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Einleitung

Supervision hat sich im gegenwärtigen Mehrheitsverständnis einer arbeitsbezo-
genen Beratung unzweifelhaft als empirische Praxis in der bundesdeutschen So-
zialen Arbeit aus dem Social Casework und Groupwork heraus entwickelt. Ideen-
geschichtlich wurde sie neben der Soziologie und Pädagogik jedoch stark vom 
Wissenssystem der Psychologie, der Psychiatrie und dem klinischen Denken be-
einflusst. Professionstheoretisch betrachtet lassen sich schon von Anbeginn an 
Modelle ärztlichen Verstehens und ärztlicher Handlungslogiken nachweisen, so-
wohl bei Mary Richmond (1917; 1922) und Alice Salomon (1926) als auch in den 
adaptierten Formaten der Balintgruppe (Balint 1957; 1959; 1968): Schon die so 
früh eingeführten Begriffe wie »Diagnose« oder »Behandlung« und die damit un-
weigerlich verbundenen Metaphern und Analogien deuten darauf hin, aber auch 
die strengen, an der Psychoanalyse orientierten Arbeitsformen und Intervention 
im Sinne eines Wahrheitsanspruchs sowie Rituale des Anfangs und Endes einer 
Supervisionssitzung.

Dabei zeigen sich unterschiedliche ideen- und professionsgeschichtliche 
Herangehensweisen bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Während die oben 
genannten die Soziale Arbeit individuumsbezogen professionalisieren wollten, 
vertraten andere Ansätze wie die Soziale Bewegung der Settlements (e. g. Hull 
House und Jane Addams) einen gesellschaftsbezogenen Weg: Dabei orientier-
te sich der erste Ansatz am ärztlichen Handlungs- und Professionsmodell, der 
zweite hingegen am Gemeinwesen und der Soziologie als Bezugswissenschaft 
und damit auch an Ungleichheit und politischen Aushandlungsprozessen. Bei-
de Herangehensweisen wollten die Soziale Arbeit professionalisieren und stell-
ten bald fest, dass der Emanzipations- und Professionalisierungsweg der ersten 
Frauenbewegung über eine besondere Wesensart der Frau, die sie für soziale und 
pädagogische Aufgaben auf natürliche Weise besonders befähige, schnell in eine 
Sackgasse führte.

In der Beschreibung der großen Entwicklungslinien von Sozialer Arbeit durch 
die Epochen in der sogenannten westlichen Hemisphäre besteht Konsens darü-
ber, dass sie sich aus einer christlichen Mildtätigkeit heraus zu einer organisierten 
Armenpflege entwickelte. Zunehmend wurde diese Armenpflege mit Einsetzen 
der Industrialisierung jedoch auch als Machtinstrument, zur Disziplinierung und 
Funktionalisierung genutzt. Michel Foucaults  (1976a; b) Überlegungen zu Ge-
fängnissen, Überwachung und Bestrafung und damit auch die Beschreibungen 
von Disziplinarmacht, Biomacht und Pastoralmacht dürften zu den pointiertes-
ten Forschungen gehören. Sie haben viele Berührungspunkte mit der Sozialen 
Arbeit und verweisen auf das Handlungsdilemma der Sozialen Arbeit zwischen 
Ordnungsmacht und Hilfeleistung.
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Supervision, in den frühen Jahren fest mit dem Social Casework und Group-
work verbunden (Neuffer  1990), entstammt begriffsgeschichtlich einer Auf-
sichts- und Leitungsfunktion. Sie wurde aber von Anbeginn auch als Ausbildung, 
und dann zunehmend als pädagogisch-reflexive Beratung verstanden. Katharina 
Gröning  (2013; 2015; 2016) konnte rekonstruieren, wie sich die pädagogische 
Beratung in ihrer Geschichte zwischen zivilgesellschaftlichen Emanzipationsbe-
wegungen und sozialer Disziplinierung bewegte. Grundlegend ist dabei einer-
seits die ideengeschichtliche Gleichzeitigkeit von Eugenik, Menschenökonomie 
oder Psychotechnik mit der einsetzenden Überwachung der Normalbevölkerung 
durch Beratungsstellen auf der einen, und der Konzeption einer Beratung als 
Aufklärung und zur Emanzipation auf der anderen Seite.

Dieses Spannungsfeld, aus dem sich die Supervision in den 1950er und 
1960er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland zwischen Restauration und 
Inneren Reformen herauszubilden begann, steht im Fokus dieser Arbeit. Schnell 
lässt sich erkennen, dass diese Frage nur mit einem transnationalen Forschungs-
ansatz bearbeitet werden kann, weil der gegenwärtige Forschungsstand (Rings-
hausen-Krüger  1977; Belardi  1992; Lohl  2019; Siller  2022) die Entstehung der 
Supervision vor allem in den Vereinigten Staaten verortet. Das dort entstandene 
Wissen sei auf unterschiedlichen Wegen und mit Hilfe aus Schweiz und Nieder-
landen auch in die Bundesrepublik Deutschland gelangt.

Eine der transferierenden Protagonistinnen war die Niederländerin Cornelia 
Wilhelmina Maria »Cora« Baltussen (1912–2005). Anhand ihres Lebensverlaufs 
und ihrer Lehre soll ein rekonstruktiver Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der 
Supervision in transnationaler Perspektive geleistet werden. Neben ihren Äuße-
rungen zur Sache sind eingangs zwei Aspekte herauszustellen:

Einerseits ist wichtig zu berücksichtigen, auf welche gesellschaftliche Situa-
tion sie als Ausländerin im rheinischen und westfälischen katholischen Milieu 
der 1960er Jahre traf. Hier ist das durch den Zweiten Weltkrieg fortgesetzt be-
lastete Verhältnis der Nachbarstaaten zueinander ebenso zu benennen wie die 
Kontinuitäten oder Restaurationsversuche von antidemokratischen sowie euge-
nisch-selektiven Theorien, Strukturen und Diskursen. Ebenso zeichnet sich in 
diesen Jahren aber bereits der Prozess einer Demokratisierung und europäische 
Annäherung ab, die als Modernisierungsprozess (»Aggiornamento«) auch das 
katholische Milieu erfasst. Die Katholische Kirche ist dabei als eigenes Wissens-
system und Milieu zu fassen. Zudem zeichnet sich ab, dass auch den Vereinten 
Nationen eine Funktion in diesem Prozess zukommt (Walpuski 2020c). Die Re-
konstruktion ist also umfassend zu kontextualisieren.

Andererseits ist wichtig, ob das bisher erzählte Narrativ des Transfers von 
Supervision, die nach einer »Stunde Null« aus den Vereinigten Staaten eingeführt 
wurde, sich bestätigen lässt. Denn eine »Stunde Null« gab es nicht (Lowe 2014). 
Dies lässt die Vermutung entstehen, dass es eine Geschichte der Supervision 
vor 1950 im Deutschen Reich geben könnte, die bisher noch unerforscht ist 
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(Belardi 1992). Denn wie sich am Austausch Salomons (1926) unter anderen mit 
Jane Addams feststellen lässt (Walpuski  2020c), gab es das Wissen über Case-
work und Settlements auch schon im Berlin der Zwischenkriegszeit. Der Aus-
tausch war transnational und intensiv angesichts der damaligen Möglichkeiten 
der Kommunikation und Mobilität. Im Leben der ersten Akteurinnen, die Super-
vision in der Bundesrepublik praktizierten und lehrten, gab es keine »Stunde 
Null«. Am Lebensverlauf von Dora von Caemmerer konnten Kontinuitäten her-
ausgearbeitet werden (Walpuski 2022a), und für zahlreiche Exilant*innen ist dies 
bereits an anderer Stelle geschehen (e. g. Wieler/Zeller  1995). Der Diskurs der 
1960er Jahre war also unweigerlich durch die biographischen Vorerfahrungen 
und die Sozialisation der Protagonistinnen geprägt.

Diese Arbeit will also in historiografischer Perspektive ideengeschichtlich 
und professionstheoretisch anhand der Akteurin Cora Baltussen die frühe Ent-
wicklungsgeschichte der Supervision transnational und kontextualisiert erfor-
schen und dabei die Polarität von Professionen als Verstehenshandeln versus 
Ordnungshandeln berücksichtigen. Denn es ist zu vermuten, dass es schon sehr 
früh einen konzeptionellen Konflikt für die Supervision gegeben hat: Auf der 
einen Seite standen diejenigen, die Supervision als Instrument der Ausbildung 
und Praxisanleitung und damit letztlich des Ordnungshandelns und der der 
Funktionalisierung sahen, auf der anderen Seite diejenigen, für die Aufklärungs- 
und Demokratisierungsprozesse und letztlich die Kritik an Institutionen im Mit-
telpunkt standen und damit auch Konzepte des Verstehens, der Anerkennung 
und der sozialen Gerechtigkeit.

Eine kleine Gebrauchsanleitung soll die Lektüre etwas erleichtern. Im Fol-
genden sind Begriffe möglichst genderneutral formuliert. Dies war nicht immer 
möglich und wäre an manchen Stellen sogar falsch gewesen. Organisationen und 
Institutionen sind der Übersichtlichkeit halber aufgrund ihrer zum Teil langen 
Eigennamen kursiv gesetzt, um die Lesefreundlichkeit zu erhöhen. Gleichzeitig 
wurde vermieden, nach der ersten Nennung nur noch die Abkürzung weiter-
zuverwenden – auch wenn es ein Glossar gibt, sind es zu viele unterschiedliche 
Organisationen, die zum Teil nicht über gebräuchliche Abkürzungen verfügen. 
Im Verlauf dieser Arbeit werden zudem unzählige Personen benannt. Sofern dies 
für Akteur*innen nicht im Fließtext geschieht, sind in Fußnoten biographische 
Details genannt.
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Erkenntnisinteresse

In dieser Forschungsarbeit möchte ich herausarbeiten, ab wann und auf welchen 
Grundlagen und Wegen die Supervision begonnen hat, sich als Profession zu ent-
wickeln. Es soll ein Beitrag zur Professionalisierungs- und Professionsgeschichte 
der Supervision und damit auch der mit ihr bis in die 1980er Jahre hinein eng 
verbundenen Sozialen Arbeit sein. Dabei zielt der Professionsbegriff nicht auf 
eine schlichte Verberuflichung, sondern auf die Bildung einer Profession im Sin-
ne gängiger Professionstheorien.

Fußend auf Vorarbeiten von Gröning (2013), Austermann (2018; 2019) und 
Walpuski  (2018; 2021a) möchte ich dabei die (Berufs-)Biographie der Nieder-
länderin Cornelia Wilhelmina »Cora« Baltussen (1912–2005) in den Mittelpunkt 
stellen und untersuchen, wie Baltussen aufbauend auf und im Zusammenspiel 
mit gesellschaftlichen Strömungen und Diskursen, Institutionen, Organisationen 
und weiteren Akteur*innen zu dieser Entwicklung beitrug. Denn Baltussen lehr-
te als eine der frühen Casework- und Supervisionslehrerinnen in der Bundes-
republik Deutschland ab 1964 an der katholischen Akademie für Jugendfragen im 
westfälischen Münster gemeinsam mit weiteren Vordenker*innen. Sie war damit 
eine der ersten leitenden Dozentinnen für Supervision in Deutschland und be-
einflusste dadurch die weiteren Entwicklungen. Dass Sie als Niederländerin nicht 
nur zu einzelnen Veranstaltungen als Expertin zugezogen wurde, sondern die 
Leitung für Langzeitfortbildungskurse übernahm (Baltussen 1967; Kursteilneh-
mer 1969), hebt sie von anderen ab. Der Ausbildungsträger – die Akademie für 
Jugendfragen – entwickelte sich in der Folge ab etwa 1970 zu einem prägenden 
Ausbildungsort für Supervision in der Bundesrepublik. Daran war Cora Baltus-
sen nicht mehr beteiligt, aber sie hatte in den Jahren zuvor erheblich daran mit-
gewirkt, dass in Münster die Grundlagen dafür geschaffen wurden.

Mit der Untersuchung von Casework und Supervision, die eng miteinander 
verbunden waren und – so die vorliegende Forschung (e. g. Neuffer 1990; Belar-
di 1992) – aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland transportiert wurden, 
sowie Baltussens Eigenschaft als Grenzgängerin, wird sofort die transnationale 
Komponente des Erkenntnisinteresses deutlich. Etwas genauer betrachtet wird 
auch eine starke Nähe zum Katholizismus und damit eine für die Supervisions-
entwicklung bisher kaum thematisierte religiöse Dimension deutlich (vgl. Wei-
gand et al. 2022: 82). Diese religiöse Dimension bringt sowohl philosophische, 
ethische wie anthropologische institutionsbezogene Fragen mit sich, die notwen-
digerweise herauszuarbeiten sein werden.

Erst und allein mit Cora Baltussens Lehrbeginn in Deutschland die Untersu-
chung anzufangen, wäre aus mehrerlei Gründen zu kurz gegriffen. Denn um diese 
Fragen bearbeiten und die damalige Situation auch ideengeschichtlich verstehen 
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zu können, ist es notwendig, den historischen Kontext und Baltussens Lebensver-
lauf zu rekonstruieren. Insbesondere dem historischen Kontext kommt dabei ein 
deutlich größerer Raum zu, als vielleicht zunächst zu vermuten wäre. Baltussens 
transnationales Wirken und die Entwicklung der Supervision mit ihren differen-
zierten Pfaden lässt sich nur verstehen, wenn unterschiedliche Entwicklungen 
in unterschiedlichen Nationalstaaten unter Berücksichtigung der Umwälzungen 
und zivilgesellschaftlichen Modernisierungsanforderungen im 20. Jahrhundert 
berücksichtigt werden. Dies sind nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus, 
des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs seit den 1960er Jahren deutlich sicht-
bare gesellschaftliche Strömungen wie die Frauenbewegung und die Stärke des 
Linksliberalismus, gleichzeitig Strukturentwicklungen wie Migrationsbewegun-
gen und demografische Entwicklung. Da hierzu in Hinblick auf die Supervision 
bisher kaum Arbeiten vorliegen, kann nur eingeschränkt auf einen diesbezügli-
chen Forschungsstand zurückgegriffen werden. Dazu gehört auch, der Entwick-
lung von Supervisionsverständnissen nachzugehen, um Cora Baltussens Ver-
ständnis zu anderen Verständnissen im Diskurs kontrastieren zu können.

Cora Baltussen ist auch deshalb eine zentrale Person im Erkenntnisinteresse, 
weil der größte deutsche Berufsverband der Supervision, die Deutsche Gesellschaft 
für Supervision und Coaching e. V. (DGSv), seit 2017 jährlich einen nach ihr be-
nannten Förderpreis für herausragende Studienarbeiten auslobt. Zugleich liegt bis-
her nahezu keine biographische Forschung zur Namensgeberin vor (vgl. Auster-
mann 2018; 2019; Walpuski 2018; 2021a; 2022c). Die Relevanz der Transferachse 
aus den Niederlanden zur Akademie für Jugendfragen und damit in die deutsche, 
katholische Sozialarbeit wurde durch die Benennung des »Cornelis F. Wieringa Eh-
renpreises« durch die Stiftung Supervision 2020 nur unterstrichen (Weigand 2020; 
Stiftung Supervision 2021). Zwar liegen von Wieringa mehrere Publikationen vor 
(Wieringa 1958; 1960; 1961; 1962; 1967; 1970; 1971; 1973; 1979; 1990), über Wie-
ringa hingegen ist ebenfalls kaum etwas publiziert (Jansen 2021).

Unter anderen sollen die folgenden, für einen Professionsbildungsprozess 
wichtigen Fragen bearbeitet werden:

 y Auf welchen Ideen, Theorien und Wissensbeständen fußend hat sich Super-
vision wann und wie in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt?

 y Welche philosophischen und ethischen Konzepte dienen als Grundlage für 
die Professionsbildung?

 y Welche Anlässe, Strukturen und Netzwerke sowie religiösen und politischen 
Gegebenheiten führten dazu, dass Ideen, Theorien und Wissen transnational 
transportiert werden?

 y Wie und in welchen Formen (Theorien, Handlungskonzepte, Literatur,  …) 
geschah dies?

 y Wie werden wissenschaftliche Diskurse und Erkenntnisse sprachlich und kul-
turell übersetzt, rekonstruiert und in gesellschaftliche Bezüge eingeordnet?
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Schließlich soll diese Arbeit auch eine maßgebliche Erweiterung der vorliegen-
den Bibliographien (Huppertz  1975; Kröger  1977; Ringshausen-Krüger  1977; 
Belardi 1992; 1998; 2020; Neuffer 1990; Gröning 2013) insbesondere zur frühen 
Geschichte der Supervisionsentwicklung leisten. In das Literaturverzeichnis wer-
den deshalb auch Texte aufgenommen, die im Forschungsprozess als ideenge-
schichtlich relevant identifiziert wurden, auch wenn sie nicht explizit Supervision 
bearbeiten und in der Arbeit schließlich nicht als Referenz genutzt werden. Das 
Aufnehmen einzelner Texte ist dabei auch dem Ansatz der Netzwerk- und Le-
bensverlaufsforschung geschuldet, wie sich später erklärt, denn diese Texte zeich-
nen individuelle intellektuelle Biographien von Protagonist*innen nach, die mit 
der Supervisionsentwicklung verbunden waren, und damit letztlich auch die des 
Forschers.
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1 Forschungsstand

Diese Arbeit baut auf vorliegenden Forschungsergebnissen auf und will diese 
fortführen, ergänzen und korrigieren, wo es möglich oder notwendig ist. Zu-
nächst soll der Forschungsstand zur Supervisionsgeschichte überblicksartig zu-
sammengefasst werden, bevor detaillierter der Stand qualitativer Forschung mit 
Interviews zur Supervisionsgeschichte herausgearbeitet wird. Zuerst ist jedoch als 
Referenzrahmen der zeitgeschichtliche Kontext zusammenfassend zu rahmen.

Historiographischer Referenzrahmen zwischen Restauration 
und inneren Reformen

Diese Forschungsarbeit nimmt im Wesentlichen den Zeitraum der 1960er Jahre 
in der Bundesrepublik Deutschland in den Fokus, der jedoch nicht losgelöst von 
den davor liegenden Jahrzehnten betrachtet werden kann. Dieser Zeitraum soll 
in einem ersten Abschnitt gerahmt werden. Den Referenzrahmen aber allein auf 
die Bundesrepublik Deutschland zu beschränken, wäre angesichts der zu unter-
suchenden transnationalen Akteursnetzwerke und Prozesse der Wissensgenerie-
rung unterkomplex und unzureichend. Entsprechend ist der Referenzrahmen auf 
die sogenannte westliche Welt, hier im Wesentlichen das westliche Europa und 
Nordamerika, auszuweiten. Diese Ausweitung soll in einem zweiten Abschnitt 
erfolgen. Die Deutsche Demokratische Republik als zweiter deutscher Teilstaat 
hingegen erweist sich ebenso wie der sogenannte Ostblock für diesen Zeitraum 
in Hinblick auf die Entwicklung der Supervision insofern als irrelevant, als dass 
es nahezu keine diesbezüglichen Diskurse oder Kontakte gab. Diese lasse sich 
gegenwärtig erst ab Beginn der 1970er Jahre und damit außerhalb des beforsch-
ten Zeitraumes finden.

Zur Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesrepublik Deutschland, im Mai 1949 aus den drei westlichen Besat-
zungszonen heraus gegründet, sah sich als Rechtsnachfolger und in Kontinuität 
eines gesamtdeutschen Staates. Mit dem Grundgesetz als provisorischer Verfas-
sung blieb die Bundesrepublik unter der Kontrolle der Besatzungsmächte. Erst 
mit der Integration in das westliche Verteidigungsbündnis der NATO 1955 er-
hielt sie ihre formale Unabhängigkeit.

Die 1950er Jahre waren in der Bundesrepublik stark durch Restaurationsbe-
mühungen geprägt: Nicht nur der Wiederaufbau der physischen Infrastruktur, 
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sondern auch der Wiederaufbau gesellschaftlicher Strukturen und Werte war 
eine zentrale Aufgabe dieser Zeit. Die Schrecken und Irrwege des NS-Regimes 
und des Zweiten Weltkriegs wurden dabei häufig verschwiegen und übergangen, 
und eine erste Einigkeit entstand durch eine Entpolitisierung der Gesellschaft 
(Bösch 2022). Zugleich war die Gesellschaft weiterhin stark durch den Autorita-
rismus geprägt. Als hätte es das NS-Regime und die Gräuel nicht gegeben, wurde 
an vielen Stellen versucht, gewissermaßen nahtlos restaurativ an die Zeit der Wei-
marer Republik anzuknüpfen. Insbesondere die katholische Kirche bemühte sich 
in dieser Phase sehr um Einflussnahme im Schulsektor und die Wiedererlangung 
einer starken gesellschaftlichen Position und traf sowohl bei den Alliierten als 
auch bei Bundeskanzler Konrad Adenauer und einer partiell stark katholisch ge-
prägten CDU/CSU in Tradition der Zentrumspartei auf offene Türen. Zugleich 
lassen sich starke Kontinuitäten in Strukturen, Personen und Theorien zur NS-
Zeit ebenso aufzeigen wie Brüche oder Anknüpfungen an die Zeit der Weimarer 
Republik. Bedingt durch unterschiedliche Reformen kam es unter Bundeswirt-
schaftsminister Ludwig Erhard zu einem starken Wirtschaftsaufschwung, dem 
sogenannten »Wirtschaftswunder«. Dieser Aufschwung spülte viel Geld in die 
Staatskassen und ermöglichte den Ausbau und Verbesserungen sozialstaatlicher 
Leistungen, wie am Bundessozialhilfegesetz (BSHG) von 1962 deutlich wird. Die-
ser Ausbau verfolgte die demokratisierenden Zielsetzungen des neuen Grundge-
setzes, über das das Bundesverfassungsgericht wachte (vgl. Perels 2012). So wurde 
in Bezug auf die Arbeitswelt mit der Führer-Gefolgschafts-Ideologie gebrochen, 
Gewerkschaften wurden wieder gegründet und die betriebliche Mitbestimmung 
als demokratisches Instrument im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 1952 ge-
setzlich abgesichert (vgl. Borowsky 1998).

In der Folgedekade kam es allerdings zu ersten Brüchen und Reformbedar-
fen. Das Wirtschaftswachstum erlahmte, und insbesondere die akademische Ju-
gend verlangte nach Reformen. Dies hatte 1959 einen ersten Ausdruck in der 
Berliner Ausstellung »Ungesühnte Nazijustiz« gefunden, die anlässlich der Straf-
verjährung für Verbrechen der NS-Zeit von Studierenden ausgerichtet wurde. 
Damit bildete sich mit dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) – 
ursprünglich Nachwuchsorganisation der SPD – eine unabhängige Opposition. 
Diese übernahm Verantwortung für die Verfolgung von NS-Verbrechen, die nun 
allmählich einsetzte, und entwickelte sich zu einem wichtigen und lautstarken 
Motor für die folgenden Inneren Reformen. Diese waren eng verknüpft mit der 
Feststellung eines allgemeinen Bildungsdefizits und daraus resultierendem Re-
formbedarf (Picht  1964; Dahrendorf  1965). Die Studierenden nahmen sozial-
wissenschaftliche Einflüsse der Chicago School auf, beispielsweise von George 
Herbert Mead und Erving Goffman. Der damals junge, vom Denken Hegels 
geprägte Frankfurter Hochschullehrer Jürgen Habermas war einer derjenigen, 
die diese Theorien in die Bundesrepublik brachte, wo sie bei den Kritiker*innen 
der bisher unzulänglich umgesetzten Demokratie auf fruchtbaren Boden fielen. 
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Schmitt (1978: 206) unterscheidet in der Literatur diese idealistische Interpreta-
tion von einer Interpretation, nach der die Reformen Reaktionen auf funktionale 
Erfordernisse aufgrund sich wandelnder sozio-ökonomischer Umwelten waren, 
unter anderem der ersten Rezession 1966/1967. Diese führte in eine Krise, weil 
die ausgleichende Verteilungspolitik an ihre Grenzen kam und die gesellschaftli-
chen Probleme damit ein solches Gewicht erhielten, dass sie von der Politik nicht 
länger unbearbeitet bleiben konnten.

In der fünften Legislaturperiode des Deutschen Bundestags trat Kanz-
ler Ludwig Erhard 1966 zurück, und eine neu gebildete große Koalition aller 
drei im Bundestag vertretenen Fraktionen wählte Kurt Georg Kiesinger zum 
neuen Kanzler. Schmitt sieht dies als Startpunkt der politischen Bearbeitung 
drängender gesellschaftlicher Probleme, wenn auch als krisenverstärkenden 
Startpunkt (Schmitt 1978: 207). Da es aufgrund der weitgehenden parlamen-
tarischen Einigkeit nun keine innerparlamentarische Opposition gab und die 
politische Entfremdung dadurch noch wuchs, verstanden sich insbesondere 
die kritischen und linken Studierenden als Außerparlamentarische Opposition 
(APO) und politisierten sich. Eine neue Soziale Bewegung bildete sich her-
aus. Borowsky sah in diesem Prozess „ein wichtiges Indiz für den Wandel der 
politischen Kultur in der Bundesrepublik am Ende der sechziger Jahre. Das 
Verhältnis zwischen Bürgern und politischen Institutionen im weitesten Sinne 
veränderte sich: Parlamente, Regierungen, Verwaltungen, Partei- und Gewerk-
schaftsführungen verloren an Autorität. Das Interesse der Bürger, Partei- und 
Gewerkschaftsmitglieder an Politik und ihre Bereitschaft zur politischen Ausei-
nandersetzung wuchsen. Statt auf den Staat und andere Institutionen zu setzen, 
forderte eine wachsende Anzahl von Bürgern und Bürgerinnen »mehr Demo-
kratie«“ (Borowsky 1998b). Dies nahm Willy Brandt, erster sozialdemokrati-
scher Bundeskanzler, 1969 in seine Regierungserklärung auf. Damals nahezu 
unbeachtet ist der Satz »Mehr Demokratie wagen!« inzwischen zum geflügelten 
Wort geworden.

Zuvor war der innere Druck in den Studierendenunruhen 1968 kulminiert, in 
deren Kontext die Heimkampagne aber auch die Gründung der Baader-Meinhof-
Gruppe und damit die Radikalisierung und Gewaltbereitschaft zu erwähnen ist. 
Nicht nur der »Muff unter den Talaren« an den Universitäten wurde kritisiert, 
sondern zahlreiche Institutionen gerieten durch ihre Verstrickungen mit dem 
NS-Regime in Legitimationskrisen.

Turnusgemäße Bundestagswahlen hatten 1969 zur Neubildung der Regie-
rung geführt. So wurden in den 1960er Jahren erneut sozialstaatliche Reformen 
begonnen, die zum Teil erst in den 1970er Jahren in Gesetze geformt wurden. 
Letztlich hatten sie aber, bevor sie verabschiedet wurden, alle einen mehrjähri-
gen diskursiven Vorlauf. Hier sind neben der Bildungs- und Hochschulreform 
auch die Strafrechtsreform, Ehe- und Familienrechtsreform, Rentenreform und 
Betriebsverfassungsrechtsreform zu nennen (vgl. Borowsky 1998c), letztlich aber 
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auch der in Willy Brandts »Kniefall von Warschau« (1970) sichtbar gewordene 
Umschwung in der deutschen Ostpolitik.

Die 1960er Jahre, die nach einer notwendigen Kontextualisierung im Fokus 
dieser Arbeit stehen, bilden also eine Interimszeit zwischen gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Restauration der 1950er Jahre und bevorstehenden Inneren 
Reformen ab 1969. Dennoch war dieses Jahrzehnt beileibe keine ruhige Dekade 
eines Dornröschenschlafes: In unterschiedlichen Bereichen gor es kräftig in der 
Gesellschaft und auch der Welt. Letztlich führte dieses Gären zu den Inneren 
Reformen und auch zur von Gröning (2013) beschriebenen Herausbildung der 
gesellschaftkritisch-reflexiven Institution Supervision.

Zur westlichen Welt

Dieses Gären war nicht auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt, und 
die Situation lässt sich nicht isoliert und nationalstaatlich betrachten. An den 
Studierendenunruhen, die 1968 unter anderem in Deutschland, Frankreich, 
Tschechien, Polen, Mexiko, Japan und den USA nahezu zeitgleich und quer zu 
politischen Blöcken stattfanden, wird dies mehr als deutlich. Politisch bildete 
die Bundesrepublik Deutschland die Grenze zwischen Ost- und Westblock und 
damit den konkurrierenden Systemen. Mit dem Bau der Berliner Mauer  1961 
hatte diese ideologische und politische Grenze vor Ort eine sehr klare und lokal 
sichtbare Materialisierung erfahren. Mit der Kuba-Krise 1962 bekam der Konflikt 
eine ferne aber umso bedrohlichere Dimension, die die Angst vor den kommu-
nistischen Staaten wachsen ließ. Die globale Dimension von Blockbildungen und 
Dekolonialisierungsprozessen wurde konkret. Umso wichtiger erschien die Inte-
gration der Bundesrepublik Deutschland in das normative Projekt des Westens 
(Winkler 2018: II) und vor allem das dazugehörige Verteidigungsbündnis. Das 
fußte auf der »Truman-Doktrin«, die Sozialismus, Kommunismus und Marxis-
mus entschieden ablehnte. Diese Integration hatte bereits in den 1950er Jahren 
begonnen, indem zahlreiche internationale Verträge geschlossen wurden. 1954 
wurden mit dem Deutschlandvertrag und 1955 dem Beitritt zur Westeuropäi-
schen Union und der NATO deutliche Schritte in Richtung dieser Westintegra-
tion gegangen. Weitere internationale Kooperationsverträge folgten. 1963 wurde 
als Gegengewicht zur Dominanz der USA der deutsch-französischen Vertrag 
geschlossen. „Er sah eine nahe Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten auf 
dem Gebiet der Außenpolitik, der Verteidigung, des Erziehungswesens und des 
Jugendaustauschs vor“ (Borowsky 1998a). Diese Austausche, die mit den USA 
schon seit Gründung der Bundesrepublik fest etabliert waren, erwiesen sich als 
wichtiger Impulsgeber für die gesellschaftliche Modernisierung und – neben den 
internationalen Kooperationsverträgen – zum Friedensschluss und der Koope-
ration der vormaligen Kriegsparteien, kurz: der kulturellen Herausbildung des 
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normativen Projekt des Westens. Gleichwohl sind die Verletzungen des Zweiten 
Weltkrieges und die Ängste der Nachbarländer vor einer wiedererstarkenden 
Bundesrepublik noch lange in den Begegnungen und der Politik präsent. Die 
Ängste vor einem neuerlichen Krieg zwischen Ost- und Westblock schmiedete 
jedoch zusammen und ließ Bemühungen um Demokratisierung in den Hinter-
grund geraten: Stärker war die Angst vor dem Kommunismus, den die katholi-
sche Kirche als Netz supranationaler Organisationen zudem ideologisch mittrug 
und verstärkte (vgl. Lowe 2014; 2019). Nicht außer Acht zu lassen sind die zahl-
reichen deutschen Exilant*innen aus der NS-Zeit. Einige konnten sich in den 
USA in den 1950er und 1960er Jahren soweit etablieren, dass sie in die hoch-
schulische Lehre und Ausbildung eingebunden waren. Hier entstanden für die 
Entwicklungen in der Bundesrepublik und Europa wichtige Transferachsen. Die 
auf diesen Transferachsen transportierten Wissens- und Kulturbestände wieder-
um trugen in Europa zu den Rufen nach mehr Demokratie und Reformen bei, so 
dass ein zirkulärer Entwicklungsprozess entstand.

Zu diesen Wissensbeständen, die in der westlichen Welt kursierten und trans-
national forciert wurden, gehörten auch Casework, Groupwork und Supervision 
als Methoden der Sozialen Arbeit. Im Zuge der Bildungsreformen in den 1970er 
Jahren ist bei Timmermann (1990) der diskursive Vorlauf in den 1960er Jahren 
zu erkennen. Hier sind nicht nur die starken demokratisierenden und emanzi-
pierenden Einflüsse im Schulsystem (vgl. Dahrendorf 1965: „Bildung ist Bürger-
recht“), für die sich die Erfahrungen mit Gruppenarbeit und -dynamik zeigen 
lassen, sondern auch die Gründungen der Fachhochschulen, die Einrichtung 
des Studiengangs Diplom-Pädagogik (1969) und damit eine verstärkte Wissen-
schaftsorientierung anzuführen. Zur verstärkten Wissenschaftlichkeit gehörte 
eine intensivere Reflexion, und beide wiederum wirkten unterstützend im Pro-
fessionsbildungsprozess der Sozialen Arbeit mit. Die Supervision entwickelte 
sich an exakt dieser Schnittstelle von Sozialer Arbeit, Profession, Wissenschaft 
und Reflexion, wie im Folgenden zu zeigen sein wird. Zunächst wird der dies-
bezügliche Forschungsstand detaillierter dargestellt.

Überblick über den Forschungsstand zur Geschichte  
der Supervision im deutschsprachigen Raum

Die erste wissenschaftliche Arbeit zur Geschichte der Supervision in Deutschland 
stammt von der Erziehungswissenschaftlerin und Supervisorin Margarete Rings-
hausen-Krüger (1977). In einer der drei ersten empirischen deutschsprachigen 
Dissertationen zur Supervision überhaupt – Fehlker (1977) und Lander (1977) 
promovierten fast zeitgleich – rekonstruiert sie kritisch-hermeneutisch die Ent-
wicklung von Supervision in der Bundesrepublik ab 1954. Sie übersieht dabei 
aber die früheren Anfänge und ideengeschichtliche Verbindungen. Das moniert 
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Belardi (1992) in seiner Habilitationsschrift zu Recht, aber ohne nachbessern zu 
können, weil sein Fokus auf der Zeit ab 1970 liegt, als sich Supervision bereits 
etabliert und in festere Strukturen zu fügen begonnen hatte.

Belardi  (1992: 49; 2020: 22) findet in Hertha Kraus  (1950) die erste Ver-
wenderin des Begriffs Supervision in der deutschsprachigen Literatur. In dieser 
Arbeit lässt sich zeigen, dass der Begriff schon in den 1920er und 1930er Jahren 
im deutschsprachigen Raum publiziert wurde, beispielsweise in der Deutschen 
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege (W. 1925). Belardis Beschreibung hat sich – auch 
durch seine weit verbreiteten Lehrbücher in zahlreichen Auflagen – in den Dis-
kurs eingeschrieben. In der Folge wird Supervision seitdem bisher nahezu aus-
schließlich als Phänomen der Nachkriegszeit diskutiert, die nach 1950 aus den 
Vereinigten Staaten mit Umwegen über die Niederlande und die Schweiz in die 
Bundesrepublik gelangt sei. Kersting behauptet in einem einleitenden Satz, „Ende 
der 1960er-Jahre wurde an den Fachschulen für Sozialarbeit zur Begleitung der 
Studierenden in ihren Praktika die Ausbildungssupervision erfunden“ (Kers-
ting 2005: 20). Auch er erweckt so den Eindruck, Supervision sei importiert und/
oder im deutschsprachigen Raum ex nihilo entstanden. Ringshausen-Krüger, Be-
lardi und weitere Autor*innen kritisieren zudem eine fehlerhafte Aufnahme und 
Einführung der Supervision in der Bundesrepublik. Belardi vermutet: „Die […] 
‚Fehler‘ in der Rezeptionsgeschichte der Supervision haben sicherlich auch damit 
zu tun, daß sich bisher noch niemand systematisch mit der Geschichte der Super-
vision in Deutschland in Zusammenhang mit der Entwicklung des Casework be-
schäftigt hat. Müller (1982; 1988) und Neuffer (1990) haben gezeigt, daß beide 
Ansätze von ihrer Entwicklung her zusammengehören“ (Belardi 1992: 56 f.), leg-
ten ihre Schwerpunkte aber vor allem auf die Soziale Arbeit bzw. das Casework. 
Neuffer (1990) hat allerdings schon herausgearbeitet, dass das Casework bereits 
lange vor 1945 im Deutschen Reich angekommen war. Die Aufmerksamkeit liegt 
dabei im Wesentlichen auf der Methode und ihren Entwicklungen, kaum auf der 
Ideengeschichte. Und die Geschichte der Supervision wird in der Regel – gestützt 
auf Kadushin (1976) und Belardi (1992) – abgekürzt, unkritisch und fehlerhaft 
nacherzählt, wie erst kürzlich bei Middendorf (2021: 47–49) oder Lüschen-Hei-
mer und Michalak (2019).

Gaertner (1999) und Steinhardt (2005) legten ihre Untersuchungsschwerpunk-
te auf die Geschichte der psychoanalytisch orientierten (Gruppen-)Supervision. 
Der von ihnen beforschte Zeitraum beginnt deutlich früher als bei Ringshau-
sen-Krüger (1977) und Belardi (1992) – mit der Geschichte der Psychoanalyse in 
Wien – dafür fokussieren sie sich auf das ideengeschichtlich-methodische Konzept 
der psychoanalytisch orientierten Supervision und lassen weitere Konzepte un-
beachtet. Dies ist auf eine Weise konsistent, wenn Steinhardt dabei feststellt, dass 
die Psychoanalyse „die Tür zur Supervisionsbewegung […] geschlossen“ (Stein-
hardt 2005: 189) habe. So entsteht ein Bild von zwei Entwicklungssträngen: einem 
psychoanalytisch-orientierten und einem weiteren, dort nicht näher spezifizierten.
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Professionstheoretisch lässt sich dies mit Thomas Olk (1986) im Kontext der 
Sozialen Arbeit, mit der die Supervision zu dieser Zeit noch eng verwoben war 
(Neuffer  1990), als Aufstiegs- und Professionalisierungsprojekt deuten und in 
den staatskritischen Diskurs einordnen. Hier zeichnet sich auch der Konflikt um 
eine »kalte Anwendung der Methoden« (Anne Frommann in Gröning 2016: 70), 
also eine entleerende Technifizierung und Therapeutisierung im Gegensatz zu 
den eigentlich auf ein Verstehen hin konzipierten Ansätzen der Humanistischen 
Psychologie und Psychoanalyse ab.

Überwiegend beschreiben die Autor*innen, darunter Weigand (1990; 2007; 
2012), Schwarzwälder (1976), Ringshausen-Krüger (1977), Wieringa (1979), Ju-
gert (1998) die Geschichte der Supervision dabei in Phasenmodellen, die sich in 
Nuancen unterscheiden. Schibli und Supersaxo (2009: 23–34) nehmen diese Pha-
senmodelle auf, orientieren sich im Übrigen aber vor allem an Gaertner (1999). 
Sie tragen wenig Neues bei, nehmen jedoch in Erweiterung anderer Autor*in-
nen auch Österreich und die Schweiz in den Blick. Damit weiten sie erstmals 
den Blick transnational, indem sie die die Entwicklungen im deutschsprachigen 
Raum vergleichend darstellen. Jeweils national wurden Entwicklungen in Öster-
reich unter anderen von Haselbacher (1997), Luif (1997) und Sauer (1997) be-
schrieben, während Matter (2006; 2015) und Schmocker (2019) zur Rezeption 
des Caseworks und der Supervision in der Schweiz arbeiteten. Einig sind sich die 
meisten, dass aus den Niederlanden ein wesentlicher Impuls für die Entwicklun-
gen in die Bundesrepublik und die Schweiz gelangte, ohne dies zu konkretisieren.

Als bisher letzter unternimmt Lohl (2014; 2017; 2018a; b; 2019) den Versuch, 
aus Alltagsperspektiven eine »Sozialgeschichte der Supervision« zu schreiben, da 
er die bis dato vorliegenden Arbeiten überwiegend als Begriffs-, Theorie- und 
Methodengeschichten kategorisiert (Lohl 2018: 99) und die Empirie vermisst. Er 
kritisiert, dass die Geschichte der Supervision bisher von „sogenannten »Wis-
sensbevollmächtigten« der Supervision“ (Lohl  2018: 100) erzählt sei, die aus 
„einer sozialen Machtposition“ (op. cit.: 101) sprächen. Dabei kann auch er keine 
genaueren Angaben zum frühen Zeitraum der Supervisionsentwicklung machen 
und bestätigt mit seiner Arbeit im Wesentlichen die bereits vorliegenden Phasen-
modelle, an denen auch er sich trotz seiner Kritik orientiert (Lohl 2019; Walpus-
ki 2020b).

Althoff  (2020) hat derweil detailliert die Verbindung von Supervision und 
kasuistischer Sozialarbeit anhand des spezifischen Supervisionsformats der Fall-
supervision herausgearbeitet. Für die Rekonstruktion der historischen Wur-
zeln greift sie überwiegend auf Sekundärliteratur zurück und forscht nur mit 
ausgewählten Quelltexten von Aichhorn  (1971 [1925]), Bernfeld (e. g. 1974), 
Bang  (1958), Kamphuis  (1973 [1963]) und Caemmerer  (1970). Denn im Fo-
kus ihrer Untersuchung steht das Interesse, Fallsupervision theoretisch zu fun-
dieren, als diskursiven Ort zu konzipieren und mit professioneller Kompetenz 
zu verbinden (Althoff  2020: 31; vgl. Gröning  2021). Dazu untersucht sie die 
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Diskursgeschichte und damit auch die ideengeschichtlichen Einflüsse in der Ent-
wicklung der Fallsupervision.

Damit schließt sie an Katharina Grönings (e. g. 2013; 2015; 2016) Arbeiten an, 
die sich von der Mehrzahl der vorliegenden Arbeiten mit ihren Phasenmodellen 
grundlegend unterscheiden. Denn Gröning verortet die Entwicklungslinien der 
Supervision ideengeschichtlich in sozialtheoretischen Konzepten bei John Dewey, 
Kurt Lewin, Sigmund Freud, Wilfred Bion, Siegmund Heinrich Foulkes, Jürgen 
Habermas, Micha Brumlik und in weiteren sozialwissenschaftlichen Theorien 
und beschreibt diese als »supervisorische Wissenssysteme«. Damit begründet sie 
Supervision als reflexive Institution und ethische Profession und grenzt sie von 
anderen Konzepten ab, die Supervision beispielsweise als Instrument der Mit-
arbeiterführung und Funktionalisierung konzipieren. Vor allem weist sie die de-
mokratisierenden und emanzipatorischen Aspekte in der Supervision nach, in-
dem sie die enge Verbindung pädagogischer Beratung mit dem Streben Sozialer 
Bewegungen nach Demokratie und Freiheit, Gleichberechtigung und gegenseiti-
gem Verstehen herausarbeitet und als Kritik gewaltvoller hegemonialer Systeme 
beschreibt (Gröning 2015). Sie stellt diese pädagogische Beratung, zu der sie auch 
die Supervision zählt, funktionalisierend-manageriellen Konzepten der Beratung 
gegenüber, die der Aufrechterhaltung von Machtstrukturen dienen. Zu den von 
ihr beschriebenen Spannungsfeldern gehört darüber hinaus der Konflikt um 
Feldkompetenz versus Beratungskompetenz (Bauer/Gröning 1995: 22 ff.) und die 
Therapeutisierung im Sinne einer »trivialen Therapie« (Bude 1988).

Insgesamt muss festgestellt werden, dass die vorliegende Supervisionsfor-
schung Geschlechter- und Geschlechterrollenaspekte stark vernachlässigt be-
handelt und nur selten differenziert beschreibt, wie Miriam Bredemann (2022) 
dezidiert diskursanalytisch nachweist. Auch für diese Forschungsarbeit, in de-
ren Mittelpunkt mit Cora Baltussen eine Frau steht, die zudem der katholischen 
Frauenbewegung verbunden war und in einer männlich dominierten Organisa-
tion und Institution agierte, sind diese Perspektiven zu berücksichtigen.

Bemerkenswert ist das plötzlich aufkommende Interesse an zwei deutschen 
Pionierinnen der Supervision, zu denen kürzlich mehrere Zeitschriftenbeiträge 
erschienen. Vor allem Ruth Bang wurde ohne bisher erkennbaren äußeren Grund 
nach langer Nichtbeachtung plötzlich viel Aufmerksamkeit zuteil: Berger (2021a; 
b; c; d) beschäftigte sich ebenso wie Ludwig-Körner (2020) mit ihrer Biographie 
und ihren Beiträgen zur Supervision (vgl. Althoff 2020: 61–68). Ebenso wie der 
Autor (Walpuski 2022a) publizierte Berger (2022) zu Caemmerer. Diese jüngsten 
Arbeiten entstanden unabhängig voneinander und stehen für einen biographi-
schen Forschungsansatz, der für das Wirken Alice Salomons (e. g. Kuhlmann; 
Feustel; Braches-Chyrek 2013) schon seit Jahren genutzt wird.

Ein weiterer Aspekt ist bemerkenswert: Ab etwa 1990 wird in der Supervi-
sionsliteratur die Zugehörigkeit wichtiger früher Protagonist*innen – darunter 
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Louis Lowy, Alfred Kadushin, Gisela Konopka, Anne Kohn-Feuermann, Victor 
Gollancz – zum Judentum herausgestellt. Dieses Phänomen, das sich beispielhaft 
bei Gerhard Leuschner und Wolfgang Weigand (Weigand 1990: 44–46.50; Grö-
ning/Kreft 2011: 48; Gröning 2013: 94; Heltzel/Weigand 2012: 53) findet, muss 
eine Funktion im Diskurs erfüllt haben, die noch unklar ist, denn frühere Au-
tor*innen erwähnten diese Verbindungen zum Judentum nicht. Möglicherweise 
fügt sich die Betonung des Jüdischen in Konzeptualisierungen der Supervision, 
die sie im weitesten Sinn als »Aufarbeitung der NS-Zeit« beschreiben (vgl. e. g. 
Gröning 2013: 94 ff.; Lüschen-Heimer/Michalak 2019: 17).

Schließlich ist zu erwähnen, dass im Forschungsprozess bereits einzelne Er-
gebnisse aus dieser Arbeit vorab auf Tagungen präsentiert und auch publiziert 
werden konnten (Walpuski 2020c; 2021a; 2021b; 2022; im Druck – 2023). Sie be-
leuchten Details sowie randständigere Aspekte und fließen nun partiell in diese 
Arbeit ein.

Überblick über den Forschungsstand zur Geschichte  
der Supervision in fremdsprachigen Räumen

Supervision ist ein Forschungsgegenstand, der sich insbesondere in der frühen 
Entwicklungsphase als transnational erweist. Eine Betrachtung und Konstruk-
tion des Forschungsstandes allein in nationalstaatlichen, kulturellen oder sprach-
lichen Grenzen ist zu eng und dem Gegenstand nicht angemessen. Die in der 
deutschsprachigen Literatur vorhandenen regelmäßigen Verweise insbesondere 
auf Einflüsse aus den Vereinigten Staaten, den Niederlanden und der Schweiz 
sind ungenügend und zumeist unkonkret. „Dieser blinde Fleck, der unter dem 
Titel methodologischer Nationalismus verhandelt wird (vgl. Beck  2002; Wim-
mer/Glick Schiller  2002a, b), hat es verhindert, die bereits seit langem vorzu-
findenden transnationalen Prozesse empirisch zu erforschen und theoretisch zu 
modellieren. Dieses Problem betrifft auch die Theorien der Sozialen Arbeit in 
Deutschland“ (Köngeter 2009: 341) und die damit eng verbundene Geschichte 
der Supervision. Dabei ist die Geschichte der Supervision voller Grenzgänger*in-
nen wie Cora Baltussen, Cornelis Wieringa, Renate Strömbach, Rosa Dworschak, 
Ruth Bang, Dora von Caemmerer oder auch Supersaxo und Schibli (2009). Diese 
letztgenannten sind gewissermaßen die ersten, die sich an einer transnationa-
len Darstellung der Entwicklungen für den deutschsprachigen Raum versuchen, 
auch wenn schon die frühen Autor*innen wie Wieringa, Kamphuis oder Dwor-
schak transnational publizierten, dabei aber die Methoden und nicht den Diskurs 
bearbeiteten.

Aufgrund der Fülle an internationaler Forschung kann hier lediglich eine ein-
gegrenzte Darstellung erfolgen, die einzelne Schlaglichter wirft. Interessenleitend 
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ist dabei vor allem die Achse USA – Niederlande – Bundesrepublik Deutschland 
mit dem Dreiecksabzweig in die Schweiz. Bemerkenswert ist vor allem, dass im 
deutschsprachigen Diskurs fremdsprachige Quellen kaum aufgenommen wer-
den. Nahezu ausschließlich Kadushins Arbeit wurde in Deutschland rezipiert. 
Deshalb erscheint die in mehreren Auflagen aktualisierte und erweiterte Arbeit 
von Alfred Kadushin  (1976) für den anglo-amerikanischen Raum hierzulande 
als Standardwerk (vgl. van Kessel 2022), das zuletzt 2014 in fünfter Auflage ge-
meinsam mit Daniel Harkness publiziert wurde. Die Arbeit gelangte vermutlich 
aufgrund von transnationalen Kooperationsbeziehungen zwischen Kadushin, 
Wieringa und Weigand prägend in den deutschsprachigen Diskurs, und ihre Er-
gebnisse wurden seitdem kaum hinterfragt.

Doch Yelloly hatte bereits in ihrer Dissertation 1975 kurz vor Kadushin und 
der daraus resultierenden Monographie (Yelloly 1980) transnationale Transfer-
prozesse in den Blick genommen, darunter die Settlement- und die Mental-Wel-
fare-Bewegung. Auch wenn sie ihre Forschung zu Verbindungen der Theorien 
Sozialer Arbeit mit der Psychoanalyse vor allem auf den anglo-amerikanischen 
Kulturraum fokussiert, nimmt sie die paneuropäischen Austausch- und Wissens-
bildungsprozesse der 1930er Jahre und dann insbesondere das European Social 
Welfare Programme der Vereinten Nationen ab 1949 explizit wahr und betrachtet 
sie unter professionalisierungstheoretischen Aspekten. Yelloly untersucht nicht 
dezidiert Supervision, benennt sie aber als Weg „to enhance the development 
of these professional skills“ (op cit.: 111). Die »professional skills« sind für sie 
der „skilled use of the personal relationship between individual caseworker and 
client“ (Corner 1956 nach Yelloly 1980: 111). Damit beschreibt sie Supervision 
ausschließlich in der von Kadushin benannten edukativen Funktion mit klarem, 
tiefenpsychologischem Fokus und nennt keine administrativ-kontrollierende 
Funktion, die im US-Diskurs überwiegt.

Im europäischen Raum hat in den vergangenen Jahren der Niederlän-
der Louis van Kessel die Entwicklungen in mehreren Aufsätzen beschrieben. 
So rekonstruiert er detailliert Entwicklungen in den Niederlanden  (2018) und 
in Frankreich  (2018; vgl. Walpuski  2020c) beziehungsweise im frankophonen 
Raum  (2017) und zuletzt paneuropäisch (2022). Als Gründungspräsident der 
Association of Organisations for Supervision and Coaching in Europe (ANSE) ver-
folgte er schon Mitte der 1990er Jahre verbandspolitisch transnationale Perspek-
tiven, die er nun in den letzten Jahren auch historiografisch ergänzt und stark mit 
professionstheoretischen Konzepten verwebt.

Einen globalen Überblick über die Entwicklungen der Supervision versucht 
das International Handbook of Social Work Supervision von O’Donoghue und En-
gelbrecht  (2021) zu geben, zu dem auch Busse  (2021) einen Überblicksbeitrag 
zu den Entwicklungen in Deutschland geliefert hat, für den er vorliegende For-
schungen zusammenfasst.

Die genannten sowie weitere Arbeiten werden im Weiteren berücksichtigt.



27

Überblick über den Stand empirischer biographischer Forschung 
zur Geschichte der Supervision

Die bereits vorliegende empirische Forschung zur Geschichte der Supervision 
in Deutschland ist sehr überschaubar und bezieht sich überwiegend auf die Zeit 
seit 1965, als sich die Supervision zu formalisieren und institutionalisieren be-
gann. Während die Mehrzahl der Autor*innen, darunter Ringshausen-Krü-
ger (1977), Belardi (1992) und Steinhardt (2007), anhand von Dokumenten und 
Literatur und ohne Bezug zu konkreten Personen arbeiteten, sind die Beiträge 
von Weigand  (1990; 2012), Wieringa  (1979; 1990), Schwarzwälder  (1976) und 
Althoff (2020) überwiegend theoretischer Natur und zudem mehrheitlich durch 
autobiographisches Erleben geprägt.

Empirische Forschung zu Biographien und Lebensverläufen von Supervi-
sor*innen liegt bisher kaum vor. Zu den wenigen Ausnahmen gehört das Inter-
view, das Wolfgang Weigand mit Ernst Federn führte aber nicht auswertete 
(Weigand 1990), und ebenso das 2010 von Jürgen Kreft und Katharina Gröning 
geführte Interview mit Gerhard Leuschner und Wolfgang Weigand (Gröning/
Kreft 2011; Gröning 2013). Beide Interviews sind jedoch Einzelstücke und nicht 
in umfänglichere Befragungen eingebettet.

Jan Lohl  (2019) hat  – neben der unveröffentlichten Diplomarbeit von In-
geborg Schumann  (1995)  – als bisher einziger eine erhebliche Anzahl narrati-
ver Interviews explizit zur Geschichte der Supervision in der Bundesrepublik 
Deutschland geführt und wissenschaftlich ausgewertet. Bei Neuffer (1990), der 
für seine Dissertation ebenfalls zahlreiche Interviews führte, klang die Supervi-
sion immer wieder in den zahlreichen Interviews an, stand aber nicht im Fokus 
der Forschung. Dennoch liefert seine Forschung wichtige Erkenntnisse. Alle drei 
nutzen Methoden der biographischen Forschung. Gröning schließlich wertete 
das oben genannte Interview (Gröning/Kreft 2011) mit der dokumentarischen 
Methode aus (Gröning 2013; 2016).

Diese vier empirischen biographischen Forschungsarbeiten sollen im Folgen-
den in chronologischer Reihenfolge dargestellt und anschließend vergleichend 
diskutiert werden.

Manfred Neuffer: Geschichte der sozialen Einzelhilfe 
in Deutschland (1990)

Als erster beforschte Neuffer (1990) die „Geschichte der sozialen Einzelhilfe in 
Deutschland“ aufbauend auf Ansätzen der biographischen Forschung nach Wer-
ner Fuchs und führte dazu 18 narrative Interviews, unter anderem mit den auch 
in dieser Arbeit erwähnten Ilse Harder, Marie Kamphuis, Martha Krause-Lang, 
Kurt Nachbauer, Hans Pfaffenberger, Hedwig Schwarzwälder, Ilse Tägert und 
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Doris Zeller. Zudem konnte er auf „Gesprächsunterlagen von C. W. Müller“ – sei-
nes Betreuers – mit der kurz zuvor verstorbenen Dora von Caemmerer († 1988) 
zurückgreifen (Neuffer 1990: 18). Leider sind die Interviewtranskripte nach Mit-
teilung Neuffers 2019 nicht mehr erhalten und stehen der weiteren Forschung 
damit nicht zur Verfügung. Aus den Interviews, Texten und Archivalien rekons-
truierte Neuffer die Geschichte der sozialen Einzelhilfe und kam dabei unter 
anderem zu dem Schluss, dass „zum Beispiel die Protokolle der Konferenz der 
Wohlfahrtsschulen kaum auf den in dieser Konferenz geführten Streit um die 
Methoden hin[weisen], die Zeitzeugen berichten dagegen von einer »heftigen« 
Auseinandersetzung“ (Neuffer 1990: 18). Damit unterstreicht Neuffer die große 
Relevanz, die neben Dokumenten auch der Beforschung subjektiver Perspektiven 
(in der Retrospektive) zukommt, da aktenförmige Dokumente immer auch Aus-
drucksform von Macht, Kommunikationskultur, Kompromissen oder Konsens 
sind (vgl. Kasakos 1980). Auf den Seiten 197 bis 201 rekonstruiert Neuffer ex-
plizit aber knapp die Geschichte der Supervision, deren Transfer aus den USA 
„mit dem der Methoden gleichgesetzt werden [kann]. Eindrücke, Erfahrungen 
in Ausbildung und Praxis anläßlich von Studienreisen in die USA ergänzten sich 
mit Berichten und Demonstrationen von Experten aus den USA in Deutschland. 
Als Ergebnis stand bald fest, Arbeiten nach der Methode Casework sei nur unter 
Supervision möglich“ (Neuffer 1990: 198). Gleichzeitig werteten die Träger, die 
zusätzliche Kosten scheuten, Supervision als Angebot für schlecht ausgebildete 
oder schwache Mitarbeitende ab (vgl. Lohl 2019: 76). Die vor Beginn der ersten 
reinen Supervisionslehrgänge durchgeführten Casework-Fortbildungen bezeich-
net Neuffer bereits als Vorstufen, die oft direkt an die Sozialen Schulen angebun-
den waren, die für die Ausbildung in Casework Supervisor*innen benötigten. 
Den frühen Transfer der Methoden, also des Casework, verortet Neuffer aber 
schon lange vor 1945 unter anderem um Alice Salomon. In den ersten Jahrzehn-
ten standen die Supervision, der Lernprozess oder didaktische Fragen im Hinter-
grund, musste doch zunächst die Soziale Einzelhilfe durchdrungen und vermittelt 
werden. In der Erinnerung Doris Zellers, die in Zürich lehrte, war der Lernpro-
zess „mehr von den Anforderungen der Klienten auf optimale Hilfe bestimmt 
als von den individuellen Lernzielen und Lernbedürfnissen des Praktikanten“ 
(Neuffer 1990: 199). Neben der überwiegenden Form der Einzelsupervision kam 
es aus ökonomischen wie inhaltlichen Gründen auch zu ersten Gruppensuper-
visionen, und Supervision wurde einmütig als Lehr-Lern-Verhältnis verstanden. 
Allerdings zogen viele Supervisor*innen den Dienst in einer Sozialen Schule, 
also der direkten Ausbildung, einer Tätigkeit als Supervisor*in vor, was ebenso 
an fehlenden Stellen lag wie der Schwierigkeit, mangels ausreichender Etablie-
rung der Supervision freiberuflich zu arbeiten. Neuffer fokussiert mindestens 
in diesem Abschnitt jedoch zu stark auf die Arbeit Dora von Caemmerers für 
den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge. Caemmerer wiederum 
stand im Austausch mit Ilse Harder, Christa Hasenclever und Hans Pfaffenberger 
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(Arbeiterwohlfahrt), Doris Zeller (Zürich), Rosa Dworschak (Wien) und Marie 
Kamphuis (Groningen). Andere Lernorte wie die Victor Gollancz-Stiftung unter 
dem Vorsitz von Lina Mayer-Kulenkampff, der Arbeitskreis Soziale Fortbildung 
von Arbeiterwohlfahrt und Unitarian Service Committee (USC) mit Ruth Bang 
und Marianne Lothar-Kater (1956) oder die Akademie für Jugendfragen betrach-
tete er bestenfalls marginal und übersah dadurch, dass es auch andere Entwick-
lungen und Verständnisse gab als das von ihm dargestellte. Unter Aufnahme von 
Müller (2013: 179) stellt er zwar das oben bereits erwähnte, reformpädagogisch 
inspirierte, divergierende Konzept in der Tradition von John Dewey vor, ohne es 
jedoch empirisch in der Bundesrepublik nachzuweisen.

Ingeborg Schumann: Beiträge zur Professionalisierung der Sozialen 
Arbeit und der Supervision nach 1945 (1995)

Schumann  (1995) führte sieben narrative autobiografische Interviews, von 
denen vier (Ruth Deutscher, Heinrich Schiller, Renate Strömbach, Ilse Tägert) 
ausführlich paraphrasiert in ihre 190-seitige Diplomarbeit an der Gesamthoch-
schule Kassel einflossen. Methodisch arbeitete sie nach der von Fritz Schütze 
entwickelten Biographieanalyse und entwarf so „Umrisse eines Ablaufmodells“ 
der „Supervisionsentwicklung in Westdeutschland“ und der damit einherge-
henden „Professionalisierung der Sozialarbeit“ (Schumann  1995: 141) unter 
Bezugnahme auf Neuffer  (1990) und Belardi  (1992). Bei der Rekonstruktion 
half ihr das Modell zur Generationenlagerung von Karl Mannheim. So ent-
deckte sie in den vier Portraits, dass alle vier Befragten wegweisende Begegnun-
gen in der Lebensphase der Berufsorientierung erlebten, die sie zur Sozialen 
Arbeit führten. Allen vier scheint gemein zu sein, dass sie sich Neuem und 
Fremdem öffneten und voller Wissensdurst waren: Sie wollten sich die neuen 
Methoden aneignen und trafen dabei früher oder später auf jüdische Emig-
rant*innen. Schumann entstand „der Eindruck […], als wollten sie die autori-
täre Welt deutscher Sozialarbeit verlassen, und sich auf die Suche nach einer 
neuen Welt sozialer Arbeit begeben“ (Schumann 1995: 155). Der Victor Gol-
lancz-Stiftung (VGS) kam dabei als Financier für transatlantische Austausche 
eine wichtige Rolle als Ermöglicherin zu.1 Schumann weist auf die gravierende 
Differenz hin, wie sich die Lern- und Aneignungswege unterschieden zwischen 
denen, die in die USA gingen, dort lernten und mit zusätzlichem Prestige  – 
oder mit Bourdieu: sozialem und kulturellem Kapital  – zurück in der Bun-
desrepublik auftraten, und jenen, die nur in der Bundesrepublik lernten. Alle 

1 Neben der VGS gab es zahlreiche weitere Austauschprogramme (s. S. 296), die Schumann 
hier möglicherweise übersieht, weil sie in ihrem Sample empirisch nicht nachgewiesen 
wurden.
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jedoch entwickelten sich zu Lehrenden der neuen Methoden und damit auch 
zu Wegbereiter*innen, die bei Null begannen: Vor ihnen gab es keine Super-
visionsausbildung in der Bundesrepublik, an die sich hätte anknüpfen lassen. 
Entsprechend „wird bei der Rezeption der angloamerikanischen Methoden 
und Einführung von Supervision eine Vielgestaltigkeit sichtbar, die von einer 
unmittelbaren Übernahme methodischen Arbeitens einschließlich Supervision 
über eine partielle Loslösung beider bis zu einer Autonomisierung von Super-
vision führt“ (Schumann 1995: 172). Schumann (1995: 177 f.) entdeckt zudem 
eine zeitgeschichtliche Phase der Passung: Verlängerung und Aufwertung der 
Ausbildung durch die »Höhere« Fachschule bieten Möglichkeiten, neue Inhal-
te in die Ausbildung einzubinden, auch weil die größten Notlagen nach dem 
Krieg inzwischen handhabbar geworden sind und das Wirtschaftswunder neue 
Spielräume eröffnet. Die Pionierinnen bringen ein, „was sie selbst als identi-
tätsstiftend und als eine demokratische Gesellschaft symbolisierend in sich 
aufgenommen haben“ (Schumann 1995: 177). Bei den sorgfältig ausgewählten 
Schüler*innen stoßen sie auf eine große Aufnahmebereitschaft und einen Lern-
willen. Diese Passung verändert sich in Folge der Studierendenbewegung der 
1968er radikal, weil die in ihrer Lernbiographie als innovativ und demokra-
tisch bewerteten Methoden und Arbeitsansätze nunmehr als amerikanischer 
Imperialismus und Technologien der (kapitalistischen) Anpassung kritisiert 
werden. Die Pionier*innen können dies unterschiedlich gut in ihre Berufsbio-
graphien integrieren. Eine Promotion und eine ausländische Supervisionsaus-
bildung sichern den sozialen Aufstieg in der folgenden Akademisierung der 
Sozialarbeitsausbildung ab, während eine Ausbildung in Sozialer Arbeit sich 
trotz Zusatzqualifikationen tendenziell als Sackgasse entpuppt. Insgesamt hat 
Schumann den Beitrag der Supervision zur Professionalisierung der Sozialen 
Arbeit deutlich herausgearbeitet. Durch die Paraphrasierungen ist allerdings 
kaum erkennbar, welche Passagen noch Zitate oder bereits vollständige Para-
phrasen sind. Der exzellenten Arbeit wäre unbedingt eine größere Reichweite 
zu wünschen gewesen.

Katharina Gröning: Traditionslinien und Praxis einer reflexiven 
Institution (2013)

Gröning spannt in ihrer Monographie einen weiten Bogen durch sozialwissen-
schaftliche Theorien und verbindet diese konkludent mit der Institution Super-
vision, die sich aus der Praxis heraus entwickelt hat. In den Band nimmt sie auch 
empirische Forschung dergestalt auf, dass sie das 2010 mit Gerhard Leuschner 
und Wolfgang Weigand geführte Interview (Gröning/Kreft  2011) mit der do-
kumentarischen Methode nach Ralf Bohnsack in der Tradition von Karl Mann-
heim  (1964) vertiefend auswertet. In seiner Rezension bezeichnet Schröder 
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gerade dieses Interview als „Highlight […], weil es Entwicklungslinien  – oder 
wie der Titel sagt: Traditionslinien – aufzeigt, die die Institutionalisierung und 
Profilierung von Supervision in Deutschland geprägt haben“ (Schröder 2013).

Mit dieser dokumentarischen Vertiefung, wie Gröning das Kapitel über-
schreibt, verdeutlicht und belegt sie die zuvor herausgearbeiteten Traditionsli-
nien der Supervision in Erziehungs- und Sozialwissenschaften, Psychoanalyse, 
Frauenbewegung, Beratung (vgl. Gröning 2015) und Ethik (vgl. Gröning 2016). 
Im Kontext der empirischen Forschung soll hier nun der Beitrag von Grönings 
fünftem Kapitel (Gröning 2013: 83–113) herausgearbeitet werden. Sie strukturiert 
das Interview, das schwerpunktartig die 1960er und 1970er Jahre umfasst, in acht 
Abschnitte: Supervision in der zeitgeistlichen Situation der Bundesrepublik, die 
Entstehung der Supervision als Netzwerk gesellschaftskritischer Sozialer Arbeit, 
der Einfluss der Gruppendynamik, Formen der Reflexivität, Institutionalisierung 
und Professionalisierung als soziales Aufstiegsprojekt, kirchliche Bindungen und 
Konflikte im sozialen Milieu, reformatorische und institutionskritische Motive, 
eine Politisierung und Ablösung von der amerikanischen Supervisionspraxis. In 
diesen acht Abschnitten rekonstruiert Gröning zwölf Entwicklungslinien dieser 
Jahre: 1. Supervision als Beratung; 2. (Selbst-)Reflexivität; 3. Professionalisierung; 
4. Sozialer Aufstieg; 5. Institutionskritik; 6. Gesellschaftskritik; 7. Netzwerkbil-
dung; 8. Innovation und Progression; 9. den Zusammenhang zwischen Super-
vision und (katholischer) Kirche; 10. die Ablösung vom Internationalen hin zum 
Deutschen; 11. die Aufarbeitung der deutschen Geschichte, insbesondere des Na-
tionalsozialismus und 12. Ethik, Werte und Menschenbild.

Das analysierte Interview beginnt zeitlich zwar mit Leuschners Erstkontakt mit 
der Supervision 1960 in Waldshut (Gröning 2013: 87), die hauptsächlich bespro-
chenen Zeiträume liegen jedoch erst Ende der 1960er und in den 1970er Jahren. 
Das verwundert nicht, denn Leuschner kam 1964 zur Akademie für Jugendfragen, 
als es dort noch keine Supervisionsausbildung gab. Und Wolfgang Weigand kam 
erst sieben Jahre später nach einem ersten Training in methodischem Arbeiten 
(Gröning 2013: 91) in Akademiekontakt und erst weitere drei Jahre später 1974 
als Angestellter nach Münster (Akademie 1975: 47). 1976 erschien Leuschners ers-
te bekannte Publikation zur Supervision (Hege et al. 1976), Weigands 1979 (Wei-
gand 1979; Dreier/Weigand 1979). Beiden kann also eine steile Lernkurve zuge-
schrieben werden: Bevor sie selbst als Supervisionsausbilder tätig wurden, mussten 
sie zunächst Supervision erlernen. Vom Sozialarbeiter Leuschner wissen wir, dass 
er schon in Waldshut erste Erfahrungen sammelte, später an Cora Baltussens Semi-
naren an der Akademie für Jugendfragen teilnahm und sich Ende der 1960er Jahre 
ergänzend und intensiv der Gruppendynamik zuwandte und gruppendynamischer 
Trainer wurde (vgl. Leuschner 1970). Weigand als Theologe und Doktorand war 
gewissermaßen einer der ersten akademischen Quereinsteiger in die Supervision, 
die gerade begann, sich von ihren Wurzeln in der Sozialarbeit zu lösen, sich zu 
institutionalisieren und neue Arbeitsfelder zu entdecken.
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Das Interview hat – so wertvoll es zweifelsohne ist – also für den in dieser 
Arbeit untersuchten Zeitraum nur bedingte Aussagekraft, weil in Bezug auf die 
Akademie Weigand erst ab 1971 und Leuschner erst ab 1964 auskunftsfähig ist. 
Gleichzeitig waren sie noch Lernende der Supervision, und andere Akteur*innen 
waren ihnen zu diesem Zeitpunkt gedanklich noch weit voraus. Vor allem Ger-
hard Leuschner wurde dabei durch die enge Zusammenarbeit in der Akademie 
für Jugendfragen erheblich von der Lehre Cora Baltussens und Louis Lowys be-
einflusst.

Was Gröning zweifelsohne richtig erfasst und beschreibt, sind vor allem die 
Entwicklungen in den 1970er Jahren, die sich als zentral für die Herausbildung 
einer kritisch-reflexiven Supervision erweisen. Angeregt unter anderem durch 
die Gruppendynamik entwickelte sich die Institutionsanalyse und -kritik als 
wichtiger Aspekt von Supervision. Damit dies an der Akademie gelingen konnte, 
brauchte es aber auch die Arbeiten von Steinkamp (1973), Knieschweski (1976), 
Lander (1977), Ringshausen-Krüger (1977) sowie Weigand (1979), die die Theo-
riekonzepte der Supervision grundlegend erweiterten und die Supervisionsaus-
bildungen der Akademie für Jugendfragen in Münster mehr oder minder stark 
beeinflussten, denn alle waren der Akademie mehr oder minder eng verbun-
den. Ebenso flossen darin auch die gesellschaftlichen Erfahrungen und Kämpfe 
der inneren Reformen ein, die die 1970er Jahre prägten (Schmitt 1978; Borow-
sky 1998).

Jan Lohl: »… und ging ins pralle Leben« (2019)

Als bisher aktuellsten Beitrag legte Jan Lohl (2019) mit erheblicher organisatori-
scher und finanzieller Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für Supervision 
und Coaching (DGSv) eine weitere empirische Arbeit vor, aus der er zuvor bereits 
Ausschnitte veröffentlich hatte (Lohl 2014; 2015; 2017; 2018). In der Tradition 
der Oral History beforschte er durch narrative Interviews die Geschichte der 
Supervision in Deutschland aus der Perspektive subjektiver Wahrnehmungen. 
Ausgehend von der Methodologie einer subjektorientierten Sozialgeschichtsfor-
schung stehen dabei nicht, wie sonst häufig, die Grandseigneurs der Supervision 
mit Erklärungs- und Deutungsmacht sowie Publikationsreichweite im Fokus, 
sondern bewusst anonymisierte Interviews mit praktizierenden Supervisor*in-
nen in Verbindung zum Gegenstand der Supervision: der Arbeitswelt und der 
Gesellschaft (vgl. Walpuski 2020b).

Der Ausgangspunkt Lohls modernisierungstheoretischer Arbeit ist die Bio-
graphieforschung, also die Frage nach der Bedeutung früherer Ereignisse, die 
ihnen im subjektiven Rückblick zugemessen wird. Aus dem Forschungsstand ge-
neriert Lohl vier Hypothesen:
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1. „Die vorliegenden Arbeiten zur Geschichte der Supervision sind begriffs-, 
methoden- und theoriegeschichtliche Literaturstudien“ (Lohl 2019: 17),

2. „Die Entwicklung der Supervision wird in den vorliegenden Arbeiten zur Ge-
schichte der Supervision aus einer Binnenperspektive heraus historisch kon-
textualisiert“ (Lohl 2019: 17)

3. „Die Geschichte der Supervision wird aus einer sozialen Machtposition er-
zählt“ (Lohl 2019: 17)

4. „In den vorliegenden Arbeiten zur Geschichte der Supervision überlagert 
sich ein Interesse an der Bildung einer professionellen Identität mit einem 
wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse“ (Lohl 2019: 18)

Obwohl er sich von den vorliegenden Literaturstudien distanziert und Phasen-
modelle kritisiert (Lohl 2018; 2019: 16), stellt auch er seine Rekonstruktion in 
(den bekannten) Phasen dar. Lohl kommt zu dem Ergebnis, „dass die frühe Ent-
wicklung der Supervision in der Bundesrepublik verwoben ist mit der gesell-
schaftlichen, institutionellen und psychischen Bearbeitung der Nachwirkungen 
des Nationalsozialismus und von autoritären Erziehungstraditionen“ (Lohl 2019: 
44) und bestätigt damit die bereits vorliegende Forschung (Gröning 2013; 2015; 
2016), wenn auch auf einer wesentlich breiteren empirischen Basis.

Gerade für die frühen Jahre vor 1970 ist die Datenbasis jedoch dünn, und 
Lohl beschreibt diese „Konstitutionsphase“ auf zwölf Seiten. Dies ist dadurch zu 
erklären, dass Lohl aus demographischen Gründen kaum noch Interviewpart-
ner*innen finden konnte, die in dieser Frühphase supervisorisch arbeiteten oder 
sich nach der langen Zeit noch daran erinnern. Stattdessen führte er Gespräche 
mit der ersten und weiteren Schüler*innengenerationen. Methodologisch ist da-
bei immer auch die Selbstrechtfertigung der Interviewten im Sinne einer »bio-
graphischen Illusion« (Bourdieu 2000) zu berücksichtigen.

„Supervision [erweist sich] als demokratisches und verantwortliches Han-
deln“ (Lohl 2019: 37) im Gegenüber zu „Autorität, Gewalt und Diskriminierung“ 
(ib.) und dient damit auch der Aufarbeitung der bisherigen autoritär ausgerich-
teten Pädagogik. Ein wichtiges Element ist dafür die Individualisierung von Le-
benslagen (op. cit.: 52) im Gegenüber zur »Volksgemeinschaft« des NS-Staates. 
Dabei wird Supervision als unbelastet erlebt im Gegensatz zu den häufig unaus-
gesprochenen Belastungen mit Geschehnissen und Lehren der Vorgeneration im 
NS-Staat (op. cit.: 42), und die Beteiligten wollen zu einer Verbesserung der Welt 
beitragen (op. cit.: 48; vgl. Walpuski 2022a). Dies gilt nicht zuletzt für die Alliier-
ten und ihr Demokratisierungsinteresse. Supervision ist deshalb auch ein Anstoß 
für „politische Sozialisationsprozesse“ (Lohl 2019: 38) und Veränderung von kul-
turellen Norm- und Wertsetzungen, darunter die Beteiligung junger Menschen 
an Entscheidungen und die Reflexion beruflichen Handelns. Allerdings deutet 
sich auch eine Differenzierung der Supervisor*innen im Spektrum zwischen 
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gesellschaftspolitischem Interesse und Aktion auf der einen und einer unpoli-
tischen Haltung, die vorrangig Methoden und Fachlichkeit Sozialer Arbeit ent-
wickeln wollte, auf der anderen Seite an (op. cit.: 47–51). Für zweitere bedeutet 
Supervision einen sozialen Aufstieg und das Verfolgen einer Karriere (op. cit.: 
54; vgl. Olk 1986). Über die quantitativen Anteile der jeweiligen Haltungen im 
supervisorischen Diskurs vermag Lohl mit seinem Forschungsdesign keine An-
gaben zu machen, und so erscheint dieser zweite, unpolitische Strang möglicher-
weise zu Unrecht als der unbedeutendere. Zugleich beschreibt Lohl damit die 
bereits oben benannte Kontroverse im staatskritischen Diskurs zwischen einem 
funktionalisierenden und einer emanzipierenden Supervisionsverständnis.

Lohls großes Verdienst ist es, diese Generation der Supervisor*innen derart 
umfänglich befragt und diese Interviews ausgewertet zu haben. „Die Einordnung 
in geschichtliche Entwicklungen und gesellschaftliche Kontexte der Bundesre-
publik Deutschland ist gut und vor allem notwendig, lässt sich doch Supervi-
sion nicht ohne den gesellschaftlichen Kontext denken (Gröning 2013). Damit 
bestätigt und ergänzt Lohl [im Wesentlichen] empirisch und umfangreich die 
bereits vorliegenden Forschungsarbeiten“ (Walpuski  2020b), insbesondere von 
Ringshausen-Krüger (1977) und Belardi (1992).

„Durch die Auftraggeberin, den Forscher als Mitglied ebendieser Auftragge-
berin und den im Wesentlichen durch sie gewonnenen Feldzugang scheinen je-
doch andere Zweige der Supervision ausgeblendet zu sein: Beispielsweise werden 
»die Psychologen« im BDP kurz erwähnt, die Deutsche Gesellschaft für Pasto-
ralpsychologie oder Psychoanalytische Verbände mit dem ganz eigenen Super-
visionsverständnis des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) hingegen über-
haupt nicht.

Als weitere Schwäche erweist sich, dass mit dem Forschungsansatz und dem 
aus nachvollziehbaren Gründen begrenzten Sample bestimmte Aspekte zwangs-
läufig unberücksichtigt bleiben müssen“ (Walpuski  2020b), weil es im Sample 
zum Beispiel keine von der Victor Gollancz-Stiftung, Haus Schwalbach oder der 
Diakonischen Akademie Stuttgart ausgebildeten Supervisor*innen gegeben zu ha-
ben scheint. Die Arbeiterwohlfahrt, die vor allem in den 1950er Jahren vor allem 
durch Ruth Bang und Hans Pfaffenberger einen starken Impuls setzte (Walpus-
ki 2020c), bleibt gleichermaßen unerwähnt wie die Rolle der Kirchen und der 
Religion. „Ebenso scheinen keine Mitglieder des »Verbands der Praxisberater« 
(VdP)“ (Walpuski 2020b) – eines von Gerhard Melzer an der Akademie des Deut-
schen Vereins für öffentliche und private Fürsorge ins Leben gerufenen Zusammen-
schlusses von Praxisberater*innen, der unerwähnt bleibt – „im Sample gewesen 
zu sein. Schließlich bleibt auch die durchaus vorhandene Supervisionsgeschich-
te der DDR, beispielsweise im Kontext des Burckhardthauses Gelnhausen/Ost-
Berlin [(vgl. Kappeler  2001; Lippenmeier  2011: 10; Busse/Fellermann  1998)], 
gänzlich unerwähnt und wird auch nicht – 30 Jahre nach dem Mauerfall – als 
überfälliges Forschungsdesiderat benannt“ (Walpuski 2020b). Gravierender aber 
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erscheint die unterkomplexe Feststellung, „dass sich zwischen den ehemaligen 
Verfolgten des NS-Regimes und den deutschen Sozialarbeiter*innen eine »gute« 
symbolische Selbstrepräsentanz der Supervision entwickelt“ (Lohl 2019: 37) hat. 
Unter Berücksichtigung des oben genannten Selbstrechtfertigungsdrangs der Be-
fragten wird zwangsläufig methodisch verdeckt, dass es unter den frühen Super-
visor*innen durchaus Einzelfälle mit einer sehr wertekonservativen Haltung und 
zumindest temporärer Nähe und Akzeptanz des NS-Staates und seiner Ideologie 
gab, wie sich am Lebensverlauf von Dora von Caemmerer erkennen lässt (Wal-
puski 2022a), möglicherweise auch bei Rosa Dworschak (vgl. Aichhorn 2014). 
Und es blendet den fortgesetzten, wenn auch häufig verdeckten Antisemitismus 
in der deutschen (und europäischen) Gesellschaft genauso aus wie es ein mög-
licherweise falsches, aber gegenwärtig sozial erwünschtes Narrativ stärkt.

Die »Facetten einer Sozialgeschichte der Supervision« rekonstruieren aus 
einer Binnenperspektive die Sozialgeschichte einer bestimmten Form der Super-
vision der westlichen Bundesländer. Dabei wählt Lohl mit seinem Forschungs-
ansatz einen innovativen Weg. Seinen zunächst herrschaftskritischen Ansatz 
löst Lohl bedingt ein (Lohl 2019: 67–78). Dabei ist die kritische Aufdeckung von 
Missbrauchsstrukturen in der Supervisionsausbildung als neues Forschungs-
ergebnis unbedingt herauszustellen, sei es ein Machtmissbrauch und Grenz-
verletzungen in gruppendynamischen Settings durch die Trainer oder sexuelle 
Beziehungen zwischen Lehrsupervisoren und -supervisandinnen (Lohl  2019: 
67–71). Hier wird Forschungsbedarf deutlich. „Insgesamt bietet die Studie mit 
dem bemerkenswert großen Sample und der damit verbundenen Forschungs-
leistung vor allem eine Bestätigung der bisherigen Forschungsergebnisse aus 
subjektiver Perspektive von »Supervisor*innen des Alltags« und »Wissensbe-
vollmächtigen der Supervision«“ (Walpuski  2020b). Wünschenswert wäre, die 
anonymisierten Interviewtranskripte von rund 1.200 Seiten aufgrund der Fülle 
weiterer Forschung zugänglich zu machen.

Zusammenfassung des Forschungsstandes

In der Zusammenfassung des empirischen Forschungsstandes lässt sich zwi-
schen Restauration und Inneren Reformen ein historischer Referenzrahmen 
in der Bundesrepublik erkennen, in dem das Wirtschaftswunder den Ausbau 
sozialstaatlicher Leistungen ebenso wie eine weitere Demokratisierung ermög-
lichen. In den 1960er Jahren gerät dieser Sozialstaat in erste Krisen. Dies gilt 
sowohl binnenpolitisch durch eine erste Rezession, aber auch durch eine un-
zulängliche Demokratie und eine mangelnde Aufarbeitung der NS-Verbrechen 
(vgl. Schmitt 1978; Borowsky 1998). Und auch außenpolitisch durch den Kalten 
Krieg verbunden mit der supermachtdominierten Blockbildung und der Kuba-
Krise (vgl. Lowe 2016; 2019). Der Katholizismus erweist sich dabei als wichtige 
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Einflussgröße der Bonner Republik, auch in der gemeinsamen Ablehnung von 
Kommunismus und Ostblock.

In den 1960er Jahren beginnt sich dann ein neues soziales Milieu heraus-
zubilden: Die Jungen, in den letzten Kriegsjahren oder danach geborenen, die 
nicht mehr unmittelbar nationalsozialistisch sozialisiert sind, beginnen zunächst 
vorsichtig, dann immer lauter, kritische Fragen an ihre Elterngeneration, Autori-
täten und die bestehenden Verhältnisse – auch der Geschlechter zueinander – zu 
stellen. Dazu trägt auch die demokratischere Bildung bei (vgl. Dahrendorf 1965; 
Picht  1964), in die zunehmend kritische Theorien (Theodor  W.  Adorno, Max 
Horkheimer, Karl Marx, Sigmund Freud und andere) aufgenommen werden. In 
allen Teilen der Gesellschaft verstärkt sich der Anspruch an Wissenschaftlichkeit, 
verbunden mit einer intensiveren Reflexion, und beides wiederum wirkt unter-
stützend auch im Professionsbildungsprozess der Sozialen Arbeit mit. Die Super-
vision entwickelte sich an exakt dieser Schnittstelle von Sozialer Arbeit, Profes-
sion, Wissenschaft und Reflexion.

In dieser Zeit beginnt die Supervision, sich zu institutionalisieren. Wurden 
in den 1950er Jahren bereits aufgeschlossene Fachkräfte vor allem durch aus-
ländische Expert*innen geschult, wird die Supervision in den 1960er Jahren suk-
zessive in der Methodenausbildung zur Sozialen Arbeit etabliert. Im nächsten 
Schritt gilt es nun, eigene Fachkräfte für die Supervision auszubilden und damit 
eine Supervisionsausbildung curricular zu begründen und zu standardisieren. 
Der Diskurs verläuft dabei vor allem auf der Ebene der Methoden, aber es bilden 
sich bereits Kontroversen zwischen einem funktionalisierenden und einem de-
mokratisierend-emanzipatorischen, kritischen Verständnis ab. Zugleich wächst 
die Anzahl derer, die Supervision kennengelernt haben oder selbst durchführen 
können.

Aus der Auswertung der vorliegenden Forschung ergibt sich, dass die Ge-
schichte der Supervision für den deutschsprachigen und mitteleuropäischen 
Raum vor allem mit deren einsetzender Institutionalisierung frühestens ab Mitte 
der 1960er Jahre detaillierter beschrieben wurde. Dies geschah fast ausschließlich 
in Phasenmodellen, die sich in Nuancen unterscheiden. Vier Arbeiten forschten 
umfänglich empirisch-qualitativ anhand von Interviews, während die übrigen 
Arbeiten auf Dokumente oder autobiographische Erfahrungen zurückgriffen. 
Davon heben sich einzelne Beiträge zur Ideengeschichte der Supervision ab.

Zusammenfassend lassen sich sieben zentrale Erkenntnisse aus der vorliegen-
den Forschung sichern:

1. Supervision ist fest mit Casework verwoben. Supervision war fester Bestand-
teil des sozialarbeiterischen Konzepts des Social sowie Psychiatric Caseworks, 
also individualisierter Sozialarbeit, die auf den Einzelfall bezogen ist (Neuf-
fer 1990). Diesen Einzelfall im kasuistischen Arbeiten zu verstehen und neue 
Handlungs- und Hilfeansätze zu finden, stand im Zentrum (vgl. Althoff 2020). 
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In diesem Konzept übernahm die Supervision als Lehr-Lern-Verhältnis den 
Theorie-Praxis-Transfer und die Berufsrollenreflexion. Damit trug Super-
vision entscheidend zur Berufssozialisation und Professionsbildung bei und 
war eine Art Casework zweiter Ordnung.

2. Supervision ist ein Weg zu Professionalisierung und sozialem Aufstieg. Supervi-
sion stellt in der Verbindung mit dem Casework einen Weg zur Professionali-
sierung und zum sozialen Aufstieg dar. Dies gilt für die Austauschprogramme, 
wo der Studienaufenthalt in den Vereinigten Staaten zum Distinktionsmerk-
mal wird (Neuffer 1990), und ebenso für die Fortbildungen in den »neuen
Methoden«. Der erfolgreiche Abschluss eröffnet Wege in lehrende und lei-
tende Positionen. Dies gilt umso mehr für die Zeit vor der Akademisierung
der Sozialarbeitsausbildung, als diese Positionen in der Regel Universitäts-
absolvent*innen vorbehalten waren. Neben einer persönlichen Entwicklung
entwickelt sich so ein verändertes Karrieredenken in der Sozialen Arbeit.

3. Für Casework und Supervision gibt es unterschiedliche Denkschulen. In der
Forschung sind zwei bis drei Denkschulen benannt (vgl. Müller 2013; Wal-
puski 2020c; Siller 2022b), die zu einer Vielgestaltigkeit in der Rezeption in
der Bundesrepublik führten. Die daraus resultierenden, meist unaufgeklärten
Differenzen wurde an anderer Stelle als unzulängliche und fehlerhafte Re-
zeption gewertet (e. g. Ringshausen-Krüger 1977; Belardi 1992). Gemeinsam
war allen Konzepten die Fokussierung auf das Individuum und die Betonung
der Tiefenpsychologie als Referenzwissenschaft. Unterschiede bestanden in
der teleologischen Ausrichtung zwischen Funktionalisierung und Aufklärung 
(vgl. Austermann 2021).

4. Supervision steht in einer Kontinuität, die weit vor 1950 beginnt. Es zeigen sich
Hinweise, dass bereits in der Zwischenkriegszeit eine wissenschaftlich-refle-
xiv begründete Professionalisierung in der Sozialen Arbeit, die sich am Leit-
bild ärztlicher Tätigkeiten wie Diagnose und Behandlung orientiert, einsetzt
(vgl. Gröning  2013; 2015; 2016). Diese klinische Herangehensweise findet
sich auch nach 1945 im Diskurs wieder, auch wenn eugenische Konzepte und
der Bewahrungsgedanke allmählich an Einfluss verlieren. Gleichzeitig wird
auch der Einfluss der Psychoanalyse in der Zwischenkriegszeit und dann sehr
allmählich nach 1945 deutlich, die sich bewusst nicht als klinische Wissen-
schaft verstanden hat, sondern am Versuch eines Verstehens ausgerichtet ist.
Damit einher geht auch die Kontinuität einer Ausrichtung der Sozialen Arbeit 
an Werten wie Sittlichkeit und Würde sowie in einem Verständnis als bürger-
lich-caritative Mildtätigkeit genannt werden, der ein Minderheitsverständnis
progressiv-demokratisierender Konzepte gegenübersteht.

5. Supervision ist eine Aufarbeitungsform der nationalsozialistischen und autori-
tären Erfahrungen. Die vorliegende Forschung zeigt, dass die „frühe Entwick-
lung der Supervision in der Bundesrepublik verwoben ist mit der gesellschaft-
lichen, institutionellen und psychischen Bearbeitung der Nachwirkungen des
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Nationalsozialismus und von autoritären Erziehungstraditionen“ (Lohl 2019: 
44). Einerseits zeigen sich mit Casework und Supervision zunächst exogene-
tische Beiträge der Alliierten zur Demokratisierung des besiegten Deutschen 
Reiches und zur Einbindung der jungen Bundesrepublik in das normative 
Projekt des Westens. Verbunden mit starken Individualisierungsprozessen 
lassen sich aber auch aktionale Entwicklungsmodelle beschreiben, in denen 
Akteur*innen sich selbst ein Entwicklungsumfeld suchen und gestalten, bei-
spielsweise in der Gruppenanalyse. So entstehen schließlich transaktionale 
Entwicklungsformen, die auch zur Bearbeitung „der Nachwirkungen des Na-
tionalsozialismus und von autoritären Erziehungstraditionen“ (ib.) dienen.

6. Supervision entwickelte sich beeinflusst durch religiöse Kontexte.
a) Die christlichen Kirchen begannen in der jungen Bundesrepublik, in res-

taurativer Manier Strukturen wiederzubeleben und sich um gesellschaft-
lichen Einfluss zu bemühen. Durch die Nöte der Kriegs- und Nachkriegs-
zeit erhielten die Kirchen starken Zulauf. Zugleich war die Gesellschaft 
deutlich partikularistischer in religiös-soziale Milieus geteilt, so dass sich
die Mitarbeitenden in der Fürsorge häufig auch als Angehörige einer
Konfession verstanden und verstehen mussten. Sichtbar wurde dies nicht
erst beim Deutschen Jugendhilfetag, der in den 1960er Jahren stark durch
die Habite der konfessionellen Bruder- und Schwesternschaften geprägt
war. Als große Träger caritativer und diakonischer Arbeit standen die Kir-
chen einerseits vor der Aufgabe, ihre Mitwirkung an den Gräueltaten im
NS-Regime verschweigend zu integrieren (e. g. Klee  1983; Neu-
mann  2022), andererseits sich den demokratisierenden Anforderungen
und Konzepten der neuen Zeit zu öffnen. Spätestens mit den sozialstaat-
lichen Reformen im Fürsorgewesen (BSHG, JWG) entstand der äußere
Druck, sich – zum Teil widerwillige – mit den »neuen Methoden« zu be-
fassen und sie gemäß der eigenen Weltanschauung zu prägen, um nicht
ins Abseits zu geraten.

b) Supervision wird in der Bundesrepublik Deutschland auch mit jüdischen
Einflüssen verbunden. Seit den frühen 1990er Jahren wird in Teilen des
Supervisionsdiskurses der Aspekt des Jüdischen als wichtiger Einfluss für
die Entwicklung der Supervision in der Literatur herausgestellt. Dieser
Aspekt wird verbunden mit dem vom NS-Regime ausgelösten Emigrati-
onsdruck und der Flucht ins Exil in den Vereinigten Staaten, weniger mit
einer gelebten jüdischen Religiosität. Der Supervisionsdiskurs erfährt da-
durch Akzentuierungen sowohl in Hinblick auf eine Kontinuität europäi-
schen Denkens, ein Aussöhnungshandeln und Menschenrechts- und
Emanzipationskonzepte.

7. Die Supervision entwickelte sich transnational. Wenn immer wieder von aus-
ländischen Expert*innen in Lehr- und Unterrichtssituationen sowie fremd-
sprachigen Quelltexten berichtet wird, offenbart dies die internationale
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Dimension der Supervision. Supervision lässt sich also nicht als nationale 
Entwicklung begreifen, sondern muss im Bezugsrahmen der sogenannten 
westlichen Welt betrachtet werden. Dies gilt insbesondere für die Zeit vor 
der Institutionalisierung ab Mitte der 1970er Jahre, als die Supervision stark 
durch transnationale Einflüsse und Wissensgenerierung geprägt wurde.

Dieser Forschungsstand ist in den skizzierten Referenzrahmen einzufügen und 
für die weitere Untersuchung zu berücksichtigen.
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2 Forschungslücken

Aus diesem komprimiert dargestellten Forschungsstand lassen sich große For-
schungslücken erkennen, die im Rahmen dieser Arbeit teilweise bearbeitet wer-
den sollen. Sieben dieser Forschungslücken sollen zunächst konturiert werden:

Der Zeitraum vor 1954 ist für die Supervision wenig beforscht

Der Anfangspunkt der Supervision in Deutschland wird oft mit der ersten forma-
lisierten Ausbildung in Supervision gesetzt, etwa Mitte bis Ende der 1960er Jahre. 
Supervision oder Praxisberatung waren jedoch, bevor es zu ersten formalisierten 
Ausbildungen kam, bereits Teil der sozialen Praxis und wirkten professionsbil-
dend. Auch die vorliegenden Forschungsarbeiten, vor allem Ringshausen-Krü-
ger (1977), Belardi (1992) und Lohl (2019), setzen jedoch frühestens 1952 ein. 
Zu früheren Diskursen über Supervision, insbesondere im Deutschen Reich der 
Zwischenkriegszeit, liegen keine empirischen Forschungen vor. Dieser sozialen 
Praxis der Supervision vor 1952 gilt es nachzuspüren, denn erst diese langjährige 
Praxis und die mit ihr verbundenen Diskurse und Kontinuitäten führten dazu, 
dass schließlich Ausbildungen entstanden.

Dabei ist – wie heute noch – Supervision nicht gleich Supervision. Zum Teil 
wurde Praxisberatung, Praxisanleitung, Berufsanleitung oder auch Konsultation 
bis in die 1970er Jahre synonym, parallel oder auch konkurrierend genutzt. Häu-
fig wird dabei eine Begriffsunsicherheit deutlich, insbesondere in den 1950er Jah-
ren, wenn »supervision« als amerikanisches Fremdwort im deutschen Text ge-
nutzt und ergänzend bemerkt wird, es gäbe noch keine passende Übersetzung ins 
Deutsche. Neben dem reinen Begriff wunderte Kersting sich konzeptionell, „dass 
zwar immer wieder in deutschen Publikationen die Andersartigkeit der Super-
vision in den angelsächsischen Ländern konstatiert wird, es aber bis heute keine 
Forschung darüber gibt, wie es zu der Bezeichnung Supervision im deutschen 
Sprachraum gekommen ist“ (Kersting 2005: 23; vgl. Federn 1990: 13 f.). Die Tren-
nungslinie der Andersartigkeit, auf die Kersting hinweist, ist jedoch keine zwi-
schen Nationen oder Sprach- oder Kulturräumen; vielmehr deuten die Quellen 
darauf hin, dass es eine ideengeschichtliche zu sein scheint (vgl. Walpuski 2021b). 
Denn die große Kontroverse, die sich auch im Streit um den Namen abbildete, 
war, ob Supervision eine administrativ-edukative Funktion im Rahmen der Hier-
archie ist oder eine emanzipatorisch-reflexive Funktion außerhalb der Hierarchie. 
Einfacher ausgedrückt: Sollte Supervision dazu dienen, neue Organisationsmit-
glieder anzuleiten, zu disziplinieren, zu rationalisieren und in die Organisation 
zu funktionalisieren, oder sollte sie kritisch aufklären und ermächtigen und so 
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für Demokratie und Emanzipation ausbilden? Während sich Anhaltspunkte fin-
den, dass das demokratisierend-emanzipatorische Verständnis vor allem in den 
1970er Jahren erstarkte (vgl. Steinkamp 1973; Lander 1974; 1975; 1976; 1977a; 
b; c; d; 1979; Wilhelm et al. 1977; Weigand 1979; Fujike 1980), scheint gerade in 
der frühen Zeit Supervision unter dem Rubrum der Feldkompetenz konstruiert 
worden zu sein: Supervision kann durchführen, wem das Arbeitsfeld aus eigener 
professioneller Erfahrung vertraut ist. Dann ist Supervision auch edukativ, leitet 
also an, bildet aus, lehrt und reflektiert. Darin angelegt war in den tiefenpsycho-
logisch inspirierten Konzepten bereits die spätere Beratungskompetenzdebatte 
(vgl. Bauer/Gröning  1995: 22 ff.): Durch Psychoboom und humanistische Psy-
chologie entstand daraus später ein klinisch-diagnostischer Zweig von triviali-
sierter Therapie.

Damit wird deutlich, wie wichtig die Feststellung von Petzold et al. (2003) ist: 
„Die Darstellung der geschichtlichen Quellen der Supervision in einer vertiefen-
den Weise steht noch aus. Es ginge darum, einerseits sozialgeschichtliche Zusam-
menhänge zu verdeutlichen, andererseits die ideengeschichtlichen Fragen aufzu-
greifen und zu reflektieren und ‚Genealogien‘ (Foucault) aufzuspüren“ (Petzold 
et al. 2003: 103). Damit aktualisiert er Belardi, der in seiner Habilitation darauf 
hinweist, dass die enge Verbindung von Casework und Supervision seit einigen 
Jahren verloren gegangen ist, auch weil „sich bisher noch niemand systematisch 
mit der Geschichte der Supervision in Deutschland in Zusammenhang mit der 
Entwicklung des Casework beschäftigt hat“ (Belardi 1992: 56). Gröning (2013) 
hingegen zeigt die komplexen gesellschaftlichen und theoretischen Rahmenbe-
dingungen der Supervisionsentwicklung auf und verweist in die Zwischenkriegs-
zeit, ohne allzu sehr ins empirische Detail zu gehen. In der Folge weitet sie ihren 
Blick (Gröning 2015; 2016) makrosoziologisch und betrachtet aus beratungswis-
senschaftlicher Perspektive neben der Supervision weitere Beratungsformate und 
ihre Zielsetzungen. Dabei zeichnet sie unter anderem in Eugenik, Menschenöko-
nomie oder Psychotechnik die frühe Verbindung von Beratung und Machtdis-
positiven wie Gouvernementalität (Foucault) und Normalisierung (Link 1997) 
nach. Und auch Möller (2015) verweist in seiner vermeintlich „systematischen 
Analyse“ zwar auf die Weimarer Zeit und die Zeit des NS-Regimes, bleibt dabei 
aber mehr als kursorisch und oberflächlich. Ein diesbezüglicher Erkenntnisge-
winn geht von seiner Arbeit nicht aus.

Zwar sammelte Cora Baltussen, die im Fokus dieser Arbeit steht, nach bishe-
rigen Erkenntnissen erst ab Januar 1953 und damit zu einem Zeitpunkt, als Dora 
von Caemmerer bereits in Berlin Supervision in Ausbildungskurse integrierte 
(Walpuski  2022a), eigene Supervisionserfahrungen in den Vereinigten Staaten 
(Walpuski 2021a). Dennoch ist sie eine der ersten europäischen Supervisionsaus-
bilderinnen. In der kontextualisierenden Auseinandersetzung mit ihrem Lebens-
verlauf und den sie umgebenden Strukturen ist ein hoher Erkenntnisgewinn über 
Quellen und Rahmenbedingungen der Supervisionsentwicklung zu erwarten.
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Transnationalität wird bisher nur als Randaspekt benannt

In der Geschichtsschreibung der Supervision überwiegt das Narrativ, die Super-
vision sei aus den Vereinigten Staaten, den Niederlanden und der Schweiz in die 
Bundesrepublik gebracht worden. Diese Feststellung ist aus einer transnationalen 
Perspektive ungenügend. Zwar werden damit transnationale Prozesse der Wis-
sensgenerierung und -weitergabe deutlich benannt, aber sie werden nicht de-
tailliert rekonstruiert, denn derzeit liegen keine systematischen Untersuchungen 
transnationaler Prozesse der Wissensgenerierung von Supervision insbesondere 
im Kontext supranationaler Organisationen vor. „Angesichts der langjährigen 
und vielfältigen internationalen Facetten internationalen Austauschs überrascht 
es, dass die Forschung über den Austausch selbst in der Sozialen Arbeit bis-
lang kaum ausgeprägt ist. Im deutschen Sprachraum existieren fast ausschließ-
lich kleinere Zeitschriftenbeiträge und publizierte Erfahrungsberichte ehema-
liger Teilnehmender an Austauschprogrammen“, urteilt Kruse  (2015: 33; vgl. 
Lau 2019: 27). Damit wird ein umfassenderes Forschungsdefizit angesprochen, 
das mit einem methodischen Nationalismus (Wimmer/Glick Schiller 2002a; b) 
verbunden ist: „Theorien der Sozialen Arbeit in Deutschland folgen typischer-
weise einem Konstruktionsprinzip, das diesem methodologischen Nationalismus 
Vorschub leistet. Eine wissenschaftssoziologisch-reflexive Perspektive kann dabei 
die Gründe für diese Verengung aufdecken. Da Wissenschaft im Zusammenspiel 
von Akteuren aus Staat, Profession und Disziplin hergestellt wird, entsteht ein 
wissenschaftliches Feld, in dem nationalstaatlich orientierte Problemdefinitionen 
und Lösungsansätze die Theoriebildung Sozialer Arbeit und ihre Forschung im-
plizit bestimmen“ (Köngeter 2009: 340; vgl. Olivier-Mensah 2017).

Entsprechend sind zwar verschiedene Phasenmodelle zur Entwicklungsge-
schichte der Supervision beschrieben (e. g. Schwarzwälder 1976; Wieringa 1979; 
Belardi 1992; Gröning/Kreft 2011; Lohl 2019), die aber vor allem die Situation 
in der Bundesrepublik isoliert betrachten. Oder sie folgen dem Narrativ, Super-
vision sei quasi linear von den USA über die Niederlande und die Schweiz in die 
Bundesrepublik gebracht worden (Walpuski 2020b). Die zugehörigen Transfer-
wege und die Transferwirkungen werden dabei gar nicht oder fehlerhaft rekons-
truiert. Nachvollziehbar wird dies beispielsweise in Belardis Darstellung, dass 
„die Niederländer die Supervision auch theoretisch stärker als Kompetenz- und 
Weiterbildungsmethode für Erwachsene entwickelt [hätten]. Diese Supervision 
kommt eher aus dem Lernen und Lehren für Erwachsene (Agogik, Andrago-
gik) und weniger aus der Sozialen Arbeit, Psychoanalyse, Gruppendynamik oder 
Balint-Arbeit. Schon seit den 1960er Jahren sind supervisionsähnliche Hilfen 
(»Begleidingsvormen«) in vielen Ausbildungen und Berufen verankert (van Kes-
sel 1994; 2015). Der niederländische Ansatz ist bei uns im deutschen Sprachraum 
kaum aufgenommen worden. Dabei existieren Parallelen zum in Deutschland 
leider wenig beachteten agogischen Ansatz von Lowy (Stenzel  2019, S. 25 ff.)“ 
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(Belardi 2020: 193). Noch ist insgesamt zu wenig über die transnationalen Aus-
tausche bekannt, darunter auch die Kooperationen Lowys mit niederländischen 
und schweizerischen Supervisor*innen, die unter anderem in der Akademie für 
Jugendfragen stattfand, weil die bisherige Forschung zu wenig transnational arbei-
tet. Ebenso wenig ist ein einheitlicher „niederländische Ansatz“ (ib.) beschrieben, 
sondern vielmehr zu vermuten, dass auch dort die unterschiedlichen Denkschu-
len des Casework zu einer heterogenen Rezeption führten.

Es bleibt also Forschungsaufgabe, diese transnationale Dimension detailliert 
zu erschließen und beschreiben. Denn neben den gebetsmühlenartig benannten 
Einflüssen aus der Sozialen Arbeit der Vereinigten Staaten, den Niederlanden 
und der Schweiz deuten erste Vorarbeiten auf sehr rege multilateral-transnatio-
nale Austausch- und Wissensgenerierungsprozesse auf akademischem Niveau 
hin (Walpuski 2018; 2020c; 2021a; 2021b; 2022a), die für die Supervision bisher 
weitestgehend unerforscht sind. Diese Prozesse lassen sich danach sowohl aktio-
nal aus einer Akteursperspektive erforschen als auch exogenetisch und struktu-
ralistisch in den Programmen staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen. 
Diese Untersuchung ist dabei nicht ausschließlich auf supervisorische Konzepte 
und Methoden zu begrenzen, sondern auch auf zentrale sozialwissenschaftliche 
Bezugstheorien wie die Einflüsse der soziologischen Chicago School, die Human 
Relations-Bewegung, die Entwicklung der Gruppenpsychoanalyse in England so-
wie der analyse institutionelle in Frankreich, aber auch gesellschaftliche Reform-
prozesse wie die Psychiatriereform, die von Italien ausging.

Cora Baltussen, die im Fokus dieser Arbeit stehen soll, hat einen für ihre Zeit 
und ihr Geschlecht geradezu kosmopolitischen Lebenslauf, der von Einflüssen 
in ihrem Vaterland den Niederlanden, aus Belgien, Italien, Großbritannien, den 
USA und nicht zuletzt der Bundesrepublik Deutschland geprägt ist (vgl. Aus-
termann 2019; Walpuski 2021a). Dieser bisher nicht erforschte Lebenslauf ver-
spricht deshalb einen großen Erkenntnisgewinn zu Prozessen und Pfaden der 
transnationalen Wissensgenerierung.

Lebensverlaufsforschungen und biographische 
Forschungskonzepte

Auch wenn oben gezeigt wurde, dass es zwar wiederholt Forschungsarbeiten zur 
Supervision gab, die empirisch-biographisches Material produzierten und ver-
wendeten, liegen derzeit nahezu keine Lebensverlaufsforschungen zu Supervi-
sor*innen oder ihren Ausbilder*innen im deutschen Sprachraum vor. Lohl (2019) 
kommt mit seinen Interviews und dem Ansatz, die Sozialgeschichte der Super-
vision zu erzählen, Lebensverläufen zwar auf eine Weise näher, verfolgt jedoch 
unterschiedliche Biographien und vermischt diese miteinander. Gröning (2013) 
beleuchtet nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus dem Leben zweier Supervisoren. 
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Mit dem Beitrag des Autors zu Dora von Caemmerer (Walpuski 2022a) konnte 
ein erster Beitrag in diesem Sinne vorgelegt werden, aber auch die jüngsten Bei-
träge zu Ruth Bang (Berger 2021a; b; c; Ludwig-Körner 2020) weisen in diese 
Richtung, aus einem singulär untersuchten Phänomen wie einem einzigen Le-
bensverlauf gültige Rückschlüsse auf das Ganze zu ziehen (vgl. Wigger 2010).

Lebensverlaufsforschung bedeutet hier, bildungstheoretisch nach Bildungs-
erfahrungen und Bildungsprozessen zu fragen und insbesondere intellektuelle 
Biographien von Supervisor*innen nachzuzeichnen. Es bedeutet aber auch, die 
situativen und biographischen Bedingungen wie Geschlechterrollen, Sozialisa-
tion und Habitus sowie die In- und Exklusion in Strukturen und Akteurskons-
tellationen zu reflektieren (op. cit.). In einem Lebensverlauf lassen sich Anfänge 
von Professionsbildung nachvollziehen, weil die Supervision einen Platz und 
subjektiven Sinn im Leben erhält. Dieser Sinn und Platz unterliegt dem Wandel 
in unterschiedlichen Lebensphasen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
und lässt sich nur anhand einzelner Biographien als Entwicklung nachvollziehen. 
Am nächsten kam dem bisher Ingeborg Schumann (1995) in ihrer leider unver-
öffentlichten und damit dem Diskurs weitestgehend entzogenen Diplomarbeit, 
die jedoch für diese Arbeit ausgewertet werden konnte.

Dabei lässt sich die Forschungslücke aus unterschiedlichen Perspektiven 
kommend feststellen. So stellte Frie fest, dass die „Lebensläufe wichtiger Caritas-
repräsentanten […] die politischen Zäsuren 1933 und 1949 bruchlos“ (Frie 1998: 
174) überschreiten. Er nennt in diesem Zusammenhang unter anderen Elisabeth 
Denis, die in dieser Arbeit eine randständige Rolle spielen wird, und sein mehr 
als 25 Jahre altes Desiderat nach der Lebensverlaufsforschung solcher Repräsen-
tant*innen ist bisher weitestgehend nicht eingelöst. Allerdings tagte 2018 die AG 
historische Sozialarbeit in Würzburg und nahm die Kontinuitäten und Diskon-
tinuitäten dieser Zäsuren in den Blick (Kuhlmann/Amthor/Bender-Junker 2022, 
darin Walpuski  2022a). Was Frie für die Caritas beschrieb, gilt ebenso für die 
Entwicklung der Supervision und die Lehrkräfte an den Sozialfachschulen. Die 
beiden Würzburger Tagungsbände beginnen, hier Lücken zu schließen. Und 
auch im Vergleich mit der Exilforschung ist festzustellen, dass es „breit ange-
legte Grundlagenforschungen sowie umfangreiche biographische und themati-
sche Forschungen […] für die sozialen Berufe nicht [gibt]. Systematische Daten-
sammlungen fehlen, die es ermöglichten, gesicherte Angaben über das Ausmaß 
der Verfolgung und Exilierung im Feld der Sozialen Arbeit und Sozialpädagogik 
zu machen, und die eine Einschätzung der Bedeutung von Emigration und Ver-
folgung unterstützen und absichern könnten“ (Feustel 2017: 78). Dies mag damit 
verbunden sein, dass biographische Forschungsansätze im deutschen Sprach-
raum nicht gleichermaßen anerkannt sind wie im angloamerikanischen Raum, 
in dem Biographien eine deutlich gewichtigere Rolle spielen.

Neben zahlreichen Pionierinnen des Casework und der Supervision liegt 
auch zu Cora Baltussen, die im Fokus dieser Arbeit stehen soll, bisher keine 
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biographische Forschung vor. Der bereits veröffentlichte Beitrag des Autors (Wal-
puski  2021a) untersucht lediglich rund drei von 95 Lebensjahren und kann 
neben weiteren Kurzbeiträgen (Gröning 2013; Austermann 2018; 2019) nur ein 
Anfang für systematische Forschung sein. In diesen Kurzbeiträgen wird jedoch 
bereits ausreichend deutlich, wie biographische Erlebnisse und Prägungen das 
persönliche Wertekonzept und die Lehrtätigkeit in Sozialer Arbeit und Super-
vision beeinflussten. Dieses Wissen gilt es zu erweitern und systematisieren und 
in seine Wirkung für die Professionsbildung der Supervision zu befragen. Bisher 
liegt allerdings nahezu keine transnationale Lebensverlaufsforschung in Hinblick 
auf Professionsforschung allgemein vor (Völter 2018: 476).

Herausbildung der supervisorischen Profession und ihrer Ethik

Über die Professionsbildung der Sozialen Arbeit ist bereits viel und seit über 
hundert Jahren geforscht und publiziert worden (e. g. Flexner 1915; Tyler 1952; 
Merton 1960; Etzioni 1969; Otto 1971; 1972; Olk 1986; Klatetzki 1993; Oever-
mann  1996; 2001; Schütze  2021), ebenso über den (möglichen) Beitrag der 
Supervision dazu (Schumann 1995; Siller 2008; Schwarz 2009; Middendorf 2021; 
Schäfer  2021). Die Supervision hat sich dabei gewissermaßen im Schatten der 
Sozialen Arbeit mit professionalisiert, ohne dass Entwicklung historisch um-
fänglich erforscht worden wäre. In der Regel wird sie mit einer Entkopplung der 
Supervision von der Sozialen Arbeit verbunden. Katharina Gröning hat fundierte 
Beiträge zu den Entwicklungslinien pädagogischer Beratung beigesteuert (e. g. 
Gröning 2013; 2015), unter die sie auch die Supervision subsummiert. Vor allem 
im letzten Jahrzehnt lässt sich eine zunehmende Reflexion des Professionsbegriffs 
auf die Supervision (e. g. Otten 2000; Oevermann 2001; Steinhardt 2005; Gaert-
ner 2011; Göhlich 2011; Bruns/Stern 2014; Bredemann 2015; Hartmann 2015; 
van Kessel 2015; Austermann 2019; Beermann 2019; Grawe/Aguado 2021) und 
das Coaching (e. g. Mathies 2009; Berndt 2011; Schreyögg/Schmidt-Lellek 2015; 
Zadfar 2015) hin feststellen, insbesondere in Dissertationen. Diese Arbeiten be-
handeln historische Entwicklungen in der Regel kursorisch und beschäftigen sich 
vor allem mit der gegenwärtigen Situation, die es noch zu untermauern gilt.

Supervision ist bis in die 1970er Jahre eng mit dem Casework verbunden 
(Neuffer 1990) und stellte in der damals verbreiteten Auffassung eine conditio 
sine qua non dar, das Casework überhaupt erlernen zu können. Casework wur-
de als neuer Weg gesehen, über eine rationale Wissenschaftlichkeit die Soziale 
Arbeit im Sinne einer Professionstheorie zu professionalisieren. Die Anzeichen, 
dass der Weg, die Professionsbildung über die Wesensart der Frau und die »geis-
tige Mütterlichkeit« zu erreichen, eine Sackgasse darstellte, finden sich bereits in 
der Zwischenkriegszeit. In der Zeit des NS-Regimes wurde die Fürsorge gleichge-
schaltet und deprofessionalisiert, allerdings „stellt die Rezeptionsgeschichte des 
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Nationalsozialismus bislang ein Desiderat der Forschung dar“ (Steinacker 2017: 
111). Die »neuen Methoden« des Casework und des Groupwork (und verzögert 
auch des Community Organizing) versprachen hingegen einen neuen Zugang, 
weil sie im angloamerikanischen Raum an Universitäten gelehrt wurden, einer 
ärztlichen und kasuistischen Handlungslogik folgten und mit dem Teilgebiet des 
»social research« zudem eine Forschungsmethodik aufweisen konnten, also für 
Objektivität und Rationalität standen. Und schließlich waren sie unverdächtig, 
weil sie einen Bruch zu etwaigen Kontinuitäten der NS-Ideologie versprachen. 
Casework – und in dessen Gefolge Supervision – müssen also von Anbeginn an 
als Professionalisierungsprojekt betrachtet werden.

An diesem neuerlichen Professionalisierungsprojekt der Sozialen Arbeit (Et-
zioni 1969; Otto 1971; Olk 1986) war auch die Supervision beteiligt, weil sie sie 
kasuistischen und reflexiven Anteile unterstützte und stärkte. Denn spätestens 
Anfang der 1980er Jahre wurde in der Akademie für Jugendfragen in mehrerlei 
Perspektive eine Form kritischer Supervision entwickelt und gelehrt, die sich von 
anderen Konzepten abhob: Neben der bereits selbstverständlichen und verbreite-
ten Aufgabe der Supervision, zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit beizu-
tragen, war zunächst in den 1970er Jahren unter anderem durch den Einfluss der 
Gruppendynamik die Gesellschafts- und Institutionskritik entwickelt worden. 
Anfang der 1980er Jahre kam nun Kritik an einer „Supervision als Beratungs-
technologie zur Anpassung und Funktionalisierung“ (Der Herausgeber  1982) 
hinzu. Dieses Verständnis einer kritisch-reflexiven Supervision wurde von Ka-
tharina Gröning ab Mitte der 1990er Jahre kontinuierlich theoretisch fundiert 
und expliziert (e. g. Gröning 2013; 2016).

In dieser frühen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dabei keine explizite 
Ethik für das Handeln diskutiert. Dies war häufig nicht nötig, weil zu den noch bzw. 
restaurativ wieder recht fest gefügten sozial-religiösen Milieus bzw. den konfessio-
nellen Trägern Sozialer Arbeit normativ-dogmatisch eine Handlungsethik gehörte, 
an dem sich Fachkräfte orientieren konnten (und mussten). Erst mit der Auflösung 
dieser sozial-religiösen Milieus, der Gründung eines Berufs- und Fachverbands 
sowie der Ablösung der Supervision von der Sozialen Arbeit entstand ein neuer 
Orientierungsbedarf. Dieser fand schließlich erstmalig 2003 in den »Ethischen 
Leitlinien der DGSv« Ausdruck, die 2022 aktualisiert wurden (Mulkau 2022).

Letztlich ist der detaillierte Zusammenhang von Professionsbildungsprozess 
und Entwicklung ethischer Berufsstandards für die Supervision jedoch noch 
nicht beschrieben, wenngleich die aktualisierten Leitlinien bewusst als Profes-
sionsethik angelegt sind (ib.). Und welche Faktoren, Theorien, Umstände, Felder 
und Personen dazu beitrugen, dass sich insbesondere im Umfeld der Akademie 
für Jugendfragen diese kritisch-reflexive Form von Supervision entwickeln konn-
te, ist bisher auch nicht beantwortet.

Mit der Rekonstruktion des Wirkens von Cora Baltussen kann ein Beitrag 
zu diesen Fragestellungen geliefert werden. Baltussen legte den inhaltlichen 
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Grundstein der Supervisionsausbildung an der Akademie für Jugendfragen und 
prägte damit die Denkweise der ersten Jahre. Ihr Konzept wiederum entstand 
durch ihre Sozialisation und ihre Lernerfahrungen im transnationalen Lebens-
verlauf. Unter ethischen Fragestellungen ist deshalb unweigerlich danach zu fra-
gen, wie der sich im II. Vaticanum wandelnde Katholizismus dieser Jahrzehnte 
Einfluss auf die Professionsethik nahm.

Verbindung von Supervision und gelebter Religiosität

Die Verbindung von Supervision und Casework und damit der Sozialen Arbeit 
ist hinlänglich belegt (Müller 2013; Neuffer 1990). Zwar gibt es zahlreiche For-
schungsarbeiten, die die Soziale Arbeit von christlichen Glaubensgemeinschaf-
ten (Innere Mission, Diakonie, Caritas, Ordensgemeinschaften) untersuchen und 
christliche Werte mit sozialem Handeln und Hilfeleistung und schließlich auch 
dem Casework zusammenführen. Die Supervision jedoch scheint von all dem 
bisher frei zu sein, jedenfalls im bundesdeutschen im Gegensatz beispielsweise 
zum finnischen Diskurs (vgl. Ranne et  al. 2014; Ranne/Malkamäki  2022). Sie 
schwebt auf eine Weise weltanschauungsneutral über dem Casework und posi-
tioniert sich nicht. Erst spät haben Klessmann und Lammer (2007) Supervision 
mit der Suche nach Sinnstiftung und Religiosität verbunden, und Schulz (2013) 
hat versucht, anhand der Arbeiten des 1930 zum Katholizismus konvertierten 
Philosophen Hans-Eduard Hengstenberg (1904–1998) eine „Reflexion zu Sinn-
dimensionen in der Supervision voran zu bringen“ (op. cit.: 246). Binder et  al. 
(2021) legten jüngst mit „Supervision in der Seelsorge. Ein Modell integrativer 
Pastoralpsychologie“ ein Bändchen vor, dass geschichtliche Wurzeln der Super-
vision auch in der klinischen Seelsorgeausbildung verortet (op. cit.: 14–17), das 
im Übrigen aber unreflektiert auf einer protestantischen Anthropologie (op. cit.: 
92–97) und Perspektive beruht. Für die frühen Jahre vor 1969 hingegen wird 
dort und anderswo kein Bezug expliziert, lediglich das anekdotische Desiderat 
eines ungenannten münsteraner Generalvikars, »der Supervision als hervorra-
gende[m] Instrument fehle die Taufe« (Leuschner in Gröning/Kreft 2011: 50 und 
Gröning 2013: 107). Dies bedeutet jedoch nicht, dass dieser Bezug nicht bestan-
den hätte! Die trotz einsetzender Säkularisierung in der jungen Bundesrepublik 
noch wesentlich fester gefügten konfessionellen Milieus sind hinsichtlich ihres 
Einflusses auf die Supervision bisher schlichtweg noch nicht untersucht worden. 
Diese De-Thematisierung verwundert geradezu. Einerseits sind die beiden gro-
ßen Kirchen mit ihren Wohlfahrtsverbänden Caritas und Diakonie, aber auch 
dem Pfarrdienst oder der Telefonseelsorge wichtige Orte, an denen Supervision 
stattfindet (Pastoralpsychologie, Balintgruppen, Ausbildung für den Pfarrdienst). 
Dies spiegelt sich seit 2000 in der pastoralpsychologischen Zeitschrift Transfor-
mationen. Mit dem Burckhardthaus Gelnhausen, der katholischen Akademie für 
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Jugendfragen und der Diakonischen Akademie Stuttgart waren drei der fünf ersten 
Ausbildungsstätten für Supervision in konfessioneller Trägerschaft und dement-
sprechend geprägt. Der ideengeschichtlichen Verbindung von (christlicher) Re-
ligion und Supervision ist bisher jedoch noch keine Arbeit gewidmet, abgesehen 
von den Hinweisen, dass die Charity Organization Societies (COS) und die Settle-
mentarbeit um Samuel Barnett Ursprungspunkte seien, die wiederum im christ-
lichen Milieu lägen. Offenbar war das Religiöse zu selbstverständlich und damit 
ein nicht wahrnehmbarer blinder Fleck, wie Gerhard Wittenbergers Aussage ah-
nen lässt: „Das »Katholische« in der Akademie-Sozialisation habe ich erst spät, 
sehr spät wahrgenommen“ (Weigand et al. 2022: 82). Auch in Finnland (Ranne 
et al. 2014; Ranne/Malkamäki 2022) bestehen deutliche Bezüge zur lutherischen 
Kirche, in Frankreich lassen sich exemplarisch Verbindungen in der Sozialarbeit 
jüdischer Gemeinden nachweisen (Walpuski 2020c: 72 f.).

Cora Baltussen, die im Fokus dieser Arbeit steht, war fest in der katholischen 
Kirche verwurzelt. Dies gilt es zunächst im Lebensverlauf zu rekonstruieren und 
zeitgeschichtlich und strukturell zu kontextualisieren. Dazu gehört auch der ex-
plorative Beitrag dieser Arbeit, die erste Dekade der katholischen Akademie für Ju-
gendfragen in Hinblick auf die Supervisionsentwicklung als das situativ bedingende 
Gefüge zu rekonstruieren. Cora Baltussen und die Akademie für Jugendfragen unter 
der Fragestellung des Katholizismus und der Supervision zu untersuchen bedeutet 
auch, die Verbindung von Religiosität und Supervision genereller in den Blick zu 
nehmen. Die Akademie für Jugendfragen ist bisher nur kursorisch durch Ringshau-
sen-Krüger (1977: 50 ff.) und Lander (o. J. [1974]) sowie Müller (2014) oder aus der 
Eigenperspektive der handelnden Akteur*innen selbst beschrieben (e. g. Pögge-
ler 1964b; Dreier 1981a; b; Gröning/Kreft 2011). Eine tiefergehende Untersuchung 
dieser Verbindungen steht also aus, und eine dezidierte Lebensverlaufsforschung 
zu Cora Baltussen liegt gegenwärtig nicht vor.

Einfluss von Exilant*innen (aus jüdischen Familien)

Dass die Supervision aus den USA in die Bundesrepublik kam, ist ein etablier-
tes Narrativ. Schon früh äußerten sich die deutschen Protagonist*innen, dass 
es ohne die ausländischen Expert*innen nicht möglich sei, die »neuen Metho-
den« des Casework und der Supervision zu lehren. Im supervisorischen Diskurs 
werden damit zwar regelmäßig die US-amerikanischen Expert*innen benannt, 
selten nur jedoch die Tatsache, dass viele davon in der NS-Zeit die Vereinigten 
Staaten als Exil gewählt haben. Denn sie stammten aus jüdischen Familien und/
oder vertraten sozialistisch-marxistische Positionen. Deshalb drohte ihnen vom 
NS-Regime Verfolgung. Wie bereits dargestellt wurde dann ab etwa 1990 in der 
Supervisionsliteratur die Zugehörigkeit wichtiger früher Protagonist*innen zum 
Judentum explizit herausgestellt. In den Jahrzehnten zuvor wurde diese ethnische 



49

und/oder religiöse Komponente nicht erwähnt. Weder sind diese transnationalen 
Wissenstransferprozesse bisher systematisch untersucht noch in einen Kontext 
mit der vorliegenden Exilforschung gebracht worden. So ist unklar, ob die spä-
teren Zuschreibungen der Zugehörigkeit zum Judentum zutreffend oder falsch 
sind, ob es Selbst- oder Fremdbeschreibungen sind und wozu diese dienten. Ist es 
die jüdische Religionszugehörigkeit oder die der Eltern, die Expert*innen eben 
dazu macht, oder rührt die Expertise anderswo her? Welchen Zweck erfüllt dann 
die Betonung des Jüdischen? Und was bedeuten diese Gedanken für eine ideen-
geschichtliche Reflexion bzw. Rekonstruktion? Ebenso bleibt bisher unklar, ob 
die im Judentum bestehende Pflicht zur Zedaka (»Wohltätigkeit«) mit ihrem 
Anspruch der Hilfe zur Selbsthilfe Einfluss auf die Konzeptentwicklungen nahm 
(vgl. Wieler 2022: 262; Halpern/Köngeter 2017).

Deutlich wird anhand dieser Fragen eine große Forschungslücke, denn 
möglicherweise wurde zu vorschnell über die dem Judentum entstammenden 
Exilant*innen Supervision als »Aufarbeitung der NS-Zeit« und »Wiedergut-
machung« beschrieben. Diese Zuschreibungen gilt es zu überprüfen und ihre 
Funktion zu hinterfragen. Dafür kann es dienlich sein, die Selbstverständnisse 
der Expert*innen zu beforschen und ihre Motivationen, in der Bundesrepublik 
zu lehren. Die Zusammenführung mit Erkenntnissen der Exilforschung, wie sie 
beispielsweise Wieler und Zeller (1995) begonnen haben, kann helfen, diese For-
schungslücke zu schließen.

Cora Baltussen fällt als katholische Niederländerin nicht in diese Kategorie, 
stand aber zumindest durch Louis Lowy in Kontakt mit dieser Gruppe von Men-
schen. Möglicherweise begegnete sie ihm Rahmen ihres Studienaufenthaltes in 
den Vereinigten Staaten mehrerer dieser deutschen Exilant*innen. Hier gilt es zu 
rekonstruieren, wie sich dieser Austausch gestaltete und welches Wissen dadurch 
generiert wurde.

Verbindung von Supervision und erster Frauenbewegung

Insbesondere in den Interviews von Neuffer (1990) und Schumann (1995) wird 
deutlich, dass vor allem Frauen die Pionierinnen der Supervision waren. Sie wa-
ren häufig als lehrende Sozialarbeiterinnen (vgl. Walpuski  2022a), Juristinnen 
oder Nationalökonominnen an den Wohlfahrtsschulen beschäftigt und kamen 
so als erste mit den »neuen Methoden« in Verbindung. Diese Frauen entstamm-
ten häufig noch der ersten Frauenbewegung aus der Weimarer Zeit und davor 
oder waren durch die Frauenbewegung in den neuen Wohlfahrtsschulen sozia-
lisiert worden. Sie entstammten in der Regel dem Bürgertum und hatten sich 
aus jeweils unbekannten Gründen für ein berufszölibatäres Erwerbsleben ent-
schieden. Diese erste Frauenbewegung war transnational in der westlichen Welt 
vernetzt. Mit der Machtübernahme durch das NS-Regime blieben die Frauen als 
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Fürsorgerinnen erwerbstätig, aber der emanzipatorische Anspruch der Frauen-
bewegung wurde politisch zurückgewiesen und internationale Verbindungen 
mussten reduziert werden. Nur dem NS-Regime nützlich erscheinende Erwerbs-
tätigkeiten waren noch erlaubt, während Frauen systematisch aus Entschei-
dungspositionen verdrängt wurden. Die Verbindung zwischen der Supervision 
und der ersten Frauenbewegung ist bisher wenig thematisiert, wie auch Brede-
mann (2022; 2023) herausstellt. Ebenso wenig ist diesbezüglich der Bruch oder 
die Kontinuität durch die Zeit des NS-Regimes untersucht worden. Zudem ent-
steht die Frage, ob sich Verbindungen und Kontinuitäten oder auch Diskontinui-
täten zu weiteren Sozialen Bewegungen der Weimarer Zeit herstellen lassen, die 
bisher nicht beschrieben sind.

Cora Baltussen war Bürgerstochter und mit der katholischen Frauenbewe-
gung verbunden. Sie besuchte im Brüssel der 1930er Jahre eine soziale Frauen-
schule und lebte berufszölibatär. Dies gilt es zunächst im Lebensverlauf detailliert 
zu rekonstruieren und zeit- und ideengeschichtlich sowie strukturell zu kontext-
ualisieren. Dabei ist herauszuarbeiten, wie die katholisch-bürgerliche Frauen-
bewegung Denken und Habitus von Cora Baltussen prägte und transnationale 
Verbindungen schuf. Darüber hinaus ist herauszuarbeiten, wie diese Sozialisa-
tionserfahrungen und die berufszölibatäre Lebensgestaltung in Wechselwirkung 
zur Supervisionsentwicklung standen.

Zusammenfassung der Forschungslücken

Zusammenfassend lässt sich aus diesen sieben konturierten Forschungslücken 
erkennen, dass in historiographischer Hinsicht zum Teil erhebliche Wissenslü-
cken zur frühen Geschichte der Supervision und ihren Entstehensbedingungen 
existieren. Neben der Frage der Professionsbildung betreffen diese die Ideenge-
schichte, die Lebensverläufe früher Protagonist*innen, deren und die Rolle deut-
scher Exilant*innen im transnationalen Transfer und auch Verbindungen von 
Supervision und Religiosität.

Anhand der historischen Person Cornelia Wilhemina Maria »Cora« Baltus-
sen und ihres Lebensverlaufs insbesondere in Hinblick auf die Supervision soll 
nachfolgend ein Beitrag geliefert werden, der hilft, diese Forschungslücken zu 
verkleinern. Cora Baltussen ist als Supervisionspionierin aus den Niederlanden, 
die nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern in mehreren europäischen 
Ländern Wissen erwarb und weitergab, eine Ausnahmeperson. Andere Pio-
nierinnen wie Rosa Dworschak, Ruth Bang oder Dora von Caemmerer (Wal-
puski 2022a) nahmen zwar ebenfalls Impulse aus dem Ausland auf, hielten sich 
aber nur für jeweils kurze Vorträge oder Lehraufenthalte im fremdsprachigen 
Ausland auf. Cora Baltussen hingegen sorgte an der Akademie für Jugendfragen 
in Münster über mehrere Jahre für einen transnationalen Wissenstransfer- und 
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-generierungsprozess über Landes- und Sprachgrenzen hinweg. Umso mehr ist 
dies bemerkenswert, als sie rund zwei Jahrzehnte zuvor in den Niederlanden noch 
Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht geleistet hat. Zudem kooperiert 
sie beispielsweise in der Person von Louis Lowy mit Verfolgten des NS-Regimes. 
Vieles deutet darauf hin, dass der Katholizismus ein verbindendes Element ihres 
Wirkens gewesen sein könnte, der damit auch Relevanz für die Entwicklung der 
Supervision besitzt.

Aus all diesen Hinweisen heraus verspricht die Erforschung des Lebensver-
laufs von Cora Baltussen viele neue Erkenntnisse bezüglich der Entwicklung der 
Supervision in der jungen Bundesrepublik Deutschland und transnational der 
westlichen Welt. Allerdings darf und soll Cora Baltussens Lebensverlauf nicht das 
letzte Ziel dieser Forschungsarbeit sein, denn es geht nicht darum, einen singulä-
ren Lebensverlauf im Sinne einer Biographie zu rekonstruieren, der für sich allein 
Gültigkeit besitzt, aber keine Aussagekraft über dieses besondere gelebte Leben 
hinaus hat. Vielmehr gilt es, durch eine transnationale Kontextualisierung in 
Entwicklungen und Diskursen Erkenntnisse zu gewinnen, die über diesen einen 
Lebensverlauf hinausweisen und eine weitergehende Gültigkeit besitzen. Dann 
dient der Lebensverlauf Cora Baltussens nur als Zugang für eine transnationale 
Rekonstruktion der frühen Geschichte der Supervision in der Bundesrepublik 
Deutschland zwischen Restauration und Inneren Reformen.

In den folgenden Kapiteln soll dieses Vorgehen methodologisch und metho-
disch begründet werden.
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3 Methodologische Reflexionen

Wie zuvor dargestellt weist der Forschungsgegenstand der transnationalen Ge-
schichte der Supervision in der Bundesrepublik Deutschland zwischen Restaura-
tion und Inneren Reformen anhand des Lebensverlaufs von Cora Baltussen also 
historische, transnationale, linguistisch-translatorische, netzwerktheoretische, 
kulturelle, religiöse, migrationswissenschaftliche, professionstheoretische und 
forschungsethische Facetten auf und ist damit hochkomplex. Diese Facetten sind 
im Vorfeld der Forschung methodologisch zu reflektieren und auf eine gegen-
seitige Anschlussfähigkeit hin zu prüfen. Kritisch ist dabei jedoch zu bedenken, 
dass die „Annahme einer vollständigen Konstruktion des Forschungsgegenstan-
des durch theoretische Zugriffe oder auch die einer Beliebigkeit von Deutungen 
qualitativen Materials in Abhängigkeit von vorausgesetzten Theorie- oder Wis-
senschaftskonzepten […] zu leicht dogmatische Setzungen“ (Wigger 2010: 15 f.) 
akzeptieren. Solchen »dogmatischen Setzungen« soll versucht werden, durch 
multiperspektivische Reflexionen entgegenzuwirken  – ausschließen lassen sie 
sicht nicht.

Professionstheoretische Reflexionen

Die Professionalisierung der Supervision lässt sich in ihrer Anfangszeit kaum von 
der der Sozialen Arbeit trennen, da beide noch fest miteinander verbunden wa-
ren (Schäfer 2021: 45 ff.). Bis die Supervision in den 1980er Jahren weitere Felder 
erschloss, lässt sich das Verhältnis zwischen beiden als interdependent beschrei-
ben. Entsprechend ist also zunächst der Professionsdiskurs bis in die 1970er Jahre 
hinein nachzuvollziehen und dabei zu fragen, wie sich Supervision und Soziale 
Arbeit unterstützt oder gehindert haben, sich jeweils zu professionalisieren.

Die Frage, ob die Soziale Arbeit überhaupt eine Profession sei, wird dabei 
lange und wiederkehrend diskutiert. Etzioni  (1969) bezeichnete sie als „Semi-
Profession“, Fritz Schütze  (1992; 2021) „bescheidene Profession“. Der Anfang 
des Professionsdiskurses der Sozialen Arbeit wird derzeit jedoch viel früher und 
noch vor Mary Richmonds Initialwerken zum Casework (Richmond 1917; 1922) 
in einem Vortrag des US-amerikanischen Pädagogen Abraham Flexner (1866–
1959) im Rahmen der National Conference of Charities and Correction im Jah-
re 1915 verortet. In diesem Diskurs werden Professionen als „Berufe bezeichnet, 
die sich in besonderer Weise von anderen Berufen unterscheiden“ (Völter 2018: 
474). Flexner war einer ersten, der versucht hat, diese Unterscheidung zu syste-
matisieren und auf die Soziale Arbeit zu beziehen. In seinem Vortrag benannte er 
sechs Indikatoren einer Profession:
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1. „Intellektuelle und reflexive Form von Arbeit
2. Anwendung wissenschaftlicher Methoden auf Einzelfälle
3. Hochspezialisierte, wissenschaftliche Ausbildung
4. Orientierung an gesellschaftlichen Werten und Normen
5. Selbstorganisation und Autonomie der Berufsausübung
6. Klar definierter gesellschaftlicher Aufgabenbereich“ (Köngeter 2017: 89)

Flexner kam seinerzeit zu dem Schluss, dass insbesondere der sechste Indikator 
für die Soziale Arbeit nicht erfüllt sei, weil das Berufs- und Aufgabenfeld der 
Sozialen Arbeit nicht trennscharf bestimmt werden könne. Seit Flexner ist die 
„Professionsdebatte […] allerdings schon weit über die Bestimmung von Krite-
rien (»Attributen«) hinaus, die Professionen von Nicht-Professionen trennscharf 
und anhand einzelner Merkmale abgrenzen (Pfadenhauer  2003, S. 37). Dieser 
definitorische Ansatz ist Beschreibungen gewichen, die mehr die Funktionen 
und die Aufgabenfelder von Professionen innerhalb der modernen Gesellschaft, 
machttheoretische Aspekte oder die sich immer weiter ausdifferenzierenden He-
rausforderungen von Professionen und auch deren mögliche Infragestellung dis-
kutieren“ (Völter 2018: 474; vgl. Köngeter 2017; Schmeiser 2013).

Damit ist der Entwicklung bereits vorgegriffen. Der sozialarbeiterische und 
damit auch supervisorische Diskurs erhielt zunächst – weiterhin in den Vereinig-
ten Staaten – durch Überlegungen von Ralph W. Tyler (1952) und Robert K. Mer-
ton (1960) neue Impulse. Wenn diese Impulse in Europa widerhallten, beispiels-
weise in Lydia Rapoports Lehre in London 1952 (Rapoport 1953), bleibt im eher 
kursorischen Diskurs und Gebrauch des Professionsbegriffes häufig unklar, ob 
der Begriff im Sinne einer Verberuflichung oder beruflichen Ausbildung oder 
in Flexners Bedeutung als »besonderer Beruf« und damit professionstheoretisch 
gebraucht wurde.

Im Deutschen Reich beschäftigte sich Max Weber (1864–1920) aus soziologi-
scher Perspektive intensiv mit Fragen der Verberuflichung an den Beispielen der 
Wissenschaft und der Politik (Weber 1919a; b; Schmeiser 2013). Über Flexners 
„Merkmalkatalogverfahren“ (Schmeiser 2013: 50; vgl. Helsper 2021: 60–62) hin-
aus analysierte er multiperspektiv sowohl Ausbildungswege, Machtorientierung 
und Strukturen und leistete damit einen wesentlichen Theoriebeitrag. Denn aus 
strukturtheoretischer Perspektive lässt sich die Selbstkontrolle als wichtige Idee 
der Profession beschreiben (vgl. Parsons 1951).

Es dauerte noch einige Jahre, bis Hans-Uwe Otto um 1970 zum Professions-
begriff in der Sozialen Arbeit zu arbeiten begann und damit maßgeblich zur He-
rausbildung der Professionstheorie der Sozialen Arbeit in der Bundesrepublik 
beitrug. Gemeinsam mit Kurt Utermann begann er ab 1971, sozialwissenschaft-
liche, vorwiegend wissenssoziologische Professionstheorie und professionsbezo-
gene Forschung kritisch auf die Soziale Arbeit anzuwenden und rezipierte dafür 
auch die US-amerikanische Professionssoziologie. Otto wollte die Profession 
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und Professionalität der Sozialen Arbeit neu bestimmen. Er „orientiert sich am 
Ideal einer politischen Sozialen Arbeit, die als Profession und Disziplin einen 
Beitrag zur Humanisierung und Demokratisierung der Gesellschaft leistet“ 
(Schnurr 2008: 147). Sein Ausgangspunkt waren Beobachtungen zu einem Zeit-
punkt (Otto 1971), an dem die die Säkularisierung die bis dahin überwiegend 
religiös motivierte »Liebestätigkeit« in eine Sinnkrise trieb. Diesen Zeitpunkt 
allerdings nur mit Säkularisierungsprozessen in Verbindung zu bringen, greift 
zu kurz. Vielmehr ist auch die Verbindung zur Rechts- und Sozialstaatlichkeit 
herzustellen, die sich nach rund zwei Jahrzehnten in der Bundesrepublik zuneh-
mend festigte. Wolfgang Abendroth stellt diese im verfassungsrechtlichen Dis-
kurs nicht als alternative Pole, sondern als interdependentes Verhältnis im glei-
chen Verfassungsrang dar (Perels 2012b).

Dieser Zeitpunkt um 1970 stellt zugleich für diese Arbeit den Endpunkt des 
Untersuchungszeitraumes dar. „Gemäß [Ottos] Analyse orientierten sich die Be-
rufskräfte in der Sozialen Arbeit zu sehr an normativem bzw. »doktrinärem« Wis-
sen (Otto 1971, S. 89), an »kasuistisch gesammelte(m) Erfahrungswissen« und an 
prozeduralem, »rituelle(m) Wissen, das auf der Ebene der bürokratischen Orga-
nisation der Sozialen Arbeit zu finden ist« (S. 90)“ (Schnurr 2008: 150). Und Otto 
kritisiert weiter: „Das praktische Handeln der Sozialarbeiter basiert überwiegend 
auf aggregierten »human-relations-Fähigkeiten« (Wilensky/Lebeaux 1958) und 
orientiert sich an bestimmten Reformprogrammen. Human-relations-Wissen ist 
aber so sehr der Alltagssprache verhaftet, daß es unbestimmt bleibt und zudem 
in dieser Allgemeinheit für die meisten Leute lernbar ist. Systematisiertes Wissen 
als eine Dimension der Professionalisierung hingegen ist nicht allgemein zugäng-
lich, sondern bleibt einem Kreis von Fachleuten vorbehalten. Es ist also ein von 
anderen Wissensgebieten abgrenzbares Fachwissen“ (Otto 1971: 91).

Damit kritisiert Otto auch ein „diffus-naive[s] Theorieverständnis“ (op. cit.: 
90), das das Theoriedefizit „auf dem Gebiet der Methodenlehre der Sozialarbeit 
kompensieren“ (ib.) soll. Denn seiner Meinung nach „handelt es sich bei den so-
genannten Methoden nicht um eine spezifische Forschungslehre, sondern um 
Lösungstechniken für bestimmte praktische Probleme, die auf einer anderen 
Ebene liegen. Die Methoden der Sozialarbeit mögen in ihren Grundwerten die 
Auflösung autoritärer Hilfestrukturen und vieles mehr anstreben. […] Eine ein-
deutige Akzentverschiebung aber von der Verfeinerung diagnostischer Katego-
rien zur theoretischen Durchdringung therapeutischer Handlungsvollzüge zum 
Beispiel steht noch aus. Zudem beinhalten die Methoden der Sozialarbeit […] so 
viele unkontrollierbare Momente, daß sie nicht als standardisiert bezeichnet wer-
den können, d. h. daß ihre Effizienz entsprechend niedrig ist. Die Verfeinerung 
der Methoden beschränkt sich im gegenwärtigen Stadium auf eine Verfeine-
rung der »extra-professionalen Fertigkeiten« (Techniken der Gesprächsführung, 
Verhandlungsgeschick, Erhebung von Hintergrunddaten über den Klienten, 
Abwicklung eines Hausbesuchs usw.). Das ihnen zugrundeliegende Wissen ist 
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überwiegend kasuistisch gesammeltes Erfahrungswissen. Selbst wenn es sich da-
bei um typische Facherfahrung handelt, kann deswegen nicht von einem syste-
matisch reflektierten »theoretischen Wissen« gesprochen werden“ (ib.).

„Professionalisierung der Sozialen Arbeit – das bedeutet [im damaligen Dis-
kurs] primär eine aufholende Verwissenschaftlichung der Sozialen Arbeit. Ab-
weichend von anderen Positionen dieser ersten Professionalisierungsdiskussion 
verstand [Otto] Professionalisierung weder als bloße Optimierung der sozial-
arbeiterischen und sozialpädagogischen Methoden, noch als »Verbandshandeln 
zum Zwecke eines höheren gesellschaftlichen (und d. h. überwiegend auch im-
mer Einkommens-)Standards«, noch als »Strukturierung eines berufsinternen 
Kommunikations- und Interaktionssystems oder etwa einer traditionalen Legi-
timierung und Sicherung der Berufsautonomie« (Otto  1972, S. 420), sondern 
als Hervorbringung einer für die berufliche Praxis nützlichen Wissensbasis 
durch empirische Forschung und – daran gekoppelt – eine Stärkung der (gesell-
schafts-)kritischen Potenziale der Sozialen Arbeit durch sozialwissenschaftliche 
Theorie, die auf die Fragen nach den Verursachungsbedingungen und Lösungs-
möglichkeiten sozialer Probleme profunde und die Praxis orientierende Antwor-
ten liefert“ (Schnurr 2008: 149 f.).

Ulrich Oevermann (e. g. 1996; 2001) trug um die Jahrtausendwende wesent-
lich zur Weiterentwicklung strukturtheoretischer Ansätze bei, indem er „nicht 
einfach klassifikatorisch den Professionalisierungsgrad einer Profession fest-
zustellen [suchte], sondern […] [p]rofessionalisierte Dienstleistungen […] als 
Formen der stellvertretenden Krisenbewältigung durch wissenschaftlich me-
thodisierte Expertise“ (Schmeiser 2013: 50–51) versteht. Oevermann benannte 
drei Bereiche, „in denen es zu einer Delegation der Krisenbewältigung kommen 
kann: Erstens der Bereich der Aufrechterhaltung und Gewährleistung der leib-
lichen und psychosozialen Integrität (Gesundheit), ferner der Bereich der Ge-
währleistung von Gerechtigkeit, und schliesslich drittens die methodische Si-
cherung dessen, was Wahrheit ist“ (ib.). Oevermanns Gedanken waren damit an 
Ottos Überlegungen an mehreren Punkten anschlussfähig.

Während Oevermann  (1996) in seinem strukturanalytisch reformulierten 
Professionsbegriff nicht das Konzept der Biographie berücksichtigt (Völter 2018: 
474), trägt Meireis (2008) zu einer Zusammenführung bei. Er arbeitete für den 
deutschen Protestantismus heraus, wie eng dort der Professionsbegriff mit »Be-
rufung« verbunden war, also auf Gottes Heilsplan und das Individuum darin 
ausgerichtet war. Profession lässt sich in dieser Diskurslinie kaum areligiös und 
auch nicht unpolitisch denken. Denn „Professionen beziehen sich auf zentrale 
gesellschaftliche Werte, wie z. B. das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlich-
keit, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Sie erfüllen aber (qua 
Mandat) nicht nur die integrative gesellschaftliche Funktion der Werteverwirkli-
chung, sondern auch die der Normenkontrolle bzw. der Kontrolle der von Werten 
und Normen abweichenden Handlungen. Sie sind dabei an eine besondere Form 
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der Berufsethik und an eine kollegiale Selbstkontrolle gebunden. Diese sollte ihre 
Entscheidungsfindung unabhängig von anderen (staatlichen, institutionellen, so-
zialpolitischen u. a. m.) Erwartungen machen. Beziehe ich diese Kernthese der 
Professionstheorien auf das Konzept der Biographie, komme ich zu Überlegun-
gen der Einsozialisation von Menschen in Gesellschaften. Diese erfolgt ihrerseits 
zwischen den Polen ‚Freiheit zur Entfaltung der Persönlichkeit und deren Willen‘ 
und ‚Einschränkung sowie Normierung durch Normen, Regeln und Diskurse 
der Gesellschaft‘, der in ihr wirkenden Institutionen sowie der Interessen anderer 
Menschen“ (Völter 2018: 478). Mit dieser sozialisationstheoretischen Brücke lässt 
sich schließlich Fritz Schütze (2021) erreichen, der die Biographieanalyse als er-
kenntnisgenerierendes Verfahren in der Sozialen Arbeit begründet.

Von diesen strukturanalytisch begründeten, gemeinwohlorientierten und 
nach Gerechtigkeit strebenden Verständnissen Ottos, Oevermanns, Schützes 
oder Meireis heben sich machtorientierte Perspektiven ab, die die „Existenz pro-
fessioneller Selbstkontrolle, die Autonomie der Professionen, und das Prestige 
und Einkommen […] als materielle und immaterielle Privilegien [… und] Aus-
druck der Machtressourcen“ (Schmeiser 2013: 51; vgl. Helsper 2021) betrachten. 
„Gemeinwohlorientierung, Dienstideal und die Idee der Selbstkontrolle stehen 
hier unter dem ideologiekritischen Verdacht, lediglich Rechtfertigungen eines 
lukrativen Berufsmonopols zu sein“ (ib.). Eine Professionstheorie, die Soziale 
Arbeit und Supervision als Aufstiegsprojekt beschreibt, ist in dieser theoretischen 
Linie zu verorten und wäre ebenfalls an biographische Konzepte anschlussfähig.

War die Supervision über die ersten Jahrzehnte professionstheoretisch noch 
eng mit der Sozialen Arbeit verbunden, hat sie sich allmählich zu lösen und 
eigene Wissensbestände aufzubauen begonnen. Die Theoriebeiträge von Klaus 
Mollenhauer (e. g. 1965; 1966) und Katharina Gröning  (2013; 2015), die für 
eine Supervision als pädagogische Beratung argumentieren, haben dazu wich-
tige Beiträge geliefert. Ottos frühes wissenssoziologisch geprägtes Professions-
verständnis musste er mit den Jahren differenzierter betrachten und abwandeln 
(Schnurr 2008: 157). Merkmalkatalogverfahren wie bei Flexner sind unzulänglich 
und überkommen, und auch Ottos Forderung nach Standardisierung (Otto 1972: 
90) konnte von Oevermann inzwischen entkräftet und mit Supervision verbun-
den werden: „Jede professionalisierte Tätigkeit ist letztlich aufgrund der nicht-
standardisierbaren wesentlichen Anteile ihrer sachhaltigen Dienstleistung auf 
eine spezifische Weise supervisionsbedürftig“ (Oevermann 2001: 272). Dies gilt 
für die Soziale Arbeit, lässt sich aber ebenso für die Supervision selbst (ähnlich 
der Psychotherapie) beobachten, die in einem selbstkontrollierenden Qualitäts-
verfahren dafür das Instrument der Kontrollsupervision entwickelt hat (vgl. Sil-
ler 2022b: 56). Zusammen mit den als Professionsethik formulierten Leitlinien 
(Mulkau 2022; Walpuski 2022c) zeigen sich neben der eigentlichen supervisori-
schen Arbeit im ersten von Oevermann benannten Bereich der persönlichen In-
tegritätserhaltung damit Elemente in den beiden weiteren Bereichen. Supervision 
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vertritt relevante Wissensbestände und verhilft durch ihre multiperspektivische 
Reflexivität Supervisand*innen dazu, auf diese zuzugreifen. Denn „Wissenschaft 
liefert nicht nur die Aufklärung über Genese und Lösung sozialer Probleme, sie 
übernimmt auch die Rolle einer Anwältin und Machtressource der Berufskräfte 
im Kampf gegen die Versuche, Praxis von fachfremden Gesichtspunkten her zu 
steuern. Bezeichnend ist in dieser Hinsicht die Rezeption der organisationsso-
ziologischen Arbeiten von Scott  (1966), über »Professionals in Bureaucracies«, 
in der dieser die These einer unhintergehbaren Divergenz von professionellem 
System und bürokratischem System begründete“ (Schnurr 2008: 151).

Für den europäischen Raum argumentiert Louis van Kessel  (2022), dass 
Supervision immer stärker als „profession in its own right“ zu begreifen sei, weil 
sie „customized and practice-related professional development“ (van Kessel 2022: 
13) böte und dafür – zusätzlich zu den bestehenden – inzwischen auch eigene 
Wissensbestände aufbaue. Feldspezifisch sei dann – trotz generischer Konzepte – 
methodologisches Wissen für die Supervision notwendig (ib.: 14).

Verbindungen zur Lebensverlaufs- und Biographieforschung

Anhand der beschriebenen Forschungslücken wurde die Notwendigkeit sicht-
bar, auch die Lebensverläufe und Biographien in den Blick zu nehmen, insbe-
sondere um Entwicklungslinien nachzeichnen und transnationale Transferpro-
zesse rekonstruieren zu können. Die „Konzepte von Profession und Biographie 
lassen sich theoretisch relativ voraussetzungslos mittels berufsbiographischer 
Fragen und Themen inhaltlich und empirisch verbinden“ (Völter  2018: 475). 
Die Untersuchung des Lebensverlaufs mit den Prozessen und Entscheidungen 
für oder gegen eine Ausbildung, ein Studium und eine Arbeitsstelle sowie die 
berufliche Sozialisation mit der Wechselwirkung zum weiteren Leben gibt nach 
Völter  (2018: 475 ff.) wichtige Hinweise auf Verständnisse von Professionalität. 
Sowohl die eigene Wahrnehmung und Positionierung in Hinblick auf eine Pro-
fession als auch die rahmenden Bedingungen der Gesellschaft können so sicht-
bar gemacht werden. Habitusanalytische Fragestellungen sind dabei ebenso mög-
lich wie die Untersuchung des professionstheoretischen Selbstverständnisses vor 
dem Hintergrund zeitlicher Entwicklungen und gesellschaftlichen Wandels. Da-
bei kann insbesondere die Perspektive auf die frühe Sozialisation im Elternhaus 
und in der Jugend helfen, den späteren (professionellen) Habitus zu verstehen. 
Ebenso kann eine religiöse Lebenspraxis eine Wechselwirkung mit der Berufs-
biographie entwickeln und Begründungen liefern für eine Berufswahl oder den 
Habitus. Und gerade in Lebensverläufen in Zeiten mit starkem gesellschaftlichem 
und institutionellem Wandel, politischen Gelegenheitsstrukturen sowie interna-
tionalen Migrationen sind diese Ermöglichungs- oder Verhinderungsereignisse 
von starkem Einfluss auf den Lebensverlauf und die Berufsbiographie. Denn 
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Lebensverläufe zeigen Kontinuitäten und Transferachsen über Systemwechsel, 
nationalstaatliche, sprachliche, religiöse und kulturelle Grenzen hinweg auf, 
aber auch Abbrüche. Ergänzt um netzwerkanalytische Perspektiven, also die 
interdependenten Verbindungen des untersuchten Lebensverlaufs mit weiteren 
Akteur*innen, erschließt sich die Bewegung, der Austausch, das Gemeinsame, 
Verbindende bis hin zur Sozialen Bewegung und Ideengeschichte. Mit dieser 
sozialisationstheoretischen Brücke lässt sich an Fritz Schützes  (2021) Überle-
gungen anschließen, der die „Biographieanalyse als Fallanalyse par exellence“ 
(op. cit.: 125) und erkenntnisgenerierendes Verfahren (in der Sozialen Arbeit) 
begründet. „Im Fokus des biographieanalytischen Ansatzes stehen die Rekons-
truktion der Lebensgeschichte in der Spannung von heteronomen gesellschaft-
lichen und institutionellen Bedingungen und eigenem Lebensentwurf “ (Wig-
ger 2010: 15). Schütze spricht hier von »Verlaufskurven«, die er letztlich auch mit 
den Fallanalysen Richmonds  (1917; 1922) in eine Entwicklungslinie stellt und 
die sich über unterschiedliche Methoden, wie beispielsweise die der »Biographi-
schen Fallrekonstruktion« (Rosenthal 1995) erschließen lassen. Rosenthals Bei-
trag ist deshalb so wertvoll, weil sie „das Lebensweltmodell, das bei Husserl nur 
allgemein phänomenologisch beschrieben wird und bei Schütz vorwiegend im 
Kontext sozialer Milieus buchstabiert worden ist, mit der Theorie des gestalthaf-
ten Erzählens und der Biografizität von Erfahrungen [… sowie] die sozialwis-
senschaftliche Erkenntnis mit der Erfahrung der psychologischen Veränderung 
verbindet“ (Gröning 2015: 213). Biographische Narrative über die Vergangenheit 
sind ebenso wie sozialisatorische Erfahrungen nicht in der Vergangenheit abge-
schlossen, sondern beeinflussen das spätere Leben und die Gegenwart, wie diese 
auch das Narrativ beeinflussen und nachträglich Sinnzusammenhänge herstellen 
(vgl. Berner 2022). Während biographische Narrative subjektiven Sinn herstellen 
und im Lebensverlauf Veränderungen unterliegen können, stellen Dokumente 
aus dem Lebensverlauf Fixpunkte dar. Sofern diese Dokumente auch subjektiven 
Sinngehalt aufweisen, weil es beispielsweise Autographen sind, ermöglicht die 
Verbindung beider Zugänge miteinander weitergehende Rückschlüsse auf Ent-
wicklungen im Lebensverlauf und Wechselwirkungen mit dem Umfeld.

„Für die Verbindung des Konzepts der Profession mit dem Konzept der Bio-
graphie heißt dies, dass Professionen anspruchsvolle Studieninhalte, lebenslange 
Lernprozesse und eine Verantwortlichkeit dafür voraussetzen. Dabei muss auch 
die Bereitschaft und Fähigkeit entwickelt werden, wissenschaftlich hergestelltes 
Wissen und wissenschaftliche Sprache mit anderen Quellen des Wissens, z. B. mit 
biographischen, zu kombinieren und sie situations- und fallbezogen in eine pro-
fessionelle Praxis umzusetzen“ (Völter 2018: 479). Die biographische Perspektive 
kann somit die professionstheoretische um viele Aspekte bereichern und zu neu-
en Erkenntnissen führen.

Entsprechend der Fokussierung auf Cora Baltussen versucht diese Arbeit, 
den Lebensverlauf von Cora Baltussen posthum anhand von Dokumenten 
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(Primär- und Sekundärqullen) sowie Zeitzeugeninterviews in Hinblick auf ihre 
Berufsbiographie und damit verbunden die Supervision zu rekonstruieren. Der 
Lebensverlauf soll mit der Professionsentwicklung sowie Baltussens eigener Ent-
wicklung als auch ihrem Einfluss auf die Profession der Sozialen Arbeit und der 
Supervision verbunden werden. Da keine narrativen Primärquellen von Cora 
Baltussen vorliegen, ist zu prüfen, ob narrative Sekundärquellen erschlossen wer-
den können.

Reflexionen zu Netzwerken und Sozialen Bewegungen

Wenn als Forschungsprämisse gilt, nicht allein den singulären Lebensverlauf 
Cora Baltussens zu rekonstruieren, sondern darüber hinaus gültige Aussagen 
treffen zu können, kann die Kontextualisierung des Lebensverlaufs nicht allein 
im Herausarbeiten historischer Fakten, Dokumente und Ereignisse erfolgen. 
Denn Fakten, Dokumente und Ereignisse sowie der historische Diskurs werden 
durch Akteur*innen produziert, und auch die Sozialisation – es liegt im Begriff – 
geschieht durch Akteur*innen in sozialen Strukturen. Diese Akteur*innen sind 
als kontextualisierende Sozialstrukturen in den Blick zu nehmen. Dafür bieten 
sich mit den Forschungsansätzen der qualitativen Netzwerkforschung sowie der 
Sozialen Bewegungsforschung zwei Konzepte an, die sich mit den Lebensver-
laufs- und biographischen Forschungsansätzen verbinden lassen, wie nachfol-
gend gezeigt wird.

Reflexionen zu Netzwerken

Biographisch-ideengeschichtlich und damit auch aus akteurstheoretischer Pers-
pektive zu forschen bedeutet, auch das soziale Umfeld in Form von Netzwerken 
und Sozialen Bewegungen mit zu erfassen. Sowohl durch gesellschaftliche Re-
formen und Systemwechsel hindurch als auch transnational können inter-per-
sonale Netzwerke tragen und fortbestehen, wo inter-organisationale zerbrechen. 
Netzwerke sind damit Abbild persönlicher Beziehungen und stellen einen Be-
ziehungsraum dar, in dem – je nach Offenheit und Belastbarkeit – subjektivier 
Sinn sichtbar werden kann. Zudem kann die Netzwerkforschung dazu beitragen, 
einen »methodologischen Nationalismus« zu überwinden (vgl. Wimmer/Glick 
Schiller 2002; Olivier-Mensah 2017). Netzwerke im Sinn dieser Arbeit sind Netz-
werke aus Individuen, keine inter-organisationalen Netzwerke mit mandatierten 
Vertreter*innen. Um diese Netzwerke zu erfassen, ist eine Lebensverlaufsfor-
schung mit der Erfassung und Beschreibung von Lebensläufen notwendig, um 
Verbindungen aufspüren und Netzwerke nachzeichnen zu können. Denn es ist 
davon auszugehen, dass Akteur*innen in der Regel ihrem Thema treu bleiben 
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und an unterschiedlichen Orten (auch transnational) dazu publizieren, vortragen 
oder sich versammeln. Erst in der Erforschung von Publikationen und Teilnah-
men lassen sich diese roten Fäden und ihre Verknotungen und Verwicklungen 
untereinander erkennen, die sich mangels der Möglichkeit von Befragungen von 
Akteur*innen aufgrund der Historizität nicht aus subjektiver Perspektive erfas-
sen lassen.

Ein weiterer Hintergrund dieses rekonstruktiven Vorgehens sind auch quali-
tative Methoden der Sozialen Netzwerkanalyse (Fuhse 2018) mit dem Ziel, an-
hand von Dokumenten explorativ die Netzwerke in und um die Akademie für 
Jugendfragen zu untersuchen und in Hinblick auf die Strukturen und Sinngehalte 
zu beschreiben. Als abgrenzende Kriterien der Zugehörigkeit zum Netzwerk liegt 
der Fokus auf der Entwicklung der Supervision in der Akademie in Verbindung 
mit deren formalen Strukturen. Die jeweiligen formalen Relationen können sich 
dabei sehr unterscheiden oder sich im Untersuchungszeitraum auch verändern. 
Damit soll ein Verstehenszugang für die eigentliche Forschungsarbeit hergestellt 
werden. Quantitative Zugänge schließen sich allein deshalb aus, weil die Ak-
teur*innen bereits überwiegend verstorben sind, die Retrospektive manche Ein-
schätzung zu Beziehungen verändert und sich auch keine Verlaufsstudien mehr 
erstellen lassen (vgl. Fuhse 2018: 136). Die Darstellung von Netzwerken will da-
mit nicht in einem soziometrischen Sinn etwas über die Positionen innerhalb des 
Netzwerks oder die Eigenschaften der Beziehungen aussagen (vgl. Olivier-Men-
sah 2017: 243 ff.) oder versuchen, Netzwerke möglichst umfassend zu erfassen 
und visualisieren, sondern versuchen, Sinnmuster zu erschließen. Dieser Zugang 
versteht sich damit auch in der Tradition von Norbert Elias (1970).

Intrapersonale Netzwerke bilden eine Mesoebene zwischen Sozialen Bewe-
gungen als größere Einheit und dem Individuum als kleinste darin eingebundene 
Einheit.

Reflexionen zu Sozialen Bewegungen

Auch wenn die Einführung von Casework und Supervision nicht durch Proteste 
und Politisierung auf einer großen gesellschaftlichen Bühne erfolgte, ist dennoch 
zu prüfen, inwieweit Konzepte Sozialer Bewegungen auf den Forschungsgegen-
stand anzuwenden sind. Denn auch innerhalb der Konferenz der Wohlfahrtsschu-
len, innerhalb von Verbänden und in kirchlichen Strukturen musste politisch für 
die »neuen Methoden« geworben werden. Veronica Kircher (2019) bezeichnet in 
ihren Erinnerungen die neue Methodenlehre als Soziale Bewegung in den 1950er 
Jahren, wobei unklar bleibt, ob sie sich dabei des zugrundliegenden Konzeptes 
bewusst ist.

Denn gemessen am Feld waren bis zur Heimkampagne um 1968 (vgl. Autoren-
kollektiv 1971) lautstarke und gewaltsame Proteste nicht das sozial anerkannte, 
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adäquate Mittel und sind es oft bis heute nicht. Dennoch kam es immer wieder 
zu Veränderungen und Entwicklungen im Feld der Sozialen Arbeit, die hinter-
gründiger erfolgten. Die Fragerichtung muss also lauten: Inwieweit kann also die 
Biographieforschung, die mit dieser Arbeit vorgelegt wird, auch zu Erkenntnis-
sen der Bewegungsforschung beitragen?

Dabei ist eine Grenze zu Sozialen Bewegungen zu ziehen. Nach Leist-
ner (2018: 500) handelt es sich bei „einer sozialen Bewegung […] um eine fluide 
und fragile Form sozialer Ordnung. Ein Gewimmel von Aktivitäten unterschied-
licher Intensität, das sich nicht mitgliedschaftsförmig aufrufen lässt, sondern 
davon abhängt, dass sich Menschen Protestbewegungen anschließen und zeit-
weilig oder dauerhaft ein Leben »in Bewegung« führen.“ Zwar zeigen sich bei der 
Einführung von Casework und Supervision Merkmale einer Sozialen Bewegung 
im ersten Teil dieser Definition, aber diese sind wenig ausgeprägt, die Zahl der 
Akteur*innen ist zu gering, und vor allem ist das Element des (gewaltsamen) 
Protests und der Gesellschaftskritik zu wenig ausgeprägt (vgl. Rucht 1994: 76 f.). 
Gleichwohl erfüllen vor allem die Frauen, die Casework und Supervision vor-
an brachten, benannte Kriterien »idealer Aktivist*innen«: Sie waren in der Regel 
jung (wenn man die verlorenen Jahre des NS-Regimes vom Lebensalter abzieht), 
gut ausgebildet, (als berufstätige Lehrerinnen zwangsweise) berufszölibatär, kin-
derlos und hatten mithin weniger zu verlieren als andere (vgl. McAdam 1986: 
82–87; Leistner 2018: 502). Hier ist weiter zu prüfen, ob sie eine Funktion von 
Schlüsselfiguren hatten: Denn „anhand von Schlüsselfiguren als Kristallisations-
punkte für Identitäts- und Strukturbildung lässt sich die schrittweise Entstehung 
und Gestalt einer Bewegung beschreiben. Pionier*innen gründeten die ersten 
Gruppen oder agieren als Mentor*innen (Politisierung und Rekrutierung), als 
Vordenker*innen (thematische Institutionalisierung), als Fürsprecher*innen (Poli-
tisierung institutioneller Umwelten wie Parteien, Gewerkschaften, Kirchen). Es 
entsteht eine sich um Schlüsselfiguren kristallisierende Struktur, die wiederum 
den sozialen Kontext der Abweichungsverstärkung bildet und das Engagement 
rekursiv stabilisiert. Auch in Biographien wird die Bedeutung von Schlüsselfi-
guren sichtbar, wenn signifikante Personen (in der Funktion als orientierende 
Mentor*innen) den politischen Aktivismus oder die drängende Notwendigkeit in 
den subjektiven Deutungshorizont einführen. Allein das Beispiel von biographi-
schen Entwicklungspfaden in eine Mentor*innenposition bzw. deren Relevanz 
für biographische Entwicklungspfade illustriert die Bedeutung rekursiver Stabi-
lisierung für die Erklärung von Ordnungsbildungsprozessen. Die Identität be-
einflusst die strukturbildenden Aktivitäten und die Strukturen stabilisieren und 
prägen wiederum die Identität, wodurch die pfadabhängige Reproduktion des 
Engagements wahrscheinlich wird. Nicht zuletzt existieren Schlüsselfiguren als 
reale Positionen in der Bewegung mit entsprechenden Rollenerwartungen, Sicht- 
und Ansprechbarkeiten. Und daraus erwachsen wiederum neue Bindungen und 
Verstrickungen mit dem Engagement. Tritt jemand innerhalb einer Bewegung als 
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Vordenker*in prominent in Erscheinung, so wird sie eingeladen, angesprochen, 
es werden Kommentare und Statements eingefordert – und dies häufig auch noch 
nach dem öffentlichen Verblassen einer Bewegung in der Funktion einer Vetera-
nin“ (Leistner 2018: 506–507).

Für die hier angedachten Ansätze biographischer Forschung sind diese As-
pekte aus der Bewegungs- und Netzforschung deshalb kontextualisierend zu be-
rücksichtigen. Es ist herauszuarbeiten, in welchen transnationalen Netzwerken 
Cora Baltussen eingebunden und mit welchen Sozialen Bewegungen (oder ähn-
lichen Formen) sie verbunden war. Weil das „Engagement in sozialen Bewegun-
gen […]weniger ein zweckrationales Kosten-Nutzen-Kalkül [ist], als eine Frage 
subjektiver Relevanzen und – in vielen Fällen – einer identitären Bindung an den 
Einsatz für politische oder gegen konkrete Missstände“ (Leistner 2018: 502–503), 
verspricht diese Forschungsperspektive Erkenntnisse über subjektiven Sinn so-
wie ideengeschichtliche und biographisch prägende Einflüsse.

Reflexionen von Migration und Mobilität: Transnational Studies, 
Migration Studies und Exilforschung, Histoire Croisée

Migration begrifflich zu fassen, fällt schwer. Zugleich kommt dieses Forschungs-
vorhaben nicht ohne die Berücksichtigung von Mobilitätsphänomenen, die na-
tionalstaatliche, kulturelle und sprachliche Grenzen überwinden, aus. Einerseits 
sind dies freiwillig unternommene Studien- und Bildungsreisen oder Auslands-
aufenthalte. Ab wann aber ist von temporärer Migration, wie lange noch von 
einer Reise zu sprechen? Wie lassen sich über Jahre andauernde, regelmäßige 
und wiederholte Aufenthalte im Ausland begrifflich fassen? Kann Erwerbsarbeit 
oder ein strukturiertes Bildungsprogramm ein unterscheidendes Kriterium sein 
zur Reise? Und wie lassen sich erzwungene Migrationsprozesse in Flucht, Ver-
treibung und Exil unterscheiden? Und wie fügt sich dies in die Spannbreite zwi-
schen Experten-/Eliten- bzw. Elendsmigration? Diese Differenzierungen sollen 
der Migrations- und Exilforschung überlassen bleiben und hier lediglich mar-
kiert werden.

Denn in dieser Forschungsarbeit tritt die (transnationale) Mobilität und Mig-
ration als Phänomen immer wieder auf, steht aber als solche nur randständig im 
Erkenntnisinteresse. Vielmehr sind es die Akteur*innen mit transnationalen Bio-
graphien, die transnationale Kultur- und Wissensräume gestalteten und dafür – 
gewollt oder ungewollt  – Staatsgrenzen überschritten. Über die migrierenden 
Akteur*innen hinaus entstanden transnationale Biographien in diesem Sinne in 
geringem Maße aber auch dort, wo ortsverbundene Akteur*innen sich – ohne zu 
reisen – mit Ideen, Konzepten, Personen, Praktiken von anderen Orten der Welt 
auseinandersetzten (vgl. Davis 2018: 665–670). Transnationale Elemente der Bio-
graphie können also sowohl durch die eigene Bewegung ins Ausland als auch 
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durch die intensive Rezeption einer Bewegung aus dem Ausland entstehen. Was 
in der globalisierten Gegenwart selbstverständlich erscheint, warf seine Schatten 
voraus und war Privilegierten auch schon früher möglich und Verfolgten auch 
damals der einzige Ausweg.

Die vorliegende Forschungsarbeit ist deshalb in den Kontext transnationaler 
Forschung zu stellen und versucht, transnationale Kultur- und Wissensräume zu 
rekonstruieren. Aufgrund der Berücksichtigung von supranationalen Organisa-
tionen sowie von Flucht und Migration zu Studienzwecken lässt sie sich mitnich-
ten auf eine bilaterale Transnationalität begrenzen, sondern beforscht punktuell 
weite Teile der sogenannten westlichen Welt. Zweifelsohne liegen jedoch Schwer-
punkte auf der transatlantischen Achse in die USA sowie dem Nachbarland Nie-
derlande. So entsteht im Kern ein Dreieck, dessen Wechselwirkungen mit weite-
ren Nationalkulturen immer wieder benannt wird.

Eine dergestalt umfassende transnationale Studie liegt im Feld der deutschen 
Sozialarbeit bisher nicht vor. Das ist möglicherweise auch im »methodischen 
Nationalismus« (Wimmer/Glick Schiller 2002) begründet, in dessen Folge For-
schungsfragen zu häufig in den Grenzen von Nationalstaaten oder darunter for-
muliert und bearbeitet werden. Der Forschungsgegenstand muss jedoch in sei-
ner Konstruktion, seinem Ausgangspunkt und seinen Grenzziehungen kritisch 
reflektiert werden (Köngeter  2009; Ruokonen-Engler/Siouti  2016)). Denn in 
zahlreichen Forschungsarbeiten wird zunehmend die transnationale Dimension 
bearbeitet, weil erkannt wurde, dass soziale Entwicklungen sich häufig nicht in na-
tionalstaatlichen Grenzen abbilden. Dabei soll nicht die fundamentale Relevanz, 
die der Nationalismus für die modernen Gesellschaften hat, unterschlagen wer-
den. Insgesamt jedoch wird sichtbar, dass Ideen, Wissensproduktion, Theorien 
und Methoden häufig im transnationalen Austausch entstehen und Akteur*in-
nen migrieren (e. g. Bender et al. 2013; Kersting 2002; Kniephoff-Knebel 2006; 
2015; Köngeter 2013; Kruse 2015; Lau 2019; Müller 2013; Walpuski 2020c; 2021a; 
2022a; Wieler/Zeller 1995).

Darüber hinaus ist Transnationalität noch weiter zu fassen und „nicht nur auf 
das, was gewusst wird, sondern auch auf das Wissen selbst [zu] beziehen. Wissen 
wird hier als verortetes, situiertes Wissen (Haraway 1995) betrachtet, als etwas, 
das nicht mehr unabhängig von dem Subjekt des Wissens und seiner sozialen, 
kulturellen und nationalen Lokalisierung gedacht werden kann. Transnationales 
Wissen ist aus dieser Perspektive notwendig selbstreflexives Wissen, ein Wissen 
also, das die eigene Perspektive dezentriert und die eigenen impliziten Prämissen 
expliziert und kritisiert“ (Köngeter 2013: 82). In Folge dieser Ausweitung ist zu 
untersuchen, welche Subjekte über welches Wissen verfügten, wie es sich lokali-
sieren lässt, wie die Subjekte ihr Wissen reflektierten und teilten.

Ausgehend vom Standpunkt in Deutschland folgt diese Arbeit deshalb den 
Akteur*innen und sich entwickelnden Netzwerken von Organisationen und 
Personen. Zielpunkt ist immer wieder die Frage, welche Ideen mit welchen 
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Intentionen in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland der Nachkriegszeit 
kamen und wie sie dabei reflektiert wurden. Die sich verändernden territorialen 
Grenzziehungen im Europa des 20. Jahrhunderts sind ein gesondertes Thema, 
verschoben sich doch die Grenzen durch politische Systemwechsel, Kriege und 
ihre Nachwirkungen mehrmals oder wurden zumindest diskutiert. Während 
sich die Grenzen des Deutschen Reiches zwischen Kaiserzeit, Weimarer Repub-
lik und NS-Regime bis zur Bundesrepublik Deutschland stark veränderten, blie-
ben die Grenzen der Niederlande, Belgiens oder der Schweiz relativ beständig 
und gleich. Anders wieder Österreich, das von der Doppelmonarchie aufgeteilt 
und zur Republik wurde, dem Deutschen Reich angegliedert und wieder auto-
nom wurde. Dabei entstanden unter anderen die Tschechoslowakei und Ungarn 
als eigenständige Staaten, die kulturell aber weiterhin mit Österreich verbunden 
blieben. Die USA schließlich blieben über den gesamten Zeitraum im Wesentli-
chen in den gleichen Grenzen. Die Grenzen der Nationalstaaten sind also für die 
Forschung relevant, allerdings in der historischen Rekonstruktion eher dadurch, 
dass die Grenzen Rechts- und häufig auch Sprachgebiete trennten.

Gleichzeitig erweisen sich nationalstaatliche Grenzen mit einem solchen ak-
teurstheoretischen Ansatz als minderrelevant, weil sich schon für die Zeit der 
Weimarer Republik herausstellt, dass die für diese Forschung maßgeblichen Ak-
teur*innen jene Grenzen regelmäßig überwanden. Die Akteur*innen waren trans-
national vernetzt, rezipierten fremdsprachige Literatur und reisten und migrierten 
in unterschiedliche Sprach- und Kulturräume. Spätestens mit den umfänglicheren 
Fluchtbewegungen nach 1933 ins zumeist transatlantische Exil und der daraus re-
sultierenden Kommunikation mit den Gebliebenen wird dies mehr als deutlich. 
Ihre Eindrücke und neuen Wissensbestände teilten die Vertriebenen mit ihren 
Herkunftsgesellschaften ebenso, wie sie in den besuchten Nationen aus ihren Her-
kunftsgesellschaften und den dort erworbenen Wissensbeständen berichten.

Dies war unweigerlich mit zahlreichen sprachlichen Problemen und der Not-
wendigkeit von Übersetzung verbunden. Diese rein linguistische und translatori-
sche Dimension soll im nachfolgenden Abschnitt (s. S. 65) ausführlicher disku-
tiert werden. Doch schon hier ist unter der Fragestellung nach transnationalen 
Kultur- und Wissensräumen die Übersetzungsproblematik zu bedenken. Denn 
„[m]it dem Begriff der Übersetzung hat sich hier ein Perspektivwechsel voll-
zogen, bei dem nicht mehr länger wie in der anthropologischen Forschung zur 
Wissensdiffusion der Frage nachgegangen wird, wie Wissen transferiert und re-
zipiert wird. Stattdessen wird das Problem in den Mittelpunkt gestellt, auf welche 
Weise Wissen im Zusammenspiel verschiedener sozialer Welten anschlussfähig 
gemacht wird (Sahlin/Wedlin 2008). Dieser mikroanalytische Blick hat gezeigt, 
dass trotz transnationaler und globaler Homogenisierungstendenzen der Über-
gang von Wissen von einer sozialen Welt in die andere (Star/Griesemer  1989; 
Strauss 1993) mit der Aufgabe verbunden ist, diesen in ein Geflecht von Begrif-
fen, Bedeutungen, Normen und Werten einzuführen“ (Köngeter 2013: 87).
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Beispielhaft wird dies an der religiösen Dimension deutlich, denn neben natio-
nalstaatlichen Grenzen sind unbedingt auch religiöse Grenzen als hochrelevante 
Differenz in den Blick zu nehmen: Insbesondere Europa war bis weit in das 20. Jahr-
hundert hinein in vielen Gebieten nach christlichen Konfessionen territorial gerade-
zu geteilt, und staatliche Politik häufig mit religiösen Entwicklungen und Interessen 
verknüpft. Seit dem Augsburger Reichs- und Religionsfrieden von 1555 galt Cuius 
regio, eius religio. Der Westfälische Frieden von 1648 nahm die Reformierten mit in 
diesen Frieden auf (und sicherte den Niederlanden die politische Unabhängigkeit). 
Diese konfessionellen Bezüge über Staatsgrenzen hinweg sind für den Untersu-
chungsgegenstand von unbedingter Relevanz. So haben Rodgers (1998) und Kön-
geter (2013) gezeigt, wie zentral von den Akteur*innen geteilte christliche Werte im 
transnationalen Dialog waren: Sie schaffen eine „gemeinsame Basis von Gewisshei-
ten über die soziale Wirklichkeit“ (Köngeter 2013: 86). Vergleichbar lässt sich dies 
für Angehörige des Judentums, der Quäker, aber auch Sozialer Bewegungen wie bei-
spielsweise der Sozialdemokratie oder der Arbeiterbewegung annehmen.

Dies versucht die „sogenannte histoire croisée“ (Köngeter 2013: 87) zu erfassen. 
Sie „nimmt ihren Ausgangspunkt in der Verflechtung (croiser) geschichtlicher Er-
eignisse und Prozesse und geht – analog zur Transnationalismusforschung – insbe-
sondere von der Ebene der Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsmuster der 
AkteurInnen aus und fragt, wie sich deren Perspektiven miteinander verflechten. 
Die Kreuzung verschiedener Blickwinkel hat dabei zum Ziel, einen mehrdimensio-
nalen Frageraum zu eröffnen, die eigene historische Position in der Forschung zu 
reflektieren und sich als Akteur eines komplexen Wissensproduktionsprozesses zu 
verstehen (vgl. Werner/Zimmermann 2002)“ (ib.).

Entsprechend folgt diese Arbeit einzelnen Protagonist*innen und ihrer »in-
tellektuellen Biographie« (vgl. Davis 2018: 643) über nationalstaatliche Grenzen 
und versucht zu rekonstruieren, welchen Einfluss deren Begegnungen und Aus-
tausch für die Professionalisierung der Sozialen Arbeit – und in deren Folge der 
Supervision – hatten. Dabei untersucht die Arbeit, durch wen, in welchen Kon-
texten und durch welche Anlässe Gedanken und Ideen in die Bundesrepublik 
Deutschland gekommen sind und welche Ideen von dort in andere Teile der Welt 
gelangten. Während dies noch die Erforschung der Wissensdiffusion ist, stellt die 
Rekonstruktion der Einordnung des neuen Wissens in das nationale Geflecht von 
Begriffen, Bedeutungen, Normen und Werten die Übersetzung im transnationa-
len Kontext heraus (vgl. Köngeter 2013: 87).

Linguistische und translatorische Reflexionen: Mehr- und 
Fremdsprachigkeit sowie die Historizität der Sprache

„Anders als in den Naturwissenschaften ist Sprache in den Sozialwissenschaften 
nicht nur ein Werkzeug, mit dessen Hilfe über den Gegenstand gesprochen wird, 
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sondern Teil des Gegenstandes selbst. Dies führt spätestens dann zu Problemen, 
wenn die ForscherInnen sich einer sozialen Wirklichkeit widmen, die nicht in 
ihrer Erstsprache stattfindet. Hier kommt dem Vorgang des Übersetzens im For-
schungsprozess eine Schlüsselrolle zu, die allgemein zu wenig methodologische 
Beachtung erfährt“, fasst Palenga-Möllenbeck (2018: 674) die Ausgangslage zu-
sammen. Klöpper-Mauermann (2022) reflektierte dies jüngst auf die angewandte 
Beratung.

Denn in transnationalen Forschungskontexten wie diesem stellt sich fast un-
mittelbar die Frage nach der Sprache der Sub- und Objekte der Forschung. Zwar 
wäre es ein Fehlschluss, vorauszusetzen, dass Verstehen automatisch möglich 
wird, wenn eine gemeinsame Sprache Grundlage der gesamten Forschung ist. 
Hier sei auf die intensive Beschäftigung mit der Problematik des Verstehens von 
Sprache in der qualitativen aber auch quantitativen Sozialforschung verwiesen. 
Umgekehrt gilt es für diese Arbeit jedoch, die in der qualitativen Sozialforschung 
etablierten methodologischen Prinzipien und Standards auch in mehrsprachigen 
Forschungskontexten zu berücksichtigen. „Dazu gehört, relevante Informationen 
zum Forschungsprozess offenzulegen, also auch, wie zuvor dargestellt, Entschei-
dungen über den Umgang mit Mehrsprachigkeit während der Erhebung, Ver-
schriftlichung und Auswertung zu dokumentieren“ (Schittenhelm 2017: 112).

Diese Forschungsarbeit ist sowohl historisch als auch transnational als auch 
polyglott angelegt und zeigt, wie international in der Zeit vor und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg der wissenschaftliche Diskurs bereits war. Damit geht die Problema-
tik einher, Dokumente in anderen Sprachen als der Muttersprache des Forschers 
vorzufinden, im konkreten Fall Dokumente in englischer, französischer, niederlän-
discher, polnischer, finnischer, italienischer und portugiesischer Sprache.

Die Translationswissenschaft begann erst in den 1950er Jahren, sich heraus-
zubilden, indem sie sich zunächst noch mit „engen, normativ geprägten Kon-
zept und den einfachen Modellen der kontrastiven Linguistik“ (Palenga-Möllen-
beck 2018: 677) beschäftigte. In diese Zeit fallen sich verstärkende Prozesse der 
Globalisierung ebenso wie das wachsende Unabhängigkeitsstreben von (noch) 
kolonialisierten Territorien. Auch im Diskurs der Sozialen Arbeit spiegelte sich 
das wider, als mit Unterstützung der Vereinten Nationen an einem mehrspra-
chigen Begriffsrahmen für die transnationale Wissensentwicklung gearbeitet 
wurde. Dieser Rahmen ging über eine wörtliche Übersetzung deutlich hin-
aus, weil er neben der sprachlichen Übersetzung auch eine inhaltliche Erläute-
rung des Begriffs vor dem jeweiligen national-kulturellen Hintergrund lieferte 
und somit einen europäischen Bezugsrahmen und Verständnis im Diskurs zu 
schaffen suchte (Milhaud  1959).2 Dieser Ansatz war  – aus einer erlebten Not 

2 Die ANSE initiierte einen transnationalen Begriffsrahmen für Supervision und Coaching, 
der 2016 publiziert wurde (Judy/Knopf 2016), und hatte damit ein vergleichbares Bedürfnis 
in Europa erkannt.
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heraus ergab sich der teleologische Aspekt  – seiner Zeit voraus, denn in den 
Translationswissenschaften orientierte man sich zu diesem Zeitpunkt vor allem 
an der Ausgangssprache. Später, in den 1980er Jahren, kam es durch den Post-
strukturalismus zu einer Wende, und die Übersetzungen orientierten sich nun-
mehr stärker an der Zielsprache.

Seitdem wird die Übersetzung „als Dekonstruktionsleistung gedacht, die 
Widersprüche und Differenzen nie völlig ausräumen, sich aber der Verständi-
gung immer weiter annähern könne“ (Palenga-Möllenbeck 2018: 675). Dadurch 
verliert Übersetzung gewissermaßen ihre Unschuld und kann sich nicht mehr 
hinter der wörtlichen Übertragung eines Ursprungstextes verstecken. „Vielmehr 
ist »translatorisches Handeln« jetzt für alle erkennbar eingebettet in den subjekti-
ven, soziokulturellen und ideologischen Kontext der Textproduktion und -rezep-
tion“ (Palenga-Möllenbeck 2018: 677).

Im Gegensatz zu aktuell erhobenem, empirischem Material sind die hier 
untersuchten Dokumente darüber hinaus als natürliche Dokumente vor Jahr-
zehnten entstanden, als die jeweilige Sprache andere Vokabeln, Formulierungen, 
Metaphern und Ausdrucksweisen nutzte. Denn jede Sprache verändert sich per-
manent. Für damals übersetzte Texte gelten die gerade dargestellten translations-
wissenschaftlichen Erkenntnisse: Vor 60 Jahren wurde unter anderen Prämissen 
übersetzt als heute. Ohne Zugriff auf Ur- und Sekundärtexte lassen sich diese Dif-
ferenzen in der Übersetzung jedoch nicht rekonstruieren. Und das ist auch nicht 
das Ziel dieser Arbeit, die weder Text- noch Übersetzungsgeschichte, Fragen des 
Fremdsprachenerwerbs oder linguistische Interessen verfolgt.

Dabei ist für transnationale Kontexte ergänzend zu berücksichtigen, wie 
Spracherwerb und -gebrauch vor dem Hintergrund von (temporärer) Migration 
erfolgen und Auswirkungen auf das jeweilige Ausdrucksvermögen haben. Ver-
mutlich bestehen hier neben in der jeweiligen Person liegenden Faktoren zudem 
fördernde und hindernde Umstände darin, mit welcher Motivation und welchen 
Erfahrungen die Migration erfolgte. Die gegenwärtige Forschung zum Fremd-
spracherwerb bei Geflüchteten deutet darauf hin (vgl. Natarajan  2019). Und 
Blank (2019) erinnert an Grinberg und Grinberg (2016 [1984]), die aus psycho-
analytischer Perspektive Migration und Exil zu verstehen suchten. Umgekehrt 
muss die Frage gestellt werden, wie Exilant*innen nach Jahren und Jahrzehnten 
in einer Aufnahmegesellschaft mit einer neuen Alltagssprache ihre Erstsprache 
konservieren, verändern und gebrauchen oder wie der Fremdsprachenerwerb 
(temporärer) Migrant*innen deren Erstsprache beeinflusst.

Zudem bedarf es für das Verständnis zahlreicher Formulierungen und Be-
griffe neben der Sprachkenntnis auch viel Kontextwissen über historische Er-
eignisse und Ideen ebenso wie über kulturelle und religiöse Bräuche und hege-
moniale Verhältnisse (vgl. Palenga-Möllenbeck 2018; Bödeker 2006). Zu dieser 
Problemlage liegt bisher wenig Methodologisches vor. Przyborski und Wohl-
rab-Sahr  (2014) widmen in ihrem Arbeitsbuch „Qualitative Sozialforschung“ 
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nur knapp 1½ Seiten (S. 314 f.) der Auswertung fremdsprachigen Materials und 
votieren für die Einbindung von Muttersprachler*innen in der Auswertungs-
phase. Bei Bock und Miethe (2010) kommt das Thema noch nicht explizit vor, 
während Schittenhelm  (2017) am Beispiel der Analyse schwedischsprachiger 
Interviews dezidiert die Problematik bearbeitet. Sie kommt zu dem Schluss, 
dass in „Begriffen […] beide Bedeutungsdimensionen enthalten [sind]: die 
kommunikativ-generalisierende und die kontextabhängige, an einen Erfah-
rungsraum gebundene Bedeutung (Bohnsack 2012, S. 122). Der Sinn von Be-
griffen erschließt sich insofern auch über ihren Gebrauch »in einer bestimmten 
linguistischen Gemeinschaft« (Cappai  2003, S. 114). Bereits das begriffliche 
Repertoire, über das Befragte verfügen, kann aussagekräftig sein. So heben 
soziolinguistische Überlegungen soziale Regeln des Sprachgebrauchs her-
vor, wonach die Auswahl der in einer Sprache verfügbaren Begriffe und der 
jeweilige Sprachstil von der sozialen Position der Sprechenden abhängig sind 
(Bourdieu 2005, S. 60‒61; Oevermann 1973, S. 335). Um die soziale Welt der 
Erforschten anhand sprachlicher Äußerungen zu verstehen, sind insofern nicht 
allein die Themen ihrer Aussagen interessant. Entscheidend ist auch, wie ein 
Thema zur Sprache kommt. […] Eine theoretische Grundlage hierfür ist die 
Wissenssoziologie Mannheims, wonach Begriffe sowie die durch sie bezeich-
neten Phänomene an historisch spezifische Kontexte gebunden sind (Mann-
heim 1980, S. 220)“ (Schittenhelm 2017: 103 f.).

Während Przyborski und Wohlrab-Sahr (2014) die Einbindung von Mutter-
sprachler*innen in die Auswertung als notwendig erachten, weist Schittenhelm 
zu Recht darauf hin, dass dies nicht zwangsläufig hilfreich sein muss, da regio-
nale Dialekte, Anspielungen und der Tonfall sowie feldspezifische Ausdrücke 
oder, wie in dieser Untersuchung, antiquierte Redewendungen und Bedeutun-
gen, auch von Muttersprachler*innen nicht zwangsläufig richtig verstanden 
werden.

Eine methodologische Bezugnahme auf Ethnologie und Kulturwissenschaf-
ten, die sich im Kern ihrer Disziplin mit dieser Fragestellung immer neu beschäf-
tigen müssen, scheint hilfreich. „Hinzuweisen ist zunächst auf die zwei Etappen 
der Übersetzung »von und zwischen« Kulturen. In der ersten Etappe geht es um 
das ethnographische Fremdverstehen, in dem Bedeutungen aufgrund von Kon-
textualisierung interpretiert werden (Übersetzung von Kultur); erst in der zwei-
ten Etappe um die Übersetzung im herkömmlichen Sinne, also Übersetzung zwi-
schen den Kulturen (Bachmann-Medick 1997, S. 1). Die Übersetzung von Kultur 
bedeutet – so der Sozialanthropologe Talad Asad (1993) – Praktiken, Kontexte 
und Diskurse zu rekonstruieren, die sich quasi hinter dem vordergründigen Text 
verbergen. Die ForscherInnen müssen also zwischen den Zeilen lesen – und hier 
stellt sich die Frage nach ihrer Autorität: Wie rekonstruieren sie Sinngehalte und 
wie legitimieren sie ihre Rekonstruktionen? […] Übersetzung bedeutet hier die 
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Erfassung des gesellschaftlichen und kulturellen Gehalts der Sprache, die Über-
tragung der Diskursstruktur von einer Sprache in die andere“ (Palenga-Möllen-
beck 2018: 676–677).

Erleichtert wird die Forschung dieser Arbeit, weil es sich bei fremdsprachigen 
Dokumenten nicht um Transkripte wörtlicher Rede handelt, sondern um Schrift-
stücke, die zum überwiegenden Teil publiziert und dafür auch redigiert und 
sprachlich geglättet wurden. In der Regel liegen also jeweils ganze Sätze vor, die 
sich an eine größere »linguistische Gemeinschaft« richten, also auf das Ziel eines 
allgemeineren Verstehens hin formuliert wurden. Zudem können vergleichend 
und kontextualisierend weitere Texte aus der Zeit und dem Feld in unterschied-
lichen Sprachen betrachtet werden, die ein besseres Verständnis von Wortwahl 
und Ausdrucksweisen ermöglicht.

Aus all diesen Feststellungen entstehen dennoch mehrere Verfahrensoptio-
nen, die jeweils Vor- und Nachteile implizieren und anfällig für Missinterpreta-
tionen sind:

1. Die Dokumente werden aufgrund der Sprachbarriere nicht analysiert, doch 
dann fehlen wichtige Quellen für die Erkenntnis und es droht die Gefahr des 
»methodologischen Nationalismus«.

2. Die Dokumente werden jeweils von älteren Muttersprachler*innen analysiert 
und die Ergebnisse zusammengetragen, um neben der sprachlichen auch die 
historische Dimension zu berücksichtigen.

3. Die Dokumente werden übersetzt und kommentiert (Schittenhelm  2017) 
und vom Forscher unter Einbeziehung dieser Reflexionen analysiert.

4. Die Dokumente werden unkommentiert übersetzt und in einer Synopse von 
Urtext und Übersetzung im permanenten Abgleich ausgewertet (Wohlrab-
Sahr 2014: 315).

Im vorliegenden Forschungsvorhaben habe ich mich für folgendes Vorgehen ent-
schieden:

 y Dokumente in deutscher Sprache: Aufgrund meiner muttersprachlichen 
Kenntnis der deutschen Sprache, der persönlichen Vertrautheit mit älteren 
Redewendungen sowie Rücksprache mit älteren Menschen zur Bedeutungs-
klärung konnte ich die Analyse durchführen.

 y Dokumente in englischer Sprache: Aufgrund meiner guten Kenntnis der eng-
lischen Sprache habe ich mir die Analyse zugetraut und ergänzend auf Ge-
spräche mit Muttersprachler*innen sowie Wörterbücher und Nachschlage-
werke zur Übersetzung zurückgegriffen.

 y Dokumente in französischer Sprache: Aufgrund für diese Zwecke unzurei-
chender Kenntnis der Sprache wurden die Dokumente von einer diplomierten 
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Übersetzerin übersetzt3 und anschließend von mir analysiert, jeweils in der 
Synopse mit dem Ursprungstext.

 y Dokumente in niederländischer Sprache: Aufgrund für diese Zwecke unzu-
reichender Kenntnis der Sprache wurden die Dokumente von einer diplo-
mierten Übersetzerin übersetzt4 und anschließend von mir analysiert, jeweils 
in der Synopse mit dem Ursprungstext.

 y Dokumente in polnischer Sprache: Aufgrund der für diese Zwecke unzurei-
chender Kenntnis der Sprache und geringer Relevanz – die polnischsprachi-
gen Dokumente beziehen sich nach einer Sichtung vor allem auf Baltussens 
Wirken im Kontext der Operation Market Garden 1944 und ihres Bemühens 
um Anerkennung der Leistungen polnischer Soldaten im Nachhinein – wer-
den die Quellen lediglich benannt.

 y Dokumente in finnischer Sprache: Aufgrund der für diese Zwecke unzurei-
chender Kenntnis der Sprache und der geringen Relevanz der Quellen wurde 
zunächst hilfsweise auf einen automatischen Übersetzungsdienst im Internet 
zurückgegriffen. Diese algorithmisierte Übersetzung wurde dann durch eine 
Muttersprachlerin überprüft und korrigiert.

 y Dokumente in portugiesischer Sprache: Da es sich lediglich um zwei Do-
kumente handelte (Lerma/Nordin 1965), zudem eine Übersetzung aus dem 
englischen Urtext (UN 1961), ließ sich dieses für die Rekonstruktion identifi-
zieren und ausreichend verstehen. Im Übrigen wurde dann mit dem englisch-
sprachigen Urtext gearbeitet.

Bei einigen Dokumenten ist unklar, ob es tatsächlich Primärtexte sind, das heißt, 
in welcher Sprache sie ursprünglich verfasst oder – im Falle von Referaten – ge-
halten wurden. Andere Dokumente sind als Übersetzung von Primärtexten oder 
fremdsprachigen Referaten ausgewiesen. Weitere Texte oder Referate wurden 
von den Autor*innen in einer für sie als Zweitsprache erlernten Sprache verfasst 
und gehalten; dies trifft insbesondere für alle Emigrant*innen zu, die in den USA 
publizierten, aber auch für Cora Baltussen, die neben muttersprachlichen Texten 
(Baltussen 1941; 1955; 1957) auch in Deutschland in deutscher Sprache vortrug 
und diskutierte (Baltussen 1963; lb 1969), schrieb (Baltussen 1967), in Rapallo 
auf Englisch referierte (Baltussen 1962), in der UCISS-Zeitschrift Service socia-
le dans le monde einen französischen Nachruf verfasste (Baltussen  1961) oder 
an die UNO auf Englisch berichtete (Baltussen 1953; 1954). Hier bestehen mul-
tiple Übersetzungs- und Ausdrucksproblematiken sowie Unklarheiten über die 

3 Dank gebührt der Deutschen Gesellschaft für Supervision und Coaching e. V., die die Über-
setzung des verschriftlichten Referats von Baltussen (1962) finanziert hat.

4 Dank gebührt der Deutschen Gesellschaft für Supervision und Coaching e. V., die die Über-
setzung des Buchkapitels von van Susante und Baltussen (1955) finanziert hat.
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Autorinnenschaft. Denn überliefert ist jeweils lediglich eine veröffentlichte Text-
fassung, die ggf. bereits eine Übersetzung unbekannter Art darstellt. Das poten-
ziert die Problematik von Übersetzungsfehlern. Deshalb werden immer wieder 
Textstellen ergänzend kommentiert, um die Problematiken an konkreten Text-
stellen zu verdeutlichen.

Dabei bin ich mir mit Przyborski und Wohlrab-Sahr  (2014: 314) bewusst, 
dass man gerade „wenn es in Interpretationen um das Wie der Darstellung geht 
und nicht allein um den bloßen Inhalt des Gesagten, […] bei der Beurteilung 
der eigenen Sprachkompetenz zurückhaltend sein [sollte]. Ein Slang, ein Tonfall, 
eine Anspielung oder eine ironische Färbung können der Nichtmuttersprachlerin 
leicht entgehen. Dabei ist die lebensweltliche Erfahrung mit und in dem entspre-
chenden Feld oft wichtiger als formale Sprachkompetenz. Dialektale Färbungen 
oder bestimmte Varietäten der Muttersprache lassen sich oft nicht ohne Weiteres 
decodieren, wenn man das Feld, in dem so gesprochen wird, nicht kennt. Für 
Fremdsprachen gilt daher umso mehr, dass uneingeschränkt sprachkompeten-
te Interpreten mit möglichst viel Feldkompetenz der Interpretationsgruppe an-
gehören oder bei der Interpretation zumindest immer wieder zu Rate gezogen 
werden sollten“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2014: 314).

Die Übersetzungen habe ich deshalb immer wieder versucht, mit sprach- 
und/oder feldkompetenten Personen rückzukoppeln. Leider standen nicht die 
finanziellen Mittel zur Verfügung, mehrsprachige, feldkompetente und histo-
risch versierte oder gar transnationale Interpretationsgruppen zu installieren 
oder die von Schittenhelm  (2017) empfohlenen kommentierten Übersetzun-
gen anfertigen zu lassen. Auch bei größtem Aufwand bleibt jede Übersetzung 
letztlich unvollständig und kann ihre Quelle nie authentisch wiedergeben (En-
gel 2019). Hier werden Grenzen transnationaler Forschung deutlich. Gleichzei-
tig spiegelt sich darin auch das Erleben der Migrierenden, zu denen auch Cora 
Baltussen gehörte.

Aber auch die Dokumente und die Interviews in deutscher Sprache werfen 
Fragen auf: Die vermeintlich verständlichen Dokumente sind historische Texte, 
die vor 50 bis 100 Jahren entstanden sind. Das gilt selbstredend auch für die 
fremdsprachigen Texte. In dieser Zeit hat sich Sprache verändert, und es kann 
nicht selbstverständlich davon ausgegangen werden, dass Begriffsverständnis-
se und damit einhergehende Assoziationen konstant geblieben sind oder dass 
sich Konnotationen heute ebenso wie damals verstehen lassen. Bezugswissen-
schaften, Diskurspositionen und Theorien waren damals andere als heute. Ins-
besondere deshalb ist die Kontextualisierung im Zeitgeschehen von hoher Be-
deutung.

Um die Problematik zu illustrieren, seien in der Übersicht der Abbildung 1 
exemplarisch die im Verlauf dieser Forschung ausgewerteten Dokumente von 
Cora Baltussen dargestellt.
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Abbildung 1: Übersicht der translatorischen Problematiken im Quellenmaterial.

Dokument Dokument-
art

Sprache des 
Dokuments

Sprache des 
Referats

Mutter-
sprache der 
Autorin

Übersetzung 
durch

Archiv/ 
Bibliothek

Baltussen 
1941

Zeitschriften-
beitrag

Niederlän-
disch

Niederlän-
disch

keine Bibliothek

Baltussen 
1953: Sum-
merreport

Unveröf-
fentlichter 
Bericht

Englisch als 
Fremdspra-
che

Niederlän-
disch

Autorin Archivalie

Baltussen 
1954: Eind-
Rapport

Unveröf-
fentlichter 
Bericht

Englisch als 
Fremdspra-
che

Niederlän-
disch

Autorin Bibliothek

Baltussen 
1955

Zeitschriften-
beitrag

Niederlän-
disch

Niederlän-
disch

keine Bibliothek

Van Susan-
te & Baltus-
sen 1955

Buchbeitrag Niederlän-
disch

Niederlän-
disch

Keine Bibliothek

Baltussen 
1957

Zeitschriften-
beitrag

Niederlän-
disch

Niederlän-
disch

Keine Bibliothek

Baltussen 
1958

Kurspro-
gramm

Niederlän-
disch

Niederlän-
disch

Keine Archivalie

Baltussen 
1961

Nachruf Französisch 
als Fremd-
sprache

Niederlän-
disch

Unbekannt Bibliothek

Baltussen 
1962 =  
Rapallo 1959

Verschrift-
lichtes 
Referat

Französisch 
als Über-
setzung

Englisch als 
Fremdspra-
che

Niederlän-
disch

Unbekannt Bibliothek

Baltussen 
1963 = 
Aachen 1962

Verschrift-
lichtes 
Referat

Deutsch Unbekannt, 
vermutlich 
Deutsch 
als Fremd-
sprache

Niederlän-
disch

unbekannt, 
vermutlich 
Referentin

Archivalie

Baltussen 
1967

Kurspro-
gramm

Deutsch als 
Fremdspra-
che

Niederlän-
disch

Unbekannt, 
vermutlich 
Autorin mit 
Redaktion 
durch Mut-
tersprach-
ler*in

Archivalie

lb 1969 Bericht über 
ein Referat 
Baltussens

Deutsch Unbekannt, 
vermutlich 
Deutsch 
als Fremd-
sprache

Niederlän-
disch

unbekannt, 
vermutlich 
Referentin

Zeitschriften-
beitrag
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Für jede weitere Quelle, die über Sprachgrenzen hinweg verfasst wurde, ist es 
notwendig, diese Entstehensgeschichte zu reflektieren und berücksichtigen, im 
Umfang dieser Arbeit allerdings nicht leistbar.

Reflexion der Subjektivität in der Forschung

Davis (2018: 639–640) weist auf das immer wieder diskutierte Spannungsfeld für 
(qualitative) Forschung hin, selbst mit dem Forschungsfeld verbunden zu sein 
und damit gegebenenfalls zu wenig kritische Distanz zum Forschungsgegenstand 
zu haben. Sie schlägt drei Umgangsweisen (Autobiographie, Reflexion, »Politics 
of location«) für diese Spannungsfelder vor, ohne damit den Anspruch eines All-
heilmittels zu verbinden. Insbesondere das auf Stanley (1992) zurückzuführen-
de Konzept einer »intellektuellen Biographie«, in der die eigenen theoretischen, 
methodologischen und normativen Perspektiven reflektiert werden, ist für diese 
Arbeit wertvoll. Ziel ist weniger das Bekenntnis zu einer Denkschule, sondern 
vielmehr eine kontinuierliche Reflexion der im Forschungsprozess getroffenen 
Entscheidungen für oder gegen eingenommene Perspektiven sowie die Verände-
rungen im Prozess selbst.

Auch Ruokonen-Engler und Siouti (2013; 2016) weisen auf das Spannungs-
feld hin und reflektieren es ergänzend unter transnationalen Aspekten der Wis-
sensproduktion und der Herausforderung des methodologischen Nationalismus. 
Sie sehen biographische Erfahrungen als große Ressource, die notwendigerweise 
aufgedeckt werden muss, um Prozesse der Wissensproduktion nachvollziehbar 
zu machen. Daraus entwickeln sie auf der Biographietheorie aufbauend das Kon-
zept einer »biographischen Reflexivität« (Ruokonen-Engler/Siouti 2016: 748) mit 
sechs Leitfragen.

In den vorstehenden Überlegungen wurde also sichtbar, dass es unerlässlich 
ist, den eigenen Standpunkt in der Forschung darzustellen und kritisch zu reflek-
tieren. Für die linguistisch-translatorische Situation ist das bereits im vorstehen-
den Abschnitt erfolgt. Darüber hinaus ist es ergänzend für andere Aspekte aber 
ebenfalls erforderlich.

Es reicht dafür nicht, diesen Standpunkt zwar differenziert aber dennoch als 
Verlegenheitsphrase einfach nur zu benennen, sondern es stellt sich die Frage, 
wie der Standpunkt in Verbindung mit autobiographischen Elementen als kriti-
sches Analysewerkzeug im Forschungsprozess genutzt werden kann (Davis 2018: 
645).

Eindrücklich deutlich wird dies daran, dass bisher sämtliche Monographien 
zur Geschichte der Supervision in Deutschland von Supervisor*innen geschrie-
ben wurden (Ringshausen-Krüger  1977; Belardi  1992; Gaertner  1999; Stein-
hardt 2005; Gröning 2013; Lohl 2019). In der Regel wurde dieser Umstand im 
Forschungsprozess weder kritisch reflektiert noch nutzbar gemacht. Mehrheitlich 
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waren – und dies hängt auch mit der nahezu unerforschten Geschichte der Super-
vision in der DDR zusammen – die Autor*innen im westlichen Teil Deutschlands 
sozialisiert oder ansässig. In dieser Reihe bilde ich als Supervisor aus Hannover 
keine Ausnahme. Meine westdeutsche Biographie erleichtert mir Zugänge zu der 
mir deutlich vertrauteren Geschichte der Bundesrepublik, während diese Nähe 
zugleich erschwert, die kritische Distanz herzustellen. Dies gilt auch für die Pro-
fession der Supervision, die mir durch meine freiberufliche Tätigkeit als Supervi-
sor vertraut ist und deshalb an mancher Stelle nicht hinterfragenswert erscheint, 
wo sie dies aber möglicherweise wäre. Gleichzeitig ist diese vertraute Berufspra-
xis der Supervision unter anderem eine Form der ethnologischen Forschung, die 
mit einer Haltung des Nicht-Wissens verbunden ist (vgl. Walpuski 2022b; Her-
mann 2017: 125–129). Durch das regelmäßig geübte erkundende Supervisions-
gespräch fiel es mir einfach, narrative Interviews zu führen, mich zu distanzieren 
und eine kritische Perspektive einzunehmen. Zudem entsteht eine kritische Dis-
tanz auch durch die zeitliche Dimension, denn das untersuchte Geschehen fand 
deutlich vor meiner Geburt statt. Nicht zuletzt eröffnete mir meine Identität als 
Supervisor und Berufsverbandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Supervi-
sion und Coaching Zugänge zum Feld und zu Forschungsgeldern. Letztlich helfen 
die von mir verinnerlichten methodologischen Grundlagen der Supervision, die 
Siller  (2022b: 15 ff.) als Mehrperspektivität, dialogische Grundhaltung und ein 
rekonstruktives Verhältnis zum Gegenstand benennt, bei der Rekonstruktion des 
Forschungsgegenstandes auf unterschiedlichen Pfaden.

Auch die Geschlechter- und Genderfrage ist in dieser Hinsicht zu reflektie-
ren. Während die vorliegende Forschung in Hinblick auf die Autor*innen der-
zeit einigermaßen ausgeglichen ist, beforsche ich als Mann eine seinerzeit noch 
überwiegend weibliche Arbeitswelt und damit verbundene Berufskarrieren: Die 
Soziale Arbeit war lange Zeit eng unter anderem mit der Frauenbewegung ver-
knüpft und – auch im transnationalen Vergleich – in Hinblick auf Konzepte und 
Theoriebeiträge stark durch zölibatär oder in Boston Marriages5 lebende Prot-
agonistinnen geprägt (e. g. Walpuski  2022a). Die Reflexion von Geschlechter- 
und Genderaspekten ist in der Beforschung der Supervision bisher weitgehend 
unterblieben und wird geradezu dethematisiert (Bredemann  2022; 2023; Wal-
puski/Bredemann  2021). Aus der unvermeidbar eingenommenen männlichen 
Perspektive bleiben mir dementsprechend eigene Erfahrungen von Misogynie 

5 Der Begriff der Boston Marriage wurde im New England (nordöstliche USA) des ausgehen-
den 19. Jahrhunderts durch die Novelle „The Bostonians“ von Henry James (1886) geprägt. 
Er beschrieb die Lebensgemeinschaft von zwei Frauen in einem gemeinsamen Haushalt. 
Umstritten und für die jeweilige Lebensgemeinschaft sehr unterschiedlich ist, inwiefern die 
historischen Beziehungen sexuell, platonisch oder pragmatisch waren. Zudem ergaben sich 
über die Jahrzehnte Veränderungen in der Begriffsverwendung. Beispiele aus diesem For-
schungskontext für diese Lebensgemeinschaften sind unter anderen Jessie Taft und Virginia 
Robinson oder Rosemary Reynolds und Florence Hollis in den USA.
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und Deprivation als Erfahrungszugang verschlossen, und auch intensive Diskus-
sionen mit Frauen über Aspekte dieser Forschung können diesen Umstand nur 
bedingt beeinflussen.

Ebenso wurde im deutschen Diskurs außerhalb der Pastoralpsychologie bis-
her nicht explizit die ideengeschichtliche Verbindung von Supervision und Re-
ligion thematisiert (Binder et al. 2021). Stellenweise wurde sie aus Berufsbiogra-
phien implizit sichtbar wie beispielsweise bei den Katholiken Wolfgang Weigand 
(Münch 2015), Hermann Steinkamp, Gerhard Leuschner oder den Protestant*in-
nen Frank Austermann, Kerstin Lammers und Michael Klessmann. Durch mei-
ne schulische wie berufliche Sozialisation sind mir sowohl die evangelische wie 
katholische Konfession als auch theologische Inhalte des Christentums vertraut. 
Auch diesen forscherischen Standpunkt einer biographischen Verwobenheit 
mit dem christlichen Milieu gilt es deshalb deutlich herauszustellen, weil für die 
Beforschung der katholischen Akademie für Jugendfragen die Vertrautheit mit 
christlicher Theologie und kirchlich-caritativen Strukturen förderlich ist. Diese 
Vertrautheit jenseits eines rein rationalen oder formalen Zugangs eröffnet Verste-
henszugänge, während die Verortung im protestantischen Christentum für eine 
kritische Distanz gegenüber dem Katholizismus sorgt.

Eher als Randaspekt scheinen persönliche transnationale Erfahrungen durch 
Auslandspraktika und private wie berufliche Reisen. So sind mir die Nieder-
lande mit ihrer Kultur seit Kindestagen durch regelmäßige private und später 
auch berufliche Aufenthalte in den protestantischen Teilen Noord-Hollands und 
Vrieslands einerseits vertraut, gleichwohl sind es die katholischen Teile im Süden 
nicht. Die französische Sprache erlernte ich auch durch private wie berufliche 
Aufenthalte in Frankreich, die englische in Großbritannien und Südafrika sowie 
als globale lingua franca. Die USA hingegen bereiste ich nie, so dass mir hier 
fehlende persönliche kulturelle und interaktive Erfahrungen die Rekonstruktion 
der Entwicklungen erschweren. Insgesamt sind jedoch die  – unter Beiziehung 
wissenschaftlicher Literatur – reflektierten persönlichen Erfahrungen durch län-
gere Reisen und mit anderen Kulturen eine große Hilfe, Migrationserfahrungen 
und Sprachen in der Tiefe und dem Umfang für diesen Wissensproduktionspro-
zess zugänglich zu machen (e. g. Hofstede 2001; Levine 1997). Zugleich offenbart 
diese Reflexion das Nicht-Wissen im Forschungsprozess, weil sich Kontext häufig 
nur mit kulturellem und implizitem Wissen herstellen lässt, über das ich nicht 
verfüge.

Schließlich soll ein letzter Aspekt in der Reflexion des eigenen Standortes an-
gesprochen werden: Die persönliche Prägung in Hinblick auf Demokratie, politi-
sches Engagement und die Aufarbeitung der Zeit des NS-Regimes. Als Nachfahre 
von Vertriebenen aus Ostpreußen und nach Westpreußen umgesiedelten »Volks-
deutschen«, als Sohn von Kriegswaisen und Enkel von zivilen Kriegstoten und 
Opfern der NS-Justiz aber auch Parteimitgliedern, gehören die intrafamiliären 
Schweigegebote zu und Narrationen von Kriegsfolgen und Nachkriegsnöten zu 
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meiner frühen Sozialisation (vgl. Rosenthal 1992b). Diese werden vom Begriff 
der Migrationserfahrung in der gegenwärtigen Definition nicht gefasst.6 Die in-
trafamiliären Narrationen von Tod, Flucht und Vertreibung, die ich als zweite 
Generation hörte, machen mich offener und anschlussfähiger für die Exil- und 
Migrationsforschung. Sie haben im Sinne einer möglichen Sekundärtraumatisie-
rung aber auch Spuren hinterlassen. Berufsbiographisch habe ich in der außer-
schulischen Jugendbildungsarbeit demokratiebildend gearbeitet und mich in der 
verbandlichen Jugendbildungsarbeit vor allem an der Gedenkstätte Bergen-Bel-
sen aber auch in Belarus intensiv mit dem Holocaust und den Verbrechen des 
NS-Regimes beschäftigt, unter anderem in Gesprächen mit Zeitzeug*innen und 
der dritten Generation (Walpuski 2005; Walpuski/Reichmann 2005; 2007; Reich-
mann/Walpuski 2008).

Forschungsethische Reflexionen

Empirische Sozialforschung muss sich – wie jede andere Forschung auch – ethisch 
verantworten. In der empirischen Supervisionsforschung wird das im letzten 
Jahrzehnt in der Regel noch nicht berücksichtigt (e. g. Bausch 2007; Bort 2013; 
Bruns/Stern 2014; Gottfried 2012; Hartmann 2015; Jahn 2017; Lohl 2019; No-
dop 2013; Pannewitz 2012; Weilharter 2014), wie die Ausnahme Hermann (2017) 
zeigt. Inzwischen liegen verschiedene Ethik-Kodizes von wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften vor, auf die zurückgegriffen werden kann. „Zu den zentralen 
Grundsätzen dieses Kodex [der Soziologie] gehören: 1) das Streben nach »Objek-
tivität« und »Integrität« der Forschenden, und 2) der Schutz und die Rechte der 
Teilnehmenden, wie z. B. Risikoabwägung und Schadensvermeidung, die Freiwil-
ligkeit der Teilnahme, die informierte Einwilligung und die Vertraulichkeit und 
Anonymisierung der Daten“ (Unger  2018: 686). Einerseits bietet dieser Kodex 
Orientierung, andererseits hilft er nicht weiter. „So stellt beispielsweise in vielen 
qualitativen Forschungskontexten das Konzept der Objektivität kein relevantes 
Gütekriterium dar. Außerdem stehen die Grundsätze bei näherer Betrachtung 
in einem Spannungsverhältnis zueinander. Eine Spannung besteht beispiels-
weise zwischen dem Anliegen, die Selbstbestimmung der Studienteilnehmer/

6 Die Flüchtlinge oder Vertriebenen deutscher Volkszugehörigkeit und ihre Nachkommen 
gemäß § 1 Bundesvertriebenengesetz (BVFG) von 1953 zählen in der aktuellen Definition 
des Statistischen Bundesamts (2016) nicht zur Bevölkerungsgruppe mit Migrationshinter-
grund. Diese politisch-staatsrechtlich inspirierte Definition vereinfacht durch die Ausblen-
dung der Wirren der Kriegs- und Nachkriegszeit die Begriffsbildung, steht zugleich aber 
in der Kritik: In der geschichtlichen Linie des ius sanguinis schreibt der Begriff rassistische 
Logiken fort und diskriminiert. Zudem kaschiert er trans- und intergenerationale Phäno-
mene, die ebenso durch Binnenfluchten und erzwungene Migrationen hervorgerufen wer-
den können.
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innen zu fördern (was sich in den Grundsätzen der freiwilligen Teilnahme und 
informierten Einwilligung niederschlägt) und die Teilnehmenden gleichzeitig zu 
schützen (was sich im Grundsatz der Schadensvermeidung ausdrückt). Grund-
sätzlich ist festzuhalten, dass die forschungsethischen Prinzipien und Grundsätze 
fallbezogen interpretiert, auf ihre Relevanz für die jeweilige Forschungssituation 
geprüft und mit- bzw. gegeneinander abgewogen werden müssen“ (Unger 2018: 
686). Die insbesondere im angloamerikanischen Raum etablierten forschungs-
ethischen Prüfverfahren erweisen sich für die qualitative Forschung jedoch als 
problematisch, weil sie stark „an medizinisch-klinischen und quantitativen For-
schungssituationen und Methodologien“ (Unger  2018: 686) ausgerichtet sowie 
formalisiert sind. „Stattdessen schlagen qualitative Forscher/innen ein alternati-
ves Verständnis von Forschungsethik vor, das ethisches Forschungshandeln jen-
seits von institutioneller Regulierung als andauernde, prozesshafte und kritische 
Auseinandersetzung mit den moralischen und politischen Implikationen der 
eigenen Forschung versteht und dabei auch soziale Machtverhältnisse reflektiert 
(Canella/Lincoln 2011). Es werden kritische, kollaborative und partizipative Me-
thodologien vorgeschlagen, mit denen sich qualitative Studien politisch verorten“ 
(Unger 2018: 687 f.).

Dieses prozesshafte Vorgehen ist allein deshalb unumgänglich, weil selbst bei 
umsichtigster Risikoprognostik „generell das Problem [besteht], dass zu Beginn 
des Forschungsprozesses vor dem Hintergrund des methodologischen Prinzips der 
Offenheit noch gar nicht genau fest steht bzw. feststehen kann, welche Informatio-
nen erhoben werden. Wir wissen im Vornherein nicht, wie die Erzählung verläuft, 
die erzählt wird. Damit lassen sich auch die diesbezüglichen Risiken nur begrenzt 
antizipieren. Zudem stellt sich die grundsätzliche Frage, wer Risiken und insbe-
sondere die Risiken für andere eigentlich realistisch einschätzen kann? Und wer 
definiert, was »im Alltag üblich« ist – und in wessen Alltag?“, fragt Unger (2018: 
690) begründet. Und ergänzt, dass ebenso „[g]roße Herausforderungen bestehen 
auch im Hinblick auf die Anonymisierung der Daten, die bei lebensgeschichtlichen 
Interviews einerseits besonders wichtig ist, um die erzählenden Personen und ihr 
Umfeld zu schützen. Andererseits ist gerade die Anonymisierung von Lebensge-
schichten besonders problematisch. In der qualitativen Forschung haben Kontin-
genz und Kontextualität einen hohen methodologischen Stellenwert – d. h. quali-
tative, und insbesondere biographisch Forschende arbeiten immer mit Aussagen, 
Deutungen und Beobachtungen in einem spezifischen Kontext. Die Daten machen 
nur Sinn und beziehen einen Großteil ihrer Aussagekraft aus diesem Kontext  – 
dieser kann also nicht ohne Weiteres unkenntlich gemacht werden. Praktiken der 
Anonymisierung bewegen sich daher in dem Spannungsfeld zwischen forschungs-
ethischen und datenschutzrechtlichen Vorgaben einerseits und den Erfordernissen 
der Biographieforschung und möglicherweise auch den Wünschen und Anliegen 
der interviewten Personen andererseits. […] Forschungspraktisch gehen Strategien 
der Anonymisierung über die Löschung von Personennamen und das Verwenden 
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von Pseudonymen hinaus. […] Biographische Interviews weisen nun durch ihre 
besondere Beschaffenheit und Kontextdichte die Eigenart auf, dass sie, auch wenn 
sie sorgfältig anonymisiert sind, allein dadurch, wie die Lebensgeschichten erzählt 
werden, Rückschlüsse auf die Person möglich machen können – insbesondere für 
Personen, die die Erzählperson gut kennen. Es bedarf also maßgeschneiderter Lö-
sungen und des Eingeständnisses, dass in Zeiten des Internets, wo sich die Grenzen 
zwischen Privatheit und Öffentlichkeit verschieben, Strategien der Anonymisie-
rung in vielfältiger Hinsicht unterlaufen werden können. Mit den verfügbaren In-
formationen und Technologien ist es ein Leichtes, über die Kombination bestimm-
ter Schlagwörter in einer Suchmaschine Rückschlüsse auf beteiligte Personen und 
Institutionen zu ziehen. Daher wird auch gefragt, ob der Grundsatz der Anonymi-
sierung überhaupt noch praktikabel und in jedem Fall angebracht und zielführend 
ist“ (Unger 2018: 692 f.).

Diese Überlegungen betreffen im Übrigen neben Interviews mit lebenden 
Personen auch Archivalien, die bisher unveröffentlicht sind. Auch wenn diese 
in der Regel – aber eben nicht immer! – bereits verstorbene Personen betreffen, 
kann die Veröffentlichung posthum den Ruf schädigen und Angehörige treffen. 
Aus dieser Angehörigenperspektive  – und in Arbeitskontexten auch aus einer 
kollegialen Perspektive – ist ergänzend zu fragen, wer überhaupt zum Sprechen 
über eine (konfliktbehaftete) Vergangenheit und damit andere lebenden Perso-
nen und deren Ruf ermächtigt ist (vgl. Rosenthal 2011: 32–36) oder was bewusst 
zum Schutze der eigenen oder anderer Personen in der Narration ausgelassen 
oder nur als vertrauliche Mitteilung »off the record« gemacht wird.

Reflexionen zu Digitalisierungsprozessen

Ein transnationales Forschungsvorhaben ist nur zu bearbeiten, wenn Forschen-
de reisen und an unterschiedlichen Orten recherchieren. Wenn Nobelpreisträger 
Giorgio Parisi (2022: 28–44) autobiographisch beschreibt, wie in den 1960er Jah-
ren aus seiner Perspektive eines italienischen Physikers der transnationale aka-
demische Diskurs und Wissenstransfer stattfand, können wir uns dies in Zeiten 
digitalisierter Quellen und Bibliothekskataloge kaum noch vorstellen. Wissen-
schaftliche Aufsätze waren damals nur schwer zu bekommen, Postwege waren 
lang, Fremdsprachenkenntnisse waren geringer und Übersetzungssoftware noch 
lange nicht erfunden. Personale Mobilität, also Studienreisen, waren die wirk-
samste Weise für einen intensiven und umfassenden Wissenstransfer. Sie waren 
aber zugleich mit einem hohen Ressourcenaufwand (Geld, Zeit, Anstrengung) 
verbunden. Im Zuge dieser Arbeit finden Reisen in Archive, zu Zeitzeugeninter-
views und zu Tagungen im In- und Ausland statt.

Begleitet wird dieses Forschungsvorhaben durch eine schnell voranschrei-
tende Digitalisierung von Organisations- und Kommunikationsprozessen und 
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Literatur sowie Archivgut. Entsprechend erweist sich die Digitalisierung als 
wichtiger Ermöglicher und Beschleuniger für Forschung und muss in ihrer Wir-
kung bedacht werden. Die Digitalisierungsprozesse werden dabei nicht als neue 
Methode erachtet, aber auch nicht als schlichte und auf das Forschungsergebnis 
sonst einflusslose Arbeitserleichterung der Forschung (vgl. Raunig/Höfler 2018; 
Dahm/Egbert 2021).

Zunächst sind hier die zunehmend digitalisierten Literatur- und Archivbe-
stände zu benennen, die (relativ) barrierefrei im Internet zugänglich sind. Dies 
betrifft sowohl die Katalogisierungen als auch die Inhalte selbst. Die Möglichkeit, 
digitale Dokumente zu durchsuchen, erleichtern die Forschung erheblich, wenn 
es darum geht, einzelne Textstellen gezielt zu finden. Dabei ist die dominierend-
monopolartige Stellung des US-amerikanischen Alphabet-Konzerns zu nennen, 
der im Vergleich zu anderen Suchmaschinen über gigantische Bestände digita-
lisierter Literatur verfügt und damit eine andere Recherchetiefe ermöglicht als 
andere Suchmaschinen.

Andererseits gehört dazu auch die Möglichkeit, unkompliziert, schnell und 
ebenso barrierearm  – sofern die translatorische Barriere überwunden werden 
kann – weltweit zu kommunizieren.7 Spracherkennungs- und Übersetzungssoft-
ware kann dabei helfen.

Vor allem in quantitativer Forschung – dort üblicherweise unter Begriffen wie 
„Digital Humanities“ (e. g. Berry 2012; Griffin et al. 2016) oder auch „Computa-
tional Social Science“ (Lazer et al. 2009; Alvarez 2016) zusammengefasst – wer-
den digitale Methoden eingesetzt und reflektiert. In diesem qualitativ angelegten 
Forschungsvorhaben werden zwar Daten digital be- und verarbeitet, aber nicht 
statistisch oder algorithmisch und quantitativ ausgewertet, um Komplexität zu 
reduzieren oder Muster zu erkennen (Nassehi 2019). Dennoch beeinflussen die 
Algorithmen die Forschung, weil sie eine sich stetig wandelnde Alltagspraxis ab-
bilden und damit eine Kultur darstellen können (vgl. Dahm/Egbert 2021; Sea-
ver 2017).

Denn grundlegend ist bei der Nutzung digitaler Werkzeuge zunächst zu be-
achten, dass Algorithmen aufgrund von den Nutzenden unbekannten Voran-
nahmen programmiert wurden und damit unerkannte Filter- und Selektionsme-
chanismen enthalten. Kurz gesagt: Algorithmen diskriminieren multifaktoriell 
und unerkannt. Dies gilt für die präsentierten Suchergebnisse ebenso wie für 
Übersetzungsroboter, und in Hinblick auf Kommunikationsprozesse sind der 
»Spam-Filter« und die »Firewall« wohl die allgemein bekannteste Form automa-
tisierter Selektion. Aufgrund intransparenter (und unverständlicher) Algorith-
men sowie permanenter Aktualisierungs- und Veränderungsprozesse kann die 
Wirkung bestenfalls als Momentaufnahme konkretisiert werden, nicht für einen 

7 An dieser Stelle sei ausdrücklich allen Bibliotheken und Archiven weltweit gedankt, die 
diese Forschung durch das Bereitstellen einzelner Quellen mit ermöglicht haben!
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mehrjährigen Forschungsprozess. Dies muss als möglicher Bias benannt werden, 
der deshalb so gefährlich ist, weil die diskriminierende Wirkung der Algorith-
men schon als Gemeinplatz erscheint, dass sie schnell übergangen wird.

Trotz der rasant steigenden Anzahl von Digitalisaten ist allerdings noch im-
mer ein Großteil von Quellen und Archivalien nicht digitalisiert und nur papier-
haft vorhanden. Dies zeigt die Grenzen der Forschung auf, weil weiterhin nur ein 
Ausschnitt des verfügbaren Materials erfasst werden kann. Dieser ist durch die 
technischen Möglichkeiten zwar größer geworden, bleibt aber dennoch begrenzt. 
Zugleich wird die fortschreitende Digitalisierung von Quellen und Archivalien 
den wahrnehmbaren Ausschnitt schnell weiter vergrößern. Die Vollständigkeit 
der zugrundeliegenden Daten stellt sich als temporäres Phänomen und Illusion 
dar, und letztlich ist auch die Bibliographie dieser Arbeit nur deshalb so umfäng-
lich, weil durch die Digitalisierung die Recherche und die Zugänge stark verein-
facht waren.

In Hinblick auf genutzte Digitalisate und Reproduktionen von Material muss 
aber auch immer kritisch gefragt werden, ob es sich um kongruente Abbilder 
des Originals handelt oder Inhalte im Digitalisat nicht identisch abgebildet oder 
(unmerklich) verändert wurden. Anhand der Korrespondenz zwischen Wal-
ter A. Friedländer und Dora von Caemmerer (Walpuski 2022a) lässt sich dies ex-
emplarisch nachvollziehen: Während der Scanner das dünne Florpostpapier der 
Aerogramme dergestalt durchleuchtet, dass Vorder- und Rückseite des Schrei-
bens in der Abbildung verschmolzen und in Teilen unleserlich wurden, könnte 
die analoge Arbeit mit dem Originaldokument die Ebenen möglicherweise bes-
ser trennen. Andererseits könnte ein aufwändigerer Scanprozess mit Bildnach-
bearbeitung zu einer besser lesbaren Abbildung führen als das Original es dem 
menschlichen Auge bietet. So können im Forschungsprozess Fehler entstehen.

Schließlich ist eine digitale Vergänglichkeit oder Fragilität zu berücksichtigen: 
Damit ist nicht das »Recht auf Vergessenwerden« (Mayer-Schönberger 2010) ge-
meint, sondern der proprietäre Zugang zu Quellen: Ad libitum können digitale 
Quellen und Literatur durch die jeweiligen Rechteinhaber zugänglich gemacht, 
hinter Bezahlschranken verborgen oder gänzlich unzugänglich werden. Dies ist 
zunächst kein spezifisches Problem von Digitalisierung, aber eng damit verbun-
den, weil die Prozesse der Zugangssteuerung im digitalisierten Raum barriere-
arm und schnell umzusetzen sind. Zudem sind die Rechte an Quellen im digi-
talen Raum anders und proprietär geregelt als in öffentlichen Bibliotheken oder 
Archiven, so dass ökonomische Interessen wirksam werden.

Es gilt also, sowohl die Potenziale und Ressourcen von Digitalisierungspro-
zessen zu begreifen und zu nutzen, aber eben auch die Grenzen und durch die 
Technik eingetragenen Fehlerquellen in der methodischen Anwendung zu re-
flektieren. Die Thematisierung und Ausleuchtung der Digitalisierungsprozesse 
selbst – auch wenn dringend notwendig – ist nicht Gegenstand dieser Arbeit.
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Zusammenfassung der methodologischen Reflexionen

Der Forschungsgegenstand »die frühe Geschichte der Supervision anhand des 
Lebensverlaufs von Cora Baltussen« weist historische, transnationale, linguis-
tisch-translatorische, soziostrukturelle, kulturelle und religiöse Facetten auf und 
ist damit hochkomplex. Es müssen viele unterschiedliche Wissensbestände und 
Forschungsansätze zusammengetragen werden, um den Forschungsgegenstand 
verstehen und bearbeiten zu können. Zur Analyse von Strukturen und bedeu-
tungsgenerierenden Prozessen des historischen, transnationalen, gesellschaftli-
chen Wissens (Begriffe, Begriffsnetze, Deutungsmuster, Denktraditionen) gehört 
unweigerlich auch, Akteur*innen in den Blick zu nehmen. So kann die Einbet-
tung des Erkenntnisinteresses in Akteurskonstellationen, Strukturen und Kul-
turen erfolgen, damit Begriffsverständnisse im zeitgeschichtlichen Kontext und 
Diskurs zu verstehen sind.

Für ein Verstehen ist es deshalb wichtig, den Kontext zu erschließen, in dem 
Dokumente und Artefakte entstanden sind, Akteur*innen gehandelt haben und 
von dem Interviewte erzählen. Für die Kontextualisierung des Forschungsvor-
habens ist die Berücksichtigung unterschiedlicher Facetten notwendig. Nicht für 
alle Facetten lässt sich diese Kontextualisierung bereits im Vorfeld durchführen. 
Denn es liegt in der Natur der Sache, dass sich erst im Forschungsverlauf neue Er-
kenntnisse ergeben, die eine weitergehende oder zusätzliche Kontextualisierung 
erfordern. Spätestens, wenn in der Analyse des Materials Unverständnis und 
Nichtwissen bemerkt wird, ist weitere Kontextualisierungsarbeit bis zum Prinzip 
der Sättigung bzw. des Verstehens notwendig (vgl. Vogt 2022).

Die methodologischen Reflexionen lassen erkennen, dass eine Verbindung 
von Professions-, Lebensverlaufs und Netzwerkforschung in transnationaler 
Perspektive möglich ist und die einzelnen Perspektiven anschlussfähig aneinan-
der sind. Es zeigt sich sogar, dass sie sich sinnvoll miteinander verbinden und 
einander in der Erkenntnisgenerierung ergänzen können. So kann anhand der 
transnational kontextualisierten Rekonstruktion des Lebensverlaufs von Cora 
Baltussen ein Beitrag zur Ideen- und Professionsgeschichte der Supervision in 
der Bundesrepublik Deutschland geleistet werden.
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4 Methodisches Vorgehen

Aus dem Erkenntnisinteresse und den dargestellten umfänglichen Forschungslü-
cken folgen in Verbindung mit den methodologischen Reflexionen methodische 
Überlegungen zum forscherischen Vorgehen, die nachfolgend ausgearbeitet wer-
den sollen. In einem ersten Abschnitt soll das methodische Konzept vertiefend 
dargestellt werden, bevor im zweiten Teil mit einer ethischen Prognose und Prä-
vention der methodische Teil abgeschlossen wird.

Methodisches Konzept der rekonstruierenden Forschungsarbeit

Ähnlich einer geologischen Sondenbohrung soll anhand des Lebensverlaufs von 
Cornelia Wilhelmina Maria »Cora« Baltussen8 (1912–2005) historisch-rekonst-
ruktiv geforscht werden. Dabei sollen in mehreren der oben bereits dargestellten 
Dimensionen die historischen Schichtungen herausgearbeitet werden, sowohl in 
Hinblick auf die Biographie Cora Baltussens als auch die Institutionen und die 
gesellschaftlichen Kontexte.

Da Cora Baltussen zum Zeitpunkt der Forschung bereits verstorben und da-
mit nicht mehr selbst im Sinne biographischer Forschung auskunftsfähig ist, kann 
die Forschung sich nur auf hinterlassene Autographen und Sekundärquellen wie 
erhaltene Dokumente oder Zeitzeugeninterviews stützen. Die Forschung kann 
so Fragen subjektiver Sinnzusammenhänge nur eingeschränkt und vor allem im 
Spiegel anderer beantworten. Zugleich besteht aufgrund der Forschungslücken 
kein Datenkorpus, der genutzt, und nahezu kein Forschungsstand, auf den auf-
gebaut werden könnte. Deshalb bietet es sich an, die Lebensverlaufsforschung 
mit Konzepten der iterativen Forschung bzw. der Grounded Theory zu kombi-
nieren. Denn erst mit fortschreitender Rekonstruktion des Lebensverlaufes lässt 
sich schrittweise erkennen, welche Kontextualisierungen für das Erfassen einer 
Sinnstruktur notwendig werden. Die Grounded Theory erweist sich mit ihrem 
iterativen Analyseverfahren eines permanenten Vergleichs und mit Memos dabei 
einerseits als hilfreich, um Narrative und Ideologien zu erfassen, zu kritisieren 
und aufzulösen, kommt aber andererseits an ihre methodischen Grenzen, an 
denen die biographische Rekonstruktion und Kontextualisierung dann einset-
zen. Und umgekehrt ergeben sich aus den Kontextualisierungen wiederum neue 

8 Zur niederländischen kulturellen Praxis eines bzw. häufig mehrerer offizieller Taufnamen 
(hier: Cornelia Wilhelmina Maria) und eines öffentlich und zum Teil offiziell genutzten 
Rufnamens im Alltagsleben (hier: Cora) sowie der konfessionellen und damit regionalen 
Unterschiede siehe bspw. Gerritzen (1999) oder Schmuck (2018).
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Erkenntnisse für die weitere Erforschung des Lebensverlaufs oder die interpreta-
tive Deutung von individuellen Handlungen und Entscheidungen. Schließlich ist 
auch davon auszugehen, dass erst durch die laufende Zwischenauswertung von 
bereits gefundenen Quellen weitere Quellen erschlossen oder (Netzwerk-)Struk-
turen erschlossen werden können. So entsteht ein sich mehrfach wiederholender 
Durchlauf konzentrisch wachsender Kreise, die schließlich den Lebensverlauf 
kontextualisiert rekonstruieren sowie Strukturen, Relevanzen und Sinn erken-
nen lassen.

Der transnationale Forschungsgegenstand im Kontext Sozialer Bewegungen 
führt geradezu zwangsläufig zur Notwendigkeit einer breit angelegten Kontex-
tualisierung. Diese muss auch kulturelle und linguistische Aspekte in den Blick 
nehmen und darf nicht nur eine sprachliche Übersetzung berücksichtigen. Ins-
besondere die transnationale Forschung ist ohne Kooperationspartner*innen in 
anderen Staaten und Kulturen kaum möglich, zumal das Forschungsbudget kei-
ne umfänglichen internationalen Reisen erlaubte. Im vorliegenden Fall sind das 
überwiegend Dienststellen, Archive und Bibliotheken, aber auch das transnatio-
nale persönliche Netzwerk des Forschers. Diese Einzelpersonen helfen mit ihrer 
Expertise und Beratung, Kontextualisierungen und Übersetzungen herzustellen.

Die auf der Lebensverlaufsforschung aufbauende Rekonstruktion soll mit 
narrativen Zeitzeugeninterviews ergänzt und abgeglichen werden, die zu Beginn 
der iterativen Rekonstruktion und Kontextualisierung geführt und erst später 
und wiederholt ausgewertet werden. Die iterativ erarbeiteten Forschungsergeb-
nisse erfahren dadurch eine Validierung, Ergänzung oder Korrektur. Zugleich 
braucht die Auswertung der Interviews das iterativ erarbeitete Kontextwissen, 
um die Interviews zeitgeschichtlich einordnen und verstehen zu können. Die 
Auswertung der Zeitzeugeninterviews erfolgt dabei zur hintergründigen Kon-
textualisierung für den Forscher. Diese empirische Sozialforschung muss sich – 
wie jede andere Forschung auch – ethisch verantworten. Deshalb wurden in der 
Entwicklung des Forschungsvorhabens sowohl eine ethische Prognose erstellt als 
auch über Präventionsmöglichkeiten in ethischer Perspektive reflektiert. Denn 
auch wenn die Auswertung dieser Interviews in dieser Arbeit nur hintergründig 
erfolgt, liegt die ethisch relevante und wirksame Intervention in der Durchfüh-
rung der Interviews, so dass die ethischen Aspekte methodisch zu reflektieren 
und das Forschungsvorhaben danach anzupassen sind.

Ethische Aspekte

Aus den ethischen Reflexionen des vorangegangenen Kapitels (s. S. 76) ergeben 
als konkrete methodische Arbeitsschritte die Durchführung einer ethischen Pro-
gnose als Einschätzung von Risiken sowie das Ableiten von Präventionsmaßnah-
men aus dieser Prognose.
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Ethische Prognose

Die Arbeit mit Archivalien birgt die Chance aber auch das Risiko, Unbekanntes 
oder in Vergessenheit geratenes aufzudecken. Menschen haben, auch über den 
Tod hinaus, einen Achtungsanspruch vor dem Menschen als solches sowie vor 
seiner Lebensleistung. Dieser Anspruch auf postmortalen Persönlichkeitsschutz 
„in dem Maße schwindet, in dem die Erinnerung an den Verstorbenen verblaßt 
und im Laufe der Zeit auch das Interesse an der Nichtverfälschung des Lebens-
bildes abnimmt“ (BVerfG, Beschluss vom 24.02.1971, 1 BvR 435/68). Diese Fra-
ge könnte beispielsweise vor dem Hintergrund von öffentlich bisher unbekann-
ten Funktionen oder/und Handlungen im NS-Regime Relevanz entwickeln. In 
Archivalien könnten zudem diffamierende Aussagen über Dritte gemacht wor-
den sein, die deren Achtungsanspruch verletzen.

Was für Archivalien lang zurück liegender Zeiten und für Verstorbene als 
eher geringes Risiko einzuschätzen ist, erhält in Hinblick auf die Interviews mehr 
Gewicht. Denn eine „Besonderheit von narrativen und biographischen Inter-
views liegt darin, sich durch die Erzählaufforderung und die Art der Gesprächs-
führung, die »Zugzwänge des Erzählens« zunutze zu machen, wodurch teilweise 
»mehr erzählt wird, als es vom Erzählenden zunächst beabsichtigt war« (Rosen-
thal  2011, S. 155). Dieser kommunikativ-strategische Kunstgriff ist subtil und 
dennoch (in vielen Fällen) wirkungsvoll. Der so eröffnete Raum zum Erzählen 
kann von den Teilnehmenden als etwas Positives, Bereicherndes und sogar Be-
freiendes erlebt werden. Allerdings kann der Kunstgriff auch als subtile Form 
der Manipulation gelesen werden“ (Unger 2018: 689). Auf diese Weise könnten 
Aussagen getätigt werden, die die Interviewten so nicht hätten tätigen wollen, die 
aber in der relativ intimen Erzählsituation am vertrauten Ort unter vier Ohren 
durchaus angemessen erscheint.

Zwar verfügt die Gruppe der Befragten durchgängig über einen hohen sozio-
ökonomischen Status: In der Regel verfügen sie über abgeschlossene akademi-
sche Ausbildungen, zum Teil über ausgewiesene wissenschaftliche Qualifikatio-
nen. Nach Bourdieus Kapitalsorten sind sie dem Forscher in der Regel überlegen. 
Aber die Gruppe der Befragten ist aufgrund ihres hohen Lebensalters, damit 
einhergehenden Alterserscheinungen und gesundheitlichen Einschränkungen 
als vulnerabel zu bezeichnen (Schrems 2020). Diese Vulnerabilität entsteht unter 
anderem in folgenden Punkten:

 y Die Hochaltrigkeit kann zu tageweise wechselnden Gesundheitszuständen 
mit den daraus resultierenden, dem Forscher unbekannten Folgen führen.

 y Bedingt durch das Lebensalter kann die Einwilligungs- und Einsichtsfähig-
keit und das Verständnis des Forschungsvorhabens nicht vollständig in seiner 
Tragweite erfasst werden. Die Zustimmung zur Mitwirkung kann also alters- 
oder krankheitsbedingt auf unzureichender Einsicht beruhen.
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 y Die Tragweite von Aussagen, die als Zitat in einer Dissertationsschrift konser-
viert werden, ist den Befragten möglicherweise nicht (mehr) bewusst.

 y Durch ihre Aussagen können sie sich selbst, ihren Angehörigen oder weiteren 
lebenden oder bereits verstorbenen Personen Schaden zufügen, weil religiö-
se oder philosophische Überzeugungen, politische Meinungen, Gesundheit, 
Sexualleben, Sachverhalte und/oder Konflikte aus der subjektiven Sicht offen 
gelegt werden (könnten). Hiermit machen sie sich selbst ggf. angreifbar und 
haftbar, andererseits können sie auch durch die Offenlegung anderen wis-
sentlich oder unwissentlich Schäden zufügen. Beispielhaft kann hier auf eine 
Sequenz bei Lohl (2019: 69 f.) hingewiesen werden, der zwar die Thematik se-
xueller Ausnutzung in Abhängigkeitsverhältnissen aufdeckt, gleichzeitig aber 
selbst aktiv fragend die Befragte offenkundig zum tiefergehenden Erzählen 
drängt.

 y Die elektronische Erfassung, Speicherung und der Austausch von Daten birgt 
in sich Risiken, unabhängig von der Zielgruppe. Die Risiken nehmen auf-
grund der Personenbezogenheit der Daten zu, und die sichere Speicherung 
der Daten ist unbedingt zu gewährleisten (vgl. Unger 2018).

Für diese identifizierten Vulnerabilitäten können teilweise Präventionsmaßnah-
men ergriffen werden, die im folgenden Abschnitt entwickelt werden.

Ethische Prävention

Die Befragten erhalten jeweils vor dem Interview einen mehrseitigen Informa-
tionsbogen, der über das Forschungsvorhaben mit seinen Zielen und Methoden 
sowie die elektronische Datenspeicherung aufklärt. Insbesondere werden hier 
mögliche Vulnerabilitäten erfasst und mit den Befragten besprochen.

Aufgrund des Vulnerabilitätsfaktors der Hochaltrigkeit wird dann mit einer 
fortlaufenden Zustimmung (»ongoing consent«) gearbeitet (vgl. Schüßler/
Schnell 2014; Unger 2018): Direkt vor Datenerhebung wird das Einverständnis 
erneut abgefragt, später wird das Transkript zum Abgleich zur Verfügung ge-
stellt. Während sich die Einwilligung aus dem voranschreitenden Interviewpro-
zess ergibt, stellen eine nichtvorhandene Einsichtsfähigkeit und das fehlende Ver-
ständnis des Forschungsvorhabens nicht zwingend Ausschlusskriterien für die 
Forschung dar. Einerseits verschleiert die Pseudonymisierung der Interviews die 
Identität der Interviewten und schützt sie auf diese Weise, andererseits ist die 
Einsichtsfähigkeit nicht notwendig, um narrativ Erinnerungen abzurufen. Hier 
ist in der Auswertung darauf zu achten, die Achtungsansprüche aller Benannten 
zu wahren.

Zur Transkription wird das extern beauftragte Schreibbüro auf die Einhal-
tung des Datenschutzes hingewiesen und verpflichtet. Für den Datenaustausch 
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wird ein verschlüsseltes Cloudsystem auf deutschen Servern genutzt. Aus den 
Interviews ist dem Schreibbüro kaum erkennbar, wer die interviewten Personen 
sind, zumal diese keine öffentlich bekannten Personen sind und sich in der Regel 
schon seit ein oder zwei Jahrzehnten aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen 
haben.

Im Anschluss an die Transkription werden die Transkripte durch den Autor 
pseudonymisiert. Die Pseudonymisierung ist der Versuch, die Identität der Be-
fragten so gut als möglich zu schützen. Sicherlich ließe sich mit Rechercheauf-
wand zumindest ein Teil der Identitäten ermitteln, und andere Zeitzeug*innen 
können möglicherweise aus den Zitaten heraus auf die Identitäten der Befragten 
rückschließen. Dieses Vorgehen ist dennoch der gangbare Weg, der aus der Pro-
blematik der Hochaltrigkeit, der Expert*innen- und Zeitzeugeneigenschaft sowie 
dem überschaubaren Forschungsfeld folgt. Auch Lohl (2019) hat seine Interviews 
pseudonymisiert. Die vorangegangenen methodologischen Überlegungen zu Di-
gitalisierungsprozessen (s. S. 78) sind methodisch diesbezüglich noch zu konkre-
tisieren (s. unten).

Anschließend werden die Transkripte den Befragten in der pseudonymisier-
ten Form im Sinne der fortlaufenden Zustimmung (»ongoing consent«) wieder 
zur Verfügung gestellt. Die Befragten haben zudem bis zur Veröffentlichung die 
Möglichkeit, ihre Einwilligung aus dem Informationsbogen und der fortlaufen-
den Zustimmung (»ongoing consent«) zu widerrufen.

Durch Digitalisierungsprozesse ausgelöste methodische 
Fragestellungen

Die methodologischen Reflexionen zu Digitalisierungsprozessen haben für die 
methodische Umsetzung der Forschung Konsequenzen, die nachfolgend kurz 
skizziert werden sollen.

Neben den grundlegenden Überlegungen zu Algorithmen, die permanent 
zu reflektieren sind, kommen weitere Faktoren hinzu. So kann die Barrierear-
mut und hohe Geschwindigkeit zu einer Beschleunigung führen, die dem For-
schungsprozess nicht dienlich ist, weil sie die Zeitlichkeit von Reflexionsprozes-
sen und Dialogen verkürzt (vgl. Austermann 2011). Dann können die niedrigen 
Barrieren dazu verführen, nachlässig zu arbeiten, Texte nicht sorgsam durchzu-
arbeiten und zu analysieren. Das Vertrauen darauf, mit der Suchfunktion in Do-
kumenten die relevante Textstelle zu finden, ist trügerisch, weil allzu oft gerade 
historische Dokumente unzulänglich digitalisiert sind und so unbemerkt Fehler 
entstehen. In dieser Kategorie ist auch der geschützte Umgang mit erhobenen 
empirischen Daten zu bedenken, die digitalisiert aufbewahrt und ausgetauscht 
werden. Die zugehörigen Stichworte sind hier Datenschutz und Datensparsam-
keit, beispielsweise in der Kommunikation mit einem Transkriptionsdienst oder 
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Übersetzungsbüro. Es sind im digital beschleunigten Forschungsprozess also im-
mer wieder verlangsamende Reflexionsschleifen einzubauen.

Zugleich entsteht durch die niedrigen Barrieren eine Fülle an auszuwerten-
dem Material und der zu berücksichtigenden Literatur. Es ist eine große Erwei-
terung der Forschung, auf Daten zugreifen zu können, die früher nicht hätten 
gefunden werden können oder ein Quellenverzeichnis mit einer Datenbank ver-
walten zu können. Gleichzeitig muss aus dem Material aus der Ferne ausgewählt 
und damit auch selektiert werden, weil das Gesamtmaterial und damit der Kon-
text und Diskurs aus der Ferne nicht zu überblicken ist. Statt wie bisher systema-
tisch Zeitschriftenjahrgänge oder archivierte Aktenbestände durchzusehen und 
dabei auch Zufallstreffer – die Nadel im Heuhaufen – zu finden, können dann 
nur einzelne Beiträge über Fernleihe angefordert werden, die den Kontext nicht 
mehr erkennen lassen. Dies lässt sich als Chance begreifen, weil überhaupt Quel-
len zugänglich werden, aber auch als potenzielle Fehlerquelle, weil die Kontexte 
des betrachteten Ausschnitts nicht umfänglich wahrgenommen und reflektiert 
werden können.

Als weiterer gewichtiger Punkt soll eine Problematik biographischer For-
schung benannt werden, der im vorangegangenen Abschnitt bereits angespro-
chen wurde. Die übliche Praxis der Anonymisierung oder Pseudonymisierung 
kommt durch die (weiter voranschreitende) Digitalisierung an Grenzen, die heute 
möglicherweise noch nicht abschätzbar sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
es sich um ein überschaubares Forschungsfeld mit exponierten Interviewten in 
einer Expert*innen- oder Zeitzeugenrolle handelt. Um Aussagen zum konkre-
ten Forschungsgegenstand – hier die Akademie für Jugendfragen und Cora Bal-
tussen – treffen zu können, sind der Pseudo-Anonymisierung Grenzen gesetzt: 
Orte, Zeiten, weitere Personen, Geschlechter, Biographien können nicht einfach 
verändert werden, weil dies zwangsläufig zu einer inhaltlichen Verfälschung der 
Forschung führen würde. Zugleich lassen sich anhand dieser biographischen 
Details schon jetzt – und mit zunehmender Digitalisierung und damit Zugäng-
lichkeit von Daten im Netz später umso mehr – diese Personen möglicherweise 
leicht identifizieren. Da diese Arbeit nicht auf Temporalität angelegt ist, muss 
diese Langzeitwirkung bedacht werden.

Letztlich tragen diese Überlegungen dazu bei, die geführten Interviews nur 
als kontextualisierendes Hintergrundwissen für den Forschungsprozess zu nut-
zen und die Interviews derzeit nicht zu veröffentlichen.

Schließlich ist zu benennen, dass im Forschungsprozess Computer als »uni-
versal machines« (Heintz 1993) genutzt werden. Sämtliche genutzte Softwaren 
aufzulisten ist allein deshalb obsolet, weil sich die jeweils genutzten Versionen 
nicht rekonstruieren lassen. Lokal werden mit einer Textverarbeitungssoftware 
dieser Text geschrieben, eine Datenbanksoftware verwaltet die Literatur, mit 
Tabellenkalkulationssoftware werden quantitative Daten visualisiert, mit einer 
Grafiksoftware weitere Abbildungen erstellt, mit Bildbearbeitungssoftware die 
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eingebundenen Fotografien für den Druck aufbereitet, mit Audio-Aufzeich-
nungs- und Abspielsoftware die Interviews aufgezeichnet und zur Transkription 
abgespielt, mit Übersetzungssoftware Kommunikation und Textverständnis er-
leichtert und mit E-Mail-Software korrespondiert. In der Cloud und dem Inter-
net werden weitere Softwaren genutzt, überwiegend Datenbanken für die Re-
cherche, aber auch Browser und weitere Programme zur Anzeige von Daten im 
Sinne eines Nutzer-Interfaces, Strukturen für die text- und videobasierte Kom-
munikation sowie zur redundanten Datensicherung. Die Grenzen zwischen einer 
lokalen Installation und Nutzung zu einer Server-Cloud-basierten Nutzung ver-
schwimmen mehr und mehr und sind für Nutzende immer weniger erkennbar.
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5 Kontextualisierung durch vertiefende 
Einblicke in die Geschichte der Sozialen 
Arbeit vor 1970

Die vorstehenden Überlegungen machten deutlich, dass eine Lebensverlaufs-
forschung, die über eine reine biographische Rekonstruktion hinaus Gültigkeit 
entwickeln soll, auf eine fundierte Kontextualisierung mit ausreichend breiter 
Perspektive angewiesen ist. Bevor ab Seite 218 der organisationale Kontext des 
Wirkens von Cora Baltussen in der Bundesrepublik Deutschland – überwiegend 
die katholische Akademie für Jugendfragen in Münster – in ihrer ersten Dekade 
und daran anschließend ab Seite 263 Baltussens Lebensverlauf multiperspekti-
visch rekonstruiert werden kann, soll eine umfängliche Kontextualisierung in 
mehrerlei Perspektive erfolgen. Diese Perspektiven nehmen die aufgezeigten 
historischen, transnationalen, linguistisch-translatorischen, soziostrukturellen, 
kulturellen und religiösen Facetten in den Blick, können aber aufgrund der Viel-
zahl der Perspektiven und des langen Untersuchungszeitraums nur Schlaglichter 
werfen.

Für diese Untersuchung erweisen sich dabei vor allem zwei übergeordnete 
Kontextualisierungslinien als beachtenswert, die jeweils ein Dach für unterge-
ordnete Aspekte bilden: Dies sind eine (1) ideengeschichtliche und eine (2) pro-
fessionstheoretische Linie. Diese Kontextualisierungen ergänzen und bedingen 
einander im Sinne eines Interdependenzgeflechts:

Die ideengeschichtliche Linie  (1) verfolgt das Interdependenzgeflecht von 
Kirche und Sozialstaat in seiner Entwicklung hin zu einer Phase (dem eigentli-
chen Untersuchungszeitraum) zwischen Restauration und Inneren Reformen. Im 
Nachzeichnen dieser Linie wird immer wieder das Verhältnis und die Interdepen-
denz von katholischer Kirche und Sozialstaat bearbeitet, das nach dem Subsidia-
ritätsprinzip geordnet ist und in der die Entwicklung der »Armenpflege« sichtbar 
wird. Die Katholische Kirche erweist sich darin als Trägerin, Ermöglicherin und 
Entwicklerin von Sozialer Arbeit, die zugleich starke eigene Vorstellungen von 
Sittlichkeit und Moral einträgt und mit ihrer Sozialethik diesbezüglich Einfluss 
auf die staatliche Gesetzgebung und die Gesellschaft zu nehmen sucht. Dies gilt 
insbesondere für die zurückliegenden Zeiten, als sozial-religiöse Milieus noch 
deutlich stärker ausgeprägt und partikularistisch voneinander abgegrenzt wa-
ren. Auch Prozesse der Demokratisierung, Aufklärung und Emanzipation bilden 
sich in diesem Geflecht ab, zum Teil in der Abgrenzung zu anderen politischen, 
religiösen und sozialen Bewegungen. Ebenso lässt sich die Rolle, die der Frau 
im katholisch-patriarchalen Weltbild zugedacht wird, hier ideengeschichtlich 
verorten. Zudem werden in dieser Linie transnationale Einflüsse sichtbar, weil 
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die katholische Kirche als supranationales Organisations- und Akteursnetzwerk 
agiert. Der Katholizismus ist dabei in diesem gesamten Zeitraum vorwiegend 
durch die thomistische Neoscholastik geprägt, die die aristotelische Philosophie 
aufnimmt und dabei auch die Frage des Verhältnisses zwischen Individuum und 
Gemeinschaft aufwirft. So muss auch das Spannungsfeld von Kollektivismus und 
Individualismus betrachtet werden, das sich in den fürsorgerischen Konzepten 
zwischen Massenfürsorge und kasuistischem Einzelfallbezug immer wieder ab-
bildet.

In die ideengeschichtliche Linie gehört es auch, die „Entwicklungslinien 
pädagogischer Beratung“ (Gröning 2015) und die Traditionslinien der Supervi-
sion (Gröning 2013) aufzunehmen. Denn aus Ideen entstehen Methoden, und 
auch deren Geschichte lässt sich beschreiben. Hier entsteht die Schnittstelle zur 
zweiten, der professionstheoretischen Linie (2). Sie verfolgt das Interdependenz-
geflecht der Verberuflichung und darüber hinaus der Professionsbildung. Um sie 
nachzuzeichnen, werden Soziale Bewegungen in ihren transnationalen Zusam-
menhängen den Blick genommen. Dort entstehen – als Antwort auf die wahr-
genommenen sozialen Nöte ganz unterschiedlicher Art – Bearbeitungsversuche 
und damit »neue Methoden«, darunter auch das Social Casework. Wenn dann 
das Bemühen einsetzt, Methoden wissenschaftlich zu fundieren, lassen sich darin 
auch immer wieder Versuche erkennen, eine Dienstleistung von einer Profession 
abzugrenzen. Die Methoden behalten dabei manchmal ihren Namen, während 
die Ideen dahinter sich verändern. So wird die Methode Casework damit verbun-
den auch die Supervision durch die Jahrzehnte immer wieder neu zu begründen 
und zu füllen gesucht, während andere Diskursbeiträge an den alten Begründun-
gen festhalten.

Beide Linie werden dabei immer wieder aus akteurstheoretischer Perspektive 
nachgezeichnet und mit den Gesamtentwicklungen ins Verhältnis gesetzt, weil 
sich Modernisierung und soziale Innovation zunächst in kleinen Quellen auf der 
Akteursebene aufzeigen lässt, bevor sie sich zu größeren Strömungen entwickeln 
oder wieder versiegen.

Dabei fällt es aufgrund der dargestellten Komplexität des Forschungsgegen-
standes als auch dem Forschungsprozess mit der Grounded Theory schwer, eine 
stringente Gliederung zu entwickeln und konsequent durchzuhalten. Deshalb ist 
diese Kontextualisierung zunächst grob anhand der politischen Systemwechsel 
und der damit verbundenen Zäsuren in drei Phasen (vor 1933; 1933–1945; ab 
1945) gegliedert, obwohl diese Gliederung damit in transnationaler Perspekti-
ve in Gefahr gerät, einem »methodologischen Nationalismus« (Wimmer/Glick-
Schiller 2002) zu unterliegen: Der Beginn des NS-Regimes 1933 stellt in anderen 
Staaten keine gleichermaßen gravierende Zäsur dar wie im Deutschen Reich, und 
auch das Ende des Zweiten Weltkriegs ist nicht die Zäsur einer weltweiten »Stun-
de Null« (Lowe 2014; Hucht 2013), wie manchmal der Eindruck erweckt wird. 
Auch für Publikationen mit ihrem Vorlauf kann gelten, dass sie zwar vor einer 
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Zäsur als Idee gedacht wurden und der Text entstand, dieser aber erst nach der 
Zäsur erschien, weil Publikationsprozesse ihre eigenen Zeitlichkeiten haben. Die 
sich daraus ergebenden Unschärfen weisen auf Kontinuitäten hin und widerlegen 
damit Konzepte einer »Stunde Null«, sind hier aber vernachlässigbar. Als zweite 
Strukturierungsebene erfolgt eine geographische Einordnung, und auch diese ist 
mit Schwierigkeiten verbunden: Primär sind es nicht die in den Zeitläuften zum 
Teil (temporär) verschobenen nationalstaatlichen Grenzen, sondern die akteurst-
heoretische Perspektive löst diese aus. Bedingt durch Migrationen und Flucht 
lassen sich nicht alle Akteur*innen durchgängig einem Nationalstaat zuordnen – 
vielmehr ist hier von temporären Zugehörigkeiten auszugehen – so dass es auch 
hier zu Unschärfen und das nationalistische Konzept einer Staatsbürgerschaft an 
seine Grenzen kommt.

Hinsichtlich der Geschichte und der Entwicklungen der Sozialen Arbeit in 
Deutschland liegen mit unterschiedlichen Fokussierungen zahlreiche Untersu-
chungen vor (e. g. Sachße/Tennstedt 1992; 2012; Müller 2013; Kuhlmann 1989; 
2008). Hier soll und kann kein neuer Versuch unternommen werden, diese Ge-
schichte in ihrer Gänze zu rekonstruieren. Dennoch ist es für das weitere Ver-
ständnis und die Kontextualisierung der Forschung notwendig, sich die histo-
rischen Entwicklungen ins Gedächtnis zu rufen und diese dabei gezielt auf die 
Relevanz für die und den Bezug zur Supervision hin zu befragen, weil dies bisher 
unzureichend geschehen ist. Dabei bleiben insbesondere die Hinführungen zur 
Akademie für Jugendfragen bis Seite 218 häufig skizzenhaft und sind nach dem 
Prinzip der Sättigung ausgeführt. Sie erheben nicht den Anspruch, eine vollstän-
dige und umfassende historische Rekonstruktion zu sein, die aus vielerlei Pers-
pektiven ja bereits vorliegen. Vielmehr steht hier im Fokus, ideengeschichtliche 
und professionstheoretische Entwicklungslinien von Casework und Supervision 
transnational zu konkretisieren und mit Sozialen Bewegungen abzugleichen. Die 
Untersuchung fokussiert sich dabei zunehmend von den Entwicklungen in der 
Sozialen Arbeit im Deutschen Reich, der Bundesrepublik und auch internatio-
nalen Bezügen (Makroebene) über die Weiterbildungsakademien und die Aka-
demie für Jugendfragen (Mesoebene) auf den Lebensverlauf von Cora Baltussen 
(Makroebene). So kann deutlich werden, wie sich einerseits in der jungen Bun-
desrepublik mit dem »rheinischen Kapitalismus« (Albert  1992) eine Form der 
sozialen Marktwirtschaft entwickelte, die andererseits den Professionsbildungs-
prozessen in der Sozialen Arbeit einen Rahmen bot.

Der Forschungsstand erweckt dabei mit Kadushins (1976) amerikazentristi-
schem Blick und der Übernahme seiner Forschungsergebnisse in den deutschen 
Diskurs zumindest häufig das Bild, dass Supervision in den USA im Spannungs-
feld und Gefälle zwischen professionalisierten Hauptamtlichen und philantro-
pen Ehrenamtlichen entwickelt und in das auch moralisch-politisch zerstörte 
Nachkriegseuropa im Rahmen eines »Reeducation«-Prozesses exportiert wurde 
(vgl. Huppertz 1975; Lohl 2019). Dass dies nur bedingt richtig ist, sich innerhalb 
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der USA über die Jahrzehnte ein Begriffswandel ereignete und viele europäische 
Impulse auf dem Weg dorthin unterschlagen werden, wurde bereits mehrfach 
herausgearbeitet (e. g. Wieringa  1990; Neuffer  1990; 1994; Rodgers  1998; Wal-
puski 2020c). Es wurde aber im deutschen Diskurs der Supervision bisher kaum 
rezipiert, auch weil „sich bisher noch niemand systematisch mit der Geschich-
te der Supervision in Deutschland in Zusammenhang mit der Entwicklung des 
Casework beschäftigt hat. Müller (1982; 1988) und Neuffer (1990) haben gezeigt, 
daß beide Ansätze von ihrer Entwicklung her zusammengehören“ (Belardi 1992: 
56 f.), legten ihre Schwerpunkte aber vor allem auf die Soziale Arbeit bzw. das 
Casework und bearbeiteten die Supervision als Teilaspekt nur randständig. Auch 
wenn es bereits zahlreiche Arbeiten zur Geschichte der Supervision gibt (vgl. 
Lohl  2019: 16), ist dabei immer wieder festzustellen, dass diese Arbeiten sich 
überwiegend an der Gestalt der Supervision abarbeiten und Phasenmodelle er-
stellen. Aus Sicht der jeweiligen Autor*innen scheint es jeweils relevant, einen 
Startpunkt, an dem sich „die gegenwärtige Gestalt der Supervision zu entwickeln 
beginnt“ (Lohl  2019: 32; vgl. Belardi  1992) oder das »Ursprungsland« (Wei-
gand 2012), festzulegen. Es ist ein verständlicher Wunsch, einen Ausgangspunkt 
zu finden und so Claims abzustecken. Das fällt aber nicht leicht, auch deshalb 
nicht, weil gegenwärtige Supervisionsverständnisse heterogen sind und es kein 
einheitliches Verständnis dessen, was der Begriff Supervision beschreibt, gibt. 
Gleichzeitig hätten sich die heutigen Gestalten von Supervision ohne multiple 
Vorformen und Entwicklungsschritte nicht so herausbilden können, so dass die-
se im breiten Fluss der Supervisionsgeschichte durchaus als Zuläufe zu berück-
sichtigen sind.

Dementsprechend lassen sich drei Engführungen im bisherigen Diskurs zur 
Supervisionsgeschichte konkretisieren:

1. Die Engführung auf das Verhältnis zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen und 
damit eine Frage der Verberuflichung sowie der Distinktion (vgl. Olk 1986).

2. Die Engführung auf die reine Praxis und damit die eingesetzten Methoden, 
die Otto aus wissenssoziologischer Perspektive ja als „zu sehr an normativem 
bzw. »doktrinärem« Wissen (Otto  1971, S. 89), an »kasuistisch gesammel-
te(m) Erfahrungswissen« und an prozeduralem, »rituelle(m) Wissen, das auf 
der Ebene der bürokratischen Organisation der Sozialen Arbeit zu finden ist« 
(S. 90)“ (Schnurr 2008: 150), kritisiert.

3. Die Engführung auf ein Narrativ, die Supervision sei historisch bedingt qua-
si-linear und mit unzulänglicher Reflexion aus den Vereinigten Staaten (und 
nachrangig den Niederlanden sowie der Schweiz) übernommen worden 
(Walpuski 2020c: 59 f.).

Diese Engführungen sollen im Folgenden durch die historiographische Rekons-
truktion überprüft, ergänzt, geweitet und bei Bedarf korrigiert werden. Denn 
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auch wenn die Modernisierung der sozialarbeiterischen Methoden im Vorder-
grund stand und dafür zahlreiche Austausch- und Studienreisen mit den Ver-
einigten Staaten durchgeführt wurden, wenn Akteur*innen Konzepte der Ver-
beruflichung und Verwissenschaftlichung verfolgten, stand die Fürsorge in 
der westlichen Welt doch ideengeschichtlich im Zeichen von Sittlichkeits- und 
Moralvorstellungen, die die fürsorgerische Arbeit untergründig prägten. Diese 
untergründige Prägung ist über Jahrhunderte hinweg stark mit ethischen Kon-
zepten des Christentums sowie den Einflüssen aus der Aufklärung verbunden, 
während an der Oberfläche symptomatisch ein kurzfristiger angelegter Diskurs 
verfolgt wird.

Im Zuge der Restaurationsprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg sollten die-
se Sittlichkeitsvorstellungen, die der NS-Ideologie diametral gegenüberstanden, 
wieder aufgerichtet werden zur sittlichen Idee eines Staates und seiner Institutio-
nen in Form einer demokratischen Philosophie staatlichen Handelns. In diesem 
Restaurationsprozess und grundsätzlich dem Einstehen für diese Sittlichkeitsidee 
kommt den Professionen – zumindest im hier zugrunde gelegten strukturana-
lytischen Verständnis (s. S. 52 ff.)  – dabei eine Schlüsselstellung zu: Einerseits 
mussten sich die Professionen (klassisch: ärztlicher Dienst, Lehrkörper, Jurisdik-
tion, Klerus, aber auch die Fürsorge) selbst von der Korruption und dem Verrat 
an der Sittlichkeitsidee im NS-Regime befreien, andererseits ließ sich die sittliche 
Idee ohne die Mitwirkung der Professionen nicht restaurieren.

Die Soziale Arbeit und mit ihr die Supervision als Profession zu begründen 
bedeutete im Zuge der Restauration also, sie zu einer ethischen Profession zu 
entwickeln.

Allerdings bestanden und bestehen in der Bundesrepublik parallel nebenein-
ander unterschiedliche Verständnisse von Supervision. Diese sind vordergründig 
mit unterschiedlichen Schulen und Methoden verbunden, wie beispielweise einer 
tiefenpsychologischen Supervision (u. a. Gaertner  1999; Hechler  2005; Stein-
hardt 2005; Ruckgaber 1988), einer systemischen Supervision (u. a. Ebert 2000; 
Kersting  1975; Schoppig  1987), einer Supervision in der Denktradition der 
Themenzentrierten Interaktion (u. a. Ratsch/Reichert  1991; Reichert  1989; 
Reiser  2014) oder einer integrativen Supervision (Schreyögg  1991; 1994). Der 
eigentliche Unterschied liegt aber hinter den Methoden im Verständnis von 
Supervision als Personalführungs- und optimierendes Aufsichtsinstrument (e. g. 
Melzer  1981a; 1981b; vgl. Walpuski  2021b), als sinnstiftende Institution (e. g. 
Klessmann 2012; Schulz 2013; vgl. Austermann 2012) oder als pädagogische Bera-
tung (Gröning 2013; Leuschner 1988). Gerade dieses zuletzt genannte Verständ-
nis, das unter anderen auf Klaus Mollenhauer (1965) zurückgeht, hebt sich von 
den übrigen Verständnissen als sozialwissenschaftlich und theoretisch fundiertes 
Konzept ab. Mollenhauer hat dabei in einer kantianischen Ausrichtung den Be-
griff der Aufklärung in den Beratungsdiskurs eingetragen. Axel Honneth (1992) 
ergänzte mit einem Beitrag, der die Frage nach dem Umgang mit Verletzbarkeit 
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als Teil der menschlichen Würde in sozialpädagogischen, klinischen und für-
sorglichen Institutionen aufwarf (vgl. Gröning 2013; 2015). So verbindet sich der 
rechtsstaatliche Gedanke mit der sozialarbeiterischen Professionalität, und dies 
drückt sich methodisch unter anderem im (innerem) Kontrakt und Setting der 
Supervision aus. Eine auf diesem Verständnis basierende Supervision leistet da-
mit einen Beitrag zur Verwirklichung der sittlichen Idee und fokussiert auf die 
Professionsethik.

Diese Spuren sollen im Folgenden kleinteilig gesucht und anhand des Lebens-
verlaufs von Cora Baltussen herausgearbeitet werden, welche Rolle ihr und dem 
von ihr vertretenen Verständnis der Supervision dabei zukam.

Die Soziale Arbeit (und die Supervision) vor 1933

Während sich der Endpunkt dieser ersten rekonstruierten Phase mit der Regie-
rungsübernahme der NSDAP und der Konversion der Weimarer Republik in 
das totalitäre NS-Regime klar benennen lässt, liegen die Anfangspunkte dieser 
Rekonstruktion unschärfer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Denn 
die Entwicklungen, die ab 1933 geradezu abrupt abgebrochen wurden (vgl. Fe-
dern  1990: 12), hatten zum Teil viele Jahrzehnte gebraucht, um bis Ende der 
1920er Jahre zu frühen Formen einer kasuistischen, kollegialen, individualisier-
ten Beratung in Deutschland zu führen. Diesen Entwicklungslinien soll im Fol-
genden nachgespürt werden, weil die Geschichte der Supervision in Deutschland 
und Europa nicht, wie häufig angenommen (vgl. Ringshausen-Krüger 1977: 8; 
Belardi 1992: 49 ff.; Lohl 2019: 32 f.; Althoff 2020: 165 ff.), erst nach 1945 beginnt, 
sondern bereits sehr viel früher. Auch wenn es ethymologisch interessant ist, die 
Herkunft des Wortes Supervision auf den britischen Inseln im Mittelalter zu ver-
orten (Petzold et  al. 2003: 97), führt dies kaum weiter. Es ist damit noch kein 
Lern- und Beratungssetting gemeint, sondern schlicht eine mehr oder minder 
machtvoll-repressive Aufsichtsfunktion beschrieben. Diese Aufsichts- und Per-
sonalführungsfunktion beschrieb Kadushin  (2014 [1976]) für den US-ameri-
kanischen Kontext neben einer anleitenden und praxisbegleitenden als unter-
schiedliche Facetten von Supervision. Die Ideengeschichte von Supervision hat 
aber auch Vorläufer in Formen der Beratung unter Gleichen. Diesen Wurzeln 
und Vorläufern nachzuspüren ist notwendig, um die Entwicklung der Supervi-
sion bis hin zur unabhängigen Beratungsinstitution und -profession zu kontext-
ualisieren und so ein Verstehen zu ermöglichen.

Denn die Spuren für solche Ansätze kollegialer, arbeitsbezogener Beratung 
finden sich schon deutlich früher als bisher in der Sozialen Arbeit beschrieben: 
Bereits in den 1850er Jahren beschreibt Johann Hinrich Wichern (1808–1881) 
im Kontext der preußischen Gefängnisreform, mit der er zu jener Zeit betraut ist, 
wenigstens konzeptionell wiederholt die Relevanz einer »helfenden Beziehung« 
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sowie einen kollegialen Austausch über die Gefangenen auch zu (Aus-)Bildungs-
zwecken von Personal (1857: 126 f.; vgl. Haas et al. 1999: 93).9 In der Gefängnisre-
form ging es unter anderem darum, aus Sammelgefängnissen mit unmenschlichen 
Haftbedingungen Buß- und Besserungsanstalten (vgl. den Pönitentiargedanken) 
zu machen, indem – und nun lassen sich ggf. frühe Analogien zum Casework als 
am Individuum ausgerichtete Hilfe in Form von Beziehungsarbeit erkennen  – 
die Inhaftierten in Einzelhaft ihre Strafe absitzen und ausschließlich mit »sittlich 
geeignetem« Personal in Kontakt kommen. Wichern stellte diesen Aspekt einer 
vorbildhaften, helfenden, individuellen Beziehung mit den im Übrigen von sons-
tigen Kontakten isolierten Inhaftierten in das Zentrum seiner Reformbemühun-
gen und scheiterte unter anderem an der Gewinnung geeigneten Personals: Zwar 
konnte er Brüder des Rauhen Hauses10 als Aufseher anstellen, viele Stellen wurden 

9 „Endlich wäre zu erwägen, ob nicht der Anstaltsgeistliche mit den besser gearteten Auf-
sehern abteilungsweise zu gewissen, etwa wöchentlich wiederkehrenden Zeiten besonde-
re Konferenzen abhalten könnte. In diesen Konferenzen hätte sich der Geistliche mit den 
Aufsehern über deren Dienst und sittliche Haltung unter den Gefangenen und über die 
Gefangenen selbst und die diese persönlich betreffenden Vorkommnisse, ihre sittlichen Be-
dürfnisse vom seelsorgerlichen Standpunkt aus in belehrender Weise zu besprechen. Der 
Geistliche hätte hier ebensosehr Mitteilungen von den Aufsehern entgegenzunehmen als 
denselben Mitteilungen, Weisungen und Belehrungen zur richtigen und zweckentspre-
chenden Behandlung der Gefangenen zukommen zu lassen. Auf diese Weise würde ein 
organisches Band zwischen dem Geistlichen und den Aufsehern entstehen; es würde die 
lebendige, fortgehende Wechselwirkung zwischen beiden von selbst einen besseren Geist 
erzeugen und erhalten als dies ohne solche Beziehungen und Einrichtungen möglich bleibt. 
Es versteht sich von selbst, daß der Direktor und die anderen Oberbeamten an diesen Kon-
ferenzen werden teilnehmen und dabei mitwirken können. Bei solchem Verfahren wür-
de das tote mechanische Nebeneinander des Beamtenpersonals aufhören und namentlich 
auch den Unterbeamten in ihrem unsäglich schweren Dienste eine sittliche Kräftigung zu-
teil werden, in der sie selbst gehoben und für ihren Dienst wesentlich würden gefördert 
werden. So würde ferner auch eine Selbstzucht des Personals bewirkt, die weit entfernt wäre 
von derjenigen einer nur polizeilichen Handhabung der menschlichen Verhältnisse unter 
der alles Bessere zuletzt erdrückt wird und der Beamte sittlich erlahmen und ersticken 
muß. Das so immer wieder wachgerufene Gewissen der Aufseher, die sich stets erneuernde 
Zurückführung ihres Dienstes auf höhere, nicht erzwungene, sondern ihnen vor gehaltene 
und der Überzeugung empfohlene Motive würden notwendig reinigend auf die sittliche 
Haltung der Aufseher wirken und dem Dienste selbst eine höhere Weihe geben, die sich auf 
die Gefangenen und die ganze Anstalt von selbst weiter übertrüge. Das wäre eine Bildungs-
schule, die zwar nicht dem Antritt des Dienstes vorausgestellt wäre, die aber den ganzen 
Dienst durchdringen würde. In ihr würden sich von selbst weitere sittliche Quellpunkte 
eröffnen, die hier im voraus näher zu bezeichnen nicht nötig ist. Sie würde hie und da un-
zweifelhaft von selbst auch zur Erweckung jener Gesinnung führen, die die Grundlage des 
wahren Gefängnisdienstes sein soll. Die tüchtigsten aus den so geübten Beamten könten 
[sic!] nach und nach als Oberaufseher, Hausväter usw. an andere Gefängnisse abgegeben 
werden“ (Wichern 1857: 126 f.).

10 Das Rauhe Haus wurde 1833 von Johann Hinrich Wichern, einem protestantischen Theo-
logen, zusammen mit Hamburger Bürger*innen in Hamburg als »Rettungshaus« für 
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aber weiterhin durch preußische Soldaten mit einem Anspruch auf Zivilversor-
gung nach dem Militärdienst besetzt. Diese Stellenbesetzungen erfüllten Wi-
cherns fachliche Ansprüche selten, weil er mehr wollte als Disziplinierung. Unter 
kritischer Berücksichtigung allen missionarischen Eifers und der bestehenden 
Hierarchien in der preußischen Monarchie skizzierte Wichern in wenigen Zeilen 
dennoch ein Konzept für Fallbesprechungen, lebenslanges Lernen, interdiszipli-
näre Teamarbeit, Berufsethik, Selbststeuerung und eine Organisationskultur und 
ist seiner Zeit damit weit voraus. Vor allem wird sehr sichtbar, wie er für die 
sittliche Idee – die er in diesem kurzen Fragment nicht weiter ausführt – eintritt. 
Es würde an dieser Stelle zu weit führen, diesen Faden weiterzuverfolgen und zu 
diskutieren, der hier deshalb nur für die weitere Forschung markiert werden soll. 
Neben der deutlichen Markierung der sittlichen Idee scheint zudem die Feststel-
lung verfolgenswert zu sein, dass sich die Bewährungshilfe als progressives Feld 
Sozialer Arbeit ab Mitte der 1950er Jahre stark mit dem Casework und damit 
auch der Supervision auseinandersetzt, also das Konzept einer helfenden, reso-
zialisierenden Beziehung ebenfalls als hilfreich erachtete (vgl. Weigand 1990: 52; 
Leuschner in Gröning 2013: 90; Walpuski 2023a).

Erst einige Jahrzehnte nach der (inzwischen gescheiterten) preußischen Ge-
fängnisreform entstanden in London um Samuel Barnett (1844–1913) ab 1884 
und in der Folge in vielen weiteren Städten, unter anderem Berlin, Chicago und 
New York, die Settlement-Bewegung (vgl. Köngeter 2013; Lau 2019) und in Eng-
land sowie den USA die Charity Organization Societies (COS). Sie gingen – mit 
einem Umweg über Octavia Hill (1838–1912) in London (ab 1869) – unter ande-
rem auf das Elberfelder System der privatisierten Hilfe zur Selbsthilfe (ab 1853) 
zurück (vgl. Helsper 2021: 43). Die Soziale Arbeit war zunächst die Aufgabe von 
Freiwilligen und Bürger*innen, die als »friendly visitors« die Armen besuchten, 
um ihnen wirtschaftliche Hilfe zu überbringen und ihr Arbeits- und Sozialver-
halten zu beeinflussen. Aus der notwendigen Aus- und Fortbildung für diese 
Tätigkeiten entwickelte sich eine Verberuflichung und damit Professionsbildung 
(vgl. Reichert 1971). Der Anspruch der Hilfe zur Selbsthilfe korrespondierte zu-
dem mit dem auf den jüdischen Philosophen Maimonides (etwa 1135–1204) 
zurückgehenden Gebot der »Zedaka« (Wohltätigkeit), dessen höchste Stufe die 
Hilfe zur Selbsthilfe war.

Sowohl in der progressiv sozialreformerischen Settlement-Bewegung als 
auch in den konservativen COS fanden Beratungen und Fallbesprechungen der 
Freiwilligen, die sozialarbeiterisch tätig waren, und Hauptamtlichen statt. Ver-
mutlich lassen sich auch weitere und ältere Vorformen und Konzepte solcher 

verhaltensauffällige oder straffällig gewordene, arme Kinder gegründet. Die Kinder lebten 
nach dem Familienprinzip in Wohngruppen und wurden von – sittlich vorbildlichen und 
mit einem handwerklichen Beruf vorgebildeten – »Brüdern« betreut. Diese »Brüder« re-
präsentieren eine frühe Form des Heimerziehungsberufs.
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Beratungen finden (vgl. Wandhoff 2016), doch das ist nicht primäre Ziel dieser 
Arbeit. Die bisher beschriebenen Wurzeln deuten für diesen sehr frühen Zeit-
raum auf transnationale Entwicklungsprozesse im protestantisch-angloameri-
kanischen Kulturraum hin,11 während der katholisch-romanische Sprachraum 
nicht eingebunden scheint oder noch nicht als diskursbeeinflussend heraus-
gearbeitet wurde.

Gemeinsam ist Wichern und der Inneren Mission als auch der Settlement-Be-
wegung, dass sich ihre Protagonist*innen der »Sozialen Frage« widmeten, weil sie 
die zunehmende Armut in der Bevölkerung auch mit Entchristlichung verban-
den und dem gegensteuern wollte. Sie bildeten damit eine Minderheit innerhalb 
der deutschen protestantischen Kirchen, die damals vor allem dem Landesfürs-
ten unterstellte Predigt- und nicht Gemeindekirchen waren (Meireis 2008: 101). 
Neben der Bewegung der Inneren Mission war es vor allem die Frauenbewegung 
sowie der Gemeindehausbau, die zur Hinwendung zu sozialen Aufgaben führten 
(Meireis 2008: 100). Zugleich war damit das hegemoniale Interesse der bürgerlich 
geprägten protestantischen Kirchen verbunden, die – wie von katholischer Seite 
ebenso – abgelehnte Sozialdemokratie zu schwächen.

Hinter der Hilfe von Innerer Mission als auch COS stand meist ein Konzept, 
das die Hilfsbedürftigen in drei Kategorien einordnete: „Von zwei Typen »wür-
diger Armer« wird der »unwürdige Arme« unterschieden. Als »würdige Arme« 
gelten einerseits die »ehrlichen Arbeitslosen«, die gerne arbeiten würden und 
denen Arbeitsgelegenheit zu verschaffen ist, andererseits die arbeitsunfähigen 
»Unglücklichen«, die – wenn auch nicht auf allzu hohem Niveau – zu versorgen 
sind. Als »unwürdige Arme« werden »arbeitsfähige Müßiggänger« etikettiert, die 
zur Arbeit zu zwingen sind“ (Meireis 2008: 97). Dieses seit langem mit protes-
tantischer Ethik (vgl. Prädestinationslehre) verknüpfte Konzept fand sich trans-
national im protestantischen Kulturraum (vgl. Reichert 1971).

Wie sich bei Wichern exzellent erkennen lässt, spielten dabei die Vorstellun-
gen von Sittlichkeit eine gewichtige Rolle, die eng mit dem Beruf und der Hilfe-
leistung verbunden waren. Auch wenn Wichern selbst Theologe war, findet Mei-
reis (2008) die ethische Grundlegung dieses Berufsverständnisses im Werk des 
Göttinger Theologen Albrecht Ritschls (1822–1889). Meireis beginnt dabei weit 
vor den Veränderungen, die die Aufklärung auslöste: Stand der Arbeitsbegriff 
zu reformatorischen Zeiten Luthers und Calvins noch für mühsame, körperliche 
Tätigkeiten, entwickelte er sich mit der Aufklärung zur Bildungsinstanz und gar 
zum Medium des Glücks, der nun zudem mit Macht, mit Eigentumsrecht oder 
Wertschöpfung verbunden wurde (Meireis 2008: 92.95). Ähnliches lässt sich für 

11 So lässt sich exemplarisch bereits ab 1849 für die Diakonissenanstalt Neuendettelsau ein 
intensiver Austausch mit den Vereinigten Staaten nachweisen, als sie dort fränkische Aus-
wanderer zu betreuen begann, im US-Staat Michigan vier lutherische Gemeinden gründete 
und in der Folge auch Diakoniewerke aufbaute, unter anderem in Frankenmuth (vgl. Lie-
benberg et al. 2013).
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den Berufsbegriff nachzeichnen, der nun verstärkt für die Bezeichnung „spezi-
fischer Tätigkeiten innerhalb der gesellschaftlichen Arbeitsteilung“ (op. cit.: 94) 
genutzt wurde. Ritschl verband den Berufsbegriff mit einer Tätigkeit, die darauf 
angelegt ist, „in angemessener Gesinnung zum gemeinen Nutzen“ (Meireis 2008: 
108) ausgeübt zu werden. Dies schloss sowohl Eigennutz als auch Eigentums-
erwerb aus und erklärte derartige Tätigkeiten zur imitatio Christi, also zur Nach-
folge im vorbildhaften Leben und Pflichterfüllung gegenüber Gott. Für Ritschl 
resultierte daraus ein individueller Beruf, der sittliche Urteilskraft erfordert, im 
Wirkungskreis der Gesellschaft ausgeübt und über die imitatio Christi auf Got-
tes Reich hin ausgerichtet ist. Darüber hinaus vermittelt der Beruf zwischen der 
realen Welt mit ihren sozialen Problemlagen sowie dem erstrebten Reich Gottes 
(Meireis 2008: 120–123). Ein Beruf war in diesem Verständnis auf das Gemein-
wohl und den Staat ausgerichtet, und Wicherns Brüder des Rauhen Hauses wie 
Theodor Fliedners oder August Löhes Diakonissen in Kaiserswerth und Neu-
endettelsau erfüllten dieses Verständnis pflichttreu. In der Ausrichtung der Tä-
tigkeiten auf das Reich Gottes erhielt der Beruf zudem eine Komponente von 
göttlicher Berufung und damit Sinnstiftung, die sich über Strukturen der Pasto-
ralmacht (Foucault) kontrollieren ließ.

Inwieweit diese protestantischen Theologien – dort hinein sind auch die aus 
dem angloamerikanischen Raum eindringenden Effizienz- und Erfolgsorientie-
rungen des Puritanismus zu zählen (Meireis 2008: 96) – den katholischen Diskurs 
beeinflussten, der zu dieser Zeit stark von neoscholastischer Theologie und dem 
Naturrecht geprägt war, ist an anderer Stelle zu klären. Wichtig ist in Hinblick 
auf Professionalisierungsprozesse, die Verbindung von protestantischer Theolo-
gie und sittlichem Beruf auch als transnationales Phänomen im protestantischen 
Kulturraum zu sichern.

Neben explizit konfessionellen Angeboten begannen sich im ausgehenden 
19. Jahrhundert aber auch zahlreiche Ansätze im Wohlfahrtswesen zu entwi-
ckeln, die für eine Trennung von Fürsorge und Konfession eintraten oder explizit 
akonfessionell oder politisch waren, weil sie die »Soziale Frage« aufnahmen und 
zu beantworten suchten. Diese Entwicklungen hat Gröning (2015) beispielsweise 
unter der Perspektive der pädagogischen Beratung anhand von Beratungsstellen 
der Frauenbewegung nachgezeichnet.

Als große Veränderung ist hier das Konzept, das Mary Richmond  (1917) 
erstmalig monographisch zusammenfasst, zu nennen. Denn die „besondere Er-
kenntnisleistung der Begründerin der Sozialarbeit als Profession […] besteht 
darin, dass sie die zentrale Rolle der Fallanalyse und Fallarbeit für die systema-
tische berufliche Tätigkeit in den Aufgabenbereichen dessen, was bis zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts noch »soziale Liebestätigkeit«, »philanthropy« bzw. »friend-
ly visiting« hieß, erkannt und in zwei Werken grundlegend herausgearbeitet 
hat: »Social Diagnosis« (1917) und insbesondere: »What is Social Case Work?« 
(1922)“ (Schütze 2021: 24).
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Im Rahmen der Entwicklung des Casework im jungen 20. Jahrhundert in den 
US-amerikanischen Charity Organization Societies (COS) wurde dann der Be-
griff Supervision eingeführt, dessen sich Richmond (1917) schon selbstverständ-
lich bedient. Hinter diesem Begriff der Supervision verbarg sich allerdings primär 
noch keine Beratung professioneller Fachkräfte, sondern zunächst vor allem ein 
Personalführungs- und Aufsichtsinstrument in Verbindung mit einer fachlichen 
Anleitung der vor allem ehrenamtlich Tätigen (Kadushin 2014). Schon früh setz-
te Richmond (1917; 1922) Casework – und damit indirekt auch Supervision – in 
demokratische Bezüge US-amerikanischer Prägung (vgl. Scherpner  1927). Ihr 
großes Verdienst ist der wissenschaftlich-objektive Zugang, der Hilfebedürftige 
vom moralischen Stigma der Unterlegenheit und Minderwertigkeit sowie der 
Unwürdigkeit befreite und damit emanzipativ wirkte (Keith-Lucas 1953: 1079). 
Supervision war für Richmond vor allem eine Funktion der Aufsicht und An-
leitung dafür.

Wenn sich also inmitten des 19. Jahrhunderts bei Wichern kollegiale Bera-
tungsformen beruflich Tätiger finden lassen, wenn die Settlement-Bewegung For-
men von Einzelreflexions- und Anleitungsgesprächen herausbildete, und wenn 
die Frauenbewegung ab der Jahrhundertwende Formen von pädagogischer und 
professioneller Beratung etablierte, sind vor allem Richmonds „Social Diagnosis“ 
(1917; 1922) und Salomons „Soziale Diagnose“ (1926) als markante Landmarken 
und spätester Zeitpunkt zu benennen, an dem die historische Kontextualisierung 
der Supervisionsentwicklung im deutschsprachigen Raum beginnen muss. Für 
diese Kontextualisierung ist relevanter, wie ideengeschichtlich Bausteine zusam-
mengetragen wurden und wie sich »die gegenwärtige Gestalt der Supervision« 
herausbildete, als sich über »richtige« Gestalten von Supervision zu streiten. Des-
halb sollen nachfolgend unterschiedliche Schlaglichter auf diese Ideengeschichte, 
auf Diskurslinien und Entwicklungsprozesse geworfen werden. Diese müssen an-
gesichts der Breite des Diskurses Schlaglichter bleiben. Dennoch vermögen sie 
die Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Feldern und Akteur*innen 
zu illustrieren, die letztlich wichtige Beiträge zur Herausbildung der Supervision 
leisteten.

Soziale Arbeit und ihre gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in der 
Zeit der Weimarer Republik

Die Rezeption von und der Diskurs über Richmond  (1917; 1922) und Salo-
mon  (1926) fiel in die Zwischenkriegsjahre. Das Deutsche Reich und Öster-
reich lagen nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg wirtschaftlich am Boden. Die 
Friedensverträge von Versailles  1919 wurden im Deutschen Reich mit großer 
Übereinstimmung als »Schanddiktat« empfunden. Sie führten zu einem starken 
außenpolitischen Streben, diese Demütigung aufzuheben, und letztlich auch zu 
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einer Beschädigung des öffentlichen Ansehens von Demokratie und dem demo-
kratischen Westen. Dies war eine schwere Bürde für den Start in die demokrati-
sche Republik. In der Folge des Krieges und der im Friedensvertrag auferlegten 
Reparationszahlungen kam es bis 1923 zu einer Hyperinflation, die insbesondere 
in den großen Städten zu Massennotlagen wie Verelendung und Hunger führ-
ten und die Wohlfahrt und den versorgenden Staat stark herausforderten (vgl. 
Stieve 1925). Gerade war die Hyperinflation durch die Einführung der Renten-
mark gestoppt und das politische wie ökonomische System wieder einigerma-
ßen stabilisiert, kam es schon kurze Zeit später mit der Weltwirtschaftskrise ab 
1929 zur nächsten Krise in der westlichen Welt. Während die Vereinigten Staaten 
unter Präsident Franklin D. Roosevelt Wirtschafts- und Sozialreformen initiier-
ten (»New Deal«), suchte das NS-Regime den Weg aus der Krise durch Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen, Aufrüstung und Enteignungen vor allem als jüdisch 
kategorisierter Staatsbürger*innen.

Ab Mitte der 1920er Jahre beginnen internationale Kontakte sich wieder zu 
intensivieren, sowohl innerhalb der Frauenbewegungen, den Wissenschaften als 
auch im Austausch über Sozialpolitik und Soziale Arbeit mit der zugehörigen 
Ausbildung (vgl. Kniephoff-Knebel 2006; Rodgers 1998; Kruse 2015).

Für die Soziale Arbeit bedeuteten zwei grundlegende Krisen binnen weniger 
Jahre verbunden mit einer Neuordnung des Staates und Einführung neuer So-
zialgesetze eine große Herausforderung bei gleichzeitig noch kaum entwickelten 
Strukturen und einer sich gerade erst entwickelnden Profession. Hedwig Stie-
ve (1925) beschreibt aus autobiographischem Erleben den kaum zu bewältigen-
den Alltag einer fiktiven Fürsorgerin und erntet dafür harsche zeitgenössische 
Kritik. Diese richtet sich allerdings nicht gegen die realistische Beschreibung, 
sondern Stieve wird vorgeworfen, dass ihr die innere Kraft und Frustrationstole-
ranz fehle, weil sie im Beruf die subjektive und persönliche Befriedigung suche, 
anstatt sich selbstlos in den Dienst eines höheren Ideals – der Sittlichkeit – zu 
stellen (Hong 1998: 176; Solltmann 1926; Cordemann 1927; Offenberg 1929: 779) 
bzw. die Arbeit rationaler zu planen und an objektiven Werten auszurichten (Stö-
ckel 2002: 64; Bäumer 1926: 496; Treuge 1926: 362), also zu optimieren und zu 
funktionalisieren.

Entsprechend ist die häufige Kritik an einer »Individualfürsorge« im Deut-
schen Reich zu deuten: Angesichts des herrschenden Massenelends und fehlen-
der Ressourcen, sowohl in Form von Geldmitteln als auch von Fachkräften, er-
scheint eine Fürsorge, die sich individualistisch und aufklärerisch des Einzelnen 
annimmt und sich dabei an US-amerikanischen Vorbildern orientiert, geradezu 
utopisch. Zudem wird die Ursache der Hilfebedarfe häufig nicht in individuellen 
Faktoren, sondern vor allem in gesellschaftlichen Strukturen und Rahmenbedin-
gungen verortet (vgl. Lehnert 2003).

Hatten noch im 19. Jahrhundert christliche Sozialwerke der Inneren Mission 
und der Caritas große Teile der Fürsorge dominiert, hatte in den vergangenen 
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Jahrzehnten eine Trennung von Religion und Wohlfahrt eingesetzt. Dennoch 
wurde weiter am Ideal der Selbstlosigkeit festgehalten, wie durch Stieves Kriti-
kerinnen deutlich wird. Zur Trennung trug auch bei, dass der Staat seine Struk-
turen auf die Wohlfahrt ausdehnte und neue Aufgaben und Verantwortung 
übernahm. Gleichzeitig diversifizierten sich auch die Angebote insbesondere 
im Feld der pädagogischen Beratung, wie Gröning (2015) nachzeichnet. Es ent-
standen die ersten Rechtsschutzstellen der Frauenbewegung, Auskunftstellen 
für Frauenberufe, Sexualberatungsstellen, und auch die Erziehungsberatung 
begann sich zu formieren. Häufig wurden die Beratungsangebote von Vereinen 
getragen, die aus der bürgerlichen Frauenbewegung heraus entstanden waren 
und die Antwort auf Notlagen und gesellschaftliche Entwicklungen gaben. Be-
reits seit Jahrzehnten nahm sich die Frauenbewegung also der »Sozialen Fra-
gen« aus eigener Betroffenheit heraus an und verband sie mit der Frauenrechts-
frage.

Angesichts sich verfestigender Strukturen setzte ein Verberuflichungs- und 
Professionalisierungsprozess ein, der sich  – aufgrund der Akteur*innen  – von 
den Sittlichkeitsvorstellungen protestantischer Theologie entkoppelte: 1908 wur-
de von Alice Salomon die erste Sozialschule in Berlin gegründet. In den Folge-
jahren gründeten viele Verbände aber auch Kommunen Schulen in allen grö-
ßeren Städten des Deutschen Reichs. Bereits in der Inneren Mission entstanden 
Ausbildungsstätten für die Heimerziehung (e. g. Das Rauhe Haus in Hamburg), 
die Krankenpflege (e. g. die Kaiserswerther Anstalten in Düsseldorf) oder die Be-
hindertenhilfe (e. g. die von Bodelschwinghschen Anstalten in Bielefeld). Die nun 
entstehenden Sozialfachschulen unterschieden sich von diesen Ausbildungsstät-
ten, weil sie unabhängig von einer konfessionellen, stationären Einrichtung ent-
standen und sich explizit an Frauen richteten. Diese Entwicklung ist auch vor 
dem Hintergrund des Mütterlichkeitskonzeptes zu verstehen, das im nächsten 
Abschnitt ausführlicher dargestellt wird.

Nach Thomas Olk war zwar das Ziel dieser Schulen, dass die Soziale Arbeit 
von „jeglichem »Dilettantismus« befreit und gerade auch als ehrenamtliche Tä-
tigkeit auf wissenschaftliche Grundlagen gestellt werden soll“ (Olk 1986: 47). An-
gestrebt war dabei aber nicht die Einführung eines Berufs mit Erwerbsmöglich-
keiten, sondern die Veränderung der Bildungsinhalte: Gesellschaftspolitische, 
soziale und ökonomische Themen sollten in die Bildung der höheren Töchter 
aufgenommen werden, um diese mit einer ihnen wenig vertrauten Lebenswelt 
vertraut zu machen. Zudem ging es darum, „eine gegenüber dem Blickwinkel des 
repressiven Armenfürsorgewesens völlig veränderte – nämlich sozialpflegerische, 
erzieherische und ethische – Herangehensweise an die sozialen Notlagen der Zeit 
zu verbreiten“ (Olk 1986: 48). Wie sehr Olk mit seiner Einschätzung irrte, weil 
es den Frauenverbänden und Sozialen Schulen auch um eine Erwerbsarbeit und 
damit eine wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen ging, wird ebenfalls im 
folgenden Abschnitt deutlich.
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Ein weiterer, wichtiger Strang neben der bürgerlichen Frauenbewegung war 
das soziale Engagement innerhalb der Arbeiterbewegung. 1919 gründeten Marie 
Juchacz  (1879–1956) und Walter  A.  Friedländer  (1891–1984) mit weiteren die 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) als Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt in der SPD. 
Bald entstanden vielerorts soziale Einrichtungen, Selbsthilfeangebote und auch 
Beratungsstellen, die sich insbesondere an die Arbeiter*innen richteten. 1928 
wurde in Berlin-Kreuzberg die Wohlfahrtsschule der Arbeiterwohlfahrt unter der 
Leitung von Hedwig Wachenheim (1891–1969) gegründet und klar mit dem Ziel 
verbunden, die Verwaltung zu demokratisieren (Wachenheim 1929). Dr. Erna Ma-
gnus (1896–1984) und ab Herbst 1929 auch Dr. Susanne »Suse« Hirschberg (1897–
1972, später verheiratete Schulze) arbeiteten dort als hauptberufliche Dozentinnen, 
Walter A. Friedländer nebenberuflich (Harvey 1987: 113 f.). Alle genannten ent-
stammten jüdischen Familien. Sowohl aufgrund ihres sozialdemokratischen Enga-
gements in SPD und AWO (die im Juni 1933 vom NS-Regime verboten wurden) 
als auch aufgrund ihrer Kategorisierung als »Juden« durch das NS-Regime emig-
rierten sie im Laufe der 1930er Jahre in die USA. Dort verteilten sie sich bald über 
das ganze Land: Juchacz und Wachenheim in New York, Magnus in Washington 
D. C., Schulze in Chicago, Friedländer in Berkeley. Dennoch blieben sie in Kontakt 
untereinander und mit Deutschland, organisiert in der 1945 gegründeten Arbeiter-
wohlfahrt USA – Hilfe für die Opfer des Nationalsozialismus.

In der industriellen Arbeitswelt beginnt sich währenddessen, auf der ideenge-
schichtlichen Grundlage des „Scientific Management“ (Taylor 1911), die Betriebs-
wissenschaft herauszubilden. Wupper-Tewes  (1995: 82 ff.) führt diese betriebs-
wissenschaftlichen Ideen mit den von Jürgen Link (1997; 2013; 2014) vorlegten 
Konzepten zu Normalismus zusammen. Dabei zeigt er, wie die Normierung 
und Messbarmachung von Gesundheit und Krankheit mit dem Bemühen, die 
Sozialwissenschaften als »exakte Wissenschaften« zu begründen, übereingehen, 
wie also die Rationalisierung zur Normalisierung beiträgt. Diese Argumentation 
fand sich auch in Kritiken (Stöckel 2002: 64; Bäumer 1926: 496; Treuge 1926: 362) 
zu Stieve (1925). Die Spannungsfelder waren also groß, und diese Zeit lässt sich 
nicht ohne die ideengeschichtlichen Entwicklungen wie Menschenökonomie, Se-
lektionslogiken und Eugenik betrachten. Während die Menschenökonomie ur-
sprünglich ein pazifistisches Konzept im Dienste der Kulturaufgaben war (Gold-
scheid 1908; 1911; vgl. Bröckling 2003), entwickelte sie sich bereits im Laufe der 
1920er Jahre als »Psychotechnik« zu einem anwendungsorientiertem Konzept 
für Wirtschaftsunternehmen und dem Entstehen der Wirtschaftspsychologie 
mit großer Nähe zur Betriebswirtschaftslehre (Austermann 2013; Gröning 2010: 
77 ff.). Der Einsatz von Psychotechniken dient nur „einem Ziel, der Optimierung 
der Funktionsfähigkeit [des Menschen] im Interesse des Unternehmens. Dieser 
Zusammenhang wiederum weist starke Parallelen zur Menschenökonomie auf, 
insofern auch Menschen ausschließlich auf ihren wirtschaftlichen Nutzen hin 
eingesetzt und umgeformt werden“ (Austermann 2013).
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Und noch weitaus mächtiger ist die Wirkgeschichte eugenischer Ideen. Die-
se wurden bei Weitem nicht nur im deutschsprachigen Raum diskutiert (Kap-
peler  2000), sondern international, wie Stefan Kühl  (2014) zusammenfassend 
darstellt. Mit der Eugenik hielt  – neben der Betriebswissenschaft  – aus einer 
weiteren Richtung eine Bewertungs- und Selektionslogik Einzug in die Soziale 
Arbeit. Älter, aber zunächst noch theologisch-moralisch begründet, war die Fra-
ge nach der Würdigkeit des Fürsorgeempfängers, Hilfe zu bekommen. Wurde 
diese Frage im 19. Jahrhundert vor allem anhand moralischer Kriterien beant-
wortet, kamen nun noch genetische und rasseideologisch geprägte hinzu.

Diese bisher in groben Strichen skizzierten Entwicklungen gilt es im Fol-
genden, feiner herauszuarbeiten. In einem ersten Abschnitt soll dafür die erste 
Frauenbewegung näher in den Blick genommen werden, weil sie einen wich-
tigen Verstehenszugang bildet. Denn schnell fällt auf, dass die Pionierinnen 
der Supervision als Methode durchgängig weiblich sind (Frauen-Forschungs-
projekt 1991: 60).

Einflüsse der ersten Frauenbewegung auf die Entwicklung  
der Sozialen Arbeit

Das Konzept der »Mütterlichkeit« der Frauenbewegung

Das Konzept der ersten Frauenbewegung, das weibliche Wesen mit seinen na-
turgegebenen Eigenarten herauszustellen und über die Mütterlichkeit aufzu-
werten, ist für zahlreiche Protagonistinnen und Kontexte ab der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts herausgearbeitet worden. Unter vielen anderen haben 
Olk  (1986), Steinert und Straub  (1988), Breuer  (1998), Hege  (1999), Schrö-
der  (2001), Lehnert  (2003; 2010), Thiem  (2007), Gröning  (2015) und Franz-
ke (2016) relevante Beiträge geliefert. In der Tat ist die Frauenbewegung aber zu 
differenzieren, weil es die unterschiedlichen Teilbewegungen mit sich zum Teil 
widersprechenden Zielen gab, beispielsweise zwischen den konfessionellen und 
der sozialistischen Frauenbewegung. Dies wird im Weiteren deutlich.

Ein Teil der ersten Frauenbewegung entstand in bildungsbürgerlichen Krei-
sen. Diese Bewegung, zum Teil deckungsgleich mit konfessionellen Teilbewe-
gungen, postulierte eine spezifisch weibliche Wesensart, die Pflege, Sorge und 
Erziehung als besondere weibliche Fähigkeiten beanspruchte. Das Konzept fußte 
wesentlich auf angenommenen »natürlich weiblichen« Eigenschaften von Frau-
en und damit nicht einem Konzept allgemeiner Menschenrechte und Gleich-
heit, sondern der Ungleichheit der Geschlechter: „Nicht weil die Frau im politi-
schen und beruflichen Leben Gleiches leisten könne wie der Mann, habe sie das 
Recht zur Teilhabe, sondern gerade, weil sie Spezifisches leiste, was der Mann 
nicht könne, dürfe ihr die Mitwirkung am öffentlichen Leben nicht vorenthalten 
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werden“ (Olk  1986: 45). Grundvoraussetzung war dafür die Akzeptanz einer 
gottgegebenen, in der Natur liegenden, also theologisch, philosophisch und na-
turwissenschaftlich begründeten Andersartigkeit der Geschlechter. Während 
das herrschende Patriarchat diese Ungleichheit mit einer Hierarchisierung ver-
band, rechtfertigte diese Geschlechterdifferenz aus der Perspektive eines Teils 
der Frauenbewegung keine Ungleichbehandlung oder Statusunterschiede (vgl. 
Breuer  1998; Lehnert  2003: 53). Die Forderungen der Frauenbewegung waren 
dabei unterschiedlicher, als es zunächst scheinen mag. Zwar sollte in jedem Fall 
die Position der Frauen auch durch ein »Solidaritätsbewusstsein« zwischen Frau-
en aufgewertet werden (Schröder 2001: 101 ff.), doch vor allem das angestrebte 
Ausmaß dieser Aufwertung divergierte (Thiem 2007: 65 f.). Während die bürger-
lichen und konfessionellen Frauenverbände gemäßigte und relative Forderungen 
nach mehr Rechten und einem stärkeren Einfluss der Frauen auf Kultur und Ge-
sellschaft geltend machten, wollten radikalere Kreise die absolute Gleichstellung 
der Geschlechter erreichen.

Die Mütterlichkeit war als Konzept den bürgerlichen und konfessionellen 
Frauenbewegungen zuzuordnen. In der Entwicklung dieses Konzepts wurde zwi-
schen Weiblichkeit und Mütterlichkeit unterschieden. Die Mütterlichkeit wiede-
rum wurde in eine reale und eine geistige Mütterlichkeit unterteilt. Franzke fasst 
das Konzept zusammen: „Im Begriff »geistige Mütterlichkeit« steckt also implizit 
eine Trennung von »Weiblichkeit« und »Mütterlichkeit«, denn »Weiblichkeit« 
wird nicht mehr mit »Mütterlichkeit« gleichgesetzt. Die »geistige Mütterlich-
keit« wird zudem deutlich von der »natürlichen Mütterlichkeit« unterschieden. 
Im Verständnis der ersten Generation der bürgerlichen Frauenbewegung blieb 
die »Mütterlichkeit«, bei aller Unterschiedlichkeit der Auffassungen, doch die 
vordringliche Bestimmung der Frau, davon wurde nicht abgegangen. Neu hinzu 
kommt die Forderung, die Rolle der Frau nicht darauf zu begrenzen, sondern ihr 
über das Konstrukt der »geistigen Mütterlichkeit« eine Begründung für standes-
gemäße berufliche Tätigkeiten außerhalb des Hauses zu liefern, aber auch nur 
dann, wenn ihr die »natürliche Mütterlichkeit« versagt blieb“ (Franzke 2016: 60; 
vgl. Steinert/Straub 1988: 43; Lehnert 2003: 57).

Dieser Begriff der »geistigen Mütterlichkeit« lässt sich bis zu Friedrich Frö-
bels (1782–1852) Großnichte und Schülerin und der späteren Gründerin des Ber-
liner Pestalozzi-Fröbel-Hauses Henriette Schrader-Breymann  (1827–1899) und 
damit tief in den Protestantismus in der Mitte des 19. Jahrhunderts zurückver-
folgen. Schrader-Breymann beschreibt retrospektiv Fröbels Kindergarten-Kursus 
im Winter der Deutschen Revolution 1848/1849 als Entstehungszeitpunkt (Ly-
schinska 1927: 86). Spätestens ab 1860 lässt sich der Begriff in ihren Briefen nach-
weisen (op. cit.: 194; Berger 1999; abweichend: Franzke 2016: 55). Schon in diesen 
frühen Jahren lässt sich eine internationale Ausbreitung des Konzepts nachvoll-
ziehen, denn 1858 wurde Schrader-Breymann durch Vermittlung der Förderin 
Fröbelscher Konzepte, Baronin Bertha von Marenholtz-Bülow  (1810–1893), 
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vom belgischen Unterrichtsministeriums für ein halbes Jahr nach Brüssel ein-
geladen. Dort sollte sie Fröbels Ansätze in einer Schule exemplarisch einführen, 
im Lehrerinnenseminar und auch vor katholischen Ordensleuten präsentieren. 
Im Herbst 1860 war sie zu einer Vortragsreise in der Schweiz (Lyschinska 1927: 
170 ff.; Franzke  2016: 55 f.; Berger  1999). Und ihre Schülerin und Biographin 
Mary Lyschinska ging nach ihrer Ausbildung am Pestalozzi-Fröbel-Haus über Pa-
ris 1879 nach London, wo sie als Ausbilderin für das Kindergartenwesen lehrte 
und publizierte (Lyschinska 1880). Dies verdeutlicht exemplarisch, dass die von 
Schrader-Breymann weiterentwickelten Fröbel’schen Konzepte und der Gedanke 
der »geistigen Mütterlichkeit« sich schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts in Europa verbreiteten. Dazu trug neben ihrem Netzwerk zu einflussreichen 
Frauen sicherlich auch das elitäre Netzwerk ihres Ehemannes als Reichstagsmit-
glied und Berliner Eisenbahndirektor bei.

Elisabeth Gnauck-Kühne  (1850–1917), die protestantische Leiterin eines 
Lehrinstituts am Harz, verband nach sozialwissenschaftlichen Studien bei Gustav 
Schmoller (1838–1917) in Berlin die soziale Frauenfrage mit einer ökonomischen 
und hob sie damit auf ein wissenschaftliches und für die etablierten, männlich be-
setzten Professionen diskursfähiges Niveau: Die Ehe als Beruf sichere nicht mehr 
ausreichend die Existenz von Frauen. Deshalb sei die Möglichkeit zur Erwerbs-
arbeit vor allem eine ökonomische Notwendigkeit für Frauen, und nicht – wie 
von der Sozialdemokratie gefordert – primär ein Grundrecht auf Gleichstellung 
oder sinnstiftende Beschäftigung (vgl. Breuer 1998: 105). Der weibliche Bevöl-
kerungsüberschuss im Deutschen Reich mag zu dieser ökonomischen Situation 
beigetragen haben (Dollard  2018). Dennoch sah auch Gnauck-Kühne in der 
realen Mutterschaft den „Kernpunkt der Weiblichkeit“ (Gnauck-Kühne  1895: 
14 nach Breuer 1998: 106), die sich für sie „in Selbstaufgabe, Opferbereitschaft, 
Bereitschaft zum Dienen, Fähigkeit zur Unterordnung, »tätiger und kraftvoller 
Ruhe« sowie Liebe“ (Breuer 1998: 106) ausdrückte. Dieses hier nur in Kürze skiz-
zierte Konzept von Weiblichkeit und Mütterlichkeit war sehr anschlussfähig an 
katholische Positionen, und die geschiedene Gnauck-Kühne, die 1900 zum Ka-
tholizismus konvertiert war, avancierte damit zu einer Leitfigur der katholischen 
Frauenbewegung. Ihr idealisierendes Frauenbild war dem Leitbild der Gottes-
mutter Maria sehr nahe und bot so die Möglichkeit, Tradition und bestehende 
Geschlechterhierarchie mit kleineren Modernisierungsprozessen wie der Mög-
lichkeit zur Erwerbsarbeit zu verbinden. Nach Breuer wirkte dieses Bild bis in die 
1950er Jahre (Breuer 1998: 104).

Allerdings war das Konzept der »geistigen Mütterlichkeit« für den Protestan-
tismus wesentlich notwendiger und bedeutsamer, da es im Katholizismus eine 
jahrhundertealte Tradition monastischen Lebens gab, die Frauen einen gesell-
schaftlichen Status und eine soziale Absicherung bot. Dies war auch ein wichtiger 
Grund für Gnauck-Kühnes Konversion (Breuer 1998: 108). Dennoch gab es auch 
katholisch-theologische Kritik an diesem Konzept (vgl. Bendel-Maidl 2007: 37).
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Katharina Gröning (2015: 45 ff.) weist auf die bis dato kaum berücksichtigten 
Verbindungen zwischen erster Frauenbewegung und emanzipatorischer, aufklä-
rerischer Beratung mit inkludierten politischen Ansprüchen hin. Denn mit der 
entstehenden Möglichkeit einer Erwerbsarbeit entstand auch ein Orientierungs- 
und Beratungsbedürfnis, mit entstehenden Freiheiten auch die Möglichkeit, die 
Rechts- und Sexualberatungsstellen zu nutzen. Gemäßigte, bürgerliche und radi-
kale sowie sozialistische Frauenbewegung setzten hier unterschiedliche Akzente, 
verbanden Fürsorge und Hilfe aber flächendeckend mit Beratungsangeboten.

In der Folge des Konzepts der »geistigen Mütterlichkeit« entstanden ent-
gegen Olks  (1986) Darstellungen Berufe, die ausschließlich als Frauenberufe 
gedacht wurden, zum Teil verbunden mit einer Forderung nach Schutz vor 
männlicher Konkurrenz. Die Fürsorge oder Soziale Arbeit war neben Kran-
kenpflege und Elementarerziehung einer davon. Diese Berufe führten zwar zu 
einer gewissen Emanzipation in Form von Teilhabe an Erwerbsarbeit und damit 
ökonomischer Autonomie, waren aber zugleich eine Sackgasse, weil Frauen da-
durch auf spezifische Berufe festgelegt wurden. Darüber hinaus sehen Steinert 
und Straub (1988: 46; vgl. Thiem 2007: 74 ff.; DeClerck-Sachße/Sachße 1981) 
in der Anrufung mütterlicher Liebe und Selbstaufgabe eine Erotisierung der 
Sozialen Arbeit und in der Beziehung zu Klient*innen eine Stütze der eigenen 
Identität durch deren Anerkennung und Bestätigung. Sie übertragen damit die 
Muster der realen Mütterlichkeit auf die »geistige Mütterlichkeit« und weisen 
auf Tendenzen zur Überforderung und Selbstausbeutung hin, die sich beispiel-
haft im fiktiven „Tagebuch einer Fürsorgerin“ (Stieve 1925) nachvollziehen las-
sen (vgl. Hege 1999: 79).

Denn „Sozialarbeit als Beruf greift nun genau dort ein, wo die Familie, das 
heißt letztlich die Frau, in der ihr zugedachten Rolle versagt, wo Widersprüche zu 
gesellschaftlichen Verhältnissen zu Problemen werden und »privat« nicht mehr 
gelöst werden. Als »Supermütter« unterscheiden sich die Sozialarbeiterinnen von 
Müttern hauptsächlich dadurch, daß sie aufgrund einer staatlich anerkannten 
Qualifikation für ihr Bemuttern bezahlt werden. Die »Versorgungsmacht« der 
Frau in der Familie wird ausgeweitet auf die Macht über Klientinnen. Die ge-
sellschaftliche Anerkennung jedoch ist in jedem Fall gering und die Macht über 
einzelne Menschen ist nichts weiter als die Entschädigung für gesellschaftliche 
und politische Ohnmacht“ (Steinert/Straub 1988: 46). Hege kritisiert dabei die 
weiterhin festgeschriebenen hegemonialen Verhältnisse. Denn auch als »Super-
mütter« „bleiben die Fürsorgerinnen letztlich in ihrer alten familiären Rolle der 
Versorgerin bzw. werden darin festgehalten. Sie agieren nicht, sondern reagieren 
nur; sie befolgen statt zu entscheiden, denn die Entscheidungen, wem wie viel 
gegeben wird, liegen beim »männlichen Innendienst«“ (Hege 1999: 109). Damit 
kommt es zu einem Dilemma: Zwar bedeutet „die Verberuflichung der Sozialen 
Arbeit einen Statusgewinn für Frauen und ihrer weiblichen Sorgetätigkeit […, 
aber g]leichzeitig bedeutet die Verweiblichung der Profession zum anderen, dass 
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mit der Festschreibung als Frauenberuf die Profession einen Statusverlust erlebt“ 
(Althoff 2020: 47).

Daran wird trotz aller emanzipatorischen Aspekte die Einbettung des Kon-
zepts der »geistigen Mütterlichkeit« in patriarchale Strukturen deutlich: Grund-
voraussetzung war die Akzeptanz einer gottgegebenen oder wissenschaft-
lich-rational begründeten Andersartigkeit der Geschlechter. Während das 
herrschende Patriarchat dies mit einer Hierarchisierung verband, rechtfertigte 
diese Geschlechterdifferenz aus der Perspektive der Frauenbewegung keine Un-
gleichbehandlung oder Statusunterschiede (vgl. Lehnert  2003: 53). Mehr oder 
minder radikal forderten die Frauen gleiche Rechte und einen stärkeren Einfluss 
der Frauen auf Kultur und Gesellschaft, kurz: „eine Aufwertung der weiblichen 
Sphäre“ (Lehnert 2003: 55).

Die »geistige Mütterlichkeit« war also ein frühes Emanzipationskonzept der 
bürgerlichen Frauenbewegung, das ein zölibatäres Leben einschloss und vor al-
lem für das deutsche Kaiserreich und die Weimarer Republik beschrieben ist, 
aber darüber hinaus auch in Europa bestand und noch lange wirkte. Zwischen 
frühen Protagonistinnen der Frauenbewegung und der sich professionalisieren-
den Sozialen Arbeit gab es quer durch alle religiösen und politischen Milieus 
große Schnittmengen, beispielsweise in Alice Salomon, Helene Weber, Marie 
Baum, Hedwig Dransfeld, Marie Juchacz oder der Belgierin Maria Baers. Gleich-
wohl war das Konzept eng begrenzt, weil es Frauen insbesondere für soziale (Er-
werbs-)Tätigkeiten vorsah und damit anderen gesellschaftlichen Feldern wie der 
Wissenschaft, dem Finanzwesen oder dem Handwerk vorenthielt (vgl. Olk 1986: 
44; Lehnert 2003: 56 ff.). Die angeführte Begründung, es handele sich um »na-
türliche weibliche« Eigenschaften führte zu einer Abqualifizierung und Infrage-
stellung von Berufsausbildungen, da es ja eine »wesensgemäße« Tätigkeit war, 
über die Frauen von Natur und Geburt aus verfügten (vgl. Lehnert 2003: 59). Die 
Ausbildung von Kompetenzen und eine wissenschaftliche Begründung schieden 
damit aus und verhinderten deshalb auch grundlegend eine Professionalisierung 
(Steinert/Straub  1988: 46). Zugleich unterstützte die bürgerliche Herkunft mit 
ihrer sozialen Absicherung viele der engagierten und führenden Frauen dabei, 
nicht die Wirtschaftsordnung als mitursächlich für soziale Missstände anzuse-
hen, sondern die Ursachen von Bedürftigkeit in individuellen Faktoren zu su-
chen (vgl. Lehnert 2003: 58 f.). Dennoch war es ein Korrektiv gegen männlich 
geprägte Modernisierungsdynamiken wie die Bürokratisierung (Olk 1986: 45 f.).

Im Detail unterschieden sich jedoch unterschiedliche Strömungen in einer 
nur scheinbar einheitlichen Frauenbewegung (vgl. Schröder  2001: 162 ff.; 
Thiem  2007: 61 f.): Neben dem Deutschen Evangelischen Frauenbund (DEFB), 
dem Katholischen Frauenbund (KFB) und dem Jüdischen Frauenbund (jFB), 
die sämtlich im Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) als Dachverband organi-
siert waren, gab es zudem noch eine Frauenbewegung der Arbeiterinnen mit 
Nähe zu Sozialdemokratie, Sozialismus und Kommunismus. Vor allem diese 
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letztgenannte Frauenbewegung – oft aufgrund ihrer weitgehenden Forderungen 
auch radikal genannt – hob sich deutlich von den gemäßigten, bürgerlichen Frau-
enbewegungen ab. Aber auch zwischen deren einzelnen Verbänden gab es Einen-
des wie Trennendes, und im Folgenden soll die Teilbewegung der katholischen 
Frauen noch näher herausgearbeitet werden, weil diese über erhebliche Relevanz 
für den Lebensverlauf der Katholikin Cora Baltussen verfügt.

Denn noch nach 1945 werden diese Unterschiede in der Entwicklung der 
Supervisionsgeschichte an den drei frühen Promotorinnen der Supervision, 
Dora von Caemmerer (Walpuski 2022a), Ruth Bang und Cora Baltussen deut-
lich, die ihre berufliche Sozialisation sämtlich in der Zwischenkriegszeit erfuh-
ren, zum Teil durch profilierte Frauen aus der Frauenbewegung. Dora von Caem-
merer und Ruth Bang stammten beide aus dem preußischen Berlin, waren beide 
Protestantinnen, aber während Caemmerer dem konservativen Bürgertum zuge-
hörte und berufszölibatär lebte,12 fühlte sich die verheiratete Bang dem Sozialis-
mus und der Reformpädagogik verbunden. Baltussen schließlich war ebenfalls 
bürgerlich-konservativ, aber katholisch. Die Wirkmacht dieser unterschiedlichen 
Diskurspositionen wird im Weiteren deutlich, bedarf darüber hinaus aber noch 
zusätzlicher Forschung insbesondere im Hinblick auf Ruth Bang und ihre Tätig-
keiten im Auftrag der Arbeiterwohlfahrt.13

Die Teilbewegung der katholisch-bürgerlichen Frauenrechtsbewegung  
und ihre theologische Prägung

Was zeichnet also die katholische Frauenbewegung aus? Wie unterschied sie 
sich von den anderen Frauenbewegungen? Und wie positionierte sie sich zur rö-
misch-katholischen Amtskirche?

Dargestellt werden soll im Folgenden vor allem die Situation im Deutschen 
Reich, obwohl es auch in den europäischen Nachbarstaaten katholische Frauen-
bünde gab, wie beispielsweise den Rooms Katholieke Vrouwenbond in den Nie-
derlanden. Im Rahmen dieser Arbeit kann es nicht geleistet werden, die dafür 
wünschenswerte europäische Perspektive einzunehmen  – die Abgrenzung der 
Wechselwirkungen bleibt Forschungsdesiderat. Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass die führenden Protagonistinnen der sozialreformerischen Frauenbewegung 

12 Caemmerers Welt mag sich in den autobiographischen Schilderungen von Lieselotte Heh-
ner (Sapparth 2000) partiell spiegeln: Beide entstammten dem bürgerlichen Berliner Mi-
lieu und hatten mit jeweils einigen Jahren Abstand beide den Vater verloren, besuchten 
beide die gleichen Schulen in Berlin, wählten den gleichen Beruf und hatten doch eine sehr 
unterschiedliche Haltung.

13 Ludwig-Körner  (2020) hat zu Ruth Bang eine erste Annäherung vorgelegt, die jedoch 
unterkomplex bleibt und dem Schaffen Bangs nicht gerecht wird. Bergers (2021a–d) Bei-
träge bleiben ebenfalls vor allem an biographischen Fakten orientiert und sind in weiten 
Teilen deckungsgleich.
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sowie die Grenzanrainerinnen internationale Kontakte pflegten, sich organisier-
ten wie beispielsweise in der Union Catholique Internationale de Service Sociale 
(UCISS) und sich gegenseitig beeinflussten, wie dies punktuell immer wieder 
deutlich wird.

Für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hat Schröder (2001) die religiös beding-
ten Unterschiede innerhalb der deutschen Frauenbewegung vergleichend be-
schrieben und Breuer (1998) dezidiert für den Katholischen Frauenbund (KDFB) 
herausgearbeitet. Insbesondere im katholisch-protestantischen Gegensatz sieht 
sie einen Ausgangspunkt für nicht nur kontroverstheologische Dynamiken. 
Während die Protestantinnen diskursprägender waren, verfügten insbesondere 
katholische Positionen „in der sozialreformatorischen Bewegung außerhalb der 
Frauenbewegung über breiten Rückhalt“ (Schröder 2001: 165). Auch wenn im 
ausgehenden 19. Jahrhundert noch der Konsens bestand, dass eine religiöse Pra-
xis selbstverständlich sei, bröckelte dieser oft unausgesprochene Konsens schon 
um die Jahrhundertwende. Erste unabhängige Einrichtungen wurden gegründet, 
die Soziale Arbeit von religiös-missionarischen Zielen konsequent trennten. Sie 
trafen im Nachgang des Kulturkampfes auf gesellschaftliche Säkularisierungspro-
zesse (Schröder 2001: 168 f.; vgl. Duensing 1920).

Für weite Teile des Katholischen Frauenbunds war diese Trennung jedoch 
unvorstellbar: Der grundlegende Missionsauftrag14 innerhalb der Katholischen 
Kirche, dem alle Katholik*innen Folge zu leisten hatten, verlangte, »verlorene 
Seelen« zur »wahren Kirche« zurückzuführen. Auch protestantische Kreise der 
Inneren Mission (IM) nahmen dies für sich ähnlich in Anspruch,15 hatten jedoch 
ein anderes Kirchen- und Heilsverständnis. Zudem arbeitet Schröder für die Zeit 
der Jahrhundertwende heraus, dass der Katholische Frauenbund sich „stets des 
Wohlwollens der kirchlichen Obrigkeit zu versichern“ (Schröder 2001: 182) such-
te, und Breuer (1998) setzt dies in den Zusammenhang des Ultramontanismus. 
Diese Obrigkeit war letztlich immer der männliche Klerus, und auch weiblichen 
Ordensgemeinschaften oder Wohlfahrtseinrichtungen steht bis heute in der Regel 
ein Priester vor oder ist diesen zugeordnet.16 Das Aufbegehren gegen patriarchale 
Strukturen musste damit – wenn überhaupt – zwangsläufig anders geartet sein als 
das der protestantischen oder auch jüdischen Frauenbewegung, die ohne Mann 
an der Spitze auskommen konnten. Allerdings war der Wunsch, patriarchale 
Macht- und Autoritätsstrukturen anzufragen, im Katholischen Frauenbund auch 

14 Der »Missionsbefehl« (Mt 28, 19–20) ist Bestandteil aller christlichen Konfessionen.
15 In der Arbeit Johann Hinrich Wicherns wird – sowohl in der Gründung des Rauhen Hauses 

als auch im Zuge der preußischen Gefängnisreform – beispielhaft mehr als deutlich, wie 
untrennbar er Soziale Arbeit mit innerer Mission verband.

16 Siehe dazu auch die Rolle und Funktion der Geistlichen Beiräte des Katholischen Frauen-
bundes zwischen Kontrolle und Unterstützung, wie von Breuer (1998: 63 ff.) herausgearbei-
tet. Auch in Borgmanns (1931) Beschreibung des niederländischen Mädchen- und Frauen-
bundes De Graal wird das deutlich.
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weniger ausgeprägt, „da die Katholikinnen grundsätzlich kirchliche Herrschafts- 
und Autoritätsstrukturen, verbunden mit einer hierarchischen Geschlechterord-
nung, akzeptierten“ (Breuer 1998: 43; vgl. Thiem 2007: 79 f.). Das ist auch in der 
seinerzeit vorherrschenden theologischen Strömung des Neothomismus und der 
Naturrechtslehre begründet, die eine zentrale Rolle spielte, wie noch zu zeigen ist. 
Dabei einte die beiden christlichen Verbände das Ziel, das deutsche Volk religiös 
und sittlich erneuern zu wollen (vgl. Schröder 2001: 182). Aber es gab in den 
jeweiligen Glaubensüberzeugungen auch Kontroversen: Neben grundsätzlichen 
theologischen Dogmen gehören dazu auch sehr augenfällig die Elemente der Ma-
rienverehrung, die Protestantinnen in dieser Form ablehnten. Die »unbefleckte 
Jungfrau und Gottesmutter Maria« dient den Katholikinnen noch immer in ihrer 
Vollkommenheit als erstrebenswertes Frauenbild mit Vorbildfunktion, das unter 
anderem für Sittlichkeit, Tugendhaftigkeit, Fruchtbarkeit und Erlösung stand. 
Weit über diese Vorbildfunktion hinaus wird aber im Katechismus der Katholi-
schen Kirche (Nr. 501–511)17 die fundamentale Bedeutung der Jungfräulichkeit 
und Mutterschaft Marias für die Kirche und ihre Glieder deutlich, identifiziert 
sich die Kirche selbst doch vollkommen mit Maria als Inbild der Kirche. Damit 
ist die Nachfolge in die geistige Mutterschaft Marias als Mitwirkung am gött-
lichen Heilsgeschehen, der Erlösung und allumfassend zu verstehen und damit 
weit mehr als nur profanes Handeln und Nacheifern: Es ist die Erfahrung von 

17 „501 Jesus ist der einzige Sohn Marias. Die geistige Mutterschaft Marias aber (vgl. 
Joh 19,26–27; Offb 12,17.) erstreckt sich auf alle Menschen, die zu retten Jesus gekommen 
ist: »Sie gebar einen Sohn, den Gott zum ‚Erstgeborenen unter vielen Brüdern‘ (Röm 8,29) 
gesetzt hat, den Gläubigen nämlich, bei deren Geburt und Erziehung sie in mütterlicher 
Liebe mitwirkt« (LG 63). […]

 505 […] Die Teilhabe am göttlichen Leben kommt »nicht aus dem Blut, nicht aus dem Wil-
len des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott« (Joh 1,13). Dieses 
Leben wird jungfräulich empfangen, denn es wird dem Menschen gänzlich durch den Geist 
geschenkt. Der bräutliche Charakter der Berufung des Menschen zu Gott (Vgl. 2 Kor 11,2.) 
ist in der jungfräulichen Mutterschaft Marias vollkommen verwirklicht.

 506 Maria ist Jungfrau, weil ihre Jungfräulichkeit Zeichen ihres Glaubens ist, »der durch 
keinen Zweifel verfälscht war« (LG 63), und wegen ihrer ungeteilten Hingabe an den Willen 
Gottes (Vgl. 1 Kor 7,34–35.). Dank ihres Glaubens kann sie die Mutter des Erlösers werden: 
»Seliger ist Maria im Empfangen des Glaubens an Christus als in der Empfängnis des Flei-
sches Christi« (Augustinus, virg. 3).

 507 Maria ist Jungfrau und Mutter zugleich, weil sie das Inbild der Kirche und Kirche im 
Vollsinn ist (Vgl. 1 Kor 7,34–35.): Die Kirche wird »durch die gläubige Annahme des Wor-
tes Gottes … auch selbst Mutter: Denn durch Predigt und Taufe gebiert sie Kinder, die vom 
Heiligen Geist empfangen und aus Gott geboren sind, zu neuem und unsterblichem Leben. 
Auch sie selbst ist Jungfrau, die das Treuewort, das sie dem Bräutigam gegeben hat, unver-
sehrt und rein hält« (LG 64). […]

 511 Die Jungfrau Maria »hat in freiem Glauben und Gehorsam zum Heil der Menschen 
mitgewirkt« (LG 56). Sie hat »als Vertreterin der gesamten Menschennatur« (Thomas v. A.
[quin], s. th. 3,30,1) ihr Jawort gesprochen. Durch ihren Gehorsam ist sie zur neuen Eva, 
zur Mutter der Lebendigen geworden.“ (Katechismus der Katholischen Kirche 1997)
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Transzendenz und eine Annäherung an Heiliges, die von außen – also dem per-
sönlichen Umfeld wie auch der Gesellschaft – zudem Respekt erfährt.

Auch die katholische Orientierung an »Werken«, insbesondere der Barmher-
zigkeit und dem Almosen geben, stellte eine „latente Unvereinbarkeit zwischen 
katholischen Anschauungen und weithin anerkannten sozialreformerischen 
Zielen“ (Schröder  2001: 184; vgl. Scherpner  1929) dar. Und noch ein weiteres 
Element schied protestantische von katholischen Standpunkten: Während im 
Protestantismus zugespitzt nur der Stand der Ehe als einzige gottgewollte Le-
bensform galt, also die oben dargestellte Wahl zwischen realer und geistiger Müt-
terlichkeit im Grunde gar nicht bestand, verfügten Frauen in der katholischen 
Kirche über eine jahrhundertelange Tradition monastischen Lebens: Katholische 
Frauen konnten in klösterlichen Gemeinschaften und Kongregationen ein kirch-
lich und gesellschaftlich anerkanntes Lebensmodell leben (vgl. Breuer 1998: 108; 
Schröder 2001: 184), das in Abhängigkeit von der individuellen spirituellen Aus-
prägung dem Modell der »geistigen Mütterlichkeit« sehr ähnlich sein konnte. Am 
Beispiel »geselliger Sonntagnachmittage« stellt Schröder heraus (2001: 187), wie 
jungen Frauen anhand von Tanz- und Turnübungen Anstand, Sittlichkeit und 
Manieren beigebracht werden sollte und zugleich »das Böse« auf die abwesenden 
und nicht beeinflussbaren Männer projiziert wurde (vgl. DeClerck-Sachße/Sach-
ße 1981). Dass die katholische Ehelehre und Sexualmoral die Soziale Arbeit in 
den katholischen Rechtsberatungsstellen stark beeinflusste (Gröning 2015: 45 ff.; 
Schröder 2011: 188 f.), ist selbsterklärend. Allerdings bestanden trotz einer von 
außen wahrgenommenen Einheit „im katholischen Milieu selbst heftige Konflik-
te, die nicht zuletzt auch das katholische Frauenbild und damit die generelle Aus-
richtung der sozialreformerischen Arbeit betrafen“ (Schröder 2001: 192).

Für die Zeit der Weimarer Republik hat Annika Thiem (2007) dezidiert die 
Positionen des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) rekonstruiert. 
Zwar schränkt sie differenzierend ein, dass der KDFB nur ein Segment der deut-
schen Katholikinnen abbildet und nicht für alle deutschen Katholikinnen reprä-
sentativ ist, gleichwohl aber die Publizistik des KDFB relevante Diskurslinien 
aufzeigt. Die Frauen im KDFB, darunter Hedwig Dransfeld, Helene Weber und 
Elisabeth Zillken als profilierte Politikerinnen der Zentrumspartei, lehnten die 
Weimarer Republik nicht ab, auch wenn sie Vorbehalte gegen Sozialdemokratie 
und Sozialismus hatten. Im Gegensatz zu den Protestantinnen, die deutlich na-
tionalistischere und völkische Positionen vertraten, unterstützten sie die Repub-
lik und engagierten sich für einen Frieden nach dem Ersten Weltkrieg. Hier sieht 
Thiem (2007: 69) auch Differenzen zwischen den Generationen und findet bei 
den Jüngeren eine Offenheit für ein demokratisches Europa und Völkerverstän-
digung. Im vom KDFB politisch vertretenen Frauenbild wird die Prägung durch 
Neothomismus und Naturrecht sichtbar: Auch wenn die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau in der Verfassung akzeptiert und begrüßt wird, sieht der 
KDFB die Frau dennoch dem Manne untergeordnet. Als Begründung wird das 
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»natürliche Wesen der Frau« angeführt, deren »Beruf« Ehe, Familie und Haushalt 
sei. Eine etwaige Erwerbstätigkeit führe zu Schäden am Arbeitsergebnis, der Ehe 
und Familie und nicht zuletzt der überlasteten Frau selbst. Die Annahme die-
ser Rolle, zugleich Opfer und asketischer Verzicht, wird verklärt, vergeistigt und 
implizit mit der Marienverehrung verbunden. „Im Opfer wird die Offenbarung 
der weiblichen Liebeskraft gesehen, welche die eigentliche Kraft der weiblichen 
Persönlichkeitsentfaltung ist“ (op. cit.: 74). Thiem setzt dies in Zusammenhang 
mit der katholischen Sexualmoral und kommt zu dem Schluss: „Der Frau geht 
es nicht um sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse, sondern sie zeichnet sich 
aus durch ihre Leidensfähigkeit und Opferbereitschaft im Glauben. Dieser be-
fähigt die Frau, sich als Gläubige in der Liebe und, so paradox es anmuten mag, 
in der Selbstaufgabe als Ehefrau und Mutter selbst zu verwirklichen“ (op. cit.: 
75). Für die »geistige Mütterlichkeit« dürfte das analog gelten, wie Steinert und 
Straub (1988: 46) dies als Erotisierung beschreiben.

Der KDFB problematisiert dies alles nicht. Dem Verband geht es vorrangig 
darum, die Position der Frau relativ zu verbessern und anzugleichen, nicht je-
doch, sie gleichzustellen. Folgerichtig verhindern katholische Zentrumsstimmen 
beispielsweise auch die Ehescheidungsreform Ende der 1920er Jahre im Reichs-
tag (Thiem 2007:76). Damit entspricht die Position des KDFB auch der Enzyk-
lika Casti connubii von Papst Pius XI. (1930). Darin bekräftigt er die natürliche 
Vorrangstellung des Mannes, dem Leitung obliegt, während die Frauen sich sub-
ordinieren und ihre natürlichste Fähigkeit die Liebe ist. Diese päpstliche Enzyk-
lika wird naturrechtlich mit Gottes Willen begründet und ist somit für gläubige 
Katholik*innen unangreifbar. Der KDFB emanzipiert sich nur in Hinblick auf 
eine Gleichstellung in der Arbeitswelt außerhalb der Familie und der Kirche von 
dieser globalen Positionierung der Amtskirche, in der Neothomismus und Na-
turrechtslehre deutlich zu erkennen sind.

Diese sind als zentrale und mächtigste, wenn auch nicht durchgängig einheit-
liche theologisch-dogmatische Strömung in der römisch-katholischen Kirche ins-
besondere in der Zeit vor dem II. Vaticanum zu benennen. Ab der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts wurde diese Entwicklung durch die Kurie gesteuert und 
befördert und ist als eine Ausprägung des Ultramontanismus zu verstehen. Der 
Ultramontanismus lässt sich als länderübergreifende, antimodernistische Bewe-
gung fassen und zielte darauf ab, kirchliche Amtsträger zu disziplinieren und das 
Kirchenvolk durch das Anknüpfen an Traditionen und Charismatisierung geist-
lich zu beherrschen. Dem Klerus mit seinem autoritär-paternalistischen Habitus 
kam dabei eine zentrale Lehr- und Kontrollaufgabe zu (Breuer  1998: 45). Aus 
Rom forcierte man die Entwicklung mit Veröffentlichungen wie der Enzyklika 
von Papst Leo XIII. Aeterni patris (1879). Darin wurde die Philosophie Thomas 
von Aquins  (1225–1274) zur offiziellen Lehre der katholischen Kirche erklärt 
und zudem anerkannt, wie er in seine Philosophie das Erbe der Kirchenväter 
und die Philosophie der Antike – insbesondere Aristoteles – aufgenommen und 
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geistig durchdrungen habe. Mit dem motu propriu Sacrorum Antistitum („Anti-
modernisteneid“, 1910) forderte Papst Pius  X. eine disziplinarische Selbstver-
pflichtung zur Anhänglichkeit an die kirchliche Autorität von allen Priestern und 
Ordensoberen (Schepers  2016). In der Konsequenz schränkte der Papst damit 
die wissenschaftliche Freiheit katholischer Theologie ein, indem er sich zugleich 
zugunsten einer traditionsverbundenen, »natürlichen« Theologie aussprach, die 
vermeintliche Modeerscheinungen und Irrwege ablehnte. Auch mit dem Dekret 
der Studienkongregration Postquam sanctissimus (1914) wurde die Neoscholas-
tik verfestigt, indem 24 Thesen der thomistischen Philosophie zur Metaphysik 
als Leitnormen bestätigt werden. Durch diese und weitere, unbedeutendere Ver-
öffentlichungen der römischen Kurie wurden die aufklärerische, romantische, 
historisch-kritische und idealistische Theologie unter dem Sammelbegriff Mo-
dernismus zusammengefasst und von höchster Stelle abgelehnt. Dies suggeriert 
eine Einheitlichkeit, die es im Gegenüber nicht gab; vielmehr waren es unter-
schiedliche, sich zum Teil widersprechende Diskurspositionen, die die Kurie ver-
einheitlichte und gesammelt ablehnte. Im Gegenzug wurde die neothomistische 
Philosophie als Lehre der Kirche festgelegt. Diese Lehrmeinung der Kirche hielt 
sich über Jahrzehnte und begann sich erst nach der Enzyklika Humani generis 
(1950) von Papst Pius XII., in der er die Neoscholastik erneut päpstlich empfahl, 
mit dem II. Vaticanum zu verändern. Für die Niederlande ist in diesem Kontext 
auch das Bisschoppelijk Mandement van 1954 (Jong et al. 1954) zu nennen, ein 
antimodernistischer, partikularisierender Hirtenbrief der niederländischen Bi-
schöfe, auf den später (s. S. 418) näher eingegangen wird.

Der Neothomismus ist eng mit der Naturrechtslehre verbunden. Diese ging 
seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert davon aus, dass sich die Gesellschaft nach 
der menschlichen Natur im Sinne von Wesensmerkmalen des Menschen organi-
siert und ausrichtet. Auch sie fußt auf antiken Philosophen wie Heraklit, Aristo-
teles und Platon und ist schon deshalb kompatibel zum Neothomismus. Zentral 
ist die Vorstellung, jeder Mensch sei »von Natur aus« mit unveräußerlichen Rech-
ten ausgestattet, unabhängig von der Gesellschaft mit ihren gesetzlichen Rege-
lungen, in der der Mensch lebt.

Insbesondere in Hinblick auf das Geschlechterverhältnis und die Rolle der 
Frau ist das allerdings detaillierter zu betrachten. Denn die Rückbesinnung auf 
die mit Thomas von Aquin verbundene Naturrechtslehre bedeutete auch die Ge-
ringschätzung und Unterwerfung der Frau unter den Mann in aristotelischer Tra-
dition. Stark verdichtet ist nach Thomas von Aquin „der Mann das Prinzip und 
der Zweck der Frau […] Darum ist die Frau unvollkommener […] als der Mann. 
Der Zweck der Erschaffung der Frau ist einzig und allein das Gebären von Kin-
dern. […] ein weibliches Wesen ist […] etwas Mangelhaftes und Zufälliges […] 
Die Frau ist natürlicherweise dem Manne unterworfen, weil von Natur der Mann 
die stärkere Unterscheidungskraft der Vernunft besitzt“ (Heiler 1977: 145). Diese 
Unterordnung der Frau (status subiectionis) und ihre Festlegung auf die Rolle als 
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Ehefrau und Mutter wurde – in Variationen – von Männern argumentativ zu be-
legen versucht, vor allem aber als gottgewollt dargestellt. Letztlich war es auch eine 
Abwehrschlacht des Klerus und der Männer gegen weibliche Emanzipationsbe-
mühungen. Die Männer machten in Variationen nur minimale, unumgängliche 
Zugeständnisse, um die bestehende Geschlechterordnung aufrechtzuerhalten. So 
lange die tradierte Geschlechterordnung nicht in Frage gestellt wurde, wurde der 
Frauenbewegung eine Existenzberechtigung zugesprochen. Und nur in sehr be-
grenzten Feldern wie Medizin oder schulischem Lehramt wurde für Frauen sogar 
eine Erwerbsarbeit als möglich erwogen (Breuer 1998: 52 ff.). Eben diese göttli-
che Dimension sowie die mächtige, durch den Papst als Gottes Stellvertreter auf 
Erden abgesicherte Position der Kirche zum Geschlechterverhältnis erschwerte 
katholischen Frauen die Emanzipation und erklärte unter anderem deren Ableh-
nung sozialistischer Forderungen einer Gleichstellung der Geschlechter und die 
partielle Inkompabilität der Frauenverbände untereinander.

Lydia Bendel-Maidl  (2007) zeigt anhand der drei katholischen Theologie-
professoren Joseph Mausbach (1861–1931) aus Münster, Gallus M. Manser OP 
(1866–1950) aus Fribourg sowie Albert Mitterer (1887–1966) aus Brixen detail-
liert das Spannungsfeld des neothomistischen theologischen Diskurses um das 
Frauenbild. Alle drei Autoren berufen sich auf die Lehren Thomas von Aquins, 
kommen aber zu unterschiedlichen Ergebnissen: Mausbach (1906), dem katho-
lischen Bistum Münster nahe, und sein Schüler und Nachfolger Peter Tischle-
der  (1923) begrüßen zwar die Emanzipation der Frauen, beschränken sie aber 
doch auf eine lediglich religiöse Aufwertung ohne rechtliche Absicherung in der 
Öffentlichkeit. Sie konstruieren eine sozialrechtlich gesicherte, profane, öffentli-
che Welt für den Mann und stellen ihr eine innere, sakrale und moralisch-sitt-
liche Welt für die Frau gegenüber. Diese geistliche Welt wird – insbesondere im 
Lebensentwurf der Jungfräulichkeit – von ihnen sogar höherwertig eingeschätzt 
als die profane männliche, allerdings ohne dass daraus öffentliche, rechtliche 
oder politische Konsequenzen folgen. Mausbach lehnt die verbreitete Reduktion 
der Frau auf Mütterlichkeit ab, auch die zölibatäre »geistige Mütterlichkeit«. Er 
sieht Mütterlichkeit und Jungfräulichkeit als jeweils eigene Aufgaben von Wert, 
die nur in der Vollkommenheit der Gottesmutter Maria verbunden seien. Der 
Dominikaner Manser  (1919) aus dem konservativen Fribourg richtet sich mit 
seiner unkritischen Rezeption thomistischer Lehre an Laien. Er versucht, für sie 
Antworten für Gegenwartsprobleme zu finden und Orientierung zu geben. In 
der Gottebenbildlichkeit und der daraus abgeleiteten nicht sklavischen, sondern 
bürgerlichen Unterordnung der Frau unter den Mann sieht er das Geschenk des 
Christentums. Wie Mausbauch vergeistlicht und verklärt er diese Unterordnung. 
Mitterer (1933) schließlich zieht sich viel Kritik zu, weil er historisch-kritisch auf 
Thomas von Aquin schaut und damit dessen Frauenbild ablehnen muss. Denn 
Mitterer will die neueren naturwissenschaftlichen Erkenntnisse aufnehmen und 
gerät damit letztlich auch in Konflikt mit dem Antimodernisteneid (Pius X. 1910) 
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und der Kurie, wenn er kirchliche wie rechtliche Konsequenzen daraus fordert. 
In Bendel-Maidls Forschung wird exemplarisch sichtbar, wie die Theologie die 
katholischen Frauen und ihr Wirken beeinflusst hat. Ebenso wird deutlich, dass 
es keine einheitliche Lehre gab, auch wenn das römische Lehramt dies suggerie-
ren mag, sondern durchaus Kontroversen und Disput. Denn diese drei Theolo-
gen aus dem deutschen Kaiserreich, der Schweiz und dem italienischen Südtirol 
stellen keine lineare Entwicklung katholischer Theologie dar, sondern zeigen in 
ihren Schriften das Spannungsfeld und die transnationale Breite des Diskurses 
stellvertretend für die männlichen wie weiblichen Kirchenglieder.

Emanzipation im Sinne einer Gleichstellung der Geschlechter stand damit 
im starken Widerspruch zum Dogma der römisch-katholischen Kirche und dem 
Patriarchat. Eine diesbezügliche Forderung hatte also eine heilswirksame Kom-
ponente von erheblicher Tragweite für eine gläubige Katholikin, die damit ihr 
ewiges Leben gefährdete. Mäßigende Forderungen und Positionierungen werden 
so nachvollziehbar. Erst in der Vorbereitung des II. Vaticanums wurden wieder 
Frauenstimmen lauter, die sich mit neothomistischer Lehre kritisch beschäftig-
ten, wie noch zu zeigen sein wird.

Entsprechend blieb katholischen Frauen nur die naturrechtlich begründe-
te Wesensverschiedenheit der Geschlechter als argumentativer Ausgangspunkt 
ihrer Forderungen, gesellschaftliche und politische Fragen mitzubestimmen und 
Zugang zu männlich besetzten Arbeitsfeldern zu erhalten. „In diesem Zusam-
menhang stellten »Weiblichkeit und Sittlichkeit« zentrale Kategorien für die Poli-
tik der bürgerlich liberalen und evangelischen Frauenbewegung dar. Der Bezug 
auf den weiblichen Geschlechtscharakter diente auch den Katholikinnen dazu, 
die beanspruchte Ausweitung sozialer und politischer Handlungsräume zu le-
gitimieren. »Weiblichkeit und Sittlichkeit« enthielten somit für die katholische 
Frauenbewegung eine rhetorisch-strategische Ebene, die geeignet war, politische 
und emanzipatorische Forderungen mit katholischen Ordnungsvorstellungen zu 
verbinden“ (Breuer 1998: 221).

Und auch der Diskurs um die Eugenik, der etwa seit der Jahrhundertwende 
geführt wurde, erreicht katholische Kreise, wenn auch erst ab Ende des Ersten 
Weltkriegs. Zunächst erfolgt die Auseinandersetzung vor allem unter dem Aspekt 
der Bevölkerungsvermehrung. Erst später kommen Überlegungen einer negati-
ven Eugenik in Form einer sittlichen Erziehung zur freiwilligen Enthaltsamkeit 
und zum Verzicht auf Nachwuchs bei erbkranken Menschen sowie einer posi-
tiven Eugenik in Form von Förderung erbgesunden Nachwuchses hinzu. Noch 
bewegen sich diese Überlegungen aber im Rahmen des Naturrechts und damit 
innerhalb der neothomistischen Lehre der Katholischen Kirche (Richter  2001: 
511). Der Diskurs erfasst ab 1926 zwangsläufig auch die Eheberatung. Sie gerät 
in Bedrängnis, als sich die „sozialdemokratische Konzeption einer Synthese aus 
Ehe- und Sexualberatung“ (op. cit.: 513) durchsetzt. Diesen Schritt vermochten 
Katholik*innen nicht mitzugehen, weil eine Sexualberatung zu bedrohlich für 
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katholische Werte erschien, und es erfolgte der Rückzug ins eigene konfessio-
nelle Milieu (Richter 2001: 513; vgl. a. Gröning 2015b: 109 ff.). „Hauptträger der 
katholischen Eugenik waren der Sozialkatholizismus, katholische Frauenorga-
nisationen und Politiker des ‚linken Flügels‘ der Zentrumspartei. Konsens aller 
katholischen Strömungen der Eugenik war die Annahme einer unterschiedlichen 
Wertigkeit menschlichen Erbgutes. Man ging nicht mehr vorbehaltlos von der 
Gleichheit des Menschen vor Gott aus. Gerade bei der katholischen Eugenik wa-
ren aber Wertungskriterien problematisch und theologisch unhaltbar. Insgesamt 
gilt, daß die katholische Kirche nicht mehr länger pauschal als anti-eugenisches 
Bollwerk gesehen werden kann. Im deutschen Katholizismus gab es mehr Ab-
stufungen der Eugenik, als bisher aufgrund der naturrechtlichen Grenzen der 
katholischen Moral angenommen werden konnte. Dieses Spektrum reichte von 
Konzepten der sittlichen Erziehung zur eugenischen Selbstkontrolle bis hin zur 
ganzen Rassenhygiene mit Maßnahmen der eugenischen Fremdkontrolle“ (Rich-
ter 2001: 524). Dieser Diskurs war nicht auf deutsche Katholik*innen begrenzt, 
sondern lässt sich transnational in katholischen Kreisen nachweisen, beispiels-
weise in den Vereinigten Staaten (op. cit.: 218; vgl. a. Kühl 2014).

Die Katholische Frauenbewegung bewegte sich also zwischen vielen Wider-
sprüchen: Zwar lag es in ihrer Absicht, „katholische Frauen in eine moderni-
sierte Gesellschaft zu integrieren und die gesellschaftliche Stellung der Frau zu 
verbessern“ (Breuer 1998: 224), aber nur, solange dies „im Rahmen katholischer 
Ordnungsvorstellungen“ (ib.) geschehen konnte. Dafür orientierten sich die ge-
bildeten, bürgerlichen, demokratischen Frauen an „modernen gesellschaftlichen 
Anforderungen und war[en] gleichzeitig in traditionellen und religiösen Denk- 
und Handlungsmustern befangen“ (ib.). Sie setzten „sich für die Verbesserung 
der sozialen und ökonomischen Situation von Frauen ein und nahm[en] zugleich 
in Kauf, daß Frauen sozial benachteiligt wurden, wenn sie sich außerhalb gesell-
schaftlicher und christlicher Normen stellten, wie am Beispiel der nichtehelichen 
Mutterschaft deutlich wurde“ (ib.).

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit treten neben Josef Pieper, Franz Pöggeler, 
Alfons Maas und dem Fribourger Norbert Luyten OP auch zahlreiche Hoch-
schullehrer unterschiedlicher Disziplinen der Katholischen Universtäten Leuven 
und Nijmegen sowie einiger katholischer US-Universitäten als Vertreter des Neo-
thomismus auf. Damit zeigt sich, dass der Neothomismus – sicherlich in unter-
schiedlichen Ausprägungen wie von Bendel-Maidl (2007) dargestellt – eine über 
Landes- und Sprachgrenzen hinaus verbindende, transnationale Theologie war, 
die weitere Lehrgebiete wie Philosophie, Pädagogik, Psychologie, Sozial- und 
Rechtswissenschaften stark beeinflusste. Dies waren zugleich die Bezugswis-
senschaften der Sozialen Arbeit, so dass sich die Entwicklung der katholischen 
Sozialarbeitslehre nicht ohne die neothomistische Theologie und die Natur-
rechtslehre rekonstruieren lässt. Kontemporär und insbesondere in der Zeit 
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurden der Neothomismus und das 
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Naturrecht dabei häufig als moderne Konzepte gesehen, obwohl der Neothomis-
mus bis etwa 1900 eine ausgesprochene Repristination darstellte und erst später 
Modernisierungsbestrebungen entwickelte.

Somit wird deutlich, wie in dieser Phase der Verberuflichung der Sozialen 
Arbeit und einer Vorphase der Supervisionsentwicklung theologisch-philoso-
phisch argumentiert und wie katholische Frauen im Allgemeinen und die späte-
ren Protagonistinnen aus dem katholischen Milieu dadurch theologisch-philoso-
phisch sozialisiert wurden. Der Neothomismus lieferte damit die in der Regel im 
Alltag nicht explizierte Interpretationsfolie für das Leben, Arbeiten, die Soziale 
Ausbildung und das gesellschaftliche Zusammenleben insbesondere in katholi-
schen Gebieten. Eben weil der Neothomismus so selbstverständlich war, wurde 
er ausgewiesen nur in theologisch-wissenschaftlichen Kontexten reflektiert und 
als solcher benannt. Im Alltag war der Neothomismus einfach vorhanden, selbst-
verständlich da und prägte als Kultur alle Lebensäußerungen von Katholik*in-
nen: Mit »het rijke roomse leven« wurde dieses Lebensgefühl im katholischen Teil 
der Niederlande in Worte gefasst.

Die Teilbewegung des jüdischen Frauenbundes und »Zedaka«

Als Forschungslücke soll hier der Beitrag des jüdischen Frauenbundes benannt 
und ein Desiderat markiert werden. Einerseits war der jüdische Frauenbund 
(jFB) Teil der ersten Frauenbewegung und teilte konfessionsübergreifend eman-
zipatorische Ansprüche und Ziele wie berufliche Bildung und Unabhängigkeit 
für Frauen. Zahlenmäßig stand der jFB dabei hinter den größeren christlichen 
Verbänden zurück und stellt damit einen Minderheitendiskurs dar. Aber wie die 
christlichen Verbände hatte auch der jüdische Frauenbund eine religiös und kul-
turell gespeiste Komponente, die zur Sozialen Arbeit führte. Aus dieser Kompo-
nente heraus wurden Wohlfahrtsschulen und auch die Zentralwohlfahrtsstelle der 
Juden in Deutschland (ZWST) gegründet. Anders als im Christentum wird die 
Wohltätigkeit im Judentum dabei nicht als Tugend verstanden, sondern als eine 
Pflicht und soziale Praxis. Der jüdische Philosoph Maimonides (etwa 1135–1204) 
hatte diese Pflicht der »Zedaka« (Wohltätigkeit, wörtlich allerdings »Gerechtig-
keit«) in acht Stufen gefasst, deren höchste Stufe die Hilfe zur Selbsthilfe war. 
Wie diese Lehre die Pionierinnen der Sozialen Arbeit prägte, auch wenn sie zum 
Christentum konvertiert waren, ist weiter zu untersuchen. Der Ansatz korres-
pondiert mit dem dem Protestantismus entstammenden Elberfelder System und 
war damit an andere Bewegungen interreligiös anschlussfähig. Auch wenn zent-
rale Protagonist*innen dieser Ära wie beispielsweise Alice Salomon zum Chris-
tentum oder wie Hertha Kraus zum Quäkertum konvertierten, waren sie häufig 
doch jüdisch und somit mit der »Zedaka« sozialisiert worden. So wird hier neben 
dem Katholizismus ein weiterer religiöser Einfluss sichtbar, der als solcher bisher 
wenig erforscht zu sein scheint (vgl. Wieler 2022: 262; Halpern/Köngeter 2017; 
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Lavaud 2015). Zugleich liegt diese Thematik zu weit außerhalb des Erkenntnis-
interesses dieser Arbeit, als dass dieser Frage hier über diese Markierung hinaus 
nachgegangen werden könnte.

Professionalisierungsbestrebungen durch die »Soziale Diagnose« und 
Erziehungsberatungsstellen

Mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert begann sich in der westlichen Welt die 
Überzeugung zu entwickeln, „dass soziale Probleme einer wissenschaftlichen 
Durchdringung und wissenschaftlich fundierter Lösungsstrategien bedurften“ 
(Matter 2006: 52). Dazu trugen die kriminologischen Studien ebenso bei wie die 
sich etablierende Soziologie, die wiederum mit der Settlement-Bewegung ver-
bunden war. Diese Auffassung stand, wie gerade herausgearbeitet, in einem ge-
wissen Widerspruch zu antimodernistischen Positionen der katholischen Kirche. 
Raphael spricht von einer »Verwissenschaftlichung des Sozialen« (Raphael 1996) 
und beschreibt damit den Ausgangspunkt für Professionalisierungsprozesse der 
Sozialen Arbeit. Die akademischen Wissenschaften waren zu diesem Zeitpunkt 
jedoch nahezu ausschließlich männlich geprägt, und Frauen wurden erst ab 1900 
zögerlich und nur in Einzelfällen an Universitäten zugelassen. Ab 1909 duften sie 
reichsweit das medizinische Staatsexamen ablegen, ab 1919 das juristische, und 
erst ab 1921 erhielten Frauen im Deutschen Reich überhaupt das Recht, sich zu 
habilitieren. Die wissenschaftliche Diskursmacht übten also vor allem Männer 
der etablierten Professionen wie Mediziner, Juristen, Soziologen, Kriminologen, 
Theologen und Kleriker sowie Psychologen und Psychiater aus, die häufig auch 
Lehraufträge an den Sozialen Schulen hatten (vgl. Hege 1999: 60 ff.).

Dem gegenüber arbeiteten Frauen als Fürsorgerinnen alltagspraktisch in der 
Sozialen Arbeit. Die enge Verbindung mit den Frauenrechtsbewegungen, die zu-
nächst über die Betonung der »Mütterlichkeit« als originär weibliche Wesens-
eigenschaft eine Gleichstellung und Emanzipation erreichen wollten, wurde oben 
dargestellt. Die Frauen erlebten die Praxis (vgl. Stieve 1925) und bemühten sich, 
daraus die Fürsorge sowohl theoretisch weiterzuentwickeln als auch zu profes-
sionalisieren. Sie wollten Diskursmacht erlangen und begannen allmählich, ihre 
Professionalisierungsstrategie weg von der Argumentation mit geistiger und rea-
ler Mütterlichkeit hin zur Argumentation mit Wissenschaftlichkeit und damit 
mit Rationalität und Aufklärung zu verändern. Die zentralen Protagonistinnen 
entstammen dabei nicht dem katholischen Milieu, was sich mit den oben heraus-
gearbeiteten Widersprüchlichkeiten erklären lässt, jedoch durchaus dem bürger-
lich-christlich-jüdischen Milieu und seiner in der Tugendlehre wurzelnden Über-
zeugung einer sittlichen Armenpflege und Wohltätigkeit. Daneben bestand mit 
der radikalen Frauenbewegung ein weiterer Akteursstrang, der die gesellschaft-
lichen Verhältnisse deutlich stärker kritisierte und sich für Sozialdemokratie und 
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Gerechtigkeit einsetzte. Auch dieser Strang wirkte auf die Professionsbildung ein, 
wie sich im Folgenden wiederholt zeigt.

Mit den Büchern von Mary Richmond (1917; 1922) und Alice Salomon (1926) 
wird das greifbar. Erstmals lagen systematisch-methodische Werke für eine indi-
viduelle, kasuistische Fürsorge vor. Vor allem Richmonds Bücher werden inter-
national aufgenommen und viel weiter diskutiert, aber auch Salomon beeinflusst 
den deutschsprachigen Raum. Darin sind auch Erkenntnisse der Psychologie ein-
geflossen, und Anfang der 1920er Jahre ergeben sich in New York bereits erste 
Berührungspunkte von Richmonds »diagnostischer Methode« und Freud’schen 
Lehren der Psychoanalyse (Newton  1925; Hellenbrand  1972; Belardi  1992: 37; 
Neuffer 1990: 89 ff., Sachße/Tennstedt 2012: 172). 1922 konkretisiert Richmond 
ihre ersten Systematisierungen unter der Fragestellung „What is social case-
work?“. Schon in diesen ersten Schriften wird von Richmond der demokratische 
Bezugsrahmen Sozialer Arbeit hergestellt.

Mit der Entwicklung und wissenschaftlichen Absicherung von Fachlichkeit 
werden auch die Fragen der Ausbildung drängender. Der Mehrheitsdiskurs deut-
scher Frauen- und Sozialschulen befasst sich in den 1920er Jahren allerdings 
vor allem mit den zahlreichen Gesetzesnovellen der Weimarer Republik wie 
beispielsweise der Einführung des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt 1922/24 
(RJWG) oder den Erkenntnissen und Vorgaben der öffentlichen Gesundheits-
politik, aber auch mit der staatlichen Anerkennung der Schulen und der Har-
monisierung von Prüfungsordnungen im Deutschen Reich (Beerensson 1926). 
Belehrung und Erziehung der Fürsorgeschülerinnen sowie die Schaffung einer 
Kursgemeinschaft prägten die Konzepte der Sozialschulen (ib.). Demgegenüber 
standen die fundamentalen Nöte der Massen, die durch die Hyperinflation bis 
1923 und die Weltwirtschaftskrise ab 1928 entstanden. Fürsorgerinnen waren in 
jeder Hinsicht überlastet, wie sich in Hedwig Stieves  (1983 [1925]; 1925) Auf-
zeichnungen eindrücklich nachvollziehen lässt.

Die primäre Ausrichtung der Sozialschulen am Fachwissen zog sich noch 
bis nach dem Zweiten Weltkrieg hin.18 Aber gleichzeitig gab es auch die im 
Folgenden ausführlicher dargestellten Entwicklungen als modernisierende 

18 Diese Ausrichtung des Lehrplans war im Zuge der Reeducation eine wichtige Motivation 
für HICOG, einen Fortbildungskurs an der DHfP unter der Leitung von Dr. Dora von Ca-
emmerer zu initiieren und finanzieren. Im Vorfeld stellten Wilmer Froistads Mitarbeiter 
aus der HICOG-Abteilung für öffentliche Wohlfahrt im Juni 1948 fest: „The curriculum 
places considerable emphasis on the legal aspects of social work and comparatively little 
upon treatment techniques of social and emotional problems. As a result of the war, the 
isolation of the profession during the pre-war years, and the great shortage of books, pe-
riodicals, and all other professional literature, the schools are quite out of touch with pre-
sent-day developments in the fields of psychology, psychiatry, and case work […] because 
of the pressure of work and the shortage of personnel, there is a tendency for the students 
to be used rather than taught“ (Hunter/Studd 1948: 157). Vgl. zum Kontext auch Walpus-
ki (2022a).



120

Minderheitenpositionen und Randdiskurse. Während Althoff (2020) den Mehr-
heitsdiskurs von Verrechtlichung, Bürokratisierung, Professionalisierung, Euge-
nik in der Entwicklung der Fürsorge gut darstellt, bleibt der innovative Minder-
heitendiskurs in Hinblick auf die Supervisionsentwicklung bei ihr in Teilen und 
bei Reinicke (2012) und Belardi (2020) gänzlich unberücksichtigt. Im Folgenden 
soll er expliziert und detailliert dargestellt werden, weil sich ab etwa 1925 durch-
aus Spuren von Casework und dessen Rezeption im deutschsprachigen Raum 
finden. Die gilt es herauszustellen, auch wenn sie im späteren Diskurs nahezu 
vollständig unberücksichtigt blieben.

Dabei darf man nicht dem Fehlschluss anhängen, dass der Begriff Supervi-
sion damals im Sinne heutiger Konzepte von Supervision genutzt worden wäre. 
Zu Recht weist Belardi (2020) – vermutlich auf Kadushin (2014) fußend (Belar-
di 1992: 33) – darauf hin, dass Supervision zu diesem Zeitpunkt im US-Diskurs 
vor allem ein Begriff der administrativen Personalführung und -beaufsichtigung 
war, der zudem die fachliche Anleitung unzureichend ausgebildeter Sozialarbei-
ter*innen umschloss.19 In den Vereinigten Staaten begann erst Anfang der 1920er 
Jahre der Austausch zwischen Psychoanalyse und Casework, die – wie im Fol-
genden gezeigt wird – ein wichtiger Ursprung für die Supervision im hiesigen 
Verständnis der Gegenwart geworden sind.

Deshalb sind Belardis Ansätze (1996: 21 ff.; 2020: 23), eine Lehrveranstaltung 
mit dem Titel „Besprechung der Sozialen Praxis“ an der Sozialen Frauenschule in 
München (1920: 6; vgl. Duensing 1920: 15) oder „Auswertungsveranstaltungen 
nach den Praktika“ an der Wohlfahrtsschule in Jena 1926 (Belardi führt irrtüm-
lich Beerensson (1922) als Quelle an) als „frühe Supervision“ zu identifizieren, 
zu hinterfragen und die genutzten Quellen erneut zu analysieren.20 Dann wird 
in Hinblick auf Schulleiterin Duensing, die in ihrer Eröffnungsrede sowohl ihre 

19 In den USA waren in der Sozialen Arbeit viele Ungelernte oder nur Angelernte tätig. Dies 
hängt unter anderem mit kulturellen Traditionen, unterschiedlichen Ausbildungssystemen 
und einem größeren Pragmatismus in den Vereinigten Staaten zusammen. Nur wenige So-
zialarbeiter*innen hatten einen Hochschulabschluss. Sie waren dann die leitenden Fach-
kräfte, die auch für die Anleitung der Ungelernten und Freiwilligen zuständig waren. Vgl. 
dazu das Modell der COS wie bei Richmond (1917) dargestellt.

20 Nach Beerensson  (1926: 23) wurde die Jenaer Schule erst 1926 gegründet, nach Reini-
cke (2012: 286) war es 1925. Beerensson (1922) befasst sich mit einem Fortbildungsangebot. 
Die von Belardi (2020: 268) als „Duensing, F.: Ziele und Aufgabe der Sozialen Frauenschu-
le, in: Programm Soziale Frauenschule der Stadt München, München 1920“ benannte Lite-
raturangabe findet sich im Stadtarchiv München unter Sigel M 54/5680. Duensings Vortrag 
entstammt das Zitat nicht, es lässt sich ggf. als stark verkürzende Paraphrase ableiten aus: 
„Wöchentlich soll dann in gemeinsamer Besprechung unter Mitwirkung von Fachleuten, 
was die Schülerinnen dabei [in den jeweiligen Praktikumsstellen] an Beobachtungen und 
Erfahrungen gesammelt haben, zu greifbaren Ergebnissen verarbeitet werden, die Gefühl 
und Befriedigung stetigen Fortschreitens erzeugen“ (Duensing 1920: 15).
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Hoffnung auf eine „fortschreitend[e] Entwicklung der Menschenökonomik“21 
(1920: 19) ausdrückt als den Praxisstellen auch eine „Kontrolleurin des prakti-
schen Dienstes“ (1920: 16) ankündigt und damit eine Praktikantinnenaufsicht 
meint, deutlich, dass beides nicht zu beraterischen Konzepten passt, sondern vor 
allem in das Bild der Personalführung und einer „mütterlich-autoritären Beleh-
rung“ (Hege 1999: 25). Ebenso lassen die weiteren Passagen von Duensing erken-
nen, dass sie vor allem das seminaristische Erlernen von „juristischen, volkswirt-
schaftlichen, hygienischen und pädagogischen Seiten der Sache“ (1920: 19; vgl. 
ib. 120 f.; vgl. Hege 1999: 55 ff.) als Kernaufgabe betrachtete und keine psycho-
logischen Aspekte oder gar die Psychoanalyse anspricht noch ein akademisches 
Ausbildungsniveau anstrebt: Sie bleibt in ihrem frühkapitalistischen, bildungs-
bürgerlichen, klassischen Denken verhaftet und durchdringt die Frage sozialer 
(Miss-)Verhältnisse nicht ausreichend (vgl. Hege 1999: 26). Beerensson wiede-
rum skizziert einen einjährigen Fortbildungskurs, der „Anleitung zur geistigen 
Verarbeitung ihrer [i. e. der Wohlfahrtspflegerinnen] praktischen Erfahrungen 
geben“ (1922: 6) soll. Schnell wird aber deutlich, dass an Einzelvorlesungen und 
Seminare „nach Art der Arbeitsgemeinschaften“ (ib.) gedacht wird, nicht jedoch 
an kasuistisch-reflexive Beratung oder Einflüsse der Psychoanalyse. Ähnlich ver-
hält es sich in Berlin mit den „Besprechungen über armenpflegerische Tätigkeit“ 
(Beerensson 1926: 23), die sich in diesen Kanon fügen. Denn ein fachliches Ge-
spräch zur Praxis – dies kann schlicht ein erörterndes Unterrichtsgespräch sein – 
enthält nicht zwangsläufig supervisorische Elemente im heutigen Verständnis. 
Ein reflexiver, andragogischer oder beraterischer Charakter ist ebenso wenig zu 
erkennen wie die Aufnahme der Psychoanalyse oder US-amerikanischer Case-
work-Konzepte. Zudem benennen die angeführten Quellen vor allem oberfläch-
lich die Titel der Veranstaltungen, als dass Inhalte sichtbar würden, die Belardis 
Einordnung rechtfertigten. Reinicke  (2012: 68) nimmt Belardi  (1996) auf und 
benennt die Münchener Lehrveranstaltung zwar ausführlicher als „Besprechung 
der sozialen Praxis (2 stündig) unter Heranziehung von Fachvertretern“22, aber 
auch das zugehörige Zitat von Duensing (1920: 21 f.) erhellt den Sachverhalt nicht 
zugunsten einer Einordnung in die Entwicklungslinien der Supervision oder des 
Casework. Schließlich werden diese Lehrveranstaltungen auch in der Zeit selbst 
nicht als Supervision bezeichnet.

21 Die „Menschenökonomie“ geht auf Rudolf Goldscheid  (1908; 1911) zurück. Brö-
ckling  (2003) weist kritisch auf die Entwicklungslinien von Goldscheids Konzept zum 
ökonomischen Konzept von Humankapital und rational choice hin, Gröning (2015: 61 f.) 
ordnet dies in die Entwicklungslinien pädagogischer Beratung ein und Austermann (2013) 
konkretisiert dies schließlich in seiner Bedeutung für Supervision und Coaching. Vgl. auch 
Walpuski (2021b).

22 Auch Reinicke (2012) gibt für sein Zitat keine Quelle an. Es findet sich in Soziale Frauen-
schule der Stadt München (1920: 6).
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Geographisch lässt sich die Rezeption und die Entwicklung von Casework 
und Supervision im deutschsprachigen Raum in der zweiten Hälfte der 1920er 
Jahre vor allem an drei Orten nachzeichnen: In Wien, Berlin und Frankfurt am 
Main wurden wesentliche Diskussions- und Entwicklungsbeiträge geleistet (vgl. 
Federn 1990: 12). Insbesondere zwischen Berlin und Wien war der Austausch 
dabei intensiv. Geographisch sind dies zudem Orte, die für die Entwicklung der 
Erziehungsberatung maßgeblich waren – diesem Zusammenhang soll im über-
nächsten Abschnitt nachgespürt werden.

Wien und Berlin strahlten dabei als Haupt- und Millionenstädte der Golde-
nen Zwanziger international aus, hatten zugleich aber große soziale Probleme 
und Massenelend zu bewältigen. Frankfurt stand dahinter ein wenig zurück: 
Zwar wuchs es in der Industrialisierung stark, aber es hatte dennoch vor allem 
regionale Bedeutung und eine junge Universität. In allen drei Städten gab es si-
gnifikante Bevölkerungsanteile im zweistelligen Prozentbereich, die dem Juden-
tum zuzurechnen waren. Und schließlich zogen auch alle drei Städte mit ihren 
Universitäten Intellektuelle an. Dies soll im Folgenden detaillierter rekonstruiert 
werden.

Wien: Psychoanalyse, Fürsorge und Erziehungsberatung

Schon  1924 regte Caroline Newton  (1893–1975) in der Wiener Psychoanalyti-
schen Vereinigung (WPV) die Zusammenführung von Wissensbeständen der 
Fürsorge und der Psychoanalyse an. Dabei bezog sie sich explizit auf Richmonds 
Grundsatzwerk (Newton 1925; Federn 1990; Steinhardt 2007: 49; Fallend 2012; 
Heekerens 2016: 24 ff.). Newton interessierte und engagierte sich für die Sozia-
le Frage, aber ob sie eine ausgebildete Sozialarbeiterin oder ehrenamtlich tätige 
Philanthropin ggf. mit einer sozialarbeiterischen Grundausbildung (vgl. auch Be-
erensson 1926) war, bleibt umstritten, jedenfalls engagierte sie sich als Quäkerin 
im American Friends Service Committee (Fallend 2012: 30; Heekerens 2016: 26). 
In Wien ließ sie sich zudem bei Otto Rank zur Psychoanalytikerin ausbilden und 
trug die Soziale Frage dabei in die WPV. Zurück in New York übersetzte sie Fe-
renczis und Ranks „Entwicklungsziele“ (1924) und half damit, Ranks späterem 
dominierendem Einfluss den Weg zu bereiten. Möglicherweise war auch sie dar-
an beteiligt, dass Rank von 1924 bis 1926 in die USA reiste (Heekerens 2016: 29), 
sich dann aber zunächst in Paris niederließ, wo ihn zahlreiche US-Psychiater zur 
Lehranalyse aufsuchten (Williams 1929: 51).

Ob August Aichhorn (1878–1949) Newton kannte und den Vortrag hörte, ist 
nicht bekannt. Eher ist zu vermuten, dass Newton als Fürsorgerin von Aichhorn 
beeinflusst wurde. Denn August Aichhorn ist für die Supervisionsentwicklung in 
mehrerlei Hinsicht ein relevanter Akteur im Wien der 1920er und 1930er Jahre, 
der zudem „in Bezug auf seine Haltung und Ethik […] den großen humanisti-
schen Psychologen wie zum Beispiel Carl Rogers in nichts“ (Gröning 2015: 78) 
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nachstand. Ein reger, freundschaftlicher Austausch verband ihn mit Anna Freud 
(Aichhorn  2012), und Rank und Aristoteles inspirierten ihn (Aichhorn  1925: 
203).

Ab 1923 baute Aichhorn in den 14 Bezirksjugendämtern der Stadt Wien Er-
ziehungsberatungsstellen auf und verband schnell Psychoanalyse und Fürsorge-
erziehung miteinander (Aichhorn 1925; Federn 1990: 14). Schnell erkannte er, 
„dass der pädagogische Erfolg [in der Arbeit mit »verwahrlosten« Jugendlichen] 
auch von der Qualität der Beziehung der Erzieher untereinander abhängig war, 
da dies auf ihre Beziehung zu den Jugendlichen wie auch auf deren Beziehungen 
untereinander abfärbte“ (Steinhardt 2007: 42; Althoff 2020: 318 f.) – ein Motiv, 
dass an Wicherns (1857) Gedanken zum preußischen Gefängniswesen erinnert. 
In der Konsequenz führte er – besonders für als »schwierig« erachtete Jugend-
liche – gemeinsame Fallbesprechungen der Fachkräfte ein, die heute als kolle-
giale Fallberatungen benannt würden. Bemerkenswert sind dabei sowohl die 
Ansätze, eine gemeinsame und objektive Ausdrucksform zu finden, als auch die 
Ansätze der kritischen Selbstreflexion, wie es Aichhorn in seinem achten Vor-
trag beschrieb: „Die besonderen Schwierigkeiten, denen wir beständig gegen-
überstanden, machten innigsten Kontakt der beteiligten Erziehungspersonen 
und eingehende Besprechungen über Eindrücke, Vorfälle, Mutmaßungen, Erzie-
hungsmaßnahmen usw. erforderlich. Es war auch oft unzweifelhaft zu erkennen, 
daß ungeschicktes Verhalten des einen oder anderen von uns Zöglingsaffekte ge-
steigert, deren Abflauen verhindert hatte und mit Ursache war, wenn ein zweiter 
oder dritter Zögling, der sonst unbeteiligt geblieben wäre, mit hineingezogen 
wurde. Da mußte dann beraten werden, wie dieses zu machen und jenes zu ver-
meiden sei. Wir kamen aus der Schwierigkeit, nach Affektausbrüchen eine kla-
re Darstellung geben zu können, bald dazu, genaue Aufzeichnungen zu machen 
[…] Wir verfolgten auch keinen wissenschaftlichen Zweck, sondern wollten nur 
ein praktisch ausreichendes Hilfsmittel für unsere Erörterungen haben […] Wie-
derholt konnten wir […] erkennen, wie oft unser gute [sic!] Wille eben nur guter 
Wille geblieben war und was wir selbst noch brauchten, um die als notwendig 
erkannten Bedingungen auch wirklich zu erfüllen.“ (Aichhorn 1925: 228–229).

1932 wurde Aichhorn Leiter der Erziehungsberatungsstelle der WPV, und 
Aichhorns Wirken ist zu verdanken, dass der Lehrausschuss der WPV 1933 ein 
Erziehungs-Beratungs-Seminar (EBS) gründete (Aichhorn  1933). Dieses Semi-
nar richtete sich ausdrücklich an die Fachkräfte aus der Fürsorge, denen dort 
„eine Klärung bzw. eine Änderung ihrer affektiven Beziehungen“ (op. cit.: 154) in 
der Fürsorgearbeit „zu ihrem eigenen Schutz“ (op. cit.: 155) ermöglicht werden 
sollte, aber auch, um ihre „Arbeitskraft und Arbeitsfreude“ (ib.) zu erhalten und 
zu erhöhen. Damit führte Aichhorn Psychoanalyse und Fürsorge konzeptionell 
zusammen, initiierte multidisziplinäre Fallbesprechungen, die einem „immer 
tieferen Verstehen des Erlebens verschiedener sozialer, fürsorgebedürftiger Be-
völkerungsschichten“ (ib.) dienen sollten. Solche Beratungen – Gaertner (1999: 



124

25) nennt sie „frühe Beispiele von Gruppensupervision“ – dehnten sich auch in 
schulische Kooperationsbeziehungen aus, und die Arbeit, die rund um Aichhorn 
entstand, entwickelte sich zu einem internationalen Anziehungspunkt (Stein-
hardt 2007: 44 f.; vgl. Hermann 2018: 18).

Schon von 1923 an arbeitete er eng mit der Fürsorgerin Rosa Dwor-
schak (1896–1990) zusammen, und einige Jahre später begannen sie eine Liaison, 
die bis zu Aichhorns Tod andauerte (Aichhorn 2012: 70; Aichhorn 2014: 26–30). 
Als Jugendfürsorgerin arbeitete Dworschak mit Aichhorn an den praktischen 
Umsetzungen seiner Ideen, und sie wirkte auch im Erziehungs-Beratungs-Semi-
nar (EBS) mit (Steinhardt 2007: 73–74.93 ff.). Nach dem Zweiten Weltkrieg be-
gann sie, ihre Erfahrungen in Schulungen zur Erziehungsberatung einfließen zu 
lassen, versuchte Casework an die Wiener Sozialschule zu bringen und gründete 
1949 die Wiener Child Guidance Clinic (Aichhorn 2012: 388 f.; Aichhorn 2014: 
39–40). Dazu später mehr.

An Aichhorns Ansatz ist zunächst seine Kritik am bestehenden krimino-
logischen Diskurs zu sichern, in der er sich von den mehrheitlich vertretenen 
kriminalbiologischen Konzepten abgrenzt und die Hypothesen einer Vererbung 
von oder einer angeborenen Kriminalität, also einer »Organminderwertigkeit«, 
ablehnt. „Seine psychoanalytischen Erklärungen bilden die Grundlage und den 
Beginn dafür, dass in der Pädagogik die gewalttätige Strafpraxis langsam abge-
löst wird. »Die an starr idealistischen Normen orientierte Pädagogik, die bei den 
Verwahrlosten (Aichhorn) lediglich eine strafende Umerziehung kannte, konnte 
durch therapeutische Hilfe abgelöst werden« (Geißler & Hege 1981: 44 ff.). Es geht 
um ein Verstehen der Jugendlichen und nicht um ein Verurteilen“ (Althoff 2020: 
321–322). Zu diesem Verstehen gehört auch die Untersuchung der »Milieuver-
wahrlosung«, also eine sozialwissenschaftliche Analyse des Umfeldes, der Bedin-
gungen und Strukturen von Entwicklungen und Lebensläufen, die das Verstehen 
deutlich erweitern und vertiefen. In der Folge verändern sich pädagogische Be-
ziehungen, weil sie nicht mehr als „strafende Umerziehung“ (Althoff 2020: 321) 
gedacht werden, sondern als psychoanalytisch-pädagogischer Versuch des Ver-
stehens auf Grundlage einer Ethik (vgl. Gröning 2015b: 76–78).

Neben der Arbeit der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung (WPV) prägte 
vor allem Alfred Adler (1870–1937) mit seinem individualpsychologischen An-
satz die frühe pädagogische Beratungsarbeit. Adler, zunächst von Sigmund Freud 
beeinflusst, entwickelte bald divergierende Ideen und brach 1911 mit Freud. Für 
ihn bestand ein Zusammenhang zwischen der »Organminderwertigkeit« und 
deren physischer und psychischer Kompensation und Überkompensation. Da-
raus entstand die Schule der Individualpsychologie, und in der Zwischenkriegs-
phase wurden rund dreißig Erziehungsberatungsstellen in Wien und auch im 
Deutschen Reich gegründet (Janik  1927), die nach dem individualpsychologi-
schen Ansatz arbeiteten. Gröning (2015b: 78–81) arbeitet im Kontext der Ent-
wicklung der pädagogischen Beratung Adlers Teleologie heraus. Demnach ist 
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„menschliches Verhalten nur verstehbar, wenn man es als ziel- und zweckgerich-
tet, also final betrachtet“ (op. cit.: 79). Im Gegensatz zur Psychoanalyse, die Ver-
haltensbegründungen in der individuellen Vergangenheit sucht, sieht Adler diese 
gleichermaßen in Vergangenheit wie Zukunft. Adlers Konzepte flossen sowohl in 
München als auch im Berlin der 1920er Jahre mit der Fürsorge zusammen, wie 
im nächsten Abschnitt dargestellt wird.

Nicht nur das psychoanalytische, auch das »rote Wien« zog magnetisch 
an: So war die junge Erna Maraun  (1900–1959) eine der Berlinerinnen, die 
von 1923 bis 1925 nach Wien kam, wo sie „im Verband der Fürsorge-Vereine 
Wiens die Ausbildung von Pflegeschwestern und Heimerziehern und dann die 
stellvertretende Leitung im Waisenhaus und Erholungsheim des Verbandes“ 
(o. V. 1959: 143) übernahm. Als Sozialistin fand sie schnell Anschluss, enga-
gierte sich bei den Kinderfreunden und veröffentlichte pädagogische Beiträge 
in der Sozialistischen Erziehung (Maraun 1925; 1926), die ihr demokratisches 
Erziehungsverständnis ebenso offen legen wie ihre Rezeption Alfred Adlers. Es 
scheint naheliegend, dass sie in diesen Jahren von den Arbeiten Adlers, Freuds 
und Aichhorns zumindest so viel erfuhr, dass sie zurück in Berlin daran an-
schließen konnte.

Berlin: Individualpsychologie, Fürsorge, Kasuistik und Professionalisierung

Denn nicht nur in Wien, auch in Berlin setzten Modernisierungsprozesse und 
fachliche Entwicklungen in der Sozialen Arbeit statt, die für diese Untersuchung 
Bedeutung besitzen. Berlin war ein wichtiger Sammlungspunkt, weil sich hier alle 
kulturellen, intellektuellen, sozialen und politischen Kräfte des Deutschen Reichs 
und damit auch die Sozialen Bewegungen sammelten und die Stadt zudem trans-
national eine große Anziehungskraft aufwies. Zugleich war sie als größte Stadt 
des Deutschen Reichs auch den größten sozialen Verwerfungen ausgesetzt und 
musste einen Umgang mit dem allgegenwärtigen Massenelend finden. Entspre-
chend entwickelten sich neue Konzepte in der Fürsorge im Verbund mit der Neu-
ordnung sozialstaatlicher Leistungen, und Psychoanalyse und Individualpsycho-
logie mussten sich hier beweisen (vgl. Bruder-Bezzel 2014: 11 f.).

Die Jugendbewegung als Entwicklungsraum neuer Methoden Sozialer Arbeit 
und Beratung

Hugo Sauer (1882–1942), im Hauptberuf Jurist bei der Dresdner Bank, engagierte 
sich schon ab etwa 1914 für Jugendberatungsstellen, die sich ideengeschichtlich 
von den Jugendsichtungsstellen abhoben. In seiner Schrift „Jugendberatungs-
stellen: Idee und Praxis 1914–1923“, die vom Bund Entschiedener Schulreformer 
(BESch) 1923 veröffentlicht wurde, argumentiert er sowohl soziologisch-quan-
titativ als auch entwicklungspsychologisch. Seine Ideen wurden reichsweit und 
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interdisziplinär rezipiert, und für Viktor Frankl waren sie eine wichtige Inspira-
tion für die Beratungsstellenarbeit in Wien (Frankl 1935: 155 nach Raskob 2005: 
31 f.). Katharina Gröning (2010; 2013; 2015: 81–87) erinnert an den in Verges-
senheit geratenen Sauer und stellt heraus, dass er aus „einer advokatorischen 
Ethik im besten Sinne heraus […] eine anwaltliche und verstehende Beratung“ 
(Gröning 2015: 84) konzipiert. Diese verzichte auf die „symbolische oder direk-
te Gewalt […], die der […] Erziehungsberatung im Kontext der Jugendsichtung 
eigen ist“ (ib.). Die Arbeit einer solchen Peer-to-Peer-Jugendberatung in freier 
Trägerschaft entstand in der Berliner Friedrichstadt beispielsweise um 1928 aus 
dem Umfeld des jüdisch-radikalsozialistischen Jugendbunds Schwarzer Haufen 
durch Max Fürst  (1905–1978; Fürst  1976: 247–255; Harvey  1985: 226; 1987: 
70) und wurde unter anderen von Siegfried Bernfeld unterstützt (Bergbauer/
Schüler-Springorum  2002: 49 f.; Biebricher  2017: 104). Auch die junge Gise-
la Peiper, spätere Konopka, war vor ihrem Umzug nach Hamburg im Berliner 
Schwarzen Haufen aktiv, setzte sich intensiv mit Freud und Adler auseinander, 
hörte eine Vorlesungsreihe Bernfelds (Konopka  1996: 36–37) und schloss sich 
später dem vom Philosophen Leonard Nelson (1882–1927) und der Reformpäd-
agogin Minna Specht  (1879–1961) mitgegründeten Internationalen Sozialisti-
schen Kampfbund (ISK) an (Bergbauer/Schüler-Springorum 2002; Kleiner 1995: 
203; Konopka  1996: 44–71). Als Stadtrat, Leiter des Jugendamtes Prenzlauer 
Berg, Sozialdemokrat und Reformer war Walter Friedländer über diese Arbeit 
im Bilde und richtete in seinem Bezirk  1925 eine kommunale Beratungsstelle 
ein (Harvey 1985: 225 f.), während in anderen Berliner Bezirken aus der Jugend-
bewegung heraus ähnliche Peer-to-Peer-Beratungsstellen entstanden (Biebri-
cher  2017: 115). Frank  (1928) zeichnete ein lebendiges Bild dieser Arbeit und 
votierte dafür – trotz weltanschaulicher Differenzen und ergänzend zu den freien 
Beratungsstellen – in den Jugendämtern Fachkräfte für die Jugendberatung aus-
zubilden.

Insbesondere die 1919 von Friedrich Georg Lennhoff (1903–1975) und an-
deren aus dem Wandervogel und den Kameraden heraus gegründeten nicht-kon-
fessionellen, demokratischen Zugscharen als Arbeitskreis für Jugendhilfe durch 
Jugendliche sind hier zu nennen. Auch wenn sie heute fast vergessen sind, ge-
hörten ihnen um 1930 rund 1.500 Jugendliche, junge Erwachsene und Haupt-
berufliche an (Lennhoff  1983: 7; vgl. Kuhlmann  2021: 403). Bereits kurz nach 
der Gründung vernetzte sich Lennhoff schnell mit Quäkern (Lennhoff 1983: 72), 
Kinderhilfsorganisationen in den USA und Niederlanden (ib.), der jungen Gilde 
Sozialer Arbeit (op. cit.: 87) und der Settlementarbeit um Friedrich Siegmund-
Schultze (ib.). Schon früh wurde den Zugscharen deutlich, dass die jugendlichen 
Helfer*innen eine Ausbildung benötigten. Es entstand ein Ausbildungssystem 
mit Parallelen zu den Charity Organization Societies (COS), ohne dass diese Re-
ferenz benannt wird und das sich möglicherweise unabhängig von den COS ent-
wickelt hat: Fallbezogen wurde in Arbeitsgemeinschaften – als Gesprächsrunden 
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unter (freiwilligen) Kolleg*innen – reflektiert, Wissen geteilt und über neue Kon-
zepte nachgedacht: „Im Mittelpunkt dieser Helferausbildung steht die Arbeits-
gemeinschaft, in der zum Teil über allgemein praktische Fälle nach bestimmten 
Richtlinien gesprochen und auch das nötige Wissen auf gesetzlicher Grundlage 
erarbeitet wird, zum Teil einzelne Gebiete aus dem Bereich der Pädagogik durch-
gearbeitet werden, z. B. »Strafproblem in der Erziehung«, »Kinderaussagen«, und 
praktische Fragen, die sich aus der täglichen Arbeit in den Kindergärten und 
Horten ergeben“ (Leitz 1929: 19). Noch deutlicher wird die Nähe dieser Arbeits-
gemeinschaften zu Kollegialer Beratung und Supervision und die Diskrepanz 
zu den vorherrschenden unterrichtsbasierten Ausbildungskonzepten der Wohl-
fahrtsschulen bei August Oswalt  (1892–1983): „Eine erste Einführung in das 
Arbeitsgebiet und seine Probleme muß also stets am Anfang stehen. Dabei ist 
aber auf keinen Fall von der Systematik des Stoffes auszugehen, wie es – meines 
Erachtens auch verkehrterweise – häufig noch die Wohlfahrtsschulen tun, son-
dern entsprechend der Methode der neuen Volksbildung von den Erfahrungen 
der Helfer aus ihrem täglichen Leben heraus und von einzelnen Fällen aus der 
Arbeit. Also keine großen theoretischen Vorträge, sondern Arbeitsgemeinschaf-
ten, in denen die Fragen zunächst unsystematisch, wie sie sich ergeben, behandelt 
werden. […] Wie Erfahrungen gezeigt haben, ergeben sich bei dieser Methode 
oft überraschende Möglichkeiten, die wichtigsten Fragen in zwangsloser Aus-
sprache zu behandeln, da meist jeder der Helfer, sei es aktiv, sei es passiv, mit 
einem der in Frage kommenden Probleme Berührung gehabt hat. Es ist dann 
im weiteren Verlauf die Aufgabe des Leiters der Arbeitsgemeinschaft, allmählich 
die Fragen zu vertiefen und die Zusammenhänge klarzulegen. Dafür ist es aller-
dings notwendig, daß die Helfer nach und nach je nach ihrer Eignung auch ein-
fachere praktische Aufgaben übertragen bekommen. Auf dieses Nebeneinander 
von theoretischer und praktischer Arbeit ist bei der Einführung und Fortbildung 
der freiwilligen Helfer größter Wert zu legen, denn sie lernen den Wert dieser 
Schulung am besten kennen, wenn sie in der Arbeit selbst auf die Probleme sto-
ßen und einsehen, daß sie zur Vermeidung von Fehlern, die den Hilfsbedürftigen 
bzw. in der Jugendpflege den Jugendlichen zu Schaden gereichen, notwendig ist. 
[…] Aber auch dann, wenn die Helfer später selbständigere Aufgaben erhalten, 
dürfen sie nicht sich selbst überlassen bleiben. Es sollte vielmehr streng befolgter 
Grundsatz jeder Fürsorgestelle und jedes Vereins sein, ständig für ihre weitere 
Fortbildung Sorge zu tragen. Auch hierfür ist die Arbeitsgemeinschaft die geeig-
nete Form“ (Oswalt 1929: 11–12). Dass diese Arbeitsgemeinschaften zudem deut-
lich von psychoanalytischen und individualpsychologischen Konzepten geprägt 
waren, lässt sich aus der großen Nähe Lennhoffs insbesondere zu Alfred Adler 
aber auch August Aichhorn erkennen (Lennhoff 1983: 93 ff.). Lennhoff besuchte 
beide in Wien, und Adler kam im Rahmen seiner Berlin-Aufenthalte regelmäßig 
zu den Zugscharen, besprach dort Fälle und referierte in Fortbildungen (op. cit.: 
111–115). Auch ein früher Vortrag von „Dr. S. Bernheim“ (op. cit.: 110) um 1922 
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blieb Lennhoff in Erinnerung und belegt die psychoanalytischen Einflüsse.23 Aber 
es sind nicht nur die therapeutischen Ansätze, die sich bei den Zugscharen fan-
den, sondern auch soziologische Ansätze: „In der Beziehung waren die Zugscha-
ren vielleicht ungewöhnlich. Sie führten über jedes Kind und jeden Jugendlichen 
in ihrer Obhut eine Akte und dehnten die übliche Aufzählung chronologischer 
Abläufe auf eine Beschreibung der Familienverhältnisse, Beruf, Interessen und 
Gefühlslagen aus, so daß die Situation des jungen Menschen im Zusammenhang 
mit dem ganzen Familienschicksal gesehen werden konnte“ (op. cit.: 114). In den 
sich entwickelnden Konzepten der Zugscharen ist deutlich das Bemühen zu er-
kennen, Kinder und Jugendliche in ihrem Gewordensein und sozialen Umfeld 
zu verstehen und nicht zu be- oder verurteilen, und es zeigt sich eine akzeptie-
rende Haltung (op. cit.: 106 f.; vgl. Berliner Börsen-Courier, 22.5.1924), die viel 
später als eine Grundlage des Casework galt. In den Zugscharen lassen sich damit 
wichtige Bausteine von Casework und Supervision sowie diverse transnationale 
Einflüsse aus unterschiedlichen prägenden Sozialen Bewegungen nachweisen. 
Zahlreiche Mitarbeitende der Zugscharen wie beispielsweise Dr.  Hanna Grun-
wald verheiratete Eisfelder (1900–1994) wechselten im Laufe der Zeit als Haupt-
berufliche in andere Kontexte der Sozialen Arbeit und transportierten die dort 
entwickelten Konzepte und Erfahrungen.

Berichte von Studienaufenthalten in den Vereinigten Staaten

Käthe Mende  (1878–1963), eine promovierte Soziologin  (1912) und Jugend-
fürsorgerin in Berlin aus jüdischer Familie, berichtete als eine der ersten (laut 
Scherpner  1927: als erste!) über „Die amerikanische Methode des Social Case 
Study“ (1925) als Grundlage des Social Case Work. Offenbar hatte sie sich in 
Boston und Chicago selbst Eindrücke der US-amerikanischen Praxis verschafft. 
Ihr knapp fünfseitiger, profunder Beitrag im Zentralblatt für Jugendrecht und Ju-
gendwohlfahrt wirft zahlreiche für den weiteren Diskurs relevante Fragen auf. Die 
Wirkung des Beitrags auf den Diskurs ist unklar. Mende geht davon aus, dass 
Taylors (1911) scientific management auch die Soziale Arbeit in den USA verän-
dert hat: Praktische Leistung benötigt eine voranzustellende theoretische Analyse 
und Planung. Mende denkt dies aber nicht ökonomisch-rationalisierend durch 
„Typisierung“ (Mende 1925: 60; heute: Standardisierung) weiter, sondern fach-
lich, durch Wissenschaftlichkeit professionalisierend und individualisierend. Mit 

23 Vermutlich vermengte sich in Lennhoffs Erinnerung Siegfried Bernfeld mit dem französi-
schen Psychiater Hippolyte Marie Bernheim (1840–1919), dessen Schrift „De la suggestion 
dans l’état hypnotique et dans l’état de vieille“ (1884) Sigmund Freud 1892 übersetzt hatte. 
Bernfeld hingegen hielt sich ab 1925 dauerhaft in Berlin auf und hielt dort zahlreiche Vor-
träge und Fortbildungsveranstaltungen, zudem erwähnt Lennhoff das vom Referenten in 
Wien gegründete Kinderheim, das zu Bernfelds 1919 gegründetem Kinderheim »Baum-
garten« passt (Bernfeld 1921).
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Marie Baum – sie nennt leider keine Quelle – warnt sie „um der inneren Stel-
lungnahme wegen [davor …], von »Fällen« zu sprechen, um uns nicht verleiten 
zu lassen, dort Aktennummern zu sehen, wo die zarteste und vorsichtigste Er-
kenntnis und Behandlung eines Schicksals uns obliegt“ (Mende 1925: 62). Schon 
früh weist sie damit kritisch auf bürokratisierende Tendenzen in der Sozialen 
Arbeit hin, die Kasakos  (1980) und Schütze  (1993) viel später detaillierter be-
legen. Auffällig ist Mendes Erfahrung aus Gesprächen über Casework, in denen 
wiederholt betont wird, dass „nicht im Freudschen Sinne Psychoanalyse betrie-
ben werde“ (Mende 1925: 62). Hier erfolgt seitens der Gesprächspartner*innen 
entweder eine Distanzierung von Freud’scher Psychoanalyse oder von psycho-
therapeutischen Ansätzen. Was gemeint ist und warum die Distanzierung erfolgt, 
wird bei Mende leider nicht deutlich; möglicherweise geschieht dies aus ihrer 
soziologischen Perspektive in Abgrenzung zu den rührigen Psychoanalytiker*in-
nen in Berlin (s. folgender Abschnitt). Europäische aber deutlich unausgereiftere 
Ansätze zu Fallstudien findet Mende vor allem in Teilen der Kriminologie, die 
sich mit delinquenten Jugendlichen befasst. Schließlich spitzt sie ihren Beitrag 
auf die Frage zu, wie sich in der Fürsorgeausbildung die Verbindung der Ein-
zelfächer herstellen ließe: „Eine Verbindung zwischen den Vorträgen z. B. über 
Rechtskunde, Pädagogik, Wohlfahrtspflege finden wir hier [an den sozialen Frau-
enschulen] in der praktischen Arbeit, deren Unzulänglichkeiten in Bezug auf die 
Einführung in diese Probleme bekannt genug sind; sie muß jedoch zurzeit noch 
eine derartige verbindende Grundvorlesung bei uns ersetzen. Die Bindung zwi-
schen diesen Fächern wäre m. E. das Studium des Menschen selbst und seiner 
Beziehungen zur Umwelt, und zwar stets unter dem Gesichtspunkt derjenigen 
Umstände, die soziale Arbeit überhaupt notwendig machen. So scheint mir in 
diesem Studium das uns noch fehlende theoretische Glied der Vereinigung zu 
bestehen“ (Mende 1925: 62). Eine Antwort, wie dieses „Studium des Menschen 
selbst“ (ib.) aussehen könnte, hat sie noch nicht, aber sie formuliert deutlich 
die Notwendigkeit einer Anthropologie für die Soziale Arbeit. Eine solche fin-
det sie auch nicht zufriedenstellend bei Eduard Spranger  (1922) oder Herman 
Nohl (1924).24 Bei Tufts (1923) hingegen stößt sie auf die sokratische Methode25. 
Sie staunt, „wie umwälzend diese Art in der sozialen Ausbildung […] gewirkt 

24 Vgl. zu beiden Reyer (2003: 146–154): Bei Spranger kann Reyer ab etwa 1917 zustimmen-
de Aspekte zur Eugenik finden. Während Spranger zwar die Kritikpunkte insbesondere in 
Hinblick auf den naturrechtlichen Individualismus hätte teilen können, war die „bio-wis-
senschaftliche Logik der selektionistischen Entwicklung“ (149) nicht mit seinem Denken 
vereinbar. Für Nohl zeigt Reyer, wie dieser ab 1933 versuchte, systematisch Rassenhygiene 
und Rassenanthropologie mit praktischer und theoretischer Erziehungswissenschaft zu-
sammenzubringen.

25 Inwieweit Parallelen zum sokratischen Gespräch bestehen, das im deutschsprachigen 
Raum auf Leonard Nelson (1929 [1922]) und Gustav Heckmann (2018 [1993]) und damit 
in die gleiche Zeit zurückgeht, muss weiterer Forschung überlassen werden.
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haben muß“ (Mende 1925: 64), ohne sie genauer zu beschreiben. Es muss vermu-
tet werden, dass sie ein diskursiv-kasuistisches Unterrichtsmodell vor Augen hat, 
wie es Tufts (1923: 183–191) entwirft, ohne den sokratischen Bezug (op. cit.: 159) 
detaillierter auszuführen. Dieses kasuistische, dialogisch-diskursive Lehren stün-
de im Gegensatz zum an den Wohlfahrtsschulen weitverbreiteten monologisch-
autoritären Frontalunterricht. Mit den Wohlfahrtsschulen ist sie unter anderem 
deshalb vertraut, weil sie seit 1919 im Leitungsgremium der Jugendpflegeschule 
der Sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin (Ost) (SAG) mitarbeitete (Bussiek 1998: 
391). Sie war also eng mit der Settlement-Bewegung um Friedrich Siegmund-
Schultze verbunden. Mendes Interesse gilt noch einem weiteren Aspekt, nämlich 
einem sozialen Forschungsinstitut ähnlich der New York School of Social Research 
(vgl. Tufts 1923), um die Ausbildung in der Fürsorge durch wissenschaftliche Er-
kenntnis fortzuentwickeln und näher an die etablierten Professionen zu rücken 
(Mende 1925: 64).

Psychoanalyse

Fast zeitgleich zu Mendes (1925) indirekter Distanzierung von der Psychoanalyse 
kommt diese in Berlin mit (sozial-)pädagogischen Arbeitsfeldern in Kontakt. Die 
starke Verbindungsachse zwischen Wien und Berlin wurde bereits deutlich, und 
zahlreiche Psychoanalytiker bewegten sich zwischen beiden Städten, darunter 
Siegfried Bernfeld oder Alfred Adler.

Zu diesen Verbindungsstellen gehört die 1924 von Fritz Künkels Frau Ruth 
in Dahlem gegründete erste private Erziehungsberatungsstelle. Bis 1928 erhöhte 
sich deren Zahl auf sieben, die überwiegend Erziehungsberatung, aber auch Ju-
gendberatung anboten (Bruder-Bezzel 2014: 11–12.22).

Bekannter ist das Wirken Siegfried Bernfelds (1892–1953): Er war als »Wan-
derprediger der Psychoanalyse« von 1925 bis 1932 in Berlin tätig. Im Berliner 
Psychoanalytischen Institut hielt er mehrere Seminare zum Themenfeld der 
psychoanalytischen Pädagogik, die sich auch an Fachkräfte aus Kindergärten, 
Volksschulen, dem Fürsorgewesen und der Heilpädagogik richteten. Dieses Au-
ditorium „ist […] vor allem praktisch eingestellt und drängte daher zur semi-
naristischen Ausgestaltung der Kurse, die eine Reihe von Semestern hindurch 
als »Besprechung praktischer Fragen der psychoanalytischen Pädagogik« unter 
intensiver Mitarbeit der Teilnehmer geführt wurden“ (Bernfeld 1974: 346). Alt-
hoff versteht diese »intensive Mitarbeit« „als ein gegenseitiges Einwirken und Re-
flektieren“ (2020: 324). Bernfeld entstammte einer jüdischen Familie und war der 
zionistischen Bewegung verbunden. Er versuchte, Sozialismus und Marxismus 
mit der Psychoanalyse zu verbinden und trug somit gesellschafts- und macht-
kritische Aspekte in den Diskurs ein. „Bernfelds Verbindung von Gesellschafts-
kritik und Pädagogik zeigt die Bedeutung des Zusammenspiels von inneren und 
gesellschaftlichen Konfliktstrukturen, um zu begreifen und pädagogisch handeln 
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zu können“ (Althoff 2020: 322). Entsprechend stand er, obwohl dem Bürgertum 
entstammend, in Kontakt mit der Arbeiterbewegung und lehrte ab 1929 an der 
neugegründeten Wohlfahrtsschule der Arbeiterwohlfahrt (Harvey  1987: 113; 
Paul 2010). Dort mag er Dr. Walter Friedländer (1891–1984) getroffen haben, der 
dort ebenfalls nebenberuflich unterrichtete und ebenso Mitglied im Bund Ent-
schiedener Schulreformer (BESch) war, und der ihn für einen Vortrag im Jugend-
amt einlud (Biebricher 2017: 104). Wahrscheinlich begegnete er auch der jungen 
hauptamtlichen Dozentin Dr.  Susanne »Suse« Schulze geb. Hirschberg  (1897–
1972)26, möglicherweise auch Hugo Sauer. Mit dem Wissen, dass sowohl Schulze 
als auch Friedländer in den 1950er Jahren besuchsweise in die Bundesrepublik 
kamen und als Gastdozierende die Modernisierung der Sozialen Arbeit durch 
die Einführung von Casework und Supervision in Kooperation mit Dora von 
Caemmerer (Walpuski 2022a) unterstützten, lassen sich hier ideengeschichtliche 
Kontinuitäten erkennen.

Alice Salomon: Soziale Diagnose und Fallstudien

Auch Alice Salomon (1872–1948) reiste nach früheren Aufenthalten auch 1923 
und 1924 zu Studien, Besuchen und Vorträgen in die USA. Ein Zusammenhang 
mit Mende  (1925) lässt sich nicht finden. Salomon brachte Mary Richmonds 
Konzepte mit nach Berlin und übernahm in ihrem Buch „Soziale Diagnose“ 
(1926) weite Teile davon. Zuvor hatte sie in zahlreichen Zeitschriftenbeiträgen 
zunächst ihre „Eindrücke von amerikanischer Wohlfahrtspflege“ (1924) struk-
turiert, einzelne Facetten betrachtet und schließlich „Amerikanische Methoden 
der Ausbildung für die die Wohlfahrtspflege“ (1925) beschrieben (Feustel 2004). 
Beeindruckt war sie unter anderem von den kasuistischen Fallsammlungen von 
Sophonisba Breckinridge (1924) und deren Schülerin Edith Abbott (1924). Die-
se Fallsammlungen waren im Kontext des Settlements Hull House in Chicago 
entstanden, mit dessen Leiterin Jane Addams sie eine enge Verbindung hatte. 
Salomon war von der Fallsammlung beeindruckt, weil sie sowohl pragmatische 
Hilfsprozesse als Lehrmaterial aufzeigen als auch, weil sie helfen, grundlegende 

26 Vgl. Walpuski (2022a). Schulze, geborene Hirschberg, war SPD-Mitglied und nach ihrer 
Promotion (Hirschberg 1928) von 1929 bis 1933 Dozentin der Wohlfahrtsschule der AWO 
in Berlin, ehe sie in die USA emigrierte und schließlich Professorin an der School of So-
cial Service Administration der University of Chicago wurde. Nach ihrem Aufenthalt im 
Herbst 1953 an der städtischen Sozialen Schule in Nürnberg (o. V. 1953: 426) übersetzte sie 
das Buch ihrer Kollegin Charlotte Towle (1956) ins Deutsche, weil sie es dort als Lehrmate-
rial gern ihren Schülern zugänglich gemacht hätte: „Dieses Büchlein, das einen so wesent-
lichen Beitrag zur amerikanischen Sozialarbeit geleistet hat, schien mir von besonderem 
Wert auch für alle deutschen Berufskollegen, die sich in ihrer Arbeit um das Verstehen 
allgemein menschlicher Lebensbedürfnisse bemühen, um den Bedürftigen wirksame Hilfe 
zuteil werden zu lassen“ (Schulze in Towle 1956: unpaginiert [V]).
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Fähigkeiten wie Kritik- und Urteilsvermögen sowie Empathie zu schulen (Feus-
tel 2006a: 42 f.). Solche Fallstudien kannte Salomon aus dem deutschen Sprach-
raum nicht (vgl. Magnus 1929a: 607). Gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Siddy 
Wronsky (1883–1947), die durch Kooperationen mit Friedrich Siegmund-Schult-
ze (1885–1969) ebenfalls Einblicke in die Settlement-Arbeit hatte, veröffentlichte 
sie noch 1926 im Buch „Soziale Therapie. Ausgewählte Akten aus der Fürsor-
gepraxis“.27 Müller findet, dass die vierzehn dargestellten Fälle durchgängig ent-
täuschend wirken, weil sie „die Not und das Elend der Nachkriegsjahre und des 
Währungsverfalls in bedrückenden Einzelheiten“ (Müller 2013: 93) wider[spie-
geln]. Waren es diese Schriften oder ganz andere Berichte, die Margarete Cor-
demann28 (1926: 2) im Düsseldorfer Amt für Familienfürsorge veranlassten, über 
die zentrale Funktion von Einzelfällen in US-amerikanischen Curricula intensiv 
nachzudenken? Ihr Nachdenken verdeutlicht jedenfalls das im Berufsverband 
bestehende Interesse an Ausbildungsfragen in transnationaler Perspektive.

In den Folgejahren arbeitet vor allem Wronsky weiter an der Thematik, je-
doch ohne Scherpner  (1927; s. u.) ausgewiesen zu rezipieren. In einem Beitrag 
„Ausbildungsfragen“ von 1925 (W. 1925) exzerpiert vermutlich sie selbst einen 
Beitrag von Mackay  (1925), der sich mit der „supervision of field work“29 der 
Studierenden befasst. Mackay nutzt den Supervisionsbegriff zu diesem frühen 
Zeitpunkt dabei aber vor allem im Sinne einer disziplinarischen Beaufsichtigung. 
Deutlich wird an diesen wenigen Zeilen dennoch, dass die frühen US-amerika-
nischen Konzepte des Casework in den deutschen Diskurs gelangten und dort 
weiter diskutiert und entwickelt wurden (Wronsky  1931). Hintergrund war 
das offensichtliche Defizit in der Ausbildung der deutschen Sozialarbeit (Feus-
tel 2006a). Salomon beschrieb, wie wichtig die Urteilskraft in der Fürsorgearbeit 
sei, die „unbedingte Klarheit des Denkens“ (Salomon 1926: 17), die sich nicht auf 
objektive, naturwissenschaftliche Beobachtungen stützen könne, sondern reflek-
tierte und kontrollierte Reflexion subjektiver Wahrnehmungen erfordere (Feus-
tel 2006a: 46). Dazu gehört auch Wronskys intensive Beschäftigung mit der »So-
zialen Kasuistik«, wie sie in der von ihr ab 1925 mitherausgegebenen Deutschen 
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege ab 1930 sichtbar wird (Wronsky 1930). In loser 

27 Hier sei erneut auf die Problematik der Aktenhaftigkeit verwiesen (vgl. Mende 1925; Kasa-
kos 1980; Schütze 1993; Althoff 2020).

28 Margarete Cordemann (1889–1969) studierte in München und Bonn, promovierte (Cor-
demann  1917) und arbeitete in den 1920er Jahren als Leiterin der Düsseldorfer Fami-
lienfürsorge. 1927 übernahm Cordemann die Leitung der in Bielefeld neugegründeten 
Evangelischen Wohlfahrtsschule der Westfälischen Frauenhilfe. Cordemann befürwortete 
die NS-Ideologie und wirkte in verantwortlicher Position an den nationalsozialistischen 
Lehrplänen für die Volkspflege mit (Cordemann  1934), was sie in ihrer Autobiographie 
(Cordemann 1963) verschweigt (Mentner 1998; Bourmer 2012: 187–343).

29 Belardis  (1992: 49 ff.; 2020: 22) wiederholte Behauptung, Hertha Kraus  (1950) hätte den 
Begriff Supervision erstmalig in einem deutschsprachigen Text genutzt, ist damit widerlegt.
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Folge beschrieb sie in den Folgejahren rund zwei Dutzend Fälle, die sie in multi-
disziplinären Teams aus Psychologen, Psychiatern und Fürsorgerinnen bespro-
chen hatte. Ziel dieser „Arbeitsgemeinschaften“ war, „die Entwicklung der neuen 
Methoden der Fürsorge“ (Wronsky 1930: 362) zu unterstützen.30 So entstand die 
Kritik an der Wohlfahrtspflege, die sich „auf die oberflächliche Feststellung von 
Würdigkeit und Bedürftigkeit des Hilfesuchenden beschränkt“ (Müller 2013: 93) 
und diese Würdigkeit am Verhalten der Hilfebedürftigen festzumachen sucht. 
Die neue Erkenntnis der „Arbeitsgemeinschaften“ hingegen war  – und diese 
stand im deutlichen Gegensatz zum herrschenden Zeitgeist, der von genetischer 
Disposition ausging –, dass Hilfebedarfe „nicht auf unverbesserlicher, asozialer 
Anlage beruhten, sondern auf Hemmungen menschlicher Lebenstätigkeit durch 
hemmende Bindungen an Menschen, Dinge und Ideen“ (Müller 2013: 94). Zu-
gleich entwickelte sich aber eine Form, fallbezogen und kollegial die soziale 
Arbeit zu beraten. Diese Beratung war rein auf den Einzelfall bezogen und stand 
selbst noch nicht im Erkenntnisinteresse der Akteur*innen.

Kasuistische Arbeitsgemeinschaften

Das frühe Casework wurde zunächst rezipiert in diesen Zusammenhängen und 
unter den Einflüssen der Individualpsychologie als »individualisierende Für-
sorge« übersetzt (vgl. Neuffer 1994). Wronskys Kooperation mit Arthur Kron-
feld  (1886–1941) und Manès Sperber  (1905–1984) ließ sowohl die Individual-
psychologie Alfred Adlers  (1870–1937) in die Entwicklung einfließen als auch 
die sozialistisch-marxistische Gesellschaftstheorie. Auch Verbindungen zur Re-
formpädagogik der 1920er Jahre lassen sich darin erkennen. Die hier genannten 
Akteur*innen entstammten zudem jüdischen Familien, waren dem jüdischen 
Glauben und Judentum aber unterschiedlich nahe: Während Wronsky 1934 nach 
Palästina emigrierte und der zionistischen Bewegung zugerechnet wird (Heitz-
Rami 1993), konvertierten Adler 1904 und Kronfeld 1929 zum Protestantismus. 
Für den fachlichen Diskurs im Deutschen Reich hatte dieser Umstand jedoch 
unweigerlich zur Folge, dass in der Folge des politischen Systemwechsels 1933 
die Beteiligten nicht mehr publizieren durften und bald emigrierten. Damit kam 
diese Diskurslinie der Verbindung von Individualpsychologie und Fürsorge im 
deutschsprachigen Raum zum Erliegen, weil sie wahlweise als »jüdisch« oder 
»staatsfeindlich« kategorisiert und »ausgemerzt« wurde. Dabei kamen diese 
Arbeitsgemeinschaften späteren Balint- oder Supervisionsgruppen möglicher-
weise schon nahe, auch wenn in Reiners  (1933) quantitativer Auswertung in 

30 Ergänzend sei auf die noch nicht abgeschlossene Forschungsarbeit zum bislang unveröf-
fentlichten Roman Siddy Wronskys verwiesen, den sie einige Jahre nach ihrer Immigration 
in Palästina verfasste. Eine deutsch-israelische Arbeitsgruppe um Dayana Lau, Ayana Hal-
pern, Stephanie Pigorsch und Yehudit Avnir arbeitet gegenwärtig an einer kommentierten, 
mehrsprachigen Edition.
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Form einer Erfolgsstatistik dies nur eingeschränkt nachvollziehbar ist. Arthur 
Kronfeld jedoch ist mit den Erfahrungen dieser Arbeitsgemeinschaften „der 
Meinung, daß beide Gebiete [i. e. Psychotherapie und soziale Fürsorge] sehr viel 
mehr miteinander zu tun haben, als es den meisten Persönlichkeiten, die auf 
einem derselben wirken, bereits klar ist. Und ich glaube, daß eine immer innigere 
Wechselbeziehung zwischen ihnen sich zwangsläufig entwickeln wird und muß – 
in welchen Formen dies immer geschehen mag“ (Kronfeld 1930: 6; 1931). Auch 
Sperber  (1928; 1929) und Perger-Falk  (1930) publizierten ihre Überlegungen 
zur Verbindung von Sozialer Arbeit und Psychotherapie und boten „Übungen 
zur Erkenntnis psychologischer und soziologischer Zusammenhänge“ (Sperber 
in Berliner Wohlfahrtsblatt 1932: 8 nach Kölch 2002b: 276; vgl. Schiesser 2014: 
100 f.) an, die schließlich von Wronsky und Kronfeld (1932) zusammengeführt 
wurden. Als einziger namentlich genannter Mitarbeiter dieser Arbeitsgemein-
schaften, der in Deutschland verblieben war, hätte Rolf C. Reiner diesen Diskurs 
fortführen können. Doch Reiner orientierte sich schnell an den neuen Macht-
verhältnissen und verfasste 1934 eine populärwissenschaftliche, antisemitische, 
rassetheoretische Schrift im Auftrag von Walther Jaensch. Damit wandte er sich 
vollständig von den Arbeiten Kronfelds ab.31 Das wird auch an der Politisierung 
der Individualpsychologie in Berlin gelegen haben, auf die Kölch  (2002a) hin-
weist. Er verortet sie nahe dem Sozialismus und Kommunismus, Sperber ex-
plizit im Marxismus, und zeigt auch die engen Verbindungen in die sozialde-
mokratisch geprägte Jugendfürsorge auf. Kölch rekonstruiert, dass die Berliner 
Gruppe der Individualpsychologie zwischen 1924 und 1933 durch wenige starke 
Persönlichkeiten wie Kronfeld und Sperber geprägt wurde und dann aus inne-
ren wie äußeren Gründen zerbrach. Signifikant ist die individualpsychologische 
Position im zeitgenössischen psychiatrischen und auch fürsorgerischen Dis-
kurs: Während die damalige Mehrheit der Fachkräfte psychische Störungen als 
anlagebedingt und ererbt zu erklären suchte und eugenische Argumentations-
linien und Menschenbilder vertrat, positionierte sich die Berliner Gruppe der 
Individualpsychologie um Fritz Künkel (1889–1956) „sehr dezidiert zugunsten 
psychodynamischer Störungskonzepte […] (Kronfeld 1930a; 1930b). [Künkels] 

31 Reiner scheint eine Ausnahme in dieser Gruppe darzustellen, da er in seiner Schrift 1934 
ausdrücklich rassetheoretische und antisemitische Positionen im Sinne der NS-Ideologie 
vertrat. Der Eugeniker und Rassetheoretiker Walther Jaensch (1889–1950) sah diese gezielt 
als populärwissenschaftliche Ergänzung seiner Schriften vergleichbarer Couleur desselben 
Jahres mit zweifelhaftem Wissenschaftsanspruch. Zu Reiner liegt aktuell kein Forschungs-
stand vor, und biographische Daten sind nicht bekannt. Es ist zu vermuten, dass er zunächst 
bei Kronfeld als Assistent Aufträge bearbeitete (Wronsky/Kronfeld 1932; Reiner 1933). Spä-
testens in Folge des Systemwechsels  1933 und der einsetzenden Repressionen Kronfelds 
und der Psychoanalyse orientierte er sich um und arbeitete als Assistent unter Jaensch, dem 
im NS-Regime eine schnelle Wissenschaftskarriere gelang. Hier ist weiterer Forschungs-
bedarf erkennbar.
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Credo war, man müsse »die Probleme der Eugenik vorläufig noch den Diletten-
ten(!) und Schwärmern überlassen« und solle sich therapeutisch auf die Störung 
und ihr Umfeld konzentrieren (Künkel 1930a). […] Genetische Determination 
verwarf Künkel und lehnte einfache biologistische Modelle ab (Künkel 1930b). 
Das menschliche Wesen besitze die Möglichkeit zur Freiheit, und so deutete er 
psychische Erkrankung als eine Möglichkeit im Rahmen der menschlichen Ent-
wicklung (Künkel 1930b). Damit stellte er sich klar gegen eine Tendenz in der 
Medizin und Gesellschaft, die man wissenschaftstheoretisch kategorialisieren 
[sic!] kann als »reaktionär« i. S. von diskriminierend, antiegalitär und eugenisch 
ausgerichtet, wenn sie auch im Zeitkontext als modern und progressiv galt (Tho-
mann 1985)“ (Kölch 2002b: 258 f.). Auch frühe heilpädagogische Ansätze sind 
in diesem Netzwerk nachzuweisen – inwieweit sie auch Einfluss auf die Arbeiten 
rund um Wronsky hatten, ist weiter zu erforschen.

Aus einer ganz anderen Perspektive als die freudo-marxistischen Psychoana-
lytiker*innen aber mit ähnlichen Zielen und sozialistischer Gesellschaftskritik 
schaute Erna Magnus auf die Situation. Letztlich ist es ein soziologisch-quanti-
tatives und damit rationalisierendes Konzept, wenn Magnus den Fürsorgenden 
mit Anbindung an die Arbeiterwohlfahrt zur Fortbildung das Führen von Tage-
büchern „in kurzem Telegrammstil – ohne den Versuch einer Deutung“ (Mag-
nus 1929b: 169) empfiehlt: „Die deutende Auswertung des Materials der Tagebü-
cher und der zahlenmäßigen Feststellungen in Form von Statistiken ist Sache des 
geschulten Spezialarbeiters; durch die Bereitstellung des Materials für die zur Aus-
wertung berufenen, vor allem für die politischen Arbeiter, kann jeder einzelne 
Fürsorger auf dem angedeuteten Wege mitarbeiten. Damit stellt sich seine Arbeit 
dar als Mitarbeit an der Bewußtmachung und Erkenntnis der Wirklichkeit, die 
Voraussetzung auf dem Wege zum Sozialismus ist“ (Magnus 1929b: 169–170). 
Das Ziel ist dabei ein politisch-gesellschaftliches, und leider bleibt undeutlich, 
wie die »Spezialarbeiter« geschult sein sollen.

In die Methodenentwicklung um Salomon und Wronsky flossen auch Elisabet 
von Harnacks (1892–1976) Berichte über Family Case Work nach einer USA-Rei-
se 1926 ein, unter anderem in Wronskys Deutscher Zeitschrift für Wohlfahrtspfle-
ge (Harnack 1927a; b; c 32; vgl. Sklar et al. 1998: 306 ff.). Harnacks Vater war der 
renommierte protestantische Theologe und Hochschullehrer Adolf von Harnack, 
dessen Vorlesungen auch Alice Salomon gehört hatte. Zwischen Salomon und 
Harnacks Schwester Agnes von Zahn-Harnack bestand zudem eine Freund-
schaft. Zunächst am Sozialpädagogischen Seminar des Vereins Jugendheim in 
Charlottenburg bei Anna von Gierke ausgebildet, studierte Elisabet von Harnack 

32 Harnack (1927c) wird zwar in der Literatur mehrfach benannt (u. a. Götze 1927: 43; Mün-
chmeier 1981: 195), war aber trotz intensiver Bemühungen mehrerer Bibliotheken für diese 
Arbeit nicht zu beschaffen. Möglicherweise ist dieser Text verschollen und die Quellenan-
gaben in der Literatur sind missverständlich.
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anschließend Nationalökonomie. Nach ihrer Promotion 1919 engagierte sie sich 
auch in der Settlement-Arbeit bei Friedrich Siegmund-Schultze (Harnack  1929; 
Kampmann 2018: 77 f.). Sie war also sowohl in der Frauenbewegung als auch der 
Settlementbewegung und damit in wichtigen sozialreformatorischen Bewegungen 
dieser Zeit eng vernetzt. Die Relevanz der gemeinsamen religiösen Basis, hier der 
Protestantismus, stellte Köngeter  (2013) im Rahmen der Transnationalismusfor-
schung dar. Dieses sozialreformatorische Umfeld vermittelte Harnack 1926 einen 
längeren Aufenthalt in Hull House in Chicago (Sklar et al. 1998: 307). Dort kam sie 
mit den soziologischen Fallstudien als Grundlagen für die (wirtschaftliche) Für-
sorge in Kontakt: „Die Familienfürsorgerin wiederum muß in taktvoller Weise 
der Mutter alle Selbständigkeit in der Ausführung lassen, sie nur in vernünftiger 
Lebensführung beraten und ihr freundschaftlich fördernd zur Seite [stehen] al-
lein auf der Benutzung der Akten von Chicago. Wenn man sieht, welch eine Fülle 
detaillierter und exakter Einzeltatsachen aus diesen über 200 Familienakten ge-
schöpft werden konnten, so bewundert man die Akkuratesse“33 (Harnack 1927b: 
350). Neben den methodischen Aspekten der soziologischen Fallstudien beschreibt 
Harnack hier die Familienfürsorge als »taktvolle Beratung« und »freundschaftliche 
Förderung«. Einerseits spielt sie damit auf mit Individualität verbundene Konzepte 
des pädagogischen Takts an (vgl. Muth 1967; Zirfas 2014), andererseits ist die »hel-
fende Beziehung« des Casework zu erahnen. Sie trug so zur Methodenentwicklung 
bei. Ob Neuffers Urteil, dass sie zu diesem Zeitpunkt kaum rezipiert wurde (vgl. 
Neuffer 1994), sich angesichts ihres professionellen Netzes halten lässt, muss wei-
terer Forschung überlassen sein. Auch Harnack zog sich während des NS-Regimes 
zurück: Ihr familiäres Umfeld war sozialdemokratisch orientiert, ihre Schwester 
Agnes in der Frauenrechtsbewegung engagiert, sie selbst war Mitglied der Beken-
nenden Kirche und wirkte hintergründig im Widerstand (Bauer 2013), während ihr 
älterer Bruder Ernst sowie ihre Cousins durch deren Engagement im Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus zu Tode kamen.

Für Richard Münchmeier (1981) ist damit Anfang der 1930er Jahre bereits 
„eine abstrakte, »sozialtherapeutische Behandlungsmethode« [entstanden], die 
universelle Gültigkeit beansprucht und als »geistige Form« der Fürsorge die 
eigentliche Basis alles beruflichen Handelns abgeben soll“ (op. cit.: 135). Und er 
benennt die „»Methoden der Fürsorge« als »Sozialtherapie« [… als:]

 y soziale Anamnese,
 y soziale Untersuchung,
 y soziale Diagnose,

33 Der Originaltext enthält Fehler im Satzbau, die sich möglicherweise erst im Drucksatz ein-
geschlichen haben. Dies ist der Versuch, sie zu korrigieren. Das Originalzitat lautet. „[…] 
und ihr freundschaftlich fördernd zur Seite allein auf der Benutzung der Akten von Chica-
go. […], so bewundert man die Akkuratesse und stehen“ (Harnack 1927b: 350).
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 y soziale Prognose und
 y soziale Therapie (Wronski/Kronfeld 1932).

In diesen Methoden erwarb sich der soziale Beruf ein typisches professionelles 
Leistungsprofil, das ihn von anderen Berufen deutlich abgrenzte und zugleich aus 
der alltäglichen mitmenschlichen Hilfstätigkeit heraushob“ (ib.).

Während Wronsky zwischen der Leitung des Archivs für Wohlfahrtspflege und 
multidisziplinären Arbeitsgemeinschaften kasuistische Herangehensweisen ent-
wickelte, beschäftigte sich Alice Salomon inzwischen viel stärker mit den Aus-
bildungsfragen, der Angleichung von Ausbildungsstandards sowie Fragen der 
transnationalen Kooperation. Die Frage, wie sich soziale Arbeit lernen und lehren 
lässt, treibt sie um. Wie Mende (1925) stieß sie auf James Hayden Tufts (1923). 
Tufts wirkte im Umfeld von Hull House und tauschte sich als Philosoph mit dem 
Reformpädagogen John Dewey und dem Sozialpsychologen George Herbert 
Mead an der University of Chicago aus, aber auch mit Mary Richmond (Feus-
tel 2006a: 43). Salomon erkennt im praxisorientierten Lernen an Fällen die Mög-
lichkeit, Urteilsfähigkeit, Kritik und Empathie auszubilden – Fähigkeiten, die sie 
zugleich als bisher vernachlässigt wie ebenso notwendig in der Sozialen Arbeit 
erachtet. Das ist ein wichtiges Element, das aus heutiger Sicht dem Professionali-
sierungsdiskurs zugeordnet werden muss.

Schließlich sei auch noch der Vortrag Marie Baums (1874–1964) erwähnt, den 
sie „Über das wissenschaftliche Fundament der Wohlfahrtspflege“ (Baum 1929) 
im Berliner Verein Jugendheim hielt. In ihrem Vortrag verbinden sich mehrere 
der herausgearbeiteten Aspekte: Als Politikerin und ehemaliges Reichstagsmit-
glied stand sie in der Tradition der Frauenbewegung. Als Mitgründerin der Deut-
schen Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit 1925 wollte sie gezielt 
Frauen akademische Bildung auf Hochschulniveau ermöglichen und leitete ge-
meinsam mit Salomon deren Forschungsabteilung. Die dort entstandenen Arbei-
ten über den „Bestand und Erschütterung der Familie in der Gegenwart“ stellen 
noch heute wichtige Dokumente für die soziale Situation von Familien vor dem 
NS-Regime dar. Damit knüpfte sie sowohl an den Diskurs über social research an 
als auch an Professionalisierungsbestrebungen durch die Verwissenschaftlichung 
der Sozialen Arbeit.

Frankfurt am Main: Fürsorgewissenschaft

In Frankfurt war mit dem evangelischen Professor für Sozialpädagogik Christian 
Klumker (1868–1942) ein bedeutender Theoretiker seiner Zeit für Fürsorgewis-
senschaften, an dessen Lehrstuhl Hans Scherpner (1898–1959) lernte und wirkte. 
Während Klumker noch weitere Protagonist*innen dieser Zeit durch seine Lehre 
prägte, fällt Scherpner in mehrerlei Hinsicht aus dem Rahmen, wie im Folgenden 
herausgearbeitet wird.
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Als erster Mann setzt sich Hans Scherpner in einer vierteiligen Artikelserie 
ausführlich und auf akademischem Niveau mit den Methoden des US-ameri-
kanischen Caseworks (Scherpner 1927) auseinander. Diese Aufsätze entstanden 
zumindest in Teilen vor dem Forschungsstipendium des Laura-Spelman-Rocke-
feller-Memorials34, das ihm 1926 bis 1928 einen zweijährigen Forschungsaufent-
halt in den Niederlanden ermöglichte und Grundlage seiner Habilitation war 
(Maier 2009: 196–198; Lambers 2018: 82). Gleichwohl ist dieses Stipendium Indiz 
für seine internationalen Kontakte, und möglicherweise ermöglichten ihm dies 
erst den Zugang zu den US-amerikanischen Quellen. Seine Frau, ebenfalls promo-
vierte Sozialwissenschaftlerin, unterstützte ihn dabei, indem sie die englischspra-
chige Literatur bearbeitete (Mayer 2009: 198). Scherpner ist in mehrerlei Hinsicht 
eine Ausnahme in dieser Zeit: Als Mann in der Fürsorgewissenschaft – er ist kein 
Pädagoge, Psychologe oder Analytiker  – und auch als evangelischer Theologe. 
Er greift in seiner Literaturarbeit vor allem auf Richmond (1917; 1922), weitere 
US-amerikanische Texte sowie aktuelle deutsche Schriften (u. a. Salomon 1926; 
Salomon/Wronsky 1926; Mende 1925; Stieve 1925) zurück und stellt die Case-
work-Konzepte als individualisierende Fürsorge aufgrund struktureller und kul-
tureller Unterschiede kritisch in Bezug zur Situation der Fürsorge im Deutschen 
Reich. Dabei hebt er den Zusammenhang von Casework und Demokratie deut-
lich hervor (Scherpner 1927: 18), wenn er Richmond (1922: 248) zitiert: „Such 
respect implies a democratic point of view. Social case work cannot progress un-
der those who have the autocratic spirit.“ Gewissermaßen erklärt er so im Vor-
hinein bereits den in Bälde abbrechenden Diskurs im Deutschen Reich. Und er 
verstärkt die demokratischen und partizipatorischen Bezüge des Casework noch 
(Scherpner 1927: 18 f.35): „The process of understanding a client and of develo-
ping, in conference with him, a program of participation is in essence a democra-
tic process. Patronage has no place in it, nor can the »same thing for everybody« 
ideal have any place“ (Richmond 1922: 173). Casework erfolgt in den USA also in 
einem partnerschaftlichen Verständnis zwischen Gleichrangigen, während man 
die Fürsorgebeziehung im Deutschen Reich noch „als eine Art Herrschaft des 
einen Menschen über den anderen ansprechen kann“ (Klumker 1918: 76 zitiert 
von Scherpner 1927: 38), also als hierarchische Beziehung eines Gebenden und 
eines Nehmenden. Dieses Herrschaftsverhältnis sieht Scherpner nicht ausschließ-
lich negativ, sondern kann darin auch Vorteile für die Fürsorgearbeit finden. Fol-
gerichtig stellt Scherpner die Besonderheiten des Demokratieverständnisses in 
den Vereinigten Staaten heraus, die er in Teilen kritisiert, aber als grundlegend 
für das Casework erachtet. Scherpner begrüßt zweifellos die Entwicklung einer 

34 Die Stiftung förderte die sozialwissenschaftliche Forschung mit enormen Beträgen, dar-
unter auch ausländische Projekte wie an der Universität Genf (o. V. 1926), und unterhielt 
ein Büro in Berlin (Maier 2009: 196). Scherpners Forschungsprojekt findet sich in diesen 
Berichten nicht. 1929 wurde die Stiftung mit der Rockefeller-Stiftung fusioniert (o. V. 1929).

35 Scherpner gibt in der Quellenangabe eine fehlerhafte Seitenzahl an, die hier korrigiert ist.
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individualisierenden Fürsorge für Deutschland. Er erweist sich dabei aber als 
scharfer Kritiker einer primären Fokussierung auf die Organisation der Fürsorge, 
anstatt die Ziele und ureigenen Wissensinteressen der Fürsorge klar herauszu-
arbeiten und erst dann nach der organisatorischen Umsetzung zu fragen. Seiner 
Auffassung nach können „[i]ndividualisierende Methoden […] nur in intensiver 
Arbeit am Einzelfall gewonnen, und ihre Zusammenfassung zu allgemeineren 
»Regeln« kann erst dann vollzogen werden, wenn genügend empirisches Material 
vorliegt, aus dem typische fürsorgerische Situationen und ihnen entsprechend 
typische Behandlungsformen abgeleitet werden können“ (Scherpner 1927: 37). 
Entsprechend fordert er die Begründung einer Fürsorgewissenschaft und sieht 
eine Lösung in einer Akademisierung der Ausbildung analog zum Modell der 
Vereinigten Staaten, auch wenn das geeignete Unterrichtsmaterial dafür fehle. 
Denn nur die akademische Freiheit ließe – im Gegensatz zum seminaristischen 
Lernen – auch die Entwicklung von Neuem zu. Bereits in dieser Zeit benennt er 
„adjustment“ (Anpassung) als Schlagwort, „das in keiner Aeußerung über soziale 
Fragen fehlen darf “ (1927: 16), und zeigt damit schon frühzeitig den späteren 
europäischen Diskurs im Casework über Anpassung und Systemintegration auf 
(exemplarisch Hofer 1951; Baltussen 1957; Roesinger 1957: 70; Bang 1967: 114). 
In den Vorläufern der »Sozialen Kasuistik«, namentlich Salomons und Wrons-
kys „Sozialer Therapie“ (1926), sieht Scherpner einen guten Entwicklungsansatz 
einer Fürsorgewissenschaft, auch wenn die aufgenommenen Fälle seines Erach-
tens nur ungenügend kritisch eingeordnet werden. In der Fürsorgeausbildung 
läge der Schwerpunkt zu sehr auf Wissensvermittlung, notwendig sei aber die 
Fähigkeit, „selbständig die Situation des Hilfebedürftigen zu beurteilen und 
über die anschließende Behandlung zu entscheiden“ (Scherpner  1927: 43; vgl. 
Salomon 1925). Das ist notwendig, denn in seiner Hoffnung, dass „einmal der 
Grundsatz sich durchsetzt, daß die persönliche Arbeit der Fürsorgerin der we-
sentliche Kern der Fürsorge überhaupt ist“ (Scherpner 1927: 40), zeigt sich be-
reits die Erkenntnis der »helfenden Beziehung«, die später so zentral wird und 
die selbstständiges Arbeiten erfordert. Neben der Ausbildungsform identifiziert 
er, ebenso wie Mende (1925), die für eine individualisierende Fürsorge fehlen-
den Fachkräfte in Lehre und Praxis (Scherpner 1927: 41) – auch dies ein Vorgriff 
auf die Nachkriegszeit. Supervision als reflexives, praxisanleitendes Lehrverfah-
ren erwähnt Scherpner auf keine Weise. Allerdings findet in der Fallbeschrei-
bung  – eine Übersetzung eines Lehrfalles aus den Vereinigten Staaten (Healy/
Bronner 1922, Case 6) – die „staff conference“ (Scherpner 1927: 11) Erwähnung, 
eine Form der kollegialen Fallbesprechung. Ob diese instruktiven oder reflexi-
ven Charakter hat und wie sie durchgeführt wird, ist aus dem übersetzten Fall-
beispiel nicht ersichtlich, da es stilistisch als Ergebnisprotokoll verfasst wurde. 
Scherpners Beitrag muss aus heutiger Sicht auch in den Professionalisierungs-
diskurs eingeordnet werden. Sowohl in seinen Forderungen zur Akademisierung 
der Ausbildung als auch der erkannten Notwendigkeit, durch eine ausgebildete 
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Urteilsfähigkeit zum autonomen Arbeiten befähigt zu werden, sind eindeutige 
Merkmale für das Bemühen um die Professionsbildung. Damit war Scherpner im 
Vergleich zu den sechs Vorträgen (e. g. Cordemann 1931; Pünder 1931) der Ta-
gung zur „Methodenfrage der Wohlfahrtsschulen“ fachlich deutlich voraus, denn 
in Chicago wurde der Tagungsdiskurs als „somewhat elementary“ (Carroll 1932) 
kritisiert, weil „the discussion accepts the school of social work as a technical 
instead of a professional school“ (ib.).

Hans Achingers (1927) Besprechung von Scherpners Beitrag ist zunächst vor 
dem Hintergrund seiner Diskursposition zu sehen. Achinger war Geschäftsfüh-
rer der Frankfurter Centrale für private Fürsorge e. V., einer vom philantropischen 
Unternehmer Wilhelm Merton  (1848–1916) finanzierten Einrichtung, die sich 
um die Verwissenschaftlichung der privaten Fürsorge bemühte (Eckhardt 1999). 
Sie kooperierte eng mit Christian Jasper Klumkers Universitätsinstitut und damit 
mit Scherpners Doktorvater als auch dem Deutschen Verein für öffentliche und 
private Fürsorge. In ihrer Vermittlung von Hilfegesuchen an die »richtigen« Für-
sorgevereine (vgl. das Konzept des Verweisungswissens) erkennt Gräser (2009: 
113–114) eine konzeptionelle Nähe zu den Charity Organization Societies (COS) 
aus den Vereinigten Staaten. Aus dieser Diskursposition war Achinger geradezu 
verpflichtet, Scherpners Beitrag positiv zu rezipieren. Achinger lobte also, dass 
Scherpner das „typisch Amerikanische“ und deshalb abzulehnende von der „bei-
spielgebende[n] [… und] vorbildliche[n] Vertiefung und Ausbildung der Einzel-
arbeit“ (Achinger  1927: 224) scheidet, die die weitere Auseinandersetzung vor 
dem Hintergrund des deutschen Massenelends erfordert.

Herman Nohl (1929) nahm Scherpners Aufsätze auf als Beleg für die ameri-
kanische Sichtweise, die zwar psychologische und psychoanalytische Theorien zu 
schätzen weiß, „als die primäre Grundlage der erzieherischen Arbeit“ (Nohl 1929: 
143) aber ablehnt. Nur mit einer Theorie zu beobachten und zu interpretieren sei 
unterkomplex und würde dem Fall nicht gerecht. Auch bei Werner Villinger, da-
mals noch in Hamburg, findet Nohl sich bestätigt (Nohl 1929: 143).

Und auch Gudrun Galster36 (1934) greift für Ihre Dissertation, die auf einer 
Studienreise beruht, auf Scherpners (1927) als auch Kraus (1931; 1932) Beiträ-
ge als wichtige Quellen für Case- und Groupwork zurück. Zwar benennt sie die 
Supervision nicht, beschreibt dafür aber eine Verbindung der Child Guidance 
Clinics mit der Psychiatrie sowie der Mental Health-Bewegung (s. S. 149). Galster 
stellt – wie auch Scherpner – die Demokratie als normatives Ideal der Sozialen 
Arbeit dar. Weitergehend arbeitet sie aber heraus, dass das Social Casework der 

36 Gudrun Melanie Galster (geboren um 1903 in Limbach), studierte in Leipzig Rechtswissen-
schaften und erreichte am 20.9.1929 auf dem Dampfschiff „American Trader“ als Studen-
tin die USA (Passenger-ID 9011984238435, in: Ellis Island Foundation, List or Manifest 
of Alien Passengers for the United States Immigrant Inspector at Port of Arrival #3 Nr. 7). 
Später war sie Regierungsdirektorin im Ministerium für Familie und Jugend, Bonn. Vgl. 
a. Galster (1957).
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1920er Jahre „von zwei neuen Erkenntnissen bestimmt [ist]: der von der indi-
viduellen Verschiedenheit der Menschen und von der Abhängigkeit des Indivi-
duums von den gesellschaftlichen Beziehungen, in die es hineinverflochten ist“ 
(Galster 1934: 54). Deshalb sei die soziale Situation der Hilfsbedürftigen zu inter-
pretieren, denn es gäbe nicht einfache Wirkzusammenhänge, sondern Ursachen-
komplexe. Aus der biographisch begründeten Formung des Individuums durch 
das individuelle soziale Umfeld entsteht dann sowohl die gesellschaftlich begrün-
dete Notwendigkeit als auch die Möglichkeit und Aufgabe für Professionelle, das 
Individuum dabei zu unterstützen, sich besser an die aktuelle Lebenssituation an-
zupassen. Mit diesem Konzept der »Anpassung«, in dem sich funktionalisierende 
Systemintegration und Normalismus erkennen lassen, benennt sie bereits eine 
leitende Idee des Caseworks der nächsten Jahrzehnte.

Scherpners Artikelserie wiederum – auch dies ein Hinweis auf bidirektionale 
Transnationalität – wurde von Frances Taussig (1883–1981), Geschäftsführerin 
der Jewish Social Service Association of New York, umgehend als Anlass für einen 
Beitrag in Families in Society genommen (Taussig 1928). Unter der Überschrift 
„A German Interpretation of Case Work in America“ attestiert sie Scherpner eine 
große Vertrautheit mit der aktuellen amerikanischen Literatur, paraphrasiert und 
übersetzt im Wesentlichen aber seine Artikelserie, weitestgehend ohne diese aus 
eigener Perspektive einzuordnen. Auch Lurie (1929) von der Universität Chica-
go lobt Scherpners profundes Wissen, sieht bei ihm aber den demokratischen 
Aspekt nach Richmond zu sehr betont. In Luries Meinung „[m]uch of value in 
current case-work practice relates to the philosophy of pragmatism and an in-
dividualistic social psychology, which offer a more realistic approach to human 
problems than does German sociology“ (Lurie 1929: 129).

Als Fürsorgewissenschaftler und Theologe, wenn auch evangelischer Kon-
fession, beschäftigte sich Scherpner zudem mit aquinistischer Lehre und deren 
Auswirkungen – und damit mit theologischen Fragen einer katholischen Ideen-
geschichte. In seinem Beitrag von 1929 ging er der Frage nach, „ob und in wel-
cher Gestalt die beiden Grundprinzipien der modernen Armenpflege – die For-
derung, daß jeder Arme entsprechend seinen Fähigkeiten und Kräften zur Arbeit 
verpflichtet und zur Arbeit anzuhalten sei, und die andere, daß die Form und das 
Ausmaß der Unterstützung sich nach den persönlichen Verhältnissen des Armen 
zu richten hätten – bereits im scholastischen System des hohen Mittelalters zu 
finden sind“ (Scherpner 1929: 186 f.). Scherpner findet zwar Ansätze einer Indivi-
dualisierung (op. cit.: 197), aber auch die „eigenartigen Begrenzungen, die ihnen 
[der Individualisierung und der Arbeitspflicht] in der scholastischen Sozialleh-
re gezogen waren“ (op. cit.: 199). Deshalb findet Scherpner in der thomistischen 
Lehre „nicht die Grundprinzipien für eine geordnete Armenpflege“ (ib.), wohl 
aber in deren humanistischen Weiterentwicklungen späterer Zeit. Auch wenn 
Scherpner keinen Bezug zur zeitgenössisch aktuellen Neothomistik herstellt, ist 
dieser nicht zu verkennen, wie sich nachfolgend transnational detaillierter zeigt.
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Hedwig Stieve, Fürsorgerin in Nürnberg (Stieve 1925), kam im Sommer 1927 
zu einer Langzeitfortbildung von 3½ Monaten an das Fürsorgerinnenseminar 
Frankfurt (Stieve 1927b). Der Kurs, zum neunten Mal der Jugendfürsorge gewid-
met, kooperierte eng mit der Universität, wo Stieve zahlreiche Vorlesungen hörte, 
weil es sie nach theoretischer Fundierung verlangte. Den direkten Kontakt zu 
Hans Scherpners Casework-Forschungen verpasste sie, denn Scherpner weilte zu 
diesem Zeitpunkt noch zu Forschungszwecken in den Niederlanden. Allerdings 
kam sie in Frankfurt durch Aichhorns und Bernfelds Schriften auch mit den 
Konzepten einer psychoanalytisch geprägten Pädagogik aus Wien in Kontakt.

Und auch die Klumker-Schülerin Hertha Kraus (1897–1968), einer jüdischen 
Familie entstammend, aber seit Beginn der Weimarer Republik den Quäkern an-
geschlossen und sowohl Mitglied der SPD als auch der Arbeiterwohlfahrt, be-
schäftigt sich mit den Entwicklungen der Sozialen Arbeit in den USA während 
der Weltwirtschaftskrise. Bereits 1923 war sie für fünf Monate in die USA gereist 
(Kraus 1923) – „ein persönliches Schlüsselerlebnis“ (Schirrmacher 2002: 100)37 
und „eine Tour, die als Studienreise durchgeführt wird, zum Studium von Land 
und Leuten, nicht vergleichbar zwar mit jenen großen Fachreisen der anderen 
bedeutsamen Wohlfahrtsexpertin […] Alice Salomons, doch bedeutsam für sich“ 
(op. cit.: 99). Im Frühjahr 1931 reist Kraus erneut für ein halbes Jahr in die Ver-
einigten Staaten. In vier Beiträgen (1931; 1932a; b; c), beschreibt die damalige Lei-
terin des Kölner Wohlfahrtamtes die Veränderungen in den Vereinigten Staaten 
vor allem aus politisch-struktureller Sicht. In ihren Texten zeichnen sich schon 
beginnende Veränderungen ab, die kurze Zeit später unter Präsident Roosevelt 
im »New Deal« gefasst werden (s. S. 193 ff.). Auf die praktische Soziale Arbeit 
selbst und die damit verbundenen Ausbildungsfragen geht sie eher oberflächlich 
ein, weil sie als hochrangige Kölner Verwaltungsbeamtin andere Perspektiven 
hat. Aber auch wenn sie dies nicht expressis verbis benennt, lassen sich in ihrem 
Text die Ideen der »sozialen Diagnose« (1932: 850; vgl. Richmond 1917) ebenso 
wiederfinden wie Konzepte des »social research« (1932: 852). In ihrer eigenen 
Berliner Zeit, die auch durch die Mitarbeit in der Settlement-Arbeit geprägt war, 
wird sie die oben beschriebenen Arbeitsgemeinschaften noch nicht miterlebt ha-
ben. Nun lesen sich ihre Ausführungen zur „kollegiale[n] Beratung“ (1932: 852) 
als multidisziplinäre Fallkonferenzen und damit sehr anschlussfähig an die Kasu-
istik rund um Siddy Wronsky: „Den umfassenden Vorerhebungen in jedem Falle 
entspricht eben nicht nur ein dickes Aktenstück, sondern ein Fürsorgeplan mit 
dem Ziel durchgreifender Hilfe und eine kollegiale Beratung aller wesentlicheren 

37 Schirrmacher  (2002: 95) zeigt in seiner Biographie, dass Hertha Kraus 1923 „im Begriff 
[stand, ihre] Berliner Tätigkeit aufzugeben, um […] für mehrere Jahre nach den Vereinig-
ten Staaten zu übersiedeln“ (Kraus an Oberbürgermeister der Stadt Köln, 2.3.1932). Die 
Reise war ein Zugeständnis, dass Kraus Konrad Adenauer als Oberbürgermeister abgerun-
gen hatte, als sie sich seinerzeit doch für die Stelle als Stadtdirektorin in Köln entschied. Es 
unterstreicht das langjährige und intensive Interesse Kraus’ an den Vereinigten Staaten.
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Maßnahmen der zur Zusammenarbeit gerufenen Stellen mit stark verantwort-
licher Haltung“ (1932: 852).

Im deutschsprachigen Diskurs zeigen sich also vielfältige Berührungspunkte 
zwischen Individualfürsorge und -psychologie, dem Casework, pädagogischer 
Beratung sowie der Psychoanalyse. Der Diskurs erhält dabei viele transnationa-
le Impulse, bisher herausgearbeitet vor allem in Form von Studienaufenthalten 
Deutscher in den Vereinigten Staaten sowie der Rezeption von Literatur. Dabei 
zeigten sich bereits Hinweis darauf, dass diese Austauschprozesse keine Ein-
bahnstraße waren, sondern bidirektional funktionierten. Im folgenden Abschnitt 
soll nun der Situation im nicht-deutschsprachigen Europa in Hinblick auf In-
dividualfürsorge, Psychoanalyse, Casework und Supervision detaillierter nach-
gespürt werden.

Die Situation im nicht-deutschsprachigen Europa

Schon vor dem Ersten Weltkrieg gab es intensiven fachlichen Austausch sowohl 
innerhalb der Frauenbewegung als auch in den sozialfürsorgerischen Arbeitsfel-
dern. Kriegsbedingt waren internationale gehemmt und es kam zu einer Zäsur, 
die – zumindest für die Deutschen – noch bis etwa Mitte der 1920er Jahre anhielt. 
Spätestens dann waren auch Deutsche wieder an innereuropäischen wie trans-
atlantischen Kontakten beteiligt (exemplarisch: Walpuski 2020c; Kniephoff-Kne-
bel 2006; Feustel 2006b; Hering 2006; Rodgers 1998).

Fragile Kooperationsstrukturen schuf 1920 die Gründung des Völkerbunds, 
dem die Vereinigten Staaten aber als Großmacht nie beitraten. In der Sozialen 
Arbeit und der Frauenbewegung hatten einzelne Personen Kontakte zueinan-
der gehalten, aber erst um 1930 war wieder ein arbeits- und tragfähiges inter-
nationales Netz entstanden. Dazu trugen auch internationale Verbände wie die 
Neugründungen Union Catholique Internationale de Service Sociale (UCISS) und 
International Committee of Schools for Social Work (ICSSW) bei.

1925 wurde in Mailand die UCISS als erster Dachverband der katholischen 
Wohlfahrtsschulen gegründet. Zwanzig Schulen aus Europa, darunter Aachen, 
Freiburg im Breisgau, München und Brüssel, sowie Nordamerika waren die 
Gründungsmitglieder, darunter die Fordham University New York. Treibende 
Kräfte hinter dem katholischen Verband waren die Belgierin Maria Baers sowie 
die Aachenerin Maria Offenberg. Schon bald schloss sich auch die Schule im west-
fälischen Münster an. In der UCISS standen „vor allem die auf der katholischen 
Lehre beruhenden wissenschaftlichen Grundlagen aus dem Bereich der Religi-
ons- und Morallehre“ (Kniephoff-Knebel 2006a: 14; vgl. 2006b: 113 ff.) im Fokus 
der Diskussionen, wie Offenbergs Bericht von der UCISS-Gründungskonferenz 
in der KDFB-Zeitschrift veranschaulicht: „Die tiefe und letzte Grundlage der ka-
tholischen sozialen Schulen sei aber das hohe Glaubensideal und die Lehre der 
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Kirche, die ihnen [den Schulen] die ruhige Entfaltung inmitten der Brandung der 
Zeit sichere und ihnen ihre Weltaufgabe zuerteile. In der Abkehr vom Geiste des 
schrankenlosen Individualismus, der zu einer Anarchie der Ideen geführt habe, 
in der Ablehnung des Liberalismus, der den Blick für den unterdrückten und 
leidenden Menschen verloren habe, erwachse den katholischen sozialen Schu-
len die große Sendung, die christliche Weltordnung wieder aufzurichten. Dar-
aus gehe ferner die Verpflichtung hervor, unter den zahlreichen Schulen anderer 
Richtung nicht nur geduldet zu sein, sondern siegreich zu werden im Kampf für 
das Reich Gottes. […] Das katholische Dogma sei unentbehrlich für den Auf-
bau des Planes und den Geist katholischer sozialer Schulen und sei außerordent-
lich mannigfaltig in seiner Anwendung. Die katholische Lehre betont vor allem 
die naturgeborene Gleichheit aller Menschen und die tatsächliche persönliche 
Ungleichheit derselben. Aus der Nichtbeachtung dieses Grundfaktors entstehen 
weittragende Irrtümer. Der Sozialismus will die naturhafte Gleichheit zu einer 
persönlichen umgestalten, der Liberalismus leugnet die naturhafte und über-
treibt die persönliche Gleichheit zugunsten einer Schicht, indem er die andere zu 
Lastträgern stempelt. Der katholische Mensch, fußend im Gedanken an die Be-
rufung jeder Menschenseele, sucht deren Heil auf dem Boden der Gerechtigkeit 
und bemüht sich die gottgewollten Ungleichheiten der Person abzumildern in 
der Liebe. Notwendig sei in den katholischen Schulen die Pflege des katholischen 
Dogmas, der christlichen Sittenlehre und christlichen Berufskunde. […] Vor al-
lem müsse eine Klarstellung der Unterschiede positiven und kirchlichen Rechtes 
erfolgen“ (Offenberg 1925: 367–368). Sehr deutlich wird in der UCISS also Bezug 
genommen auf die oben herausgearbeitete Theologie des Neothomismus und die 
Naturrechtslehre und damit auch die Ablehnung des Individualismus. Unaus-
gesprochen lassen sich im Text weiterhin das aus der katholischen Lehre abge-
leitete Frauenbild und die Soziallehre erkennen, die deutlich sozialistischen und 
liberalen Ansichten gegenübergestellt werden. Ebenso wird der Missionsauftrag 
sehr stark benannt. Dr. Luise Jörissen (1897–1987) baute mit ihren Erfahrungen 
der Schulleitung in München im Auftrag der UCISS von 1929 bis 1933 eine ka-
tholische Sozialschule in Santiago de Chile auf (Krause-Lang 1998: 280 f.; Reini-
cke 2012: 332), später in Lima.38 Allerdings lässt sich bei Jörissen, Oblatin OSB im 
Kloster Ettal, kein ausgeprägter Bezug zum Casework feststellen, eher gegenteilig 
eine monastisch-spirituelle Orientierung als auch eine Befürwortung paterna-
listischer Fürsorge auf der Linie des Katholischen Fürsorgevereins für Mädchen, 
Frauen und Kinder (KFFV) im Einsatz für ein Bewahrungsgesetz (Jörissen 1952).

Kniephoff-Knebel beschreibt das Ziel der UCISS-Arbeit als Standardisie-
rungsbemühungen für die katholische soziale Ausbildung. Dazu wurde versucht, 
„die speziellen, international gültigen Inhalte der katholischen sozialen Lehre zu 

38 Vgl. Rundbrief der UCISS an die Mitglieder und Korrespondenten der UCISS, Septem-
ber 1933, in: Archiv des Deutschen Caritasverbandes (ADCV) 199.3 Faszikel 02.
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identifizieren“ (Kniephoff-Knebel 2006b: 117). Etwas kleinräumiger fand Offen-
berg aber auch „eine wesentliche Übereinstimmung zwischen der belgischen 
und der rheinischen Schule über Gehalt und Charakter der Ausbildung“ (Offen-
berg 1925: 369). Offenberg selbst berichtete in Mailand über den praktischen Teil 
der Ausbildung und macht sichtbar, wie fern die Ausbildung vom heutigen Ver-
ständnis Sozialer Arbeit und deren praktischer Ausbildung dafür ist: „Praktische 
Erziehung soll die Schüler mit allen Zweigen sozialer Arbeit bekannt machen, 
ihre Eignung und Neigung für ein besonderes Gebiet sozialer Fürsorge heraus-
stellen, vor allem die technische Sicherheit im Büro- und Verwaltungsdienst er-
wirken und den Geist der Exaktheit und Arbeitsdisziplin in ihr [sic!] erwecken. 
Die praktische Schulung erstreckt sich auf Büro- und Verwaltungstechnik, auf 
praktische Betätigung in der Volksbildung und Heimkultur. Sie vermittelt vor 
allem eine geregelte praktische Arbeit an öffentlichen und privaten Dienststellen 
und gibt durch Besichtigungen einen Einblick in soziale Werke aller Art“ (Offen-
berg 1925: 368). Auch zeitgeschichtlich verortet Offenberg die UCISS-Gründung 
und erfreut sich „der einheitsstiftenden Kraft des katholischen Gedankens und 
dem ausdrücklichen Verlangen nach sozialem Ausgleich in Gerechtigkeit und 
Liebe“ (Offenberg  1925: 369). Auch die transnationale Entsendung von Schü-
lerinnen als Praktikantinnen trug dazu bei.39 Letztlich leistete die UCISS durch 
die Bearbeitung berufsethischer Fragestellungen und den fachlichen Diskurs im 
transnationalen Kontext einen großen Professionalisierungsbeitrag, allerdings 
auf Grundlage der neothomistischen Theologie und Philosophie und damit stark 
katholisch beeinflusst.

Erst  1929 entstand mit dem International Committee of Schools for Social 
Work (ICSSW) ein interkonfessioneller Verband (Kniephoff-Knebel 2006a: 12 f.; 
Kruse 2015: 24), unter anderem maßgeblich befördert von Alice Salomon und 
Siddy Wronsky und unterstützt durch eine „amerikanische Stiftung“40 (Knie-
phoff-Knebel 2006b: 119). Anders als die UCISS legte das ICSSW den Schwer-
punkt seiner Diskussionen um Ausbildungsstandards auf „weltanschaulich neu-
trale wissenschaftlich-theoretische Grundlagen, die dem Auftrag der Sozialen 
Arbeit zur Herstellung von sozialer Gerechtigkeit dienen konnten. Hier wurden 
insbesondere die Wissenschaften ins Zentrum der internationalen Diskussion 
gestellt, welche die Ausrichtung auf den Menschen und die Analyse seiner Le-
benswelt und Lebensbedingungen zum Inhalt hatten: also Basiswissen über das, 
was den Menschen präge, ihn umgäbe: soziale, wirtschaftliche, psychische und 
ethische Einflüsse oder auch »soziale Basisfächer«, also direkt auf den Menschen 
bezogene Wissenschaften“ (Kniephoff-Knebel 2006a: 14). In dieser Beschreibung 

39 Vgl. Rundbrief der UCISS an die Mitglieder und Korrespondenten der UCISS, Septem-
ber 1933, in: Archiv des Deutschen Caritasverbandes (ADCV) 199.3 Faszikel 02.

40 Die Stiftung muss hier als Forschungslücke unbenannt bleiben. Zugleich wird hier und 
immer wieder deutlich, wie US-amerikanische Stiftungen schon in den 1920er Jahren den 
Diskurs in Europa beeinflussen, ohne dass die Ziele dabei transparent wären.
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lassen sich positivistisch-rationale Tendenzen erkennen. Die UCISS-Mitglieder 
traten der ICSSW nicht bei (Kniephoff-Knebel 2006b: 119; 2015: 49 f.).

Der Gründung des ICSSW vorausgegangen war die Quinzaine Sociale Inter-
nationale im Vorjahr. Diese geradezu einzigartige Zusammenkunft mit rund 
5.000 Teilnehmenden in Paris wurde von Alice Salomon mitinitiiert. Sie bestand 
aus fünf Einzelkonferenzen binnen zwei Wochen und stellte einen markanten 
Punkt in der Entwicklung dar. Hering (2006: 31) sieht in ihr „die Initialzündung 
des modernen Wohlfahrtsinternationalismus“, die Zugleich den Endpunkt einer 
französisch-belgischen Dominanz „in der Entwicklung der europäischen Wohl-
fahrtspflege“ (ib.) markiert. Dort „beschäftigten sich drei der fünf Sektionen mit 
Fragen der Ausbildung und der Methode des social case work. Wie dominierend 
Fragen der Professionalisierung der Sozialen Arbeit Ende der 1920er Jahre sind, 
zeigt sich auch daran, daß sämtliche Plenumsvorträge besagter Tagung Ausbil-
dungsfragen gewidmet sind. Es geht um Lehrpläne, die Praxis der Methoden-
schulung, das Verhältnis der theoretischen und praktischen Anteile der Aus-
bildung, die Schaffung eines Berufsethos, das Problem der sozialarbeiterischen 
Leitwissenschaft, die »Höhenlage« der Ausbildung (Universität oder Fachschule) 
usw.“ (Konrad 1994: 49). Auffällig ist dabei auch, wie unterschiedlich über die 
Geschlechterfrage international diskutiert wird. Während die liberal aufgewach-
sene US-Amerikanerin Sophonisba Breckinridge (1866–1948) „ein flammendes 
Plädoyer […] für die Koedukation der Ausbildung zum sozialen Beruf “ (He-
ring 2006: 34) hält, begründet die deutsche Katholikin Helene Weber ihre Gegen-
position des »sozialen Frauenberufs« mit wenig mehr als der deutschen Tradition 
und den Gegebenheiten. Hering sieht die Ursache in starken und traditionsrei-
chen deutschen Wohlfahrtsverbänden mit konservativer Prägung in Hinblick 
auf die Geschlechterfrage, teilweise durch die konfessionellen Ausrichtungen ge-
prägt. Sie veranschaulicht dies anhand des Konferenzberichts in der katholischen 
caritas: „Gertrud Bäumer und andere Rednerinnen gaben der ganzen Konferenz 
die Note der Mütterlichkeit, der fraulichen Güte und des seelischen Verstehens. 
Immer wieder stand die Frau, die Mutter in all ihrer Wärme und Klugheit und in 
liebender Tatkraft als beste Wohlfahrtsarbeiterin vor den Augen der Versamm-
lung“ (Mayer 1928 nach Hering 2006: 34). Diese Zeilen aus Männerhand erinnern 
sowohl stark an die Argumente der Frauenbewegung und der »geistigen Mütter-
lichkeit«, ebenso stark wird aber das oben dargestellte, neothomistisch begrün-
dete katholische Frauenbild von Amtskirche und KDFB sichtbar (s. S. 108 ff.). 
Hintergründig ist aber eine weitere Dimension zu benennen, wenn Weber mit 
der Tradition und den Gegebenheiten argumentiert, nämlich eine bürgerlich-he-
gemoniale, in der bestehende Klassenverhältnisse fortgeschrieben werden und 
Soziale Arbeit letztlich eine philantropische Wohltätigkeit als Antwort auf einen 
Pauperismus bleibt. Hering sieht einen großen „Kontrast zu den anglo-amerika-
nischen Genderkonstellationen“ (ib.). Auf der persönlichen Ebene schien dieser 
Kontrast eher anziehend zu wirken, denn es trafen sich rund 80 deutsche und 



147

US-amerikanische Sozialarbeiter*innen auf Einladung des Deutschen Verbands 
der Sozialbeamtinnen (DVS)41 am Rande der Konferenz und tauschten sich über 
ihre Arbeit – und damit zwangsläufig auch über die individualisierende Fürsorge 
des Casework – informell und individuell aus (Beerensson 1928: 9).

Wesentlich stärker noch als das Deutsche Reich waren die Niederlande durch 
den konfessionellen Partikularismus (Verzuiling; vgl. Lijphart 1975) geprägt. Die 
südlichen, katholischen Niederlande hatten eine große Nähe zu Belgien und da-
mit Anschluss an die franko-belgische Dominanz in der Entwicklung der euro-
päischen Wohlfahrtspflege. Im Ersten Weltkrieg hatten die Niederlande es ge-
schafft, neutral zu bleiben. Direkt im Anschluss aber boten sie dem deutschen 
Kaiser Wilhelm II. Asyl, nachdem er Berlin verlassen hatte.

In Hinblick auf die Soziale Arbeit werden auch in den Niederlanden trans-
atlantische Einflüsse sichtbar. Schon 1899 eröffnete mit der Amsterdamer Oplei-
dingsinrichting voor Sociale Arbeid (ab 1905: School voor Maatschappelijk Werk) 
die weltweit erste Sozialschule mit Vollzeitunterricht. Gemeinsam mit der New 
Yorker School of Philanthropy diente sie Alice Salomon als Vorbild für die Grün-
dung der Sozialen Frauenschule 1908 in Berlin (Kniephoff-Knebel 2015: 45). Die 
Juristin Eugenia Cornelia Lekkerkerker  (1899–1985) bringt von einem rund 
zweijährigen Studienaufenthalt42 am Radcliffe College, an der Harvard University 
und der New York School of Social Work (Lekkerkerker 1931: VII) das Konzept 
der Child Guidance Clinics mit, das sie ab 1927 in den Niederlanden einzufüh-
ren beginnt. 1928 folgt daraus die Gründung des ersten Medisch Opvoedkundig 
Bureau (MOB, deutsch: Medizinisch-pädagogische Geschäftsstelle) wiederum in 
Amsterdam (Lekkerkerker 1927; de Jongh 1953c: 65; Walpuski 2021a). Allerdings 
bleibt noch unklar, ob die psychoanalytischen Konzepte zur Erziehungsberatung, 
wie sie Aichhorn oder Adler in Wien etablierten, in den Niederlanden rezipiert 
wurden, oder nach welchen pädagogischen oder psychologisch-therapeutischen 
Konzepten dort gearbeitet wurde. Augenfällig ist, dass diese neuen Einrichtungen 
in der Metropole Amsterdam und damit im calvinistisch-protestantischen Teil 
der Niederlande gegründet wurden. Vor dem Hintergrund des niederländischen 
Partikularismus, der sich ab etwa 1917 zur Versäulung (Verzuiling) verstärkte, 
ist das relevant, weil es eine modernisierende Entwicklung in der protestanti-
schen Säule verdeutlicht, die nicht automatisch auch in der katholischen Säule 

41 Der Deutsche Verband der Sozialbeamtinnen (DVS) war von 1916 bis zur Selbstauflö-
sung 1933 und nach seiner Neugründung ab 1946 einer der dem heutigen Deutschen Be-
rufsverband für Soziale Arbeit (DBSH) vorhergehenden Berufsverbände. Adele Beerensson 
war erste Vorsitzende und ab 1925 hauptamtliche Geschäftsführerin.

42 Dieser Studienaufenthalt wurde Lekkerkerker unter anderem von der Netherland-America 
Foundation sowie dem Laura Spelman Rockefeller Memorial Fund ermöglicht (Lekkerker-
ker  1931: VII), was die transnational-wissensgenierende Funktion und Wirkmacht von 
Stiftungen beschreibt. Lekkerkerker reiste offenbar sowohl 1924 als auch 1930 in die USA, 
wie sich anhand der Immigrationsdaten belegen lässt.
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stattfanden. Hans Scherpner befand sich zu dieser Zeit als Forschungsstipendiat 
in Amsterdam (Lambers 2018: 82) und kam dabei möglicherweise mit den neuen 
Ideen in Kontakt; in seinen Aufsätzen (Scherpner 1927) wird dies allerdings nicht 
deutlich.

Auch in die tschechoslowakische Hauptstadt Prag gelangten US-amerika-
nische Konzepte in dieser Zeit. Hier war es nicht die Erziehungsberatung, die 
Spuren hinterließ, sondern das Social Casework nach Mary Richmond. Dr. Ma-
rie Krakešová-Došková  (1898–1979) lernte es im Rahmen ihres Studiums von 
1922 bis 1924 am Vassar College in den Vereinigten Staaten kennen (Krakeš/Kra-
kešová-Došková 1934; Walpuski 2020c: 62) und richtete den Lehrplan an der von 
ihr geleiteten staatlichen Masarykschule für Gesundheitspflege und soziale Fürsor-
ge danach aus.

Beratung – die Verbindung zwischen Casework, Supervision und 
klinischem Denken?

Einen intensiven internationalen Diskurs gab es auch durch die Psychoanalyse 
und die daraus entstehenden pädagogischen Erziehungsberatungsstellen an der 
Schnittstelle zur Heilpädagogik. In Wien und Berlin wurde dies bereits skizziert 
(s. S. 118 ff.). Im Folgenden Abschnitt soll dieser Entwicklung unter Berücksichti-
gung der transatlantischen Perspektive detaillierter nachgespürt werden.

Denn der US-amerikanische Psychiater Frankwood E. Williams (1883–1936) 
reiste 1925 nach Wien, um sich von Otto Rank analysieren zu lassen (Pols 2007). 
Aber nicht nur Williams und zuvor Carolin Newton  (1925) kamen zu diesem 
Zwecke nach Europa, wie Williams in einem Vortrag in Hamburg erläutert: „Die 
amerikanische Psychiatrie ist […] fast gänzlich auf deutscher Psychiatrie aufge-
baut. Viele deutsche Gelehrte haben zu unserem Wissen in Amerika beigetragen, 
aber ganz besonders sind wir in unserer Arbeit beeinflußt und geleitet worden 
von [Emil] Kraepelin in München, [Eugen] Bleuler in Zürich, Freud in Wien und 
in neuerer Zeit besonders auf dem Gebiet, das wir Child Guidance Work genannt 
haben, von Otto Rank aus Wien, jetzt in Paris. Von diesen Männern und ihren 
deutschen Kollegen kommt unser Wissen, unsere Bezeichnungen, unsere Metho-
den, unsere Ansichten, unsere Denkweise, der Geist unserer Arbeit. […] In den 
letzten 3 Jahren sind etwa 40 der jüngeren Psychiater – eine nicht unbedeutende 
Anzahl, wenn man die verhältnismäßig kleine Gesamtzahl in Betracht zieht – zur 
Ausbildung in der Analyse nach Berlin oder Wien gegangen. Die meisten jedoch 
gingen zu Rank nach Paris, dessen Anschauung, Methode und Technik einen 
ausgesprochen günstigen Eindruck gemacht haben, besonders auf diejenigen, die 
im psychiatrischen Außendienst tätig sind, im child guidance work, der Arbeit 
in den Schulen, in colleges, den sozialen Einrichtungen und dergleichen“ (Wil-
liams 1929: 30.51). Diese Reisen unternehmen aber nicht nur Psychiater, sondern 
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sie sind Teil einer in den Vereinigten Staaten „wachsende[n] Strömung […], be-
sonders unter den psychiatrisch gebildeten Sozialfürsorgerinnen, vor allem aber 
unter Krankenpflegerinnen und Lehrern, als Teil ihrer Ausbildung eine persön-
liche Analyse durchzumachen. Die Absicht dabei ist nicht, diese Ausbildung 
technisch zu verwerten, sondern zu einem besseren Verständnis der Probleme 
ihrer Klienten zu kommen. Ehe man sich mit den seelischen Problemen anderer 
befaßt, will man wenigstens tun, was man kann, um mit seinen eigenen seeli-
schen Problemen fertig zu werden, so daß diese nicht unentwirrbar mit denen 
der Klienten verstrickt werden“ (Williams 1929: 51). Gleichzeitig favorisiert Wil-
liams eine enge Kooperation von Sozialer Arbeit und Psychiatrie und beschreibt 
die „erfahrene psychiatrisch gebildete Sozialfürsorgerin“ (Williams 1929: 65) als 
des Psychiaters „Auge, sein Ohr, seine Hände, seine Beine und tatsachlich ein 
Teil seines Intellekts“ (Williams 1929: 66). Denn „[g]anz objektiv und meist un-
bewußt hat sie für den Psychiater Material gesammelt und diesem vorgelegt, von 
dessen Existenz dieser nur dunkel oder überhaupt nichts ahnte“ (ib.). Dadurch 
erweitert der Psychiater seine ausschließlich medizinisch geprägte Expertise, und 
die Sozialarbeiterin wird zum „Bindeglied zwischen dem Psychiater […] und der 
Gemeinde ganz allgemein“ (ib.). Am liebsten möchte Williams „den »psychiatri-
schen Gesichtspunkt« in aIle soziale Fürsorgearbeit einführen, mag es nun Fami-
lienfürsorge, Kinderhilfswerk, Krankenpflege, Fabrikpflege oder Erholungsfür-
sorge sein. Alle Sozialarbeiter, und das solI ausgedehnt werden auf alle ärztlichen, 
juristischen, theologischen, volkswirtschaftlichen Berufe, auf die Berufe des Leh-
rers, der Krankenpflege und selbst des Journalisten, sollten – dies ist die Über-
zeugung – mit psychiatrischem Material, mit psychiatrischen Gesichtspunkten 
und Methoden vertraut sein, damit sie besser die behavior problems auf ihren 
Arbeitsgebieten verstehen können“ (Williams 1929: 67).

Hintergrund dieses Wunsches war das aufkeimende Interesse der Men-
tal Health-Bewegung, deren medizinischer Direktor Williams seit 1922 war 
(Pols  2007), an psychoanalytischer Pädagogik. Damit hoffte sie, den leitenden 
Gedanken der Prävention durch Einwirken im Jugendalter umsetzen zu können. 
Diese Bewegung und ihre Schnittstellen zum Casework werden im folgenden 
Abschnitt dargestellt.

Die American Mental Health-Bewegung

Mit der wachsenden American Mental Health, zunächst noch Mental Hygiene, als 
Sozialer Bewegung waren neben Williams (1925; 1929; Ruggles 1936) auch Otto 
Rank und Jessica Taft (1925; 1926: 201) verbunden, und Berichte über die Bewe-
gung gelangten auf unterschiedlichen Pfaden auch ins Deutsche Reich.

Die Mental Health-Bewegung geht auf Clifford Beers  (1908) zurück. 
Beers  (1876–1943) hatte aufgrund einer bipolaren Störung selbst Erfahrungen 
mit klinisch-stationärer Psychiatrie machen müssen und seine Erlebnisse in den 
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Kliniken schließlich 1908 publiziert (vgl. a.  Reimann  1967: 33–38). Sein Buch 
erreichte hohe Auflagen, und es entstand daraus eine Psychiatriereformbewe-
gung, die sich bereits 1909 als Mental Health America gründete, die nach Rei-
mann (1967) als Soziale Bewegung zu beschreiben ist. Sie war darum bemüht, 
einerseits die Behandlung und Unterbringung von psychisch Kranken zu ver-
bessern sowie andererseits mehr Gewicht auf Prävention und Nachsorge zu le-
gen (vgl. Reimann 1967). Aus der Bewegung heraus entstand das Berufsbild der 
Psychiatric Social Worker, dessen Angehörige sich in einem eigenen Fachverband 
organisierten. Der Präventionsgedanke gewann dabei immer mehr Gewicht. In 
der Verbindung mit psychoanalytischen und pädagogischen Einflüssen wurde 
nach Ansätzen gesucht, den Präventions- als auch Resilienzgedanken zu stär-
ken. Beeinflussungsmöglichkeiten zur Stärkung der Resilienz wurden vor allem 
in der Adoleszenz gesehen. So wurde die Frage nach »adjustment«  – besserer 
Anpassung an das soziale Umfeld – mit sozialpsychiatrischer Arbeit verbunden. 
Scherpner (1927: 16) hatte das schon früh im Kontext des Casework beschrieben.

Dabei traf das europäisch-psychoanalytische Wissen in der Psychopathenfür-
sorge auf eine diametral unterschiedliche Herangehensweise in den USA, wie es 
die Herausgeber eines Tagungsbandes zur Psychopathenfürsorge von 1928 präg-
nant herausstellen: „Die Redaktion sieht sich genötigt, auf einen Unterschied der 
amerikanischen und deutschen psychiatrischen Betrachtungsweise ausdrücklich 
aufmerksam zu machen. Unsere [deutsche] Auffassung vom Wesen des psychopa-
thischen Kindes bedeutet, daß dessen Schwierigkeiten endogen bedingt seien, daß 
sich diese Schwierigkeiten in verschiedener Umgebung in verschiedenem Grade 
zeigen und nur durch spezielle heilpädagogische Maßnahmen zu beeinflussen sei-
en. Diese Kinder sind nach deutscher wissenschaftlicher Auffassung nicht geistes-
krank, nicht epileptisch, haben kein organisches Gehirnleiden, sondern sind eben 
Psychopathen im Sinne der deutschen klinischen Psychiatrie. Williams dagegen 
ist der Überzeugung, daß die Schwierigkeiten jedes »psychopathischen Kindes« 
(amerikanischer Auffassung) so stark aus unzweckmäßigen Umwelts- und Erzie-
hungseinflüssen resultieren, daß bei einem, dem einzelnen Kinde in differenzierter 
Weise angepaßten, Erziehungseinfluß sich die Schwierigkeiten des Kindes nicht 
mehr zeigen. Er hält also das Verhalten der Kinder, die Erziehungsschwierigkeiten 
bereiten, und die wir »psychopathisch« nennen würden, für rein reaktiv und will 
nur die Kinder als psychopathisch bezeichnet wissen, die sich keinem – ihm noch 
so sehr angepaßten – erzieherischen Einfluß zugänglich zeigen“ (Homburger et al. 
1929: 84). Reimann (1967: 46 ff.) führt diesen Gegensatz im US-amerikanischen 
Raum auf dortige philosophische Einflüsse von William James, Stanley Hall, Lee 
Thorndike und John Dewey zurück. Sie setzten pragmatisch auf die menschliche 
Fähigkeit, die Umwelt und das Selbst zu verändern und anzupassen. Die dynami-
sche Psychiatrie Freud’scher Prägung und Mental Health-Bewegung bereiteten sich 
so gegenseitig global den Weg (Reimann 1967: 50) und gelangten auch über den 
kriminologischen Diskurs nach Europa (Lekkerkerker 1927; 1931).
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Mit zeitlichem Abstand rekonstruiert Katharina Gröning die den deutschen 
Erziehungsberatungsstellen zugrunde liegende Auffassung, die sie als „ärztlich 
dominiert[en, …] klinischen Blick auf die sozialen Probleme ihrer Zeit“ (Grö-
ning 2015: 75) beschreibt. Das zugrunde liegende „Beratungsprozessmodell von 
Untersuchung, Diagnose[,] Maßnahme [… sei] schwierig, weil es notwendig un-
verstandenes Material, das in jedem Beratungsprozess zum Tragen kommt, weg-
strukturiert“ (ib.). So seien bereits in der frühen Geschichte der deutschen Er-
ziehungsberatung Sorge und Selektion angelegt, die endogen und damit zugleich 
auch mit einem eugenischen Diskurs verbunden waren.

Ausführlicher berichtet seinerzeit die Jugendwohlfahrtspflegerin Ruth War-
burg43 (192944; 1930) nach einer Studienreise über die US-amerikanische Mental 
Health-Bewegung und die bereits dargestellten diametralen Ausgangsverständ-
nisse dies- und jenseits des Atlantiks (vgl. Homburger et al. 1929: 84). Warburg 
negiert endogene und eugenische Theorien und erklärt die Ursachen von Hil-
febedarfen neben psychischen Erkrankungen vor allem psychoanalytisch und 
durch soziale Prägungen. Dass sie dies als allgemein akzeptiertes Wissen setzt 
(Warburg  1929b: 724), überrascht, wurde doch in Preußen nahezu zeitgleich 
an Vorläufern des eugenisch inspirierten Gesetzentwurfs gearbeitet, der 1933 
als Vorlage für das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN; 
„Zwangssterilisierungsgesetz“) diente (Sachße/Tennstedt  1992: 100 ff.; Rich-
ter 2001). Das Verstehen des Kindes sowie seines Umfeldes ist eine zentrale Auf-
gabe, letztlich jedoch mit dem menschenökonomischen Ziel der „ökonomischen 
Nutzbarmachung“ (Warburg 1929a: 154). Warburg beschreibt insbesondere die 
präventiven Aspekte in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und beschreibt 
deshalb ausführlich die Child Guidance Clinics, die sie mit „Beratungsstellen für 

43 Ruth Anna Warburg  (1904–1957) entstammte der bekannten jüdischen Bankiersfamilie 
Warburg aus Hamburg. Nach dem Abitur besuchte sie von 1922 bis 1925 die Wohlfahrts-
schule Hamburg unter Margarete Treuge (1876–1962), hörte parallel Kurse an der Univer-
sität Hamburg und studierte schließlich ein Semester am Bedford College der University of 
London. Anschließend arbeitete sie im Jugendamt Hamburg (1926), war von 1927 bis 1928 
als Hilfsfürsorgerin und Hausmutter im neu in Wuhlgarten gegründeten städtischen Ber-
liner Heilerziehungsheim für Mädchen »Haus Wiesenblick« (vgl. Keller 1930: 5; Perl 1930), 
erhielt ihre staatliche Anerkennung als Jugendwohlfahrtspflegerin  1928 in Hamburg. 
Am 2.3.1928 erreichte sie auf dem Dampfschiff „New York“ die USA für eine Studienreise 
(Passenger-ID 9011982326075, in: Ellis Island Foundation, List or Manifest of Alien Pass-
engers for the United States Immigrant Inspector at Port of Arrival #2 Nr. 5). Anschließend 
war sie im Berliner Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht in der Auskunftsstelle für 
Erziehungsberatung (1929–1930) beschäftigt. Nach der Hochzeit mit Dr. Kurt Neu 1930 
und Geburt der Tochter 1932 emigirierte die Familie 1936 über die Niederlande in die Ver-
einigten Staaten, die sie 1940 erreichte. Ihr Nachlass ist im Leo Baeck Institute – Center for 
Jewish History (https://archives.cjh.org/repositories/5/archival_objects/684041) archiviert.

44 Die beiden Texte von Ruth Warburg (1929a; b) stellen in weiten Teilen Selbstplagiate dar, 
ohne dies auszuweisen. Der b-Text ist jedoch umfassender und bearbeitet zusätzliche As-
pekte. Zudem zeigt er eine Nähe der Autorin zur Arbeiterwohlfahrt und deren Zielen.

https://archives.cjh.org/repositories/5/archival_objects/684041
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Jugendkunde“45 (Warburg 1929b: 725) übersetzt. Neben Psychiater*innen seien 
dort »psychiatrisch geschulte Sozialarbeiter« tätig. Ihnen kommt  – im Unter-
schied zur Erstellung einer psychiatrisch-medizinischen Diagnose – die Erstel-
lung einer sozialen Diagnose zu (vgl. Warburg 1930; Galster 1934). In einer inter-
disziplinären Fallkonferenz wird dann die Behandlung gemeinsam besprochen; 
stellenweise wird mit Settlements kooperiert. Für diesen Kontext ist vor allem 
ihre Beschreibung der sozialen Arbeit relevant, weil sie sich mit Ausbildungs-
fragen beschäftigt, die zu dieser Zeit im Deutschen Reich kontrovers diskutiert 
werden: „Kommen wir zuletzt zu der Erziehung der Fürsorger“ (Warburg 1929b: 
729): „Sie müssen lernen, objektiv zu sehen, ohne mit einem Urteil »verwahr-
lost«, »unmoralisch« usw. bereit zu sein. Die Psychiater müssen ihnen zeigen, 
was es heißt, der Psyche eines Menschen gerecht zu werden und seine kompli-
zierten Reaktionen richtig zu werten. Die psychiatrischen Sozialarbeiter, sowie 
alle andern [sic!] Sozialarbeiter müssen lernen, objektive, wissenschaftliche Fall-
studien zu machen, die allein eine Grundlage für eine sinnvolle Behandlung des 
Individuums bilden können“ (Warburg 1929a: 159). „Gedacht ist an die »Case 
studies« wie sie Healy (Boston) [Healey/Bronner  1922] herausgebracht hat“ 
(Warburg  1929b: 729).46 Damit wiederholt Warburg für die Soziale Arbeit die 
Anforderung, objektiv und urteilsfähig zu werden, also ein rationalisierendes 
Konzept. Ansätze, diese Anforderung zu entwickeln, verortet Warburg in den 
interdisziplinären Fallkonferenzen, dem wissenschaftlich-kasuistischen Arbeiten 
und den psychoanalytischen Einflüssen.

An diesem Diskurs um die Psychiatric Social Worker, die Psychoanalyse und 
die Psychopathenfürsorge nimmt die Schnittstelle zur Heilpädagogik allmählich 
Gestalt an, die sich im kommenden Jahrzehnt deutlich stärker profilieren wird. 
In dieser Schnittstelle wird sichtbar, wie sich Konzepte der Individualfürsorge 
mit klinischem Denken verbinden, aber zugleich, wie unterschiedlich dies- und 
jenseits des Atlantiks klinisch gedacht wird: Während im Deutschen Reich endo-
gene und damit eugenische Begründungen für Devianz gesucht werden, über-
wiegen jenseits des Atlantiks sozialwissenschaftliche und psychoanalytische Er-
klärungsmuster.

45 Dass sie im folgenden Text von „Jugendberatungsstellen“ spricht, verwirrt, weil dieser Be-
griff im Deutschen im Umfeld von Hugo Sauer für die Peer-to-peer-Beratung genutzt wur-
de, was Warburg offenbar nicht wusste.

46 Das zusammengesetzte Zitat findet sich nahezu identisch in beiden Texten (Warburg 1929a; 
1929b), der Mittelteil ist jedoch im b-Text leicht gekürzt und mit Interpunktionsfehlern be-
haftet, während im a-Text die parenthisierten Sätze kürzer ausfallen.
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Zusammenfassende Verdichtung der Entwicklungen bis 1933

In den vorangestellten Schlaglichtern ist „zu erkennen, dass sich die Soziale 
Arbeit zu Anfang des 20. Jahrhunderts aus verschiedenen transnationalen Re-
formbewegungen herausgeschält hat und gerade erst im Begriff war, ein eigenes 
disziplinäres oder professionelles Netzwerk zu bilden“ (Köngeter 2013: 94). Eben-
so lässt sich bestätigen, dass im Deutschen Reich schon zwischen den Weltkrie-
gen über eine individualisierende, einzelfallorientierte Fürsorge wissenschaftlich 
fundiert und transnational unter Einfluss von US-amerikanischen und europäi-
schen Konzepten diskutiert wurde. Geteilte Religiosität erweist sich dabei als re-
levante Grundlage für den gemeinsamen Austausch sowie dessen Abgrenzungen. 
Dabei konzentriert sich die deutschsprachige Forschung häufig auf das Wirken 
von und um Alice Salomon und ihre transatlantische Verbindung insbesondere 
zum Hull House. Sie tendiert dabei dazu, andere Akteur*innen und weitere geo-
graphische Achsen aus dem Blick zu verlieren und muss dementsprechend als 
reduktionistisch kritisiert werden.47 Viele dieser Sozialen Bewegungen trafen in 
Akteur*innen in der damaligen Weltstadt Berlin aufeinander. Dort arbeitete man 
zusammen, tauschte sich aus und versuchte, Lösungen für die großen sozialen 
Probleme nach Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise zu entwickeln.

Dabei zeichnen sich zwei Strömungen ab: Einerseits lässt sich eine bürger-
liche Strömung beschreiben, die konservativ den status quo bewahren will. Bezo-
gen auf die Soziale Arbeit äußert sich dies sowohl in einem Festhalten an der dem 
Mann untergeordneten Rolle der Frau und ihrem »natürlichen Wesen«, das sie 
für soziale und pflegerische Aufgaben prädestiniert. Es äußert sich aber auch in 
der Haltung und der Idee, mit der Hilfe geleistet, besser: gewährt wird, denn Hilfe 
versteht sich in dieser Linie als gnadenvolle Wohltätigkeit für würdige Arme. In 
dieser Strömung ist es die Aufgabe gut gebildeter Bürgertöchter und -ehefrauen, 
diese Form der Wohltätigkeit zu üben, die zudem religiös begründet wird. Zwar 
erhalten damit die Frauen einen Platz in der Gesellschaft, allerdings einen nach-
geordneten und eingeschränkten. Auch diese Konstruktion ist – insbesondere im 
neothomistisch geprägten Katholizismus – religiös abgesichert. Diskursbeiträge 
von Katholikinnen sind also überwiegend vor diesem Hintergrund einzuordnen.

47 Neben der expliziten und verdienstvollen Salomon-Forschung von Kuhlmann und Feus-
tel gilt das auch für die Dissertation von Kniephoff-Knebel (2006b), die 40 Primärquellen 
von Alice Salomon zuzüglich einschlägiger Sekundärquellen auflistet, aber zahlreiche der 
in dieser Arbeit genannten Quellen der Vorkriegszeit wie Mende (1925), Newton (1925), 
Harnack (1927), Scherpner (1927) oder dw (1937) übersieht. Entsprechend urteilt Salus-
towicz (2008): Die Autorin „gibt viele Informationen und Ansichten, die von anderen Au-
toren schon bearbeitet worden sind, nur wieder, was für die in dieses Thema eingeweihten 
Experten und Hochschullehrern häufig recht redundant erscheinen kann.“
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Abbildung 2: Soziale Bewegungen vernetzen sich in Berlin. Fast jede der Bewegungen 
ist in sich transnational vernetzt, zudem gibt es Schnittmengen. Fast keine der 
Bewegungen ist explizit religiös inspiriert, auch wenn in Teilen der jeweiligen 
Bewegungen religiöse Verbundenheiten bestehen (bspw. Katholischer Frauenbund, 
Freie Deutsche Jüdische Jugend oder protestantische Settlements). Der Kampf um 
Diskursmacht und damit demokratisierende Motivationen bildet ein gemeinsames 
Fundament.
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Dieser die Soziale Arbeit dominierenden Strömung steht eine weitere gegenüber, 
die zwar die den Frauen zugeschriebenen Tugenden ihres vermeintlich »natür-
lichen Wesens« wie Empathie, Verständnis oder Altruismus (vgl. Breuer 1998: 
106) nutzt, diese aber psychoanalytisch und sozialwissenschaftlich begründet 
und damit von Geschlechterfragen trennt. Diese Strömung setzt sich aus vielen 
Facetten zusammen und kann nicht als einheitliche Soziale Bewegung gefasst 
werden. Vielmehr sind es einzelne Versuche der Modernisierung, Objektivie-
rung, Multiperspektivität und -disziplinarität sowie Verwissenschaftlichung, in 
der sich Kerne von Rationalisierung herauszukristallisieren beginnen und das 
Ideal einer besseren, gerechteren Welt gilt (vgl. Schröder 2001). Zu dieser Strö-
mung sind auch die radikale Frauenbewegung mit ihrer Forderung nach voller 
Gleichberechtigung und Erwerbsmöglichkeiten zu zählen, ebenso die nach De-
mokratisierung rufende Arbeiterbewegung sowie die Jugendbewegung. In die-
sen vielfältigen Emanzipationsbemühungen ist – neben einem Verteilungskampf 
ökonomischen Kapitals  – auch der hegemoniale Kampf um Mitbestimmungs-
möglichkeiten und Diskursmacht zu sehen. In der Arbeiterwohlfahrt lassen sich 
gleich mehrere dieser Facetten zugleich wiederfinden.

Aus heutiger Sicht standen im Fokus des nationalen wie transnationalen Diskur-
ses dabei oft Professionalisierungsfragen. Diese entstanden aus zwei Richtungen:
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Einerseits als Frage der Schulen nach gelingender Ausbildung für die soziale 
Mission der Frau, weil deutlich geworden war, dass eine »mütterliche Wesens-
eigenart« nicht ausreicht, sondern Kompetenzen ausgebildet werden können und 
müssen. Andererseits als Frage aus der Praxis nach gelingenden Interventionen 
für eine Hilfeleistung, weil Individualität und das Verstehen des Einzelfalls als 
notwendige Voraussetzung für Hilfe erkannt wurden. Oder, wie Lau formuliert, 
als Bemühen, „die Ursachen spezifisch wahrgenommener Probleme zu erfassen 
und daraus politische und praktische Handlungsstrategien abzuleiten“ (Lau 2019: 
5). Beide Fragerichtungen suchten Antworten in der Wissenschaft und forderten 
die Ausbildung einer Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit, also eine Persönlich-
keitsbildung und Charaktererziehung. Während Hans Scherpner aus Sicht der 
etablierten, universitären Fürsorgewissenschaft zum Diskurs beitrug, kam der 
Großteil der übrigen Protagonistinnen aus der Fürsorgepraxis im weiteren Sinne. 
Lau begreift sie als Soziale Bewegungen (u. a. Frauenbewegung, Settlement, Frie-
densbewegung), die Bearbeitungsstrategien für ihre Anliegen entwickelten, Wis-
sen generierten und für ihre Anliegen dadurch Expertise ausbildeten (Lau 2019: 
43 f.).

Die Generierung von spezifischem, wissenschaftlich fundiertem Wissen, ver-
bunden mit der Ausbildung einer eigenen Terminologie, ist ein Merkmal von 
Professionalisierungsprozessen. Dieser Prozess der Wissensgenerierung lässt 
sich für das Casework in dieser Entwicklungsphase in Abbildung 3 schematisch 
veranschaulichen.

Abbildung 3: Skizze der Herkunfts- und Bezugswissenschaften der Fallstudien (Case 
studies).
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Sowohl in der Medizin als auch in den Rechtswissenschaften sind Fallstudien 
zu dieser Zeit seit langem etabliert. Damit war die Fallarbeit mit zwei sehr alten 
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Professionen fest verbunden. Psychologie und Kriminologie entstanden als Diszi-
plinen, die eine näher an der Medizin, die andere näher an den Rechtswissenschaf-
ten, schließlich die Soziologie. Auch sie begannen, Einzelfälle in die Beobachtung 
zu nehmen, um relevantes Wissen zu generieren. Lau (2019; 2020; vgl. Shaw 2016) 
beschreibt, wie in der progressive era sowohl in Chicago im Kontext der Settle-
ment-Bewegung rund um Hull House als auch im Deutschen Reich im Kontext 
der Frauenbewegung soziologische Studien entstanden. Dies ist aufgrund der 
gezeigten transnationalen Verbundenheiten nicht verwunderlich (vgl. u. a. Kön-
geter 2013; Rodgers 1998; Sklar et al. 1998). Fürsorgerinnen waren dabei häufig 
durch die Erhebung von Daten eingebunden, wie es auch Richmond und Salomon 
in ihren »Sozialen Diagnosen« konzipieren (vgl. Williams 1929: 67). Gleichwohl 
distanzierte sich die Soziologie in ihrem eigenen Prozess der Disziplinbildung und 
Professionalisierung von der Fürsorge und wies ihr einen Platz als Semi-Profession 
zu. Lau erklärt dies mit der Notwendigkeit, eine akademische Disziplin als »ob-
jektiv« und im politischen Sinne »interesselos« zu konstruieren. Weil für die so-
zialreformerischen Bewegungen aber eben dieses politische Interesse konstitutives 
Wesensmerkmal sein muss, bemühte sich die akademische Soziologie sehr darum, 
die Soziale Arbeit auf die Handlungspraxis zu begrenzen (Lau 2019: 20). Auch das 
Geschlechterkonzept mit zugeschriebenen Wesensdifferenzen wie »männlicher 
Objektivität« oder der »Mütterlichkeit« trug dazu bei, die weiblichen Sozialen Be-
wegungen vom männlichen Wissenschaftssystem abzusondern und so Hegemo-
nialstrukturen zu erhalten und verfestigen (Lau 2019: 51).

Dabei fällt auf, dass die psychoanalytischen Vordenker der zweiten Genera-
tion in diesen Kontexten überwiegend männlich waren. Als Nicht-Mediziner 
hatten Manès Sperber, Siegfried Bernfeld und Otto Rank keinen Status als Pro-
fessionsangehörige und mussten deshalb um ihre gesellschaftliche Anerkennung 
kämpfen. Auch die Sicherung ihres Lebensunterhalts sorgte sie. In der sozial-
reformatorischen Bewegung bot sich nun die Chance, die eigene Professionali-
sierung voran zu treiben, weil es gemeinsame Themen und Anliegen gab: Be-
arbeitungsstrategien für diese Anliegen zu entwickeln, Wissen zu generieren und 
für die Anliegen dadurch Expertise auszubilden, ergab sich als gemeinsame Pro-
fessionalisierungsstrategie. Die erzwungenen Emigrationen in die USA in den 
1930ern forcierten dies, wie noch zu zeigen sein wird.

Deutlich wird auch, wie Psychoanalyse und Individualpsychologie Einfluss 
auf die fachliche Entwicklung nahmen. Die Erziehungsberatungen von Aichhorn 
und Adler, die Jugendberatung von Sauer aber auch die Zugscharen spielen hier als 
Brücken eine wichtige Rolle. Nicht nur die US-amerikanischen Impulse aus Case 
Studies und den Child Guidance Clinics inspirierten die Deutschen. Sie began-
nen unabhängig davon, Formen kasuistischer, multidisziplinärer und reflexiver 
Gesprächsrunden von Fachkräften herauszubilden, die sie »Arbeitsgemeinschaf-
ten« nannten. Die große Nähe zwischen Adlerscher Individualpsychologie und 
(österreichischer) Sozialdemokratie beförderte dies, während die Psychoanalyse 
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zwar durch ihr kulturkritisches Denken für politisch Linke attraktiv, aber partei-
politisch nicht verortet war (Aichhorn 2012: 99–100). Van Kessel (2022) sieht be-
reits in den Ausbildungskonzepten der Berliner Psychoanalytischen Poliklinik An-
fang der 1920er Jahre den Beginn einer die Profession ausbildenden Supervision 
(Eitington 1923: 14), die dann beispielsweise Franz Gabriel Alexander mit nach 
Chicago nahm. Vor allem die zweite Hälfte der 1920er Jahre erweisen sich dabei 
als Phase intensiven transatlantischen und innereuropäischen Austauschs über 
sozialwissenschaftliche Konzepte und die Entwicklung und Professionalisierung 
der Fürsorge. Nur punktuell entwickeln sich Vorformen für ein Verständnis von 
Supervision im Sinne einer pädagogischen Beratung, und ebenso punktuell las-
sen sich darin dann auch gesellschaftskritische Aspekte finden. Noch steht ein 
Forschungs- und Entwicklungsinteresse zur Professionalisierung im Vorder-
grund, und es lassen sich eher Einflüsse und aufflackernde Impulse nachzeichnen 
als gefestigte Konzepte nachweisen. Deutlich muss aber die Differenz im Denken 
dies- und jenseits des Atlantiks markiert werden: Dominierte hier ein ärztlich-
diagnostisch-eugenisches Verständnis von Kasuistik, war es dort ein sozialwis-
senschaftlich-psychoanalytisch-aufklärerisches Verstehen.

Im Vergleich zu den psychoanalytisch und soziologisch inspirierten Fall-
studien tritt das von Richmond  (1917; 1922), McLean (1920; 1921; 1927) und 
Tufts  (1923) unzweifelhaft mit Casework verbundene politische Konzept der 
Demokratie im deutschsprachigen Raum deutlich in den Hintergrund. In Hans 
Scherpners  (1927) Aufsätzen wird die deutsche Kritik am US-amerikanischen 
Demokratieverständnis ausgeführt, aber diese Kritik ist zeitgeschichtlich im 
langen Schatten der Versailler Friedensverträge, einer häufig mindestens reser-
vierten Haltung der Eliten im Deutschen Reich gegenüber den USA und in der 
Skepsis gegenüber der Weimarer Republik zu sehen. Hier wird ein Spannungsfeld 
deutlich, das transnational existierte und auch den Zweiten Weltkrieg und die 
Nachkriegszeit maßgeblich prägte: Das Ringen zwischen einem transnationalen 
Kommunismus und nationalistischen, ethnisch homogenen Staaten sowie zwi-
schen Autoritarismus und Demokratie (vgl. Lowe 2014). Insbesondere Jugend- 
und Arbeiterbewegung, aber auch die radikale Frauenbewegung und die Sett-
lement-Bewegung ordneten sich tendenziell dem linken politischen Spektrum 
zu und bemühten sich um demokratische Strukturen, gerieten aber zunehmend 
unter äußeren Druck.

Gleichzeitig bildet das Settlement Soziale Arbeitsgemeinschaft (SAG) Ber-
lin-Ost um Friedrich Siegmund-Schultze einen Knotenpunkt, an dem fast alle 
der im Rampenlicht stehenden Berliner Akteur*innen aufeinandertreffen und 
in transnationale Austausche eintreten: Für Käthe Mende, Alice Salomon, Sid-
dy Wronsky, Elisabet von Harnack, Walter  A.  Friedländer und Hertha Kraus 
(Schirrmacher 2002: 65 ff.; gegenteilig: Bussiek 2013: 52) wurde das gezeigt. Es 
mag an der mehrheitlich protestantisch-jüdischen Bevölkerungsstruktur des 
bürgerlichen Berlins liegen, dass unter den maßgeblichen Protagonist*innen 
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keine Katholik*innen waren. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Ursache in 
der engen Verknüpfung der Settlement-Bewegung mit dem protestantischen Mi-
lieu liegt und das katholische Milieu sozialdemokratische Positionen zudem ten-
denziell ablehnte. Dass Siegmund-Schultze die SAG zudem nicht als christlichen 
Missionsort konzipierte, sondern als ein klassenversöhnendes und damit poli-
tisches Projekt sah, bedeutete zwangsläufig auch, die (evangelische) Institution 
Kirche und herrschende Machtstrukturen zu kritisieren: „Wir müssen den Arbei-
tern gegenüber die Versäumnisse der Kirche eingestehen. Ebensomüssen [sic!] 
wir unsern Anteil an der Kollektivschuld der »herrschenden Klassen« zugeben: 
Es ist eine Tatsache, daß diese menschenunwürdigen Zustände für die Indust-
riebevölkerung herrschten, als wir herrschten“ (Siegmund-Schultze 1990 [1918]: 
333). Diese Positionierung nahe sozialdemokratisch-sozialistischen Ideen mach-
te das Berliner Settlement ebenso anschlussfähig an die Arbeiterwohlfahrt wie es 
die Zugänge zu katholischen Kreisen verbaute (vgl. dazu auch Harvey 1993: 238; 
Wachenheim 1930). Oder, wie es Max Fürst autobiographisch formulierte: „Für 
mich als Jude galt die Formel: Protestantismus gleich liberales Judentum, in dem 
ich aufgewachsen war, und Katholizismus gleich Aberglaube, Verehrung von 
Heiligenbildern, eine vergangene Herrlichkeit mit sehr dunklem Hintergrund. 
Ein Rest des Mittelalters, das sich festgesetzt und verkrustet hatte, auf jeden Fall 
exotisch“ (Fürst 1976: 37).

In Hinblick auf die sozialreformerischen Entwicklungen und damit auch die 
Supervisionsentwicklung in Deutschland ist dieser Knoten als gesellschaftskriti-
sierendes, demokratisierendes sozialreformerisches Netzwerk zu verstehen und 
zu untersuchen.

Ebenso erweist sich das im dichtbesiedelten und armen Berliner Arbeiter-
kiez gelegene Jugendamt Prenzlauer Berg um 1930 als wichtiger Knotenpunkt, 
in dem für die weitere Entwicklung maßgebliche Akteur*innen unter der Lei-
tung von Stadtrat Walter  A.  Friedländer tätig waren: Ella Kay  (1895–1988), 
Erna Maraun  (1900–1959; Kay  1959), Marianne Welter  (1907–2004; Kühnel-
Goinar 1995: 279), Ruth Steinitz48 (1903–1984; Retter 2001: 172 f.; Peters 2011: 

48 Ruth Peters geborene Steinitz geschiedene Laband entstammte einer Breslauer Familie, die 
1913 aus der jüdischen Religionsgemeinschaft austrat (Peters 2011: 27). Aus Breslau kam 
sie 17-jährig allein nach Berlin, arbeitete als Praktikantin, Hortnerin, Gehilfin, engagierte 
sich in der Jugendbewegung resp. Freideutschen Jugend und schloss 1926 die zweijähri-
ge Ausbildung im Verein Jugendheim als Wohlfahrtspflegerin und Fürsorgerin ab (op. cit.: 
30). In ihrem Umfeld wurde diskutiert, ob mit Harald Schultz-Henckes (1892–1953) sich 
formender neopsychoanalytischer Theorie eine marxistische Psychologie begründet wer-
den könne (op. cit.: 34). Nach einjähriger Tätigkeit in Wittenberge arbeitete sie von 1927 
bis 1931 im Jugendamt Prenzlauer Berg. Im Anschluss leitete sie, politisch linken Kreisen 
und der Roten Hilfe (RHD) verbunden, eine Erziehungsberatungsstelle der Internationalen 
Arbeiterhilfe (IAH) in Berlin-Lichtenberg (a. a. O.: 35). Ab 1933 längere Auslandsaufenthal-
te in der Schweiz, dann Italien, dazwischen Berlin, und als KPD-Mitglied Mitwirkung im 
antifaschistischen Widerstand. 1935 Ausreise in die Sowjetunion und ab 1938 im Exil in 

Abbildung 4: Unvollständige Skizze des Akteursnetzwerkes um die SAG Berlin-Ost.
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sie 17-jährig allein nach Berlin, arbeitete als Praktikantin, Hortnerin, Gehilfin, engagierte 
sich in der Jugendbewegung resp. Freideutschen Jugend und schloss 1926 die zweijähri-
ge Ausbildung im Verein Jugendheim als Wohlfahrtspflegerin und Fürsorgerin ab (op. cit.: 
30). In ihrem Umfeld wurde diskutiert, ob mit Harald Schultz-Henckes (1892–1953) sich 
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26 ff.), Dr.  Hanna Grunwald verh. Eisfelder  (1900–1994; Otto  1992)49, Minna 
Flake  (1886–1958), Nora Hackel, Jeanne Bauer (Harvey  1985: 222), Gertrud 
Pincus (Harvey 1985: 225), Walburga Geiger (Biebricher 2008), Marta Lehmann 
verh. Schanzenbach (1907–1997; Marquardt 2013: 29 f.), Ruth Fischer50 (1895–
1961), Martin Burmeister (Peters 2011: 36), John Otto Reinemann (1902–1976), 
Dr. Arthur Gottschalk († 1965; Fürst 1976), Hans Nathansohn (1893–1951; Pe-
tersen 2020), Otto Voß (Harvey 1987: 112), Karl Jakob (ib.), Karin von Wrangel 
(ib.), Ruth Hahn (ib.), Franz Neumann (ib.), Alfred Korach (Harvey 1987: 77), 
Lydia Ehrenfried (ib.), Felix Boenheim (ib.), Hans Kalischer (ib.), Marid Riwe 
(ib.), Trude Aschner (ib.), Fritz Erler, Lotte Feibel und Dr. Erna Magnus (1896–
1984; Magnus 1927), um einige von ihnen zu benennen.51 Viele von ihnen ent-
stammten der Jugendbewegung52, und Welter, Hackel, Pincus und Maraun hatten  

Schweden. Nach Kriegsende kehrte sie 1947 mit ihrer Familie zurück und lebte und arbei-
tete in der DDR (Peters 2011; Steinitz 2016; Lebenslauf vom 25.7.1951 in SAPMO DY 30/
IV 2/11/v.3118).

49 Zur späteren Mitwirkung Grunwald-Eisfelders im Widerstand der NS-Zeit durch die Ret-
tung jüdischer Kinder in Frankreich siehe Sagebiel/Amthor (2017: 264).

50 Ruth Elfriede Fischer war von 1924 bis 1928 Mitglied des Reichstages und bis zu ihrem Aus-
schluss 1926 Vorsitzende der KPD. Sie vertrat den ultralinken Flügel (vgl. auch Fürst 1976: 40 f.).

51 Vgl. dazu auch die hohe Schnittmenge mit Teilnehmenden an Austauschen mit den USA 
nach dem Zweiten Weltkrieg, wie von Füssl (2004) dargestellt.

52 Zu nennen sind hier unter anderen die Kinderfreunde, die Sozialistische Arbeiterjugend 
(SAJ), der jüdische Kameraden-Bund, der Kommunistische Jugendverband (KJVD) sowie 
die Freie Deutsche Jüdische Jugend (FDJJ).
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in Wien aus eigener Anschauung die Arbeit August Aichhorns kennengelernt 
(Harvey 1987: 65). Auch hier, im jugendbewegten und sozialdemokratisch-so-
zialistisch-marxistisch-kommunistischen Milieu, ist ein hohes Potenzial gesell-
schaftlicher Kritik und ein starker Wille zu sozialen Reformen erkennbar. Har-
vey  (1985: 222) sieht hier eine erste Casework-Praxis, auch wenn sie nicht als 
solche benannt wurde. Nahezu alle genannten, die 1933 noch im Amt waren, 
wurden im Frühjahr unmittelbar aus dem Dienst entlassen und emigrierten in 
der Folge (Harvey 1987: 76–80). Eine systematische Forschung zu diesem Netz-
werk aus 18 Fürsorgerinnen und sechs Fürsorgern (Harvey 1985: 222) sowie den 
angegliederten, neuartigen Beratungsstellen und Werkheimen im erweiterten 
Kollegium steht noch aus.53

Die dargestellten modernisierenden und professionalisierenden Diskurse 
über Casework, Kasuistik, Psychoanalyse, Individualfürsorge, Emanzipation 
und Akademisierung der Fürsorge wurden, so entsteht der Eindruck, tenden-
ziell stärker von Protagonist*innen geprägt, die jüdischen Familien entstammten 
oder/und sich politisch überwiegend im Feld der Arbeiterbewegung zwischen 
der Sozialdemokratie, dem Sozialismus und dem Marxismus verorten lassen.54 
Sie entstammen überwiegend dem liberalen Bürgertum, verfügen mehrheitlich 
über ein Studium oder sind gar promoviert. Ihre Religiosität reicht vom Zionis-
mus über das liberale Judentum, die Konversion in den Protestantismus oder das 
Quäkertum bis zum Atheismus. Ihren Lebensunterhalt erarbeiteten sie sich – so-
fern das notwendig war – überwiegend im Kontext der öffentlichen Verwaltung 
und dort insbesondere der Jugendfürsorge, Heilpädagogik oder säkularer bzw. 
jüdischer Wohlfahrtsverbände und -schulen, aber auch in der Arbeiterwohl-
fahrt. Fremdsprachenkenntnisse, kosmopolitisches Umfeld und sozioökonomi-
scher Status ohne familiäre Verpflichtungen ermöglichten ihnen Studienreisen 
ins Ausland und auch eine Binnenmobilität, die elitäre Ausnahme und nicht 
die Regel war.55 Viele waren zudem in der sozialen Ausbildung tätig. In einem  

53 Harvey (1985; 1987; 1993) fokussierte vor allem auf die Weimarer Zeit und die damaligen 
Entwicklungen, nicht auf die Impulse aus dieser Zeit für spätere Entwicklungen. Biebri-
cher (2008; 2017) schloss an Harveys Forschungen an, allerdings unter der Fragestellung 
einer Mitwirkung von Personen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, während 
Feustel  (2017) auf die bisherige Blindheit der Exilforschung hinsichtlich Sozialer Arbeit 
und Frauen hinweist. Eine Ausnahme seien vor allem die Arbeiten Joachim Wielers und 
Susanne Zellers (1995).

54 Schröder (2001: 164) benennt den überproportionalen Anteil von etwa einem Drittel Jü-
dinnen unter den führenden Personen der sozialreformatorischen Frauenbewegung schon 
in der Kaiserzeit als „Politikum sondergleichen“.

55 Kniephoff-Knebel (2006b: 49–53) belegt das anhand diverser Biographien aus der Frauen-
bewegung. Zugleich wird an den absoluten Zahlen aus den 1920er Jahren deutlich (op. cit.: 
130 f.; 2015: 46 ff.): Internationaler Austausch unter Schüler*innen wie Lehrkräften wurde 
zwar gefördert, in Bezug auf die Gesamtzahl der Schüler*innen oder Fachkräfte sowie die 
Intensität waren dies aber nur sehr vereinzelte Impulse. Die fördernde Institution wird nur 
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gesellschaftlichen Umfeld mit wachsenden eugenisch-rassistischen Überzeugun-
gen, Antisemitismus, Nationalismus, einer Weltwirtschaftskrise und einer schei-
ternden Demokratie auf dem Weg in eine Diktatur waren das keine Ausgangs-
punkte mit Zukunftsperspektive. Spuren werden vor allem von den führenden 
Persönlichkeiten nachgezeichnet, die die kommende Verfolgung überlebt haben 
und später  – nach der temporären Rückkehr aus dem Exil  – Einfluss auf den 
bundesrepublikanischen Diskurs nahmen.

Dieser sozialreformatorischen Avantgarde aus dem politisch linken Spektrum 
gegenüber stehen innerhalb der großen Mehrheit auch katholische Frauen im 
status subiectionis, die vor allem die Spielräume zur Emanzipation und Professio-
nalisierung nutzen, die ihnen Amtskirche und neothomistische Theologie lassen. 
Mit dem demokratischen Primat der wirklichen Gleichstellung kollidiert dieses 
Verständnis, aber den innerkonfessionellen Konflikt vermeiden die Frauen. Zwar 
wird die gesetzliche Gleichstellung von den katholischen Frauen geschätzt und 
anerkannt, sich letztlich aber dem Mann in der Welt doch untergeordnet. Geist-
lich hingegen wird diese Unterordnung mit Berufung auf Neothomismus und 
Naturrechtslehre ins Gegenteil verkehrt und der Frau die höhere Sittlichkeit zu-
gesprochen. Der jugendbewegte Max Fürst erlebt die Katholiken als rückständig 
(1976). Dennoch sind die katholischen Frauen auf ihre Weise innovativ: 1925 
gründen sie mit der UCISS nicht nur den ersten, sondern auch einen global täti-
gen Verband, der die Entwicklung von Casework und Supervision in den Jahren 
nach dem Zweiten Weltkrieg beeinflussen wird und leisten damit einen Profes-
sionalisierungsbeitrag. Hier lässt sich erkennen, wie wichtig die transnationalen 
Diskurse im Katholizismus für die Soziale Arbeit sind: Letztlich aus Gründen der 
Unvereinbarkeit katholischer Lehre mit den Positionen anderer Verbände treten 
aber weder der KDFB dem Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) noch die UCISS 
dem ICSSW bei, sondern bleiben partikulär im konfessionellen Milieu. Bei allen 
Emanzipations- und Professionalisierungsbemühungen fühlen sich die katholi-
schen Frauen dem aus katholischer Sicht primären weiblichen »Berufsziel« der 
Ehefrau und Mutter stark verbunden, auch wenn insbesondere die führenden 
Protagonistinnen zölibatäre Erwerbsarbeitsbiographien leben. Dieser Wider-
spruch zwischen gelebten Lebensentwürfen und den gesellschaftlich und kirch-
lich geltenden Rollendefinitionen bleibt unerklärt; das Konzept der »geistigen 

bei Hans Scherpner (1927), Eugenia Lekkerkerker (1927) und der Gründung des ICSSW in 
Form US-amerikanischer Stiftungen sichtbar. Durch wen andere Studienreisen und Aus-
landsaufenthalte finanziell ermöglicht wurden, ist für diesen Zeitraum nur sehr unvollstän-
dig erforscht, allerdings scheinen aus den USA diverse Fördermittel gezahlt worden zu sein 
(vgl. Sklar et al. 1998), darunter auch aus den Stiftungen des deutschen Emigranten Gustav 
Oberländer (Oberlaender Trust). Gerade vor dem Hintergrund der misstrauensbesetzten 
Nachkriegszeit, knapper Devisen aufgrund von Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise 
ist dies eine relevante Forschungsfrage, denn finanzielle Förderung ist in der Regel mit ein-
flussnehmenden Interessen verbunden.
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Mütterlichkeit« bietet hier jedoch Erklärungsansätze. Aus der katholischen Posi-
tion heraus hegen diese Frauen erhebliche Vorbehalte gegen aufkommende psy-
choanalytische Verstehens- und Bearbeitungszugänge sozialer Problemlagen. 
Ebenso ablehnend stehen sie sozialistischem Gedankengut gegenüber; und es ist 
eine Ablehnung, die auf Gegenseitigkeit beruht, wie zahlreiche Polemiken Hed-
wig Wachenheims gegen die katholische Caritas in der Zeitschrift Arbeiterwohl-
fahrt der späten 1920er Jahre zeigen.

In der protestantischen Sphäre konnten schon bei Johann Hinrich Wichern 
zumindest konzepthafte Überlegungen für kollegiale reflexive Beratung nach-
gewiesen werden. Diese waren jedoch stark in den Orientierungsrahmen pro-
testantischer Frömmigkeit eingebunden. Es war der Anstaltsgeistliche, der die 
Gespräche moderiert, und der Anliegen und Unverstandenes in den Sinnzusam-
menhang eines göttlichen Heilsplanes stellt. Pfarrer Wilhelm Löhe (1808–1872), 
ein Weggefährte Wicherns in der Inneren Mission, formulierte in das Poesiealbum 
einer 15-jährigen Schülerin sinngemäß: »Mein Lohn ist, dass ich dienen darf«56. 
Der Spruch avancierte zum Leitspruch der Neuendettelsauer Diakonissen und 
illustriert eindrücklich, wie die psychischen Belastungen Sozialer Arbeit in reli-
giöse Kontexte gestellt und als Pastoralmacht (Foucault; Steinkamp 1999; 2013; 
2015) ausgeübt werden: Gebet, Gottesdienst, Seelsorge, christliche Gemeinschaft 
und Ewiges Leben sind die Antwort auf die Arbeitsbedingungen dieser Zeit. Da-
ran wird sichtbar, dass es in dieser christlichen Perspektive erst nachrangig einer 
Professionalität und eines fachlichen Austausches über die Soziale Arbeit bedarf.

In den 1920er Jahren stellt sich die Situation dann bereits verändert dar: 
Frömmigkeit und religiöse Sinnstiftung tragen immer weniger, jedenfalls nicht 
mehr in den Kreisen der Arbeiter- und Demokratiebewegung und auch nicht 
der Psychoanalyse. Einerseits entstammen viele Protagonist*innen liberalen jü-
dischen Familien, wo christliche Frömmigkeit kaum Antworten bieten kann. Sie 
gründeten die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden (ZWST) erst 1917, eher 
als Antwort auf die sozialen Notlagen jüdischer Menschen in Deutschland, die 
durch Lücken im Wohlfahrtssystem benachteiligt waren und von christlichen 
Wohlfahrtsverbänden der Mehrheitsgesellschaft nicht berücksichtigt wurden, 
denn als Ausdruck jüdischen Glaubens: Für gläubige Juden war die Wohltätigkeit 
(»Zedaka«) zudem eine religiöse Pflicht. Die Fragen und der Orientierungsrah-
men der Akteur*innen jener Zeit war nicht mehr die »christliche Liebesthätigkeit« 

56 Wilhelm Löhe, Begründer der Diakonissenanstalt Neuendettelsau bei Nürnberg, formulier-
te: „Was will ich? Dienen will ich. Wem will ich dienen? Dem Herrn in seinen Elenden und 
Armen + Und was ist mein Lohn? Ich diene weder um Lohn noch um Dank sondern aus 
Dank und Liebe; mein Lohn ist, daß ich darf! + Und wenn ich dabei umkomme? Komme 
ich um, so komme ich um, sprach Esther, die doch Ihn nicht kannte, dem zuliebe ich um-
käme und der mich nicht umkommen läßt + Und wenn ich dabei alt werde? So wird mein 
Herz grünen wie ein Palmbaum, und der Herr wird mich sättigen mit + Gnade und Erbar-
men + Ich gehe mit Frieden und sorge nichts“ (Stählin 1959: 6).
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als paternalistische Fürsorge, sondern die Demokratisierung oder, sozialistisch-
marxistischer, die Revolution. Damit wurden neue Sinn- und Erklärungsansätze 
notwendig, insbesondere in den Großstädten wie Berlin, Wien oder Frankfurt. 
Nicht mehr eschatologische Frömmigkeit trug die Progressiven, sondern ratio-
nale Wissenschaft und demokratische oder sozialistische Ideale. Es war aber 
auch der lange Atem der Aufklärung, der aus einer paternalistischen Fürsorge 
den normativen Imperativ »Hilf Dir selbst!« machte. Diese Selbsthilfe schloss an 
ein rationales Weltbild an, das Verantwortung nicht mehr bei Gott oder in einem 
Schicksal externalisierte, sondern dem Individuum als Selbstverantwortung zu-
ordnete (Gross 1990). Letztlich steht damit das aufkommende Casework mit dem 
Konzept der Hilfe zur Selbsthilfe in aufklärerischer Tradition. Das war besonders 
attraktiv für Areligiöse, weil es eben keinen Gott mit Strafen und Heilsverspre-
chen und auch kein Schicksal mehr brauchte, sondern tiefenpsychologisch die 
Ursachen in einem nicht ausreichend an das soziale Umfeld angepassten Subjekt 
verortete und rationalisierte. Der gottesfürchtige und schicksalsergebene Hiob 
hatte damit ausgedient. Aus Perspektive der Kirchen bedeutete das eine große 
anthropologische Herausforderung, und die Spitzenverbände Deutscher Caritas-
verband (DCV) und der Central-Ausschuss für die Innere Mission nahmen die 
progressiven Gedanken kaum auf.

Während mit akteurstheoretischer Perspektive die Verbindungen an den 
Knotenpunkten SAG Berlin-Ost und im Jugendamt Prenzlauer Berg geradezu ins 
Auge stechen, fällt dagegen auch die Absenz des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge auf. In den großen Verbänden war der sozialreformatorische 
Diskurs noch nicht angekommen oder wurde aus unterschiedlich begründeten, 
konservativ-restaurativen Positionen heraus abgelehnt. Denn der Diskurs war 
ein avantgardistischer Diskurs progressiver Eliten, deren Umfeld im Deutschen 
Reich der 1920er Jahre vor allem durch eine konservative Ablehnung der demo-
kratischen Republik, einer Funktionalisierung, Menschenökonomie und Eugenik 
geprägt war, also Prinzipien der Selektion und Nutzbarmachung. „Die Zeit […] 
wird heute als Epoche starker gouvernementaler Verwissenschaftlichung im Sin-
ne der Biomacht (Foucault 1982; 1978; vgl. auch Kammler et al. 2008) und damit 
einhergehend als Epoche des Protonormalismus (Link 2013, 2014) beschrieben. 
Der gesellschaftliche Modernisierungsprozess zeichnete sich u. a. dadurch aus, 
dass seit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts die Normalbevölkerung im Hin-
blick auf ihre biologischen Merkmale vermessen wurde, eine Praxis, die sich vor 
allem in Eheberatungsstellen (vgl. von Soden 1988) oder auch in den Jugendsich-
tungsstellen institutionalisieren konnte (Gröning  2014)“ (Gröning  2021b: 48). 
Die unterschiedlichen Professionen und auch die Soziale Arbeit wirkten auf ihre 
je eigene Weise aktiv an diesen Entwicklungen mit.

Gezeigt werden konnten nur kleine Leuchtfeuer. Kruse  (2015: 22) führt 
das auf das Massenelend zurück, das im Kontext der mangelnden Ressourcen 
von Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise keinen Raum für zeitintensive 
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individualisierte Fürsorge ließ. Es hätte vor allem wirtschaftlicher Hilfe bedurft, 
um Notlagen zu lindern. Zudem seien die modernisierenden Impulse zu spät 
gekommen, weil der Prozess der Verberuflichung und Institutionalisierung der 
sozialen Ausbildung schon zu fortgeschritten war, um die Impulse noch aufzu-
nehmen. Auf Grundlage der obigen Ausarbeitungen muss dem entgegengesetzt 
werden, dass die sozialreformatorischen Impulse aus unterschiedlichen Gründen 
häufig weder in der Frauenbewegung noch in der Gesamtgesellschaft mehrheits-
fähig waren: Sie standen (partiell) in Widersprüchen zu Glaubensüberzeugun-
gen, religiösen oder politischen Zugehörigkeiten und Zielen, Hegemoniestreben 
und Menschenbildern. Diese Aspekte kommen im bisherigen Diskurs häufig zu 
kurz (vgl. Gröning 2021b).

Dennoch ist festzuhalten, dass Konzepte des Casework, der Gesellschafts- 
und Machtkritik, der Kasuistik und der Verbindung von Psychoanalyse und In-
dividualpsychologie mit der Fürsorge und damit letztlich auch Vorformen der 
Supervision im deutschsprachigen Europa und den Nachbarländern vor 1933 
zumindest in kleineren Fachkreisen bereits bekannt waren (vgl. Dietrich 1929) 
und diskutiert wurden. Mit Sicherheit erfolgten ähnliche Entwicklungen und Ge-
danken auch an anderen Stellen, fanden aber weder Eingang in den kontemporä-
ren noch den späteren bundesrepublikanischen publizierten Fachdiskurs. Zudem 
ist der Diskurs so breit, dass er an dieser Stelle nicht vollumfänglich rekonstru-
iert werden kann. Die Konzepte wurden jedoch intensiv diskutiert, auch wenn 
dies insbesondere in internationaler Perspektive in Hinblick auf die Supervision 
bisher nur bedingt herausgearbeitet wurde (Neuffer  1990; Belardi  1992; Kru-
se 2015; Walpuski 2020c). Sowohl die akademische als auch die seminaristische 
Lehre wurde durch diese Diskurse punktuell beeinflusst. Dies ist bis heute von 
der Forschung vor allem in Hinblick auf die Psychoanalyse Freud’scher Prägung 
berücksichtigt, während die individualpsychologischen Einflüsse bisher weniger 
intensiv bearbeitet wurden. Deshalb sind die herausgearbeiteten Diskurslinien 
von sozialer Reform und Kasuistik, Anthropologie, Anerkennung und Demokra-
tie sowie die Rolle der Religionszugehörigkeit und des politischen Standpunkts 
als zentrale Faktoren neben professionstheoretischen Betrachtungen weiterzu-
verfolgen.

Soziale Arbeit in der Zeit des Nationalsozialismus 1933 bis 1945

Im letzten Abschnitt konnte gezeigt werden, dass wesentliche Modernisierungs-
prozesse punktuell in kleinen Gruppen mit hohem sozioökonomischem Status, 
großer Nähe zu gesellschaftlichen Reformbewegungen sowie Sozialdemokratie 
und Sozialismus sowie geringen familiären Verpflichtungen entstanden. Der 
transnationale Austausch spielte dabei insbesondere in den Sozialen Bewegun-
gen eine bedeutende Rolle und beschäftigte sich in Hinblick auf die Soziale 
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Arbeit stark mit Ausbildungs- und Professionalisierungsfragen. Sie richteten sich 
überwiegend an diagnostisch-analytisch-kurativen Verständnissen aus und such-
ten, die Soziale Arbeit als rationale Wissenschaft zu begründen. Ein verbinden-
des Merkmal vieler agierenden Personen war zudem, dass sie jüdische Vorfahren 
hatten. Dieses Merkmal scheint in Hinblick auf die Fachlichkeit und Professio-
nalisierungsbemühungen keine kausale Relevanz zu besitzen. Damit ist gemeint: 
Die Akteur*innen entwickelten Fachlichkeit und unterstützten die Professionali-
sierung nicht, weil sie primär jüdischstämmig waren und das als Ausdruck prak-
tizierten Judentums verstanden, sondern weil sie spezifische sozioökonomische 
Zugänge und Netzwerke, Wertvorstellungen und politische Orientierungen hat-
ten.57 Über ein tatsächlich praktiziertes Glaubensleben oder gar ein Selbstver-
ständnis der Beschriebenen sagt dieses Merkmal nichts aus. Das wird bei Sig-
mund Freud, der über sich schrieb, er sei „ein guter Jude geworden, obschon, 
wie Sie wahrscheinlich wissen, kein gläubiger“ (Freud nach Huppke 1997: 82), 
ebenso deutlich wie bei Hertha Kraus, die sich schon früh dem Quäkertum an-
geschlossen hatte oder auch im schillernden Lebenslauf des Schriftstellers Essad 
Bey alias Leo Nussimbaum (Reiss 2005). Mit dem Systemwechsel zum NS-Re-
gime und dessen Machtfestigung gewann dieses Merkmal des Jüdischen jedoch 
in rasender Geschwindigkeit eine lethale Relevanz für Millionen von Menschen.

Für viele der im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Protagonist*innen 
sind mit dem Systemwechsel 1933 ihre inhaltlichen Positionen öffentlich nicht 
mehr vertretbar. Systematisch werden sukzessive ihre Anstellungsträger verbo-
ten und aufgelöst oder gleichgeschaltet. Über Gesetze wie das Gesetz zur Wie-
derherstellung des Berufsbeamtentums (»Berufsbeamtengesetz«; BBG) oder das 
Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen, beide bereits 
aus April  1933, werden sie systematisch und im Rahmen eines neuen, gelten-
den Rechts ihrer Funktionen enthoben und Studienmöglichkeiten beraubt. Sie 
sind von einer politisch-ideologisch motivierten Inkriminierung und Verfolgung 
bedroht.58 Die Entscheidungen, zu emigrieren oder sich ins Private zurückzu-
ziehen, fallen individuell unterschiedlich aus (Feustel  2017: 84). Die Mehrzahl 
der oben Genannten sowie weitere Akteur*innen, die den Nachkriegsdiskurs 
zu Casework und Supervision prägen, emigrieren frühzeitig, darunter Alice 
Salomon, Siddy Wronsky, Arthur Kronfeld, Manès Sperber, Siegfried Bernfeld, 
Hertha Kraus, Walter  A.  Friedländer, Susanne Schulze geb. Hirschberg, Mari-
anne Welter und Hilde Braunthal geb. Elkan (1903–2001).59 Überwiegend waren 

57 Inwieweit dies mit liberalem, jüdischstämmigen Bürgertum verknüpft ist und wenn ja, wa-
rum, kann hier nicht erörtert werden.

58 Gemäß § 1 Bundesvertriebenengesetz (BVFG) gelten diese Personen als Vertriebene, auch 
wenn der Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch vor allem die Vertriebenen aus den ehe-
mals deutschen Ostgebieten erfasst.

59 Stellenweise wird fälschlich auch Otto Rank zu dieser Gruppe gerechnet, obwohl Rank 
bereits ab 1926 in Paris lebte und  – hier variieren die Angaben in den Quellen (u. a. 
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die USA das Ziel, einzelne ziehen ins Vereinigte Königreich, die Sowjetunion, 
nach Schweden oder im Rahmen der fünften Alija nach Palästina; zum Teil ist 
Paris eine längere und wichtige Zwischenstation (zur Mühlen  2001: 129). Die 
noch jungen internationalen Verbände der Sozialen Arbeit, darunter ICSSW und 
UCISS, unterstützen diese Emigrations- und Fluchtbewegungen, indem sie Be-
rufs- und Verdienstperspektiven eröffnen oder sich für Visa einsetzen (vgl. Sklar 
et al. 1998: 73). Weniger Gefährdete ziehen sich freiwillig oder gezwungen durch 
Amtsenthebung zeitgleich mehr oder minder ins Private zurück wie Elisabet von 
Harnack (Kampmann 2018: 78), Marie Baum oder Käthe Mende, die am 4.9.1942 
allerdings in das KZ Theresienstadt deportiert wird und dort überlebt (Kárny/
Blodigová 2000: 256; falsch: Bussiek 1998: 391). Hugo Sauer wird am 15.8.1942 
mit rund 1.000 weiteren Menschen vom Güterbahnhof Moabit im »18. Osttrans-
port (DA 401)« deportiert und am 18.8.1942 in den Wäldern von Biķernieki am 
östlichen Stadtrand von Riga ermordet (Gröning 2013a; 2015: 87). Andere aus 
der sozialpädagogischen Bewegung, darunter Herman Nohl aber auch Curt Bon-
dy, wenden sich von liberalen Idealen ab und national-völkisch-autoritären zu 
(Kuhlmann 2021: 405 f.; Schnurr 1997).

Damit kommt der deutsche Beitrag im internationalen Diskurs um eine De-
mokratisierung, Verwissenschaftlichung und Professionalisierung der Sozialen 
Arbeit in Verbindung mit einer individualisierten bzw. psychoanalytischen 
Fürsorge und Beratung nahezu zum Erliegen, weil schlichtweg allen Protago-
nist*innen der Zugang zur Berufsausübung und Diskursplattform entzogen 
wird und das nationalsozialistische Deutsche Reich zudem beginnt, sich natio-
nalistisch-völkisch zu isolieren. Die katholische Caritas ebenso wie die evan-
gelische Innere Mission als große Wohlfahrtsverbände sind „sich mit der NSV 
einig in der Ablehnung der parlamentarischen Demokratie, in der Feindschaft 
gegen den Sozialismus, in einer »vaterländischen Gesinnung«, einer patriar-
chalen Familienordnung und in der Befürwortung einer Erziehung zu Diszi-
plin und Unterordnung“, skizziert Kuhlmann (2017: 44) die Mehrheitshaltung 
(vgl. Willing 2003: 150 ff.).

Das NS-Regime, wie im folgenden Kapitel nachvollzogen wird, formt die Für-
sorge wie das gesamte gesellschaftliche und geistige Leben schnell im Sinne der 
eigenen Ideologie. Diese ist zwar in sich stellenweise widersprüchlich oder ändert 
sich nach den aktuellen politischen Bedürfnissen. Dennoch lässt sich eine grö-
ßere Entwicklungslinie nachzeichnen, die in der selektiv-eugenischen Tradition 
der vorigen Jahrzehnte und zugleich im Widerspruch zu den modernisierenden 
Entwicklungsbemühungen um eine Soziale Arbeit in der Zwischenkriegszeit 

Wachstein 1983; Belardi 1992: 36; Heekerens 2016: 29) – zwischen 1933 und 1936 dauer-
haft nach New York übersiedelte. Die Gründe für die Umsiedlungen sind nach Heeke-
rens (2016) in der Einkommenssicherung und Entwicklungspotenzialen zu suchen, denn 
nach dem Bruch mit Freud waren ihm in Europa zahlreiche Türen verschlossen, während 
sie sich dort unter anderem durch die Mental Health-Bewegung öffneten.
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steht. Lehnert  (2003; 2010) arbeitet dabei die Kontinuitäten des Konzepts der 
»geistigen Mütterlichkeit« bis in das Berufsverständnis der Fürsorgerinnen in der 
Zeit des NS-Regimes heraus. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass das Konzept der 
»geistigen Mütterlichkeit« – obwohl oder gerade weil entpolitisierend – hochgra-
dig anschlussfähig an nationalsozialistische Ideologien wie bspw. den nationalso-
zialistischen Mutterethos, die Vererbungstheorie und Eugenik, aber auch mütter-
liche Kontrolle und Disziplinierung war; zu vergleichbaren Ergebnissen kommt 
exemplarisch die Lebensverlaufsforschung der Ärztin Ilse Szagunn (Sach 2006).

Der im deutschsprachigen Raum begonnene Diskurs über die Verbindung 
von Beratung, Psychoanalyse, Psychotherapie, Kasuistik und Fürsorge hingegen 
emigriert mit den bisherigen Protagonist*innen überwiegend in die USA. Zwar 
bildet die Individualpsychologie nach 1936 den theoretischen Kern des Deutschen 
Instituts für psychologische Forschung und Psychotherapie („Göring-Institut“), al-
lerdings wirken dort nicht die jüdischen Familien entstammenden oder dem lin-
ken politischen Spektrum nahe stehenden progressiven Protagonist*innen, son-
dern die an der NS-Ideologie Ausgerichteten. Sie verfolgen ihre Ziele in einem 
ganz anderen Sinne als dem oben dargestellten: dem rassistisch-selektiven – also 
vermessend-diagnostischen – der NS-Ideologie (vgl. Gröning 2015b: 80 f.).

Der progressive Diskurs jedoch wird in den Vereinigten Staaten weiterge-
führt und ist zum Teil anschlussfähig, beispielsweise an die New York Psycho-
analytic Society & Institute (NYPSI), an die Arbeiten Franz Gabriel Alexanders 
in Chicago oder an Kontexte jüdischer Wohlfahrtsorganisationen. Damit wird 
der progressive deutschsprachige Diskurs aber auch gravierend der Möglichkeit 
beraubt, nach der Zeit des NS-Regimes restaurativ wieder an die Entwicklun-
gen der 1920er Jahre anzuknüpfen, weil personelle Kontinuitäten fehlen und 
Wissen regional vernichtet worden ist: Emigration und rassistisch wie politisch 
motivierte Morde wie auch Akten- und Bücherverbrennungen in der NS-Zeit 
führen zu einem regelrechten Diskursabbruch, weil eine ganze Generation von 
Protagonist*innen einer spezifischen Denkschule fehlt (Krause-Lang  1964b; 
Kölch  2002b; Kniephoff-Knebel  2006a: 14). Auch die Besuche der Emigrier-
ten als Gastdozierende nach 1950 helfen da nur bedingt, weil viele Impulse als 
»Amerikanisierung« diffamiert und abgelehnt werden (vgl. dazu Schneider 1954; 
Watson/Lippitt  1955: 71; Rodgers  1998: 372 ff.). Zudem sind durch den lang-
jährig etablierten Antisemitismus die Emigrierten und die Psychoanalyse derart 
diskreditiert, dass über lange Jahrzehnte bestenfalls von Tiefenpsychologie oder 
dynamischer Psychologie gesprochen wird, ohne die Konzepte zu konkretisieren 
und ideengeschichtlich zu verorten. Im deutschsprachigen Raum verbleiben in 
der NS-Zeit Protagonist*innen, die funktionalisierende und diagnostisch-selek-
tive Diskurslinien im Sinne kollektivistischer, ökonomischer Verwertungslogiken 
vertreten. Die zensierende NS-Diktatur bringt mit sich, dass lange Jahre das kri-
tische wissenschaftliche Aufklären, Argumentieren und Streiten und damit eine 
wirkliche Entwicklung und Professionalisierung verhindert werden.
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Mitte der 1930er Jahre sieht Edmund Husserl (1859–1938) die Wissenschaf-
ten in einer Krise. In seiner Schrift „Krisis der europäischen Wissenschaften“ 
(1936) versucht er darzulegen, dass „sich die »europäischen Wissenschaften« 
deshalb in der Krise [befinden], weil sie sich zu sehr auf den Weg der positivisti-
schen, allein an Tatsachen orientierten Form der Wissenschaft begeben hat. Der 
Positivismus stellt seines Erachtens ein »Restbegriff« (S. 7) der Wissenschaften 
dar, weil er eben alle »Vernunftprobleme« ausklammert, die aber »eine höhere 
Dignität gegenüber den Tatsachenfragen, die auch in der Frageordnung unter ih-
nen liegen« (S. 8) besitzen: »Der Positivismus enthauptet sozusagen die Philoso-
phie« (S. 8). Vernunft und Seiendes aber seien letztlich nicht zu trennen und dies 
betrifft laut Husserl nicht nur wissenschaftsimmanente Fragen, sondern auch 
Fragen der Zivilisation schlechthin“ (Köngeter et al. 2020: 29 mit Husserl 1954).

Dies soll in den folgenden Abschnitten verdeutlichend dargestellt werden.

Ausbildungsfragen als Paradigmenwechsel: Von Fürsorge und 
Wohlfahrtspflege zur Volkspflege

Das NS-Regime beginnt schnell, auch den Bereich der Wohlfahrtspflege nach der 
eigenen Ideologie umzuformen. Äußerlich gehört dazu die Umbenennung der 
Wohlfahrtspflege in »Volkspflege«, und auch die Ausbildungsstätten und Berufe 
werden analog neu benannt. Hinter den neuen Begriffen stehen aber auch neue 
Normen: Das deutsche Volk wird kollektivistisch in den Mittelpunkt gestellt, In-
dividuen verlieren an Bedeutung. Dahinter verbirgt sich ein tiefgreifender Para-
digmenwechsel, den die zeitgeschichtliche Dissertation von Glaenz  (1937) ge-
radezu feiert und den der Nachrichtendienst des Deutschen Vereins (NDV) als 
Chronist sehr nachvollziehbar dokumentierte (Kappeler 2021), der autobiogra-
phisch aber häufig negiert wird, wie sich exemplarisch an Margarete Cordemann 
zeigen lässt (Cordemann 1963 i. V. m. Bourmer 2012).

Die Sozialpolitik und damit auch die »Volkspflege« orientiert sich nun nicht 
mehr am Wohl des Einzelnen, sondern entsprechend der nationalsozialistischen 
Gesellschaftslehre am »Volkskörper« und damit der »Volksgesundheit«. Sie wird 
zur Biopolitik (Foucault), die die Zugehörigkeit zum »Volkskörper« rasseideo-
logisch klar definiert und durch Selektion bestimmt. Um diesen »Volkskörper« 
zu erhalten und »aufzuarten«, werden positiv und negativ selektierende Maß-
nahmen ergriffen, letztlich immer vor einem bevölkerungspolitisch-eugenischen 
und ökonomischen Hintergrund (Sachße/Tennstedt 1992: 97 ff.). In diesem Zuge 
wird die in der Zeit der Weimarer Republik partiell überkommene Frage, wer 
einer Hilfe würdig oder unwürdig ist, wieder zur Grundlage von Sozialer Arbeit 
gemacht. In den Fokus fürsorgerischer Arbeit rückt die eugenisch-pervertierte 
Prävention, die mit einem Optimismus verbunden wird, den »Volkskörper von 
rassisch Minderwertigen zu reinigen und aufzuarten«.
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Karl Mailänder (1883–1960), zu dieser Zeit Oberregierungsrat und Schrift-
leiter der Blätter der Wohlfahrtspflege sowie frisch berufener »stellvertretender 
Gauwalter für Württemberg« der NSV (Stingele 2009), fasst dies schon zu Beginn 
des NS-Regimes in Worte. Er versucht zu zeigen, „wie sich die nationalsozialis-
tischen Grundsätze und Forderungen besonders hinsichtlich der Erziehung zur 
Selbsthilfe auf die Bearbeitung des einzelnen Falles auswirken und wie der ein-
zelne Hilfsbedürftige behandelt und geführt werden soll“ (Mailänder 1934: 302). 
Dafür fordert er vorrangig eine »gesunde Härte«. Sein Verständnis individuel-
ler Hilfe ist dabei fast ausschließlich eines der wirtschaftlichen Hilfe. Deren Ge-
währung erfordert jedoch, zunächst betrügerische Leistungserschleichung von 
verdienterweise Hilfebedürftigen zu scheiden. Die Vermittlung in Arbeit – also 
die Funktionalisierung und ökonomische Verwertung – ist dabei oberstes Ziel, 
und Mailänder kritisiert auf der Linie einer positiven Eugenik, dass sich die bis-
herige Fürsorge nicht „auf die gesunden Teile des Volkes“ (Mailänder 1934: 306) 
konzentriert, sondern auf die Kranken und »Asozialen«. Mailänder konzipiert 
die Individualfürsorge kollektivistisch bzw. als »Sippenhaft«, wenn er die „Natur-
Verpflichtung der Familie, ihre schwachen Glieder selbst zu stützen“ (ib.) betont 
und damit eine Kehrtwende zur Sozialpolitik der Weimarer Zeit beschwört.60

Sachße und Tennstedt (1992) zeigen, dass es bereits in der scheiternden Wei-
marer Demokratie zu einer »autoritären Wende« kommt. In deren Folge werden 
sozialstaatliche Leistungen und Mitbestimmungsrechte reduziert. Die Ausrich-
tung von Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege wird demnach trotz nationalso-
zialistischer Überformungen in gewisser Weise noch bis 1938 auf der Basis der 
Weimarer Zeit fortgeführt. Steinacker widerspricht dieser Hypothese einer Fort-
führung der Weimarer Sozialpolitik bis 1938 und macht das unter anderem an 
der schnell einsetzenden Entrechtung als jüdisch oder »nicht-arisch« kategori-
sierter Menschen schon ab 1933 fest, lange bevor im November 1938 der anti-
jüdische Fürsorgeerlass erfolgt. Auch die »Erbgesundheitspolitik« und die ideo-
logisch geprägten strukturellen Veränderungen sprechen gegen die Fortführung 
(vgl. auch Feustel 2017: 79 ff.). Ab 1938 erfolgt dann in jedem Fall endgültig die 
Ablösung bisheriger durch genuin nationalsozialistische Konzepte und Struktu-
ren, und ein »völkischer Wohlfahrtsstaat« entsteht. Daran sind sowohl die Deut-
sche Arbeitsfront (DAF) als auch die NS-Volkswohlfahrt (NSV) intensiv, machtvoll 
und flächendeckend beteiligt.

Die rassistischen Selektionskriterien, die von Anbeginn an für die Wohl-
fahrtspflege der NSV konstitutiv waren, gelten nun verstärkt auch für andere 
Bereiche (vgl. Steinacker  2017: 122 ff.). Zudem wird in der diakonischen und 

60 Mailänder ist später „an maßgebender Stelle der öffentlichen Wohlfahrt“ (Spruchkammer, 
zitiert nach Stingele 2009: 96) an den Krankenmorden (»Aktion T4«) und der systemati-
schen Ermordung von Sinti und Roma beteiligt. Dennoch setzt er nach Kriegsende seine 
Laufbahn unbeirrt fort und ist bspw. ab 1947 Mitglied des Hauptausschusses des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge.
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caritativen Wohlfahrtspflege der Konflikt des NS-Regimes mit den Kirchen ex-
emplarisch ausgetragen, indem auf allen Ebenen Kooperationsstrukturen von 
NSV und kirchlicher Wohlfahrt geschaffen werden (Vorländer  1988: 180; e. g. 
Cordemann  1963). Somit werden christliche Werte, Praktiken und Kritik aus 
Sicht des Regimes entschärft und mehr oder minder unsanft in die NS-Partei-
linie eingegliedert – eine verstecktere Form der Gleichschaltung durch koope-
rierende Integration. Dadurch findet eine Verschiebung der Moral statt, indem 
die Nächstenliebe nur noch auf den »gleichen« Nächsten reduziert wird und so 
im Umkehrschluss Selektionsprozesse gegen »andersartige« Nächste moralisch 
ermöglicht.

Diese „anthropologische Wende“ (Müller 2013: 111) schlägt sich auch in der 
Ausbildung nieder. Die Sozialen Frauen- und Wohlfahrtsschulen werden teil-
weise geschlossen oder »arisiert« und verstaatlicht und überwiegend sukzessive 
in Volkspflegeschulen umgeformt. Davon ist auch die erst fünf Jahre zuvor ge-
gründete Wohlfahrtschule der Arbeiterwohlfahrt in Berlin betroffen. Sie wird mit 
der Gleichschaltung der Gewerkschaften und der Arbeiterwohlfahrt im Mai 1933 
zwangsweise in die Parteiorganisationen überführt und in dieser Form geschlos-
sen (Niedrig  2003). Zwischen den einzelnen Parteiorganisationen bestehen 
Konkurrenzen um Vorherrschaft und Einfluss. Auch auf diese Polykratie inner-
halb des NS-Regimes ist zurückzuführen, dass die NS-Volkswohlfahrt (NSV) ab 
1936 eigene, ideologiekonforme Schulen mit elitärem Anspruch und eine eigene 
Jugendhilfe-Struktur zu errichten beginnt (Vorländer  1988: 386). An der Uni-
versität Berlin wurde ein eigenes sozialwissenschaftlichen Institut für Volkswohl-
fahrtspflege ins Leben gerufen, das „in unmittelbarer Arbeitsgemeinschaft mit 
der NS.-Volkswohlfahrt steht, die die finanzielle Trägerschaft übernommen hat 
und aus den Reihen ihrer Mitarbeiter Leitung und Dozenten stellt“ (Betcke 1937: 
50; vgl. Vorländer 1988: 385). Mit Betckes61 Verweis auf die Gleichstellung der 
Sozialbeamten zu den freien Berufen in den USA, in Polen, Irland, Japan, Däne-
mark und Italien zeigt er einerseits das Ziel akademischer Ausbildung auf, näm-
lich Professionsbildung auf wissenschaftlicher Grundlage, und belegt damit auch 
seine Kenntnis des professionstheoretischen Diskurses. Umgehend wendet er es 
jedoch gleich wieder im Sinne des Nationalsozialismus: „Es handelt sich also bei 
dem Hochschulunterricht zunächst darum, grundsätzlich für Hörer aller Fakul-
täten die geistigen Grundlagen und die Aufgabestellung der Volkswohlfahrtspfle-
ge im Rahmen der völkischen Lebensordnung aufzuzeigen und damit zugleich 
deutlich zu machen, wo die Einsatzpunkte für die Mitarbeit des Akademikers lie-
gen […] Solche Gestalter heranzubilden für ein Sachgebiet, das heute immerhin 

61 Werner Betcke  (1902–1939) war promovierter Volkswirt, leitete von 1931 bis 1935 das 
Evangelisch-kirchliche Sozialamt in der Provinz Westfalen und lehrte vom Wintersemes-
ter 1937 bis Sommersemester 1938 an der Universität Berlin Volkswohlfahrtspflege (Be-
litz 1998; Friedrich 2000: 49).
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eine der größten Aufgaben bewältigen soll, die sich das deutsche Volk gestellt 
hat – nämlich die Schaffung und Erhaltung eines gesunden und leistungsfähigen 
Volkskörpers –, ist eine lohnende Aufgabe für die Hochschulen, zu deren Lösung 
die NS.-Volkswohlfahrt durch Errichtung des […] Instituts […] Berlin einen be-
deutsamen Beitrag beigesteuert hat“ (Betcke 1937: 51 f.).

Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges schließlich werden allerorten verkürzte 
Sonderkurse eingerichtet, insbesondere für Kriegsversehrte, um den Personalbe-
darf der »Volkspflege« zu decken. Kniephoff-Knebels Einschätzung, dass „[v]iele 
Schulleiterinnen und Dozentinnen […] Jüdinnen [waren] und […] 1933 oder 
in den folgenden Jahren ins Ausland“ (Kniephoff-Knebel 2006b: 139) emigrier-
ten, konnte Reinicke  (2012) korrigieren. Er zeigt, dass viele Schulleiterinnen 
und Dozent*innen nicht jüdischen Familien entstammten, insbesondere nicht 
die der christlichen Schulen, und arbeitete die Verbindungen und Kontinuitäten 
für nahezu alle deutschen Schulen dieser Zeit auf (vgl. Hunter/Studd 1948: 157; 
Neuffer 1990: 83 f.). Neppert (2019) konkretisiert dies detailliert für die Schule 
in Kiel (vgl. Walpuski 2022a), und auch die Katholikin Maria Offenberg blieb in 
ihrer Aachener Funktion und prägte die dortige Ausbildung in den Folgejahren 
völkisch (Bücken 2018; Gerards 2018), als hätte sie die positiven internationalen 
Erfahrungen aus der UCISS vergessen. Ähnliches gilt für die Protestantin Marga-
rete Cordemann in Gelsenkirchen (Cordemann 1963). Kühl (2014) arbeitet das 
transnationale Netz eugenischen Denkens in dieser Zeit hervorragend heraus 
und verdeutlicht damit, wie sehr es die westliche Weltgesellschaft durchdrungen 
hatte (vgl. auch Kappeler 2000; Reyer 2003). Und Schnurr (1997) stellt am Bei-
spiel der sozialpädagogischen Bewegung der 1920er Jahre dar, wie anschlussfähig 
die berufshabituellen Dispositionen der Praktiker*innen an NS-Ideologien wa-
ren (Steinacker 2017: 120; vgl. Lehnert 2003).

Auf Akteursebene von Dozierenden lässt sich dies auch in der Person von 
Änne Bornemann geb. Melcher (1910 bis um 1980) nachvollziehen. Zu Studien-
zeiten hatte sie in der individualpsychologisch durch Alfred Adler geprägten 
Münchener Erziehungsberatungsstelle bei Leonhard Seif (1866–1949) gearbeitet 
und war dadurch von einem Ansatz geprägt, der im »Göring-Institut« weiterver-
folgt wurde. Nach ihrer psychologischen Promotion (Melcher  1936) bei Aloys 
Fischer  (1880–1936) arbeitete sie zunächst als Berufsberaterin im Arbeitsamt 
Dortmund mit Eignungsdiagnostiken und psychotechnischen Konzepten (vgl. 
Gröning 2016:103–107). 1942 wurde sie Dozentin „an einer Fachschule für sozia-
le Frauenberufe in Aachen“ (Bornemann 1982: 7). Dabei handelte es sich wahr-
scheinlich um die ursprünglich Soziale Frauenschule Aachen des KDFB unter 
der Leitung Dr. Maria Offenbergs, die 1941 zur Frauenschule für Volkspflege der 
NSV geworden war (Reinicke 2012; o. V. 1941). Die von ihrem Witwer Profes-
sor Dr.  Ernst Bornemann  (1912–1988) gewählte unspezifische Beschreibung 
kann als zeitgenössisch übliche, euphemisierende Verschleierung in der langen 
Nachkriegszeit (vgl. Walpuski  2022a) interpretiert werden. Denn Bornemann 
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beschreibt seine Frau als „unglücklich […] in der sehr vom Nationalsozialismus 
geprägten Behördenarbeit des Arbeitsamtes, in der sie sehr viel mehr »Berufslen-
kung« anstatt Beratung zum Wohle des Betroffenen selbst leisten mußte“ (Bor-
nemann  1982: 7). Damit insinuiert er eine kritische Distanz zum NS-Regime 
und seiner Ideologie, die er als anerkannter und vernetzter Betriebspsychologe 
in Dortmunder Hüttenwerk von Hoesch selbst vermutlich eher retrospektiv ent-
wickelte, schrieb er seine Münsteraner Habilitationsschrift bei Wolfgang Metzger 
doch selbst über Psychotechnik und Eignungsdiagnostik und damit letztlich im 
Sinne der Menschenökonomie und Verwertungslogiken des NS-Regimes. 1949 
publizierte seine Frau dann noch einmal aus der „Westphalia School of Social 
Work“ (Bornemann/Ansbacher 1949) zum Stand der deutschen Individualpsy-
chologie, war also offenbar mit ihm nach Münster gewechselt und hatte dort eine 
Dozentur inne, in der sich diese Kontinuitätslinien abbilden.

Mit den ideologischen und strukturellen Veränderungen verändern sich 
auch die Zulassungsbedingungen für Schüler*innen. Anhand eines im Nach-
richtendienst des Deutschen Vereins (NDV) der frühen 1940er Jahre abgedruck-
ten Beispiels lässt sich dieser Wandel illustrieren: „Die Aufnahmebedingungen 
für den Sonderlehrgang sind verschärft […] Sie sollen dazu dienen, wertvolle 
Kräfte der sozialen Arbeit zu erhalten. […] Die Aufnahmebedingungen [der 
Volkspflegeschule der NSV Köln …] sind: […] 2. arische Abstammung, 3. Zu-
gehörigkeit zur Partei oder ihren Gliederungen, 4. Vorlage eines Gesundheits-
zeugnisses“ (Neumann 1941: 17). Ähnlich lässt es sich für die Volkspflegeschule 
Kiel in Trägerschaft des Provinzialverbandes (Neppert 2019: 80) und zahlrei-
che weitere Schulen nachweisen. Auch der Bund Deutscher Mädel (BDM) sieht 
es als notwendig an, BDM-Führerinnen volkspflegerisch auszubilden (Roh-
de 1941). „Erb- und Rassenkunde“ sind ebenso Lehrinhalte wie die zu diesem 
Zeitpunkt gerademal neunjährige „Geschichte der NSV“ (Eck 1941), „Politisch-
wirtschaftliche Tagesfragen“ und die „Volkspolitische Schulung“ (Müller 1941: 
18) sowie „Wesen und Werden des Nationalsozialismus“ (Neppert  2019: 80). 
In Aachen führt ein „Schulungsbeauftragter der Partei […] die laufende politi-
sche Schulung durch, die ergänzt wird durch wöchentliche Vorträge des Haupt-
schriftleiters des Politischen Tageblattes Aachen“62 (nk63 1941: 212). Auch das 

62 Die Zeitung „Politisches Tageblatt. Aachener Anzeiger. Beliebtes und wirksames Anzeigen-
blatt der Stadt und des Regierungsbezirks“ erschien von 1878 bis 1943. In den Jahren um 
1930 wird die Direktorin der Frauenschule, Dr. Maria Offenberg, mehrfach erwähnt, unter 
anderem im Kontext des Katholischen Frauenbundes. So lässt sich auf einen gewissen Be-
kanntheitsgrad der Schule in der Stadtgesellschaft schließen.

63 Reinicke (2012: 411) und Kappeler (2020: 114) lösen das Kürzel „nk“ als Dr. phil. Dr. theol. 
Lilly Zarncke (1899–1989) auf, die von 1937 bis 1945 als Referentin des Deutschen Vereins 
tätig war und sich dort als auch im NS-Volksdienst klar im Rahmen der eugenisch-selek-
tiven und funktionalisierenden NS-Ideologie positionierte (Zarncke/nk 1940; 1941; 1945; 
vgl. Krause 2005; Schikorra 2006: 50–56; Kappeler 2020).
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1939 in vier Verleihungsstufen gestiftete »Ehrenzeichen für deutsche Volks-
pflege« (RMI 1939) zeugt vom Gewicht, das das NS-Regime der Volkspflege 
beimisst. Entsprechend wird Volkspflege als wichtige politische Aufgabe gese-
hen, und Volkspflegerinnen müssen linientreu und arischer Abstammung sein. 
Vorländer beschreibt es als „Ehrgeiz der NSV-Führung“ (Vorländer 1988: 146), 
der die NSV an die Hochschulen drängt – aber es ließe sich auch in eine pro-
fessionstheoretische Entwicklungslinie einordnen, die dann allerdings die für 
eine Profession unerlässliche advokatorische Ethik eines Rechtsstaates igno-
riert. Nach einigen Querelen nimmt an der Universität Marburg zum Sommer-
semester  1943 das Institut für nationalsozialistische Volkspflege unter Leitung 
des NSV-Gauamtsleiters Dr. med. Richard Benzing (1892–1947) mit drei Ab-
teilungen den Betrieb auf. Es ist als Institut eingebunden in das von Alfred Ro-
senberg entwickelte weltanschauliche Schulungsprojekt der »Hohen Schule der 
NSDAP« (Vorländer 1988: 146–147) und versucht – bei äußerst zweifelhaftem 
Anspruch an die Wissenschaftlichkeit  – die Volkspflegeausbildung punktuell 
auf ein universitäres Niveau zu heben. Dabei kooperiert es dort mit dem von 
Gert Heinz Fischer (1909–1993) geleiteten Institut für psychologische Anthropo-
logie (Fischer 1942; Lück 2012), der wiederum mit den Gebrüdern Erich Rudolf 
und Walther Jaensch eng verbunden war (Lück/Wolfradt 2012; Kumpf 2014). 
In der Verknüpfung zu medizinischen Instituten und ärztlichen Leitungen 
wird die gewollte Nähe der Volkspflege zu ärztlichen Handlungslogiken und 
klinisch-diagnostischem Denken deutlich.

Aus katholischer Perspektive äußert sich 1938 Dr. phil. Maria Offen-
berg  (1888–1972), zu jenem Zeitpunkt langjährige Direktorin der Sozialen 
Frauenschule des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) in Aachen und 
Mitbegründerin der UCISS, zu den Veränderungen: „Es steht nichts im Wege, 
daß sie [die christliche Liebeshaltung] sich die prägenden Züge einer neuen 
Volkswohlfahrt zu eigen macht“ (Offenberg 1938: 74). Insgesamt zeigt sich Of-
fenberg völkischen Gedanken zugewandt und anschlussfähig an die NS-Ideo-
logie (Gerards 2018: 95). Sie unterrichtet unter anderem „die Fachgebiete »Na-
tionalsozialistisches Gedankengut«, »Volkskunde« und Deutsches »Volksgut«“ 
(Bücken 2018: 126) an der katholischen Sozialschule. Offenberg ist damit kein 
Einzelfall,64 weder im deutschen katholisch-akademischen Milieu (Bücken 2018: 
121) noch im evangelischen. Und Offenberg steht in der Tradition des KDFB, 
der Anfang der 1930er Jahre vor allem in Sozialismus und Kommunismus Be-
drohungen sieht und nicht im völkisch-nationalistischen Spektrum: Tagespolitik 
wird im KDFB vor allem dann reflektiert, wenn Familie oder die Kirche betroffen 

64 Als Einzelfälle werden eher Widerständige beschrieben wie Marianne Pünder (1898–1980), 
Leiterin der Sozialen Frauenschule des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) in 
Berlin, oder der Laiendominikanerin und Fürsorgedozentin Dr. Margarete Sommer (1893–
1965) (Lob-Hüdepohl 2017: 203 ff.; Herzberg 2000).
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sind. Dies ist in der sozialistischen Bewegung, die unter anderem die »freie Lie-
be« propagiert und sich damit gegen die katholische Sexualmoral stellt, sehr viel 
offensichtlicher der Fall. Zudem erweist sich die völkisch-nationalsozialistische 
Glorifizierung der Ehefrau und Mutter zumindest in Teilen – wenn auch mit der 
hochdivergenten Ideologie der Reproduktion – anschlussfähig an etablierte ka-
tholische Ideen und Denkmuster (vgl. Thiem 2007: 80 f.). Völkisch-nationalisti-
sche Begeisterung lässt darüber hinwegsehen, dass Papst Pius XI. (1953) sich in 
der Enzyklika Casti connubii 1930 explizit gegen eugenische Maßnahmen aus-
spricht. Damit setzt er einen Wertemaßstab, der in direktem Konflikt zum Gesetz 
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (Zwangssterilisierungsgesetz; GzVeN) 
vom 14. Juli 1933 und damit der Programmatik des NS-Regimes steht. Dies er-
kennt immerhin der Deutsche Caritasverband (DCV), der deshalb ein Sonder-
recht als Alternative zur Zwangssterilisation erhandelt. Später erleichtert gerade 
dieses Sonderrecht im Rahmen der »Aktion T4« durch die frühzeitig vorgenom-
mene Erfassung der Betroffenen dann dem NS-Regime jedoch den Zugriff für 
die Krankenmorde (Kuhlmann 2017: 48). Auch Lob-Hüdepohl (2017) findet nur 
wenige Katholik*innen in der Sozialen Arbeit, die sich der NS-Ideologie offen 
widersetzen, aber zahlreiche Widersprüche zwischen kirchlichem Anspruch und 
tatsächlichem Handeln. Exemplarisch wird das schnelle Einschwenken auf die 
neue eugenische Gesetzgebung bei dem der Caritas verbundenen katholischen 
Juristen Lücken  (1933a; b; c) sehr deutlich. Retrospektiv stellt Marianne Pün-
der (1898–1980), damals Leiterin der katholischen Frauenschule in Berlin, eine 
»spezielle didaktische Aufbereitung« der NS-Lehrfächer »Rassenhygiene« und 
»Volkspflege« dar, die den Schülerinnen zwar das prüfungsrelevante Wissen ver-
mittelt, in ihnen aber gleichzeitig keine emotionale Begeisterung weckt (Lob-Hü-
depohl 2017: 205; vgl. analog Cordemann 1963 i. V. m. Bourmer 2012), was vor 
dem Hintergrund des Eugenik-Diskurses im katholischen Milieu verständlich 
wird.

Während die Arbeiterwohlfahrt faktisch aufgelöst und die Alice Salomon Schu-
le für Sozialarbeit mit dem Sozialpädagogischen Seminar des Vereins Jugendheim 
zusammengelegt und »arisiert« wird, geraten auch weitere Verbände im Rahmen 
der Gleichschaltungsmaßnahmen zur Machtsicherung des NS-Regimes unter 
Druck. Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge wird im Som-
mer  1935 gleichgeschaltet, in die NSV eingegliedert (Vorländer  1988: 77) und 
1936 linientreu mit dem neuen Geschäftsführer und NSDAP-Parteimitglied Dr. 
jur. Günther Roestel (1908–1986) besetzt (Walpuski 2022a; Kappeler 2021: 108). 
Konfessionelle Vereine und Verbände geraten selbst dann unter Druck, wenn sie 
ideologisch auf der NS-Linie agieren, wie sich am von Hans Harmsen in Berlin 
gegründeten Verein Mütterhilfe zeigen lässt (Walpuski 2022a). Diesen Druck er-
leben auch die Berufsverbände. Der bereits seit vielen Jahren bestehende „Ver-
ein katholischer deutscher Sozialbeamtinnen organisierte sich nach 1933 mehr-
fach um, verlor seine Funktion als berufliche Interessenvertretung, blieb aber als 



175

kirchlicher Verein unter dem Namen ‚Hedwig-Bund‘ bis 1945 bestehen“ (Sachße/
Tennstedt 1992: 188).

Die nach den Emigrationen verbliebenen Vertreter*innen der Individual-
psychologie sammeln sich zunächst in der Deutschen allgemeinen ärztlichen Ge-
sellschaft für Psychotherapie und nehmen sich in ihrer Gründungserklärung vor, 
„»an dem Werke des Volkskanzlers, das deutsche Volk zu einer heroischen, op-
ferwilligen Gesinnung zu erziehen«“ (Bruder-Bezzel 2014: 35) mitzuwirken, die 
Individualpsychologie also in die Dienste der Ideologien und Zielsetzungen des 
NS-Regimes zu stellen. 1936 erfolgt dann aus der Gesellschaft heraus die Grün-
dung des Deutschen Instituts für psychologische Forschung und Psychotherapie 
(»Göring-Institut«).

Alle diese Veränderungen lassen sich in vielerlei Hinsicht als Rückschritte 
begreifen, beispielsweise in der Entwicklung zur Profession, weil insbesondere 
die Ansprüche an Wissenschaftlichkeit, eine rechtsstaatlich abgesicherte advo-
katorische Ethik sowie die Autonomie des beruflichen Handelns durch Ideolo-
gisierung, Zensur und Gleichschaltung unterminiert werden, die eine Selektion 
auf Grundlage zweifelhafter Diagnostiken verlangen. Transnationale Dialog- und 
Wissensbildungsprozesse werden systematisch unterbunden. Und auch das jahr-
zehntelange Bemühen insbesondere der radikalen Frauenbewegung um eine 
Gleichstellung der Geschlechter steht im Gegensatz zur patriarchalen NS-Ideo-
logie, wie der folgende Abschnitt nachzeichnet.

Heim an den Herd: Der nationalsozialistische Mutterkult

Fürsorgearbeit wird unter dem Namen »Volkspflege« nunmehr vom NS-Re-
gime und damit der Staatsregierung als politische Arbeit im Sinne der hege-
monialen Volkserziehung und -gesundheit betrachtet (vgl. Lehnert  2003: 169; 
Amthor  2017). Dies stellt eine Veränderung zur Kaiserzeit und auch der Zwi-
schenkriegszeit dar, in denen die Soziale Arbeit in Form einer emanzipatorischen 
Bewegung zwar ebenfalls politisch gesehen wurde, aber vor allem als sozialre-
formerische Bewegung zur Emanzipation aus Sicht von Frauen oder/und dem 
linken politischen Spektrum.

Die Ideologie des NS-Staates schließt zunächst an etablierte Konzepte der 
Mütterlichkeit und eine diesbezügliche Idealisierung der Frau an. Erwerbsarbeit, 
insbesondere in der Fabrik, wird mit Reproduktionsarbeit als unvereinbar erklärt 
(bis die weibliche Arbeitsleistung im Krieg für die Rüstungsproduktion benö-
tigt wird). Zugleich kommt Frauen als Müttern unter eugenischen Aspekten eine 
wichtige Funktion zu, so dass sie „Adressatinnen der eugenischen Propaganda 
waren […], sie befanden sich demnach im Zentrum der biologischen Schlacht der 
NS-Rassenrevolution und des ethischen Konflikts der Rassenhygiene“ (Thürmer-
Rohr 2006: 31). Diese Funktion wird aber nicht nur den »natürlichen Müttern«, 
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sondern indirekt auch den »geistigen Supermüttern«, also den »Berufsmüttern« 
in der Fürsorge beigemessen, die sich aktiv um die »Aufartung« des deutschen 
Volkes kümmern und Verantwortung übernehmen sollen.

Sowohl Propaganda als auch Gesetzgebung zielen auf den Rückzug der Frau-
en aus der Erwerbsarbeit und versuchen diesen, unter anderem durch Gesetze 
und Verordnungen (vgl. bspw. Bajohr/Rödiger-Bajohr  1980) sowie finanzielle 
Anreize (u. a. Ehestandsdarlehen), zu erreichen. Ähnlich dem katholischen Frau-
enbild soll die Frau wieder ausschließlich Ehefrau und Mutter sein, also heimi-
sche Sorge- und Reproduktionsarbeit leisten. Dafür schafft das NS-Regime einen 
regelrechten Mutterkult mit Feiertag und staatlichen Auszeichnungen (»Ehren-
kreuz der Deutschen Mutter«). Mühsam erreichte emanzipatorische Errungen-
schaften der Zwischenkriegszeit werden schnell revidiert, es sei denn, sie sind 
dem NS-Regime nützlich und mit dem NS-Frauenbild vereinbar, wie der Für-
sorgeberuf (Szepansky 1989; Lehnert 2003). Nischen, als Frau eine Berufskarriere 
zu verfolgen, bestehen weiterhin in Unterrichtswesen, Pflege und Fürsorge, weil 
diese Tätigkeiten dem NS-Staat nützlich sind und als eine Form der »geistigen 
Mütterlichkeit« Anerkennung finden (Nitschke 1999; Lehnert 2003: 158 ff.). Die 
NS-Ideologie kann die von den schlechten Arbeitsbedingungen in der Weimarer 
Zeit zermürbten Fürsorgerinnen nach Lehnerts Auffassung abholen, wenn sie an 
ihre »weiblichen Charaktereigenschaften« wie Selbstaufgabe, Duldsamkeit, Ge-
nügsamkeit, ausgleichende Harmonisierung, Neutralität, Leidensfähigkeit sowie 
die Sorge für andere appelliert (vgl. Schnurr 1997). Kritische Berufsrollen- und 
Selbstreflexion sowie emanzipatorische Parteilichkeit fügen sich nicht in diesen 
Reigen (vgl. Lehnert 2003: 170 ff.). Zudem behauptet das NS-Regime, die sozia-
len Probleme zu lösen, indem der zyklische Wirtschaftsaufschwung propagan-
distisch genutzt wird. Dass das »nationalsozialistische Wirtschaftswunder« mit 
sinkender Arbeitslosigkeit und steigenden Reallöhnen durch Arbeitsverbote für 
ganze Bevölkerungsgruppen, einer immensen Staatsverschuldung und nicht zu-
letzt dem Raub jüdischer und sozialdemokratisch-sozialistischer Vermögen so-
wie Zwangsarbeit finanziert wird, ist damals nur wenigen ersichtlich (Sachße/
Tennstedt 1992: 34 ff.; Hering/Münchmeier 2007; Müller 2013).

Das Frauenbild, das Frauen vornehmlich reproduktive Aufgaben zuschreibt, 
ist eng verknüpft mit der eugenischen NS-Bevölkerungspolitik, wie der folgende 
Abschnitt noch detaillierter herausstellt.

Einbindung und Mitwirkung der Volkspflege an Eugenik und Selektion

Zentrales Element der NS-Ideologie ist eine eugenisch-rassistische Perspektive. 
Dass nicht nur im Deutschen Reich – gleichermaßen in katholischen wie sozialis-
tischen Bewegungen, sondern international eugenische Gedanken Wissenschaft 
und Politik bereits seit Jahrzehnten beeinflussten, ist vielfach rekonstruiert (u. a. 
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Kappeler 2000; Richter 2001; Reyer 2003; Reiss 2005; Kühl 2014). Die Konferenz 
von Évian-les-Bains 1938 illustriert das ebenso deutlich wie der US-»Immigra-
tion Act of 1924«. Beide haben (negativ-selektiven) Einfluss auf die Flüchtlings-
ströme aus Europa.

Systematisch beginnt das NS-Regime, die eugenische Ideologie im Alltag 
zu verstärken und konsequent in Gesetzen und Verordnungen zu verankern 
und so zu verrechtlichen und legitimatorisch abzusichern. Exemplarisch nach-
vollziehbar wird dies auch an der Arbeit der Gesundheitsämter, von denen viele 
zum 1.4.1935 neu gegründet werden. Sie stellen im Folgejahrzehnt gleichsam 
den bürokratischen Motor in der Umsetzung der nationalsozialistischen »Erb- 
und Rassenpflege« dar. Die Ämter sind Ermittlungs- und Vollzugsbehörde des 
Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN) vom 14. Juli  1933 
sowie eines Bündels weiterer bevölkerungspolitischer und eugenischer Geset-
ze. Mit der strukturierten Erstellung von »Erbkarteien« bereiten sie die spä-
teren Krankenmorde vor und verhindern Ehen. Auch in diesem Arbeitsfeld 
werden Fürsorgerinnen eingesetzt, euphemisierend „Gesundheitspflegerinnen“ 
(RGBl 1935 I: 215) genannt. Teilweise sind sie als anzeigepflichtige Personen 
für das GzVeN durch Anonymisierung geschützt oder mit Prämien geködert, 
und sie unterstützen dies im Außen- und Ermittlungsdienst, wenn sie – teil-
weise als Beratung kaschiert  – Hausbesuche machen (vgl. Burchardt  1939; 
Ebbinghaus 1987; Sachße/Tennstedt 1992: 109; Nitschke 1999; Lehnert 2003; 
2010; Müller  2013: 111 ff.; Kuhlmann  2017). Aber auch im Innendienst wir-
ken sie durch ihre Mitarbeit an »Erbkarteien«, Aktenführung und Zuarbeit für 
die Ärzte – wenn in Teilen auch unbewusst – am „Verwaltungsmassenmord“ 
(Arendt 1964) mit. Zwar sind sie der medizinischen Profession untergeordnet 
und ihr organisationaler Entscheidungsspielraum ist begrenzt, dennoch be-
stünden Möglichkeiten des Widerstands – zum Beispiel im eigenverantwort-
lichen moralischen Urteil und einer daraus resultierenden Verweigerung – die 
zumeist nicht genutzt werden. Vielfach sehen die werktätigen Frauen nur ihre 
mehr oder minder unverfänglichen Tätigkeiten und erfüllen diese Pflichten, 
erkennen aber nicht die Funktion ihrer Arbeitsaufgaben im Gesamtzusammen-
hang (Thürmer-Rohr 2006: 29 ff.).

Das ideologische Konstrukt der »Erbgesundheit« beeinflusst auch die Soziale 
Arbeit außerhalb der Gesundheitsämter: »Asoziale«, »Erbkranke«, »Minderwer-
tige« oder »Verwahrloste« – die Begriffe bleiben unscharf – sollen erfasst, vorgeb-
lich vor sich selbst geschützt und erwerbsfähig gemacht oder vernichtet werden. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei der Bewahrungsgedanke, der sich auch auf die 
Gründerin des Katholischen Fürsorgevereins für Mädchen, Frauen und Kinder 
(KFFV), Agnes Neuhaus (1854–1944), zurückführen lässt (Richter 2001: 177 ff.; 
Lehnert 2003: 123 ff.), an dem aber auch die katholische Fürsorgerin und Poli-
tikerin Helene Wessel  (1898–1969) mitdachte (Wessel 1934; Caemmerer 1935; 
Willing 2003: 150 f.). Emanzipatorische Argumentationslinien sind dabei nicht 
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erkennbar: „Die fürsorgerische Klientel […] wurde nicht nur unter die Kategorie 
»minderwertig« gestellt – und damit stigmatisiert und aus der Gesellschaft aus-
gegrenzt – sondern auch bedingungslos von den Organen und Menschen aus-
genutzt, unter deren fürsorgerischen »Schutz« sie gestellt worden war“ (Lehn-
ert  2003: 135). Im Zuge dessen ist Fürsorge immer wieder daran beteiligt, im 
Rahmen geltender Gesetze, Argumentationsmuster und Werte und mit einer 
zweifelhaften Fassade von Wissenschaftlichkeit Begründungen für Repressionen 
und Vernichtung sogenannten »unwerten Lebens« zu liefern, zum Teil verborgen 
hinter einem euphemistischen Präventionsoptimismus.

Die Soziale Arbeit wirkt also an Ausgrenzung, Selektionen, Eugenik und »Eu-
thanasie« – also Krankenmorden – in vielen Arbeitsfeldern aktiv mit und ist alles 
andere als unbeteiligt. Dies gilt unterschiedlich graduell auch für die konfessio-
nelle Sozialarbeit. Mitrovic (1989; vgl. auch Lehnert 2003; Amthor 2017) ist er-
staunt darüber, dass Fürsorgerinnen so willig und unkritisch im NS-Staat ihrer 
Tätigkeit nachgehen und vermutet, dass es weder 1933 noch 1945 „Brüche in 
ihrem Selbstverständnis [gab …, j]edenfalls nicht in der Beurteilung des indivi-
duellen Handelns der Fürsorgerinnen – es sei denn, daß sie es bedauerten, ange-
sichts des Massenelends Anfang der 30er Jahre zu wenig tun (helfen) zu können. 
Fürsorge, so scheint es nach der Lektüre dieser Selbstzeugnisse, hatte durch alle 
historischen Phasen hindurch vorrangig helfenden Charakter – oder sie war Er-
ziehungsarbeit. Die Anwendung von Kontrolle und Repression bleiben ausge-
blendet“ (Mitrovic 1989: 144).

Die Erziehungsarbeit der Fürsorge ist auch in der Jugendhilfe und Fami-
lienfürsorge strukturiert und hatte in den 1920er Jahren begonnen, Beratungs-
angebote zu entwickeln. Dahinter stand die Kritik kriminalbiologischer Argu-
mentationslinien verbunden mit der Erkenntnis, dass die „verwahrloste Jugend“ 
(Aichhorn  1925) häufig an individuellen Erfahrungen, problematischen Fami-
lienkonstellationen und auch Wissensdefiziten in den Familien litt. Wie oben 
gezeigt (s. S. 122 ff.), entstanden Erziehungs- und Jugendberatungsstellen. Die 
Veränderungen in deren Funktion und Zielsetzung durch den NS-Staat soll 
nachfolgend untersucht werden.

Veränderungen in der Erziehungs- und Jugendberatung

„Auch in den Jahren von 1933 bis 1945 gab es Erziehungsberatungsstellen“ (Ko-
blank 1960), fasst Eva Koblank diese Zeit in ihrer Retrospektive in einem ein-
zigen Satz zusammen. Weiter führt sie das nicht aus, aber immerhin lässt sie das 
geschichtliche Narrativ nicht erst 1945/46 beginnen, wie Maraun  (1955b: 96) 
oder Zarncke (1959: 202). Der Erziehungsberatung in der Zeit des NS-Regimes 
nachzuspüren lohnt sich für diese Arbeit, weil sich personelle und inhaltliche 
Kontinuitäten für die Supervision zeigen lassen.
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Die für die 1920er Jahre dargestellten modernisierenden Entwicklungen in 
der deutschsprachigen Erziehungsberatung basieren überwiegend auf psycho-
analytischen und individualpsychologischen Konzepten. Diese wurden schon 
damals nicht von allen Akteur*innen geteilt (Gröning 2015b: 87 f.). Neben die-
sem Strang einer anerkennenden pädagogischen Beratung entstand ein Diskurs-
strang, der vor allem am Bewahrungsgedanken orientiert und an Pädiatrie und 
Gesundheitsämter gekoppelt war und sich in sogenannten »Jugendsichtungs-
stellen« abbildete. Um  1930 bestanden etwa 80 Erziehungsberatungsstellen im 
Deutschen Reich (Kadauke-List 1989), überwiegend in den großen Städten, von 
denen viele im Zuge der Wirtschaftskrise geschlossen wurden. Für einige Stel-
len gab es Kontinuitäten, insbesondere im Kontext der Individualpsychologie in 
Berlin, deren Veränderung allerdings schon dargestellt wurde. Einer der Einzel-
fälle, aber dennoch erwähnenswert aufgrund der personellen Verflechtungen, ist 
die Erziehungsberatungsstelle der Internationalen Arbeiterhilfe (IAH) in Berlin-
Lichtenberg. Von  1931 bis zur Geburt ihres Sohnes  1932 wurde sie von Ruth 
Laband, geb. Steinitz, geleitet, die zuvor im Jugendamt Prenzlauer Berg tätig war 
(Peters  2011: 35). Sofern die Beratungsstelle nach 1933 noch bestand, konnte 
sie – politisch verfolgt – nur noch im Untergrund arbeiten.65 Insgesamt verlor die 
Erziehungsberatung mit der Wirtschaftskrise und dem nachfolgenden System-
wechsel zunächst an Bedeutung (vgl. Kuhlmann 1989).

Eine Auf- und Übernahme der US-amerikanischen Entwicklungen der Child 
Guidance Clinics (oder der Medisch-Opvoedkundig Bureaus in den Niederlanden) 
lässt sich trotz der Berichte von Williams (1929) oder Warburg (1929; 1930) nicht 
nachweisen; das dortige Konzept stößt im deutschsprachigen Raum auf Ableh-
nung, weil es mit dem im Deutschen Reich verbreiteten Verständnis endogener 
Ursachen konfligiert. Eben dieses endogene Verständnis setzt sich unter dem NS-
Regime hingegen durch, weil es sich zur Rasseideologie fügt.

Auf die wenigen weiter bestehenden Erziehungsberatungsstellen hat der Sys-
temwechsel deshalb starken Einfluss: Die Psychoanalyse ist nun bestenfalls noch 
in der Form der Individualpsychologie, wie sie am Deutschen Instituts für psycho-
logische Forschung und Psychotherapie (»Göring-Institut«) betrieben wird, akzep-
tiert. Stattdessen werden Aspekte der funktionalisierenden Erziehung und der 
Verwahrung gestärkt, und der Einfluss von klinisch-diagnostischer Psychologie 
und Psychiatrie wächst (w66 1943: 42). So wirkt auch die Erziehungsberatung an  

65 Zu dieser oder weiteren Erziehungsberatungsstellen der Internationalen Arbeiterhilfe (IAH) 
in Berlin-Lichtenberg konnte kein Forschungsstand ermittelt werden. Kadauke-List führt 
lediglich die amtlichen Stellen auf (1989: 182).

66 Dieses Kürzel lässt sich nach Auskunft des Deutschen Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge bisher keiner Person bzw. keinem Klarnamen zuordnen, da im Nachrichtendienst 
(NDV) bis in die 1950er Jahre hinein Beiträge nur mit Initialen oder Kürzeln gekennzeich-
net waren und auch im Archiv des DV laut Mitteilung vom 17.12.2019 keine Angaben dazu 
vorliegen (vgl. Kappeler 2020).
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der rassistischen Selektion und den Krankenmorden mit, wenn auch nur nach-
rangig (Gröning  2015b: 88), kaschiert hinter dem Euphemismus präventiven 
Handelns und dem totalitären Anspruch einer „lückenlosen Früherfassung“ 
(Hetzer 1942: 172).

Ab etwa 1940 jedoch beginnt die NSV-Jugendhilfe unter Rückgriff auf Arbei-
ten von Hildegard Hetzer67 (Hetzer  1939; 1940a; b; c; 1942a; b), eigene Erzie-
hungsberatungsstellen einzurichten, wie sich im Nachrichtendienst des Deutschen 
Vereins gut nachvollziehen lässt (w 1941; 1942; 1943). Nachweisen lassen sich 
Gründungen im östlichen Reichsgebiet wie Oberschlesien oder dem annektier-
ten »Warthegau« (Kadauke-List  1989: 188). Dies geschieht im Gesamtgesche-
hen des „Einbruch[s] der NSV-Jugendhilfe in die Domäne der öffentlichen Ju-
gendwohlfahrtsarbeit“ (Vorländer 1988: 83), der zum Ziel hat, für die NSV eine 
Monopolstellung zu erringen. In ihren »Reichsrichtlinien« gibt sich die NSV 
dabei die „»Aufgabe, erbgesunde, erziehbare Jugendliche bei einer Gefährdung 
oder Verwahrlosung erzieherisch zu betreuen«, und zwar in Ergänzung der 
»natürlichen Erziehungsfaktoren Familie, Hitlerjugend und Schule«“ (Vorlän-
der 1988: 79). Die NSV will also „nur für »vollwertige, erbtaugliche Volksgenos-
sen« […] sorgen [. Das] schloss maßgebliche Bevölkerungsteile von der Sorge 
der NSV aus“ (Kadauke-List 1989: 184; vgl. Gilles 1941: 348). Abweichend von 
bisherigen überwiegend kurativen Ansätzen der Erziehungsberatung rückt nun 
die Prävention in den Vordergrund, die neben zahlreichen Überwachungsauf-
gaben in den Ortsgruppen zuvorderst in der Erziehungsberatungsstelle verortet 
wird (Gilles  1941: 347). Zentrales Ziel ist dabei die Erziehung zur Arbeit und 
letztlich die zukünftige ökonomische Verwertbarkeit des Individuums. Hetzer 
bringt den Auftrag der NSV-Erziehungsberatungsstellen auf den Punkt: „Sie 
haben schließlich durch Mitwirkung bei einer zweckmäßigen Auslese dafür zu 
sorgen, daß wertvolle Volkssubstanz unter allen Umständen gefördert wird, und 
daß umgekehrt die verfügbaren Mittel nicht auf aufwandunwürdige Fälle ver-
schwendet werden“ (Hetzer 1940a: 241; vgl. Bernsee 1941 nach Vorländer 1988: 
80; Bilz  1941; Hetzer  1942: 175). Daran wirkt die »Volkspflege« aktiv mit, im 

67 Hildegard Hetzer (1899–1991) promovierte 1927 bei Karl und Charlotte Bühler in Wien. 
Von 1930 bis 1934 hatte sie eine Professur an der Pädagogischen Akademie in Elbing inne. 
1936 trat sie der NSV bei, 1938 dem Deutschen Frauenwerk (Hermann 2012). Insbesonde-
re wurde sie aufgrund „ihrer Tätigkeit 1942 im Gaukinderheim Wartheland von der For-
schung mehrfach fokussiert“ (Behm et al. 2020: 84) und kritisiert. Während Vares (2022) 
fragt, ob Hetzers politische Einlassungen vor allem taktischem Kalkül nach ihrer Entlas-
sung in Elbing aufgrund behaupteter politischer Unzuverlässigkeit entsprangen und Fassa-
de waren, legt Herrmanns (2012: 158) akribisch-kritische Rekonstruktion ihrer Tätigkeiten 
in den 1940er Jahren ebenso wie Hetzers umfängliche Publikationstätigkeit in NS-Medien 
nahe, dass Hetzers Selbstdarstellungen in der Nachkriegszeit durchaus Anlass zum Zwei-
feln bieten. Behm et  al. (2020) sehen hier weiteren Forschungsbedarf, insbesondere vor 
dem Hintergrund der Ehrenmitgliedschaft Hetzers in der Deutschen Gesellschaft für Er-
ziehungswissenschaften (DGfE).
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Zusammenspiel mit juristischen Disziplinierungsstrategien, im Gesundheitsamt 
und durch die Beteiligung der Jugendhilfe in Form von Begutachtung und Für-
sorgeerziehung (Ihrig 1942).

Die NSV-Erziehungsberatungsstellen unterstehen jeweils einer (ehrenamt-
lichen) leitenden Fachkraft auf Gauebene, kooperieren eng mit der Volkspflege 
(Hetzer 1942; w 1943b) und sind sonst aber aus Personalmangel „überwiegend 
als »Erziehungsberatung des täglichen Lebens« auf verwandt- und nachbar-
schaftlicher Ebene strukturiert, also unqualifiziert“ (Kadauke-List  1989: 184; 
vgl. w 1943; Hetzer 1940a; 1942: 172). Aber mehr noch: Sie setzen auf Instinkt 
und Intuition, auf ein »natürliches Gefühl« und damit in der weit überwie-
genden Mehrzahl der Fälle nicht auf Fachlichkeit und wissenschaftliche Me-
thodik. Damit sind sie anschlussfähig Begründungen vermeintlich weiblicher 
Eigenschaften, wie sie im Mütterlichkeitsdiskurs etabliert waren. Dieses Vor-
gehen lässt sich als Deprofessionalisierung fassen. Einzig auf Gauebene werden 
qualifizierte Fachkräfte für „besondere diagnostische Aufgaben“ (Hetzer 1940a: 
238) vorgesehen. Zwei dieser Fachkräfte auf Gauebene sollen näher beleuch-
tet werden, da sie für die Entwicklung der Supervision in Form personeller 
Verbindungen und Kontinuitäten von Relevanz sind und zudem im damali-
gen Diskurs hervortreten. Zugleich stellen sie Ausnahmen dar, da diese Lei-
tungsstellen auf Gauebene in der Regel mit Psychologen besetzt werden (Het-
zer 1942; w 1943a: 42).

Der Frankfurter Fürsorgewissenschaftler Hans Scherpner  (1898–1959) 
hatte, wie oben dargestellt (s. S. 137 ff.), 1927 über Casework publiziert und in 
Amsterdam geforscht. In den 1920er Jahren war er scheinbar politisch zurück-
haltend und tendenziell nationalliberal orientiert, trat allerdings noch 1933 der 
NSDAP und 1934 der NSV sowie der Reichsschaft Hochschullehrer im NS-Leh-
rerbund (NSLB) bei (Maier 2009: 239.259). Als Opportunist – öffentlich Partei-
genosse, privat evangelisches Pfarrhaus (Maier 20009) – laviert er sich durch 
die NS-Zeit, urteilt Lambers (2018: 83), und wendet „sich […] immer deutlich 
gegen eine politische Funktionalisierung der Fürsorge“ (Gängler 1998: 513)68. 
Dabei macht er kleine aber kontinuierliche Karrierefortschritte, wird 1939 ver-
beamtet und leistet dafür den »Führereid«, auch wenn ihm die erstrebte Pro-
fessur in Nachfolge seines Lehrers Klumker versagt bleibt.69 Aufgrund seiner 
steten Mitarbeit in der NSV und seiner Qualifikationen wird er 1941 zum 

68 Gängler (1998) verharmlost Scherpners Verbindungen zum NS-Apparat. Er unterschlägt 
seine Mitgliedschaften in NSDAP und NSV sowie die leitende Funktion in der Erziehungs-
beratung vollständig. Dass auch Martin Scherpner (1999) dies tut, kann durch die familiäre 
Verbindung erklärt werden.

69 Feustel  (2017: 85) interpretiert diese Nichtbesetzung der Frankfurter Professur für Für-
sorgewesen und Sozialpädagogik, die Christian Jasper Klumker bis zu seiner Emeritie-
rung 1934 innehatte, als Verhinderung und Zerstörung progressiver Entwicklungen in der 
Ausbildung und Akademisierung des Fürsorgeberufs.
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Leiter einer neu zu errichtenden Erziehungsberatungsstelle der NSV im Gau 
Hessen-Nassau in Frankfurt am Main ernannt (w 1943b; Kuhlmann 1989: 176; 
Maier 2009: 302 ff.; Lambers 2018: 83). Die NSV schätzt ihn als „Univ.-Dozent 
für Volkswohlfahrtspflege“ (w 1943a: 42) in dieser Leitungsfunktion aufgrund 
der dargestellten Ambitionen der Verbandsspitze. Selbst notiert Scherpner 
nach 1945 exkulpatorisch, die Tätigkeit sei »rein fachlicher Art« gewesen. Er 
hätte sich für die Stelle entschieden, „einmal weil bekanntlich jeder, besonders 
im Kriege eine derartige Betätigung neben seiner dienstlichen Tätigkeit nach-
weisen musste, andererseits aber auch, weil sie die einzige Möglichkeit war, mit 
der Praxis der Jugendfürsorge in der auch für die Lehrtätigkeit an der Univer-
sität unbedingt notwendigen Fühlung zu bleiben. Überdies erlaubte sie mir die 
Verwirklichung alter Pläne für die wissenschaftliche Entwicklung der Metho-
dik der Jugendfürsorge, die sich an das Vorbild des amerikanischen Social case 
work anschlossen“ (Maier 2009: 303 ohne genauere Quellen- und Datumsanga-
be). Eine Selbstreflexion, die bei genauerer Betrachtung zumindest kritisch an-
gefragt werden muss, wie die folgenden Details zeigen. Denn die von Scherpner 
geleitete Erziehungsberatungsstelle erweist sich ähnlich den übrigen Gaustellen 
nicht als Präsenzberatungsangebot, das Eltern für eine pädagogische Beratung 
aufsuchen können, wie von Aichhorn entwickelt. Vielmehr wird dort nach Ak-
tenlage gearbeitet, und die Erziehungsberatungsstelle ist eine fallführende Dia-
gnostik- und Begutachtungsstelle. Sie arbeitet Ämtern, Gerichten und Behör-
den zu und macht weitergehende »Erziehungsvorschläge« (Maier 2009: 304 f.; 
Hetzer  1940a: 238). Dazu verfügt sie über ein eigenes „Beobachtungsheim“ 
(w 1943b: 5; vgl. w 1942a; Hetzer 1942: 175). Damit steht sie in einer unklaren 
Konkurrenz zur städtischen »Erziehungsberatungsstelle«, die als schulpädia-
trische „Jugendsichtungsstelle“ respektive „Abteilung Kinder“ dem Gesund-
heitsamt angegliedert ist (Buhlert et al. 1989).70 Letztlich fügt sich die Stelle so 
in die bevölkerungspolitischen Selektionslogiken des NS-Apparates ein, selbst 
wenn Scherpner tendenziell eher schützend und unterstützend für Jugendliche 
entscheidet, wie es im Nachhinein scheint, aber kaum belegt ist.71 Im Gegen-
teil: 1943 besucht Scherpner den Lagerkommandanten im »Jugendschutzlager« 
des KZ Moringen, SS-Sturmbannführer Karl Dieter (Maier  2009: 307). Auch 
wenn Anlass und Inhalte dieses Besuchs nicht dokumentiert sind, hat Scher-
pner spätestens mit diesem Besuch unzweifelhaft Einblicke in das Verfolgungs- 
und Internierungssystem des NS-Regimes für Minderjährige gewonnen (vgl. 
Kappeler 2020: 92–97). Als Fürsorgewissenschaftler ist er zudem in die Ausbil-
dungsgänge der NSV eingebunden. Über seine Erfahrungen publiziert er einen 

70 Buhlert et  al. (1989) erwähnen die NSV-Erziehungsberatungsstelle nicht, was die Paral-
lelstrukturen zwischen Kommune und NSV sowie das Desinteresse von historischer For-
schung an der NSV erneut verdeutlicht.

71 Vgl. dazu die retrospektiven Selbstdarstellungen Hildegard Hetzers, insbesondere in ihrer 
Autobiographie (1988), in Verbindung mit Herrmann (2012).
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Bericht von einem „Sonderlehrgang der NSV-Jugendhilfe“ (Scherpner  1942; 
vgl. Maier 2009: 309), und ab Sommer 1943 ist er maßgeblich an einem zwei-
jährigen Lehrgang der NSV für Volkspflege beteiligt (Maier 2009: 322). In sei-
nem Bericht des zweiwöchigen Sonderlehrgangs nimmt die »weltanschauliche 
Schulung« großen Raum ein, weil „fachliche und weltanschauliche Schulung 
[…] an sich nicht voneinander zu trennen“ (Scherpner  1942a: 36) seien. So 
ist die Weltanschauung stets Grundlage für die „kritische Beurteilung des Ge-
leisteten“ (ib.) in den Praxisbeispielen, und abends finden Vorträge „für die 
weltanschaulich-politische Festigung der Teilnehmer“ (ib.) statt. Zumindest 
der Kontext legt nahe, dass mit diesen Phrasen die Weltanschauung des Na-
tionalsozialismus gemeint war, auch wenn Interpretationsspielräume bestehen. 
Bemerkenswert für die Supervisionsentwicklung und den transnationalen 
Transfer ist jedoch, dass Scherpner in diesem Kurs kasuistisch anhand von Ju-
gendhilfe-Akten ausbildet und dafür täglich »Arbeitsgemeinschaften« schafft, 
die die Fälle „immer von neuem von allen Seiten beleuchtet und anschaulich 
klar gemacht“ (op cit.: 34) haben. Diese Arbeitsgemeinschaften erinnern an 
die Arbeitsweisen um Siddy Wronsky oder die der Zugscharen im Berlin der 
Zwischenkriegsjahre, auch wenn Scherpner keinen Bezug herstellt. In den ers-
ten beiden Novembertagen 1943 nimmt Scherpner an der Tagung aller Gaure-
ferenten in der NSV-Gauschule Bad Kösen bei Naumburg teil und stellt dort 
einen Fall aus seiner Arbeit vor, bringt sich also aktiv ein (w 1943c: 154). Der 
von Gängler benannte Widerspruch gegen das NS-System findet also über län-
gere Zeit bestenfalls als Rettungswiderstand, das heißt in der Minderung von 
Selektions- oder Disziplinierungsfolgen in seiner Funktion als Beratungsstel-
lenleiter, oder privatim statt – öffentlich lässt sich mindestens opportunistische 
Mitwirkung mit einer weitreichenden Verstrickung in den NSV-Apparat erken-
nen. Dass Scherpner selbst das nicht so wahrnahm oder öffentlich reflektierte, 
mag mit Vorländers Befund – der einzigen (sic!) vorliegenden, umfassenden 
Studie zur NSV – korrelieren. Vorländer schrieb, dass die NSV in der Bevölke-
rung tendenziell positiv und nicht als besonders ideologisch geprägt wahrge-
nommen wurde. Er erklärt dies damit, dass die Gesellschaft stark von der NS-
Ideologie durchdrungen war, so dass sich die NSV nicht erkennbar von diesem 
Hintergrund abhob. Zweifelsohne sei sie aber aus späterer Sicht, und dies gilt 
insbesondere für ihre Führung, als NS-ideologisch linientreue und gewaltsame 
Organisation zu bewerten (Vorländer 1988: 175 ff.). Dies hätte allerdings schon 
1937 im Zeitschriftenbeitrag des Geschäftsführers des Deutschen Vereins und 
Parteimitglieds, Günther Roestel, unter der Überschrift „Der Beitrag der NSV. 
zur Verwirklichung der Grundsätze der NSDAP.“ (Roestel 1937) erkannt wer-
den können.

Auch Dr.  Hanns Eyferth  (1901–1989) wird 1942 Leiter einer „Psycho-
logische[n] Erziehungsberatungsstelle der Nationalsozialistischen Volks-
wohlfahrt (NSV) in Berlin“ (Thorun  1998: 168) bzw. „Sonderreferent für 
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Erziehungsberatungsstellen im Amt für Volkswohlfahrt“ der Gauleitung Berlin-
Wilmersdorf (Kuhlmann 1989: 172).72 Vermutlich ist die Stelle in der von Hetzer 
genannten „psychologischen Begutachtungsstelle beim Gauamt für Volkswohl-
fahrt“ (1940a: 238) angesiedelt, die mit dem vom Eugeniker Walther Jaensch ge-
leiteten Institut für Konstitutionsmedizin an der Charité sowie dem »Göring-In-
stitut« kooperiert (ib.; vgl. Bilz 1941). Zuvor hatte Eyferth rund 18 Jahre in der 
Leitung der Trüperschen Anstalten in Jena mitgewirkt, sich intensiv am heilpäd-
agogischen Fachdiskurs beteiligt und war darüber auch mit dem Feld der Er-
ziehungsberatung vertraut (Eyferth  1943c). Eyferth rezipierte durchaus zuge-
wandt und ausgiebig psychoanalytische Theorien, unter anderen von Sigmund 
Freud, Alfred Adler, August Aichhorn und Siegfried Bernfeld (Eyferth  1927; 
1929; 1943c; Probst 2009), und wollte Heilerziehung mit Kinderpsychotherapie 
zusammenführen (Eyferth  1943c).73 Er wendet sich deutlich gegen eugenisch-
rassistische Schematisierungen und spricht sich für eine Pädagogik aus, die den 
Menschen als Individuum zu begreifen sucht (Eyferth 1929). Umso verwunder-
licher ist es, wie Hanns Eyferth 1942 zur NSV kommt, möglicherweise als Nach-
folger Hetzers (Herrmann 2012: 155) – war es der Wunsch, den Fronteinsatz zu 
vermeiden? War es „im Windschatten der politischen Ereignisse“ (Thiersch 1989: 
370)? Diente die NSV-Mitgliedschaft als Alibi für eine kritisch-ablehnende Hal-
tung zum NS-Regime, wie der frühere Präsident des Bundesarchivs Hans Booms 
NSV-Mitgliedschaften einschätzte (Vorländer 1988: VII.179)? Oder war es der 
nationalpädagogische Schwenk, den Teile der sozialpädagogischen Bewegung 
Anfang der 1930er Jahre vollzogen (Kuhlmann  2021)? Bamberger  (1966: 180) 
erwähnt in Eyferths Biographie nur beiläufig die Tätigkeit mit „von 42 bis 45 Er-
ziehungsberater in Berlin“, Thorun74 (1998: 168) und Thiersch (1989: 370) lassen 

72 Unbelegt ist Hanns Eyferths mögliche Mitgliedschaft in der SA (Kuhlmann 1989: 176). Im 
Bundesarchiv sowie Landesarchiv Berlin liegen keine erschlossenen Unterlagen zu Hanns 
Eyferth vor.

73 Während Trüpers Nachkommen und einzelne Zeitzeuginnen negieren, dass im Rahmen der 
»Aktion T4« Menschen aus den Trüperschen Anstalten umgebracht wurden (Tauch 2018), 
gab es zumindest Berührungspunkte: Jussuf Ibrahim (1877–1953) und insbesondere der 
T4-Gutachter Berthold Kihn (1895–1964) waren als konsultierende Ärzte und Hochschul-
lehrer auch in das Krankenmordprogramm eingebunden. Für die Trüperschen Anstalten 
lässt sich kein diesbezüglicher empirischer Forschungsstand ermitteln.

74 Walter Thorun (1921–2010) war selbst im NS-System sozialisiert, wurde 1933 Mitglied der 
Hitlerjugend, trat 1939 der NSDAP bei, stieg als engagierter Jungvolkführer 1941 zum Ober-
scharführer auf, leitete von 1941 bis 1943 ein NSV-Jugenderholungsheim im lippischen 
Stumpenhagen und besuchte anschließend einen NSV-Sonderlehrgang zur Volkspflegeaus-
bildung (Thorun 2006: 19–24). Seine NSV-Mitgliedschaft deutet er in der Autobiographie 
an, negiert sie aber im Fragebogen der Militärregierung, seine Parteimitgliedschaft erwähnt 
er in der Autobiographie nicht, nur die Jugendamnestie der Alliierten führt er entschuldi-
gend an und lässt damit der Phantasie über seine Verstrickungen freien Raum (ib.; ebenso 
Thorun 1999). Die benannte Jugendamnestie lässt sich für die Oberpfalz nicht nachweisen, 
da Thorun sich am 26.9.1945 nach Dortmund abmeldete, die Spruchkammern aber in der 
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das offen (ebenso o. V. 1989). Eyferth jedenfalls verbindet eine Freundschaft mir 
Herman Nohl, dessen Nähe zur NS-Rasseideologie Reyer (2003: 150–154) nach-
weist, und er scheint durch den heilpädagogischen Diskurs auch in Kontakt mit 
Werner Villinger (1887–1961) zu stehen. Eyferths Aufsätze, die 1943 in der NS-
Volkswohlfahrt und der Deutschen Jugendhilfe erschienen, sind unkritisch und 
vollständig im Duktus der NS-Ideologie verfasst. Eyferth vertritt also zumindest 
in einschlägigen Kontexten öffentlich die NS-Ideologie in Publikationen und 
Referaten (Kuhlmann 1989: 172), obwohl er ursprünglich der Reformpädagogik 
und dem Wandervogel verbunden war. Allerdings findet sich schon 1934 sein 
Bericht eines „Landlagers“ (Eyferth 1934) der Jenaer Wohlfahrtsschule im NS-
Volksdienst, so dass seine Zugehörigkeit zur NSV offensichtlich schon sehr früh 
bestand. Dennoch haben seine früheren Publikationen in anderen Kontexten bis 
1943 einen gänzlich anderen Duktus und zeugen von hoher Fachlichkeit (Ey-
ferth 1924; 1927; 1929; 1943c). Aber Eyferth spricht 1943 wiederholt von »wert-
vollen« und »erbgesunden« Familien und Jugendlichen, argumentiert für die 
quasi totalen Versorgungsmöglichkeiten der NSV-Jugendhilfe in enger Verbin-
dung mit der Hitlerjugend und weist auf die enge Kooperation mit den Volkspfle-
gerinnen hin. Die vertretenen ökonomischen Verwertungslogiken fordern „auch 
schon von der Jugend den irgendmöglichen Einsatz“ (Eyferth 1943a: 77) und kul-
minieren in seinem pathetischen Schlusssatz: „Mit diesem Aufgabenkreis wird 
die Erziehungsberatung der Mittelpunkt der NSV.-Jugendhilfe […] Sie will dazu 
beitragen, daß die aus dem Felde zurückkehrenden Väter ihre Söhne und Töchter 
zur höchsten Leistung fürs Ganze bereit finden, wie sie selbst zum Letzten bereit 
waren“ (ib.). Thorun zitiert aus Eyferths späten Briefen: „Ich weiß nicht erst heu-
te, daß diese Entscheidung falsch war, schlimm war. Damals habe ich vieles nicht 
gesehen“ (Thorun 1998: 168; o. V. 1989: 5; vgl. Thiersch 1989). Wann Eyferth zu 
sehen begann, ist nicht wiedergegeben. Steinacker (2017: 113 f.) sieht Eyferth mit 
diesen Positionierungen jedoch in einer Reihe mit weiteren Vordenker*innen, 
die sich einer öffentlichen kritischen Selbstreflexion ihres Wirkens in der NS-
Zeit entzogen haben. Gerade bei Eyferth überrascht das, da er – als Schriftleiter 
des Gilde Soziale Arbeit-Rundbriefs und Mitbegründer der kritischen Zeitschrift 
neue praxis – dazu ausreichend Gelegenheit gehabt hätte.

US-Zone erst im Frühjahr 1946 ihre Arbeit aufnahmen (Mitteilungen Stadtarchiv Weiden 
in der Oberpfalz vom 19.4.2021; Mitteilung Staatsarchiv Amberg vom 21.4.2021, StArchiv-
AM-5051.12-464/1/2). Der Fragebogen der Militärregierung zur »Entnazifizierung« vom 
6.5.1947 birgt das Problem der mit der Wahrheitstreue verbundenen Selbstbezichtigung 
und den daraus entstehenden Nachteilen für den Entlastungsprozess. So beschreibt Thorun 
im Entlastungsantrag vom 1.3.1947, dass der NSDAP-Eintritt „rein automatisch“ erfolgte, 
und – die Nomenklatur verändernd – wird aus seinem Abschluss als »Volkspfleger« dar-
in ein „Staatsexamen“ zum „Jugendwohlfahrtspfleger“ (Entnazifizierungsakte Thorun, in: 
LAV NRW R, NW 1097 Nr. 24579; vgl. Walpuski 2022a).
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Beide Gauleitungen, Scherpner und Eyferth, haben dann in der Nachkriegs-
zeit hintergründigen Einfluss auf die Entwicklung der Supervision. Während 
Scherpners Perspektive die der allgemeinen Fürsorgewissenschaft und des Case-
work ist, denkt Eyferth stärker auf der Grundlage seiner heilpädagogischen Er-
fahrungen. Deutlich wird an beiden Biographien exemplarisch die Verstrickung 
deutscher Vordenker*innen der Supervision in die NS-Ideologie und deren Be-
teiligung an antidemokratischer, selektiver Bevölkerungspolitik.

In konfessioneller Trägerschaft lassen sich in dieser Phase nur sehr wenige 
Beratungsstellen nachweisen. Kadauke-List  (1989) führt dies auch auf ein erst 
spät aufkommendes Interesse der Kirchen an Erziehungsberatung zurück, ohne 
dies konfessionell zu differenzieren. Zugleich sorgen Sammlungsverbote und 
Gleichschaltungspolitik dafür, dass die sozialarbeiterischen Strukturen freier 
Träger reduziert werden.

„Mit Peukert lässt sich […] erklären, warum sich die deutsche anders als die 
österreichische Erziehungsberatung entwickelte. Der deutsche Sonderweg zeigt 
sich im gesamten Beratungswesen durch Verhaftung der Eliten in erb- und ras-
senhygienischem Denken, durch die Ideen der Menschenökonomie und der »Se-
lektion des Schlechten«. Die Antwort auf die Frage, warum sich in Deutschland 
neben der Strömung der Selektion und Sichtung vor allem die Individualpsy-
chologie als »Neue Deutsche Seelenheilkunde« durchsetzen konnte, lautet dann 
ganz profan, weil es hier bestimmte Netzwerke und persönliche Verknüpfungen 
gegeben hat und weil die Zentralisierung der Psychologie in Deutschland auch 
auf Personen, die dem NS-System nicht unbedingt nahestanden, eine große Fas-
zination ausübte“ (Gröning 2015: 93). Dies konnte exemplarisch an Scherpner 
und Eyferth gezeigt werden. Ergänzend ist festzustellen, dass andere Strömungen 
und Netzwerke emigrieren mussten, wie oben gezeigt, und damit Leerstellen hin-
terließen.

In den Niederlanden bestanden hingegen seit 1927 Medisch Opvoedkundig 
Bureaux (MOB), die nach dem Beispiel US-amerikanischer Child Guidance Cli-
nics mit stark psychiatrischer Ausrichtung arbeiten (s. S. 147 ff.). Ob Scherpner 
während seines Forschungsaufenthalts in Amsterdam mit den gerade in Grün-
dung befindlichen MOB um Lekkerkerker (1927) in Kontakt kam, ist ungewiss. 
Mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht ab dem 10. Mai 1940 gelangen diese 
inzwischen sieben Einrichtungen dann zwar in den Einfluss- und Kontrollbereich 
des NS-Regimes. Bisher lässt sich jedoch keine Rezeption der niederländischen 
MOB im deutschen Diskurs dieser Zeit nachweisen, und die Entwicklungen der 
MOB sind in der niederländischen Literatur erst wieder ab 1945 beschrieben 
(Lekkerkerker 1955). Da die MOB psychoanalytisch ausgerichtet und vermutlich 
am dargestellten, vom Pragmatismus geprägten US-amerikanischen Verständnis 
veränderbarer und nicht genetisch disponierter Personen und Strukturen (vgl. 
Hombuger et al. 1929) ausgerichtet sind, ist zu vermuten, dass sie – in Verbindung 
mit dem Antisemitismus und der Ablehnung der Psychoanalyse – geschlossen 
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oder in ihrer Tätigkeit zumindest stark eingeschränkt werden. In die caritative 
Arbeit der katholischen Kirche in den Niederlanden findet das Konzept der MOB 
erst in den 1950er Jahren Eingang, wie unten gezeigt wird.

Die pädagogische Beratung verändert sich durch die NS-Ideologie also in 
mehrerlei Hinsicht. Zunächst sorgen die die Zugangsbeschränkungen dafür, dass 
als »minderwertig« kategorisierte Bevölkerungsgruppen von vornherein ausge-
schlossen werden. Im nächsten Schritt erweist sich die Beratung dann vor allem 
diagnostisch-selektiv und psychologisch-funktionalisierend auf Leistung und 
Verwertung ausgerichtet, wie es sich auch für viele andere Bereiche der Wohl-
fahrtspflege nachweisen lässt. Ein kritischer Fachdiskurs findet nicht statt, weil er 
systematisch unterbunden wird, er sich allein an der Doktrin ausrichtet und sich 
der NS-Staat international isoliert.

Trotz der Selbstisolation gab es dennoch transnationale Kontakte mit Bezug 
zur Supervisionsgeschichte, wie sich im nächsten Abschnitt exemplarisch zeigen 
lässt.

Transnationale Einflüsse im Deutschen Reich

Selbst in diesen Jahren immer stärker werdender internationaler Isolation und 
Ideologisierung im Sinne des NS-Regimes bricht der transatlantische Austausch 
über die Methoden Sozialer Arbeit nicht vollständig ab, wie sich hier nur exem-
plarisch zeigen lässt.75

In der Phase der Machtsicherung des NS-Regimes in den ersten Jahren sei-
nes Bestehens werden internationale Kontakte noch aufrechterhalten. Nach 
einer Tagung in Frankfurt am Main  1932 findet im Juni  1934 in Brüssel eine  
Tagung der ICSSW in Verbindung mit einem „Ferienkursus: Die Fürsorge für 
Straffällige und der Schutz der Jugend“76 statt. Im Rahmen dieser Tagung, an 
der aus dem Deutschen Reich unter anderen auch Alice Salomon als Vorsit-
zende teilnimmt, berichten „Mr. Lloyd“ aus dem Vereinigten Königreich sowie 
Frank J. Bruno (1874–1955; [NASW] 1983), Professor der Washington University  
in St. Louis (USA), über das Verhältnis der Sozialarbeiter*innen und der freien 
Professionen.77 Ihr Bericht bezieht sich dabei sowohl auf die Abgrenzung der 

75 Obwohl vom NS-Regime eine isolationistische Politik verfolgt wurde, weist Domeier (2021) 
insbesondere anhand der engen Kooperation des Regimes mit der US-amerikanischen 
Nachrichtenagentur Associated Press den intensiven Informationsaustausch sogar noch in 
Kriegszeiten nach.

76 Programm mit vorläufiger Tagesordnung, in: Alice-Salomon-Archiv der Alice-Salomon-
Hochschule, Akte IASSW, S. 83 und unpaginierte Rückseite sowie Rapport sur les cours de 
vacances par le comité international des écoles de service sociale de 5 juin au 8 juin 34, in: 
ILO Archives, Genf, #ED 6005/01/1.

77 Vgl. dazu auch die Dissertation von Walter McGuinn SJ (1935) in New York.
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Handlungsfelder zwischen den freien Professionen als auch auf gegenseitiges 
Lernen. Im dabei zu Tage tretenden Selbstverständnis positioniert sich die So-
zialarbeit nahe den etablierten freien Professionen, auch wenn das von der an-
deren Seite nicht durchgängig gleichermaßen so gesehen wird.78 Bruno sieht die 
einsetzende Psychologisierung des Casework zudem kritisch (Bruno 1933), ohne 
dass darüber im Protokoll berichtet wird. An der Tagung des Folgejahres in Ams-
terdam nehmen vermutlich keine Deutschen mehr teil, denn 1935 werden die 
deutschen Wohlfahrtsschulen gezwungen, aus dem erst wenige Jahre zuvor ge-
gründeten ICSSW auszutreten.

Über die katholische UCISS bestehen jedoch weiterhin transnationale Kom-
munikationswege. Luise Jörissen wird 1935 über die UCISS angefragt, in Madrid 
beim Aufbau einer Sozialschule mitzuwirken, was letztlich durch den spanischen 
Bürgerkrieg verhindert wird. 1937 geht sie dann für fünf Jahre ins peruanische 
Lima, um dort eine Sozialschule aufzubauen. In ihrer Arbeit lassen sich die Be-
schäftigung mit dem Mädchenschutz ebenso nachweisen wie eine gesellschaft-
liche Klassen übergreifende Bildungsarbeit, jedoch keine ausdrückliche Beschäf-
tigung mit dem Casework.

In Wien wird der dritte Jahresbericht des Institute for Psychoanalysis in Chi-
cago (IPC 1935) gelesen (o. V. 1936). Interessant ist nicht nur, dass der Bericht als 
relevant für die psychoanalytische Pädagogik im deutschsprachigen Raum erach-
tet wird, sondern für diese Arbeit vor allem, wie darin über psychiatrische Sozial-
arbeit berichtet wird: Die Psychiatric Social Workers füllen „eine Lücke aus und 
werden ein wichtiger Faktor in der praktischen psychiatrischen Fürsorge bleiben, 
so lange es keine bessere psychiatrische Hilfe, d. h. so lange es nicht genügend 
analytisch ausgebildete Ärzte gibt, um den dringendsten Bedarf zu decken. In 
diesem Sinn wird der Psychiatric Social Worker zum Ersatz für den medizinisch 
geschulten Psychotherapeuten. Anstatt diese Situation unkontrolliert fortbeste-
hen zu lassen, wäre es eine erwünschtere Lösung für die medizinische Schulung 
und Überwachung der Psychiatric Social Workers zu sorgen“ (o. V. 1936: 204). In 
Chicago werden deshalb Sozialarbeitenden erste Kenntnisse in „Persönlichkeits-
entwicklung [… und] Grundbegriffe der Psychoanalyse“ (ib.) vermittelt. An der 
Social Service School der dortigen Universität lehren derweil die Psychoanalytiker 
Franz Alexander (1891–1964) sowie sein Lehranalysand Thomas French (1892–
1976)79 bereits 1930/31 bzw. 1931/32 sowie George J. Mohr und weitere im Be-
richtsjahr Psychiatrie und Psychoanalyse (IPC 1935: 36.40). Alexander hatte einen 
Ruf aus Chicago erhalten und war gerade aus Berlin eingetroffen (vgl. Eiting-
ton 1923: 6). Von dort brachte er die Ausbildungspraxis der Psychoanalytischen 

78 Proces-verbal de la reunion du lundi 4 juin 1934, Bruxelles, S. 7–8, in: ILO Archives, Genf, 
#ED 6005/01/1.

79 French war 1926–1927 und 1929–1930 in Berlin (IPC 1935: 45). Zu den Lebensdaten siehe 
AP (1976): Thomas French of Chicago Led Psychoanalytic Institute. In: New York Times, 
29.01.1976, S. 35.
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Poliklinik mit, die vorsah, dass junge, vorgebildete Analytiker sich anhand detail-
lierter schriftlicher Protokolle von den ausbildenden Analytiker*innen kontrollie-
ren ließen (ib.: 14; van Kessel 2022). Und es ist zu vermuten, dass nach den langen 
Jahren in Berlin weiterhin persönliche Kontakte dorthin fortbestanden. Mehrerlei 
lässt sich aus diesem Fragment ablesen: Zunächst werden Begrifflichkeiten und 
Ideen transnational im Dreieck Wien – Chicago – Berlin diskutiert. Auch das Ku-
ratoriumsmitglied Caroline Newton, die 1924 in Wien von Rank analysiert wurde 
(s. S. 122 ff.), steht dafür (IPC 1935: 43).80 Weiterhin zentral ist die Erkenntnis, dass 
Sozialarbeitende (für besondere Arbeitsfelder) Psychiatrie-Kenntnisse benötigen 
und entsprechend aus- und fortgebildet werden müssen. Dafür fehlt jedoch ge-
eignetes Lehrpersonal. Auch »supervision« wird in diesem Kontext in Verbform 
erwähnt (IPC 1935: 35), ohne den Begriff jedoch inhaltlich zu füllen. Ins Deutsche 
ist er als „Überwachung“ (o. V. 1936: 204) übersetzt, so dass er schnell überlesen 
wird und im eigentlichen Sinne unverstanden bleiben muss.

Hans Achinger (1936) setzt sich in seinem Beitrag mit dem Casework ausein-
ander. Achinger, der ja bereits 1927 Scherpners Arbeit (1927) rezensierte und von 
daher bereits seit Längerem mit den US-amerikanischen Diskursen zumindest 
durch die Literatur vertraut ist, wertet dafür zahlreiche Exemplare der Zeitschrif-
ten The Family und The Survey sowie weitere Literatur aus. Im Zeitgeist, allerdings 
verhältnismäßig dezent, argumentiert er nationalistisch-völkisch. Achinger be-
schreibt den Einfluss „der verschiedenen sozialen Wissenschaften, insbesondere 
der Psychologie und Psychiatrie“ auf den „Case work service“ (Achinger 1936: 
210). Unter anderem beschreibt er die reflexiven Anteile, die in der Supervision 
bearbeitet werden. Denn zur Fürsorgeform des Casework gehöre es, „sich zu fra-
gen: Warum reagiert der Klient anders als ich wollte; hat er nicht recht; muß ich 
nicht anders helfen?“ (Achinger 1936: 213). Damit verweist Achinger neben wei-
teren kasuistischen Praktiken recht kursorisch auf die fiktiven Praxisgespräche 
einer Supervisorin namens Amelia Bailey, die als Kolumne zwischen März 1933 
und 1943 monatlich von Gertrude Springer  (1879–1953; o. V. 1953) im Survey 
Midmonthly veröffentlicht werden und die – auch in Sammelbänden (u. a. Sprin-
ger [1934]) – in den USA als Lehrmaterial Verwendung finden.

Wenig später berichtet Heinrich Zwingmann aus dem Hauptamt für Volks-
wohlfahrt der NSV im NS-Volksdienst ausführlich über Struktur und Inhalte des 
Lehrplans am Smith College in den Vereinigten Staaten. Er beschreibt detailliert 
Casework und die dazugehörigen psychologisch-psychiatrischen Fallbespre-
chungen, ohne diese jedoch als Supervision zu bezeichnen. Dem Lehrplan liegt 

80 Fallend übersieht diese Verbindung, wenn er urteilt: „Aus der Geschichte der Analyse ver-
schwindet sie, sobald sie die Kreise um Freud verlassen musste“ (Fallend 2012: 74), also 
Mitte der 1920er Jahre. Zudem korrespondiert Newton ab 1934 mit dem Exilanten Erich 
Fromm und überträgt dessen Schrift „Die gesellschaftliche Bedingtheit der psychoanaly-
tischen Therapie“ (1935) ins Amerikanische, veröffentlicht sie aber nicht (Fallend  2012: 
49–52). Es scheint, als hätte sie weiterhin hintergründig die Psychoanalyse unterstützt.
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trotz der soziologischen Einflüsse  – Bertha  C.  Reynolds war damals noch am 
Smith College – ein Verständnis zugrunde, „daß alle Sozialarbeit psychologisch 
betriebene Fallarbeit ist“ (Zwingmann  1936: 36). Auch wenn Zwingmann vor 
allem den Lehrplan des Smith College beschreibt, liegen ihm insgesamt rund 30 
Lehrpläne vor, darunter auch die aus New York und Philadelphia. Kenntnisreich 
ordnet er Richmond (1917) und Robinson (1930) ein und wirkt mit dem kon-
temporären US-amerikanischen Diskurs vertraut, wenn er neben Casework auch 
Groupwork und bereits Community Organizing als wichtige Säulen der Sozialen 
Arbeit anführt. Seine aufwändige Auseinandersetzung mit den US-amerikani-
schen Lehrplänen mag im Kontext der Gründung des von der NSV getragenen 
Sozialwissenschaftlichen Instituts für Volkswohlfahrtslehre an der Universität Ber-
lin erfolgt sein (vgl. Betcke 1937).

Und es gibt weitere Beispiele transnationaler Diskurse. Mit Margaret Day, 
YWCA-Mitglied aus den USA, hält sich auf Anraten einer ungenannten deut-
schen Emigrantin im Sommer 1937 eine US-Amerikanerin im Deutschen Reich 
auf. Nach 1945 ist sie dann an Gründungen von Nachbarschaftsheimen in Berlin 
beteiligt und wirkt am Pestalozzi-Fröbel-Haus mit (Peters 2008: 280 FN 40), wäh-
rend ihr Mann Carl Anthon als Higher Education Officer im Stab von HICOG 
arbeitet (Day Anthon 1951).

Im gleichen Zeitraum erscheinen im Jahresverlauf 1937 im Nachrichtendienst 
(NDV) des im Vorjahr gleichgeschalteten Deutschen Vereins für öffentliche und 
private Fürsorge unter dem Kürzel dw81 drei Berichte über Bewahrungsverfahren 
sowie Erziehungsleistungen im Arbeitsdienst und der Familienfürsorge in den 
Vereinigten Staaten (dw 1937), die explizit Bezug auf family casework (dw 1937c: 
217) nehmen. Thematisch sind zumindest die ersten beiden Themen eng mit 
deutschen Diskursen um Reichsarbeitsdienst (RAD) und Bewahrungsgesetz ver-
bunden. Als Grundlage der Berichte werden Ausgaben der Zeitschrift The Family 
angeführt. Darin wird auch eine multiperspektivische, auf Verstehen (und nicht 
die Lösung) ausgerichtete diskursiv-reflexive Praxis beschrieben, ohne diese als 
Supervision zu betiteln. Diese Praxis steht gleichzeitig dem im Deutschen Reich 
geltenden autoritären Führerprinzip diametral gegenüber:

„Die Arbeit in der Familienbetreuung ist in der Lage, einen wesentlichen Bei-
trag zu unserem Wissen um Lebensführung beizusteuern. Dieser Beitrag wird 
nur wertvoller, wenn wir Mittel und Wege finden, um die Lebenserfahrung der 
verschiedenen Menschen heranzuziehen und sie in Beziehung zu setzen zu den 

81 Dieses Kürzel lässt sich nach Auskunft des Deutschen Vereins für öffentliche und private Für-
sorge bisher keiner Person bzw. keinem Klarnamen zuordnen, da im Nachrichtendienst bis 
in die 1950er Jahre hinein Beiträge nur mit Initialen oder Kürzeln gekennzeichnet waren 
und auch im Archiv des DV laut Mitteilung vom 17.12.2019 keine Angaben dazu vorliegen 
(vgl. Kappeler 2020).
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uns geläufigen Kernfragen des Familienlebens. Für diesen Zweck sollten wir 
Gruppen von Personen, die außerhalb der eigentlichen Wohlfahrtspflege ste-
hen – auf diesem Gebiete gewissermaßen Laien sind – einladen, mit uns Pro-
bleme, die in unserer Tagesarbeit entstehen, zu erörtern. Wir dürfen uns nicht 
der Erwartung hingeben, daß diese Fragen dadurch gelöst werden, aber wir kön-
nen hoffen, daß eine Erörterung, die auf Lebenserfahrungen von mehr als einem 
Menschen zurückgreift, jene Teilwahrheiten zusammenbringen wird, aus denen 
eine Lösung entstehen kann. … Die meisten Laien auf dem Gebiete der Wohl-
fahrtspflege kommen berufsmäßig mit Einzelmenschen oder Familien, die sich 
in Nöten befinden, zusammen. Ohne selbst wohlfahrtspflegerisch tätig zu wer-
den, können solche Personen durch den Gedankenaustausch mit der Familien-
fürsorgerin sich die Erfahrungen zu nutze machen, die die Familienpflege bei der 
Inangriffnahme der wichtigsten Daseinsfragen der Familie und des Menschen 
gesammelt hat. … Etwas von der Erleuchtung, nach der wir verlangen, wird uns 
zuteil werden, wenn es uns gelingt, in unsere Berufsarbeit die reiche und ver-
schiedenartige Lebenserfahrung anderer zu verweben“ (dw 1937c: 218).

dw schreibt das Zitat Francis Herbert McLean (1869–1945) zu, dem ersten 
Generalsekretär der Charity Organization Societies (COS) und Vorkämpfer für 
eine professionalisierte Soziale Arbeit in der Tradition Mary Richmonds, ohne 
die Quelle explizit zu benennen.82 McLean hatte in den vergangenen Jahren eine 
Serie kasuistischer Studien in The Family publiziert und verstand die Soziale 
Arbeit in Richmonds Tradition demokratisierend (McLean 1920; 1921; 1927). 
Hier lässt sich auch ein Professionalisierungskonzept durch Habitusbildung er-
kennen. Wichtig festzuhalten ist aber nicht der US-amerikanische Entstehenszeit-
punkt und -kontext des Zitats, sondern die Rezeption im Deutschen Reich 1937, 
die entgegen der Doktrin von Staat, Partei und gleichgeschaltetem Herausgeber 
stand. Im von dw rezipierten Februarheft findet sich zudem der Beitrag „Credo 
of a Supervisor“ (Yearnd 1937), der sich explizit mit Supervision beschäftigt. So 
hat zumindest dw einen Eindruck davon, wie Casework und Supervision zusam-
menspielen, auch wenn Yearnd den Supervisionsbegriff vornehmlich im Sinne 
einer Aufsichts- und Kontrollfunktion nutzte.

Auch im 1939 annektierten Prag ist das Wissen über Casework vorhanden: 
Noch  1941 ging die tschechische staatliche Masarykschule für Gesundheitspfle-
ge und soziale Fürsorge „in Aufbau und Lehrplan auf amerikanische Vorbilder 

82 dw (1937c: 217) bezieht sich auf die „führend[e] amerikanische Fachzeitschrift »The Fa-
mily«, insbesondere [auf die] Januar- und Februarheft[e] 1937, die diesen Ausführungen 
zugrunde liegen“. Dort lässt sich das McLean-Zitat nicht finden; es mag McLean (1921) 
oder (1927) entnommen sein. dw rezipiert darüber hinaus auch weitere englischsprachige 
Literatur des letzten Jahrzehnts (dw 1937b: 93) sowie die Social Service Review der Univer-
sität Chicago (dw 1937a: 68).
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zurück“ (Müller  1941: 17), lehrt also sehr wahrscheinlich Casework. Hinter-
grund ist, dass die Schule mit angegliedertem deutschem Lehrgang von der US-
amerikanischen Rockefeller Foundation errichtetet wurde. Die Leiterin und die 
Dozentinnen griffen auf Erfahrungen zurück, die sie in sozialen Einrichtungen 
und Schulen der Stiftung in den USA gesammelt hatten. Eine dieser Frauen ist 
Dr.  Marie Krakešová-Došková  (1898–1979), die sich auf Richmonds Ansatz 
stützt, den sie bereits im Rahmen ihres Studiums von 1922 bis 1924 am Vassar 
College in den USA kennengelernt hatte (Krakeš  & Krakešová-Došková  1934; 
Klimentová 2009; Krakešová et al. 2018; Walpuski 2020c: 62). Auch wenn der Be-
richt im NDV 1941 erstaunlicherweise diesen Umstand erwähnt, ohne ihn pro-
pagandistisch zu rahmen, nimmt das neugegründete NSV-Seminar die Konzepte 
der Gründerin der tschechischen Sozialarbeitsschule nicht auf und konzipierte 
seinen Lehrgang scheinbar vollständig neu und NSV-konform, damit „in Prag 
ausgebildete Volkspflegerinnen […] überall im Reich arbeiten“ (Müller 1941: 18) 
können.

Diese Versatzstücke illustrieren, dass das Wissen um Casework und damit ka-
suistisches Lernen und arbeitsbezogene Beratungsformen auch in der Zeit des NS-
Regimes in Mitteleuropa rezipiert und diskutiert wird und es fachlichen Austausch 
gibt. Unzweifelhaft ist dies aber ein äußerst randständiger Minderheitendiskurs. An 
dieser Stelle ist hier keine weitere systematische Forschung erfolgt, und es kann der 
randständige Diskurs nur für weitere Forschung markiert werden.

Kapitulation

Als das Deutsche Reich Anfang Mai 1945 bedingungslos kapituliert, liegt es (und 
mit ihm weite Teile Europas) nicht nur ökonomisch und physisch in Trümmern, 
sondern auch moralisch. Zwölf Jahre nationalsozialistischer Herrschaft haben 
Wertesysteme pervertiert, Fachdiskurse weitestgehend unterbunden und eine 
Generation junger Menschen geprägt. Erfahrene Fachkräfte der Sozialen Arbeit 
haben sich dem NS-Regime begeistert, oberflächlich, gedankenlos, opportunis-
tisch oder unwillig angepasst, waren umgekommen oder sind, um einer Verfol-
gung aufgrund ihrer sozialdemokratisch-sozialistischen Orientierung oder/und 
jüdischen Vorfahren zu entgehen, in die USA oder das Vereinigte Königreich 
emigriert. Auch eine Vielzahl von Hilfsbedürftigen sind umgekommen. Gleich-
zeitig sind durch Krieg, Flucht und Vertreibung zahlreiche Kinder verwaist, vor 
allem Frauen verwitwet, die Bevölkerung ist traumatisiert, körperversehrt und 
Lebensgrundlagen sind zerstört. Zahlreiche Deutsche befinden sich noch auf 
Jahre hinaus in ausländischer Kriegsgefangenschaft. So steht die Soziale Arbeit 
vor der Herausforderung, ohne Mittel und mit desorientiertem (Fach-)Personal 
massive soziale Notlagen bewältigen zu müssen: Deutschland ist ein „kollekti-
ve[r] Fürsorgefall“ (Hering/Münchmeier 2007: 195).
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Entwicklungen in den USA in den 1930er und 1940er Jahren

Ganz anders entwickelt sich die Soziale Arbeit und damit Casework und Super-
vision derweil in den Vereinigten Staaten. Zunächst begegnen die USA gesamt-
gesellschaftlich der Weltwirtschaftskrise auf andere Weise. Unter Präsident 
Franklin  D.  Roosevelt wird ab 1933 die Sozialgesetzgebung reformiert (»New 
Deal«), durch die der Staat deutlich mehr Verantwortung für seine Bevölkerung 
übernimmt als zuvor, auch wenn der »New Deal« in sich nicht kohärent ist und 
viel Kritik auf sich zieht (Rodger 1998: 409 ff.). Mit diesem Übergang von einer 
residualen zu einer institutionellen Konzeption staatlicher Wohlfahrt nähern sich 
die USA einem Konzept an, das in Europa und im Deutschen Reich schon lan-
ge zuvor mit Einführung der Sozialversicherungen etabliert worden war. Damit 
werden zunächst die Weichen für einen Ausbau der öffentlichen Sozialen Arbeit 
gestellt, die bisher vor allem privat organisiert war: Lokale Public Welfare De-
partments werden gegründet und mit dem föderalen Social Security Act of 1935 
eine Altersversorgung, Gesundheitsfürsorge und Arbeitslosenunterstützung ein-
geführt (Hopmann  1952: 91; Keith-Lucas  1953). Zugleich hat der zügige Aus-
bau einen erheblichen Fachkräftemangel zur Folge: Anstelle wissenschaftlich 
ausgebildeter Sozialarbeitender werden insbesondere im öffentlichen Sektor An-
gestellte erst im Rahmen der Tätigkeit ausgebildet (»in-service-training«) (Rei-
chert 1971: 150.158). Der Supervision, die nur durch graduierte und erfahrene 
Sozialarbeitende gegeben werden kann, kommt damit eine zentrale Rolle in Aus-
bildung, Qualitätsaufsicht und Wissensmultiplikation insbesondere des sub-pro-
fessionellen Personals zu (Reichert 1971: 159). Der lebhafte Fachdiskurs dieser 
Jahre zum Casework lässt sich unter anderem im Journal of Social Casework oder 
in The Family nachvollziehen.

Für das Verständnis des US-Diskurses dieser Zeit ist zudem hilfreich im Blick 
zu behalten, dass die Ausbildung von Sozialarbeiter*innen in den USA bis Ende 
der 1950er Jahre spezialisiert war. Zwar werden ab 1932 die Ausbildungsstätten 
formal akkreditiert, müssen ab 1935 Teil einer Universität sein und ab 1939 ist 
ein zweijähriges Graduate-Studium Grundlage für den Master-Abschluss (Rei-
chert  1971: 150). Die Akkreditierung von Ausbildungszweigen an den Sozial-
schulen wiederum erfolgt dabei durch die spezifischen Berufsfachverbände, in 
denen sich die Ausdifferenzierung der Sozialen Arbeit manifestiert. Dies gilt ins-
besondere für die vier größten Verbände der Medical Social Workers, Psychiatric 
Social Workers, School Social Workers und Social Group Workers (Zeller  1958: 
89 f.; Schultze 1960: 423). Erst 1955 schließen sich die Fachverbände zur National 
Association of Social Workers (NASW) zusammen und stellen im Folgejahr fest, 
„daß [in den einzelnen Curricula] nur wenig gefordert wurde, was nicht Gemein-
gut aller Sozialarbeiter ist und in einer allgemeinen Grundausbildung gelehrt 
werden kann. Man folgerte daraus, daß das ganze bis dahin geübte Akkreditie-
rungssystem sich ziemlich stark auf Zufälligkeiten gründete und unlogisch war“ 
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(Schultze 1960: 423; Reichert 1971: 153). Und in der Folge entsteht daraufhin eine 
allgemeine Grundausbildung für die Soziale Arbeit. Für die Rekonstruktion der 
Supervisionsentwicklung im transnationalen Gefüge ist diese Begriffs- und Ver-
bandsklärung notwendig, weil insbesondere die Psychiatric Social Workers und 
die Social Case Workers Einfluss darauf nahmen, gleichzeitig aber diese Struk-
turen in ihrer Komplexität den ausländischen Rezipienten das Verständnis der 
US-amerikanischen Situation erschweren.

Eine wichtige Entwicklung dieser Jahre, die schon früher einsetzte, sich 
aber erst in dieser Zeit durchsetzt, ist das Bild des und die Haltung gegenüber 
Klient*in. Schon sehr früh geht das Casework davon aus, dass Hilfebedarfe durch 
eine unzureichende Anpassung (»adjustment«) des Individuums an die Gesell-
schaft entstehen. Aufgabe der Sozialen Arbeit ist es demnach, dem Individuum 
dabei zu helfen, diese Anpassungsleistung zu vollbringen, um einen Platz in der 
Gesellschaft zu finden. Richmond (1917; 1922) hatte mit ihrer Betonung der De-
mokratie als Bezugsrahmen des Casework schon wichtige Fundamente gelegt. 
Diese Entwicklung bedeutet, dass Klient*in aus dem hierarchischen Gefälle und 
der passiven Rolle einer paternalistischen und moralisierenden Fürsorge heraus-
geholt werden. Dafür ist es zentral, die Rechte auf Selbstbestimmung und per-
sönliche Freiheit ebenso anzuerkennen wie die individuellen Bedürfnisse des 
Klient*in. Umgehend werden diese Erklärungen von Klient*innenrechten jedoch 
auch als banale, ungefüllte Phrasen kritisiert, und es wird moniert, dass eine zu-
grundeliegende Philosophie fehle, die diese Phrasen inhaltlich begründe (Hollis/
Taylor 1951: 114; Stroup 1957: 99 f.).

Parallel zu dieser Entwicklung verläuft eine weitere, die das bisher serielle 
Vorgehen von »Diagnose« (diagnosis) und »Behandlung« (treatment) aufbricht. 
Deren Ziel ist primär die Ermittlung von Ursachen der sozialen Notlage in der 
Lebensgeschichte der Klient*in sowie daran anschließend deren »Behandlung« 
(treatment). Gordon Hamilton führt Richmonds Konzepte fort (Hamilton 1938; 
1940). Sie sieht das Verstehen als ersten Schritt, aus dem Selbstkritik entsteht 
(Hamilton  1937; 1948; Biestek  1968: 99 ff.). Die serielle und damit statische 
Trennung von Arbeitsschritten wird nun jedoch aufgelöst zugunsten eines dy-
namischen und zirkulären Ansatzes. Dafür sind psychoanalytische Einflüsse des 
Immigranten Otto Rank maßgeblich (Williams 1929), dessen Ideen von seiner 
Analysandin (1926–1927) Jessica Taft (1882–1960) ins Amerikanische übersetzt 
werden (Robinson  1962). Entscheidend wird aber die im ersten Jahrzehnt des 
Jahrhunderts entstandene Boston Marriage83 zwischen Jessie Taft und Virginia 

83 Der Romancier Henry James  (1843–1916) prägte mit seiner Novelle „The Bostonians“ 
(1886) den Begriff Boston Marriage als Begriff für eine Lebensgemeinschaft zweier unver-
heirateter Frauen im gemeinsamen Haushalt. Offen bleibt dabei, ob es platonische oder 
homosexuelle Lebensgemeinschaften waren, weil der Begriff unscharf bleibt und im Lauf 
der Zeit Bedeutungsverschiebungen unterliegt. Für eine Verbindlichkeit in der Beziehung 
zwischen Taft und Robinson spricht, dass sie gemeinsam zwei Kinder adoptierten.
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Robinson (1883–1977) gewesen sein: Beide Frauen waren in der sozialen Arbeit 
ausgebildet, promoviert und lehrten schließlich an der University of Pennsylva-
nia School of Social Work. Während Taft stärker die sich von Freud abgrenzenden 
Ideen Ranks rezipiert, anwendet und übersetzt, überträgt Robinson diese stärker 
auf Ausbildungsfragen für die Soziale Arbeit. Auch Carl R. Rogers (1902–1987) 
ist in diese Diskurse eingebunden. So entsteht in diesem engen Kreis die Relation-
ship Therapy (Heekerens 2016; Kramer 2019).

Dass Taft und Robinson die etablierten soziologischen Pfade verlassen, scheint 
auch deshalb überraschend, weil Taft – nach einer Promotion über die Frauen-
bewegung bei George Mead in Chicago 1913 – in der Zeit des Ersten Weltkriegs 
gemeinsam mit dem Settlement Hartley House in New York eine Experimental-
schule aufgebaut hatte (Robinson 1962: 48–51), also neben der Frauenbewegung 
auch der Settlement-Bewegung verbunden war. Vielleicht stellt ihre anschließen-
de Ausbildung zur Psychiatric Social Worker am Smith College 1918/19 (Taft 1926; 
Robinson 1962: 51–54) die Weichen in Richtung der Mental Health Bewegung. 
Wesentlicher Auslöser ist aber schließlich die Begegnung mit Otto Rank 1924 in 
Atlantic City (Robinson 1962: 122). Auch Robinson (1931) promovierte in Sozio-
logie, aber beiden Frauen genügen die soziologisch-diagnostischen Casework-
Ansätze nicht für die Herausforderungen der Sozialen Arbeit und in den Child 
Guidance Clinics, die in dieser Zeit stark ausgebaut werden (Hopmann 1952: 93).

Ein »Erdbeben« (Reynolds  1931) für die Casework- und Supervisionsent-
wicklung löst dann Virginia Robinsons Dissertationsschrift (1931) aus, weil sie 
unter dem Einfluss von Otto Ranks Konzepten die psychoanalytische Dimension 
des Casework erheblich stärkt und zur eigentlichen Bezugswissenschaft für das 
Social Casework macht. Bruno sieht Robinsons Ausführungen sehr kritisch und 
wirft ihr vor, von einem vermeintlichen Allheilmittel verblendet zu sein (Bru-
no  1933: 634; vgl. Keith-Lucas  1953: 1077). Dennoch kommt mit Robinsons 
Schrift der Umschwung von einem sozialwissenschaftlich-forschenden Case-
work, das die persönliche Beziehung zwischen Caseworker und Klient als un-
wichtig oder gar hinderlich betrachtet, zu einem psychologischen Casework, das 
die Beziehung als zentrales Element der Hilfeleistung postuliert und die Akzep-
tanz der Klient*in fordert (Reynolds 1932). Dieser fachliche Impuls trifft auf den 
just beginnenden Ausbau der sozialen Sicherungssysteme aus Roosevelts »New 
Deal« (ab 1933) und wird direkt integriert, ohne jedoch die politischen Impli-
kationen und Aufträge dieser sozialarbeiterischen Methoden mitzudiskutieren: 
„[I]s the responsibility of the caseworker the restricted one of helping them [i. e. 
the people] understand and make use of the services available, should they wish 
to do so, or does the caseworker have the responsibility of making people happy, 
whether or not they consciously wish to be made so?“ (Keith-Lucas 1953: 1082 f.).

Für Reynolds, die als Dozentin am Smith College selbst Sozialarbeiterinnen 
ausbildet, steht nach der Lektüre Robinsons (1931) die Frage: „If it should be true 
that the preparation of the worker to accept the client in this objective fashion, and 
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to use the relationship between them constructively for the client’s growth is the 
crucial point in this whole conception of case work, how is this balanced maturity 
in the worker to be achieved?“ (Reynolds 1931: 113) Die Antwort auf diese Frage 
nach »ausgewogener Reife in den Sozialarbeitenden« findet sich in einer sich ver-
ändernden Funktion der Supervision (Robinson 1931: 180; Reynolds 1932: 108). 
Wurde sie bis zu Robinsons Diskursbeitrag vor allem als fachliche Ausbildungs-, 
Kontroll- und Aufsichtsfunktion verstanden, gewinnt nun die persönlichkeits-
bildende Ausbildungsfunktion erheblich an Gewicht. Kadushin (2014) zeichnet 
zwar diese unterschiedlichen Funktionen nach, nicht jedoch die dahinterstehen-
de Entwicklungs- und Ideengeschichte.84 Virginia Robinson (1936; 1949), Ber-
tha Capen Reynolds (1942) und Charlotte Towle (1945) lieferten in dieser Zeit 
monographische Beiträge explizit zur Supervision. Robinson scheint überhaupt 
erst den Anstoß für diese Diskussion gegeben zu haben, obwohl zeitgleich in 
Chicago Mitarbeitende des Institute for Psychoanalysis bereits Sozialarbeitende in 
Psychoanalyse unterrichten (IPC 1935: 36.40; o. V. 1936). Bemerkenswerterweise 
nutzen die Autorinnen dabei nicht den Begriff des »Coaching«, den Steinke und 
Steinke (2021) bereits im frühen 20. Jahrhunderts nachweisen. Er scheint aller-
dings vor allem als Begriff für repetitives »Büffeln, Pauken« oder als Wettkampf-
vorbereitung („debate coaches“) etabliert und damit beziehungs- und bedürfnis-
orientierten sozialarbeiterischen Konzepten fremd gewesen zu sein (op. cit.: 183), 
so dass mit der Nutzung des Begriffes der Supervision offenbar Anderes verbun-
den wurde und intendiert war. Zudem war die Supervision etabliertes Instrument 
und Struktur in der Sozialen Arbeit und konnte nun aufgrund neuer Theorien 
angepasst werden.

Folgerichtig arbeitete also Robinson 1936 eine erste Monographie zu „Super-
vision in Social Case Work. A Problem in Professional Education“ aus, die in 
der Folge eine Reihe von Zeitschriftenbeiträgen evozierte. In deren zweiten Teil 
beschreibt sie Supervision als Lernprozess zur Entwicklung einer professionel-
len Persönlichkeit. Das Buch wird sehr positiv aufgenommen (u. a. Cassatt 1937; 
Mudgett 1937) und 1939 erneut aufgelegt. Robinson sammelt derweil praktische 
Erfahrungen mit Supervision in der Ausbildung der School of Social Work in Phi-
ladelphia. Diese Erfahrungen lässt sie 1949 in ihre präzisierten Überlegungen 
unter stärkerer Berücksichtigung der Funktionalen Schule einfließen: „The Dy-
namics of Supervision Under Functional Controls“. Im Vorwort schreibt sie: „Its 
effectiveness in the production of personality change, essential for the achieve-
ment of skill in the helping process, is undeniable. With all this, perhaps precisely 
because of it, supervision is instinctively felt to be a dangerous tool, asking more, 
it may be, of a supervisor to use it responsibly than he is able or willing to take 

84 Die undifferenzierte oder naive Geschichtsklitterung von Lüschen-Heimer und Micha-
lak (2019: 17) sei hier stellvertretend für viele ähnliche Texte der Supervisions-Narration 
genannt.
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upon himself “ (Robinson 1949: viii). Supervision wird damit von einer generel-
len, überblicksartigen Aufsicht und Kontrolle der Arbeit zu einer individuellen 
Reflexions- und Lernform zur Entwicklung und Anwendung von Wissen, Per-
sönlichkeit und Interaktion (Towle 1945: 95).

Während Otto Rank schnell eine anerkannte Position in Philadelphia fand, 
ergeht es zahlreichen zentraleuropäischen Immigrant*innen anders. Insbeson-
dere für »einfache« Emigrationswillige – richtiger muss es überwiegend Flüch-
tende und Vertriebene heißen – war es aufgrund des »Immigration Act of 1924« 
schwierig, überhaupt ein Visum für die USA zu erhalten, denn die Einwanderung 
war auf 25.000 Personen pro Jahr limitiert. Hingegen werden etablierte Hoch-
schullehrende und ausgewiesene Fachkräfte bevorzugt und fallen nicht unter die 
Quote (vgl. Park 2008). Auch auf jener Atlantikseite lässt sich darin eine euge-
nisch-selektive Politik erkennen. Während geflohenen Dozent*innen der Wohl-
fahrtsschulen und Mitgliedern von Netzwerken tendenziell schnell der Sprung in 
ähnliche Funktionen an US-Hochschulen gelang, fällt dies einfachen, nicht-aka-
demischen Sozialarbeiter*innen und auch Psychoanalytiker*innen ohne medi-
zinische Approbation deutlich schwerer (o. V. 1936; IPC 1935; Feustel 2017: 87). 
Die in Abbildung 5 dargelegte Übersicht ausgewählter, bereits benannter Prota-
gonist*innen soll die Unterschiede exemplarisch verdeutlichen.

Die Immigrant*innen stehen also vor vielen Herausforderungen: Neben emo-
tionalen (Verlust von Angehörigen und der Heimat) und intellektuellen (Erler-
nen einer neuen Sprache und Kultur) Herausforderungen ist dies vor allem die 
Not, ihr Überleben zu sichern und sich der Aufnahmegesellschaft gegenüber als 
nützlich zu erweisen (Park 2008). Dabei hat die Exilforschung die Soziale Arbeit 
bisher tendenziell vernachlässigt. Neben den Studien von Wieler  (1987; 2022) 
sowie Wieler und Zeller  (1995) liegen vor allem kleinere Studien zu einzelnen 
Biographien oder Autobiographien vor (Feustel 2017: 88 ff.), die in der Regel die-
jenigen in den Blick nehmen, die erfolgreich waren und auch als temporäre Re-
migrant*innen Spuren im transnationalen Diskurs hinterließen.

Alle Immigrant*innen bringen ihre in Europa erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten mit und bemühen sich, diese nun auch in den Vereinigten Staaten 
einzusetzen. Zuvorderst bestehen feldabhängig zum Teil große Schwierigkei-
ten, die Anerkennung für im Herkunftsland erworbene Qualifikationen und 
Bildungsabschlüsse und damit Zugänge zum Erwerbsleben zu erhalten. Die 
Immigrant*innen treten in den Dialog und übersetzen ihr Lernen und Wissen 
in beide Richtungen. Dabei geben sie neue Impulse für die Entwicklungen im 
Casework und in der Supervision. So publiziert Hertha Kraus noch im Jahr ihrer 
Immigration über »Familienfürsorge« (Kraus 1933) in The Family und veröffent-
licht im Folgejahr das Bändlein „Work Relief in Germany“ (Kraus 1934). Über 
die bereits Genannten hinaus sind auch Ernst Federn  (1914–2007) oder Louis 
Lowy (1920–1991) hier beispielhaft zu nennen, auch wenn sie erst nach den Be-
freiungen aus ihren KZ-Internierungen um 1948 in die USA immigrierten. Alfred 
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Schütz (1899–1959), ebenfalls ein Immigrant (1939), zeigt „in seiner phänome-
nologischen Studie »Der Fremde«, dass Migration die Notwendigkeit einer Ver-
mittlung unterschiedlicher Wissenssysteme erzeuge: »The approaching stranger 
has to ‚translate‘ its terms into terms of the cultural pattern of his home group, 
provided that, within the latter, interpretive equivalents exist at all« (Schütz 1944, 
S. 504). Der Fremde entwickelt ein expliziteres Wissen über die soziale Welt, die 
er betritt, als es diejenigen zur Verfügung haben, die darin sozialisiert wurden. 
Am Ende der Adaption dieses Wissens verliert der Fremde, so Schütz, seinen 
Status; er ist nicht mehr fremd, sondern hat die Relevanz- und Wissensstrukturen 

der in-group übernommen. In den Worten Mannheims hat der Fremde nunmehr 
Zugang zum konjunktiven Erfahrungsraum der in-group, in dem ein unmittelba-
res Verstehen möglich ist (Mannheim 1964)“ (Köngeter et al. 2020: 31). Zugleich 
machen sich viele der Immigrant*innen – nicht nur in den USA – Gedanken, wie 
die deutsche Gesellschaft nach der NS-Zeit neu aufgebaut werden könnte. Dafür 
nutzen sie die neu entstandenen Wissensbestände aus altem und neuem Lebens-
umfeld und treten als Expert*in und Vermittler*in zwischen Aufnahme- und 
Herkunftsgesellschaft auf, haben also eine Scharnierfunktion in beide Richtun-
gen des transnationalen Austauschs (e. g. Friedlander/Myers 1940; Lewin 1943; 
Specht 1944; Kraus 1949; 1950).

Insbesondere die Psychoanalytiker*innen und -therapeut*innen tragen durch 
ihre Impulse dazu bei, das bisher überwiegend soziologisch geprägte Casework 
nach Mary Richmond oder aus der Arbeit um Hull House durch Konsultationen 
oder Supervisionen, wie von Robinson, Reynolds und Towle entwickelt, zu ver-
ändern. Sie können dabei an Entwicklungen anschließen, die schon früher einge-
setzt hatten, wie an Rank, Taft und Robinson gezeigt wurde. Lau (2019) sieht dar-
in einen durch Roosevelts »New Deal« beförderten Verdrängungsprozess, den sie 
an Ada Eliot Sheffields (1869–1943) Konzept herausarbeitet. Ihrer Meinung nach 
ist Sheffields „Entwurf […] weitgehend aus dem Diskurs verschwunden. Zudem 
hat sich das Konzept des social case work nicht durchsetzen können, sondern 
wurde ab den 1930er Jahren durch psychologische und psychotherapeutische 
Ansätze ersetzt, was sich nicht allein durch die starke psychologische »Gegen-
bewegung«, sondern […] auch durch die sozioökonomische Situation in Zeiten 
der Wirtschaftskrise und damit verbundener Mittelknappheit erklären lässt. Die 
unter anderem von Virginia Robinson als Vertreterin des psycholgischen [sic!] 
Ansatzes ausgehende Kritik am Sheffield’schen Modell (Robinson  1930) ist je-
doch stark ideologisch aufgeladen, und operiert dogmatisch, sie verwirft den so-
ziologischen Ansatz wegen einer aus ihrer Sicht falschen Denkvoraussetzung“ 
(Lau 2019: 38 f.), und auch Bruno (1933) schien es schon, als hätte Robinson ein 
Allheilmittel entdeckt, für das sie nun argumentiere. Darein fügt sich auch Tafts 
Gefühl, durch die Mental Hygiene-Bewegung etwas wie eine „religious conver-
sion“ (Taft 1926: 201) erfahren zu haben.

Der dynamische Ansatz von Rank, Taft und Robinson scheint jedenfalls – 
trotz aller Kritik  – den Nerv der Zeit zu treffen und verbreitet sich schnell. 
Die Gründe dafür sind noch unerforscht. Laus Argument der Mittelknappheit 
scheint nicht ausreichend, wird doch gerade im Rahmen des »New Deals« die 
öffentliche Wohlfahrt erheblich ausgebaut. Es müssen weitere Gründe vorlie-
gen. Perlman (1965) beschreibt in der New-Deal-Ära einen radikalen sozialen 
Wandel als wichtigen Einfluss. Und Lurie  (1929) kritisiert zumindest an der 
deutschen Soziologie und ihrer Metaphysik die Abstraktion und befindet ame-
rikanischen Pragmatismus und Sozialpsychologie als wesentlich hilfreicher für 
das Casework.

Abbildung 5: Übersicht ausgewählter Emigrant*innen und deren etwaige Integration als 
Hochschullehrende.

Name Herkunft Lebensdaten Migration 
in die USA

Professur in Jahr

Friedländer, 
Walter

Berlin 1891–1984 1937 Chicago 
(Dozent)
Berkeley

1943
1949

Schulze geb. 
Hirschberg, 
Susanne

Köln/Berlin 1897–1972 1937 Chicago 
(Dozentin)
Chicago

1938
1944

Konopka 
geb. Peiper, 
Gisela

Berlin/Hamburg 1910–2003 1940 Saint Paul 1947
(Klei-
ner 1995; 
Konop-
ka 1996)

Kraus, 
Hertha

Prag/Frankfurt/Berlin/Köln 1897–1968 1933 Philadelphia 1936

Braunthal 
geb. Elkan, 
Hilde

Wien/… 1903–2001 keine

Welter, Mari-
anne

Hattingen/Berlin 1907–2004 1941 New York 1965 
(Küh-
nel-Goi-
nar 1995)

Magnus, 
Erna

Hamburg/Berlin 1896–1984 1938 Washington, 
D. C.

1947

Reichert 
geb. Rosen-
thal, Kurt

Karlsbad/Wien (A) 1916–2006 1938 San Diego 1970 
(Wokroy 
1995)

Neu geb. 
Warburg, 
Ruth

Hamburg/Berlin 1904–1957 1940 keine

Fischer geb. 
Rosenberg, 
Anne

Stuttgart/Frankfurt am Main 1902–2008 1934 Keine (Scott 
1992; 
Hecker 
1995)
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der in-group übernommen. In den Worten Mannheims hat der Fremde nunmehr 
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scheint nicht ausreichend, wird doch gerade im Rahmen des »New Deals« die 
öffentliche Wohlfahrt erheblich ausgebaut. Es müssen weitere Gründe vorlie-
gen. Perlman (1965) beschreibt in der New-Deal-Ära einen radikalen sozialen 
Wandel als wichtigen Einfluss. Und Lurie  (1929) kritisiert zumindest an der 
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In der Replik von CT85 auf de Jongh  (1953c) wird dieser Methodenwandel 
beschrieben: „Modern dynamic social case work, oriented to understanding the 
individual in the situation, like earlier social case work, which, conversely, un-
derstood and dealt with the situation more than with the individual, is deeply in-
debted to psychiatry and to psychiatric social work. The permeation of social case 
work with understanding of human behaviour, which brought change in social 
case-work theory, methods of investigation, and administrative and treatment 
practices, came about as psychiatric social workers gravitated from clinics and 
hospitals into social agencies and schools of social work to serve not only as prac-
titioners but also, predominantly, as supervisors and teachers of all social case 
workers“ (CT 1953: 207). Was für die Psychiatric Social Worker den Anlass gab, 
die Kliniken zu verlassen, erklärt CT ebenso wenig wie CT klarstellt, um welche 
»clinics« es sich handelt. Möglicherweise sind hier auch Child Guidance Clinics 
gemeint, die de Jongh (1953c) benannte. Zugleich wird deutlich, dass 1953 der 
Standard dynamischen Caseworks ist, das Individuum in der Situation zu verste-
hen und nicht mehr, wie zuvor, vor allem die Situation (vgl. Kasius 1953). Diese 
Entwicklung schreibt CT Einflüssen aus der Psychiatrie zu.

In Berlin beschäftigt sich Hopmann nach einer Studienreise  1952 mit der 
Frage, wie „es In den USA zu dieser schnellen und allgemeinen Verbreitung der 
analytischen Grundpositionen gekommen [ist.] Mit einem Hinweis auf die Aus-
wanderung deutscher, österreichischer und anderer Analytiker [in der Zeit des 
NS-Regimes] dürfte diese Frage nicht allein beantwortet sein. Er ließe nämlich 
die Frage offen, wie es möglich gewesen ist, daß eine so relativ kleine Gruppe 
von Menschen eine derartige Wirkung entfalten und ein solches Echo für ihre 
Lehre finden konnte“ (Hopmann 1952: 90; vgl. Kamphuis 1948/1954: 36). Wil-
liams (1929: 51) hatte schon früher beschrieben, wie schon in den 1920er Jahren 
US-amerikanische Psychiater vor allem zu Otto Rank nach Paris reisten, um dort 
eine Lehranalyse zu absolvieren. Hopmann beantwortet die Frage nun mit der 
„Tatsache, daß eine ganze Reihe der früheren Analytiker wichtige Funktionen 
innerhalb der Mental Health und Mental Hygiene Programs ausüben“ (ib.)  – 
auch Taft und Rank waren der Bewegung verbunden (Taft 1926; Robinson 1962: 
108 ff.), aber auch Bertha Reynolds. Dabei sieht Hopmann eine enge Verknüpfung 
mit dem Zweiten Weltkrieg, weil ab 1944 Clinical Psychologists in den Streitkräf-
ten eingesetzt wurden, um Dienstpflichtige zu mustern. Sie waren also Teil einer 
Musterungs- oder Sichtungsstelle und wirkten schnell auch näher an den kämp-
fenden Truppen mit – transnationale Parallelen zur Einbindung von Psychologen 
wie bspw. Gert Heinz Fischer in die deutsche Wehrmacht (Lück 2012) sind er-
kennbar. Die damit gesammelten positiven Erfahrungen führen in den USA 1946 
zum National Mental Health Act mit dem Ziel, psychologisch-psychiatrische 

85 Leider ist das Initial nicht aufgelöst. Möglicherweise handelt es sich um Charlotte Towle, 
die hier eine Replik auf de Jongh (1953c) liefert.
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Ausbildung und Forschung zu intensivieren. Damit erklärt Hopmann einen deut-
lichen Entwicklungsschub durch staatliche Förderung (vgl. Zeller 1958: 88) und 
letztlich auch durch den Krieg (Lowe 2019), aber die Wurzelspitzen reichen viel 
weiter zurück, letztlich bis zu Beers (1909), Healys frühen Arbeiten in Chicago, 
Bernhard Gluecks (1884–1972) Vorläufer der Child Guidance Clinics ab 1913 und 
zum ersten Kurs für Psychiatric Social Work am Smith College 1918 (Taft 1926: 
201).

Letztlich beschreibt Lau (2019) also den diskursiven Kampf zwischen einer so-
ziologischen und einer psychologischen Denkschule (vgl. Kamphuis 1948/1954: 
36; Kasius 1950). Dies soll als Ansatz genommen werden, die Denkschulen des 
Casework dieser Zeit genauer in den Blick zu nehmen, denn im Fachdiskurs liegt 
die Konfliktlinie schon früh weniger zwischen Soziologie und Psychologie als 
zwischen unterschiedlichen psychologischen Denkschulen. In diesen Diskurs ist 
auch Stroups (1957) Beobachtung aufzunehmen, in der er einen Verlust der tran-
szendenten, also theologischen und philosophischen Fundamente moniert und 
in der Säkularisierung der Sozialen Arbeit begründet.

Denkschulen des Social Casework und der Supervision in den USA

Im Wesentlichen bestehen in der frühen Zeit zwei Denkschulen für Social Case-
work in den USA (vgl. Kamphuis  1948/1954; Kasius  1950; Keith-Lucas  1953). 
Sie lassen sich an ihren Ursprüngen in New York und Philadelphia verorten. 
Eine dritte Denkschule, die sich selbst nicht als solche verstanden wissen will, 
beginnt sich gerade herauszubilden und wird deshalb ebenso beschrieben. Eine 
vierte Denkschule bleibt in der theoretischen Fundierung nur bedingt konturiert, 
beeinflusst den Diskurs aber transnational. Die vier im folgenden dargestellten 
Schulen zeigen zugleich eine mehr oder minder chronologische Entwicklung.

Der Versuch, diese Denkschulen voneinander abzugrenzen, ist vor allem von 
akademischer Natur. Die Unterscheidungen finden sich an anderen Hochschulen 
als den hier herausgegriffenen nur eingeschränkt und im Feld kaum noch wieder, 
zumindest nicht in einer formalen Selbstzuordnung zu einer Denkschule. Einen 
ersten Differenzierungsversuch startet bereits die Family Service Association 
of America  1947. Unter der Leitung von Cora Kasius  (1950) kommen Eleanor 
Sheldon (functional group) und Patricia Sacks (diagnostic group) zu dem Ergeb-
nis, dass beide Ansätze unvereinbar wären: „widely divergent points of view in 
basic concepts […] opposing methods of appraising a client’s need and of ex-
tending help [… and] opposite views about the nature of responsibility under-
taken in extending professional help […] Because of the nature and profundity 
of the differences in philosophy, purpose, and method, the committee is in ag-
reement in believing that these two orientations cannot be effectively reconciled 
or combined“ (Kasius 1950: 7–9.13, zitiert nach Robinson 2008 [1968]: 95; vgl. 
Keith-Lucas 1953: 1083). Während Newstetter (1951) in dieser Differenzierung 
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ein unversöhnliches Schisma erkennt, Scheller SJ (1954) in einer weiteren Denk-
schule, und Cora Baltussen 1953 erlebte, dass „das Smith College […] stolz auf 
den eher orthodoxen freudianischen Casework-Ansatz“ (Walpuski 2021a: 88; vgl. 
James 1954: 11; Kamphuis 1947) war, wurde im Feld eher zwischen Social Ca-
seworkers und Psychiatric Caseworkers unterschieden und eklektizistisch oder 
synthetisierend mit den Denkschulen gearbeitet (vgl. Hopmann 1967). Dennoch 
hilft dieser Differenzierungsversuch sehr beim Verständnis der Supervisionsent-
wicklung und des Verstehens der Transfer- und Rezeptionsprozesse in Europa.

1. Die Diagnostische Schule (vgl. Kamphuis 1948/1954; Vögtli 1951; Keith-Lu-
cas 1953; Stroup 1957: 97; Lubove 1977; Yelloly 1980: 64; Fallend 2012; Mül-
ler 2013: 185; Heekerens 2016) in New York stand vor allem in der Tradition 
von Mary Richmonds „Social Diagnosis“ (1917) und damit auch von demo-
kratisierenden und soziologischen Ansätzen einer sozialwissenschaftlichen 
Forschung (Richmond  1922: 225; vgl. Shaw/Lau  2019). Diese Schule rezi-
piert und integriert früh Sigmund Freuds Psychoanalyse und Triebtheorie. 
In den Folgejahren führen unter anderen Gordon Hamilton, Annette Garrett, 
Florence Hollis und Lucille  N.  Austin diese Denkrichtung fort, die zudem 
von der laienfeindlich ausgerichteten American Psychoanalytic Association 
(APSA) geprägt wird: Nur approbierte Mediziner*innen sind als Psycho-
analytiker*innen anerkannt, die wiederum für Aus- und Fortbildung wichtig 
sind. Die Denkschule setzt darauf, die für einen therapeutischen Prozess not-
wendige Einsicht zu erzielen, und geht „von der Psychologie der Krankheit“ 
(Neuffer 1994: 138) und „der Bedeutung von Erfahrungen im Individuum“ 
(Graziano  2005 nach Heekerens  2016: 42) aus. „Die zwei grundlegenden 
Prinzipien der diagnostischen Schule sind: 1. dass die von Social Case Work 
angebotene Hilfe auf einem individualisierten Verständnis des Klienten und 
seines Problems beruht und 2. dass die gewährte Hilfe darauf abzielt, dem 
Klienten zu ermöglichen, Verbesserung in einigen Aspekten seines Sozial-
lebens zu erreichen. Diese zwei Prozesse sind als Diagnose und Behandlung 
[diagnosis and treatment] beschrieben“ (Kasius 1950: 14 nach Heekerens 2016: 
57). Die Diagnose ist dabei der Behandlung vorgeschaltet, es war also ein se-
rieller Prozess, der der ärztlichen Prozess- und Behandlungslogik entlehnt ist.

2. Die Funktionale Schule in Philadelphia verbindet zwei Linien. Aus der Für-
sorge kommend nimmt sie die maßgeblich von Otto Rank entwickelte 
Willens-Therapie (Rank  1936) auf. Vor allem Jessie Taft und Virginia Ro-
binson, aber auch Florence Sytz und Marguerite  V.  Pohek entwickeln dies 
weiter, ergänzen und fundieren praktisch (vgl. Kamphuis 1948/1954; Hom-
mes 1951; Keith-Lucas 1953; Stroup 1957: 97; Lubove 1977; Yelloly 1980: 64; 
Neuffer  1990: 89 ff.; Fallend  2012; Müller  2013: 185; Heekerens  2016; Kra-
mer 2019). Es entsteht die dynamische Beziehungstherapie (relationship the-
rapy). Heekerens (2016: 48) konstatiert, dass die Funktionale Schule in der 
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deutschsprachigen Literatur nahezu keine systematische Darstellung erfährt, 
und beschreibt „vier Merkmale, die den Funktionale [sic!] Ansatz auszeich-
nen: [Die Funktionale Schule] lehnt Diagnostik als einen der »eigentlichen« 
Behandlung voraus gehenden gesonderten Akt ab, sie konzipiert ihre zen-
trale Handlungsform als »Beziehungstherapie«, sie ist Ressourcen- (oder 
Kompetenzen-)orientiert und sie reflektiert in systematischer Weise über die 
Kontextbedingungen ihrer Arbeit als (Social) Case Work (Stichwort: »funk-
tional«), womit sie Unterscheidungskriterien zwischen Sozialer Arbeit und 
Psychotherapie heraus arbeitet und markiert“ (Heekerens 2016: 47; vgl. Neuf-
fer 1994: 138). Raskin geht weiter und schreibt: „For some, nondirective the-
rapy is just a new name for Jessie Taft’s ‚relationshiptherapy‘ and Otto Ranks 
‚will therapy“‘ (Raskin 1948: 92). Damit ordnet er Carl R. Rogers – der auch 
bei Rank studiert hatte und Tafts Arbeiten kannte – mit seinem Ansatz der 
nondirektiven Therapie (Rogers 1942) als deutlich von dieser Denkschule be-
einflusst ein. Fallend hingegen findet bei Taft eine Ablehnung nondirektiv-
klientenzentrierter Konzepte und eine Betonung der situativen Beziehungs-
dynamik zwischen Klient*in und sozialer Institution im Hier und Jetzt. Der 
Begriff »functional« zielt dabei darauf ab, wie Klient*in die Funktion der so-
zialen Institution nutzt (Fallend 2012: 147 f.).
Deutlich wird bei Rank dessen dynamischer Ansatz, der amerikanischem 
Pragmatismus nahe steht: „Im Gegensatz zu dieser ideologischen Therapie 
[i. e. Freuds Therapiekonzept] hat mich die therapeutische Ausnützung der 
analytischen Situation selbst zu einer dynamischen Therapie geführt, die 
in jedem einzelnen Falle, ja in jeder einzelnen Stunde desselben Falles eine 
andere ist, weil sie jeweils ad hoc aus dem in der Situation selbstgegebenen 
Kräftespiel abgeleitet und sofort angewendet wird. Meine Technik besteht im 
wesentlichen darin, keine »Technik« zu haben, dafür aber so viel als möglich 
Erfahrung und Verständnis, das sich konstant in Können umsetzt, aber nie-
mals zu technischen Regeln, die ideologisch anwendbar wären, kristallisiert. 
Eine Technik kann es nur in einer ideologischen Therapie geben und dort ist 
die Technik eben identisch mit der Theorie, da ja auch die Hauptaufgabe des 
Analytikers im (ideologischen) Erklären (interpretieren) und nicht im Bewir-
ken und Gestatten von Erleben besteht. Dies ist aber die wesentliche Rolle, die 
dem Therapeuten bei der dynamischen Methode zufällt. Dabei verwischt sich 
auch die scharfe Grenze zwischen Patient und Therapeut bis zu dem Grade, 
daß der letztere zum Hilfs-Ich herabsinkt und nicht mehr als Hauptakteur 
die Szene beherrscht. Der Patient ist ja nicht nur krank und der Therapeut 
ist nicht nur das vorbildliche Gesundheitsideal, sondern der Kranke war und 
ist auch noch in der Analyse sein eigener Therapeut, ebenso wie der Ana-
lytiker zum schädlichen Hindernis werden kann. Wenn dieser Fall eintritt, 
und zwar nicht nur als gelegentlicher Widerstand, sondern sich als Situation 
zu etablieren droht, muß der Therapeut die überlegene Einsicht besitzen, den 
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Patienten freizulassen, auch wenn er noch nicht im Sinne der analytischen 
Ideologie angepaßt ist, die sich als Vertreter der Realität aufspielt. Denn nicht 
um die Anpassung an irgend eine Realität handelt es sich zunächst, sondern 
um die Anpassung des Patienten an sich selbst, d. h. aber um die Akzeptie-
rung seiner Individualität oder desjenigen Teiles seiner Persönlichkeit, den 
er früher verleugnet hatte“ (Rank 2006 [1931]: 404–405). Hopmann (1952: 
90 f.) übersieht Rank vollkommen, wenn er argumentiert, dass es nicht Adolf 
Meyer oder William James gewesen seien, die der dynamischen Psychologie 
den Boden bereitet hätten. Nachvollziehbar wird zudem Laus (2019) Argu-
mentation einer Unvereinbarkeit soziologischer Ansätze mit diesen psycho-
dynamischen.

3. In der reformpädagogisch-sozialwissenschaftlich beeinflussten Schule in Chi-
cago nehmen Bertha C. Reynolds, Charlotte Towle, später Helen Harris Perl-
man und Lydia Rapoport86 unter anderen die reformpädagogischen und phi-
losophischen Theorien des Pragmatismus von John Dewey auf (Neuffer 1990: 
200 f.; Müller 2013), stehen aber auch in der Tradition des Settlements von 
Hull House und der soziologischen Chicago School um George Herbert Mead, 
Robert E. Park und Ernest W. Burgess sowie im Austausch mit dem dortigen 
Institute for Psychoanalysis. Neben dem Pragmatismus steht die strukturelle 
Differenzierung der Gesellschaft in Wechselwirkung mit einer Demokratisie-
rung und der Reflexion sozialer und kultureller Ordnung im Zentrum des 
soziologischen Denkens. Während Bertha C. Reynolds 1942 aufgrund ihrer 
Nähe zum Marxismus das Smith College verlassen muss, entwickelt sich Char-
lotte Towle zu einer zentralen Figur in der Social Work-Ausbildung. Sie will 
sich nicht als Gründerin einer neuen Schule verstanden wissen, sondern sich 
der Diagnostischen Schule zurechnen lassen (vgl. Yelloly 1980: 65), was auch 
in dieser Denkschule für die starke psychoanalytische Orientierung spricht. 
Gleichwohl argumentiert sie für eine stärkere Betonung der sozialwissen-
schaftlichen Aspekte und scheint an sozialdemokratische Diskurse in Europa 
anschlussfähig (Gordon 1996). Auf die Schulbildung ist ab Mitte der 1940er 
Jahre auch ein Einfluss der deutschen Exilantin Susanne Schulze geb. Hirsch-
berg zu vermuten, ehemalige Dozentin der AWO-Wohlfahrtsschule Berlin. 
Ab 1944 lehrt sie als Professorin für Child Welfare in Chicago und kooperiert 
mit ihrer Kollegin Towle (Schulze in Towle 1956: [V]). Sowohl Towle als auch 
Schulze kommen dann in den 1950er Jahren als Expertinnen wiederholt nach 
Europa.

86 Lydia Rapoport (1923–1971), geboren in einer jüdischen Familie in Wien, emigrierte 1932 
in die Vereinigten Staaten und studierte dort in New York und am Smith College Soziale 
Arbeit. Sie arbeitete als Caseworker in Chicago. 1952 lehrte sie als Fulbright-Stipendiatin 
an der London School of Economics (Rapoport 1953). Ab 1954 lehrte sie in Berkeley, Kali-
fornien.
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Bereits in ihrem in Fachkreisen geschätzten aber politisch missverstandenen 
und instrumentalisierten Buch „Common Human Needs“ (1945)87 widmete 
Towle etwa ein Drittel der Seiten der Supervision, die sie als „administrati-
ve process with an educational purpose“ (Towle 1945: 95) beschreibt. Dafür 
nimmt sie erfahrungsbasierte Konzepte von John Dewey und August Aich-
horn (1925) auf und verdeutlicht damit ihren reformpädagogischen Ansatz 
und demokratischen Anspruch. Auch Towle ist die Entwicklung der sozial-
arbeiterischen Persönlichkeit wichtig: „In supervision, which is essentially 
a teaching-learning-situation, that is, an educative process, we rely heavily 
on the principle that a new intellectual orientation may influence feeling and 
hence action. Conditions are particularly favourable for this outcome when 
the intellectual orientation is largely gained through or accompanied by ex-
perience which affords opportunity for the immediate demonstration and use 
of the ideas. For this reason, the teaching aspects of supervision within a so-
cial agency afford a challenging opportunity for the realization of educational 
aims. When the worker is unable to utilize experience and knowledge because 
of some of the emotional involvements described above, he may be uneduca-
ble in areas of prejudice insofar as his performance on the job is concerned. 
His need for self-understanding, for help in working through old conflicts, 
and for help in emancipating himself from old entangling relationships may 
constitute a problem which is beyond the scope of an agency supervisor. If the 
worker has many prejudices which remain intact in spite of new experience 
and exposure to new thinking within a helpful supervisory relationship, he 
will be limited in capacity for development as a professional person, and one 
can well question his ability to offer a constructive helping relationship to 
people who are in need“ (Towle 1945: 101). Zu dieser professionellen Person 

87 Das Buch wurde 1945 von der Federal Security Agency mit einem Vorwort von Jane Hoey 
erstmals veröffentlicht. Der Text enthielt wiederholt das zweideutige Wort „socialized“: 
Während Towle es in der Bedeutung des Sozialisationsprozesses des Individuums nutzte, 
lasen es konservative Kreise im Sinne eines sozialistischen Vergemeinschaftungsprozesses 
und damit ökonomisch. In der damaligen Stimmung der »Red Scare« und des »McCart-
hyism« wurde es als „viciously un-American“ (o. V. 1951: 249) und kommunistische 
Propaganda für einen sozialistischen Staat diffamiert, und 3.600 Exemplar wurden samt 
Druckplatten vernichtet. Dabei wurde es auch instrumentalisiert, um im politischen Dis-
kurs Stimmen gegen den Ausbau der öffentlichen Wohlfahrt zu gewinnen (vgl. o. V. 1951: 
248–249; Posner 1995). 1952 verlegte die National Association of Social Workers (NASW) 
die erste von vielen Neuauflagen, „because the National Board believes it is a valuable ex-
position of basic social work concepts, practice, and philosophy“ (Anderson in Towle 1955: 
iii). Towle selbst spürte die Konsequenzen einige Jahre später erneut, als sie 1954/55 zu-
nächst keine Ausreiseerlaubnis nach Großbritannien im Rahmen eines Fulbright-Stipen-
diums an der London School of Economics bei Eileen Younghusband erhielt (o. V. 1954; 
Hartshorn 1982: 94 f.; Posner 1995: 219). In der deutschen Übersetzung von Susanne Schul-
ze (1956) wird diese Rezeptionsgeschichte nicht erwähnt.
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gehört für Towle, sich zu emanzipieren, selbstbestimmt und unabhängig 
(Towle  1945: 116) sowie selbstkritisch und eigenständig zu werden (Tow-
le 1945: 117). Supervision unterstützt diese Entwicklungs- und Lernprozesse 
(ib.). In ihrem grundlegenden Standardwerk „The Learner in Education for 
the Professions as Seen in Education for Social Work“ (1954) integriert sie 
diese Überlegungen in ein konsistentes Ausbildungskonzept.

4. Wesentlich weniger durch Publikationen konturiert ist eine vierte Schule, 
die Thomistische Schule (Stroup 1957: 97). Sie wurde nur selten als solche be-
nannt, ist aber dennoch insbesondere im US-Diskurs nachweisbar, wenn auch 
nicht als konsistente Theorie konsequent entwickelt.88 Vermutlich ist sie auch 
deshalb aus dem historiographischen Diskurs entschwunden, weil der Neo-
thomismus mit dem II. Vaticanum in den 1960er Jahren als vorherrschen-
de Lehrmeinung der katholischen Kirche abgelöst wurde. Sie entsteht durch 
Versuche, in katholischen und dort insbesondere jesuitischen Kontexten die 
in der diagnostischen Schule entwickelten Methoden des Casework aus neo-
thomistischer Philosophie zu begründen und damit zugleich eine philoso-
phische Grundlage für die Betonung der Individualität und des Individuums 
in der Sozialen Arbeit zu liefern, die bislang fehlte (Hollis/Taylor 1951: 114; 
Stroup 1957; vgl. Miles 1954). Vor allem kann Casework so für die katholi-
sche Sozialarbeit erschlossen werden, obwohl diese Freud’sche Theorien der 
Psychoanalyse ablehnt. Dass diese Argumentation insbesondere im Kontext 
des Jesuitenordens entwickelt wird, schließt einerseits an die besondere Ver-
pflichtung der Ordensangehörigen zum Gehorsam gegenüber dem Papst und 
damit auch des römischen Lehramtes an  – Jesuiten mussten geradezu das 
Dogma des Neothomismus vertreten. Aber auch die Tradition der Ordens-
gemeinschaft, Bildungseinrichtungen zu betreiben und den intellektuellen 
Diskurs zu pflegen sowie die dort vertretenen individualistischen Konzepte 
führen dazu (vgl. Schütz 2004: 541 f.). Nach Vorarbeiten von Walter McGuinn 
SJ (1898–1944; 1935; 1937; vgl. Scheller 1954) legt die Professorin der jesuiti-
schen Loyola University Chicago, Mary J. McCormick (1948; 1954), die erste 
explizite Monographie vor. Ihre Arbeiten werden (in den katholischen Krei-
sen der USA) breit diskutiert (u. a. Frances SSJ 1948; Perlman 1948; VW 1948; 
Begley 1949; NN 1953; Bowers 1954; Miles 1954; Scheller SJ 1954), aber auch 
in der Schweiz rezipiert (Leuchtmann 1961: 64). McCormicks Kollege Felix 
Biestek SJ (1951; 1954; 1957) rezipiert ihre Gedanken und trägt sie erfolgreich 
in den internationalen Diskurs, darunter auch in die katholischen Nieder-
lande und in der Übersetzung von Martha Krause-Lang (Biestek 1968) auch 
ins Deutsche. Terence James Cooke (1921–1983), der spätere Erzbischof von 

88 U. a. Scherpners (1929) Beschäftigung mit der Fragestellung belegt, dass es sich um einen 
transnationalen Diskursstrang handelt, auch wenn der US-Diskurs keinen Bezug zu Scher-
pner ausweist.
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New York, findet die thomistischen Prinzipien im Groupwork (1951; 1952) 
und lehrt sie an der jesuitischen Fordham University. Auch seine Überlegun-
gen werden diskutiert und erreichen das katholische Europa (Carner 1952; 
Wieringa 1961: 231). Swithun Bowers OMI (1908–1992), Gründer der katho-
lischen Sozialarbeitsschule im kanadischen Ottawa, bescheinigt McCormicks 
(1954) Buch „real value to Catholic social workers, who are frequently di-
sconcerted, and sometimes disturbed by emphatic assertions […] that »secu-
lar« social work and »Catholic« social work are fundamentally different and 
radically opposed“ (Bowers 1954: 463). Das hier deutlich werdende Bedürf-
nis, etwas originär Katholisches zu begründen, wird – wie sowohl von Cora 
Baltussen beschrieben (Baltussen 1954: 3) als auch im Rahmen der Kölner-
UCISS-Konferenz zu Tage getreten (BKF 1955) – später auch in der Akademie 
für Jugendfragen in Münster, insbesondere bei Franz Pöggeler, deutlich und 
lässt sich so als transnationales Phänomen fassen.
In ihrer ersten Monographie berücksichtigt McCormick (1948) neben theo-
logischer Literatur vor allem Texte von Gordon Hamilton, Bertha  C.  Rey-
nolds (1942) und Charlotte Towle (u. a. 1945) und damit die diagnostische als 
auch die reformpädagogisch-sozialwissenschaftliche Schule, während sie die 
funktionale Schule fast unbeachtet lässt. Sie führt vor allem zwei der Haupt-
lehren des Casework im Kern auf thomistische Philosophie zurück: Einerseits 
ist dies der individualisierende Ansatz in Hinblick auf Menschen und ihre 
Probleme. Andererseits ist es das Vermögen des Menschen, diese Probleme 
zu verstehen und sie zu lösen (vgl. Frances SSJ 1948: 131; Scherpner 1929). 
Damit stellt McCormick einen Zusammenhang mit den Antonymen »Akt« 
und »Potenz« her, die auf aristotelische Philosophie zurückgehen und in der 
Scholastik von Thomas von Aquin neu und theologisch interpretiert wurden. 
Hinzu kommt die Betonung der Ratio und des Intellekts, dem die Emotionen 
untergeordnet sind, und der Veränderungen bewirken kann. Diese Betonung 
geht einher mit einer Trennung von Leib und Seele, die nicht aristotelischer 
Lehre entspringt, sondern in der Philosophie Platons wurzelt. Entsprechend 
wird die kognitive Eigenverantwortung betont: „Nach dem heiligen Thomas 
ist Selbständigkeit die menschliche Qualität, die auf der Offenheit dem Kos-
mos gegenüber und der Treue zu sich selbst aufruht, aber nur in der wahren 
Freiheit erreicht wird“ (Schmitt in BKF 1955: 71).
Sozialarbeiterisch entsteht die Frage, wie aus der Potenz, also der Möglich-
keit und der Passivität, ein Akt wird. Diese philosophische Diskussion könnte 
einen Ausgangspunkt für den Begriff der »Aktivierung« darstellen,89 der sich 

89 Es mag der ausschließlich persönlichen Ausdrucksweise der Autorin entsprechen, jeden-
falls findet sich in McCormick (1948) der Wortstamm „aktiv-“ rund 100 Mal in den For-
men „aktiviert“, „Aktivität(en)“, „aktiv“ und damit spätestens auf jeder zweiten Seite und 
überproportional häufig.
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in den Folgejahren zunehmend im deutschsprachigen Casework-Diskurs fin-
det (bspw. Roesinger 1957: 70; Bang 1967: 117; vgl. Walpuski 2021b).90 Die 
Themenfelder der Demokratisierung und der Supervision von Casewor-
ker*innen bearbeitet McCormick hingegen nicht.
Helen Harris Perlman hingegen war zurückhaltender gegenüber einer tho-
mistischen Grundlegung. Die Vertreterin der Chicago School kritisierte 
McCormick für ihre Fokussierung auf rationale Selbststeuerung, die sie als 
unvereinbar mit psychoanalytischen Theorien über eine sich unbewusst voll-
ziehende Verdrängung leiblich-affektiver Bedürfnisse (»Es«) durch eine ge-
sellschaftlich-erzieherisch erworbene normative Instanz (»Über-Ich«) sowie 
empirischen Erkenntnissen über unbewusste Prozesse sieht, die zwischenzeit-
lich aus der Sozialen Arbeit nicht mehr wegzudenken wären (Perlman 1948; 
vgl. Hamilton 1950: 51). Mit ihrer Kritik trifft Perlman den Kern der thomis-
tischen Philosophie, die wiederum den Materialismus und Determinismus 
Freud’scher Psychoanalyse ablehnt (Scheller SJ 1954): Zwischen den theoreti-
schen Positionen scheint kein Weg zur Synthese ersichtlich außer einer prag-
matischen Haltung, wie Bowers (1954: 463) sie vorschlägt. Eine kontrovers-
theologische Position vertritt exemplarisch der anglikanische Moraltheologe 
Thomas J. Bigham (1955), wenn er geradezu eine christliche Pflicht zu einer 
tiefen Dankbarkeit für Casework und Psychoanalyse postuliert und dadurch 
die spezifische katholische Position noch deutlicher sichtbar macht.
Diese vierte Schule, die in Deutschland explizit offenbar nur durch den Nie-
derländer Wieringa  (1961: 231) rezipiert wurde,91 verdeutlicht ebenso die 
transnationale Relevanz des Neothomismus in der katholischen Kirche und 
ihrer Sozialarbeit dieser Zeit als auch, wie schwer sich die katholische Kirche 
um 1950 mit der Psychoanalyse tat.

Die vorangehende Skizze der Denkschulen und ihrer Entwicklungen bleibt hier 
genau dies: Eine erste systematisierende Skizze, die vor allem den weiteren For-
schungsbedarf sichtbar werden lässt.

90 Der Begriff der »Aktivierung« scheint inzwischen stark mit neoliberalen Konzepten des 
Selbstmanagements und des »workfare« verknüpft, wie sie Einzug in Coaching-Konzepte 
aber auch die Arbeitsmarktpolitik gefunden haben (vgl. Freier 2016; 2020 und Griewatz/
Walpuski 2017; 2018). Weitere Forschung zur Begriffs- und Ideengeschichte ist hier not-
wendig.

91 In niederländischen Bibliotheken lassen sich im Gegensatz zu Deutschland mehrere Ex-
emplare von McCormick (1948; 1954) und Cooke (1951) nachweisen. Es ist davon auszu-
gehen, dass diese in den nationalen Diskurs aufgenommen wurden, der Nachweis jedoch 
steht aus.
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Zusammenfassende Verdichtung des Zeitraums von 1933 bis 1945

Zuvorderst sind die Jahre des NS-Terrorregimes in Verbindung mit dem Zweiten 
Weltkrieg für Europa als ethisch-moralische Katastrophe zu beschreiben, die Mil-
lionen Menschen das Leben und noch viele mehr die physische wie psychische 
Gesundheit kostet. All dies bringt unsägliches Elend mit sich. In Hinblick auf die 
Soziale Arbeit und damit die Entwicklung der Supervision bedeuten diese Jah-
re für Mitteleuropa im besten Fall einen Stillstand der Entwicklungen,92 für das 
Deutsche Reich mit den Werteverschiebungen der NS-Ideologie und dem umge-
prägten Berufsbild der »Volkspflegerin« (samt 1939 gestiftetem »Ehrenzeichen« 
in vier Verleihungsstufen; vgl. Vorländer 1988: 95) jedoch stellenweise Rückfälle 
in die Barbarei. Die kriegsbedingte Isolation sowie unterschiedliche Formen der 
Kollaboration verstärkten diese Effekte für die jeweiligen Nationalgesellschaften 
unterschiedlich stark. Von diesem Rückfall gilt es sich in den Jahren nach 1945 
schrittweise zu befreien, und der gesamte Diskurs der Nachkriegszeit ist vor dem 
Hintergrund dieser Erfahrungen einzuordnen.

Teil der Katastrophe ist die Umsetzung eugenischer Ideologien. Erinnert sei 
daran, dass die Eugenik keine Erfindung der NSDAP war, sondern lange vor 
1933 international anerkanntes Gedankengut (vgl. Kappeler 2000; Kühl 2014). 
Die systematisch-konsequente Umsetzung eines Genozids in Mitteleuropa je-
doch ist singulär. In diesen Genozid wird auch die Fürsorge eingebunden. Durch 
Ermittlungstätigkeiten, Administration aber auch durch Wegschauen und die 
Verweigerungen von Sozialleistungen für einzelne Bevölkerungsgruppen leistet 
sie ihren Beitrag. Das Handeln der Fürsorgerinnen (»Volks- und Gesundheits-
pflegerinnen«) in der NS-Zeit ist mitnichten unpolitisch und steht in einer Kon-
tinuität zu den in den bürgerlichen Milieus etablierten Mütterlichkeitskonzepten. 
Ihre Weltanschauung und letztlich die Zustimmung zum NS-Regime zumindest 
in Form des Mitwirkens spielt eine Rolle in der täglichen Arbeit. Auch wenn 
das NS-Regime eine Extremform männlicher Dominanz darstellt, handeln auch 
Frauen, und es muss nach ihren Beiträgen zum Regime gefragt werden. »Volks-
pflege« ist also nicht unpolitisches, humanitäres Helfen, sondern trägt im Alltag 
maßgeblich zur Bildung und Umsetzung der selektiven NS-Rasseideologie bei. 
Dies gilt umso mehr, als kritische Stimmen auf vielerlei Weise zum Schweigen 
gebracht werden, und es in der Regel keine öffentliche zweite Meinung gibt. Auch 
die katholische Kirche mit ihren Verbänden muss später eingestehen, dass sie 
mehrheitlich kollaboriert und keinen Widerstand geleistet hat, auch wenn sie 
dies  – wie viele andere auch  – zunächst nicht wahrhaben will. NS-Ideologien 
werden auch an Sozialschulen in katholischer Trägerschaft gelehrt, von katho-
lischen »Volkspflegerinnen« praktiziert, und eugenisches Gedankengut ist – in 
Grenzen – auch mit katholischen Positionen vereinbar.

92 Dies lässt sich auch für die neutrale (deutschsprachige) Schweiz nachweisen (Matter 2006: 51).
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Von den Akteur*innen, die sich in den 1920er Jahren im Deutschen Reich mit 
Casework beschäftigten oder selbst kasuistische Arbeitsformen mit kollegialer 
Reflexion entwickelten, bleibt neben der Individualpsychologie vor allem Hans 
Scherpner überregional sichtbar. Er fügt sich in die Strukturen der NSV und 
NS-Ideologie, mindestens öffentlich, während die Mehrzahl der übrigen bisher 
dargestellten Akteur*innen frühzeitig emigriert. Häufig gelangen sie direkt oder 
über Umwege schließlich in die USA.

In transnationaler Perspektive verfließen dadurch die  – auch in der For-
schung oft gezogenen – Grenzen der Nationalstaaten, und es sind die Fragen der 
Migrationsforschung zu stellen: Wie lange gelten die deutschen Exilant*innen 
in der US-amerikanischen Einwanderungsgesellschaft als »deutsch«? Wie lange 
verstehen sie selbst sich so? Wann beginnen ihre Perspektiven, mit dem amerika-
nischen Diskurs zu verschmelzen und – mit Schuetz (1945) – nicht mehr fremd 
zu sein? Wie lange planen sie eine Rückkehr nach Deutschland? Remigration? 
Diese Fragen lassen sich nicht allgemeingültig beantworten. Insbesondere für 
die Protagonist*innen aus dem Kontext der Arbeiterwohlfahrt (AWO) lassen sich 
jedoch temporäre wie dauerhafte Remigrationen sowie zahlreiche Kommunika-
tionsprozesse nachweisen. Damit wird deutlich, dass sich das generierte Wissen 
nicht in einem nationalen Sinne beanspruchen und nationalistisch koppeln lässt, 
allein schon deshalb, weil an den Migrationsbewegungen deutlich wird, wie sich 
der Nationenbegriff auflöst (vgl. Köngeter et al. 2020).

Während es in den USA bedingt durch die Reaktion auf die Weltwirtschafts-
krise (»New Deal«) zu einem Ausbau der Sozialsysteme und damit einem Pro-
fessionalisierungsschub kommt, brechen transnationale Diskurse darüber wei-
testgehend ab. In den USA wird das Social Casework unter dem Einfluss der 
Psychiatric Social Work und der Mental Health-Bewegung mit psychoanalytischen 
Konzepten erweitert. Zugleich werden soziologische Konzepte geschwächt, was 
Lau (2019) vor allem ökonomisch begründet. Dagegen ist eine Professionalisie-
rungsthese zu setzen: Drei Soziale Bewegungen – die soziologisch inspirierten 
Frauen- und Settlementbewegungen auf der einen Seite und die psychoanaly-
tisch inspirierte Mental Health-Bewegung auf der anderen – haben sich in Teilen 
mehr oder minder bewusst verbunden, weil sie zugleich auf Widerstände bei den 
etablierten Professionen – Soziologie sowie Psychologie und Medizin – stießen 
und es ihnen an Anerkennung mangelte. In der Folge verändert sich Supervision 
von der bisher überwiegenden Kontroll- und Aufsichtsfunktion hin zu einer edu-
kativ-reflexiven: Durch Supervision soll sich die Persönlichkeit von Sozialarbei-
tenden entwickeln und reifen, und durch Supervision sollen sozialarbeiterische 
Theorie und Praxis reflexiv und kasuistisch verbunden werden. Virginia Robin-
son (1936; 1949) initiiert diesen Diskurs, den Bertha Reynolds (1942) und Char-
lotte Towle (1945) als wesentliche Protagonistinnen aufnehmen und – neben den 
genannten Monographien auch in Zeitschriftenbeiträgen – fortführen. Dabei bil-
den sich vier Denkschulen des Casework und damit auch der eng verbundenen 
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Supervision heraus: Die diagnostische Schule in New York, die funktionale 
Schule in Philadelphia, die reformpädagogisch-sozialwissenschaftliche Schule in 
Chicago sowie die katholisch-thomistische Schule. Alle diese Denkschulen ha-
ben sich im Nordosten der Vereinigten Staaten, an der Ostküste oder in Chicago, 
herausgebildet.93

In den vier Besatzungszonen, in die das Deutsche Reich nach der Kapitula-
tion nach Kriegsende aufgeteilt wird, fehlt es also grundlegend an Fachpersonal 
und Expertise für eine Modernisierung und Humanisierung der Sozialen Arbeit. 
Auch wichtige Bezugswissenschaften wie Psychologie oder Soziologie sind durch 
die NS-Ideologie verformt, und dieses Erbe trägt noch weit in die Nachkriegszeit. 
Insbesondere in den USA, aber auch im Vereinigten Königreich, machen sich 
viele der Exilant*innen/Immigrant*innen Gedanken, wie in Deutschland eine 
humanere Gesellschaft entstehen und welchen Beitrag sie dazu leisten könnten. 
Dennoch sind es vor allem die personellen Diskontinuitäten und organisationa-
len Abbrüche in vielen der als für die Modernisierung und den transnationalen 
Diskurs als relevant herausgearbeiteten Sozialen Bewegungen (insbesondere Ju-
gendbewegung, Arbeiterbewegung, Frauenbewegung, Psychoanalyse, Settlement, 
Mental Health), die einen Anschluss an die Diskurse der Zwischenkriegszeit stark 
erschweren.

Herausforderungen der Sozialen Arbeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg

Europa liegt nach dem Zweiten Weltkrieg in fast jeder Hinsicht am Boden, und 
es bestehen aus heutiger Sicht unvorstellbare soziale Missstände und Notlagen. 
Weltweit starben bis zu 80 Millionen Menschen durch Kriegseinwirkungen, 
Zwangsarbeit und Genozide – Tote, die sowohl in den familiären Kontexten als 
auch in beruflichen und wissenschaftlichen Bezügen viele Lücken hinterlassen. 
Darüber hinaus ist Vieles zerstört, sowohl Materielles wie Werte und Ideale, auch 
von dem, was im Nationalsozialismus entstanden war, unter anderem Menschen-
bilder und Erziehungsideale. Schon damals und erst recht heute gelingt es kaum, 
das Verstörende dieser verwaisten Ruinenlandschaften und innerliche Zer-
brochenheiten in Worte zu fassen, geschweige denn die Tragweite zu begreifen 
(Lowe 2014; 2019). Das bietet Chancen für Neues, weckt Hoffnungen auf Auto-
nomie und Selbstbestimmung, ebenso aber auch das Bedürfnis, einfach wieder 
dort anzufangen, wo vermeintlich 1933 alles aufgehört hatte (vgl. Müller 2013: 
123). Häufig war es auch eine pragmatische Lösung angesichts der multiplen 

93 Hier wäre aus migrationswissenschaftlich-soziologischer Perspektive erweiternd einzube-
ziehen, wie Einwanderungspfade verliefen und soziokulturelle Milieus in den Vereinigten 
Staaten siedelten.
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Notlagen und mangels Alternativen. Lowe (2014) widerspricht dabei verbreite-
ten Darstellungen, die das Kriegsende als »Stunde Null« oder »tabula rasa« be-
zeichnen: Einerseits gibt es kein europäisches und auch kein national einheit-
liches Ende des Krieges, denn im Territorium des Deutschen Reichs kämpfen 
versprengte deutsche Truppen, abgeschnitten von Kommunikation, noch über 
die Kapitulation hinaus. Die Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs in Sizi-
lien hingegen hatten bereits im Herbst 1943 geendet, während sich die an den 
Krieg anschließenden Kampfhandlungen und Bürgerkriege in Ost- und Südeuro-
pa noch bis in die 1950er Jahre fortsetzten. Andererseits gibt es überall perso-
nelle Kontinuitäten und damit auch fortgesetzte Handlungsmuster und tradierte 
Werte in Ämtern und Funktionen (exemplarisch Walpuski 2022a). Gleichzeitig 
ist der Mythos einer »Stunde Null«, also eines Neuanfangs ohne Altlasten, sehr 
nützlich, weil er allen eine Unschuld suggeriert und die Auseinandersetzung mit 
den Kontinuitäten und der Schuld erspart (Lowe 2019: 81–95; vgl. Wigger 2022). 
Auch Vertreibungen, Umsiedlungen und Genozide, die im Zweiten Weltkrieg mit 
dem Ziel, ethnisch homogene Gebiete zu schaffen, begonnen wurden, setzen sich 
fort. Stellenweise werden sie sogar noch forciert, wie sich an der Vertreibung der 
deutschen Minderheiten aus Schlesien, Ostpreußen und dem Sudetenland, aber 
auch an den Vertreibungen ukrainischer resp. polnischer Minderheiten in Polen 
und der Ukraine erkennen lässt. Diese Segregationen belegen den starken Natio-
nalismus und Ethnozentrismus ebenso wie – in der Konsequenz der Ausführung 
erkennbar – die Missachtung anderer Menschen. Durch den Krieg ist es zu einem 
Wertewandel gekommen, der Menschenleben und Eigentum geringschätzte: Ge-
walt gegen Menschenleben, Gewalt gegen Frauen, Raub und Diebstahl sowie flo-
rierende Schwarzmärkte – in ganz Europa war die Zahl dieser Vorfälle erheblich 
angestiegen (Lowe 2014).

Direkt im Anschluss an das Kriegsende scheitert die Potsdamer Konferenz bei 
der Suche nach einem Umgang mit dem besiegten Deutschen Reich. Gemeinsames 
erklärtes Ziel aller vier Siegermächte waren zunächst die »4D«: Denazifizierung, 
Demilitarisierung, Demokratisierung, Dezentralisierung. Unklar ist der Weg dort-
hin. Während die Sowjetische Besatzungszone eigene Wege geht, suchen die drei 
westlichen Alliierten nach einer gemeinsamen Staatenlösung. In der Folge wird 
Europa neu geordnet und das Deutsche Reich territorial aufgeteilt. Für diese Arbeit 
ist insbesondere das dritte D der Demokratisierung wichtig, das im sich entwickeln-
den Kalten Krieg und damit Ringen um das überlegene politische System noch eine 
weitere Funktion bekommt. Denn mit der Neuordnung einher geht die strukturel-
le wie ideologische Bindung der östlichen Landesteile an die Sowjetunion, wäh-
rend die werdende und junge Bundesrepublik sukzessive in Westbezüge integriert 
wird. Die Globalisierung beginnt, Fahrt aufzunehmen, und insbesondere den USA 
kommt eine neue weltpolitische Rolle als Supermacht zu: „There were American 
policy makers everywhere after 1945 – inspecting, administering, financing, and 
pacifying. There were more Americans in motion, more international conferences 
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and agencies, more foreign reportage and foreign data exchanged than at any pre-
vious moment in history“ (Rodgers 1998: 487). Den Grund dafür sieht Rodgers 
in weitreichenden sozialen und ökonomischen Veränderungen der transatlantisch 
verbundenen Staaten: „Out of the furnace of World War  II came a dramatically 
altered balance of regional economic forces, dramatically enlarged expectations of 
state responsibilities, new social-political ambitions, and a new, elaborately articu-
lated tracery of Atlantic connections. […] On the other side of the Second World 
War lie the much more tightly elaborated »welfare states« of our own day, with their 
permanent staffs of social experts, their commitment to continuous economic ma-
nagement, their more systematic provisions, and their much more broadly targeted 
populations, everywhere including the middle classes“ (Rodgers 1998: 485–486). 
In diese Entwicklungen des modernen Wohlfahrtsstaates nach dem Zweiten Welt-
krieg fügt sich die Supervision als kleiner Baustein ein.

Im Folgenden sollen die Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland 
und dem westlichen Europa in transatlantischer Verbindung mit den Vereinigten 
Staaten untersucht werden. Dabei kann nur punktuell markiert werden, dass es 
durchaus innerdeutsche Austausche über Supervision gibt.94 Diese sind bislang 
kaum erforscht und bisher vor allem für spätere Jahrzehnte, als sie im Fokus die-
ser Arbeit stehen, bekannt.

Die Neuordnung umfasst nicht nur Grenzen und politische Systeme und löst 
große Migrationsprozesse (Flucht und Vertreibung aus den Ostgebieten, Dis-
placed Persons) aus, sondern wirkt sehr viel tiefer auf Werte und Kulturen ein, wie 
an den »4D« sichtbar wird. Die West-Alliierten hatten bereits in den 1940er Jah-
ren Überlegungen für eine »Re-education« (USA) bzw. »Reconstruction« (Ver-
einigtes Königreich) angestellt, und emigrierte Deutsche wie Kurt Lewin (1943), 
Walter  A.  Friedländer (Friedlander/Myers  1940), Hertha Kraus, Erik Erikson, 
Marie Jahoda, Elsa Frenkel-Brunswick und Erich Fromm waren unter der Leitung 
der Sozialwissenschaftlerinnen Margaret Mead und Ruth Benedict auf der Suche 

94 Insbesondere für kirchliche Kooperationen liegen Berichte vor, beispielsweise im Wirken 
Manfred Kappelers (2001) und Norbert Lippenmeiers (2014) für das evangelische Burckhard-
thaus in der DDR in den frühen 1970er Jahren oder in den Briefen Dora von Caemmerers 
an Walter A. Friedländer (Caemmerer an Friedländer, Schreiben vom 16.3.1981, 9.4.1981, 
25.9.1984, in: University of Albany, Library, M. E. Grenander Department of Special Collec-
tions & Archives, Walter A. Friedländer Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 7, 
Folder  36) über mehr oder minder subversive Fortbildungsangebote in der Ehe- und Le-
bensberatung sowie Supervision, die sich ebenfalls im evangelischen Milieu bewegten (vgl. 
dazu Musall 1996). Möglicherweise hörte auch der Ost-Berliner Psychologieprofessor Harald 
Schultz-Hencke (1892–1953) beim Treffen der Gilde Soziale Arbeit in Bielefeld zwei Jahre vor 
seinem Tod noch Eduard Hapkes Vortrag über Child Guidance Clinics. Darin berichtet Hap-
ke auch über Supervision, und Schultz-Hencke, der am Vortag selbst referiert hatte, könnte 
Impulse mit an die Humboldt-Universität genommen haben, zumal er in den psychoanaly-
tischen Diskussionsrunden der Zwischenkriegszeit in Berlin auch mit der Thematik der Er-
ziehungsberatung in Kontakt gekommen sein wird (Schmidt/Voß 1951; Vogelsänger 2014).
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nach „psychoanalytische[n] und gruppendynamische[n] Konzepte[n], welche 
die sozialen, psychologischen und pädagogischen Implikationen und Dystopien 
des Nationalsozialismus erklären und neue Lösungsmöglichkeiten für zukünftige 
Entwicklungen in einem befriedeten Europa aufzeigen wollten“ (Füssl 2017: 130). 
Im Vereinigten Königreich unternahm das German Educational Reconstruction 
Committee (GER) mit Magda Kelber und Minna Specht  (1944) vergleichbare 
Anstrengungen. Die Reform- und Gruppenpädagogik spielt in diesen Überle-
gungen eine gewichtige Rolle und findet einen institutionalisierten Niederschlag 
im Haus Schwalbach, 1949 von der US-Militärregierung gegründet und von der 
Emigrantin Magda Kelber (1908–1987) geleitet. Hertha Kraus reist im gleichen 
Zeitraum in die junge Bundesrepublik und bringt im Gepäck das – im Vergleich 
zu ihren Studienreisen der 1920er Jahre (Kraus 1931; 1932) deutlich weiterentwi-
ckelte – Wissen über Casework mit (Kraus 1949; 1950a; b; 1951; Busemann 1950; 
Belardi 1992). Ihre freundschaftliche Verbundenheit mit Bundeskanzler Konrad 
Adenauer sowie ihre Kontakte aus der Zeit als Kölner Stadtdirektorin eröffnen 
ihr in Verbindung mit ihrer neuen Position als Hochschullehrerin in den USA 
viele Türen und schaffen so Zugänge zum Diskurs. Die hehren Ziele müssen al-
lerdings bald an ökonomische wie politische Realitäten angeglichen werden. Weil 
die Aufgabe zu groß und drückend erscheint, wird „»democratization« to »reor-
ientation« to »helping«“ (Whelan 1951: 295), wie es eine Mitarbeiterin der Public 
Affairs Division des U. S. High Commissioner for Germany (HICOG) beschreibt.

In der Bundesrepublik ist derweil ein Strom von Migrant*innen vor allem 
aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten angekommen: 1950 sind rund 20 % 
der Bevölkerung der jungen Bundesrepublik Zugewanderte (Hering/Münchmei-
er  2007: 191). Hinzu kommen die weiteren Notlagen, so dass es mehr als 20 
Millionen Menschen sind, die die Gesellschaft und die Sozialsysteme vor große 
Herausforderungen stellen: Zerbrochene und zerstörte Familien, Entwurzelung, 
Wohnungsnot, Versorgungsengpässe mit allen Lebensmitteln, Arbeitslosigkeit 
sowie Traumatisierungen durch Krieg, Flucht und Vertreibung. Dazu gehört auch 
eine bisher kaum gekannte Durchmischung bisher konfessionell homogener Ge-
biete, die es vorher in dieser Weise nur in den stark industrialisierten Gebieten 
wie Berlin oder dem Ruhrgebiet gab. Einige Protagonist*innen der folgenden 
Rekonstruktion gehören zu dieser Gruppe mit Binnenwanderungserfahrung  – 
unter anderen Gerhard Leuschner, Annedore Schultze, Gerhard Melzer oder 
Margareta Breuer – während unzählige andere Protagonistinnen bereits ein gu-
tes Jahrzehnt zuvor zur Emigration ins Ausland gezwungen worden waren. Die-
se vielfältigen und massiven Herausforderungen treffen auf einen schon in der 
Zwischenkriegszeit von progressiven Kräften im transatlantischen Dialog entwi-
ckelten Ansatz einer Individualfürsorge. Dieser Ansatz ist aufgrund der knappen 
finanziellen wie personalen Ressourcen nur punktuell umzusetzen, gleichwohl 
Bedingung für die Einführung von Casework und Supervision, die zögerlich als 
»neue Methoden« eingeführt werden und damit auch in der Begrifflichkeit eine 
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Kontinuität ins Berlin der 1920er Jahre darstellen (vgl. Wronsky 1930: 362). Mit 
dieser Methodenorientierung und der Fokussierung insbesondere auf Casework 
und nachrangig Groupwork stellt die bundesdeutsche Sozialarbeit die Weichen, 
„die zur Konzentration auf individuelle und kleingruppenhafte Systeme führt, 
sozial- wie gesellschaftspolitische Probleme aber an den Rand drängt oder völlig 
aus dem Blick verliert“ (Ringshausen-Krüger 1977: 28). Damit trägt auch sie zu 
den entstehenden gesellschaftlichen Konflikten und dem Reformbedarf bei.

Entgegen dem US-Memorandum aus dem Sommer  1944 (»Morgenthau-
Plan«), das Deutsche Reich zu deindustrialisieren und in einen Agrarstaat zu ver-
wandeln, mühen sich die Westalliierten um einen Wiederaufbau und die Wirt-
schaftsförderung (vgl. Füssl 1997). Neben zahlreichen weiteren Initiativen und 
Hilfsprogrammen ist zwischen 1948 und 1952 vor allem das European Recovery 
Program (ERP; »Marshallplan«) wirkmächtig. Mit einer unvorstellbar großen 
Wirtschaftsförderung wird der Grundstein für eine schnelle wirtschaftliche Er-
holung nach dem Krieg (»Wirtschaftswunder«) gelegt. Dahinter steht das Ziel, 
die geförderten Nationen so an die USA zu binden und den Kommunismus ein-
zudämmen (»Truman-Doktrin«). Gleichwohl führt das Programm zusammen 
mit den Reaktionen der Sowjetunion darauf umso schneller in den Kalten Krieg 
(Lowe 2014: 382–383; 2019: 272 ff.). An der wirtschaftlichen Erholung sind ab 
1955 auch Arbeitsmigrant*innen (»Gastarbeiter«) aus den westlichen und süd-
lichen Nachbarstaaten beteiligt. Während in der Jugendhilfe zunächst wieder 
das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1925 (RJWG) genutzt wird, ermöglicht 
der wirtschaftliche Aufschwung sukzessive auch den Ausbau sozialstaatlicher 
Leistungen wie beispielsweise durch die neue Einrichtung der Bewährungs-
hilfe  (1953/54). Der 30.6.1961 schließlich ist ein bedeutender Tag, an dem das 
Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) erlassen wird und das bis dahin geltende Wei-
marer Fürsorgerecht ablöst. Damit einher gehen Begriffsverschiebungen von 
Fürsorge zur Wohlfahrtspflege und Sozialen Arbeit als auch vollkommen neue 
Verständnisse, Erwartungen und Ansprüche an die Arbeit.

Trotz der früheren Ablehnung des Westens vor allem durch die konservati-
ven Eliten wendet sich die Bundesrepublik ab 1949 schnell dem „normative[n] 
Projekt des Westens“ (Winkler 2018: II) zu. 1954 werden mit dem Deutschland-
vertrag und 1955 dem Beitritt zur Westeuropäischen Union deutliche Schritte in 
Richtung dieser Westintegration gegangen. Zwischen den beiden Systemen im 
Westen (Kapitalismus) und Osten (Kommunismus) wird der schon vor dem 
Zweiten Weltkrieg bestehende Konflikt politischer Systeme sichtbarer, der in 
den Kalten Krieg führt, und so werden 1955 auch wieder Streitkräfte – nur zu 
Verteidigungszwecken – installiert, verbunden mit Rüstungsprojekten und dem 
Eintritt in die NATO im selben Jahr. Der Ost-West-Konflikt prallt in Berlin am 
deutlichsten aufeinander, wo ab 1961 die Berliner Mauer die Stadt teilt und inter-
national zum Symbol für den Konflikt avanciert, prägt aber auch zunehmend 
wieder den Diskurs in der Bundesrepublik.
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Die Kirchen ergreifen Möglichkeiten, als scheinbar unverdächtige und am 
NS-Regime scheinbar unbeteiligte bzw. erfolgreich entnazifizierte Institutionen, 
wieder Einfluss auf die Gesellschaft zu erlangen. Dies ist von den Alliierten aus 
unterschiedlichen Gründen zugleich gewollt oder wird gar instrumentalisiert 
(Füssl 1997: 9). „Katholizismus und katholische Kirche erscheinen wie eine Amme 
an der Wiege der Bundesrepublik Deutschland. Auf nicht wenige zentrale Stich-
wörter zur Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik wie »Sozialpartnerschaft«, »Fö-
deralismus«, »Europa« oder »Subsidiarität« hat der Katholizismus ein Patentrecht 
beansprucht“ (Köhler/van Melis 1998: 11). Unter anderem versucht insbesondere 
die katholische Kirche, Schulen wieder in konfessionelle Trägerschaften zu über-
führen, übernimmt wieder stärker Aufgaben in der Sozialen Arbeit und versucht, 
an Zwischenkriegstraditionen anzuschließen. Die Seelsorge nimmt Einfluss auf 
die Soziale Arbeit, es kommt zu einer Pastoralisierung, und die kirchliche Arbeit 
wird einhergehend mit neuen Sozialgesetzen und dem Subsidiaritätsprinzip sehr 
viel diakonisch-caritativer ausgerichtet. Dabei greifen die kirchlichen Einrichtun-
gen überwiegend in restaurativer Manier auf tradierte Fürsorgekonzepte zurück, 
sind die sozialarbeiterischen Innovationen der 1920er Jahre tendenziell doch eher 
im sozialistisch-sozialdemokratischen Milieu der Arbeiterbewegung oder konfes-
sionsfreien Jugendbewegung entstanden (Füssl 1997). Der Sozialismus wird dabei 
von katholischer Seite aufgrund seines Materialismus weiterhin stark abgelehnt. 
Diese Ablehnung ist transnational und damit anschlussfähig an die vergleichbare 
US-amerikanische Ablehnung in der McCarthy-Ära (»Red Scare«) sowie in den 
Niederlanden nachzuweisen, so dass US-Alliierte und Katholik*innen zumindest 
diesbezüglich eine Nähe in gemeinsamen Wertvorstellungen verbindet.

Auch das patriarchale Frauenbild wird bald restauriert: Waren in den letzten 
Jahren der Kriegswirtschaft – wie schon im Ersten Weltkrieg – Frauen zunehmend 
insbesondere in der kriegswichtigen Produktion erwerbstätig, werden sie mit der 
wirtschaftlichen Stabilisierung wieder an den heimischen Herd gedrängt. Zudem 
wird den Frauen allgemein – auch im internationalen Diskurs – bis in die späten 
1980er Jahre keine tragende Rolle im NS-Regime zugeschrieben: Ihre Reduktion 
auf Reproduktions- und Sorgearbeiten entbindet sie in weiten Teilen (irrtümlich) 
von der Übernahme von Verantwortung für das Geschehen während des NS-Re-
gimes, und es dauert bis in die 1990er Jahre, bis begonnen wird, den Beitrag von 
Frauen an den Verbrechen des NS-Staates kritisch herauszuarbeiten (Thürmer-
Rohr 2006: 31). Die wenigen für Verbrechen in der Zeit des NS-Regimes verurteil-
ten Frauen wie beispielsweise die »Hyäne von Auschwitz«, Irma Grese, oder »the 
woman with the dog«, Johanna Bormann, stellen vor allem Ausnahmen dar und 
werden tendenziell als Einzelfälle abgetan.95 Im Ausland werden Frauen, die mit 
den deutschen Besatzern kollaboriert hatten, häufig gedemütigt, misshandelt und 

95 Vgl. hierzu auch die mühsamen Rekonstruktionsversuche der Tätigkeiten Hildegard Het-
zers (u. a. Hermann 2012; Behm et al. 2020).
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zum Teil gewaltsam wieder den Männern untergeordnet. Geradezu symbolhaft 
wird an ihnen Rache exerziert (Lowe 2014: 209 ff.). Simone de Beauvoirs Analysen 
in „Le Deuxième Sexe“ (1949) und die darin vertretenen feministischen Positionen 
sind ihrer Zeit weit voraus: 1951 erscheinen sie in deutscher Übersetzung („Das an-
dere Geschlecht“), werden in der katholischen Kirche jedoch vehement abgelehnt 
und gar in den vatikanischen Index librorum prohibitorum aufgenommen (vgl. 
Lowe 2019: 160). Entsprechend kann de Beauvoir – obwohl einem streng katholi-
schen Elternhaus entstammend – in der katholischen Frauenbewegung bestenfalls 
marginalen Einfluss entwickeln;96 zu stark sind das naturrechtlich-neoscholastische 
Dogma vom weiblichen Wesen der Frau oder schlicht die tradierten Machtverhält-
nisse und Rollenbilder zwischen den Geschlechtern.

In die Restaurationsprozesse fügt sich auch die Fortführung der inzwischen 
rund 30 Jahre andauernden Diskussion um ein Bewahrungsgesetz, wie Wil-
ling (2003) detailreich darstellt (vgl. Schikorra 2006). In der Weimarer Republik 
und im NS-Regime insbesondere von Teilen der Frauenbewegung eingefordert – 
darunter auch führende Katholikinnen – und immer wieder (vor-)parlamenta-
risch diskutiert, gelingt nun auch durch das parlamentarische Betreiben der Pro-
tagonistinnen des Katholischen Fürsorgevereins (KFFV), unter anderen Elisabeth 
Zillken und Helene Wessel, sowie des Berufsverbands Katholischer Fürsorgerin-
nen (BKF) eine Aufnahme von Zwangsbewahrungsmöglichkeiten in das Bundes-
sozialhilfegesetz (BSHG). Schon 1967 erklärt dann aber das Bundesverfassungs-
gericht den fraglichen § 73 Abs. 2 BSHG für verfassungswidrig.

Dabei ist die Bundesrepublik in ihren ersten Jahren kaum in europäische 
Fachdiskurse über Soziale Arbeit integriert: Die Isolation der Jahre des NS-Re-
gimes, die Kriegsschuld, zerstörte transnationale persönliche als auch verband-
liche Beziehungen sowie die Notlagen mit hohem Handlungsdruck im eigenen 
Land erschweren die Wiederaufnahme internationaler Beziehungen. Gerade für 
die 1950er Jahre lässt sich in Europa jedoch ein reger Austausch über die Weiter-
entwicklung der Sozialen Arbeit durch Casework und Supervision beispielhaft 
anhand der Fachzeitschriften The Almoner (London), Le Service social. Organe de 
l’Institut d’études Sociales de l’Etat (Brüssel), der fast gleichnamigen Service Social 
dans le Monde (Brüssel) des katholischen Weltverbandes UCISS oder der nieder-
ländischen Tijdschrift voor maatschappelijk werk (Alphen aan den Rijn) nach-
weisen. Diese Zeitschriften sind in den Beständen zahlreicher europäischer und 
US-amerikanischer Hochschulbibliotheken, auch über den jeweiligen Sprach-
raum hinaus, in der Bundesrepublik aber bis auf die Drittgenannte, in der auch 
die Aachenerin Augusta Schroeder publizierte, bis heute überhaupt nicht zu-
gänglich. Deshalb ist davon auszugehen, dass diese Zeitschriften im Fachdiskurs 

96 Illemann (2013) erwähnt de Beauvoir in ihrer Untersuchung des Katholischen Frauenbun-
des der Nachkriegsjahre nicht einmal, obwohl sie den KDFB durchaus als partiell divergent 
zum katholischen Dogma beschreibt.
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bestenfalls zufällig und nur in Einzelfällen rezipiert werden und die Bundesrepu-
blik in ihren ersten Jahren einen eigenen Weg geht oder gehen muss. Dabei ist die 
Bundesrepublik stark auf Expert*innen angewiesen, häufig Emigrant*innen, die 
den Transfer aus den Vereinigten Staaten in die Bundesrepublik leisten, aber auch 
Austauschstudierende wie Dora von Caemmerer, die 1948/49 vermutlich am In-
stitute of Almoners in London lernt (Walpuski 2022a), oder Heinrich Schiller, der 
in den USA bei Gisela Konopka studiert. Erst in einem zweiten Schritt kommen 
die Einflüsse vor allem aus den Niederlanden, die in Hinblick auf Casework und 
Child Guidance Clinics bereits einen kleinen Vorsprung auch vor der Schweiz und 
Österreich hatten, in die Bundesrepublik. Gleichwohl stellt die UCISS mit ihren 
Weltkongressen 1955 in Köln und 1958 in Brüssel, an denen jeweils auch zahl-
reiche Deutsche teilnehmen, eine wichtige Plattform im transnationalen katholi-
schen Diskurs dar (BKF 1955; UCISS 1959).

Mit dem Blick auf die 1968er Jahre soll der zeitliche Rahmen für diese Arbeit 
abschließend gefasst werden. Die gesellschaftlichen Widersprüche und Spannun-
gen zeichnen sich schon vorher ab, aber erst 1968 entwickelt sich global zu einem 
Jahr der Studierendenproteste und Unruhen. Das geht auch an der Bundesrepublik 
Deutschland nicht vorbei und äußert sich in Studierendenprotesten vor allem in 
den großen Universitätsstädten. Ab 1968 beginnt auch der extremistische Terror in 
Deutschland mit einem Attentat vom rechten Flügel auf Rudi Dutschke, zwei Jahre 
später mit der Befreiung des RAF-Mitglieds Andreas Baader der des linken Flügels. 
Sichtbar wird daran, dass die Gesellschaft sich verändert, wieder extremistischer 
und auf andere Weise gewaltbereit wird. Auch die »Heimkampagne«, die die Miss-
stände in der Fürsorgeerziehung anprangert, ist in diesem Kontext zu betrachten 
(Autorenkollektiv 1971; Meinhof 1971; Schölzel-Klamp/Köhler-Saretzki 2010).

Selbst wenn viele dieser späteren Entwicklungen im fernen West-Berlin oder 
in ausländischen Metropolen stattfinden, erreichen die Diskurse auch die klei-
neren Universitätsstädte. Letztlich tragen auch sie dazu bei, dass 1969 eine so-
zialliberale Koalition die Bundestagswahl gewinnt und die große Koalition der 
Vorjahre ablöste. Hier setzen die Inneren Reformen der Regierung Brandt ein, 
weil die große Koalition die bestehenden Probleme der sozialen Ungleichheit, 
der Versorgung mit öffentlichen Gütern sowie des Ausbaus politischer Teilhabe-
möglichkeit nicht ausreichend bearbeitet und nach 1966 nur mit halbherzigen 
Reformen auf dem kleinsten Nenner beginnt (Schmidt 1978: 207). Die „[p]rak-
tizierende[n] Katholiken ohne gewerkschaftliche Bindung“ (op cit.: 208) – etwa 
ein Viertel der Gesellschaft – präferieren jedoch 1969 unverändert noch zu 70 % 
die Christdemokraten und stellen damit ein sehr stabiles politisches Milieu dar.

In diese Phase der Inneren Reformen ab etwa 1970 fällt die Institutionali-
sierung der Supervision, die mit der Gründung der Fachhochschulen und der 
Akademisierung der Sozialen Arbeit einher geht. Jene Entwicklungen sind unter 
anderem von Ringshausen-Krüger (1977), Belardi (1992), Gröning (2013) und 
Lohl (2019) beschrieben. Im Folgenden wird jedoch die Zeit bis 1970 untersucht, 
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als Supervision und Casework noch auf einem gemeinsamen Entwicklungsweg 
hin zur Institutionalisierung und Professionalisierung sind, stark beeinflusst 
durch die dargestellten gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Beide sind 
durch die Ideengeschichte, Konzepte und durch Personen mit den vergangenen 
Jahrzehnten seit etwa 1920 verbunden, als die Professionalisierung der Sozialen 
Arbeit über Ausbildungsfragen einen starken Schub bekommen hatte.

Die Ausbildung in der Sozialen Arbeit zwischen Kontinuität und 
transnationaler Disruption

Die Ausbildung für die Soziale Arbeit bleibt auch nach dem Zweiten Weltkrieg 
ein zentrales Thema. Nach den Erfahrungen mit den Lehren des NS-Regimes 
und entsprechend den Konzepten der »4D« und der Re-education wollen die Al-
liierten neue Impulse im gesamten Bildungsbereich setzen. Für die Soziale Arbeit 
zielen die USA gemäß dem dortigen nationalen Konzept auf die Einführung in-
dividueller Hilfen und damit auf das Konzept des Casework und der Supervision. 
Dabei erhalten sie Unterstützung von zahlreichen Exilant*innen, die sich zwi-
schenzeitlich in den USA etabliert und assimiliert haben. Oben konnte gezeigt 
werden, dass es zu großen Teilen die sozialdemokratischen Akteur*innen der 
1920er Jahre sind, von denen einige inzwischen Professuren inne haben, und die 
ihre transnational-interkulturelle Expertise zur Verfügung stellen. Insbesondere 
in Hinblick auf die Arbeiterwohlfahrt wird ersichtlich, wie die langjährig im Exil 
erhaltenen Netzwerke genutzt werden, um neue Strukturen aufzubauen. Mit dem 
Aufbau neuer Strukturen und der Umgestaltung der Lehrinhalte entsteht sofort 
die Frage, wie dies praktisch gelingen kann angesichts fehlender Lehrmaterialien 
und ideologisch unbelasteter Lehrkräfte.

Am Anfang stehen die Beobachtungen der Mitarbeitenden der US-Militärre-
gierung: Sie stellen beispielsweise fest, dass Casework zwar in der Bundesrepublik 
nicht gänzlich unbekannt ist, aber „Case work in the relationship between client 
and administration is almost unknown. Although the term is used, its meaning 
is to case work in New York as H2O is to the formula for nuclear fission“ (Hunter/
Studd  1948: 142). Wiederholt werden die Autoritätshörigkeit der Deutschen 
und ihr Bedürfnis nach Abhängigkeit (»dependency«) als zentrale Probleme be-
schrieben (Whelan 1951; Braunthal 1952; Lewin 1943)97.

Wenn Alice Whelan (1951), eine US-amerikanische Sozialarbeiterin und Be-
raterin in der Public Affairs Division von HICOG, ihre Sichtweise der Bundesre-
publik in der US-Zeitschrift Social Casework darstellt, werden viele der damaligen 
Herausforderungen greifbar. Als Siegermacht einen Staat in seinen Werten und 

97 Dabei ist zu berücksichtigen, dass Lewin und Braunthal Exil-Deutsche sind, die ihre Kritik 
möglicherweise mit den persönlichen Erfahrungen der eigenen Emigration vermengen.
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Strukturen umzugestalten, dafür fehlt jegliche Erfahrung. Zugleich werden die 
Alliierten von vielen Deutschen als Besatzungsmacht und Kriegsgewinner gese-
hen, werden mit ihren Konzepten also als Feinde misstrauisch beäugt oder abge-
lehnt. Aus österreichischer Perspektive beschreibt auch Rosa Dworschak (1958; 
vgl. Sailer/Dworschak [1954]) eine große affektive Abwehr der Methoden aus 
den USA, die hinter der Begründung, dass die Rahmenbedingungen für indivi-
dualisierte Sozialarbeit in den Vereinigten Staaten und Europa nicht vergleichbar 
seien, versteckt werden.

Einher mit der affektiven Abwehr geht das Festhalten an NS-Ideologien, 
Sprach- und Denkmustern, das bewusst und unbewusst stattfindet: Sowohl 
aus materieller Not als auch aus einer unkritischen Haltung heraus nutzt bei-
spielsweise die Volkspflegeschule Kiel weiterhin die Lehrbücher der NS-Zeit und 
streicht in Lehrplänen nur offensichtlich problematische Inhalte durch (Nep-
pert  2019; Walpuski  2022a). Zwar werden Hakenkreuze und andere, nun ver-
botene NS-Symbole entfernt, einzelne Passagen aus Zulassungsbedingungen mit 
Buntstift gestrichen, so dass sie geradezu hervorgehoben wirken, aber es wird 
weiterhin die vorhandene, eugenisch-rassistisch inspirierte Fachliteratur mit 
der Schwerpunktsetzung auf Sozialgesetze und rechtliche Themen genutzt. Der 
Schulname wird erst 1947 in Landeswohlfahrtsschule Kiel geändert. Dazu trägt 
wohl bei, dass sich die Lehrenden nur bedingt als Nationalsozialistinnen verstan-
den (Hasenclever 1993: 34), aber auch, was Hege (1999: 155 f.) für die Münchener 
Schule feststellt: Viele Schülerinnen haben in der Erinnerung diese Inhalte nicht 
als explizit nationalsozialistisch wahrgenommen. Sie erinnern sich an andere Be-
gebenheiten, und nationalsozialistische Inhalte ebenso wie das zugehörige Voka-
bular verschwinden im Zeitgeist der verbreiteten Sichtweise und Geisteshaltung. 
Die Schülerinnen kennen durch ihre Sozialisation im Nationalsozialismus fast 
keine abweichenden Konzepte, und ihnen fehlen jeglicher Vergleich und Kri-
tiken. Entsprechend finden sich subtil eugenisches Denken in Formulierungen 
wie „wertvolle Menschen“ (Caemmerer/Schiller 1953: 252) oder die Einflüsse der 
Rasselehre und Menschenökonomie in „Debilen [… und] Asozialen“ (Krause-
Lang 1964b: 26) noch lange Jahre bei Schulleitungen sowie im Fachdiskurs. Krau-
se-Lang benennt auch das moralisch-wertende Urteil der Fürsorge „durch eigene 
Schuld oder […] unverschuldet in Not geraten“ (1964b: 26) als weiterhin gängige 
Praxis für die Entscheidung über die Gewährung von Hilfeleistungen und knüpft 
damit an Ansprüche an die Würdigkeit der Hilfeempfangenden an. Wesentlich 
deutlicher werden diese Kontinuitäten in den Vorträgen des Internationalen 
Soziologenkongresses  1958 in Nürnberg (Freyer et  al. 1961), an dem unter an-
derem Dora von Caemmerer teilnimmt. Dort referieren Hans Harmsen (1961), 
der Arzt Walter Haberlandt  (1961) und der Soziologe und Sozialanthropologe 
Karl Valentin Müller  (1961) einschlägig eugenisch-bevölkerungspolitische In-
halte. Denn auch 16 Jahre nach Kriegsende beeinflussen altbekannte Akteure 
weiterhin mit NS-konformen Ideologien den Diskurs, zum Teil gehüllt in ein 
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geändertes Verbalgewand. Insbesondere das Internationale Institut für Soziologie 
(IIS) mit seiner deutschen Sektion ist seit seiner Neugründung 1949 „organisa-
torische Rückzugsbasis für deutsche [Soziolog*innen,] die wegen ihres Engage-
ments für den Nationalsozialismus bei vielen ihrer Kollegen diskreditiert waren“ 
(Kühl 2014: 291 f.). Zu Recht: „sie waren – wenn auch auf unterschiedliche und 
verschieden intensive Weise – Vertreter einer empirisch orientierten und auf die 
weltanschaulichen Grundlagen des Faschismus ausgerichteten Sozialforschung“ 
(Weyher 1986: 293). Weyer sieht in dem Ergebnis, dass es in der deutschen Nach-
kriegssoziologie „nur wenig fortschrittliche, dafür aber zahlreiche konservative 
bis faschistische Traditionen gab […] ein Produkt der amerikanischen Politik 
[…]. Amerikanisierung der Soziologie bedeutet demnach weniger […] Fort-
schritt der wissenschaftstheoretischen Grundlegung (von der Geschichtsphilo-
sophie zur empirischen Soziologie) und des politischen Konzepts (von der tota-
litären Diktatur zur freiheitlichen Demokratie), sondern vielmehr reibungslose 
Kontinuität und Auswechslung lediglich des Etiketts. Statt Rasseforschung hieß 
es nun Begabtenauslese (Müller) oder Industrievolkskunde (Brepohl); wichtig 
war jedoch die Betitelung ›empirische Soziologie‹!“ (Weyer 1986: 303).

Es passt in die Nöte der Zeit, mehr aber noch ins Bild, dass der Deutsche 
Verein die Entlassung von NSDAP-Mitgliedern aus den Sozialverwaltungen be-
dauert: „Vor allem aber müssen wir unser Hauptaugenmerk darauf richten, er-
fahrene und bewährte Fachkräfte möglichst bald wieder zu gewinnen, die wegen 
ihrer Mitgliedschaft in der NSDAP ausscheiden mußten, aber in den anhängigen 
Spruchverfahren als nicht zu den besonders belasteten Gruppen gehörig fest-
gestellt sind oder werden. Bedauerlicherweise sind diese leichteren Fälle einer 
politischen Belastung dem Nachteil unterworfen, daß die Durchführung ihres 
Spruchkammerverfahrens zurückgestellt wird, damit aus politischen Gründen 
die schweren Fälle zuerst zur Aburteilung kommen“ (o. V. 1948: 48). Ein ver-
gleichbares Bedauern wurde angesichts der Emigrationen kritischer und moder-
nisierender Sozialarbeitender Mitte der 1930er Jahre ebenso wenig geäußert wie 
nun nachgeholt, und auch der Gedanke, die Emigrierten zurückzuholen, wird 
nicht geäußert.

Auch in Lina Mayer-Kulenkampffs (1886–1971) Schreiben an ihre Schullei-
tungskolleginnen in der Konferenz der Wohlfahrtsschulen wird diese unkritische 
Kontinuität, aber zugleich auch eine eigene moralische Überheblichkeit sicht-
bar: „Ich persönlich habe von Tagung zu Tagung stärker unter dem Gegensatz 
zwischen unserem warmen, freundschaftlich-persönlichen Verkehr und dem 
sachlichen Nichtzueinanderkommen gelitten … Die meisten von Ihnen haben 
seit Jahren und Jahrzehnten in der Arbeit der Wohlfahrtsschulen gestanden … 
Ich dagegen bin damals (1945, d. V.) nach zwölfjähriger Zurückgezogenheit in 
die Arbeit zurückgekehrt. Ihre Leistung und Ihre Erfahrungen bestärken Sie in 
dem Bestreben, das in Ihren Augen Bewährte und Erprobte über den Zusam-
menbruch hinüberzuretten als Grundlage für die zukünftige Arbeit. Ich dagegen 
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glaube, daß wir uns gerade in der Wohlfahrtsschule stärker von dem Bisherigen 
lösen müssen“ (Lina Mayer-Kulenkampf 1949 nach Neuffer 1990: 83 f.).

Allerdings ist es schwierig, dieses Loslösen praktisch in Lehre und Sozialer 
Arbeit umzusetzen, vor allem, weil es auf die genannten affektiven Widerstände 
stößt und das psychologische und soziologische Umfeld zu guten Teilen weiter-
hin NS-konforme Wissenschaft betreibt, wie oben gezeigt (vgl. nk 1951). Lotte 
Lemke beschreibt 1951 als Geschäftsführerin des Hauptausschusses der wieder 
gegründeten Arbeiterwohlfahrt diese Schwierigkeiten in der Bundesrepublik ein-
drücklich: „Auf dem pädagogischen Felde herrscht […] eine heillose Begriffs-
verwirrung und Wertverfälschung. […] Die Menschen, die heute als Erzieher in 
unseren Kindergärten und Heimen […] tätig sind, stehen weithin noch in den 
Konflikten und Auseinandersetzungen, in die der Zusammenbruch ›ihrer Welt‹ 
sie gestürzt hat. […] wir mußten einsehen, daß unsere Kräfte und Möglichkeiten 
nicht ausreichten, wenigstens im Kreis der uns nahestehenden oder bei uns be-
schäftigten sozialpädagogischen Kräfte die Grundlagen für eine Neuorientierung 
zu schaffen. Mit Schulungskursen alten Stiles war diese Aufgabe nicht zu lösen“ 
(Lemke 1951: 5).

Viele Verbände und Organisationen, die vom NS-Regime aufgelöst, verboten 
und/oder gleichgeschaltet worden waren, werden wieder gegründet, darunter 
auch die Neugründung der Arbeiterwohlfahrt 1946. Ebenso sind Berufsverbän-
de darunter, wie beispielsweise der Berufsverein der Gesundheits-, Jugend- und 
Wirtschaftsfürsorgerinnen und Fürsorger in der Provinz Schleswig-Holstein, der 
über Zwischenschritte inzwischen im Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit 
(DBSH) aufgegangen ist (vgl. Walpuski 2022a). In der neuen föderalen Struktur 
werden sie schnell aktiv und versuchen, modernisierenden Einfluss auf die So-
ziale Arbeit zu nehmen. Einerseits können sie auf Erfahrungen und Kenntnisse 
aus den 1920er Jahren zurückgreifen. Andererseits verfügen sie über emigrierte 
Kontakte, vornehmlich in die Vereinigten Staaten, durch die sie Unterstützung in 
Form von Wissen, Lehrkräften und finanziellen Mittel erhalten. Am Wirken des 
Arbeiterwohlfahrt-Hauptausschusses, der mit dem Unitarian Service Committee 
(USC) aus Boston kooperiert und noch in den späten 1940er Jahren erste Case-
work-Seminare in Berlin, Vöhl und Lüdersen durchführt, lässt sich dies gut nach-
vollziehen (Walpuski 2020c; Taylor 1949; Taylor et al. 1950; 1951).98

Insbesondere die bestehenden Schulen, die Kirchen und die fortbestehen-
den Verbände jedoch tun sich aus unterschiedlichen Gründen deutlich schwe-
rer mit einer Modernisierung und fachlichen Entwicklung. In seiner Untersu-
chung kommt Neuffer zu dem Schluss, dass „[ä]hnlich wie in der Organisation 

98 Neben den Dokumentationen der „Child Care Institutes“ der Jahre  1949 (Taylor  1949), 
1950 (Taylor et  al. 1950) und 1951 (Taylor et  al. 1951) finden sich auch zahlreiche Ver-
waltungsakten der Kooperation von USC und AWO digitalisiert in der Andover-Harvard 
Theological Library, Cambridge MA (Signatur bMs 16064), als auch im Archiv der sozialen 
Demokratie (ASD), Bonn.
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der praktischen sozialen Arbeit […] das Ausbildungssystem nach dem Zweiten 
Weltkrieg weitgehend unverändert fortgeführt“ (Neuffer 1990: 233; vgl. Hunter/
Studd 1948: 157) wird. Die Entwicklungen im Ausbildungssystem unter dem NS-
Regime werden lediglich als „schwerwiegende Unterbrechung [… bezeichnet, 
die] keine wesentlichen Neuerungen, die das Kriegsende überdauerten, wenn 
man von der […] fachlichen Überbetonung der gesundheitspflegerischen Fächer 
absieht“ (Haedrich 1967: 50.51–52; vgl. Bender-Junker/Schimpf 2020), mit sich 
brachte. Zwar werden die Schulen, die von der NSV übernommen worden waren, 
an ihre ehemaligen Träger zurückgegeben und „die hauptamtlichen Lehrkräfte 
nach einem Entnazifizierungsverfahren zum großen Teil entlassen und durch 
weitgehend unerfahrene, aber unbelastete Kräfte ersetzt“ (Hering/Münchmei-
er 2007: 202). Dies gilt allerdings nicht für alle Schulen, wie für Kiel von Nep-
pert (2019; vgl. Walpuski 2022a) herausgearbeitet oder auch an Margarete Junk 
deutlich wird, die nach einigen Jahren Absenz in Stuttgart wieder als Leitung ein-
gestellt wird. Die Schulen knüpfen vermeintlich wieder dort an, wo sie im Lau-
fe der 1930er Jahre in den NS-Staat gleichgeschaltet, adsorbiert oder beeinflusst 
worden waren, setzen häufig aber auch einfach die Lehre fort, die in den 1940er 
Jahren etabliert wurde (vgl. Reinicke 2012).

Deutlich ist an dieser Stelle noch einmal herauszustellen, dass wichtige und 
vor allem kritische Einflüsse aus Jugendbewegung, Frauenbewegung, Arbeiter-
bewegung, Sozialdemokratie und Sozialismus sowie aus dem liberalen Juden-
tum und dem kritischen Protestantismus nahezu vollständig fehlen, wie oben am 
Netzwerk um Salomon, Wronsky und Bernfeld, den Zugscharen oder der Arbei-
terwohlfahrt dargestellt werden konnte. Auch einzelne Stimmen wie Lina Mayer-
Kulenkampff, Elisabet von Harnack (1952; 1955) oder Erna Maraun (1953; 1954), 
die an die progressiven Impulse der Zwischenkriegszeit anknüpfen, ändern dar-
an zunächst wenig. Die psychoanalytischen Impulse, die dem linken politischen 
Spektrum nahestanden, waren unterbunden und im Göring-Institut NS-kon-
form auf die ideologische Linie gebracht worden. An jene modernisierenden, 
demokratisierenden und emanzipierenden Diskurse knüpft fast niemand an, nur 
Einzelne berufen sich darauf. Aufgenommen werden hingegen deutlich konser-
vativere Diskurse aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus (Gröning 2021: 109), 
weil die verbliebenen Akteur*innen auch schon damals konservativere Positio-
nen vertraten.

Belardi (1992; 2020) und Haedrich (1967) greifen in ihren Schlussfolgerun-
gen, dass die »neuen Methoden« keine tradierten Anknüpfungspunkte in der 
Bundesrepublik hatten, deshalb zu kurz, weil sie diese wirkmächtigen Diskurse, 
die von Minderheiten ausgingen, tendenziell übergehen. Das mag daran liegen, 
dass die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft wesentlich partikularistischer war, 
als es die gegenwärtige ist, und sich stärker in voneinander abgegrenzten sozialen 
und religiösen Milieus wie Katholizismus, Protestantismus oder Sozialdemokra-
tie organisierte. Biographien verliefen zumeist innerhalb dieser engeren Milieus; 
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Diskurse trennten die Milieus und damit auch Biographien. Anhand der Bio-
graphie von Dr.  Martha Krause-Lang  (1912–2017) lässt sich das exemplarisch 
nachvollziehen. Nach Abschluss ihrer Studien 1934 arbeitete Lang bis zu ihrer 
Hochzeit 1939 in Vorformen der Gemeinwesenarbeit, als sie katholische Land-
frauen in Württemberg, Saarland, Eifel und Schlesien in Dorf-Caritas-Kursen 
unterrichtete (Krause-Lang 2002: 154). Geprägt war diese Zeit in Krause-Langs 
Erinnerung auch durch das katholisch-kirchliche Rollenbild, das den diakoni-
schen Dienst als Berufung der Frau verstand  – also eng mit dem oben darge-
stellten Mütterlichkeitskonzept verbunden war (Schwab/Steven  2012), ebenso 
aber auch durch eine Nähe zur katholischen Jugendbewegung in Böhmen, die 
für eine religiöse Erneuerung eintrat (Bendel 2007: 187). Krause-Lang vertrat in 
den 1950er Jahren traditionelle Rollenbilder für Frauen in der Reproduktions- 
und Sorgearbeit und sprach sich gegen deren Erwerbstätigkeit aus. Ihre Position 
begründete sie mit dem natürlichen Wesen der Frau und damit in der Tradition 
des Mütterlichkeitskonzepts: „Die beispielhaft ausgewählten Beiträge von Mar-
tha Krause-Lang, der Adressatenkreis war jeweils in erster Linie Frauen, zeigen, 
daß sie zuhauf klassische Muster des Frauenbildes, ihrer Positionierung in Ehe, 
Familie und Beruf, in der Gesellschaft übernommen und argumentativ weiter 
geben, aber nicht durchweg selbst praktiziert hat“ (Bendel 2007: 198). Selbst lebte 
sie dieses in der Lehre vertretene Rollenbild nicht, wenn man ihre Berufsbiogra-
phie als alleinerziehende Kriegswitwe und beruflich erfolgreiche Akademikerin 
mit zahlreichen Ehrenämtern verfolgt (Krause-Lang 2002). Dazu gehörten auch 
zahlreiche internationale Kontakte und Reisen, unter anderem zu europäischen 
Casework-Seminaren der Vereinten Nationen (Krause-Lang 1964a). 1961 wurde 
ihr die Leitung der Sozialen und Caritativen Frauenschule des Landesverbandes 
Bayern e. V. des Katholischen Frauenbundes in München anvertraut. Spätestens ab 
Mitte der 1960er Jahre schloss sie sich der internationalen und inzwischen stark 
emanzipatorischen Gralsbewegung an und stand auch in Kontakt mit deren Zen-
trum im niederländischen Tiltenburg (Bsteh 2012; Ferraguti 2012).99 Vermutlich 

99 Die Bewegung De Graal wurde von der Frauenkommunität Vrouwen van Nazareth 1929 
im Bistum Haarlem gegründet, als der neue Bischof Johannes Aengenent (1873–1935) die 
Kommunität bat, in seiner Diözese einen katholischen Jugendverband für Mädchen aufzu-
bauen. Die Vrouwen van Nazareth wiederum gründeten sich 1921 bei Rijswijk und gehen 
auf den Volksmissionar, Jesuiten und Hochschullehrer Jacobus »Jacques« Johannes Anto-
nius van Ginneken SJ (1877–1945) zurück, der als Vorsitzender des Comité tot Bekeering 
van Nederland auch mit Frans Frencken (s. Fußnote  234) kooperierte (Borgmann  1931; 
Luykx 1989; Oudejans 1989). De Graal gewann schnell großen Zulauf, auch im Deutschen 
Reich und England, und verfolgte feministisch-emanzipatorische Konzepte in Verbindung 
mit dem Katholizismus (Derks 2012; 2016), distanzierte sich vom Sozialismus und wurde 
als modern, offensiv und anschlussfähig an die Großstadtjugend wahrgenommen (Borg-
mann 1931: 194.200). Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich die einstige Jugend-
bewegung zu einer stark emanzipatorischen, globalen Frauenbewegung, die sich sukzessive 
der Ökumene öffnete und einflussreiche Mitglieder hat.
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wirkten diese Netzwerke – ebenso wie das II. Vaticanum und ihre Einbindung in 
die Würzburger Synode (Bsteh 2012) – daran mit, ihre Positionen und Rollenbil-
der ab Mitte der 1960er Jahre zu verändern und die männerlastige Zusammenset-
zung der Synode zu kritisieren, denn 1971 forderte sie die gesetzlich garantierte 
Gleichberechtigung auch für kirchliche Kontexte (Bendel 2007: 195 f.). Rückbli-
ckend betrachtete Krause-Lang es als Vorteil, an zwei katholischen Sozialschu-
len Dozentin gewesen zu sein. Sie sah den Vorzug der konfessionellen Schulen 
darin, dass „die ausführliche Würdigung ethischer Fragen in Vorlesungen und 
Diskussionen – an unserer Stiftungsfachhochschule wirkten mehrere Theologen, 
Priester und Laien – eine große Rolle […] für die Persönlichkeitsbildung“ (Krau-
se-Lang 2002: 175) spielte. Wie diese ethischen Fragen von den namenlosen und 
damit nicht zuzuordnenden „Theologen, Priester[n] und Laien“ (ib.) beantwortet 
wurden, stellt Krause-Lang leider nicht dar.

In dieser Gemengelage entstehen bereits kurz nach dem Krieg Fortbildungs-
kurse über Casework und neue Methoden für berufstätige Fürsorger*innen, 
zum Teil im Auftrag der Alliierten, zum Teil durch das Engagement von Nicht-
regierungsorganisationen. Supervision ist dabei in Verbindung mit dem Case-
work immer Thema und verbirgt sich häufig hinter dem Begriff der »neuen 
Methoden«. Noch in den ausgehenden 1940er Jahren kooperiert beispielsweise 
die Arbeiterwohlfahrt mit dem Unitarian Service Committee (Walpuski  2020c; 
Taylor 1949; Taylor et al. 1950; 1951), ab 1951 finden zwei Kurse an der Deut-
schen Hochschule für Politik (DHfP) in Berlin (Walpuski 2020c; 2022a) statt, und 
im Jugendamt Mannheim entwickelt sich eine langjährige Fortbildungsreihe 
(Braunthal 1952; Roesinger 1954; 1955; 1957; Bang 1959; Hecker 1995). Immer 
sind in dieser Phase ausländische Expert*innen eingebunden, häufig deutsche 
Exilant*innen wie Marianne Welter und Walter Friedländer oder Hilde Braun-
thal. Sie beschreibt mit dem Blick einer Psychiatric Social Worker aus der neuen 
New Yorker Heimat die Sozialarbeiterinnen, die sie als abhängig („dependancy“), 
konformistisch, wenig ehrgeizig und kaum konkurrent erlebt und begründet das 
unter anderem mit den in der Bundesrepublik fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten 
zum Supervisor: „Any individuality in thinking would have opened avenues lea-
ding to opposition, criticism, or hostile remarks, which they could not bear. For 
these reasons the discussions, although of rich introspective quality, were lacking 
in dynamism“ (Braunthal  1952: 244). In ihrem Supervisionsverständnis lassen 
sich damit deutlich die von Kadushin (1976) beschriebenen Elemente der admi-
nistrativen Funktion ebenso erkennen wie das Aufstiegsprojekt (Olk 1986). Die 
Niedersächsin Rohde (1955) berichtet von einer einwöchigen Schulung am Am-
mersee, zu der der Berufsverband der Sozialarbeiterinnen eingeladen hatte. Diese 
Schulung ist aufgrund der trinationalen Kursleitung bemerkenswert, denn dort 
lehrten Ellen Simon (1951) aus Berlin, Rosa Dworschak (1953) aus Österreich 
und Nelly Morell-Vögtli (Vögtli 1951) aus der Schweiz, die zudem eigene Erfah-
rungen in den Vereinigten Staaten gesammelt hatten. Rohde lernt, wie wichtig 
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eine demokratische Haltung für das Casework ist, und „[d]iese nicht autoritäre, 
sondern wahrhaft demokratische Haltung fehlt vielleicht gerade in unserem Lan-
de noch oft“ (Rohde 1955), urteilt sie. Damit scheint zu gelingen, was aus Sicht 
der Siegermächte aber auch der beteiligten Exilant*innen geschehen soll: Die 
neuen Methoden sollen auch dazu beitragen, die Bundesrepublik zu demokrati-
sieren und zu humanisieren (Kamphuis 1948: 83; 1954). Neben dem Groupwork 
bietet sich insbesondere das Social Casework als eine Methode an, weil schon 
Mary Richmond (1917; 1922) Casework eng mit demokratischen Konzepten ver-
bunden hatte.

So verfestigt sich schnell die Einschätzung, dass in der jungen Bundesre-
publik ein enormes Neu- und Nachqualifizierungsdefizit für Beschäftigte in 
der Sozialen Arbeit besteht, das sich bis weit in die 1960er Jahre hinein zieht. 
1952 zeigt die Konferenz der Ausbildungsstätten in Düsseldorf, wie weit die 
„Vorstellungen über die Voraussetzungen, die Standards, die Inhalte und die 
Abschlüsse der Ausbildung“ (Hering/Münchmeier  2007: 203) divergieren, 
was eine bundesweite Vereinheitlichung blockiert. Caemmerer moniert dies 
noch 1957 in ihrem Schreiben an Friedländer und befürchtet eine Zersplitte-
rung und fachliche Spezialisierungen statt einer bundeseinheitlichen Quali-
fikation.100

Für die Aufnahme von Casework und Supervision in die Lehrpläne ist die 
Konferenz der Wohlfahrtsschulen von 1954 in Berlin von großer Bedeutung. Hier 
hält unter anderen Dora von Caemmerer, damals Leiterin der kommunalen 
Nürnberger Schule, ein Referat. Zudem demonstriert sie gemeinsam mit Ellen 
Simon in einer Art Vorführung anhand eines eingedeutschten amerikanischen 
Fallbeispiels Supervision, wie sie sie bereits in den Kursen an der Deutschen 
Hochschule für Politik erprobt und in Nürnberg neu eingeführt hatte (Caem-
merer 1954; Junk 1955; Maraun 1955; Koll-Bernards 1956; Müller 2013: 181 f.; 
Walpuski 2022a). Die Konferenz ist beeindruckt und beschließt daraufhin, die 
»neuen Methoden«, die sich als lehr- und lernbar darstellen, in die Lehrpläne 
aufzunehmen. Die Ausbildungsstätten in Wuppertal-Elberfeld, Bielefeld und 
das Seminar für Sozialberufe der AWO in Mannheim unter Hans Pfaffenberger 
und Ruth Bang sind neben Nürnberg die ersten Schulen, die dies tun (Ringshau-
sen-Krüger 1977: 29). Diese »neuen Methoden« heben sich von den „weiterhin 
virulenten NS-Ideologien ab […, stehen] aber dennoch in einer Kontinuität bür-
gerlichen Denkens der Weimarer Zeit […], wenn es mit der Betonung des Indi-
viduums nicht darum geht, gesellschaftliche Strukturen zu kritisieren oder gar 
zu ändern, sondern im Einzelfall zu helfen (vgl. Lehnert 2003). [Caemmerer] 

100 Caemmerer an Friedländer, Schreiben vom 11.7.1957, in: University of Albany, Library, 
M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Friedländer 
Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 7, Folder 36.
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ging es darum »die Kunst des Helfens zum Kernstück unserer Ausbildung zu 
machen. Alles Wissen vom Menschen, sei es medizinisch-biologischer oder 
psychologischer Art, das Wissen von der sozialen Umwelt, in der Menschen in 
unserer Kultur groß werden, und das Wissen über die sozialen Hilfseinrichtun-
gen […] muß der Kunst des Helfens zugeordnet sein unter dem Gesichtspunkt: 
Verstehen um zu helfen.« (Caemmerer  1954, S. 308; vgl. Koll-Bernards  1956; 
vgl. ASF 1953) Diese veränderte Ausbildung hat »Auswirkungen […] auf die 
Persönlichkeit des Sozialarbeiters«, dessen Lernaufgabe ist, »seine selbstkriti-
schen Fähigkeiten zu entwickeln und auch ein Stück Selbsterkenntnis zu gewin-
nen. Ich verstehe Selbsterkenntnis in dem Sinne, daß man weiß, wo man seine 
wunden Punkte, seine Vorurteile und Schwächen hat. Wieviel wir als berufliche 
Sozialarbeiter über uns selbst wissen sollten, ist schwer zu sagen. Es ist indivi-
duell zu unterschiedlich, wieviel Wissen über sich selbst ein Mensch vertragen 
kann. Es scheint mir aber sicher zu sein, daß die Ausbildung den angehenden 
Sozialarbeiter auf die Punkte hinweisen muß, wo eine Arbeit an sich selbst not-
wendig ist.« (a. a. O., S. 312) Auch wenn sie nicht von Reflexivität sprach, wird 
doch deutlich, dass sie diese als notwendig erachtet und dabei auch an psycho-
analytische Konzepte dachte“ (Walpuski 2022a: 214).

Nicht nur der Konferenzbeschluss strahlt aus, auch das Referat fließt in wei-
tere lokale Diskurse ein, wie an Koll-Bernards (1956) Referat in der von ihr ge-
leiteten katholischen Schule in Köln deutlich wird. Die Schulen haben zunächst 
selbst sehr große Defizite in der Fachlichkeit, das heißt, die Dozierenden müssen 
in den »neuen Methoden« ausgebildet werden. So findet beispielsweise vom 7. 
bis 20. Oktober 1956 eine von der Konferenz organisierte Fortbildungsveranstal-
tung für Dozierende in Bad Honnef statt, die Marie Kamphuis aus Groningen 
als Referentin leitet (Koll-Bernards 1956). Deren Ziel ist es, Gesichtspunkte zu 
erarbeiten, wie die schulische Ausbildung an die aktuellen Aufgaben der sozia-
len Arbeit und vor allem der Einzelfallhilfe angepasst werden kann. Die Kölner 
Schule erprobt die Supervision in der Ausbildung zur Gruppenarbeit und kommt 
zu dem Ergebnis, dass Studierende unter anderem eine „bessere Selbsterkennt-
nis“ (Morczinek 1956: 16.18) erlernt haben.

1959 wird die Ausbildung neu geordnet und auf drei Jahre verlängert. Nord-
rhein-Westfalen bildet schon früh die Avantgarde, wie Dora von Caemmerer aus 
Nürnberg an Walter Friedländer im fernen Kalifornien berichtet: „Alle Wohl-
fahrtsschulen in Nordrhein-Westfalen, auch die kommunalen Schulen erhalten 
95 % der Gehälter ihrer hauptamtlichen Lehrkräfte vom Lande erstattet. Sie sind 
daher in der Lage, ihre Zahl an hauptamtlichen Mitarbeitern stark zu vermehren 
und die ihnen im eigenen Etat zur Verfügung stehenden Mittel zur besseren Aus-
stattung der Bibliotheken und zur wirtschaftlichen Förderung ihrer Studierenden 
zu verwenden. Diese Entwicklung ist für Nordrhein-Westfalen erfreulich, bedeu-
tet jedoch, daß eine starke Abwanderung der Nachwuchskräfte aus allen Teilen 
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der Bundesrepublik nach Nordrhein-Westfalen stattfindet.“101 Nordrhein-West-
falen nimmt so flächendeckend als erstes Bundesland die Methodenlehre in den 
Lehrplan auf, während Bayern noch mit der Koedukation kämpft und die Fürsor-
gerinnen noch als »Medizinalhilfspersonen« und Schreibkräfte der Ärzte bei den 
Gesundheitsämtern wahrnimmt (ib.). Auch wenn in Nordrhein-Westfalen damit 
eine Region der Modernisierung entsteht, bleibt auch dort die Unsicherheit, wie 
die »neuen Methoden« zu lehren und anzuwenden seien. Der Praxisanleitung 
oder Supervision wird eine zentrale Rolle in der Ausbildung zur Sozialen Arbeit 
zugemessen, und die Beziehungen zwischen Sozialarbeiter*in und Klient*in als 
auch zwischen Praxisanleitung und Praktikant*in wird in den Fokus gerückt. In 
der Zeitschrift der katholischen Kölner Schule heißt es dazu: „Als die für das 
gesamte Praktikum entscheidende Frage wurde die Praxisanleitung erkannt und 
herausgestellt. Der Praxisanleiter muß ein besonderes Verhältnis zum Praktikan-
ten bekommen. […] Eine besonders gute berufliche und persönliche Beziehung 
wurde z. B. in einem Falle hergestellt, wo ein Ehemaliger der Schule die Praxis-
anleitung übernommen hatte“ (Morczinek 1962: 32).

Im Hintergrund setzt bereits der Aufwertungs- und Akademisierungspro-
zess der Ausbildungsstätten ein, der sich bundesweit sukzessive über Jahrzehnte 
hin entwickelt. Angeregt durch die »Treysaer Empfehlungen« der Konferenz der 
Wohlfahrtsschulen 1951 sowie die Düsseldorfer Länderkonferenz 1958 werden die 
unterschiedlichen Fachrichtungen in der Ausbildung (Jugendwohlfahrtspflege, 
Gesundheitsfürsorge sowie Wirtschafts- und Berufsfürsorge) zusammengeführt 
und Lehrpläne aneinander angeglichen. Den Sozialwissenschaften wird ein grö-
ßerer Anteil eingeräumt und der wissenschaftliche Anspruch insgesamt erhöht 
(Nachbauer 1969: 50 f.). In diesem Zeitraum werden die Fachschulen zunächst 
zu Höheren Fachschulen. Neue Dozierende werden gesucht und in Seminaren 
und Kursen im Casework ausgebildet, damit sie die »neuen Methoden« unter-
richten können. Exemplarisch lässt sich dies im Lebenslauf der Heilpädagogin 
und promovierten Philosophin Veronica Kircher (1929–2021)102 nachvollziehen. 
17-jährig unter dem Eindruck des Krieges zum katholischen Glauben konvertiert 
und spirituell in einer dominikanischen Laiengemeinschaft und dem Neotho-
mismus beheimatet, kommt sie als junge Methodenlehrerin aus dem westschwei-
zerischen Fribourg nach einem kurzen Zwischenspiel als Erziehungsberaterin in 
Zürich an die katholische Wohlfahrtsschule in Münster (Kircher 2019; Schulte im 
Walde 2019). Unter anderem nimmt sie 1959 „am Internationalen Seminar »La 
Formation Pratique et la Supervision dans le Service Social« der Union Catho-
lique Internationale de Service Social (UCISS) im italienischen Rapallo, 1962 an 

101 Caemmerer an Friedländer, Schreiben vom 11.7.1957, in: University of Albany, Library, 
M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Friedländer 
Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 7, Folder 36.

102 Traueranzeigen, in: Westfälische Nachrichten vom 15.12.2021.
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der Fachschulen-Konferenz des Sozialministeriums in Aachen und von 1965 bis 
1966 in Köln an einer Casework-Fortbildung für Lehrerinnen unter Leitung der 
Psychoanalytikerinnen Edeltrud Meistermann-Seeger und Marta Reyto-Cassirer 
teil“ (Walpuski 2020c). Aus Sicht der Dozentinnen lässt sich dies in der von Dora 
von Caemmerer geleiteten Zusatzausbildung für die Verwaltungsfachkräfte der 
Jugendämter des Landes Rheinland-Pfalz in die Methodik der Einzelfallhilfe103 
ebenso erkennen wie im bereits erwähnten Fortbildungskurs von Marie Kam-
phuis.

Hinter den verschiedenen Kursen stehen zudem unterschiedliche Interessen: 
Bei Kircher wird das transnationale Engagement der katholischen UCISS eben-
so deutlich wie das landespolitische Modernisierungsinteresse der damaligen 
christlich-liberalen Koalition in Nordrhein-Westfalen. Auf Bundesebene lässt ein 
Schreiben Caemmerers an Walter Friedländer Blicke in die Spannungsfelder zu: 
Caemmerer wird 1963 vom Deutschen Verein beauftragt, einen Zwei-Jahres-Kurs 
für dessen Akademie zu entwickeln, während parallel die Victor Gollancz-Stiftung 
an einem vergleichbaren Kurs arbeitet: „Die ganze Situation hat etwas Tragiko-
misches an sich. Hinter dem Deutschen Verein steht das Innenministerium, hin-
ter der Victor Gollancz-Stiftung das Familienministerium, und weder die beiden 
Ministerien noch die beiden Vereinigungen können sich auf ein gemeinsames 
Konzept einer Akademie einigen.“104 Der Streit des CSU-geführten Bundes-
innenministeriums unter Hermann Höcherl – vormals NSDAP-Mitglied – mit 
dem CDU-geführten Bundesfamilienministerium unter Franz-Josef Wuermeling 
bzw. Bruno Heck bildet damit den Diskurs zwischen Positionen der autoritären 
Kontrolle und sozialer Reform ab. Konservativ und katholisch waren dennoch 
alle drei Minister. Weitere Spannungen resultieren aus dem Verhältnis der häu-
fig freien Schulträger wie beispielsweise der katholischen Kirche mit ihren Ver-
bänden zu staatlichen Schulbehörden. Die Behörden haben teils sehr enge Vor-
stellungen von der schulischen Ausbildung, die den Trägern nicht genehm sind. 
Zusätzlicher Druck entsteht durch Studierendenverbände, die analog zu den 
Ingenieurakademien für eine Aufwertung zu Fachhochschulen demonstrieren. 
Eine nicht vollständig offen diskutierte Fragestellung dieser Zeit war zudem die 
der Finanzierbarkeit akademischen Personals im Personalgefüge der späteren 
(häufig kirchlichen) Anstellungsträger, die teurere Fachkräfte scheuten (Nach-
bauer 1969).

Doch gerade über die Bedarfe der Praxis entsteht Veränderungsdruck: Das 
neue Bundessozialhilfegesetz (BSHG) führt ab 1961 dazu, dass wesentlich mehr 

103 Caemmerer an Friedländer, Schreiben vom 20.6.1963, in: University of Albany, Library, 
M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Friedländer 
Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 7, Folder 36.

104 Caemmerer an Friedländer, Schreiben vom 20.6.1963, in: University of Albany, Library, 
M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Friedländer 
Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 7, Folder 36.
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Fachkräfte nachgefragt werden und auch die qualitativen Erwartungen an die 
Fachkräfte steigen. Dabei wird in den beratenden Verhandlungen über die Ent-
würfe zum BSHG ein kontroverstheologischer Konflikt sichtbar, denn die katho-
lische Kirche will das neue BSHG (sowie das Jugendwohlfahrtsgesetzt (JWG)) 
über das Subsidiaritätsprinzip für „eine gesellschaftliche Neuordnung mit kirch-
licher Dominanz“ (Poschmann  2022: 373) und damit restaurativ nutzen. Das 
von ihr vertretene Subsidiaritätsverständnis war dabei neothomistisch aus der 
Enzyklika Quadragesimo anno begründet und unterschied sich vom protestan-
tischen Verständnis (Poschmann 2022: 74 ff.; Pius XI. 1992 [1931]). Gerade an 
den geplanten Regelungen zur Einzelfallhilfe werden die Gegensätze sichtbar, 
fordert die katholische Seite doch eine vorrangige Zuständigkeit in Verbindung 
mit einer finanziellen Förderung durch den Staat, um überhaupt in die Lage ver-
setzt zu werden, die Einzelfallhilfe durchzuführen. Zeitgleich wird auch an der 
JWG-Novelle konsultatorisch gearbeitet. An den Konsultationen zu beiden Ge-
setzesentwürfen sind von katholischer Seite neben Helene Wessel auch Elisabeth 
Zillken als katholische Funktionärin und Sozialpolitikerin und Willy Bokler als 
Präses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) beteiligt (Posch-
mann 2022: 155.157 u. ö.) – beide sind dann auch der Akademie für Jugendfra-
gen verbunden. So lässt sich die Gründung der Akademie bzw. die Entwicklung 
der Casework-Fortbildungsangebote vor dem Hintergrund dieser Beratungen in 
einen deutlich größeren, politischen Zusammenhang stellen und auch als Kon-
sequenz daraus lesen: Die katholische Kirche sieht nicht nur rein technisch den 
Fachkräftebedarf, sondern die Chancen, das BSHG strategisch für die Restaura-
tion und eigene Dominanz nutzen. In der Folge entsteht ein Bedarf von explizit 
katholischen Einzelfallhelfer*innen.

Das BSHG, das nun nicht mehr von Hilfebedürftigen, sondern vielmehr von 
Hilfesuchenden spricht, bildet zudem ein vollkommen neues Menschenbild der 
Sozialen Arbeit ab. Nicht mehr eine autoritäre paternalistische Fürsorge, sondern 
partnerschaftlich-dialogische Kooperation und eine Freiheit des Hilfesuchenden 
in der Entscheidung, Hilfe anzunehmen oder abzulehnen, führen geradezu in 
eine »Beratungspflicht« der Betroffenen, um sie überhaupt erst entscheidungs-
fähig zu machen (Giese 1966: 11 f.). Um diese Beratung durchführen zu können, 
bedarf es neuer Kompetenzen für die ausführenden Sozialarbeitenden.

Zur gleichen Zeit nehmen die ersten Absolvent*innenjahrgänge der neuen 
Lehrpläne der Höheren Fachschulen ihre Berufstätigkeit auf. Zu den von ihnen 
erlernten neuen Konzepten einer individualisierten Sozialarbeit (»Einzelfallhil-
fe«) gehört Supervision, die sie in den Arbeitsstellen vorzufinden erwarten. Da-
mit wird eine Nachfrage nach Supervision erzeugt, die häufig auch als Praxisbe-
ratung oder Praxisanleitung bezeichnet wird, weil sich noch keine Übersetzung 
des amerikanischen supervision etabliert hat (vgl. Caemmerer 1970; Miro 1966).

Schließlich entstehen ab etwa 1970 die Fachhochschulen, und die Ausbil-
dung wird auf ein akademisches Niveau, wenn auch kein universitäres, gehoben. 
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Damit erfolgt eine Angleichung an anglo-amerikanische Ausbildungsstrukturen, 
die als Professionalisierung durch Verwissenschaftlichung zu fassen ist. Gleich-
zeitig verschmelzen Außen- und Innendienst im Allgemeinen Sozialdienst, so 
dass die bisher meist im Außendienst tätigen »Handlangerinnen« der im Innen-
dienst tätigen Beamten eine Statusaufwertung erfahren (vgl. Hering/Münchmei-
er  2007: 203).105 Die Besetzung einiger Fachhochschulprofessuren mit profes-
sionsfremden Theoretikern erfährt dabei Kritik, und Caemmerer zeigt sich im 
Briefwechsel mit Friedländer konservativ als Befürworterin des bisherigen schu-
lischen Ausbildungssystems und als verlässliche Kritikerin der Akademisierung: 
„Ich finde vielmehr, daß die Umstellung auf die Fachhochschulausbildung den 
ganzen Methoden der Sozialarbeit einen solchen Rückschlag versetzt hat, daß 
man noch garnicht sieht, wohin der Weg der Sozialausbildung in Deutschland 
gehen wird. Bisher ist es nur die Fachhochschulordnung des Landes Bayern, die 
überhaupt noch vorsieht, daß ein Praktikum von 2 Semestern innerhalb des 8-Se-
mestrigen Studiums […] abzuleisten ist. […] Diese brauchbare Lösung wird von 
allen übrigen Bundesländern und vor allen Dingen auch von den Studenten ab-
gelehnt, die – zumal hier in Berlin – nur noch auf Gesellschaftsveränderung hin-
arbeiten und die berufliche Sozialarbeit als manipulierte Anpassung ablehnen.“106 
„Die Fachhochschule [Berlin] ist ganz überwiegend in den Händen der Links-
radikalen, die versuchen, alle Berufungen nur nach politischen Gesichtspunkten 
durchzubringen. An dem Stand der Leistungen der Studenten, die ich in Super-
vision bekomme, kann ich das niedrige Niveau der Ausbildung ablesen, obwohl 
ich mir schon vorbehalte, nur Studenten in Supervision zu nehmen, die noch 
wirklich arbeiten wollen.“107 „So umstritten Supervision in den Zeitschriften den 
linksanarchistischen Gruppen der Sozialarbeit (»Neue Praxis«) behandelt wird 
als Instrument »repressiver Anpassung«, so erstaunlich lebhaft ist die Nachfrage 
von Berufsanfängern u. fortgeschrittenen Praktikern danach.“108 Und noch 1980 
steht sie der Akademisierung unverändert kritisch gegenüber: „Die Sozialarbeit 
in Deutschland ist nicht in einem guten Zustand, ich denke, daß die Akademisie-
rung zu einer grossen Praxisferne geführt hat u. die jüngeren Nachwuchskräfte 

105 Der Satz bildet bewusst die seinerzeit überwiegenden Geschlechterverhältnisse ab.
106 Caemmerer an Friedländer, Schreiben vom 10.7.1972, in: University of Albany, Library, 

M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Friedländer 
Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 7, Folder 36

107 Caemmerer an Friedländer, Schreiben vom 17.7.1974, in: University of Albany, Library, 
M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Friedländer 
Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 7, Folder 36.

108 Caemmerer an Friedländer, Schreiben vom 14.12.1975, in: University of Albany, Library, 
M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Friedländer 
Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 7, Folder 36.
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zwar gerne graduierte Sozialarbeiter heissen, aber sich nicht wirklich engagie-
ren.“109

Diese Kritik einer Praxisferne und Theorielastigkeit findet sich auch bei Be-
lardi (2020). Gröning weist dem widersprechend darauf hin, dass die Wissenssys-
teme und die Organisationen der Sozialen Arbeit noch lange nach dem Ende des 
NS-Regimes „tief in der NS Ideologie und in ihr verwandten Wissenssystemen 
festhingen […]. Diese eugenischen, bewahrenden und teilweise in der Rassen-
lehre verhafteten Wissenssysteme prägten den Habitus der Sozialarbeiter*innen 
lange.[110] Das Theorie-Praxis-Problem in den 1960er Jahren ergab sich nicht aus 
Arroganz gegenüber der Praxis, sondern aus der bitteren Einsicht, dass die Pra-
xis in der gesamten sozialen Arbeit mindestens normalistisch, selektierend und 
antidemokratisch war. Die Anstaltsförmigkeit der Institutionen der Praxis, die 
symbolische Gewalt in der Diagnostik, die strafenden und disziplinierenden 
Haltungen im gesamten Fürsorgewesen werden immer noch aufgearbeitet. […] 
Außer Frage steht, dass es nach 1945 in der Sozialen Arbeit zunächst zu einer 
klinischen Wende gekommen ist, dass die Rassenlehre von der Normalitätsleh-
re abgelöst wurde und Selektion und Bewahrung die Antwort auf soziale Prob-
leme gewesen ist. […] Auch die Psychoanalyse ist wie die gesamte Psychologie 
in diesem Kontext kritisch zu betrachten“ (Gröning 2021: 109 f.). Somit ist die 
Akademisierung als Versuch zu sehen, aus diesem ideengeschichtlichen Konti-
nuum auszubrechen. Für diesen Ausbruch bereiten Casework und Supervision, 
zumindest im kritisch-reflexiven, modernisierenden und sozialreformatorischen 
Verständnis, den Boden.

Verwissenschaftlichung als Weg zur Professionalisierung: 
Akademisierung, Social Research und der Anspruch an eine  
wrationale Wissenschaftlichkeit der Methoden

Aus den unterschiedlichen Sozialen Bewegungen heraus, im Wesentlichen den 
Frauenbewegungen, aber auch der Settlement-Bewegung mit ihren sozialwissen-
schaftlichen und ihrem sozialreformatorischen Anliegen sowie der Entwicklung 
der Psychoanalyse, hatten sich für die 1920er Jahre deutliche Professionalisie-
rungsbemühungen nachzeichnen lassen. Insbesondere einzelne Vordenkerinnen 
aus der Frauen- als auch sozialpädagogischen Bewegung hatten erkannt, dass Pro-
fessionalisierungsversuche über die »weibliche Wesensart« in eine Sackgasse füh-
ren, und begannen deshalb, die Professionalisierung über eine Rationalisierung, 

109 Caemmerer an Friedländer, Schreiben vom 12.7.1980, in: University of Albany, Library, 
M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Friedländer 
Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 7, Folder 36.

110 Vgl. dazu die Biographie Caemmerers (Walpuski 2022a).
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Objektivierung und Individualisierung der Sozialen Arbeit zu betreiben. Unklar 
bleibt, ob die Überlegungen von Abraham Flexner (1915) den europäischen Dis-
kurs beeinflussten. Dies konnte im deutschsprachigen Raum vor allem in Berlin 
verortet werden, aber auch in Frankfurt am Main und Wien. Zahlreiche der mo-
dernisierenden Protagonist*innen mussten in den 1930er Jahren emigrieren, hat-
ten im Exil aber nicht aufgehört, ihre Ideen und Konzepte weiterzuentwickeln. 
Ihre Erfahrungen als Fremde, Andere und Transnationale nahmen sie ebenso in 
ihre Konzepte auf wie neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Begegnungen und 
den Fachdiskurs.

Drei Dynamiken setzen nun nach dem Zweiten Weltkrieg ein bzw. gewannen 
an Kraft, die miteinander verwoben waren und sich gegenseitig verstärkten:

1. Eine politisch-demokratisierende Bewegung der Siegermächte, die West-
Deutschland an den Westen binden und an neuen Werten orientieren 
möchte, um zugleich den Kommunismus abzuwehren. Die sozialen und 
pädagogischen Berufe spielen dabei in den Konzepten der Re-Education eine 
große Rolle. Mehrere Exilant*innen waren an den Konzeptentwicklungen 
beteiligt, die dennoch ein Abbild des „optimistische[n] Sendungsbewußt-
sein[s] der amerikanischen Demokratie [waren  …], ein universell gültiges 
Modell zu repräsentieren. In diesem Modell ist die Erziehung zentral, weil 
ihr die Funktion zukommt, Moral, Charakter und politische Einstellung zu 
verändern“ (Füssl  1997: 13; vgl. Kniephoff-Knebel  2006b). „Das Verhältnis 
von kulturellem Sendungsbewußtsein, Politik und Wissenschaft deutet da-
rüber hinaus auf die spezifischen Folgen, die das amerikanische Verständ-
nis von Sozialwissenschaften für den geistigen, sozialen und institutionellen 
Wandel in der Bundesrepublik Deutschland hatte. Unverkennbar bedienten 
sich die USA der Sozialwissenschaften als Medium für eine säkulare Mission, 
um das emanzipatorische Ziel einer Selbstaufklärung des Menschen zu ver-
folgen und den sozialen Fortschritt zu steuern. [… Es] kam damit auch die 
Verheißung Amerikas zur Geltung, eine wissenschaftliche Weltgesellschaft zu 
gründen, die gesellschaftliche Reformen rational zugänglich macht und sie 
zugleich wissenschaftlich fundiert“ (ib.). Dies lässt sich mit dem deutschen 
Philosophen und Exilanten Ernst Cassirer (1874–1945) ergänzend verstehen, 
denn Cassirer (1949: 360 ff.) erklärt das NS-Regime als mit und durch einen 
Mythos herrschend. Diese an Irrationalismus, politischer Romantik, Affekten 
und Aggressionen ausgerichtete Herrschaft war möglich, weil die Vernunft in 
der Bevölkerung zu stark verunsichert war. Die Rationalisierung, Aufklärung 
und Demokratisierung war also auch ein Versuch, den herrschenden Mythos 
zurückzudrängen, gewissermaßen ein »Gegengift«.

2. Eine Dynamik in den Fach- und Bezugswissenschaften, mit der sich eine 
junge Disziplin zu entwickeln begann. Ausgehend von Richmond  (1917; 
1922) und Salomon  (1926) hatte sich in den seitdem vergangenen rund 
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25 Jahren befördert durch Einflüsse der Psychoanalyse und der Humanis-
tischen Psychologie eine Verlagerung von sozialwissenschaftlichen Kon-
zepten hin zu psychologischen Konzepten der Sozialen Arbeit ergeben 
(Lau 2019; Robinson 1931; 1936; 1949; Reynolds 1942; Towle 1945). Dazu 
trugen auch die Erfahrungen der Mental Health-Bewegung und damit ver-
bunden die Einbindung der Psychologie in die Streitkräfte auf beiden At-
lantikseiten bei. Individualisierende Konzepte, die letztlich auch die Ursa-
che des Hilfebedarfs allein im Individuum suchten, überwogen. Zugleich 
war in den akademischen Ausbildungen in den Vereinigten Staaten »social 
research« als Ausbildungsinhalt Bestandteil des Stundenplans, auch wenn 
diese Forschungsprojekte unterschiedlich gefüllt wurden.111 Insgesamt lässt 
sich damit auch der Fachdiskurs als naturwissenschaftliche und klinische 
Wende beschreiben, die auf den »Psycho-Boom« hinsteuerte, weil sich die 
Hoffnung, „die Bewahr- und Fürsorgetraditionen in der Sozialpädagogik zu 
überwinden“ (Gröning 2016: 18) nicht bewahrheitete – stärker als die Wirk-
kraft der Profession ist die der Institutionen. Zugleich hatte sich der pro-
fessionstheoretische Diskurs in den Vereinigten Staaten seit Flexner (1915) 
weiterentwickelt (e. g. Tyler 1952; Merton 1960; Rapoport 1963), orientierte 
sich dabei aber weiterhin an Merkmalen zur Bestimmung einer Profession, 
die allerdings schon stärker gesellschaftliche Funktionen in den Blick nah-
men, um Profession zu definieren.

3. Eine meist temporäre transnationale Bewegung auf der Ebene der indivi-
duellen Akteur*innen zum Wissenserwerb und -austausch. Zuerst sind die 
Emigrant*innen zu nennen, die aus dem Exil oder der neuen Heimat in die 
alte Heimat reisten. Hier fallen insbesondere die sozialdemokratisch-sozia-
listischen Netzwerke der Arbeiterwohlfahrt und die religiösen Netzwerke der 
Quäker sowie das Unitarian Service Committee auf, die zum Teil Schnittmen-
gen aufweisen. Diese Exilant*innen wollen einerseits an den (Rationalisie-
rungs-)Diskurs der 1920er Jahre vor ihrer Emigration anknüpfen, hatten sich 
in den dazwischenliegenden eineinhalb Dekaden aber selbst fachlich und 
durch die kulturelle Auseinandersetzung in der Immigrationsgesellschaft 
stark weiterentwickelt. In wesentlich höheren Zahlen reisten vor allem junge 
Menschen und auch etablierte und daran interessierte Fachkräfte aus der Bun-
desrepublik vor allem in die Vereinigten Staaten (Füssl 2004; Müller 2013), 
aber auch weitere westliche Länder, um dort zu lernen. Dieser Zielgruppe 
war nach dem Verlust der stark prägenden NS-Ideologie die Orientierung 
genommen, und zugleich fehlten alternative Konzepte, die Orientierung in 

111 Dieses »social research« gelangte als Begriff auch in den bundesdeutschen Diskurs, blieb 
aber recht konturlos. Hier wäre weitere Forschung interessant, unter anderem in Hinblick 
auf Verbindungen zu Lewins (1946) Begriff der »action research«.
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der Arbeit und Lehre boten. Die Reisen wurden durch private Stiftungen und 
staatliche Förderprogramme unterstützt. Letztlich führten sie zum Ruf nach 
wissenschaftlichen Methoden, weil sie einerseits an die Zwischenkriegszeit 
und eigene biographische Erfahrungen anschlossen, andererseits unter dem 
Eindruck der in den vorigen beiden Punkten genannten Aspekte erfolgten 
und neue Orientierung boten. So gelangten gewissermaßen im Reisegepäck 
der Akteur*innen sowohl politische als auch fachwissenschaftliche Entwick-
lungen auf die Arbeitsebene und in den Unterricht.

Die Dynamiken aus einem hegemonialen politisch-konzeptionellen Rahmen, 
einem fachwissenschaftlichen Rahmen und den individuellen Erfahrungen auf 
der Akteursebene verbanden sich zu einem Amalgam, das von unterschiedlichen 
Seiten auf den europäischen Diskurs einwirkte. Allen drei Dynamiken gemein 
war der Ruf nach wissenschaftlich fundierten Methoden und damit Rationali-
sierung. Diese Forderung lässt sich dabei auch als Bemühen um Professionali-
sierung und Kontinuität zur Zwischenkriegszeit und damit in gewissem Sinne 
restaurativ an Modernisierungsprozesse anschließend verstehen. Hinzu kommt, 
dass viele Austauschteilnehmende das Studium in den Vereinigten Staaten als hö-
herwertig erlebt haben, weil es auf akademischem Niveau stattfand. Selbst hatten 
sie eine deutsche Fachschulausbildung, konnten nun aber an US-Hochschulen 
studieren. Zurückgekehrt verschaffte ihnen dieses Studium einen Nimbus als »in 
Amerika gewesen (i. A. g.)« (Hofer 1963; Neuffer 1990: 111) und ein gegebenen-
falls erworbener akademischer Abschluss neue berufliche Möglichkeiten in Aus-
bildungs- und Leitungsstellen.

In der Diskussion um die Neuordnung der Ausbildungsstrukturen spiegelte 
sich dies. Schon 1950 gab es (internationale) Stimmen, die die Ausbildung zur So-
zialen Arbeit analog der Situation in den Vereinigten Staaten universitär organisie-
ren wollten (e. g. Kendall 1950). Die Anhebung auf ein universitäres Niveau hätte 
einen großen Professionalisierungsschub bedeutet, aber diese Stimmen konnten 
sich nicht durchsetzen. Stattdessen setzte ein Prozess ein, in dem binnen zwanzig 
Jahren die Fachschulen zunächst zu Höheren Fachschulen wurden, was eine Ver-
längerung der Ausbildungszeit um ein Jahr bedeutete, und dann, etwa um 1970 
herum, zu Fachhochschulen (vgl. Rauschenbach/Gängler 2005). Damit war eine 
Akademisierung erreicht, allerdings auf niedrigerem Niveau als erhofft. Parallel zu 
diesem Prozess, der sich aus der Retrospektive als stringent und schnell darstellt, 
wurde ein kontinuierlicher Weiterbildungsbedarf erkannt, der seinerzeit noch als 
»éducation permanente« diskutiert wurde. Diese Feststellungen eines lebenslangen 
beruflichen Lernbedarfs für die moderne Gesellschaft fanden Niederschlag in di-
versen Weiterbildungsinstituten, zum Teil mit akademischem Anspruch, um die 
bestehende Lücke zwischen Fachschulausbildung und Universität bei bestehenden 
Verwissenschaftlichungstendenzen zu überbrücken.
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Transnationale Einflüsse durch Besatzungsmächte, Exilant*innen und 
supranationale Organisationen

Das Befriedungs- und Demokratisierungsinteresse sowie der Wunsch, die Bun-
desrepublik in die westlichen Bündnisse einzubinden, ist seitens der Alliierten 
sehr umfassend, und es gibt zahlreiche diesbezügliche Aktivitäten in nahezu al-
len gesellschaftlichen Feldern. Die Soziale Arbeit ist eines davon.

Nach Kniephoff-Knebel definieren die „Besatzungsmächte […] relativ ein-
seitig, welche Konzepte in Deutschland von nun an die Soziale Arbeit prägen 
sollten. […] die Methodenadaption wurde bewusst gesteuert und einseitig be-
einflusst ohne eine Reflexion über die Grenzen der Übertragbarkeit in anderen 
historisch gewachsenen gesellschaftlichen Strukturen (vgl. Neuffer  1994, 142)“ 
(Kniephoff-Knebel 2006b: 159). Sie erklärt dies unter anderem mit der fehlenden 
personellen Kontinuität der Frauen, die rund dreißig Jahre zuvor nach der Ab-
dankung des Kaisers noch die Fortführung weiblicher Emanzipations- und Pro-
fessionalisierungsstrategien ermöglicht hätten, und spielt damit auf die bereits be-
schriebenen Abbrüche im Fachdiskurs an. Damit übersieht sie zunächst jedoch, 
was Dworschak (1958) psychoanalytisch als affektive Abwehr erklärt: Casework 
ist für viele Akteur*innen jener Zeit eine beängstigende Neuerung in einer un-
sicheren Gesamtsituation. Sie übersieht aber auch, dass das Casework und ver-
mutlich auch weitere Methoden wie Groupwork und Community Organizing, 
deutlich heterogener oder untereinander gar unvereinbar waren, wie oben an den 
unterschiedlichen Casework-Schulen herausgearbeitet. Ferner übersieht sie, dass 
und wie stark europäische Einflüsse insbesondere der Soziologie und der Psycho-
analyse sowie die deutschen Emigrant*innen mit ihren Erfahrungen der 1920er 
Jahre die Methodenentwicklung in den USA und auch den Transfer nach Euro-
pa beeinflusst haben (vgl. Kamphuis 1948: 83; 1954): Die Professuren für Fried-
länder, Lowy, Konopka, Kraus, Reichert, Schulze, Welter und viele weitere sind 
ein eindrücklicher Beleg dafür. In modernisierungs- und professionalisierungs-
interessierten Kreisen werden die neuen Methoden hingegen mit offenen Armen 
empfangen, weil sie eine Professionalisierung nicht mehr über das Geschlecht, 
sondern über Wissenschaftlichkeit versprechen. Schließlich spricht Kniephoff-
Knebel den Europäer*innen ein Reflexionsvermögen ab, das diese durchaus hat-
ten (e. g. Kamphuis 1948; 1954; Caemmerer 1952; Baltussen 1954). Denn schon 
vor dem Zweiten Weltkrieg hatten führende Protagonistinnen der Frauenbewe-
gung transnational erkannt, dass das Konzept der Mütterlichkeit eine Sackgasse 
für die Professionalisierung darstellt, und wandten sich – auch im Fahrwasser der 
allgemeinen Rationalisierung (vgl. Wupper-Tewes 1995) – deshalb der Verwis-
senschaftlichung als Professionalisierungsstrategie zu. Und zuletzt war es auch 
schon vor dem Zweiten Weltkrieg so, dass die Auslandsaufenthalte für die we-
nigen, denen sie möglich waren, Karriereoptionen und einen gesellschaftlichen 
Status bedeuteten.
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Das Demokratisierungsinteresse der Besatzungsmächte trifft also einerseits 
auf ein Emanzipations- und Demokratisierungsinteresse kritischer Bundesbür-
ger*innen und wird von diesen erwidert. Andererseits sind die »neuen Metho-
den« sehr willkommen für eine neu ausgerichtete Professionalisierungsstrategie 
durch Verwissenschaftlichung, deren Wurzeln bereits in den 1920er Jahren zu 
finden sind. Beide Interessenslagen werden in konservativen Kreisen oder von 
den durch die Zeitläufte Verunsicherten tendenziell skeptisch betrachtet und ab-
gelehnt. Supervision kommt dabei eine tragende Rolle im Theorie-Praxis-Trans-
fer zu.

Denn in den USA wird, wie oben (s. S. 201 ff.) gezeigt, Supervision ab Mitte 
der 1930er Jahre ergänzend zum bisherigen überwiegend administrativen Ver-
ständnis nunmehr edukativ-reflexiv als Bestandteil der sozialarbeiterischen Aus-
bildung konzipiert: Studierende erhalten sowohl an der Hochschule classroom 
teaching – kasuistisches Arbeiten an eigenen oder zu Lehrzwecken aufbereiteten 
Praxisfällen (vgl. Garrett 1954: 7–15; Towle 1954: 332–336; Baltussen 1954; Hol-
lis 1952) als auch field placement supervision durch die Praxisanleitung oder -bera-
tung (vgl. Garrett 1954: 19–57; Towle 1945: 95 ff.; 1954: 347–356; Reynolds 1952). 
Dabei wird der Supervisionsbegriff nicht durchgängig und konsistent genutzt, 
verbirgt sich aber in Ansätzen reflexiven Lernens und Lehrens. Supervision ist 
fester Bestandteil des zwei- bis dreijährigen Social Work-Studiums und damit 
ein länger andauernder Prozess für überwiegend jüngere Erwachsene in ihrer 
beruflichen Ausbildung. Supervision ist dabei sowohl Lernbegleitung für fachli-
che Praxisfragen als auch ein wichtiger Baustein zur Persönlichkeitsentwicklung 
(Towle 1954: 52–133) und stellt integrierende Verbindungen im Lernprozess her 
(Garrett 1954). Im deutschen Diskurs späterer Jahrzehnte wird in der Folge im-
mer wieder die falsche oder ungenügende Rezeption von Casework und Super-
vision moniert (u. a. Ringshausen-Krüger 1977; Belardi 1992), was mit den fol-
genden Begründungszusammenhängen erklärt werden kann.

Dieses – auch in den USA noch relativ junge und sich entwickelnde – Ver-
ständnis von Supervision bringen sowohl europäische Stipendiat*innen als 
auch die visiting experts mit nach Europa, dazu unten mehr. Allerdings führt 
der Transfer nach Europa zu mehreren Verschiebungen. Die zwei wichtigsten 
scheinen zu sein, dass erstens Supervision zwar als conditio sine qua non des 
Casework erkannt und transportiert wird, beides aber aufgrund knapper Res-
sourcen (Zeit, Geld, Lehrpersonal) nicht derart ausgiebig gelehrt werden kann, 
wie es dem Konzept an den US-amerikanischen Hochschulen entspräche. Zwei-
tens sind die Lernenden nicht überwiegend junge Menschen am Beginn ihrer 
Berufsausbildung, sondern an den Fortbildungen nehmen vor allem berufs-
erfahrene Fürsorger*innen in ihrer Lebensmitte teil, die sich in einer besonderen 
persönlichen Umbruchsituation befinden: Bisheriges Wissen und Status haben 
ihren Wert verloren, und die Notwendigkeit lebenslangen Lernens im Beruf hat 
noch nicht die gegenwärtige Selbstverständlichkeit. Hinzu kommt für deutsche 
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Fürsorger*innen die Problematik, die das bisherige Leben dominierende NS-
Ideologie und die Niederlage im Krieg überwinden zu müssen. Die eigentlich 
berufs- und lebenserfahrene Zielgruppe hat einen Statusverlust erlitten, gilt nun-
mehr als lern- und qualifizierungsbedürftig und soll nach der neuen Lehre (und 
Ideologie) eine „gute methodische Durchbildung“112 erhalten. Letztlich werden 
Erwachsene damit wieder in eine juvenile Schülerinnenrolle gedrängt, ihre längst 
bewiesene Qualifikation wird ihnen abgesprochen, und sie werden zugleich ver-
unsichert wie beschämt. In der Folge kommt es zu Formen der regressiven Ab-
wehr gegenüber Casework und Supervision, die sich aus dem Diskurs immer 
wieder rekonstruieren lassen (e. g. Braunthal  1952; Sailer/Dworschak [1954]; 
Dworschak 1958).

Schon frühzeitig werden Exilant*innen mit Kenntnissen der deutschen Spra-
che und Gesellschaft in die Bundesrepublik und nach Mitteleuropa entsandt, um 
erste Kurse in Casework und Supervision als Lehrkräfte und Expert*innen zu 
unterstützen. Dass es sich um Migrant*innen und Exilant*innen handelt, lässt 
sich in der Regel nur über Lebensverlaufsforschungen nachweisen, da diese Ex-
pert*innen häufig als »aus den USA« kommend bezeichnet werden und ihre 
Migrations- und Exilbiographie damit verdeckt wird. Überwiegend haben sie 
zwischenzeitlich die US-amerikanische Staatsbürgerschaft erworben, zum Teil 
geheiratet oder ihre Namen anglisiert (beispielsweise wurde Fischer zu Fisher, 
Löwy zu Lowy oder Hirschberg zu Schulze), so dass Spuren teilweise nur schwer 
zu verfolgen sind. Dies gilt insbesondere für die weniger Exponierten wie bei-
spielsweise „Dr.  Quer“113, die durch Vermittlung von Lina Mayer-Kulenkampff 
und der Victor Gollancz-Stiftung bislang undatiert in Darmstadt lehrt (Bender-
Junker/Schimpf 2020: 26), „Herrn Dr. Scheunert und Frau Dr. Noetzel“114 in Ber-
lin oder „Miss E. Kelley“115 (van Kessel 2018), die nach Nijmegen kommt.

Als sehr frühe Kurse mit Beteiligung von Expert*innen aus dem Ausland las-
sen sich exemplarisch nachweisen:

112 Caemmerer an Friedländer, Schreiben vom 2.6.1953, in: University of Albany, Library, 
M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Friedländer 
Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 7, Folder 36.

113 Möglicherweise handelt es sich um Margret Quer, die zwischen 1971 und 1980 mehrere 
Schriften zur Sozialen Arbeit ins Deutsche übersetzte, darunter Konopka (1971), Stenzel/
Feeney (1972), Roberts/Nee (1974), Reid/Epstein (1979) und Schubert (1980), aber auch 
selbst verfasste (Quer 1954).

114 Caemmerer an Friedländer, Schreiben vom 12.2.1953, in: University of Albany, Library, 
M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Friedländer 
Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box  7, Folder  36. Wahrscheinlich handelte 
es sich um Prof. Dr. med. Gerhart Scheunert  (1906–1994), während sich die Identität 
Dr. Noetzels bisher nicht auflösen ließ – möglich ist auch im damaligen Sprachgebrauch 
das Verständnis als »Ehefrau des Herrn Dr. Noetzel«.

115 Vermutlich handelt es sich um Eleanor Kelley  (1959), die stellvertretende Leiterin des 
Sozialdienstes am St. Vincent’s Krankenhaus New York.
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 y ab 1949 die »Institutes« der Arbeiterwohlfahrt mit dem Unitarian Service 
Committee (Walpuski 2020c: 69; Fogg 1951; Lemke 1951; Taylor 1951; ASF 
1953; Taylor 1949; Taylor et al. 1950; 1951; Hasenclever 1954) und der daraus 
resultierende Arbeitskreis Soziale Fortbildung in Bremen ([ASF 1953])

 y ab 1951 zwei Kurse an der Deutschen Hochschule für Politik (DHfP) in Berlin 
(Walpuski 2020c; 2022a; Caemmerer/Schiller 1953)

 y ab 1952 Fortbildungen im Jugendamt Mannheim (Braunthal 1952; Roesin-
ger 1954; 1955; 1957; Bang 1959; Hecker 1995).

In die Kurse sind Exilant*innen eingebunden, die in der Weimarer Zeit eine Aus-
bildung für ein sozialarbeiterisches Feld erhalten und in diesem Feld gearbeitet 
hatten. In diese Gruppe sind unter anderen Hilde Braunthal, Marianne Welter, 
Susanne Schulze und Walter Friedländer zu zählen. Ebenso werden aber auch 
Exilant*innen eingebunden, die erst in den USA ihre erste sozialarbeiterische 
Ausbildung erhalten hatten, wie beispielsweise Anne Fischer116 (Diegel  1963; 
Scott  1992; Hecker  1995: 92–94; Weigand  2013) oder Kurt Reichert (Wo-
kroy 1995). Ebenso sind aber auch Deutsche nach dem Krieg durch Austausch-
programme zur Fortbildung entsandt. So kommt Dora von Caemmerer 1948 in 
London mit dem Casework in Kontakt. Und sie bindet dann mit Heinrich Schil-
ler einen der ersten deutschen Austauschstudenten mit abgeschlossenem Master 
of Social Work ein (Schiller  1999). Schließlich wirken auch US-amerikanische 
Fachkräfte ohne Feldkenntnisse für Deutschland aber mit Methodenwissen in 
den Ausbildungen mit.

Während sich in den Vereinigten Staaten der Diskurs um Casework und 
Supervision wie oben dargestellt (s. S. 201 ff.) sowohl in unterschiedlichen Denk-
schulen als auch nach Arbeitsfeldern ausdifferenziert, erfolgt kontemporär im 
deutschsprachigen Diskurs kaum eine Klärung dieser Zusammenhänge (nk 
[Zarncke] 1951): Während der psychiatrische Sozialarbeitsstrang (Psychiatric 
Social Work) stark mit Child Guidance Clinics verbunden ist und deshalb in der 
Bundesrepublik vor allem in der psychologisch dominierten Heilpädagogik und 
Erziehungsberatung rezipiert wird, wird das Social Case Work vor allem als Ein-
zel(fall)hilfe in die allgemeine Familienfürsorge sowie die junge Bewährungshilfe 

116 Anne Fischer geb. Rosenberg  (1902–2008), Tochter eines sozial engagierten Arztes in 
Stuttgart, heiratete 1925 den Frankfurter Arzt und späteren Professor Ernst Fischer. Da 
beide jüdischen Familien entstammten, verlor Ernst Fischer 1933 seine Stelle. Die Familie 
emigrierte mit ihren zwei Kindern in die Vereinigten Staaten. Ernst Fischer erhielt eine 
Professur in Richmond VA. Anne Fischer studierte in Richmond Soziale Arbeit und er-
warb 1944 den Master of Social Work (Fischer 1944). Neben verschiedenen Tätigkeiten in 
Richmond lehrte sie anschließend wiederholt Casework in der Bundesrepublik und half, 
in Mannheim eine Erziehungsberatungsstelle aufzubauen (vgl. Fischer 1965). Eine regu-
läre Professur, wie in einzelnen Quellen angegeben (e. g. Ringshausen-Krüger 1977: 37), 
kann nicht belegt werden, allerdings Lehrtätigkeiten als assistant professor (Scott 1992).
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und damit in originär sozialarbeiterische Felder transferiert. Eine Differenzie-
rung der Denkschulen findet dabei kaum statt. Ob dies in einer fehlenden Syste-
matisierung und Differenzierung der Lehrkräfte liegt oder an der großen Heraus-
forderung, die »neuen Methoden« zum Teil anhand fremdsprachiger Texte und 
Vorträge zu erlernen, lässt sich nicht klären. Auch die überwiegende Ablehnung 
der Psychoanalyse unter dem NS-Regime wird dazu beigetragen haben, weil über 
lange Jahre keine Auseinandersetzung mit den als »jüdisch« gebrandmarkten Au-
tor*innen erfolgte und dies die Differenzierung erschwert.

Diese ersten Casework Kurse richten sich an ausgewählte Berufserfahrene, 
die individuellen Zugänge dazu erfolgen in der Regel über Arbeitgeber und Ver-
bände für einen ausgewählten Personenkreis. Im Unterschied zu den Studiengän-
gen an US-amerikanischen Hochschulen sind die Kurse sehr viel kürzer, berufs-
begleitend oder -unterbrechend und daher sehr eng mit der Praxis verbunden, 
so dass Supervision viel stärker mit dem Arbeitsfeld und der -praxis verbunden 
wird.

Kniephoff-Knebel (2006b: 159) problematisiert bereits die Dominanz der Be-
satzungsmächte, also die der staatlichen Akteure, benennt aber nicht das Wirken 
supranationaler Organisationen und Netzwerke, also nicht-staatlicher Akteure 
(NROs). Deren Beiträge zum Transfer sind aber als wirkmächtig herauszustel-
len, auch wenn sie ihre Wirkmacht häufig nur durch die Förderungen staatli-
cher Akteure entfalten können. In der Kooperation von Arbeiterwohlfahrt und 
Unitarian Service Committee wurde das bereits exemplarisch deutlich, und es sei 
auch an die oben benannten Förderungen US-amerikanischer Stiftungen in der 
Zwischenkriegszeit erinnert. Zuvorderst ist hier aber ab 1949 das United Nati-
ons Special European Social Welfare Programme zu nennen, das trotz seiner pan-
europäisch-transatlantischen Wirkung bisher wenig erforscht ist (Yelloly  1980; 
Hartshorn 1982).117 Es wird am Sitz der Vereinten Nationen in Genf angesiedelt 
(Milhaud  1959; Schlatter  1955; Burmeister  1956; Murase  1959) und hat 
vier erklärte Ziele bei vergleichsweise geringem Budget: Fachkräfteaus-
tausch, Beratung, Verleih von Lehrfilmen sowie Durchführung von Semina-
ren und Studientagungen (Pohek  1954a). Für das Programm arbeitet neben 
dem Direktor Dr.  Maurice Milhaud als dessen Stellvertreterin zeitweise auch 

117 Vgl. dazu Bürgi (2017), die das Wirken einer supranationalen Organisation am Beispiel 
der OECD untersucht und dabei auch die UNESCO in den Blick nimmt. Im Gegensatz 
zur OECD als westlich geprägter supranationaler Organisation seien die Vereinten Natio-
nen mit ihren Unterorganisationen insbesondere im Kalten Krieg wesentlich komplizier-
ter und heterogener gewesen, weil auch kommunistische Staaten des Ostblocks Mitglie-
der waren. Entsprechend kompliziert zu lösen waren die Konflikte über die Ausstattung 
und Ausrichtung von Programmen. Bürgi weist in Hinblick auf verschiedene OECD-
Organisationen darauf hin, dass die Anschubfinanzierung jeweils aus den USA erfolgte 
(Bürgi 2017: 228; vgl. Lowe 2019).
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Marguerite  V.  Pohek  (1903–1990) etwa von 1950 bis 1953 (Hess et  al. 1954; 
Hofer  1954; van Kessel  2018). Phasenweise waren Expertinnen national ent-
sandt, so zum Beispiel Pohek nach Österreich  (1945/48–1954)118, Helvi Boothe 
nach Finnland (Tapiala 2014) oder Eva Burmeister  (1955) in die Schweiz (Po-
hek  1954b; Hess et  al. 1954; Burmeister  1955; 1956; Schlatter  1955; Schnei-
der 1954). Auch in Polen, Griechenland, Tschechoslowakei und Italien soll es um 
1949 Expertinnen gegeben haben.

Die Bundesrepublik, die ja erst 1973 gemeinsam mit der DDR in die Ver-
einten Nationen aufgenommen wurde, partizipiert vor allem an den Seminaren, 
die überwiegend in anderen europäischen Staaten stattfinden und an denen auch 
Deutsche teilnehmen. Allein in den ersten zehn Programmjahren bis 1959 sind 
es 51 Tagungen (Milhaud 1959b; Kessel 2018). Zum Teil veröffentlichen die deut-
schen Teilnehmenden Berichte über diese Tagungen, die in Abbildung 6 in einer 
kleinen Auswahl exemplarisch dargestellt werden sollen.

Abbildung 6: Übersicht ausgewählter europäischer Studientagungen im United Nations 
Special European Social Welfare Programme 1950 bis 1963 mit Teilnehmenden und 
Publikationen.

Datum Ort Titel Deutsche Teilnehmende 
(unvollständige Auswahl, in 
Klammern etwaige bekannte 
Publikation eines Berichts)

Berichte im Ausland 
(unvollständige Auswahl)

6.–19.11.1950 Wien (A) Teaching and Super-
vision of Casework in 
Europe

unbekannt

19.8.–1.9.1951 Woudschooten 
(Zeist, NL)

Teaching and Super-
vision of Casework in 
Europe

Martha Rehm Kamphuis (1951); Rees (1951); 
o. V. (1952)

17.–31.8.1952 Keuruu (SF) Teaching and Super-
vision of Casework

Dora von Caemmerer, 
Martha Rehm, evtl. Martha 
Krause-Lang

Snelling (1953); Bray/
Tuerlinckx (1955)

13.–25.7.1953 Dobbiaco (I) Seminar on Services 
to Individuals and 
Families in Public and 
Voluntary Welfare 
Agencies, with special 
reference to basic 
casework techniques

Erna Maraun (1953) und fünf 
weitere Deutsche

Pohek (1954a); Bray/
Tuerlinckx (1955)

118 Die US-Amerikanerin Marguerite V. Pohek (1903–1990) war als Psychiatric Social Wor-
ker bereits 1939 nach Österreich gereist in der Erwartung, bis zu 20.000 jüdische Kinder 
außerhalb des Flüchtlingskontingents in die USA reisen zu lassen. Der dafür notwendige 
Gesetzentwurf (»Wagner-Rogers Bill« von 1939) wurde aufgrund antisemitischer Ein-
flüsse im Senat nicht verhandelt, und Pohek reiste im November 1939 zurück. Ab 1945 
kehrte sie zunächst im Auftrag der UNRRA nach Wien zurück (Durand 2020) und unter-
stützte dort Rosa Dworschak und August Aichhorn bei der Neuorganisation der Wiener 
Fürsorgerinnenschule sowie dem Aufbau des Instituts für Erziehungshilfe. Der Wechsel 
ins UN Social Welfare Programme erfolgte spätestens 1950, lässt sich derzeit nicht datieren 
und war möglicherweise fließend (o. V. 1950: 62).
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Datum Ort Titel Deutsche Teilnehmende 
(unvollständige Auswahl, in 
Klammern etwaige bekannte 
Publikation eines Berichts)

Berichte im Ausland 
(unvollständige Auswahl)

27.8.–7.9.1956 Anvers (B) Cycle d’etudes sur 
l’application des 
principes du casework 
dans l’examen et le 
traitement des enfants 
socialement inadaptés

o. V. (1957)

16.–27.9.1956 Baarn (NL) Seminar on Training 
of Personnel for Chil-
dren’s Institutions

Gertrude Schulz, Bernhard 
Kraak (1957a; b), Wolfgang 
Brezinka (2018: 164)

8.–18.6.1958 Palermo (I) Social Research
and Community 
Development in Euro-
pean Problem Areas

Käte Rawiel (1958)

19.–24.10.1959 Genf (CH) The role of health 
workers and social 
workers in meeting 
family needs

Dora von Caemmerer

7.–17.10.1960 Brüssel (B) Personnel Social Work Arno Kosmale (afk 1960)

4.–13.7.1961 Montrouge (F) Training for Senior 
Social Welfare 
Personnel

Maria-Luise Lehmkühler, 
Lisel Schug, Gerhard 
Melzer (1984: 13)

13.–22.11.1961 Wien (A) Social Casework und 
Supervision

Ruth Bang (1962; 1964), 
Ella Kay, Margarete Junk,
Aloisia Roesinger, Hedwig 
Schwarzwälder,
Gertrud Engelhardt (1962), 
Rosa Surner (1961), Ingeborg 
Geest, Liselotte Fried-
mann (1962), Hans Wielgosz, 
Heinrich Jensen, Walter 
Schewe, Friedrich Kröger, 
Margarete Heyden, Gertrud 
Letz, Walter Baumgartner, 
Margaret von der Heyden, 
Dagmar Martin, Lisbeth 
Goetz, Christa Henatsch.119

Asal (1962); Rüegg (1961); 
Bundespressedienst (1962: 
283); Statistisches Amt (1962: 
105.272); SPÖ (1963: 68–69).

21.–30.11.1962 Wien (A) Casework und Praxis Heinrich Jensen (1963), 
Margarete Junk (1963), Ilse 
Schur (1963), Werner Hop-
mann, Ilse Tägert, Ingeborg 
Geest, Walter Schewe, Walter 
Baumgartner, Margaret von 
der Heyden sowie 23 weitere 
Deutsche

Katzki (1964); Rüegg (1962); SPÖ 
(1963: 68–69); Bundespresse-
dienst (1963: 267)

22.–31.10.1963 Amersfoort (NL) Training of Senior 
Personnel for the 
Social Service

Martha Krause-Lang (1964), 
Gerhard Melzer (1964; 1984: 
13), Annedore Schultze

119 Liste der ausländischen Teilnehmenden an der Europ. Studientagung über Social Case-
work und Supervision (Wien  13.–22. November  1961), Anlage zum Schreiben Bun-
desministerium Soziale Verwaltung an Präsidialbüro Gemeinde Wien vom 2.11.1961, 
Az. Z1. VI-128.551-33/1961, in: WStLA, MD, A1  – Allgemeine Registratur: 4127/1961, 
ergänzt um gefundene Berichte und Publikationen. Inwieweit die archivierte vorläufige 
Teilnahmeliste mit der tatsächlichen Teilnahme übereinstimmt, ist unklar, da auf der Teil-
nahmeliste die Damen Bang, Kay, Engelhardt und Surner nicht genannt sind, diese aber 
über das Seminar Berichte publizierten.
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Darüber hinaus werden auch im Ausland Berichte über diese Seminare veröf-
fentlicht, zum Teil die Vorträge von den Referierenden (e. g. Hollis 1952; Rey-
nolds 1952; Younghusband 1953; Degoumois 1963; Katzki 1964; Pohek 1954a; 
b), zum Teil von Teilnehmenden (e. g. Kamphuis 1951; Rees 1951; Snelling 1953; 
Gloyne  1954; Rüegg  1961; 1962) und zum Teil im politischen Spektrum (e. g. 
SPÖ 1963). Diesen Seminaren kommt also die Funktion einer paneuropäische 
Diskurs- und Wissensgenerierungsplattform von erheblicher Reichweite zu: So 
scheint beispielsweise das Seminar in Keuruu (Finnland) 1952 ein Startpunkt der 
finnischen Supervisionsentwicklung gewesen zu sein (Ranne 2014b: 109). Teil-
nehmerin Elina Rautanen, zuvor als Fulbright-Stipendiatin in den USA, nimmt 
am Seminar teil und beginnt, in Finnland für Casework und Supervision zu wer-
ben (Tapiala 2014).120 In der Regel wird Supervision als Ausbildungsbestandteil 
und Qualifizierungsinstrument für Casework und Groupwork mehr oder minder 
explizit immer mitdiskutiert. So ist davon auszugehen, dass die Teilnehmenden 
dieser Seminare mit dem Supervisionsdiskurs in engeren Kontakt kommen und 
die Konzepte in ihre jeweiligen Arbeitsfelder transportieren. Welche Konzepte 
das jedoch genau sind – Maraun (1953: 410; vgl. Pohek 1954a: 13) berichtet bei-
spielsweise von „Psychodrama“-Sequenzen im Seminarverlauf und verweist da-
mit implizit auf Jacob Levy Moreno – und wie homogen und konsistent diese dar-
gestellt werden, ist weiter zu erforschen. Denn welch unterschiedliche Resonanz 
diese in den jeweiligen Arbeitsfeldern fanden, kann unten (s. S. 276) für das Feld 
der Heilpädagogik und Heimerziehung gezeigt werden.

Neben den durch Vorträge, kasuistische Fallbearbeitungen und Filme formal 
unterrichteten Inhalten vermittelte auch die Seminarstruktur selbst implizit die 
»neuen Methoden«, wie die Mitverantwortliche Marguerite Pohek (1954a) ret-
rospektiv-evaluierend verdeutlicht. Die Seminare waren grundlegend demokra-
tisch konzipiert und setzten in weiten Teilen auf selbstgesteuerte Lernprozesse 
in kleinen Gruppen. Über Berichterstatter*innen wurden die Arbeitsergebnis-
se ins Plenum zurückgetragen, und jede Kleingruppe wählte Delegierte in den 
Steuerungskreis, der über die notwendige Einflussnahme auf das Seminar reflek-
tierte, gewissermaßen eine strukturelle Instanz der Selbstreflexion bildete. Für 
Teilnehmende, die durch frontale Unterrichtsmethoden geprägt waren, war diese 
Seminarform, die schon an moderne Großgruppenmethoden oder die »lernende 

120 Auch in Finnland kommen in die USA Emigrierte als Expertinnen, bspw. Helvi Boot-
he  (1904–1988) aus Topeka (Kansas) mit Unterstützung der Menninger Foundation 
(Boothe 1954; Gloyne 1955; The Menninger Foundation 1955; Satka 1996), oder Geraldi-
ne Y. Zousmer aus New York (Tapiala 2014), über deren Biographie wenig bekannt ist.
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Organisation« (Argyris/Schön  1978; 1996)121 denken lässt, mit einem zusätzli-
chen großen Lerneffekt aus eigenem Erleben verbunden.

Über die von den Vereinten Nationen geförderten Austausche hinaus, an 
denen auch Cora Baltussen 1954 teilnahm, gab es zahlreiche weitere Förder- und 
Austauschprogramme, die weiter unten näher beschrieben werden (s. S. 296).

Aber auch in katholischen Kreisen belebt die 1925 gegründete Union Catho-
lique de Service Sociale (UCISS) als Dachverband der katholischen Wohlfahrts-
schulen den transnationalen Diskurs wesentlich breiter als allein auf der Achse 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten. Der 
Diskurs über Casework und Supervision wird in katholischen Sozialarbeits-
kreisen global geführt und dementsprechend unabhängig von einer bestimmen-
den Politik der Besatzungsmächte in der Bundesrepublik, wenn auch zeitgleich. 
Neben globalen oder europäischen Tagungen ist dabei die Verbandszeitschrift 
Service Sociale dans le monde ein globales Kommunikationsmedium.

Exemplarisch soll der Diskurs an internationalen Konferenzen und Semina-
ren der UCISS gezeigt werden, die eine Fortführung der 1925 begonnenen inter-
nationalen Tagungen darstellen. 1947, im Rahmen des ersten großen Kongresses 
nach dem Zweiten Weltkrieg, beschäftigt man sich im schweizerischen Luzern 
mit der Frage, „wie der soziale Dienst Wegbereiter einer neuen Sozialordnung 
am christlichen Geist werden könne und welches die Aufgaben, aber auch die 
Grenzen der Staatsgewalt im Bereich der Sozialarbeit sind“ (Böhle 1958: 94) – ein 
deutlicher Hinweis auf das katholische Subsidiaritätsverständnis und Autono-
miestreben. 1951 findet – parallel zur französischsprachigen Tagung in Montpel-
lier – eine deutschsprachige Studientagung über Tiefenpsychologie im württem-
bergischen Benediktinerkloster Beuron statt (ib.), an der auch Niederländerinnen 
und Belgierinnen teilnehmen. Dort werden sowohl der Konflikt unterschiedli-
cher tiefenpsychologischer Schulen (Freud, Adler, Jung) untereinander als auch 
im Spannungsfeld mit der vor allem in Deutschland rezipierten Charakterkun-
de nach Ludwig Klages  (1872–1956) als auch die Spannungen zu katholischen 
Positionen sehr deutlich. Wie sehr weiterhin deutschnationales Gedankengut die 
Tagung prägt, kann anhand der Referenten August Vetter (1887–1976), der vier 
Jahre im »Göring-Institut« lehrte, und Lilly Zarncke (s. insb. S. 205 ff.), die sich 
im Deutschen Verein noch 1945 stark eugenisch-selektierend positionierte (Zarn-
cke 1945), nur zwischen den Zeilen von Zarnckes Bericht (nk [Zarncke] 1951) 
vermutet werden. Der psychologische Unterricht an den Wohlfahrtsschulen solle 
danach jedenfalls, so die vertretene Meinung, vor allem zur Ausbildung einer 
Urteilsfähigkeit dienen und nicht zur Expertise in einer spezifischen Theorie füh-
ren (Böhle 1958: 94).

121 Insbesondere Chris Argyris  (1923–2013) wurde in seinem Denken von seinem Lehrer 
Kurt Lewin und der Gruppendynamik geprägt, aber auch von der Human Relations-Be-
wegung (Argyris 1956) und von John Dewey.
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Die dann inzwischen achte Weltkonferenz der UCISS findet vom 20. bis 25. 
April 1954 in Köln statt, und rund 1.100 Menschen aus 32 Staaten nehmen dar-
an teil. 800 davon werden als „deutsche Teilnehmer“ benannt – möglicherweise 
waren darunter auch DDR-Bürger*innen.122 Im Mittelpunkt steht „die Frage nach 
der Würde der menschlichen Person und ihrer freien Entfaltung“ (Böhle 1958: 
94; vgl. Offenberg 1954a; b). Es finden vier Vollversammlungen, zwölf Arbeitsge-
meinschaften mit inhaltlichen Diskussionen über „Case-work in unserer sozialen 
Arbeit, Supervision in der sozialen Ausbildung, die Auswahl der Schülerinnen 
und die Aufnahmebedingungen in den Sozialschulen“ (Konrad 1954: 232) statt. 
Diese enormen Zahlen allein verdeutlichen das Gewicht, das der Konferenz in 
katholischen Kreisen beigemessen wird. Für die weitere Entwicklung erweist 
sich aber die philosophisch-theologische Rahmung der Methodendiskussion als 
wegweisend: „Die Tagung stand unter dem Thema »Der Mensch und der sozia-
le Dienst in der modernen Welt«. Ein durchaus zeitgemäßes Thema, da selbst 
der soziale Dienst in der modernen Massengesellschaft in seinem eigentlichen 
Anliegen, einem zur personalen Würde und Freiheit berufenen Menschen Hilfe 
zu leisten, zu versagen droht“, urteilt Konrad (1954: 232). Bereits in der Ankün-
digung wird der katholisch-anthropologische Schwerpunkt der Tagung deutlich 
(Offenberg 1954: 140). „Entschieden trat man auch für die Anwendung der mo-
dernen Erkenntnisse der Psychologie und Soziologie und der Gruppenpädagogik 
in der sozialen Arbeit ein, ohne freilich über all diesen Techniken das Wissen 
vom Menschen als einem freien Ereignis verdunkeln zu wollen“ (Konrad 1954: 
232). Und immer wieder wird in den Begrüßungsworten von Kardinal Frings 
(BKF 1955: 24), dem Einführungsreferat von Professor Georges Hahn (op. cit.: 
45 ff.) oder den Grußworten von Bundeskanzler Adenauer (op. cit.: 216) auch 
die entschiedene Ablehnung von Sozialismus, Kommunismus und Marxismus 
deutlich gemacht, die westliche Politik (vgl. »Truman-Doktrin«) und Katholische 
Kirche transnational teilen (vgl. Lowe 2014; 2019).

In ihrer Eröffnungsrede geht die Belgierin Maria Baers (1883–1959), Präsi-
dentin der UCISS, auf den US-amerikanischen Diskurs über thomistische Case-
work-Konzepte ein, und bemängelt „das Fehlen einer klaren Synthese zwischen 
den Grundsätzen des Case-works, so wie man sie in den nicht-katholischen So-
zialschulen lehrt und zwischen unserer katholischen doktrinalen Vorstellung. 
Mehrere unserer Freunde in Nordamerika haben diese Anstrengung der Syn-
these gemacht.[123] Das ist der Grund, warum die UCISS dieses Jahr in Europa 
zwei Studienkreise der Prüfung dieser Frage gewidmet hat. Sie hat aus der Hilfe 
eines Fachmannes von hoher Qualität Vorteil gezogen, der unserer Internationalen 

122 Für diese Arbeit wurde lediglich der Tagungsband (BKF 1955) ausgewertet, der keine 
Teilnahmeliste enthält.

123 Möglicherweise spielt sie hier auf McCormick (1948; 1954) und Cooke (1951; 1952) an, 
mit Sicherheit aber auf Swithun Bowers OMI (1949a; b; 1953; 1954) und Felix Biestek SJ 
(1953; 1954a; b).
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Vereinigung durch die Verwaltung der technischen Hilfe der Vereinten Natio-
nen[124] von dem ehrw. Pater Swithun Bowers, Professor an der Universität von 
Ottawa und Direktor der Schule für soziale Wohlfahrt an dieser Universität, ge-
währt wurde. Im August 1953 vereinigten diese internationalen Kreise in Brüs-
sel 80 Spezialisten aus 10 Ländern Europas, Vertreter von 34 Sozialschulen und 
Sozialarbeiter von hohem Rang. Wir glauben, das war ein Beweis der Erfahrung. 
Direktiven, bei dieser Gelegenheit abgefaßt, legen Zeugnis davon ab: Der Geist 
und die Techniken des sozialen Case-work müssen nach und nach in den Unter-
richt und die Praxis des sozialen Dienstes eingeführt werden. […] Die neuen 
Techniken müssen gelehrt werden durch die christliche Vorstellung des Lebens, 
des Menschen, seiner natürlichen und übernatürlichen Bestimmung und durch 
eine lebendige christliche Nächstenliebe“ (BKF 1955: 20; vgl. Böhle 1958). Zu-
gleich macht Baers damit sowohl deutlich, wie international der Diskurs war, als 
auch, wie sehr aus katholischer Perspektive – geprägt durch Naturrecht und Neo-
thomismus – das Casework theologisch zu begründen und auszuführen sei.

Entsprechend fügt sich das Eröffnungsreferat des Psychologen Georges 
Hahn (1913–1994), in dem er über die menschliche Person nachdenkt und sie 
auf thomistisches Denken zurückführt, in die Tagungskonzeption (BKF 1955: 
27). Hahn entstammte einer Wiener Familie, die vom Judentum zum Katholi-
zismus konvertiert war, stand in Kontakt mit Familie Freud, musste als Antifa-
schist 1938 Österreich verlassen und nahm als Assistent bei Wolfgang Köhler in 
den USA die Impulse der Gestaltpsychologie auf (Auriol 1995), bevor er 1946 
zum Institut Catholique de Toulouse kommt und sich in der UCISS engagiert. Da 
das Casework konzeptionell mit Persönlichkeitsentwicklung und der kritischen 
Beschäftigung mit dem Selbst verknüpft war, sucht und findet Hahn, dass dazu 
ein „wesentlicher Beitrag aus einer alten Tradition des christlichen Gedankens“ 
(BKF 1955: 54) notwendig sei, während er den Beitrag marxistischer Konzep-
te differenziert widerlegt. Bemerkenswert ist, dass Hahn schon damals das sich 
abzeichnende Spannungsfeld zwischen Emanzipation und Funktionalisierung 
benennt (vgl. Walpuski 2021b): „Hier wie auch für die wissenschaftliche Anwen-
dung ist nicht die Wichtigkeit der Rolle der Psychologie in erster Linie entschei-
dend, sondern vor allem ihre Ausrichtung. Wenn man aber Psychologen und 
Psychotherapeuten darüber befragt, so ziehen sie oft vor, nicht zu antworten. Sie 
möchten in den psychologischen Techniken vollkommene neutrale Methoden 
sehen, in Bezug auf welche sich kein Problem der Doktrin stellt und also auch 
keine Wahl philosophischer Art. Zu keiner Zeit würde die Person in ihrer Freiheit 
und ihrer spirituellen Präsenz durch die Einwirkung des Psychologen beeinflußt, 
und dieser hätte sich so wenig wie der Herzspezialist oder der Zahnarzt die Frage 
nach dem Endziel seiner Eingriffe in Bezug auf die Person zu stellen. Sowohl hier 

124 Hier ist das UN Special European Social Welfare Programme gemeint, siehe S. 198 ff. (vgl. 
Milhaud 1959).
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als dort kämpfe man um die Gesundheit und fördere die persönliche Freiheit des 
Patienten, ohne sich darin einzumischen“ (BKF 1955: 41).

Im Anschluss an Hahn knüpft die US-Amerikanerin Jane Hoey125 (1892–
1968), seit Studientagen vertraut mit Richmonds (1917) Casework-Konzeptionen 
und der Settlement-Arbeit der 1920er Jahre verbunden, an die demokratischen 
Traditionen des Casework-Konzeptes an. Hoey nahm, ohne dies zu benennen, 
Charlotte Towles Gedanken auf. Denn Towle hatte im Auftrag von Hoeys Behör-
de 1944 (Posner 1995: 197 ff.) „Common Human needs“ (Towle 1945) geschrie-
ben, und Hoey hatte das Vorwort beigesteuert. Towle widmet etwa ein Drittel des 
Buches der Supervision, die sie als vom demokratischen Pragmatismus John De-
weys beeinflusst darstellt. Hoey fragt die Konferenz: „Welche Leitsätze wollen wir 
nun als grundlegend für die soziale Arbeit proklamieren? Es scheint wünschens-
wert, auf der breiten Grundlage unserer religiösen Anschauungen und der prak-
tischen Erfahrungen zu beginnen, die wir beim Ausbau demokratischer Regie-
rungsformen begonnen haben. Dann könnten wir unsere sozialen Pläne, unsere 
Organisation, unsere Richtlinien, die praktische Arbeit und den Unterricht in 
der Gegenüberstellung mit diesen Prinzipien überprüfen; die, wenn notwendig, 
ergänzt werden müßten“ (BKF 1955: 77). Als Antwort schlägt sie folgenden (hier 
gekürzten) Katalog vor:

„I. Menschliche Rechte und menschliche Verantwortlichkeit.

1. Die Würde und die Rechte jedes menschlichen Wesens sollten in allen Sozial-
programmen geachtet werden.

2. Die Natur des Menschen, sein Ursprung und seine Bestimmung, seine Ver-
nunftbegabung und Willensfreiheit legen menschliche Rechte fest, die nicht 
Gesetze eines Staates sind; die Staatsgesetze sollten es den Menschen vielmehr 
ermöglichen, diese Rechte auszuüben und durchzusetzen.

3. Jedes menschliche Wesen ist fähig zu Wachstum und Entwicklung und sollte 
darum Gelegenheit haben, zu lernen und das erworbene Wissen nach dem 
Maße seiner Fähigkeiten zu verwenden.

125 Jane Margueretta Hoey (1892–1968) war überzeugte Katholikin, hatte bei Richmond stu-
diert und übte für fast zwei Dekaden ein Spitzenamt in der US-Sozialverwaltung aus, ähn-
lich einer bundesdeutschen Staatssekretärin – für eine Frau in dieser Zeit eine äußerst sel-
tene Berufskarriere. Nach einer sozialarbeiterischen Ausbildung in New York, einer Nähe 
zur dortigen Settlement-Bewegung sowie einigen Zwischenstationen war sie von 1936 bis 
1953 Director of the Bureau of Public Assistance im Social Security Board und damit nahe 
an den US-Präsidenten. Ihr Büro verwaltete drei der sieben Hauptprogramme aus Roose-
velts Social Security Act (»New Deal«) von 1935. Im Jahr vor dem UCISS-Kongress war sie 
von der neuen Eisenhower-Regierung kurz nach deren Amtsantritt entlassen worden, um 
politischen Gefolgsleuten Platz in der Verwaltung zu schaffen (vgl. Hoey 1948; Coll 1983; 
Posner 1995: 196 ff.; Social Welfare History Project 2011).
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4. Jedes Recht bringt eine Verantwortung und die Möglichkeit eines Aufstiegs 
mit sich; darum sollte die Förderung solcher Möglichkeiten und die Ermuti-
gung zur Selbsthilfe und zur Zusammenarbeit mit anderen eines der Ziele des 
Sozialen Dienstes sein.

5. Der Sinn für persönliche Verantwortlichkeit ist erstes Erfordernis einer ge-
sunden Persönlichkeit und einer gesunden Gesellschaft.

6. Indem der Mensch die persönliche Verantwortung für seine eigenen Ange-
legenheiten auf sich nimmt, entwickeln sich Selbstvertrauen und Selbstach-
tung, Vorwärtsstreben, Wendigkeit und Unabhängigkeit.“ (BKF 1955: 77)

In Hoeys Vorschlag lassen sich damit sowohl die Allgemeinen Menschenrech-
te, die Prinzipien des Caseworks als auch die katholischen Positionen aus Na-
turrechtslehre und Neothomismus leicht erkennen. So lässt sich ihr Vortrag als 
Beitrag zur Synthese zwischen Casework und katholischer Lehre sehen, die Ba-
ers als fehlend bemängelt hatte. Zugleich sind die Formulierungen so gewählt, 
dass sich alle Casework-Denkschulen darunter fassen lassen. Die von Keith-Lu-
cas (1953) aufgeworfenen Fragen nach der notwendigen Verhältnisbestimmung 
von Mensch und Gesellschaft bearbeitet sie allerdings nicht.

Der starke Einfluss des Neothomismus und ewiger Grundwahrheiten, also 
des Naturrechts, auf die katholische sozialarbeiterische Ausbildung wird auch bei 
der Britin „Miss E. White“126 aus London deutlich, wenn sie sagt: „Unsere intel-
lektuelle Ausbildung. Wir wollen sie gründen auf die »philosophia perennis« und 
unseren gemeinsamen Lehrer, den heiligen Thomas, zu unserem Führer und Lei-
ter machen, womit wir den Wünschen so vieler Päpste nachkommen“ (BKF 1955: 
86). Daneben verdeutlicht dieser knappe Satz auch die Unterordnung der über-
wiegend weiblich besetzten sozialen Dienste unter die päpstliche Autorität und 
damit – in apostolischer Sukzession – auch unter das priesterliche Patriarchat.

Der New Yorker Professor John  S.  Black127 von der katholischen Fordham 
University, der 1954 als Fulbright-Stipendiat in Europa lehrte (o. V. 1953: 426), 
leitet die Arbeitsgruppe „Das Case-work in unserer Arbeit“. An ihr nehmen 125 
mehrheitlich Deutsche teil, von denen die meisten „vollkommen Anfänger in der 
Materie des Case-work sind“ (BKF 1955: 190). In der Gruppe führt Mademoiselle 
Deboffe128, Schulleiterin aus dem französischen Levallois-Perret bei Paris, unter 
Darstellung der Konzepte von Mary Richmond, Swithun Bowers OMI und Felix 

126 Zu Miss E. White aus London konnten bislang keine biographischen Daten ermittelt wer-
den.

127 John  S.  Black hat „20 Jahre im Case-work gearbeitet“ (BKF 1955: 195), war Ende der 
1940er Jahre an der St. Louis University, St. Louis MO, Mitte der 1950er Jahre dann Pro-
fessor an der katholischen Fordham University in New York. Publikationen ließen sich 
ebenso wenig wie weitere biographische Daten ermitteln.

128 Zu Mademoiselle Deboffe, Schulleiterin aus dem französischen Levallois-Perret bei Paris, 
konnten bislang keine biographischen Daten ermittelt werden.
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Biestek SJ ins Casework ein (op. cit.: 191). Dabei zieht sie insbesondere Bowers 
und Biestek, deren aktuellen Arbeiten und die Übersetzungen ins Französische 
als katholische Referenzen heran und verweist zudem auf Bowers Lehre in Bel-
gien (ib.; o. V. 1953: 427). Black betont ergänzend das demokratische Element des 
Casework im Unterschied zur bisherigen Fürsorgearbeit. Ebenso verdeutlicht er, 
dass in den psychoanalytischen Theorien von Freud, Rank und Jung aus katho-
lischer Perspektive unannehmbare Aspekte enthalten sind (BKF 1955: 192 f.). 
Und in der Diskussion berichtete Pater Leo Vismans OP (1904–1975/8) aus den 
Niederlanden „über die Unterweisung in Case-work an katholischen Schulen in 
Holland. Man lehrt das »Case-work approach« und nicht durch Behandlung. Die 
Katholiken sind ein wenig erschreckt über die Freudsche Psychoanalyse; aber sie 
stellen fest, daß die allgemeinen Prinzipien des Case-work wichtig sind für die 
katholischen Einrichtungen. Ein gewisses Case-work wird im katholischen Hol-
land ausgeübt. Fälle werden von einer Mannschaft behandelt. Die Fälle eines psy-
chiatrischen Charakters werden von Anfang an dem Psychiater zugewiesen. Die 
Sozialbeamten machen Anstrengungen, Superviser [sic!] zu bekommen. Man 
bearbeitet praktische Fälle, die der Philosophie und der christlichen Moral der 
Patienten Rechnung tragen“129 (op. cit.: 193). Wie sehr die (Un-)Vereinbarkeit der 
Casework-Konzepte mit den katholischen Überzeugungen der 1950er Jahre die 
Teilnehmenden transnational beschäftigte, wird auch an weiteren Stellen deut-
lich. So haben sich die „katholischen Schulen […] gefragt, ob die in anderen Kon-
tinenten geschriebenen Bücher unserer katholischen Auffassung vom Menschen 
und vom Sozialdienst entsprechen“ (op. cit.: 194). Andererseits wurde selbstbe-
wusst vor einer Funktionalisierung und Reduktion auf soziale Technologien be-
schwichtigt: „Man braucht für Katholiken vor dem Case-work keine Angst zu 
haben; sie sind es, die den Erreger geben, der dem Case-work gestatten wird, 
nicht allein technisch zu werden“ (op. cit.: 196; vgl. Walpuski  2021b). Schließ-
lich forderte Pater Vismans OP in der Arbeitsgruppe – und diese Forderung darf 
als stellvertretend für einen größeren Diskurs gesehen werden: „Wir wünschen 
in Europa eine katholische Vorstellung des Case-work“ (op. cit.: 196), und dar-
in war die Supervision als Bestandteil des Caseworks mitgedacht (vgl. Gröning/
Kreft 2011: 50; Gröning 2013: 107).

In der von Claire Rousseau130 (1922–2005), Professorin der kanadischen So-
zialschule in Montréal, geleiteten Arbeitsgruppe „Die Supervision in der sozialen 

129 An diesem Textausschnitt wird die eingangs (s. S. 65) dargestellte Übersetzungsproble-
matik deutlich. Die zitierte Fassung ist vermutlich eine Übersetzung des französischspra-
chigen Tagungsbandes, an der sich auch im Deutschen fehlende Begriffe für Teamarbeit, 
Supervision oder den Sozialdienst erkennen lassen. Die von den Vereinten Nationen 
unterstützte Arbeit an einem europäischen Kompendium von 12 Grundbegriffen in den 
Folgejahren lässt sich hier als dringend notwendig erkennen (Milhaud 1959a).

130 Der Nachlass von Claire Rousseau ist im Archiv der Université de Montréal erhalten, bis-
her aber nicht erschlossen (CA-UDEM01 P0176).
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Ausbildung“ findet im Bericht kein Diskurs über das Verhältnis von Supervision 
und katholischen Lehren Niederschlag. Supervision wird dort primär als Ausbil-
dungselement diskutiert, das unbedingt Fallakten benötigt, also kasuistisch mit 
dem Einzelfall arbeitet.

Der Kongress ist auch deshalb hier so ausführlich dargestellt, weil die Emp-
fehlungen aus den Arbeitsgruppen die Arbeit der UCISS in den Folgejahren 
prägten und unabhängig von einzelnen Akteur*innen die transnationalen Dis-
kurslinien sehr gut sichtbar werden. Auch der nächste Kongress, der 1958 in 
Brüssel (UCISS 1959; Böhle 1958) tagt, beschäftigt sich mit Supervision vor al-
lem unter dem Rubrum der sozialarbeiterischen Ausbildung im Casework. In der 
Arbeitsgruppe, die erneut unter dem Vorsitz der Britin White diskutiert, wird 
Supervision als ein Instrument empfohlen, die christlichen Grundwerte in die 
soziale Arbeit zu tragen (UCISS 1959: 114; vgl. BKF 1955: 86). In der psycho-
logisch orientierten Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz des spanischen Professors 
Miquel Siguán (1918–2010)131 hingegen wird sie als Weg gesehen, psychologische 
Kompetenzen bei den Sozialarbeitenden auszubilden, für den aber noch die Aus-
rüstung fehlt (UCISS 1959: 140–145). Supervision soll – in Form von Einzel- und 
Gruppensupervision – als Praxislehre dabei nicht gegen die theoretische Lehre 
ausgespielt werden, sondern für den Theorie-Praxis-Transfer anhand kasuisti-
schen Arbeitens sorgen (ib.). Vor allem die Arbeitsgruppe 6 „Case-work et con-
ception chretienne de l’homme“ (UCISS 1959: 172–178) beschäftigt sich unter 
Aufnahme von Biestek (1954) und Bowers (1953; 1957) intensiv auch mit Super-
vision und zeigt damit deutlich die Relevanz des Menschenbilddiskurses für die 
Supervision im katholischen Kontext dieser Zeit. Dem von Deutschen vorge-
brachten Einwand, dass Supervision ein Eingriff in das persönliche Leben des So-
zialarbeiters sei, wurde entgegnet, dass sie als pädagogische Methode dazu diene, 
die Beziehung zwischen Sozialarbeiter*in und Klient*in unter unterstützenden 
und ausbildenden Aspekten zu bearbeiten. Dabei wird deutlich zwischen Psycho-
therapie und Supervision unterschieden. Für die Arbeit als Supervisor*in genüge 
es jedoch nicht, ein erfahrener(er) Caseworker zu sein, sondern es bedürfe einer 
Aufbauausbildung (UCISS 1959: 176). Die Ausbildung der Supervisor*innen  
ist auch deshalb eine zentrale Fragestellung, weil es an Supervisor*innen wei-
terhin mangelt (vgl. BKF 1955: 193), und an die UCISS wird der Wunsch nach 
Unterstützung herangetragen (UCISS 1959: 210). Dieser Wunsch wird schon im 
Folgejahr mit einem Europäischen Studienseminar in Rapallo umgesetzt (Scuola 
Residenziale Assistenti Sociali 1962), das später (s. S. 446) detaillierter untersucht 
wird, weil neben Georges Hahn und Claire Rousseau auch Cora Baltussen daran 
mitwirkt (Baltussen 1962) und sich bereits dort Akteurinnen aus Münster (erst-
malig?) treffen.

131 Miquel Siguán Soler (1918–2010) studierte, beeinflusst von Jean Piaget, Arbeitspsycho-
logie und wurde Professor an der Universidad de Barcelona.
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Transnationale Einflüsse werden aber auch fernab der katholischen Bezüge 
in der Kontinuität der Arbeiterbewegung als auch der Settlements sichtbar. Ex-
emplarisch soll hier die Studienreise von Ruth Bang, die im Auftrag der Arbei-
terwohlfahrt und des Unitarian Service Committee Casework-Kurse organisiert, 
im Mai 1956 zu vier Sozialen Schulen in den europäischen Nachbarländern dar-
gestellt werden. Sie reist nach ihrem ersten Besuch  1954 nun erneut zu Marie 
Kamphuis in Groningen, besucht erstmalig Leonie van der Molen132 und Maria 
James133 als Casework-Lehrerinnen sowie Direktor Jan F. de Jongh an der Schule 
in Amsterdam, Anni Hofer in Zürich sowie Carla Cortese134 und die Gastprofes-
sorin Marian Lowe135 an der erst kurz zuvor gegründeten Schule in Genua. Im 
Fokus der Gespräche, über die sie der Arbeiterwohlfahrt berichtet, standen die 
Organisation der Schulen und deren jeweilige Integration von Casework sowie 
Supervision in die Lehrpläne und Unterrichtskonzepte.136 Alle ihre Gesprächs-
partner*innen hatten mit Austauschprogrammen in den Vereinigten Staaten So-
ziale Arbeit studiert und teilweise darüber berichtet (Hofer 1951; James 1954; de 
Jongh 1949; 1950; Kamphuis 1948; 1950; 1955). Dass sie mit Lowe eine Profes-
sorin trifft, die in Connecticut Soziale Arbeit lehrt, war für sie außerordentlich 
interessant, zumal Lowe im Gespräch darlegt, wie intensiv sie um einen die ita-
lienische Kultur reflektierenden Transfer bemüht war. Mit allen Gesprächspart-
nerinnen diskutiert Bang auch ihre eigenen Pläne für das erste Casework-Lehr-
buch einer deutschen Autorin (Bang 1958). An Bangs Studienreisen wird einmal 
mehr sichtbar, wie transnational der Austausch und wie groß das Lern- und 

132 Leonie van der Molen hatte sowohl an der New York School of Social Work als auch an-
schließend an der Colorado University School of Social Work studiert (Department of 
State 1954: 71). Weitere biographische Daten konnten bislang nicht ermittelt werden.

133 Maria James (1912–?), aus Rotterdam kommend, war nach ihrer Studienreise in die USA 
(James 1954) als Dozentin an der Amsterdamer Schule tätig und feste Mitarbeiterin der 
Tijdschrift voor maatschappelijk werk. Dort veröffentlichte sie regelmäßig (James  1952; 
1955; 1956; 1957; 1960; 1961; James/van Hille 1957).

134 Zu Carla Cortese aus Genua konnten bislang keine biographischen Daten ermittelt 
werden. Bang berichtet, dass sie Fürsorgerin sei, die im Zweiten Weltkrieg als Kranken-
schwester tätig war und anschließend in Connecticut studierte, unter anderen bei Marian 
Lowe.

135 Marian Lowe (Lebensdaten unbekannt), war etwa von 1937 bis 1942 Sozialarbeiterin am 
University of Kansas Hospital and Clinic, schloss im September 1944 ein Studium an der 
University of Chicago School of Social Service Administration ab (Lowe 1944), wurde ab 
etwa 1946 Assistant Professor an der University of Nebraska, und ab Herbst 1948 Profes-
sorin an der University of Connecticut (o. V. 1948: 382). Ein Fulbright-Stipendium als 
Lecturer führte sie für zwei Jahre an die Sozialschule in Genua (Department of State 1955: 
38). Bang bezeichnete sie als Quäkerin mit Erfahrungen in der Settlement-Arbeit.

136 Ruth Bang, Einzelberichte der Besuche vom 10.–14.5.1956 in Genua, vom 16.–17.5.1956 
in Zürich, vom 23.–24.5.1956 in Amsterdam und am 25.5.1956 in Groningen, Typo-
skripte, datiert jeweils „Bremen, im Mai 1956“, Eingangsstempel 1. Juni 1956, Aktenzei-
chen 232–02/1 und 232–02/2, in: AdSD, Akte AWO Bundesverband, 4/AWO A 000 311.
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Aneignungsbedürfnis in dieser Zeit ist, aber auch, wie stark die Entwicklungen 
durch die Konzepte aus den Vereinigten Staaten beeinflusst werden.

Der Arbeitskreis Soziale Fortbildung, für den Bang in diesen Jahren arbeitet, 
war im Bremer Nachbarschaftsheim untergebracht. Diese gesuchte Nähe zwi-
schen Fortbildung in Casework und Settlementarbeit ist kein Zufall, sondern 
Ausdruck einer schon in den 1920er Jahren bestehenden Verbindung, wie oben 
gezeigt werden konnte. Dies soll im nun folgenden Abschnitt kleinteiliger nach-
gezeichnet werden.

Settlements als wichtige Verbindungslinie in die USA und in die 
Zwischenkriegszeit

»Nachbarschaftsheime« oder »-häuser«, so die deutschen Begriffe dieser Zeit, 
standen in der Tradition der Settlements (vgl. Müller 2013: 200 ff.). Die Grün-
dung von Settlements unter Beteiligung der führenden US-amerikanischen 
Sozialschulen ließ sich schon nach dem Ersten Weltkrieg im Nordosten Frank-
reichs als transnationale Strategie beobachten (Rodgers  1998: 369 ff.). Nun, 
nach dem Zweiten Weltkrieg, werden sie vor allem in Berlin gegründet, aber 
auch in Braunschweig, Ludwigshafen, Wuppertal, Frankfurt, Köln, Darmstadt 
und Bremen. Ihre Arbeit fußt vor allem auf gruppenpädagogischen Angeboten 
für alle Altersklassen (Wohlfahrt 1952; Blauert 1953; Müller-Edom 1953), ist 
gleichzeitig aber auch sehr gemeinwesenorientiert, ohne dies zu diesem frü-
hen Zeitpunkt so zu benennen. Zudem fügt sich die Arbeit in die Demokrati-
sierungsbestrebungen (Wohlfahrt  1952: 495). Ähnlich beschreibt es Cornelis 
Wieringa (1962) für die Niederlande. Bemerkenswert sind drei Aspekte seiner 
Beschreibung: Er beschreibt einen Statusanstieg und einen wissenschaftsgetrie-
benen Professionalisierungs-prozess der Sozialen Arbeit, der sich zudem „in 
der Entwicklung einer eigenen Fachethik“ (op. cit.: 171) äußert. Damit trägt er 
eine systematisierende Klarheit in den kontemporären deutschen Diskurs, die 
sich dort zuvor nicht zeigte.

Im Nachkriegs-Berlin hatte Hertha Kraus die Initiative ergriffen und Ein-
fluss auf die Neugründungen genommen. Das war auch biographisch begrün-
det, denn Anfang der 1920er Jahre hatte sie neben ihrer Tätigkeit für die Quäker 
in Berlin in der SAG Berlin-Ost mitgewirkt und sich im Zuge des Aufbaus der 
Riehler Heimstätten in Köln ab 1927 als Stadtdirektorin konzeptionell intensiv 
mit Nachbarschafts- und Gemeinwesenarbeit befasst (Schirrmacher 2002). Die 
sieben Neugründungen in Berliner Kiezen ab 1947 wurden im Zuge des Re-edu-
cation-Programms von HICOG gefördert und personell stark durch die Quäker, 
die Unitarier, die Mennoniten, aber auch durch den YWCA unterstützt (Hunter/
Studd 1948: 151; Day Anthon 1951; Wohlfahrt 1952: 495) – sie hatten also weiter-
hin einen im weitesten Sinne protestantischen Bezugsrahmen. Nun übernahmen 
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auch Frauen Verantwortung, die vierzig Jahre früher als Mädchen in der SAG 
Berlin-Ost zu einer Gruppe geworden waren (Harnack 1965: 157). Aus erwach-
senenpädagogischer und katholischer Perspektive erkannte Franz Pöggeler, spä-
terer Direktor der Akademie für Jugendfragen, den Einfluss der Nachbarschafts-
heime auf die Volksbildung (Pöggeler 1958b).

Eine etwas andere Traditionslinie hat allerdings das Nachbarschaftshaus in 
Bremen, das auf deutscher Seite von der Bremer Arbeiterwohlfahrt in Verbin-
dung mit der Stadt gegründet wird. Der Ursprung liegt in den Studientagungen 
Education and Child Care Institute in Germany, die das Unitarian Service Com-
mittee aus den USA gemeinsam mit der gerade wieder gegründeten Arbeiter-
wohlfahrt in Berlin, Voehl und Lüdersen ausrichtete (Maraun 1955b; Walpus-
ki 2020c; Taylor 1949; Taylor et al. 1950; 1951). Aus diesen Fortbildungskursen 
entsteht die Idee der Gründung, und über persönliche und innerverbandliche 
Kontakte kommt es dann zur Standortentscheidung für Bremen. Mitverantwort-
lich ist die Frau des damaligen Wohlfahrtssenators Helene Kaisen geb. Schwei-
da (1889–1973), die vor allem vor ihrer Eheschließung sozialdemokratisch und 
gewerkschaftlich in Bremen politisch engagiert war. Sie übernimmt den Vorsitz 
des 1951 gegründeten Vereins, in dessen Umfeld nun auch Ilse Mayer-Kulen-
kampff (Mayer-Kulenkampff 1954) und Ruth Bang tätig werden. Das Unitarian 
Service Committee unterstützt die Arbeit personell  – die Exilantin Marianne 
Welter (Kühnel-Goinar  1995) arbeitet mit  – und finanziell, unter anderem 
durch Einwerben erheblicher Finanzmittel von der Henry Ford Foundation137 
sowie durch internationale Fachliteratur. Zum 1.4.1953 nimmt hier der Arbeits-
kreis Soziale Fortbildung (ASF) unter Leitung von Ruth Bang, bisher Psycha-
gogin in der dem Nachbarschaftsheim verbundenen Erziehungsberatungsstelle 
des Pestalozzi-Fröbel-Hauses Berlin, und einer „in Europa und Amerika aus-
gebildete[n] Sozialarbeiterin“ (Bang/Lothar  1956: 463), vermutlich Marianne 
Lothar138, seine Arbeit auf. Bereits im ersten »Seminar« im April und Mai 1953 
wird mit fünf US-Expert*innen intensiv über Casework und Supervision ge-
arbeitet ([AWO] 1951; [ASF 1953]; Hasenclever  1954; Bang/Lothar  1956). 
Im September  1956 wird der ASF zum AWO-Seminar für Sozialberufe nach 
Mannheim verlegt (Bang/Lothar  1956: 464). Im AWO-Hauptausschuss wird 

137 Zur Rolle der Henry Ford Foundation als internationalem Akteur mit einer rationalisie-
renden und versozialwissenschaftlichenden Agenda vergleiche auch Bürgi (2017: 224).

138 Marianne Lothar (12.6.1906 in Biel/CH bis 8.10.1996), geborene Kater, war in den 1930er 
Jahren zunächst für die Rote Hilfe, später für das jüdische Centralcomité für Flüchtlings-
hilfe in der Schweiz tätig (Hoerschelmann  1997: 109.143.359; Rosenstein  2004: 59.69; 
Schilde 2010: 199). Etwa 1940–1947 lebte sie in einem jüdischen Flüchtlingslager in der 
Dominikanischen Republik. 1947 Migration in die USA, Engagement in der Bürger-
rechtsbewegung der Schwarzen. Von 1948 bis 1950 unterrichtete sie Deutsch an einem 
US-amerikanischen College (Edgcomb 1993: 132; The Crisis (55/56=1948): 324) und stu-
dierte dort Soziale Arbeit. 1971 Rückkehr in die Schweiz (Ludi 15.10.2009).
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das dortige „Seminar […] als künftiges Bollwerk für Casework in Deutschland 
gesehen.“139 Dafür wäre eine akademische Leitung wünschenswert, und unter 
anderen fällt Dora von Caemmerers Name (vgl. Walpuski  2022a). Nachdem 
sich 1957 das USC aus der Finanzierung zurückzieht, übernimmt die AWO ab 
1958 allein die Trägerschaft des ASF (o. V. 1972). Das Bremer Nachbarschafts-
heim blieb jedoch Ort internationaler Begegnung und Fachkräftefortbildung 
(ui 1960; o. V. 1961). Deutlich wird hier neben den intensiven transnationalen 
Prozessen der Wissensgenerierung sowie der Einbindung in das sozialdemo-
kratische Milieu auch der beginnende Professionalisierungsprozess anhand 
von Akademisierung und Eingliederung in formale Strukturen.

Doch auch in Berlin lässt sich der Einfluss der Nachbarschaftsheime auf die 
Entwicklung der Supervision nachvollziehen. Erna Maraun (1955b) beschreibt 
das schon früh etwas pathetisch-nostalgisch: „Trotzdem gehen die Anfänge der 
Berliner »Casework«-Entwicklung auf das Jahr 1947 zurück, als sich einige Mit-
arbeiter der Jugendämter im Mittelhof, dem Nachbarschaftsheim der Quäker, zu-
sammenfanden und in Diskussionen ihre Sehnsucht nach einer besseren Qualität 
der Arbeit, als sie ihnen die harten Nachkriegsverhältnisse gestatteten, zum Aus-
druck brachten. Es vereinten sich hier Menschen, die die Erinnerung an die gute 
fürsorgerische Arbeit der zwanziger Jahre noch in sich trugen,140 mit den jungen 
Fürsorgern, die zwar nicht auf derartigen Erfahrungen fußten, aber doch gefühls-
mäßig erkannten, daß es nicht nur um Geld, Essen, Wohnung und Arbeit ging, 
sondern darum, daß seelische Hilfe gegeben werden mußte, und daß es häufig 
eine Frage der Methode ist, ob wir helfen können oder nicht“ (Maraun 1955b: 
96–97). Im Mittelhof wird zudem der hauptberufliche Jugendleiter als „Super-
visor“ (Müller-Edom 1953: 123 f.) bezeichnet, der die übrigen Gruppenleitenden 
anleitet und ihre Lernerfahrungen in Einzel- und Gruppengesprächen mit ihren 
reflektiert, also sowohl eine edukative als auch administrative Funktion mit der 
Supervision verbindet.

Anhand der von Dora von Caemmerer geleiteten zwei Fortbildungskurse 
an der Deutschen Hochschule für Politik (DHfP) in Berlin (Caemmerer/Schil-
ler 1953) lässt sich die Verbindung zwischen Berliner Settlements und Casework 
ebenso konkret nachvollziehen. In den Kursen wirkte unter anderen US-Fach-
kräften auch Margaret Day Anthon aus dem Nachbarschaftsheim Neukölln mit, 

139 Zusammenfassung der Besprechung im Hauptausschuss am 9. und 10. Januar 1956. Betr.: 
Verlegung des A. S. F. nach Mannheim, S. 3, in: Archiv der sozialen Demokratie (AdsD), 
Friedrich-Ebert-Stiftung e. V., Bonn, 4/AWO A000310.

140 Was Maraun mit „gute“ meint, lässt sie unklar: Ist es die Differenzierung der früheren 
Fürsorge zur Volkspflege der Jahre zwischen der »guten, alten Zeit« und 1955, verweist sie 
auf die oben dargestellten Modernisierungsinseln der späten 1920er Jahre oder hatte sie 
eine ganze andere Wahrnehmung jener Zeit als bspw. Hedwig Stieve (1925)? Oder spielt 
sie auf die ehemalige Jugendgruppe der SAG Berlin-Ost an, die Harnack (1965: 157) be-
schreibt?
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wo die US-Amerikanerin im Auftrag der YWCA tätig war (Day Anthon 1951; 
Hendry  1952: 103 f.; Walpuski  2022a). Caemmerers Teilzeit-Mitarbeiter Hein-
rich Schiller wiederum war mit einer weiteren halben Stelle „im Nachbarschafts-
heim des Pestalozzi-Fröbel-Hauses als Jugendleiter“ (Schiller  1999: 299) tätig 
und schloss so den Kreis. 1954 berichtet die Kursteilnehmerin und Fürsorgerin 
im Nachbarschaftsheim Berlin-Neukölln, Ingeborg Geest, auf der Konferenz der 
Wohlfahrtsschulen über ihre frischen Praxiserfahrungen mit der Einzelfallhilfe. 
„Vor allem war ihr [Geest] die Supervision eine große Hilfe. Die Haltung des 
Supervisors ließ sie das Wesentliche des Casework erkennen und befähigte die 
Kursteilnehmer, in sich etwas wachsen zu lassen, was sich dann in der prakti-
schen Arbeit fruchtbar auswirkte: »Vor allem nahm sie [der Supervisor; sic!] uns 
zum ersten Male nach den schweren Nachkriegsjahren die große Bürde unserer 
Verantwortung ab, die wir meinten, für unsere Hilfsbedürftigen tragen zu müs-
sen. […] Sie öffnete uns die Augen dafür, daß auch der Hilfsbedürftige entschei-
dend die Verantwortung für sich selbst tragen muß und verlagerte so die Last auf 
breitere Schultern«“ (Junk 1955: 89; vgl. Maraun 1955: 109). Auch dieser Bericht 
trägt dazu bei, dass Casework und damit Supervision in die Ausbildungspläne 
aufgenommen werden sollte.

Im Gruppenpädagogik-Kurs der Victor Gollancz-Stiftung von 1958 bis 1960 
nehmen Mitarbeitende aus nicht genannten Nachbarschaftsheimen teil und er-
fahren dort Praxisberatung – tendenziell ein Synonym für Supervision – als äu-
ßerst hilfreich (Kapp 1960: 519).

Die Arbeit der Nachbarschaftsheime verbindet also die sozialarbeiterische 
Trias Casework, Groupwork und Community Organizing und ist in dieser Zeit 
eng mit der Supervision und deren frühen Promotor*innen vernetzt. Die Nach-
barschaftsheime sind ein Ort, an dem modellhaft mit sämtlichen neuen Metho-
den gearbeitet wird und starke transnationale fachliche Impulse erfolgen. Dies 
erfordert aus der Logik der Methodenlehre heraus auch Supervision als lernbe-
gleitendes, reflexives Format. Der Verband Deutscher Nachbarschaftsheime er-
kennt dies und beabsichtigt, neben einer neuen „Heimberatung“ – scheinbar eine 
Fachberatung – ab Herbst 1964 eine in Schweiz und USA ausgebildete Superviso-
rin, die „die Praxisanleitung der Mitarbeiter der einzelnen Heime systematisch in 
Angriff nehmen wird“ (Dobrogoiski 1964: 280), einzustellen.

Die Arbeit dieser Nachbarschaftshäuser steht also einerseits in der demokra-
tischen, sozialwissenschaftlichen und transnationalen Tradition der Settlements 
und hat andererseits in mehrerlei Hinsicht modernisierenden Einfluss auf Soziale 
Arbeit und damit auch die Entwicklung der Supervision in der Bundesrepublik, 
der in den unterschiedlichen Milieus durchaus wahrgenommen wird. Sie sind 
Wirkungsorte für Fachkräfte und Exilant*innen aus den USA, die temporär in 
die Bundesrepublik kommen. Diese bringen neben ihren fachlichen Kenntnissen 
auch ihr selbstverständliches Verständnis von Demokratie und das damit ver-
bundene Menschenbild mit.
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Diese Arbeit und Wirkung der Nachbarschaftsheime in den Jahren der jun-
gen Bundesrepublik und insbesondere in Berlin ist bisher nicht systematisch 
erforscht, weder in Hinblick auf Supervision, Demokratisierungsprozesse, Netz-
werkaspekte noch unter transnationalen Gesichtspunkten. Bisher lässt sich außer 
Pöggelers (1958b) Rezeption kein expliziter Bezug zu katholischen Milieus her-
stellen. Deren Entwicklung gilt es nun aber, genauer in den Blick zu nehmen.

Die katholische Kirche zwischen Restauration, Rekonfessionalisierung 
und Inneren Reformen

Vorangehend wurde im transnationalen Kontext der Union Catholique des Ser-
vice Sociale (UCISS) bereits sehr deutlich, wie sehr das vorkonziliare katholische 
Milieu dieser Jahre durch Neoscholastik und Naturrechtslehre geprägt ist. Eben-
so wurde bereits wiederholt die Nähe des katholischen Milieus mit den West-
Alliierten sichtbar. Ein großes Interesse der katholischen Kirche ist die Abwehr 
des als materialistisch kritisierten Kommunismus, und das wiederum verbindet 
sie ideologisch eng mit der durch die »Truman-Doktrin« geprägten Politik der 
Vereinigten Staaten und ihren Alliierten.

Denn die West-Alliierten setzen nach dem Weltkrieg für ihre Demokratisie-
rungsbemühungen auch auf die christlichen Kirchen, die – im Gegensatz zum 
zerschlagenen Staat – weiterhin flächendeckend über funktionierende Struktu-
ren verfügen (vgl. Wunderlich  2014: 3). Gleichzeitig sieht sich die katholische 
Kirche nach Kriegsende als moralischer Sieger über den Nationalsozialismus, 
und Bevölkerung und Alliierte teilen diese Selbstsicht überwiegend (Schütz 2004: 
530; Eicher-Dröge 2003: 13). Auch Prälat Hermann Joseph Schmitt (1896–1964) 
malt in seinem Referat vor der Weltkonferenz der UCISS in Köln 1955 an diesem 
Selbstbild: Die katholische Berliner Soziale Schule141 – so Schmitts Vortrag – „war 
in der nationalsozialistischen Despotie für Schülerinnen und Lehrer ein Hort der 
christlichen Freiheit und eine Stätte zielklarer Menschenbildung und lebendigen 
Christentums. Auch die anderen Katholischen Sozialen Schulen Deutschlands, 
in Aachen, Dortmund, Münster, München und Freiburg haben in dieser für das 
Christentum schweren Zeit sich nicht vor Baal gebeugt und dem Nachkriegs-
deutschland viele Aufbaukräfte für die soziale Arbeit in gefestigten Persönlichkei-
ten geschenkt“ (BKF 1955: 60). Bewusst oder unbewusst – in jedem Fall war es ka-
tholisches »impression management« (Goffman 1959) in der Nachkriegszeit, wie 
wir exemplarisch aus den Schriften der damaligen Aachener Schulleiterin Maria 
Offenberg (Offenberg 1938) sowie der aktuellen Forschung (Lob-Hüdepohl 2017; 

141 Vermutlich rekurriert Schmitt auf die Soziale Frauenschule des Katholischen Deutschen 
Frauenbundes (KDFB) in Berlin unter der Leitung von Marianne Pünder (vgl. Lob-Hüde-
pohl 2017; FN 64).
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Bücken 2018; Gerards 2018; Köhler/van Melis 1998) wissen, das nicht die Realität 
der NS-, umso mehr aber die Bedürfnisse der Nachkriegszeit widerspiegelt. Auch 
wenn die katholische Kirche mit ihren Würdenträgern, Fachkräften und auch 
Laien an vielen Stellen mehr oder minder mit der NS-Ideologie und dem NS-
Regime verstrickt war, steht sie dennoch als Institution für christliche Werte und 
Moral. Nun kann wieder frei gepredigt werden, und katholische Werte halten 
wieder stärker Einzug in Bildung und Erziehung. Damit bietet die Kirche ethi-
sche Orientierung in den orientierungslosen Nachkriegswirren. Dafür greift die 
Kirche auf die Zeiten überdauernden Dogmen und Riten zurück, die weiterhin 
oder wieder gelten. Und ähnlich, wie Max Fürst vom Schwarzen Haufen in der 
Weimarer Zeit den Katholizismus als „rückständig“ (Fürst 1976: 37) gegenüber 
dem fortschrittlich attribuierten Protestantismus erlebte, verweist John S. Black 
in seinem Redebeitrag auf dem Kölner UCISS-Kongress ein Vierteljahrhundert 
später auf die katholische Zerrissenheit zwischen moderner, rationaler Wissen-
schaft und „ewiger Philosophie“ (BKF 1955: 87), wenn er seinen Fordham-Kol-
legen Joseph Donceel SJ zitiert: „Die große Gefahr besteht besonders am Anfang 
darin, daß wir unsere traditionelle Lehre durch moderne Theorien ersetzen und 
zugunsten der heutigen Techniken auf die wertvollen Methoden verzichten, die 
sich bewährt haben“ (Joseph Donceel SJ142 nach Black, ib.).

In dieser Ausgangslage sehen die Kirchen die Chance zur und in der Rechris-
tianisierung innerhalb der konfessionellen Grenzen. Dazu tragen auch die Flücht-
lings- und Vertriebenenströme aus vormals deutschen Gebieten in Osteuropa so-
wie Displaced Persons bei, die zum Teil mit anders geprägten Frömmigkeiten und 
Glaubenspraxen für konfessionelle Durchmischungen und neue Impulse in den 
Regionen sorgen. Die Kirchen versuchen, Einfluss auf gesellschaftliche Diskurse 
zu nehmen, beispielsweise durch die Gründung von Akademien, und sind dabei 
von den West-Alliierten gesuchte Partnerinnen (Schütz 2004; Wunderlich 2014). 
Pioniere der Akademiegründungen sind zwar die evangelischen Landeskirchen, 
jedoch ziehen die katholischen Bistümer schnell nach (Schütz 2004), auch wenn 
Pöggeler (1956) bestreitet, dass es eine Reaktionshandlung sei. Diese Rekonfes-
sionalisierung betrifft auch allgemeinbildende Schulen, die – in alter Tradition – 
zeitweise wieder konfessionell gedacht und organisiert werden (Pöggeler 1952). 
Für die Umsetzung dieser angedachten konfessionellen Restauration braucht es 
für die Führung geeignete Personen und Persönlichkeiten, die neben jeweiliger 
fachlicher Expertise auch moralisch und theologisch integer und zudem politisch 

142 Professor Joseph Donceel SJ (1906–1994), geboren in Belgien, 1924 dem Jesuitenorden 
beigetreten, 1938 in Leuven ordiniert, lehrte ab 1944 in den Vereinigten Staaten rationa-
le und experimentelle Psychologie. Neoscholastisch geprägt durch die Arbeiten Joseph 
Maréchals  (1878–1944) und Karl Rahners  (1904–1984), brachte er mitteleuropäische 
Theologie und Philosophie zunächst an das Loyola College in Baltimore, später an die 
Fordham University in New York und erweist sich damit als transnational vermittelnder 
Hochschullehrer (o. V. 1994; Chvestuik 1991).
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(weitgehend) unbelastet sind. Weil jedoch eine ganze Generation potenziell ge-
eigneter Führungspersonen durch das NS-Regime ideologisch belastet oder zu-
mindest verdächtig ist, fehlen Menschen mit Führungserfahrung und Charakter-
stärke, weil sie diese nicht aufbauen konnten. Im katholischen Diskurs wird dabei 
immer wieder der Ruf nach Elitenbildung hörbar, weil es die im katholischen 
Milieu nicht (ausreichend) gibt (Pöggeler 1963): „Ein Blick auf die uns bekannten 
Daten über die Konfessionszusammensetzung westdeutscher Führungsgruppen 
zeigt, daß die Katholiken zwar im politischen Bereich ihre Position ausgebaut 
und damit an die Entwicklung der Zeit vor 1933 angeknüpft haben, daß sie aber 
in den Spitzen der Verwaltung, Justiz, Diplomatie, des Militärs – und, wie wir 
aus vereinfachten Modellen wissen ebenso der Wirtschaft – auch heute noch ein-
deutig unterrepräsentiert sind“ (Zapf 1966: 409). Ein konfessioneller Proporz ist 
offenbar in der partikularistischen westdeutschen Gesellschaft Mitte der 1960er 
Jahre wichtig und erstrebenswert, so dass aus Zapfs Analyse ein Bildungsauf-
trag entstehen muss bzw. ein solcher damit argumentativ untermauert wird. In 
diesem Kontext wird auch kirchliche Bildungs- und Jugendarbeit wieder rele-
vant, die ja zwölf Jahre weitgehend nicht oder nur subversiv stattfand. Deshalb 
sollen hier in Hinblick auf die konfessionellen Restaurierungsbemühungen der 
katholischen Kirche in den 1950er und 1960er Jahren drei Punkte intensiver he-
rausgearbeitet werden, weil sie für die weitere Untersuchung Relevanz besitzen. 
Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass dies weder eine theologische noch eine 
kirchengeschichtliche Arbeit ist, das Nachzeichnen der Linien also zwangsläufig 
gröber bleiben muss.

Die katholische Naturrechtslehre und die Neoscholastik

Die Ausprägung und Wechselwirkungen der katholischen Naturrechtslehre in Ver-
bindung mit Neothomismus und Neoscholastik wurden bereits oben vor allem im 
Zusammenhang der Frauenbewegung dargestellt, so dass dies hier nicht erneut 
geschehen soll (s. S. 108 ff.). Zweifelsfrei gilt für die ersten Jahrzehnte nach dem 
Weltkrieg aber weiter, dass die aquinistische Neoscholastik das katholische Dogma 
darstellt. Wesentlich stärker als vor dem Krieg wird nun aber die Abgrenzung von 
Materialismus und damit naturalistischer Philosophie betont, weil diese die Welt 
ohne Gott zu erklären versuchen. Aus katholischer Perspektive ist das unvorstell-
bar. Gleichzeitig erfolgt mit dieser Abgrenzung von antiker Philosophie auch die 
starke Abgrenzung gegen den kontemporären Sozialismus und Kommunismus vor 
dem Hintergrund des Kalten Krieges. Entsprechend ist es im katholischen Milieu 
dieser Zeit kaum möglich, die frühen Entwicklungen der Institutionskritik, die 
Dahmer (2007) aus dem Freudomarxismus, also dem Versuch, Psychoanalyse und 
Soziologie zu verbinden, beschreibt, zur Kenntnis zu nehmen.

Für die Zeit der konfessionellen Restauration ist jedoch noch einmal die 
Bedeutung des Neothomismus und der Naturrechtslehre – auch: überpositives 
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Recht – als Lehrmeinung der katholischen Kirche herauszustellen, die kontem-
porär und insbesondere in der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg als 
modernes Konzept gesehen wurde. Das lag insbesondere aus deutscher Perspek-
tive auch daran, dass das Konzept des positiven Rechts, also eines von Menschen 
gesetzten Rechts, durch die Erfahrungen mit dem NS-Regime sich als offen für 
einen Gestaltungsmissbrauch und ideologieabhängig erwiesen hatte. Das Na-
turrecht hingegen, aus katholischer Sicht ein von Gott gegebenes Recht, schien 
gegen diese Anfälligkeiten gefeit, weil es aus der gottgegebenen Natur des Men-
schen die Normen des menschlichen Zusammenlebens zu begründen suchte – 
ein Aspekt, auf den auch Keith-Lucas (1953: 1091) in den USA hinwies. Die Na-
tur des Menschen und damit auch seine Rechte zu fassen und benennen wurde 
von der katholischen Kirche eng mit dem der Kirche vorbehaltenen Recht der 
Interpretation der göttlichen Offenbarung verknüpft, da die Erkenntnisfähigkeit 
des einzelnen Menschen dazu nicht ausreicht. Damit hatte die Kirche ein Inst-
rument, das über den Anspruch der Sachwaltung und Interpretation des Natur-
rechts sowohl dem Machterhalt nach innen dienlich war als auch  – aufgrund 
seiner in der menschlichen Natur sowie der antiken Philosophie begründeten 
Einsehbarkeit – positionsvermittelnd gegenüber Nichtchrist*innen Geltung be-
anspruchen konnte. Die Kirche konnte so ihre ethischen Positionen begründen. 
Zusätzlich unterstützte die Betonung des überpositiven Rechts das zuvor be-
schriebene (Selbst-)Bild der katholischen Kirche als moralische Siegerin über das 
NS-Regime. Als supranationale Organisation war die katholische Kirche mit die-
sem Verständnis mühelos in der Lage, sich an Diskursen um die Vereinten Natio-
nen oder eine Weltregierung (vgl. Lowe 2019: 217–233) zu beteiligen. Gleichwohl 
stand die naturrechtliche Position der katholischen Kirche partiell im Wider-
spruch zu den Demokratisierungsbemühungen der Alliierten. Denn die katho-
lische Kirche vertrat konsequenterweise das Verständnis, „dass naturrechtliche 
Bestimmungen – etwa mit Blick auf Familie und Schule – den demokratischen 
Prozessen entzogen seien“ (Mensink 2019; vgl. Köster 1998). In der Folge nahm 
die katholische Kirche für sich in Anspruch, erzieherisch tätig werden zu dür-
fen und Vorrechte zu genießen. Diese Diskurse finden sich exemplarisch auch in 
den katholischen Beiträgen des Erziehungswissenschaftler Franz Pöggeler (1952) 
oder des explizit neothomistischen Philosophen Josef Pieper (1958; 1960; 1964). 
Die Übersetzung Piepers Schriften in zahlreiche Sprachen, darunter Niederlän-
disch und Englisch, verdeutlicht einmal mehr die transnationale Bedeutung der 
Naturrechtslehre und Neoscholastik in der supranationalen katholischen Kirche. 
Im Umkehrschluss bedeutet die Dogmatisierung der Naturrechtslehre auch die 
Ablehnung sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse, beispielsweise der Soziologie, 
wie sie Max Weber entwarf. Weber lehnt die Naturrechtslehre weitgehend ab, 
weil er für das rational begründete Vernunftrecht (positives Recht) steht (vgl. 
Radkau  2008). Im Umkehrschluss müssen seine Konzepte für die katholische 
Lehre inkompatibel sein.
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Ein weiterer Widerspruch ergibt sich aus der Sentenz »Individuum est ineffabi-
le«, die zwar auf die antike Philosophie von Aristoteles zurückgeht, von Thomas von 
Aquin aber in ähnlicher Weise aufgenommen wurde. Demnach lässt sich ein Indi-
viduum nicht wissenschaftlich diskutieren. Dahinter verbirgt sich eine erkenntnis-
theoretische Differenz zu Ansätzen der Individualfürsorge und des Casework, die 
anhand von kasuistischer Empirie vom Einzelfall auf das Allgemeine abstrahieren 
wollten, wie weiter unten deutlich wird. Zugleich ergibt sich ein Widerspruch zu 
den Professionalisierungsbemühungen durch Verwissenschaftlichung.

Wie sehr diese katholische Lehre auch den individuellen Habitus prägt, kann 
am Begriff Honestum (die Gottgefälligkeit) nachvollzogen werden, der sich sogar 
als Regierungstechnologie beschreiben lässt. Abzielend auf die Gott wohlgefäl-
lige, gute Tat trägt der Regierende  – hier als Synonym für den (katholischen) 
Akteur mit Handlungsmacht  – in sich die Überzeugung, von Gott herausge-
hoben zu sein. Ziel seiner Herrschaft sind entsprechend nicht das Leben und 
Wohlergehen der Menschen oder ihr Schicksal, sondern die Gottgefälligkeit. Im 
Honestum wird die weltliche Macht nicht als weltlich, sondern als Ausdruck des 
Höheren, Transzendenten betrachtet. Honestum gibt dem Rollenträger damit die 
weitgehende Rollenfreiheit, dass Verhaltenserwartungen nicht kommunizierbar 
sind, denn zwischen den Interessen der Akteur*innen steht das Prinzip des Gott-
gegebenen (die gracia). Dementsprechend sind Rollenverhandlungen als demo-
kratisches und materialistisches Element ebenso wenig möglich wie der kritische 
Dialog über Arbeit und Organisation. Denn Arbeit (im Sinne von herstellen) und 
Regieren (im Sinne von entscheiden) finden an gegensätzlichen Orten der Orga-
nisation statt (Klatetzki 1993).

Ob es diese theologischen Argumentationslinien oder der tradierte Inte-
gralismus war, die den Münsteraner Bischof Michael Keller  (1896–1961) dazu 
veranlassten, die SPD 1957 für Katholiken als nicht wählbar zu klassifizieren, 
bleibt offen. Er erntet ob dieses »münsterischen Integralismus« innerkirchliche 
Widersprüche, macht aber die enge Verbundenheit des Bistums zur CDU und 
zudem den kirchlichen Anspruch einer universalen Weisungsbefugnis in gesell-
schaftspolitischen Fragen überdeutlich. Auch sein späterer Nachfolger Heinrich 
Tenhumberg (1915–1971) positionierte sich 1961 als Weihbischof noch ebenso 
(Köster 1998: 122–123).

Diese abstrakten Überlegungen, die das Feld katholischer Sozialarbeit rah-
men, finden sich sehr konkret in den Referaten im Rahmen der Bundestagung 
des Berufsverbandes Katholischer Sozialarbeiter (BKS)  – bis in die 1960er Jah-
re nimmt der Verband ausschließlich Männer auf  – 1959 wieder. Ob Gerhard 
Leuschner, Verbandsmitglied143 und späterer Geschäftsführer der Akademie  
für Jugendfragen an der Bundestagung teilnimmt, ist ungewiss. Die Referate 

143 Leuschner (1970: 81) war zeitweise Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des Be-
rufsverbandes Katholischer Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter (BKS).
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jedenfalls lassen ein sehr konkretes Schlaglicht auf die modernisierungskriti-
schen, antiliberalen Positionsanteile, die im BKS 1959 offenbar mehrheitsfähig 
sind, fallen: Rosendahl (1960) berichtet, dass Franz-Lorenz von Thadden (CDU) 
der Sozialarbeit eine politische Verantwortung und ein politisches Mandat ab-
spricht, weil sie „vielfach so überlastet“ sei. In der Bitte, man möge dies doch 
der Berufspolitik überlassen, wird zugleich der zuvor dargestellte Habitus über-
deutlich. Dr. theol. Robert Svoboda OSC (1904–1970) spricht sich explizit für 
naturrechtliche Positionen aus und sucht Antworten auf die „Gegenströmun-
gen“ gegen die katholische »Wahrheit« zu geben. Und schließlich argumentiert 
Dr. Laue von der Prüfstelle für Jugendgefährdende Schriften für ein Verbot von 
Comics und „Schundliteratur“ – eine Position, die einige Jahre zuvor vom katho-
lischen niederländischen Bildungsminister Prof. Dr. Theo Rutten (KVP) auch in 
den Niederlanden offen artikuliert wurde.144

Ein neuer Aspekt im Diskurs keimte jedoch auf: Demnach eröffnet die Natur-
rechtslehre Laien in der katholischen Kirche neue Möglichkeiten, weil in der Lehre 
Natur und Vernunft als eigenständige Größen neben Gottes Offenbarung gestellt 
werden. So können Laien – also alle Katholik*innen ohne Priesterweihe und da-
mit insbesondere Frauen – Verantwortung für »weltliche Belange« übernehmen, 
auch wenn das etablierten Politikern wie Thadden nicht recht ist (Rosendahl 1960). 
Für diese Verantwortungsübernahme fehlen allerdings neue Orte und Formen für 
einen Dialog, der Kirche und Welt sowie Wissenschaft und Glaube verbinden und 
Handlungsorientierung in der komplexen Moderne geben konnte (vgl. Eicher-
Dröge 2003: 44–47). Diese Orte und Formen entwickeln sich unter anderem in 
katholischen Akademien, wie im Folgenden (ab S. 218) noch gezeigt wird.

Impulse aus theologischen Minderheitsströmungen in der  
Katholischen Kirche

Auch wenn Neoscholastik und Naturrechtslehre die Lehrmeinung der Katholi-
schen Kirche darstellen, bestehen daneben weitere Strömungen, die mehr oder 
minder von der Lehrmeinung abweichen oder diese kritisieren. Gerade in Hin-
blick auf das II. Vaticanum sind diese divergierenden Strömungen als relevant 
herauszustellen, weil sie auf eine Veränderung der Lehrmeinung und der Aus-
richtung der katholischen Kirche hinwirken, die gegen Ende der 1960er Jahre zu 
wirken beginnt. Denn in den 1960er Jahren zeigt sich bereits in realitas, dass die 
abstrakte und oberste Prinzipien betonende Naturrechtslehre für die Organisa-
tion komplexer moderner Gesellschaften nicht mehr ausreicht.

144 o. V. (1948): Minister Rutten tegen »beeldromans«. In: Het Parool 8, 25.10.1948 (1164), S. 3. On-
line verfügbar unter https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010828747:mpeg21:a0115, 
zuletzt geprüft am 2.10.2021.; o. V. (1948): Minister Rutten tegen »beeldromans«. In: Overijss-
elsch dagblad 3, 27.10.1948 (243), S. 1. Online verfügbar unter https://resolver.kb.nl/resolve?u
rn=MMKB23:001253023:mpeg21:a00011, zuletzt geprüft am 2.10.2021.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010828747:mpeg21:a0115
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001253023:mpeg21:a00011
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB23:001253023:mpeg21:a00011
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Und in Kreisen katholischer Frauen beginnt sich punktuell Widerstand gegen 
die männliche Dominanz zu regen. Vereinzelt gibt es Ansätze, argumentativ die Wi-
dersprüche insbesondere des neothomistisch begründeten status subiectionis, der 
die Grundlage für die Abwertung der Frau liefert, zu neueren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Gesellschaftsstrukturen darzulegen (Heinzelmann  1962; Ille-
mann 2013). Auch die Gral-Bewegung (s. FN 99 auf S. 155) beginnt, sich verstärkt 
zu einer emanzipatorischen und kritischen transnationalen Frauenbewegung zu 
entwickeln. Die Forderung nach wirklicher Gleichberechtigung der Geschlechter 
wird lauter, auch durch die gesellschaftlichen Entwicklungen, während der »Stand 
der Jungfräulichkeit« als auch das Ideal der »geistigen Mütterlichkeit« erheblich an 
Relevanz einbüßen. Zwar vertreten ältere Frauen wie Maria Offenberg oder Martha 
Krause-Lang (zunächst) noch diese Positionen, werden aber von der sich wandeln-
den gesellschaftlichen Realität eingeholt. Frauenrollen wurden pragmatisch entwi-
ckelt. Neben einer ideologischen Öffnung der Erwerbsarbeit für Frauen – sie war 
allein deshalb unumgänglich, weil zahlreiche Kriegswitwen alleinerziehend Fami-
lien zu ernähren hatten – bemüht sich der KDFB auch darum, Sorge-Arbeiten als 
eine zweite Art weiblicher Professionalität zu begründen. Diese entsprechen damit 
zwar dem Primat des katholischen Frauenbildes als Ehefrau und Mutter, letztlich 
ist der KDFB damit aber nicht erfolgreich. Auch die Positionierung von Frauen in 
der politischen Öffentlichkeit gelingt nicht, bleiben Frauenrollen doch weiterhin 
auf das Private und die Familie festgelegt (Illemann 2013: 354 ff.). Insgesamt tragen 
die katholischen Frauen lange zu einer Stabilisierung des katholischen Milieus bei. 
Ziel ist vor allem, wirksam Einfluss auf die bundesdeutsche Gesellschaft nehmen zu 
können. Entsprechend werden auch die christdemokratischen Parteien unterstützt 
(Illemann 2013: 362–364).

Und auch in den monastischen Bewegungen, also den unzähligen Ordens-
gemeinschaften innerhalb der katholischen Kirche, gibt es eine Spannbreite 
von Positionierungen bezüglich der Lehrmeinung. So beschreibt Schütz (2004: 
541 f.) zwei Akzentuierungen in der katholischen Bildungsarbeit dieser Zeit, die 
er an den Polen der Jesuiten (SJ) und der Dominikaner (OP) verdeutlicht: „Die 
Jesuiten vertraten den ‚christlichen Solidarismus‘ mit individualistischer, libera-
ler und marktwirtschaftlicher Ausrichtung, die Dominikaner im Anschluss an 
[ihren Ordensgründer] Thomas von Aquin den Vorrang der Ganzheit vor dem 
Individuellen und deshalb eine starke Hervorhebung des Gemeinwohls bis hin zu 
einem ‚christlichen Sozialismus‘ und sozialistischen Vorstellungen, etwa von der 
Sozialisierung der Großindustrie.“

Innerkirchlich gibt es weitere Diskurse, die sich beispielhaft in den Beiträ-
gen des Juristen Ernst-Wolfgang Böckenförde  (1930–2019) spiegeln, die unter 
anderem in der kritischen katholischen Zeitschrift Hochland erscheinen. Dort 
spricht er sich 1957 vorbehaltlos für die Anerkennung der Demokratie als Staats-
form durch die Katholische Kirche aus und bezieht damit eine dem Naturrecht 
widersprechende Position. 1960/61 widerspricht er dann gemeinsam mit dem 
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Philosophen Robert Spaemann (1927–2018) den Thesen von Gustav Gundlach 
SJ, mit denen dieser den nuklearen Verteidigungskrieg für sittlich gerechtfertigt 
zu begründen versuchte. Schließlich löst er mit seinem Aufsatz „Der deutsche 
Katholizismus im Jahr  1933. Eine kritische Betrachtung“ (Böckenförde  1961), 
der wiederum im Hochland erscheint, eine heftige Kontroverse aus, weil er das 
oben dargestellte (Selbst-)Bild der katholischen Kirche als moralisch überlege-
ne Institution in ihren Grundfesten erschüttert (vgl. Ruff 2014). Letztlich trägt 
Böckenförde mit diesen und weiteren Aufsätzen auch zu den modernisierenden 
Beschlüssen des II. Vaticanums, der kritischen Erforschung der jüngeren katho-
lischen Kirchengeschichte und zu einer Öffnung der katholischen Kirche für den 
gesellschaftlichen Dialog bei.

Bemühen um die Begründung einer originär katholischen Pädagogik

Aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive versucht die katholische Kirche 
in der Nachkriegszeit an vielen Stellen, wieder an ihre Bildungsinstitutionen 
der Zwischenkriegszeit oder noch davor anzuschließen. Die Frage nach den an-
gemessenen Antworten katholischer Kirche und Theologie auf die Fragen des 
modernen Menschen beschäftigte ebenso (Eicher-Dröge  2003: 10), wie es im 
Diskurs um die Rekonfessionalisierung und konfessionelle Schulen zu Begrün-
dungsversuchen einer explizit katholischen Pädagogik kam. Das »katholische 
Bildungsdefizit«  – das Bildungsdefizit wurde also konfessionell kategorisiert  – 
wurde im November 1963 auch vom Stern aufgegriffen: „Sind Katholiken düm-
mer?“ (Kornatzki 1963) lautete die provokative Überschrift. Pöggeler (1963), der 
diesen Diskurs aufnahm, sah einen „gefährlichen Individualismus [in] der Be-
gabungs- und Ausbildungsauffassung […], zugleich ein gefährlicher Materialis-
mus“ (Pöggeler 1963: 10) und gibt sich damit als Neothomist zu erkennen. Er 
betonte die Aufgabe des Christen, die Begabungen gemäß der Berufung einzu-
setzen und die Sendung zu erfüllen, anstatt auf „die besten materiellen Gewinne“ 
(ib.) zu setzen. Trotzdem war es Pöggeler sehr daran gelegen, eine katholische 
Führungselite auszubilden, sowohl für die Jugendarbeit (Pöggeler 1957) als auch 
aus familienpolitischer Sicht (Pöggeler  1963). Diese Vision findet sich ähnlich 
auch transnational in den Niederlanden, wie noch zu zeigen sein wird.

Zapf (1966) hingegen sah das Bildungsproblem als grundlegende Anfrage an 
das katholische Dogma und entsprechend als große Herausforderung: „Das Prin-
zip der Wissenschaft ist Skeptizismus und Kritik, das Prinzip des Katholizismus 
ist Autoritätsgläubigkeit und Gehorsam. Beide Prinzipien widersprechen sich 
und müssen zur gegenseitigen Entfremdung führen. […] Der katholische Glau-
be erzeugt eine Gleichgültigkeit weltlichem Fortschritt gegenüber, die »inner-
weltliche Askese« des Kalvinismus [sic!] und des Täufertums prädestiniert hin-
gegen zu irdischem Fortschrittsstreben und kapitalistischer Akkumulation. […] 
Die kasuistische Moral und katholische Beichtpraxis führen zu Zaghaftigkeit im 
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Alltagsleben, fördern die Beschränkung auf den engen Bereich des Privaten und 
erzeugen eine unpolitische Mentalität. […] Der moderne Rationalismus als Weg-
bereiter der empirischen Wissenschaft hatte antikirchlichen Charakter und führ-
te seitens der Kirche zu einer Fixierung auf eine unreflektierte Abwehrhaltung 
und zur Angst und konservativen Einstellung der Gläubigen. […] Die Theologie 
ist in vielen Fällen den Problemen der modernen Wissenschaft und Zivilisation 
gegenüber hilflos und irrelevant. […] Wo sich die Kirche auf die gesellschaftliche 
Auseinandersetzung einläßt, stellt sie Einheit und taktische Geschlossenheit über 
die kritische Verantwortung des einzelnen Gläubigen“ (Zapf 1966: 417 ff.). Letzt-
lich kommt er zu dem Schluss, dass „[s]olange Intellektuelle [von kirchlichen 
Würdenträgern] als »zersetzend« bezeichnet werden, solange wird die Kirche 
auch keinen Weg finden, die kommenden Revolutionen der Mikrobiologie, der 
Sozialwissenschaften oder der Geschichtsforschung anders denn als »zersetzend« 
wahrzunehmen“ (Zapf 1966: 430). Seiner Ansicht nach musste die katholische 
Kirche also ein vollständig neues Verhältnis zu Bildung und kritischer Wissen-
schaft entwickeln, und zwar auf der dogmatischen, also grundlegenden Ebene.

Gegen diese erwachsenenbildnerische Öffnung zur kritischen Selbstreflexion, 
zum Dialog und für neue Theorien bestanden jedoch auch erhebliche Aversio-
nen von Teilen der katholischen Kirche, wie insbesondere in Hinblick auf die 
Psychoanalyse deutlich wird (Neuffer 1990: 136 ff.): „Der Katholik kann der psy-
choanalytischen Lehre nicht anhangen, er kann sie nicht annehmen, er darf sich 
keiner psychoanalytischen Behandlung unterziehen […] Die Psychoanalyse ist 
eine Gefahr, denn sie ist die giftige Frucht des plumpen Materialismus von Freud“ 
(Gemelli in Jachym 1953: 8). Diese Haltung kollidierte massiv mit den zu dieser 
Zeit noch nahezu vollständig tiefenpsychologisch geprägten Ansätzen des Case-
work, und der Berufsverband der katholischen Fürsorgerinnen (BKF) fragte zwei-
felnd, „ob die Grundgedanken und Methoden der sogenannten Tiefenpsycholo-
gie für die Menschenhilfe weiterhin benutzt werden dürften“ (Lattke, zitiert nach 
Neuffer  1990: 137). Nur langsam öffnete sich die katholische Position Anfang 
der 1960er Jahre, wie in einem Referat des Theologen und Psychotherapeuten 
Dr. Hans Böhringer (1915–1987) auf einer Tagung der Evangelischen Akademie 
Bad Boll deutlich wird. Böhringer legt seinen Ausführungen ein freudianisches 
Casework-Konzept zugrunde, für das Religion „eine großartige Illusion ohne je-
den Wahrheitsgehalt“ (Müller 2013: 187; vgl. Böhringer 1962) sei. „Deshalb sei 
das Menschenbild des social case work und das christliche Menschenbild im Ver-
hältnis zu Gott nicht vereinbar, wohl aber könne es eine Richtschnur für das Ver-
halten der Menschen untereinander geben“ (op cit.: 188). Dennoch sah Böhringer 
„den Nutzen, der aus der Psychoanalyse gezogen werden könne, und befürwor-
tete insofern, Casework als Mittel in einer christlichen Sozialarbeit anzuwenden. 
»Autonome Selbstbehauptung«, keine eindeutige Trennung von Gut und Böse, 
das Verlagern von Ursachen auf die Umwelt und Erbanlagen und der Abbau von 
Schuld im Casework-Konzept könnten aber nicht akzeptiert werden“ (Böhringer 
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in Neuffer 1990: 138). Damit ist Böhringer ein Vertreter der katholischen Befür-
worter der Psychoanalyse, die eklektizistisch versuchten, mit dem Katholizismus 
vereinbare Aspekte der Behandlungsmethode herauszustellen und die weltan-
schaulich unvereinbaren Aspekte zu verwerfen (Ziemann 2007: 269–273).

Ein Ausweg schien in vermittelnden Dialogen zu liegen, für die Ort und Form 
noch fehlten. Neben Volkshochschulen entstanden katholische Akademien als 
Orte, die Formen zu entwickeln suchten. Elisabeth Eicher-Dröge sieht deshalb 
den diskursiven Rahmen des Naturrechts als grundlegend für die Arbeit katholi-
scher Akademien als Laienwerke, weil dieser „in seiner vermittelnden Funktion 
zwischen Kirche und Welt, Glaube und Wissenschaft sowie Forschung und Le-
ben“ (Eicher-Dröge 2003: 47) Begegnung, Bildung und Entwicklung ermöglichte. 
Diese dialogische Begegnung verband die Pole der naturrechtlichen Norm, also 
das »natürliche Sittengesetz«, mit der Sachkenntnis und der Wirklichkeit, um 
zwischen den Polen »die Wahrheit und Erkenntnis« zu finden und auf diese Wei-
se die notwendige Handlungsorientierung zu geben. Für die Bildungsarbeit der 
Akademien entstehen daraus jedoch zwei grundlegende Konflikte (vgl. Eicher-
Dröge 2003: 44 ff.):

a) Mit einer Kirche, die sich als »in der Welt stehend« begreift, verschwimmt die 
etablierte Dichotomie einer Kirche, »die der Welt gegenübersteht«, also Kir-
che versus Welt.

b) Das durch den naturrechtlichen Anspruch begründete Spannungsfeld »Na-
turordnung und göttliche Weisung« mit statischen Positionen versus »Gegen-
stand der freien Diskussion«, also einen dialogischen und damit dynami-
schen Wahrheitsfindungsprozess.

Dieser Widerstreit findet sich auch in den monastischen Bewegungen, die Bil-
dungsarbeit leisteten. Er lässt sich an den Ansätzen der Jesuiten (SJ) und der 
Dominikaner (OP), nachzeichnen, die sich graduell als Pole im Widerstreit be-
schreiben lassen: „Der zweite [dominikanische] Ansatz der Bildungsarbeit setz-
te stärker auf Begegnungen und Gespräche innerhalb einer Berufsgruppe oder 
eines Betriebs und zwischen den unterschiedlichen Berufen. […] Während der 
erste [jesuitische] Ansatz mehr auf direkte Schulung setzte, baute der zweite mehr 
auf eine im Gespräch und Dialog gewonnene Erkenntnis“ (Schütz 2004: 541 f.). 
Und er findet sich in der Praxis, also »in der Welt«: „Die Sozialinstitute griffen 
damit aber auch die neue, »stärker emanzipatorisch, auf Selbsthilfe ausgerichtete 
Richtung« in der katholischen Volksbildung vor dem Zweiten Weltkrieg auf. Der 
Gemeinschaftsaspekt gewann gegenüber dem Inhaltsaspekt an Bedeutung. Der 
reine Vortrag erwies sich für dieses Bildungsanliegen als ungeeignet, notwendig 
war vielmehr ein Bemühen um die Lebenswirklichkeit der Menschen und einen 
Bezug zur Praxis. Neue Methoden wurden angewandt, die den Gemeinschafts-
charakter hervorhoben, wie Gruppenarbeit und Gespräch“ (ib.). Der dialogische 



266

Wahrheitsfindungsprozess war damit näher an der Lebenswirklichkeit der Men-
schen, während die statischen Positionen und Normen der Komplexität und Dy-
namik der Moderne nicht mehr gerecht wurden (vgl. auch Ziemann 2007).

Aufarbeitung der Erfahrungen mit und Verstrickungen im 
Nationalsozialismus

Nur sehr zögerlich beginnt die deutsche Gesellschaft, sich mit der NS-Zeit ausei-
nanderzusetzen, und die öffentliche Bearbeitung beginnt juristisch. Zwar hatten 
in der Besatzungszeit bis April 1949 die Nürnberger Prozesse gegen die Haupt-
kriegsverbrecher stattgefunden, die Strafverfolgung weiterer Täter*innen bleibt 
jedoch zunächst ebenso aus wie der öffentliche Diskurs. Denn der tiefgründig 
etablierte Antisemitismus der vorhergehenden Jahrzehnte war mit der Kapitu-
lation von 1945 nicht verschwunden, sondern setzt sich vielmehr kontinuier-
lich fort. Zum Teil geschieht dies offen, zum Teil ist er aber auch tabuisiert und 
dennoch mehr oder minder unausgesprochen und latent vorhanden. Dabei wird 
der Antisemitismus häufig weiterhin  – wie zuvor bereits in der NS-Propagan-
da – mit dem Antikommunismus (»jüdischer Bolschewismus«) verbunden (Len-
hard 2021: 49–50).

Die Nürnberger Prozesse werden auch aus katholischen Kreisen stark kri-
tisiert, weil sie mit juristischen Grundsätzen (»nullum crimen sine lege«, »ex-
post-factum«) ebenso brechen wie mit den theologischen Vorstellungen einer 
»göttlichen Gerichtsbarkeit« (Riechert  1998: 31–39; Gundlach  1949). Jegliche 
Ansätze von Kollektivschuld sollen mit dieser Kritik abgewehrt und der Groß-
teil der Bevölkerung von Vorwürfen reingewaschen werden. Durch die von den 
Westalliierten ab 1946 betriebene »Entnazifizierung« werden zahlreiche Perso-
nen auch aus der Sozialen Arbeit nach einem Kriterienkatalog (zeitweise) aus 
ihren Ämtern entfernt.145 Kontemporär wird dies im Nachrichtendienst des Deut-
schen Vereins mit der großen, ungewollten Nähe der Fürsorge zur NS-Volkswohl-
fahrt erklärt: „Der besonders hohe Anteil von Entlassungen wegen Parteimit-
gliedschaft erklärt sich bei den Dienststellen des Fürsorgewesens daraus, daß die 
dort beschäftigten Beamten und Angestellten fast ausnahmslos von der NSV zur 
ehrenamtlichen Mitarbeit herangezogen wurden und daß sich daraus im Laufe 
der Jahre meist unter dem Druck von Parteiorganen der Übertritt in die Partei 
und vielfach die Übernahme eines Amtes als Blockhelfer oder Blockleiter der 
NSV entwickelte“ (o. V. 1948: 47). Rückblickend zeigt sich jedoch, dass die große 

145 Beispielsweise Dr. Christa Hasenclever in Kiel (Hasenclever 1993; Neppert 2019; 2022), 
Dr. Margarete Junk in Stuttgart oder Charlotte Dietrich und Elisabeth Nitzsche in Berlin 
(Rauschenbach/Gängler 2005: 473). Rauschenbach und Gängler stellen noch 2005 fest, 
dass es keinen allgemeinen Forschungsstand zur Entnazifizierung in der Berufsausbil-
dung zur Sozialen gibt.
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Mehrheit – wie auch in weiten Teilen des übrigen Europas ähnlich in Hinblick 
auf Kollaborateur*innen (Lowe 2014: 188–234) – jedoch als »unbelastet« in Ka-
tegorie V eingestuft wird,146 zum Teil aufgrund von Gefälligkeitsgutachten, fal-
schen Bezeugungen oder schlicht, weil Fachpersonal fehlt und insbesondere in 
der britischen und französischen Besatzungszone einzelne Berufsgruppen wie 
Fürsorgerinnen Privilegien genießen (Paulini 2022: 161). Auch die Katholische 
Kirche trägt mit der »Klosterroute« (einer sogenannten »Rattenlinie«) dazu bei, 
NS-Kriegsverbrechern über Rom die Flucht nach Südamerika zu ermöglichen 
(Riechert 1998: 23). Und selbst wenn sie grundsätzlich der Entnazifizierung zu-
stimmt, will sie diese aber auf die »wirklich Schuldigen und Verantwortlichen« 
begrenzen (van Melis 1998). Für Mitläufer*innen aus dem Volk gilt die schon vor 
der Kapitulation formulierte exkulpative Idee des Trierer Bischofs Franz Rudolf 
Bornewasser (1866–1951): „Wir wissen doch, wie manche, sonst gute Menschen 
und treue Katholiken, sei es durch Mangel an Erkenntnis, sei es unter dem Ein-
fluß der satanischen Lügenpropaganda oder durch zermürbenden Terror, in der 
Sorge um ihre Familie Schritte getan haben, denen sie innerlich nie zustimmten. 
Wir wollen allen alles sein und, statt nutzlose Kritik zu üben, lieber positiv das 
wiederaufzubauen suchen, was so verbrecherisch zerschlagen wurde“ (Pastorale 
Anweisungen, 25.4.1945, zitiert nach van Melis 1998: 52–53). Durch solcherlei 
episkopale Kritik und Interventionen soll das katholische Projekt der Rechris-
tianisierung abgesichert werden (op. cit.: 69). Auch im Nachrichtdienst des Deut-
schen Vereins werden ähnliche Exkulpationen und Bagatellisierungen sichtbar, 
und dazu auch ein weiteres Motiv: „Die NSV war trotz der politischen Tenden-
zen ein staatlich anerkannter Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Ihre 
Tätigkeit deckte sich weitgehend, sowohl mit den Aufgaben der Verbände der 
freien Wohlfahrtspflege, wie auch mit dem Begriff der freien Wohlfahrtspflege 
überhaupt. Die NSV war keine Gliederung der Partei; sie war ausdrücklich der 
Partei nicht eingegliedert, sondern eine selbständige Organisation in Form eines 
rechtsfähigen Vereins“ (o. V. 1949: 175). Diese öffentliche Positionierung erfolg-
te zum Einen aufgrund der in der Bevölkerung verbreiteten Wahrnehmung der 
NSV als wenig ideologischem Wohlfahrtsverband, wie oben bereits beschrieben 
(s. S. 178), vor allem aber mit der Absicht, das beschlagnahmte NSV-Vermögen 
für die übrigen Wohlfahrtsverbände zu retten.147

Insgesamt schweigt die Wohlfahrtspflege überwiegend zur Zeit des NS-Re-
gimes und bemüht sich, ebenso wie die übrige Gesellschaft, um eine unbeschwerte 

146 Beispielsweise Walter Thorun (2006) oder Dora von Caemmerer (Walpuski 2022a).
147 Mit dem vom Alliierten Kontrollrat am 10. Oktober 1945 erlassenen „Kontrollratsgesetz 

Nr. 2 Auflösung und Liquidierung der Naziorganisationen“ war als Nr. 62 der aufzulösen-
den Organisationen auch die NS-Volkswohlfahrt benannt. Mit der Kontrollratsdirektive 
Nr. 50 vom 29. April 1947 Artikel III entstand dann die Möglichkeit, das beschlagnahm-
te Vermögen für vergleichbare Zwecke an andere Organisationen zu übertragen. Diese 
Übertragung wollten die Wohlfahrtsverbände offenbar erreichen.
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Normalität trotz der großen sozialen Herausforderungen. Erst in den 1960er Jah-
ren beginnt sich diese Grundstimmung bedingt zu ändern, nicht nur in der Bun-
desrepublik, sondern ähnlich auch in den Niederlanden (Gans 2014: 81 f.). 1958 
beginnt mit dem Ulmer »Einsatzgruppen-Prozess« die juristische und damit öf-
fentliche Aufarbeitung von NS-Verbrechen in der Bundesrepublik. Fast gleich-
zeitig ruft Theodor W. Adorno mit seinem Vortrag „Was bedeutet: Aufarbeitung 
der Vergangenheit?“ (Adorno  1959) zu einer Konfrontation mit der jüngsten 
Geschichte als pädagogischem und individuellem Auftrag auf (Wigger  2022). 
International erregt die Entführung Adolf Eichmanns aus Argentinien und seine 
Verurteilung in Israel 1961 Aufsehen, und der dazugehörige Prozessbericht Han-
nah Arendts (1964) ebenfalls. Von 1963 bis 1965, 1965/66 und 1967/68 finden in 
Frankfurt am Main drei »Auschwitzprozesse« statt, in denen zahlreiche Zeugen 
aus dem In- und Ausland vernommen werden.

Insgesamt herrscht  – so lange es möglich war  – Schweigen, Verdrängung, 
Leugnung sowie Hoffen auf Vergessen und (Straf-)Verjährung  – zum Teil bis 
zum Ende des Jahrhunderts. Prototypisch wird das an einzelnen Akteur*innen 
deutlich: Der »Parteigenosse« von 1933 und spätere Hamburger Professor für 
Psychoanalyse Gerhart Scheunert  (1906–1994) bekennt erst 1993 auf Druck 
hin öffentlich: „Ich war nie ein Anhänger der Rassenideologie der Nazis, habe 
aber ehrlich an die Möglichkeit eines nationalen Sozialismus, eine sozialgerechte 
›Volksgemeinschaft‹ geglaubt. […] Ich habe das mir Mögliche getan, um diesen 
Irrtum während der ersten Jahre der Hitlerherrschaft, später soweit es möglich ist 
und natürlich nur zum Teil möglich, wieder gutzumachen. – Nicht zuletzt durch 
meine Arbeit für die Rekonstituierung der Psychoanalyse in Deutschland. Ich 
glaube einen Anspruch darauf zu haben, nach dem beurteilt zu werden, was ich 
im letzten halben Jahrhundert meines Lebens getan und gelebt habe und nicht 
nach einem Gesinnungsirrtum vor 60 Jahren“ (Friedrich 2018: 26.28). Friedrich 
wertet dies als „Abwehr eines unbewussten Konflikts um seine Schuldgefühle“ 
(op. cit.: 44), und Geyer geht in seiner Beurteilung noch weiter, wenn er Scheu-
nert zuschreibt, für sich selbst „fast so etwas wie einen eigenen Opfersstatus 
[sic!]“ (Geyer 2018: 86 f.) zu erzeugen. Vergleichbares wird jüngst für Waldtraut 
Krützfeldt-Eckhard (1913–2014) herausgearbeitet, die nach 1950, als sie de facto 
die Leitung des Seminars für soziale Berufsarbeit und evangelische Gemeindepfle-
ge (später wird daraus die Evangelische Fachhochschule Darmstadt) übernimmt, 
ihre in der NS-Wissenschaft begonnene Karriere schlichtweg »vergisst« (Ben-
der-Junker/Schimpf  2020). Auch für die Geschichtsschreibung über die Erzie-
hungsberatung konnte das oben gezeigt werden (Koblank 1960; Maraun 1955b; 
Zarncke 1959), und ebenso für Hanns Eyferth. Auch an den Wohlfahrtsschulen 
findet seinerzeit nur sehr selten eine kritische Reflexion der jüngsten Geschichte 
und der Verstrickungen der Sozialen Arbeit statt, unter anderem bei Hans Wol-
lasch in Freiburg (Neuffer 1990: 61 f.; vgl. Hege 1999: 170). Dora von Caemmerer 
hingegen scheint keine Ausnahme zu bilden, „denn trotz ihrer Forderung nach 
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»selbstkritischen Fähigkeiten« und »Selbsterkenntnis« (Caemmerer 1954, S. 312) 
bezogen sich diese offenbar vor allem auf das Erlernen und die Anwendung der 
neuen Methoden und weniger auf die eigene Rolle, Person und Verstrickungen 
in gesellschaftlichen Strukturen“ (Walpuski 2022a: 215 f.). An die Entwicklungen 
vor der NS-Zeit erinnern sich nur sehr wenige, zumindest knüpfen sie nicht ex-
plizit daran an (bspw. Wohlfahrt  1952; Krause-Lang  1964b: 25). Mitscherlichs 
beschreiben diese Verdrängungsprozesse schon in den 1960er Jahren in ihrem 
Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“ (1967).

Die Thematik der NS-Verbrechen ist also gleichermaßen verdrängt wie durch 
Gerichtsurteile und Gesetzesänderungen medial in der Gesellschaft der 1960er 
Jahre präsent. Sie wird nur punktuell und dann kontrovers reflektiert, und die ka-
tholischen Bischöfe wollen sich auf ein »Hirten- und Wächteramt« gegenüber der 
Politik zurückziehen (vgl. Riechert 1998). 1961 arbeitet der bekennende Katholik 
und spätere Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde (1930–2019) heraus, 
dass katholische Bischöfe nicht nur das NS-Regime begeistert begrüßt hätten, son-
dern auch, „dass jedwede politische Ordnung durch den Katholizismus akzeptiert 
würde, solange bestimmte naturrechtlich begründete Forderungen – etwa in der 
Schulpolitik – erfüllt würden“ (Mensink 2019). Damit löst er eine ebenso große 
Kontroverse aus wie Rolf Hochhuths „Stellvertreter“ (1963). Der fragt auf interna-
tionalen Theaterbühnen nach der Rolle der katholischen Kirche und insbesondere 
nach dem Schweigen von Papst Pius XII. zum Holocaust. Auch die Beiträge von 
Wolfgang Kuhn (1964: »Der Frankfurter Auschwitzprozeß und der Biologieunter-
richt«) oder Vogelsangs Tagungsbericht (1966: »Die Katholiken und der National-
sozialismus«) im Katholischen Erzieher für das katholisch-pädagogische Spektrum 
spiegeln dies exemplarisch. Eine Übernahme von individueller Verantwortung der 
an den nationalsozialistischen »Fließbandverbrechen« (Hans Buchheim, zitiert 
nach Vogelsang 1966: 200; vgl. Buchheim et al. 1965) Beteiligten bleibt jedoch frag-
lich: Die Schuld wird in den allgemeinen Umständen sowie den (verbrecherischen) 
Befehlen Vorgesetzter und dem Befehlsnotstand (§§ 34, 35 StGB) gesucht, man „sei 
doch nur ein »winziges Rädchen« im Getriebe der »Endlösung«“ (Arendt 1964) 
gewesen, während fleißig weiter am noch nicht entlarvten »Mythos der sauberen 
Wehrmacht« festgehalten wird (vgl. Hartmann 2009; Cassirer 1949).

Gezwungenermaßen beginnt die Katholische Kirche, die sich nach Ende des 
Kriegs selbst als moralischen Sieger über den Nationalsozialismus gesehen hatte 
(Schütz 2004: 530; s. S. 177), sich für ihre Geschichte im NS-Staat zu interessieren 
und gründet im September 1962 die Kommission für Zeitgeschichte bei der Ka-
tholischen Akademie in Bayern (KfZG). Damit überträgt sie die wissenschaftliche 
Aufarbeitung in ihre Akademiestrukturen und spaltete sie von der Amtskirche 
ab. Wie tief und nachhaltig der Antisemitismus auch in kirchlich-intellektuellen 
Milieus weiterhin verwurzelt und wirksam ist, wird im Brief des (evangelisch-
reformierten) Theologen Karl-Friedrich Barth beispielhaft deutlich: „Ich bin in-
sofern entschieden kein »Philosemit«, als ich in der persönlichen Begegnung mit 
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dem lebendigen Juden (auch Judenchristen!), solange ich denken kann, immer 
so etwas wie eine völlig irrationale Aversion herunterzuschlucken hatte […] Pfui! 
kann ich zu diesem meinem gewissermaßen allergischen Reagieren nur sagen. 
Aber es war und ist nun einmal so“ (Barth 1967: 420 f.).

Aus der Frage, wie in der Bundesrepublik Deutschland über Taten und ihre 
Täter*innen diskutiert wird, entsteht auch die Frage, wie mit den Opfern um-
gegangen wird. Denn ein guter Teil derer, die die frühe Supervisionsgeschich-
te in Deutschland und Europa als Vordenker*innen befördernd beeinflussten, 
waren Opfer des NS-Regimes. Überwiegend waren sie bereits vor 1933 für die 
Arbeit in sozialen Feldern ausgebildet und dann in den frühen 1930er Jahren 
emigriert. In den Vereinigten Staaten hatten sie, wie bereits gezeigt, die neuen 
Impulse aufgenommen, ihr Wissen erweitert und neue formale Abschlüsse er-
worben. Nur eine kleine Gruppe kam erst durch die Emigration überhaupt in 
die sozialen Arbeitsfelder und professionalisierte sich dafür in den Vereinigten 
Staaten, darunter zum Beispiel Anne Fischer (Hecker  1995), Gisela Konop-
ka (1996), Louis Lowy (Gardella 2011; Wieler 2022) oder Kurt Reichert (Wo-
kroy 1995).

Der Umgang mit diesen Opfern des NS-Regimes soll im folgenden Abschnitt 
detaillierter untersucht werden.

Der Umgang mit jüdischen Familien entstammenden Expert*innen für die 
»neuen Methoden«

Dem Judentum zugerechnete Menschen als größte Opfergruppe des NS-Re-
gimes sind hier deshalb von besonderer Relevanz, weil in späteren Rekonst-
ruktionen der Supervisionsgeschichte diese (vermeintliche) Zugehörigkeit von 
Protagonist*innen zum Judentum immer wieder herausgestellt wird. Dieses 
Herausstellen muss eine Funktion im Diskurs erfüllt haben. Zugleich ist es 
deshalb problematisch, weil es sich bei genauerer Betrachtung als partiell feh-
lerbehaftetes Narrativ erweist, das einerseits auf die vom NS-Regime attribu-
ierte Kategorie »Jude« zurückgreift und andererseits das individuell subjektive 
Selbstverständnis ausblendet. Dies konnte oben bereits differenziert dargestellt 
werden.

In den ersten Jahrzehnten der Supervisionsentwicklung wird nicht öffentlich 
thematisiert, dass viele der Expert*innen, die in die Bundesrepublik oder nach 
Europa kommen und Casework lehren, jüdischen Familien entstammten und 
was es bedeutete, in das Land ihrer Herkunft und Verfolgung zurückzukehren. 
Dazu mag auch beigetragen haben, dass insbesondere die Alliierten in den ers-
ten Nachkriegsjahren bewusst nach Nationalitäten und nicht Ethnizitäten oder 
Religionszugehörigkeiten differenzierten (Lowe 2014: 127 ff.) oder – in den Ver-
einigten Staaten vor allem in Hinblick auf African Americans und im Vereinigten 
Königreich im Hinblick auf die den überseeischen Gebieten des Commonwealth 
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Entstammenden  – andere ethnische Differenzierungen und Kategorisierungen 
im Vordergrund standen. Zudem beschreibt Lowe einen fortgesetzten paneuro-
päischen Antisemitismus (op cit.: 240 ff.), auch in den Niederlanden (Hondi-
us 1990; Gans 2014) und auch an der theologischen Fakultät der Katholischen 
Universität in Nijmegen (Gans 2014: 81). Damit stellt sich der Antisemitismus 
als fortgesetztes paneuropäisches Phänomen dar. Ebenso wenig wird öffentlich 
thematisiert, dass die Expert*innen sich – zumindest vor ihrer Emigration – So-
zialdemokratie, Sozialismus, Pazifismus oder Arbeiterbewegung zugehörig ge-
fühlt hatten und dass dies ebenso wichtige, wenn nicht sogar die eigentlichen 
Gründe für die meist schon frühzeitige Emigration waren. Gleichwohl wird dies 
in der Gesellschaft ein nicht notwendigerweise zu nennendes weil offenes Ge-
heimnis gewesen sein: Nach dem NS-Regime scheinen zumindest als jüdisch-
stämmig assoziierte Familiennamen klare Erkennungszeichen zu sein. Ringshau-
sen-Krüger (1977) spricht hingegen in ihrer gesamten Dissertation – der ersten 
Rekonstruktion der deutschen Supervisionsgeschichte – die jüdische Dimension 
nicht explizit an, ebenso wie Huppertz (1975), Schwarzwälder (1976; 1990), Wie-
ringa (1979), Melzer (1984), Federn (1990), Neuffer (1990), Nittel (1990), Gaert-
ner (1999), Petzold et al. (2003), Müller (2013), Schiller (1999), Bock (1999) und 
Wittenberger (2013).

Erst um 1990 herum ändert sich dies in einem Teildiskurs, und die Zuge-
hörigkeit einzelner Akteur*innen zum Judentum wird nun in der Supervisions-
literatur herausgestellt. So benennt Leuschner im Kontext einer DAGG-Tagung 
Ruth C. Cohn als jüdische Emigrantin (Gröning/Kreft 2011: 48; Gröning 2013: 
94; Gröning 2016: 91), und Weigand betont bei Kurt Lewin, dass er „ebenfalls 
deutscher Jude“ (Heltzel/Weigand 2012: 53) war. Diese beiden Namen sollen nur 
stellvertretend für ein Phänomen genannt sein, das sich bei Weigand nach bishe-
riger Forschung erstmals 1990 zeigt (1990: 44–46.50) und sich in den Folgejah-
ren immer wieder findet. Auch Belardi (1992: 50 f.) stellt in seiner Habilitations-
schrift den Kontext her, indem er Weigand (1990: 44 f.) zitiert. Bockisch (2015: 
23) nimmt das Motiv vermutlich ebenfalls von Weigand auf.

Neben Weigand, Leuschner und jüngst Lohl (2019: 37 ff.) wird das auch an 
weniger prominenten Stellen deutlich, beispielsweise in der unveröffentlichten 
aber herausragenden Diplomarbeit der Supervisorin Ingeborg Schumann (1945–
2017) (1995), die dafür sieben narrative Interviews mit Pionier*innen der Super-
vision in Deutschland führte. Die Interviews mit Ruth Deutscher  (1920–?), 
Heinrich Schiller  (1924–2016), Renate Strömbach  (1932–2018) und Ilse Täg-
ert (1913–2005) sind ausführlich in die Arbeit aufgenommen, und immer wieder 
kommt es dabei zu Verweisen auf das Judentum: Ilse Tägert, ehemalige Leiterin 
der Alice-Salomon-Schule Berlin, verweist auf die wegweisende Begegnung mit 
der Jüdin Anne Kohn-Feuermann in einem der beiden Wiener UN-Seminare 
(Schumann  1995: 138). Heinrich Schiller studierte in den USA bei der „jüdi-
sche[n] Emigrantin“ Gisela Konopka (op. cit.: 19). Leider lässt Schumann unklar, 
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ob es ihre eigenen Zusammenfassungen und Kontextualisierungen sind oder 
die Bezüge in den Interviews tatsächlich expressis verbis hergestellt wurden, es 
sich also um paraphrasierte Zitate handelt. Aber auch im kontextualisierenden 
Exkurs zu Victor Gollancz (op. cit.: 72) verweist Schumann auf das Judentum 
und das Angebot der Victor Gollancz-Stiftung für „emigriert[e] Juden, die in den 
USA während des Naziregimes Zuflucht gesucht […] und sich in der amerikani-
schen Sozialarbeit etabliert haben, […] die angloamerikanischen Methoden nach 
Deutschland zu bringen“ (op. cit.: 75), darunter „Anne Fischer, ein[e] jüdisch[e] 
Emigrantin“ (op. cit.: 78; vgl. Hecker 1995). In anderem Kontext wird auch Louis 
Lowy als „jüdischer Emigrant“ (op. cit.: 104) bezeichnet. Und Schumann kommt 
zu dem Schluss, „daß in den sechziger Jahren die Fortbildungsangebote in den 
Methoden mit wenigen Ausnahmen von den emigrierten jüdischen Expertin-
nen angeboten werden“ (op. cit.: 156). Die Situation in den 1960er Jahren ist al-
lerdings nicht so eindeutig, wie Schumann dachte (vgl. Neuffer 1990), aber ihre 
Zuordnungen sind zunächst prinzipiell richtig. Doch sie sagen nichts über ein 
tatsächlich praktiziertes Glaubensleben oder gar ein Selbstverständnis der Be-
schriebenen aus.

Im Rahmen dieses Narrativs kommt es ebenso zu falschen Zuschreibun-
gen: So wird Louis Lowy falsch zugeschrieben, 1962 als „österreichischer 
Jude“ (Gröning/Kreft 2011: 48; Leuschner in Gröning 2013: 89; 2016: 89) als 
Zeuge zum Auschwitz-Prozess nach Frankfurt gereist zu sein (ebenso: Schu-
mann 1995: 105; Lohl 2019: 38), was sich weder anhand der Prozessakten noch 
Lowys Biografien (Scherzinger  1995; Kersting  2002b; Gardella  2011; Wie-
ler 2022) bestätigen lässt. Ebenso wird Alfred Kadushin (1916–2014) wieder-
holt als „deutscher Jude“ (Weigand 1990: 45; Wieringa 1990: 24; Belardi 1992: 
50 f.) bezeichnet, der „ausgewandert“ (Wieringa 1990: 41) ist bzw. „in den 30er 
Jahren aus Deutschland flüchten musste“ (Steinhardt 2007: 32; Wieringa 1990: 
24). Nach eigener Aussage wurde Kadushin aber 1916 in New York als Sohn 
eines Litauers und einer Polin geboren (Morgenbesser 2009). Beide Elternteile 
stammten also aus dem russischen Zarenreich und gehörten dem Judentum an. 
Alfred Kadushin kommt erst 1957/58 nach Europa, als er im niederländischen 
Groningen als Fulbright-Dozent lehrt. Dabei überrascht insbesondere, dass 
Wieringa, mit dem er dort zusammenarbeitet (vgl. Kadushin/Wieringa 1960) 
und der ihn deshalb länger und wohl auch näher kennt, zum falschen Narrativ 
beiträgt (Wieringa 1990: 24). Es scheint kein Gesprächsthema dieser Jahre zu 
sein, über das sich beide ausgetauscht hätten.

Schon in Oberhoffs Beitrag von 1986 wird deutlich, wie sowohl die Kontro-
verse um Helmut Kohls (1930–2017) Rede im Knesseth 1984, in der er von der 
»Gnade der späten Geburt« spricht, als auch die Debatte ab 1986 um Verstrickun-
gen des österreichischen Politikers Kurt Waldheim (1918–2007) in Kriegsverbre-
chen der Wehrmacht die deutsche Identität anfragen und das Thema des Ho-
locausts auch in den supervisorischen Diskurs tragen. Einen „aufklärerische[n] 
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Impuls“ verortet Oberhoff allerdings bei den „Holländer[n]“ (Oberhoff 1986: 58), 
nicht bei »Juden«. Oberhoff beschreibt die Schuld, die die Generation, die das NS-
Regime trug, auf sich und Deutschland geladen hätte, und sieht die Aufgabe der 
Supervisor*innen, an der Aufarbeitung mitzuwirken und sich nicht vorschnell 
als Vertreter neuer Methoden über diese Frage erhaben zu fühlen. Dabei verweist 
er auf die Diskurse unter Psychoanalytiker*innen (vgl. Friedrich 2018), benennt 
aber auch nach dieser Steilvorlage keine jüdischen Wurzeln für die Supervision. 
Es wird deutlich: Im Gegensatz zur Psychoanalyse, die eine Vorkriegsgeschichte 
hat, scheint die Supervision keine zu haben. Lange Zeit wird als Forschungsstand 
akzeptiert, dass die Geschichte der Supervision in Deutschland erst nach der Zeit 
des NS-Regimes begonnen hat.

Dazu fügt sich, dass Weigand und Leuschner die beiden niederländischen 
Hauptprotagonist*innen in Münster, Cora Baltussen und Cornelis Wieringa, 
regelmäßig als „Widerstandskämpfer“ (u. a. Leuschner in Gröning  2013: 89; 
Weigand 2020; Weigand 2021; Jansen 2021; Siller 2022a: 559) betiteln. Für Cora 
Baltussen wird das im Folgenden (s. S. 393) detailliert nachgezeichnet und kann 
belegt werden. Für Wieringa, bei Kriegsende 18 Jahre alt, lassen sich hingegen 
bisher keine Belege für ein Engagement im niederländischen Widerstand fin-
den,148 so dass diese Behauptung zunächst unbelegt als Narration im Raum steht, 
nach deren Zweck gefragt werden muss (vgl. Bauer 2007). Verbunden sind damit 
die Fragen, wann man das Attribut »im Widerstand« für sich oder andere in An-
spruch nehmen darf oder durfte und was das austrug. Wieringa selbst berichte-
te öffentlich nicht von einem solchen Engagement und verstarb 1992 (vgl. Jan-
sen 2021: 19 f.), also etwa zu dem Zeitpunkt, als das hier beschriebene Narrativ 
entstand. Franz Mönks hingegen – auch er wird später als Protagonist sichtbar –, 
dessen Eltern NS-Gegner waren und der später in die Niederlande emigrierte, 
erhielt kein derartiges Prädikat.

Das Narrativ lässt sich also zumindest in der Literatur recht eindeutig auf die 
Trias Weigand, Wieringa und Leuschner, die durch die gemeinsame Arbeit an der 
Akademie für Jugendfragen in Münster verbunden waren, und den Zeitraum der 
frühen 1990er Jahre zurückführen. Bei Schumann (1995) ist unklar, was Inter-
viewzitat und was hinzugefügt ist, und ob die Interviewten unter dem Eindruck 
der zum Interviewzeitpunkt aktuellen gesellschaftlichen Diskursen nun benann-
ten, was in den 1960er Jahren ungeschrieben blieb. Bei den jüngsten Arbeiten 
von Lohl ist zu fragen, wie ggf. das Narrativ die nach 2013 geführten Interviews 
beeinflusste bzw. welche einschlägigen Textpassagen er aus den Interviews von 

148 Kersting (2002) beschreibt in seinem autobiographischen Beitrag an vielen Stellen seine 
persönlichen Berührungspunkte mit der NS-Geschichte in seiner Familie und im Kon-
takt mit Louis Lowy. Wieringa und dessen mögliche Mitwirkung im niederländischen 
Widerstand erwähnt er nicht, obwohl dieser für ihn ein wichtiger Lehrer war.
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Schumann (1995), die er nutzt, übernommen hat.149 Bis Anfang der 1990er Jahre 
ist es also nicht notwendig oder möglich, eine jüdische Dimension in das Nar-
rativ einzufügen. Gleichzeitig entwickelt diese in der Retrospektive Relevanz. 
Signifikant ist zudem, wie sich zahlreiche falsche oder halbwahre Detailzuschrei-
bungen zum Narrativ zusammenfügen und gleichzeitig das Wirken im Umfeld 
der sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Arbeiterwohlfahrt unter anderem 
durch Ruth Bang, Hilde Braunthal, Walter A. Friedländer, Marianne Welter oder 
Susanne Schulze sowie das Engagement der Quäker um Hertha Kraus kaum Er-
wähnung findet (vgl. Walpuski 2020c).

Die Wirksamkeit des Narrativs für den Diskurs bemisst sich nicht nur an 
der reinen Quantität von Beiträgen, sondern auch in der perpetuierenden Red-
undanz seit 1990 und der Diskursposition, von der das Narrativ vertreten wird: 
Der katholische Theologe Wolfgang Weigand (* 1945) war Hochschullehrer und 
langjähriger Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Supervision (DGSv); als 
Stifter und Vorstand der Stiftung Supervision beeinflusst er den Diskurs auch als 
Emeritus beispielsweise durch den nach Wieringa benannten Förderpreis und 
die Herausgabe der Zeitschrift Supervision. Die übrigen Vertreter des Narrativs 
sind überwiegend Supervisionsausbilder und lieferten zahlreiche Beiträge zur 
Supervisionstheorie, die weiterhin gelesen und zitiert werden.

Ein Teil des Narrativs der deutschen Supervisionsgeschichte ist inzwischen 
also mit dem Judentum sowie einer Tätigkeit im Widerstand gegen das NS-Re-
gime verbunden. Dies lässt sich überwiegend durch Fakten belegen, aber es stellt 
sich die Frage nach dem Warum und Wofür. Wichtig ist dabei zu betonen, dass 
nicht das Licht, das Emigrant*innen, die jüdischen Familien entstammten, für 
die Weiterentwicklung der Sozialen Arbeit und der Supervision nach Deutsch-
land trugen, unter einen Scheffel gestellt werden soll. Vielmehr soll danach ge-
fragt werden, wozu die Herausstellung des Jüdischen und Widerständigen dient 
und was damit erklärt werden soll – ganz davon abgesehen, dass das Judentum 
ähnlich heterogen ist wie der Katholizismus und deshalb kaum als verbinden-
de oder gar erklärende Kategorie taugt. Deutlich wird das an Lowys Biographie: 
Louis Lowy mit seiner im Deutschen Reich, England und der Tschechoslowakei 
verbrachten Kindheit und Jugend, wurde weder als Student des Grundschullehr-
amts noch als Sozialarbeiter verfolgt und interniert, sondern weil er auf Grund-
lage rassistischer Ideologien als »Jude« kategorisiert war. Nicht weil er einer 

149 Lohl  (2019) hat zwar das Interviewmaterial von Schumann  (1995) genutzt, in seiner 
Auswertung aber nicht unterschieden, wo er historisches oder aktuelles Quellenmaterial 
auswertet. Dass unter dem Eindruck des zum jeweiligen Interviewzeitpunkt aktuellen 
Diskurses auch die eigene Biographie in Hinblick auf Fakten, Bezüge und Sinnzusam-
menhänge möglicherweise unterschiedlich erzählt wird und was dieser Umstand für die 
Interpretation bedeutet, berücksichtigt er methodisch leider nicht (Lohl 2019: 25).
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jüdischen Familie entstammte, wurde er Sozialarbeiter, sondern weil es sich in 
den USA, in die er als Displaced Person emigrierte, auch aufgrund seiner Lager-
erfahrungen insbesondere im KZ Theresienstadt, so fügte (Kersting 2002b: 262; 
Gardella  2011: 146; Wieler  2022). Schnell wurde er Professor und damit auch 
wieder charismatischer Lehrer  – sein ursprüngliches Berufsziel. Und an der 
Akademie für Jugendfragen kehrte er weder seine Zugehörigkeit zum Judentum 
noch seine Erlebnisse als Verfolgter des NS-Regimes heraus, im Gegenteil, er ver-
schwieg sie nach Möglichkeit und verdeckte die von der SS auf seinen Arm täto-
wierte Häftlingsnummer meist mit langärmeligen Hemden (Kersting 2000: 92; 
Kircher 2019; Wieler 2022: 257). Sein katholischer Schüler Kersting CO meinte 
in ihm „den Agnostiker“ (Kersting 2002a: 88 f.; 2002b: 254.261; vgl. Wieler 2022: 
262) zu erkennen. Vergleichbares lässt sich für Hertha Kraus herausarbeiten, die 
zwar jüdische Eltern hatte, selbst aber Quäkerin und Mitglied der SPD sowie der 
AWO war, sich also vom Judentum abgewandt hatte. Primär emigrierte sie auf-
grund dieser Mitgliedschaften und politischen Überzeugungen, denn 1933, zum 
Zeitpunkt ihrer Emigration, war zwar die antisemitische NS-Politik bereits sehr 
deutlich zu erkennen, der Diskriminierungs- und Verfolgungsdruck, der von 
Beginn an auf Sozialdemokratie und Kommunismus als politischen Gegnern ri-
goros lastete, steigerte sich für »Jüdinnen« aber erst mit den Nürnberger Rasse-
gesetzen von 1935 und dann wieder ab 1938 erheblich.

In diesem Teil des Narrativs könnte also der Eindruck entstehen, Supervi-
sion sei eine »jüdische Wissenschaft« – eine Frage, mit der sich die Psychoana-
lyse spätestens seit ihrer Diffamierung als ebensolche beschäftigt (Huppke 1997: 
82). Diese Frage, durch die Verfolgung von Menschen, die im NS-Regime als 
»jüdisch« kategorisiert wurden, forciert, steht in einer antisemitischen Tradition 
und nicht als Metapher für Innovation oder Intellektualität.

Gröning hat die Lehre dieser dem Judentum entstammenden Personen in 
Hinblick auf Louis Lowy als einen transnationalen Versuch zur Versöhnung und 
Vergebung sowie der Arbeit für eine junge Generation und den Frieden inter-
pretiert (Gröning 2013: 89 ff.). Das mag für Lowy stimmen, aber Anne Fischer 
widersprach dieser Interpretation aus ihrer Perspektive, als sie ihre Interviewerin 
fragte: „Glauben Sie, daß »Alles verstehen« identisch ist mit »Alles verzeihen«?“ 
(Hecker 1995). Die Motive der Protagonist*innen dieser Zeit waren also hetero-
gen und bedürfen weiterer Forschung.

Wenn man von den rassistischen Implikationen der Kategorie »Jude« absieht, 
sofern das trotz der jahrhundertelangen antisemitischen Geschichte möglich ist, 
könnte die Kategoriebildung dann anders erfolgen. Denn das Verbindende dieser 
Kategorie »deutscher Jude« sind neben den Feldkompetenzen deutsche Sprache 
und Kultur vor allem antisemitische Erfahrungen, Verfolgung und Erfolg: er-
folgreiche Emigration in die USA und dortige Karriere als Hochschullehrer*in, 
Sozialarbeiter*in oder Psychoanalytiker*in. Lowy ist mit seinen Erfahrungen im 
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KZ Theresienstadt und KZ Auschwitz eine nahezu singuläre Ausnahme;150 fast alle 
anderen Emigrant*innen sind frühzeitig aus der drohenden Verfolgung, nicht 
aber der langjährigen Internierung in Konzentrationslagern emigriert. Neben 
der erfolgreichen (Wissenschafts-)Karriere verbindet alle zudem, nicht in das 
NS-System verstrickt gewesen zu sein, vielmehr noch: antagonistische Opfer 
des Systems gewesen zu sein. Was bedeutete es, von diesen Lehrer*innen zu ler-
nen, während die eigene Prägung der Lernenden möglicherweise durch den von 
Barth (1967) beschriebenen, tief verwurzelten Antisemitismus oder gar Kindheit 
und Jugend im NS-Regime bestimmt war? Die Feldkompetenz der Lehrenden für 
Deutschland beruhte dabei ja zudem auf einem überkommenen Deutschlandbild 
zum Zeitpunkt ihrer Emigration rund 25 Jahre zuvor.

Erziehungsberatung, Heilpädagogik und Child Guidance Clinics

In der Nachkriegszeit betrifft das Verdrängen und Vergessen auch die Geschichte 
der Erziehungsberatung. Selbst die politisch im linken Spektrum orientierte Ber-
linerin Erna Maraun (1955b: 96), die die Zwischenkriegsentwicklungen in Wien 
und Berlin erlebt hat, lässt die Geschichte der Erziehungsberatung in Berlin erst 
1946 beginnen und blendet – wie auch Koblank (1962) – die NSV-Erziehungs-
beratung unter Hildegard Hetzer, Hanns Eyferth, Hans Scherpner und weiteren 
ebenso vollständig aus wie die Entwicklungen der 1920er Jahre. Vielleicht liegt 
das auch am Unvermögen der Gesellschaft und der Wohlfahrtsverbände, sich 
kritisch von der NSV zu distanzieren (o. V. 1949).

Gröning  (2015) stellt heraus, wie die psychologisch-psychiatrisch geprägte 
Arbeit der Erziehungsberatung mit ihren Selektionslogiken nach 1945 mit einem 
hohen Grad an Kontinuität in die mit US-amerikanischer Unterstützung neu ge-
gründeten Child Guidance Clinics überführt wird. Deutsche Akteur*innen wie 
Werner Villinger  (1887–1961; Villinger  1949) oder Lilly Zarncke  (1889–1989) 
tragen dazu ebenso bei wie Förderungen durch HICOG, auch in Form von Aus-
tauschprogrammen für Fachkräfte in beide Richtungen. Die Folge ist eine Fokus-
sierung auf das Individuum und der Versuch, gesellschaftliche und strukturelle 
Probleme zu objektivieren und als dessen individuelles Problem zu behandeln 
(Baumann 1989: 158).

Dennoch ist ein in der Forschung bisher weitgehend übersehener Diskursort 
für Supervision in der Nachkriegszeit die der Heilpädagogik und Erziehungs-
beratung verbundene Zeitschrift Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsych-
iatrie. Das liegt bei weitem nicht nur an der Psychagogin Ruth Bang, die bis zu 

150 Ein weiteres Beispiel: Der Psychoanalytiker Ernst Federn (1914–2007) wurde nach dem 
»Anschluss« Österreichs 1938 umgehend in den Konzentrationslagern Dachau und Bu-
chenwald interniert und emigrierte 1948 in die USA.
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ihrem Tod die Zeitschrift die ersten 21 Jahre als Beiratsmitglied begleitet (Schrift-
leitung  1972) und stark für Supervision und Casework eintritt. Im Gegensatz 
dazu wird im gleichen Zeitraum im Mitglieder-Rundbrief des Allgemeinen Für-
sorgeerziehungstages (AFET) e. V. kaum über Supervision, Casework oder Group-
work diskutiert. Zwar wird hier in den Berichten aus dem Jugendamt Mannheim 
(Roesinger 1954; 1957), von einem europäischen Seminar der Vereinten Natio-
nen (Kraak 1957a; b) oder über die »Institutes« von AWO und USC (Hasencle-
ver  1954; s. S. 174 ff.) jeweils Supervision als wichtiges Element moderner So-
zialarbeit benannt. Dies sind aber Einzelstimmen, die in diesem Medium keine 
Resonanz finden. Supervision wird also offensichtlich nicht als (ausreichend) 
relevant für die Heimerziehung gewertet, obwohl auch hier die Ausbildungsfrage 
diskutiert wird. Es kann vermutet werden, dass die tiefenpsychologisch inspirier-
ten Verstehenszugänge zu sehr im Widerspruch zu den in dieser Zeit autoritär-
disziplinierenden Konzepten der Heimerziehung stehen. Diese Konzepte werden 
erst Ende der 1960er Jahre im Zuge der durch die »Heimkampagne« (Schölzel-
Klamp/Köhler-Saretzki 2010; Autorenkollektiv 1971: 305; Meinhof 1971; Scher-
pner 1999: 256 ff.) ausgelösten Krise kritisch angefragt.

Insbesondere für die Heilpädagogik und ihre Akteur*innen lassen sich noch 
weitere Verbindungslinien nachzeichnen. Neben den bereits gezeigten Verbin-
dungen zwischen Settlement-Bewegung und Erziehungsberatung in der unmit-
telbaren Nachkriegszeit gibt es auch Verbindungen in die Zwischenkriegszeit. 
Die multiprofessionelle Teamarbeit, die zu dieser Zeit vor allem im Kontext der 
Child Guidance Clinics diskutiert wird, ist ein Schlüssel. Denn Curt Bondy, 1949 
aus dem US-Exil zurückgekehrter Psychologieprofessor, weiß offenbar um die 
Berliner Erfahrungen der Individualpsychologie, wenn er in Hinblick auf Team-
arbeit auf Fritz Künkel verweist (Bondy 1956). Seine Verbindungen zu Herman 
Nohl und Hanns Eyferth mögen dazu beigetragen haben. Damit verweist Bon-
dy  – in den 1920er Jahren selbst dem Sozialismus verbunden  – indirekt auch 
auf die Arbeitsgemeinschaften um Siddy Wronsky, Arthur Kronfeld und Manès 
Sperber (s. S. 130 ff.), auch wenn Künkel sich im Zuge der Spaltung der Berliner 
Individualpsychologie nicht dem marxistischen Zweig um Sperber anschloss und 
später im »Göring-Institut« weiterarbeitete (Bruder-Bezzel  2014: 16 f.). Bondy 
argumentiert für eine Teamarbeit, und das ist für ihn „eine wirklich echte Zu-
sammenarbeit“ (Bondy 1956: 38), für die nicht jeder geeignet ist. Idealiter sollte 
sich jede in die Teamarbeit eingebundene Person einer Lehranalyse unterziehen, 
aber rein praktisch sei das kaum zu realisieren (vgl. Laiblin 1962). Bondy schlägt 
deshalb die Supervision als vorläufige und pragmatische Brücke zum Ideal der 
Lehranalyse vor und sieht sie „auf keinen Fall [als] Beaufsichtigung, sondern letz-
ten Endes [als] eine Hilfe des Erfahrenen für den noch nicht so Erfahrenen in 
seiner Berufsarbeit“ (Bondy 1956: 39). Zunächst legt Bondy damit offen, dass er 
durchaus das US-amerikanische Konzept einer Aufsichtsfunktion der Supervi-
sion reflektiert. Zugleich distanziert er sich diametral von Erna Maraun, die 1952 
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Supervision noch als „beratende »Überwachung«“ (Maraun 1952b: 243) erklärt 
hatte, deren Aufgabe es sei, „die Gesamtleistung der ih[r] anvertrauten Fürsorger 
zu steigern, nicht nur durch eine Bemühung um die fachliche Leistung, sondern 
auch durch Zuwendung zur Persönlichkeit des Fürsorgers“ (ib.). Maraun legt da-
bei ein funktionalisierendes Beratungsverständnis offen, wenn sie die Supervi-
sor*in zwar als beratende Kraft, aber nicht als vorgesetzt beschreibt (op. cit.: 244; 
vgl. Walpuski 2021b).

Eine für die Erziehungsberatung neue Akteurin lässt sich hier einführen, weil 
sie stellvertretend für Diskurskontinuitäten in die Zeit des NS-Regimes und eine 
Gegenposition steht: Dr. Dr. habil. Lilly Zarncke (1889–1989), bis 1945 hauptamt-
liche Referentin des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, war  
nach ihrem evangelischen Theologiestudium zum Katholizismus konvertiert und 
leitete in Berlin von 1956 bis 1962 respektive 1967 die Erziehungsberatungsstelle 
sowie die Psychologische Beratungsstelle des Caritasverbandes (Schikorra 2006: 
54; DAB VI/1–Zarncke).151 In der Zeit des NS-Regimes hatte sie sich durch zahl-
reiche Publikationen bemüht, die NS-Ideologie wissenschaftlich zu fundieren, 
zuletzt im Januar  1945 (sic!) mit ihrer Schrift „Wiedereingliederung Gemein-
schaftsfremder durch Anstaltserziehung“ (Keßler/Zarncke  1945; Willing  2003: 
205 f.; Schikorra 2006: 54; Kappeler 2020: 143). Schikorra zeichnet nach, welch 
menschenökonomisch-funktionalisierendes Verständnis Zarncke in den Jahren 
davor in ihren Schriften vertrat, wie sie für Bewahrungskonzepte in Verbindung 
mit Konzentrationslagern eintrat, und bezeichnet die Schrift von 1945 als „Eu-
phemismus“ (Schikorra 2006: 53), weil zu diesem Zeitpunkt die Mehrzahl der 
gemeinten »Asozialen« längst interniert war und es keine erkennbare politische 
Absicht gab, dies zu ändern. Ihre eindeutig eugenisch-selektiven Positionierun-
gen aus der Zeit des NS-Regimes reflektiert Zarncke nach 1945 nicht (öffentlich), 
beginnt aber schnell, wieder zu publizieren, auch zur Erziehungsberatung (Zarn-
cke 1951; 1953; 1954; 1959; 1961; 1962) und weiterhin im Kontext des Deutschen 
Vereins unter dem dort etablierten Kürzel nk (s. FN 63 auf S. 119). Zudem erhält 
sie Lehraufträge des Psychologischen Instituts der Freien Universität Berlin (nk 
1951: 313). Zarncke (1959a; b) benennt die Child Guidance Clinics als institutio-
nelle Erziehungsberatung, stellt aber eine kostengünstigere, »funktionale Erzie-
hungsberatung« daneben, die an die NSV-Erziehungsberatung als »Erziehungsbe-
ratung des täglichen Lebens« (vgl. Kadauke-List 1989: 184; w 1943; Hetzer 1940a; 
1942: 172) erinnert. Beide Säulen der Erziehungsberatung sind bei Zarncke nicht 
verbunden; multiprofessionelle Teamarbeit, gemeinsame Fallbesprechungen 

151 Für die Jahre zwischen 1945 und 1956 konnten die Tätigkeiten Zarnckes nicht abschlie-
ßend geklärt werden. Ihre zahlreichen Publikationen (1951; 1953; 1954) deuten jedoch 
auf eine Vertrautheit mit dem Arbeitsfeld der Erziehungsberatung und Heilpädagogik 
sowie eine fortgesetzte Nähe zum Deutschen Verein hin. Die Beiträge im Nachrichten-
dienst des Deutschen Vereins vor 1951 weisen keinen Ausweis der Autor*innen auf, so dass 
frühere Beiträge von Zarncke möglich sind.
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oder Supervision kommen bei ihr nicht vor. Und für die Aufgaben der Fürsor-
ge geeignet sind ihrer Ansicht nach „mütterliche Persönlichkeiten, die nicht mit 
eigenen Nöten beschäftigt, sondern in der Lage sind, sich mit ganzer Anteilnah-
me einzusetzen für das Wohl eines in Schwierigkeiten geratenen Kindes“ (nk 
1951: 104). Ihre Unterscheidung wird schon 1961 kritisiert (ob152 1961: 219 f.). 
Zarncke (1953; 1959; 1961; 1962; vgl. ob 1961) stellt auch sonst fast keinen Bezug 
zu Casework-Konzepten oder Supervision her und transportiert ein vor allem an 
wirtschaftlicher Förderung und Diagnostik orientiertes Fürsorgeverständnis in 
der bürgerlichen Tradition berufszölibatärer »geistiger Mütterlichkeit«. Deutlich 
wird hier sowohl die Kontinuität von Diskursen in der Erziehungsberatung als 
auch das mindestens stellenweise noch Vorhandensein von NS-Konzepten und 
-Praktiken in der Caritas und im Deutschen Verein. Ihr Nachruf (o. V. 1989 in 
DAB) erwähnt ihre Biographie vor 1956 nicht und lobt ihre Liebenswürdigkeit 
sowie ihr altruistisches „Leben in Sorge um behinderte Kinder“ (ib.) ab 1956. Na-
türlich ist Zarncke zuzugestehen, dass sie die Irrtümer der NS-Zeit erkannt hat, 
und ihr Wirken darf nicht ausschließlich an den Schriften jener zwölf Jahre ihres 
90-jährigen Lebens gemessen werden. Dennoch lässt sich Zarnckes Denkhaltung 
als exemplarische Grundlage für Mollenhauers  (1968) Kritik einordnen: Denn 
Mollenhauer subsummiert die Erziehungsberatung dem Leistungssystem (1968: 
24), beschreibt sie als auf Anpassung und Normalisierung hinwirkend (op. cit.: 
27) und damit subjektivierend und funktionalisierend (op. cit.: 30–31).

Auch in Wien – der Stadt der Erziehungsberatungsstellen von Aichhorn und 
Adler – entstehen unter zentraler Beteiligung Rosa Dworschaks (1896–1990) in 
Trägerschaft der Österreichischen Gesellschaft für Psychische Hygiene ab 1949 In-
stitute für Erziehungshilfe, die zunächst stark am Konzept der Child Guidance 
Clinics orientiert und auf das Kind fokussiert arbeiten (Aichhorn 2014: 40). Mar-
guerite V. Pohek unterstützt unmittelbar ab 1945 im Auftrag der United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration (UNRAA) diesen Aufbau und bringt aus 
Philadelphia die Konzepte der Psychiatric Social Work nach Otto Rank und Jes-
sie Taft mit (vgl. Fußnote 118). Die Berlinerin Erna Maraun, die in den 1920er 
Jahren selbst drei Jahre in Wien war (Maraun 1925; 1926), beschreibt, dass die 
Wiener Child Guidance Clinics „nach amerikanischem und holländischem Mus-
ter gegründet“ (Maraun  1955b: 95) wurden. Mit Sicherheit trägt Dworschak 
als enge Mitarbeiterin Aichhorns auch dessen psychoanalytische Ideen aus der 
Zwischenkriegszeit ein. Mit ihren Erfahrungen beteiligt sich Dworschak inten-
siv am deutschsprachigen Diskurs und im Programm der Vereinten Nationen 
(u. a. Dworschak 1953; 1954; 1958; 1959; 1960; 1963; 1964; 1969; 1970). Wenn 
Maraun (1955b) auf die niederländischen Einflüsse in Wien verweist, meint sie 

152 Das Kürzel ob wurde nicht aufgelöst. Möglicherweise handelt es sich dabei um die Kin-
dergärtnerin und Psychologin Dr. Eva Koblank (* 1917), die zeitweise als Fachreferentin 
für den Deutschen Verein tätig war (Rauschenbach/Gängler 2005: 535).
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die oben bereits beschriebenen Medisch Opvoedkundig Bureaux (MOB), die ihr 
offenbar auch bekannt waren. Auch diese nach dem Modell der Child Guidance 
Clinics ab 1927 entstandenen Einrichtungen waren nach dem Zweiten Weltkrieg 
wieder eröffnet worden (Lekkerkerker 1927; 1955; Kamphuis 1957: 104–106).

Und auch Fritz Lennhoff, Mitbegründer der Zugscharen in der Weimarer Re-
publik, trägt aus dem britischen Exil zum deutschsprachigen Diskurs bei, wenn 
er über die Therapieschule Shotton Hall berichtet: „Hier helfen die regelmäßi-
gen Mitarbeiterbesprechungen, in denen wir nicht nur an Hand der Akten des 
Kindes die nächste Phase unserer Arbeit an ihm besprechen und herausfinden, 
welcher Erwachsene gerade den besten Zugang zu dem Kinde hat, sondern sie 
dienen auch zur allgemeinen Ausweitung des psychologischen Wissens und 
Handelns, indem wir Referate von Fachleuten in unseren und verwandten Ge-
bieten heranziehen, Fachliteratur ausleihen, gemeinsam lesen und besprechen. 
Persönliche Unterhaltungen mit bereits mehr erfahrenen Erwachsenen sind von 
großem Nutzen“ (Lennhoff  1960: 297; vgl. K.-L. 1963). Diese Beschreibungen 
knüpfen – nicht nur durch das Vorwort – an die Arbeitsweise der Zugscharen 
in der Zwischenkriegszeit an. Gleichzeitig beschreiben sie ein reflexives Format 
Kollegialer Beratung und Fortbildung mit Ähnlichkeiten zur Supervision. Mög-
licherweise wird das in Shotton Hall sogar Supervision genannt, von Lennhoff 
in seinem deutschen Text mangels eines adäquaten Begriffs im Deutschen aber 
anders beschrieben.

Es zeigt sich, dass das Konzept der Child Guidance Clinics in den 1950er Jah-
ren sowohl in der Bundesrepublik (u. a. Villinger  1949; Hapke  1951a; b; Hop-
mann 1952; Bang [1953]; Maraun 1955), Österreich (Dworschak), der Schweiz 
(Tuggener 1951; Zeller 1958) und den Niederlanden (Lekkerkerker 1955) parallel 
diskutiert wird. Der Diskurs ist sowohl zwischen diesen europäischen Ländern 
als auch mit Großbritannien (Caplan/Bowlby 1948) und den Vereinigten Staa-
ten transnational und zudem mit Casework verwoben, während die Bezüge zur 
Mental Health-Bewegung nicht so deutlich zu Tage treten.153 Aus dem Diskurs 
heraus entstehen erste modellhafte Beratungsstellen, beispielsweise am Pestaloz-
zi-Fröbel-Haus (PFH) in Berlin. Mit dem Konzept ist die Psychiatric Social Work 
eng verbunden, die konzeptionell über den Wiener Exilanten Otto Rank und 
Jessie Taft wiederum mit funktionalisierender Ich-Psychologie verbunden ist, 
aber auch mit dem oben dargestellten (s. S. 193 ff.) veränderten Verständnis von 
Supervision ab 1930 (Robinson 1930; 1936; 1949). Im deutschsprachigen Raum 
gibt es zu diesem Zeitpunkt keine Psychiatric Social Worker, aber schon 1947/48 
hatte ein erster Kurs am Institut für Psychotherapie Berlin unter der Leitung des  

153 Dass die Bezüge zur Mental Health-Bewegung schwächer erscheinen, mag dem forsche-
rischen Blick, der auf die Entwicklung von Casework und Supervision fokussiert war, 
geschuldet sein. Hier ist weitere Forschung zu empfehlen.
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Psychoanalytikers Felix Boehm154 (1952) begonnen. Daran nimmt unter anderen 
Ruth Bang teil, die im Juni 1950 nach eigener Lehranalyse mit einem Zeugnis als 
„Psychagoge (Erziehungsbetreuer)“ den Kurs abschließt (Ludwig-Körner 1999: 
35.41). Dieser neue Berufsabschluss wird immer wieder mit den Psychiatric So-
cial Workers (nk [Zarncke] 1951; Boehm 1952; Maraun 1955b; Hopmann 1967) 
verglichen. In den nun neuen multidisziplinären Teams der Erziehungsbera-
tungsstellen finden diese Aufgaben, die letztlich aber in der Kontinuität klinisch-
selektiver Logiken stehen, wie Gröning (2015b: 122–130) zusammenfasst. Zwar 
spricht sich insbesondere Werner Villinger für die Übernahme des Konzepts der 
Child Guidance Clinics aus dem angloamerikanischen Raum aus, weil ihn „die 
dortige Einheit von Beratung sowie Forschung und Lehre“ (op. cit.: 128) über-
zeugt. Letztlich bleibt die Erziehungsberatung aber eine selektierende Beobach-
tungsstation unter psychiatrischer Leitung (s. S. 178 ff.), die damit den ärztlichen 
Handlungslogiken von Diagnose und Behandlung folgt. Die mit dem National-
sozialismus intensiv verstrickten Biographien der Akteur*innen dieser Zeit sowie 
ideologische Kontinuitäten zeigen sich nicht nur bei Villinger und dessen un-
mittelbaren Umfeld (vgl. Holtkamp 2002: 126 f.), sondern auch bei Felix Boehm 
und Lilly Zarncke.

Pädagogische Beratung als aufklärendes Verstehen und 
demokratisches Projekt

August Aichhorn  (1925) hatte sich bereits in der Zwischenkriegszeit von den 
theoretischen Konzepten der Kriminalbiologie und Vererbungslehre und daraus 
resultierenden diagnostisch-klinischen Logiken distanziert und die Bedeutung 
der zwischenmenschlichen Beziehung sowie des sozialen Umfeldes für die Ent-
wicklung herausgearbeitet. Im eugenisch-selektiven NS-Regime wurden diese 
Ansätze indiskutabel, aber nun, nach dessen Ende, gelangten diese Ideen allmäh-
lich wieder in den Diskurs, wenn auch nicht unbedingt auf die pädagogisch-ana-
lytische Erziehungsberatungsarbeit der Zwischenkriegszeit Bezug nehmend (e. g. 
Meyer 1953; 1962). Mit den Fragen nach einem sozialen Verstehen und der Be-
ziehung in Interaktionen wurden neben die etablierten diagnostisch-klinischen 

154 Dr. med. Felix Boehm (1881–1958) war ein deutschbaltischer Psychoanalytiker und Arzt. 
Ab 1923 war Boehm Dozent am Berliner Psychoanalytischen Institut (BPI). 1933 emigrier-
te Max Eitington infolge der Machtübernahme des NS-Regimes und der damit einsetzen-
den Verfolgung von Andersdenkenden und Jüdischstämmigen. Boehm übernahm in der 
Folge den frei gewordenen Vorsitz der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft (DPG), 
die 1936 dem Deutschen Institut für psychologische Forschung und Psychotherapie (»Gö-
ring Institut«) angegliedert wurde, wo Boehm zudem Dozent und Schriftführer wurde. 
Am 1945 neugegründeten Institut für Psychopathologie und Psychotherapie (IPP) leitete er 
fortan die Unterrichtsabteilung und begründete dort die psychagogische Ausbildung.
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Logiken in den Erziehungsberatungsstellen nun auch andere Zugänge und Kon-
zepte gestellt (vgl. Bornemann 1982).

Im Zusammenhang des neu eingeführten BSHG bekommt Beratung dann 
eine gewichtigere Funktion durch den Paradigmenwechsel, den das Gesetz für 
die Fürsorge einläutet – Hilfebedürftige werden zu Hilfesuchenden – und es wird 
daraus eine „Beratungspflicht des Staates“ (Giese 1964) abgeleitet. Für den Bera-
tungsbegriff bedeutet dies, dass er neu fundiert werden muss. Einerseits geschieht 
dies natürlich in der zuvor dargestellten Traditionslinie in den Erziehungsbera-
tungsstellen, also in einer diagnostisch-selektiven Logik und einer anders geklei-
deten Form der normativen Anweisung.

Einen wesentlichen Impuls erhält der Diskurs um (pädagogische) Beratung 
dann jedoch Mitte der 1960er Jahre durch die Arbeiten von Klaus Mollenhauer. 
Mit seinem Beitrag „Das pädagogische Phänomen »Beratung«“ (Mollenhau-
er 1965) entwickelt er in der Diskussion mit C. Wolfgang Müller (1965) unter 
Aufnahme von August Aichhorn (1959), Hugo Sauer (1923), Kurt Lewin, ein-
schlägiger Casework- und Groupwork-Literatur wie Ruth Bang  (1960), Marie 
Kamphuis  (1963), Gisela Konopka  (1963) sowie weiterer Literatur ein Ver-
ständnis von Beratung als aufklärendes Verfahren. Dieses sei „an einen de-
mokratischen Erziehungsstil und an eine kritische Gesellschaftsauffassung“ 
(Gröning  2015b: 161) gebunden. Rat würde dann  – in Verbindung mit einer 
entsprechenden Anthropologie  – nicht Anweisungen entsprechen, sondern 
eine ergebnisoffene Entscheidungsvorbereitung, gewissermaßen eine »Hilfe zur 
Selbsthilfe« darstellen. Mollenhauer merkt dabei wiederholt an, dass „[d]ieje-
nigen Beiträge, die sich intensiver mit der Beschreibung und Analyse des Be-
ratungsvorganges befassen, […] bezeichnenderweise nicht den Erziehungs-
beratungsstellen, nicht der Feder von Psychologen, sondern vor allem von 
Sozialarbeitern“ (Mollenhauer  1965: 47) stammen. Mollenhauer erhoffte sich 
durch solche pädagogischen Beratungsangebote einen Ausbruch aus dem Di-
lemma einer bewahrenden und bevormundenden Pädagogik und Fürsorge, weil 
eine so verstandene Beratung der Selbstaufklärung und damit der Mündigkeit 
und Befreiung von Konformitätszwängen diene (vgl. Gröning 2015b: 161; 2016: 
9 ff.). Damit erweitert und fundiert Mollenhauer den aus dem Casework aufge-
nommenen Beratungsbegriff, weil er ihn als etwas „genuin Pädagogisches“ (Alt-
hoff 2020: 87) fasst. Gleichzeitig ist in seinem Verständnis bereits eine Kritik an 
Beratung als Regierungstechnologie enthalten, die erst deutlich später anhand 
der Arbeiten Michel Foucaults konkretisierbarer wird (e. g. Hörmann  1985; 
Traue 2010; Maasen et al. 2011; Bröckling 2017).

Mollenhauers Überlegungen werden schnell aufgenommen, auch von Wal-
ter Hornstein (1967a; b), und fließen – wenn auch nicht ausgewiesenermaßen – 
in dessen Vortrag an der Akademie für Jugendfragen 1966 ein (vgl. Hornstein 
1966a; b).
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Geschlechterfragen und Emanzipation

Für viele Frauen gilt nach der Erwerbsarbeit der Kriegsjahre nun, dass sie wie-
der als Ehe- und Hausfrau sowie Mutter aus weiten Feldern der Erwerbsarbeit 
ausscheiden sollen. Insbesondere den Kriegswitwen, die jetzt alleinerziehend für 
ihre Kinder sorgen müssen, ist das kaum möglich. Viele Frauen sind mit Care-
Aufgaben für Halbwaisen des Krieges und die physisch wie psychisch Verwun-
deten und Traumatisierten beschäftigt; die multiplen Notlagen lassen einen ho-
hen Fürsorgebedarf in dieser Zeit erkennen. Die aus dem Krieg zurückgekehrten 
Männer hingegen übernehmen wie selbstverständlich wieder Führungspositio-
nen in Familie und Gesellschaft und beanspruchen ihren Platz, während es durch 
die vielen männlichen Kriegstoten einen deutlichen Frauenüberhang gibt. Trotz 
der Erfahrungen des Krieges wird weithin ein klassisches Rollenbild propagiert, 
das den Mann als Haupt und Ernährer der Familie beschreibt, während der Frau 
die häuslichen Sorgearbeiten zugeschrieben werden.

Da für diese Arbeit vor allem das katholische Milieu von Interesse ist, soll 
der Fokus dorthin gerichtet werden. Denn das klassische Rollenbild entspricht 
auch den Vorstellungen der katholischen Kirche, die weiterhin aus dem natur-
rechtlichen Dogma heraus die Rolle der Frau begründet und ihren »natürlichen 
Hauptberuf« im Versehen der Pflichten als Ehefrau und Mutter sieht. Katholi-
sche Fürsorgerinnen und Lehrerinnen sprechen sich noch 1952/53 überwiegend 
für den »Beamtinnenzölibat« aus, den sie für eine Erwerbsarbeit als notwen-
dig erachten. Einzig unverheirateten jungen Frauen wird zugestanden, sich in 
einem Beruf ausbilden zu lassen und bis zur Hochzeit zu arbeiten. Die Span-
nungen wachsen jedoch mit der zunehmenden Beschäftigung von Frauen in der 
Arbeitswelt, beispielsweise den zahlreichen Kriegswitwen, aber auch durch di-
vergierende Positionen (Illemann 2013: 179–184). Dabei hat Bildung zumindest 
im Katholischen Frauenbund (KDFB), der in der Tradition der Frauenbewegung 
stand, bereits einen Wert an sich (op cit.: 198–199). Bildung wird dort weniger 
ökonomisch in Hinblick auf eine mögliche Verwertbarkeit im Lebensverlauf ge-
sehen. Ein solches Verständnis wird gar als materialistisch abgewertet und damit 
in einen sozialistisch-kommunistischen Kontext gestellt, so dass es im innerka-
tholischen Diskurs kaum noch vertreten werden kann. Vielmehr wird im Frau-
enbund Bildung als Persönlichkeitsbildung und -entfaltung verstanden, häufig 
mit einer moralisch-religiösen Konnotation und den zugehörigen tugendhaften 
Werten und Sittlichkeitsvorstellungen verbunden. Dies schafft theoretische An-
schlüsse an Konzepte der Charaktererziehung und zum character building und 
damit zu Diskursen, die im anglo-amerikanischen Raum stark sind (Buber 1953; 
Adams 2009; Clark 2006), ohne dass diese Anschlüsse explizit werden. Beide fu-
ßen auf aristotelischer Tugendethik, die der Handelnden internalisierte Tugen-
den als Habitus zusprechen, die so ein gelingendes Leben führen kann. Auch 
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zum Diskurs um die sozialarbeiterische Ausbildung, die seit den 1920er Jahren 
Personen mit Urteilsvermögen zur Übernahme von Verantwortung ausbilden 
wollte (Salomon 1926; Scherpner 1927; s. S. 90 ff.), lassen sich Verbindungslinien 
erkennen, die heute den Diskurs beeinflussen (vgl. Middendorf 2021). Und sogar 
das psychoanalytisch inspirierte Konzept eines »professional use of self« bietet 
Verbindungspunkte zu dieser persönlichkeitsbezogenen Tugendethik, da das 
Selbst als individuell ausgeprägtes Gut wahrgenommen wird und Einflussgröße 
ist (Adams 2009: 85). Diese Tugenden gilt es jedoch durch Lehre, Übung und ste-
ten Gebrauch zu erhalten und zu stärken (op cit.: 99). Als Ort dafür bietet sich in 
einer professionalisierten Sozialen Arbeit mit den »neuen Methoden« die Super-
vision an, die damit eine Funktion übernimmt, die im Allgemeinen von Priestern 
wahrgenommen wird. Supervision kann sich unter diesen Umständen – und hier 
ist die Beratungskritik hinzuziehen – zum Instrument der Seelenführung und da-
mit Pastoralmacht entwickeln und selbst kirchenähnliche Strukturen entwickeln 
(vgl. Steinkamp 1999; 2015; Maasen et al. 2011; Bröckling 2017). Zugleich kolli-
diert diese erstrebte Tugendhaftigkeit und ihre Frage nach einem gelingenden, 
guten Leben zwangsläufig mit rational-wissenschaftlichen Zugängen, die eine 
nicht-wertende und nicht-moralisierende, verstehende Sozialarbeit propagieren 
und eine Werteneutralität einfordern (Clark 2006: 77 f.). Soll keine wertfreie Hal-
tung vorgetäuscht werden, bleibt letztlich nur eine Funktionalisierung hin auf 
gesellschaftliche Zwecke als Ausweg.

Den Ruf nach mehr Bildung verbindet der KDFB mit Forderungen nach 
verbesserten Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen (Illemann  2013: 203) und der 
Beurteilung nach anderen als den etablierten männlichen, nämlich »weiblich-
wesensgerechten« Maßstäben, unter anderen „Liebe zu ganzheitlicher Tätigkeit, 
Ausrichtung auf »den Menschen«, spezifische Begabung und Berufung zum Ein-
satz für Leben und Menschlichkeit“ (op cit.: 204). Diese Beurteilungsmaßstäbe 
stehen in der Tradition der »(geistigen) Mütterlichkeit« und des Neothomismus, 
die – wie gezeigt – originär weibliche Charaktereigenschaften und Gaben postu-
lieren. Im Widerspruch dazu zieht mit einer Ausrichtung auf die Rationalität ein 
neuer Wert ein, der eher „dem männlichen Geschlechtsstereotyp zugeschrieben 
war“ (op cit.: 217), denn der „KDFB legte großen Wert auf eine Berufsausbildung 
für alle Mädchen, die den je persönlichen Begabungen entsprach und als Grund-
lage für ein selbständiges Leben dienen konnte. Hierbei wurde großer Wert auf 
sachbezogene Bildung gelegt […] Zudem trat der KDFB – im Rückgriff auf das 
Jungfräulichkeitsideal der katholischen Tradition – dafür ein, dass die Tätigkeit 
im gewählten Beruf sinnvoller Lebensinhalt für eine Frau sei“ (ib.). Auch wenn 
für Tätigkeiten in der Industrie das Bild eines »Berufs als Berufung« an Strahlkraft 
verliert, bleibt dieses im »weiblich-wesensgerechten« Feld der Sozialen Arbeit er-
halten. In Hinblick auf Professionalisierungsbemühungen und -verständnisse 
wird die Spannung deutlich, die zwischen der rational-männlich konnotierten 
Erwerbsarbeit und weiblich konnotierten Care-Tätigkeiten bestand, für die der 
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KDFB ein Professionsverständnis etablieren will. Dabei gelten „[l]edige berufs-
tätige Frauen […] dem Frauenbund als gleichwertig sowohl mit Familienmüttern 
als auch mit männlichen Kollegen; beide Ansichten galten gesamtgesellschaftlich 
wie kirchlich durchaus nicht als selbstverständlich“ (ib.).

Darüber hinaus gibt es im KDFB Diskurse zur Berufsauffassung und Be-
rufsbewältigung durch Frauen, die sich zunächst an reflexive Beratungsforma-
te anschließen zu lassen scheinen. Im Rahmen weiblicher Berufsbildung sollen 
Frauen sich „geistig mit dem Beruf und ihrer Situation“ (Illemann  2013: 205) 
befassen. Diese »Befassung« erweist sich aber bei genauerer Betrachtung als eine 
Funktionalisierung. Wenig kritisch heißt es beispielsweise in einem Beschluss der 
KDFB-Generalversammlung 1955: „Einer katholischen Berufsorganisation kom-
me »insbesondere die Bedeutung zu, die Berufstätige zu einer inneren Bejahung 
ihrer Berufsarbeit zu führen und sie aufgeschlossen zu machen für die Anteilnah-
me an den Bildungs- und Kulturgütern der Zeit«“ (op. cit.: 206). Noch deutlicher 
wird es in der Mitgliedszeitschrift Die christliche Frau: „Wo eine harmonische 
Abgestimmtheit von Beruf und Mensch nicht ohne weiteres vorliegt, kann diese 
weitgehend durch die willensmäßige Einstellung hergestellt werden und die Frau 
dennoch an einem an sich für sie wenig geeigneten Arbeitsplatz zu einer Erfül-
lung ihres Wesens kommen lassen“ (Klug 1953: 3). Diese Zitate zielen vor allem 
auf andere als die sozialen Arbeitsfelder, die ja als »wesensgerecht« und somit für 
Sinnstiftung und »innere Bejahung« geeignet angesehen werden, schließen diese 
aber nicht aus. Der KDFB will also vor allem Gesinnung und Haltung der jun-
gen Frauen bei der Berufswahl beeinflussen und mit dieser Einflussnahme beim 
Individuum ansetzen. Ein gesellschafts- und institutionskritisches Einwirken auf 
das politische System und seine Werte sieht der KDFB nicht als gangbaren Weg 
(Illemann 2013: 208).

Die Fürsorge entwickelt sich also als eine weiterhin akzeptierte Erwerbstätig-
keit unter weiteren, aber sie wird nicht mehr primär mit Weiblichkeit verknüpft. 
Sowohl Wohlfahrtsschulen wie Berufsverbände nahmen nun auch zunehmend 
Männer auf. Einjährige Sonderkurse mit staatlicher Anerkennung ermöglichen 
berufslosen Kriegsheimkehrern den Quereinstieg in die Soziale Arbeit (Hering/
Münchmeier  2007: 202) und setzen damit gewissermaßen die Sonderkurse in 
Volkspflege für Kriegsversehrte der frühen 1940er Jahre fort. „Die fachlichen 
Diskurse werden in der Nachkriegszeit geschlechtsneutral geführt, und die ge-
schlechtsneutrale Fachkraft findet in männlichen Berufsbezeichnungen  – »der 
Sozialarbeiter« – ihren Ausdruck. »Das Bewusstsein, dass Fürsorgerin ein sozia-
ler Frauenberuf mit emanzipatorischer Auswirkung für die berufliche Stellung 
der Frauen in der Gesellschaft gewesen war« (Fesel 1992, S. 81), ist mit der Müt-
terlichkeitsideologie des Nationalsozialismus (vgl. Baron 1992) und der Ausbrei-
tung der koedukativen Wohlfahrtsschulen nach 1945 verloren gegangen“, schluss-
folgern Bender-Junker und Schimpf  (2020: 25). Sie übersehen dabei, dass das 
Konzept der Mütterlichkeit wesentlich weiter zurückreicht als bis in die NS-Zeit 
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und dass tradierte Rollenbilder von Mütterlichkeit und Care-Tätigkeiten bis heu-
te überwiegend Frauen zugeschrieben werden, wie Miriam Bredemann  (2022; 
2023) auch anhand des Supervisionsdiskurses belegt. Diskurse werden auch heu-
te mitnichten geschlechtsneutral geführt – nicht nur im neoscholastisch gepräg-
ten katholischen Milieu. Bestenfalls lässt sich für die Jahre nach dem Zweiten 
Weltkrieg eine beginnende, langsame Veränderung der Geschlechterverhältnisse 
beschreiben. Insbesondere die Katholische Kirche wird diesbezüglich durch zwei 
markante Ereignisse stark herausgefordert: 1961 wird in der Bundesrepublik die 
Antibabypille zugelassen, die die Kirche grundsätzlich mit einer naturrechtlich-
neothomistischen Begründung ablehnt (siehe päpstliche Enzyklika Humanae vi-
tae, Paul VI. von 1968), und 1969 wird durch eine Reform des Strafgesetzbuches 
(männliche) Homosexualität straffrei. In diesem Jahrzehnt wird – in Verantwor-
tung des jeweiligen Bundeslandes – die schulische Koedukation flächendeckend 
in der Bundesrepublik eingeführt.

Gleichwohl ändert sich das Geschlechterbild schon mit dem beginnenden 
II. Vaticanum und dem einsetzenden Bedeutungsverlust des Neothomismus. 
Den KDFB beschäftigen diese Veränderungen in den 1960er Jahren nur sehr 
bedingt, jedenfalls in seiner Die christliche Frau. Dort findet der Diskurs zwi-
schen zwei Polen statt: Die eine Seite vertritt ein rückwärtsgewandtes, neotho-
mistisches, „konservatives Frauenbild, das vor allem durch die Verknüpfung der 
biologischen Bestimmung der Frau mit theologischen Überlegungen geprägt ist“ 
(Thelen 2007: 87). Auf der anderen Seite lässt sich „die Verbindung traditioneller 
Wesensvorstellungen der Frau mit fortschrittlicheren Forderungen in Bezug auf 
die Mitarbeit […] in Anfängen als Vertreterin eines emanzipierten Frauenbil-
des“ (ib.) erkennen. Thelen belegt diese unterschiedlichen Frauenbilder mit drei 
Autorinnen der Christlichen Frau: Barbara Albrecht (1926–2012)155 konvertierte 
vom Protestantismus, promovierte in Münster bei Hermann Volk und war in den 
1960er Jahren Direktorin der Seminare für Seelsorgehilfe in Bottrop und Müns-
ter (Thelen 2007: 97; Schmiedl 2012). Wie der spätere Münsteraner Bischof Ten-
humberg war sie der apostolischen Schönstatt-Bewegung verbunden. Als Virgo 
consecrata – sie hatte vom Diözesanbischof von Osnabrück die Jungfrauenweihe 
empfangen – war ihr „Denken so dominiert von den hierarchischen und tradi-
tionellen Kategorien, dass sie Brüche in ihrer Argumentation nicht sieht, dass die 
Möglichkeit, Befunde anders zu bewerten, nicht in Betracht genommen wird“ 
(Thelen 2007: 99 f.). Trotz ihrer Traditionsverbundenheit setzt sich das von ihr 
vertretene Frauenbild schon mit den Möglichkeiten einer Mitarbeit in der Kirche 
auseinander, auch wenn sie diese letztlich ablehnt: Erste dialogische Elemente 
werden erkennbar. Der größte Wandel zeigt sich jedoch bei Marianne Uhl, der 
dritten untersuchten Autorin. Sie hat die neothomistische Subordinationstheorie 
bereits zurückgelassen und definiert die Frau nicht mehr durch den Mann, auch 

155 Thelen (2007: 97) gibt das Geburtsjahr abweichend mit 1927 an.
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wenn sie noch einzelne differenztheoretische Positionen vertritt (op. cit.: 105). 
Thelen (op. cit.: 103 ff.) kommt deshalb zu dem Schluss, dass sich langsam kri-
tischere Töne der Modernisierung in den Diskurs schleichen und sich das Dis-
kursfeld in der Zeit des II. Vaticanums erheblich weitet. Die Autoritätshörigkeit 
der Frauen nimmt ab, und der innerkirchliche Ton verändert sich deutlich. Auch 
an den beiden Auflagen von Elisabeth Gössmanns  (1962; 1967) Bild der Frau 
heute werde das in der völligen Neugestaltung der zweiten Auflage im Vergleich 
zur ersten sichtbar. Und auch Martha Krause-Lang mit den Unterschieden zwi-
schen selbst gelebten und nach außen vertretenen Lebensentwürfen sowie deren 
Wandel, die bereits Erwähnung fanden, sei hier noch einmal genannt (vgl. Ben-
del 2007).

Diese Veränderungen in den Geschlechterverhältnissen spiegeln sich auch in 
den Berufsverbänden wider, in denen sich die Sozialarbeitenden organisieren: 
„Der Deutsche Berufsverband der Sozialarbeiterinnen beschließt auf der Mit-
gliederversammlung  1959 eine Satzungsänderung und die Aufnahme männli-
cher Sozialarbeiter in den Verband. Er beendet damit seine Tradition als Frauen-
berufsverband […] Die konfessionellen Verbände können sich diesem Trend zu 
gemischten Verbänden nicht mehr verschließen. Der Berufsverband der katholi-
schen Fürsorgerinnen [BKF] fusioniert nach dem Tode von Helene Weber (1881–
1962) unter der neuen Vorsitzenden Frau Dr. Koll-Bernards [1915–1997, Juris-
tin] in den 60er Jahren mit dem Berufsverband der katholischen Fürsorger [BKS] 
zum Berufsverband der Sozialarbeiter/Sozialpädagogen Bundesverband e. V. 
(BSS). Der evangelische Verband trifft 1965 auf seiner Mitgliederversammlung 
die Entscheidung, ebenfalls die Mitgliedschaft für Männer im Verband zu ermög-
lichen und ändert 1967 dementsprechend seine Satzung“ (Paulini 2001: 15–16). 
Die Berufsverbände bilden damit umwälzende gesellschaftliche Prozesse ab und 
zeigen, wie stark die Geschlechterverhältnisse in diesen Jahren zwischen Restau-
ration und Inneren Reformen in Bewegung kommen.

Die Situation in Europa nach 1945

Nach der zunächst ausführlich erfolgten Darstellung der Situation in der Bun-
desrepublik soll nun die Perspektive auf Europa geweitet werden. Schon in den 
vorigen Ausführungen wurde deutlich, dass es zahlreiche Bezüge gab und eine 
nationale Betrachtungsweise reduktionistisch und unterkomplex bleibt.

Die Ausgangssituation eines kriegszerstörten Deutschen Reiches traf ebenso 
auf viele weitere europäische Länder zu. Letztlich waren alle europäischen Län-
der vom Krieg mehr oder minder stark gezeichnet und mussten einen Umgang 
mit Flüchtlingsströmen aus ehemaligen Soldaten, Zwangsarbeiter*innen, Ver-
triebenen, Flüchtlingen und Displaced Persons finden, die über den Kontinent 
zogen auf der Suche nach der alten oder neuen Heimat.
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Während die Niederlande nach dem Überfall der Deutschen Wehrmacht 
am 10. Mai 1940 zwar blitzartig und aufgrund der rigorosen Brutalität (Bom-
bardement von Rotterdam) erobert wurden und deshalb vergleichsweise ge-
ringe Schäden entstanden, verlief die Frontlinie ab Herbst  1944 monatelang 
durch die östlichen Niederlande. In der Folge kam es im Winter zusätzlich zu 
einer großen Lebensmittelknappheit (»Hongerwinter«). Kamphuis und Gleis-
ner (1947) schildern die Bedingungen der Sozialen Arbeit der unmittelbaren 
Nachkriegszeit eindrücklich. Weitere Einblicke in die Situation in den Nieder-
landen ergeben sich unten in der Lebensverlaufsforschung zu Cora Baltussen 
ab Seite 263.

Tieferliegend müssen aber alle Länder eine Form des Umgangs mit Kolla-
borateur*innen aber auch Werten finden. Erinnert sei daran, dass die Eugenik 
beispielsweise lange vor 1933 international anerkanntes Gedankengut war (vgl. 
Kappeler 2000; Kühl 2014). Und die Kriegshandlungen hatten nicht nur unter 
Deutschen, sondern auch in anderen Nationen zu einer Verrohung und Ver-
schiebung von kulturellen Werten geführt. Auch wenn es nahe liegt, sämtliche 
Schuld an Krieg und Verfolgung auf die Deutschen zu schieben, besteht in vielen 
Ländern der Bedarf, stabile, demokratische Systeme und humanistische Werte 
zu restaurieren und stärken. Dies stellt eine große Herausforderung dar. Mehr-
heitlich sind damit Hoffnungen verbunden, aber auch Ängste. Die Überlegungen 
der alliierten Siegermächte, aber auch der Nachbarländer, beziehen sich dabei 
primär auf Deutschland, und schnell wird klar, dass ein länger währender Demo-
kratisierungsprozess eingeleitet werden soll, um die westlichen Besatzungszonen 
in das Abwehrbündnis gegen den Kommunismus einzugliedern (»Westintegra-
tion«). Neben politischen und gesetzlichen Strukturen gelten die Überlegungen 
in den Sozialwissenschaften danach vor allem der Frage, wie andere Werte und 
soziale Strukturen entstehen können. Die Gruppenarbeit insbesondere mit Ju-
gendlichen als relativ unbelasteter Generation bildet dabei einen Schwerpunkt, 
aber auch Austauschprogramme von zahlreichen Organisationen für Studieren-
de und Fachkräfte zwischen europäischen Nationen untereinander und mit den 
Vereinigten Staaten (vgl. Watson/Lippitt  1955: 72 f.). Nachfolgend sollen diese 
Aspekte detaillierter in Hinblick auf die Entwicklungen der Sozialen Arbeit be-
schrieben werden.

Die Westintegration der Bundesrepublik

Über die Westintegration der drei westlichen Besatzungszonen und der Bundes-
republik Deutschland zu sprechen verlangt auch, die Ostintegration der Deut-
schen Demokratischen Republik (DDR) zu benennen und nach dortigen Ent-
wicklungen zu fragen. Dass Casework und Supervision bspw. bis 1940 in Prag 
gelehrt wurden (Krakešová et al. 2018; Müller 1941: 18), konnte bereits gezeigt 
werden. Zwar versucht Krakešová nach dem Krieg wieder an frühere Zeiten 
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anzuknüpfen, das aber wurde ihr letztlich in den neuen politischen Machtver-
hältnissen unmöglich, so dass sie sich zurückziehen muss. Wie ging es dort wei-
ter? Das geteilte Deutschland beschäftigt die Menschen in Ost und West, spielt 
aber für diese Arbeit und ihren zeitlichen Fokus lediglich eine sehr nachrangige 
Rolle, so dass die DDR sowie die östlichen Nachbarländer nicht weiter thema-
tisiert werden.156 Der Blick geht hier von der Bundesrepublik nach Westen bzw. 
vom Westen auf die Bundesrepublik.

Die »Truman-Doktrin«  – eine Rede des US-Präsidenten Truman vor dem 
Kongress im März 1947 – begründet letztlich den Dualismus des Kalten Kriegs 
(Lowe  2019: 276 ff.). Demnach wollen die USA »freie Völker« wirtschaftlich 
unterstützen, um sie in das „normative Projekt des Westens“ (Winkler 2018: II) 
einzubinden und gemeinsam dem Kommunismus zu widerstehen. Dies gilt nach 
dem Willen der Siegermächte auch für ihre jeweiligen Besatzungszonen und die 
daraus entstehende Bundesrepublik. Dabei setzen sich die Stimmen durch, die 
auf Demokratisierung und Kooperation setzten, und erteilen Vorhaben wie dem 
Morgenthau-Plan (Deutschland als nachhaltig deindustrialisierter Agrarstaat) 
oder dem Bakker Schut-Plan (die Niederlande erhalten große Teile Nordwest-
deutschlands als Reparationsleistung) Absagen. Zwischen Skylla  – Schutz vor 
einem wiedererstarkenden und gefährlichen Deutschland – und Charybdis – Si-
cherheit mit demselben erstarkten Deutschland – wählen die westlichen Nach-
barstaaten die positive Integration. Damit verbinden sie aber die Frage, wie sich 
die Bundesrepublik zu einem verlässlichen und berechenbaren Partner entwi-
ckeln könnte angesichts der Alleingänge nach den den Völkerbund begründen-
den Verträgen von Locarno von 1925 (Wielenga 1992: 127).

Um diese Demokratisierung und Integration sowie die Entwicklung zu 
einem verlässlichen und berechenbaren Partner zu befördern, initiieren die 
West-Alliierten zahlreiche Maßnahmen und Verträge. Insbesondere die USA 
und Großbritannien entwickeln auch für die kulturelle Dimension Program-
me: Die USA nennen dies »Re-education« und setzten beispielsweise stark 
auf gruppenorientierte Veränderungsprozesse und Konzepte von Kurt Lewin, 
während Großbritannien dies »Reconstruction« nennt und einen leicht diver-
genten Ansatz verfolgt. Beide Nationen binden die Emigrant*innen ein und 
überantworten ihnen Konzeptionen oder auch leitende Aufgaben, zum Beispiel 

156 Leider nehmen alle vorliegenden Grundlagenarbeiten zur Supervisionsgeschichte (vgl. 
u. a. die Monographien von Ringshausen-Krüger  1977; Belardi  1992; Steinhardt  2005; 
Lohl 2019 sowie die Aufsätze von Schwarzwälder 1976; Wieringa 1979 und 1990; Wei-
gand 1990 und 2012) die Entwicklungen in der DDR nicht in den Blick, obwohl es hier 
zweifelsohne Entdeckungen zu machen gäbe, wie an Kappeler (2001), Lippenmeier (2011: 
10) und dem Wirken Dora von Caemmerers im Ostberlin der 1980er Jahre exempla-
risch deutlich wird. Dass die meist subversiven Bildungsprozesse bis zur Wiedervereini-
gung 1990 allerdings nicht transparent im Diskurs beschrieben werden konnten, versteht 
sich dabei von selbst.
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Magda Kelber im Haus Schwalbach. Gröning (2013: 37 f.) beschreibt dabei Le-
wins Ansatz als demokratisch: Seine Konzepte enthalten die Idee, dass Kon-
flikte öffentlich verhandelt und Beziehungen reguliert werden sollten. Diese 
öffentliche Verhandlung und Beziehungsregulation schließt Reflexion bedingt 
durch die Dialoge ein.

Die Westintegration wird bereits 1949 im Petersberger Abkommen zwischen 
HICOG und Bundeskanzler Konrad Adenauer vereinbart und manifestiert sich 
in zahlreichen multilateralen Staatsverträgen wie der Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (»Montanunion«, 18. April 1951), Auf-
nahme der Bundesrepublik in die NATO (9. Mai 1955), Gründung der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft sowie der Europäischen Atomgemeinschaft 
(»Euratom«, 25. März 1957). Bedingt durch den Kalten Krieg wird ein Beitritt 
zu den Vereinten Nationen erst im Zuge der neuen Ostpolitik 1973 möglich, als 
zeitgleich DDR und Bundesrepublik Mitglieder der Vereinten Nationen wer-
den konnten. Nichtsdestotrotz ist die Bundesrepublik jedoch bereits seit 1950 
Mitglied der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Na-
tionen (FAO) sowie seit 1951 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der 
UNESCO. Insbesondere die Vereinten Nationen tragen mit dem Special Euro-
pean Social Welfare Programme (Milhaud 1959) erheblich zur Entwicklung der 
Supervision in Europa bei. Dieser bisher kaum erforschte Beitrag soll deshalb 
hier ausführlicher dargestellt werden, auch, weil Cora Baltussen durch das Pro-
gramm zu einem Studienaufenthalt in die Vereinigten Staaten kommt und spä-
ter als Expertin daran mitwirkt.

Der Einfluss der Vereinten Nationen und weiterer supranationaler 
Organisationen

Die Einführung von Casework und Supervision wird durch Förderprogramme 
der neu gegründeten Vereinten Nationen und der USA in (West-)Europa unter-
stützt und kann nicht allein in isolierten, nationalen Prozessen rekonstruiert 
werden: Mehr oder minder zeitgleich lassen sich unter anderem für die Nieder-
lande (van Kessel 2018a), Frankreich (van Kessel 2018b), Finnland (Ranne et al. 
2014; Ranne/Malkamäki  2022), die Schweiz und Österreich (vgl. Matter  2015; 
Walpuski 2020c) sowie Spanien (Herthoge 1959) und Italien (Bosco 1959; Scuo-
la 1962) Prozesse der transnationalen Wissensgenerierung und -vermittlung von 
Casework und Supervision nachweisen. Diese werden sowohl durch das bereits 
erwähnte (s. S. 236) United Nations Special European Social Welfare Programme 
(Milhaud 1959; Yelloly 1980; Hartshorn 1982) als auch – im katholischen Mi-
lieu – die ebenfalls bereits erwähnte (s. S. 244) Union Catholique Internationale de 
Service Sociale (UCISS) miteinander vernetzt. Während es im UN-Programm im 
Wesentlichen europäische Seminare und individuelle Fachkräfteaustausche sind, 
die zur Vernetzung beitragen, unterstützt die UCISS neben ihren Weltkongressen 
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und Studientagungen auch mit der internationalen Zeitschrift Service Sociale 
dans le Monde die Prozesse, wie sich darin en détail nachvollziehen lässt.

Das Special European Social Welfare Programme der Vereinten Nationen

Die Vereinten Nationen sind in ihrem Wirken – in gewissen Grenzen – als ver-
längerter Arm der USA zu sehen (Lowe  2019: 313 ff.). Als neue militärische 
und ökonomische Supermacht bestimmen und finanzieren die USA in erheb-
lichem Maße die Arbeit der Vereinten Nationen, die ihren Hauptsitz zudem in 
den USA haben. Entsprechend lässt sich in diesen ersten Dekaden zwar formal 
ein Unterschied zwischen dem European Recovery Program (»Marshall-Plan«) 
und Förderprogrammen der Vereinten Nationen erkennen, unter der Oberflä-
che verschwimmen diese vermeintlich klaren Grenzen jedoch, und vergleichba-
re politische Ziele werden erkennbar. Für die Bevölkerung hingegen erscheinen 
supranationale Organisationen weithin als neutrale, philanthrope Akteure, die 
ohne Eigeninteressen für »das Gute« eintreten, denn im Gegensatz dazu sind die 
Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Bevölkerung in nationale Verwaltungen 
und Gremien durch die Gräueltaten, Kollaborationen und den Machtmissbrauch 
in Kriegszeiten stark geschädigt (Lowe  2014: 14).157 Aber auch die westlichen 
Staaten und die bis heute recht machtlosen Vereinten Nationen betrachten die 
Allgemeinen Menschenrechte, das Recht auf nationale Selbstbestimmung und 
demokratische Werte sehr zielgruppenspezifisch: Europäischen Kolonien wie 
Niederländisch-Indien werden diese Rechte zum Teil noch Jahrzehnte lang ab-
gesprochen (Lowe 2019: 321–340).

Bereits vier Jahre nach Gründung der Vereinten Nationen wird 1949 das Uni-
ted Nations Special European Social Welfare Programme ins Leben gerufen, das 
trotz seiner paneuropäisch-transatlantischen Wirkung und seines rund 20-jäh-
rigen Bestehens bisher wenig erforscht ist (Yelloly  1980; Hartshorn  1982). Für 
diese Arbeit wird deshalb überwiegend auf kontemporäre Quellen zurück-
gegriffen, um es grob zu rekonstruieren. Das Programm hat vier erklärte Zie-
le bei vergleichsweise geringem Budget von anfänglich 25.000 USD jährlich:  
Internationalen Fachkräfteaustausch, fachliche Beratung, Verleih von Lehrfilmen 
sowie Durchführung von Seminaren und Studientagungen. Dafür ist es auf die 
Kooperation mit nationalen Regierungen angewiesen. Schon in den ersten zehn 
Jahren kooperierten in diesem Programm alle westeuropäischen Staaten mit der 
Ausnahme Irlands, dafür war Jugoslawien eingebunden. Nicht nur die Förderung 
der Sozialen Arbeit in Programmlogiken überhaupt ist innovativ, sondern auch 
die Ansiedlung auf supranationaler Ebene sowie die systematische Integration 

157 Vgl. dazu den nationalen Diskurs um das Wirken von Stiftungen im Kontext der Educa-
tional Governance, beispielsweise Höhne (2012; 2015; 2016), Höhne und Schreck (2009) 
oder Walpuski (2019).
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von Regierungen, Verwaltungen, Nichtregierungsorganisationen, Verbänden 
und Wohlfahrtsschulen in ebendiese Programmlogik (Milhaud 1959), darunter 
zum Beispiel auch die Union Catholique International de Service Social (UCISS) 
mit Sitz in Brüssel oder die International Association of Schools for Social Work 
(IASSW). Dies trägt neben der vordergründig erstrebten Verbesserung und dem 
Ausbau der Sozialen Dienste in den einzelnen Nationalstaaten (Milhaud 1959; 
Hartshorn  1982) zu den hintergründig-übergeordneten Programmzielen bei, 
auch Demokratisierungsprozesse und die Einbindung europäischer Staaten in 
die Westallianz zu stärken.

Angesiedelt in Genf wird der Schweizer Dr. Maurice Milhaud158 mit der tech-
nischen Programmdirektion beauftragt. Etwa von 1950 bis 1953 (Hess et al. 1954; 
Hofer 1954; van Kessel 2018) arbeitet Marguerite V. Pohek (1903–1990) als dessen 
Stellvertreterin und leitet mehrere der europäischen Studientagungen, beispiels-
weise 1951 in Woudschoten (s. S. 241). Temporär werden Expert*innen national 
entsandt, so zum Beispiel Pohek nach Österreich (1945/48–1954), Eva Burmeis-
ter in die Schweiz (Burmeister 1955; 1956) oder der Kanadier Swithun Bowers 
OMI (1908–1992), der im Herbst  1953 für vier Monate in Belgien (o. V. 1953: 
426) lehrt. Auch in Polen, Griechenland, Tschechoslowakei und Italien soll es 
nach Quellenangaben um 1949 entsandte Expertinnen gegeben haben, deren Na-
men bisher nicht rekonstruiert werden konnten. Neben den Seminaren werden 
international besetzte Expertinnengruppen eingesetzt. An einer dieser Gruppen, 
die europäische Musterfälle für die Casework-Ausbildung zusammenstellt, wirkt 
Cora Baltussen mit (o. V. 1959; 1960).

Obwohl die Bundesrepublik aus innerdeutschen diplomatischen Gründen 
erst spät (1973) den Vereinten Nationen beitreten kann, nehmen Bundesdeut-
sche bereits viel früher an den europäischen Seminaren teil. Zudem finden be-
reits im Mai  1955, im September  1957 und Oktober  1958 von den Vereinten 
Nationen ausgerichtete Seminare des Programms in der Bundesrepublik statt 
(Milhaud 1959: 27 f.). Im Gegensatz zu den oben bereits erwähnten Seminaren 
(s. S. 241 f.) erweisen sich diese jedoch für die Entwicklung von Casework und 

158 Maurice Milhaud, geboren um 1900, promovierte 1931 an der Universität Genf in Volks-
wirtschaftslehre (Milhaud 1931). Ab Mitte der 1930er Jahre finden sich schweizerische 
Publikationen in französischer und deutscher Sprache im gewerkschaftlichen Kontext 
(Milhaud 1932; 1933; 1934b; 1935; 1936a; b; 1937), in denen er sich auch intensiv mit der 
Wirtschaftskrise und der Situation in den Vereinigten Staaten beschäftigt (Milhaud 1932; 
1934a), sowie Hinweise auf eine Tätigkeit für die International Labour Organization (ILO) 
beim Völkerbund in Genf. Ab August 1946 als Assistant Director bei den Vereinten Natio-
nen (Moody 2016: 164; Milhaud 1947), ab 1949 Technischer Direktor im United Nations 
Special European Social Welfare Programme. Aus dieser Funktion heraus zahlreiche wei-
tere Publikationen (Milhaud 1958; 1959; 1960; 1961; 1962). Weitere biographische Daten 
ließen sich bisher nicht ermitteln.
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Supervision als weniger relevant und hinterlassen kaum diesbezügliche Spuren 
im deutschsprachigen Diskurs.

Im Gegensatz zu den Niederlanden (u. a. Stolk 1948; de Jongh 1949; Onger-
boer 1951; Raeven 1951; Hillen 1952; Baltussen 1953; 1954; James 1954; Kam-
phuis 1955; Doeleman 1956; Haspels 1957), Österreich (Pappert 1957) oder der 
Schweiz (Zeller 1958a; b), von wo durch UN-Stipendien Fachkräfte zum Erler-
nen des Casework für Monate oder Jahre in die USA entsandt werden, ist die 
Bundesrepublik vor allem Aufnahmeland für Expert*innen. Häufig wird in den 
Berichten dabei nicht sichtbar, wer den Austausch letztlich finanziert hat. Zu-
nächst werden zahlreiche Stipendien für Studienaufenthalte in den Vereinigten 
Staaten für Deutsche in der Regel durch die Militärregierung (OMGUS/HICOG) 
ermöglicht. Später kommen andere Programme, Verbände und private Stiftun-
gen hinzu (Füssl 2004; Müller 2013), die auch in anderen europäischen Ländern 
agieren. Dazu im folgenden Abschnitt mehr.

Neben den persönlichen Treffen im Rahmen der Studienseminare und den 
daraus resultierenden transnationalen Kontakten, die zum Teil weiter gepflegt 
oder in Folgeseminaren durch erneute Teilnahmen vertieft werden, sorgen ein 
Berichtswesen über diese Austausche sowie einschlägige Fachpublikationen für 
eine Verbreitung des dort diskutierten Wissens. Dieser Diskurs bleibt nicht auf 
den westeuropäischen Raum beschränkt. Auch die Erfahrungen, die nach Euro-
pa entsandte Expert*innen mit der Lehre von Casework in der Bundesrepublik 
und Europa oder im Rahmen der Seminare machen, fließen in den anglo-ame-
rikanischen Diskurs zurück, wie die Beiträge von Braunthal  (1952), Pederson-
Krag (1953), Pohek (1954a) oder Burmeister (1956) beispielhaft illustrieren.

Bevor nachfolgend diese Austauschprogramme detaillierter dargestellt wer-
den, soll zunächst das Wirken einiger weiterer supranational tätigen Organisatio-
nen rekonstruiert werden.

Der Einfluss weiterer supranationaler Organisationen

Für den Kontext dieser Arbeit ist neben den Vereinten Nationen zweifelsohne 
die katholische UCISS ein zentraler Akteur, wie bereits gezeigt werden konnte 
und weiter zu zeigen sein wird. Nicht unerwähnt dürfen aber weitere suprana-
tionale Organisationen sein, weil es immer wieder Schnittmengen und Berüh-
rungspunkte gibt: Das Feld ist zwar überschaubar, aber dennoch nur mühsam zu 
rekonstruieren. Vor allem weitere religiöse Organisationen und Vereinigungen 
fallen hier auf, aus deren Reihen Fachkräfte als Aufbau- und Wissensvermitt-
lungshilfe in die Bundesrepublik kommen. Zu den engagiertesten der Anfangs-
jahre gehört das Unitarian Service Committee (USC), das in Kooperation mit der 
Arbeiterwohlfahrt mehrere »Institutes« durchführt und die Nachbarschaftsarbeit 
in Bremen initiiert (u. a. Taylor 1949; 1951; Taylor et al. 1950; 1951; Fogg 1951; 
Lemke 1951; ASF 1953; AWO 1955), ehe es sich Ende der 1950er Jahre aus der 
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Förderung zurückzieht. Auch von den Quäkern und hier besonders dem Ame-
rican Friends Service Committee lassen sich Spuren finden, allerdings weniger 
auf organisational-institutionalisierter Ebene. So sammelt beispielsweise Hertha 
Kraus Geld in den USA, um Deutschen die Teilnahme an der Internationalen 
Konferenz für Sozialarbeit zu ermöglichen (H. A. 1972).

Eine Rolle am Rande spielt auch die ab 1963 in Genf ansässige World Fede-
ration for Mental Health (WFMH), die die Vereinten Nationen 1950 als beraten-
de Institution anerkannt hatten (Reimann 1967: 87–90). Die Wechselwirkungen 
zwischen WFMH und dem UNSESWP sind bisher nicht erforscht. Dass es sie 
gab, wird beispielhaft in der Biographie und dem Wirken der finnischstämmigen 
Helvi Boothe (1954; 1955) erkennbar. Sie ist bis 1960 Direktorin der Psychiatric 
Social Work der Menninger Foundation in Topeka, Kansas, die eng mit der Men-
tal Health-Bewegung verwoben ist, und kommt in den 1950er Jahren wiederholt 
nach Europa, auch für einen mehrmonatigen Aufenthalt als Expertin für Case-
work nach Finnland. Dort lehrt sie unter anderem in einem nationalen Seminar, 
das mit Hilfe der Vereinten Nationen durchgeführt wird (Tapiala 2014).

Systematische Programme, Netzwerke oder größere Kooperationen lassen 
sich an vielen Stellen derzeit kaum nachweisen, aber immer wieder punktuelle 
Kontakte, die möglicherweise auch auf persönlichen Verbindungen der ein oder 
anderen Art beruhen mögen. So wird nicht deutlich, ob beispielsweise Marga-
ret Day Anthon, die in Berlin im Nachbarschaftsheim Neukölln und am Kurs der 
Deutschen Hochschule für Politik mitwirkt (Walpuski 2022a), tatsächlich primär 
im Auftrag der Young Women’s Christian Association (YWCA) tätig oder – bei be-
stehender Mitgliedschaft – sich aber vor allem als Ehefrau des Higher Education 
Adviser von OMGUS, Carl Anthon, in Berlin aufhält (Day Anthon 1951; Walpus-
ki 2022a).159 In Frankreich engagiert sich beispielsweise das American Jewish Joint  
Distribution Committee (JDC) und unterstützt personell wie finanziell den Auf-
bau der Paul Baerwald School of Social Work in Versailles (Walpuski 2020c). Im 
lutherisch geprägten Finnland wiederum dient der Lutherische Weltbund (LWB) 
als ein Ermöglicher für Studienaufenthalte in den Vereinigten Staaten. Von dort 
reist beispielsweise 1961 die Theologin Irja Kilpeläinen (1911–1999) in die USA, 
die in der Folge die Supervision in der finnischen Kirche etabliert und mit Seel-
sorge verknüpft (Ranne 2014a; Kilpeläinen 1969). Religiöse Organisationen agie-
ren und diskutieren also nicht nur in theologisch-religiösen Fragen transnational, 
sondern auch in sozialen Aufgabenstellungen, und tragen dabei erheblich zur 
Generierung und Verbreitung von Wissen bei. Ebenso wie die Vereinten Nationen 

159 1981 führte das Landesarchiv Berlin mit beiden retrospektive Interviews, die unter der 
Signatur LA Berlin B Rep 37 Nr. 80 transkribiert erhalten sind. Für diese Arbeit konnten 
diesen Interviews nicht ausgewertet werden. Verwiesen sei auf den Band der Alice-Salo-
mon-Hochschule Berlin (2008).
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sind auch sie dabei nicht neutral, sondern verfolgen eine eigene Werte-Agenda, 
wie hier wiederholt für das katholische Milieu gezeigt wurde.

Eine besondere Rolle kommt noch den Exil-Deutschen zu. Während Mari-
anne Welter für das Unitarian Service Committee (USC) tätig ist, ist sie zugleich 
der Arbeiterwohlfahrt verbunden. Die deutschen Exilant*innen, die vor ihrer 
Emigration der Arbeiterwohlfahrt verbunden waren, hatten in den Vereinigten 
Staaten eine eigene Arbeiterwohlfahrts-Organisation gegründet. Deren Spuren 
scheinen sich um 1950 zu verlieren, als Marie Juchacz wieder in Bundesrepublik 
zurückkehrt. Auch wenn es keine verfasste, formale Organisation mehr gab, sind 
die AWO-Exilant*innen in den Vereinigten Staaten untereinander vernetzt und 
unterstützen die Entwicklungen in der Bundesrepublik fachlich und ideell. Dazu 
gehören zuvorderst Walter A. Friedländer, Susanne Schulze und Marianne Welter.

In einen Zwischenstatus zur supranationalen Organisation kann auch die Vic-
tor Gollancz-Stiftung eingeordnet werden, auch wenn sie formal ein eingetrage-
ner Verein in der Bundesrepublik Deutschland war. Walter Thorun (2006: 67–70) 
beschreibt, wie die Berichte sowie die Kampagne „Save Europe now!“ des Briten 
Victor Gollancz zunächst in Großbritannien wirken, nach einer Rundfunkan-
sprache 1948 aber auch im besetzten Deutschland erhebliche Spendenmittel zu-
gunsten der Jugend gesammelt werden. Lina Mayer-Kulenkampff, seinerzeitige 
Vorsitzende der Konferenz der Wohlfahrtsschulen, begleitet die Verteilung der 
Mittel und wird ab 1952, als die Vereinigung Victor-Gollancz-Stiftung als Ver-
ein eingetragen wird, dessen Vorsitzende. Fortan erhält der Verein erhebliche 
Finanzmittel aus dem Bundesjugendplan, die zum Teil für Austauschstipendien 
und den Aufbau einer Fortbildungsakademie genutzt werden. 1975 wird der Ver-
ein überraschend liquidiert, weil im Bundeshaushalt die Mittel gestrichen wer-
den (Bäcker 1975). Das Wirken der Stiftung ist bisher kaum erforscht. Sowohl die 
transnationalen Verbindungen als auch zahlreiche Nennungen der Stiftung im 
Kontext der Casework-, Groupwork- und Community Organizing-Einführung 
machen den Forschungsbedarf aber mehr als deutlich (u. a. Maraun 1953; 1955a; 
b; 1956; Hapke  1956; Kay  1957; Kapp  1960; o. V. 1962; o. V. 1963; Pense  1964: 
344; o. V. 1966: 180; Bäcker 1975; Fehlker 1977; Lander 1977; Ringshausen-Krü-
ger 1977; Hecker 1995: 94; Lützenkirchen 2007; Hürten 2012: 905; Bender-Jun-
ker/Schimpf 2020: 26).160

Schließlich lässt sich auch der in den 1950er Jahren beginnende Prozess der 
Herausbildung der Europäischen Union als Gründung einer supranationalen Or-
ganisation begreifen (Lowe 2019). Dieser Prozess sorgt mit seinen frühen Ver-
trägen für eine erste Basis, auf der eine Annäherung nach dem Krieg schrittweise 

160 Auch Dora von Caemmerer erwähnt in ihren Briefen an Walter Friedländer wiederholt 
die Victor Gollancz-Stiftung, beispielsweise im Brief Caemmerer an Friedländer vom 
20.6.1963, in: University of Albany, Library, M. E. Grenander Department of Special Col-
lections  & Archives, Walter  A.  Friedländer Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, 
Box 7, Folder 36.
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wieder möglich und Vertrauen transnational aufgebaut wird. Auch wenn die 
Soziale Arbeit nicht im Fokus dieser Verträge und der Organisationsbildung 
steht, wirkt auf transnationale Prozesse hintergründig doch dieser entstehende 
Rahmen.

Programme für Fachkräfteaustausche und Studienstipendien

Füssl (1997; 2004) hat eindrücklich und detailreich rekonstruiert, wie Fachkräf-
teaustausche und Studienstipendien nach dem Zweiten Weltkrieg zur Festigung 
der transatlantischen Achse und zur Wissens- und Kulturvermittlung in zahlrei-
chen sozialen Wissenschaftsfeldern beitragen. Dies gilt nicht nur für die Bundes-
republik, sondern für das gesamte westliche Europa. Weil in den USA die deut-
schen Konzepte auch durch die beiden Weltkriege zunehmend kritisch gesehen 
werden, verändert sich die Richtung des Wissensflusses immer mehr weg von 
einer Rezeption europäischen Wissens – beispielsweise Soziologie oder Psycho-
analyse – und hin zu einem Transfer amerikanischen Wissens. Aufbauend auf 
den Überlegungen, die noch während des Krieges angestellt wurden, setzt der 
„Kulturaustausch […] den Fokus auf die Förderung der Frauen- und Familien-
politik, die Institutionalisierung von Amerikastudien und Sozialwissenschaften 
an Universitäten, die Neuentwicklung von Curricula und Unterrichtsmaterialien 
an Schulen, den Einsatz moderner, politisch unabhängiger Medien und Jugend-
literatur, Test- und Beratungsverfahren an Schulen, den Aufbau von Freihand-
bibliotheken, die Umsetzung von Partizipationsmodellen im öffentlichen Leben, 
die Förderung sozialer Projekte, die Organisation von politischer Bildung, Frei-
zeit- Jugend- und Sozialarbeit. Alle diese Vorhaben standen nicht in Konkur-
renz zueinander, sondern bildeten die thematischen Kernbereiche, aus denen 
der Kulturaustausch bevorzugt schöpfte und die meisten Teilnehmer einbezog“ 
(Füssl 2017: 138).

Die Programme werden zunächst überwiegend aus dem Etat der Militärre-
gierung in Deutschland (OMGUS/HICOG) finanziert, dann unter anderem aus 
dem Cleveland International Programme (CIP) (Arlt 2015), als Fulbright-Stipen-
dium, direkt oder mittelbar von einzelnen Stiftungen wie der Menninger oder der 
Henry Ford Foundation oder im dargestellten Rahmen der Vereinten Nationen. 
Daneben wird es weitere, kleinere Programme geben. Manche dieser Program-
me sehen auch eine Entsendung US-amerikanischer Fachkräfte nach Europa vor. 
Diese Programme sind hinsichtlich der Berufsgruppen sehr breit angelegt. Auch 
die Soziale Arbeit, in den USA bereits auf akademischem Niveau und deshalb als 
Profession deutlich etablierter als in Europa, wird in diese Austauschprogramme 
intensiv einbezogen (Füssl 2004; 2017; Müller 2013; Neuffer 1990; 1993; Walpus-
ki 2020c).

„Für die deutschen Teilnehmer galten zunächst die Kriterien fachlicher Qua-
lifikation, der ausgereiften Persönlichkeit und Anpassungsbereitschaft, sodann 
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Englischkenntnisse, eine unbelastete Vergangenheit sowie erhoffte Wirkungs-
möglichkeiten nach der Rückkehr […] Im Vordergrund stand die Erwägung, 
inwieweit der Austauschkandidat nach seiner Rückkehr als potentieller Multi-
plikator die in Amerika gemachten Erfahrungen auch anwenden und verbreiten 
würde“ (Füssl 1997: 12). Die „unbelastete Vergangenheit“ (Füssl 1997: 12) bezog 
sich dabei offenbar nicht nur auf die Spruchkammersprüche der »Entnazifizie-
rung«, sondern in der McCarthy-Ära auch auf Verbindungen ins sozialistisch-
marxistische Milieu. Ruth Bang jedenfalls argwöhnte, dass ihr die Möglichkeit 
einer Reise in die Vereinigten Staaten aufgrund ihrer früheren SED-Mitglied-
schaft verweigert würde,161 und auch Charlotte Towle hatte aufgrund einer fälsch-
lich unterstellten Nähe zum Sozialismus Schwierigkeiten, mit ihrem Fulbright-
Stipendium nach England auszureisen. Und auch die Multiplikation des in den 
USA erworbenen Wissens gelang unterschiedlich gut, weil das neue Wissen in 
der Bundesrepublik teilweise nicht anschlussfähig war (Watson/Lippitt 1955).

Zugleich Sozialen Arbeit wird aber auch, insbesondere über die Gruppen-
pädagogik, ein großer Einfluss auf die Demokratisierung der bundesdeutschen 
Gesellschaft zugeschrieben und die multiplizierende Wirkung erhofft. Die Ein-
richtung von Nachbarschaftsheimen (s. S. 252) oder des Hauses Schwalbach als 
Ausbildungszentrum für Gruppenpädagogik sind Manifestationen dieses Ge-
dankens, der nicht nur für die Bundesrepublik, sondern letztlich global gilt.

Murase (1959) bezeichnet die Ausbildung ausländischer Sozialarbeitender als 
„important aspect of the contribution of the United States to international social 
welfare“ (Murase 1959: 43) und schätzt die Zahl jährlicher einreisender Studie-
render der Sozialen Arbeit aus aller Welt in unterschiedlichen Förderprogram-
men zum damaligen Zeitpunkt auf rund 1.000. Sein Beitrag verdeutlicht, dass 
auch in den USA kritisch über transnationale und interkulturelle Bildungspro-
zesse diskutiert wird, auch im expliziten Hinblick auf deutsche Austauschstudie-
rende (Watson/Lippitt 1955). Schon Cora Kasius, kurz zuvor von einer Gastpro-
fessur aus den Niederlanden in die USA zurückgekehrt, hat 1953 versucht, einen 
Katalog aus sechs Grundannahmen  (1. Individuelle Entwicklung ist möglich; 
2. Akzeptanz des Gegenübers; 3. Positive Erfahrungen bestärken Entwicklun-
gen; 4. Familie als zentrale Ressource; 5. Individuumszentriert; 6. Individuelles 
Wohlbefinden hängt von zahlreichen Faktoren ab) sowie zu teilenden Prozedu-
ren („(1) social study, (2) appraisal or diagnosis, (3) formulation of plans, and 
(4) treatment or implementation“ (Kasius 1953: 27)) zu formulieren und benennt 
Supervision als wichtiges Instrument im Lern- und Arbeitsprozess. Die Wirkung 
des Austauschs der Lehrenden zum Beispiel als Fulbright-Dozierende und damit 

161 Bang an Kuckhoff, Schreiben vom 17.8.1946, S. 3, in: Bundesarchiv N 2506/28; Bang an 
Friedländer, Schreiben vom 19.1.1963 und 17.7.1965, in: University of Albany, Library, 
M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Friedländer 
Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 15, Folder 66.
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die transnationale Wissensgenerierung systematisch zu erforschen, bleibt zu die-
sem Zeitpunkt Desiderat (Kasius 1953; Murase 1959) trotz zahlreicher Aufsätze 
zur Thematik (exemplarisch Braunthal 1952a; de Jongh 1950; 1953c; CT 1953; 
Watson/Lippitt 1955; Kadushin/Wieringa 1960).

Befördert durch die Austauschprogramme kommen nicht nur (emigrierte 
Neu-)US-Amerikaner*innen als Lehrpersonal nach Europa,162 sondern absolvie-
ren einige Deutsche ein Masterstudium in den USA,163 andere verbringen Monate 
mit Praxis- und Feldstudien,164 und schließlich wirken auch die Lehrtätigkeiten, 
Besuche, Publikationen und Briefwechsel deutscher Emigrant*innen zurück in 
die aufgegebene Heimat oder nach Europa.165 Diese Austauschprogramme sind 
nicht auf die Bundesrepublik begrenzt, im Gegenteil, manche Programme starte-
ten zunächst explizit unter Ausschluss von Deutschen. Entsprechend lassen sich 
in Archiven Austausche von Niederländer*innen mit den USA, Österreicherin-
nen in den Niederlanden, Studienreisen quer durch Europa (Bang166; Walpus-
ki 2022a) in großer Vielfalt belegen. Der innereuropäische und transatlantische 
Austausch ist in dieser Nachkriegszeit also sehr rege und beeinflusst den fach-
lichen Diskurs stark.

Für die Emigrierten, die mit der Feldkompetenz »Deutschland« temporär als 
»Expert*in« zurückkehren, hat sich indes Vieles verändert. Ihr Deutschlandbild 
ist etwa zehn bis dreißig Jahre alt, und viele der seinerzeitigen kritischen Stim-
men sind inzwischen emigriert oder ausgelöscht, so dass Anknüpfungspunkte 
unter Gleichgesinnten zum Teil fehlen. Unter den deutsch-jüdischen Emigrierten 
beschreibt Horowitz (1988) in Sozialwissenschaft, Philosophie und Psychologie 
starke antikapitalistische, antitotalitäre und antiautoritäre Tendenzen sowie so-
zialistisch-marxistisches politisches Engagement, zwar nicht durchgängig, aber 
signifikant (vgl. Nelles et al. 2008). Deshalb ist es schwer, eine gemeinsame Spra-
che für ein gegenseitiges Verstehen zu finden, insbesondere im katholischen Mi-
lieu, das diese Tendenzen deutlich ablehnt. In der Bundesrepublik fehlen viele 

162 Beispielsweise Hilde Braunthal, Eva Burmeister, Helvi Boothe, Helen Day, Anne Fischer, 
Walter Friedländer, Freda Goldsmith, Shirley C. Hellenbrand, Eda Houwink, Alfred Ka-
dushin, Cora Kasius, Eleanor Kelley, Marguerite V. Pohek, Margaret Quer, Kurt Reichert, 
Susanne Schulze, Cecil Thomas oder Charlotte Towle.

163 Beispielsweise Christa Deichmann, Ilse Harder, Anneliese Miro (1917–2012; 1956), Mar-
garete Ringshausen-Krüger, Heinrich Schiller, Irmengard Schönhuber, Annedore Schult-
ze (1959), Doris Zeller.

164 Beispielsweise Wolfgang Bäuerle, Dora von Caemmerer, Martha Krause-Lang, Gunde 
Mahler, Kurt Nachbauer, Hedwig Schwarzwälder, Ellen Simon, Reinhard und Annemarie 
Tausch, die Niederländer*innen Cora Baltussen, Jan F. de Jongh, Maria James und Marie 
Kamphuis sowie die Schweizerinnen Anni Hofer und Nelly Vögtli.

165 Beispielsweise Hilde Braunthal, Ruth C. Cohn, Walter A. Friedländer, Gisela Konopka, 
Hertha Kraus, Kurt Lewin, Louis Lowy, Edith Schulhöfer, Janet Siebold, Melly Simon, 
Fred Ziegellaub.

166 Op. cit. Fußnote 136.
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kritische Stimmen, zudem hat sich in den Jahren der Emigration, in denen die 
Emigrierten ihr Deutsch konserviert hatten, die Sprache in der Bundesrepublik 
durch die NS-Ideologie stark gewandelt, und Bedeutungen von Ausdrücken ha-
ben sich verschoben. Auch die Motivationen der Emigrierten für ihr Kommen 
sind heterogen: Manche sehen eher das restaurativ-autoritäre Projekt, andere die 
Chancen zu Mitwirkung an einer Neugestaltung, und noch andere sind einfach 
nur neugierig (Luckmann 1988) oder suchen Trittstufen für die eigene Karriere. 
Für Louis Lowy scheint es zusätzlich attraktiv zu sein, in die Bundesrepublik zu 
kommen, weil er damit in der vorlesungsfreien Zeit ein zusätzliches Einkommen 
generieren und damit Beschäftigungslücken füllen kann. Was Walter Friedländer 
veranlasst, in der Korrespondenz mit Dora von Caemmerer wiederholt zu fragen, 
ob sie nicht eine Einladung für ihn arrangieren könne, lässt er ungeschrieben.167 
War es sein Interesse, die alte Heimat wiederzusehen und dabei kostengünstig zu 
reisen, war eine solche Einladung mit akademischer Reputation verbunden oder 
gab es noch ganz andere Gründe? Auch die Niederlande sind Wunschziel für 
Hochschullehrende, und Netzwerke – in diesem Fall das Katholische – werden 
genutzt, um Einladungen zu arrangieren und Reisemöglichkeiten auszuloten.168

Während der Expert*innen-Status »ausgebildet in den USA« – zumindest in 
schriftlichen Dokumenten – in der Regel unhinterfragt bleibt und geradezu devot 
akzeptiert wird, führen Deutsche, die in den USA einen Master of Social Work 
(MSW) erworben haben, diesen geradezu ostentativ (vgl. Caemmerer 1970). Im 
Feld wird zudem zwischen »in Amerika gewesen (i. A. g.)« und dessen Negierung 
unterschieden (Hofer 1963; Neuffer 1990: 111). So entsteht durch die Austausche 
eine stratifizierte Sozialarbeiter*innenschaft anhand des sozialen und kulturellen 
Kapitals, das soziale Aufstiege in der bundesdeutschen Gesellschaft ermöglicht 
(vgl. dazu Watson/Lippitt 1955; Mollenhauer 1968: 31).

Auch wenn die genannten Programme primär den Fachkräfteaustausch bila-
teral zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA fokussieren (Neuf-
fer 1990; Füssl 2004; 2017; Müller 2013), finden sich daneben auch zahlreiche in-
nereuropäische Studienreisen (e. g. Caemmerer 1952; Pappert 1957; Bang169) oder 
auch Begegnungen zwischen anderen europäischen Staaten und den USA (vgl. 
exemplarisch zu Finnland Tapiala  2014). Nachvollziehbar werden diese Reisen 
und ihre Finanzierungen nur in publizierten oder archivierten Berichten, so dass 
von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist. Für die Niederlande sind bereits 
aus den späten 1940er Jahren die ersten und aus den 1950er Jahren zahlreiche 

167 Friedländer an Caemmerer, Schreiben vom 31.8.1953, 23.2.1954 und 3.7.1957 (andeu-
tungsweise), in: University of Albany, Library, M. E.  Grenander Department of Special 
Collections & Archives, Walter A. Friedländer Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, 
Box 7, Folder 36.

168 Buckley an Center of Catholic Medical and Pedagogical Bureau Utrecht, Schreiben vom 
1.12.1958, in: Katholiek Dokumentatie Centrum (KDC), Radboud Universiteit, Nijmegen.

169 Op. cit. Fußnote 136.
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Austauschaufenthalte nachvollziehbar. So berichten unter anderen die Niederlän-
der*innen Marie Kamphuis und Martin Gleisner (Kamphuis/Gleisner 1947; Kam-
phuis 1955), M. A. Stolk  (1948), Jan F. de Jongh  (1949), Nell Ongerboer  (1951), 
Frits M. Raeven (1951), Cora Baltussen (1953; 1954), Maria James (1954), Frans 
Doeleman  (1956), Andreas  G.  Dekker  (1957) oder Charlotte  C.  Haspels  (1957) 
ebenso über ihre Lernerfahrungen wie die US-Amerikaner*innen Cora Kasi-
us  (1951b) oder Alfred Kadushin (Kadushin/Wieringa  1960). Diese Austausche 
finden im Rahmen des UN Social Welfare Programme statt, aber auch als Ful-
bright-Stipendien, finanziert durch die niederländische Van Leer Atalanta Stichting 
(Dekker 1957) oder ungenannte geldgebende Institutionen. Auch Schweizerinnen 
reisen als Stipendiatinnen in die USA, darunter Anni Hofer, Emma Keller, Erika 
Merian, Nelly Vögtli (1951) sowie Doris Zeller (1958), und bringen neue Verständ-
nisse für die Sozialarbeitsausbildung mit (Matter 2006; 2015).

Für die Schweiz beschreibt Matter (2006) die biographischen Ähnlichkeiten 
der Stipendiatinnen und begreift die Förderung deshalb auch als emanzipatori-
sche Frauenförderung: „Ins Ausland reisten professionelle Sozialarbeiterinnen, 
die vielfach schon einige Jahre Berufserfahrung hatten, sich in Vereinigungen der 
Sozialarbeit und Fürsorge engagierten, teilweise Artikel in Fachzeitschriften pu-
bliziert hatten und – last but not least – ledig und kinderlos waren“ (Matter 2006: 
50). Dass die erfahrenen Fürsorgerinnen in der Regel ledig sind, erklärt sich aus 
dem seinerzeitigen Frauenbild, aber auch der dargestellten Tradition des mit 
der »Geistigen Mütterlichkeit« verbundenen Berufszölibats. Auch Männer rei-
sen zum Studium, aber hier sind es kaum die berufserfahrenen, sondern in der 
Regel junge Männer, die im Erststudium ein Auslandssemester oder ein ganzes 
Studium in den USA absolvieren, beispielsweise Kurt Nachbauer (1925–2003), 
Heinrich Schiller  (1924–2016) oder Gerhard Melzer  (1927–1983). Auch junge 
Frauen dieser Geburtsjahrgänge der 1920er Jahre werden sukzessive entsandt, 
beispielsweise Annedore Schultze  (1928–2018; 1959; 1960) oder Anneliese 
Miro (1917–2012; 1956).

Auch jenseits formaler Austauschprogramme und der Teilnahme an inter-
nationalen Tagungen lassen sich transnationale Kontakte und Kooperationen 
nachweisen. Exemplarisch sei hier wieder auf die selbst organisierten Studien-
reisen von Ruth Bang  1956 nach Genua, Zürich, Amsterdam und Groningen 
ebenso verwiesen170 wie auf den ersten „Schweizer Lehrgang für Supervision“ 
(Bang 1961), der im September 1960 unter der Leitung eines „Kollegiums-Mit-
glied[s] der Amsterdamer Wohlfahrtsschule“ (Bang 1961: 35) und Bangs Mitwir-
kung beginnt. Zum Teil wirkt Bang in der Schweiz allerdings auch im Auftrag der 
Vereinten Nationen (Bang 1965).

Die Austauschprogramme müssen also als größer angelegtes Phänomen, 
das weit über bilaterale Verbindungen hinaus geht, betrachtet werden. Selbst 

170 Op. cit. Fußnote 136.
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wenn innerhalb von Europa der direkte Austausch zu dieser Zeit nicht stattfin-
det, kommen die Austauschstudierenden in den USA vermutlich miteinander in 
Kontakt. Auf jeden Fall regen sie mit ihren Fragen, Haus- und Abschlussarbei-
ten (e. g. Miro 1956; Schultze 1959), Studienberichten und Publikationen (e. g. de 
Jongh 1950; 1953c; Mahler 1954) auch die dortigen Hochschullehrenden an, so 
dass im gemeinsamen transnationalen Diskurs neues Wissen entsteht. Im Gegen-
zug zeigen sich die europäischen Studierenden vom US-amerikanischen Men-
schenbild, Verstehenszugängen und dem Demokratieverständnis beeindruckt 
(vgl. Matter 2006; Walpuski 2021a). Zum Teil entstehen geradezu kosmopoliti-
sche Biographien mit zahlreichen und wiederholten Studien- und Lehraufent-
halten im Ausland – für die Zeit und das Feld der Sozialen Arbeit einerseits unge-
wöhnlich, andererseits aber in der herausgearbeiteten transnationalen Tradition 
der 1920er Jahre. Diese Phänomene sind weiter und vor allem transnational und 
multilateral zu untersuchen. Kniephoff-Knebel  (2006b: 19.26) jedenfalls irrt, 
wenn sie die 1960er und 1970er Jahre als Zeit des Rückzugs ins Nationale be-
schreibt. Zumindest für das Feld der Supervision gilt dies zu dieser Zeit (noch) 
nicht.

Die frühen Supervisionsverständnisse und -praxen der 1960er Jahre in 
Deutschland

Wie schon im Abschnitt oben (s. S. 201–208) eine Übersicht der Denkschulen 
von Casework und Supervision in den US-amerikanischen Schulen gegeben 
wurde, soll an dieser Stelle ein Überblick über die Verständnisse von Supervision 
resp. Praxisbegleitung und die seinerzeitigen Praxen versucht werden. Unter an-
derem aufgrund des experimentellen Status, der schnellen Weiterentwicklungen 
aufgrund zahlreicher transnationaler Impulse und der unterschiedlichen zugrun-
deliegenden Denkschulen sowie der verhältnismäßig geringen Verbreitung in der 
Fläche gilt es, ein sehr heterogenes Bild zu fassen. In der Psychoanalyse beginnt 
sich zudem ein eigenes Verständnis im Kontext der psychotherapeutischen Aus-
bildung herauszubilden (Steinhardt 2007; Melzer 1984: 38 f.; van Kessel 2022), 
das hier aufgrund fehlender Relevanz keine weitere Rolle spielen soll.

Grundlegend lässt sich in der Sozialen Arbeit die von Alfred Kadushin (1976; 
Kadushin/Harkness  2014) beschriebene Aufteilung in die drei Funktionen der  
(1) administrativ-führenden, (2) ausbildend-edukativen und (3) unterstützend-
entlastenden Supervision in der Praxis in unterschiedlicher Gewichtung ver-
mengt finden.171 Ähnliches lässt sich auch in anderen europäischen Staaten  
feststellen, und so fügt van Kessel  (2018) noch eine weitere Sparte hinzu: 

171 Auch in Finnland wird Supervision in dieser Zeit stark mit einer Aufsichtsfunktion 
verbunden und damit hierarchisch verstanden (Tapiala  2014). Allerdings scheint 
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(4)  evaluierend-bewertend, die sich ebenfalls in der bundesrepublikanischen 
Praxis wiederfindet. Rapoport (1963: 12) findet sogar sechs Funktionen, nämlich 
zusätzlich eine (5) konsultative und eine (6) integrierende.

Gemein ist den Ansätzen mehrheitlich der starke psychoanalytische oder 
tiefenpsychologische Ansatz. Im Diskurs spiegelt sich das Ringen im Umgang 
damit, denn diesen Ansätzen wird in der Bundesrepublik mit viel Misstrauen be-
gegnet (vgl. exemplarisch Caemmerer/Schiller 1953: 254). Regelmäßig wird vor 
allem die tiefenpsychologisch inspirierte, verstehende und akzeptierende Hal-
tung benannt und gegen eine moralisierende Fürsorge argumentiert. Eine Be-
ratungskompetenz ist noch nicht konkretisierend beschrieben, und rollentheore-
tische Konzepte nach Mead, Parsons oder Dahrendorf (1959) haben noch keinen 
Einzug in den Diskurs gehalten (vgl. Bauer/Gröning 1995: 23).

Frühe Übersetzungsversuche wie von Erna Maraun, die Supervision als „be-
ratende »Überwachung«“ (Maraun 1952b: 243) beschreiben, scheinen sehr am 
ursprünglichen Supervisionsverständnis in den USA vor den 1930er Jahren 
orientiert zu sein. Ähnliches lässt sich feststellen, wenn im Berliner Nachbar-
schaftsheim der Jugendleiter zugleich als Supervisor betitelt wird und für Auf-
sicht und Ausbildung zuständig ist (Müller-Edom  1953). Daran wird schnell 
auch sichtbar, dass Supervision in dieser Zeit überwiegend als interne Supervi-
sion verstanden wird, sowohl in den Ausbildungsinstituten als auch in der So-
zialen Arbeit. Das steht in einem gewissen Widerspruch dazu, dass Supervision 
in dieser Zeit fast immer mit mangelndem Wissen und ausländischer Expertise 
verbunden wird, und folgerichtig sind in nahezu jedem (Ausbildungs-)Setting 
Lehrende aus dem Ausland anwesend.

Die Ausbildung in Casework findet mit zwei unterschiedlichen Zielgruppen 
statt: Zunächst steht die Fort- und Weiterbildung berufserfahrener Fürsorgerin-
nen sowie Lehrender im Fokus. Aus Tagesveranstaltungen und Fortbildungswo-
chen bilden sich allmählich längerfristige Weiterbildungskurse heraus. Erst all-
mählich bekommen die »neuen Methoden« auch Raum in den Lehrplänen der 
Wohlfahrtsschulen. In den ersten Jahrzehnten steht noch die Ausbildung der 
Ausbilderinnen im Fokus, so dass im Folgenden wenig auf die Situation an ein-
zelnen Wohlfahrtsschulen Bezug genommen wird. Zudem ist über das dezidierte 
Unterrichtsgeschehen an einzelnen Wohlfahrtsschulen wenig bekannt, sondern 
vor allem der Diskurs der Ausbildenden über die beste Form der Lehre überliefert.

Einhellig zieht sich übergreifend durch den Diskurs, dass Casework nicht 
ohne Supervision erlernt werden könne. Supervision wird dabei häufig analog 
zur Methodik der Fallarbeit (»Casework«) gesehen, wie van Kessel  (2018) aus 
den Inhalten der frühen Supervisionsausbildungen herausarbeitet. Diese korres-
pondieren mit den vier benannten Funktionen:

es – abgesehen vom UN-Seminar in Keuruu 1952 – im Grunde keine direkten Berüh-
rungspunkte der beiden nationalen Diskurse gegeben zu haben.
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a) Eine methodische und prozessbasierte Diagnose der Lernmöglichkeiten der Su-
pervisanden und auf dieser Grundlage eine Individualisierung des Lehrplans;

b) eine gezielte Nutzung der Supervisionsbeziehung, um die Funktionen der 
Supervision ausüben zu können;

c) eine sorgfältige und schrittweise Strukturierung des Prozesses;
d) eine Evaluation des Supervisionsprozesses und eine Bewertung der Ergeb-

nisse.

Zugleich wird über die passendste Übertragung des Begriffes ins Deutsche bzw. 
den passendsten Namen der Methode im Deutschen gestritten: Zur Diskussion 
stehen »Supervision« (u. a. Hapke 1952; 1954; Dworschak 1958; Bang 1959; 1961; 
1964; Baltussen 1962; 1963; Wieringa 1970), »Praxisanleitung und Praxisberatung« 
(u. a. Morczinek 1956; Melzer 1968; Caemmerer 1970a; Dworschak 1970) oder die 
psychoanalytisch geprägte »Konsultation« (u. a. Garrett  1956/1970; Zeller  1958: 
91; Miro 1964; Caemmerer 1970b; Föllmer 1977; Weigand 1990a). Letztere spielt 
im deutschen Diskurs kaum eine Rolle, während der Streit um Supervision, Pra-
xisanleitung und Praxisberatung bis weit in die 1980er Jahre hinein geführt wird 
(Melzer 1981; 1984; Federn 1990: 13 f.). Für die »Praxisberatung« spricht sich vor 
allem die Akademie des Deutschen Vereins für Öffentliche und Private Fürsorge ab 
1966 unter Melzer  (1975: 238) und Caemmerer aus, die 1970 die Beiträge ihres 
Quellenbandes fast vollständig in »Praxisberatung« übersetzen lässt (vgl. Dwor-
schak  1958 und 1970)  – nur Wieringa besteht auf der Übernahme des Begriffs 
»Supervision« (Wieringa 1970: 290). Mit den Begriffen werden unterschiedliche 
Konzepte verknüpft, wie Gaertner (1999: 39 ff.; vgl. Althoff 2020: 165 ff.) rückbli-
ckend an den Beispielen Ruth Bang und Gerhard Melzer herausarbeitet.

Die sozialistische Psychagogin Ruth Bang  (1897–1972) veröffentlicht ab 
1953 zahlreiche Publikationen zu Casework und Supervision, häufig im Kon-
text der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Heilpädagogik. Im Rahmen der UN-
Studientagung in Wien  1961 hält sie einen Hauptvortrag (Bang  1964). Bang 
versteht Supervision als individuellen beruflichen Reifungs- und Wachstums-
prozess (Bang 1958). Gaertner diagnostiziert bei ihr (Bang 1958) „ein norma-
tives Bild der Wirklichkeit, das deutlich ideologische Züge trägt“ (1999: 39). 
Dabei verkennt Gaertner möglicherweise den zeitgeschichtlichen Kontext, in 
dem Bang sich mit „pathetische[m] Duktus“ (ib.) an der Pervertierung Sozia-
ler Arbeit als Volkspflege abarbeiten, eigene Erfahrungen der Verfolgung ihres 
im NS-Staat als »halbjüdisch« kategorisierten Ehemanns Dr. jur. Ferdinand 
Bang (1889–1955) und ihrer selbst in der NS-Zeit sowie des Kriegstods ihres 
Sohnes Ferdinand Klaus  (1926–1943)172 als Luftwaffenhelfer aufarbeiten und 

172 Meldekartei Landesarchiv Berlin; Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Gräbersu-
che online vom 21.5.2019: Klaus Bang ruht auf der Kriegsgräberstätte in Berlin Neukölln 
Lilienthalstraße, Feld E Reihe 3 Grab 8.
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humanistische Werte einfordern muss. Zentral ist dabei auch der Paradigmen-
wechsel in der Sozialen Arbeit, die sich von der eugenischen Vorstellung ge-
netisch disponierter »Minderwertiger« ablöst und nunmehr an die Veränder-
barkeit des Menschen glaubt (vgl. Bang 1959). Richtig liegt Gaertner deshalb 
damit, wenn er Supervision in Bangs Verständnis die Funktion der „Anpassung 
an präformierte Eigenschaften“ (Gaertner 1999: 40) und das Abgewöhnen un-
angepasster Verhaltensweisen zuschreibt. Sie verbände unreflektiert Versatz-
stücke aus Psychoanalyse, Ich-Psychologie und normativer Pädagogik, so dass 
„die dreiseitige Beziehungsdynamik zwischen Supervisor, Supervisand und 
Klient nicht länger als selbstkritischer Aufklärungsprozeß, sondern als morali-
sche Veranstaltung“ (op. cit.: 41; vgl. Heekerens 2016: 62) erscheine. Gaertners 
Kritik ist berechtigt, ignoriert aber sowohl zeitgeschichtliche Rahmenbedin-
gungen als auch Bangs Bildungsbiographie als Nicht-Akademikerin, die ihr 
schon zu Lebzeiten zum Nachteil gereicht.173 Ferner übersieht Gaertner dabei 
vollständig, dass Bang ein politisch interessierter und aktiver Mensch ist: Wi-
derstand im NS-Regime, wenn auch „in nicht sehr bedeutendem Masse“174, ein 
Briefwechsel mit Gerda Kuckhoff über Fragen der „östlichen und westlichen 
Demokratie“ (ib.) und die Mitgliedschaft in der SED, die ihr vermutlich die 
Teilnahme an Austauschprogrammen mit den USA verwehrt, zeugen davon in 
der Zeit des »McCarthyism« und »Red Scare« (vgl. die Erfahrungen Charlotte 
Towles 1954; Lowe 2019: 270 ff.; Walpuski 2020c: 64)175.

Eine andere Biographie hat Gerhard Melzer (1927–1983). Der Sohn eines 
evangelischen Diakons wird zum Kriegsende als Luftwaffenhelfer eingezogen, 
besucht dann zunächst das evangelische Missionsseminar in Hermannsburg. 
Ungeeignet für die Tropen schließt er eine Ausbildung im hannöverschen Ste-
phansstift an und studiert 1953/54 in Cleveland Soziale Arbeit (Melzer 1984: 
12.16; Orthbandt 1983). Fest im Protestantismus verwurzelt und mit US-Erfah-
rungen ausgestattet stellt Melzer damit in der partikularistischen Gesellschaft 
vor 1968 schon von seinem Herkunftsmilieu her tendenziell einen Antagonisten 
zu Ruth Bang dar. Als Assistent der ebenfalls evangelischen Dora von Caem-
merer konzipiert er ab 1963 mit ihr die Akademiekurse des Deutschen Vereins 
in Frankfurt am Main und versucht ab 1966, den deutschen Begriff »Praxisbe-
ratung« bzw. »Praxisanleitung« durchzusetzen. Beide betonen neben dem aus-
bildenden auch einen administrativen, kontrollierenden und „instrumentellen 

173 Bang an Friedländer, Schreiben vom 19.1.1963 und 19.4.1964, in: University of Albany, 
Library, M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Fried-
länder Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 15, Folder 66.

174 Bang an Kuckhoff, Schreiben vom 17.8.1946, in: Bundesarchiv N 2506/28.
175 Bang an Friedländer, Schreiben vom 17.7.1965, in: University of Albany, Library, 

M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Friedländer 
Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 15, Folder 66.
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Charakter der Supervision [… und] die institutionellen Interessen an effektiv 
funktionierenden Mitarbeitern“ (Gaertner  1999: 42; vgl. Melzer  1964; 1966; 
1970; 1975; 1981; 1984; Caemmerer 1966; Scherz 1970; Leuscher 1999). Dieses 
Verständnis, das auch schon Mitte der 1950er Jahre bei der katholischen Ober-
fürsorgerin Aloysia Roesinger (1954; 1955; 1957; Walpuski 2021b) erkennbar 
und zum Teil auch im US-amerikanischen Diskurs unter anderen von Kadus-
hin (2014; vgl. Scherz 1958) beschrieben ist, verortet Supervision als anleitende 
Aufgabe durch Vorgesetzte. Melzer und Caemmerer (1966; 1967) betonen vor 
allem den »Lernprozess«, in dessen Konzept jedoch nicht „Selbstreflexion und 
Aufklärung, sondern herrschaftsförmige Anpassung an mächtige institutionel-
le Normen und deren Repräsentanten […] die latenten Fluchtpunkte“ (Gaert-
ner 1999: 43) sind und sich bereits ein funktionalisierender Managerialismus 
erkennen lässt (Orthbandt  1972). Dies ergänzt Althoff  (2020: 169 f.) um den 
Aspekt der Kontrolle der normalisierenden Anteile sozialarbeiterischer Arbeit, 
die durch Supervision und Praxisberatung möglich wird. Insbesondere in der 
damals jungen Bewährungshilfe lässt sich ein Diskurs über die hierarchische 
Kontroll- und Aufsichtsfunktion nachweisen (e. g. Veith  1960; Neuffer  1990: 
198; Walpuski 2023a).

Beide dargestellten Supervisionsverständnisse eint zuvorderst die absolute 
Fokussierung auf den Einzelfall und die darin als sozialarbeiterische Metho-
de angewandte »helfende Beziehung«. Andere Inhalte wie die Arbeit im Team, 
Führungsaufgaben oder Organisationsberatung sind zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht mit dem Konzept der Supervision oder Praxisberatung verbunden. Beide 
Verständnisse eint darüber hinaus, dass sie sich noch nicht als selbstreflexiven, 
kritischen Aufklärungsprozess verstehen (den Gaertner dort auf Grundlage 
der früheren Ansätze bei Aichhorn (1925; 1933) schon erwartet), sondern sich 
vor allem auf das Erlernen von Techniken und Methoden fokussieren. Sofern 
Persönlichkeitsbildung der Sozialarbeitenden angesprochen wird, dient diese 
überwiegend verzweckt der Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten. Dabei 
argumentieren sie tiefenpsychologisch, knüpfen aber weder an die Psycho-
analyse vor 1933 noch die gleichgeschaltete »neue deutsche Seelenkunde« des 
sogenannten Göring-Instituts an, sondern orientieren sich „vielmehr an anglo-
amerikanischen und niederländischen Modellen“ (Gaertner  1999: 36 f.) mit 
neopsychoanalytischen Einflüssen. „In dieser Periode entwickelte sich Super-
vision, zum Teil als persönlich-pädagogische Hilfe, um Sozialarbeiter bei ihrer 
professionellen Qualifizierung zu fördern und ihnen einen höheren Grad von 
professioneller Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen, als sie gewöhnlich bei 
bürokratischen Arbeitsgängen anzutreffen ist. […] Die kritischen Fragen, die 
damals gestellt wurden, richteten sich viel mehr darauf, wie ein Klient aus den 
Dienstleistungen, die ein caseworker leistet, den größten Nutzen für sich ziehen 
könne, als etwa darauf, ob casework überhaupt die geeignetste Form der Hilfe 
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sei oder ob andere Personen dringender der Hilfe bedürften“ (Reichert 1971b: 
148).

Im katholischen Milieu sind sowohl das bei Bang wie das bei Melzer exempla-
risch herausgearbeitete Verständnis kaum diskutabel, weil das Menschenbild des 
Social Casework und das christliche Menschenbild im Verhältnis zu Gott nicht 
miteinander vereinbar seien (Böhringer 1962; vgl. Müller 2013: 188). Darüber 
hinaus wird die freudianische Psychoanalyse aus dogmatischen Gründen abge-
lehnt (Hommes 1951: 157; Jachym 1953; Böhringer 1962): Erstens ist der analy-
tische Determinismus mit der katholischen Morallehre unvereinbar, denn diese 
geht von der Freiheit und sittlichen Verantwortung des Menschen aus. Zweitens 
führen volkspädagogische Bedenken in Verbindung mit der katholischen Moral-
lehre zu einer Fundamentalkritik am Pansexualismus, also der Rückführung aller 
psychischen Phänomene auf sexuelle Triebe. Drittens postuliert der Neothomis-
mus eine Trennung von Leib und Seele und eine Unterordnung der Emotionen 
gegenüber dem Intellekt, die im Widerspruch zu psychoanalytischen Grundan-
nahmen stehen. Und schließlich steht Freuds atheistische und desillusionierende 
Positionierung zu Religionen diametral dem kirchlichen Dogma gegenüber (vgl. 
Ziemann 2007: 266–269). Hinzu kommt die partikularistische Distanz zwischen 
als materialistisch diffamierten sozialdemokratischen Promotorinnen von Case-
work und Supervision und dem konservativ-kirchlichen Milieu. Entsprechend 
kritisch, abwartend und distanziert wird dort die neue Methode zwischen Praxis 
und Dogma beäugt.

Einen Wendepunkt im damaligen Diskurs, der mit dem diese Arbeit ab-
schließenden Zeitraum zusammenfällt, stellt dann der Beitrag von Hans 
Ladendorff (1969) dar. Er diskutiert nicht ausschließlich tiefenpsychologische 
Theorien und Schriften zum Casework, wie in den Publikationen dieser Zeit 
sonst häufig üblich, sondern stellt sozialwissenschaftliche Theorie als wich-
tiges Element von Supervision neben die Psychologie und schließt damit an 
ihre Ursprünge an. Ebenso ungewohnt greift er überwiegend auf europäische 
Autor*innen zurück, darunter Reinhard Tausch, Ralf Dahrendorf, Mitscher-
lichs  (1967) sowie Marie Kamphuis  (1963; 1965), Aloysia Roesinger  (1954; 
1957) und nimmt nur wenig Bezug auf US-amerikanische Autor*innen wie Flo-
rence Hollis (1964) oder Amitai Etzioni (1964). Dafür setzt er sich intensiv mit 
Michael Balints Gruppenkonferenz auseinander – ein Novum im Supervisions-
diskurs jener Zeit, der Balints Arbeiten (u. a. Balint 1957; 1968) überwiegend 
noch nicht beachtet. Ladendorffs Beitrag markiert damit einen Wendepunkt, 
in dem die Sozialwissenschaften nach der Überbetonung der Psychologie wie-
der Einzug in die Supervision halten. Als Dozent der Wohlfahrtsschule der 
Karlshöhe Ludwigsburg, einer großen diakonischen Stiftung mit heilpädagogi-
schen Schwerpunkten, ist Ladendorff mit eben diesem heilpädagogisch-psy-
chologischen Diskurs vertraut. Zudem hat er mit Friedrich Siegmund-Schultze 
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zusammengearbeitet, war also fest im protestantisch-pietistischen Milieu be-
heimatet und darüber möglicherweise auch mit Konzepten der Settlement-Be-
wegung vertraut. Sein Beitrag erscheint in der heilpädagogischen Zeitschrift 
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, die wiederum nur wenig in 
den sozialarbeiterischen Diskursen berücksichtigt wird.

In der Zeit vor diesem Wendepunkt lässt sich die Supervisionspraxis über-
wiegend noch wie folgt umreißen: Supervision fand in den frühen 1960er Jah-
ren in der Regel als Einzelsupervision statt, die in Sozialer Einzelhilfe (Case-
work) ausbildet (vgl. Schwarzwälder 1976; Neuffer 1990: 200; Steinhardt 2007: 
94), selten in Gruppenarbeit (Caemmerer/Schiller  1953; Morczinek  1956; 
Kapp  1960). Es gibt bereits seit vielen Jahren Ansätze, Supervision auch in 
Gruppensettings durchzuführen (vgl. exemplarisch Balint  1959; Diegel  1963: 
43; Judd et al. 1970; Friedmann 1970; Wieringa 1970; Heigl-Evers/Hering 1971; 
Kirsch  2007), doch werden Gruppensupervisionen (in der Bundesrepublik) 
kaum praktiziert (Neuffer  1990: 200). Zwar erzählt Gerhard Leuschner von 
einer Gruppe, an der er als junger Bewährungshelfer verpflichtet war, teil-
zunehmen. Diese Konstellation ist jedoch sehr von Statusunterschieden und 
Hierarchien geprägt und nicht mit der heutigen Praxis von Gruppensupervi-
sion vergleichbar: Der erfahrenste Bewährungshelfer brachte Fälle aus seiner 
Praxis mit, zum Teil als Tonbandaufzeichnung, die dann besprochen wurden. 
Leuschner war froh darüber, denn er traute sich nicht und schämte sich, eigene 
Fälle zu präsentieren (Gröning 2013: 87 f.). Gleichzeitig erlebte sein Supervisor 
Kurt Nachbauer Widerstände in der Gruppe: Es „kam sofort eine enorme Ab-
wehr »wir wollen keinen Oberbewährungshelfer«. Sie hatten also sofort eine 
hierarchische Vorstellung, da soll uns jemand vorgesetzt werden, der prüft, ob 
wir alles richtig machen“ (Neuffer 1990: 198). Andere Praxen fallen nach heu-
tigen Begrifflichkeiten unter das Dach der Intervision, Kollegialen Beratung, 
Gruppen- und Fallsupervision, werden seinerzeit aber anders betitelt und sind 
deshalb nur aufwändig im Diskurs nachzuweisen, sofern diese Praxen darauf 
überhaupt signifikanten Einfluss hatten.

Die weiteren Beschreibungen von Supervisionen dokumentieren überwie-
gend Einzelgespräche. In der Regel scheinen diese bei der Supervisorin stattzu-
finden, die meist eine Frau ist. Für die Tätigkeit als Supervisor*in gibt es noch 
keine formalisierten Ausbildungen und kein bundeseinheitliches Verständnis. 
Häufig ist ein Studium in den USA die notwendige Qualifikation, am besten 
mit einem Abschluss als Master of Social Work (MSW), aber insbesondere in 
Hinblick auf die Pionierinnen braucht es das nicht, wie an Rosa Dworschak 
in Wien, Ruth Bang oder Dora von Caemmerer (Walpuski 2022a) erkennbar 
wird. Konsens ist, dass es neben der US-amerikanischen Studienerfahrung vor 
allem Feldkompetenz ist, die dazu befähigt, selbst Supervisor*in zu werden. 
Entsprechend werden berufs- und methodenerfahrene Fachkräfte gesucht. 



308

„Supervisionskompetenz wäre dann die Formel: Ausbildung im Herkunftsbe-
ruf plus Berufserfahrung. Implizit ist damit auch festgelegt, in welchem Rah-
men Supervision ausgeführt werden kann: in der eigenen Institution, mit der 
eigenen Profession oder in eng verwandten bzw. hierarchisch untergeordneten 
Berufen“ (Bauer/Gröning  1995: 23). Für ein praxisanleitendes Meister-No-
vizen-Modell mag das funktionieren, für ein kritisch-reflexives Verständnis 
nicht: „[Z]um einen ist die Sozialisation im Erstberuf unaufhebbar und mit 
ihr die Anpassungsmechanismen an die Denkweisen und Überzeugungen der 
Institution und der sie tragenden Akteure. Daraus ergibt sich die Verführung, 
gegenüber den Supervisandlnnen als der überlegene, berufserfahrene Kollege 
in eine Mentorenrolle zu rutschen. Supervision wäre dann ein Mittel der stän-
digen verdeckten institutionellen Kontrolle“ (ib.).

Mit zunehmenden Absolvent*innenzahlen der Kurse in Sozialer Einzelhilfe 
werden dann aus den Kursen heraus Supervisor*innen für die folgenden Kur-
se gewonnen, wie sich exemplarisch an den Jahresberichten der Akademie für 
Jugendfragen zeigen lässt. Seitens der Kursverantwortlichen wird allerorten den-
noch regelmäßig beklagt, dass es in der Bundesrepublik keine ausreichende An-
zahl an geeigneten Supervisor*innen und Dozierenden gäbe. Auch das erklärt 
den langjährig fortgesetzten Rückgriff unterschiedlicher Ausbildungsstätten auf 
niederländisches Fachpersonal, weil die dortige Entwicklung etwas früher be-
gann und die Niederlande damit einen Entwicklungsvorsprung hatten.

In den Ausbildungskontexten werden die »neuen Methoden«, also zunächst 
Casework, dann Groupwork, zunächst an Fallbeispielen im Kurs erlernt. Neben 
den von einer europäischen Expertinnengruppe unter Leitung der Vereinten 
Nationen um 1960 erarbeiteten Musterfällen (vgl. UN 1958; Milhaud  1959; 
o. V. 1960) kommen weitere Fallbeispiele zum Einsatz, wie sie aus einem Kurs 
in der Bewährungshilfe unter Baltussens Leitung erhalten sind (s. S. 544).176 Im 
Kursverlauf erhalten die Teilnehmenden etwa wöchentlich oder zweiwöchent-
lich Einzelsupervision im Umfang von ein bis zwei Stunden. Einige Tage vor-
her müssen sie ihren Fall, den sie in der Supervision besprechen sollen, wollen 
und müssen, in einem ausführlichen schriftlichen Bericht bei der Supervisor*in 
einreichen (vgl. de Jongh 1953: 67; Morczinek 1956: 17; Nikolaus 1971; Grö-
ning 2016: 89). Zum Teil müssen Dialoge mit Klient*innen darin wörtlich wie-
dergegeben werden (vgl. Diegel 1963: 43 f.), so dass allein schon die Berichtser-
stellung einen enormen Arbeitsaufwand bedeutet. Supervision ist zu dieser Zeit 
also in der Regel nicht nur Einzel- sondern gleichzeitig auch Fallsupervision. 
Die Fallbespiele und später auch echten Fällen fokussieren dabei jedoch nicht 
auf die Klient*in und nehmen vor allem nicht mandatorisch deren Perspektive 

176 Ungeordnete Dokumente zum „Einführungsseminar in Bad Godesberg v. 19.9.–
23.9.1966“ (Programm, Protokolle, Notizen, Texte, Musterfälle) im Archiv des DBH 
e. V. – Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik, Köln.
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ein. Sie beleuchten auch nicht die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. 
Vielmehr stehen die Sozialarbeiter*innen und deren Erlernen der sozialarbei-
terischen Methode der Einzelfallhilfe im Fokus der Bemühungen, und andere 
Aspekte wie Institution oder die Gesellschaft bleiben (noch) unbeachtet (vgl. 
Gröning 2012; Althoff 2020: 171 ff.). Die Entwicklung der eigenen Persönlich-
keit hingegen ist bereits Inhalt dieser frühen Supervision, wie sich bei Caem-
merer und Bang nachvollziehen lässt. Diese Persönlichkeitsentwicklung steht 
in der Tradition der Weimarer Zeit, in der die zu entwickelnde eigenständige 
Urteilsfähigkeit der Fürsorgerinnen als Ausbildungsziel eingefordert wurde. 
Caemmerer sieht die Lernaufgabe des Sozialarbeiters darin, „seine selbstkri-
tischen Fähigkeiten zu entwickeln und auch ein Stück Selbsterkenntnis zu ge-
winnen. Ich verstehe Selbsterkenntnis in dem Sinne, daß man weiß, wo man 
seine wunden Punkte, seine Vorurteile und Schwächen hat. […] Es scheint mir 
aber sicher zu sein, daß die Ausbildung den angehenden Sozialarbeiter auf die 
Punkte hinweisen muß, wo eine Arbeit an sich selbst notwendig ist“ (Caemme-
rer 1954: 312).

Casework und Supervision in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg 
sind also häufig eine Melange unterschiedlicher Konzepte, die eklektizistisch 
gelehrt und gelernt werden. Sie werden nicht auf die dargestellten Denkschulen 
hin systematisierend reflektiert. Der Freudianer Ernst Federn illustriert dies 
für Wien anhand der UN-Expertin Marguerite V. Pohek: „Was man natürlich 
in Europa nicht wußte, war, daß Margarete Pohek eine Rankianerin war und 
hier die Ranksche Auslegung der Sozialarbeit als Soziales Casework ausgege-
ben hat. Daher bekam man den Eindruck, daß Casework etwas ist, was von 
der [Psycho]Analyse herkommt, was nicht stimmt. […] Das unterschied sich 
ganz diametral von einem Casework, das in der Freudianischen Schule gelehrt 
wurde“ (Weigand 1990a: 30). Und auch in Großbritannien werden diese Unter-
schiede nur sehr nachrangig diskutiert (Yelloly  1980: 65). So praktiziert und 
lehrt in der Bundesrepublik jede*r nach bestem Gewissen den eklektizistischen 
Casework- und damit auch Supervisions-Ansatz, den er selbst gelernt hatte 
und mit dem er sich identifiziert, ohne diese Unterschiede zu systematisieren 
und reflektieren (Walpuski 2020c: 66). Ringshausen-Krüger (1977; vgl. Belar-
di  1992) benennt zahlreiche Rezeptionsfehler, die sie vor allem auf mangel-
hafte Übersetzungen, fehlendes Lehrmaterial, ungenügendes Wissen um die 
Entstehenskontexte in den USA und eine unzureichende Kritik der »neuen 
Methoden« zurückführt. Dies führte ihrer Auffassung nach „fast durchgängig 
zur Annahme einer bestimmten Schule, der sogenannten Dynamischen Schule 
des Casework. In ihr legt man das psychoanalytische Modell sowohl der Hand-
lungsmethode Casework als auch der Supervision zugrunde“ (Ringshausen-
Krüger 1977: 82). Dabei übersieht Ringshausen-Krüger, dass alle vier Schulen 
mehr oder minder stark psychoanalytisch geprägt waren, und es ist kaum mehr 
nachvollziehbar, welche der vier Schulen mit der »dynamischen« gemeint ist. 
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Vermuten lässt sich unter Zuhilfenahme Ranks (2006: 44 f.) und des Wissens 
um Poheks Wirken als Rankianerin, dass es sich um die funktionale Schule ge-
handelt hat. Dafür spricht auch der starke theoretische Impuls zur Supervision, 
den Robinson (1931; 1936; 1949) als erste setzte, bevor divergierende Konzepte 
von Reynolds (1942) und Towle (1945) publiziert werden. Deutlich wird daran, 
dass der Transferfehler vor allem im theoretischen Defizit liegt, in der Bun-
desrepublik den ideengeschichtlichen Entstehungsdiskurs nicht kenntlich zu 
machen und den Disput zwischen den vier Schulen nicht mitzutransferieren, 
obwohl Kamphuis  (1948) und Cora Kasius  (1951) als Gastprofessorin das in 
den Niederlanden durchaus taten.

Zusammenfassende Verdichtung der Entwicklungen nach dem Zweiten 
Weltkrieg zwischen Restauration und Inneren Reformen

Die Soziale Arbeit steht nach dem Zweiten Weltkrieg vor großen Herausforde-
rungen. Bedingt durch die Kriegsfolgen muss sie einerseits einem Massenelend 
mit großen Notlagen begegnen, andererseits fehlen viele Ressourcen, um diese 
zu lindern. Dazu zählen auch Fachkräfte. Einerseits waren die Ausbildungs-
kurse in Volkspflege unter den Bedingungen des Krieges häufig verkürzt wor-
den, so dass viele unerfahrene, schlecht ausgebildete Kräfte den Grundstock 
des Personals bildeten. Hinzu kommt, dass die NS-Ideologie in der Ausbildung 
und Praxis eugenisch-selektive-rassistische Prioritäten setzte, die mit einem 
demokratischen Staat unvereinbar waren. Kritische Reflexion und eine Mei-
nungsvielfalt, die grundlegendes Kennzeichen des wissenschaftlichen Diskur-
ses sind, waren stark eingeschränkt. Durch die Emigrationen fehlten die frühe-
ren Promotor*innen einer Modernisierung und Professionalisierung, während 
die NS-Ideologie zugleich (zumindest in der Avantgarde) längst überkommen 
geglaubte Vorstellungen von Würdigkeit, Selektion und Mütterlichkeit reakti-
viert und gestärkt hat. Insgesamt lassen sich die zurückliegenden Jahre des NS-
Regimes in Hinblick auf die Soziale Arbeit als Deprofessionalisierungsprozess 
beschreiben.

Ausgehend von dieser desaströsen Lage sind die ersten Jahrzehnte nach dem 
Krieg zunächst allerorts durch Restaurationsbemühungen geprägt, die an frühere 
Zeiten anschließen und im Übrigen die Gräuel verschweigen wollen. Für die Aus-
bildung bedeutete dies häufig, auf alte Standards der Zwischenkriegszeit zurück-
zugreifen oder einfach so weiterzumachen, wie in den letzten Jahren: mit den 
Dozierenden und dem vorhandenen Lehrmaterial, das durch die NS-Ideologie 
bestimmt war.

Dem standen sogenannte »Entnazifizierungsprozesse« entgegen, denn die 
West-Alliierten wollten die Bundesrepublik demokratisieren und in das „nor-
mative Projekt des Westens“ (Winkler 2018: II) integrieren. Maßgeblich von den 
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Vereinigten Staaten ausgehend und durch unterschiedliche Programme und 
Strukturen wurde auch die Soziale Arbeit und allgemein die Bildungsarbeit in 
diese Demokratisierungsprozesse eingebunden. Hier zeigen sich insbesondere 
die transatlantischen und paneuropäischen Austauschprogramme als wirkungs-
voll für die Soziale Arbeit.

Die Katholische Kirche erweist sich in diesem Prozess des Aufbaus der Bun-
desrepublik als wichtige und willkommene Akteurin sowohl gegenüber den Al-
liierten als auch in der deutschen Gesellschaft. Als scheinbare moralische Sie-
gerin über das NS-Regime bietet sie mit ihrem Eintreten für ein überpositives 
Naturrecht und ihrer Anthropologie eine Alternative zur NS-Ideologie und zum 
NS-Regime, das das positive Recht missbraucht hatte. Zu den katholischen Posi-
tionen, begründet aus dem Neothomismus, gehört allerdings auch, die Rolle der 
Frau am heimischen Herd und fern der Erwerbsarbeit zu definieren, in jedem 
Fall aber dem Manne nachgeordnet. Die Soziale Arbeit verbunden mit einem 
beruflichen Zölibat stellt als »wesensgerechte Tätigkeit« eine Ausnahme dar. Ent-
sprechend bemüht sich die Katholische Kirche deshalb in restaurativer Manier, 
wieder Einfluss auf Bildungsprozesse zu bekommen, eine explizit katholische 
Pädagogik zu entwickeln und prägt zudem mit ihrem Verständnis das neu be-
gründete Subsidiaritätsprinzip.

Dieses katholisch geprägte Subsidiaritätsprinzip wird wichtiger Bestandteil, 
als im Zuge der sich erholenden deutschen Wirtschaft – stark befördert durch das 
European Recovery Program – und steigender Staatseinnahmen die Sozialsyste-
me modernisiert und ausgebaut werden können. Insbesondere das Bundessozial-
hilfegesetzes (BSHG) nimmt 1961 stark verändernden Einfluss auf das Feld der 
Sozialen Arbeit und damit auch die »neuen Methoden«, als die Social Casework 
und Supervision im Diskurs bezeichnet werden.

Die Restaurationsbemühungen erweisen sich für die Professionalisierung 
der Sozialen Arbeit  – insbesondere in ihrer Betonung weiblicher Wesensge-
rechtigkeit – jedoch immer mehr als Sackgasse, während die Rationalisierung 
und Verwissenschaftlichung sowohl als Baustein des Demokratisierungspro-
zesses als auch der Professionalisierung genutzt wird. Häufig als materialistisch 
oder technizistisch kritisiert, stehen sie in Widerspruch zu katholischen Posi-
tionen. Aber der Aufwertungs- und Akademisierungsprozess der Ausbildungs-
stätten und damit auch der Sozialen Arbeit setzt sich durch. Diese Verwissen-
schaftlichungsprozesse lassen sich nicht als national begrenzte Phänomene 
beschreiben, sondern sind stark transnationale Prozesse des Wissensaustau-
sches und der Wissensgenerierung. Sie sind nicht nur transatlantisch-bilateral 
zwischen siegreichen Vereinigten Staaten und besiegtem Deutschland, sondern 
finden ebenso transnational im westlichen Europa statt. Es sind gleichermaßen 
Bring- als auch Hol-Prozesse, in denen Wissen gebracht und geholt und im 
transnationalen Diskurs weiterentwickelt wird. Die zentraleuropäischen Exi-
lant*innen haben an diesem Transfer gewichtige Anteile. Gleichzeitig tragen 
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die zahlreichen transnationalen Begegnungen auf Akteursebene zu einer Er-
holung der durch den Angriffskrieg des Deutschen Reiches belasteten Bezie-
hungen bei.

Derweil beginnt der Bedarf nach Inneren Reformen zu wachsen, sowohl in 
der bundesdeutschen Gesellschaft als auch in der Katholischen Kirche. Während 
sich die Kirche mit dem II. Vaticanum und daraus resultierend dem Aggiorna-
mento vom Dogma des Neothomismus zu lösen und damit auch Dialogen zu 
öffnen beginnt, findet der gesellschaftliche Reformbedarf lautstarken Ausdruck 
in der Heimkampagne und der globalen Studierendenbewegung 1968. Auch die 
Soziale Arbeit mit ihrer Priorisierung der individualisierten und psychologisier-
ten Sozialarbeit hat in der Bundesrepublik dazu beigetragen.

Dort, in der Sozialen Arbeit, wandelt sich das Bild des Hilfebedürftigen: Die 
lange Tradition des Moralisierens und damit die Frage nach der individuellen 
Würdigkeit, Hilfe zu erhalten, begann allmählich zu bröckeln, auch wenn weiter-
hin eugenisch-rassistisches Gedankengut aus der Zeit des NS-Regimes kursierte, 
das diese Traditionslinie fortschrieb. Denn dieses Konzept kam an Grenzen, weil 
es die drängende Soziale Frage, wenn überhaupt, vor allem unter der Perspektive 
würdig/unwürdig und damit als die hegemonialen Verhältnisse konservierend 
bearbeitete. Dabei kam es durch Einflüsse aus Calvinismus (Prädestinationsleh-
re) und vor allem dem anglo-amerikanischen Puritanismus zu einem verstärk-
ten Effizienzdenken und damit einer Ökonomisierung. Spätestens mit dem Ende 
der deutschen Monarchie und der Gründung der Weimarer Republik wurde die 
Soziale Frage aber stark von Sozialen Bewegungen (e. g. Frauenbewegung, Ju-
gendbewegung, Arbeiterbewegung, Sozialdemokratie) bearbeitet, zunehmend 
aus religiös-konfessionellen Kontexten gelöst und mit Demokratisierung, Auf-
klärung und Emanzipation verbunden. Professionalisierung konnte dann nicht 
mehr durch Sinnstiftung ersetzt und in Bezug auf Gott gedacht werden, sondern 
musste säkular begründet werden.

Casework und damit fest verbunden Supervision boten über rationale, wis-
senschaftliche Konzepte und Methoden – wenn auch von Otto (1971) dafür kri-
tisiert – sowie eine Individualisierung und Subjektivierung Gegenpole und damit 
eine Abgrenzung von kollektivistischen und mythischen Konzepten aus der Zeit 
des NS-Regimes. Anfänglich besteht bei den Fachkräften eine große Unsicher-
heit und Unwissenheit, die zur überwiegend eklektizistischen Übernahme von 
Konzepten aus den Vereinigten Staaten führt. Zögerlich wird auch Supervision 
praktiziert, vor allem in Ausbildungskontexten des Casework und als Einzel-
supervision mit hoher Frequenz.

Die Arbeitsfelder, in denen sich Casework und Supervision etablieren kön-
nen, schließen dabei teilweise an die Zwischenkriegszeit an. Hier sind Nachbar-
schaftshäuser in Berlin und Bremen zu nennen, aber auch die neue Institution 
der Bewährungshilfe. Die Erziehungsberatungsstellen und die Heilpädagogik 
schließen mehrheitlich nicht an die früheren Formen pädagogischer Beratung, 
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wie sie von August Aichhorn entwickelt worden waren, an, sondern arbeiten in 
einer psychiatrisch-diagnostischen Handlungslogik und damit einer Kontinuität 
zur NS-Zeit. Gleichwohl wird auch in diesen Feldern über Casework und Super-
vision diskutiert, dann jedoch in einer eher funktionalisierenden Ausprägung.

Dies kritisiert Klaus Mollenhauer, als er 1965 – beeinflusst durch Impulse aus 
dem Social Casework  – „Das pädagogische Phänomen »Beratung«“ (Mollen-
hauer 1965) als ergebnisoffene Entscheidungsvorbereitung, gewissermaßen eine 
»Hilfe zur Selbsthilfe«, konzipiert und mit demokratischem Erziehungsstil und 
einer kritischen Gesellschaftsauffassung verbindet. Zusammen mit den äußeren 
Rahmenbedingungen wie dem BSHG und weiteren theoretischen Impulsen bil-
det sich so ein aktualisiertes Verständnis pädagogischer Beratung heraus (vgl. 
Gröning  2015b; 2016). Diesem Verständnis folgend wächst Supervision dann 
nicht nur ein funktionalisierender und edukativer Auftrag zu, sondern alternativ 
auch ein rationaler, demokratisierender, aufklärender, reflexiver und damit pro-
fessionalisierender Auftrag. Dieser ist partiell anschlussfähig an das katholische 
Milieu, in dem Charaktererziehung in Verbindung mit einer katholisch-philo-
sophischen Anthropologie etabliert war.

Subjektivierung und Individualisierung in Verbindung mit veränderten 
Verständnissen von Beratung und Anthropologie erweisen sich also – wenn 
auch nicht folgenlos, wie sich am Bedarf nach Inneren Reformen ablesen 
lässt – als Voraussetzung für Modernisierungs- und Professionalisierungspro-
zesse in der Sozialen Arbeit. Die »neuen Methoden« bieten darüber hinaus die 
Möglichkeit, vielfältige Berufsfelder auf ein „psychologisch-pädagogische[s] 
Prinzip der verstehenden Arbeit von Mensch zu Mensch“ (Münchmeier 1981: 
153) zu abstrahieren und dadurch zu vereinheitlichen. Darin erkennt Mün-
chmeier „zugleich […] die Kehrseite des Prozesses der Institutionalisierung 
und Pädagogisierung der Fürsorge selbst. Nur im Zusammenspiel dieser Mo-
mente ergibt sich die spezifische Materialität des sonst nur formal-abstrakt 
beschreibbaren Professionalisierungsprozesses der sozialen Fürsorge. Pro-
fessionalisierung der Fürsorge […] läßt sich also nicht als Fortentwicklung 
und Höherqualifizierung eines bereits institutionalisierten gesellschaftlichen 
Reaktionssystems begreifen; sie ist vielmehr konstitutiv für die Herausbil-
dung der sozialen Arbeit selbst. Abgekürzt gesagt: Soziale Arbeit läßt sich 
nur als spezifisch professionalisierte Arbeit denken (unabhängig davon, ob 
sie berufsmäßig oder ehrenamtlich betrieben wird). Sie ist insofern nichts 
»Naturwüchsiges« (mitmenschliche Hilfe als quasi übergeschichtliche sozia-
le Konstante), sondern ein gesellschaftliches und gesellschaftlich organisier-
tes System. Die Spezialisierung dieses Systems auf die Funktion »Helfen« ist 
nicht anders als planvoll, rational und wissenschaftlich fundiert zu denken 
und eben deshalb: professionalisiert“ (ib.).

Nachdem bis hier vor allem eine ideen- und zeitgeschichtliche Kontex-
tualisierung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgt ist, die zur 
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Rekonstruktion und zum Verstehen der Lebensverlaufsforschung Cora Baltus-
sens notwendig ist, beginnt nun eine stärkere Fokussierung auf das Wirken Cora 
Baltussens. Zunächst wird ab Seite  218 mit der katholischen Akademie für Ju-
gendfragen in Münster der organisationale Kontext des Wirkens von Cora Bal-
tussen in der Bundesrepublik Deutschland und daran anschließend ab Seite 263 
Baltussens Lebensverlauf multiperspektivisch rekonstruiert.
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6 Akademiegründungen in der 
Bundesrepublik der 1960er Jahre

In diesem zuvor ausführlich rekonstruierten Kontext stellt sich nun die Frage, 
wie die Soziale Arbeit modernisiert werden und zur Demokratisierung beitra-
gen könnte, oder, in der Ausdrucksweise der Zeit, wie die »neuen Methoden« 
eingeführt und eine »gute methodische Durchbildung« erreicht werden könn-
ten. Nachdem anfänglich und probehalber Aufbaukurse (Walpuski 2022a), Som-
merschulen (Walpuski 2020c), fortgesetzte In-House-Schulungen wie exempla-
risch im Jugendamt Mannheim (Braunthal  1952; Roesinger  1954; 1955; 1957; 
Bang 1959; Hecker 1995: 94) oder feldspezifische Einführungsseminare wie in 
der Bewährungshilfe (Bang 1964) durchgeführt werden, beginnen bereits Mitte 
der 1950er Jahre die Vorüberlegungen für Akademiegründungen, um die Wei-
terbildungen zu systematisieren, intensivieren und mit einem formalen und an-
erkannten Abschlusszertifikat auszustatten. Hintergründig entwickelt sich par-
allel zu diesen Akademiegründungen die bereits dargestellte Aufwertung der 
sozialarbeiterischen Ausbildung von Fachschulen über Höhere Fachschulen zu 
Fachhochschulen, die mitgedacht werden muss, auch wenn es bis heute nicht zu 
der bereits 1950 empfohlenen Ansiedlung der Ausbildung an Universitäten ge-
kommen ist (vgl. Rauschenbach/Gängler 2005; Kendall 1950).

Auch in katholischen Kreisen wird über Akademien nachgedacht, darunter 
auch die Akademie für Jugendfragen in Münster. Dies soll in den folgenden Ab-
schnitten detailliert rekonstruiert werden, weil die katholische Akademie für Ju-
gendfragen in Münster der Wirkungsort von Cora Baltussen in der Bundesrepub-
lik war und damit den institutionellen Rahmen ihres Wirkens bildete.

Die erste Dekade der Akademie für Jugendfragen e. V.,  
Münster von 1960 bis 1970

Um den Kontext dieser Forschungsarbeit, die sich im Umfeld der Akademie für 
Jugendfragen in Münster/Westfalen bewegt, zu verstehen, erfolgt ein bisher noch 
ausstehender, erster Rekonstruktionsversuch der ersten Dekade der Akademie 
unter Berücksichtigung der Forschungsaspekte. Diese Rekonstruktion ist auch 
deshalb schwierig, weil diese Akademie für Jugendfragen nicht mehr existiert. Die 
Akademie für Jugendfragen wurde 1991 von Münster ins Bergische Land nach 
Odenthal-Altenberg verlegt (Amtsgericht Münster VR 1230) und dort schließ-
lich aus dem Vereinsregister gelöscht (Amtsgericht Köln VR 1834). Später wurde 
unter dem Namen Katholische Akademie für Jugendfragen ein neuer Verein im 
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Vereinsregister Düsseldorf eingetragen (Amtsgericht Düsseldorf VR 9023), der 
jedoch nicht der Rechtsnachfolger des ursprünglichen Vereins ist.

Der Zeitraum der »ersten Dekade« bleibt dabei etwas unscharf, weil – wie zu 
sehen sein wird – die Akademie vor ihrer formellen Gründung einige Jahre an 
Vorgeschichte aufzuweisen hat und am anderen Ende die gesellschaftlich sehr 
dynamischen Zeiten der ausklingenden 1968er neu beginnende Vorgeschichten 
mit sich bringen. Gegenwärtig muss unklar bleiben, ob es noch ein erhaltenes 
Archiv der Akademie gibt. Teilweise finden sich Archivalien im Archiv des Deut-
schen Caritasverbands (DCV) in Freiburg im Breisgau, und auch im Bischöflichen 
Archiv Münster findet sich Korrespondenz aus den 1970er Jahren. Weitere Archi-
valien sind im katholischen Jugendhaus in Düsseldorf erhalten.

Ab 1964 bis in die 1980er Jahre prägte Gerhard Leuschner als Geschäfts-
führer bzw. Geschäftsführender Direktor maßgeblich die Akademie für Jugend-
fragen, wählte Akteur*innen aus und legte inhaltliche Ausrichtungen fest. Als 
Gründungsfigur der Supervision und Ehrenmitglied der Deutschen Gesell-
schaft für Supervision (DGSv) (Beyer 2019) prägte er ab Ende der 1970er Jahre 
vor allem gemeinsam mit dem ehemaligen Akademiedozenten und späteren 
Hochschullehrer und Vorsitzenden der DGSv, Wolfgang Weigand (e. g. 1990; 
2012; 2017) sowie durch Katharina Gröning (e. g. 2011; 2013; 2016) aber auch 
maßgeblich das Narrativ über diese Zeit der Supervision und die Akademie in 
Münster. Andere Akteur*innen der Akademie publizierten wenig bis gar nicht 
oder nicht über die Akademie, die in den individuellen Lebensläufen häufig nur 
ein Nebenschauplatz oder eine Trittstufe auf dem Weg in für sie attraktivere 
Positionen – häufig eine Professur – war. Gerhard Leuschner war neben Wil-
helm Dreier von 1964 an nahezu die einzige im Diskurs wahrnehmbare Kons-
tante und muss in seiner Wirkungs- und Deutungsmacht allein deshalb kritisch 
hinterfragt und überprüft sowie ergänzt werden, um ein umfassenderes Bild zu 
erhalten (vgl. Lohl 2019: 17).

Die umfassendere Rekonstruktion erfolgt auch deshalb, weil im Rahmen die-
ser Arbeit zum ersten Mal explizit Forschungen zur Akademie für Jugendfragen 
aus der Außenperspektive durchgeführt werden und es keinen diesbezüglichen 
Forschungsstand gibt, auf den zurückgegriffen werden könnte. Was als Exkurs er-
scheinen mag, soll damit zugleich Ansatzpunkte für weitere Forschungsarbeiten 
liefern und dafür Zugänge und Materialien historisch-rekonstruktiv erschließen.

Auch Cora Baltussen (1912–2005) war für einige Jahre als Studienleiterin für 
Social Casework an der Akademie tätig. Neben Louis Lowy (1920–1991), der dort 
Groupwork lehrte, war sie eine zentrale externe Pionierfigur für die Entwick-
lung der Supervision. Während zu Lowy mehrere biographische Arbeiten (e. g. 
Gardella 2011; 2019; Kersting 2002b; Scherzinger 1995; Wieler 2022) vorliegen, 
ist die Biographie von Cora Baltussen bisher kaum und dann nur unter anderer 
Fragestellung erarbeitet (Driessen 2009; Austermann 2019; Walpuski 2021). Des-
halb soll anschließend ab Seite 263 Cora Baltussens Lebensverlauf ausführlicher 
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herausgearbeitet werden, auch wenn es schon in diesem Abschnitt immer wieder 
zu Berührungspunkten kommt.

Um insbesondere das Wirken Baltussens zu kontextualisieren, wurden in 
einer empirischen Rekonstruktion auf der Grundlage von Dokumentenanalysen 
zunächst die erhaltenen Jahresberichte der Akademie für Jugendfragen der Jah-
re 1963 bis 1970 systematisch ausgewertet. Ebenso wurde die Jugendwohl. Katho-
lische Zeitschrift für Kinder- und Jugendfürsorge der Jahre 1960 bis 1971 ausge-
wertet, nachdem sich im Zuge der Forschungsarbeit herausgestellt hat, dass darin 
zahlreiche Akteur*innen der Akademie für Jugendfragen publizierten als auch 
die Akademie selbst dort ihre Veranstaltungen bewarb. Die systematische Aus-
wertung der Zeitschrift Der Katholische Erzieher zwischen 1960 und 1970 ergab 
hingegen keine Ergebnisse. Auch die ersten Bände der hauseigenen Schriftenrei-
he wurden analysiert. Schließlich flossen alle weiteren Quellen und Materialien 
sowie Sekundärliteratur ein, die im Zuge des Forschungsprozesses erschlossen 
werden konnten. Die erhobenen Texte stammen dabei von Dozent*innen, Amts-
träger*innen als auch Teilnehmenden von Akademiekursen. Gleichzeitig bleiben 
Sachverhalte nicht mehr rekonstruierbar, weil Archivalien nicht erhalten sind 
oder zugänglich waren und Vieles nicht oder widersprüchlich dokumentiert ist. 
So ließen sich beispielsweise keine Jahresberichte der ersten drei Akademiejah-
re finden, und es fanden sich nur zufällig einzelne, zum Teil stark verblichene 
Unterlagen aus Akademiekursen. Die Rekonstruktion ist deshalb ein fragmen-
tarischer Anfang und bleibt ein Desiderat, zumal die Geschichte der Akademie 
für Jugendfragen und der Akteurskonstellationen für diese Arbeit lediglich eine 
Kontextualisierung und damit einen Verstehenszugang darstellt und nicht zent-
raler Forschungsgegenstand ist. Die Rekonstruktion orientiert sich dabei an der 
Vorgeschichte der Akademie ab 1956 sowie, an die Gründung 1960 anschließend, 
den wechselnden Direktoren.

Vorgeschichte der Akademie für Jugendfragen

Der Diskurs über die Gründung einer Akademie begann naturgemäß einige Jah-
re vor der eigentlichen Gründung und ist insgesamt sowohl in die Gründung der 
konfessionellen Akademien im Nachkriegsdeutschland als auch in die Gründung 
sozialarbeiterischer Weiterbildungsakademien einzuordnen, auch wenn die Aka-
demie für Jugendfragen in der offiziellen Lesart nicht als Katholische Akademie 
galt (vgl. Eicher-Dröge 2003; Schütz 2004; Mittmann 2011). Die kirchlichen Aka-
demien wurden als „»moderne« Formen kirchlicher Präsenz in der Öffentlichkeit 
eingerichtet“ (Mittmann  2011: 13). Sie repräsentieren als dritte Orte zwischen 
Kirche und Welt – ähnlich der gegenwärtigen intermediären Funktion von Stif-
tungen (Schimank 2007: 241) – einen Raum des Dialogs auf neutrale(re)m Grund 
und damit auch ein verändertes Selbstverständnis der Kirchen und ihre Öffnung 
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zur Gesellschaft hin. Kirchenkritik erhielt dort ein Forum, und die Akademien 
irritierten damit innerhalb der Kirche: Je nach Position war unentschieden, ob 
die Öffnung der Kirche zur Welt und die freie Auseinandersetzung dem Glauben 
Relevanz für die Gegenwart verleiht oder zu einem beunruhigenden Identitäts-
verlust der Kirche führe (Schütz 2004: 569). Damit waren sie auch Laboratorien 
für die Weiterentwicklung des kirchlichen Selbstverständnisses (Mittmann 2011: 
13; Schütz 2004: 539; vgl. Pöggeler 1957) und sollten die „angemessenen Antwor-
ten von Theologie und Kirche auf die Fragen des modernen Menschen“ (Eicher-
Dröge 2003: 10) geben. Dabei bildeten die Katholischen Akademien einerseits ab 
1950 eine Reaktion auf bereits gegründete protestantische Akademien, schlossen 
aber zugleich an Traditionen wie die katholische Erwachsenenbildung, die Heim-
volkshochschulen der Weimarer Zeit und Romano Guardinis Bildungsarbeit in 
der Jugendbewegung auf Burg Rothenfels an (Mittmann 2011: 14; Schütz 2004). 
Meist gingen sie aus bestehenden Einrichtungen wie Diözesanbildungsheimen 
oder Sozialinstituten hervor (Eicher-Dröge  2003: 28; Schütz  2004: 535 ff.; vgl. 
Pöggeler 1956). Um den Akademiebegriff vor inflationärer Verwendung zu schüt-
zen – Schütz (2004: 591) nennt hier explizit die Akademie für Jugendfragen – legte 
der Leiterkreis der Katholischen Akademien in Deutschland 1958 sieben Minimal-
anforderungen für Einrichtungen fest, die die Bezeichnung Katholische Akade-
mie führen wollten, darunter die „Universalität der Thematik“, die „Offenheit 
des Teilnehmerkreises“ und die „Einhaltung eines bestimmten Niveaus“ (ib.; vgl. 
Eicher-Dröge 2003: 13; Mittmann 2011: 44). Der Titel »Akademie« schließt dabei 
an eine lange Entwicklungslinie in der Wissenschaftsgeschichte an und steht für 
ein Alternativkonzept zu Universitäten, nicht zwangsläufig mit geringerem An-
spruch an Wissenschaftlichkeit und Diskurs (Eicher-Dröge 2003: 12): „Nicht die 
didaktische Schulung, vielmehr in sokratisch-platonischer Weise geführte Ge-
spräche und fruchtbare Begegnungen sind das Element der Katholischen Akade-
mie“ (Pöggeler 1956: 123).

Die Akademiegründungen erfolgten anfänglich mit dem Motiv der Rechris-
tianisierung Deutschlands nach der Zeit des NS-Regimes – auch zur Abwehr von 
Sozialismus, Kommunismus und Liberalismus – und wollten eine neue katho-
lische Laienelite schulen (vgl. Pöggeler 1957; 1963; Schütz 2004), in der Gesell-
schaft ihre christlichen Aufgaben zu erfüllen. Rekurriert wurde dabei auf Tra-
ditionen kirchlicher Bildungsarbeit und mit Romano Guardini auf das Konzept 
einer Charakter- oder Persönlichkeitsbildung, die es ermöglicht, eine Haltung zu 
entwickeln, um dadurch urteilsfähig zu werden (Eicher-Dröge 2003: 38 f.). Dieses 
Streben nach Urteilsfähigkeit – im Diskurs der katholischen Bildung zunächst 
sehr allgemeingültig gefasst – zeigt sich sehr anschlussfähig an den sozialarbei-
terischen Professionalisierungsdiskurs schon der Zwischenkriegszeit: Auch hier 
wurde die Ausbildung einer Urteilsfähigkeit gefordert, wird sie doch für auto-
nomes Arbeiten benötigt. Das liegt sicher auch in den Vordenkern der Akademie 
begründet, deren Geburtsjahrgänge sämtlich vor 1930 liegen.
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Aus heutiger Sicht irritierend mutet dabei der Ansatz der Elitenbildung an, 
den Pöggeler (1963) wiederholt betont. Er erinnert insbesondere mit heutigem 
Abstand auf befremdende Art an die Ziele ideologischer Schulungen im NS-Staat, 
der beispielsweise mit Hauptschulungsamt, NS-Schulungsburgen, Reichsführer-
schule und Akademie für Jugendführung versuchte, die Führungselite der NSDAP 
und ihrer Organisationen zu stärken, zu einer »weltanschaulichen Kampfge-
meinschaft« und einem »Führerorden« zu formen (Wegehaupt 2007; 2012: 20 ff.). 
Auch Alfred Rosenbergs (1893–1946) Konzept einer NS-ideologisch geprägten 
»Hohen Schule« als Alternative zur Universität, auch wenn hier nicht Rationalis-
mus und sokratischer Diskurs stattfinden sollten (Bollmus 1980; Vorländer 1988: 
146 f.), bietet Anschlusspunkte. Es verdeutlicht, dass die Akademiearbeit nicht ex 
nihilo entstand, sondern in einer ideengeschichtlichen Kontinuität stand und un-
bewusste Vorbilder, Anschlussstücke oder Seitenpfade auch im NS-System und 
davor hatte, und sei es nur die Wortwahl. Das katholische Deutsche Institut für 
wissenschaftliche Pädagogik (DIP), für das Pöggeler von 1953 an tätig war, legte 
just nach dessen Dienstbeginn die seit Mitte der 1920er Jahre mit großem Er-
folg durchgeführten »Führerkurse« (Müller 2014: 74 ff.) neu auf, nun unter dem 
neuen Titel »Hauptlehrgang« (op. cit.: 370 ff.)., deren Ziel „die Ausbildung einer 
katholisch-pädagogischen Multiplikatoren-Elite“ (op. cit.: 75) war.

Im Fall der Akademie für Jugendfragen ist dies eine zunächst noch unklare 
Verortung als Erwachsenenbildungseinrichtung neben den klassischen Institu-
ten, die ein elitäres und dezidiert katholisches (also ideologisch geprägtes) Profil 
zur Nachwuchsförderung aufweist. Durch diese Überlegungen soll hier aber kei-
nesfalls der Eindruck erweckt werden, dass an der Akademie für Jugendfragen 
NS-Ideologie eine Rolle gespielt hätte oder gelehrt worden wäre – im Gegenteil!

Retrospektiv schreibt Pöggeler, dass die Akademie gegründet wurde, „um 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendhilfe fachlich, anthropologisch 
und jugendpolitisch weiterzubilden und mit den Denkwegen der Jugendfor-
schung bekanntzumachen. Dieser Aufgabe nahmen sich damals weder die Uni-
versitäten noch die Pädagogischen Hochschulen oder die Fachhochschulen [die 
noch gar nicht gegründet waren] für Sozialpädagogik und Sozialarbeit hinrei-
chend an“ (Pöggeler 1993: 180). Seine geänderte Wortwahl verdeutlicht dabei vor 
allem den Wandel, dem Sprache unterliegt, wie eingangs reflektiert (s. S. 65 ff.).

Allgemeines Ziel der Akademien war, im Dialog mit der Wissenschaft Orien-
tierungswissen zu produzieren, weil Verstehen nur in symmetrischer Kommuni-
kation entstehen kann (Eicher-Dröge 2003: 12 f.). Damit fand eine tiefgreifende 
Wandlung im Bildungsverständnis der katholischen Kirche statt: Von einer bis-
her einbahnstraßenartigen dogmatisch-belehrenden Instruktion über eine dialo-
gisch-symmetrische Kommunikation bis dahin, dass Kirche von ihren Gliedern 
lernt (Eicher-Dröge 2003: 31; Schütz 2004: 560 f.; Ziemann 2007: 293 ff.).

Dieses neue Dialogverständnis erweist sich für die Herausbildung einer 
kritisch-reflexiven Supervision als äußerst anschlussfähig, weil es mit einem 
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Bildungsverständnis von mündigen, also urteilsfähigen Lernenden und einem 
sokratisch-platonische Akademieverständnis, das dem reflektierenden Dialog 
Vorrang vor einer instruierenden Belehrung einräumt, arbeitet. Zu diesem Bil-
dungsverständnis steht das Supervisionsverständnis einer „beratende[n] »Über-
wachung«“ (Maraun 1952b: 243) im diametralen Widerspruch. Die Lernkonzep-
te, die beispielsweise mit Cora Baltussen und Louis Lowy auf prominente oder 
‚exotische‘ Gesprächspartner und Fachexpertise aus dem Ausland setzen,177 sind 
für die durch autoritären Frontalunterricht geprägte Bundesrepublik umwälzend: 
Der Lehrimpuls wird in der anschließenden Gruppendiskussion kritisch disku-
tiert und reflektiert, und im Dialog entsteht neues Wissen. Es entwickelte sich ein 
innovativer »Akademiestil«, ein neues Bildungsverständnis (Schütz 2044: 562).

Dennoch ist dieser neue »Akademiestil« nicht intentionslos: Die Akademien 
sind ein wichtiger Ort, an dem die Kirchen den Diskurs beeinflussen und ihre 
Deutungsmacht für Gesellschaft ausleben. Dort machen sie ihre Weltanschau-
ung für die Gesellschaft fruchtbar und wollen letztlich dadurch auch „zur de-
mokratischen Erziehung und zur Bewältigung der Last des Nationalsozialismus“ 
(Schütz 2004: 530 f.; Schardt 1960) beitragen, wenn auch mit eigenen restaura-
tiv-hegemonialen Interessen. Deshalb spielte die Renaissance des Naturrechts-
denkens ebenso eine wichtige Rolle (Eicher-Dröge 2003: 32) wie die katholische 
Soziallehre. Spielen katholische Sozial- und Naturrechtslehre für die Identitäts-
bildung Katholischer Akademien in den 1950er Jahren noch eine wichtige Rolle, 
verlieren beide Lehren in den beginnenden 1960er Jahren – mit Einsetzen des 
Konzilsprozesses – an Bedeutung (Eicher-Dröge 2003: 43).

Die Katholischen Akademien waren in der Regel auf die Diözesen bezogen 
und standen in deren Trägerschaft. Einige verstanden sich als Sozialakademien, 
darunter das auf Veranlassung des Münsteraner Bischofs Michael Keller 1952 ins 
Leben gerufene Franz-Hitze-Haus in Münster, das ab 1960 den Namenszusatz 
Katholisch-Soziale Akademie des Bistums Münster führte (Schütz 2004: 121–153; 
Mittmann  2011: 48) und mit dem die Akademie für Jugendfragen kooperierte. 
Dort entwickelte sich „ein Mischkonzept zwischen einer an der katholischen 
Soziallehre orientierten Bildungseinrichtung und einer klassischen katholischen 
Akademie“ (Mittmann 2011: 49), das weitere Akademiegründungen beeinfluss-
te. Weihbischof und Domkapitular Heinrich Tenhumberg war für das Referat 
»Soziale Arbeit« des Bistums verantwortlich und damit unter anderem auch für 
das Franz-Hitze-Haus (Schütz  2004: 143). Das Bildungsangebot war breit an-
gelegt und in Teilen Heimvolkshochschulen vergleichbar. Insgesamt weist die 
Rekonstruktion der Entwicklungsgeschichte Katholischer Akademien noch viele 

177 E. g. die „wichtige[n] ausländischen Ergebnisse“ der Kursleiterin Cora Baltussen, mit 
denen geworben wird (o. V. 1965: 286), oder die Bemerkung anlässlich eines US-ame-
rikanischen Dozenten, dass es der „Akademie […] dabei nicht um eine »Amerikanisie-
rung« [gehe], sondern um eine methodische Bereicherung der deutschen Sozialarbeit“ 
(o. V. 1964: 380).
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Forschungslücken auf (Eicher-Dröge 2003: 9 ff.; Schütz 2004: 15 ff.), und es wird 
deutlich, dass auch die bisher unerforschte Gründung der Akademie für Jugend-
fragen in diesem Diskurs zu betrachten ist, auch wenn sie aus definitorischer 
Sicht des Leiterkreises keine Katholische Akademie war.

Daneben sind die Akademien und insbesondere die Akademie für Jugend-
fragen aber auch in einen ganz neu einsetzenden Diskurs um eine »éducation 
permanente«, also ein lebenslanges Lernen einzuordnen, mit dem Pöggeler sich 
schon in seinem Studium beschäftigte, als er Richard Livingstone (1944) las (Pög-
geler 1993: 322): Durch Industrialisierungs- und Verwissenschaftlichungsprozes-
se erwies sich die grundständige Ausbildung für immer mehr Berufe nicht mehr 
als ausreichend für das Erwerbsarbeitsleben, und es wurde nach Formen gesucht, 
wie die Aktualisierung des individuellen berufsbezogenen Wissens durchgeführt 
werden könnte angesichts der notwendigen Berufstätigkeit. Hier wurde nach 
praktikablen berufsbegleitenden Lernformen gesucht, und Konzepte des Fern-
unterrichts und Distanzlernens entstanden (Dohmen 1967: 31–32). Diese Kon-
zepte wiederum standen jedoch im bürgerlichen Milieu im Verdacht, dem Kom-
munismus verbunden zu sein. Dementsprechend begegneten sie dort Misstrauen 
und Widerständen, zumal sie Aufstiegschancen für »das Proletariat« boten und 
damit neue Konkurrenzen und Verteilungskämpfe auslösten (op. cit.: 14–18).

In dieser Zeit katholischer Akademiegründungen lässt sich als einer der ers-
ten Ausgangspunkte Franz Pöggelers Vorschlag – nach eigenem Bekunden von 
1956 – einer Akademiegründung sehen (Akademie 1964: [17]). Es muss unge-
klärt bleiben, ob Pöggeler zu dieser Zeit eine Funktion oder ein Amt im Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) hatte oder mit welchem Mandat er 
diesen scheinbar frühesten Vorschlag vortrug, der bald darauf in einer Anfra-
ge einen offiziellen Weg fand: „In [sic!] Mai 1957 äußerte der Bundespräses des 
BDKJ, Willy Bokler, gegenüber der wissenschaftlichen Leitung [des Deutschen 
Instituts für wissenschaftliche Pädagogik, Münster (DIP)] den Wunsch, »das Ins-
titut möge auch eine Sektion einrichten über die Frage der katholischen Jugend 
im allgemeinen«“ (Müller 2014: 410). Das DIP, für das Pöggeler seit 1953 parallel 
zu seiner Tätigkeit an der Pädagogischen Akademie in Paderborn in der Sektion 
Erwachsenenbildung tätig war, schob diese Anfrage zum Ausbau unter vielen 
anderen auf die lange Bank. Pöggeler hingegen setzte nach und veröffentlichte 
im November 1957 in der Allgemeinen Sonntagszeitung, einer konservativen ka-
tholischen Wochenzeitung aus Würzburg, einen langen Diskussionsbeitrag mit 
dem Titel „Akademie für Jugendführung“ (Pöggeler o. J. [1957c]). Allein schon 
der Name wurde kritisiert, gab es doch in der Zeit des NS-Regimes eine solche 
Akademie für Jugendführung in Braunschweig als höchste nationalsozialistische 
Schulungseinrichtung zur Ausbildung hauptamtlichen Führungsnachwuchses 
für die Hitlerjugend (Pöggeler o. J. [1964b]). Dennoch wird im Beitrag Pöggelers 
Konzept der zu gründenden Akademie deutlich: Für die katholische Jugendarbeit 
wird eine Akademie benötigt, die forscht und wissenschaftlich-akademisch 
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hauptamtliche Führung ausbildet und sich damit an die Eliten wendet und sie 
bildet, denn „[f]reie Jugendarbeit steht und fällt mit der Qualität der Führung“ 
(Pöggeler o. J. [1957c]; vgl. 1957d; 1963; vgl. 1993: 180). Dies galt umso mehr, 
als die Führung der Jugendarbeit auch über zehn Jahre nach Ende des NS-Re-
gimes noch immer stark durch die NS-Ideologien, deren Werte und Herange-
hensweisen geprägt war. Etabliert war ein autoritäres Führerprinzip, und es gab 
nur wenige explizit christlich geprägte und demokratisch agierende Jugendlei-
tende in der Bundesrepublik (vgl. Hendry 1952). Dabei konzipierte Pöggeler die 
Akademie als „pädagogisches Gewissen des BDKJ“178 (Pöggeler o. J. [1957c]; vgl. 
Pöggeler 1957d), das animiert, zu einem theoriegeleiteten, erlernten, bekenntnis-
orientierten Führungshandeln zu kommen. Pöggeler, tief vertraut mit Fragen der 
Erwachsenenbildung und den noch jungen Katholischen Akademien, legt damit 
ein Konzept vor, das sich vollständig in den Diskurs über Katholische Akademien 
und katholische Elitenbildung fügt (vgl. Eicher-Dröge 2003; Schütz 2004). Da-
bei ist Pöggeler durch seine Forschungen und Publikationen das nahezu einzige 
personale Bindeglied zwischen den Katholischen Akademien und der Akademie 
für Jugendfragen. Denn diese wird von vom Akademiediskurs vollkommen unab-
hängigen Akteuren entwickelt, und auf den Diskurs wird nicht explizit rekurriert. 
Pöggeler hingegen unterstützte später – als amtierender Direktor der Akademie 
für Jugendfragen – auch das Bistum Paderborn bei der Gründung von dessen Aka-
demie in Schwerte (Schütz 2004: 431). Franz Pöggelers konzeptioneller Beitrag 
zur Gründung der Akademie für Jugendfragen erweist sich also als umfänglich. 
Aus derzeit nicht rekonstruierbaren Gründen wird seine Leistung anlässlich des 
20-jährigen Bestehens der Akademie allerdings nicht genannt. Die Akademie-
gründung wird vom späteren Akademiedirektor Wilhelm Dreier (1981: 480) re-
trospektiv Bischof Tenhumberg zugeschrieben, obwohl die Träger der Deutsche 
Caritasverband (DCV) und das Jugendhaus Düsseldorf und nicht die Diözese 
Münster waren.179 Auch Pöggeler selbst schreibt retrospektiv Bundespräses Willy 
Bokler und Bischof Heinrich Tenhumberg die Gründungsinitiative zu (Pögge-
ler 1993: 180).

178 Ein Motiv, das Pöggeler schon 1956 (S. 123) anführte und offenbar übernahm, dabei aber 
die Quelle (Kauffmann 1955) falsch benannte. In direkter Nachbarschaft zu Kauffmann 
nutzt Meisner (1955) den Gewissensbegriff, führt ihn jedoch nur schemenhaft aus (1955: 
2), und auch in Meisner  (1956) sucht er Bildung und Katholizismus zu verbinden, er-
wähnt aber das Gewissen nicht explizit, so dass Pöggelers Bezug unklar bleibt.

179 Möglicherweise war es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung  1981 aus innerkirchlichen 
Gründen notwendig, die Rolle des Bistums und des wenige Monate zuvor verstorbenen 
Bischof Tenhumbergs (1915–1979) positiv herauszustellen, da es zwischen der zu diesem 
Zeitpunkt tendenziell kirchenkritischen Akademie für Jugendfragen und der eher kon-
servativen Diözese zu kleineren Konflikten gekommen war (vgl. Leuschner in Gröning/
Kreft 2011; Gröning 2013). Hier ist weiterer Forschungsbedarf insbesondere im Kontext 
der Entwicklung von Institutionskritik an der Akademie für Jugendfragen in Verbindung 
mit dem gelehrten Supervisionsverständnis ersichtlich.
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Die Akademie für Jugendfragen ist zweifelsohne in diese gesellschaftlichen wie 
kirchlichen Entwicklungen einzuordnen, auch wenn dies bisher nicht geschah 
(vgl. Eicher-Dröge  2003; Schütz  2004; Mittmann  2011). Dies könnte einerseits 
am Selbstverständnis der Akademie für Jugendfragen liegen, die sich (bis zu ihrer 
Neugründung) nie selbst als Katholische Akademie benannte, gleichwohl aber ins-
besondere in den Anfangsjahren deutlich bemüht war, ein katholisches Profil zu 
entwickeln und nach außen darzustellen. Es könnte ferner daran liegen, dass zum 
Zeitpunkt der Forschung von Eicher-Dröge (2003) und Schütz (2004) um die Jahr-
tausendwende die ursprüngliche Akademie für Jugendfragen nicht mehr existierte 
und damit aus dem Forschungsblick geriet. Ein weiterer Grund könnte darin lie-
gen, dass Katholische Akademien kein zentral gesteuertes, homogenes Konstrukt 
sind, sondern sehr heterogen agieren – verbindendes Element ist die Zugehörigkeit 
zum Leiterkreis (Eicher-Dröge 2003: 267). Vermutlich ist der Grund für all dies in 
der Trägerstruktur und bestehenden Konkurrenzen (vgl. Schütz 2004) zu suchen: 
Standen die Katholischen Akademien in der Regel in Trägerschaft von Bistümern, 
Orden und regionalen Verbänden und unterlagen der Weisungsmacht des örtli-
chen Bischofs (Schütz 2004: 540.617), war die Akademie für Jugendfragen zunächst 
Anhang des DIP und ein Projekt des Deutschen Caritasverbands (DCV) sowie des 
Jugendhauses Düsseldorf mit der Unterstützung der Bischofskonferenz (DBK). Da-
mit war sie eine von den Bischöfen eigentlich ungewollte bundesweite Struktur, auf 
die sie keinen direkten Zugriff hatten (Schütz 2004: 536 ff.; vgl. Pöggeler 1966: 215). 
Zudem verstand sie sich nicht primär als universale Erwachsenenbildungseinrich-
tung, sondern der Jugendarbeit und in diesem Feld der Fortbildung von Hauptbe-
ruflichen verpflichtet. Somit erfüllte sie die Kriterien der Allgemeinbildung nicht, 
die den Katholischen Akademien wie gezeigt zugrunde lagen. Gleichwohl ent-
sprachen die Zielsetzung der Elitenbildung und das angestrebte wissenschaftliche 
Niveau den Ansprüchen der Katholischen Akademien.

Allerdings hatte die Akademie für Jugendfragen mit ihrer Fokussierung auf 
die Jugendarbeit eine spezifische Zielgruppe und glich damit viel stärker anderen 
Akademiegründungen im Sozialen Sektor (vgl. Rauschenbach/Gängler  2005), 
in denen es vor allem um spezifische Fort- und Weiterbildung von Fachkräften 
und weniger um allgemeine Gesellschaftsbildung ging. In diese Konzepte hinein 
spielte auch das in geistlicher Dimension gedachte »Laienapostolat«: Nicht Kle-
riker sollten in den gesellschaftlichen Sachbereichen agieren, sondern „die mit 
dem jeweiligen Sachverstand versehenen und mit dem entsprechenden Milieu 
vertrauten Laien. Die Sozialinstitute sollten die Laien durch eine Fortbildung in 
der Soziallehre befähigen, ihre jeweiligen Sachbereiche entsprechend den Grund-
sätzen katholisch sozialen Denkens zu gestalten und so zum Aufbau der neuen 
Gesellschaftsordnung beizutragen“ (Schütz 2004: 538). Entsprechend ist in der 
Vorgeschichte nicht nur der Bezug zu den konfessionellen und insbesondere den 
Katholischen Akademien herzustellen, sondern auch der Bezug zu den Akade-
mien, die sich explizit an die Fachkräfte der Sozialen Arbeit richteten.
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Als 1958 die Victor Gollancz-Stiftung beschloss, eine konfessionell ungebun-
dene, freie Jugendakademie, die Victor-Gollancz-Akademie zu gründen (vgl. Tho-
run 2006: 69), erweiterte auch Willy Bokler seinen Vorschlag und wünschte als 
Pendant eine eigene, katholische »Akademie für Jugendfragen beim Deutschen 
Institut für wissenschaftliche Pädagogik« (Müller 2014: 410). Das Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken (ZdK) warb hingegen dafür, „keine eigene, katholische 
Jugendakademie zu gründen, sondern sich wie »alle anderen Kräfte, insbesonde-
re auch die evangelische Kirche« an der »überkonfessionellen« Victor-Gollancz-
Akademie zu beteiligen“ (Müller 2014: 410 nach Hürten 2012: 905). „Dennoch 
wurde am 1. April 1960 unter der Leitung [des Münsteraner Professors für Kir-
chengeschichte und Interimsleiters des DIP, Dr. Bernhard] Köttings, mit Unter-
stützung [des Weih- und Titularbischofs und späteren Bischofs von Münster, 
Heinrich] Tenhumbergs und in Kooperation mit dem Caritasverband Freiburg 
im Breisgau, dem Jugendhaus Düsseldorf und dem Episkopat [der Deutschen Bi-
schofskonferenz der römisch-katholischen Kirche (DBK)] die »Akademie für Ju-
gendfragen e. V. beim Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik e. V. in 
Münster« – so die offizielle Eintragung im Vereinsregister vom 12. August 1960 – 
als Sektion des DIP gegründet“ (Müller 2014: 410; vgl. AG Münster VR 1230).

Dieser Gründungsvorgang ist im Kontext weiterer Akademiegründungen zu 
betrachten, wobei hier nur diejenigen aufgeführt sind, die ebenfalls Aufbauaus-
bildungen in der Sozialen Arbeit und später auch Supervisionsausbildungen an-
boten:180

 y 1893/1949: Das evangelische Burckhardthaus Gelnhausen wandelt sich suk-
zessive zu einem Fortbildungsinstitut analog einer Akademie.

 y 1949: das von der US-Militärregierung gegründete Haus Schwalbach bietet 
um 1960 im Kontext der Gruppenpädagogik Fortbildungen in »Praxisanlei-
tung« an und diskutiert diese in den Schwalbacher Blättern (e. g. Kapp 1959; 
1960; Klomp  1959; Caemmerer/Schenck  1964; Ringshausen-Krüger  1977: 
43).181

 y 1960: Katholische Akademie für Jugendfragen, Münster.
 y Um 1960: Eine Akademiegründung aus dem Arbeitskreis Soziale Fortbildung 

(ASF) des Arbeiter-Wohlfahrt Hauptausschusses scheitert unter anderem an 

180 Die Geschichte dieser Einrichtungen ist bisher nicht systematisch erforscht. In der Regel 
liegen nur Selbstdarstellungen vor. Vgl. auch zeitliche Parallelitäten in der Formalisierung 
der Ausbildung in der Gruppenanalyse ab 1960 (Hermanns 2008).

181 Durch den klaren Arbeitsschwerpunkt des Hauses Schwalbach auf die Gruppenpädagogik 
ist es in dieser Arbeit, die die Einzelfallhilfe fokussiert, nur von randständigem Interesse. 
Zugleich wird Forschungsbedarf der Verbindungen von Casework, Groupwork, Grup-
penpädagogik und Supervision deutlich, da sich Schnittmengen in Akteurinnen wie Dora 
von Caemmerer (Walpuski 2022a), Cornelis Wieringa oder Margarete Ringshausen-Krü-
ger zeigen.
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Ruth Bangs Ausscheiden und mangelnden Personalalternativen (AdsD 4/
AWOA0003-10 & -11).

 y 1963: Akademie für Jugendarbeit und Sozialarbeit im Deutschen Verein für 
öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt am Main (Muthesius/Vogel 1961; 
Pense 1964: 344; Orthbandt 1972; 1974; Melzer 1984: 12 f.).

 y 1964: Victor-Gollancz-Akademie der Victor Gollancz-Stiftung e. V. Erlangen/
München (Ringshausen-Krüger 1977: 38; Pense 1964: 344; Hecker 1995: 94; 
Lützenkirchen 2007; vgl. o. V. 1966: 180). Auch hier begann der Diskurs um 
die Akademiegründung noch in den 1950er Jahren.

 y 1966: Diakonische Akademie Deutschland in Trägerschaft des Diakonischen 
Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland in Stuttgart. Die Vorarbeit 
für die Gründung begann 1965, ab 1966 fanden Kurse statt, 1971 war das 
eigene Gebäude bezugsfertig (Müller-Schöll/Krüger  1984; MS 1971: 168; 
Müller-Schöll 1968: 100 f.).

Die Akademiegründungen wurden befördert durch die Diskussionen und letzt-
lich das Inkrafttreten des Bundessozialhilfegesetztes (BSHG) 1961, das  – im 
Gegensatz zum Jugendwohlfahrtsgesetz von 1953  – zwar keine Fortbildungs-
pflicht für Fachkräfte vorsah, aber nach Ansicht von Muthesius und Vogel (1961) 
dennoch notwendig machte: „Zeigt doch die Praxis des helfenden sozialen 
Handelns […] zunehmend Züge, die über die klassischen Vorstellungen von 
»Hilfsbedürftigkeit« und »Erziehungsanspruch« hinausweisen. Einer solchen 
Verflüssigung überkommener Vorstellungen, Maßstäbe und Leistungen können 
Gesetzgebung und Verwaltung aber nur nachkommen, indem sie die Notwen-
digkeit hoher fachlicher Qualifikation anerkennen, d. h. indem sie zugleich durch 
Ausbildung und Fortbildung das Urteilsvermögen gegenüber einer sich wandeln-
den Welt verschärfen. […] Damit sehen sich die viel bedachten und teilweise 
heiß umstrittenen Fragen der Ausbildung und Fortbildung in eine Perspektive 
eingestellt, die es nicht erlaubt, sie lediglich unter dem Gesichtspunkt eines ver-
mehrten Wissens und umfassenderen Könnens zu behandeln. Die zunehmen-
de Variabilität alles helfend-sozialen Handelns in der Gesellschaft […] bedingt 
ein rasches Veralten und Überholtsein alles Wissens und Könnens. Und solcher 
Beweglichkeit kann nur entsprochen werden, indem Wissen und Können nicht 
beim einmal Erworbenen stehen gelassen werden, sondern selbst beweglich wer-
den und sich in ihre Elemente des Denkens und Urteilens übend gleichsam zu-
rückverflüssigen“ (op. cit.: 401). Auch hier lässt sich der einsetzende Diskurs über 
die »éducation permanente« wiederfinden, der an der mit dem BSHG eingeführ-
ten »Beratungspflicht« (Giese 1966) greifbar wird, denn zu diesem Zeitpunkt gibt 
es in der Ausbildung noch kein theoretisch geschlossenes Konzept von Beratung, 
aber die praktische Anforderung derselben.

Für diese Bildungsbedarfe gäbe es keine geeignete Institution zwischen 
wissenschaftlich-theoretischem Hochschulstudium und praxisorientierter 
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Ausbildung an der (Höheren) Fachschule. Denn zugleich kam es in der Bundes-
republik zu einer Aufwertung und Professionalisierung der Sozialarbeitsausbil-
dung: Parallel zu den Akademiegründungen wurden aus Fachschulen für Soziale 
Arbeit zunächst die Höheren Fachschulen, für die in Nordrhein-Westfalen 1959 
eine neue Ausbildungs- und Prüfungsordnung erlassen und im Februar 1962 die 
Methodenlehre explizit in den Rahmenlehrplan aufgenommen wurde (Rings-
hausen-Krüger 1977: 32). Die Diskurse entwarfen die Akademien als einen inter-
mediären Studienort oberhalb der (Höheren) Fachschulen und unterhalb einer 
universitären Akademisierung. So sollten die Akademien die beschriebenen 
Lücken füllen und dabei insbesondere Leitungskräfte schulen (Muthesius/Vo-
gel 1961: 402). Dabei wurde auf berufsbegleitende Weiterbildung in Blockkursen 
gesetzt, die erstmalig Fernunterricht und Selbstlernen in Distanz in der Sozialen 
Arbeit einführten (Orthbandt 1972).

Auch aus transnationalen Diskursen kamen Impulse. Die Union Catholiqe 
Internationale de Service Sociale (UCISS 1959: 176) hatte sich auf eine zweistufige 
Ausbildung im Casework geeinigt und eine diesbezügliche Empfehlung ausge-
sprochen. In der Bundesrepublik erfolgte die erste Stufe in den Wohlfahrtsschu-
len, aber der Ort für die zweite Stufe blieb unklar, wurde aber seitens der UCISS 
mit wissenschaftlichen Ansprüchen verknüpft.

In den Akademiegründungen lassen sich auch Anleihen an Entwicklungen 
aus den Niederlanden erkennen, wo es schon seit den 1950er Jahren Akademien 
für eine »voortgezette opleiding« (Weiterbildung) für sozialarbeiterische Fach-
kräfte gab, darunter auch das im Oktober 1954 in Nijmegen gegründete katholi-
sche Studiecentrum Maatschappelijk Werk unter der Leitung von Cora Baltussen 
(o. V. 1954). In den niederländischen Akademien wurden Casework, Supervision 
und Sozialverwaltung gelehrt und mit einem anerkannten Abschluss graduiert 
(ib.; Baltussen 1955; Girmes 1970: 130 f.).

Dieser Prozess, der schließlich zur Akademisierung führte, wurde europaweit 
durch das European Social Welfare Programme (ESWP) der Vereinten Nationen 
unterstützt (s. S. 290). Wesentliches Förderinstrument waren neben Hospita-
tionsaustauschen und Fachkraftentsendungen die paneuropäische Fachkonferen-
zen und Seminare (Walpuski 2020c; Ringshausen-Krüger 1977; Milhaud 1959). 
Denn daran nahmen insbesondere Multiplikator*innen und Dozierende teil, de-
ren Berichte ebenso wie publizierte Vorträge (e. g. Hollis 1952; Reynolds 1952; 
Degoumois 1963; Bang 1964; Katzki 1964) und die offiziellen Dokumentationen 
(e. g. UN 1963; UN 1964) in die Fachdiskussion und die Lehre einflossen.

Allerdings gerieten die Akademien, kaum gegründet, in einen Strudel, denn 
die Höheren Fachschulen wurden bereits ab Ende der 1960er Jahre weiter auf-
gewertet und in Fachhochschulen umgewandelt. Die bisherige schulische Aus-
bildung erfuhr so eine Akademisierung. In Münster entstanden sowohl ein 
Standort der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalens als auch die Fach-
hochschule in Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, die jeweils mehrere 
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Vorgängerinstitute in sich vereinten. Die junge Akademie für Jugendfragen muss-
te sich also schnell in diesen weitaus mächtigeren bildungspolitischen Strömun-
gen positionieren.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Akademie für Jugendfragen 
zu einem Zeitpunkt ins Leben gerufen wird, in dem die Ausbildung zur Sozialen 
Arbeit in der Bundesrepublik eine Aufwertung erfährt und umbruchartig deut-
lich wird, dass im Sinne einer »éducation permanente« ein lebenslanges Lernen 
notwendig ist. Für dieses Lernen wird im katholischen Milieu ein neuer »Stil« 
gesucht und in einem wissenschaftlichen, auf Dialog ausgerichteten »Akademie-
stil« gefunden. Unterschiedliche Träger gründen parallel eigene Akademien, und 
deren Tendenzen zur Konkurrenz beeinflussen den Gründungsprozess. Auch 
außerhalb der Bundesrepublik lassen sich diese Absichten zur Verwissenschaft-
lichung, Akademisierung und damit zur Professionalisierung erkennen. Über 
supranationale Organisationen werden im Erfahrungs- und Wissensaustausch 
Entwicklungsprozesse abgeglichen und gegenseitig unterstützt.

Nachdem das Umfeld der Gründung der Akademie für Jugendfragen damit 
gesellschaftlich und historisch kontextualisiert ist, sollen nun im folgenden Ab-
schnitt die Organisationsstrukturen näher in den Blick genommen werden.

Die Struktur und die Gremien der Akademie für Jugendfragen

Die Akademie für Jugendfragen war formal ein eigenständiger Verein, konst-
ruiert als Sektion des Deutschen Instituts für wissenschaftliche Pädagogik (DIP) 

Abbildung 7: Schematische Darstellung der verflochtenen Gremien der Akademie für 
Jugendfragen e. V. beim Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik e. V. in 
Münster. Die formale Struktur ließ sich aufgrund der dynamischen Entwicklungen nur 
bedingt rekonstruieren.
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und eng damit verflochten: Die Geschäftsführung oblag in den ersten Akade-
miejahren dem hauptamtlichen Geschäftsführer des DIP, und der ehrenamtliche 
Akademiedirektor war als Leiter des Instituts für Erwachsenenbildung zugleich 
Sektionsleiter im DIP (Pöggeler o. J. [1963]). Der Akademie-Verein hatte keine 
natürlichen, sondern ausschließlich juristische Mitglieder.

Die Gründungsmitglieder Jugendhaus Düsseldorf als Bischöfliche Hauptstel-
le für Jugendarbeit und Jugendseelsorge sowie Deutscher Caritasverband (DCV) 
installierten zunächst einen dreiköpfigen Gründungsvorstand, der sich aus De-
legierten der Mitglieder zusammensetzte (AG Münster VR 1230). Ab 1963 lässt 
sich der dann erweiterte fünfköpfige Vorstand anhand der Jahresberichte rekons-
truieren, wie Abbildung 8 zeigt.

Abbildung 8: Der Vorstand der Akademie für Jugendfragen e. V. von 1960 bis 1970. 
Grün hinterlegt sind Delegierte des BDKJ, rot hinterlegt Delegierte des DCV und gelb 
hinterlegt Delegierte des DIP. Für Maria Hoerkens ließ sich kein verbandliches Mandat 
feststellen.

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

1. Vorsitz Willy Bokler Hans Wollasch

2. Vorsitz Hans Wollasch August Gordz

Beisitz Bernhard Kötting Kurt Haase Josef Speck

Beisitz Paul Schmidle Hubertus Junge

Beisitz    Maria Hoerkens Wolfgang Reifenberg

Die Vorstandsämter sind nach den Mitgliedsverbänden  – zunächst unter dem 
Vorsitz des BDKJ – verteilt und strukturell gekoppelt und werden durchgängig 
von Spitzenfunktionären der jeweiligen Verbände wahrgenommen: Bundesprä-
ses des BKDJ und Päpstlicher Ehrenprälat Willy Bokler (1909–1974), Generalse-
kretär des Deutschen Caritasverbandes Dr. Paul Schmidle (1923–1987), Direktor  
des Seminars für Wohlfahrtspfleger Hans Wollasch (1903–1975), wissenschaft-
licher Leiter des DIP sowie Professor Dr.  Dr. Kurt Haase  (1898–1972) an der 
PH Münster,182 Direktor des DIP sowie Professor Dr.  Josef Speck  (1927–2003) 
an der PH Hamm, BDKJ-Bundesführer Dr. Wolfgang Reifenberg, Bundespräses 
des BDKJ August Gordz (1927–2012) und Diplom-Volkswirt und Referatsleiter 
Jugendfürsorge im DCV Hubertus Junge  (1928–2020) sind die Akteure dieser 
Zeit, die ihre Ämter mit großer Kontinuität wahrnehmen. Sie haben sich zu-
dem überwiegend durch akademische Leistungen ausgewiesen, sind in der Re-
gel promoviert und haben zum Teil Professuren inne. Wollasch ist Vorstands-
mitglied des Deutschen Vereins für Öffentliche und Private Fürsorge, Schmidle 

182 Vgl. ausführlicher Müller (2014: 66).
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Hauptausschussmitglied (Muthesius  1962: 468.478; 1964: 382.392). Dr.  Maria 
Hoerkens183 ist als Direktorin der Westfälischen Wohlfahrtsschule von 1963 bis 
1967 die einzige Frau im Vorstand dieser ersten Dekade, und auch das in formal 
nachgeordneter Funktion als Beisitzerin. Gleichzeitig ist mit dem BDKJ-Bundes-
präses immer ein ordinierter Priester erster oder zweiter Vereinsvorsitzender.

Ab 1966 werden in den Jahresberichten zudem zehn „Mitglieder“ nament-
lich aufgeführt. Möglicherweise handelt es sich dabei um von den juristischen 
Vereinsmitgliedern entsandte Delegierte, die von Müller (2014) als „Kuratorium“ 
bezeichnet werden. In welcher Beziehung diese wiederum zum Vorstand stehen, 
bleibt nach derzeitiger Forschungslage unklar, allerdings lassen sich Überschnei-
dungen in den Personen von August Gordz, Hubertus Junge, Wolfgang Reifen-
berg, Paul Schmidle und Hans Wollasch feststellen.

Abbildung 9: „Mitglieder“ der Akademie für Jugendfragen zwischen 1966 und 1979. 
Nicht für alle ließen sich biographische Daten ermitteln. Tätigkeiten und Titel zum 
Zeitpunkt der „Mitgliedschaft“.

Titel Name Ort Lebensdaten Funktionen

August Gordz Düsseldorf 1927–2012 Bundespräses BDKJ

Hubertus Junge Freiburg im 
Breisgau

1928–2020 Referatsleiter DCV

Dr. Wolfgang Reifenberg Bundesführer BDKJ

Dr. Paul Schmidle Freiburg im 
Breisgau

1923–1987 Generalsekretär DCV

Hans Wollasch Freiburg im 
Breisgau

1903–1975 Direktor Seminar Wohl-
fahrtspflege

Elisabeth Denis Freiburg im 
Breisgau

1900–1969 Generalsekretärin Mariani-
scher Mädchenschutz

Resi König 1935–2022 (?) Bundesführerin BDKJ

Wolfgang Massenkeil 1919–1997 Bundessekretär BDKJ

Paul Jakobi Düsseldorf 1928–2023 Bundespräses BDKJ

Anneliese Sieben-
kotten

Freiburg im 
Breisgau

Direktorin Soziale Frauen-
schule

Heinrich Tenhumberg Münster 1915–1979 Weihbischof

183 Über Maria Hoerkens ließen sich außer ihrer Dissertation 1951 in Freiburg im Breisgau 
und ihrer Übersetzung von Bocheński (1950 u. ö.) bisher keine biographischen Daten er-
mitteln. In ihrer Dissertation betrachtet sie die „Wirtschaftslehre von Karl Marx im Lichte 
der katholischen Sozialethik“ (Hoerkens 1951). Wie sie zur Übersetzung des vom Fri-
bourger Professors für Philosophie, Dr. phil. Joseph Maria Bocheński OP, verfassten Bu-
ches über den „sowjetrussische[n] dialektische[n] Materialismus“ kam, das in mehreren 
Auflagen erschien, bleibt unklar. Bocheński vertrat den Neothomismus und wurde durch 
seine Publikationen zum gefragten Berater Konrad Adenauers in Hinblick auf die Ost-
politik.
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Titel Name Ort Lebensdaten Funktionen

Elisabeth Zillken Dortmund 1888–1980 Präsidentin KFFV; MdL 
(CDU)

Elisabeth Rickal Essen 1934– Bundesführerin BDKJ

Dr. Elisabeth Busch-
mann

Freiburg im 
Breisgau

1930– Abteilungsleiterin DCV

Dr. Josef Anton Stüttler Köln 1931–2009 Kolpingwerk

Cäcilia Tilgner Freiburg im 
Breisgau

1924–1996 Direktorin IN VIA

Zu diesen „Mitgliedern“ gehören nach den Jahresberichten 1966 bis 1979 darüber 
hinaus Direktorin Elisabeth Denis (1900–1969), Generalsekretärin des Mariani-
schen Mädchenschutzes e. V. Freiburg im Breisgau und Vertreterin des Deutschen 
Caritasverbands (DCV) im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), 
Bundespräses des BDKJ Paul Jakobi (1928–2023)184, die Bundesführerin des 
BDKJ Resi König, der Bundesssekretär des BDKJ Wolfgang Massenkeil (1919–
1997), die Direktorin der Sozialen Frauenschule Freiburg im Breisgau Anneliese 
Siebenkotten, Weihbischof Heinrich Tenhumberg (1915–1979), die Präsidentin 
des Katholischen Fürsorgevereins für Mädchen, Frauen und Kinder (KFFV)185, 
und ehemalige Landtagsabgeordnete der CDU Elisabeth Zillken  (1888–1980) 
(o. V. 1981; Olschewski  2003), die Bundesführerin des BDKJ El[i]sbeth Rickal 
(geboren 1934), die Abteilungsleiterin im DCV Dr. Elisabeth Buschmann (1930–)  
(vgl. Buschmann 1962), der wissenschaftliche Referent im Kolpingwerk Dr. Jo-
sef Anton Stüttler  (1931–2009) sowie die Direktorin des Katholischen Verban-
des für Mädchen- und Frauensozialarbeit „IN VIA“ Cäcilia Tilgner (1924–1996). 
Neben ihren Spitzenfunktionen in katholischen Verbänden waren sie häufig 
auch Mitglieder in anderen Spitzengremien: Denis, Schmidle, Wollasch und Zill-
ken beispielsweise im Hauptausschuss oder gar Vorstand des Deutschen Vereins 
(Muthesius 1962: 470 ff.; ders. 1964: 384 ff.; o. V. 1981) oder engagierten sich, wie 
insbesondere Elisabeth Zillken und Elisabeth Rickal, parteipolitisch. Transnatio-
nale Einflüsse lassen sich in der Besetzung hingegen nicht erkennen.

Insgesamt ist hier eine höhere Fluktuation festzustellen, und vor allem arbei-
ten in diesem Gremium signifikant mehr Frauen mit. Die im Kontext der Aka-
demie für Jugendfragen mit Ämtern beauftragten Frauen sind in der Regel jedoch 

184 Paul Jakobi (geboren 1928 in Rüthen, Westfalen), studierte nach dem Abitur in Paderborn 
und Freiburg im Breisgau Philosophie und Theologie. 1953 zum Priester geweiht absolvier-
te er sein Vikariat in Bochum und Paderborn, bevor er 1959 zum Diözesanjugendseelsorger 
in Paderborn wurde und sich der »Nachwuchsführerbildung« verschrieb. 1965 wurde er als 
Nachfolger Willy Boklers zum Bundespräses des BDKJ gewählt (Raabe 1966).

185 Der Katholischen Fürsorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder (KFFV), seit 1968 um-
benannt in Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), betrieb in dieser Phase bundesweit 
über 100 Fürsorgeheime.
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berufszölibatär lebende Lehrerinnen, Verbandsfunktionärinnen und Politikerin-
nen, deren Positionierung zum Frauenbild hier unklar bleibt. Es kann jedoch 
angenommen werden, dass dort mehrheitlich die neothomistisch-patriarchal be-
gründeten katholischen Frauen- und Rollenbilder vertreten waren, wie sie für 
Martha Krause-Lang oben herausgearbeitet werden konnten, denn Verbindun-
gen zum Linkskatholizismus lassen sich nicht erkennen, obwohl beispielsweise 
Christel Beilmann regional nahe war (Hucht 2013). Ebenso wie der Vorstand ist 
auch dieses Gremium mit den Spitzenpersonen der katholischen Verbände auf 
der Bundesebene und/oder ausgewiesenen Akademiker*innen besetzt.

Die ereignisreiche Dekade der 1960er Jahre soll nun im Folgenden nach den 
Amtszeiten der Direktoren der Akademie für Jugendfragen gegliedert werden, weil 
sie die Akademie nach außen repräsentierten und innen formten. Auch wenn die 
Akademieleitung nur ehrenamtlich neben der Haupttätigkeit erfolgte, zielten sie 
auf eine Profilierung, setzten Schwerpunkte in Kursen und Veranstaltungen und 
nutzten ihre Netzwerke. Dies zeigt sich auch in anderen Katholischen Akademien, 
wo in den Gründungsjahren „eher die Persönlichkeit die Institution als die Ins-
titution die Persönlichkeit beeinflußt hat“ (Pöggeler 1980: 97 nach Schütz 2004: 
559). In der Phase zwischen Restauration und Inneren Reformen war zudem das 
jeweilige katholische Profil der Direktoren relevant und unterschied sich, so dass 
auch dieses explizit in den Blick genommen werden soll. Entsprechend gliedern 
sich die folgenden Abschnitte nach Heinz Loduchowski, Teresa Bock, Franz Pög-
geler, Paul Hastenteufel und Wilhelm Dreier, wie Abbildung 10 illustriert.

Abbildung 10: „Ehrenamtliche Direktoren“ der Akademie für Jugendfragen von 1960 
bis 1970.

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Heinz Loduchowski

Teresa 
Bock

Franz Pöggeler

Paul 
Hasten-
teufel

Wilhelm Dreier

1960–1962: Dr. theol. Heinz Loduchowski

Der promovierte Priester Dr. theol. Heinz Loduchowski (1920–2007) wurde mit 
der kommissarischen Leitung der neuen Akademie für Jugendfragen betraut. Er 
war gerade von einem Forschungsaufenthalt aus den USA zurückgekehrt, über 
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den er nahezu zeitgleich (1960b; 1961) im katholischen Herder-Verlag zwei 
Bändchen publizierte. Darin setzt er sich sehr kritisch mit dem Einfluss der USA 
auf die deutsche Jugend- und Bildungskultur auseinander. Insbesondere der 
erste Band (1960b), der sich „unvermute[t] und nur dürftig begründe[t]“ (Dit-
furth 1960) gegen die Koedukation richtet, erreichte drei Auflagen und wurde in 
zwei Auflagen ins Spanische übersetzt.

Warum Loduchowski lediglich die „kommissarische“ Leitung erhielt, klärt 
Müller  (2014: 411) nicht. Schütz  (2004: 540) weist darauf hin, dass, wenn die 
Gründungsinitiative einer Katholischen Akademie maßgeblich von einer Person 
ausging, diese in der Regel auch direkt mit der Leitung betraut wurde. Möglicher-
weise war Franz Pöggeler, der offenbar viel für die Akademie für Jugendfragen 
geworben und konzipiert hatte, zu diesem Zeitpunkt nicht mehrheitsfähig oder 
schlicht nicht abkömmlich, weil er 1957 den Lehrstuhl für systematische und his-
torische Pädagogik an der PH Trier übernommen hatte und erst 1962 mit seinem 
Wechsel an die PH Aachen wieder in die räumliche Nähe der Akademie kam.

Loduchowski stellte 1960 in den Katechetischen Blättern die gerade gegründete 
Akademie für Jugendfragen mit ihren Zielen vor (Loduchowski 1960a). Demnach 
richtete sich das Angebot an „Persönlichkeiten mit abgeschlossener akademi-
scher Ausbildung […, ] fachschulischer Ausbildung […,] beruflichen Führungs- 
und Bildungskräften des [DCV und BDKJ  …,] Studentinnen und Studenten 
[sic! … und] ehrenamtlich[e] Führungskräft[e] und Helfe[r] der Jugendorganisa-
tionen und sonstiger Jugendhilfeeinrichtungen“ (ib.) die „mit der Situation und 
den Aufgaben moderner Jugendhilfe bekannt“ (ib.) gemacht werden und denen 
„durch angemessene Weiterbildung die Übernahme leitender Aufgaben sowohl 
im behördlichen wie im freien Raum der Jugendhilfe“ (ib.) ermöglicht werden 
soll. Sowohl in der Auflistung der akademischen Ausbildungen als auch der Liste 
„ordentliche[r] Dozenten“ (ib.) rangiert Loduchowski die Pädagogik an erste Stel-
le, die Theologie an die sechste und letzte. Der hohe wissenschaftliche Anspruch 
wird mehr als deutlich, wenn er für die „akademische Semesterarbeit“ (ib.), das 
heißt die Bildungsangebote der Akademie für Jugendfragen, auf die Universitäts-
bibliothek sowie „die ca. 40.000 Bände der Bibliothek des Deutschen Instituts 
für wissenschaftliche Pädagogik“ (ib.) verweist und den Anspruch benennt, dass 
die Akademie „die wissenschaftliche Ergänzung der Fach- und Sachkenntnisse 
vermitteln“ (ib.) will. Mehr als deutlich wird auch der Fokus auf Führungskräfte. 
Für 1961 kündigt Loduchowski erste Langzeitfortbildungen mit Abschlussdip-
lomen an. Ob er damit bereits das „1. Fortbildungssemester“, das vom 8. Januar 
bis 31. März 1962 im Franz-Hitze-Haus Münster stattfand (Loduchowski 1961b), 
meinte, ist unklar. Die „Damen und Herren mit fachschulischer Ausbildung“ 
(ib.), die sich dafür bewarben, sollten zunächst ein dreimonatiges studium gene-
rale absolvieren, eine wissenschaftliche Hausarbeit schreiben, und nach einem 
vierwöchigen studium speciale bei vorliegenden Empfehlungen des Arbeitgebers 
ein Diplom erhalten, das sie für Leitungsaufgaben qualifiziert.
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Neben diesen programmatischen Ankündigungen ist über das übrige Ge-
schehen in der Akademie wenig bekannt, weil Jahresberichte erst ab 1963 und 
auch kaum andere Quellen vorliegen. Rekonstruieren lässt sich weiterhin, dass 
im Juni 1961 ein zehntägiges „Studienseminar für Sozialerziehung“ (o. V. 1961) 
beworben wurde, das sich an „Leiter von Orts- und Diözesan-Caritasverbänden 
sowie Jugendseelsorger“ (ib.) richtet, und für das „eine Reihe namhafter Univer-
sitätsprofessoren“ (ib.) gewonnen wurde. Deutlich zu erkennen ist die Fokussie-
rung auf Leitungspersonen und das Priesteramt sowie auf theoretische, akademi-
sche Inhalte.

Bereits im Herbst  1962 wechselte Loduchowski „aufgrund von Meinungs-
verschiedenheiten und ungeklärten Finanzierungsfragen“ (Müller 2014: 411) ins 
Studentenpfarramt nach Saarbrücken, blieb der Akademie aber als ehrenamtli-
cher Mitarbeiter noch bis 1965 verbunden (Akademie 1964; 1965; 1966).

1962: Dr. rer. pol. Teresa Bock

Teresa Bock (1927–2012), in der konfessionellen Jugendverbandsarbeit soziali-
siert im Jugendbund des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) und von 
1951 bis 1956 dessen Bundesführerin, war bereits seit der Akademiegründung 
als Dozentin angestellt. Nach einer Fürsorgeausbildung hatte sie in Frankfurt 
studiert und bei Hans Scherpner promoviert (Bock 1999: 57 ff.; Maier 2009: 11), 
war durch ihn mit Casework intensiv in Kontakt gekommen und wurde 1960 
mit ihrer Dissertation über die Berufsbildung in der Heimerziehung (Bock 1960) 
promoviert. Zunächst machte sie an der Akademie „Angebote zu »Grundlagen 
und Methoden Sozialer Arbeit«“ (Bock 1999: 65; Kersting 2002: 89). Dazu wird 
der Dreimonatskurs oder das Fortbildungssemester gehört haben, ein „Ausbil-
dungsversuch […], der neben anderen Fächern auch Methodenlehre, speziell 
Casework, im Lehrplan berücksichtigte“ (Protokoll Aachen  1963). Vermutlich 
ist es der gleiche Kurs im ersten Quartal 1962, über den auch die Teilnehmerin 
Hildegard Lüning (1962a; b; vgl. Loduchowski 1961b; Pöggeler o. J. [1963]) voller 
Lob berichtet, und der mit Klausuren und einer Diplomarbeit schloss. Dieser 
Kurs hatte sich ausdrücklich an Fürsorger*innen gerichtet.

Im Frühjahr 1962 wurde Bock damit beauftragt, die Katholische Höhere Fach-
schule für Sozialarbeit in Düsseldorf in Trägerschaft der dortigen Arbeitsgemein-
schaft Sozialpädagogik und Gesellschaftsbildung e. V. (ASG)186 neu aufzubauen 
(Bock 1999: 67), bevor sie 1967 in gleicher Funktion an die etablierte Aachener 

186 Laut Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft Sozialpädagogik und Gesellschaftsbildung e. V. 
(ASG), Düsseldorf, Schreiben von Christian Presser vom 18.12.2019, sind dort keine 
Unterlagen zu Bildungsangeboten in Zusammenarbeit mit der Höheren Fachschule aus 
den 1960er Jahren erhalten.
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Schule wechselte und diese in die Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen 
überführte. Nach Müller  (2014: 411) führte Bock bis zum 31. März 1963 inte-
rimsweise auch die Akademie für Jugendfragen; in deren Jahresbericht (Akade-
mie 1964) und in Bocks Autobiographie (Bock 1999) bleibt dies jedoch unerwähnt, 
so dass aktuell Belege dafür fehlen. Ihre spätere intensive Kooperation mit Louis 
Lowy lässt sich hingegen spätestens für November 1964 mit einem dreiwöchigen 
Kurs an der Fachschule in Düsseldorf belegen. Bereits für 1962 ist nachgewiesen, 
dass Cora Baltussen eine Fortbildung mit „fortlaufender Supervision“ (Protokoll 
Aachen 1962; s. S. 325 ff.) für sieben Teilnehmende des Fortbildungssemesters an 
der Fachschule der ASG in Düsseldorf leitete, an der auch Dr.  Alfons Maas187 
unterrichtete. So kann Teresa Bock auch als ein Bindeglied zwischen Cora Bal-
tussen, Alfons Maas und der Akademie für Jugendfragen gesehen werden. Zu-
gleich nutzt sie das Netzwerk rund um die Akademie, wie in ihrem Vortrag im 
Fachausschuss VI »Soziale Berufe«188 des Deutschen Vereins 1968 deutlich wird, 
den sie ausschließlich auf Anton Hunzikers (1964) „Theorie und Nomenklatur 
der Sozialarbeit“ aufbaut. Anfang der 1970er Jahre initiierte sie dann Supervi-
sionsausbildungen am Kölner Standort der Katholischen Hochschule Nordrhein-
Westfalen (Kersting 1975; Ringshausen-Krüger 1977).

1963–1967: Prof. Dr. phil. Dr. jur. Franz Pöggeler

Die Interimsleitung der Akademie bleibt vage, denn laut Jahresbericht 1963 über-
nahm der Pädagogik-Professor mit seinem neuen Lehrstuhl an der Pädagogischen 
Hochschule Rheinland, Abteilung Aachen, Dr. phil. Dr. jur. Franz Pöggeler (1926–
2009) bereits zum Jahresbeginn 1963 ehren- bzw. nebenamtlich die Leitung der 
Akademie (Akademie  1964; falsch: Paape/Pütz  2002: 464, Pöggeler  1993: 180 
selbst: 1962), für die er sich seit Mitte der 1950er Jahre eingesetzt hatte (s. S. 317 ff.). 

187 Alfons Maas (* 1928) studierte zunächst vier Semester Philosophie an der gerade von 
Papst Pius  XII. gegründeten Theologischen Fakultät Trier. Diese ist eine 1950 gegrün-
dete, staatlich anerkannte kirchliche Hochschule päpstlichen Rechts am Bischöflichen 
Priesterseminar und ist inzwischen mit der 1970 gegründeten Universität Trier durch 
einen Kooperationsvertrag verbunden. Es ist davon auszugehen, dass die dortige Lehre 
ihn damals intensiv mit der Neoscholastik und dem Neothomismus in Kontakt brachte. 
Nicht belegbar aber sehr wahrscheinlich ist, dass er dabei zunächst die Berufsperspektive 
als katholischer Priester für sich in Erwägung zog, weil er bereits direkt nach dem Abi-
tur 1949 in das Bischöfliche Priesterseminar eintrat, das erst 1950 zur Hochschule wurde. 
Ab 1951/52 studierte Maas Diplom-Psychologie in Freiburg im Breisgau und promovierte 
nach einem Wechsel nach München 1956 bei August Vetter über »seelische Hemmun-
gen« (Maas 1956).

188 Vgl. zum Fachausschuss VI, dessen Vorsitz Bock von 1972 bis 1994 innehatte, Rauschen-
bach und Gängler (2005). Bocks Vortrag von 1968 findet darin allerdings keine Erwäh-
nung; 1971 wurde sie in Hauptausschuss und Vorstand des Deutschen Vereins gewählt.
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Über seine Erfahrungen in der katholischen Jugendbewegung, die ihn nach 
eigener Aussage geprägt und Netzwerke geschaffen hat, auf die er im späteren 
Leben zurückgreifen konnte (Pöggeler 1957d; 1993), ist außerhalb seiner Auto-
biographie „Aufgewachsen in zwei Reichen“ wenig Konkretes bekannt (Pögge-
ler 1993; 2009; vgl. Klöcker 2013; Paape/Pütz 2002: 463 ff.). Darin beschreibt er 
sich sowohl als durch die katholische Jugendbewegung und den Ministranten-
dienst geprägt als auch als NS-identifizierten Fähnleinführer im Deutschen Jung-
volk (Klöcker 2013: 530). Direkt nach Kriegsende konnte der 19-Jährige ein Päd-
agogikstudium in Marburg aufnehmen und anschließend eine wissenschaftliche 
Karriere beginnen, die ihn 1953 als Dozenten ans DIP führte, wo er das Institut 
für Erwachsenenbildung (IEB; eine Sektion des DIP) mitbegründete. 1957 verließ 
Pöggeler das DIP und folgte einem Ruf an die Pädagogische Hochschule Trier, ehe 
er 1963 wieder nach Nordrhein-Westfalen wechselte. Gleichwohl blieb er wäh-
renddessen im Nebenamt Leiter des Instituts für Erwachsenenbildung, das 1971 
aufgelöst wurde (Padberg et al. 1965: 8; Müller 2014: 520.541) und blieb somit 
auch nah an der Akademie für Jugendfragen, die bis 1971 weiterhin strukturell mit 
dem DIP verwoben war.

Bei seinem Amtsantritt 1962/63 lag nach seinem Bekunden noch kein Ver-
anstaltungsprogramm für 1963 vor, und Pöggeler entwickelte schnell eines mit 
insgesamt 122 Veranstaltungstagen und 302 Teilnehmenden sowie dem An-
spruch, „die wissenschaftlich-fachliche Fortbildung einer Spitzenschicht von 
Sozialarbeitern und Jugendreferenten“ (Pöggeler o. J. [1964b]) zu leisten. Noch 
war die junge Akademie weitgehend unbekannt und hatte sich kein erkennbares 
Profil geschaffen. „Teilnehmer für ihre Veranstaltungen konnte die Akademie nur 
dadurch gewinnen, daß sie Themen aufgriff, die die Mitarbeiter der Jugendhilfe 
in Ihrer Berufsausbildung noch nicht kennengelernt hatten, so etwa neue Metho-
den von Supervision, Gesprächsführung, Gruppenarbeit, ferner neue Aussagen 
über den Wertewandel im Jugendleben, die Einstellung der Jugend zu Gesell-
schaft, Staat und Kirche. Die Akademie war finanziell so gut dotiert, daß sie zu 
ihren Tagungen namhafte Experten engagieren konnte“ (Pöggeler 1993: 180 f.). 
Gleichwohl sollte das Fortbildungssemester, zunächst wohl für das vierte Quar-
tal 1962 geplant (Lüning 1962b), erst wieder im ersten Quartal 1963 stattfinden 
(o. V. 1962; Akademie 1964), oder musste es schließlich mangels ausreichender 
Anmeldungen doch abgesagt werden (Pöggeler o. J. [1964b])? Die Berichtslage ist 
an den unterschiedlichen Stellen widersprüchlich.

Die Akademie sah nach dem erheblichen Aufschwung der 1950er Jahre 
(»Wirtschaftswunder«) eine Verschiebung der Hilfebedarfe Jugendlicher: Sie 
„leiden nicht mehr so sehr unter einer materiellen, als vielmehr seelischen Not – 
[und das] zwingt den Sozialarbeiter zu einer Revision seiner Arbeitsformen und 
Methoden. […] Es geht uns dabei nicht um eine »Aufstockung« neuer Kenntnis-
se, als vielmehr um die wissenschaftliche Durchdringung und Begründung des 
praktischen Berufsauftrags“ (Akademie 1964; vgl. Wollasch in Muthesius 1962: 
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358). Das Ansinnen war also, nicht einfach Werkzeuge und Arbeitsweisen zu leh-
ren, sondern im Sinne einer Professionalisierung eine wissenschaftlich fundierte 
Reflexion und Verstehensprozesse zu initiieren, aber auch eine seelsorgerliche 
Dimension damit zu verbinden, um die seelischen Nöte zu lindern.

Zum Programm Pöggelers gehörte als Novum eine „Forschungstagung über 
»Methodenprobleme in der außerschulischen Jugendbildung«“ (Akademie 1964; 
Pöggeler 1965c: 5) und „[e]ntsprechend der Intention der Gründer […] wiede-
rum ein Fortbildungssemester“ (Akademie 1964) für hauptamtliche Fachkräfte 
der Jugendsozialarbeit. Während anhand der Forschungstagung Pöggelers wis-
senschaftlicher Anspruch einer „spezifisch katholische[n] Jugendforschung“ (ib.) 
sichtbar wird, findet im Forschungssemester  – eingebracht durch den Düssel-
dorfer Dozenten Dr. Alfons Maas – auch „Einzelfallhilfe (Casework) als Methode 
und Erziehungsgestaltung“ (ib.) Raum. Auch hier wird – unter der Überschrift 
„Methoden der Jugendarbeit – Kritik und Neuansatz“ (ui 1963) – der sozialwis-
senschaftlich-akademische Anspruch ebenso sichtbar wie der philosophische 
und der innovative Anspruch eines spezifischen Profils. Gleichwohl führte die 
geringe Auslastung des dreimonatigen Fortbildungssemesters mit nur zwölf Teil-
nehmenden zu Überlegungen, das Konzept zu verändern. 1963 scheint ein kritik-
reiches Jahr für die Akademie gewesen zu sein, wie die Schlussworte Pöggelers 
im Jahresbericht erkennen lassen: „Der Unterzeichnete [sic!], der schon 1956 – 
wohl als einer der ersten Fachleute, die aus der katholischen Jugendbewegung 
hervorgingen – den Plan einer Akademie für Jugendfragen publiziert und ihre 
Chancen und Risiken abzustecken versucht hat, hat am 1.1.1963 nur mit gro-
ßen Bedenken die Leitung übernommen, da ihm bekannt war, was in den ersten 
Jahren des Bestehens geleistet oder nicht geleistet wurde. Die Erfahrungen des 
Jahres 1963 waren nicht immer erfreulich und boten manchmal Anlaß, sich von 
der übernommenen Aufgabe wieder zu trennen. Das Gären vieler Neuerungen 
in der Jugendarbeit sowie deren weitgehende Dynamik und Risikohaftigkeit ist 
auch in die Akademie für Jugendfragen investiert worden. Die Akademie erbittet 
von allen, die sie mitverantworten, von Freunden wie von Kritikern, Vertrauen“ 
(Akademie 1964).

Franz Pöggeler wird von Müller (2014: 436 ff.) dabei als Praktiker der Erwach-
senenbildung dargestellt (vgl. Pöggeler  1961), der von der geisteswissenschaft-
lichen Pädagogik seines Lehrers Wilhelm Flitner  (1889–1990) geprägt wurde, 
einem der führenden Reformpädagogen der Weimarer Zeit und der frühen Bun-
desrepublik. Er teilte das katholische Verständnis einer metaphysisch inspirierten 
Anthropologie, nach der jeder Mensch, unabhängig von einer Taufe, „außer einer 
irdisch-endlichen eine auf die Ewigkeit, auf sein Fortleben nach dem Tode ge-
richtete Aufgabe zu erfüllen“ (Pöggeler, zitiert nach Müller 2014: 436) habe und 
vertrat die langjährig etablierte katholische Position des Naturrechts, nach der 
der Institution Kirche das Recht zusteht, junge Menschen zu erziehen (Pögge-
ler  1952). Zwar versucht Pöggeler mit seinem pädagogischen Verständnis auf 
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andere Richtungen zuzugehen und sich zu öffnen, spricht von „christlicher und 
nicht von katholischer Pädagogik“ (Müller 2014: 438; vgl. Pöggeler 1965: 41 ff.), 
will aber „dennoch keinen Fußbreit von den überlieferten Prinzipien der katho-
lischen Pädagogik abrücken […] Eine weltanschaulich neutrale Erziehung oder 
Pädagogik konnte es für ihn genauso wenig geben wie eine Pädagogik, die in ihren 
letzten Wurzeln nicht normativ zu sein glaubte“ (Müller 2014: 438; vgl. Pögge-
ler 1952). „Pöggeler rief […] dazu auf, die faktische Verschiedenheit der real exis-
tierenden Lebensformen und Menschenbilder zu akzeptieren und Konsequenzen 
daraus zu ziehen“ (Müller 2014: 438). Damit stand Pöggeler zwischen der Nor-
mativität eines katholischen Erziehungsideals und der Akzeptanz von pluralen 
Lebensformen, was sich wissenschaftstheoretisch kaum vereinbaren lässt. Sein 
Ansinnen, „auf Verständigung zwischen den verfeindeten pädagogischen Lagern 
hinzuarbeiten“ (op. cit.: 439) brachte ihm die Anerkennung seines Umfelds, auch, 
weil er „den Konflikt mit konservativen [katholischen] Pädagogen“ (ib.) mied, in-
dem er „betont an seinem katholischen Profil“ (ib.) festhielt. Er selbst beziehungs-
weise sein Umfeld argumentierte mit Romano Guardini, Gustav Siewerth, Karl 
Rahner und Hubertus Halbfas (vgl. Pöggeler 1965c), gleichwohl aber auch mit 
Reformpädagogen und Philosophen wie Wilhelm Flitner, Rudolf Reuter, Fried-
rich Wilhelm Foerster, Herman Nohl, Martin Buber und Karl Jaspers (ib.; Joos/
Pöggeler 1966). So kann er sich auch „auf kultur- und bildungspolitischer Ebe-
ne […] bestens profilieren“ (Müller 2014: 439). Dazu tragen auch seine äußerst 
zahlreichen Publikationen dieser Jahre zur Thematik der Erwachsenenbildung 
in Form von Monographien (Pöggeler 1957b; 1959b; 1965b) und insbesondere 
in katholisch geprägten Zeitungen wie der Allgemeinen Sonntagszeitung (Pögge-
ler 1957d; 1959d) und Zeitschriften wie dem Katholischen Erzieher, der Erwach-
senenbildung (Pöggeler 1956) und den Katechetischen Blättern (Akademie 1964: 
16) bei. Mit seiner publizistischen Fließbandproduktion bediente Pöggeler auch 
den Anspruch an Katholische Akademien, durch Publikationen zur öffentlichen 
Meinungsbildung beizutragen (Eicher-Dröge 2003: 33 f.).

Pöggeler fordert schon früh die Freiwilligkeit und Partnerschaftlichkeit in 
der Erwachsenenbildung, und in seinen Schriften wird dabei deutlich, dass eine 
„Akzentverschiebung soziologischer und andragogischer Art“ (Pöggeler  1956: 
123) stattfand: Schulungskonzepte im Sinne einer Unterweisung oder Belehrung 
treten zurück, die Reformpädagogik und ein dialogisches Element halten Einzug 
(Pöggeler 1959; 1965; 1965d; 1966: 212.231). Die »Suche nach Wahrheit«, so um-
schreibt Pöggeler Bildung, soll in Verantwortung gegenüber der »letzten Wahr-
heit«, der Objektivität und der Gesellschaft sowie des persönlichen Gewissens 
stattfinden (Pöggeler 1959: 29 ff.). Damit spricht Pöggeler sich für einen Pragma-
tismus aus und argumentiert für den demokratischen Staat (Pöggeler 1963: 18). 
Es wird ein Paradigmenwechsel nachvollziehbar, der im Kontext des II. Vatica-
nums („Ecclesiam suam“) entstanden sein kann oder zeitgeschichtlich bedingt 
ist. Zugleich steigt im katholischen Milieu die Akzeptanz von Intellektualität: 
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„Damit wird Bildung als Versuch einer neuen Synthese zwischen Gläubigkeit 
und Rationalität, Frömmigkeit und Weltoffenheit erfahren. Mündig ist der Christ 
nicht nur als der Partner Gottes im Glaubens- und Gnadenakt, sondern auch als 
der Sachkenner eines bestimmten Lebensbereiches, der befähigt ist, darin uni-
versale Lebenszusammenhänge zu entdecken“ (Pöggeler 1966: 212). Allerdings 
ist „die Synthese religiöser und sozialer Grundbildung einerseits und unmittelbar 
berufsbegleitender, praktischer Weiterbildung anderseits [sic!] noch nicht über-
zeugend gelungen“ (op. cit.: 210). Pöggeler fordert deshalb für diese dialogische 
und intellektuell anspruchsvolle Aufgabe nicht nur den Dialog zwischen Hoch-
schulen und Gesellschaft, sondern auch die Akademisierung der Erwachsenen-
bildner*innen. Dabei schimmern bereits Ideen des Konzeptes vom lebenslangen 
Lernen oder – so der damalige Terminus einer transnationalen Bewegung: »édu-
cation permanente«  – durch, ohne dass Pöggeler diesen Begriff benutzt (Pög-
geler 1965d; vgl. Dohmen 1967: 31–32; Orthbandt 1972; Livingstone 1944). In 
Verbindung mit seiner Tätigkeit an der Akademie wandte er sich automatisch 
auch stärker der Berufspädagogik zu und fragte, wie religiöse Erziehungs- und 
Bildungsvorstellungen sowie insbesondere die „katholische Erziehungs- und Bil-
dungstheorie“ (Pöggeler 1963: 6) diese beeinflussen.

Letztlich bedeutete Pöggelers Konzeption auch höhere „Anforderungen an 
Selbstreflexivität, die sie nicht nur an die Teilnehmer des Gruppenprozesses, 
sondern auch an dessen professionellen Leiter stellt. Wer andere im Prozess der 
»Selbstwahrnehmung und Selbstverwirklichung« unterstützen wollte, musste 
nicht nur selbst über eine mit diesen Zielen korrespondierende Persönlichkeit 
verfügen, sondern auch bereit sein, die eigene Berufspraxis periodisch daraufhin 
überprüfen zu lassen, inwieweit sie diesen Ansprüchen noch zu genügen ver-
mochte“ (Ziemann 2007: 294). Zwar noch nicht für das Feld der Erwachsenen-
bildung, aber innerhalb des Social Caseworks kamen diese Aufgaben der Super-
vision zu, so sich diese denn als Reflexions- und Lernort verstand, wenn zunächst 
auch vor allem tiefenpsychologisch geprägt. Dass sich gegen diese erwachsenen-
bildnerische Öffnung zur kritischen Selbstreflexion, zum Dialog und für neue, 
rationale Theorien in Teilen der katholischen Kirche erheblicher Widerstand reg-
te, wurde bereits gezeigt.

Pöggelers Beiträge sind als katholischer Beitrag in den gesamtgesellschaftli-
chen Diskurs einzuordnen (explizit Pöggeler 1963: 7). Der wird parallel über die 
„Bildungskatastrophe“ und den „Bildungsnotstand“ (Picht  1964) geführt, und 
Dahrendorf postuliert: „Bildung ist Bürgerrecht“ (Dahrendorf  1965). Im Zuge 
dieses Diskurses kommt es zu einer großen Bildungsreform, die Schulen, Fach-
schulen und Hochschulen verändert.

Pöggeler ist weiterhin bestrebt, die Akademie im Sinne einer explizit katho-
lischen Pädagogik zu profilieren und aufzuwerten. 1964 richtet er einen wissen-
schaftlichen Beirat für die Akademie ein, der sich vom oben benannten Kurato-
rium (s. S. 329) unterscheidet und der zweifelsfrei katholisch besetzt und profiliert 
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war. Der Beirat belegt gleichzeitig die weitreichende Vernetzung als auch den 
wissenschaftlichen Anspruch der Akademie (vgl. Akademie 1965: 19; 1966: 16):

Abbildung 11: „Wissenschaftlicher Beirat“ der Akademie für Jugendfragen ab 1964.

Titel Name Ort Lebensdaten Disziplin

Professor Dr. 
rer. nat.

Gerhard Glom-
bek

PH Neuss 1922–1989 Biologiedidaktik

Chefarzt Dr. 
med.

Heinz-Josef 
Massenkeil189

Rheydt 1925–2022 Gynäkologie

Dozent Dr. 
phil.

Kurt Nachbauer Freiburg im 
Breisgau

1925–2003 DCV-Seminar für männ-
liche Wohlfahrtspfleger

Professor Dr. 
jur. habil.

Karl Peters Universität 
Tübingen

1904–1998 Straf- und Jugendrecht

Professor Dr. 
phil.

Konrad Pfaff PH Hamm 1922–2012 Kultur- und Alterssozio-
logie

Professor Dr. 
phil.

Eugen Schoelen PH Aachen 1912–1974 Lehrerbildung

Professor Dr. 
theol.

Alfons Thome PH Trier 1915–2006 Religionspädagogik

Dozent Dr. 
phil.

Achill Wenzel PH Trier 1928–2002 Grundschuldidaktik

Dr. rer. pol. Dorothee Wilms Köln 1929– CDU-Politikerin, Volks-
wirtin für Jugendfragen 
und Berufsbildung

Anhand der Lebensdaten der Beiratsmitglieder wird sichtbar, dass Pöggeler auf 
seine eigene, junge Generation setzte und viele etwa 40-Jährige die Ausrichtung 
der Akademie begleiten sollten. Gleichsam sichtbar wird aber auch die männ-
liche Dominanz im Gremium, dem mit der Volkswirtin Wilms nur eine einzige 
Frau angehörte. Schließlich ist aus der Professionalisierungsperspektive festzu-
stellen, dass im Beirat nur wenig sozialwissenschaftliche Kompetenz vertreten 
war, von eigenen praktischen Berufserfahrungen in der Fürsorge oder Jugend-
pflege ganz zu schweigen. Der wissenschaftliche Beirat war vorwiegend mit den 
klassischen Professionen Arzt, Jurist, Lehrer besetzt, während sich zumindest 
ein Teil der Akademieangebote ausdrücklich an Praktiker*innen der Fürsorge 
und Jugendpflege richtete. Mit Gerhard Glombek und Alfons Thome verbanden 
den amtierenden Direktor Pöggeler „kollegiale Freundschaften“ (Pöggeler 1993: 
64) aus seine Hochschulzeit in Trier. Transnationale Einflüsse lassen sich in der 
Besetzung ebenso wenig erkennen wie Bezüge zum Linkskatholizismus. Der 
geographische Schwerpunkt ist eher regional im rheinisch-westfälischen Raum 

189 Über eine etwaige verwandtschaftliche Beziehung zu Dr. Wolfgang Massenkeil, Bundes-
sekretär des BDKJ und Mitglied im Kuratorium, liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.
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gesetzt. Karl Peters ist der einzige Universitätsprofessor; die übrigen Professoren 
lehren sämtlich an den seit 1962 nominell so benannten Pädagogischen Hoch-
schulen in katholischer Trägerschaft.

Ab 1965 erscheinen im katholischen Herder-Verlag die ersten beiden Bän-
de der neugegründeten »Beiträge zur Jugendforschung. Schriftenreihe der 
Akademie für Jugendfragen e. V. beim Deutschen Institut für wissenschaftliche 
Pädagogik Münster/Westfalen« mit Pöggeler als Herausgeber (Pöggeler  1965; 
Joos/Pöggeler  1966), die Beiträge der oben genannten Forschungstagung  1963 
enthalten (Pöggeler 1965; vgl. Hammel 1967) und sich mit dem „pädagogischen 
Autoritätsproblem“ (Joos/Pöggeler 1966: 5) beschäftigen: Die kommenden Um-
wälzungen der 1968er dämmern bereits herauf.

Dabei ist Pöggeler internationaler Austausch wichtig (Hohmann 2017), ver-
fügt er doch über Auslandserfahrungen von Studienaufenthalten in Frankreich, 
Italien, Dänemark, Belgien und England. Insbesondere in seinen wiederholten 
Studienaustauschen in England ist Pöggeler vom britischen Demokratiever-
ständnis beeindruckt (Pöggeler 1993: 51; 324). Im Januar 1964 kommt es zu einer 
„Informationstagung für die Mitarbeiter des Löwener [Leuven, Belgien] »Stu-
dienzentrums für Jugendarbeit«“ (Akademie 1965: 12 f.), an der unter anderen 
auch die Professoren „Alfred Petzelt, der Nestor der katholischen Pädagogik in 
Deutschland“190 (ib.), Helmut Schelsky und Josef Pieper teilnehmen. Der aus-
führlich dargestellte Austausch mit Leuven, dem katholischen Zentrum Belgiens, 
kann ebenso als Beleg für das vorherrschende und intendierte katholische Profil 
gesehen werden wie als Indiz für den gelebten Partikularismus des katholischen 
Milieus.

In diese Phase fällt ein Weiterbildungskurs, der formal nicht in der Verant-
wortung der Akademie für Jugendfragen gestanden zu haben scheint. Die Ak-
teur*innen, die Pöggeler retrospektiv benennt, sind allerdings zu Teilen ebenso 
wie Pöggeler mit der Akademie verbunden und mit Casework vertraut, so dass 
dieser Kurs hier erwähnt werden soll, weil Wechselwirkungen vermutet werden 
können: Ab Sommer  1965 plant Pöggeler einen „Studienkursus für kirchliche 
Erziehungs- und Bildungsarbeit“ (Pöggeler 1993: 276–279), der als konspiratives 
Bildungsangebot mit Diplom-Studiengangsniveau – finanziert von der Bundes-
republik – zwischen April 1966 und März 1969 in der DDR stattfindet. Unter den 

190 Der emeritierte Münsteraner Prof. Dr. phil. Alfred Petzelt  (1886–1967) war zu diesem 
Zeitpunkt bereits 78 Jahre alt. Durch das NS-Regime von seinen Lehrstühlen an der 
Pädagogischen Akademie Beuthen O. S. und der Universität Breslau vertrieben, konnte er 
sich nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Leipzig nicht arrangieren und flüchtete weiter 
nach Münster, wo er bis zur Emeritierung 1955 Pädagogik lehrte. Seine Lehre war ge-
prägt von der Philosophie Immanuel Kants und der Spätscholastik des Nikolaus Cusanus. 
Petzelt konzipierte keine pädagogische Praxis, die sich an zweckrationalen Überlegun-
gen ausrichtet, sondern wollte eine Praxis begründen, die das menschliche Handeln als 
pädagogische Aufgabe moralisch bindet (vgl. Rekus 1993: 81–129).
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Dozierenden sind neben Franz Pöggeler selbst mit Heinz Loduchowski, Heribert 
Felix Joos, Eugen Schoelen und Teresa Bock einige (ehemalige) Mitglieder aus 
dem erweiterten Leitungskreis der Akademie. Und zumindest bei Teresa Bock, 
inzwischen Leiterin der ASG-Fachschule in Düsseldorf, ist sehr gut vorstellbar, 
dass sie in ihre Lehre kursorisch auch Casework und Supervision integriert, ob-
wohl der eigentliche Kursfokus auf der Erwachsenenbildung liegt. Dieser Kurs 
verdeutlicht erneut den bereits benannten Forschungsbedarf zu innerdeutschen 
Prozessen der Wissensgenerierung während der deutschen Teilung.

Die Akademie für Jugendfragen, so wird also sichtbar, vertritt unter Pöggeler 
liberalere und modernere Positionen als die konservative Mehrheit der katho-
lischen Kirche, bleibt aber insgesamt stark darum bemüht, sich die breite An-
schlussfähigkeit und das explizit katholische Profil gemäß der vatikanischen Leh-
re der Neoscholastik zu erhalten.

Im Zuge der Profilbildung, Weiterentwicklung und Expansion der Akademie 
stellt Pöggeler neue Mitarbeitende an – es gab fünf hauptamtliche Dozenturen für 
Jugendpädagogik, Jugendpsychologie, Jugendsoziologie mit Gruppenpädagogik, 
Jugendpastoral mit Theologie sowie Jugendrecht, die sich trotz guter Dotierung 
nur sehr schwer besetzen ließen (Pöggeler o. J. [1963]). Parallel arbeitet er auf ein 
eigenes Akademiegebäude hin (ib.), das aber erst ab 1969/71 bezogen wird (Aka-
demie 1970: 1). Bis dahin finden die Kurse und Veranstaltungen in wechselnden 
katholischen Tagungshäusern in der Bundesrepublik statt.

Zu den neuen Mitarbeitenden zählt ab 1.7.1964 Gerhard Leuschner als neu-
er Geschäftsführer (Akademie 1965: 18; Gröning/Kreft 2011: 38; Gröning 2013: 
88; Beyer  2019: 22), der fortan die Geschicke der Akademie alltagspraktisch 
verantwortet, während Direktor Pöggeler überwiegend an der Profilierung 
nach außen wirkt und zudem vor allem mit seiner Professur an der PH Aachen 
und weiteren Ämtern ausgefüllt ist. Pöggeler nennt in seinem retrospektiven 
„Erfahrungsbericht“ (Pöggeler 1993) Leuschner nicht; vielleicht gibt es wenig 
Verbindendes, oder Leuschner muss einfach die Alltagsgeschäfte führen, ohne 
dass Pöggeler ihm inhaltliche Gestaltung zugemessen oder Leuschner diese be-
ansprucht hätte.191

Leuschner (* 1936) war ab 1960 im badischen Waldshut, nahe der Schwei-
zer Grenze, als junger Bewährungshelfer unter der Leitung des Freiburger Ju-
gendrichters Karl Härringer  (1913–2008) tätig. Dort kommt er erstmals mit 

191 Plausibel wäre, dass der knapp 30-jährige Leuschner zunächst vor allem mit operativen 
Aufgaben ausgelastet und – als Nicht-Akademiker – mit den Anforderungen des intellek-
tuellen Umfelds noch nicht vertraut war. Dafür spricht, dass er in den Folgejahren nicht 
nur nach Möglichkeiten selbst an den Fortbildungen bei Baltussen und Lowy teilnimmt 
sowie eine Ausbildung zum gruppendynamischen Trainer (DAGG) absolviert, sondern 
auch, dass seine erste auffindbare Publikation erst 1970 erfolgt (Leuschner 1970). Und 
erst ab 1976 (Hege et al. 1976; Leuschner 1977; 1979; 1982 etc.) beginnt Leuschner dann, 
theoretisch gefestigt, rege zu publizieren.
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Supervision in Kontakt, die bei Dr.  Kurt Nachbauer  (1925–2003), Dozent am 
Seminar für Wohlfahrtspfleger der Höheren Fachschule des Deutschen Caritasver-
bandes in Freiburg im Breisgau, stattfindet (Gröning 2016: 89). Möglicherweise 
ist es diese Gruppe, an die sich Nachbauer 1988 im Interview erinnert, und in 
der die unklare Rolle der Supervision insbesondere im Diskurs innerhalb der 
noch jungen Institution Bewährungshilfe gut sichtbar wird: Es „kam sofort eine 
enorme Abwehr »wir wollen keinen Oberbewährungshelfer«. Sie hatten also so-
fort eine hierarchische Vorstellung, da soll uns jemand vorgesetzt werden, der 
prüft, ob wir alles richtig machen“ (Neuffer 1990: 198). Nachbauer kommt fast 
zeitgleich mit Leuschner 1964 in den Wissenschaftlichen Beirat der Akademie 
und beschäftigt sich als Dozent bereits intensiv mit der Sozialen Einzelhilfe, wie 
sie von Marie Kamphuis (1963) und Ruth Bang (1960; 1964) beschrieben wird 
(Nachbauer 1966). Leuschners an die Bewährungshilfe anschließende Arbeit im 
Hans-Niermann-Haus, einer Jugendbildungsstätte im westfälischen Rheine (Aka-
demie 1965; Weigand 2017: 21), bringt ihn in Kontakt mit dem Bundespräses des 
BDKJ, Willy Bokler, zugleich Gründungsvorsitzender des Akademie-Vereins, der 
ihn kurzerhand an die Akademie für Jugendfragen holt. Ob Nachbauer aus dem 
Beirat die Berufung Leuschners unterstützt, Leuschner ihn für den Beirat vor-
schlägt oder beide Personalentscheidungen unabhängig voneinander erfolgen, 
kann gegenwärtig nicht rekonstruiert werden. Leuschner jedenfalls verjüngt den 
Akademiestab: Er ist mit seinen 28 Jahren rund 30 Jahre jünger als die Vorstände 
Bokler und Wollasch und zehn Jahre jünger als Direktor Pöggeler.

Nach Leuschners Bekunden hängt sein eigenes Kommen auch mit der Finan-
zierungsstruktur der Akademie zusammen: Pöggeler (1993: 181) beschreibt die 
Finanzlage retrospektiv als sehr gut, und Bundesfamilienministerium und Lan-
dessozialministerium geben Gelder (vgl. Akademie  1968: 22; Akademie  1969: 
4), forderten dafür aber eine kameralistische Buchführung in der Akademie. 
Leuschners Vorgänger hatte diese verweigert, Leuschner führt sie dann aber 
relativ schnell ein. Dieser Erfolg verhilft ihm nach eigener Aussage zu Boklers 
Gunst. Entgegen dessen bisherigem Widerstand gegen Supervision, denn sie sei 
»Prinzenerziehung« und »Einzelnachhilfe« (Stenzel 2019: 24), erhält Leuschner 
dadurch die Gelegenheit, Supervision in der Akademie umzusetzen.

Ebenso  1964 soll, so berichtet Leuschner, über das Vorstandsmitglied der 
Akademie Dr.  Maria Hoerkens, Direktorin der Westfälischen Wohlfahrtsschu-
le des Bischöflichen Generalvikariats in Münster, der Kontakt zu Cora Baltussen 
entstanden sein (Gröning  2013: 89; Gröning/Kreft  2011: 39). Baltussen hatte 
zu dieser Zeit bereits die Leitung des Studienzentrums in Nijmegen abgegeben 
(s. S. 457 ff.). Gleichsam kämen aber auch Teresa Bock und Alfons Maas als Kon-
taktvermittelnde in Frage, die bereits 1962 in Düsseldorf mit Cora Baltussen 
gearbeitet, sie 1962 im Rahmen einer Fachtagung in Aachen (Arbeits- und So-
zialminister Nordrhein-Westfalen 1963) erlebt hatten und der Akademie durch 
die Fortbildungssemester verbunden waren. Zwar war die Niederländerin Marie 
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Kamphuis  (1907–2004) seit Anfang der 1950er Jahre in der Bundesrepublik 
(Krause-Lang 1964b: 25; Müller 2013: 189) und international durch ihre zahl-
reichen Fortbildungsveranstaltungen, Schriften (e. g. Kamphuis 1961; 1963 u. ö.) 
und Vorträge (e. g. Kamphuis 1964; 1965) schon weitaus vernetzter und renom-
mierter (Krause-Lang 2002), aber Kamphuis war als reformierte Protestantin in 
der katholischen Sozialen Arbeit offenbar nicht ausreichend anschlussfähig für 
die Langzeitfortbildung und Anstellung bei einem katholischen Träger. Sichtbar 
wird dies in Rezension von Kamphuis durch die katholische Schulleiterin Krau-
se-Lang insbesondere in Hinblick auf Widersprüche zur Sexualmoral der römi-
schen Kirche: Kamphuis  (1963: 136 ff.) „behandelt aber das heikle Kapitel der 
Anwendung von Verhütungsmitteln in einer Ehe ohne die entsprechende Inter-
pretation, sodaß der Eindruck einer völligen Fehleinschätzung des Geschlechts-
lebens in der Ehe durch Vertreter der katholischen Kirche entsteht“ (Krause-
Lang  1964b: 27). Darüber hinaus war Kamphuis auch schlichtweg ausgelastet. 
Baltussen hingegen war in Deutschland ein nahezu unbeschriebenes Blatt und 
nur einem sehr kleinen Kreis bekannt, gleichzeitig aber katholisch sozialisiert 
und durch den Neothomismus geprägt. Sie fügte sich wie ein Puzzleteil in das 
katholische Akademie-Profil. Parallel bestand neben dem katholischen Bildungs-
defizit ein Fachkräftemangel, der unmittelbar aus der katholischen Ablehnung 
der Psychoanalyse und des Casework resultierte: Es gab in katholischen Krei-
sen nicht ausreichend Fachkräfte, die mit dem Casework und der Supervision 
vertraut waren und es an der Akademie für Jugendfragen hätten lehren können 
oder wollen (vgl. Kamphuis 1964). Im deutschen Diskurs hatten sich zu diesem 
Zeitpunkt vor allem Dora von Caemmerer und Ruth Bang hervorgetan, die im 
katholischen Milieu jedoch ebenso wenig anschlussfähig waren wie Kamphu-
is. Zudem arbeitete Dora von Caemmerer bereits mit Gerhard Melzer für den 
Deutschen Verein (Caemmerer 1964), und beide waren evangelisch. Ruth Bang 
war ebenfalls evangelisch und – gravierender noch – der Arbeiterwohlfahrt und 
dem Sozialismus verbunden; zudem hatte sie – ähnlich Kamphuis – zu Fragen 
der Sexualität aus katholischer Perspektive unerwünschte Positionen vertreten 
(Hymes 1954, teilübersetzt von Bang) und sich bereits aus dem Erwerbsarbeits-
leben zurückgezogen (Ludwig-Körner 2020). Andere, wie Teresa Bock, Martha 
Krause-Lang oder Ella Koll-Bernards waren als promovierte Akademikerinnen 
Leiterinnen von Sozialfachschulen, und diese sicheren Stellen waren mit ihrem 
Status vermutlich attraktiver als ein »Experiment« an einer jungen Akademie mit 
ungewisser Zukunft.

Noch im selben Jahr wirkt Cora Baltussen dann offenbar daran mit, dass ein 
Kontakt zu Professor Dr. Louis Lowy in Boston (USA) entsteht. Dabei bleibt un-
geklärt, wo Baltussen Lowy dergestalt kennengelernt hatte, dass sie Lowy nach 
Deutschland – das Land seiner Verfolgung und Internierung in der NS-Zeit – ho-
len konnte. Strömbach datiert und kontextualisiert sein Kommen falsch mit dem 
Frankfurter Auschwitz-Prozess (Schumann  1995: 107; s. S. 187). Unklar bleibt 
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auch, ob Baltussen ihn tatsächlich selbst überzeugt (Scherzinger 1995: 230; Kers-
ting 2002a; 2002b: 89 f.; 2018: 145; Gröning/Kreft 2011: 39), oder ob es Teresa 
Bock mit ihrer Referenz war (Bock 1969 [1965]: 9–12; 1999: 68; Gröning 2013: 
89) und Baltussen Lowy gar nicht kannte, bevor sie an der Akademie für Jugend-
fragen aufeinandertrafen. Denn tatsächlich lassen sich bisher keine Nachweise 
für eine Kooperation oder Interaktion finden.

Louis Lowy, 1920 in München als Sohn des jüdischen Vaters Max Löwy und 
einer katholischen Mutter geboren, 1936 in das noch tschechoslowakische Prag 
emigriert, 1941 im KZ Theresienstadt interniert, 1944 ins KZ Auschwitz depor-
tiert und beim Todesmarsch entkommen, kann nach einem Aufenthalt im Dis-
placed Persons Camp im bayrischen Deggendorf schließlich in die USA emig-
rieren und wird dort 1957 Professor der Boston University School of Social Work 
(Gardella 2011). Lowy erklärt sich bereit, im Oktober 1964 einen dreiwöchigen 
Fortbildungskurs über „Praxis der sozialen Gruppenarbeit“ (Akademie  1965: 
6 f.) für die Akademie für Jugendfragen zu geben (Büngers 1970; Gröning 2013: 
89; Bock 1999: 68; Kersting 2002b; 2005: 20; 2018: 145; Scherzinger 1995: 230 f.; 
Schumann  1995: 107; Gröning/Kreft  2011: 39; o. V. 1964: 380). Der Kurs war 
„maximal belegt“ (Akademie 1965: 4) und fand vom 8. bis 29. Oktober 1964 in 
der Deutschen Landjugendakademie Klausenhof im niederrheinischen Dingden 
statt (op. cit.: 6). Und wenn es in der diesbezüglichen Werbung heißt: „Der Aka-
demie geht es dabei nicht um eine »Amerikanisierung«, sondern um eine me-
thodische Bereicherung der deutschen Sozialarbeit. Methodisches Handeln soll 
endlich als erlernbar anerkannt werden“ (o. V. 1964: 380), wird darin sowohl die 
externe Kritik einer Amerikanisierung aufgenommen (vgl. dazu Schneider 1954; 
Watson/Lippitt  1955: 71) als auch die Ungeduld der Initiator*innen in Hin-
blick auf zu entwickelnde Fachlichkeit und deren Anerkennung deutlich, auch 
wenn der Fokus zunächst auf dem methodischen Handeln liegt. Zudem erfährt 
das Lehrangebot der Akademie eine Aufwertung durch ausländische Expertise. 
Lowy war zu der Erkenntnis gekommen, „dass der Mensch seine Bedürfnisse 
gegenüber Mensch und Gesellschaft geltend machen muss und dass er hierbei 
im Bedarfsfall nach einem vermittelnden Mechanismus suchen wird. Sozialarbeit 
ist ein »vermittelnder Mechanismus zwischen den Problemen des Individuums 
und den Problemen der Gesellschaft« (Lowy 1973, S. 11) geworden. […] Auf der 
Handlungsebene ergeben sich aus dem gesellschaftlich legitimierten Mandat die 
wertebasierten Ziele und Aufgaben. Lowy benennt diese Werte konkret: »Men-
schenwürde, Selbstbestimmung, Solidarität, Partizipation und soziale Gerechtig-
keit« […] sowie seine Berufung auf die »ethischen Prinzipien für das Verhalten 
des Social Worker […] der National Association of Social Workers« von 1960“ 
(Lambers 2018: 133). Weiter gedacht benötigt Soziale Arbeit dann „als wertege-
bundenes Handeln […] eine Sozialarbeitswissenschaft, die in einer normativen 
Philosophie begründbar wird“ (op. cit.: 134). Diese von Lowy vertretenen Wer-
te erweisen sich als äußerst anschlussfähig an die katholische Profilierung der 
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Akademie, so dass eine langjährige, regelmäßige Kooperation Lowys mit katholi-
schen Bildungseinrichtungen, zu denen er gemeinsam mit seiner Frau Ditta jähr-
lich für Wochen und Monate in die Bundesrepublik kommt, entsteht (Scherzin-
ger 1995; Gardella 2011). Aber auch die in seiner Kindheit durch die katholische 
Familie seiner Mutter gebildete Vertrautheit mit dem Katholizismus sowie die 
Zerrissenheiten dieser Zeit, als tschechischer Staatsbürger und jüdischer Sohn 
einer Katholikin, die ein jüdisches Leben führt, werden bei Gardella (2011) deut-
lich. Zusammengenommen mit der von Rosenbloom (1995) herausgearbeiteten 
Präferenz Holocaustüberlebender für „das positive Wertesystem, das von frühen 
Familien- und Gemeinschaftserlebnissen herrührt“ (Rosenbloom 1994: 4 nach 
Gardella 2019: 28), macht das Lowy nicht nur inhaltlich, sondern auch emotio-
nal anschlussfähig an die katholische Akademie. Lowy lehrte unmittelbar im 
Anschluss an diesen ersten Akademiekurs vom 2. bis 21. November 1964 auch 
in einem weiteren Kurs soziale Gruppenarbeit an der ASG-Schule in Düsseldorf 
unter der Leitung von Teresa Bock, was ein weiteres Mal die Nähe der beiden 
Einrichtungen und die enge Kooperation unterstreicht.

Ob Cora Baltussen und Louis Lowy sich im Oktober oder November  1964 
treffen oder Kontakt haben, ist nicht überliefert. Baltussen doziert dann im No-
vember 1964 über „Einzelfallhilfe als Methode und Erziehungshaltung“ im Fort-
bildungskurs „Der Erziehungsauftrag moderner Jugendhilfe“ (Akademie  1965: 
7), der „im Geiste offener Katholizität“ (o. V. 1964: 380) durchgeführt wird. Diese 
Formulierung drückt das beschriebene Bemühen aus, sowohl das katholische Pro-
fil zu betonen und gleichzeitig eine Offenheit für neue Konzepte zu signalisieren.

Das Jahr  1964  – das zweite unter Pöggelers Ägide  – erweist sich für die 
Akademie für Jugendfragen damit als richtungsweisend. Hier lässt sich der Aus-
gangspunkt für die Supervisionsausbildungen an der Akademie für Jugendfra-
gen verorten, die ab 1964 ihren Anfang nehmen: Im Dreieck zwischen Gerhard 
Leuschner als neuem Geschäftsführer, Cora Baltussen als Expertin der Einzelfall-
hilfe (Social Case Work) und Louis Lowy als Experte der Sozialen Gruppenarbeit 
(Social Group Work) wird Supervision zunächst als zentraler Bestandteil neuer, 
wissenschaftlicher und ausländischer Methoden der Sozialen Arbeit eingeführt 
und praktiziert, bevor es ab 1969 zu eigenständigen Supervisionsausbildungen 
kommt. Leuschner – so zumindest sein retrospektives Narrativ – gelingt es dabei 
aufgrund seines guten Verhältnisses zum Vorsitzenden Willy Bokler und takti-
schen Geschicks, einen Haushaltssondertitel für „planerische Verfügungsmittel 
für neue Lernformen“ (Stenzel 2019: 24) zu etablieren, den er für die vom Vor-
stand zunächst ungewollte Supervision nach eigenem Ermessen nutzen kann. 
Durch Leuschners Förderung – er nimmt wie andere Akademiedozenten auch 
selbst an den Kursen teil (Leuschner/Oberhoff 1984: 24) – und die Ausnutzung 
katholischer Netzwerke insbesondere zu den Fachschulen wird Supervision in 
den Folgejahren schnell zu einem wichtigen Aspekt in der Bildungsarbeit der 
Akademie, und Leuschner verfolgt hier stringent eine eigene Agenda, unabhängig 
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von den Direktoren Pöggeler sowie dessen Nachfolger Dreier. Inwieweit der im 
selben Jahr installierte neue Beirat, dem in Person von Kurt Nachbauer ein Case-
work-Dozent und Supervisor angehört, diesen Kurs befördert, ist bislang nicht 
erkennbar.

Wie katholische Netzwerke nicht nur die Akademiearbeit insgesamt, sondern 
auch das Projekt »Supervision« befördern, soll beispielhaft an den Biographien 
von zwei Teilnehmerinnen rekonstruiert werden: Martha Fehlker (* 1937) und 
Hilda-Maria Lander  (1934–2018). Fehlker erwirbt nach einer durchgängig ka-
tholischen (Berufs-)Sozialisation und Tätigkeiten in den Diözesen Limburg und 
Münster an der Akademie für Jugendfragen von 1966 bis 1968 zunächst das Dip-
lom in Sozialer Einzelhilfe, anschließend absolviert sie dort bis 1970 die Super-
visorenausbildung (Fehlker 1977) und wird bereits mit Ausbildungsbeginn 1968 
nebenberufliche Lehrsupervisorin (Akademie  1969: 23 und Folgejahre). Ver-
gleichbar Lander: Nach einer durchgängig katholischen (Berufs-)Sozialisation ist 
sie ab 1964 Dozentin an der ASG-Fachschule in Düsseldorf und damit Kollegin 
von Teresa Bock und Alfons Maas, die mit der Akademie wie dargestellt verbun-
den waren. Ende der 1960er Jahre beginnt sie eine Supervisionsausbildung an 
der Akademie für Jugendfragen (Lander 1977), ab 1971 wird sie dort selbst neben-
berufliche Lehrsupervisorin (Akademie 1972: 34 und Folgejahre). Beide Frauen 
promovieren 1977 unabhängig voneinander über Supervision, werden Hoch-
schullehrerinnen in Münster und Nürnberg und bleiben zeitlebens unverheiratet.

Das Agenda-Setting der Akademie, nun „im Geiste offener Katholizität“ 
(o. V. 1964: 380) die im katholischen Milieu kritisch gesehenen »neuen Metho-
den« Casework und Groupwork zu lehren, erfolgt nicht ohne Widersprüche aus 
der katholischen Kirche oder ihren Verbänden. Exemplarisch sei hier der Beitrag 
„Neue Methoden der Sozialen Arbeit aus Sicht eines Christen“ der Fürsorgerin 
(?) Ursula Binder (1968) angeführt. Darin spricht sie sich gegen Rationalisierung, 
Verwissenschaftlichung und Säkularisierung durch die »neuen Methoden« aus, 
postuliert Fürsorge als urchristlichen Auftrag und vergleicht die Supervision 
mit der Beichte (vgl. dazu Herrmann 1952). Sie argumentiert theologisch, be-
zieht sich auf Romano Guardini und steht damit für die (kirchliche) Tradition 
und gegen Modernisierung. Andernorts sind die Bedenken, die sich vornehm-
lich gegen tiefenpsychologische Elemente, Technisierung und Rationalismus in 
Casework und Supervision richten, schon mehr als zehn Jahre zuvor diskutiert 
worden (vgl. e. g. Herrmann 1952; Caemmerer/Schiller 1953: 254).

Die Einführung der Supervision, zunächst getrennt jeweils in Verbindung mit 
der Sozialen Einzelfallhilfe (Social Casework) unter Baltussens Leitung bzw. mit 
der Gruppenarbeit (Social Groupwork) unter Lowys Leitung, lässt sich im Übri-
gen anhand des Kursprogramms der Akademie gut nachvollziehen.

So findet im September 1965 eine „Fortbildungstagung über Fragen der Pra-
xisanleitung“ (Kögl 1966) statt, veranstaltet vom Berufsverband Katholischer So-
zialarbeiter (BKS) und dem Berufsverband der Katholischen Fürsorgerinnen (BKF) 
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in Kooperation mit der Akademie (Akademie 1966: 11 f.).192 Daran nehmen zwar 
weder Baltussen noch Lowy teil, aber Alfons Maas aus Düsseldorf. Die BKF-Ver-
bandsvorsitzende Ella Koll-Bernards (Paulini 2013: 15) und Kurt Nachbauer re-
ferieren, und es spricht auch Ilse Scherzer193 aus Tel Aviv über „Wege der Verwirk-
lichung der Supervision“ (Kögl 1966). Der im Akademie-eigenen Jahresbericht 
gewählte, abweichende Titel „Wege der Verwirklichung der Praxisanleitung und 
Praxisberatung“ (Akademie 1966: 11) zeugt von der oben beschriebenen Suche 
nach dem Namen dieser neuen Methode. Scherzer und Baltussen hatten zeit-
gleich an der University of Chicago studiert. Möglicherweise sind sie sich dort als 
internationale Studentinnen begegnet, und Baltussen hatte Scherzer an die Aka-
demie vermittelt. In Scherzers Vortrag verdeutlicht sie den Zusammenhang des 
Anspruchs „des Sozialarbeiters auf eine größere Geltung im gesellschaftlichen 
Bereich […] mit einer größeren Leistung für die Gesellschaft. Die Supervision ge-
währleistet und ermöglicht überhaupt erst die qualitative Verbesserung beruflich 
geleisteter Sozialarbeit. Deshalb ist Supervision keine schöne Dreingabe, sondern 
ein Bestandteil der Berufsarbeit“ (Kögl 1966). Die Verbindung der Praxisanlei-
tung und Supervision sowohl mit Erwachsenenbildung (Praktikumsanleitung) 
als auch Beratung entsteht durch das Schlussreferat „von Professor Bornemann[194] 
über »Beratung als ein Weg der Hilfe«“ (ib.). Im Vergleich zur BKS-Tagung 1959 

192 Die Veranstaltung fand offenbar noch vor der Zusammenlegung beider Verbände statt, 
die nicht exakt datiert ist.

193 Ilse Scherzer (1913–2011), in Wien als Ilse Freund geboren, nichtreligiös-jüdisch aber sozialis-
tisch sozialisiert, studierte Psychologie und besuchte parallel die private Fürsorgeschule Wien 
von Ilse von Arlt. Promotion nicht nachweisbar. 1935 Heirat und Emigration nach Palästi-
na. 1952–1954 zweijähriges Studium an der University of Chicago als Stipendiatin, Abschluss 
mit Master of Social Work. Anschließend Dozentin für Soziale Arbeit an der Hebräischen Uni-
versität in Jerusalem und Tel Aviv bis 1983 (Hecht/Stiassny 2002; Hafer/Hafer 2007: 31). In den 
Folgejahren war sie nicht mehr an der Akademie für Jugendfragen tätig (Akademie 1967 ff.) 
und hinterließ in der Bundesrepublik keine weiteren feststellbaren Spuren.

194 Vermutlich der Psychologe und Sozialpädagoge Professor Dr. Ernst Bornemann (1912–
1988). Das Ansinnen, in Sozialpädagogik bei Curt Bondy zu promovieren, scheiterte 
ebenso wie der anschließende Versuch bei dem Schüler Leonard Nelsons (Sokratische 
Methode, s. o.), Heinrich Düker (1898–1986), an der NS-Wissenschaftspolitik. Nach einer 
Habilitation bei Wolfgang Metzger (1899–1979) lehrte er an der Universität Münster als 
Nachfolger von Friedrich Siegmund-Schultze. Bornemann schrieb seine Münsteraner 
Habilitationsschrift 1945 über Psychotechnik und Eignungsdiagnostik, entwickelte aber 
ein zunehmend sozialpädagogisches und kritisches Profil. Er war dem Protestantismus 
verbunden, hatte mit seiner individualpsychologisch ausgerichteten Bochumer Erzie-
hungsberatungsstelle aber beratenden Einfluss auf die Caritas der Diözese Münster (Bor-
nemann  1982: 27) und entwickelte sich immer mehr „vom angewandten Psychologen 
zum Erziehungswissenschaftler“ (op. cit.: 31). Als Zweitgutachter betreute er die Disser-
tation von Martha Fehlker (1977) über Supervision. Seine Frau Änne geb. Melcher wirkte 
nach dem Krieg für unbekannte Zeit an der „Westphalia School of Social Work“ (Borne-
mann/Ansbacher 1949), also vermutlich der Westfälischen Wohlfahrtsschule in Münster, 
und unterstütze ihn im Übrigen in seiner Laufbahn.
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(Bünger 1960) wird die zunehmende Politisierung der Frage nach dem Stellen-
wert der Supervision für die Soziale Arbeit greifbar, und damit auch Fragen nach 
der Profession.

Einige Monate später dann führt Baltussen Supervision anhand mitgebrachter 
Fälle vor, wie sich Leuschner erinnert (Gröning 2016: 89; 2013: 88). Möglicher-
weis war es im Rahmen des Kurses „Methoden der vertieften Einzelfallhilfe“, der 
vom 8. bis 20. November 1965 in der Deutschen Landjugendakademie Klausenhof 
im niederrheinischen Dingden stattfindet und von 25 Teilnehmenden besucht 
wird (Akademie 1966: 11). Für den Kurs war explizit mit dem internationalen 
Ansehen und „wichtige[n] ausländischen Ergebnisse[n]“ der Kursleiterin Cora 
Baltussen geworben worden (o. V. 1965: 286). Auch wenn es vor allem Werbung 
ist, lässt sich doch der idealisierende Aspekt der Feldkompetenz darin wieder-
finden (vgl. Bauer/Gröning 1995: 20). Leuschner erinnert sich, dass „[s]owohl 
von Balthussen [sic!] wie von Lowy […] Rahmenbedingungen für Supervision 
verlangt wurden, wie schriftlich Fälle vorzulegen, Sitzungszeiten und -abstände, 
Zahl der Sitzungen, die undiskutierbar waren. Wer hier kritische Fragen stellte 
und beispielsweise generalisierte Rahmenbedingungen über Indikation und Dia-
gnose hinterfragte, verlor sofort die Zuwendung und hatte Mühe, diese wieder zu 
gewinnen“ (Gröning 2016: 89).

Im März  1966 leitet Cora Baltussen dann in Münster einen zweiwöchigen 
Fortbildungskursus mit 25 teilnehmenden Sozialarbeitenden über „Methoden 
der sozialen Einzelfallhilfe“ (Akademie 1967: 4). Unter der Überschrift „Prak-
tische Einübung der neu gewonnenen Einsichten und versuchte Integration bis-
heriger Praxiserfahrungen der Teilnehmer“ (ib.) dürfte sich ein reflexives Format 
verbergen – möglicherweise war es nicht angemessen, dies als Supervision zu be-
nennen, weil es ja kein tatsächlicher Praxisprozess war, der kontinuierlich super-
visorisch begleitet wurde, es sich also um ein definitorisches Problem handeln 
könnte. Auch das Sonderbudget des Geschäftsführers mag dazu beigetragen ha-
ben, kontroversen Inhalten zwar einen Raum zu geben, diese aber in der Außen-
darstellung zu beschönigen oder verschleiern.

Der einwöchige „Fortbildungskursus in Zusammenarbeit mit dem Berufsver-
band Kath. Sozialarbeiter, Landesverband NRW“ unter der Überschrift „Bera-
tungsfunktionen des Sozialarbeiters“ (Akademie 1967: 5), geleitet von „Dr. Joos 
u. Geschäftsführer Leuschner“ (ib.) mit 59 Teilnehmenden, beschäftigte sich in-
tensiv mit der Thematik der Beratung durch Sozialarbeitende und erweitert da-
mit deutlich die bisherigen Fürsorgekonzepte, die vor allem methodenorientiert 
waren. Die anschließende Publikation der zentralen Vorträge – von Joos (1966) 
eingeleitet erschienen die Vorträge des Universitätsassistenten Hornstein (1966), 
Volkswirts und späteren „Mitglieds der Akademie“ Junge (1966) und Jugendamts-
leiters Haller (1966) – unterstreicht die Bedeutung, die diesen Beiträgen im Dis-
kurs beigemessen wird. Vor allem Walter Hornsteins Beiträge betonen einerseits 
die Relevanz der gesellschaftlichen Situation des Menschen (Hornstein  1966a) 
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sowie das dialogische Gespräch „auf der gleichen Ebene“ (Hornstein 1966b: 366) 
und beschreiben den „Kern der Beratung […] im klärenden Besprechen dessen, 
was in der Lebensproblematik des Ratsuchenden zum Vorschein kommt und so 
zum Gegenstand der Erörterung werden kann. Das Ziel besteht darin, Entschei-
dungsfähig- und -willigkeit zu stärken und zu eigenem verantwortetem Handeln 
zu erkräftigen“ (Hornstein  1966b: 361 f.). Dieses Beratungsverständnis ist an 
Romano Guardinis Konzept der Persönlichkeitsbildung ebenso anschlussfähig 
wie an Hans Scherpners und dessen zeitgenössische Forderung, in der Fürsorge-
ausbildung weniger auf Wissensvermittlung denn Herausbildung einer Urteils-
fähigkeit zu setzen (Scherpner 1927: 43; s. S. 94 ff.). Ebenso fügt es sich auch zu 
Charlotte Towles (1954) Konzept des „Personality Development“. Hornstein be-
schreibt Beratung also als Hilfe zur Selbsthilfe und Entscheidungsfindung, als 
Aktivierung, als Aufklärung, als Reflexion und Emanzipation in einer pluralen 
und dynamischen Gesellschaft und schließt damit an den oben dargestellten 
Diskurs um Beratungsverständnisse und die Kritik daran an, den Klaus Mollen-
hauer (1965) pointiert angestoßen hatte (s. S. 281; vgl. Hornstein 1967a; b; Hör-
mann 1985; Gröning 2015; 2016). Hornstein transportierte mit seinem Vortrag 
und der Publikation in der Jugendwohl (Hornstein 1966a; b) die Frage nach dem 
(pädagogischen) Beratungsverständnis damit sowohl in Supervisionskontexte als 
auch in das katholische Milieu und leistet damit letztlich einen Anstoß zur Pro-
fessionalisierung.

Während Louis Lowy regelmäßig in seinen Sommerferien aus Boston nach 
Münster und Freiburg im Breisgau kommt, wird Cora Baltussen für zwei Jahre 
an der Akademie für Jugendfragen angestellt und ab Herbst 1966 mit der Kurs-
leitung einer zweijährigen „Aufbauausbildung für Sozialarbeiter“ betraut (Bal-
tussen  1967; Kursteilnehmer  1969; Schauf  1969; Schumann  1995: 112). Diese 
beginnt im September 1966 mit einer Einführungswoche vom 4. bis 10. Septem-
ber 1966. 1969 berichten „die Kursteilnehmer“ retrospektiv in der Zeitschrift Be-
währungshilfe (identisch: Schauf (1969) in Jugendwohl) über den Kurs, und der 
teilnehmende Bewährungshelfer Holschbach (1969) schreibt dort auch über die 
neue Theorie Sozialer Arbeit seines Dozenten Dr. iur. Anton Hunziker195. Dieser 
war seit 1961 leitender Dozent „der ersten akademischen Ausbildungsstätte für 
Sozialarbeiter in der Schweiz“ (Hunziker 1964: 5) an der Universität Freiburg im 
Üechtland und sah die Aufgabe Sozialer Arbeit darin, durch „individualisierende 
Sozialtherapie […] Hilfe zur Selbsthilfe“ (Holschbach 1969: 44) zu leisten und 
über „Beziehungshilfe […] die soziale Integration des Einzelnen“ zu ermöglichen 

195 Über Dr. iur. Anton Hunziker liegen keine biographischen Daten vor. 1958 promovierte er 
an der Universität Fribourg (Hunziker 1958). Mit seinen beiden Schriften zu Einzel- und 
Strukturfragen der Sozialarbeitswissenschaft (Hunziker  1964; Hunziker/Ziltener  1965) 
sowie der daran anschließenden Reform bzw. Neubegründung der Solothurner Schule 
für Sozialarbeit setzte er in der Schweiz maßgebliche Impulse für die Fachwissenschaft. 
Später Kooperation mit Louis Lowy in der Schweiz (Hunziker/Lowy 1979).
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(ib.). Auch Hunziker ist katholisch und versteht Fürsorgearbeit auch als „das 
Gestalten von Beziehungen des Menschen, zu Sachen, zu Menschen, zu Gott“ 
(Hunziker 1958 nach Bang 1960: 77). Dabei rezipiert er in seiner frühen Schrift, 
die in der Bundesrepublik kaum Eingang in den Diskurs findet, neben US-ame-
rikanischer Literatur auch Ruth Bang (1958), Felix Biestek SJ (1957 [deutsch erst 
1968]), Marie Kamphuis (1963), Berichte der Vereinten Nationen aus dem Euro-
pean Social Welfare Programme (UN 1963) und den weiteren Dozenten im Kurs, 
Prof. Dr.  Norbert Luyten OP196 (1961). Luyten arbeitete als neothomistischer 
Naturphilosoph und Dominikaner zur „Idee und Aufgabe einer katholischen 
Universität“ (1965), der Anthropologie (1969), der Naturphilosophie (1969) und 
dem Werk Pierre Teilhard de Chardins SJ (1966). Im November 1963 begegneten 
Luyten und Hunziker dem Kanadier Swithun Bowers OMI, der als ein Hauptre-
ferent in Fribourg den „Fortbildungskurs für Sozialarbeit“ (o. V. 1964) prägt. Bo-
wers, der bereits im Herbst 1953 als UN-Experte in Belgien (o. V. 1953: 426) war, 
ist also mit Europa vertraut und in der katholischen Sozialarbeit beheimatet. In 
den 1950er Jahren erschienen in der UCISS-Zeitschrift bereits mehrere Beiträge 
von ihm (e. g. Bowers 1953; 1957). In dem Zusammentreffen und der von Hunzi-
ker formulierten »Hoffnung auf weiter bestehenden engen Kontakt« mit Bowers 
wird das transnational verbindende Element neothomistischen Caseworks wie-
der sehr deutlich. In Fribourg war zum Wintersemester 1961 die erste universi-
täre Ausbildung in Sozialarbeit in der Schweiz begründet worden, und Hunziker 
war „Leiter des Sektors“ (o. V. 1964). Anlässlich dieser Studiengangsgründung 
fand eine Studientagung statt, zu der unter anderen auch der UCISS-Präsident 
Prof. Dr. Georges Hahn aus Toulouse mit seinem Vortrag „La formation du tra-
vailleur social sur le plan international“ beitrug. Die ebenfalls der UCISS verbun-
dene Fribourger Dozentin Miriam Polla-Lorz197 hielt dort eine „Introduction au 
casework et à la Supervision“ (o. V. 1961; o. V. 1962).

Doch zurück an die Akademie nach Münster, an die Hunziker und Luyten 
diese transnational erweiterten Schweizer Einflüsse mitbringen. Das Kursgeflecht 
lässt sich soziografisch wie in Abbildung 12 dargestellt skizzieren.

196 Dr. Norbert Alfons Luyten OP (1909–1986), geboren in Belgien, trat 1927 in den Predi-
gerorden (Dominikaner) ein. 1933 erhielt er die Priesterweihe. Luyten studierte Theo-
logie und Philosophie in Gent und Leuven und promovierte 1943. Ab  1945 Professor 
der Naturphilosophie und philosophischen Anthropologie an der Universität Fribourg, 
von 1956–1958 deren Rektor. Luyten verfasste über 250 Publikationen (vgl. Schuma-
cher 2009).

197 Polla-Lorz, Lebensdaten unbekannt, nahm dann 1963 an der UNO-Tagung in Amers-
foort teil (UN 1964: 151).
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Abbildung 12: Diese unterkomplexe Skizze ist der unzulängliche, stark vereinfachende 
und soziografische Versuch einer Visualisierung des Kursgefüges (rosa) als Teil 
der Akademie für Jugendfragen (blau). Eingezeichnet sind Akteur*innen rund um 
das Kursgeschehen mit ihren organisational-verbandlichen Herkunftsbezügen, 
so dass unterschiedliche thematische Einflüsse und Zugehörigkeiten visualisiert 
werden.

Und auch der Psychologe Paul Wanner aus Luzern unterrichtet im Akademie-Kurs. 
Die Luzerner Ausbildungsstätten für Soziale Arbeit, an denen sowohl Hunziker und 
später auch Louis Lowy als Gastdozent tätig sind, verortet Beat Schmocker heute in 
der „für Luzerner oder Zentralschweizer Verhältnisse geradezu »linke[n]« Christ-
lich-soziale[n] Bewegung“ (Schmocker  2019: 54). Er bezeichnet Hunziker dabei 
als wichtigen international agierenden Protagonisten, der als erster im deutsch-
sprachigen Raum den Begriff „Sozialarbeits-Wissenschaft“ (Hunziker  1964: 9)198 
gebraucht und mit seinen Konzepten erheblich zur Professionsentwicklung der So-
zialen Arbeit in der Schweiz und Europa beigetragen hätte (Schmocker 2019: 68). 
Diese neue transnationale Achse zwischen der Akademie für Jugendfragen und Fri-
bourg in der Westschweiz überrascht, weil die Fribourger Dozenten bis zu diesem 
Zeitpunkt im deutschsprachigen Diskurs nicht rezipiert werden und sich mit der 
Akteursperspektive keine persönlichen Begegnungen nachweisen lassen. Wie und 

198 Andere Quellen sehen den Begriffsursprung in den 1950er Jahren bereits bei Herbert 
Lattke (1955) und Ilse Arlt (1958), die allerdings von „Fürsorgewissenschaft“ sprach, vgl. 
Birgmeier (2012: 23).
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wo diese Kontakte zwischen den zwei katholischen Zentren entstanden, ist deshalb 
bislang nicht rekonstruierbar; gleichwohl scheint es eine Kontaktachse gegeben zu 
haben, die Dr. Veronica Kircher schon zuvor aus Fribourg an die Wohlfahrtsschule 
Münster lockte – auch hieran war Maria Hoerkens beteiligt (Kircher 2019).199 An 
dem Kurs in Münster nimmt auch die Victor Gollancz-Stipendiatin Martha Fehl-
ker teil (Fehlker  1977). Dieser Kurs wird im Zweiten Jugendbericht der Bundes-
regierung (BT-Drucksache V/2453: 85.127) erwähnt und weiter unten im Spiegel 
der Berichte von Schauf  (1969) und Holschbach  (1969) sowie der Kursteilneh-
mer (1969) ausgewertet (s. S. 477).

Vom 19. bis 23. September 1966 findet in „Zusammenarbeit mit dem Verein 
Bewährungshilfe e. V., Bad Godesberg“ in Bad Godesberg ein „Einführungsse-
minar für soziale Einzelfallhilfe“ mit 18 Teilnehmenden statt, an dem Leuschner 
am zweiten Tag als Gast dazustößt (Akademie 1967; Bericht über das Einfüh-
rungsseminar in den Akten des Vereins Bewährungshilfe o. J. [1966]; Tätigkeits-
bericht  1966 der Deutschen Bewährungshilfe  1967; Deichmann et  al. 1978). 
Möglicherweise hat er selbst als ehemaliger Bewährungshelfer diese Koopera-
tion initiiert. An das Seminar schließt sich die „Berufsbegleitende Fortbildung 
für Bewährungshelfer“ an: Monatlich bis Juli  1968 kommt der Kurs weiterhin 
zusammen und hat an acht von zehn Studientagen zwischen 1½ und 6 Stun-
den „Methodenlehre“ bei Baltussen, darüber hinaus ab 1967 auch monatliche 
Gruppensupervisionen bei holländischen Sozialarbeitern (Bericht über das Ein-
führungsseminar in den Akten des Vereins Bewährungshilfe o. J. [1966]). Für 
die Bewährungshilfe muss dieser Kurs eine Initialzündung gewesen sein, wenn 
man Deichmann (et al. 1978) Glauben schenkt. Anhand des im Archiv des DBH 
unvollständig erhaltenen Kursmaterials ist nachzuvollziehen, dass der theore-
tische Unterricht – darunter ein unzugeschriebenes deutschsprachiges Exzerpt 
von Biestek (1957), eine maschinenschriftliche Übersetzung unbekannter Hand 
einer Broschüre der Community Service Society aus New York (FSA 1958) und 
anthropologischer Ausarbeitungen von Luyten – anhand von Musterfällen mit 
der Arbeitspraxis in Bezug gebracht wurde und die protokollierte Diskussion in 
diesen Fallbesprechungen wichtiges Lernelement war.

Der in die Anthropologie einführende Text des Dominikaners Luyten (o. J. 
[um 1966]) steht dabei für ein wesentliches Merkmal der Kurse der Akademie 
für Jugendfragen: Den Einfluss von Philosophie und Theologie. In den konfes-
sionell ungebundenen Kursen des Deutschen Vereins oder der Victor-Gollancz-
Stiftung, so die These, war die Anthropologie kein prägnanter Inhalt, und auch in 
der verbreiteten Literatur von Ruth Bang wird das Menschenbild gerade einmal 
randständig berührt. Luyten stellt in seinem Text vier philosophische Einstiege 

199 Möglicherweise entstand der Kontakt durch Maria Hoerkens und ihre Übersetzung der 
Arbeit des Fribourger Professors für Philosophie, Dr. phil. Joseph Maria Bocheński OP 
(1950).
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in die Anthropologie vor und skizziert dabei den Menschen als Selbst- und Welt-
gestalter sowie Gottessucher. Dabei scheint er sich von Arnold Gehlens Konzept 
des »Menschen als Mängelwesen« eher zu distanzieren und mit Pierre Teilhard 
de Chardin SJ den Menschen als »Vollendung der Schöpfung« (vgl. Luyten 1966) 
und mit Karl Rahner als »Gottessucher« zu beschreiben. Gerade die Beziehung 
des Menschen zu Gott ist Luyten die wichtigste, so scheint es, aber eine Einord-
nung von Luytens philosophischen Positionen steht noch aus. Luyten skizziert 
die Situation des damaligen Menschen bezogen auf Gott und die Welt der Mo-
derne, in der der Mensch einsam und verloren wird. Auch wenn der Komfort 
durch Technik und Errungenschaften steigt, überwiegen in Luytens Gedanken 
doch die Ängste, Unsicherheiten und Gefahren von Modernisierung, Traditions-
abbrüchen, Globalisierung und allgemeiner Beschleunigung. Schon zu diesem 
frühen Zeitpunkt entdeckt er einen ökonomischen Aspekt in der sozialarbeite-
rischen Beziehung, ohne dies jedoch als Ökonomisierung zu beschreiben oder 
kritisieren: „Aus der Sorge »neutral« zu bleiben, macht man aus dem Hilfesu-
chenden einen »Kunden«“ (Luytens 1966: 10). Die Antwort sieht Luyten in der 
wirklichen Begegnung zwischen Sozialarbeiter und Hilfesuchendem, die von 
Vertrauen, Wertschätzung und Liebe geprägt sein soll (vgl. Bang 1967: 117). So-
ziale Arbeit soll Hilfe zur Selbsthilfe sein. Aber, und hier liegt ein entscheidender 
Unterschied zu anderen Konzepten des Casework, die auf radikale Akzeptanz 
des Hilfebedürftigen setzen: Soziale Arbeit soll zwar nicht verurteilen, aber doch 
bewerten, denn ein Sozialarbeiter ist eine „moralische Person“ (Luyten 1966: 11) 
mit (selbstverständlich katholischen) Wertnormen.

Der Bewährungshilfe-Einführungskurs soll in Form von Gruppensupervisio-
nen fortgeführt werden. Damit wird laut Cora Baltussen beabsichtigt: „

1. Die Methode des Casework zu erlernen.
2. Die theoretischen Kenntnisse in der Praxis zu üben.
3. Die eigene Persönlichkeit für den Beruf besser zu entwickeln.

Ohne diese Praxisberatung könne die Methode der Einzelfallhilfe nicht wirklich 
erlernt und ein Können darin nicht deutlich brauchbar erworben werden. Ausser-
dem sei eine weitergehende Aktivierung des Lernenden erforderlich, auch mit der 
Bereitschaft, seine Persönlichkeit in Verhalten und Reaktion mit in den Lernpro-
zess einzubeziehen (Selbstkontrolle)“ (Bericht o. J. [1966]). Die Gruppensuper-
vision wird durch niederländische Sozialarbeiter-Supervisoren ab Januar  1967 
durchgeführt (ib.). Unter anderen nimmt Bewährungshelfer Ernst Trötschel aus 
Gelsenkirchen an diesem Kurs teil, und seine Erkenntnisse fließen in den Diskurs 
ein (Trötschel 1968). Praxisberatung, Synonym für Supervision, nennt er dabei 
als herausragende Lernmethode, die zum erfolgreichen Erlernen der Methode 
der Sozialen Einzelhilfe beiträgt und die perspektivisch auch von berufserfahre-
nen Bewährungshelfern eingefordert werden wird. Zudem berichtet er auch von 
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kollegialen Fallbesprechungen, die auf Tonband aufgezeichnet werden. Trötschel 
nimmt parallel auch an Baltussens Akademie-Kurs teil.

Nicht genau nachvollziehen lässt sich, wie die Kontakte zu niederländischen 
Supervisor*innen entstanden sind und was diese konkret als solche qualifiziert 
hat. Vermutlich hat Cora Baltussen hier zumindest (weitere) Zugänge vermittelt 
(Akademie  1968: 18), gleichwohl war auch Marie Kamphuis als Niederlände-
rin in der Bundesrepublik mit Fachvorträgen, Schulungen und Literatur (Kam-
phuis 1963; o. J. [1965]) präsent und zudem mit Cornelis Wieringa bekannt, so 
dass auch andere Kontaktmöglichkeiten denkbar sind. In den Folgejahren fah-
ren zahlreiche deutsche Sozialarbeitende regelmäßig in die Niederlande, um 
sich supervidieren und damit in Casework bzw. Groupwork ausbilden zu lassen 
(Akademie 1968: 20; Kersting 1975: 10; 2003; Strömbach 2011; Oberhoff 1984; 
Lohl 2019: 41 f.), und stellenweise kommen die Supervisor*innen auch aus den 
Niederlanden in die Bundesrepublik, darunter ab 1969 auch Henk Foole (* 1928) 
aus Nijmegen (1974 [1972]) oder H. F. Damen (1971) spätestens seit 1968 (Aka-
demie 1969; 1970). „[W]er damals etwas auf sich hielt, der hatte einen Holländer 
als Supervisor“, erinnert sich Oberhoff (1986: 57). Damit scheint es ein wenig, 
als hätten mindestens in einem bestimmten und regionalen Segment der Sozia-
len Arbeit niederländische Supervisor*innen das Statussymbol „in Amerika ge-
wesen (i. A. g.)“ (vgl. Hofer 1963; Neuffer 1990: 111) abgelöst oder sich diesem 
zumindest ersatzweise angenähert. Denn die Stratifizierung der Sozialarbeiten-
den bildete sich graduell danach heraus, wo die Casework-Kenntnisse erworben 
wurden (vgl. Mollenhauer 1968: 31): In den USA als erklärtem Mutterland, auf 
internationalen Tagungen, von ausländischen Dozierenden im Inland oder ganz 
und ausschließlich in der Bundesrepublik.

In diesem Geschehen stößt um 1966 auch Drs.200 Cornelis »Kees« Frans Wie-
ringa (1928–1992), ein Dozent der Universität Utrecht und ehemals stellvertre-
tender Direktor der von Marie Kamphuis geleiteten Groninger School vor Maat-
schappelijk Werk (Wieringa 1958) zunächst als freier Mitarbeiter und Supervisor 
zur Akademie (Akademie 1967; Strömbach 2011; Jansen 2021). Wieringa wird 
nachgesagt, zur Zeit der deutschen Besatzung der Niederlande im Widerstand201 

200 Doctorandus, veralteter niederländischer Universitätsabschluss vergleichbar dem gegen-
wärtigen Master-Abschluss. Kein Titel für eine Promotion, wenn dies auch wiederholt in 
Deutschland vermutlich aus Unwissenheit irrtümlich so dargestellt wurde bzw. erschien 
(e. g. Soziale Welt 1959: 288; o. V. 1970: 102).

201 Der Widerstandsbegriff wird differenziert betrachtet und vor allem unterschiedlich eng 
bzw. weit definiert (vgl. Benz/Pehle 1994; Kuhlmann 2017: 45). In einem ersten Schritt 
ist es nahezu unmöglich zu fassen, ab welcher Handlung diese als Widerstand gelten soll 
(e. g. geäußerte Kritik, bewusste Arbeitsverlangsamung, Botengänge, Gespräche, soziales 
Engagement, situatives oder geplantes Handeln) oder ob es der Zugehörigkeit zu Struk-
turen eines organisierten Widerstands bedarf. Als zweites Problem der Forschung stellt 
sich dar, insbesondere niedrigschwellige Widerstandshandlungen ohne strukturelle Ein-
gebundenheit mangels Dokumentationen oder bezeugenden Aussagen zu rekonstruieren 
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aktiv gewesen (Weigand 2012: 52; 2021) und von der deutschen SS verfolgt wor-
den (Weigand 2021: 56) zu sein. Seine Nähe zum Christentum lässt sich durch 
seine Mitarbeit in der Redaktion der Verbandszeitschrift des protestantisch ge-
prägten Christlichen Gewerkschaftsbunds (CNV) in den Niederlanden annehmen 
(Wieringa 1967b; c), wo er sich unter anderem mit Wirtschaftspolitik auseinan-
dersetzt. Bereits früh veröffentlicht er in der Bundesrepublik und den Niederlan-
den über Gruppen- und Settlement-Arbeit sowie deren Verbindungen zu Super-
vision (Wieringa 1958; 1960; 1961; 1962) und war Referent auf der Konferenz der 
deutschen Wohlfahrtsschulen (Wieringa 1958). Um 1959 forscht er mit dem US-
Amerikaner Alfred Kadushin, der sich im Rahmen eines Austauschprogramms 
in Groningen aufhält, zu Casework (Kadushin/Wieringa 1960). Jahre später wird 
Wieringa dann festangestellter Mitarbeiter der Akademie für Jugendfragen und 
Supervisionsausbilder, der weiterhin über Supervision und Gruppenarbeit in 
deutscher und niederländischer Sprache publiziert (in deutscher Sprache e. g. 
Wieringa 1967a; 1970; 1971; 1973; 1979).

Auch das II. Vaticanum (1962–1965) prägt diese Zeit, wie das Kuratoriums-
mitglied von 1966 und die damalige BKDJ-Bundesführerin, Resi König, in einem 
kurzen Interview 2013 rückblickend und stellvertretend erzählt: „Ich war gerade 
30 und war ganz begeistert von diesem Aufruf, neue Belebung in die Gemeinden, 
in die katholische Bevölkerung zu tragen. […] Als das Konzil angekündigt wur-
de, da waren wir schon in einer lebendigen Gemeinde und hatten schon Jugend-
arbeit mit allem, was dazu gehört. Und […] einige sagten: »Und was bringt das 
Ganze?« Aber wir haben trotzdem erkannt, hier wird eine ganz wichtige Entwick-
lung eingeleitet für eine stagnierte Situation in der katholischen Kirche“ (Domra-
dio 2013). Nach den einschneidendsten Veränderungen durch das Konzil gefragt, 
antwortet sie: „Liturgie war für uns sehr interessant, wir haben neue Lieder, neue 
Melodien entwickelt, die gar nicht bei allen Bischöfen so akzeptiert waren. Wir 
wollten einmal einen etwas verjazzten Kirchentext singen, der musste sofort ge-
stoppt werden, weil der zuständige Bischof das nicht wollte. […] Die Ökumene. 
Wir haben sofort mit der Evangelischen Jugend auch auf der Bundesebene Kon-
ferenzen durchgeführt, Gottesdienste durchgeführt, auch von den Jugendlichen 
selbst vorbereitet, also, das waren schon ganz wichtige Akzente. Die Friedensbe-
wegung, die durch das Konzil auch weiter fortgeführt wurde, brachte internatio-
nale Kontakte, die für mich auch Begeisterung weckten“ (Domradio 2013). Die 
Akademie für Jugendfragen war für König sicher nicht der zentralste Teil in ihrem 
ehrenamtlichen Engagement, aber die Atmosphäre der Veränderung, die durch 
das II. Vaticanum entstand, erreichte auch die Akademie und ihre Akteur*innen 
wie Teilnehmenden.

(vgl. Thiem 2007: 83), denn gerade die Spurenlosigkeit des Wirkens war ja überlebensnot-
wendige Bedingung wie Paradoxon: Widerstand muss Spuren hinterlassen, um zu wirken.
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Während Luyten dies in seinen Seminaren eher als Gefährdung und Ver-
unsicherung darstellte (Luyten  1966), ist bei König deutlich der Wunsch nach 
Modernisierung der Institution Kirche zu erkennen, auch stellvertretend für den 
Jugendverband BDKJ, der ja ein wesentlicher Träger der Akademie für Jugend-
fragen war. In diesen beiden Positionen wird der Konflikt zwischen Tradition 
und progressiver Modernisierung auch innerhalb der Akademie für Jugendfragen 
greifbar. Die Fürsprecher*innen der Modernisierung erscheinen dabei aber nicht 
als radikale Forderer von Erneuerung und Veränderung oder dem Links-Katho-
lizismus zugehörig, sondern als Gemäßigte.

Währenddessen endet Pöggelers Amtszeit zum 31. März 1967 nach vier Jah-
ren. Ob Pöggeler auf eigenen Wunsch ausscheiden wollte, vertragliche Vereinba-
rungen dies vorsahen oder er dazu gedrängt wurde, ist bislang nicht bekannt. In 
seiner Amtszeit wurden wichtige Weichen für die weitere Entwicklung der Aka-
demie für Jugendfragen gestellt, insbesondere in Hinblick auf die hier zu unter-
suchende Entwicklung der Supervision.

1967–1968: Prof. Dr. phil. Paul Hastenteufel

In der Folge übernahm Prof. Dr.  Paul Hastenteufel  (1932–1987), ein ehemali-
ger Jesuitennovize, die Akademieleitung, blieb aber nur für ein Jahr bis zum 31. 
März 1968 und hinterließ entsprechend wenige Spuren. Hastenteufel wurde als 
Pädagoge 1962 in München promoviert und 1967 in Salzburg habilitiert (Mül-
ler 2014: 411; Akademie 1968). 1968 erhielt er einen Ruf an die Pädagogische 
Hochschule Bamberg. Sein Jahresbericht liegt lediglich als Typoskript vor (Aka-
demie 1968) und betont den Bedarf an zusätzlichem hauptamtlichem Personal, 
damit eine „akademiegebundene Forschungstätigkeit“ stattfinden könne. Die 
Verachtfachung und Neustrukturierung des Bibliotheksbestandes spricht ebenso 
wie die Erwähnung von Publikationen, darunter seine Habilitation, für den Wis-
senschaftsanspruch der Akademie und ihrer Träger. In seinem Bericht wird zu-
dem erstmals belegt, dass die Akademie spätestens ab 1967 neben der Deutschen 
Bischofskonferenz (DBK) auch vom Bundesministerium für Familie und Jugend 
(BMFJ) sowie dem Arbeits- und Sozialministerium des Landes Nordrhein-West-
falen Haushaltsmittel erhält (Akademie 1968: 22; Akademie 1969: 4).

In dieser Zeit läuft der Kurs von Cora Baltussen weiter, und jede*r Teilneh-
mer*in erhält vierzehntägig eine Doppelstunde Einzelsupervision. Darüber hi-
naus gibt Baltussen einen zweiwöchigen Aufbaukurs mit 84 Teilnehmenden zu 
„Methoden der sozialen Einzelfallhilfe“ in Freiburg im Breisgau, und auch Louis 
Lowy lehrt weiter „Methoden der sozialen Gruppenarbeit“ mit Supervision (Aka-
demie 1968; Freese 1968; Büngers 1970; o. V. 1970; BT-Drucksache V/2453: 127). 
An Lowys Kurs nehmen unter anderen mit Hilda-Maria Lander, Dozentin an der 
ASG-Schule Düsseldorf, und Margareta Breuer, Dozentin an der katholischen 
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Sozialfachschule Paderborn, Multiplikatorinnen teil. Parallel ist Breuer in Bal-
tussens Kurs Supervisorin für drei Teilnehmende.202 Im Jahresbericht unterstützt 
Direktor Hastenteufel den eingeschlagenen Weg: Supervision ist dabei „an erster 
Stelle“ als „[s]pezielle Förderung von qualifizierten Praktikern in der Jugend- und 
Sozialarbeit sowie von Studenten in ihrer beruflichen Fortbildung [… zu nennen, 
die …] ihre größte Intensität und Extensität in der Aufbauausbildung für Soziale 
Einzelhilfe“ (Akademie 1968: 20) gefunden hat. Entsprechend den guten Erfah-
rungen votiert der Bericht für die Ausweitung des „Supervisionssystems trotz der 
notwendig damit verbundenen finanziellen Aufwendungen“ (ib.).

Mit Direktor Hastenteufel verabschieden sich mit Willy Bokler203 (Raa-
be 1966) und Maria Hoerkens auch zwei langjährige Mitglieder aus dem Vor-
stand.

Ab 1968: Prof. Dr. rer. pol. Dr. theol. Wilhelm Dreier

Ab dem 1. April  1968 übernimmt Prof. Dr. rer. pol. Dr. theol. Wilhelm 
Dreier (1928–1993) für die folgenden 21 Jahre die Akademieleitung. Er war pro-
movierter Volkswirt und promovierter katholischer Theologe, aber kein Pries-
ter. 1967 wird er nach Überwindung einiger rechtlicher Probleme als erster ka-
tholischer Laie für das Fach Christliche Sozialwissenschaften in Mainz habilitiert 
und 1968 ebenfalls als erster katholischer Laie auf den Lehrstuhl für Christliche 
Sozialwissenschaften in Würzburg berufen. Geprägt durch die naturrechtlichen 
Argumentationsmuster seines akademischen Lehrers, des späteren Kölner Kar-
dinals Joseph Höffner (1906–1987), öffnet er sich dennoch den neuen Ansätzen 
des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dreier entwickelt das Konzept einer wissen-
schaftlichen Sozialethik, die „auf [eine] gesellschaftsverändernde Praxis aus-
gerichtet ist“ (Kruip 2009). Damit steht er in einem Widerspruch zu den eher 
restaurativen Grundpositionen der Akademie unter Franz Pöggeler, der natur-
rechtliche Positionen vertrat (Pöggeler 1952; Pieper 1964), dem Neothomismus 
verpflichtet war und den Anspruch auf Elitenbildung (Pöggeler 1963) formulier-
te. Dennoch ist auch Dreier als Höffner-Schüler mit einem explizit katholischen 
Profil ausgestattet und innerkirchlich über Zweifel erhaben, während er zugleich 
emanzipatorische Konzepte unterstützt. Zudem ist er auch außerhalb kirchlicher 

202 Cora Baltussen, Gutachten, 1.6.1970, Privatbesitz; Akademie für Jugendfragen, Beschei-
nigung, 25.6.1968, Privatbesitz.

203 Prälat Bokler wurde Geschäftsführer der Konferenz der deutschsprachigen Pastoraltheo-
logen und gab in dieser Funktion ab 1968 die Zeitschrift Pastoraltheologische Informatio-
nen (PThI, heute: Zeitschrift für Pastoraltheologie (ZPTh)) heraus. Inwiefern darüber der 
Diskurs über Supervision in die Pastoraltheologie eingetragen wurde, ist weiterer For-
schung zu überlassen.
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Strukturen gut vernetzt, beispielsweise ab 1969 als Mitglied im Deutschen Jugend-
institut (DJI).

Unter seiner Ägide entstehen im Zusammenspiel mit der Akademie für Ju-
gendfragen in der Folgedekade die Dissertationsschriften der hauptamtlichen 
Mitarbeiter Hermann Steinkamp (1973: „Gruppendynamik und Demokratisie-
rung“), Elmar Knieschewski (1976: „Das Klientifizierungsproblem in der Sozial-
arbeit“), Wolfgang Weigand (1979: „Solidarität durch Konflikt“) und Carl-Josef 
Leffers (1980), die im Fall Weigand und Leffers auch in der 1969 (Dreier/Stein-
kamp [1969]) wieder aufgenommenen Schriftenreihe der Akademie im neuen 
Verlag veröffentlicht werden (s. Abbildungen 1 und 13). Teilweise befassen sie sich 
explizit mit emanzipatorischen Konzepten. Hinzu kommen die unveröffentlich-
ten Dissertationen der Supervisorinnen Martha Fehlker (1977: „Untersuchungen 
zum Selbstverständnis von Supervisoren“), Hilda Lander (1977: „Demokratisie-
rung durch Partizipationshandeln mit Hilfe des Lerninstrumentes Supervision“), 
Margarete Ringshausen-Krüger (1977: „Die Supervision in der deutschen Sozial-
arbeit“), Annedore Schultze  (1978: „Die Rolle des Prozessbegleiters in bürger-
schaftlichen Planungsgruppen“) sowie von Heinz J. Kersting (1977: „Agogische 
Aktion als Handlungsforschung in der Lehrerbildung: Konstruktion, Realisation 
und Revision sprachdidaktischer Grundkurse“).

Zurück in die späten 1960er Jahre: An der Schriftenreihe wird die inhaltliche 
Verschiebung der Akademiearbeit sichtbar. Der Wechsel vom katholischen Ver-
lag Herder zur lokalen Münsteraner Verlagsbuchhandlung Regensberg ist äuße-
res Indiz, dass aus einem katechetisch-pädagogischen und letztlich restaurativen 
ein sozialwissenschaftliches, reformatorisches und interdisziplinäres Akademie-
programm wird. Direktor Dreier formuliert programmatisch: Der soziale „As-
pekt aller Bildung und Hilfe […] kulminiert in der Aufgabe, die angesprochenen 
Bereiche des heutigen sozialen Lebens in ihrer jeweiligen Bedeutung für das Ge-
lingen aller sozialen Bildung und Hilfe zu erkennen. Dabei greifen soziale Hilfe 
und Bildung und der gesamte soziale Fortschritt ineinander: ohne entsprechende 
Bildung und Hilfe kein echter sozialer Fortschritt! Ohne sozialen Fortschritt in 
der Humanisierung aller Lebensbereiche keine Bildung und Entfaltung des Men-
schen!“ (Dreier/Steinkamp [1969]: 77) Seine drei Schlussfolgerungen sind für den 
Katholizismus anschlussfähig, wenn er beispielsweise zuerst für die „Stärkung fa-
miliärer Bildungskraft“ (ib.) plädiert. Zentral ist ihm das „Verstehen und Anneh-
men der sozialen Entfaltungsnot“ (op. cit.: 81), und hier lassen sich Einflüsse, die 
auch das Casework prägen, in der Argumentation wiederfinden: das dialogische 
Prinzip, die Akzeptanz des Gegenübers, entwicklungspsychologische Begrün-
dungen, aber auch Kritik an Massenmedien und Konsumverhalten. Schließlich 
wendet er sich der „modernen Bildungsarbeit“ (op. cit.: 83) zu, in der er „Bildung 
und Hilfe als soziale Prozesse mitmenschlicher Verantwortung“ (ib.) verortet. In 
allen drei Punkten argumentiert er dabei sozialwissenschaftlich-interdisziplinär 

Abbildung 13: Schriftenreihe der Akademie für Jugendfragen ab 1966 bis 1980.

Schriftenreihe der Akademie für Jugendfragen ab 1966 bis 1980

Band 1: Pöggeler, Franz (Hg.) (1966): Jugendbildung und Methode. Beiträge:

Pöggeler, Franz: Das Methodenproblem in der außerschulischen Jugendbil-

dung, S. 9–33.

Schoelen, Eugen: Die pädagogische Bedeutung der Jugendbewegung und ihr 

Verhältnis zum Problem der Methode, S. 34–63.

Loduchowski, Heinz: Methodenproblem der religiösen Jugendbildung, 

S. 64–86.

Bals, Günter: Zum Methodenproblem in der außerschulischen politischen Ju-

gendbildung, S. 87–100.

Joos, Heribert Felix: Die Beziehung von Kultur und Bildung in der Gegenwart, 

S. 101–122.

Band 2: Joos, Heribert Felix; Pöggeler, Franz (1965): Moderne Jugend und neue Autori-

tät.

Band 3: Dreier, Wilhelm; Steinkamp, Hermann (o. J. [1969]): Wirkmacht des Sozialen. Mit 

einem Erfahrungsbericht über die Fortbildung in sozialer Gruppenarbeit.

Band 4: Dreier, Wilhelm (Hg.) (1970): Über Ziel und Methoden der Sozialarbeit. Ein Ta-

gungsbericht. Unter Mitarbeit von Manfred Balkenohl und Heribert Felix Joos. Bei-

träge:

Pfaffenberger, Hans: Zur Entwicklung der Sozialarbeit und ihrer Theorie und 

Methodik im sozio-kulturellen Wandel, S. 11–27.

Vogel, Rudolf: Das Problem der Überwindung des Dualismus von persönli-
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S. 33–49.
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dung. Eine Problemskizze.

Band 6: Weigand, Wolfgang (1979): Solidarität durch Konflikt. Zu einer Theorieentwicklung 

von Solidarität.

Band 7: Leffers, Carl-Josef (1980): Erwachsenenbildung, Förderung individuellen Wachs-

tums und/oder sozialen Wandels? Sozialethische und ideologiekritische Problem-

analyse angewandter Methoden humanistischer Psychologie im Bereich der Er-

wachsenenbildung.
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und nicht theologisch für einen intendierten »sozialen Fortschritt«. Max Hork-
heimer, Theodor Adorno, Helmut Schelsky, Alfred Müller-Armack, Alexander 
Mitscherlich, Ralf Dahrendorf, Jean Fourastié, aber auch der katholische Theo-
loge Karl Rahner und der neothomistische Philosoph Josef Pieper sowie neu 
Joseph Höffner und Wilhelm Heinen fließen in seinen Diskursbeitrag ein, der 
mit „Wirkmacht des Sozialen“ (Dreier/Steinkamp [1969]) überschrieben ist und 
sich in Steinkamps Beitrag „Die erzieherische und helfende Kraft der Gruppe. 
Eine Analyse der Fortbildung in Sozialer Gruppenarbeit“ explizit mit der Bil-
dungsarbeit der Akademie zur Einzelfallhilfe, der sozialen Gruppenarbeit und 
der Gruppendynamik befasst.

Steinkamp versucht darin, einen Beitrag zu einer Theorie der Gruppenarbeit 
zu liefern, aus der „eines Tages […] die zentrale Methode der Sozialarbeit wer-
den könnte […,] weil hier das Phänomen des Sozialen sehr konkret und eindeu-
tig beschrieben und auf seine pädagogische Relevanz hin befragt werden kann“ 
(op. cit.: 92 f.). Dabei verdeutlicht Steinkamp, dass die Sozialarbeit ihre Grundla-
gen mitnichten „vor allem aus Psychologie und Soziologie“ (op. cit.: 96) beziehe, 
sondern trotz des „Mangel[s] einer klaren anthropologischen und sozialphiloso-
phischen Basis“ (Hunziker 1964: 13, zitiert nach Steinkamp ib.) „geprägt ist von 
ethischen und philosophischen Wertvorstellungen“ (ib.) und damit trotz des mo-
dernen Diskurses anschlussfähig an den Katholizismus bleibt. Steinkamp nimmt 
dabei mit Louis Lowy, Kurt Lewin (1953), Gisela Konopka (1968), Klaus Mollen-
hauer (1966), Tobias Brocher (1967), Anton Hunziker (1964), Ruth Bang (1964), 
Hans Pfaffenberger, Heinrich Schiller und Cornelis F. Wieringa (1960) den aktu-
ellen Diskurs ebenso auf wie transnationale Einflüsse aus der Schweiz und den 
Niederlanden. Zugleich sind, wie oben gezeigt, Lowy, Hunziker und Wieringa 
an der Akademie für Jugendfragen regelmäßig lehrende Kollegen, die der junge 
Hermann Steinkamp (* 1938) als Dozenten erlebt.

Gegenwärtig lässt sich nicht erkennen, dass es zu diesem Zeitpunkt eine Nähe 
zum Aktionsbündnis Kritischer Katholizismus gegeben hätte, das sich im Juni 1968 
in Bochum aus katholischen Hochschulgemeinden heraus auch als Antwort auf 
die päpstliche Enzyklika Humanae vitae (»Pillenenzyklika«), in der sich Papst 
Paul VI. gegen die künstliche Empfängnisverhütung aussprach, gegründet hatte. 
Sicherlich werden diese Fragestellungen in den Veranstaltungen ein Forum in 
Fragen und Gesprächen gefunden haben, aber die Akademie schuf dieses Fo-
rum kaum explizit. Im November 1968 ging es in einem Akademie-Seminar für 
Priester mit dem protestantischen Theologen Dr. Dr. Siegfried Keil und dem ka-
tholischen Theologen Professor Dr. Johannes Gründel um „Hilfen bei der Über-
nahme der Geschlechtsrolle“, und die Enzyklika Humanae vitae wurde behandelt 
(Akademie 1969: 14). 1969 bot die Akademie einen zweiwöchigen Studienkursus 
für Theologiestudierende, „Laientheologen“ (sic!) und Priester unter dem Titel 
„Politische Theologie und christliche Sozialwissenschaft – ihre Antworten auf die 
Fragen der Jugend heute“ an (Akademie 1970: 14 f.). Es war das einzige Angebot 
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zur Politik, und der Bericht darüber ist sehr dezent und wenig kirchenkritisch 
formuliert: Dort wurde wissenschaftlich über Theologie und Sozialarbeit disku-
tiert (oder zumindest so darüber berichtet), und die Akademie für Jugendfragen 
scheint tendenziell progressiv gehandelt zu haben.

Dabei bemüht sich die Akademie, den gesellschaftlichen Diskurs aufzuneh-
men und vorsichtig durch Bildung und Professionalisierung dazu beizutragen. 
Sie diagnostiziert einen „Reifungsnotstand des jungen Menschen [… der sich] 
zumeist indirekt, in Aggression, Regression, Verwahrlosung und narzißtischer 
Isolation“ (Akademie 1969: 1) äußert. Sie wendete den innerkirchlichen und ge-
sellschaftlichen Konflikt in einen Bildungsauftrag: „Keine Tradition ist so hehr 
und mächtig, daß ihr solche Opfer, die zu Lasten der menschlichen und gesell-
schaftlichen Entfaltung gehen, gebracht werden dürfen. Verbindet sich doch 
nicht selten mit der Aufrechterhaltung eines solchen Organisationsbetriebes der 
Versuch, das Gewissen der Verantwortlichen wie der Geführten zu befriedigen 
und sodann mit diesem Existenznachweis auch die Existenzberechtigung von 
Kirche und Verband zu begründen. Wenn die Kritik nicht um ihrer selbst wil-
len aufgebaut werden soll, dann muß sie einmünden in ein neues und besseres 
Konzept zur Fortbildung der Verantwortlichen in der gesamten Jugendbildung“ 
(Akademie  1969: 2). In diesem Bildungsauftrag spiegeln sich die anstehenden 
Inneren Reformen der Bundesrepublik ebenso wie die dem II. Vaticanum ent-
springenden innerkirchlichen Umbrüche.

Parallel gibt es erst lose Kooperationen zwischen den bundeszentralen Fort-
bildungsstätten der Wohlfahrtsverbände, darunter die Akademie für Jugendfragen 
und die weiteren Ausbildungsstätten für Supervision. Aus dieser Kooperation wird 
1969 die Konferenz der zentralen Fortbildungsinstitutionen für Jugend  und Sozial-
arbeit gegründet, in deren Kommissionen spezifische Themen bearbeitet werden. 
Darunter ist die Kommission IV, die zu Fachfragen der Supervisionsausbildung tagt. 
Nach einer Sichtung des bestehenden Fortbildungsangebots und Vereinbarungen 
über die gegenseitige Anerkennung der Diplome verabschiedet sie 1971 einen Zwi-
schenbericht zu den Zulassungsvoraussetzungen. Diese Übereinkunft stellt einen 
ersten Schritt zum Abbau von Konkurrenzen und damit auch die Grundlage für 
spätere Vereinheitlichungen und Verbandsgründungen dar. Zugleich bringt die 
Konferenz der zentralen Fortbildungsinstitutionen eine institutionelle Förderung aus 
dem Bundesjugendplan des Bundesfamilienministeriums und damit eine politi-
sche Absicherung auch der Supervision mit sich (vgl. Ringshausen-Krüger 1977: 
91 f.; Gröning  2013: 100–102; Lippenmeier  2011: 9; Heltzel/Weigand  2014: 59; 
Geißler-Piltz/Fortmeier 2017; Krüdener 2012: 1075–1078; Weigand 2019).

Die „Aufbauausbildung in Sozialer Einzelhilfe“ (Akademie 1969: 14) – man 
beachte den Namenswechsel – unter der Leitung von Cora Baltussen wurde am 
24./25. Juni 1968 mit einer 45-minütigen Diplomprüfung abgeschlossen, zu der 
sich 17 der ursprünglich 27 Teilnehmenden anmeldeten. Als grundlegende Litera-
turempfehlungen für die Prüfungsvorbereitungen zu den 20 Themenkomplexen 
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sind im Kursmaterial neben „den einschlägigen Unterrichtsprotokollen [… und 
der] Arbeitsmappe I der Victor-Gollancz-Stiftung“ unter anderem August Aich-
horn (1925), Ruth Bang (1958; 1967; 1968), Felix Biestek SJ (1968), Eva Burmeis-
ter (o. J. [1955]), Rosa Dworschak  (1965; 1965); Erik H. Erikson  (1953), Anna 
Freud (1936), Anton Hunziker (1964), Marie Kamphuis (1963; o. J. [1965]), Her-
tha Kraus (1950), Alfons Maas (1966; 1967) und Charlotte Towle (1966) emp-
fohlen. Daraus lässt sich zunächst die teilweise große Aktualität und damit der 
innovative Charakter feststellen, wenn frisch erschienene Schriften genutzt wer-
den. Zweitens lassen sich damit die zugrundeliegenden Theoriebestände in Teilen 
rekonstruieren: Psychoanalyse und Sozialarbeit/Case Work werden stark gewich-
tet, aber mit dem Rückgriff auf Aichhorn auch die pädagogische, verstehende Be-
ratung. Drittens wird der Rückgriff auf transnationale Wissensbestände im Kurs 
jenseits von Sprachgrenzen sichtbar zwischen der Bundesrepublik, Österreich, 
Schweiz, Niederlanden und den USA. Und schließlich lässt sich der gegenseitige 
fachliche Einfluss von deutschsprachigen Supervisionsausbildenden dieser Zeit 
rekonstruieren: Es wird ebenso Ausbildungsmaterial der Victor Gollancz-Akade-
mie genutzt wie Texte von Rosa Dworschak, die in Wien ausbildete, Eva Burmeis-
ter, die als UN-Expertin in der Schweiz ebenso ausbildete wie Anton Hunziker 
(Burmeister 1956; Hunziker 1964; Walpuski 2020c) und Ruth Bang, die in den 
drei deutschsprachigen Ländern referierte und ausbildete, teilweise ebenfalls im 
Auftrag der Vereinten Nationen.

Im Jahresbericht der Akademie werden zwei neue bezugstheoretische 
Schwerpunktsetzungen deutlich gemacht: „Methodentheorie und Supervision 
wurden in verschiedenen Vorlesungsreihen durch diverse einzelwissenschaft-
liche Konzepte angereichert und ergänzt. So wurde seitens einiger Soziologen 
der Versuch gemacht, die mit Begriffen wie Struktur, Status, Rolle usw. gemein-
ten Sachverhalte vor allem in Bezug auf Ehe, Familie, Beruf, Verkehrskreise und 
Öffentlichkeit darzustellen und damit das Arbeitsfeld des Sozialarbeiters einer 
soziologisch orientierten, für den Sozialarbeiter praktikablen Analyse zugäng-
lich zu machen;  – dies aus der Einsicht, daß eine solche Analyse einen, wenn 
auch notwendigen, Bestandteil seines beruflichen und methodischen Vorgehens 
und Denkens ausmacht. In verschiedenen Ansätzen wurden seitens philosophi-
scher Anthropologie, deren Bedeutung für die Sozialarbeit erfragt. Anthropologie 
wurde dabei verstanden als philosophische Menschenkunde und als eine an den 
Phänomenen orientierte Reflexivität, als Weg des Fragens, der den Sozialarbei-
ter befähigt, sowohl Erfahrungen seiner Praxis, als auch einzelwissenschaftliche 
Konzepte in ihren Zusammenhängen für die Erkenntnis von Konflikten und 
für die kritische Überprüfung seiner Arbeit einzubringen“ (Akademie 1969: 15; 
Hervorhebung im Original). Hier wird zunächst sehr sichtbar, wie soziologische 
Theorien wie die Rollentheorie (vgl. Dahrendorf 1959) und Strukturtheorien in 
die Theorie zum Casework einziehen, und andererseits, wie sehr im katholischen 
Milieu die philosophische Anthropologie priorisiert wird.



363

Der Stellenwert der Supervision wird auch dadurch verdeutlicht, dass ab 1968 
in den Jahresberichten der Akademie die Supervisor*innen gesondert aufgelistet 
werden. Das „Team der Supervisoren wird geleitet von Herrn Dr. H. F. Damen 
aus Enschede“, der dafür eine nebenamtliche Anstellung erhält (Akademie 1969: 
18). Einige der Supervisor*innen dozieren zugleich in Kursen, der Großteil bleibt 
jedoch nur namentlich erwähnt. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Auflis-
tung der Supervisor*innen eine Funktion im Diskurs übernehmen soll, nament-
lich sichtbar zu machen, dass Supervision stattfindet. Daneben wird sichtbar, wie 
stark in den Anfangsjahren auf niederländische Supervisor*innen zurückgegrif-
fen wurde (vgl. Abbildung 15 auf S. 375).

Die meisten Supervisor*innen, insbesondere die niederländischen, blie-
ben dabei im Diskurs konturlos: Zwar war Supervision zentrales Element und 
conditio sine qua non für die Ausbildung, aber in der Regel wird Supervisor*in 
dabei weder namentlich noch in Form von Inhalten der Supervision benannt. 
Supervision war offenbar eine individuelle, verschwiegene, reflexive Lern- und 
Beratungsform, etwas geheimnisumwittert, mit Albert Bickel ein „Seelenstünd-
chen“204 (Kirsch 2007: 8), und das Wichtige an Supervision ist offenbar, dass sie 
geschieht. Im Gegensatz dazu wird häufiger von Dozent*innen namentlich er-
zählt, dass sie prägende Eindrücke hinterlassen hätten. So genoss beispielswei-
se Louis Lowy ein sehr hohes Ansehen bei einzelnen Kursteilnehmenden (e. g. 
Bock 1999; Strömbach 1984; Kersting 2002), oder Holschbach (1969) veröffent-
lichte seine Lernerkenntnisse bei Hunziker. Für Supervisor*innen scheint dies 
nur bedingt zu gelten, obwohl die Supervisand*innen ja sehr viel Zeit mit ihnen 
verbrachten. Möglicherweise ist es auch ein Hinweis darauf, dass die Supervi-
sion vor allem lebens- und arbeitsweltlich-reflexiv und nicht instruktiv war. Aus-
nahmen waren Renate Strömbach (1984: 8; 2011: 33), die bei Frau H. M. Sleijfer, 
und Heinz Kersting CO, der bei Henk Foole (Kersting 2002: 97) in Nijmegen in 
der Lernsupervision im Auftrag der Akademie für Jugendfragen (Akademie 1970) 
waren. Weitere Ausnahmen sind Gerhard Leuschner und Cornelis Wieringa, die 
neben ihren anderen Tätigkeiten auch Supervision anboten. Zugleich publizier-
ten die Supervisor*innen dieser Zeit selbst kaum mit Ausnahme der Niederlän-
der Damen (1971), Foole  (1974) und Wieringa  (1958; 1960; 1961; 1962; 1967; 
1970; 1971).

Direkt im Anschluss an die Abschlussprüfungen findet vom 26. bis 29. 
Juni 1968 eine Studienfahrt nach Den Haag und Amsterdam statt. Auf dem Pro-
gramm der Fahrt steht ein Empfang im Sozial- und Kulturministerium unter 
Ministerin Marga Klompé, einer Freundin Baltussens, sowie die Auseinanderset-
zung mit dem vollständig neu konzipierten Amsterdamer Stadtteil Bijlmermeer 
(Programm der Studienfahrt, 8.5.1968; Akademie 1969: 15).

204 Im Deutsch-Schweizerischen parallel „Seelenstündli“ (Neuffer 1990: 219).
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Die Dozentin der Westfälischen Wohlfahrtsschule Münster, Dr. Veronica Kir-
cher, wirkte in diesem Kurs als Supervisorin mit. Im Nachgang des Kurses und 
im Prozess der Akademisierung der sozialarbeiterischen Ausbildung argumen-
tiert sie dafür, dass „Fortbildungslehrgänge in Form von Seminaren, Kursen und 
langfristigen Aufbauausbildungen […] auch in Zukunft notwendige Ergänzun-
gen zur Ausbildung an den Fachhochschulen sein“ (Kircher 1969a: 402) werden, 
weil die „Einübung in die Praxis, wenn sie methodisch sachgerecht erfolgen soll, 
nach einer dreijährigen Ausbildung nicht abgeschlossen sein kann“ (ib.). Damit 
verortet Kircher Supervision an zentraler Stelle im Theorie-Praxis-Transfer, der 
mit der Ausbildung nicht selbstredend abgeschlossen sei. Vielmehr seien „die Er-
fahrungen in den ersten Berufsjahren für die berufliche Entwicklung des jungen 
Sozialarbeiters […] so wichtig wie die Ausbildung selbst“ (ib.). In dieser Positio-
nierung spiegelt sich das aufkommende Konzept der »éducation permanente« 
wider, zugleich aber auch die Skepsis der Wohlfahrtsschuldozentinnen in Hin-
blick auf die angestrebte Akademisierung der Ausbildung.205

Anschließend an die Aufbauausbildung beginnt die erste reine Supervisions-
ausbildung für Einzelfallhilfe in der Akademie für Jugendfragen, an der unter an-
deren wiederum Martha Fehlker teilnimmt (Fehlker 1977), sowie die erste reine 
Supervisionsausbildung für Gruppenarbeit. Zwar hat der Deutsche Verein bereits 
1964 einen „Akademiekurs für Praxisanleitung“ (Ringshausen-Krüger 1977: 45) 
angeboten und die Victor Gollancz-Stiftung hatte sogar schon 1960 einen inte-
grierten Kurs für Casework und Supervision mit dem Titel „Die Aufgabe der 
Sozialarbeit der Einführung des Berufsnachwuchses in die soziale Jugendarbeit 
(Soziale Einzelhilfe und Praxisberatung)“ (Ringshausen-Krüger 1977: 36) durch-
geführt. Die Akademie für Jugendfragen war damit dennoch der erst dritte Anbie-
ter einer expliziten Supervisionsausbildung in der Bundesrepublik, aber Burck-
hardthaus Gelnhausen (Kappeler 2001: 10 f.; Strömbach 1984; 1994; 2011)206 und 
Diakonische Akademie (Strömbach 1984; Müller-Schöll/Krüger 1984) folgten un-
mittelbar nach bis 1972.

Louis Lowy hat an der Entwicklung dieser Ausbildungen an der Akademie für 
Jugendfragen zweifelsohne einen gewichtigen Anteil, aber er war es bei weitem 
nicht allein, wie es Belardi (2020: 23) erscheinen lässt. Denn Cora Baltussen hatte 
bereits 1958 einen ersten Aufbaukurs für Supervision an dem von ihr geleite-
ten Studiecentrum Maatschappelijk Werk in Nijmegen geleitet, war dann an den 

205 Vgl. dazu die oben dargestellten Äußerungen Dora von Caemmerers auf Seite 152.
206 Interessant und nahezu unerforscht ist hier, dass das Burckhardthaus Gelnhausen die An-

fänge aufgrund der herrschenden ideologischen Konflikte mit Manfred Kappeler (2001) 
verdrängt und verschweigt. Vgl. dazu neben diversen Publikationen aus Gelnhausen 
durch bspw. Strömbach vor allem Wittenberger (1974) und Lander (1974), die ein zu die-
ser Zeit nicht zitierbares Konzeptpapier von Kappeler nutzen, aber auch Voigt (2012), die 
die Entwicklung des Supervisionsweiterbildung am Burckhardthaus allein Renate Ström-
bach zuschreibt.



365

Weiterentwicklungen ab 1963 unter Lidy Delen bis zur staatlichen Anerkennung 
in den Niederlanden 1968 aber nicht mehr aktiv beteiligt (mehr dazu ab S. 290 ff.; 
vgl. van Kessel 2018). Supervision begann an diesem Punkt, sich schrittweise von 
Casework bzw. Groupwork zu entkoppeln und als eigenständige Ausbildungen 
zu formieren. Damit beginnt die Ablösung und Verselbstständigung der Super-
vision als eigenständige Profession.

Ausgangspunkt des einen Kurses war die Ausbildung in Sozialer Einzelfall-
hilfe, das Social Casework. Allerdings wurde die Kursleiterin Cora Baltussen im 
Jahresbericht der Akademie über den Kurs nicht mehr genannt (Akademie 1970: 
18 f.), wird jedoch als Initiatorin benannt (Oberhoff 1984: 55). Ob sie den Kurs 
noch konzipierte oder durch Lehre daran mitwirkte, ließ sich bisher nicht re-
konstruieren. Den Kurs leiten Annedore Schultze  (1928–2018), Elmar Knie-
schewski (* 1945) und der Deutsch-Niederländer Dr. Franz Josef Mönks (1932–
2020) (Oberhoff 1984: 55; Ringshausen-Krüger 1977: 54).207 Während der junge 
Soziologe Knieschewski mit der Akademiedozentur in den Beruf einstieg und 
die Kursleitung Teil seiner dortigen hauptberuflichen Tätigkeit war, waren seine 
beiden Kolleg*in bereits ausgewiesene Fachleute und leiteten den Kurs neben-
amtlich auf Honorarbasis: Annedore Schultze hatte nach dem Abitur von 1949 
bis 1951 eine Ausbildung zur Jugendwohlfahrtspflegerin an der Sozialen Frauen-
schule Wuppertal (in evangelischer Trägerschaft) absolviert und anschließend im 
Kreis Minden gearbeitet. Ihre Jugend war von kritischer Distanz zum National-
sozialismus – der Vater als Freimaurer war unterdrückt worden – und durch das 
evangelische Jugend- und Missionswerk Mädchen-Bibel-Kreis (MBK) geprägt. 
1953/54 gelangte sie über ein Austauschprogramm für ein Jahr nach Salt Lake 
City in die Vereinigten Staaten, konnte an der dortigen Universität studieren und 
als „»Fürsorgerin in Ausbildung« in einem Wohlfahrtsamt“ (Schultze 1998: 227) 
mitarbeiten. 1958 ging sie erneut nach Salt Lake City, um nach einem weiteren 
Studienjahr der Sozialarbeit dieses 1959 mit einem Master of Social Work (MSW) 
abzuschließen (Schultze [1959]; Schultze  1960; Kossolapow  1990: 55; Neuf-
fer  1990: 112). Bereits in ihrer Masterarbeit, in der sie US-amerikanische und 
deutsche Sozialarbeitsausbildungen verglich, bearbeitete sie umfangreiche aktu-
elle Literatur zu Casework und Supervision, darunter Garrett (1954), Hamilton, 
Hollis (1952), Regensburg (1952) und Towle (1954), aber auch Hasenclever, Latt-
ke (1953), Mayer-Kulenkampff, Muthesius, Pfaffenberger, Salomon und Wollasch 
sowie zahlreiche Konferenzdokumentationen. Anschließend wurde sie von 1961 
bis 1971 als Dozentin an der Landeshauptmann-Salzmann-Schule, einer Höheren 
Fachschule für Soziale Arbeit des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe in Biele-
feld, tätig. 1962 nahm sie an der vom Ministerium initiierten Tagung in Aachen 

207 Oberhoff weist hier zahlreiche Fehler auf, nicht nur in den Schreibweisen der Namen: 
„Annedore Schul[t]ze“ war nicht „M. A.“, sondern hatte einen MSW aus den USA, und 
„Elmar Knieschansky (Dozent der Akademie)“ heißt Knieschewski.
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teil und hielt dort ein Referat über „Die praktische Anleitung in der Fallarbeit 
(Supervision)“ (Schultze 1963). Aus dem gleichen Jahr stammt hektografiertes 
Unterrichtsmaterial von ihr (»Die praktische Anleitung in der Fallarbeits-Super-
vision«, zitiert nach Lander (1977: A67)), das leider nicht erhalten ist. 1963 nahm 
sie als eine von fünf Deutschen am „European Seminar on Training of Senior 
Personnel for the Social Services“ der Vereinten Nationen im niederländischen 
Amersfoort teil (UN 1964: 147), hörte dort unter anderen Marie Kamphuis für 
„intensive Supervision“ (Kamphuis 1964: 120) als Ausbildungsbestandteil für So-
ziale Arbeit argumentieren und war somit im Kontakt zum internationalen Dis-
kurs zur Fortentwicklung der Sozialarbeitsausbildung. Ab 1965 war sie bereits 
auch der Akademie für Jugendfragen verbunden (Akademie 1966). 1970 reiste sie 
für einen dreimonatigen Studienaufenthalt in die USA und zu internationalen 
Konferenzen auf die Philippinen (Schultze 1971) und begann im Anschluss, als 
Referentin für Gemeinwesenarbeit am Jugendhof Vlotho zu arbeiten (Kossola-
pow 1990: 55), wo Ruth Cohn sie 1973 für einige Monate unterstützte und The-
menzentrierte Interaktion (TZI) lehrte (Cohn/Farau 1995: 384; Reiser 2014: 45). 
Mit Schultze kam also eine in den USA akademisch ausgebildete, transnational 
vernetzte, christlich sozialisierte Deutsche in die Kursleitung, die sich zudem in 
der weiteren Methode der Gemeinwesenarbeit auskannte. Diese erste institutio-
nalisierte Verbindung von Supervision und Gemeinwesenarbeit in der Person 
Schultze, die in der Akademie für Jugendfragen erfolgte, übersieht Schäfer (2021) 
leider. Zugleich deutet die Person Schultze auf einen Prozess ökumenischer Öff-
nung der Akademie hin, denn eine Protestantin mit gemeindepädagogisch-mis-
sionarischer Bibelschulausbildung und damit einer geprägten Frömmigkeit mit 
einer Kursleitung an einer katholischen Akademie zu beauftragen, wäre vermut-
lich einige Jahre zuvor noch nicht möglich gewesen.

Franz Mönks, im nordrhein-westfälischen Goch nahe der niederländischen 
Grenze als Kind von NS-Gegnern geboren, hatte neben Psychologie auch Ger-
manistik studiert und 1966 bei Hans Thomae in Bonn promoviert (1966: »Über 
zukunftsbezogene Zeitperspektive bei Jugendlichen«). Mönks wurde in der Bun-
desrepublik im sozialarbeiterischen Kontext aber trotz weiterer deutschsprachi-
ger Publikationen  (1967; Lutte 1970) kaum rezipiert. Hauptamtlich lehrte und 
forschte er seit 1967 an der katholischen Radboud Universität in Nijmegen und 
hatte die niederländische Staatsangehörigkeit angenommen.

Und fast parallel begann ausgehend von der Groupwork-Ausbildung von 
Louis Lowy auch eine zweite Supervisionsausbildung. Louis Lowy, Cornelis Wie-
ringa und Irmengard Schönhuber, die gerade ihren Master of Social Work bei 
Lowy in Boston erworben hatte und von ihm als Mitarbeiterin empfohlen war, 
leiteten jenen Kurs (Akademie 1970: 19 f.; Ringshausen-Krüger 1977: 54; Ober-
hoff  1984: 55; Gröning  2013: 112). Laut Strömbach zog sich Lowy aus diesem 
Kurs jedoch relativ schnell zurück, weil er – so ihre Annahme – „das Konzept, 
das vielfältige Aspekte der Gruppendynamik beinhaltete, nicht voll bejahte“ 
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(Strömbach 2011: 35). Dagegen spricht, dass er die „Fachliche Anerkennung für 
die Tätigkeit als Supervisor im Rahmen der Sozialarbeit“ – das Abschlusszerti-
fikat des Kurses – am 19.10.1970 als Studienleiter unterschrieb.

Irmengard Schönhuber  (1926–1977), ausgebildete katholische Volksschul-
lehrerin, schloss sich um 1954 in München der niederländisch-internationalen 
katholisch-(teil-)zölibatären und politisch tendenziell links zu verortenden Frau-
enbewegung De Graal (Seiterich 1981; Pesch 1981; Derks 2007; 2016) an.208 Für 
ihre geistliche Ausbildung ging sie 1955 ins Zentrum der Bewegung De Tiltenberg 
im niederländischen Vogelenzang, wo sie nach ihrer Dedikation 1957 unter an-
derem neue Gral-Mitglieder ausbildete (o. V. 2015: 111), für eine Berufstätigkeit 
in Mission und Entwicklungshilfe warb (Schönhuber  1961) und den späteren 
Kardinal Johannes Willebrands, seinerzeit Präsident des Theologischen Seminars 
(»Philosophicum«) in Warmond und Beauftragter der niederländischen Bischöfe 
für ökumenische Fragen, als Fremdsprachensekretärin unterstützte.209 Von 1962 
bis 1966 übernahm sie den Aufbau und die Leitung eines neuen Gralzentrums 
im deutschen Mülheim an der Ruhr, bevor sie zum Studium der Gruppenarbeit 
in die USA nach Chicago und/oder Boston ging. Zu dieser Zeit „waren Gral-
Frauen in den USA führend im SDS (Students for a Democratic Society) tätig, 
der gesellschaftlichen Organisation, die mit als erste den Kampf gegen den Viet-
namkrieg zu ihrem Engagement machte“ (Seiterich 1981: 16) und die den Neuen 
Linken zuzurechnen waren. Ebenso wollten sie den Auftrag der Gemeinschaft in 
der nachkonziliaren Zeit neu bestimmen (o. V. 2015: 111). Nach ihrer Rückkehr 
begann sie auf Empfehlung Lowys als Dozentin an der Akademie für Jugendfra-
gen, und ihre Einstellung wird sich in ihrer Arbeit bis zu ihrer Erkrankung und 
ihrem frühen Tod gespiegelt haben: „Gral-Frauen sind radikale Christinnen. Sie 
kämpfen gegen jegliche Benachteiligung von Frauen. Viele verstehen sich aus-
drücklich als Feministinnen. Beinahe jede von ihnen ist aufgrund langfristiger 
Auslandsaufenthalte Bürgerin mehrerer Kulturen“ (Seiterich 1981: 16).

Insgesamt hatte die Akademie für Jugendfragen damit in Hinblick auf Supervi-
sionsweiterbildungen gewissermaßen den Vorsprung des Studiecentrums Maat-
schappelijk Werk in Nijmegen aufgeholt: Auch dort waren erst 1970 Groupworker 
für die Supervisionsausbildung zugelassen worden (van Kessel 2018). Mehrerlei 
lässt sich an den dargestellten Entwicklungen und Personalentscheidungen der 
Akademie für Jugendfragen im Detail ablesen, auch wenn manche davon erst zarte 
Keime sind: Theoretisch lassen sich neben der Aufnahme soziologischer Theo-
rien wie der Rollentheorie und der philosophischen Anthropologie in die Aus-
bildung nun auch neue methodische Impulse aus der Gemeinwesenarbeit, der 

208 Hier sei lediglich auf die Parallelitäten zu Martha Krause-Lang (1912–2017) in München 
hingewiesen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter geklärt werden können (vgl. Fer-
raguti 2012; s. FN 99 auf S. 155).

209 Josette Kersters an Walpuski, Schreiben vom 29.8.2020; Bibliothek Leuven 
BE/938277/1/935.
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Gruppendynamik und der Themenzentrierten Interaktion (TZI) erkennen (siehe 
dazu den nachfolgenden Exkurs). Mit der Ablösung Baltussens verlässt eine noch 
in der ersten Frauenbewegung sozialisierte Dozentin die Akademie, gleichwohl 
bleibt durch Schönhuber das emanzipatorische Anliegen vertreten, und es zeich-
net sich der Übergang zur zweiten Frauenbewegung ab. Das berufszölibatäre Le-
bensmodell bleibt allerdings erhalten. In Schönhuber und auch Schultze lässt sich 
eine ökumenische Öffnung feststellen, die noch wenige Jahre zuvor unvorstellbar 
gewesen wäre. Insbesondere in Lowy, aber auch in Mönks und Schultze wird eine 
NS-ideologiekritische Haltung sichtbar. Insgesamt lassen sich weiterhin erhebli-
che transnationale Verflechtungen unter den Dozierenden und Supervisor*innen 
beschreiben, sowohl durch aus dem Ausland zurückgekehrte Deutsche, die dort 
relevante Qualifikationen erworben haben, durch Konferenzteilnahmen oder – 
wie bei Lowy und Mönks – gebürtige Deutsche mit neuer Staatsbürgerschaft und 
neuem Lebensmittelpunkt. Hintergrund ist, dass sich die Akademie für Jugend-
fragen bei Abschluss des Groupwork-Kurses weiterhin „von Wissenschaft und 
Praxis vor allem der USA und den Niederlanden auf diesem Sektor abhängig“ 
(o. V. 1970: 102) betrachtet, während die Einflüsse aus der Westschweiz abneh-
men und sich die von dort stammenden Dozenten in den Folgejahren nicht mehr 
in den Akademieberichten wiederfinden. Möglicherweise waren sie an die aus-
geschiedenen Personen Hoerkens und Baltussen gekoppelt, möglicherweise aber 
auch dem Neothomismus zu eng verbunden für die neue Ausrichtung der Aka-
demie unter Wilhelm Dreier.

Supervision war zu diesem Zeitpunkt ein stark formalisiertes Verfahren. 
Während Supervision im Casework schon etabliert war, in der Regel vierzehn-
tägig stattfand und einige Tage vor der Supervisionssitzung ein schriftlicher 
Bericht einzureichen war, steckte die Supervision für Groupwork in der Super-
visionsgruppe noch in ihren Kinderschuhen (Wieringa  1970: 295). Auch hier 
wurden schriftliche Berichte vorgelegt, Tonbandaufnahmen abgespielt (vgl. Grö-
ning 2013: 88; Huppertz 1975: 40 f. und 72 ff.) und das Fallgeschehen erzählt.

Exkurs zu den neuen Einflüssen von Themenzentrierter Interaktion, 
Gruppendynamik und Systemtheorie

Mit der Zusammenführung der beiden Supervisionsausbildungen flossen auch 
immer stärker die Impulse aus der Gruppendynamik in die Seminare der Aka-
demie für Jugendfragen ein, zumal dies im Kurs der Akademie des Deutsche Ver-
eins bereits durch Albert Bickel und Gerhard Melzer geschah (Kirsch 2007: 15), 
also ein gewisser Konkurrenzdruck bestand. Zudem brachte Cornelis Wieringa, 
der seit Ende 1967 an der Akademie mitwirkte (Gröning 2016: 90; Jansen 2021), 
gruppendynamische Kompetenzen als anerkannter Gruppendynamik-Trainer 
mit. Für 1970 standen erstmalig drei je zehntägige gruppendynamische Trainings 
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im Programm (Akademie  1971: 21), in denen Gerhard Leuschner und Ernst 
Trötschel  – Absolvent des Bewährungshelferkurses sowie des Aufbaukurses in 
Einzelhilfe – als Co-Trainer gemeinsam unter anderem unter Cornelis Wieringa 
wirkten (o. V. 1969: 319). Die Akademie war derweil kooperatives Mitglied in der 
Sektion Gruppendynamik des Deutschen Arbeitskreises für Gruppenpsychothera-
pie und Gruppendynamik (DAGG) geworden (Akademie 1971: 21). Insbesondere 
die Gruppendynamik verstand sich viel stärker politisch und wollte durch offen-
gelegte Aushandlungsprozesse und Autoritätskritik explizit demokratisierend-
emanzipierend wirken, öffnete aber auch zugleich theoretische Zugänge in die 
Organisationsberatung (vgl. Gairing  2017: 23 ff.). Auch die Gruppendynamik 
wurde – wie zwei Jahrzehnte zuvor die Tiefenpsychologie – kritisch beäugt und 
im Zeitgeist sozialistischer Studierender als kapitalistische Funktionalisierung 
angefragt. Diese Politisierung ist in das gesellschaftliche Umfeld einzufügen, das 
zu dieser Zeit von den »Studentenunruhen« der 1968er angeheizt war, die Innere 
Reformen und eine Aufarbeitung der NS-Zeit forderten.

All dies wird verdichtet in einer Anekdote Leuschners deutlich: „Ich erinnere 
mich an einen DAGG-Kongress [9.–11.10. (Beck 2006: 43; Fengler/Loewer 1970: 
213)] 1969 in Bonn. Für diesen Kongress wurde Ruth Cohn, eine jüdische Emi-
grantin, aus den Vereinigten Staaten eingeflogen. Für sie war es der erste Auftritt 
in der Bundesrepublik nach dem 2. Weltkrieg. Im Audimax der Universität Bonn 
war alles versammelt, was in der Gruppendynamik Rang und Namen hatte: [Prof. 
Dr. Alf] Däumling, [Prof. Dr. Helmut] Enke, [Prof. Dr. Peter] Fürstenau, [Prof. 
Dr. Horst-Eberhard] Richter. Der Saal war berstend voll, die Studenten saßen auf 
den Treppen und Fensterbänken und warteten gespannt auf den Vortag von Ruth 
Cohn. Die Begrüßung war noch sehr freundlich, aber in der anschließenden Dis-
kussion wurde Ruth Cohn auf eine sehr aggressive Weise von den Studenten kon-
frontiert. Der zentrale Angriff richtete sich vor allem auf den Umstand, dass ihre 
Methode keine politisch-gesellschaftliche Relevanz besitze. Ruth Cohn hat auf 
die aggressiven Nachfragen und Diskussionsbeiträge sehr emotional reagiert und 
angemerkt, dass sie nicht nach Deutschlang [sic!] gekommen wäre, hätte sie vor-
her gewusst, wie man hier mit ihr umgeht. Darauf haben die Studenten sie aus-
gepfiffen“ (Leuschner in Gröning/Kreft 2011: 48; vgl. Gröning 2016: 91).

Die von Leuschner geschilderte Szene muss auch andere Teilnehmende be-
eindruckt haben, denn in der Literatur finden sich weitere Berichte davon.

In der Erinnerung Ruth Cohns (Cohn  1995: 377–379) selbst stellt sich die 
gleiche Situation diametral anders dar: Erst kurz vor der Veranstaltung bemerk-
te sie demnach ihren eigenen Irrtum, nicht einen TZI-Workshop vorführen zu 
sollen, sondern das „Kongressplenum über »Sensitivity Training«210 leiten“ (ib.) 
zu sollen. Kurzerhand beschloss sie, die Vorträge kürzen zu lassen und mehr  

210 Nach Reuter (2006: 27) hatte das Symposion den Titel „Anwendung der Gruppendyna-
mik“.
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Raum für die Diskussion im Plenum einzuräumen, um dabei mit „missionari-
schem Eifer“ (ib.) „eine Ahnung von den methodischen Ansätzen des TZI nach 
Deutschland“ (ib.) zu bringen. Nach den sechs Vorträgen und einer „Schweige-
pause“ (ib.) kam es zur „Mikrofondiskussion“ (ib.). Die Redezeit wurde immer 
überschritten, „[j]edoch blieb alles im Rahmen des Friedlichen, bis eine Gruppe 
von fünfzehn jungen Leuten links von der Bühne anfing, angeregt und nicht sehr 
leise miteinander zu sprechen. Als ich sie aufforderte, doch lieber ans Mikrofon 
zu kommen, als Seitengespräche zu führen, antwortete ihr Sprecher: »Gnädige 
Frau, es ist uns wichtiger, was wir miteinander zu besprechen haben.« Ich wehrte 
die Anrede »Gnädige Frau« ab, weil ich sie – und das sagte ich – als Spott emp-
fand. […] Das Publikum reagierte mit Empörung auf die Studenten: »Schmeißt 
sie raus!« Ich selbst war sehr gelassen und bat um Ruhe. […] Die jungen Leute 
kamen geordnet zum Mikrofon. Sie sprachen nicht länger als zwei Minuten. Sie 
vertraten die These, daß Gruppendynamik und Sensitivity Training nur den Aus-
beutern dienten und nichts anderes als neue Waffen des Kapitalismus seien. Es 
gab eine lebhafte verbale Auseinandersetzung zwischen ihnen und Teilnehmern, 
die gegenteilige Meinungen vertraten. Diese Gespräche wurden nach der Sitzung 
weitergeführt. […] Ich habe seither viele Menschen getroffen, die an jenem Vor-
mittag dabei waren. Sie haben ihn nicht vergessen: daß Hunderte von Menschen 
in einem Saal minutenlang zum Schweigen und zum Nachdenken aufgerufen 
wurden und dann miteinander sprechen konnten, daß ich selbst Gefühle und 
nicht nur Gedanken äußerte, daß radikale Studenten und die ältere Generation 
sich in eine offene Auseinandersetzung einließen – das alles war eine in jeder Be-
ziehung ungewöhnliche Situation, die von den Teilnehmern teils skeptisch, teils 
wütend, teils begeistert erfahren wurde.“

Aus einer weiteren Perspektive berichteten Fengler und Loewer (1970: 214 f.) 
über dieselbe Szene, die die Kongressdebatten zuspitzte: Sozialistisch argumen-
tierende Studierende fragten nach der gesellschaftlichen Funktion der Grup-
pendynamik (und nicht der TZI, wie Leuschner es erinnert) und kritisierten 
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solche Aufforderung [zur allgemeinen Diskussion, zur Schweigezeit] in Deutsch-
land klingen mußte!“ (Cohn 1995: 377) Genau diese kulturell bedingte Unmög-
lichkeit der Situation scheint Leuschner zu erleben, für ihn durch den Umstand 
verschärft, dass sozialistische Anfragen aus seiner katholischen Position heraus 
als illegitim abzuwehren waren. Und vielleicht ist es für ihn eine Initialzündung, 
und vielleicht ist es auch gerade der entscheidende Unterschied zum etwas jün-
geren Akademiker Helmut Reiser (geboren 1942). Leuschner gehörte offenbar 
nicht zu der Gruppe junger Kritiker, entschieden nicht zur älteren Generation 
mit „Rang und Namen“, aber ob er mitskandierte »Schmeißt sie raus!«, lässt er 
offen. Deutlich wird in dieser Gegenüberstellung der Narrationen, dass der offene 
Konflikt in einer Gruppe, die Diskussion, das gemeinsame Aushandeln und das 
öffentliche Benennen von Gefühlen – heute überwiegend Selbstverständlichkei-
ten – das zu jenem Zeitpunkt 1969 noch nicht waren, trotz aller Demokratisie-
rungsbemühungen der westlichen Besatzungsmächte.

Mit diesem geänderten Verständnis begann zugleich ein Konflikt mit Struk-
turen, Orden und Verbänden der Katholischen Kirche, wie an anekdotenhaf-
ten Erzählungen Leuschners sichtbar wird (s. S. 376). Auch die Rezeption von 
Jürgen Habermas war vom Episkopat nicht wohl gelitten und führte zum Vor-
wurf des Neomarxismus, während das seinerzeit populäre Buch von Alexan-
der S. Neill (1965/1969: »Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung«) zum 
Teil heimlich gelesen und in den Akademiekursen diskutiert wurde. Denn die 
katholischen Kirche akzeptierte auch die dort vertretenen Positionen aufgrund 
der psychoanalytischen und sozialistischen Theoriegrundlagen nicht, wie Loofs 
nach ausführlicher Untersuchung zusammenfassend erklärt: Es ist „ausdrücklich 
festzustellen, daß das antiautoritäre sozialistische Konzept als Ganzes und einzel-
ne antiautoritäre Thesen und Praktiken mit unseren Auffassungen unvereinbar 
sind. Es geht deshalb auch nicht an, »ein bißchen in antiautoritär zu machen«, 
weil das heute Mode ist und Sensation verspricht und eigene unklare Bedürfnisse 
nach Opposition risikolos befriedigt“ (Loofs 1971: 37).

Dies stützt Belardis Einschätzung: „Gruppendynamische Erkenntnisse wur-
den insgesamt sehr zwiespältig aufgenommen. Der Begriff Gruppendynamik war 
bald in aller Munde. Er wurde zum Instrument der Demontage des »Autoritären 
Charakters« (Adorno), zur Auseinandersetzung der Jüngeren mit der Elterngene-
ration, die den Nationalsozialismus mit getragen hatte, und er wurde benutzt zur 
Etablierung einer neuen Kultur der bildungsmäßig privilegierten akademischen 
Jugend. […] Über Neills Buch »Summerhill« (1967) fanden die Leser Zugang 
zu alternativen Erziehungsgedanken […] Gruppendynamik und Psychoanalyse 
wurden als »Befreiungslehren« (miß-)verstanden. […] Traditionelle Autoritäts-
verhältnisse und überkommene Vorstellungen von der Sexualmoral wurden in-
frage gestellt. Das Interesse an der Psychoanalyse war somit höchst praktisch, 
und es beschränkte sich zumeist auf eine verkürzt und oft allzu mechanistisch 
verstandene psychoanalytische Sozialisationslehre im Stile der traditionellen 
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triebtheoretisch orientierten Psychoanalyse. […] All diese vielfältigen und recht 
bunten Bewegungen in der Zeit seit 1967 haben, verbunden mit der Rezeption 
des Marxismus, zu einer Politisierung und Radikalisierung in Pädagogik und So-
zialer Arbeit beigetragen. […] Vor allem an der »helfenden Beziehung« in der 
Einzelhilfe wurde bemängelt, daß sie über die eigentlichen Gründe der psycho-
sozialen und ökonomischen Hilfsbedürftigkeit der Klienten keine Auskunft gebe, 
sondern durch die individuelle Betrachtungsweise von »Einzelfällen« gesell-
schaftliche Probleme überwiegend als Beziehungsprobleme umdefiniere (Baron 
u. a., 1978, S. 125 ff.) und somit am Verschleierungszusammenhang der Klassen-
gesellschaft teilnehme“ (Belardi 1992: 90 f.).

Ende der 1960er Jahre beginn auch die Systemtheorie Talcott Parsons langsam 
Einzug zu halten: In der Wissenschaft an Luhmanns Vortrag 1968 sichtbar (Luh-
mann 1971), in der Akademie beispielsweise durch Louis Lowy (Kersting 2002b: 
254 f.; 1975: 10). Zu dieser Zeit hat die Systemtheorie in der Akademie allerdings 
bestenfalls einen randständigen Einfluss, auch wenn in „der Soziologie nach dem 
Zweiten Weltkrieg […] der Paradigmenwechsel der amerikanischen Soziologie 
von der Chicago School zum Systemfunktionalismus Talcott Parsons’ gleichsam 
affirmativ und methodisch unreflektiert nachvollzogen“ (Alheit/Dausien  2009: 
295 f.) wird. Dieser Paradigmenwechsel erreicht die Akademie erst stark verzö-
gert.

Die weitere Entwicklung der Supervisionsausbildung an der 
Akademie für Jugendfragen

Zunächst leiten weiterhin nicht näher spezifizierte „auswärtige Fachkräfte“ 
(Leuschner/Oberhoff 1984: 25) die ersten Supervisionsausbildungen, die beide 
Autoren noch als Ausbildung „praxisreflektierende[r] Methodenlehrer“ (ib.) be-
schreiben. Möglicherweise meinen sie damit Lowy, Wieringa und Mönks sowie 
niederländische Supervisor*innen. Sukzessive werden dann zunehmend deut-
sche Fachkräfte eingebunden, und die Trennung in Casework- und Groupwork-
Supervisionskurse wird aufgehoben (Oberhoff  1984: 55). 1972 findet eine 
Arbeitstagung „Modellentwicklung der Supervision im Bereich der Jugendbil-
dung“ (Akademie  1973: 30 f.) statt. Dies war ein Versuch der Akademie, die 
Supervisionsausbildung weiterzuentwickeln und über neue Fortbildungsangebo-
te nachzudenken.211

211 Diese frühe Tagung darf nicht mit dem von Belardi  (2020: 167) beschriebenen Fach-
kongress „Supervision im Spannungsfeld zwischen Person und Institution“, der erst im 
September  1979 mit über 200 Teilnehmenden stattfand, verwechselt werden (Akade-
mie 1979b; Akademie 1980).

Abbildung 14: Geschlechtszugehörigkeiten der Lehrsupervisor*innen der Akademie für 
Jugendfragen ab 1968 bis 1980 anhand der Vornamen in den Jahresberichten.
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Beginnend  1968 sind in den Jahresberichten der Akademie die Supervi-
sor*innen in Form von Namenslisten aufgeführt. Allein dieser Umstand der 
namentlichen Nennung spricht für das Gewicht, dass den Supervisor*innen 
beigemessen wurde. Die Auswertung dieser Listen deutet in der Visualisierung  
(s. Abbildung  14) darauf hin, dass sich das Verhältnis weiblicher und männli-
cher Supervisor*innen212 zueinander wandelt (vgl. Neuffer 1990: 216 ff.). Waren 
bis Mitte der 1970er Jahre noch mehrheitlich Supervisorinnen für die Akade-
mie tätig, kippte dieses Verhältnis  1976 zugunsten männlicher Supervisoren 
(Akademie 1969 ff.). Ob diese Veränderungen mit dem von Thomas Olk (1986) 
beschriebenen Aufstiegsprojekt für Sozialarbeitende zu erklären sind, muss an 
anderer Stelle geklärt werden (vgl. dazu Bredemann 2023).213 Insbesondere für 
die Supervisionsweiterbildungen liegen derzeit keine Teilnahmelisten vor, die 
unter dem Aspekt der Geschlechterzahlen ausgewertet werden könnten. Diese 
Darstellung steht damit in einem gegenwärtig noch nicht erklärbaren Wider-
spruch zu Neuffers (1990: 219) Beschreibung der Zürcher Sozialschule, dass die 
Supervision als niedriger bewertete und in die Peripherie abgedrängte Praxis 
den »Devoted Old Maidens« überlassen wurde, während sich die akademisch 

212 Obwohl hier der binären Zuordnung in »Mann« und »Frau« anhand der Vornamen ge-
folgt wird, geschieht dies im Bewusstsein und in einer hohen Akzeptanz der Vielfalt und 
Vielzahl an Männlichkeiten und Weiblichkeiten sowie weiterer Gender und genderflui-
den Identitäten.

213 Vgl. dazu den Diskurs der 1960er Jahre in der Bewährungshilfe. Dort wurde darum ge-
stritten, ob die Supervision eine hierarchisch entkoppelte Funktion darstellt oder mit der 
hierarchischen Funktion eines »Oberbewährungshelfers« einher gehen solle, also ein 
Aufstieg sei (Walpuski 2023).
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ausgebildeten »Brilliant Young Boys« die höher angesehene Theorie und Wissen-
schaft sicherten. Möglicherweise gilt dies jedoch im Verhältnis der Supervision 
zu Fachhochschulprofessuren.

Die sprunghafte Zunahme der Supervisor*innenzahl von 1972 nach 1973 ist 
vermutlich darin begründet, dass 1972 die beiden ersten reinen Supervisionsaus-
bildungskurse in Casework (Schultze, Knieschewski und Mönks) bzw. Group-
work (Lowy, Wieringa und Schönhuber) abgeschlossen waren und die Absol-
vent*innen als neue Supervisor*innen eingesetzt wurden.

Die Auswertung dieser Listen weist in einer weiteren Visualisierung nach Na-
tionalitäten (s. Abbildung 15) darauf hin, dass die Zahl bundesdeutscher Supervi-
sor*innen schnell anstieg. Zugleich lässt sich in der Tendenz ablesen, dass sich die 
Zahl der niederländischen Supervisor*innen schon ab 1970 deutlich reduzierte 
und sich anschließend auf einem niedrigen Niveau stabilisierte. Die Auswertung 
kann nur ein erster Hinweis sein, denn sie erfolgte lediglich nach der Namens-
nennung und den Wohnorten in den Listen. Dort wurden keine Angaben über 
die Anzahl und Dauer der Supervisionsprozesse der jeweiligen Supervisor*innen 
gemacht noch zur Verbindung einzelner Personen mit konkreten Fortbildungs-
angeboten der Akademie.

Unschwer ist zu erkennen, dass die niederländischen Supervisor*innen, die 
anfänglich dringend gebraucht wurden (immer wieder wurde der Mangel an 
geeigneten Supervisor*innen im Diskurs beklagt, bspw. bei Waldmann  1968), 
schnell durch Deutsche ersetzt werden. Dieses Bemühen, die Ausbildung in die 
eigenen Hände und damit aus der Abhängigkeit ausländischer Expert*innen zu 
nehmen, wird sowohl im Jahresbericht 1969 (Akademie 1970: 15) als auch im 
Interview mit Gerhard Leuschner (Gröning 2013: 111; Gröning/Kreft 2011: 43) 
deutlich. Bereits 1984 erklärt Leuschner retrospektiv: „Dieser kühne und provo-
zierende Emanzipationsschritt wurde in weiten Kreisen der Methodenfachleute 
mit halblauter Empörung zur Kenntnis genommen. Die abrupte Ablösung von 
den amerikanischen und holländischen Lehrern können wir heute als ausagierte 
Antwort betrachten, da weder diese Lehrer noch die Akademiemitarbeiter in der 
Lage waren, die angesammelte Beziehungsdynamik aufzuarbeiten. Gespräche 
fanden nicht statt, und wo nicht gesprochen wird, erfolgt Konfliktregulierung 
durch Machtausübung; in unserem Fall war das die stumme Trennung“ (Leusch-
ner/Oberhoff 1984: 24 f.; vgl. Ringshausen-Krüger 1977: 54).

Die Supervisionsausbildung lag damit zwar nominell mehrheitlich in bundes-
deutschen Händen, was aus bisher nicht erklärten Gründen eine wichtige Moti-
vation der Akademie für Jugendfragen gewesen zu sein scheint. Erfolgte dieser 
„kühne und provozierende Emanzipationsschritt“ (ib.) auch als Reaktion auf ein 
gesamtgesellschaftliches Empfinden eines »wir sind wieder wer« nach vielen Jah-
ren des »Wirtschaftswunders«? Gleichwohl war dieser »kühne Emanzipations-
schritt« nur eine halbe Wahrheit, denn es waren der US-amerikanische Master of 

Abbildung 15: Nationalitäten der Lehrsupervisor*innen der Akademie für Jugendfragen 
ab 1968 bis 1980 nach den Wohnortangaben in den Jahresberichten.
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Social Work von Schönhuber und Schultze, die Niederländer Mönks und Wierin-
ga und der Bostoner Professor Lowy, die die Ausbildung noch über Jahre präg-
ten, die dabei gleichzeitig aber offenbar auch als Deutsche galten, vielleicht, weil 
sie als Muttersprachler*innen keine Sprachbarriere hatten?! Daraus stellt sich die 
Frage, was genau die angestrebte Eigenverantwortung für die Ausbildung meint 
und von wem sich Leuschner in seiner Aussage abgrenzt – vermutlich Cora Bal-
tussen und möglicherweise auch von den Fribourger Dozenten. War die Unter-
scheidung an der Differenzlinie deutsch/ausländisch die treffende Differenzie-
rung? Oder war es ein intergenerationaler Konflikt, denn Baltussen (* 1912) und 
Luyten (* 1909) entstammten Leuschners Elterngeneration und standen um 1970 
kurz vor dem Renteneintrittsalter.

Ging es darum, dass Leuschner selbst die Verantwortung übernehmen und ge-
stalten wollte? Leuschner wird im Jahresbericht 1969 (Akademie 1970: 28) nicht 
mehr als Geschäftsführer benannt, stattdessen Klaus-Dieter Pohlmann. 1971 er-
hält Leuschner im Jahresbericht dann für die Folgejahre den Titel „Geschäftsfüh-
render Direktor“ (Akademie 1972: 33), so dass sich seine Rolle in der Akademie 
um den Dekadenwechsel herum geändert zu haben scheint.

Auch – als weitere Forschungsaufgabe – hervorzuheben ist die einsetzende 
Kooperation mit dem Bistum Münster in der Aus- und Fortbildung zunächst 
von Pastoralassistenten, Diakonen, Seelsorgehelferinnen und Ordensschwestern, 
später auch Priestern, im Rahmen des »Strukturplans« von 1969, wie sie Zie-
mann  (2007; vgl. Fußnote  215; vgl. Hunziker/Ziltener  1965) beschreibt. Diese 
enge Kooperation, an der auch Martha Fehlker als Absolventin der Akademie-
Kurse und Beschäftigte des Bistums beteiligt war, befähigte die Absolvent*innen 
zudem, eine Abkürzung in der Supervisionsausbildung zu nehmen. Ab etwa 1971 
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wurden ähnliche Kurse unter Fehlkers Leitung vom Bistum selbst verantwortet.214 
Für die Forschung ist dieser Zusammenhang relevant, weil hier der Übergang 
in eine neue Phase der Supervisionsentwicklung eingeläutet wird: Supervision 
wird systematisch mit der katholischen haupt-, neben- und ehrenamtlichen Seel-
sorge und damit der Pastoralmacht verbunden und zudem in den Dienst einer 
lösungsorientierten Zweckrationalität gestellt. Diese Prozesse liegen jedoch 
außerhalb des Untersuchungszeitraums dieser Arbeit, so dass hier weitere For-
schung notwendig ist. Vermutlich entstammen auch Leuschners anekdotenhaf-
te Erzählungen (e. g. Leuschner in Gröning 2013: 106–107) dieser Zusammen-
arbeit. Diese Anekdoten sind zwei – auch von unterschiedlichen Zeitzeug*innen 
in den durchgeführten Interviews – immer wieder erzählte Episoden aus der Zeit 
um 1970: Zunächst die Figur der Ordensschwester, die sich aufgrund von Er-
kenntnissen aus der Supervision vom Orden abwendet, was über den Umweg 
der Generaloberin den Generalvikar des Bistums auf den Plan ruft zu fordern, 
die Supervision müsse „auch Menschen mit zweifelndem Gewissen in der Pro-
fess“ (Gröning/Kreft 2011: 49 f.; Lehmenkühler-Leuschner 1996: 93) halten, ge-
wissermaßen müsse die Supervision getauft werden. Und dann die Episode mit 
dem seinerzeitigen Regens des Priesterseminars Münster, Dr. Franz Kamphaus, 
der die Priesteramtskandidaten zur Teilnahme an Akademiekursen verpflichten 
wollte. Er erfuhr Ablehnung, weil dies das Prinzip der Freiwilligkeit verletze (vgl. 
Gröning/Kreft 2011: 49; vgl. Akademie 1970: 1).215

An der Akademie für Jugendfragen wurde die Supervisionsausbildung also 
weiterentwickelt und theoretisch fundiert, neue Kooperationen wurden gesucht, 
doch all das geschah nach dem Weggang von Cora Baltussen in der zweiten und 
dritten Dekade der Akademie ab 1970. Zum Ausklang der ersten Dekade werden 

214 Leuschner an Spital, Brief vom 15.12.1971 in: Bistumsarchiv Münster, GV NA, A-201–
357; Fehlker, Konferenzvorlage „Projektorientierte Bildung“ vom 11.3.1976, in: ib.

215 Hintergrund dieses Anliegens mag der seit Mitte der 1950er Jahre entstandene pasto-
ralsoziologische Diskurs um die Berufsrolle des Priesters und dessen Wandlung gewe-
sen sein. Durch Modernisierungsprozesse änderten sich das Rollenbild des Priester-
berufs und damit die Anforderungen daran. Bei Priestern wuchsen Rollenunsicherheit 
und -konflikte. Im Bistum Münster sollten auf Betreiben von Dr. theol. Hermann Josef 
Spital  (1925–2007), Seelsorgeamtsleiter im Bischöflichen Generalvikariat und späterer 
Bischof von Trier, in Kooperation mit der Akademie für Jugendfragen ab etwa 1971 zu-
nächst Fortbildungskurse mit Supervision den Pastoralassistenten und Seelsorgehelfe-
rinnen helfen, Fähigkeiten zur multiprofessionellen Teamarbeit zu entwickeln und die 
eigene Berufsrolle kritisch zu reflektieren (Leuschner an Spital, Brief vom 15.12.1971 in: 
Bistumsarchiv Münster, GV NA, A-201–357). Auch gruppendynamische Elemente sowie 
Elemente der non-direktiven Gesprächsführung flossen in die Kursinhalte ein. Ab 1973 
gab es vergleichbare Fortbildungsangebote auch für Priester. Anhand dieser Archivalien 
und der Ausführungen Ziemanns (2007: 206 ff., 254 ff., 293 ff.) ließe sich rekonstruieren, 
wie in den 1970er Jahren Supervision systematisch mit der Seelsorge verbunden wurde.
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bereits viele weiterführende Forschungsfragen erkennbar. Nachfolgend soll nun 
ein Fazit der für diese Arbeit relevanten ersten Dekade gesichert werden.

Zwischenergebnissicherung der ersten Dekade der Akademie für 
Jugendfragen

Die Akademie für Jugendfragen profiliert sich in ihrer ersten Dekade sowohl im 
gesellschaftlich-politischen Umbruch zwischen Restauration und Inneren Refor-
men als auch im innerkirchlichen Umbruch zwischen Neoscholastik, Neothomis-
mus und II. Vaticanum. Diese Veränderungsprozesse in der Akademie-Umwelt 
beeinflussen die Profilierung der Akademie. Setzen die ersten Direktoren noch 
auf eine explizit katholische Pädagogik und damit ein neothomistisches Konzept, 
bricht der dialogische Akademiestil doch schon mit der Lehrtradition des katho-
lischen Milieus. Mit dem durch das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) gestiegenen 
Weiterbildungs- und Beratungsbedarf, der Aufwertung und Akademisierung der 
Fachschulen und weiteren Akademiegründungen entsteht ein dynamisches Um-
feld, in dem die Akademie für Jugendfragen einen Platz finden muss.

Neben der allgemeinen Fürsorge sticht das Bezugsfeld der Bewährungshilfe 
deutlich heraus. Das mag in der noch jungen Disziplin – die Bewährungshilfe 
wurde erst 1953/4 neu installiert – auf der Suche nach Professionalität begründet 
sein, möglicherweise auch an der Feldkompetenz Leuschners. Albrecht Bickel ge-
währt persönliche Einblicke in die sich zu dieser Zeit formende Profession mit 
hohem Aus- und Weiterbildungsbedarf (Kirsch 2007). Die Fürsorgeerziehung in 
Heimen hingegen, gegen die sich ab Mitte der 1960er Jahre wieder zunehmende 
Kritik richtet, die in der »Heimkampagne« ab 1968 gipfelt (Schölzel-Klamp/Köh-
ler-Saretzki  2010; Autorenkollektiv  1971: 305; Meinhof  1971; Scherpner  1999: 
256 ff.), lässt sich in der Akademie für Jugendfragen kaum wiederfinden. Und 
obwohl es unter anderen in der Person Anton Hunzikers Verbindungen in die 
Heilpädagogik gibt, scheint der dortige Diskurs nicht mit der Akademie für Ju-
gendfragen verbunden zu sein, ganz im Gegensatz zu der kurzzeitig durch Man-
fred Kappeler geprägten Arbeit im Burckhardthaus Gelnhausen (Kappeler 2001; 
Autorenkollektiv 1971). Dennoch konnten sich auch die katholischen Einrich-
tungen „teilweise feindselige[r] Kritik, […] den […] [u]nqualifizierte[n] Verall-
gemeinerungen [… und] ungerechtfertigte[n] Vorwürfen“ (Flosdorf/Junge 1971: 
289) nicht entziehen, und so wurden auf der Verbandstagung 1971, an der auch 
Hubertus Junge und Kurt Nachbauer aus dem Akademiekontext teilnahmen, 
Schritte zur Reform der Heimerziehung diskutiert.

Wie stark, selbstverständlich und unreflektiert das »Katholische« die Akade-
mie in dieser Dekade prägt, fällt intern kaum auf: „Das »Katholische« in der Aka-
demie-Sozialisation habe ich erst spät, sehr spät wahrgenommen“, schreibt Ger-
hard Wittenberger (Weigand et al. 2022: 82) Jahrzehnte später. Es sind beileibe 
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nicht nur die Münsteraner selbst, die Wert auf ein katholisches Profil legen. Sicht-
bar wird das transnationale katholische Netzwerk, das sich geographisch in 
einem etwas verbreiterten Korridor entlang des Rheins zwischen Münster, 
Nijmegen (Niederlande), Leuven (Belgien), Freiburg im Breisgau, Fribourg im 
Üechtland und transatlantisch an der nordamerikanischen Ostküste (New York, 
Boston und Ottawa) verorten lässt. Es ist tief durchdrungen von Neoscholastik 
und Naturrechtslehre. Erst mit dem Aggiornamento, das der Konzilsprozess zum 
II. Vaticanum einläutet, beginnt auch die Akademie für Jugendfragen „im Geiste 
offener Katholizität“ (o. V. 1964: 380) zu agieren. Mit dem neuen Direktor Wil-
helm Dreier kommt es dann ab 1968 zu einer sozialwissenschaftlich veränderten 
Ausrichtung. Dieser Geist ist und bleibt aber weit entfernt von einem kritischen 
Linkskatholizismus, der Befreiungstheologie oder der feministischen Theologie. 
Es bleibt ein bürgerlich-linker Geist, der sich mit einer Wähler-Stimme für die 
CDU vereinbaren ließ, wie in den Zeitzeugeninterviews anklingt.

Bevor die Akademie für Jugendfragen beginnt, die Supervisionsausbildung in 
die eigenen Hände zu nehmen, entsteht für wenige Jahre ein Schmelztiegel der 
transnationalen Wissensgenerierung. Die Akademie kooperiert mit den führen-
den (katholischen) Akteuren in Europa: Fribourg als erster universitärer Studien-
gang der Sozialarbeitswissenschaften und Nijmegen als einem der ersten Orte in 
Europa mit eigener Supervisionsausbildung. Insbesondere über Cora Baltussen 
ist die Akademie (indirekt) mit dem United Nations Special European Social Wel-
fare Programme als auch der Union Catholique Internationale de Service Sociale 
(UCISS) verbunden und profitiert von den dortigen Diskursen. Diese Koope-
rationen passen zum von Pöggeler stark formulierten Anspruch einer Elitenbil-
dung, der sich mit Pöggelers Abschied jedoch verändert: Unter Dreier soll die 
Akademie ihre Lehre sozialwissenschaftlich begründen und gesellschaftsverän-
dernd wirken.

Nachdem nun eine ideen- und zeitgeschichtliche Kontextualisierung der ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie mit der katholischen Akademie für 
Jugendfragen in Münster eine Rekonstruktion des organisationalen Rahmens des 
Wirkens von Cora Baltussen in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt ist, kann 
nun im letzten Teil dieser Arbeit Cora Baltussens Lebensverlauf multiperspekti-
visch rekonstruiert werden.
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7 Lebensverlaufsforschung zu Cora 
Baltussen (1912–2005)

Vorausgehend wurden zunächst mit der Perspektive auf die Supervision und ihre 
Entwicklungslinien Aspekte aus der Geschichte der Sozialen Arbeit rekonstru-
iert. Daran schloss sich eine Fokussierung auf die erste Dekade der Akademie für 
Jugendfragen in Münster/Westfalen mit dem Fokus der Supervisionsausbildun-
gen an. Damit wurde ein kontextualisierender Verstehenszugang für das Wirken 
Cornelia Wilhelmina Maria „Cora“ Baltussens in der Bundesrepublik geschaffen, 
deren persönliche Entwicklung und Lehre als Einzelperson nun im Mittelpunkt 
der weiteren Untersuchung steht. Um die von ihr an der Akademie für Jugend-
fragen, an der ASG-Schule Düsseldorf und darüber hinaus im bundesdeutschen 
Raum eingebrachten Impulse besser verstehen zu können, soll die historische 
Person Cora Baltussen mit ihrem Lebenslauf und damit in ihrer eigenen Ent-
wicklung dargestellt werden.

Gleichzeitig kann der Lebensverlauf nicht als singulär verstanden werden, son-
dern soll durch seine transnationalen und zeitgenössischen Kontextualisierungen 
sowie die Rekonstruktion von Akteursnetzwerken Aussagen über den individuel-
len Lebensverlauf hinaus ermöglichen. So soll Wissen entstehen, das über diesen 
einen Lebensverlauf hinausweist und eine weitergehende Gültigkeit besitzt. Des-
halb dient diese Lebensverlaufsrekonstruktion letztlich nur als Zugang für eine 
transnationale Rekonstruktion der frühen Geschichte der Supervision in der Bun-
desrepublik Deutschland zwischen Restauration und Inneren Reformen.

Der Lebensverlauf wird dabei fast vollständig aus frei, aber nicht immer leicht 
zugänglichen Quellen rekonstruiert und muss deshalb zwangsläufig an vielen Stel-
len lückenhaft bleiben, auch, weil nur die mehr oder minder öffentliche Berufs-
person Cora Baltussens beforscht wird (vgl. dazu Luft/Ingham  1955). Das liegt 
auch daran, dass Cora Baltussen nur wenig geschrieben und veröffentlicht hat und 
als Person selten derart im Rampenlicht stand, dass viel über sie berichtet wor-
den wäre, weil sie beispielsweise keine herausragenden Führungspositionen oder 
öffentlichen Ämter hatte. Private Dokumente aus dem Besitz der Familie werden 
nicht ausgewertet, und Interviews mit ihren Angehörigen finden nicht statt. Hinzu 
kommt die Problematik, dass über Cora Baltussen vor allem im Kontext der »Driel-
Polen« und der Operation Market Garden 1944 berichtet wurde. Dies ist ebenfalls 
ein markanter Teil ihres Lebens, der bisher jedoch kaum mit der Supervision und 
Professionalisierung der Sozialen Arbeit verknüpft ist. Gerade um letzteres geht es 
jedoch dieser Arbeit: Frühe Wurzeln und Quellen als Ideengeschichte und im Dis-
kurs sichtbar werden zu lassen, die der Entwicklung der Supervision in der Bun-
desrepublik zugrunde liegen. Im Menschen Cora Baltussen kristallisieren diese 
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unterschiedlichen Einflüsse, die sie im Verlauf ihres Lebens in Begegnungen, Ge-
sprächen, Lektüren, Erlebnissen und Studien erfahren hat. Zwangsläufig muss eine 
posthume Rekonstruktion lücken- und fehlerhaft bleiben. Ziel dieser Lebensver-
laufsforschung kann nur sein, Hinweise zu erhalten für das Verstehen von Entwick-
lungsprozessen. Schließlich erfolgt die Rekonstruktion des Lebensverlaufs auch 
deshalb, weil im Rahmen dieser Arbeit zum ersten Mal biographisch-empirische 
Forschungen zu Cora Baltussen entstanden sind und auf keinen diesbezüglichen 
Forschungsstand zurückgegriffen werden könnte. Diese Rekonstruktion soll damit 
zugleich Ansatzpunkte für weitere Forschungsarbeiten liefern und dafür Zugänge 
und Dokumente historisch-rekonstruktiv erschließen.

Kindheit und Jugend am niederländischen Rhein

Cora Baltussen216 war das siebte von 16 Kindern des Marmeladen- und Frucht-
konservenfabrikanten Arnoldus Johannis Baltussen  (1871–1943) und seiner 
Ehefrau Johanne Catharina Wilhelmina van der Horst  (1880–1968). Drei der 
Kinder starben bereits bei der Geburt oder im Kindesalter, und ihr jüngerer Bru-
der Walterus starb 1938 verfrüht im Alter von 20 Jahren. Cora Baltussen wuchs 
in einer auch für damalige Verhältnisse sehr großen, bürgerlichen Familie auf.

Die Familie lebte am Rande des kleinen Ortes Driel am Niederrhein unmit-
telbar westlich von Arnhem und etwas nordwestlich von Nijmegen. Dies ist ein 
traditionell katholisches Gebiet der Niederlande, und das Familienleben war 
entsprechend vom Katholizismus durchdrungen. So wuchs Cora Baltussen im 
fest gefügten katholischen Milieu der Niederlande auf, das Lijphart  (1975; vgl. 
Blom 1992: 95) als Teil der „Verzuiling“ beschrieb, und das wesentlich prägender 
und fester gefügt war als der deutsche Partikularismus: Als „souverän im eige-
nen Kreis“ (Kuyper 1880) leben beschrieb dies der calvinistische Theologe und 
Politiker Abraham Kuyper bereits 1880 in der Eröffnungsvorlesung der Vrije Uni-
versiteit Amsterdam, und damit war der Lebensentwurf für Katholik*innen als 
eine der Säulen vorgezeichnet: Nach dem Besuch katholischer Schulen und der 
katholischen Universität Nijmegen wählte man die Katholieke Volkspartij (KVP), 
las katholische Zeitungen wie De Tijd oder Volkskrant und verbrachte auch die 
Freizeit in der Säule zugehörigen Vereinen. Erst viel später, um 1970, begann die-
se Versäulung sich langsam aufzulösen.

Cora Baltussens frühe Kindheit lag zwar in der Zeit des Ersten Weltkriegs, 
in dem die Niederlande aber neutral blieben und nicht an Kriegshandlungen 

216 Zur niederländischen kulturellen Praxis eines bzw. häufig mehrerer offizieller Taufnamen 
(hier: Cornelia Wilhelmina Maria) und eines öffentlich und zum Teil offiziell genutzten 
Rufnamens im Alltagsleben (hier: Cora) sowie der konfessionellen und damit regionalen 
Unterschiede siehe e. g. Gerritzen (1999) oder Schmuck (2018).
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beteiligt waren. Cora Baltussen hatte insofern eine unproblematische Kindheit. 
Gleichwohl boten die Niederlande zahlreichen Flüchtlingen aus den Nachbar-
staaten Asyl, und es wird berichtet, dass eine vorbeiziehende Gruppe belgischer 
Flüchtlinge, die um 1918 vom Bahnhof Elst in der dafür requirierten Grundschu-
le von Driel einquartiert wurden, starke Eindrücke bei ihr hinterließen (Dries-
sen 2009). Dies lässt neben ihrer Empathie auch erkennen, dass sie in sozialer 
Sicherheit aufwuchs, weil die Not der Flüchtlinge sie irritierte. Cora Baltussens 
Kindheit war auch durch die katholischen Schulen, die sie besuchte, geprägt. Da 
es in Driel keine katholische Schule gab, auf deren Besuch die Eltern aber Wert 
legten, sandten sie ihre Kinder in die Grundschule nach Lent. Die lag zwar nahe, 
aber doch zu fern, um sie angesichts damaliger Mobilität täglich von zu Hause 
zu erreichen. Cora und ihre Geschwister wohnten während der Schulwochen im 
Haus St. Jozef, das von dem im westfälischen Münster gegründeten katholischen 
Frauenorden Schwestern von der Göttlichen Vorsehung – Deutsche Provinz (CDP) 
geführt wurde. An die Grundschule anschließend besuchte sie das Internat School 
voor uitgebreid lager onderwijs (ULO) der Schwesternschaft in Steijl, wo sie 1928 
mit 16 Jahren ihren Abschluss erwarb (Driessen 2009). Der Abschluss ist in etwa 
mit dem der deutschen Mittel- oder Realschule zu vergleichen.

Abbildung 16: Dreiländereck, in dem Cora Baltussen überwiegend lebte und arbeitete.
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Nach dem Schulabschluss blieb sie im elterlichen Haushalt und half der Mut-
ter, diesen zu führen. Zeitgleich erlernte sie in Arnheim den Beruf der Näherin 
und gründete in Driel mit zwei weiteren Frauen eine Ortsgruppe der Katholie-
ke Jonge Vrouwen (Katholische Junge Frauen) (Driessen 2009). Ob diese einen 
unabhängigen Verband bildeten oder sich als Jugendorganisation unter dem ab 
1919 entstandenen RK Vrouwenbonden (RKVB; Römisch-Katholischer Frauen-
bund) als Dachverband sammelten, ist unklar. Ziel des Frauenbundes, der schnell 
auf 13.000 Mitglieder anwuchs, war neben caritativer Arbeit und der Schaffung 
von Ausbildungsmöglichkeiten wie Koch- und Nähschulen sowie Sozialfach-
schulen für Mädchen und Frauen auch die Sorge für die Sittlichkeit (Derks/Hu-
isman 2002: 46 ff.). Baltussen war damit auf einen bürgerlichen Lebensentwurf 
als Hausfrau und Mutter in der katholisch-patriarchalen Gesellschaft gut vor-
bereitet. Die Niederlande hingegen gerieten verspätet ebenfalls in den Sog der 
Weltwirtschaftskrise.

Der Weg in die Soziale Arbeit und den Widerstand gegen  
die deutsche Besatzung

Die Weltwirtschaftskrise erreichte ihr größtes Ausmaß in den Niederlanden erst 
zwischen 1931 und 1936. Wie die elterliche Konservenfabrik durch die Krise 
kam, ist nicht bekannt, so dass unklar bleiben muss, ob die ökonomische Situa-
tion Cora Baltussens Lebenswegentscheidung beeinflusste. Vielleicht war es auch 
die allgemein empfundene soziale, politische und geistige Krise im Lande, das 
„nicht konkret faßbare Gefühl, daß es der Gesellschaft an Zusammengehörig-
keitgefühl bzw. Gemeinschaftssinn und Idealismus fehle“ (Blom 1992: 95). Damit 
verbunden war eine Kritik des herrschenden Materialismus, insbesondere so-
zialistisch-kommunistischer Formen im katholischen Milieu. Im Oktober 1932 
jedenfalls trat die 20-jährige Cora Baltussen den Oblaten der Benediktinerinnen 
im belgischen Schoten bei Antwerpen bei (Driessen  2009).217 Die Oblation ist 
das in einem kirchlichen Ritus abgelegte Versprechen einer Laiin, ein christli-
ches Leben in enger Verbundenheit mit einem bestimmten Kloster und im Geist 
des Ordensgründers zu führen. Mit der Oblation wird die Oblatin Mitglied der 
klösterlichen Familie einer bestimmten Niederlassung, in diesem Fall des Klos-
ters Regina Pacis der Benediktinerinnen im Schotenhof in Schoten. Dort wirkte 

217 Das Archiv der Oblaten von Regina Pacis befindet sich im KADOC an der KU Leuven 
unter der Archivnummer 1445. Dort seien „absolut keine Informationen über die Aktivi-
täten oder Ideen von Cora Balthussen [sic!]“ vorhanden, was nicht verwunderlich sei, 
weil die Oblaten „ihre gesellschaftlichen Aktivitäten in aller Stille und Bescheidenheit 
[verrichteten]. Das Anlegen und Führen eines persönlichen Archivs war damit leider 
nicht vereinbar“ (Mitteilung von Archivar Godfried Kwanten vom 15.11.2022). Weitere 
Nachfragen blieben unbeantwortet.
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Constantinus M. Bosschaerts OSB (1889–1950) als Prior, ein Benediktinermönch 
aus der belgischen Abtei Affligem und früherer Sekretär des späteren Papstes Jo-
hannes XIII., der später auch das II. Vaticanum einberief. Bosschaerts gründete 
dort 1926 die Stiftung Vita et Pax mit dem Ziel, das Klosterleben zu erneuern, 
die Liturgiekunst zu fördern, auf die Vereinigung der protestantischen und ins-
besondere der Ostkirche mit der Katholischen Kirche hinzuarbeiten und dabei 
mit Laien zu kooperieren (o. V. 1950: 429 ff.; Rood 1993: 209). Zum Konzept des 
Nonnenpriorats Schotenhof gehörte ein Oblatinneninstitut, das intensiv religiös, 
monastisch und sozialarbeiterisch ausbildete (o. V. 1950: 431). Für die 1930er 
Jahre finden sich keine Quellen, aber um 1955 waren dort rund 40 Oblatinnen 
in der Krankenpflege tätig (Lehmann 1960: 247). Diese Arbeit begann schon in 
den späten 1920er Jahren, wie Cora Baltussens Entscheidung belegt. Neben der 
ökumenischen Arbeit in Richtung der Ostkirchen boten vor allem die Ordens-
strukturen eine internationale Vernetzung: Der Schotenhof war über die wach-
sende Stiftung Vita et Pax mit den Mönchen von London und Turvey sowie mit 
fünf Klöstern in Belgien, Frankreich, Italien, Brasilien und England verbunden. 
Über den Benediktiner-Zweigorden der Olivetaner (Benediktinerkongregation 
von Monte Oliveto; OSBOliv) gehörten sie zudem den Weißen Benediktiner*in-
nen an.

Cora Baltussen beschritt damit zunächst ähnliche Wege wie ihre fünf Jahre 
ältere Schwester, Schwester Aloysia Baltussen OSB, die bereits 1927 in den Or-
den eintrat, 1929 ihre Profess im Kloster Driebergen östlich von Utrecht ableg-
te und 1945 schließlich Priorin in Oldenzaal nahe der deutschen Grenze wurde 
(Sinderhauf 2004: 318). Gleichzeitig kommt Cora Baltussen selbst in dieser Zeit 
mit einem zweiten katholischen Frauenorden und dessen theologischer Prägung 
in sehr intensiven Kontakt und entscheidet sich für einen spirituell-verbindli-
chen Lebensentwurf. In diesen Jahren ist sie durch die Ordensgemeinschaft in 
Schoten, London und Rom als Sozialarbeiterin tätig (Driessen 2009); in London 
wurden ab 1936 neue zur Stiftung gehörende Männer- bzw. Frauenklöster auf-
gebaut, und Cora Baltussen war vermutlich eine der dorthin zur Unterstützung 
mitgegangenen Oblatinnen (o. V. 1950: 432). Wie die monastischen Einflüsse auf 
die junge Frau Mitte 20 wirkten, ist nicht mehr nachzuvollziehen, eine tiefe spiri-
tuelle Prägung ist jedoch nicht von der Hand zu weisen. Deutlich wird dabei, dass 
sich Cora Baltussen schon früh gegen den ihr zugedachten Lebensentwurf als 
Hausfrau und Mutter entschieden hat. Das Kloster bot einen gesellschaftlich und 
in der katholisch geprägten Familie akzeptierten Rahmen für diese Entscheidung 
und zudem auch eine Möglichkeit, sich beruflich zu betätigen. Zwar wählt Bal-
tussen einen monastischen Rahmen, zieht sich jedoch nicht wie ihre Schwester in 
eine vita contemplativa zurück, sondern wählt eine stark spirituelle Form der vita 
activa. Dabei lässt sich für den Benelux-Raum das oben dargestellte Konzept der 
„geistigen Mütterlichkeit“ (Schrader-Breymann 1868) nicht nachweisen – mög-
licherweise nur der Sprachbarriere des Forschers geschuldet  – aber Parallelen 
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zu Deutschland sowie der innereuropäische Diskurs, der sich exemplarisch in 
Schrader-Breymanns Besuch in Brüssel 1858 zeigt, legen dies nahe.

In dieser Oblatinnen-Zeit besuchte sie in Brüssel Kurse in Sozialer Arbeit 
(Driessen 2009), vermutlich an der Katholieke Sociale Normaalschool voor Vrou-
wen (Katholische Soziale Normalschule für Frauen)218, und kam möglicherweise 
dort schon mit Maria Baers (1883–1959), der katholischen Sozialarbeiterin, Ge-
werkschafterin, Feministin, Parlamentarierin und Generalsekretärin der UCISS 
in Kontakt, die die Schule förderte. Baers berichtete 1933 von Auslandspraktika 
der Schülerinnen in Ungarn, der Tschechoslowakei und Italien – ob Cora Baltus-
sen eine dieser Praktikantinnen ist, ließ sich nicht nachvollziehen.219 Im Juni 1934 
fand in Brüssel der Congrès du Comité International des Ecoles de Service Soci-
al (ICSSW) statt. Der Ferienkurs stand unter der Überschrift „Die Fürsorge für 
Straffällige und der Schutz der Jugend, einschließlich der Ausbildung von Sozial-
arbeitern für diese Arbeitsgebiete“.220 Die Niederländerin Marie Kamphuis war 
eine der 240 Teilnehmerinnen.221 Es lässt sich nur spekulieren, ob auch Cora Bal-
tussen dort war. Sie war zu dieser Zeit wohl Schülerin in Brüssel, aber als Katho-
likin wahrscheinlich der UCISS verbunden und hätte damit der ausrichtenden 
ICSSW ablehnend gegenübergestanden, wie oben herausgearbeitet. Pragmatisch 
betrachtet war es ein interessanter Fortbildungskurs in unmittelbarer Nähe, aber 
laut deutscher Ausschreibung waren nur diplomierte Sozialarbeiterinnen zuge-
lassen. Ebenso scheint es möglich, dass Baltussen in Kontakt mit der Sozialen 
Frauenschule in Aachen kam, denn deren Leiterin Maria Offenberg pflegte als 
UCISS-Vorstandsmitglied den Austausch und Kontakt auch zu den Schulen in 
Belgien und den Niederlanden (Kniephoff-Knebel 2006b: 131). Belegt hingegen 
ist ihr Abschlusszertifikat einer nicht näher genannten Brüsseler Schule aus 1935 
(Smith 1954: 42).

1939 verließ Cora Baltussen nach sieben Jahren die Oblatinnen und kehrte 
in die Niederlande zurück (Driessen 2009). Was dafür den Ausschlag gab, lassen 

218 Offenberg (1925: 366) benennt zwei Brüsseler Schulen, die an der Gründungsversamm-
lung der UCISS teilnahmen: Die „Ecole sociale Catholique und die Ecole sociale Catho-
lique flamande“, die die sprachlich-kulturelle Teilung Belgiens in die französischsprachige 
Wallonie und das flämischsprachige Vlaanderen abbilden.

219 Vgl. Rundbrief der UCISS an die Mitglieder und Korrespondenten der UCISS, Septem-
ber 1933, in: Archiv des Deutschen Caritasverbandes (ADCV) 199.3 Faszikel 02.

220 Programm mit vorläufiger Tagesordnung, in: Alice-Salomon-Archiv der Alice-Salo-
mon-Hochschule, Akte IASSW, S. 83 und unpaginierte Rückseite. Vgl. Kniephoff-Kne-
bel (2006b: 122–125). Der französischsprachige „Rapport sur les cours de vacances par le 
comité international des écoles de service sociale de 5 juin au 8 juin 34“ findet sich in den 
ILO Archives, Genf, #ED 6005/01/1. Weitere erhaltene Dokumente, insbesondere eine 
Teilnahmeliste, sind nicht bekannt.

221 Teilnahmeausweis Marie Kamphuis, Juni  1934, in: ATRIA, Archief Marie Kamphuis, 
#222.
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die Quellen nicht erkennen. Möglicherweise wurde ihr das Ordensleben, das viel 
Unterordnung und Einschränkungen verlangte, zu eng, wie an den Berichten aus 
Oldenzaal, dem Kloster ihrer Schwester, exemplarisch deutlich wird: In dieser 
Zeit bedurften Ordensschwestern, allein schon um das Klostergelände zu verlas-
sen, die Genehmigung des Abts (Sinderhauf 2004). Auch hatte sich inzwischen 
die ökonomische Situation in den Niederlanden verbessert, und die Weltwirt-
schaftskrise schien überwunden.

Ob sich im Sommer  1939 hinter der lokalen Ansprechpartnerin der R. K. 
Vereeniging ter bescherming van meisjes in Nederland (röm.-kath. Vereinigung 
zum Schutz von Mädchen in den Niederlanden), „Mw. C.  Baltussen“ in Driel, 
Cora Baltussen verbirgt oder eine Verwandte, ist unklar.222 Es scheint jedoch in 
mehrerlei Hinsicht sehr plausibel, dass Cora Baltussen in einer Übergangs- und 
Orientierungsphase im Elternhaus wohnte und sich als medewerkster (Mitarbei-
terin) im Mädchenschutz engagierte. Dies lässt sich zudem durch ihre späteren 
inhaltlichen Positionierungen (Baltussen 1941) stützen.

Cora Baltussen blieb der Sozialen Arbeit treu und begann im August 1939 eine 
Tätigkeit als Sozialarbeiterin für das Personal in der N. V. De Wit’s Dekenindustrie 
(Textilfabrik) in Helmond sowie den jeweils ca. 15 km entfernten Zweigstellen in 
Geldrop und Deurne im Süden der Niederlande.223 Dieser Wechsel aus einer mo-
nastisch-caritativen Sozialarbeit in die industrielle Fabrik- oder Werksfürsorge 
war, verbunden mit dem Umzug zurück in die Niederlande, eine grundlegende 
Veränderung in Cora Baltussens Leben. Gleichzeitig scheint sie auch im R. K. 
Vrouwenbond (RKVB) in Helmond aktiv gewesen zu sein, denn im März 1940 
wird dort ein Fräulein Baltussen als Vorstandsmitglied gewählt – es kann sich 
aber auch um eine Namensgleichheit handeln, da kein Vorname angegeben ist.224 
Im Herbst 1940 wurde Baltussen jedenfalls als Leiterin der Abteilung Sozialfür-
sorge bezeichnet.225 Zu diesem Zeitpunkt waren die Niederlande nach dem Über-
fall der deutschen Wehrmacht vom 10. Mai 1940 bereits seit einigen Monaten 
besetzt. Abgesehen von dem Schock, die lange gewahrte Neutralität überfallartig 
zu verlieren, hatte sich das Leben oberflächlich schnell normalisiert. Schon am 

222 o. V. (1939): Waarschuwing! In: De Gelderlander. Hoofdorgaan der Provincie, mindestens 
acht Anzeigen zwischen 15.6.1939 und 29.9.1939, die „Mw. C. Baltussen“ nennen.

223 o. V. (1939): Ingekommen en vertrokken Personen. In: De Zuidwilllemsvaart. Nieuwe 
Helmondsche Courant. 59, 18.08.1939 (193), S. 7.

224 o. V. (1940): Lezing voor den R. K. Vrouwenbond. In: De Zuidwilllemsvaart. Nieuwe Hel-
mondsche Courant. 60, 19.03.1940 (67), S. 2.

225 ; Een »Raad van Drie« bij de N. V. De Wit’s Dekenindustrie. In: De Zuidwilllemsvaart. 
Nieuwe Helmondsche Courant. 60, 22.10.1940 (248), 3; Sociale Zorg bij de N. V. De 
Wit te Helmond. Een »Raad van Drie«. In: Eindhovensche en Meierijsche Courant 83, 
24.10.1940 (250), 3. Zudem gibt es Hinweise auf einen bisher nicht auffindbaren Bericht 
in der Werkszeitung ’t Getouw im Oktober 1940.
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18. Mai  1940 wurden die Niederlande in ein Reichskommissariat umgewan-
delt, das Parlament war abgeschafft. Die niederländische Verwaltung unterstand 
dem deutschen Reichskommissar, der in den ersten Monaten überwiegend sanft 
agierte (Blom 1992: 95 ff.). Insbesondere das kirchliche Leben aber, in dem Cora 
Baltussen fest verwurzelt war, „blieb bis zum Kriegsende fast ungestört erhalten“ 
(Blom 1992: 98) und ermöglichte weiten Teilen der Bevölkerung einen »konser-
vativen Reflex« (ib.), sich mit der Besatzung abzufinden.

Dennoch muss Baltussen die deutschen Uniformträger von Wehrmacht, 
Polizei, Gestapo und SS im Alltag wahrgenommen und die Deportationen von 
Jüdischstämmigen miterlebt haben. Aus den Niederlanden wurden vor allem 
zwischen Mai 1941 und September 1943 rund 107.000 Menschen deportiert und 
umgebracht, was unter anderen der Utrechter Erzbischof Jan de Jong in einem 
Hirtenbrief vom 26. Juli 1942 kritisierte. Ebenso wird die Zwangsrekrutierung 
von rund einer halben Million Niederländer*innen zur Ableistung von Zwangs-
arbeit im Deutschen Reich nicht unbemerkt geblieben sein (vgl. Blom  1992: 
104). Ihre Position zur Besatzungsmacht wird zunächst nicht deutlich, wäre aber 
auch nicht offen zu formulieren gewesen. Zwar kollaborierten wenige Niederlän-
der*innen offen oder waren gar Mitglied der Nationaal-Socialistische Beweging 
(NSB), aber auch nur wenige Niederländer*innen leisteten aktiv Widerstand – 
die Mehrzahl arrangierte sich mehr oder minder mit der Besatzungsmacht. Auch 
hier zeigte die partikularistische Versäulung der niederländischen Gesellschaft 
Wirkung, denn in der Regel waren die jüdischstämmigen Menschen in keine der 
drei starken Säulen integriert.

Für den Kontext dieser Arbeit ist hier der erste und bis 1945 noch einflussrei-
che Utrechter Psychologieprofessor Franciscus Roels (1885–1962) herauszustel-
len, der – von der deutschen Philosophie positiv beeinflusst – mit der Besatzungs-
macht freudig kooperierte und von 1942 bis 1945 Mitglied des Nederlandsche 
Kultuurraad (NKR) war. Dieses Gremium aus gut 20 Wissenschaftlern sollte die 
Hinwendung der Niederlande zur NS-Ideologie (»Selbstnazifizierung der germa-
nischen Brudervölker«; vgl. Wever 1996) befördern. Roels war zudem förderndes 
Mitglied der niederländischen Schutzstaffel (SS) und wurde in der Folge  1945 
als Hochschullehrer in Utrecht unehrenvoll entlassen und inhaftiert. Sein wis-
senschaftliches Werk wurde nach dem Krieg totgeschwiegen (Busato et al. 2013; 
Hirschfeld 1984: 181 ff.), zugleich wirkte es aber weiter, wie noch zu sehen sein 
wird. Andere dieser »Arrangements« mit der Besatzungsmacht führten durch 
»horizontale Kollaboration« (Lowe  2014) oder unfreiwillig zu niederländisch-
deutschen Kindern (vgl. Fahnenbruck 2018). Hier sind sowohl von Wehrmachts-
soldaten und anderen Deutschen gezeugte Besatzungskinder ebenso zu nennen 
wie die im Kontext des von der SS getragenen rasseideologischen Vereins Lebens-
born e. V. »gezüchteten«. In Nijmegen sollte dafür ein Lebensborn-Heim eröffnet 
werden. Diese Kinder beschäftigten Cora Baltussen im Rahmen des Child Tracing 
wenige Jahre später intensiv.
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De Sociale Verzorgster en haar arbeid (1941)

Inmitten dieser Zeit schrieb Baltussen zum Jahresende 1941 einen Beitrag für die 
Werkszeitung ’t Getouw (Webstuhl) der Textilfabrik in Helmond, in dem sie die 
Aufgaben der Sozialbetreuerin226 für die Belegschaft erläuterte. Der Text ist als 
Erklärung und Beanspruchung des Arbeitsgebietes zu verstehen, formuliert also 
sowohl territoriale wie normative Ansprüche. Da sich der Beitrag vornehmlich 
an die Beschäftigten der Textilfabrik richtete, kann an dieser Stelle keine sozial-
arbeiterische Konzeption in Fachsprache erwartet werden – eine solche hätte die 
Beschäftigten überfordert und von der Inanspruchnahme von Hilfe abgeschreckt. 
Zwar war die Textilfabrik ein säkularer Arbeitgeber in Privatbesitz, war aber in 
den katholisch geprägten Landesteilen der Niederlande angesiedelt. Wie die 
Unternehmensleitung zu den Positionen der katholischen Kirche stand, ist nicht 
bekannt, doch es ist davon auszugehen, dass sich das Unternehmen in der katho-
lischen Säule (Lijphart 1975) verortete und der Katholizismus als Religion und 
Wertekonzept selbstverständliche Lebensgrundlage nahezu aller Beteiligten war. 
Unabhängig davon waren im Laufe der deutschen Besatzungszeit bereits mehrere 
Verordnungen zur Pressezensur von der Zivilverwaltung erlassen (Gallin 1999: 
180 ff.), die Baltussens Beitrag zu erfüllen hatte. Insbesondere zu politisch-ideo-
logischen Fragen durfte und konnte sie sich nicht gefahrlos kritisch äußern.

Unerwartet wird schon in Baltussens ersten Sätzen der Diskurs zur Psycho-
technik sichtbar, wenn Baltussen die Notwendigkeit, die Arbeitenden als Per-
sonen und Mitarbeiter des Unternehmens zu begreifen, betont. Später verweist 
sie explizit auf Franciscus Roels, der als Professor für angewandte Psychologie 
an den Universitäten Utrecht (1922–1945) und Nijmegen (parallel 1923–1930) 
lehrte. Roels vertrat ein wesentlich breiter angelegtes Verständnis von Psycho-
technik, als es im Deutschen Reich – Roels war international gut vernetzt, durch 
die deutsche Philosophie und den Katholizismus geprägt (Dehue  1995: 35.55) 
und war Gastgeber der fünften internationalen Konferenz der Psychotech-
nik 1928 (Roels 1928) – zu dieser Zeit verbreitet war. Er lehnte eine Engführung 
der Psychotechnik auf Eignungsdiagnostiken und funktionalisierende Konzep-
te ab, wie sie im Deutschen Reich beispielsweise von Hugo Münsterberg (1914), 
Walther Moede (1930) sowie im Kontext der Berufsberatung beispielsweise bei 
Aloys Fischer  (1880–1937) vertreten wurden (vgl. Gröning  2010: 77 ff.; 2015: 
103–107), und subsummierte unter Psychotechnik alle psychologischen Fragen, 
die die Arbeitsleistung beeinflussen (Busato et al. 2013; 2016; Roels 1920). Ob 
Baltussen an der Brüsseler Sozialschule mit den damals gerade erschienen ers-
ten beiden Bänden seines Handboek der psychologie (Roels 1934–1947) arbeitete, 

226 Im Deutschen Reich zu dieser Zeit etablierte Begriffe waren „Fabrikpflegerin“ (Caem-
merer 1919), „Werksfürsorgerin“ bzw. „Soziale Betriebsarbeit“ für Tätige der Deutschen 
Arbeitsfront (DAF) (Sachse 1982).
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als Werksfürsorgerin seine Monographie Psychotechniek van handel en bedrijf 
(Roels  1920) gelesen hatte, oder ob sie in den katholischen Kreisen, in denen 
beide verkehrten, mit seinen Gedanken in Kontakt kam, lässt sich nicht mehr 
rekonstruieren. Vielleicht war sie auch in Nijmegen bereits seinem Promoven-
den und dortigen Nachfolger, Theo Rutten (1899–1980), begegnet, der sich zu 
einem – auch für Cora Baltussens Leben – sehr einflussreichen Psychologen und 
Politiker entwickeln sollte. In den 1930er Jahren lehrte er in Nijmegen ebenfalls 
Psychotechnik und sammelte in den Folgejahren praktische Erfahrungen damit 
im Rahmen einer Kooperation mit den staatlichen Steinkohleminen in Limburg 
(Busato et al. 2016). Letztlich jedoch muss ungeklärt bleiben, wo Baltussen die 
psychotechnischen Konzepte rezipierte.

Baltussens Text widmet sich im Wesentlichen drei Aspekten, und darin spie-
geln sich sowohl Themen der Psychologen Franciscus Roels und Theo Rutten 
als auch die Positionen der römisch-katholischen Kirche und der Frauenverbän-
de. Auffällig, weil ungewöhnlich ist dabei, dass Baltussen immer wieder explizit 
beide Geschlechter nennt, beginnend ab Seite 18 mit „arbeiders en arbeidsters“ 
(Arbeiter und Arbeiterinnen)227, und nicht den männlichen als Sammelbegriff 
verwendet, wie sonst in dieser Zeit auch im Niederländischen üblich. Im Fokus 
ihrer Überlegungen stehen insbesondere die jungen Beschäftigten.

Den ersten Hauptaspekt stellen die jungen Arbeiterinnen und Arbeiter dar. 
Baltussen spiegelt in ihren Ausführungen entwicklungspsychologische und so-
ziologische Diskurse wider, wenn sie sich mit der Frage des Übergangs von der 
Schule in den Beruf befasst. Roels hatte im dritten Band seines Handbuchs die 
„Psychologie der reifenden Jugend“ (Roels 1937) in den Blick genommen, und 
Baltussen nimmt dessen Gedanken auf, wenn sie von den „Schwierigkeiten bei 
der Charakterentwicklung und der Persönlichkeitsbildung dieser jungen Men-
schen“ (Baltussen  1941: 17) schreibt, die als Arbeitende in einer benachteilig-
ten Position seien, weil ihnen „das gute Umfeld und […] die sich entwickeln-
den Einsichten“ (ib.) eines bürgerlichen Bildungshaushalts fehlen. Dies schafft 
theoretische Anschlüsse an Konzepte der Charaktererziehung und zum character 
building und damit zu Diskursen, die sich im anglo-amerikanischen Raum fan-
den (Adams 2009; Clark 2006), und ebenso wird das Konzept der Sittlichkeit in 
Verbindung mit katholischen Moralvorstellungen sichtbar.

Dabei kann die Sozialbetreuung im Unternehmen kein direkter Geschäfts-
zweck mit einer Gewinnerzielungsabsicht sein, sondern ist eine „idealistische 
Einrichtung“ (Baltussen 1941: 17), von der das Unternehmen nur indirekt profi-
tieren kann. Im Umkehrschluss wäre eine Instrumentalisierung der Sozialbetreu-
ung zugunsten von Betriebsoptimierungen – also eine Funktionalisierung im Sin-
ne der im Deutschen Reich damals vertretenen (Subjekt-)Psychotechnik – zum 
Misserfolg verdammt. Damit die Sozialbetreuung gelingt, ist eine vertrauensvolle 

227 Alle Übersetzungen aus Baltussen (1941) durch den Autor.
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Beziehung zwischen der Sozialbetreuerin und ihren Klient*innen notwendig – 
hier lässt sich ein Anschluss zu dem später von Oevermann beschriebenen Kon-
zept der »diffusen Sozialbeziehung« (Oevermann  1996: 106) erkennen. Dabei 
nutzt Baltussen den in späteren Jahren so zentralen Begriff der „Beziehung“ (Bal-
tussen 1941: 18) nur ein einziges Mal im gesamten Text, aber das Konzept einer 
gelingenden Beziehung als Grundlage ihrer sozialen Arbeit wird bereits durchaus 
sichtbar: Der vertrauensvolle, idealistische Kontakt der Sozialbetreuerin mit den 
jungen Arbeitnehmenden und auch deren Eltern sowie die Kenntnis deren Her-
kunftsmilieus sind „eine unverzichtbare Hilfe für das Verständnis der Jungen und 
Mädchen“ (Baltussen 1941: 23). Dieses Verständnis („begrijpen“) ist ihr offenbar 
für die Sozialbetreuung wichtig. Im Betonen der Milieukenntnis und der jewei-
ligen Familie sowie regelmäßigen Hausbesuchen lassen sich konzeptionelle An-
sätze der Sozialen Diagnose (Richmond 1917; 1922; Salomon 1926) und damit 
den soziologischen Ursprüngen des Casework erkennen, mit denen Baltussen in 
Brüssel und ihrer bisherigen Arbeit sicherlich in Kontakt gekommen war. Dass 
sie den expliziten Bezug zu Roels herstellt, lässt ggf. darauf schließen, dass Roels 
auch breiteren Schichten bekannt war.

Zweiter Kernpunkt ihres Beitrags sind „fabriekmeisjes“ (Fabrikmädchen). 
Diese galten bereits um die Jahrhundertwende als Problemgruppe, die ins-
besondere vom katholischen Klerus mit viel Argwohn und als soziale Aufgabe 
betrachtet wurden (Derks/Huismann  2002: 30 ff.).228 Sie wurden auch in den 
Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg als Zielgruppe von Sozialer 
Arbeit beschrieben (Dresen-Coenders 1947–1950).229 Hier lässt sich die Fortfüh-
rung von Baltussens Engagements im katholischen Mädchenschutz230 erkennen, 
in dem ihre Mitarbeit in Driel  1939 kurzzeitig sichtbar wurde. Dabei wird 

228 Ähnlich stellte sich mit der fortschreitenden Industrialisierung die Situation im Deut-
schen Reich dar, wo sich Rosa Kempf (1911) sozialwissenschaftlich mit den jungen Frau-
en beschäftigt hatte, während es im katholischen Milieu ebenfalls zahlreiche Initiativen 
gab, sich der Bildung dieser »unsittlichen« Mädchen und Frauen anzunehmen, siehe 
Breuer (1998: 142–153) oder Kall (1983: 99–171), aber auch Borgmann (1931).

229 Vgl. dazu auch die Artikelserie von Helena Maria Dresen-Coenders  (1947–1950): Iets 
over de psychologie van het fabrieksmeisje (I–VIII), in: Dux. Katholiek Maandblad voor 
allen die medewerken aan de vrije jeugdvorming in Nederland en België 14, 15, 17. Dre-
sen-Coenders arbeitete zu jener Zeit der Publikation im katholischen Hoogveld Instituut, 
mit dem Cora Baltussen strukturell kooperierte, wie unten rekonstruiert wird.

230 Der Mädchenschutz als Teilgebiet des Jugendschutzes war insbesondere in katholischen 
Kreisen international infolge von Industrialisierungs- und Migrationsprozessen seit Ende 
des 19. Jahrhunderts verbreitet, und schon 1897 wurde ein internationaler Verband mit 
Sitz in der Schweiz gegründet. Von 1916 bis 1939 erschien in Deutschland die Mädchen-
schutz als Zeitschrift des Deutschen Nationalverbandes der katholischen Mädchenschutz-
vereine mit Elisabeth Denis als Schriftleiterin. Denis war später der Akademie für Jugend-
fragen als »Mitglied« verbunden (s. Abbildung 9 auf S. 329). Baltussen war damit in den 
1960er Jahren dort fachlich hochgradig anschlussfähig an Denis und deren Nachfolgerin-
nen Cäcilia Tilgner und Margareta Breuer.
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zunächst sehr deutlich, welch traditionelles Rollenbild einer »sittlichen Ehefrau 
und Mutter« Cora Baltussen vertrat, auch wenn sie selbst es nicht nur in der 
Form der »geistigen Mütterlichkeit« erfüllte. Es scheint mehr als zweifelhaft, dass 
sie diese Argumentation einzig für die deutsche Zensur einer relativ unbedeu-
tenden Werkszeitung führte, weil das Frauenbild kompatibel zur NS-Ideologie 
war. Wahrscheinlicher ist, dass sie selbst hinter dem katholisch-patriarchalisch 
geprägten Rollenbild der Frau als Ehe- und Hausfrau sowie Mutter stand, für das 
die fabriekmeisjes eigentlich ‚vorgesehen‘ sind und für das sie zu ‚retten‘ waren. 
Entsprechend den Zielsetzungen des RKVB schlägt sie spezifische Bildungsan-
gebote vor wie berufsbegleitende Hauswirtschafts-, Koch- und Nähkurse sowie 
Kurse in Gesundheitslehre, Kinderpflege und Wohnungseinrichtung:231 „Haupt-
sache bleibt es jedoch, den wahren weiblichen Geist bei den Fabrikmädchen zu 
entwickeln“ (Baltussen  1941: 19). Durch die Industrialisierung und die damit 
verbundene Einbindung weiblicher Arbeitskraft in den Produktionsprozess gro-
ßer Unternehmen ist aus katholischer Perspektive recht plötzlich eine Freiheit 
entstanden, die sich als problematisch herausstellt, weil sie etablierte Moralvor-
stellungen der Kirche – unausgesprochen insbesondere in Hinblick auf die Se-
xualmoral – und ihren Einfluss auf die Lebensgestaltung anfragt und missachtet 
(vgl. Derks/Huismann  2002: 30 ff.). Baltussen argumentiert deshalb, dass dies 
neue Einsichten und vor allem eine Eigenverantwortlichkeit für Lebenspflichten 
und -ziele erfordert. Zu erwarten, dass die fabriekmeisjes diese aus sich selbst he-
raus entwickeln könnten, sei falsch, und allzu oft glitten sie aufgrund schlechter 
Einflüsse ab und verlören die »weibliche Sittlichkeit«. Entsprechend bräuchten 
sie Unterstützung dabei, und diese zu gewähren sei auch (die moralische) Pflicht 
des Unternehmers. Dabei spielt Baltussen auch auf „Arbeid Adelt“ (Baltus-
sen 1941: 22) an und zielt damit vermutlich weder auf den Leitspruch des deut-
schen Reichsarbeitsdienstes (RAD)232 noch auf das allgemein verbreitete Sprich-
wort233, sondern verweist auf die 1871 durch Betsy Park gegründete nationale 
Frauenrechtsvereinigung Algemeene Vrouwenvereeniging Arbeid Adelt (AA), in 
der Frauen des »besseren Standes« eigene (Kunst-)Handwerksarbeiten verkauf-
ten. Das feministisch-emanzipatorische Ziel war dabei, das Los der gebildeten 
aber vermögenslosen Frauen durch die Förderung ihrer Kunstfertigkeit, Ermuti-
gung ihres Arbeitssinns und die Möglichkeit, ein Einkommen zu erzielen, zu ver-
bessern. Dies passte zum Arbeitsethos, den beispielsweise Alice Salomon vertrat 

231 Ähnliche Bildungsangebote des KDFB beschreibt Illemann  (2013: 187–190) für das 
Nachkriegsdeutschland.

232 Die Broschen für weibliche Angehörige des RAD trugen die Inschrift „Deutscher Frauen-
arbeitsdienst. Arbeit für Dein Volk – Adelt Dich selbst“ in deutscher Kurrentschrift.

233 Im deutschen Sprachgebrauch lässt sich der Ausdruck in Romanen, Reiseberichten und 
Theaterstücken nachweisen, beispielsweise bei Schwartz (1859); Liliencron (1887); Har-
jes (1905); Courths-Mahler (1920). Letztere wurde aus Marauns (1925b) sozialistischer 
Perspektive übrigens als Beispiel für »Schundliteratur« angeführt.



391

(Schröder 2001: 304). Zugleich sieht Baltussen auch Sinnfragen als Aufgabe der 
Sozialen Arbeit, wenn sie die Frömmigkeit und die damit verbundene Sittlich-
keit der fabriekmeisjes bedingt als Aufgabe der Sozialbetreuerin, beispielsweise 
durch die Förderung religiöser Retraiten oder den Kurs Het volle leven, beschreibt 
(Baltussen 1941: 22). Dieser Einführungskurs (Inleiding in het volle Leven) wurde 
seit etwa Mitte der 1930er Jahre im Rahmen der Katholischen Aktion (Katholie-
ke Actie; KA) angeboten, um Mädchen und ledige junge Frauen auf das ihnen 
nach der katholischen Lehre zugedachte Leben und die Rolle als Ehefrau und 
Mutter vorzubereiten (Glorius 1979: 88; Derks 2007: 370).234 Damit lässt sich in 
Baltussens Text deutlich ebenso der Einfluss der bürgerlichen katholischen Frau-
enbewegung, der Katholischen Aktion wie des Neothomismus und Naturrechts 
erkennen, der die gesellschaftliche Position der Frau insbesondere über deren 
vermeintlich spezifisch weibliche Eigenschaften stärken aber auch zementieren 
wollte (s. S. 108 ff.). Zugleich lässt sich der Verweis auf das Umfeld der Eucharis-
tische Kruistocht als Hinweis auf einen eher konservativen, marienverehrenden, 
patriarchalen Katholizismus verstehen, der bei weitem nicht so emanzipatorisch 
wie beispielsweise De Graal war (Borgmann 1931: 200). In diesem Amalgam aus 
bürgerlich-patriarchalen Interessen und dem Mädchenschutz spiegelt sich damit 
ein zeitgenössisches Dilemma.

Im Mädchenschutz lassen sich allerdings auch advokatorische Elemente 
Sozialer Arbeit deutlich erkennen: Baltussen engagiert sich für die stimmlosen 
fabriekmeisjes, die despektiert und depriviert sind. Ihr Einsatz gilt einer Rechts-
staatlichkeit und individuellen Rechten. Sie will den Mädchen und jungen Frau-
en einen sozialen Aufstieg ermöglichen. Die Stellung der fabriekmeisjes ist selten 
selbst gewählt – auch das schreibt Baltussen – sondern ist der Not geschuldet, 
Geld für das Überleben verdienen zu müssen. Ihr Beitrag richtet sich also nicht 
nur an die fabriekmeisjes selbst, denen sie Unterstützung anbietet, sondern viel 
mehr an deren Umfeld und – ohne sie direkt anzusprechen – die Männer, für die 
die fabriekmeisjes häufig »leichte Mädchen« sind. Vielleicht hat sie dabei auch – 
ungenannt weil aufgrund der Machtverhältnisse unaussprechbar  – deutsche 
Wehrmachtssoldaten im Blick (vgl. Fahnenbruck 2018). Zu schützen und zu stär-
ken sind dabei die Frauen, zumal ihnen die Schuld für die Unsittlichkeit angelas-
tet wird, während diese den Männern, die daran ja gleichermaßen beteiligt sind, 

234 Hinter der Idee stand Monsignore Franciscus »Frans« Bernardus Josephus Fren-
cken (1886–1946), römisch-katholischer Priester im südniederländischen Bistum Breda 
und Gründer der Katholieke Jeugd Vereeniging (KJV; Katholische Jugendvereinigung) so-
wie der katechetischen Bewegung Vereniging van Catechisten van de Eucharistische Kru-
istocht (EK; Vereinigung der Katechisten vom eucharistischen Kreuzzug). Mit diesen und 
weiteren Kursen wollte er neben beruflicher Bildung vor allem eine moralisch-religiöse 
Bildung im Sinne einer konservativen, frommen katholischen Lehre erreichen und volks-
missionarische Ziele verfolgen (Oudejans  1989). Frenckens Bewegung wurde schon in 
ihren Anfängen im Deutschen Reich rezipiert (Borgmann 1931).
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nicht zum Vorwurf gemacht wird. Die fabriekmeisjes für die Ehe- und Hausfrau-
enrolle zu stärken und entwickeln bedeutet auch, ihnen einen sicheren Platz in 
der Gesellschaft und ihrer Ordnung – insbesondere den katholischen Vorstellun-
gen von »Sittlichkeit« zu jener Zeit – zu geben. Zugleich trägt die so ausgerichtete 
Soziale Arbeit aber zur Verfestigung der sexistischen Gesellschafts- und Macht-
strukturen bei, wenn sie ihren Klient*innen allerlei Geschlechts ein geschlechter-
rollenspezifisches Verhalten aufdrängt (vgl. Steinert/Straub 1988: 45).

Schließlich lässt sich im dritten Hauptaspekt des Beitrags der deutlichste Be-
zug zur Einleitung erkennen: Hier stellt sie eher im Allgemeinen die Aufgaben 
der Sozialbetreuung im Werk dar. Diese Aufgaben sind mit Schilderungen der 
Fabrikpflege oder Werksfürsorge im Deutschen Reich (vgl. Caemmerer  1919; 
Reinicke 1988) vergleichbar. Auch wenn hier eingangs bzw. im Kontext häufig 
die jugendlichen Beschäftigten genannt sind, gelten die Sorge für die Arbeitsbe-
dingungen, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Gesundheitsvorsorge der Beschäf-
tigten, der Hygiene am Arbeitsplatz und auch Erholungsmaßnahmen zu ihren 
Aufgaben, die allen Betriebsangehörigen zugutekommen. Dazu gehören auch die 
Unterstützung in Krankheits- und Notfällen, beispielsweise unterstützt die So-
zialbetreuung die Arbeiterfrau (also die Ehe- und Hausfrau eines Arbeiters) mit 
zusätzlicher Hilfe, wenn diese erkrankt oder im Wochenbett ist.

Damit spiegelt Baltussens Beitrag insgesamt wider, dass Soziale Arbeit sich 
von einer primär wirtschaftlichen Fürsorge und staatlichen Kontrolle weg ent-
wickelt zu einer Sozialpädagogik, deren Ziele die Entwicklung der Persönlichkeit 
unter Zuhilfenahme einer helfenden Beziehung sind. Psychotechnische Ansät-
ze – allerdings in der weit gefassten niederländischen Ausprägung, die von der 
deutschen divergierte – spielen dabei eine wichtige Rolle. Auch wenn Baltussen 
dies kaum ausführt, lassen sich in diesem Text sehr konkret die damals aktuellen 
Konzepte Sozialer Arbeit und die Modernisierungsprozesse derselben erkennen. 
Ebenso deutlich wird ihre feste Verortung im bürgerlich-katholischen Welt- und 
Menschenbild sowie den katholischen Strukturen, aber auch ihr advokatorisch-
emanzipatorischer Einsatz für die fabriekmeisjes. Katholizismus, Psychotechnik 
und Mädchenschutz bilden in dieser Zeit damit wichtige professionelle und so-
ziale Orientierungspunkte in Baltussens Denken und Handeln.

Zurück an den Heimatort Driel

Im April 1942 zog Cora Baltussen von Helmond zurück nach Heteren, den Nach-
barort von Driel,235 und vermutlich endete damit nach zwei Jahren auch ihre Tä-
tigkeit in der Helmonder Textilfabrik. Ob dies aufgrund der stärker werdenden 

235 o. V. (1942): Ingekommen en vertrokken Personen. In: De Zuidwilllemsvaart. Nieuwe 
Helmondsche Courant. 62, 24.04.1942 (95), S. 3.
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Repressionen der Besatzungsmacht in Form von Versuchen der Gleichschaltung 
und Nazifizierung geschah (vgl. Blom 1992: 100) oder familiäre Umstände dafür 
den Ausschlag gaben, ist unbekannt. Im Folgejahr 1943 starb ihr Vater. Über die 
Zeit von Frühjahr 1942 bis Herbst 1944, als die Kriegsfront die südlichen Nieder-
lande im September erreichte, lassen sich mangels vorliegender Quellen kaum 
Aussagen treffen. Vermutlich musste auch die Baltussen’sche Konservenfabrik 
(zwangsweise) die deutsche Kriegswirtschaft durch Nahrungsmittellieferungen 
unterstützen (vgl. Blom 1992: 103 f.). Im Sommer 1944 wohnte Cora Baltussen of-
fenbar bei Verwandten in Elst oder nutzte deren Anschrift, jedenfalls suchte sie von 
dort einen (Tennis-?)„Schläger“ gebraucht zu kaufen.236 Möglicherweise war sie in 
dieser Zeit bereits Mitarbeiterin des niederländischen Roten Kreuzes – als solche 
wurde sie jedenfalls im Herbst 1944 mehrfach bezeichnet – und auch zumindest 
so aktiv im Widerstand, dass sie gemeinsam mit ihren jüngeren Geschwistern Al-
bert (1917–1986) und Maria Elisabeth »Riet« (1922–2012) notgelandete britische 
Flugzeugmannschaften schützen half und damit aktiv Rettungswiderstand leistete 
(vgl. Cooper 1988; Buckingham 2002; Driessen 2009).237 Ob sie selbst zu den meh-
reren zehntausend Illegalen und Untergetauchten gehörte, scheint zweifelhaft – zu 
herausgehoben scheint ihre gesellschaftliche Stellung vor Ort – aber Unterstützung 
wird sie diesen Widerständigen geleistet haben (Blom 1992: 105 f.). Im Gegensatz 
zu den eher militanten Protestant*innen und Kommunist*innen folgten die Katho-
lik*innen im Allgemeinen jedoch diszipliniert den Weisungen des Utrechter Erz-
bischofs Jan de Jong und fragten eher seelsorgerlich, „wie die Gläubigen am besten 
durch diese schweren Zeiten zu lotsen seien“ (Blom 1992: 107).

Internationale Bekanntheit erlangte sie im Nachgang der »Operation Market 
Garden« der westalliierten Streitkräfte. Diese wollten mit dem großangelegten 
Überraschungsangriff die strategisch wichtigen Brücken in Arnhem, Nijmegen 
und Eindhoven erobern und damit einen Durchbruch in der deutschen West-
front erreichen. Am 17.9.1944 besuchte Cora Baltussen ihre Mutter in Driel an-
lässlich deren Geburtstags, als sie von den luftlandenden Alliierten überrascht 
wurden: Driel lag plötzlich mitten im unmittelbaren Kampfgebiet. Über ihre 
Unterstützung der 1. Polnischen Unabhängigen Luftlandebrigade unter General-
major Stanisław Sosabowski (1892–1967), die am 21. September bei Driel lande-
te und die als Vorhut die Brücke von Arnheim erobern und einen Brückenkopf 
installieren sollte, wurde vor allem auf Englisch und Polnisch viel (ab-)geschrie-
ben, überwiegend in persönlichen Kriegserinnerungen und Schlachterzählungen 
(e. g. Sosabowski 1957; o. V. 1970; Ryan 1974; Kamiński 1980; Sosabowska 1985; 

236 Kleinanzeige „Te koop gevr. Racket, prima. Aanbiedingen m. prijs. Mej. C.  Baltussen, 
»Vredenburg«, Elst (Gelderland)“. In: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 
144, 28.07.1944 (174), S. 2. Haus Vredenburg, Rijksweg Noord 63, Elst, ist seit 1959 im 
Besitz der Familie J. P. J. Baltussen (Brouwer 1997).

237 Vgl. hierzu den Begriff des „Rettungswiderstands“, der vor allem das Schützen einzelner 
Personen oder Personengruppen umfasst (Kuhlmann 2017: 52 ff.).
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Tucholski  1991; Cholewczynski  1993; Middlebrook  1994; Buckingham  2002; 
Wijkhuizen 2008; Witkowski 2009; Bowman 2013; Holt/Holt 2013; Beevor 2018). 
Cora Baltussen vermittelte mit ihren Sprach- und Ortskenntnissen zwischen den 
alliierten Soldaten und den Einwohner*innen Driels und pflegte im Gemeinde-
haus als Rote-Kreuz-Schwester Verwundete. Während sie dies selbst vor allem 
als humanitäre Pflichterfüllung und Hilfeleistung verstand, hinterließ sie dabei 
offenbar einen prägenden Eindruck bei den Soldaten, aufgrund dessen sie später 
zur »Heldin« stilisiert wurde (vgl. Lowe 2019: 38 ff.). Ob sie fest oder überhaupt in 
die Strukturen des niederländischen Widerstands eingebunden war oder spontan 
situativ widerständig gehandelt hat, bleibt anhand der ausgewerteten Quellen wi-
dersprüchlich. Mit dieser aus humanitären, religiösen oder nationalen Gründen 
getroffenen Entscheidung, die Alliierten zu unterstützen und sich gegen die Be-
satzungsmacht zu stellen, riskierte sie ihr Leben und auch das ihrer Angehörigen 
(vgl. Nelles et al. 2008: 206), die jedoch teilweise ebenso widerständig agierten: 
Haus und Konservenfabrik der Familie Baltussen dienten den Fallschirmjägern 
offenbar als Stützpunkte (Buckingham 2002). Dies ist ungewöhnlich, da der Wi-
derstand gegen das NS-Regime überwiegend dem demokratisch-sozialistisch-
kommunistischen Arbeiter- und Gewerkschaftsmilieu entstammte und nicht 
dem katholisch-bürgerlichen Milieu, dem die Baltussens angehörten (vgl. Nelles 
et al. 2008: 206; Mason 1982). Vor dem Hintergrund ihres bürgerlich-christlichen 
Moralkonzepts war für die Baltussens ein Partisanenkampf, der sich häufig selbst 
als kommunistisch motiviert und transnationaler Klassenkampf verstand (vgl. 
Lowe 2014), unvorstellbar, sondern die Mitwirkung im Widerstand erfolgte auf 
der Grundlage katholischer Sozialethik und zielte auf die Wiedererrichtung eines 
liberal-konservativen Staats. Zudem war aktiver Widerstand häufig männlich at-
tribuiert, während Frauen überwiegend zum Dissens neigten und sich dem NS-
System zu entziehen suchten (Wickert 2001; vgl. Lowe 2014). Baltussen war als 
aktiv Widerstand Leistende des bürgerlichen Milieus damit eher eine Ausnahme.

Baltussen selbst wurde in diesen Tagen durch Granatsplitter verletzt, versorgte 
aber weiter unermüdlich die Verwundeten. Im heutigen Verständnis müssen diese 
Erlebnisse einer tagelangen unmittelbaren Todesgefahr inmitten der Kriegsfront 
als potenziell traumatisierend beschrieben werden, so dass die Zeit von Besatzung 
und Kampfhandlungen eine eindrückliche Zäsur in Baltussens Leben darstellt.

Bereits eine Woche später, am 26. September 1944, hatte die deutsche Wehr-
macht Driel zurückerobert. Der kleine Ort lag nun für mehr als sieben Monate 
im unmittelbaren Frontverlauf und wurde evakuiert. Auf Umwegen kam Familie 
Baltussen, die für ihren Einsatz zugunsten der Alliierten durch die deutsche Be-
satzungsmacht offenbar nicht verfolgt wurde oder rechtzeitig fliehen konnte, bei 
Freunden in Gemert im durch die Alliierten befreiten Gebiet unter. Währenddes-
sen erlebten die weiterhin besetzten Teile der Niederlande den »Hungerwinter«, 
der mit über 20.000 Toten in die kollektive nationale Erinnerung einging (vgl. 
Lowe 2014; Blom 1992: 105).
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Bis an ihr Lebensende engagierte sich Cora Baltussen für die Rehabilitation 
und Ehrung jener polnischen Soldaten, denen der militärische Misserfolg von 
Arnhem angelastet wurde. Sie gründete die Stiftung »Driel-Polen«, organisier-
te jährliche Erinnerungsfeste und setzte sich für den Bau von Denkmalen ein. 
Erst nach ihrem Tod 2006 erhielten die Soldaten posthum die höchstmögliche 
niederländische militärische Auszeichnung, den Militair-Willems-Orden (Erms-
trang  2006; Driessen  2009). Landesweit und auch in Polen wurde darüber bis 
über ihren Tod hinaus in der Presse und im Film (Pieciukiewicz 2007) berichtet, 
und Baltussens spätere Bekanntheit stützt sich vor allem auf dieses advokatori-
sche Engagement für Anerkennung.238

Der Wiederaufbau

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung der Niederlande – die deut-
sche Wehrmacht kapitulierte erst unmittelbar vor Kriegsende am 5. Mai 1945 in 
Wageningen direkt westlich von Driel auf dem gegenüberliegenden Rheinufer – 
arbeitete Cora Baltussen für das Rote Kreuz: Zunächst wirkte sie in Oosterhout 
im Programm Herstel Betuwe (Wiederaufbau der Betuwe, der Landschaft rund 
um Nijmegen) mit, dann in Utrecht bei der Organisation der Nahrungsmittel-
versorgung (Driessen 2009). Später wird ihr dortiges Engagement mit dem Her-
inneringskruis  1940–1945 van het Nederlandse Rode Kruis und dem Kruis van 
verdiensten van het Rode Kruis ausgezeichnet. Auch die Niederlande waren durch 
die Kriegseinwirkungen verwüstet: Die Wehrmacht hatte Deiche zerstört, da-
durch Ackerböden mit Salzwasser geflutet und unbrauchbar gemacht, und die 
Niederlande beklagten rund 210.000 Tote. Wieder politische Gremien und eine 
Verwaltung zu installieren, denen die Bevölkerung nach den Erfahrungen von 

238 Beispielhaft und nicht vollständig aus der landesweiten Tagespresse: o. V. (1959): Gevallen 
Polen te Driel plechtig herdacht. General Sosabowski nam vaandel en urn in ontvangst. 
In: Arnhemsche Courant. Gelders Dagblad 145, 14.09.1959 (22015), S. 5; ANP (1961): 
Pools monument onthuld in het Betuwse Driel. In: Friese koerier: onafhankelĳk dagblad 
voor Friesland en aangrenzende gebieden 17, 18.09.1961 (3), S. 5; o. V. (1964): Plechtige 
Herdenking bij Monument te Driel. In: Axelse Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor 
Zeeuwsch-Vlaandern 79, 21.11.1964 (8), S. 1; o. V. (1970): Moedige burgers geëerd. In: De 
Telegraaf 77, 27.03.1970 (25625), S. 2.; o. V. (1974): »Ik zie alleen granaten en de dood«. 
In: Algemeen Dagblad 29, 17.08.1974 (92), S. 33.; o. V. (1974): Herinneringen ooggetui-
gen vullen oorlogsverslag aan. Dertig jaar na de tragedie bij Arnhem. In: De Stem. Dag-
blad voor Zuidwest-Nederland 114, 19.09.1974 (17443), S. 19; Vogelaar, L. (1994): »Het is 
nu pas echt voorbij«. Startsein voor herdenking Market Garden in Eusebiuskerk Arnhem. 
In: Reformatorisch Dagblad, 16.09.1994, S. 5.; Rogmans, Dolf (2005): Prins Bernhard gaf 
laatste zetje. Eerherstel Poolse helden van Slag bij Arnhem vergde jarenlange strijd. In: 
Provinciale Zeeuwse Courant 247, 15.12.2005 (296), S. 7; de Cort, Wilma (2014): Het ul-
tieme gebaar voor de Polen. In: Provinciale Zeeuwse Courant 256, 22.9.2014 (223), S. 2–3.
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Kollaboration und Machtmissbrauch vertrauen konnte und in den sich der Wi-
derstand integrieren ließ, war herausfordernd. Zugleich erfuhren die wenigen 
jüdischen Rückkehrer*innen auch hier einen fortgesetzten Antisemitismus, wie 
es Gans (2014) unter dem ihrer Forschung vorangestellten Zitat »Haben Sie ver-
gessen, Dich zu vergasen?« eindrücklich verdeutlicht (Lowe 2014: 14.27.34.246).

In dieser Zeit wurde Baltussen 1946 als Mitglied der Katholieke Volkspartij 
(KVP) als Beigeordnete („wethouder“) des Bürgermeisters von Heteren gewählt, 
zu dessen Gemeinde auch Driel gehört.239

Abbildung 17: Cornelia Baltussen um 1947. Photograph unbekannt. Bild im Archiv des 
ATRIA – Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, Amsterdam.

239 o. V. (1948): Hoe de vrouwelijke wethouder van Heteren haar vrije tijd besteedt. »Child 
tracing« in Duitsland heeft goede resultaten. In: Nieuwe Apeldoornsche Courant  45, 
27.02.1948 (14737); o. V. (1949): Eerste Steen gelegd voor de Ambtswoning Burgemeester. 
In: Arnhemsche Courant 135, 16.04.1949 (18831), S. 2.
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Ihre Amtszeit dauerte bis 1949, und zur Wiederwahl trat sie nicht an. In diesen 
und den Folgejahren war die Kommunalverwaltung vor allem mit dem Wieder-
aufbau der durch die Kriegshandlungen und den Frontverlauf im Zusammenhang 
mit der Operation Market Garden verwüsteten Infrastruktur und Wohngebäude 
befasst.240 Baltussens parteipolitisches Engagement lag in der Familie, war doch 
ihr Vater ebenfalls in der KVP, und ihr jüngerer Bruder Arnoldus  J. A. Baltus-
sen (1914–1995) wurde später als KVP-Mitglied von 1950 bis 1979 Bürgermeister 
verschiedener Orte (Driessen 2009)241. Dass die Partei, in der sie sich politisch 
engagierte, ebenfalls die KVP war, folgt in einer (möglicherweise unreflektierten) 
Selbstverständlichkeit aus dem katholischen Milieu und dem niederländischen 
Partikularismus. Wie selbstverständlich die Übernahme eines politischen Man-
dats für Frauen in dieser Zeit in den katholischen Niederlanden war, lässt sich 
hier nicht klären. Etwa zeitgleich begann Marga Klompé, spätere Sozialministe-
rin, ebenfalls ihr parteipolitisches Engagement in der KVP, das sie schnell in die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen führte, und möglicherweise hatte 
Baltussen auch in ihrer Brüsseler Zeit die Politikerin und Sozialarbeiterin Maria 
Baers kennengelernt. So gab es in ihrem persönlichen Umfeld sowohl familiäre 
wie weibliche Vorbilder.

Politisch wurde in den Niederlanden in dieser Zeit unter anderem der Bakker 
Schut-Plan diskutiert, nach dem – in unterschiedlich ausufernden Entwürfen – 
weite Teile Nordwestdeutschlands bis hin nach Münster und Köln den Niederlan-
den als Reparationsleistung hätten zugeschlagen und die deutsche Bevölkerung 
zum Teil hätte vertrieben werden sollen. Letztlich konnten die Niederlande ihre 
Forderung gegenüber den Alliierten nicht durchsetzen, aber auch innerhalb der 
Niederlande gab es Kritik, weil die agrarisch geprägte niederländische Wirtschaft 
stark vom östlichen Nachbarn als Absatzmarkt abhängig war (Wielenga  1992: 
124). Deutlich wird daran aber das deutsch-niederländische Verhältnis dieser 
Zeit, das von der Kriegszeit stark geprägt war und nun – wie fast überall in Euro-
pa – in einen ethnozentrischen Nationalismus überging: Die Schuld am Krieg 
wurde vorerst undifferenziert allein Deutschland zugeschrieben (Lowe  2014). 
Insbesondere für die Niederlande bestanden noch viele Jahrzehnte Vorbehalte 
gegen Deutsche, und erst mit der Ratifizierung 1963 des Ausgleichsvertrags von 
1960242 konnte zumindest ein formaler Schlussstrich gezogen werden (Wielen-
ga 1992: 124).

240 Bspw. o. V. (1951). Vorderingen bij de wederopbouw. In: Arnhemsche Courant. Gelders 
Dagblad 137, 22.11.1951 (196), S. 9.

241 Bspw. o. V. (1949): Naar wij vernemen: Baltussen benoemd tot Burgemeester. In: Overijss-
elsch dagblad 35, 29.12.1949 (182), S. 3.

242 Durch das Gesetz zu dem Vertrag vom 8. April  1960 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Königreich der Niederlande zur Regelung von Grenzfragen 
und anderen zwischen beiden Ländern bestehenden Problemen (Ausgleichsvertrag) 
(AusglVtrNLDG) wurden die niederländisch besetzten Kommunen Elten, Selfkant und 
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Letztlich ist diese Denkhaltung auch Grundlange für Baltussens Engagement 
im Rahmen des Child Tracing von United Nations Relief and Rehabilitation Asso-
ciation (UNRRA; bis 1947), International Refugee Organization (IRO; ab 1948) 
und dem Suchdienst des Internationalen Roten Kreuzes (IRC). Baltussen arbei-
tete in diesem organisationalen Geflecht in einem Child Tracing Team mit, ver-
mutlich überwiegend in der Britischen Besatzungszone. Die Child Tracing Teams 
versuchten, in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands neben entführten 
sowie staatenlosen Kindern (Displaced Persons (DP)) und Waisen auch, nieder-
ländisch-deutsche Kinder aus der Besatzungszeit aufzuspüren und in die Nie-
derlande zu bringen (vgl. Taylor 2017; dl 1949; Arolsen Archives; Lowe 2014)243. 
Zumindest laut den Zeitungsberichten244 waren dies aufregende Reisen in ein 
ungeordnetes Nachkriegsdeutschland, bei denen sie häufig auch ehemaligen  
Besatzern und Tätern begegnete und mit den alliierten Sicherheitskräften ko-
operieren musste. Der niederländische Umgang mit der Thematik scheint sich 
deutlich vom gut erforschten und auch gesellschaftlich-literarisch aufgearbeite-
ten norwegischen unterschieden zu haben, wo deutsche Kinder und ihre Mütter 
massiv diskriminiert wurden (e. g. Lowe 2014: 209 ff.; Hoem 2007). Niederlän-
discher Konsens war seinerzeit, dass es besser wäre, wenn eine Mutter oder eine 
Jugendhilfeeinrichtung in einem demokratischen Land ein Kind erzöge als deut-
sche (Pflege-)Eltern oder ein deutsches Kinderheim, denn, so ein Zeitungsartikel, 
„die Nazi-Mentalität blüht immer noch bei unseren östlichen Nachbarn“245. In 
dieser kurzen Lebenssequenz Baltussens wird gleichermaßen das im westeuro-
päischen Ausland bestehende Bild des besetzten Deutschlands, eigener Natio-
nalismus und Ethnozentrismus sowie ein Familien- und Erziehungsverständnis 
sichtbar, das Kinder zuvorderst der leiblichen Mutter und nicht dem Vater zu-
ordnete. Offenbar wurden die mit Deutschen verbundenen Frauen und Kinder in 
den Niederlanden von der Bevölkerung aber nicht gleichermaßen als Objekte für 

Suderwick in Nordrhein-Westfalen gegen Zahlung von 280 Mio. DM Reparationsleistung 
an die Bundesrepublik Deutschland zurückgegeben.

243 Anschaulich wird diese Arbeit in Verbindung mit den Niederlanden exemplarisch in: 
My activities in the British Zone from 6th. January to 25th. January 1947, vierseitiger Be-
richt, W. C. Huijssoon an John Troniak (Director UNRRA Team 1048), in: Arolsen Archi-
ves 6.1.2, https://digitalcollections.its-arolsen.org/060102/content/zoom/252092.

244 o. V. (1948): Hoe de vrouwelijke wethouder van Heteren haar vrije tijd besteedt. »Child 
tracing« in Duitsland heeft goede resultaten. In: Nieuwe Apeldoornsche Courant  45, 
27.02.1948 (14737); o. V. (1948): Frau Pabst zoekt een kindje uit op de zuigelingenshow. 
Wat gebeurde er in den oorlog met de »ere-baby’s«? In: Het Vrije Volk. Democratisch-
socialistisch Dagblad 3, 28.02.1948 (847), S. 5; o. V. (1948): Het kind van de Ehrenbraut 
keert terug. Hoe de vrouwelijke wethouder van Heteren haar vrije tijd besteedt. In: Pro-
vinciale Drentsche en Asser Courant 123, 28.02.1948 (50).

245 o. V. (1948): Frau Pabst zoekt een kindje uit op de zuigelingenshow. Wat gebeurde er in 
den oorlog met de »ere-baby’s«? In: Het Vrije Volk. Democratisch-socialistisch Dagblad 3, 
28.02.1948 (847), S. 5; Übersetzung durch den Autor.

https://digitalcollections.its-arolsen.org/060102/content/zoom/252092
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Rachegelüste und männliches Dominanzverhalten genutzt wie in weiten anderen 
Teilen Europas (vgl. Lowe 2014: 209 ff.). In der Kooperation mit der UNRRA mag 
Cora Baltussen auch das Arbeitsethos dieser humanitären transnationalen Or-
ganisation erfahren haben, das sich erheblich vom disziplinarisch-machtvollen 
Ordnungshandeln der alliierten Militärs abhob, denn die UNRRA konzipierte 
ihre Arbeit auf der Grundlage von Sozialwissenschaften, Psychologie und Huma-
nismus: Menschen brauchten demnach „nicht nur Verpflegung, Unterkunft und 
medizinische Betreuung […], sondern auch psychologische Beratung, Bildung 
und Gelegenheiten zur Erholung und zu politischer Betätigung“ (Lowe  2014: 
140–141).

Dabei erwies sich die folgende Dekade eher als Fortsetzung der 1930er 
Jahre denn als Neubeginn nach dem Krieg, auch wenn der Krieg nun einen 
Platz in der öffentlichen Diskussion erhielt und das individuelle Leid ge-
sellschaftlich akzeptiert wurde. Die Versäulung nahm tendenziell noch zu, 
und das ökonomische System des freien Unternehmertums wurde fortgesetzt 
(Blom 1992: 110 f.).

In dieser Zeit begegnete Baltussen auch dem deutschen Philosophiepro-
fessor Josef Pieper (1904–1997), wie sich an dessen persönlicher Widmung in 
seinem Bändlein „Über die Klugheit“ (1947) ablesen lässt. Was zur Begegnung 
führte und welche gedankliche oder persönliche Nähe beide zueinander hatten, 
lässt sich nur vermuten. Josef Pieper war in dieser Zeit jedenfalls ein aufsteigen-
der, junger katholischer Philosophieprofessor in Münster, der für die katholi-
sche Kirche die Lehre Thomas von Aquins OP (1225–1274) und der Scholastik 
aktualisierte (vgl. Schütz  2004). Insbesondere jungen Katholik*innen galt er 
damit als Modernisierer. Sowohl in seinem Verständnis des Habitus als auch 
dem christlichen Sündenbegriff stützte er sich auf die Denkansätze Thomas 
von Aquins. Thomismus und Neuscholastik zeichneten sich durch Versuche 
der rationalen Begründung der kirchlichen Dogmen, Versöhnung von Religion 
und Wissenschaft, aber auch Abwehr von progressiv-sozialphilosophischen 
Ideen und Modernismus aus. Aus heutiger Perspektive sind diese Denkansätze 
deshalb den konservativen und restaurativen Tendenzen der damaligen Zeit 
zuzurechnen, die mit dem späteren II. Vaticanum kollidierten, wie sich schon 
in Piepers Kommentierungen von 1934 zur Enzyklika Quadragesimo anno er-
kennen lässt.

In der Nijmegener Ortsgruppe der Vereniging van vrouwen met academische 
opleiding (VVAO; Vereinigung von Frauen mit akademischer Ausbildung) be-
richtete Baltussen am 15. Dezember 1947 gemeinsam mit der Psychologin Koen-
ders über ihre Erfahrungen in Deutschland,246 die dafür umfangreicher gewesen 
sein müssen, als sich aus den knappen Quellen erschließt. Aus der Quelle geht 

246 o. V. (1948): Jaarverslag afdeling Nijmegen. In: Mededelingen van de Nederlandse Vereni-
ging van Vrouwen met Academische Opleiding 15 (1), S. 31–32.
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nicht hervor, ob sie selbst Mitglied der VVAO war. Vermutlich war sie Gastrefe-
rentin, da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht über eine akademische Ausbildung 
verfügte und Frauen mit höherer aber nichtakademischer Ausbildung dort erst 
ab 1988 Mitglied werden konnten.

Bereits kurz nach den Zeitungsberichten über das Child Tracing reiste Cora 
Baltussen im April 1948 als Sozialarbeiterin auf der M. S. Noordam in der ers-
ten Klasse von Rotterdam über New York nach Washington D. C. in die USA 
(New York Passenger Arrival, 12.4.1948),247 wo sie vom Hauptquartier des Roten 
Kreuzes aus für das niederländische Rote Kreuz Warenlieferungen nach Europa 
organisierte.248 Zeitgleich kam sie „mit neuen Konzepten und dem internationa-
len Diskurs zur Sozialen Arbeit in Kontakt: Denn, kaum angekommen nahm sie 
als Gast an der International Conference of Social Work teil (ICSW 1949: 107) – 
die Fortführung der 1929 von Alice Salomon in Paris ins Leben gerufenen Kon-
ferenz  – die in Atlantic City und New York City stattfand. Daran nahmen als 
Delegierte auch die deutsche Emigrantin und Professorin für Social Work and 
Social Research am renommierten Bryn Mawr College in Philadelphia, Hertha 
Kraus (1897–1968), der ebenfalls mit ihrem Schiff angereiste Direktor der Ams-
terdamer Schule für Sozialarbeit Jan F. de Jongh (1910–1988) und die belgische 
Parlamentarierin und Frauenrechtlerin Maria Baers (1883–1959), die Baltussen 
vermutlich bereits aus ihrer Brüsseler Zeit kannte, teil“ (Walpuski 2021a: 78–79). 
Dass Cora Baltussen an der „Beschlussfassung zur Ausbildung und zum Aus-
tausch von Fachkräften“ (ICSW 1949: 95; Übersetzung VJW) selbst aktiv mit-
wirkte, ist unwahrscheinlich. Darin forderten die Delegierten aus 46 Staaten 
unter anderem eine an fachlichen Standards ausgerichtete, professionelle Ausbil-
dung und den internationalen Fachkräfteaustausch in Kooperation mit Vereinten 
Nationen und IASSW. Aber die Diskussionen darum wird sie wahrgenommen 
haben, waren ihr vielleicht sogar Inspiration, denn sie prägten ihren weiteren Le-
bensweg als Austauschteilnehmerin im eingeforderten Programm der Vereinten 
Nationen, als Ausbildungsleiterin und als Expertin der Vereinten Nationen (vgl. 
Walpuski 2021a).

247 Einreise als Social Worker am 12.4.1948 in der ersten Klasse auf der M. S. Noordam der 
Holland America Line von Rotterdam mit Visum vom 4.2.1948, in: List of Manifest of 
Alien Passengers for the United States Immigrant Inspector at Port of Arrival #44 Nr. 2, 
New York Passenger Arrival, 12.4.1948

248 Im Dezember 1948 wird als Vertreterin des Niederländischen Roten Kreuzes in der US-
Besatzungszone „Miss E. Balthussen [sic!], Bad Kissingen“ (o. V. (1948): Excerpts Taken 
from Official Instructions. In: Information Bulletin. Magazine of US Military Government 
in Germany (151): 24; siehe EUCOM letter AG004 GCA-CA vom 23.11.1948) genannt, 
deren Verband unter Aufsicht der IRO tätig ist. Auch wenn es nahe zu liegen scheint: Cora 
Baltussen kann es nicht gewesen sein, weil sie bereits in den USA wirkte. Möglicherweise 
war es die jüngere Schwester Maria Elisabeth (1922–2012), die dort tätig war.
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Erst 1950 kehrte sie in die Niederlande zurück (Driessen 2009) und wurde 
vom niederländischen Roten Kreuz für ihren Einsatz mit dem Verdienstkreuz 
und dem Erinnerungskreuz 1940–1945 ausgezeichnet. Das weitere Leben Cora 
Baltussens ist durch Driessen  (2009) nur sehr oberflächlich beschrieben. Cora 
Baltussen ist in den Niederlanden und in Polen vor allem für ihren Einsatz für 
die polnische Fallschirmspringerbrigade bekannt und geehrt worden. Zu ihren 
Tätigkeiten in der Bundesrepublik hat Driessen nur einen Satz geschrieben, so 
dass die kritische Würdigung ihres Wirkens für das Casework und die Super-
vision noch ausstehen.

Ein weiteres wichtiges gesellschaftspolitisches Thema im westlichen Euro-
pa dieser Zeit war die Dekolonialisierung: Die Niederlande als Kolonialmacht 
mit großen Besitzungen im südostasiatischen Raum kämpften um diesen Status 
ebenso, wie das heutige Indonesien in den Jahren nach 1945 um die Unab-
hängigkeit kämpfte, die es 1949 erreichte (van Reybrouck 2022). Cora Baltus-
sen hat diesen Unabhängigkeitskrieg und den der weiteren niederländischen 
Kolonien in Westguinea 1962 sowie in den 1950er Jahren den der karibischen 
Kolonien in den Medien und vielleicht auch durch die Zuwanderung aus den 
Kolonien miterlebt. Damit wurde die niederländische Kolonialmacht erheblich 
deklassiert und depotenziert. Für die Entwicklung der Supervision sind diese 
politischen Konflikte deshalb relevant, weil darin ein unbenannter ethischer 
Widerspruch deutlich wird, der für alle europäischen Kolonialmächte nahe-
zu gleichermaßen galt: Alliierte sowie einige Exilregierungen, darunter die der 
Niederlande, hatten in der Atlantic Charta  1941 ein Selbstbestimmungsrecht 
der Nationen sowie einen Verzicht auf Gewaltanwendung beschlossen. Mit der 
Charta der Vereinten Nationen bestätigten sie dies 1945 und weiteten es – wenn 
auch nur als normatives Ideal – mit der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte 1948 sogar noch erheblich aus. Diese Rechte erkannten sie aber faktisch 
dem globalen Süden nicht zu, sondern sprachen sie ihren Kolonien vielmehr 
weiterhin explizit ab. Während den Kolonialisierten dies nach und nach be-
wusst wurde und zu mehr oder minder gewaltsamen Unabhängigkeitsbewe-
gungen führte, hallte dieser Widerspruch im europäischen Diskurs kaum nach 
(vgl. Lowe 2019: 321–340). Weder zu diesem Prozess der Dekolonialisierung 
noch zu Fragen der Ethnizität lässt sich in dieser Phase etwas bei Baltussen 
finden. Auch in den Berichten über ihre Aufenthalte in den USA finden sich 
keine Hinweise, dass sie Fragen der Ethnizität überhaupt reflektiert, wozu es 
anlässlich der Gesetze der Rassentrennung und der sich entwickelnden Bürger-
rechtsbewegung durchaus Anlass hätte geben können. Dies kann dem Parti-
kularismus geschuldet sein, sich überwiegend in einem katholischen, weißen, 
bürgerlichen Milieu „souverän im eigenen Kreis“ (Kuyper 1880) zu bewegen 
und für andere Säulen nicht zuständig zu fühlen.
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Professionalisierung in der Sozialen Arbeit in Nijmegen  
und den USA

Nachdem Baltussen  1950 in die Niederlande zurückgekehrt war, studierte sie 
Psychologie an der Katholieke Universiteit Nijmegen. Sie beendete das Studium 
bereits im Frühjahr 1951 mit dem Abschluss als Kandidaat249 (Driessen 2009).

Ausweislich der Tagungsdokumentation nahm sie im August 1951 nicht am 
Seminar der Vereinten Nationen über „The Teaching and Supervision of Social 
Casework in Europe“ im Tagungshaus Woudschoten im niederländischen Zeist 
teil (UN 1951; Rees 1951). Sicherlich wird sie aber aus Gesprächen und Berich-
ten der Teilnehmenden Jan F. de Jongh, den sie spätestens 1949 auf der Konfe-
renz in den USA kennengelernt haben müsste, oder Marie Kamphuis, Leiterin 
der Groninger Schule für Soziale Arbeit, von diesem internationalen Seminar 
erfahren haben, von dem auch die Tagespresse berichtete.250 Staatssekretär Rhijn 
betonte demnach in seiner Eröffnungsrede die subsidiäre und partikuläre (ver-
säulte) Organisation der Sozialen Arbeit in den Niederlanden, die vor allem von 
christlichen Werten getragen würde und nach der Lebens- und Weltanschauung 
der ausführenden Organisationen ausgerichtet wäre. Im Vordergrund der Arbeit 
stünde Fachwissen und ein fürsorgerisches Handeln, notwendig wäre eine Mo-
dernisierung in Form der Aufnahme des methodisch ausgerichteten Social Case-
work.

Was Baltussen in der Zeit nach ihrem Universitätsabschluss tat, bis sie vom 
27.12.1952 bis 5.1.1953 auf der M. S. Westerdam wieder erster Klasse von Rotter-
dam nach New York reiste,251 bleibt nach Quellenlage ungeklärt. Möglicherweise 
führte sie wie Leo Vismans OP vorbereitende Gespräche mit den gerade zurück-
gekehrten Katholiken Frits Raeven (1951) und Willy Ann Hillen (1952; 1953), 
nahm im April 1951 an der Studienwoche mit Cora Kasius an der „neutralen“ 
(Vismans 1954: 3) Schule bei J. F. de Jongh oder einem Kurs von W. Bruyel an der 

249 Candidatus: seinerzeit niedrigster universitärer Abschluss der Niederlande. o. V. (1951): 
Academische examens. In: Het Parool 11, 17.02.1951 (1875), S. 2; o. V. (1951): Examens. 
In: De Maasbode. Dagblad voor Nederland 83, 17.02.1951 (30837), S. 2; o. V. (1951): Exa-
mens. In: De Tijd. Godsdienstig-staatkundig dagblad 106, 19.02.1951 (34661), S. 3.

250 o. V. (1951): Sociale Werkers op Studieconferentie. Deelnemers uit veertien landen. In: 
de Volkskrant. Katholieke Dagblad voor Nederland  89, 21.08.1951 (8131), S. 3; o. V. 
(1951): Internationale conferentie van Social Casework. Openingsrede van mr. dr. A. A. 
van Rhijn. In: De Tijd. Dagblad voor Nederland 107, 21.08.1951 (34815), S. 3; Kamphuis, 
Marie (1951): Het Maatschappelijk Werk op de helling. Europese studieweken op Woud-
schoten. In: Nieuwsblad van het Noorden. Provinciale Groninger Courant 64, 31.08.1951 
(204), S. 5.

251 Einreise am 5.1.1953 auf der MS Westerdam von Rotterdam, in: Manifest of In-Bound 
Passengers (Aliens) #5 Nr. 1, New York Passenger Arrival, 5.1.1953
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katholischen Schule in Amsterdam teil oder lernte Casework und Supervision bei 
Dr. H. M. M. Fortmann oder Cornelis Trimbos252 kennen (vgl. Vismans 1954: 3).

Insgesamt entsteht der Eindruck, als wäre Cora Baltussen gezielt in der katho-
lischen Säule damit beauftragt worden, sich in den USA das Wissen über Case-
work anzueignen, um es auch für die katholische Sozialarbeit zu erschließen und 
nutzbar zu machen (vgl. Vismans 1954: 8). Die katholische Säule schien ins Hin-
tertreffen geraten zu sein, denn die protestantische Säule der Niederlande, zu der 
de Jongh und Kamphuis zu rechnen sind, war mindestens seit deren ersten US-
Aufenthalten 1947 (Kamphuis 1947; 1948) bzw. 1948 und 1949 (de Jongh 1949; 
ICSW 1949) mit der Thematik des Casework befasst und die beiden als Schul-
leitende am Transfer beteiligt. Möglicherweise liegt Baltussens Studienreise in 
die USA somit tendenziell auch eine Konkurrenz der konfessionellen Säulen 
zugrunde. Dieser Eindruck verfestigt sich vor dem Hintergrund von James Bei-
trägen (e. g. 1952; 1954; 1955a;253 mu 1952) und de Jonghs Referat, das er 1952 
in Zürich hielt, und in dem er von „Casework-Dozenten und »supervisors«“ (de 
Jongh  1953c: 65; CT 1953; vgl. Bang  1961: 35) berichtet, die aus der vor dem 
Zweiten Weltkrieg in den Niederlanden etablierten Medisch Opvoedkundig Bu-
reaux-Arbeit (vgl. Lekkerkerker 1927; 1955) gewonnen wurden. Sie mussten sich 
dabei jedoch von der gewohnten „psychiatrisch-sozialen Praxis auf die Praxis der 
normalen sozialen Arbeit“ (de Jongh 1953c: 65) umstellen.

Innerhalb der katholischen Säule wurden rund um Theo Rutten als Nucleus 
zahlreiche explizit katholische Stiftungen und Institute gegründet, die Einfluss 
auf die weiteren Entwicklungen nahmen. Cora Baltussens Studienreise in die 
USA wurde offenbar über das im April 1952 gegründete Katholiek Nationalbu-
reau voor Geestlijke Gezondheidszorg (Katholisches Nationalbüro für Psychische 
Gesundheit) in Utrecht koordiniert, wie spätere Korrespondenz belegt, die unten 
ausgewertet wird.

Die Reise in die USA vom 5.1.1953 bis 30.6.1954 unternahm Baltussen als 
Stipendiatin des United Nations Social Welfare Scholarship Programme mit dem 
Ziel, in den USA Soziale Arbeit zu studieren (Driessen 2009; Baltussen 1954). 
Dr. Marga Klompé (1912–1986), niederländische Delegierte in der Vollversamm-
lung der Vereinten Nationen und spätere Sozialministerin (KVP), setzte sich für 

252 Cornelis Johannes Baptist Joseph »Kees« Trimbos  (1920–1988), katholisch sozialisiert, 
studierte zunächst Medizin, konnte den Beruf aber aufgrund einer Kriegsverletzung nicht 
ausüben. Er spezialisierte sich auf die Psychiatrie, arbeitete ab 1949 in der katholischen 
ambulanten Sozialpsychiatrie und den Medisch-Opvoedkundig Bureaux (MOB) in Hilver-
sum und Amersfoort. 1959 promovierte er in Utrecht und wurde 1968 Hochschullehrer 
für Sozialpsychiatrie an der Universität Rotterdam. Später trug er zur Antipsychiatriebe-
wegung bei und gilt als wichtige Person in der geistigen Befreiung der katholischen Säule 
in den Niederlanden (van der Linde 2011).

253 Die Beiträge von James (1952; 1955a) wurden auch in der Bundesrepublik zur Kenntnis 
genommen, siehe Archiv für Wohlfahrtspflege (1952: 342; 1955: 183).
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dieses Stipendium ein. Mit Baltussen reiste die gleichaltrige evangelisch-refor-
mierte Maria James (1954) aus Rotterdam, ebenfalls ausgestattet mit einem UN-
Stipendium.

Über ihre Zeit in den USA berichtete Cora Baltussen an das Austauschpro-
gramm, und zwei ihrer Berichte sind erhalten. Eine ausführliche Auswertung des 
Summerreport (Baltussen 1953), der die Zeit vom 1. Mai bis 18. September 1953 
tagebuchartig zusammenfasst und nur wenige eigene Gedanken expliziert, wurde 
bereits an anderer Stelle vorgenommen (Walpuski 2021a). In ihrem Endbericht 
aus dem Sommer 1954 (Baltussen 1954) nimmt sie ihren gesamten Studienauf-
enthalt in den Blick, bleibt dabei aber äußerst knapp auf zwölf englischsprachi-
gen Seiten, ganz im Gegensatz zu ihrer Mitstipendiatin Maria James (1954), die 
Baltussen in ihrem Bericht auch erwähnt. Baltussen hingegen betont mehrfach 
ihre Müdigkeit nach der anstrengenden Zeit, verweist auf ihren früheren Bericht 
oder bittet um Nachfragen bei Bedarf. Dieser knappe Endbericht soll unter Zu-
hilfenahme weiterer Quellen im Folgenden ausführlicher ausgewertet werden, 
weil darin die Quellen und Aktualisierungen von Cora Baltussens späterer Lehre 
schon zu einem frühen Zeitpunkt erkennbar werden. Gleichzeitig ist diese Zeit 
in den USA nicht das ausschließliche Wissensreservoir, aus dem Baltussen später 
schöpfte: Neben der grundlegenden katholischen Sozialisation hatte sie in Brüs-
sel eine Fürsorgerinnenausbildung abgeschlossen und in Nijmegen ein Grund-
studium in Psychologie. Ihr USA-Aufenthalt sollte zwar Studien dienen, nicht 
jedoch einer formalen Qualifizierung mit einem Master of Social Work. Dabei 
stand sie offenbar zeitweise im Austausch mit ihrem Landsmann Leo Vismans 
OP (1904–1975/78)254, den nur Vismans erwähnt, der sich aber in der Rekons-
truktion des Diskurses als hochrelevant erweist. Deshalb soll zunächst Vismans 
Bericht näher und als Grundlage betrachtet werden.

Vismans reist rund drei Monate nach Baltussen und für nur fünfeinhalb Mo-
nate ebenfalls in die Vereinigten Staaten (Vismans 1954). Vismans ist zu diesem 
Zeitpunkt Dozent der R. K. School voor Maatschappelijk Werk in Amsterdam. 
Er verzichtete dabei bewusst auf Stipendien der Vereinten Nationen oder des 
Fulbright Programs, um unabhängig zu sein; sein Orden unterstützte die Rei-
se inhaltlich, infrastrukturell wie finanziell. Zudem erhoffte er sich, dass seine 
Gesprächspartner so freier antworten könnten, weil sie keinem Programm ver-
pflichtet seien (Vismans 1954: 4). Vismans hielt den Kontakt zu Baltussen (1954: 

254 Die biographischen Angaben über Leo Vismans OP divergieren: Während Struyker Bou-
dier (1989: 148.320) das Todesjahr mit 1975 angibt, nennt Monteiro (2008: 254) als Ster-
bejahr 1978. Vismans war zunächst Bibliothekar in Nijmegen, ab etwa 1950 dann Dozent 
der katholischen Sozialarbeitsschule in Amsterdam. 1953 reiste er in die USA, 1955 nahm 
er am UCISS-Kongress in Köln teil und publizierte in katholischen Zeitschriften (Vis-
mans 1951a; b; 1957; 1960).
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8) – ob sie sich persönlich trafen, lassen sowohl Vismans wie Baltussen unerwähnt. 
Henry Ignatius Smith OP (1886–1957)255, Dekan der Philosophischen Fakultät 
der Catholic University of America in Washington, war sein „dem Casework wohl-
tuend kritisch gegenüberstehender“ (1954: 2) erster Anlaufpunkt. Auch wenn 
er dort überwiegend Literatur studierte, führten ihn zahlreiche Reisen (1954: 5) 
nach Cleveland (OH), Buffalo (NY), Niagara (NY), Pittsburgh (PA), Baltimore 
(MD), New York (NY), Cortland (NE), Lincoln (NE), Boys Town (NE), Oma-
ha (NE), St. Louis (MO), Belleville (MO), Chicago (IL), St. Charles (IL), Elgin 
(IL), Milwaukee (WI), Brooklyn (NY), Boston (MA), Lewiston (ME) sowie ins 
kanadische Montréal und Ottawa und damit an Orte, an denen sich auch Cora 
Baltussen aufhielt (Walpuski 2021a, s. Abbildung 18 auf S. 407). Dabei nahm er 
an drei Summer Institutes an der New York School of Social Work of Columbia 
University teil und hörte „Gordon Hamilton: Educational Methods in Profes-
sional Training; Miss Florence Hollis: Advanced Social Casework; Miss Miriam 
McCaffery: Supervision in Casework“ (Vismans 1954: 8) und lernte so von zwei 
international bekannten Casework-Dozentinnen. Vismans führt an mehreren 
katholischen Hochschulen Gespräche mit den Lehrenden, die an internationalen 
Diskursen nicht weiter beteiligt zu sein scheinen, zur Verbindung Casework, Psy-
chologie, Katholizismus und Seelsorge. Neben Cora Kasius (1950; 1951; 1953), 
die er schon aus ihrer Zeit in Amsterdam kannte, trifft er schließlich mit Mary 
McCormick, deren Buch (1948) er offenbar kennt und die mit ihm ihr neues Ma-
nuskript (1954) bespricht, auch die Hauptbegründerin der thomistischen Schule 
des Casework (s. S. 201 ff.).

Vismans Diskursbeitrag, der scheinbar nicht publiziert wurde, sondern 
als „vertrouwelijk“ (Vismans 1954: 1) gekennzeichnet ist, leistet vor allem den 
Abbau von theoretischen Widersprüchen und die Überwindung katholischer 
Kritik (Fortmann 1950; Jansen 1951; Hillen 1952; 1953) am psychoanalytisch 
geprägten Casework sowie einen sehr schnellen transnationalen Transfer aktu-
eller wissenschaftlicher Arbeiten. Dafür rezipiert Vismans nicht nur die aktu-
elle US-amerikanische Casework-Literatur, hört beim neothomistischen Maré-
chal-Schüler Joseph Donceel SJ in Fordham die positiven und aus katholischer 
Perspektive akzeptablen Elemente freudianischer Psychoanalyse herausgestellt, 
sondern nimmt insbesondere die diesbezüglichen katholischen Positionie-
rungen von McCormick (1948; 1954), Cooke (1951; 1952), Biestek SJ (1953), 

255 Henry Igantius Smith OP (1886–1957) trat 1904 dem Dominikanerorden bei, studierte 
katholische Theologie, wurde 1912 ordiniert und 1915 promoviert. Nach einer kurzen 
Zeit des Gemeindepfarramts in New York  (1917–1920) wurde er Hochschullehrer an 
der Catholic University of America in Washington und 1936 Dekan der Philosophischen 
Fakultät (o. V. 1957). Seine theologische Positionierung erklärt sich selbstredend durch 
seine über elf Jahre währende Herausgeberschaft der Zeitschrift The New Scholasticism.
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Bowers OMI und Cossette  (1952) auf. Im Gegensatz zu McCormicks Mono-
graphie (1948) erscheint ihm insbesondere Jean Paul Cossettes OP Dissertation 
dabei weiterführend, weil dieser mit theologischer Argumentation die Verbin-
dung von Seelsorge – einem Anspruch der Katholischen Aktion, mit dem auch 
Vismans sich schon auseinandergesetzt hatte (Vismans 1951a; b) – und Sozia-
ler Arbeit ermöglicht: „Denn wenn man mit ihm [Cossette] akzeptiert, dass 
Sozialarbeit und damit auch Casework eine Sorge um das »vorübergehende« 
Wohl und Glück von Menschen in Not ist – eine Sorge, die die Sache der Seel-
sorge und der Katholischen Aktion vorbereitet, deren Ziel das Heil der Seele 
und das übernatürliche Wohlergehen ist – dann braucht man nicht mehr zu be-
fürchten, dass ein Konflikt zwischen Casework und Seelsorge entstehen könnte. 
[…] Es ist bemerkenswert, dass Cossette bei der Entwicklung der Grundlage 
seiner These zeigt, dass diese Ansicht aus den päpstlichen Enzykliken folgt, 
aber auch, wenn auch manchmal latent, in der Literatur katholischer Fachleute 
in Amerika vorhanden war“ (Vismans 1954: 17–18; Übersetzung VJW). Eben-
so hilfreich erscheint ihm Currans (1952) Beitrag, der als Schüler von Carl Ro-
gers dessen Lehre mit dem Neothomismus überein bringt. So kommt Vismans 
zu der Einschätzung, dass mit Cossettes (1952) Argumentation eine sehr gute 
argumentative Ausgangsbasis für die Ausbildung an seiner katholischen Schule 
in Amsterdam geschaffen ist, mit der katholische Sozialarbeitende mit missio-
narischem Auftrag für den reformatorisch geprägten Norden der Niederlande 
ausgebildet werden können. Zugleich stellt Vismans sich damit auch gegen die 
Katholische Aktion, die die Soziale Arbeit eng – viel enger als Vismans und Cos-
sette – an die Seelsorgearbeit binden will (Vismans 1954: 24).

Welche dieser grundlegenden Überlegungen und Argumentationen Vismans 
mit Cora Baltussen diskutierte, lässt sich aktuell nicht nachvollziehen. Nachvoll-
ziehen lassen sich aber auch in Vismans Bericht die transnational diskursprägen-
den Akteur*innen insbesondere für das katholische Milieu und vor allem der 
Diskurs zwischen katholischen Positionen und sozialarbeiterischen Methoden. 
Diese finden sich auch, wenn auch nicht dermaßen deutlich, in Cora Baltussens 
Studien, wie die Auswertung ihrer Berichte zeigt. Ebenso könnte Baltussens spä-
tere Teilnahme an einem Workshop bei Carl Rogers in Vismans Auseinanderset-
zung mit Currans (1952) zusammenhängen.

„Eindrapport“ (1954) – oder: 18 Monate in den USA

In den 18 Monaten, die Baltussen in den USA verbrachte, hat sie viele tausend 
Reisekilometer zurückgelegt und sich in sieben nordöstlichen Bundesstaaten 
aufgehalten (vgl. Abbildung  18). Über das offizielle Studienprogramm hinaus 
wird sie viele weitere Eindrücke gesammelt und Orte besucht haben, die hier 
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mangels Quellen nicht dezidiert rekonstruiert werden können. Im Rahmen des 
Programms waren neben den Studienaufenthalten an Hochschulen jeweils lo-
kale Organisator*innen für ein stark individualisiertes Besuchs- und Studien-
programm verantwortlich. „In Teilen nahmen die beiden niederländischen 
UN-Stipendiatinnen an den gleichen Programmbausteinen teil (u. a. New York, 
Cleveland und Smith College) und tauschten sich als Landsfrauen bei Begegnun-
gen sicherlich auch über ihre Erfahrungen aus“ (Walpuski 2021a: 81; vgl. Hasen-
clever 1951). James hatte dabei möglicherweise einen Wissensvorsprung, da sie 
bereits vor Reisebeginn in den Niederlanden bei Cora Kasius und Nell Ongeboer 
Supervision erhalten hatte (James 1954: 2). Sie wusste bereits vor der Reise, dass 
sie danach Casework und Supervision in den Niederlanden unterrichten sollte, 
so dass es sich um einen organisational intendierten, strategischen Kompetenzer-
werb handelte. Für Baltussen ist aus der ausgewerteten Korrespondenz Vergleich-
bares zu vermuten.

Zunächst fand ein Einführungsprogramm mit Besuchen und Hospitationen 
bei zahlreichen Trägern in vielen Feldern der Sozialen Arbeit statt. Nach drei 
Wochen begann Baltussen „am 26.01.1953, an der katholisch-jesuitischen Pri-
vatuniversität Fordham School of Social Work in der New Yorker Bronx zu stu-
dieren und lernte dort Casework ggf. bei“ (Walpuski 2021a: 82) Professor Black 
kennen, der 1954 als Fulbright-Stipendiat in Europa lehrte (o. V. 1953: 426) und 
auch auf der VIII. Konferenz der UCISS in Köln referierte (Gemmingen 1955: 
90; BKF 1955).

Abbildung 18: Studienorte in den USA anhand ICSW (1949: 107), Baltussen (1953; 
1954) und Driessen (2009) (Walpuski 2021a: 78).
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John  S.  Black stand in einer Tradition des institutionellen transnationalen 
Austauschs, denn schon 1933 war der stellvertretende Fordham-Dekan Ed-
ward S. Pouthier SJ in Leuven.256 Dort lernte er seinen Landsmann Nicholas John 
Langenfeld  (1901–1994) kennen, den er nach dessen ausgedehnten Studien in 
Rom, Den Haag und Leuven für die Fakultät gewann (McLoughlin 1991: 106). 
Ebenso lehrte dort der spätere New Yorker Erzbischof Terence James Cooke, der 
sein Sozialarbeitsstudium mit einer Arbeit über thomistisches Groupwork abge-
schlossen hatte (Cooke 1951; 1952), sowie der belgische Maréchal-Schüler Joseph 
Donceel SJ. In diesen Hochschullehrern zeigt sich die starke Verbindungsachse in 
den Beneluxraum, nicht nur in Bezug auf den Neothomismus, sondern auch in 
Hinblick auf landeskulturelle und -sprachliche Vertrautheiten.

„Zum Studium der Sozialen Arbeit gehörte in den USA unweigerlich ein field 
placement, also die Mitarbeit in der Praxis, die Cora Baltussen in der nahe ge-
legenen katholischen Child Guidance Clinic (Erziehungsberatungsstelle) in der 
Bronx leistete. Ob die Wahl der Universität im Kontext ihrer Entsendung und 
Beschäftigung in ihrer Heimat stand oder zufällig durch das Programm vorgege-
ben war, lässt sich aus dem Text nicht ermitteln“ (Walpuski 2021a: 82), aber die 
individuelle Wahl des katholischen Milieus scheint plausibel. Baltussen erlebte, 
dass in Fordham versucht wurde, ein explizit katholisches Konzept von Case-
work neothomistisch zu begründen und zu lehren. Hier lassen sich deutliche Pa-
rallelen zum bereits dargestellten bundesdeutschen Diskurs der Jahre um eine 
originär katholische Pädagogik finden, die auch die ersten Jahre der Akademie 
für Jugendfragen prägen (s. S. 334 ff.). Anschließend reiste sie ab 2.6.1953 durch 
den Nordosten der USA und besuchte zahlreiche unterschiedliche Einrichtun-
gen der Sozialen Arbeit in Boston, Cleveland, Detroit, Milwaukee, Saint Paul 
und Minneapolis, zudem nahm sie an der National Conference of Social Work 
in Cleveland teil. Anschließend, vom 23.6. bis 4.7.1953, besucht sie einen Work-
shop in klientenzentrierter Therapie bei Carl Rogers (1902–1987), der sie sicht-
lich beeindruckte. Möglicherweise hatte Leo Vismans OP sie darauf hingewiesen. 
Rogers Konzept erschien ihr deutlich anschlussfähiger an ihr eigenes christliches 
Menschenbild als die freudianischen Casework-Konzepte, die sie in New York 
erlernt hatte, auch wenn sie die Eindrücke im Endbericht nur knapp mit „Some 
of the principles and methods are very different from the Freudian Schools“ (Bal-
tussen 1954: 1) zusammenfasst. Doch genau diese Differenz und damit die Nähe 
zum christlichen Denken (Baltussen 1953) ist für ihr katholisches Milieu rele-
vant, und sie nimmt die neuen Eindrücke mit.

256 Vgl. Rundbrief der UCISS an die Mitglieder und Korrespondenten der UCISS, Septem-
ber 1933, in: Archiv des Deutschen Caritasverbandes (ADCV) 199.3 Faszikel 02. Dort 
und an anderen Stellen als „R. P. Pouthier S. J.“ für Reverendus Pater (lateinisch) bzw. ré-
vérend père (französisch), also die Ehrenbezeichnung Ehrwürdiger Vater.
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Ihr Seminarleiter Carl Rogers ist dabei – ebenso wie Seward Hiltner (1909–
1984) – nicht nur als ein Schüler Otto Ranks und Jessie Tafts und damit Vertreter 
der funktionalen Casework-Schule zu sehen, sondern auch als ein Schüler Anton 
Theophilus Boisens  (1876–1965). Boisen gilt als „Urheber der amerikanischen 
Seelsorgebewegung“ (Klessmann 2020: 51; vgl. Binder et al. 2021: 14) und Mitbe-
gründer der Pastoralpsychologie. Anhand kasuistischer Studien wollte er Pfarrer 
besser für die Krankenhausseelsorge ausbilden, stand aber Freuds Schriften kri-
tisch gegenüber. Seine Schüler Rogers und Hiltner lassen sich jedoch von psycho-
therapeutischen Theorien (e. g. Rogers von Rank) inspirieren und integrieren sie 
in Seelsorgeausbildungen – wie Cora Baltussen in Rogers’ Seminar selbst erlebt 
haben mag. Denn bereits seit 1950 geben Rogers und Hiltner gemeinsam mit an-
deren die pastoralpsychologische Zeitschrift Pastoral Psychology heraus (op. cit.: 
52). Während die Psychoanalyse zu dieser Zeit in der katholischen Kirche wei-
terhin auf kategorische Ablehnung stößt, öffnen sich protestantische Kreise suk-
zessive dafür (vgl. Winter 2023). Hiltners Buch Pastoral Counseling (1949) wird 
1965 ins Finnische übersetzt (Ranne 2014a: 36), und auch den deutschen Diskurs 
beeinflusste sein Denken mit Verzögerungen (Hiltner 1977; vgl. Stollberg 1968). 
Neben protestantischen transnationalen Netzwerken wird hier auch die deutliche 
Differenz im Umgang der Konfessionen mit psychoanalytischen Einflüssen deut-
lich.

Vom 29. Juli bis 2. September 1953 nahm Baltussen dann am Kurs „Advanced 
Studies in Casework“ am Smith College teil (Baltussen 1954: 10; Smith 1954; vgl. 
Zeller 1958: 90).

In dieser Zeit steht sie in Kontakt mit Direktor Bartels, dem sie den Zwischen-
bericht aus dem Sommer in Kopie schickt. Baltussen schreibt in wenigen Neben-
sätzen von einem offenbar diskutierten Forschungsprojekt zur Werksfürsorge („’t 
research project; maatscheppelijk werk in de bedrijfen“).257 Es sind nur wenige 
Zeilen einer insgesamt lückenhaft erhaltenen Korrespondenz, in denen ein trans-
nationales Netzwerk skizziert wird, an dem der US-Ökonom Frederick H. Har-
bison (1913–1976)258, zu dieser Zeit noch Leiter des Industrial Relations Center 
der University of Chicago, Prof. Dr. Antoine Oldendorff (1912–1970)259, mehrere 
Lehraufträge in den Niederlanden und ab 1956 Professor für Betriebssoziologie 
an der Katholischen Universität Nijmegen, Jan Maria van Susante, der bereits 

257 Baltussen an Bartels (Katholieke Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg), 
Schreiben vom 14.10.1953, in: Katholiek Dokumentatie Center, Nijmegen.

258 Professor Dr. Frederick H. Harbison (1913–1976) erhielt kurz darauf einen Ruf für inter-
nationale Wirtschaft an die Princeton University. Seit 1940 hatte er in der Fakultät der 
Universität Chicago gearbeitet (Harbison 1947; o. V. 1976).

259 Prof. Dr. Antoine Oldendorff  (1912–1970) war 1951 noch Gastforscher in Ann Arbor, 
Michigan. Bevor er 1956 zum außerordentlichen Professor an der Katholischen Univer-
sität Nijmegen berufen wurde, hatte er diverse Lehraufträge an weiteren Hochschulen 
(o. V. 1970).
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über Betriebspsychologie (1953) gearbeitet hatte und promovierte (1953) sowie 
Dr.  Jacob Koekebakker  (1907–1981), seit 1950 außerordentlicher Professor für 
Gruppenpsychologie an der Universität in Amsterdam und guter Freund Har-
bisons, beteiligt sind. Dieses Netzwerk bietet Anschlüsse an das Wissenssystem 
der Psychotechnik im niederländisch-weiten Verständnis. Bereits im nächsten 
Schreiben konkretisiert Baltussen dies, und es wird deutlich, dass sie ein eige-
nes Forschungsprojekt durchführen will. Dafür und für die Teilnahme an wei-
teren Kursen bei Charlotte Towle will sie beantragen, das UN-Stipendium um 
ein halbes Jahr zu verlängern, wofür sie Bartels um Unterstützung bittet. Ziel des 
Forschungsprojektes soll „a better understanding of the causes of human pro-
blems and conflicts in industry [sein, denn] social work hopes to promote the 
possibility for more personal satisfaction for the worker, to prevent if possible 
neurosis, etc., – due to industrial conflicts, etc.“260 Bartels hingegen sieht das For-
schungsprojekt als „thans minder urgent“261 (jetzt weniger dringend) an, verweist 
auf ein kommendes Forschungsprojekt unter Oldendorffs Leitung und wünscht 
sich, dass Baltussen baldmöglichst die Ausbildung in Casework und Supervision 
in den Niederlanden beginnt. Auch wenn er drängt, überlässt er es ihrer eige-
nen Beurteilung, ob sie dafür eine verlängerte Lernzeit benötige. Letztlich setzt 
Baltussen sich durch. Im Forschungsprojekt, über das nichts weiter bekannt ist, 
kooperiert sie mit dem interdisziplinären Industrial Relations Center, lässt ihre 
eigenen Erfahrungen aus Helmond einfließen, nimmt Anregungen aus einem 
Vortrag über die Sozialreformerin Florence Kelley (1859–1932) zur Humanisie-
rung der Arbeit auf (vgl. Goldmark 1953; Walpuski 2021a: 84–85) und reflektiert 
die Unterschiede der Werksfürsorge in den Vereinigten Staaten und Westeuropas.

Schließlich studierte sie vom 21.9.1953 bis 12.6.1954 an der University of Chi-
cago School of Social Service Administration neben weiteren Fächern vor allem 
bei Charlotte Towle (1896–1966) Casework und Supervision, über deren Lehre 
sie voll des Lobes war, und die sie ebenso sehr geprägt und beeindruckt hat wie 
der Studienaufenthalt insgesamt. Vermutlich ist ihr Lob der Studienreise im Be-
richt an die Geldgeber besonders stark ausgefallen, und kritische Töne bleiben 
überwiegend verschwiegen. In der Korrespondenz mit Bartels fällt jedenfalls die 
gleichberechtigte Benennung von Supervision neben Casework auf – im deutsch-
sprachigen Diskurs dieser Zeit wurde im Vergleich kaum über Supervision ge-
sprochen, sondern primär Casework benannt.

„In der Zeit dieses USA-Aufenthaltes lernte sie auch Menschen kennen, mit 
denen sie später in Europa kooperierte, die sie aber im Bericht nicht erwähnt. 
Zuvorderst ist hier Louis Lowy (1920–1991; vgl. Stenzel 2019) zu nennen, den 

260 Baltussen an Bartels (Katholieke Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg), 
Schreiben vom 26.10.1953, Seite 2, in: Katholiek Dokumentatie Center, Nijmegen.

261 Bartels (Katholieke Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg) an Baltussen, 
Schreiben vom 24.11.1953, in: Katholiek Dokumentatie Center, Nijmegen.
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sie wahrscheinlich als Doktoranden kennenlernte und später in katholische 
Ausbildungskontexte in der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz ein-
führte. Auch der zionistischen Wiener Emigrantin Ilse Freund Scherzer aus Tel 
Aviv, die zeitgleich mit Baltussen in Chicago als Stipendiatin studierte und dort 
einen Master of Social Work erwarb (Hecht/Stiassny  2002), begegnete sie ver-
mutlich, so dass diese 1965 als Referentin an die Akademie für Jugendfragen 
kam (Kögl 1966). Und auch der berichtete Kontakt mit Helen Day in Detroit, 
der offensichtlich über einen rein formalen Studienbesuch hinaus ging, ist he-
rauszustellen. Mit Day sprach sie unter anderem über deren jüngste Erfahrun-
gen als ausländische Expertin in der Sozialarbeitsweiterbildung an der Deutschen 
Hochschule für Politik (DHfP) in Berlin [vgl. Caemmerer/Schiller 1953; Walpus-
ki 2022a] und wurde so mit der Ausbildungssituation in Deutschland vertrauter, 
in der sie selbst wenige Jahre später mitzuwirken begann“ (Walpuski 2021a: 93).

Cora Baltussen hatte damit zwischen 1948 und 1954 mehr als drei Jahre in 
den nordöstlichen USA verbracht, dort gearbeitet und studiert. In dieser Zeit hat 
sie viele fachliche Kontakte geknüpft und zum Teil tiefe Einblicke in die Praxis 
der dortigen Sozialen Arbeit gewinnen können, ohne dass dies im Detail noch 
nachvollziehbar ist. Welche Rolle ihre Konfession für die konkrete Ausgestaltung 
ihres Studienprogramms hatte, wird nicht deutlich. Allerdings ist festzustellen, 
dass Baltussen mit ihrem Gaststudium in Fordham und bei zahlreichen Praxis-
kontakten überwiegend öffentlichen oder katholischen Einrichtungen begegnete, 
während protestantische oder jüdische Einrichtungen kaum benannt werden. Zu 
Beginn ihres zweiten USA-Aufenthalts beherrschte sie das amerikanische Eng-
lisch fließend in Schrift und Wort und war vor allem mit der US-amerikanischen 
Kultur bereits vertraut. Auch wenn für sie als temporäre Migrantin erhebliche 
Barrieren für das tiefergehende Verstehen bestehen blieben, halfen ihr die Er-
fahrungen ihres ersten Aufenthaltes sehr, weil diese ihr die Kontextualisierung 
und ein weit tiefgehenderes Verständnis ermöglichten, als es einer Kurzzeitbe-
sucherin wie beispielsweise Dora von Caemmerer möglich gewesen wäre (vgl. 
Walpuski 2021a; 2022a; Murase 1959: 53).

Cora Baltussens Rezeption US-amerikanischer Casework- und 
Supervisionskonzepte

„Baltussen studierte selbst an drei renommierten Schools of Social Work (Ford-
ham, Smith, Chicago) und kam darüber hinaus in Kontakt mit den Lehrkon-
zepten weiterer Hochschulen in Wisconsin und Michigan. Zu den Zeitpunkten, 
als sie vor Ort studierte, wurden zwei einflussreiche Konzeptionen für die Aus-
bildung in Sozialer Arbeit und Supervision von ihren Lehrerinnen Garrett (1954) 
und Towle  (1954) geschrieben, die zudem verdeutlichen, dass Supervision in 
dieser Zeit zuvorderst als Ausbildungsprogramm verstanden“ (Walpuski 2021a: 
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91) und intensiv unter Fachkräften diskutiert wurde. Möglicherweise hörte sie 
gemeinsam mit Maria James die Vorlesung „Principles of Learning in the Class-
room“, die Gordon Hamilton aus New York am Smith College als Gastdozentin 
hielt (James 1954: 8; Smith 1954: 12), auch wenn sie nicht davon berichtete. Dann 
wäre sie einer weiteren Kapazität des Casework begegnet.

Während Charlotte Towle sie nachweislich beeindruckte und von ihr aufge-
nommen wurde, lässt sich das für die beiden Vertreterinnen der New Yorker diag-
nostischen Schule, Annette Garrett und Gordon Hamilton, nicht explizit anhand 
dieses Berichts zeigen, aber auch nicht ausschließen. „Baltussen gewann so sehr 
differenzierte Einblicke in die Sozialarbeitsausbildung in den USA und konnte – 
und das unterscheidet sie von vielen Studienreisenden ihrer Zeit – Unterschiede 
zwischen den Schulen gut benennen“ (Walpuski  2021a: 91). Die Lehrerinnen, 
die Baltussen am stärksten prägten, Charlotte Towle und Annett Garrett, waren 
dabei trotz inhaltlicher Unterschiede stark am psychoanalytischen Modell orien-
tiert und haben Einzelsupervision vor allem am Casework ausgerichtet, ohne das 
Groupwork zu berücksichtigen (vgl. Lowy 1977: 12). Dies führte trotz der beton-
ten Anstrengung dazu, dass sie unterschiedliche Konzepte „as well in casework 
thinking as in ideas about the emotional and psychological maturation process 
of the students during their training“ (Baltussen 1954: 2 f.) kennenlernte. Durch 
die unterschiedlichen Schulen konnte sie ein umfassenderes Wissen erwerben, es 
besser durchdringen, und sie fühlte sich besser vorbereitet, das nutzbare Wissen 
auszuwählen. Ihr pragmatischer Blick und die Suche nach verwertbarem Wissen 
wird immer wieder erkennbar und verwundert nicht, wenn man das Ziel, selbst 
eine Ausbildung in den Niederlanden aufzubauen, mit in den Blick nimmt.

Dass es in den USA abgesehen von vereinzelten Ansätzen eines »aggressi-
ve casework«, die sie kennengelernt hatte, fast keine Praxis einer aufsuchenden 
Sozialarbeit gab, sieht sie sehr kritisch (Baltussen  1954: 7). Baltussen erwähnt 
es nicht, aber möglicherweise lernte sie in dieser Zeit auch die Arbeit Bruno 
Bettelheims  (1903–1990) kennen, der im Rahmen seiner Chicagoer Professur 
für Kinder- und Jugendpsychologie die Milieutherapie entwickelt hatte (Bettel-
heim 1950). Darin setzte der Freud-Schüler zuvorderst auf eine in der Gegenwart 
gelingende Beziehung und Vertrauen anstelle der von psychoanalytischen Ansät-
zen gelehrten Aufarbeitung früherer Erfahrungen in Therapiesitzungen.

In Baltussens Bericht wird deutlich, dass sie die großen Unterschiede zwischen 
der US-amerikanischen Sozialarbeit und der europäischen durchaus reflektierte. 
Wie dargestellt plante sie ein Forschungsprojekt an der Schnittstelle des Industrial 
Relations Center und belegte in Chicago Kurse „in Human Relations in Indus-
try, Industrial Psychology, American culture and the Individual and Social psy-
chology“ (Baltussen 1954: 2) insbesondere mit dem Wissen, dass es in den USA 
keine betriebliche Sozialarbeit gab. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Arbeits-
erfahrungen in der Helmonder Textilfabrik gut zehn Jahre zuvor (Baltussen 1941) 
aber auch genereller Unterschiede in den US-amerikanischen und europäischen 
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Auffassungen von Sozialer Arbeit wollte sie übertragbares Wissen entdecken. 
Auch wenn die Human Relations-Bewegung eher in Harvard denn in Chicago be-
heimatet war, kam sie vermutlich doch mit deren industrie- und organisations-
soziologischen Theorien in Kontakt, darunter denen von Elton Mayo, aber auch 
Kurt Lewins Feldtheorie (Whyte 1965; Etzioni 1965). Diese Theorien mit großer 
Nähe zur Psychotechnik waren seinerzeit innovativ. Aus heutiger Perspektive je-
doch ist dieser „organisationssoziologische Diskurs […] von einer Semantik der 
Optimierung, Rationalisierung und Funktionalisierung geprägt. Die leitenden Ka-
tegorien heißen pragmatisch – und nicht dogmatisch, motivational – und nicht 
traditional, sachlich – und nicht normativ. Immer geht es darum, Störungen auf 
dem Weg der Zielerreichung zu minimieren oder zu beseitigen, für eine adäqua-
te Allokation knapper Ressourcen zu sorgen und die organisationsinternen Ent-
scheidungsabläufe und Routinen so effizient wie möglich zu gestalten. Auf dem 
Weg zu einer bestmöglichen Anpassung der Organisation an ihre spezifische Um-
welt ignoriert der soziologische Zugriff die historisch gewachsene Legitimation 
oder die normative Kultivierung bestehender Arrangements und Abläufe, die dort 
eventuell Geltung besitzen. Die organisationssoziologische Denkform orientiert 
sich nicht am Konzept der ›stabilitas‹, sondern zielt auf dynamische Stabilität. Da 
die Organisation unter dem Imperativ des permanenten Wandels steht, kennt die 
soziologische Beratung keinen Respekt vor Traditionsbeständen. Die in der US-
amerikanischen ›Human Relations‹-Bewegung geprägte Maxime »Overcoming 
Resistance to Change« [Coch/French 1948] fasst diese Tendenz treffend zusam-
men. […] Mit dem Impetus der Rationalisierung und Effektivierung folgt der or-
ganisationssoziologische Diskurs in der Regel den Impulsen und Interessen, die 
von der Spitze der Organisation ausgehen“ (Ziemann 2007: 205).

Mit diesem neu gewonnenen Wissen über die Human Relations war sie nach 
ihrer Rückkehr in die Niederlande gefragte Expertin auf der Höhe der Zeit. 
Hier wurden sozialpsychiatrische Überlegungen weniger mit der der Psychiat-
riereform entstammenden Mental Health-Bewegung als viel mehr mit der der 
Arbeitspsychologie und Ökonomie nahestehenden Human Relations-Bewegung 
und der Psychotechnik verbunden, wie noch zu sehen sein wird. Die Psycho-
technik war Baltussen (1941) ja bereits früh durch Franciscus Roels vertraut, und 
vermutlich wurde ihr diesbezügliches Wissen durch ihr Studium in Nijmegen 
noch vertieft. Dass Baltussen dabei noch keine ähnlich kritische Position ein-
nehmen konnte wie später Ziemann (2007; vgl. Becker 1960), ist dem damaligen 
Innovationscharakter geschuldet.

In wenigen Zeilen skizziert sie die grundlegenden Unterschiede zwischen den 
Schulen, an denen sie studiert hat. Dies unterscheidet sie von vielen anderen Sti-
pendiat*innen und Gaststudierenden, die in die USA kamen und nur an einer 
einzigen Casework-Schule lernten, beispielsweise Ellen Simon (1951). „Sie trans-
portierten dieses eine erlernte Caseworkmodell dann ebenso wie einzelne Gast-
dozierende nach Europa, wo die Unterschiede kaum reflektiert werden konnten“ 
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(Walpuski 2021a: 91), obwohl es die vier gezeigten, sich durchaus unterscheiden-
den Casework-Schulen gab. Kasius (1951) hatte das für die ersten beiden Denk-
schulen bereits beschrieben, aber Baltussen kannte den Bericht vermutlich nicht. 
Was Baltussen in ihrem Zwischenbericht nur für das Smith College ausgeführt 
hatte, wird nun im ergänzenden Vergleich mit Chicago und Fordham deutlicher: 
Zwar eint alle Schulen die Ausbildung in der Sozialen Arbeit anhand von Fällen, 
aber insbesondere die Berücksichtigung des sozialen Umfeldes, kultureller und 
religiöser Werte fällt sehr unterschiedlich aus. Während sich das Smith College an 
der klassischen Freud’schen Lehre orientiert und stolz auf die diesbezüglich or-
thodoxe Ausrichtung ist, öffnen sich Fordham und Chicago neueren Entwicklun-
gen der psychoanalytischen Theorie und Praxis. Dabei weist sie Chicago nicht die 
Eigenschaft einer neuen Schule zu und folgt damit ihrer Lehrerin Towle, die sich 
selbst als Vertreterin der diagnostischen Schule verstanden wissen wollte (vgl. Yel-
loly 1980: 65), obwohl sie John Deweys (1859–1952) reformpädagogische Ideen 
aufnahm (Neuffer 1990: 200 f.) und sich auch von der soziologischen Chicagoer 
Schule beeinflussen ließ. Diese soziologischen Aspekte oder das demokratische 
Grundverständnis US-amerikanischer Sozialarbeit reflektiert Baltussen jedoch 
nicht explizit, es ist aber anschlussfähig an Forderungen nach Demokratisierung 
aus der ersten Frauenbewegung, der sie verbunden war. Auch mit den Konzepten 
von Jessie Taft und Virginia Robinson hatte sie sich beschäftigt (Towle 1967: 23), 
während es derzeit keine Hinweise auf eine Auseinandersetzung mit den thomis-
tischen Überlegungen von McCormick (1948; 1954) oder Cossette (1952) gibt.

Baltussen ist als tiefgehend geprägte Katholikin sehr anschlussfähig an das 
Denken der jesuitischen Universität Fordham, wo man sehr bemüht ist, ein ka-
tholisches Casework in Abgrenzung zu säkularer Sozialarbeit zu definieren und 
zu lehren. Dabei ist die Lehre in Fordham von vielerlei Verbindungen nach Mit-
teleuropa beeinflusst, wie sichtbar gemacht wurde.

Die Kernunterschiede sieht sie dabei im Menschenbild und der Interaktion 
zwischen Religion und menschlichen Aktivitäten sowie in der Sichtweise auf das 
Leben, auch wenn es nicht immer gelingt, diese Unterschiede ganz konkludent 
zu argumentieren (vgl. Baltussen 1953: 3). Deshalb passt auch die Lehre von Carl 
Rogers (1942; 1951) gut zu den Erwartungen, die Baltussen hatte: Sie „gibt die 
von Rogers im Seminar geäußerten Theorien im Bericht nicht explizit wieder, 
aber wir wissen aus seinen von der humanistischen Psychologie geprägten Arbei-
ten, dass er sich im Laufe der Entwicklung seines Konzepts der Klientenzent-
rierung auf Empathie, Akzeptanz und Kongruenz fokussiert hat (Althoff 2020: 
77 ff.). Er stellte nicht Techniken und Methoden in den Mittelpunkt, sondern die 
Einstellung, das menschliche Gegenüber wertzuschätzen, zu respektieren und 
»Vertrauen in die mögliche Kraft des Klienten zur konstruktiven Veränderung 
und Entwicklung in Richtung auf ein volleres und befriedigenderes Leben« (Ro-
gers 2004: 47) zu setzen. Diese Ansätze [des christlich sozialisierten Rogers, der 
zuerst Theologie studiert und sich Mitte der 1920er Jahre vom engen religiösen 
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Korsett seiner Jugend emanzipiert hatte,] fand die überzeugte Katholikin Baltus-
sen als an den christlichen Glauben anschlussfähig“ (Walpuski 2021a: 86). Erneut 
lässt sich hier auf Oevermanns Begriff der »diffusen Sozialbeziehung« (Oever-
mann 1996) zurückgreifen, denn sowohl in seinem als auch Max Webers Profes-
sionskonzept bildet eine ethische Grundeinstellung mit religiösem Ursprung eine 
Grundlage für die Professionsbildung. Diese Anschlussfähigkeit an den Glauben 
war Baltussen sehr wichtig, denn sie „bot Chancen, der kirchlichen Kritik an 
Siegmund Freuds Ansätzen der Psychoanalyse (bspw. Gemelli in Jachym 1953: 
8), die das Casework der New Yorker Schule stark prägten, Alternativen ent-
gegensetzen und so in kirchlichen Kontexten Casework etablieren zu können. 
Baltussen nahm Rogers Lehre in ihr eigenes Denken auf ohne dies zu explizieren, 
wie Austermann (2019: insb. 12 f.) exemplarisch zeigte“ (Walpuski 2021a: 86).

In Baltussens Beschreibung der Kurse, die sie bei Towle besucht hat, wird 
auch die Umsetzung von Towles didaktischem Konzept sichtbar (vgl. Towle 1967: 
281 ff.), das Studienanfänger*innen zunächst in Kleingruppen und an leichten 
Fällen lernen lässt, die dann stetig komplexer werden. In Casework I und II sind 
es Fälle, in denen die Klient*innen Opfer der Umstände sind und multiple Hilfe-
bedarfe bestehen, während schließlich in Casework III und IV komplexe Prob-
lemlagen ausgelöst durch emotionale Persönlichkeitsstörungen oder/und soziale 
Unangepasstheit in Verbindung mit analytischen Verstehenszugängen gelehrt 
werden. Baltussen nutzt hier erstmals den Begriff „maladjustment“ (Baltus-
sen 1954: 4) und verweist damit auf den Diskurs der sozialen Anpassung, der 
im Casework dieser Zeit stark ist, wie noch zu zeigen sein wird (vgl. Walpus-
ki 2021b). Insbesondere in den Kursen III und IV stehen das Verständnis und 
die Gestaltung der Beziehung zwischen Sozialarbeiter*in und Klient*in ausge-
hend von einem analytisch-diagnostischen Konzept im Mittelpunkt, das sich 
vom beziehungstherapeutischen Konzept der funktionalen Schule abhebt (Hee-
kerens 2016). Bearbeitet wird der Fall so individualisiert wie möglich, um das 
Verhältnis und auch die Unterschiede zu in der Literatur beschriebenen Genera-
lisierungen sichtbar zu machen. Baltussen wählte in ihrem Bericht insbesonde-
re auf Seite 4 Formulierungen, die auch publiziert wurden (Towle 1953; NASW 
1959: 27–30). Vermutlich gehen diese Formulierungen wie andere, die als Zitate 
ohne konkrete Quellenangabe gekennzeichnet sind, auf Charlotte Towle und ihre 
Skripte und Lehrmaterialien zurück und lassen sich auch an anderen Stellen wie-
derfinden. Gegenwärtig lassen sich diese Zitate nicht exakter nachweisen,262 aber 
zu konstatieren ist, dass Baltussen es sich mit dem Verfassen des Berichts leichter 
machte, indem sie Formulierungen ihrer Lehrerin übernahm.

262 Der Nachlass von Charlotte Towle ist in der Bibliothek der University of Chicago erhalten. 
Darin sind zahlreiche Akten mit Lehrmaterialien, die bisher nicht wissenschaftlich aus-
gewertet wurden.
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Zusätzlich zu den vier Casework-Kursen belegte Baltussen bei Towle zwei 
Kurse in Supervision und der Didaktik des Casework. Dadurch konnte sie die 
emotionalen und psychologischen Lernziele wesentlich besser mit der Casework-
Praxis, Supervision und Lehre in Beziehung bringen. Der Supervision kommt 
demnach die Aufgabe zu, Lernen zu ermöglichen und vereinfachen. Supervision 
ist dabei explizit ein Ausbildungsinstrument, das zu mehr Eigenständigkeit und 
Selbstverantwortung in der Ausbildung und den ersten Berufsjahren führen soll. 
Sobald diese erreicht ist, soll Supervision durch Konsultation ersetzt werden, 
wobei letztere nicht konkreter gefasst wird, aber dennoch einen Hinweis auf ein 
dahinterliegendes Konzept von »éducation permanente« darstellt. Die Anforde-
rungen an die Supervision in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern wurden hin-
gegen gemeinsam herausgearbeitet, ebenso die Relevanz emotionaler Aspekte 
in Bezug zur Supervision. Zu diesem frühen Zeitpunkt in der Supervisionsge-
schichte wurden auch schon die Grenzen in der Supervision zu ziehen versucht 
zwischen ausbildender Hilfestellung, Therapie, supervisorischer Lehre und Inter-
dependenz- und Motivationsphänomenen wie dem Bedürfnis nach Zuwendung 
und Abhängigkeit (vgl. Murray 1938; Maslow 1943) oder Identifikationsprozes-
sen der Supervisand*innen (Baltussen 1954: 7). Baltussen schätzte dabei Towles 
Klarheit, die Lerninhalte, individuelle Motivationen und Lernhindernisse sowie 
die Integrationsaufgaben und -kapazitäten in Beziehung zueinander zu setzen, 
oder anders ausgedrückt: zu reflektieren.

Schließlich erlebte Baltussen bei der „United Charitas“ (sic!)263 in Chicago 
als Hospitantin auch die Fallbesprechungen der Supervisor*innen mit „Dr. Th. 
French“ (Baltussen 1954: 7; vgl. Zeller 1958: 91) in der praktischen Umsetzung, 
die in der damaligen Nomenklatur vermutlich als Konsultation bezeichnet wur-
den. Baltussen benennt diese Fallbesprechungen weder als Supervision noch als 
Konsultation. Der Konsulent (so die damalige Übersetzung, vgl. Föllmer  1977 
oder Weigand 1990a) wird der Psychoanalytiker und Hochschullehrer Thomas 
Morton French (1892–1976) gewesen sein. Er hatte 1926–1927 und 1929–1930 
eine Lehranalyse bei Franz Gabriel Alexander (1891–1965) am Berliner Psycho-
analytischen Institut absolviert, und beide hatten bereits ab 1930 Sozialarbeiten-
de in Grundkenntnissen der Psychoanalyse unterrichtet (IPC 1935: 36.40.45; 
o. V. 1936: 204) und dann gemeinsam ein Lehrbuch (Alexander/French 1946) ge-
schrieben. French hatte aus psychoanalytischer Perspektive zu Lernprozessen ge-
forscht (IPC 1935: 28–30) und kooperierte eng mit Charlotte Towle (Towle 1945: 
iv). Towle wiederum rezipiert French und Alexander intensiv für ihr Lehrbuch, 
unter anderem zur Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von psychoanalytisch 
verstandener »integration«, nicht »character building« (Towle [1954]). Baltus-
sen erlebte damit die praktische Anwendung fallbezogener psychoanalytischer 
Konsultation im Gruppensetting, gewissermaßen die Supervision der fertig 

263 Vermutlich ein Tippfehler zwischen Mutter- und Fremdsprache: United Charities.
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ausgebildeten, bereits erfolgreich Professionalisierten. Gegenwärtig spräche man 
von Kontrollsupervision oder Leitungssupervision. Zugleich werden in der Per-
son Frenchs die langjährigen transatlantischen Einflüsse und die Verbindungen 
zur Psychoanalyse im Zwischenkriegs-Berlin erneut nachvollziehbar (vgl. Wal-
puski 2020c).

Zurück in den Niederlanden: Leitung eines Studienzentrums

Aus ihrer Korrespondenz im Herbst 1953 mit Dr. Bartels264, dem Direktor des im 
Vorjahr gegründeten Katholiek Nationalbureau voor Geestlijke Gezondheidszorg 
(Katholisches Nationalbüro für Psychische Gesundheit) in Utrecht, lässt sich er-
kennen, dass es zunächst darum ging, ihren Aufenthalt in den USA noch zu ver-
längern. Gleichzeitig wird sichtbar, dass es in den Niederlanden Pläne für eine 
(katholische) Ausbildungsstätte in Casework und Supervision gab, in die Cora 
Baltussen mit ihren neu gewonnen Kenntnissen eingebunden werden sollte. 
Während Cora Baltussen gern noch mehr über Social Work Research und die 
»neuen Methoden« Casework und Supervision lernen wollte, wiegelte Bartels ab 
und setzte die Priorität auf die Ausbildungstätigkeit im Sinne einer katholischen 
Bildungs- und Sozialstrategie.

Das von Baltussen in den USA neu erworbene Wissen stellte in Teilen – trotz 
des geplanten Ausbildungsinstituts – einen Gegensatz zum konservativ-restau-
rativen Handeln der katholischen Kirche dar. Am 1.5.1954 schrieben die nieder-
ländischen katholischen Bischöfe unter Leitung des Erzbischofs von Utrecht, 
Kardinal Johannes de Jong (1885–1955), einen Hirtenbrief über den »Katholiken 
im öffentlichen Leben« („De katholiek in het openbare leven van deze tijd“; Jong 
et al. 1954). Die Bischöfe beabsichtigten mit ihrem Hirtenbrief, progressiv-libe-
rale Entwicklungen unter den Katholik*innen auszubremsen und sich so weiter 
Einfluss zu sichern. Demgegenüber stand insbesondere die sozialdemokratische 
Partij van de Arbeid (PvdA) mit der interkonfessionellen »Durchbruch-Bewe-
gung« (Doorbraak), die Politik und Glauben im öffentlichen Leben voneinander 
trennen und die Verzuiling damit auflockern wollte. Der katholische Hirtenbrief 
wurde deshalb öffentlich als Fehdehandschuh empfunden, zumal PvdA und KVP 
seit 1946 in einer fruchtbaren »römisch-roten« Koalition (rooms-rode coalitie) 
kooperierten. Im gleichen Zuge wurde Katholik*innen erneut die Mitgliedschaft 
in sozialistischen Parteien und Gewerkschaften verboten und mit der Strafe ge-
droht, von den Sakramenten ausgeschlossen zu werden – unter anderem, weil 

264 Aloysius Jan Hubert »Louis« Bartels  (1915–2002) promovierte 1950 an der Katholieke 
Economische Hogeschool te Tilburg mit einem „Beitrag zur Ordnung der Gesundheitssor-
ge in den Niederlanden“ (Bartels 1950). Er war KVP-Mitglied und ab 1963 Gesundheits-
staatssekretär.
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der Sozialismus die Gleichstellung der Geschlechter forderte. Der Hirtenbrief, 
der damit in einer gewissen Tradition des Ultramontanismus (vgl. Breuer 1998: 
46) aber ebenso in der transatlantischen Verbindungslinie des Red Scare stand, 
war der Aufruf, sich in der KVP zu sammeln, katholische Medien zu rezipieren 
und die politische Einheit zu wahren. Damit unterstrichen die Bischöfe, dass es 
keine Trennung von Glauben und Leben gäbe, wie es die Durchbruch-Bewegung 
zu etablieren versuchte. Sie proklamierten also das gesamte Leben als Glaubens-
äußerung und riefen die Gläubigen auf, sich als Ausdruck ihres Glaubens durch 
die katholischen sozialen Organisationen für die Gesellschaft einzusetzen, anstatt 
sich in einer weltabgewandten Spiritualität zu distanzieren. Schließlich identi-
fizierten sie einzelne gesellschaftliche Entwicklungen als unchristlich. Unter an-
derem lehnten die Bischöfe »Liberalismus in seiner neuen Form« und »gottlosen 
Humanismus« ab, der versucht, gleiche Rechte in der psychischen Versorgung 
der Unkirchlichen zu erlangen. Nicht zuletzt warnen sie vor dem Bond voor sexu-
ele hervorming, der die römisch-katholische Ethik in Bezug auf Sexualleben und 
Ehe angreift.

Erkennbar sind hier antimodernistische und stark konservative Positionen in 
Fortsetzung des päpstlichen motu propriu Sacrorum Antistitum (Pius X. 1910), 
die »het rijke roomse leven« (wörtlich: das reiche römische Leben, im Sinne von: 
das umfassend-wunderbare römisch-katholische Leben) der Zwischenkriegszeit 
restaurieren wollten. Einerseits zeigen sich im Hirtenbrief antisozialistische Ten-
denzen, wie sie im etwa gleichen Zeitraum auch in den USA als Red Scare und 
McCarthyism und der Bundesrepublik transnational in der westlichen Welt wirk-
sam wurden (Lowe  2014: 435 ff.; 2019: 270 ff.), sich aber auch schon früher in 
den katholischen Niederlanden manifestiert hatten (Borgmann 1931: 194). Vor 
allem machten die Bischöfe mit ihrem gemeinsamen Hirtenbrief eine gewichtige 
normative Ansage für die katholische Säule der Niederlande und damit auch die 
Soziale Arbeit: Sie forderten einen Rückschritt von Liberalisierung und Säkulari-
sierung und untermauerten die Verzuiling, also den Partikularismus, und kon-
servative Positionen. Die folgenden Entwicklungen, die auf der Linie des Hirten-
briefes lagen, müssen auch vor diesem Hintergrund gesehen werden. Auch wenn 
der Hirtenbrief (Jong et al. 1954) selbst in Hinblick auf die Regierungskoalition 
und das Alltagsleben nur kurzfristige Einwirkungen hatte, setzte er doch die Leit-
linien für den Klerus und die katholischen Organisationen.

Kurz nach Baltussens Rückkehr wurde Anfang Oktober 1954 das Studiecen-
trum Maatschappelijk Werk (Soziale Arbeit) mit der inzwischen 42-Jährigen als 
Direktorin gegründet (Baltussen  1955; RK Jaarboek  1956: 59)265. Es war eine 
Kooperation der Katholischen Schule für Maatschappelijk Werk mit Feldor-
ganisationen, unter anderem dem Katholiek Nationaal Bureau voor geestelijke 

265 o. V. (1954): Katholiek Studiecentrum voor Maatschappelijk werk. Dit jaar begin van 
werkzaamheden. In: De Tijd. Dagblad voor Nederland 110, 16.10.1954 (35780), S. 5.
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Gezondheidszorg unter Direktor Bartels, in Form einer Stiftung, deren Vorsitzen-
der zunächst der Nijmegener Rechtsprofessor Wim van der Grinten (1913–1994) 
war. Van der Grinten war mit Altminister Theo Rutten nicht nur durch die KVP-
Mitgliedschaft verbunden, sondern war zu dessen Ministerzeit auch Wirtschafts-
staatssekretär gewesen. In seiner Dissertation vertrat er eine thomistische Argu-
mentationslinie (van der Grinten 1937). Auf van der Grinten folgte später der 
vormalige (1946–1948 und 1958–1959) niederländische Ministerpräsident Louis 
Beel (KVP). Auch Dr. Bartels als Direktor des Nationalbüros war KVP-Mitglied.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass zahlreiche der leitenden Akteure – 
Cora Baltussen ist die einzige Frau in diesen Kreisen – Parteimitglieder der KVP 
sind und neben ihrem Engagement für Soziales und Bildung oft auch hohe poli-
tische Ämter und Funktionen auf Landesebene innehatten. Für sie gehörte beides 
offenbar eng zusammen, ganz wie im Hirtenbrief (Jong et al. 1954) gewünscht.

Abbildung 19: Skizze der Gründungsstruktur Stichting Studiecentrum Maatschappelijk 
Werk 1954 mit zentralen Akteuren.266
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266 Vgl. o. V. (1954): Katholiek Studiecentrum voor Maatschappelijk werk. Dit jaar begin van 
werkzaamheden. In: De Tijd. Dagblad voor Nederland 110, 16.10.1954 (35780), S. 5; o. V. 
(1957): Studiecentrum voor maatschappelijk werk. Officiële sluiting eerste cursus case-
work en supervisie. In: Katholiek Sociaal Tijdschrift 9 (8 (April)), S. 169–170.
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Die strukturelle und personelle Verwobenheit auf nationaler Ebene ebenso wie 
die regelmäßigen überregionalen Presseberichte zeigen die Bedeutung, die dem 
Studienzentrum in den katholischen Niederlanden beigemessen wurde (van Kes-
sel 2018: 10 FN 34). In der Gründung des Studienzentrums lassen sich Parallelen 
zu den einige Jahre später in der Bundesrepublik gegründeten Akademien für die 
Weiterbildung in Sozialer Arbeit erkennen (s. S. 315 ff.).

Unverzüglich begann das Zentrum noch 1954 mit einem ersten Kurs in 
Casework. Zugleich sollte ein zweiter Kurs als Supervisionsausbildung vorbe-
reitet werden, für den noch ein amerikanischer Tutor gesucht wurde.267 Diese 
„Miss E. Kelley“ (van Kessel 2018) war vermutlich Eleanor Kelley (1959), die stell-
vertretende Leiterin des Sozialdienstes am St. Vincent’s Hospital New York; eine 
Begegnung Baltussens mit ihr lässt sich anhand von Baltussens (1953; 1954) oder 
James (1954) Aufzeichnungen nicht belegen, aber doch vermuten. Die Katholikin 
Lidy Delen unterstützte Cora Baltussen als Mitarbeiterin mit supervisorischen 
Erfahrungen aus den USA (van Kessel 2018: 13), denn in den Niederlanden feh-
len (ebenso wie in der Bundesrepublik) noch ausgebildete Supervisor*innen (de 
Jongh 1953: 68).

Wenige Wochen später wurde in einer Pressekonferenz die Gründung der 
katholischen Stiftung Nationale Stichting Mens en Samenleving (Nationalstiftung 
Mensch und Zusammenleben) unter der Leitung des Altministers für Bildung, 
Prof. Dr. Theo Rutten (KVP), bekannt gegeben (o. V. 1954: 753).268 Cora Baltus-
sen, die an Ruttens Fakultät während seines Ministeramts drei Jahre zuvor noch 
studiert hatte, saß nun als Direktorin des Studienzentrums mit im Stiftungsrat. 
Die Stiftung sollte die katholischen wissenschaftlichen Institute bündeln, dar-
unter das Economisch-Sociologisch Instituut te Tilburg, das Gemeenschappelijk 
Instituut voor Toegepaste Psychologie te Nijmegen, das Katholiek Nationaal Bureau 
voor Geestelijke Gezondheidszorg te Utrecht unter der Leitung von Dr. Bartels, das 
in Gründung befindliche Katholiek Sociaal Geneeskundig Onderzoekcentrum, das 
Mgr Hoogveld Instituut te Nijmegen269 und das Studiecentrum voor Maatschappe-

267 o. V. (1954): Katholiek Studiecentrum voor Maatschappelijk werk. Dit jaar begin van 
werkzaamheden. In: De Tijd. Dagblad voor Nederland 110, 16.10.1954 (35780), S. 5.

268 o. V. (1954): „Nationale Stichting Mens en Samenleving“ opgericht. Bundeling van ka-
tholieke wetenschappelijke instituten. In: De Maasbode. Dagblad voor Nederland  86, 
11.12.1954 (32007), S. 3; o. V. (1954): Een Nationale Stichting Mens en Samenleving. Bun-
deling R. K. wetenschappelijke instituten. In: Dagblad De Stem. Dagblad voor Zeeland 94, 
11.12.1954 (21704), S. 11.

269 Monsignore Johannes Hendrikus Everardus Jacobus »Jan« Hoogveld  (1878–1942) war 
römisch-katholischer Priester, päpstlicher Hausprälat und Professor für Philosophie an 
der Katholischen Universität Nijmegen. Hoogveld war zu seiner Zeit ein führender Ver-
treter des Neothomismus und der Neoscholastik in den Niederlanden und starb an den 
Folgen einer Inhaftierung durch die Gestapo. In zahlreichen Grundsatzartikeln zeich-
nete er Grundlinien auf, nach denen eine katholische Pädagogik schrittweise entstehen 
hätte können. Zu einer Zusammenfassung kam er nicht mehr, und sein Ansatz setzte 
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lijk Werk te ’s-Hertogenbosch. Mit vielen dieser Institute war Rutten verbunden 
(Aarts 1985), so dass er als zentraler Knoten in diesem katholischen Netzwerk zu 
benennen ist. Gleichzeitig sollten das Studiecentrum unter Cora Baltussen und 
die anderen Organisationen in diesem Netzwerk miteinander kooperieren.270

Abbildung 20: Theo Rutten war Gründungs- und Verbindungsglied zahlreicher 
katholischer Institute, Stiftungen und Verbände, unter anderem der dargestellten 
(Aarts 1985; Perquin 1958; eigene Recherchen). Die Grafik stellt keine exakten 
Rollen oder Funktionen wie bspw. Gründer oder Vorstand dar, sondern will vielmehr 
die Verbindungen und das Netzwerk als diskursprägendes Element skizzenhaft 
aufzeigen. Die hellblau darstellten Personen Snijders (1946), van Susante (1953) und 
Vollebergh (1955) waren Ruttens Doktoranden, Baltussen (lila hervorgehoben) seine 
Studentin. Zugleich werden die Verbindungslinien zum orangefarben dargestellten 
Studiecentrum deutlich. Parallele Verflechtungen in politischen Regierungs- oder 
Parteiämtern der KVP sind nicht dargestellt, bestanden aber.
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Die Stiftungsgründung wurde unter anderem als Antwort verstanden auf sich 
ändernde gesellschaftliche Bedingungen wie Individualisierung, den Bedeu-
tungsverlust familiärer Strukturen oder eine allgemeine Beschleunigung. Hinzu 
kamen neue Bezugswissenschaften und eine gestiegene Komplexität, die Human 

sich später auch nicht durch. Dennoch wurde 1947 das nach ihm benannte Institut u. a. 
durch seinen Professorenkollegen Theo Rutten gegründet, das zu Bildungsprozessen von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen wissenschaftliche Studien im katholischen Sinn 
erstellen sollte (Sassen 1942; van der Ven 1961: 224 f.; Nève 1989). Hoogveld war damit 
gedanklich sowohl Josef Pieper über den Thomismus verbunden als auch Franz Pöggeler 
durch den Versuch, eine explizit katholische Pädagogik zu begründen. Dass Pieper und 
Pöggeler als jüngere und erst nach Hoogvelds Tod zu Professoren berufenen mit Hoog-
veld im persönlichen Kontakt standen, scheint jedoch unwahrscheinlich.

270 o. V. (1954): Katholiek Studiecentrum voor Maatschappelijk werk. Dit jaar begin van 
werkzaamheden. In: De Tijd. Dagblad voor Nederland 110, 16.10.1954 (35780), S. 5.
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Relations-Ansätze271 in Soziologie, Ökonomie und Psychologie aus den USA, aber 
explizit auch Hinweise auf die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl (»Montan-Union«). Die Akteure um Rutten nahmen die Nieder-
lande – verglichen mit US-amerikanischen Entwicklungen – als im Hintertreffen 
wahr. Sie sahen die Gestaltung menschlicher Beziehungen als Bildungsauftrag an 
die Gesellschaft und für das Arbeitsleben – ein Gedanke, der sich später auch bei 
Gerhard Leuschner (1970) wiederfindet.272 Stiftungsräte unter dem Vorsitz von 
Rutten sind neben Baltussen unter anderen der Psychologe Dr. Jan Maria van Su-
sante und zenuwarts273 Cornelis »Kees« Trimbos, mit denen Baltussen schon bald 
intensiver kooperiert. Trimbos gilt inzwischen als wichtiger „geistiger Befreier“ 
der römisch-katholischen Bevölkerung in den Niederlanden nach 1945, insbe-
sondere in Hinblick auf Sexualerziehung und Homosexualität (Westhoff 1996).

Menselijke Verhoudening (1955)

Schon im ersten Jahr ihres Bestehens gab die Stiftung als eine erste signifikante 
Handlung einen Sammelband Menselijke Verhoudening (Menschliche Beziehun-
gen) heraus (Rutten et al. 1955). Daran beteiligten sich neben Baltussen auch Rut-
tens Doktorand Vollebergh (1955) und der Stiftungsratskollege Trimbos (1955). 
Gemeinsam mit dem Stiftungsrat Jan Maria van Susante vom Gemeenschappelijk 
Instituut voor Toegepaste Psychologie (Gemeinschaftliches Institut für Angewand-
te Psychologie) in Nijmegen schrieb Baltussen einen Beitrag über die Beziehun-
gen in der sozial-karitativen Arbeit (van Susante/Baltussen 1955). Dabei bleibt 
offen, ob sich Baltussen und van Susante bereits im Social Research Project wäh-
rend Baltussens Aufenthalt in Chicago austauschten, oder ob dies die erste Ko-
operation ist. Van Susante führte als Erstgenannter und Promovierter vermutlich 
die Feder. Die katholische Tageszeitung De Stem274 rezensiert den Sammelband 
mit 18 Beiträgen als wichtigen Ausdruck katholischer Positionierung im nationa-
len wie internationalen Diskurs, während es in der protestantischen Presse kein 
Echo gab.

271 Vgl. dazu die Arbeit des USC mit der AWO in Berlin 1949 (o. V. 1950: 255) und Whe-
lan (1951), die jeweils Bezug auf Human Relations-Ansätze herstellen, aber auch die bio-
graphischen Skizzen zu Marianne Welter (Kühnel-Goinar 1995: 283–284).

272 o. V. (1954): Verhoudingen van mens tot mens in de bedrijven veranderen. Ons land blijft 
achter bij bestudering der »human relations«. In: Trouw 12, 24.09.1954 (2883), S. 9.

273 Bis  1984 niederländische Berufsbezeichnung für einen Nervenarzt, der psychiatrische 
Störungen behandelte. 1984 wurde das Berufsregister geschlossen, und Psychiater und 
Neurologinnen übernahmen die Aufgaben.

274 o. V. (1955): Eerste publicatie van een nieuwe Stichting. Menselijke Verhoudingen. Pro-
blemen Zonder Tal in een Verbijsterende Tijd. In: Dagblad De Stem. Dagblad voor Zee-
land 95, 26.11.1955 (22006), S. 11.
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Der Diskurs fußte auf US-amerikanischen Ansätzen der Human Relations-
Bewegung, maßgeblich beeinflusst vom Betriebssoziologen Elton Mayo (1880–
1949), und antwortete auf die Feststellung, dass Frederick Taylors »Scientific 
Management« zu eng, inhuman und technizistisch gedacht war. Maßgeblich für 
die Entwicklung war Mayos Versuchsreihe in den Hawthorne-Werken in Chi-
cago Ende der 1920er Jahre, die letztlich eine Fortführung psychotechnischer 
Ansätze darstellten und der Leistungsoptimierung dienten (Nerdinger  2019: 
25 f.55 f.; Schreyögg 2008: 40 ff.), auch wenn die Betriebssoziologie dies nicht so 
anwendungsorientiert verstanden wissen wollte (Atteslander  1959: 14). Neben 
der Betriebssoziologie befasste sich auch die Betriebspsychologie in Fortführung 
psychotechnischer Ideen mit den Human Relations (Nerdinger 2019: 25 f.). Erst 
später gingen die Human Relations-Ansätze im ökonomisch dominierten Human 
Ressources-Diskurs auf und verschwanden darin vollständig, teilweise um ihres 
humanistischen Kerns beraubt und auf rational choice-Prozesse und als reine 
Produktionsfaktoren verdinglichte Menschen reduziert. Für die frühe Zeit lassen 
sich in Aspekten der Human Relations-Ansätze deshalb durchaus noch Facetten 
humanistischer Gesellschaftskritik finden.

Theo Rutten  (1899–1980) arbeitete als ehemaliger Doktorand und Nach-
folger von Franciscus Roels  (1885–1962)275 auf dem Nijmegener Lehrstuhl für 
Angewandte Psychologie auf dieser Diskurslinie der Psychotechnik in Abgren-
zung zum »Scientific Management« und einer Humanisierung der Arbeitswelt. 
Der Sammelband Menselijke Verhoudening war  – als direkte Begriffsüberset-
zung – ein Baustein, den Diskurs um die Human Relations aus den USA nach 
Europa zu bringen und gleichzeitig differenzierter zu denken. Statt allgemeiner 
zwischenmenschlicher Beziehungen sei besser von interpersonalen Beziehungen 
zu sprechen. Damit betont Rutten die individuellen Dimensionen, weil es in der 
Beziehung jeweils um die Bewältigung individueller Defiziterfahrungen des Indi-
viduums ginge. Zugleich öffnete er den Begriff der Human Relations damit auch 
für andere Felder als die Arbeitswelt und bot Anschluss an den Diskurs im Case-
work um die »helfende Beziehung« (Hamilton 1950; Bang 1953; Zimmer 1953; 
Hapke 1956), der wiederum Baltussen aus den Casework-Studien in den USA 
sehr vertraut war: Sie hatte dort Ansätze der Relationship Therapy im Rahmen 
der funktionalen Schule (Heekerens 2016) und als klientenzentrierte Therapie bei 
Carl Rogers kennengelernt (Baltussen 1953; 1954).

Diese Lernerfahrungen flossen in den Sammelbandbeitrag von Baltussen 
und van Susante ein. Auch van Susante, der zwei Jahre zuvor bei Rutten über 
die Diskussionsmethode276 in der Arbeitswelt promoviert und dafür unter an-

275 Franciscus Roels (1885–1962) – von der deutschen Philosophie beeinflusst – kooperierte 
mit den deutschen Besatzern und war von 1942 bis 1945 Mitglied des Nederlandsche 
Kultuurraad (NKR).

276 Vgl. dazu Caemmerer und Schiller (1953), die in dem Kurs an der Deutschen Hochschu-
le für Politik (DHfP) gezielt die »Gesprächsmethode« einsetzten. Ob sie hiermit an die 
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derem auf gruppendynamische Konzepte von Kurt Lewin (1890–1947) und Ro-
nald Lippitt  (1914–1986) zurückgegriffen hatte (van Susante  1953), war eben-
falls fest im katholischen Milieu verwurzelt. Während die Buchbesprechung in 
der katholischen Tageszeitung Volkskrant277 diesen Sammelbandbeitrag nur er-
wähnt, werden in De Stem278 für alle Beiträge kurze Exzerpte gedruckt. Für den 
Beitrag von van Susante und Baltussen (1955) wird darin die sich verändernde 
Hierarchie und eine größere Nähe der Hilfsbeziehung herausgestellt, die sich in 
einem Satz verdichtet: „Eine deutliche Veränderung liegt in der Tatsache, dass 
der Abstand zwischen den Menschen verkleinert ist, dass sich jetzt nicht mehr 
der überlegene Wohltäter zum unterlegenen Bedürftigen niederbeugt, sondern 
dass man einander als mehr oder minder gleichwertigen Nächsten unterstützen 
will und entgegen tritt“ (ib.; van Susante/Baltussen 1955: 255279). Diese wenigen 
Zeilen werden dem zehnseitigen Beitrag als Zusammenfassung bei weitem nicht 
gerecht, und es ist für diese Arbeit notwendig, intensiver die Gedanken und Be-
zugskonzepte der Autor*in für die Relevanz menschlicher Beziehungen für die 
Soziale Arbeit herauszuarbeiten.

Ausgehend von der Feststellung eines „beschleunigten sozialen und wirt-
schaftlichen Wandel[s]“ (van Susante/Baltussen 1955: 248) und der Forderung, 

sokratische Methode anknüpften – wofür es keinen Beleg gibt – oder an die Psychoanalyse 
und Carl Rogers Weiterentwicklungen, was deutlich näher liegt, dessen Bücher aber erst 
in den 1970er Jahren auf Deutsch erschienen, führen beide nicht aus. Die »Gesprächsme-
thode« scheint als terminus technicus zunächst selbsterklärend. Allerdings wird darin ein 
pädagogischer Paradigmenwechsel von einem belehrenden Gespräch in autoritärer Hal-
tung zu einem partizipatorischen, lebenswelt- und erfahrungsorientierten Unterrichts-
gespräch deutlich, der auch in der Sowjetunion und nachfolgend in der DDR – unter an-
deren Vorzeichen – diskutiert wurde (vgl. Radina 1952). Verfolgenswerter scheint für die 
Bundesrepublik jedoch die Spur von Helen Harris Perlman (1950: „Teaching Casework 
by the Discussion Method“), in deren Beitrag zunächst der generelle gesellschaftlich-päd-
agogische Stellenwert und die Verbreitung der »Diskussionsmethode« herausgestellt wird. 
Bezogen auf die Casework-Lehre wird sie verbunden mit der Akzeptanz des Individuums 
und damit auch demokratisch-partizipativen Problemlösungswegen. Ähnlich findet sie 
sich auch bei Garrett (1942), unter Caemmerers Beteiligung 1954 ins Deutsche übersetzt, 
allerdings fokussiert auf das sozialarbeiterische Gespräch mit Klient*in.

277 o. V. (1955): Leven wij samen gelukkig? Wetenschap wijst weg naar meer naastenliefde. In: 
de Volkskrant. Katholiek dagblad voor Nederland 33, 26.11.1955 (9436), S. 10.

278 o. V. (1955): Eerste publicatie van een nieuwe Stichting. Menselijke Verhoudingen. Pro-
blemen Zonder Tal in een Verbijsterende Tijd. In: Dagblad De Stem. Dagblad voor Zee-
land 95, 26.11.1955 (22006), S. 11.

279 Deutsche Übersetzung aller folgenden Zitate: Birte Hänsch, Köln. Die Seitenzahlen ver-
weisen jeweils auf den Originaltext, da bisher keine publizierte Übersetzung vorliegt. Die 
Übersetzung von Birte Hänsch, fachlich exakt, löste dennoch Unbehagen und das Gefühl 
aus, nicht treffend zu sein. Dieser Eindruck entsteht durch das beim Autor, aber nicht 
bei der Übersetzerin vorhandene Kontextwissen und der Rezeption vergleichender Texte 
aus der gleichen Entstehungszeit oder der Autorin. Aus diesem Grund hat der Autor die 
Übersetzung unter Zuhilfenahme von Wörterbüchern sanft angepasst.
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dass Soziale Arbeit die Erkenntnisse der Sozialwissenschaften nicht ignorieren 
könne, kommen die Autor*in zu der Aussage: „Unsere Eltern übten Nächsten-
liebe aus. Wir leisten Soziale Arbeit. Dabei hat sich nicht nur die Bezeichnung 
geändert, sondern auch der Inhalt und die Form“ (ib.). Zuallererst postulieren sie 
damit ein neues Menschenbild, das nicht mehr von einem hierarchischen Hilfe-
verständnis im Sinne von Almosen geben geprägt ist. Sie verweisen damit auch 
auf eine Professionalisierung der Sozialen Arbeit. Das begründen sie damit, dass 
es „Arme im damaligen Sinne […] heute kaum noch [gibt]. Es gibt jedoch zahl-
reiche Personen und Familien, die unter einer mangelnden Anpassung an das 
soziale Umfeld leiden, und für die persönliche Probleme schwerwiegender sind, 
als der Mangel an materiellen Mitteln“ (ib.). Damit benennen die Autor*in einen 
mehrdimensionalen Paradigmenwechsel von

a) absoluter, existenzieller Not zu relativer Armut und unzureichender gesell-
schaftlicher Teilhabe.

b) materiell-wirtschaftlicher zu psychosozialer Lebenshilfe: Anpassungs-, Ent-
wicklungs-, Reifungs-, Bildungs- oder Sinnkrisen stehen neuerdings im Fo-
kus.

c) Wohlmeinender, philanthropischer, humanistischer, christlicher Nächsten-
liebe zu professioneller, rationaler, wissenschaftlich abgesicherter Sozialer 
Arbeit.

Um die diagnostizierten individuellen Problemlagen bearbeiten zu können, 
reicht „Nächstenliebe“ – also christliche Philanthropie – von Freiwilligen nicht 
mehr aus, sondern es braucht Professionalität im Sinne von sozialwissenschaft-
lich abgesicherten Erkenntnissen, Methoden und Handlungskompetenzen. 
Gleichzeitig lässt sich aber auch diese professionalisierte »Liebestätigkeit« nicht 
ohne die richtige Glaubenshaltung ausüben. Dahinter schimmert ein Menschen-
bild durch, das sich in zentralen Punkten erheblich von vormalig eugenisch oder 
Sittlichkeitsvorstellungen inspirierten Menschenbildern abhebt:

a) Das allgemeine Recht auf Teilhabe, das auf die Erklärung der Menschen-
rechte von 1948 verweist.

b) Die Erkenntnis, dass Menschen sich verändern und anpassen können und 
nicht genetisch prädisponiert sind.

c) Das Akzeptieren, dass Menschen Individuen mit spezifischen Problemlagen 
sind, die ein kasuistisches, individuelles Helfen notwendig machen.

Allerdings lauert eine Gefahr darin, dass Fachkräfte vom Elend, mit dem sie 
konfrontiert werden, und dem breiten Fachwissen, das für die Arbeit benötigt 
wird, tendenziell überfordert sind. Dies kann dazu führen, dass für Fachkräf-
te „die Anwendung von »Techniken« an erster Stelle steht und die persönliche 
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Tat ausbleibt“ (van Susante/Baltussen  1955: 250). Damit distanzieren sich bei-
de einerseits deutlich von schematischen, psychotechnischen Ansätzen, die vor 
allem für Optimierung stehen, aber als Subjektpsychotechnik auch für die An-
passung des Menschen an seine Umwelt. Im Beitrag van Susantes und Baltussens 
findet sich dieses Motiv „einer mangelnden Anpassung [der Person] an das so-
ziale Umfeld“ (op. cit.: 248) als Problemstellung für die Soziale Arbeit häufig und 
ist sowohl vor dem Hintergrund des seinerzeitigen US-Diskurses zum Casework 
als auch vor dem Hintergrund ihres gemeinsamen Lehrers Theo Rutten zu sehen, 
der als Nachfolger und Schüler von Franciscus Roels auch für den niederlän-
disch-weiten Psychotechnikbegriff stand.

Zur Professionalität gehört für die Autor*in ein »Scientific Management«. 
Zwar spielen sie damit begrifflich auf Taylor (1911) an, denken dabei aber mit-
nichten an industrielle Produktionsprozesse. Was ihnen vorschwebt ist eine 
wissenschaftliche, systematische und reflektierte Herangehensweise an Soziale 
Arbeit: „Eigentlich läuft es darauf hinaus, dass nicht aus der ersten Eingebung 
heraus gehandelt wird, sondern dass für die Unterstützung zunächst ein wohl-
überlegter Aktionsplan erstellt wird, bevor aktiv gehandelt wird“ (van Susante/
Baltussen 1955: 251; vgl. Mende 1925).280 Damit das gelingt und Soziale Arbeit 
präventiv statt kurativ wirken kann, muss Wissenschaft nahbar sein und in den 
Dialog mit der Praxis treten, damit sozialwissenschaftliche Expertise und ein 
Blick für die Umwelt entstehen kann (van Susante/Baltussen 1955: 253).

Das darf jedoch nicht dazu führen, nur rational und technizistisch auf den 
Menschen zu blicken und ihn als biologische Einheit zu betrachten (van Su-
sante/Baltussen 1955: 256; vgl. ähnlich Anne Frommann in Gröning 2016: 70). 
Vielmehr steht in der modernen Sozialen Arbeit die Beziehung an vorderster 
Stelle, erst dann folgt die Methode. Dazu „benötigt man sich selbst als Hilfs-
mittel, um den anderen zu verstehen, mit ihm mitzufühlen, seine Aufmerk-
samkeit zu erwecken, um zu helfen. Um die Techniken erfolgreich nutzen zu 
können, dürfen sie keine angelernten Kunstgriffe bleiben, sondern müssen ein 
Teil unserer selbst werden“ (van Susante/Baltussen 1955: 257), müssen also in-
korporiert werden, so dass die Person des Sozialarbeiters als Werkzeug im Hil-
feprozess dient. Ebenso wichtig ist die persönliche Einstellung: „Solange die 
Technik jedoch auf die geistige Gesundung ausgerichtet bleibt, das heißt auf das 
Ziel, den Menschen dazu zu bringen, bewusst zu handeln und frei zu entschei-
den, ist die Gefahr der Fokussierung auf die Technik nicht erheblich. Aber auch 
dann kann sie noch in ein Handwerk ausarten, dem die Seele fehlt. Fest steht, 
dass der technisch fähige, jedoch nicht persönlich interessierte Sozialarbeiter 

280 Wenn Mende (1925) und van Susante und Baltussen (1955) die Entwicklungen der So-
zialen Arbeit in einen Kontext mit Taylors Scientific Management stellen (Taylor 1911), 
sind das Hinweise darauf, dass dessen Konzept auch die Entwicklung der Sozialen Arbeit 
beeinflusste. Dieser Zusammenhang scheint bisher noch nicht ausreichend erforscht zu 
sein.
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nicht das leistet, was von ihm erwartet wird, und dass ein interessierter Sozial-
arbeiter, der zudem noch durch Techniken und Fachwissen unterstützt wird, 
viel mehr erreichen kann, als jemand, der lediglich enthusiastisch und idealis-
tisch ist“ (op. cit.: 256 f.).

Der Beitrag lässt sich nur in seinem katholischen Entstehenskontext betrach-
ten und flicht theologische Überlegungen ein. Denn die enthusiastische Caritas 
als christliche Liebestätigkeit, die neben der Hilfe auch Anteile einer „Selbsthei-
ligung“ (op. cit.: 255) aufweist, verändert sich, weil sich das Menschenbild än-
dert. Dieses veränderte Menschenbild erfordert einen Abbau des Hilfegefälles der 
Wohltätigkeit und der paternalistischen Fürsorge. Es ist ein Paradigmenwech-
sel, der vielen Beteiligten schwer fällt, nicht zuletzt den Hilfebedürftigen selbst 
mit ihrem „Muster des demütigen und duldsamen Abhängigen. Nun will man 
gerade diese Abhängigkeit aufheben und die duldende Demut in selbstbewuss-
te Initiative umlenken“ (op. cit.: 256). Damit verweisen die Autoren auf den mit 
dem Casework verbundenen Aktivierungsdiskurs, der die Hilfe zur Selbsthilfe 
postuliert, aber es lässt sich auch die Kritik an den »abhängigen Deutschen (de-
pendancy)« (Braunthal 1952) wiedererkennen. Dabei sind sich die Autoren des 
Widerspruchs dieses Ansatzes zur katholischen Tradition und neoscholastischen 
Lehre durchaus bewusst, denn dort, „wird diese demütige Akzeptanz nachdrück-
lich gepredigt [… weil man] den Sinn des Leidens stets als einen positiven Wert 
in der übernatürlichen und natürlichen Ordnung“ (van Susante/Baltussen 1955: 
256) ansieht. Dementsprechend fordern van Susante und Baltussen sowohl einen 
empathischen Perspektivwechsel als auch die Akzeptanz, „jemandem prioritär 
ein anders Menschenbild auferlegen zu wollen [… Dies] erfordert eine andere 
Haltung und eine andere Methode“ (ib.).

Sehr deutlich lassen sich also in dem Beitrag die in den Vereinigten Staaten im 
Casework-Diskurs entstandenen bzw. dort aufgenommenen Konzepte von Ak-
zeptanz, Aktivierung, Betonung der zwischenmenschlichen Beziehung, Emanzi-
pation, verändertem Menschenbild, der Nutzung der eigenen Person als Werk-
zeug und der Ent-Moralisierung von Hilfe wiederfinden, die in Widersprüchen 
zu katholischen Traditionen, neoscholastischer Lehre und Hegemoniedenken 
stehen (vgl. Becker 1960). In den (katholischen) Niederlanden wird dabei explizit 
der sozialarbeiterische Diskurs mit dem Diskurs der Human Relations verbun-
den, was sich für die Bundesrepublik für diese Zeit so nicht darstellt. Dort werden 
zwar gleichermaßen die zwischenmenschlichen Beziehungen als Grundlage der 
neuen Methoden betont, aber es wird nicht ausdrücklich, sondern bestenfalls im-
plizit auf den Human Relations-Diskurs verwiesen. Hans-Uwe Otto nimmt später 
den Einfluss der Bewegung auf die bundesrepublikanische Soziale Arbeit unter 
anderem in Wilensky und Lebeaux (1958) durchaus wahr und kritisiert die An-
sätze aus professionstheoretischer Perspektive als alltagssprachlich, „unbestimmt 
[…] und […] für die meisten Leute lernbar“ (Otto 1971: 91), also als unspezi-
fisches Wissen, das zu keiner Professionsbildung beitragen kann.
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Inwieweit der Sammelband im Allgemeinen rezipiert wird und Einfluss auf 
den Diskurs nimmt, ist für diese Arbeit nicht von Interesse. Der gemeinsame 
Beitrag von van Susante und Baltussen bleibt nach jetzigem Kenntnisstand zu-
mindest in der Wissenschaft nahezu unbeachtet, mag aber beispielsweise als 
Lehrmaterial in den Kursen des Studienzentrums Verwendung gefunden haben.

Entwicklungen im Studienzentrum

Mit Beginn des Jahres  1956 beginnt auch der zweite Kurs im Studiecentrum 
Nijmegen, in dem der Ausbildung in Supervision mehr Raum gegeben wird 
(o. V. 1955: 66; 1957: 169). Die Formulierung „supervisor van krachten in dienst 
van instellingen“  – wörtlich: Supervisor von (Arbeits-)Kräften im Dienst der 
Einrichtungen – lässt sowohl die Interpretation eines internen Anleitungs- und 
Aufsichtskonzeptes nach US-amerikanischem Modell zu (vgl. Kadushin/Hark-
ness 2014) als auch das Konzept einer externen, honorarbasierten oder freibe-
ruflichen Supervision. Die Nachfrage nach diesem Fortbildungsangebot wurde 
schon zu diesem frühen Zeitpunkt als sehr groß eingeschätzt.

Im Herbst fand in Nijmegen, bereits von der jungen Stiftung Mens en Sa-
menleving organisiert, in den beiden ersten Septemberwochen eine internatio-
nale Konferenz zu den »menschlichen Beziehungen« (Human Relations) statt 
(Albinski  1957; Snijders281 1956; Bene  1957). Diese Konferenz ist ein weiterer 
Rezeptionsbaustein für die Human Relations-Bewegung in Europa. Zahlreiche 
der Beiträge (u. a. Baumgarten-Tramer  1956; Behrend  1956; Brachfeld  1956; 
Kuppuswamy 1956; Thompson 1956) diskutierten die letztlich funktionalisieren-
den Thesen zum „Resistance to change“ (Coch/French 1948; vgl. Ziemann 2007). 
Die Reichweite wird nicht nur durch den interdisziplinären und internationalen 
Charakter mit über 200 Teilnehmenden aus 42 Ländern und die Tagungsberichte 
in wissenschaftlichen Zeitschriften deutlich, sondern auch darin, dass die Kon-
ferenz von Königin Juliana und Prinz Bernhard eröffnet und landesweit darüber 
berichtet wurde.282 In der Vorbereitungsgruppe wirkten neben Rutten vor allem 

281 Johannes Theodorus Snijders (1910–1997) hatte 1946 bei Rutten promoviert und war in-
zwischen Psychologieprofessor in Groningen.

282 Exemplarisch und unvollständig: o. V. (1956): Koningin Juliana tijdens internationale 
conferentie te Nijmegen. De liefde het hoogste in alle Soort bericht. In: Algemeen Han-
delsblad 129, 04.09.1956 (42116), S. 1; o. V. (1956): Conferentie menselijke verhoudingen 
begonnen. Prins Bernhard: De Toekomst van de wereld hangt af van een herstel van de 
mens. In: Algemeen Handelsblad 129, 4.9.1956 (42116), S. 3; o. V. (1956): Eerbied voor de 
medemens, zijn gaven en talenten. Liefde brengt alles op wat waarde heeft. Indrukwek-
kend woord van de Landsvrouwe op congres inzake menselijke verhoudingen te Nijme-
gen. In: Arnhemsche Courant 142, 4.9.1956 (21093), S. 1; o. V. (1956): Congres menselijke 
verhoudingen Nijmegen. Toekomst der wereld hangt af van herstel van de mens. Afhan-
kelijkheid der volkeren groter geworden, aldus de Prins. In: Arnhemsche Courant 142, 
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niederländische Soziologieprofessoren mit, daneben der Bischof Koadjutor von 
Roermond, Antonius Hanssen  (1906–1958), und Marga Klompé  (1912–1986), 
Parlamentsmitglied (KVP) und designierte Sozialministerin (NSMS 1956: 372).

Zu den Vortragenden gehörten (aus der Retrospektive) anerkannte Hochschul-
lehrende unterschiedlicher Disziplinen der Geistes- und Sozialwissenschaften, wie 
der englischsprachige Tagungsband (NSMS 1956) auf 375 Seiten dokumentiert.

Dafür waren aus den USA neben Verwaltungswissenschaftler Chris Argy-
ris (1923–2013) sowie den beiden Lewin-Schülern und Sozialpsychologen Mor-
ton Deutsch (1920–2017) und Leon Festinger (1919–1989) auch der Soziologe 
Edgar Tristram Thompson  (1900–1989) angereist. Der Professor an der Duke 
University, in der Chicagoer soziologischen Schule bei Robert Park ausgebildet, 
sprach über seine Rassismusforschung in den USA. Mindestens die anwesende 
deutsche Emigrantin und Ökonomin Hilde Behrend  (1917–2000) hatte Erfah-
rungen als Verfolgte des NS-Staates sammeln müssen. Die Schweizer Professorin 
für Psychotechnik, Franziska Baumgarten-Tramer (1883–1970), hatte 1949 mit 
ihrem wenig beachteten Buch „Die deutschen Psychologen und die Zeitereignis-
se“ als eine der ersten begonnen, die Verstrickung von deutschsprachiger Psycho-
logie und NS-Ideologie zu rekonstruieren. Diese Vortragenden stehen tenden-
ziell für eine humanistische, emanzipatorische, demokratisierende und kritische 
Forschung sowie Modernisierung.

Im Kontrast dazu stehen die angereisten Deutschen wie der Ökonom Guido 
Fischer (1899–1983), der Soziologe Arnold Gehlen (1904–1976), der Philosoph 
Erich Rothacker  (1888–1965) und insbesondere der Anthropologe Hermann 
Muckermann (1877–1962): Sie gehörten zu den älteren Geburtsjahrgängen vor 
1900, waren katholisch, rechtskonservativ sowie ehemalige NSDAP-Mitglieder. 
Muckermann, von 1896 bis 1926 Jesuit, war 1932 federführend am eugenisch ins-
pirierten Gesetzentwurf in Preußen beteiligt, der später als Vorlage für das Gesetz 
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN; „Zwangssterilisierungsgesetz“) 
vom 14. Juli  1933 diente (Sachße/Tennstedt  1992, S. 100 ff.; Richter  2001).283 

4.9.1956 (21093), S. 3; o. V. (1956): Koningin Juliana hield toespraak. Conferentie men-
selijke verhoudingen. In: Nieuwsblad van het Noorden 69, 04.09.1956 (208), S. 5; ANP 
(1956): Prins Bernhard bij opening conferentie: Menselijke verhoudingen moeten wor-
den herzien. In: Friese koerier: onafhankelĳk dagblad voor Friesland en aangrenzende 
gebieden 12, 04.09.1956 (299), S. 7; o. V. (1956): Titelbild: In het gebouw »de vereniging« 
te Nijmegen… In: Eilanden-Nieuws 28, 08.09.1956 (2529), S. 1; o. V. (1956): Menselijke 
Verhoudingen. Het rassenprobleem in het onderwijs van de V. S. »Vooroordelen« nemen 
meestal een negatieve vorm aan. In: De Tijd. Godsdienstig-staatkundig dagblad 112, 
11.09.1956 (36365), S. 4; o. V. (1956): Conclusies congres Human Relations. In: Arnhem-
sche Courant 142, 14.09.1956 (21102), S. 1.

283 Muckermann war schon 1936 von Seiten der niederländischen Konferenzausrichtung als 
Referent für die Tagung der International Federation of Eugenic Organizations (IFEO) ge-
wünscht, wurde aber aufgrund seiner konfessionellen Bindung nicht in die nationalsozia-
listisch-deutsche Delegation aufgenommen worden (Kühl 2014: 190).
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Fischer hingegen hatte in den Nachkriegsjahren mehrere Monographien publi-
ziert, die sich mit dem Verhältnis von Mensch und Arbeit – so auch der Titel der 
von ihm ab 1949 herausgegebenen Zeitschrift – sowie der Betriebsorganisation 
befassten (Fischer 1948; 1950; 1955) und die in seinen Vortrag in Nijmegen ein-
flossen (Fischer 1956).

Arnold Gehlen schließlich hat den anthropologischen Diskurs in der Bundes-
republik stark mit seinem Konzept des Menschen als »Mängelwesen« beeinflusst 
(Gehlen 1940; 1949; Gehlen/Schelsky 1955), der sich durch technische Eingrif-
fe in die Welt und Gemeinschaftsbildung eine »Ersatznatur« schafft, in der er 
überleben kann. Dazu bedarf der Mensch einer passenden psychischen Struktur, 
muss sich vor allem entwickeln und eine »Kultur« schaffen. Diese Anthropolo-
gie nutzte Gehlen auch politisch, um für die Legitimation staatlicher Ordnung 
und Autorität, stabilisierender Institutionen und überlieferter Traditionen zu ar-
gumentieren. Gehlens Anthropologie entstand zunächst unter dem Einfluss der 
NS-Ideologie. Nach dem Krieg schloss Gehlen sich dem Internationalen Institut 
für Soziologie (IIS) und damit den „Vertreter[n] einer empirisch orientierten und 
auf die weltanschaulichen Grundlagen des Faschismus ausgerichteten Sozialfor-
schung“ (Weyher 1986: 293) an. Gehlens Konzepte dienen bis heute als Grund-
lage rechtskonservativer Menschenbilder.

Aus heutiger Sicht bemerkenswert ist die damalige interdisziplinäre und trans-
nationale Verknüpfung des ökonomisch-psychologischen Diskurses mit soziolo-
gischen und philosophischen Fragen, die als notwendig und doch unzulänglich 
erachtet wurde: „The discussions showed that there is need for greater integration 
of the social sciences both from an interdisciplinary and from a geographical point 
of view. lt was, for instance, not easy to convince some of the industrial psycholo-
gists, sociologists and economists present that conditions which help or hinder the 
development of good human relations need to be studied not only from a situatio-
nal but also from a developmental point of view. The difficulties of understanding 
between the Anglo-American and the continental participants showed that there is 
a need for more cross-fertilization between the empirical-statistical and the philo-
sophical-phenomenological points of view“ (Bene 1957: 25).

Auffällig ist auch die relativ große Anzahl von Vortragenden aus Afrika und 
Asien, die das globale katholische Netzwerk repräsentieren: Der Sozialpsycholo-
ge Bangalore Kuppuswamy (1907–1981), ehemaliger Schüler einer katholischen 
Schule und sehr werteorientierter Professor der indischen Mysore Universität 
(Madgaonkar 2017), stellt seine paradoxe Theorie zu menschlichen Beziehungen 
vor. Oliver Brachfeld (1908–1967), zu diesem Zeitpunkt Leiter des von ihm ge-
gründeten Instituto de Psicosíntesis y Relaciones Humanas (Institut für Individual-
psychologie und Menschliche Beziehungen) an der Universidad de Los Andes in 
Mérida (Venezuela) sprach über die Individualpsychologie in Adlers Tradition. 
Vermutlich stellt er dabei keinen Bezug zur Berliner Gruppe der Individualpsy-
chologie, die in Kooperation mit Wronsky Kasuistik betrieb (s. S. 133 ff.), her.
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Zumindest in den Niederlanden gab es ein größeres (nahezu ausschließ-
lich katholisches!) nationales Presseecho (s. Abbildung  21), und es wurde eine 
internationale Arbeitsgruppe zur Fortführung der Konferenz eingesetzt. Wenige 
Wochen später hatte auch der säkulare Gesundheitsverband für Volksgesund-
heit, das Groene Kruis (Grünes Kreuz), in Rotterdam einen Verbandstag zu den 
menschlichen Beziehungen veranstaltet.284

Abbildung 21: Podium der Konferenz während der Eröffnungsrede von Königin Juliana 
am 3.9.1956 © 1956, ANEFO Rousel collection, in: Nationaal Archief, CC0 (http://hdl.
handle.net/10648/a94e5a32-d0b4-102d-bcf8-003048976d84).

Selbst wenn Cora Baltussen nicht (durchgängig) an diesem Kongress teilgenom-
men hat, war ihr direktes Umfeld in die Organisation und Durchführung des 
Kongresses beteiligt und damit eng mit dem globalen Human Relations-Diskurs 
verbunden. Ein außergewöhnliches Großereignis wie dieses von zweiwöchiger 
Dauer und direkt vor Ort, hinterließ jedoch mit Sicherheit auch Spuren im loka-
len Diskurs, selbst wenn sie sich derzeit nicht rekonstruieren lassen.

284 o. V. (1959): Groene Kruisdag over de menselijke verhoudingen. In: Het Parool16, 
18.10.1956 (3611), S. 13.

http://hdl.handle.net/10648/a94e5a32-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
http://hdl.handle.net/10648/a94e5a32-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
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Ungefähr zur gleichen Zeit im Herbst 1956 begann ein weiterer Kurs im Stu-
dienzentrum – der erste seiner Art – für die Katholieke Medisch Opvoedkundig 
Bureaux (KMOB) (o. V. 1955: 65 f.).285 Zwar gab es die MOB in den Niederlanden 
bereits vor dem Zweiten Weltkrieg (Lekkerkerker 1927; 1955; de Jongh 1953c: 65; 
vgl. Walpuski 2021a), offenbar aber nicht in der katholischen Säule, denn nun 
sollten auch explizit katholische MOB aufgebaut bzw. durch Fachkräfte personell 
verstärkt werden. Dafür sollen im neuen Kurs ähnlich dem US-amerikanischen 
Vorbild Psychiatric Caseworkers ausgebildet werden. Zielgruppe sind „meisjes“ 
(Mädchen), also unverheiratete, junge Frauen, die dennoch ausgebildete Sozial-
arbeiterinnen sind. Sie werden ausgewählt nach persönlichen und charakterli-
chen Eigenschaften, lernen zunächst ein Trimester Theorie und absolvieren da-
nach ein Praxisjahr. Die Kursleitung liegt bei Cora Baltussen, und Kees Trimbos 
vom Katholieke Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg ist einer der 
Dozenten. Die Ausbildung ist – zumindest für die katholische Säule – neu und 
fügt sich in das Subsidiaritätsprinzip der Sozialen Arbeit, das auf einer langjähri-
gen Denktradition der katholischen Soziallehre basiert und 1931 in die päpstliche 
Sozialenzyklika Quadragesimo anno aufgenommen wurde (Papst Pius XI. 1992). 
Obwohl der Sozialminister Frans-Jozef van Thiel (KVP) diese katholisch geprägte 
Subsidiarität als Maxime der Sozialpolitik ausrief,286 wurde der Kurs nicht finan-
ziell unterstützt, wie Dr. Bartels vom Katholieke Nationaal Bureau voor Geestelijke 
Gezondheidszorg deutlich öffentlich kritisiert.287 Vermutlich ist es der Folgekurs, 
für den ein Typoskript mit dem Kursprogramm vorliegt (s. Abbildung  22 auf 
S. 440). Inwieweit der im protestantisch-säkularen Milieu geführte Diskurs über 
die MOB, das der Psychoanalyse offener gegenüberstand und Supervision als Ele-
ment der Arbeit begriff, aufgenommen wurde, bleibt hier unklar. Aufgrund der 
Ablehnung der Psychoanalyse durch katholische Institutionen scheint eine ein-
fache Übernahme jedoch unwahrscheinlich, so dass an die dort erarbeiteten und 
international rezipierten Wissensbestände (e. g. Frijling-Schreuder  1955; 1970; 
1976) zu dieser Zeit nicht angeschlossen werden konnte.288

Im März 1957 geht nach rund 2½ Jahren zunächst der erste Kurs in Case-
Work und Supervision im Studienzentrum Nijmegen zu Ende.289 Anlässlich der 

285 o. V. (1956): Nieuwe psychiatrische scholing voor maatschappelijke werksters. Subsidie 
geweigerd. In: De Tijd. Godsdienstig-staatkundig dagblad 112, 11.09.1956 (36365), S. 4.

286 Vgl. dazu den Diskurs über die Subsidiarität in der Bundesrepublik Deutschland, wie 
beispielsweise in der vorparlamentarischen Diskussion um das Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG) von Poschmann (2022) aktuell herausgearbeitet.

287 o. V. (1956): Nieuwe psychiatrische scholing voor maatschappelijke werksters. Subsidie 
geweigerd. In: De Tijd. Godsdienstig-staatkundig dagblad 112, 11.09.1956 (36365), S. 4.

288 Später war dies durchaus möglich, wie Leuschners (1979) Aufnahme von Frijling-Schreu-
der (1976) belegt.

289 OP (1957): Een dag de wereld rond. In: Het Nieuwsblad van het Zuiden. Katholiek dag-
blad voor Brabant 13, 15.03.1957 (3731), S. 9.
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Abschlussfeier hält der ehemalige Ministerpräsident und Vorsitzende des Land-
elijk Sociaal-Charitatief Centrum, Louis Beel, einen Vortrag (Beel 1957). Obwohl 
Beel grundständig Jurist ist, beginnt er seinen Vortrag mit Gedanken über das 
kontemporäre Menschenbild. Dabei nimmt er einerseits die Gedanken des ka-
tholischen Ordenspriesters und Philosophieprofessors J. Peters (1952)290 auf, wie 
sich das Menschenbild in Europa aus griechischer Antike und christlichem Ein-
fluss entwickelt habe. Diese verbindet er mit den aktuellen Überlegungen von Dr. 
van Loon (1956) zur „Sozialarbeit und Caritas“.291 Gerahmt wird dies von aktu-
ellen politischen Entwicklungen und einem historischen Verweis auf Jeronimo 
de Bosch Kemper (1853: 427). Beel betont dabei die Notwendigkeit einer guten 
Ausbildung, die noch nicht hinreichend entwickelt sei.

Anschließend hält auch Cora Baltussen als Direktorin ein Referat, das eben-
falls in der Katholiek Sociaal Tijdschrift abgedruckt (Baltussen 1957) und in der 
Service Social dans le monde, der Verbandszeitschrift der Union Catholique Inter-
nationale de Service Sociale (UCISS), positiv erwähnt wurde.292 Dieses Referat soll 
im folgenden Abschnitt eingehender untersucht werden.

Essentiële gedachten in het casework (1957)

Der Text unter der Überschrift „Grundlegende Gedanken zum Casework“293 
umfasst etwa sechs Druckseiten. Er ist nicht als Text von Cora Baltussen ge-
kennzeichnet, so dass unklar bleibt, ob es ein verschriftlichtes Referat nach dem 
gesprochenen Wort oder das Redemanuskript ist. Ebenso ist unklar, ob Cora 
Baltussen den gedruckten Text selbst geschrieben hat oder es sich um die Wie-
dergabe eines Dritten handelt.

Bereits im Einleitungsabsatz wird Cora Baltussens Verständnis des Casework 
sehr deutlich: „Das Casework ist eine Hilfeleistung, die zunächst auf dem Grund-
recht des anderen aufbaut, als vollwertige Person, auch wenn er in Not ist, vor 
allem, wenn er in Not ist, Hilfe zu erhalten und akzeptiert zu werden. Diese Hil-
feleistung passt sich an die ganz eigene Individualität des anderen an, sowie an 

290 Prof. Dr.  J. A. J. Peters CssR (1909–1961) war seit 1946 Professor an der KU Nijmegen 
für Philosophie und Metaphysik. Sammelband der Hochschulwoche von 1949, heraus-
gegeben von Peters ([1952]). Bericht der Hochschulwoche: o. V. (1949): Hedendaagse 
visies op de mens. Universitaire Volkshogeschoolweek gesloten. In: De Maasbode  81, 
12.09.1949 (30399), S. 6.

291 Vgl. dazu: o. V. (1956): Naar en katholieke caritas beweging. Belangwekkend caritas-num-
mer van „de nieuwe mens“. Tijdschriftenrevue. In: De Maasbode. Dagblad voor Neder-
land 88, 26.09.1956 (32555), S. 3.

292 o. V. (1958): Parmi de livres. Katholiek Sociaal Tijdschrift – Pay-Bas. In: Service Social 
Dans le Monde 17 (1), S. 53–56.

293 Alle Übersetzungen aus Baltussen (1957) durch den Autor.
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die ganz spezifische Not, in der der andere sich in diesem Moment befindet. Das 
Casework sieht diesen persönlichen und individuellen Ansatz als sehr grundle-
gend an. Das Person-Sein – oder anders gesagt: das akzeptiert werden als Person 
und das ebenbürtig sein – hält oder bringt die psychischen positiven Kräfte des 
Menschen in einen aktiven Zustand. Der persönliche Kontakt mit dem anderen 
wird somit zu einer beiderseitigen Öffnung und einem beiderseitigen Suchen 
nach den Möglichkeiten, die vorhanden sind oder angeführt werden müssen, um 
in der spezifischen Problematik effektiv zu helfen“ (Baltussen 1957: 174 f.).

Cora Baltussen sieht als Grundlage für die Hilfeleistung die Menschenwürde, 
die ein Recht auf Hilfe begründet. Für diese Hilfe ist die Akzeptanz, die Indivi-
dualität und die Persönlichkeit des anderen ein zentrales Element. Es ist nicht 
mehr eine paternalistische Fürsorge von oben für eine Gruppe von Menschen 
oder ein Kollektiv, sondern die Hilfe unter Ebenbürtigen im individuellen Einzel-
fall. Auch wenn dies ein eher normativer Wunsch denn die Realität war, wird hier 
das durch den Katholizismus und Rogers geprägte Menschenbild sichtbar. Hinzu 
kommt das Ziel der Aktivierung der Klient*in, das Baltussen nicht durch Tech-
niken erreicht sieht (vgl. Walpuski 2021b), sondern schlicht durch die Akzeptanz 
des anderen in der diffusen sozialen Beziehung (vgl. Oevermann 1996). Die zen-
tralen Begriffe dieses ersten, programmatischen Absatzes sind also Menschen-
würde, Akzeptanz, Individualität, Kasuistik und Aktivierung, und sie stehen zum 
Teil in deutlichem Gegensatz zur bisherigen Praxis Sozialer Arbeit, auch wenn 
sie aus heutiger Sicht längst etablierte Standards sind. Damit steht Baltussen als 
Avantgardistin im Widerspruch zu ihrem Umfeld, dem katholischen Milieu. 
Grundlage für diese neue Ausprägung der Arbeit ist eine gelingende mensch-
liche, professionelle Beziehung (vgl. Baltussen 1957: 175). Aufgabe der Sozialen 
Arbeit ist es also, die Beziehung so zu gestalten, dass sie »gut« ist, um dann mit 
und durch diese Beziehung zu wirken. Dafür ist zentral, Hilfebedürftige nicht als 
Objekt zu sehen, sondern sie als echtes Gegenüber zu akzeptieren und sie damit 
zum mündigen und selbstbestimmten Subjekt zu machen. Wenn diese Beziehung 
gelingt, kann sie „eine Stimulanz für die Selbstverantwortung, einschließlich 
Selbstachtung“ (ib.) sein und aus der Vereinsamung herausführen. In der Bezie-
hung können „gesundmachende Kräfte“ (ib.) aktiviert werden, und dann klingt 
diese Formulierung bereits wie eine Vorschau auf Antonovskys (1979) Konzept 
der Salutogenese und Ansätze der Ressourcenorientierung.

Davon waren Baltussen und ihr Umfeld noch deutlich entfernt. Doch das 
Casework erforderte neue Wissensbestände für die Caseworker: „Das Casework 
setzt ein umfassendes psychologisches Wissen über den Menschen, ein Wissen 
über das gesamte menschliche Verhalten und die Gefühle, über Umwelt- und 
Gruppenzusammenhänge voraus. Alle Fakten und Hintergründe, die das Verhal-
ten der Person erklären oder beeinflussen, sind von Belang für das Wissen über 
die menschlichen Beziehungen, die philosophischen, religiösen, moralischen 
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und ethischen Aspekte“ (Baltussen  1957: 176). Dabei nahm sie nicht nur (so-
zial-)psychologische Aspekte in den Blick, sondern es lässt sich auch das auf 
Richmond  (1917; 1922) zurückreichende soziologisch-diagnostische Konzept 
wiederfinden, wenn sie die Erhebung von „Fakten und Hintergründen“ als not-
wendig beschreibt. Explizit ist die oben bereits benannte Bewegung hin zu Ratio-
nalität und Verwissenschaftlichung und damit letztlich ein Professionalisierungs-
streben zu erkennen.

Gleichzeitig betont Baltussen, dass dieses phasenweise Konzept – erst die 
Diagnose, dann die Behandlung – nicht mehr state of the art ist: „Mit der neuen 
Psychologie ist die Entwicklung von dem gekommen, was wir die dynamische 
Sichtweise nennen würden. Wo die traditionelle Psychologie nur auf das Stu-
dium von Teilen des Menschen gerichtet war, als ob er ein einzelner stabiler 
und statischer Fall wäre, trachtet die moderne Psychologie danach, ihn als Gan-
zes zu sehen, aber immer von vielen Dingen beeinflusst“ (Baltussen 1957: 176). 
Ob das als Indiz dafür gesehen werden kann, dass sie sich zur dynamischen 
Schule des Casework, also der functional school hin orientierte, bleibt unklar, 
allzumal sie später explizit auf Sigmund Freud verweist. Möglicherweise ver-
mischt sie als Pragmatikerin hier auch die theoretischen Modelle und wählt die 
jeweils passenden Aspekte eklektizistisch aus. Auf jeden Fall votiert sie für die 
ganzheitliche Betrachtung der jeweiligen Notsituation: „Im Casework müssen 
wir vor allem die Facetten der Gesamtheit kennen, die beim Menschen in Not 
eine aktive Rolle erfüllen. Der Caseworker berücksichtigt diese besonderen Fa-
cetten, aber auch die Gesamtheit des Menschen. Die endgültige Bestimmung 
des Menschen und seine Ausrichtung auf Gott wiegen weiterhin am schwers-
ten“ (op. cit.: 177). Diese teleologische Ausrichtung auf die letzte oder ewige 
Wahrheit, aber auch die Betonung der Ganzheit des Menschen als unauflösbare 
Verbindung aus Leib und Seele, lässt die neothomistisch geprägte Argumenta-
tion erkennen und bildet nicht die Adler’sche individualpsychologische Teleo-
logie ab. Es ist im Folgenden nicht nur dem Kontext einer katholischen Fort-
bildungseinrichtung in der katholischen Stadt Nijmegen geschuldet, sondern 
auch Baltussens eigener Verwurzelung im katholischen Glauben, dass sie ihre 
sozialarbeiterischen Überlegungen umfassend theologisch erweitert und ein-
ordnet. Es ist sowohl der Kontext, der es ihr ermöglicht, so zu sprechen, als dass 
er es im Zuge der Nachkriegs-Restauration auch verlangt: „Wir denken auch 
an geistliche Aspekte. Die katholische Sozialarbeit muss, ohne die elterlichen 
und anderen zwischenpersönlichen Beziehungen zu schmälern, den Menschen 
sicherlich im Zeichen seines speziellen Verhältnisses zu seinem Schöpfer se-
hen. Gott. Das ist Teil jeder menschlichen Umwelt. Wir dürfen uns nicht mit 
der Ketzerei einer eng eingegrenzten Religion anstecken. Wir brauchen uns 
jedoch nicht dafür entschuldigen, die Konfession mit Sozialarbeit zu verbin-
den“ (op. cit.: 177). Zunächst wird deutlich, wie selbstverständlich Baltussen ihr 
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katholischer Glaube ist und welche zentrale Rolle er für sie spielt: Eine Tren-
nung von Sozialer Arbeit und Glauben ist für sie geradezu unvorstellbar, und 
als Glauben kommt nur die katholische Konfession in Betracht. Jedes Leben 
ist auf Gott ausgerichtet, und sie scheint eine aus dem Naturrecht der Kirche 
abgeleitete Position zu teilen, ohne diese genauer auszuführen. Ihre Sätze zei-
gen dabei eine große gedankliche Nähe zu zeitgleich jenseits der Landesgrenze 
durch Franz Pöggeler oder Josef Pieper vertretene Positionen, ohne dass sich 
ein direkter Austausch nachweisen ließe. Und Baltussen wird geradezu mis-
sionarisch, wenn sie die Methoden und Zugänge der Sozialen Arbeit als Weg 
zur Bekehrung beschreibt: „Würden wir, wenn es gewünscht wäre, nun nicht 
dasselbe Wissen anwenden können, um ihm [dem Menschen in Not] die Wirk-
lichkeit seiner Beziehung zu Gott zu zeigen?“ (op. cit.: 178)

Schließlich resümiert sie für das Casework „die wichtigen Qualitäten und 
Fachkenntnisse: Ein gut fundiertes Wissen über die menschlichen Beziehungen, 
eine gründliche Erkenntnis der individuellen Persönlichkeitsstruktur des Klien-
ten und ein Verständnis seiner Reaktionen. Das Können, um das Wissen und die 
Erkenntnis in der richtigen Weise für die Hilfeleistung zu nutzen, die Beziehung 
mit dem Klienten in einer angemessenen Weise zu gebrauchen, das heißt in der 
effizientesten und konstruktivsten Weise zum Vorteil des Klienten. Die katholi-
sche Sozialarbeit muss durch die Entwicklungen moderner Methodologien und 
Praktiken bereichert werden und muss ihren eigenen positiven katholischen In-
halt behalten“ (ib.).

Baltussen versucht also, ein wissenschaftlich begründetes, selbstreflexives, 
kompetentes, an den Bedürfnissen und Rechten des Klienten ausgerichtetes aber 
auch explizit katholisch-missionarisches Casework zu lehren und zu beschrei-
ben. Die Würde des Menschen, seine Ebenbürtigkeit zum Nächsten und die Ak-
zeptanz sind darin wichtige anthropologische Voraussetzungen, während soziale 
Diagnose (Richmond 1917; 1922; Salomon 1926) und dynamische Psychologie 
die wesentlichen fachlichen Voraussetzungen bilden. Gleichwohl ist die radikale 
Akzeptanz des Klienten als Subjekt ebenso wichtig wie Fachwissen, das in diesem 
Beitrag vor allem als psychologisches Wissen benannt wird: individuelle Persön-
lichkeitsstrukturen und Handlungsmuster (er-)kennen und für die Hilfeleistung 
nutzen. Zu bemerken ist, dass die sogenannten »Anpassungsschwierigkeiten an 
die Umwelt« in diesem Referat kaum angesprochen werden. Die katholischen 
Dogmen sind ihr dabei so selbstverständlich, dass sie nur erwähnt und nicht 
weiter ausgeführt werden. Ihre religiöse Biographie und ihr neothomistisch ge-
prägtes Umfeld lassen ihre eigene Glaubensprägung jedoch sehr konturiert erah-
nen und mehr noch erahnen, wie ihre Casework- und Supervisionslehre dadurch 
philosophisch beeinflusst wird. Insgesamt werden in diesem Vortrag ihre per-
sönliche Entwicklung durch die Studien in den Vereinigten Staaten, durch ihre 
sozialarbeiterischen Tätigkeiten und den transnationalen Austausch der letzten 
Jahrzehnte komprimiert nachvollziehbar.
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Weiterentwicklungen mit den Erfahrungen des ersten Kurses

Über den Abschluss des ersten Kurses wurde auch in der Tagespresse berich-
tet.294 Schnell wurde den Verantwortlichen klar, dass der erste Kurs „Ausbil-
dung in Casework und Supervision“ in seinem Anspruch zu ambitioniert war: 
Der Folgekurs wurde betitelt mit „Casework und Einführung in Supervision“, 
weil die Supervisionsausbildung mehr Zeit verlangte (van Kessel  2018, Über-
setzungen VJW). Die ersten integrativ ausgebildeten Supervisor*innen fühlten 
sich nicht kompetent genug, die didaktischen Anforderungen der Supervision 
zu erfüllen. So entstand 1958 zunächst ein Aufbaukurs für diese Gruppe unter 
Cora Baltussens Leitung, die auch die theoretischen Inhalte lehrte, während Lidy 
Delen die Fallbesprechungen durchführte und die Praxis einübte. Aus dem Fol-
gekurs 1963, den Lidy Delen nach einem erneuten Studienaufenthalt am Smith 
College in den USA gemeinsam mit Paula Larsen leitete, lässt sich auf die ver-
mutlich auch schon 1958 verwandte Fachliteratur schließen: Für die theore-
tischen Inhalte wurde hauptsächlich auf Lucille Austin  (1952/1970), Annette 
Garrett  (1954), Mary C. Hester  (1951/1970), Eleanor Neustaedter  (1948), Ber-
tha C. Reynolds (1942), Charlotte Towle (1954) und – als einzigen (katholischen) 
Niederländer und Mann, der damit bei Theo Rutten promoviert hatte – Josephus 
Vollebergh (1958) zurückgegriffen. Einige der Autorinnen hatte Baltussen per-
sönlich in den USA kennengelernt.

Dies waren in den Niederlanden die ersten expliziten Supervisionsausbil-
dungskurse im katholischen Volksteil, und über Jahre blieb Nijmegen das Zent-
rum der niederländischen Supervisionsausbildung (van Kessel 2018). Allerdings 
fanden in Amsterdam schon früher sogenannte top-cursussen statt, an denen 
Baltussens Mitreisende Maria James (1952) mitwirkte, und die auch in der Bun-
desrepublik wahrgenommen wurden (Archiv für Wohlfahrtspflege  1952: 342). 
Die Kurse in Nijmegen strahlten vielleicht auch aufgrund der Nähe zur Bundes-
republik so weit aus, dass beispielsweise Renate Strömbach in der zweiten Hälfte 
der 1960er Jahre daran teilnahm und dafür sogar Niederländisch lernte (Ström-
bach 2011; Voigt 2012). Strömbach wiederum half ebenso wie Annedore Schultze 
bei der Erstellung des Quellenbandes, den Dora von Caemmerer 1970 herausgab, 
und in dem drei der in Nijmegen genutzten Grundlagentexte sowie zusätzlich 
Beiträge von Garrett (1970) und Towle (1970) enthalten waren. Die grundlegen-
den Quelltexte zum Casework und ihr Autorinnen wiesen also in den Nieder-
landen und der Bundesrepublik in dieser Phase unabhängig voneinander große 

294 o. V. (1957): Snelle ontwikkeling van het maatschappelijk werk. Prof. Beel bij eerst diplo-
ma-uitreiking van Nijmeegse cursus. In: De Tijd. Dagblad voor Nederland 112, 30.03.1957 
(36532), S. 4; o. V. (1957): Maatschappelijk werksters gediplomeerd. In: de Volkskrant. Ka-
tholiek dagblad voor Nederland 34, 30.03.1957 (9845), S. 4.



438

Schnittmengen auf, und dennoch war die Rezeption kontext- und milieubedingt 
unterschiedlich, wie noch herauszuarbeiten ist.

Als aufschlussreich erweist sich auch ein Typoskript mit einem Kurspro-
gramm, das im folgenden Abschnitt untersucht werden soll.

Programma hogere opleidingen in de Methodieken van het 
maatschappelijk werk. Cursus Casework en Introductie 
Supervisie (1958)

Unter der Überschrift „Programm der Aufbauausbildung in den Methoden der 
Sozialen Arbeit. Kurs Casework und Einführung in die Supervision“ ist ein Kon-
volut von 25 Seiten Typoskript erhalten,295 die sich anhand der Paginierung ver-
mutlich auf Juni 1958 datieren lassen. Es ist unklar, wer die Verfasserin dieser 
Dokumente ist. Die Dokumente bilden das Curriculum des Kurses unter der Lei-
tung von Cora Baltussen ab, sind aber wohl zugleich Teil der Ausschreibung für 
potenzielle Teilnehmende ähnlich gegenwärtigen Modulhandbüchern für Stu-
diengänge. Aus dem Curriculum ist nicht ersichtlich, wer die einzelnen Fächer 
unterrichtet. Allerdings ist davon auszugehen, dass Cora Baltussen nicht selbst 
beispielsweise das Curriculum für Philosophie oder die katholische Morallehre 
konzipierte und ausformulierte. Deshalb ist davon auszugehen, dass das Curricu-
lum als Gemeinschaftswerk unter Baltussen Federführung entstand und von ihr 
getragen wird.

Der Kurs richtet sich sowohl an Sozialarbeitende als auch an Psychiatrische 
Sozialarbeitende (PSW) und stellt damit eine teilweise Zusammenführung der 
bisher zwei getrennten Curricula im ersten Kursjahr dar. Dennoch wird weiter-
hin nach beiden Arbeitsbereichen unterschieden, und im zweiten Jahr werden 
auch unterschiedliche Inhalte vermittelt. Zunächst stellt das Curriculum die 
Fortführung des reinen Casework-Kurses dar, dessen erster Durchgang etwa von 
Winter 1954 bis Frühjahr 1957 lief und dessen zweiter Durchgang zum Jahres-
beginn  1956 gestartet war (s. o.). Es verbindet diese eher am Social Casework 
orientierten Kurse nun mit dem im Herbst  1956 neu gestarteten Kurs für die 
Katholieke Medisch Opvoedkundig Bureaux (KMOB), der deshalb viel stärker 
auf Psychiatric Social Work (PSW) ausgerichtet war. Dieser Kurs muss sich im 
Juni 1958 nahe seinem Abschluss befunden haben. Hintergrund dieser Zusam-
menführung war es zunächst, die KMOB mit Fachpersonal auszustatten, aber 
darüber hinaus auch, breitere Beschäftigungsmöglichkeiten zu eröffnen. Der 
Kurs bietet zudem die Grundlage für die Teilnahme an einem Aufbaukurs zur 

295 Katholiek Documentatie Centrum (KDC), Radboud Universiteit, Nijmegen, Niederlan-
de, Originalsignatur: D/283/[römisch paginiert I–XXIV]/4-6-58. Alle Übersetzungen da-
raus durch den Autor.
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Supervision. Ob der in den USA 1955 erfolgte Zusammenschluss der vier großen 
Fachverbände zur National Association of Social Workers (NASW) und die daraus 
resultierende Übereinkunft einer allgemeinen sozialarbeiterischen Grundausbil-
dung (vgl. Schultze 1960: 423) die Entscheidungen in Nijmegen beeinflusst hat, 
lässt sich nicht nachvollziehen.

Dem Curriculum folgend findet der Kurs 14-tägig jeweils am gesamten Frei-
tag bis Sonnabendnachmittag statt. Zusätzlich ist im ersten Kursjahr 14-tägige 
Supervision von 2¼ Stunden Dauer im Studienzentrum vorgesehen. Zugelassen 
werden kann, wer einen anerkannten Berufsabschluss in Sozialer Arbeit hat. Ein 
persönliches Auswahlgespräch mit der Leitung sowie eine psychologische Ein-
gangsuntersuchung verdeutlichen den hohen Anspruch, den die Ausbildung 
stellt.

Die Kosten für den theoretischen Kursteil lagen bei 175 Gulden, zusätzlich 
war an dieser Stelle nicht näher benannte Fachliteratur für etwa 250,- Gulden 
anzuschaffen. Auch wenn dieser Betrag sich in etwa im gleichen Verhältnis in 
Deutsche Mark tauschen ließ, ist es heute schwierig, den Wert in Relation zu Ge-
hältern und Kaufkraft zu setzen.

Die Ausbildung ist berufsbegleitend und ermöglicht daneben höchstens eine 
Teilzeitbeschäftigung im halben Umfang. Die Teilnehmenden müssen allerdings 
während des Kurses auch die Möglichkeit haben, praktische Erfahrungen in der 
Umsetzung mit Casework zu sammeln.

Der Kurs ist in drei Teile gegliedert: Die viermonatige Einführungsphase 
(„introductie-periode“), die einjährige gemeinsame Ausbildungsphase („gecom-
bineerde opleiding“) und die abschließende einjährige Spezialisierungsphase 
(„opleiding voor Casework en Introductie Supervisie Maatschappelijk Werk“ 
bzw. „opleiding voor P. S. W. [psychiatrisch sociaal werkster] Introductie Supervi-
sie Geestelijke Volksgezondheid“). Die US-amerikanische Begriff des PSW wurde 
offensichtlich direkt ins Niederländische übernommen, wo es bisher keine Ent-
sprechung gab, aber auch nicht den Begriff des „sociaal werkster“, denn Sozial-
arbeiter werden als „maatschappelijk werkster“ bezeichnet.

Aus der Übersichtsdarstellung von Kursinhalten und den jeweiligen Lek-
tionen (s. Abbildung 22) wird erkennbar, dass der Schwerpunkt im gemeinsa-
men Kursabschnitt neben Casework, Supervision oder allgemeiner Sozialer 
Arbeit, nahezu ausschließlich auf psychologischen Themenfeldern liegt: Ent-
wicklungspsychologie, Sozialpsychologie und Soziologie, Sozialpsychiatrie 
und Neuroselehre, Psychologie der Erwachsenen und Konfliktpsychologie, 
Theorie und Methodik mit Bezug zu den verschiedenen Feldern der Sozialen 
Arbeit und der Psychischen Gesundheitsfürsorge. Daneben haben noch Phi-
losophie und das „Christliche Denken über die Probleme des Menschen“, also 
die theologisch-anthropologische Einordnung und Begründung Raum – un-
nötig ist zu erwähnen, dass dies selbstverständlich aus katholischer Perspek-
tive geschieht.
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Abbildung 22: Übersichtsdarstellung der Kursinhalte und des Unterrichtsumfangs, 
Studiecentrum Nijmegen, 4.6.1958, in: Katholieke Dokumentatie Centrum (KDC) 
Nijmegen.
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Pädagogische Inhalte können nur als Wahlfach hinzugezogen werden, juristi-
sche Inhalte sind nicht ersichtlich. Ebenso wird gut sichtbar, dass Casework und 
Groupwork vollständig getrennt gedacht und gelehrt werden, denn gruppenbe-
zogene Inhalte werden nicht explizit aufgeführt.

Über die Pflichtfächer hinaus werden Wahlfächer („capita selecta“) angeboten: 
„Das sittliche Leben im heutigen Denken“ (Moral), „Moderne Entwicklungen in 
der Psychoanalyse“, „Charakterologie“, „Pädagogische Probleme“ (vor allem auf 
Familien bezogen), Ausgewählte Themen aus der Sozialmedizin und Psychosoma-
tik. Wieder wird in Hinblick auf das „sittliche Leben“ der starke moraltheologi-
sche Einfluss des Katholizismus sichtbar. Das Wahlfach „Charakterologie“ verweist 
auf psychoanalytische Einflüsse, die sich unter anderen auf Alfred Adler und Fritz 
Künkel und damit die Linie der deutschen Individualpsychologie zurückführen 
lassen, aber auch auf Franz Alexander und damit vermutlich auch Thomas French 
(Alexander/French 1946), dessen Supervisionen Cora Baltussen in Chicago wenige 
Jahre zuvor erlebte und die Charlotte Towles ([1954]) Lehre prägten.

In beiden Kursjahren findet Supervision statt. Es ist davon auszugehen, dass 
es sich um Einzelsupervision handelt. Die Kursteilnehmenden für Sozialarbeit 
(Maatschappelijk Werk) müssen 50 Stunden pro Kursjahr absolvieren, also etwa 
eine Stunde wöchentlich oder zwei Stunden im zweiwöchentlichen Rhythmus, 
die PSW-Kursteilnehmenden müssen im zweiten Kursjahr sogar 84 Stunden 
Supervision erbringen, also deutlich mehr. Während die Lerninhalte für Case-
work und die psychologischen Fächer jeweils eine ganze Seite des Curriculums 
füllen, sind zur Einführung in die Supervision lediglich fünf etwas kryptische 
Stichwortzeilen geschrieben, die hier der im Original gesetzten Darstellung ent-
sprechen:

„Das »Lehren«296 durch Supervision:

 y Psychologische Faktoren im Casework-Lernprozess
 y Lernstadien
 y Lernprobleme

Entwicklung von Berufsfachkenntnis“
Dass „leren“ in Anführungszeichen gesetzt wurde, erschwert die Übersetzung 

zusätzlich, weil es eine modalisierende Funktion hat: Es ist nicht der eigentlich 
Sinn des „leren“ gemeint, sondern es wird in einer Weise verwandt, von der die 

296 Das niederländische Original „leren“ lässt sich sowohl mit „lehren“ als auch mit „lernen“ 
übersetzen. Der Kontext ist uneindeutig und lässt beide Übersetzungen zu. Da an ande-
ren Stellen im Dokument für das Lehren die Worte „opleiding“ (Ausbildung) oder „do-
ceren“ (dozieren, unterrichten) genutzt werden, spräche das an dieser Textstelle für die 
Entscheidung für eine Übersetzung mit „Lernen“. Dass das Wort in Anführungszeichen 
gesetzt wurde, deutet jedoch auf eine modalisierende Funktion hin, die wiederum eine 
Übersetzung mit „Lehren“ wahrscheinlicher erscheinen lässt.
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Autorin sich distanzieren möchte, weil sie dem Wort einen anderen Sinn unter-
legen möchte oder es als nur einigermaßen passend empfindet. In diesem Sinne 
interpretiert scheint Supervision also keine Lehrveranstaltung im allgemeinen 
Verständnis von Lehre oder Unterricht, sondern etwas Anderes zu sein, für das 
die Autorin kein passenderes Wort findet. Für den deutschen Diskurs wurde 
oben dargestellt, dass es zu diesem Zeitpunkt kein Konzept für pädagogische Be-
ratung gab (s. S. 281 ff.), so dass dieses Verständnis zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht in Worte hätte gefasst werden können. In der außerordentlichen Lehrver-
anstaltung Supervision soll es dann – neben den psychologischen Faktoren und 
der Entwicklung von Berufsfachkenntnis, die scheinbar auch Theorieinhalte sein 
könnten – um die eigenen Lernstadien und Lernschwierigkeiten gehen. Was das 
genau bedeutet, wird nicht weiter ausgeführt. Supervision bleibt auf diese Weise 
eine geheimnisumwitterte black box, von der sich Kursinteressierte und ande-
re Außenstehende vermutlich keine konkreten Vorstellungen machen können. 
Denn zu diesem Zeitpunkt ist nicht davon auszugehen, dass flächendeckend be-
kannt ist, was Supervision bedeutet. Angesichts des Volumens von insgesamt 100 
bzw. 134 Stunden Supervision in zwei Kursjahren sowie der übrigen ausführ-
lichen Ausführungen überrascht diese Unbestimmtheit.

Aus einem unpaginierten und undatierten Beiblatt, das im Konvolut erhalten 
ist, lässt sich auf zusätzliche Studiengruppen unter Baltussens Leitung schließen. 
Die sechsstündigen Treffen fanden demnach zweimonatlich statt und hatten Fra-
gestellungen zu den praktischen Ausbildungsanteilen sowie die Reflexion des 
Casework-Unterrichts zum Inhalt.

Vermutlich bildet dieses Curriculum zumindest in den wesentlichen Grund-
zügen auch die Basis des Kurses, der im September 1959 beginnen soll, und der 
wiederum die Möglichkeit bietet, sich im zweiten Jahr als PSW zu spezialisieren 
(o. V. 1959: 187 f.).

Derweil soll Baltussen als Referentin zu Gesprächstechniken für einen son-
derpädagogischen Studientag des römisch-katholischen Sonderpädagogikver-
bands angefragt werden (o. V. 1957: 228). Was sich aus der vereinbarten Anfrage 
entwickelt, lässt sich nicht rekonstruieren.

Internationale Vernetzung, Erfahrungsaustausch und Studien von Cora 
Baltussen

Ab 1957, als der erste Kurs am Studienzentrum zum Abschluss gekommen war 
und sich vermutlich eine erste Routine entwickelt hatte, lassen sich Cora Baltus-
sens Spuren auch in den Bezügen supranationaler Organisationen finden.

Im Sommer 1957 nahm Baltussen am 15th International Congress of Psychology 
in Brüssel teil (IUPS 1959: 626), wo die Größen dieser Zeit vortrugen, unter an-
deren Jean Piaget, Henri Tajfel, Talcott Parsons und Jacob Levy Moreno (op. cit.: 
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657 f.). Welche der unzähligen Vorträge Baltussen hörte und wie sie diese in ihr 
Denken aufnahm, lässt sich nicht mehr nachvollziehen.

War es das Stipendium der Vereinten Nationen, waren es die Kontakte in die 
Politik, das katholische Netzwerk oder die alten Kontakte aus Brüsseler Zeiten? 
Cora Baltussen gelangte jedenfalls schnell auch in internationale Netzwerke der 
(katholischen) Sozialarbeit: Im Frühjahr 1957 war sie für drei Wochen die Super-
visorin der österreichischen UN-Stipendiatin Berna  T.  Pappert  (1957: 1) wäh-
rend deren Casework-Studienaufenthalt in den Niederlanden. Hier wird sowohl 
sichtbar, wie schnell sie in eine Multiplikatorinnenrolle für ihre eigenen ameri-
kanischen Lernerfahrungen kommt, aber auch, wie multilateral die Programme 
der UN wirkten und auf welchen Pfaden sich das Wissen um neue Methoden in 
Europa verbreitete und weiterentwickelte.

Ebenfalls 1957 wurde sie gemeinsam mit Jacqueline Philbée (1910–1999), Lei-
terin der Katholischen Sozialschule Lille (Frankreich), von der Union Catholique 
Internationale de Service Sociale (UCISS) als Expertin in die Arbeitsgruppe des 
Special European Social Welfare Programmes entsandt und von dort akzeptiert.297 
In der Gruppe arbeiteten darüber hinaus noch Dr. Maria Cao-Pinna aus Rom298, 
Freda Goldsmith aus Paris, Anni Hofer299 aus Zürich, Leoni van der Molen300 aus 
Amsterdam, Jean Snelling301 aus London bzw. Edinburgh und Edna Weber302 aus 
Genf sowie – als einziger Mann – Maurice Milhaud als Programmleiter aus dem 
UN-Büro in Genf mit. Die Gruppenmitglieder waren zuvor mehrheitlich bereits 
mit dem UN-Programm in Kontakt gekommen, wie sich exemplarisch nachwei-
sen lässt: Hofer hatte 1951 am UN-Seminar in Woudschoten 1951 teilgenommen, 

297 Notes From the Iassw [International Association of Schools in Social Work] Secretari-
at  (1960). In: International Social Work 3 (3), S. 26–29; Réunion d’experts des Nations 
Unies sur le Service Social. (1959). In: Service Social Dans le Monde 18 (3 (octobre)), 
S. 193 ; Notes and News (1958). In: The Almoner. A Journal of Medical Social Work 10 
(12 (March)), 428.

298 Dr. Maria Cao-Pinna war um diese Zeit UN-Mitarbeiterin der Technical Assistance Ad-
ministration (UNTAA) und Leiterin des Study Service at the Administration for Italian 
and International Welfare Activities (AAI) bzw. Head of the Research Division at the Am-
ministrazione per le Attività Assistenziali Italiano e Internazionali (AAI). Siehe zu späteren 
Aktivitäten Kidneigh et al. (1961) und Cao-Pinna et al. (1964).

299 Anni Hofer von der Zürcher Schule für Soziale Arbeit hatte gemeinsam mit ihrer Direk-
torin Margrit Schlatter am UN-Seminar 1951 in Woudschoten/Zeist teilgenommen und 
war schon 1950 Stipendiatin im UN-Austauschprogramm (Hofer  1951; Matter  2006; 
2015).

300 Siehe Fußnote 132.
301 Snelling hatte 1952 am United Nations Seminar on Teaching and Supervision of Social 

Casework in Keuruu (Finnland) teilgenommen (Snelling 1953).
302 Edna Weber ist Koordinatorin im internationalen Sozialdienst des United States Escapee 

Program (USEP), das die erfolgreiche Aufnahme und Integration von Flüchtlingen aus 
dem Ostblock als Teil geopolitischer Strategien verfolgte. Sie arbeitete dort im Counsellor 
Training Project, das in Genf angesiedelt war (Weber 1959).
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Snelling 1952 am Seminar in Keuruu in Finnland, Baltussen am Austauschpro-
gramm und Cao-Pinna war als Expertin für die UN in Italien tätig. Die Gruppe 
mit Expert*innen aus fünf Staaten (Frankreich, Italien, Niederlande, Schweiz, 
Vereinigtes Königreich) nahm 1958 ihre Arbeit auf und traf sich zu einer ers-
ten Sitzung am 20./21.1.1958 in Genf (UN 1959).303 Die zweite Sitzung fand am 
19./20. Juli 1959 im französischen Straßburg statt, unmittelbar im Anschluss an 
eine European Regional Conference of Schools of Social Work (Lund 1960).304 Auf-
gabe dieser Expert*innengruppe war es, Musterlehrfälle für die Ausbildung in 
Social Casework zu entwickeln, die nicht dem US-amerikanischen, sondern dem 
europäischen Kontext entsprachen. Augusta Schroeder, Schulleiterin aus Aachen 
und in UCISS-Kontexte eingebunden, war das deutsche „ad-hoc-Komitee“, das 
die Verbindung zum UN-Büro nach Genf herstellte, und über das die Musterfälle 
innerhalb der Bundesrepublik zu beziehen waren.305

Welche Kriterien für die Zusammensetzung der Expertinnengruppe letztlich 
maßgeblich waren, lässt sich nicht rekonstruieren. Ein Proporz nach Nationen 
erfolgte nicht – vielmehr spiegelt sich in den beiden niederländischen Vertrete-
rinnen, die unabhängig voneinander nominiert waren, die niederländische, par-
tikularistische Verzuiling wider. Der UCISS waren offenbar zwei Plätze zugesagt, 
die sie nach internen, unbekannten Kriterien vergab. Auch die IASSW war an 
den Entscheidungen beteiligt und entsandte Delegierte. Die Aufnahme Webers 
aus dem USEP lässt sich in die übergeordneten Strategien des Kalten Krieges ein-
ordnen. Dass Cora Baltussen von der UCISS als Delegierte in diese Expertin-
nengruppe benannt wurde, spricht für ihre im Verband anerkannte Fachlichkeit 
(auch in Hinblick auf ein katholisches Profil) und ihre Vernetzung, aber auch ihre 
Bereitschaft, die strapaziöse Arbeit auf sich zu nehmen und damit das Bestreben, 
die »neuen Methoden« gut zu lehren.

Ein Zwischenbericht aus dieser Expertinnengruppe auf dem 9. UCISS-Welt-
kongress  1958 in Brüssel ist ebenso wenig dokumentiert wie die wahrschein-
liche Teilnahme Baltussens und Philbées, allerdings wurde dort intensiv die 

303 Social Case Records for Teaching Purposes. Report of a European Expert Group Con-
vened by the United Nations (1960). In: International Social Work 3 (3), S. 15–19; UN 
Report on Social Case Records for Teaching Purposes, Geneva 1958.

304 Notes From the Iassw [International Association of Schools in Social Work] Secretari-
at (1960). In: International Social Work 3 (3), S. 26–29; UN Report on Social Case Re-
cords for Teaching Purposes, Second Session of the Expert Group, Strasbourg, 1959.

305 o. V. (1958): L’Union Catholique Internationale de Service Social à Travers le Monde. Aux 
Nations Unies. In: Service Social Dans le Monde 17 (1 (Janvier)), S. 44; o. V. (1958): Notes 
and News. In: The Almoner. A Journal of Medical Social Work 10 (12 (March)), S. 426–
429; o. V. (1959): Réunion d’experts des Nations Unies sur le Service Social. In: Service 
Social Dans le Monde 18 (3 (octobre)), S. 193; o. V. (1960): Social Case Records for Tea-
ching Purposes. Report of a European Expert Group Convened by the United Nations. In: 
International Social Work 3 (3), S. 15–19; o. V. (1960): Notes From the IASSW Secretariat. 
In: International Social Work 3 (3), S. 26–29.
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Kooperation der UCISS als beratende Nichtregierungsorganisation (NRO) mit 
den Vereinten Nationen diskutiert (UCISS 1959: 115–122; Böhle 1958).

Neben ihren zunehmenden internationalen Aktivitäten blieb Baltussen doch 
bodenständig und lokal verwurzelt: Eine Woche vor ihrer Reise nach Genf hielt 
Baltussen am Sonntag, 12.1.1958, einen öffentlichen Vortrag über „Liefdadigheid 
en Rechtvaardigheid in de moderne menselijke verhoudingen“ (Nächstenliebe und 
Gerechtigkeit in modernen menschlichen Beziehungen), dessen Inhalte nicht er-
halten sind.306

Formation des superviseurs (1959)

Die Arbeit der UN-Expertinnenkommission war – jedenfalls bezogen auf Prä-
senzveranstaltungen  – gerade abgeschlossen, als Cora Baltussen zum europäi-
schen Studienseminar der UCISS reist. Es fand vom 13. bis 22.9.1959 in Rapallo 
an der ligurischen Küste nahe Genua mit rund 70 Teilnehmenden aus zehn Na-
tionen statt und stand unter der Gesamtleitung von Professorin Claire Rosseau 
aus dem kanadischen Montréal (s. S. 249). Dort hielt sie ein Referat über die Aus-
bildung von Supervisor*innen (»Formation des superviseurs – Rôle et responsabi-
lités des écoles et des Agences de Service Social«, Baltussen 1962). Als Referentin 
hatte sie sich offenbar auch durch ihre Arbeit für die UN-Expertinnengruppe 
qualifiziert (Hahn 1959: 168). Auch Dr. Augusta Schroeder, frisch als Direktorin 
der katholischen Sozialen Frauenschule in Aachen im Amt und Vorsitzende der 
deutschen UCISS-Kommission, hielt ein Referat (Schroeder 1962). Im Nachgang 
berichtete sie über die Tagung (Schroeder 1960). Zudem nahmen die Aachener 
Dozentin Maria Lingemann, die Münsteraner Dozentin Dr. Veronica Kircher so-
wie die Kölner Schulleiterin Dr. Ella Koll-Bernards teil, die Baltussen 1962 auf 
der Aachener Tagung wiedertreffen sollte (s. u. S. 321 ff.). Aus der UN-Expertin-
nenkommission war Jacqueline Philbée aus Lille angereist. Vom Schotenhof, wo 
Baltussen in den 1930er Jahren als Oblatin ihre Ausbildung absolvierte (s. S. 383), 
war „Melle F. De Beukelaer“ (UCISS 1962: 100) gekommen. Und in den Nieder-
landen berichtete Teilnehmerin Gerris (1960) von dem Seminar. Es war ein pan-
europäisches Treffen der katholischen Fachkräfte zu Casework und Supervision, 
das für Baltussen viele Anknüpfungspunkte bot.

In den Berichten (Schroeder  1960; Gerris  1960) wird deutlich, dass  – wie 
schon 1925 bei Gründung der UCISS – um europäische Vereinheitlichung ge-
rungen wurde und die Begriffe »Supervision, Praxisberatung oder Praxisanlei-
tung« (vgl. Schroeder  1960: 51) von den Schulen sehr unterschiedlich gefüllt 
wurden. Ebenso deutlich wird wiederum der professionsbildende Beitrag zu be-
rufsethischen Fragen und der Verbindung von Theorie und Praxis. Abschließend 

306 o. V. (1958): Katholiek Vizier. In: de Volkskrant 35, 11.01.1958 (10082), S. 4.
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einigte man sich darauf, Supervision als spezifische Aufgabe zu beschreiben, die 
nicht als Tutorium, Anleitung oder Beratung (moniteur, consultant, tuteur; vgl. 
Gerris 1960: 109) zu benennen sei. Einer Aufsichtsfunktion der Supervision wur-
de eine klare Absage erteilt (vgl. Schroeder 1960: 51); immer läge die Verantwor-
tung für die Arbeit bei der Dienststelle. Die Supervision hingegen sei (auch im 
Ausbildungskontext) vorrangig klientenzentriert, während die schulische Ausbil-
dung die Person der Schülerin in den Blick zu nehmen habe und der Supervision 
also Aufgaben der Persönlichkeitsentwicklung und Charakterbildung zukämen. 
Baltussens Referat erlebte Gerris als „warm menselijke, voorzichtige, zeer genu-
anceerde rede“ (Gerris 1960: 110), in der sie dazu aufrief, „verantwoordelijkhe-
den, mogelijkheden en begrenzingen van het maatschappelijk werk binnen een 
Europa-in-verandering“ (op. cit.: 111; vgl. Baltussen 1962: 75) eingehender zu er-
forschen und klären. Baltussen sieht also die Chancen des sich verändernden und 
zusammenwachsenden Europas und sucht nach Möglichkeiten, diese aus Sicht 
der katholischen Sozialarbeit mitzugestalten. In Schroeders Darstellung entsteht 
dabei der Eindruck, dass das Studienzentrum in Nijmegen im Spektrum der 
UCISS den ersten (katholischen) formalen Ausbildungsgang nur für Supervision 
anbietet und somit eine europäische Vorreiterrolle übernimmt (Schroeder 1960: 
53). Im Gegensatz zu dem von Baltussen vorgestellten Ausbildungskonzept nur 
für Supervision im Sinne einer Formalisierung, Institutionalisierung und Pro-
fessionalisierung wird auch immer wieder Feldkompetenz als ausschlaggebendes 
Qualifizierungsmerkmal für die Supervision vorgeschlagen, unter anderen von 
Zofia Butrym307 (Butrym 1962), Dozentin der London School of Economics aus 
England. Dabei erlebt es Psychologin Gerris „vor allem als wertvoll, dass im Se-
minar nicht freistehend Methoden und Techniken gelehrt werden, sondern diese 
stets fest mit den zugrundeliegenden Haltungen und weltanschaulichen Prinzi-
pien und deren Anthropologie verbunden werden“ (Gerris 1960: 111308). Damit 
verdeutlicht sie erneut den hohen Stellenwert der (katholischen) Anthropologie 
im paneuropäisch-katholischen Casework-Diskurs.

Der Vortrag, den Baltussen  1959 auf Englisch hielt (für sie weiterhin eine 
Fremdsprache, auch wenn sie drei Jahre in den USA gelebt hatte), erschien 1962 
in französischer Übersetzung im Tagungsband, der in Italien verlegt wurde 

307 Zofia T. Butrym (1927–2017), als ethnische Polin in Litauen geboren, während der deut-
schen Besatzung im Widerstand, arbeitete anschließend für die UNRRA mit Flüchtlingskin-
dern. 1947 emigrierte sie nach England, wo sie unter anderem am Institute of Almoners ihre 
sozialarbeiterische Ausbildung erfuhr. Sie wirkte als Medical Social Worker am Londoner 
Hammersmith Hospital, unterbrochen von einem Ausbildungsjahr an der Tavistock Clinic, 
bis sie von 1958 bis 1984 Dozentin der London of School of Economics wurde (Pinker 1984).

308 Übersetzung durch den Verfasser.
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(Baltussen  1962), und auch Gerris  (1960) zitiert die übrigen Referentinnen in 
französischer Sprache.309

Die publizierte Fassung ist die einzige überlieferte Fassung des Referats, von 
der unklar bleibt, auf welcher Grundlage die Verschriftlichung und Übersetzung 
des Referates beruht: dem Redemanuskript, einer Mitschrift oder einer später 
nachgereichten Fassung der Referentin? Und wer hat die Übersetzung geleistet? 
Welche Auswirkungen hatte das auf den Text und unseren heutigen Zugang dazu?

Die zahlreichen Aufzählungen, zum Teil stichpunktartig, lassen vermuten, 
dass es ein Skript sein könnte, das noch mündliche Erläuterungen erfuhr, die 
nicht transkribiert oder nachträglich ausgeführt wurden. Ebenso könnte es die 
stichpunktartige Mitschrift aus dem Auditorium sein. Schließlich kann es sein, 
dass die frageartigen Stichpunkte im Text die im Vorfeld des Seminars gesam-
melten Fragen sind (Schroeder  1960), die die Referentinnen beantworten und 
mehr oder minder geschickt in ihr Referat aufnehmen. Gerade das Stichpunkt-
artige des Textes mit seinen vielen (rhetorischen?) Fragen, erschwert die Über-
setzungen erheblich, weil es wenig Textfluss und damit nur einen eingeschränkt 
erkennbaren Zusammenhang gibt.

Dieser Text ist aufgrund seiner Übersetzungsgeschichte deshalb der von Bal-
tussens Texten am schwersten zugängliche und interpretierbare. In der Arbeit 
zwischen französischem und deutschem Text schimmert anhand von Ausdrü-
cken und Redewendungen durch, wie das englischsprachige Referat formuliert 
gewesen sein mag. Dazu tragen auch die amerikanischen Fragmente bei, für die 
es seinerzeit offenbar keine passende französische Übersetzung gab: field work 
instructor, purposeful, stress situations und ggf. auch staff. Es wird erfahrbar, dass 
durch die zahlreichen Übersetzungen Ausdrücke sinnleer oder verfälscht wur-
den. Eine wörtliche Übersetzung aus dem Französischen produziert vor allem 
kryptische Phrasen, die nur mit Kontextwissen wieder korrigiert werden können. 
Am Wort »Schüler«310 werden diese Übersetzungsproblematiken sehr nachvoll-
ziehbar. Entsprechend stellt sich für die Übersetzung die Frage, wie sinnvoll es ist, 

309 Möglicherweise wurden im Rahmen des Seminars vorläufige Textfassungen verteilt, aus 
denen Gerris zitieren konnte, oder sie nutzte ihre persönliche Mitschrift französischspra-
chiger Referate.

310 »L’élève«, das in der französischen Übersetzung genutzte und gedruckte Wort, kann so-
wohl männlich als auch weiblich sein. Es ist die Übersetzung des vermutlich im engli-
schen Referat gebrauchten Worts »student« in einen seminaristischen Kontext. Aus dem 
Text lässt sich nicht schließen, in welcher Geschlechtsform es genutzt und wie es von den 
Hörenden verstanden wurde. Im Folgenden wird die männliche Form »Schüler« genutzt, 
in die 1959 auch ins Deutsche übersetzt worden wäre, wobei die Realität an den Fach-
schulen eine andere war: Die Mehrzahl dieser »Schüler« war (und ist bis heute) weib-
lich. Eine zeitgemäße Übersetzung mit »Studierende« entspräche nicht der damaligen 
Übersetzung, dem Sprachgebrauch und der Realität an den Sozialschulen, auch wenn es 
anschlussfähiger an das englischsprachige Referat und in der heutigen Sprache verständ-
licher und angemessener wäre. Vergleichbares gilt für zahlreiche weitere Vokabeln.
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den Text wortgetreu zu übersetzen, wenn er dadurch aber nicht mehr verständ-
lich ist. Selbst eine diplomierte Übersetzerin ist mit der Übersetzung letztlich 
überfordert, weil es dafür das fachspezifische Kontextwissen des Casework-Dis-
kurses der 1950er Jahre braucht. Eine dann angefertigte Übersetzung ist aller-
dings keine wortgetreue Übersetzung mehr, sondern birgt eine Interpretations-
leistung. Spätestens danach lässt sich nicht mehr feststellen, was zum damaligen 
Zeitpunkt wirklich gesagt oder gewusst wurde, weil in die Interpretation auch 
immer der heutige Wissensstand mit einfließt. Aus diesem Dilemma scheint es 
für diesen Text keinen Ausweg zu geben, so dass dieser Text die geringste Validi-
tät in Hinblick auf Cora Baltussens Denken aufweist.

Deutlich wird das auch am Zitat John Deweys. Baltussen wird in ihrem eng-
lischsprachigen Referat den ursprünglichen Text von Dewey (2008 [1938]) zitiert 
haben, im Idealfall vollständig und korrekt. In der Tagungsdokumentation wurde 
dieses Zitat ins Französische übersetzt, ohne die ursprüngliche Quelle oder eine 
möglicherweise vorliegende wissenschaftliche Übersetzung ins Französische an-
zuführen. Dieser Umstand ist auch der damaligen, häufig laxeren Zitationspraxis 
geschuldet. Wie ist nun an dieser Stelle zu verfahren? Ist der englische Urtext als 
Grundlage für eine neue Übersetzung ins Deutsche heranzuziehen oder die vor-
liegende Übersetzung von Correll (1963; identisch in Horlacher/Oelkers 2002), 
die in etwa dem Zeitpunkt des Referats entspricht, oder ist anhand des franzö-
sischsprachigen Tagungsbandes eine Übersetzung ins Deutsche vorzunehmen? 
Da Corrells Übersetzung dieser Textstelle insbesondere im ersten zitierten Satz 
sinnverändernde Abweichungen aufweist und auch die französische Überset-
zung vom Urtext abweicht und diesen verkürzt, scheint eine Neuübersetzung aus 
dem englischen Urtext in Hinblick auf das heutige Textverständnis die sinnvolls-
te Umgehensweise mit der Problematik zu sein, ohne sie in einem historisch-re-
konstruktiven Sinn befriedigend zu lösen.311

Insgesamt steht der Vortrag im Kontext der sozialarbeiterischen Ausbildung 
an den Wohlfahrtsschulen. Supervision wird  – zumindest im Vortrag  – nicht 
über den schulischen Kontext hinaus als »éducation permanente« gedacht, son-
dern als Weg zum Lernen des Caseworks gesehen. Entsprechend geht Baltussen 
in ihren Überlegungen von eben dieser schulischen Ausbildungssituation aus.

In ihrem Referat finden sich zahlreiche Fortführungen von Gedanken, die 
sie bereits in ihrem Vortrag  1957 ansprach, so dass sich eine hintergründige 

311 Grundsätzlich ist auch hier bezüglich des Kontextes vorauszuschicken, was für Baltussens 
Vortrag zum Kursabschluss 1957 in Nijmegen galt (Baltussen 1957): Baltussen referiert 
im Kontext einer paneuropäischen katholischen Verbandstagung in der italienisch-ka-
tholischen Stadt Rapallo. Es ist also sowohl der Kontext, der es ihr ermöglicht, über die 
Verbindung der Sozialen Arbeit mit dem katholischen Glauben zu sprechen, als dass er 
es auch geradezu verlangt. Auch wenn einige Monate zuvor die Vorbereitungen für das II. 
Vaticanum begonnen hatten, dürfte dieser Modernisierungsprozess noch keine größeren 
Auswirkungen auf die Tagung in Rapallo gehabt haben.
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Weiterentwicklung von Baltussens Position erkennen lässt. Baltussen beschreibt 
Soziale Arbeit erneut als dynamisch, weil sie sich den sich verändernden Pro-
blemlagen anpassen und auf sie reagieren muss. Dadurch beschreibt sie eine 
Verschiebung der Hilfebedarfe in der Sozialen Arbeit: Es ist nicht mehr (vor-
rangig) materielle Armut, sondern es ist die Verletzbarkeit, es sind psychische 
und soziale Probleme, die in den Fokus der Sozialen Arbeit gelangen. Hier lässt 
sich eine Parallele zum kontemporären deutschen Diskurs erkennen (vgl. Wol-
lasch in Muthesius 1962: 358). Baltussens zielt dabei aber nicht auf ein wissen-
schaftliches Erkenntnisinteresse im Sinne einer Ursachenforschung, sondern 
auf einen pragmatischen und lösungsorientierten Umgang mit dem Phänomen.

Zentral ist ihre Aussage, „dass der Mensch, der Probleme hat, durch die 
Hilfe, die er erhält, das Gefühl hat, als Mensch zu gelten“ (Baltussen  1962: 
67)312. In dieser Aussage verbirgt sich mehr als nur die Akzeptanz des Gegen-
übers, nämlich die Anerkennung des Anderen als gleichwertiges Gegenüber, 
und, aus katholischer Perspektive, Ebenbild Gottes. Dem katholischen Kontext 
angemessen erklärt sie „[d]ie im Casework verwendeten Prinzipien [… als] 
im Wesentlichen christlich“ (ib.). Das mag wohl für die Prinzipien an sich wie 
Akzeptanz oder Selbstbestimmung gelten, und hier mögen auch Inhalte von 
Rogers Lehre in Chicago eingeflossen sein. Es steht jedoch in zweierlei Wider-
spruch: Zunächst vereinnahmt Baltussens Aussage die Geschichte des Case-
work, die – zumindest in der neueren Entwicklung seit der Ablösung von den 
Charity Organization Societies (COS) – nicht mehr in einer originär christlich-
philantropischen Entwicklungslinie stand und auch stark durch Einflüsse aus 
dem jüdischen Denken beeinflusst wurde. Zweitens stellt sie sich gegen weite 
Teile der katholischen Kirche, die das Casework unter anderem aufgrund sei-
ner starken Verbindung zur Psychoanalyse als materialistisch und damit katho-
lischen Prinzipien entgegenstehend wertete. Und schließlich wählte Baltussen, 
die als Niederländerin mit der Existenz des Protestantismus vertraut war, das 
Wort „christlich“, nicht „katholisch“. Ob sich darin tatsächlich ein ökumeni-
sches Denken abbildet oder nur die katholische Perspektive, lässt sich nicht 
auflösen. Erkennen lässt sich hingegen, dass sie sich von christlichen Prinzipi-
en hin zu allgemeinen humanitären Prinzipien öffnet, zu „Grundbedürfnissen 
der Menschheit“ (ib.). Der von ihr genutzte Begriff „Bedürfnis“ schließt dabei 
sowohl an Diskurse im Kontext der Human Relations-Bewegung an, vor allem 

312 Deutsche Übersetzung aller Zitate aus diesem Text: Diplom-Übersetzerin Birte Hänsch, 
Köln, und Volker Jörn Walpuski. Die Seitenzahlen verweisen jeweils auf den Original-
text, da bisher keine publizierte Übersetzung vorliegt. Die Übersetzung von Birte Hänsch, 
fachlich exakt, löste dennoch Unbehagen und das Gefühl aus, nicht treffend zu sein. Die-
ser Eindruck entsteht durch das beim Autor, aber nicht bei der Übersetzerin vorhandene 
Kontextwissen und der Rezeption vergleichender Texte aus der gleichen Entstehungszeit 
oder von der Autorin. Aus diesem Grund hat der Autor die Übersetzung unter Zuhilfe-
nahme von Wörterbüchern sanft angepasst.
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aber an die katholischen Anthropologien und mehr noch an die Arbeit Char-
lotte Towles (1945): „Common Human needs“.

Nach einer allgemeinen Einleitung stellt Baltussen fest, dass es in Europa bis-
her kaum Supervisor*innen gibt, so dass über deren Ausbildung nachzudenken 
sei (ib.). Die Ausbildung der Supervisor*innen muss sich an der Ausbildung 
an den Sozialschulen orientieren. Dafür ist einerseits Fachwissen wichtig, aber 
eben nicht nur. Denn wenn die „emotionale Entwicklung [der Schüler*innen] 
so gesund war, wie die Entwicklung eines aufrechten und unabhängigen Geistes 
sein kann, wird der Schüler sich besser in die Arbeitsrealität integrieren, keine 
Angst vor dem Kontakt mit Menschen haben und selbstständig denken können. 
Im Lernprozess dieses Berufes ist der emotionale Aspekt ebenso wichtig wie der 
intellektuelle Aspekt“ (op. cit.: 68). In diesen Gedanken lässt sich als Fortführung 
von 1957 erkennen, wie wichtig ihr die professionelle Arbeitsbeziehung zwischen 
Sozialarbeiter*in und Klient*in ist, die über intellektuelle Dimensionen hinaus 
geht. Um diese Arbeitsbeziehung nutzen zu können, bedarf es einer emotiona-
len Entwicklung, also auch einer persönlichen Reife. Dazu gehört, dass es „unter 
anderem sehr wichtig [ist], dass der Schüler offen für den Klienten ist, dass er für 
ihn da ist, dass er versteht, ohne zu urteilen, dass er sich nicht in eine tolerante 
Haltung zurückzieht, dass er bereit ist, Verantwortung für sich selbst zu über-
nehmen, und dass er auch eine positive und konstruktive Lebenseinstellung hat. 
In dieser Phase der Berufsausbildung ist es wichtig, dass Denken, Fühlen und 
Handeln verinnerlicht werden“ (ib.). In der von Baltussen angesprochenen ak-
zeptierenden Haltung gegenüber dem Klienten lassen sich die Einflüsse von Carl 
Rogers wiederfinden.

Doch Akzeptanz und eigene positive Lebenseinstellung genügen nicht. Denn 
auffällig ist Baltussens Betonung des „aufrechten und unabhängigen Geistes“ 
(ib.) und des selbstständigen Denkens. Dies erinnert an die deutsche Forderung 
nach urteilsfähigen Fürsorgerinnen, die entscheiden können, lässt sich als de-
mokratischer Impuls verstehen, steht aber auch in einem gewissen Widerspruch 
zum hegemonialen Prinzip der katholischen Kirche und einer psychotechni-
schen Effizienzsteigerung beim Personal. Darüber hinaus benennt Baltussen ad-
vokatorische Aspekte, wenn sie der Sozialen Arbeit ins Aufgabenbuch schreibt, 
Verantwortung für den Menschen mit Problemen und für die Gesellschaft zu 
übernehmen, soweit dies zum Beruf gehört (vgl. ib.).

Wenn Baltussen dann im Folgenden über die Identifikation mit der Profes-
sion spricht, bleibt unscharf, ob sie auf den Professionsbegriff abzielt wie Rapo-
port (1963) unter Aufnahme von Tyler (1952) und Merton (1960), denn sowohl 
im Englischen wie Französischen sind Beruf und Profession zunächst identische 
Begriffe. Treffend scheint hier zunächst ein Verständnis nicht im Sinne einer 
Professionstheorie, sondern im Sinne einer beruflichen Sozialisation zu sein. Al-
lerdings ist der Übergang zwischen den Begriffen fließend, wenn Baltussen da-
für votiert, dass die „Sozialarbeit […] die volle Verantwortung für ihre eigene 
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Entwicklung als Beruf übernehmen [muss], indem sie sich durch alle möglichen 
geeigneten Disziplinen bereichert. »Die Weisheit des Berufsstandes ist nicht mit 
dieser Generation geboren, aber sie muss auch nicht mit ihr sterben«313“ (Baltus-
sen 1962: 69). Baltussen verweist mit dem Zitat erneut auf ihre Lehrerin Char-
lotte Towle,314 die Supervision auch als Lernprozess für die Entwicklung einer 
professionellen Haltung sah. Für diesen Lernprozess war das Verständnis des 
sozialarbeiterischen Auftrags im gesellschaftlichen Kontext vonnöten (vgl. Pos-
ner 1995: 198–199).

Entsprechend dieses Verständnisses als Lernprozess sieht Baltussen die 
„Hauptaufgabe des Supervisors [… darin]:

 y dem Sozialarbeiter Anweisungen und Hilfestellung zu geben;
 y die Fähigkeiten für den Beruf zu steigern, wobei genau darauf zu achten ist, 

wie die Supervision es den Sozialarbeitern ermöglicht, ihre persönlichen 
Qualitäten für den Beruf so gut wie möglich selbst zu entwickeln.“ (Baltus-
sen 1962: 70)

Damit weist Baltussen zunächst auf eine unterweisende und ausbildende Funk-
tion der Supervision im Ausbildungskontext hin (vgl. Kadushin/Harkness 2014). 
Sie sieht diesen Lehr-Lern-Prozess aber nicht als einen dozierenden Unterricht 

313 Charlotte Towle: „VI. Knowledge of history and understanding of its use. 1. As a Means 
to Professional Wisdom. For the solution of social problems this area of learning is taught 
in social casework as well as in all other course sequences. The members of a profession 
have responsibility for the evolution of its practice. It is their charge to exert effort that 
history may not retrogressively repeat itself (Towle 1948). This obligation is a difficult one 
to discharge in social work. Social work always is practiced under urgent conditions. So-
cial workers must make emergency decisions under pressure of changing circumstances, 
timed by forces beyond their control. It is easy for social workers to cultivate immediacy 
and to assign recurrent short-sightedness to pressures of time and circumstance. Throug-
hout the curriculum, history is taught both as a content of knowledge and as a method. It 
is important that students get a sense that the profession’s wisdom has not been born of this 
generation nor need it die with it. Accordingly, it is desirable to teach trends in thinking 
and practice. The pressure of the current scene on the integrative capacity of the student 
makes it difficult to teach the evolution of social casework practice more than fragmen-
tarily in the time allotted. The character of social casework literature does not facilitate 
teaching trends, in that it is not »cumulative and structured.« For historical perspective 
beyond the span of time of his own experience, the instructor must engage in laborious 
research and largely do his own synthesizing.“ Towle (1967 [1954]: 277 f.; Hervorhebung 
VJW)

314 Charlotte Towle war 1955/1956 als Fulbright Scholar für ein Jahr an der London School of 
Economics und auch auf UN-Seminaren, und es mag sein, dass einige Teilnehmer*innen 
dort selbst Towle begegnet waren (Hartshorn 1982: 94 f.; Ohles et al. 1997: 316) oder 1952 
die Lehre von Lydia Rapoport (1953) hörten, die als Towles Schülerin das Kommen ihrer 
Lehrerin dort gewissermaßen schon vorbereitete.
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an, sondern als Unterstützung und Befähigung zum Selbstlernen und der indivi-
duellen Entwicklung. Die Supervision muss sich dabei selbst reflektieren, sowohl, 
um im Hinblick auf den transnationalen Transfer die „bereits in den Herkunfts-
ländern beobachteten schwachen Seiten der Supervision“ (Baltussen 1962: 70)315 
zu vermeiden, als auch, um bei Supervisand*innen Langeweile im Supervisions-
prozess zu vermeiden.

Praxisnah gibt Baltussen kursorische Einblicke in die Konzepte des Studien-
zentrums und berichtet von den dortigen Casework-Kursen. Danach gehörte 
zum Konzept der „Einführung in die Supervision“, dass nach Abschluss dieses 
Kurses einige Absolvent*innen „jüngere Sozialarbeiter oder Schüler von Fach-
schulen für Sozialarbeit zu supervidieren“ (ib.) hatten. Daraus entwickelte sich 
eine erste formale Supervisionsausbildung, für die gilt, was für die berufliche 
Bildung allgemein als Ziel gilt: Notwendige theoretische Kenntnisse vermitteln, 
Sammeln von Praxiserfahrungen durch das Studium einiger Supervisionsfälle 
ermöglichen sowie die Entwicklung einer Identifikation mit dem Beruf, also die 
berufliche Sozialisation. Während sich die theoretischen Inhalte notwendiger-
weise an den Ausbildungsinhalten der Wohlfahrtsschulen orientieren, hat sich 
für die Supervisionsausbildung die (Tonband?-)316Aufzeichnung der Supervi-
sionssitzungen als hilfreich erwiesen. Anhand der detaillierten Aufzeichnung 
lässt sich „studieren, was in dem besagten Gespräch geschieht, auf welche As-
pekte des Gesprächs die größte Aufmerksamkeit gerichtet war, wie und wo der 
Supervisor versagt oder die grundlegenden Prinzipien zur Erkundung der Si-
tuation geschickt angewandt hat“ (op. cit.: 71). Denn es kommt nicht nur dar-
auf an, über das notwendige Theoriewissen zu verfügen, sondern auch darauf, 
sich dessen bedienen zu können.317 Dafür gilt es, ein »professionelles Ich« durch 
Selbstreflexion zu entwickeln, um einen „Prozess des Verstehens“ (ib.) zu initi-
ieren. Dieser ist zweidimensional sowohl als intellektuelles als auch emotiona-
les Verstehen zu begreifen (ib.).

Baltussen stellt eine Liste der aus ihrer Sicht notwendigen Lehrinhalte des 
Supervisionskurses vor:

315 Diese Reflexion von Schwierigkeiten des transnationalen Methodentransfers, wie bei Bal-
tussen sichtbar, wurde wiederholt bestritten oder als ungenügend kritisiert (u. a. Rings-
hausen-Krüger 1977; Belardi 1992).

316 Das französische Wort „l’enregistrement“ (Baltussen 1962: 71) bietet sowohl die Über-
setzungsmöglichkeit einer technischen Aufzeichnung als auch einer exakten Protokol-
lierung. Verwiesen sei erneut auf die translatorischen Probleme. Die Nutzung von Ton-
bandgeräten wäre durchaus denkbar, denn diese kamen Anfang der 1950er Jahre für den 
Heimbereich auf den Markt. Gerhard Leuschner wiederum berichtet davon, dass Ton-
bandaufzeichnungen Anfang der 1960er Jahre in seiner Supervisionsgruppe zur Fallbe-
sprechung genutzt wurden (Gröning 2013: 87 f.).

317 Baltussen zitiert oder paraphrasiert an dieser Stelle vermutlich Charlotte Towle ([1954]). 
Mangels Quellenangabe und durch die Übersetzungen lässt sich die Quelle derzeit nicht 
ermitteln.
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„A. Erforderliche Kenntnisse in Bezug auf den Schüler:

1. Status und Verantwortung des Supervisors in der Dienststelle.
2. Inhalt und Bedeutung von Supervision als Ausbildungsmodus in der Sozial-

arbeit; die spezifischen Merkmale dieses Ausbildungsmodus im Vergleich zu 
anderen Lernsituationen.

3. Vorbereitung auf eine Supervision in einer Dienststelle und Erstellung eines 
Plans für diese Erfahrung. Vorstellung des Schülers bei der Dienststelle etc.

4. Zusammenstellung eines Ausbildungsprogramms, das auf jeden Schüler indi-
viduell zugeschnitten ist.

5. Bedeutung der Gesprächsberichte in der Supervision.
6. Vermittlung von Prinzipien und Methoden des Casework für die Supervision.
7. Untersuchung der psychologischen Faktoren, die das Lernen der Schüler so-

wohl negativ als auch positiv beeinflussen. Verschiedene Lernstufen und Pro-
bleme, die während dieser verschiedenen Phasen aufgedeckt wurden.

8. Evaluierung der vom »Supervisanden« geleisteten Arbeit bezüglich seiner 
Möglichkeiten und Fortschritte.

9. Abschluss einer Supervisionserfahrung.318

B. Erforderliche Kenntnisse in Bezug auf den Supervisor

a. Das Lernen wird durch die während der Supervision gewonnenen Erfahrun-
gen begünstigt, was zu einer Verbesserung der Ausübung seiner Funktion 
führt.

b. Wert, Inhalt und Gebrauch von Supervisionsberichten.
c. Die Unterscheidung und das Verständnis für die verschiedenen Typen von 

Schülern, ihre Motive und persönlichen Möglichkeiten, diesen Beruf auszu-
üben.

d. Die psychologischen Implikationen der Beziehung »Supervisor  – Supervi-
sand« und der Supervisionssituation sowohl in Bezug auf den Supervisor als 
auch auf den Supervisanden.

e. Reflexion der während der Supervision gemachten Erfahrungen.
f. Notwendige Anforderungen bezüglich der Person und der Kenntnisse des 

Supervisors.
g. Die Mängel (oder Fehler), die bei der Ausübung seines Berufs auftreten, zu 

kennen, zu verhindern und zu meistern“ (op. cit.: 71–72).

318 So die wörtliche Übersetzung aus dem Französischen, hinter der die ursprüngliche engli-
sche Formulierung „achievement of a supervision experience“ durchschimmern könnte. 
Gemeint ist vermutlich: Abschluss eines Supervisionsprozesses. Dies lässt sich sowohl als 
Beendigung des Supervisionsprozesses verstehen als auch im Sinne einer erfolgreichen 
Teilnahme an einem Prozess. Die Nutzung des Wortes „experience“ deutet auf eine weite-
re Begriffsunsicherheit hin, aber auch darauf, dass es erfahrungsorientiertes Lernen ist.
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In dieser Auflistung wird zunächst deutlich, was sich hinter den fünf knappen 
diesbezüglichen Zeilen in dem Curriculum aus Nijmegen von 1958 verbirgt 
(s. S. 440). Sichtbar wird ein Nachdenken über das Verhältnis und die Beziehung 
zwischen Supervisor und Supervisand und die damit verbundenen Rollen. Bal-
tussen scheint von einer internen Supervision innerhalb der Dienststelle zu spre-
chen, denn es lässt sich noch kein Hinweis auf Dreieckskontrakte (English 1975) 
finden. Vielmehr hat sie vor dem inneren Auge das Bild eines „field work in-
structor“ (Baltussen  1962: 74) ähnlich den US-amerikanischen Verhältnissen, 
wo der Supervisionsbegriff teilweise sowohl im schulischen Klassenzimmer als 
auch an der Praxisstelle genutzt wird (vgl. Hollis  1952; Reynolds  1952; Tow-
le 1948; [1954]). In der intensiven Auseinandersetzung mit Lernprozessen lässt 
sich durch die Arbeiten ihrer Lehrerin Charlotte Towle ([1954]) auch der bereits 
dargestellte Einfluss der Psychoanalytiker Thomas French und Franz Alexander 
erkennen, den sie hier nicht ausweist. Stattdessen zitiert sie John Dewey319 und 
verweist damit auf die ebenfalls prägenden reformpädagogischen und demokra-
tischen Einflüsse.

Der Kurs in Nijmegen integriert ergänzend zur oben benannten Lern- auch 
eine Form der Lehrsupervision, indem sich die Teilnehmenden verpflichten, 
während des Kurses je sechs eigene Casework-Prozesse supervidieren zu las-
sen und prozesshaft in der Lerngruppe zu besprechen. Denn die „Verwendung 
von Studienfällen in der Supervision hat sich als äußerst wertvoll erwiesen. Bei 
unseren ersten Treffen erörterten wir die Fälle anderer unbekannter Superviso-
ren – später verwendeten wir die Fälle von Gruppenmitgliedern. Eine unserer 
Erfahrungen, die eine unserer wertvollsten Lernmöglichkeiten ist, besteht darin, 
sich dieser Fälle zu bedienen  – aber nicht in der Anfangsphase. Wir möchten 
zunächst über andere Fälle nachdenken, bevor wir ausreichend sicher sind, um 
unsere eigenen Fälle vorzustellen“ (Baltussen 1962: 72–73). Damit folgt Baltussen 
ebenfalls Towles ([1954]) auf das Casework bezogene Konzept einer schrittweisen 

319 Baltussen zitiert: „Responsibility for selecting objective conditions carries with it, then, the 
responsibility for understanding the needs and capacities of the individuals who are learning 
at a given time. It is not enough that certain materials and methods have proved effective 
with other individuals at other times. There must be a reason for thinking that they will 
function in generating an experience that has educative quality with particular individuals 
at a particular time. It is no reflection upon the nutritive quality of beefsteak that it is not 
fed to infants. It is not an invidious reflection upon trigonometry that we do not teach it in 
the first or fifth grade of school. It is not the subject per se that is educative or that is con-
ducive to growth. There is no subject that is in and of itself, or without regard to the stage 
of growth attained by the learner, such that inherent educational value can be attributed 
to it. Failure to take into account adaptation to the needs and capacities of individuals was 
the source of the idea that certain subjects and certain methods are intrinsically cultural 
or intrinsically good for mental discipline. There is no such thing as educational value in 
the abstract“ (Dewey 2008 [1938]: 27; Hervorhebung VJW, im Original rekonstruiert aus 
der französischen Übersetzung in Baltussen 1962).
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Heranführung an Praxisfälle mit zunehmenden Schwierigkeitsgraden und be-
rücksichtigt zugleich, wie beschämend der Einblick und die Diskussion über die 
noch unzulängliche eigene Arbeitspraxis sein kann.

Bei der Auswahl von Supervisor*innen votiert Baltussen nicht ausschließlich 
für die erwiesene Fachkompetenz als Sozialarbeiter*in, denn ein guter Sozial-
arbeiter sei nicht zwangsläufig ein guter Supervisor. Im Gegenzug sei aber ein gu-
ter Supervisor ein guter Sozialarbeiter. Das spricht einerseits für Supervision als 
ein Aufstiegs- und Weiterqualifizierungsprojekt für Sozialarbeitende. Es spricht 
aber auch für ein spezifisches Kompetenzprofil mit einer Beratungs- und Lehr-
kompetenz.

Denn Baltussen ist nicht primär Feldkompetenz wichtig, sondern Aufbau 
und Pflege zielstrebiger und konstruktiver Beziehungen im Netzwerk um den 
Supervisanden herum und eine Gewandtheit in den Methoden des Casework. 
Damit betont sie noch einmal die Wichtigkeit, mit der persönlichen Beziehung 
zu arbeiten und diese zudem auf den Einzelfall abzustimmen und individuell mit 
Supervisanden arbeiten zu können. Dieses Arbeiten in individuellen Beziehun-
gen erfordert eine kritische Reflexion der unterschiedlichen Rollen und Funk-
tionen und auch eine kritische Selbstreflexion. Mit ihrem Hinweis, dass es dafür 
„eine gesunde Reife und emotionale Stabilität“ (Baltussen 1962: 74) brauche, ver-
weist sie auf die psychoanalytisch beeinflusste Persönlichkeitsentwicklung, die 
auch Towle ([1954]) herausstellt. Es gelte, neues Wissen – sowohl im Sinne eines 
intellektuellen Wissens als auch der Selbsterkenntnis – zu integrieren und sich 
selbst zu akzeptieren. Dazu gehört auch das Wissen um die eigene Begrenztheit. 
Zugleich lässt sich im Betonen der Beziehung die Human Relations-Bewegung 
wiedererkennen.

In ihren Schlussfolgerungen lässt sich zunächst Ungeduld und Kritik erken-
nen: „Ich glaube, ehrlich gesagt bin ich überzeugt, dass es gerechtfertigt ist, die 
Soziale Arbeit als Berufsstand für die sehr lange Zeit und die unangemessene 
Art und Weise zu kritisieren, die sie bis in unsere Tage gebraucht hat, ihre beruf-
lichen Standards zu verbessern“ (Baltussen 1962: 75). Hintergründig verweist sie 
damit zugleich auf Professionalisierungsdiskurse (vgl. Flexner 1915; Tyler 1952), 
denn die Verbesserung der beruflichen Standards soll – ihren Ausführungen fol-
gend – durch die Integration wissenschaftlicher Erkenntnisse, die Arbeit am in-
dividuellen Fall und kritische Selbstreflexion erfolgen und berufsständisch selbst 
organisiert sein. Die Ausrichtung an gesellschaftlichen Werten oder einer Ethik 
bedarf im katholischen Kontext keiner gesonderten Erwähnung, weil sie schlicht 
selbstverständlich ist.

Mit ihrem Vortrag in Rapallo präsentiert Baltussen transnational ein erstes 
Konzept für eine reine Supervisionsausbildung. Im katholischen Milieu setzt sie 
damit als Pionierin einen Meilenstein, und zugleich bricht sie mit dort bis da-
hin gültigen Positionen wie der kategorischen Ablehnung der Psychoanalyse. Im 
Vortrag lässt sich stark die psychoanalytisch und pädagogisch beeinflusste Lehre 
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Charlotte Towles und ihres Umfeldes (Alexander/French 1946; Tyler 1952; Edith 
Abbott; Perlman (1950); vgl. Towle [1954]: xxii f. und 415–420) aus Chicago wie-
derfinden, aber auch John Deweys demokratischer Pragmatismus. Allerdings 
weist Baltussen ihre Referenzen kaum aus und nimmt auch keinen expliziten 
Bezug auf wissenschaftliche Theorien, so dass ihre theoretischen Fixpunkte nur 
mühsam zu rekonstruieren sind. Ihr Vortrag bleibt pragmatisch, aus heutiger 
Sicht aber dennoch unpräzise. Sie betont das Katholische nicht, weil es unaus-
gesprochen präsent ist (die Tagungsdokumentation beginnt mit einem Grußwort 
des Papstes), rezipiert aber auch nicht die explizit thomistische Casework-Schule 
nach McCormick (1948; 1954). Die Einflüsse von Carl Rogers lassen sich eben-
falls nicht explizit nachweisen, aber implizit in der Verbindung und Integration 
des Caseworks in die katholische Lehre.

An der Tagung nahmen lediglich vier Deutsche teil, sämtlich Leiterinnen 
oder Dozentinnen nordrhein-westfälischer Wohlfahrtsschulen. Vielleicht ist es 
neben der weltanschaulichen auch die räumliche Nähe, die begünstigende Vor-
aussetzungen für eine beginnende Kooperation schufen, auf jeden Fall aber der 
im Land Nordrhein-Westfalen geführte Diskurs und geschaffene Rahmen, der 
die »neuen Methoden« just zu dieser Zeit in seine Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung aufnahm.

Verabschiedung aus dem Studienzentrum Nijmegen

Zum Jahresende  1959 stirbt die belgische Sozialarbeiterin, Parlamentarierin, 
Frauenrechtlerin und Generalsekretärin der UCISS, Maria Baers  (1883–1959), 
der Baltussen in Brüssel und New York begegnet sein könnte (Walpuski 2021a). 
Baltussen steuerte einen kurzen Nachruf in der Verbandszeitung Service Social bei 
(Baltussen 1961), der auf eine zumindest lose persönliche Bekanntschaft schlie-
ßen lässt.

Baers Tod überschattet auch die kurz darauf vom 16. bis 18. Januar 1960 in 
Luxemburg stattfindende paneuropäische Studientagung der Union Catholique 
Internationale de Service Sociale (UCISS), an der Baltussen teilnimmt. Leo Vis-
mans OP, Dozent der katholischen Schule in Amsterdam, berichtet darüber 
in den Niederlanden (Vismans  1960). In Luxemburg lobt er die Referate von 
UCISS-Präsident Georges Hahn, Martha Krause-Lang aus München, trifft auch 
„Miss E. White“ aus England wieder (s. S. 248) sowie „veel nonnetjes van allerlei 
pluimage“ (Nonnen aus vielen Ordensgemeinschaften). Es wird über die Schwei-
gepflicht von Sozialarbeitenden diskutiert, die nicht erst dann greifen solle, wenn 
im Sinne eine „responsabilitée participée“ auch Ärzte in multiprofessionellen 
Teams mitarbeiten. Diese Diskussionen verweisen ebenso auf Professionalisie-
rungsbemühungen wie die Kritik am gastgebenden Luxemburger Verband Union 
Catholique Luxembourgeoise d’infirmières et d’assistantes sociales (UCLIAS), in 
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dem die Soziale Arbeit noch den Krankenschwestern nachgeordnet sei.320 Baltus-
sen hält dort ein eindrückliches Referat über Casework und Supervision, auf das 
Vismans jedoch inhaltlich nicht näher eingeht und von dem bisher keine Text-
fassung aufgefunden wurde.

In engem zeitlichem Zusammenhang mit dem Seminar in Rapallo und der 
Tagung in Luxemburg wurde auch ein niederländisches UCISS-Komitee gegrün-
det, in dem Baltussen mitwirkte (o. V. 1960: 112). Den Vorsitz übernahm ihre 
spätere Nachfolgerin Maria Nuyens, Schriftführer war Leo Vismans OP, und mit 
Willy Ann Hillen (1952) wirkte noch eine weitere UN-Stipendiatin mit US-Er-
fahrungen mit.

Im September  1960 nahm Baltussen am zehntägigen europäischen Semi-
nar über betriebliche Sozialarbeit in Brüssel teil, das vom dortigen Ministerium 
gemeinsam mit der International Labour Organization (ILO), der UCISS und 
weiteren supranationalen Organisationen unter dem Schirm des Social Welfare 
Programme der Vereinten Nationen ausgerichtet wurde. Ziel der Tagung war die 
weitere Professionalisierung betrieblicher Sozialarbeit (UN 1961: 3). Es wurde 
unter anderem das Spannungsfeld der Anstellungsträgerschaft von Sozialarbei-
tenden mit drohenden Rollenkonfusionen benannt (Witvrouw 1961) und auf die 
Notwendigkeit von Supervision als Lernbegleitung durch erfahrene Sozialarbei-
tende hingewiesen (Lerma 1961).321 Auch die Human Relations-Konzepte spielten 
schon in der Vorbereitung eine Rolle, hatte doch der 9. Weltkongress der UCISS 
zu dieser Thematik getagt. Baltussen traf in Brüssel Maurice Milhaud wieder (UN 
1961: 106), den sie aus der gemeinsamen Arbeit in der Expertinnengruppe zu 
den Lehrfällen kannte. Und auch in der Bundesrepublik fand das Seminar im 
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins Widerhall (afk322 1960).

1961 bittet Baltussen, von der anstrengenden Leitung des Studienzentrums 
Nijmegen, dem sie seit dessen Gründung  1954 vorstand, entbunden zu wer-
den. Ihrer Bitte wurde mit Bedauern entsprochen, und zum 1.9.1961 übernahm 

320 Vgl. dazu die Ähnlichkeiten zur Situation in Bayern in diesem Zeitraum, die Dora von 
Caemmerer beschreibt: „In solchen Gemeinden ist ein Interesse für Fürsorgearbeit ein-
fach nicht vorhanden. Die Fürsorgerinnen werden von den Bayerischen Landräten als 
Kräfte angesehen, die Notstände aufdecken und dadurch dem Kreis Kosten verursachen. 
Fernerhin sind ein großer Teil der sozialen Fachkräfte bei den staatlichen Gesundheits-
ämtern angestellt und den Amtsärzten unterstellt. Dies wirkt sich in vielen Ämtern so 
aus, daß die Fürsorgerinnen wirklich nichts weiter als Schreibkräfte dieser Ärzte sind. 
Bezeichnend dafür ist eine statistische Anfrage der Regierung von Mittelfranken […], 
in der die Wohlfahrtsschulen als »Fachschulen für Medizinalhilfspersonen« bezeichnet 
werden.“ (Caemmerer an Friedländer, Schreiben vom 11.7.1957, in: University of Albany, 
Library, M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Fried-
länder Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 7, Folder 36)

321 Dort gehaltene Referate fanden noch 1965 in der portugiesischen Kolonie Angola Wider-
hall (Lerma/Nordin 1965).

322 Vermutlich handelt es sich dabei um Arno Kosmale, der am Seminar teilnahm.
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„Fräulein Maria Nuyens“, bisher Leiterin der Katholischen Sozialakademie in En-
schede und Vorsitzende des niederländischen UCISS-Komitees, ihre Stelle.323 Der 
Rückzug scheint vollständig zu sein, denn als 1962 zur Abteilung Einzelfallhilfe 
auch eine Abteilung Gruppenarbeit im Studienzentrum hinzukommt, ist Cora 
Baltussen dort nicht (als Dozentin) genannt (Zier 1974). Und auch in dem Ins-
titut, in dem Supervision in Nijmegen diskutiert und weiterentwickelt wird und 
das das Bindeglied zwischen der grundständigen Ausbildung und der Supervi-
sionsausbildung darstellte (van Kessel 2018), dem Katholiek Instituut voor Voort-
gezette Sociaal-Paedagogischen Opleidingen, scheint sie nicht weiter involviert 
gewesen zu sein.324 Was Cora Baltussen veranlasste, die Leitung abzugeben und 
sich offenbar zugleich auch aus den Aufgaben in UCISS und Vereinten Nationen 
zurückzuziehen bzw. sich dort nicht weiter zu engagieren, lässt sich aus dem kur-
zen Text nicht erschließen. Nachdem sie über sieben Jahre sehr intensiv die nie-
derländische und westeuropäische Ausbildung mit entwickelt hat, verstummt sie 
gewissermaßen vorzeitig. Gleichzeitig wird sie in den Folgejahren weiterhin häu-
fig als »Direktorin« tituliert, führt diesen Titel als Ehrentitel weiter (exemplarisch 
Baltussen 1963; o. V. 1965: 286; Baltussen 1967; o. V. 1966; abweichend: Kursteil-
nehmer 1969). Bemerkenswert ist, dass Baltussen sich an einem Punkt der Ver-
änderung und Erweiterung Sozialer Arbeit aus der Leitungsfunktion verabschie-
det: Im Folgejahr ihres Abschieds kommt als Lehrfach die Soziale Gruppenarbeit 
(Groupwork) hinzu – eine Erweiterung, die vermutlich schon mit Vorlauf intern 
diskutiert worden war, denn Diskussionsbeiträge dazu finden sich bereits in Ra-
pallo (Schroeder 1960). Baltussen war immer Vertreterin des Casework, also der 
Einzelfallhilfe, und mochte möglicherweise die Ausweitung auf Gruppenarbeits-
konzepte nicht mitzuvollziehen, wie sich einige Jahre später in Münster erneut 
zeigen wird. Auch Veränderungen in der Ausprägung des gelebten Katholizismus 
auf dem Weg zum II. Vaticanum könnten Mitauslöser dieser Entscheidung ge-
wesen sein. Und schließlich gab es parallel zum bundesdeutschen Diskurs auch 
in den Niederlanden einen Diskurs über die Akademisierung der Sozialen Arbeit 
mit sehr widersprüchlichen Positionen (aus katholischer Contra-Perspektive e. g. 
Kroft 1961), der hier nicht weiter verfolgt wird, weil Baltussen dazu keine nach-
vollziehbare Positionen bezogen hat.325

323 o. V. (1961): La vie de L’UCISS. In: Service Social Dans le Monde 20 (2 (avril)), S. 93; o. V. 
(1960: 112).

324 Katholiek Instituut voor Voortgezette Sociaal-Paedagogischen Opleidingen: Jaarvers-
lag 1962 en 1963.

325 Vgl. zur ablehnenden Haltung bezüglich der Akademisierung auch die Briefe Dora von 
Caemmerers an Walter Friedländer, Schreiben vom 10.7.1972; 17.7.1974; 12.7.1980, in: 
University of Albany, Library, M. E.  Grenander Department of Special Collections  & 
Archives, Walter A. Friedländer Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 7, Fol-
der 36).
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Cora Baltussen jedenfalls zog sich aus ihren Funktionen im Studienzentrum 
zurück und arbeitete vermutlich freiberuflich weiter als Dozentin und Supervi-
sorin, während sie sich parallel verstärkt für die Anerkennung der polnischen 
Fallschirmjäger der Operation Market Garden einzusetzen begann – ein Ziel, das 
erst nach ihrem Tod viele Jahrzehnte später erreicht wurde. Ihre Tätigkeiten in 
den Niederlanden lassen sich nach der Quellenlage nicht benennen. Allerdings 
scheint es, als hätte sie nahezu übergangslos ein neues Beschäftigungsfeld in der 
Bundesrepublik Deutschland gefunden.

Casework und Supervision für Deutschland

Die letzten nachweisbaren Begegnungen mit und in Deutschland hatte Cora 
Baltussen im Rahmen des Child Tracing noch vor Gründung der Bundesrepu-
blik (s. S. 398), wenn man von Begegnungen mit Deutschen im Rahmen inter-
nationaler Tagungen absieht. Wie und wodurch sich zwischen 1948 und den 
beginnenden 1960er Jahren ihr Verhältnis zur Bundesrepublik und den Deut-
schen gewandelt hat, lässt sich nicht rekonstruieren. Bereits in Rapallo fragt sie 
nach der Rolle, die Casework und Supervision im sich verändernde Europa ein-
nehmen können (Gerris  1960), und zeigt damit eine europäische Perspektive 
in ihrem Denken. Und spätestens ab 1960/1961, als Cora Baltussen noch Di-
rektorin des Studienzentrums Nijmegen war, lassen sich ihre Spuren schon in 
der Bundesrepublik finden, zunächst episodenhaft und auf freiberuflicher oder 
ehrenamtlicher Basis.

Vieles dazu ist bereits oben im Kapitel über die Akademie für Jugendfragen be-
schrieben (s. S. 315 ff.), so dass hier zuerst auf diesen Teil verwiesen sein soll. Dies 
gilt insbesondere für die Kurse und Veranstaltungen im Kontext der Akademie. 
Gleichzeitig gab es neben der Tätigkeit für die Akademie für Jugendfragen auch 
weitere Ereignisse, zum Teil mit individueller Bedeutung für Cora Baltussen, die 
im Folgenden ergänzend rekonstruiert werden sollen.

Einführend herauszustellen ist dabei, dass dieses grenzüberschreitende En-
gagement nicht der öffentlichen Stimmung in den Niederlanden entsprach, die 
von der Bundesrepublik weiterhin Buße und Sühne verlangte und Ressentiments 
pflegte. Anfang der 1960er Jahre sahen die Niederländer*innen mehrheitlich kei-
ne glaubhafte geistige Bewegung in der bundesdeutschen Demokratie und hiel-
ten ihre Nachbarn „im Grunde ihres Herzens für unverbesserliche Nazis“ (Koch/
Lakaschus o. J.: 5 nach Wielenga 1992: 135). Die niederländischen Maximalforde-
rungen nach Reparationen erwiesen sich jedoch als politisch nicht durchsetzbar, 
und die langen Verhandlungen ab 1957 bis zur Ratifizierung der Generalbereini-
gung 1963 zeigen, wie belastet das politische Verhältnis war. Im alltäglichen »klei-
nen Grenzverkehr« der grenznahen Gebiete entlang des Rheins und in der katho-
lischen Säule fanden sich jedoch schon deutlich früher »Deutschenfreunde« als 
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in den kulturellen Zentren und unter den Meinungsbildenden (Wielenga 1992). 
Der Katholizismus erweist sich dabei als transnational verbindendes Element, 
weil er unpolitische Gemeinsamkeiten und Anknüpfungsbote bot.

Zu ihren ersten belegten Tätigkeiten in der Bundesrepublik gehört die Lei-
tung eines Fortbildungskurses für sieben Fürsorgerinnen aus Nordrhein-West-
falen, die zuvor einen dreimonatigen Kurs an der Akademie für Jugendfragen 
absolviert hatten (Arbeits- und Sozialminister Nordrhein-Westfalen 1963). Der 
Fortbildungskurs wurde an der Höheren Fachschule für Sozialarbeit der Arbeits-
gemeinschaft Sozialpädagogik und Gesellschaftsbildung e. V. (ASG) in Düsseldorf 
durchgeführt, und die Schule verband damit die Hoffnung, „fachlich qualifizierte 
Fürsorgerinnen heranzubilden, bei denen die Studierenden ihr Praktikum ab-
leisten können“ (ib.). Die Schule ist – wie die gesamte ASG – der katholischen 
Sozialarbeit zuzurechnen: Gegründet und geleitet wurde die ASG von Maria 
Hölters (1910–1995), die seit 1958 als Abgeordnete für die CDU im nordrhein-
westfälischen Landtag sowie Stadträtin in Düsseldorf war. Die Schulleitung hatte 
Teresa Bock, die kurz zuvor noch für die Akademie für Jugendfragen in Müns-
ter tätig war. Vielleicht war das Referat in Rapallo  1959 (Baltussen  1962), das 
auch deutsche Teilnehmerinnen wie Augusta Schroeder, Veronica Kircher, Ella 
Koll-Bernards oder Maria Lingemann hörten, oder Augusta Schroeders Bericht 
(Schroeder 1960) ausschlaggebend für die Beauftragung – nach Quellenlage lässt 
sich nicht rekonstruieren, wie es zu dieser Kooperation kam.326 Herauszustellen 
sind jedoch das katholische Milieu und die UCISS als verbindende Achse.

Wesen und Aufgabe der Supervision (1962)

Im September des gleichen Jahrs wurde Cora Baltussen als Referentin zur Stu-
dientagung über Fragen der Einzelfallhilfe (Social Casework) in Unterricht und 
Praxis in die Soziale Frauenschule Aachen eingeladen, die in Trägerschaft des Ar-
beits- und Sozialministers Nordrhein-Westfalen vom 24. bis 27.9.1962 stattfand 
(Arbeits- und Sozialminister Nordrhein-Westfalen 1963). An dieser Tagung nah-
men rund 34 Direktor*innen und Lehrkräfte aller Höheren Fachschulen für So-
zialarbeit aus Nordrhein-Westfalen teil, darunter fünf katholische Einrichtungen. 
Einige Teilnehmer*innen kannte Cora Baltussen bereits: Bereits bei der UCISS-
Tagung in Rapallo war sie den Gastgeberinnen Dr. Augusta Schroeder und Maria 
Lingemann sowie Dr. Ella Koll-Bernards aus Köln und Dr. Veronica Kircher aus 
Münster begegnet. Aus der IASSW-UCISS-UN-Expert*innengruppe traf sie dort 
die Zürcherin Anni Hofer wieder, die in Aachen als UN-Expertin über Lehr-
fälle referierte (Hofer 1963). Auch Dr. Alfons Maas, Dozent der ASG-Schule in 
Düsseldorf, nahm teil, mit dem sie dort bereits vor der Tagung kooperierte. Und 

326 Siehe Fußnote 186.
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spätestens hier lernte sie Annedore Schultze, Dozentin der Bielefelder Schule, 
kennen, die über „Die praktische Anleitung in der Fallarbeit (Supervision) in 
der Praxis“ (Schultze 1963) vortrug. Die Themen lagen sehr dicht beieinander, 
wie auch der Vortrag von Ilse Harder, Dozentin der Schule in Wuppertal, mit 
fast identischem Titel zeigt: „Die praktische Anleitung in der Fallarbeit (Super-
vision)“ (Harder 1963). Als Referentin war auch Hilde Braunthal (1903–2001), 
die früher als UN-Expertin nach Belgien gesandt war (Braunthal 1952b; 1954a; 
b; 1959a; b; 1963), anwesend. Braunthal, die der jüdischen Familie Elkan aus 
Wien entstammte und sich sozialistisch engagiert hatte (Braunthal 1932), hatte 
nach ihrer Emigration aus dem Deutschen Reich 1933 nach einem Umweg über 
Belgien in den USA das Casework und die Psychotherapie erlernt und 1952 in 
Mannheim einen ersten Kurs unterrichtet (Braunthal 1952a). Damit verfügten 
alle der geladenen Referent*innen – Cora Baltussen (1954), Hilde Braunthal, Ilse 
Harder, Anni Hofer  (1951; Matter  2006; 2015) und Annedore Schultze  (1959) 
sowie Hans Pfaffenberger – über Lernerfahrungen in den Vereinigten Staaten, 
und auch für Augusta Schroeder sind zumindest Auslandskontakte wie in Rapal-
lo 1959 und Uruguay 1954 nachweisbar. Zudem war mit Dr. Walter M. Baum327, 
dem „Acting Casework Supervisor“ und „Conductor of International Discussion 
Groups“ im International Institute of Metropolitan Detroit (US Congress  1959: 
5 f.) ein Beobachter aus den USA anwesend, während sich „Anneliese Ritter, z. Zt. 
Bonn“ nicht genauer identifizieren lässt.

So ähnlich die Pfade erscheinen, auf denen das Casework- und Supervisions-
Wissen erworben wurde, so deutlich sind die inhaltlichen Unterschiede zwischen 
den Referaten (zu Braunthal vgl. Walpuski 2021b). Für diese Arbeit sollen die 
Unterschiede nicht dezidiert herausgearbeitet werden, weil der Fokus auf der Re-
konstruktion von Baltussens Wirken und nicht der Analyse des Diskurses liegt; 
zudem sind die Unterschiede bereits in den vier Denkschulen sichtbar geworden 
(s. S. 201 ff.).

Baltussens Vortrag hinterließ Spuren, knüpfte an bestehende Kontakte an 
und war möglicherweise der Auftakt für ihre weiteren Tätigkeiten in den Bis-
tümern Münster, Paderborn und Köln sowie der ASG-Schule in Düsseldorf, die 
folgen sollten, und die sich im Detail derzeit nicht rekonstruieren lassen. Der 
Vortrag wird noch Jahre später rezipiert und findet sich unter anderem in den 
Literaturverzeichnissen von Norbert Huppertz (1975), Hilda Lander (1977) und 

327 Die Biographie konnte bisher nicht geklärt werden. Im Summer Report erwähnt Bal-
tussen (1953) im Rahmen ihrer Kontakte kein Treffen mit einem Walter Baum von der 
Stadtverwaltung. Dass Baum in Protokollen des US-Senats mit einem „Dr.“-Titel genannt 
wird, kann neben dem deutschen Namen ein Hinweis auf eine deutsche Promotion und 
Herkunft sein, da eine Graduierung an einer US-Universität vermutlich als „PhD“ ausge-
wiesen worden wäre. Möglicherweise ist er identisch mit Baum, geboren am 7.3.1914 in 
Berlin, der in seiner Dissertation allerdings keinen Mittelnamen ausweist (1936: 50) oder/
und Baum (1937). Hier ist weitere Forschung notwendig.
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Margarete Ringshausen-Krüger (1977) und damit den ersten Dissertationen über 
Supervision in der Bundesrepublik. Die Dokumentation muss also über den un-
mittelbaren Kreis der Teilnehmenden als relevanter Text zirkuliert worden sein, 
zumindest in den Kontexten der Akademie für Jugendfragen oder der Victor Gol-
lancz-Stiftung, in denen Lander und Ringshausen-Krüger sich bewegten.

Im Dokumentationskonvolut sind mehrere Textbausteine enthalten, die sich 
aufgrund einer fehlenden Tagesordnung, einer fehlenden Heftung und einer feh-
lenden durchgängigen Paginierung nur bedingt sortieren lassen:328

a) das Referat „Wesen und Aufgabe der Supervision“ mit sechs Seiten Typo-
skript (Baltussen 1963a)

b) die Diskussion zu diesem Referat mit einer Seite Typoskript (Protokoll Aa-
chen 1963)

c) ein „Beitrag von Frau Direktorin C. Baltussen“ mit sieben Seiten Typoskript 
(Baltussen 1963b)

d) die resümierende Diskussion zu den Referaten von Baltussen, Braunthal und 
Hofer mit drei Seiten Typoskript (Protokoll Aachen 1963)

Es ist davon auszugehen, dass in Baltussens Ausführungen neben den Erfahrun-
gen aus Nijmegen auch die Diskussionen der UN-Expertinnengruppe zu den 
Lehrfällen sowie die Diskussionen der UCISS-Tagung in Rapallo 1959 eingeflos-
sen sind. Die vier Textbausteine der Aachener Tagung sollen nun ergänzend zu 
Austermann (2019) auf Grundlage der vorstehenden Rekonstruktionen tieferge-
hend untersucht werden. Die Quellenangaben verweisen dabei auf die Paginie-
rung des jeweiligen Textbausteins.

A. Das Referat „Wesen und Aufgabe der Supervision“ (Baltussen 1963)

Austermann (2019: 9–10) gliedert das Referat in 16 Abschnitte und untersucht 
es mit einem „Fokus auf Demokratie, Humanität und Reflexivität“. Diese drei 
Aspekte sowie emanzipatorische Aspekte findet er in Baltussens Referat mitein-
ander verbunden. Damit findet Austermann das seit Richmond (1917; 1922) mit 
dem Casework verbundene Demokratieverständnis. Ebenso lässt sich dadurch 
bereits eine Verbindung zu früheren Vorträgen Baltussens und ihrer eigenen 
Lerngeschichte in den Vereinigten Staaten erkennen.

Baltussen beginnt ihr Referat, indem sie vier miteinander verbundene Wege 
aufzeigt, wie Supervision erlernt werden kann (Baltussen 1963a: 1). Gleichzeitig 

328 Im Folgenden kann deshalb nur mit Aachen 1962 (entspricht: Arbeits- und Sozialminis-
ter Nordrhein-Westfalen 1963) auf die Gesamtdokumentation verwiesen werden, zumal 
unklar ist, wer die Diskussionen protokollierte. Die Dokumentation ist im Deutschen Zen-
tralinstitut für Soziale Fragen (DZI) unter der Nr. 39183 archiviert.
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impliziert dieser Beginn eine Fragestellung, die aus dem Mangel an Supervi-
sor*innen resultiert: Wie lassen sich Supervisor*innen ausbilden, die in den So-
zialschulen benötigt werden? Baltussen nennt folgende Lernwege:

1. theoretische Kenntnisse
2. Fallbesprechungen
3. Besprechung von Fragen aus der persönlichen Praxis
4. Arbeit an mindestens sechs eigenen Casework-Fällen unter Supervision

Diese vier Punkte finden sich bereits in ihrem Vortrag in Rapallo (Baltussen 1962), 
und Baltussen selbst markiert sie als „nicht ganz neu“ (Baltussen 1963a: 1).

Aber schon im nächsten Absatz wird ein großer persönlicher Entwicklungs-
schritt Baltussens deutlich, der möglicherweise mit ihrem Abschied aus Nijmegen 
verbunden ist, denn sie entwirft Supervision deutlich als emanzipierenden und be-
freienden Ort, an dem „wir lernen, wie wir andere zur Unabhängigkeit, nicht zur 
Abhängigkeit führen“ (ib.). Diese Aussage ist – vor dem Hintergrund ihrer Biogra-
phie und Lernerfahrungen – zunächst im Sinne der psychoanalytischen Persön-
lichkeitsentwicklung und nicht als politisches Programm zu verstehen, birgt aber 
dennoch politischen Sprengstoff im teilweise engen katholischen Milieu. Vor allem 
entwirft sie damit Supervision nicht als „Form der Überwachungssupervision oder, 
wie Fritz B. Simon es einmal sehr treffend charakterisiert hat, Supervision als »Füh-
rerschein-Supervision«“ (Kersting 2005: 22 unter Aufnahme von Simon 1993), wie 
es dem kontemporären Casework-Diskurs entsprochen hätte. Möglicherweise trifft 
sie diese Aussage auch gezielt vor dem Hintergrund, dass Deutschen aus dem Aus-
land eine große »dependancy« (Whelan 1951; Braunthal 1952; Lewin 1943) be-
scheinigt wurde. Entsprechend schreibt sie Supervisand*innen dabei Eigenverant-
wortung für den Lernprozess zu und verweist auch auf zusätzliche Fachberatung, 
weil „man von einem Supervisor [nicht] alles lernen kann“ (Baltussen 1963a: 1). 
Insbesondere wendet sie sich gegen eine autoritär bestimmende Form von Super-
vision, wie sie, ohne dass sie dies benennt, in einer hierarchischen Konstellation 
strukturell angelegt wäre. Vielmehr sieht sie die Supervision als Ebenbild des Case-
work, das demokratisch, offen und aufgeschlossen die „Entwicklung des Klienten 
[…] verfolg[t]“ (op. cit.: 2).

Für das Erlernen der Supervision genügt ihr das theoretisch-intellektuel-
le Lernen nicht, auch nicht anhand von Musterfällen, über die sie verfügt und 
die übersetzt werden könnten. Vielmehr ginge es darum, „das Spezifische der 
Supervision als Trainingsform in der Sozialarbeit“ (ib.) herauszuarbeiten. Dafür 
sind „Prozeßbericht“ oder „diagnostische[r] Bericht“ (ib.) hilfreich, ohne dass 
Baltussen deren Unterschiede erläutert. Deutlich wird, dass für sie zur Super-
vision schriftliche Berichte gehören. Um Supervision lehren zu können, ist die 
Kenntnis von Lernprozessen und -stadien ebenso wichtig wie das Erkennen 
individueller Begabungen und ein schrittweises, sich in der Schwierigkeit der 



464

Aufgaben steigerndes Vorgehen. Das Erstellen einer sozialen Diagnose (vgl. 
Richmond 1917) ist dafür eine wichtige Grundlage. In diesen Aussagen lassen 
sich wohl ihre Lehrerin Charlotte Towle ([1954]) als auch John Dewey wieder-
finden, und Baltussen vertritt weiter die aus Rapallo bekannten Positionen (Bal-
tussen 1962). Zudem zeichnen sich Anschlüsse an das von Ulrich Oevermann 
beschriebene Konzept der »doppelten Professionalisierung« sowie das »kollegiale 
Noviziat« (Oevermann 2000) ab, die später weiterverfolgt werden sollen.

Wie schon in Rapallo nimmt Baltussen auch in Aachen Bezug auf die Kurse 
in Nijmegen und das oben dargestellte Curriculum, wenn sie auf die sechsstündi-
gen Studientage rekurriert. Die Studientage sind gedrittelt in Theorievermittlung, 
Fallbesprechung und die Diskussion von Praxisproblemen. Während im ersten 
Jahr – Baltussen konkretisiert das weder als Jahreszahl noch bezogen auf einen 
Kurs – noch Musterfälle besprochen wurden, hat sich im zweiten Jahr etwas ver-
ändert, denn sie „gingen dann dazu über, die eigenen Supervisionsfälle in aller 
Ehrlichkeit miteinander zu diskutieren. Inzwischen war die Gruppe zusammen-
gewachsen und jeder weiß, daß alle Fehler machen. Alle wissen auch, daß sie in 
einer Entwicklung sind und daß sie noch nicht das Ende dieser Entwicklung er-
reicht haben. Das Bewußtsein, auf dem Wege zu sein, soll wachgehalten werden“ 
(Baltussen 1963a: 3). In dieser Veränderung zeigt sich sowohl eine Entwicklung 
der Gruppe aber auch von Baltussen, die Schamgrenzen zu überwinden hilft und 
(vermeintliche) Fehler und Unzulänglichkeiten sicht- und besprechbar zu ma-
chen.329

In den unmittelbaren Kriegs- und Nachkriegsjahren hat auch Baltussen in 
den Niederlanden die materielle Not erfahren müssen. In ihrer Aussage, dass 
nunmehr die seelische Not die vordergründige Aufgabe der Sozialarbeit sei, fin-
det sich eine große Schnittmenge zum deutschen Diskurs im katholischen Milieu 
(vgl. Akademie 1964; Wollasch in Muthesius 1962: 358). Baltussen sieht dafür 
aber nicht „methodisch korrektes Vorgehen [als primären Lösungsweg. Der 
Klient] braucht die Fröhlichkeit und die menschliche Ausgeglichenheit des So-
zialarbeiters“ (Baltussen 1963a: 3), „einfach das Menschsein“ (ib.). Wenn sie den 
Menschen mit seinen Eigenarten und seiner Persönlichkeit in den Vordergrund 
rückt, wird darin zunächst das katholische Menschenbild sichtbar. Darin verbirgt 
sich aber auch die menschliche Beziehung und die Nutzung des professionellen 
Selbsts als Werkzeug, also die Human Relations-Bewegung, und damit zugleich 
ein Gegengewicht zu technizistisch-schablonenhaftem Vorgehen, und es lässt 
sich die Kontinuität in Baltussens  (1957; 1962) Konzepten wiederfinden. Dies 

329 Im Rahmen dieser Arbeit konnte nicht herausgearbeitet werden, wie in den Niederlanden 
dieser Zeit Unzulänglichkeiten, Fehler und Beschämungen kulturell bearbeitet oder ta-
buisiert wurden. Für das Verständnis von Baltussens Leistung wäre diese kulturelle Kon-
textualisierung hilfreich, die deshalb weiterer Forschung überlassen werden muss.
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sind Grundlagen für das spätere Nachdenken über Arbeitsbündnisse und Kon-
trakte, auch wenn Baltussen das so nicht benennt.

Für die soziale Arbeit erscheint es ihr wichtig, dass Sozialarbeitende sich mit 
ihrem Beruf identifizieren, ohne jedoch in ihrer „Persönlichkeit einseitig ge-
prägt“ (Baltussen 1963a: 4) zu werden. Damit zielt sie vornehmlich auf eine be-
rufliche Sozialisation und die Entwicklung eines Habitus, legt zugleich aber auch 
eine Fährte zum Phänomen der »déformation professionelle« (Warnotte 1937), 
ohne diesen Begriff zu nutzen. Um dieser Gefahr zu entgehen, gilt es für So-
zialarbeitende, die eigene Rolle und Erwartungen an sich selbst bzw. durch die 
Klient*innen zu klären. Damit fordert sie nicht nur Selbstreflexion als notwendig 
ein und nimmt damit Bezug auf Professionstheorien, sondern verweist auch – 
wieder implizit – auf Rollentheorien (e. g. Dahrendorf 1959). Baltussen benennt 
Phänomene steigender Erwartungen sowie der Überforderungs- und Resigna-
tionsgefahr, die vollkommen unabhängig davon Schmidbauer  (1977) später in 
seinem Buch »hilflose Helfer« dezidiert beschreiben wird.

Neben der Selbstreflexion der Sozialarbeitenden ist das Ziel der Supervision, 
das „Problem des Klienten“ (Baltussen  1963a: 5) herauszuarbeiten, also den 
Klienten, seine Lebenswelt und seine (emotionalen) Bedürfnisse zu verstehen.

Abschließend weist Baltussen auf positive niederländische Erfahrungen mit 
der Casework-Methode in der Bewährungshilfe hin und liefert damit eine mög-
liche weitere Erklärung für die oben bereits dargestellte spätere Kooperation der 
Akademie für Jugendfragen mit der Bewährungshilfe.330

Insgesamt beschreibt Baltussen Supervision dabei wie schon in Rapallo als 
Casework-Lehrmethode (»Trainingsform«, vermutlich abgeleitet vom amerika-
nischen professional training für Berufsausbildung) für Studierende und als Sy-
nonym für die Praxisausbildung durch den field instructor. Dies mag auch dem 
Kontext der Sozialschulen geschuldet sein, aber es wird erkennbar, dass sie für 
die Supervision der ausgebildeten Caseworker ein ähnliches Format in Person 
des »Konsultanten« hat (Baltussen 1963a: 1; vgl. Föllmer 1977; Weigand 1990a; 
dort: „Konsulent“). Inwieweit die Formate Supervision und Konsultation für sie 
identisch sind oder sich unterscheiden, führt Baltussen nicht aus. Dies mag auch 
damit zusammenhängen, dass Baltussen Supervision als ein Lehr-Lern- und da-
mit auch ein Lehrer-Schüler-Verhältnis konzipiert, während sie den Konsultan-
ten möglicherweise auf gleichem Niveau als beratende Kolleg*in oder aber ganz 
anders, als Psychoanalytiker*in denkt.

330 Inwieweit in den Niederlanden bereits früher Entwicklungen in der Bewährungshilfe ein-
setzten als in der Bundesrepublik und ob es transnationale Austauschprozesse dazu gab, 
ist im Rahmen dieser Arbeit nicht zu erforschen. Mit Caemmerers (1952) Dissertation 
über die englische Bewährungshilfe (»Probation«) und ihre dortigen Erfahrungen mit 
Casework zeigt sich jedoch ein weiterer transnationaler Verbindungsweg zwischen der 
Bewährungshilfe und der Supervision (vgl. Walpuski 2023).
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Supervision ist für Baltussen damit eine unmittelbare und charismatische 
Meister-Novizen-Beziehung, die der (Weiter-)Bildung dient, sich aber nicht au-
toritär, sondern demokratisch und als Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung vor 
dem moraltheologischen Hintergrund der katholischen Anthropologie darstellt. 
Dieses Fundament beeinflusst die darauf entstehenden Fallsupervisionen, die 
dadurch zum dynamischen Beziehungsgeschehen werden. Aus dem demokra-
tischen Grundwert und dem Verständnis der Meister-Novizen-Beziehung ergibt 
sich ein Spannungsfeld, das Baltussen nicht reflektiert.

Doch wie wurde Baltussen Referat im Auditorium aufgenommen und weiter 
diskutiert?

B. Die Diskussion zu Baltussens Referat „Wesen und Aufgabe der 
Supervision“

Austermann (2019: 10) gliedert die Diskussion zwar in zwei Abschnitte, analy-
siert diese aber nicht weiter. Gerade die Diskussion böte jedoch die Möglichkeit, 
Missverständnisse des Referates aufzuklären und inhaltlich zu vertiefen. Aller-
dings erweist sich der vorhandene Textbaustein nicht als wörtliches Verlaufspro-
tokoll, sondern als Zusammenfassung und Verdichtung auf einer Textseite aus 
unbekannter Hand.

Dennoch, oder gerade deshalb wird der Aspekt der »seelischen Reife« und 
der „Persönlichkeitsbildung“ (Protokoll Aachen 1963) noch einmal betont, die 
zugleich eine hohe Zugangsschwelle für die Supervisionsausbildung darstellen. 
Eine Supervisionsausbildung ist danach ein Aufstiegs- oder Elitenprojekt für in 
der »Persönlichkeitsbildung« fortgeschrittene, seelisch reife Personen mit fun-
dierten Casework-Kenntnissen. Allerdings deutet sich eine erste Entkopplung 
von Casework und Supervision dergestalt an, dass ein guter Supervisor nicht 
mehr zwangsläufig ein guter Caseworker sei oder umgekehrt, wie noch drei Jah-
re zuvor in Rapallo, wo noch galt, dass gute Supervisor*innen immer auch gute 
Caseworker*innen seien (vgl. Baltussen 1962). Nun werden aber für die Tätigkeit 
als Supervisor „spezifische Begabungen und didaktische Befähigungen“ (Proto-
koll Aachen 1963) gefordert. In dieser Diskussion lässt sich bereits die spätere 
Zuspitzung auf die konflikthafte Debatte um Feld- versus Beratungskompetenz 
erahnen (vgl. Bauer/Gröning 1995: 22 ff.), aber auch die deutliche Verbindung 
zur Pädagogik, in deren Kontext Baltussen die Supervision stellt.

In einem zweiten Diskussionsstrang wurde versucht, eine Verhältnisbestim-
mung zwischen Casework und Psychotherapie vorzunehmen. Caemmerer (1952: 
157; vgl. Walpuski 2021b) erachtete den Unterschied ein Jahrzehnt zuvor nur als 
graduell. Baltussen jedoch differenziert deutlich: „Der Caseworker arbeite in 
erster Linie mit der menschlichen Beziehung, immer im Hinblick auf eine Be-
ziehungsänderung und einer damit verbundenen besseren und angepassteren 
Bewältigung der Realität. Von daher seien für die Caseworkmethode am ehesten 
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Störungen und Konflikte im sozialen Beziehungssystem geeignet“ (Protokoll 
Aachen  1963). Erst „in den schwierigsten Gradstufen des Casework (Case-
work  IV) bestehen Übergänge zwischen Casework und Psychotherapie“ (ib.), 
aber eben auch nur Übergänge. Im Verweis auf das Beziehungssystem spiegeln 
sich die Konzepte der Human Relations, und mit der Erwähnung der „angepass-
teren Bewältigung der Realität“ (ib.) verweist Baltussen indirekt auf den dies-
bezüglich bereits benannten Casework-Diskurs. Aufgrund der Protokollnotiz 
„Casework IV“ (ib.) lässt sich zudem darauf schließen, dass Baltussen sich weiter-
hin eng an Towles Casework-Lehrkonzept orientiert und dieses möglicherweise 
auch konkreter benennt (Towle [1954]; Baltussen [1954]).

C. Beitrag von Frau Direktorin C. Baltussen, Driel/Holland

Unabhängig von Baltussens Referat und der zugehörigen Diskussion gibt es einen 
weiteren Beitrag von Baltussen im Tagungsverlauf. Die Fragestellung zum Beitrag 
bleibt unklar, allerdings steht der Beitrag im Zusammenhang mit den Beiträgen 
von Braunthal (1963) und Hofer (1963). Austermann (2019: 10) gliedert den Bei-
trag in 13 Abschnitte, aber auch diese analysiert er nicht weiter.

Baltussen rekurriert anfänglich darauf, dass schon vor 1940 einige Nieder-
länderinnen in die Vereinigten Staaten gefahren seien, um dort die neuen Me-
thoden zu studieren. Sie verweist auf die Child Guidance Clinics und ist offen-
bar mit der niederländischen Adaption, den Medisch Opvoedkundig Bureaux 
(MOB), und der Arbeit Lekkerkerkers (1927; 1955) vertraut. Dies ergab sich spä-
testens im Herbst 1956 durch die Entwicklung des Kurses in Nijmegen für die 
KMOB (s. S. 438 ff.) und ihre Kooperationen mit Kees Trimbos. Ebenfalls seien 
nach dem Krieg weitere Niederländerinnen in die Vereinigten Staaten gefahren, 
um „die neue Methodik in größerem Maße in Anwendung zu bringen“ (Baltus-
sen 1963b: 1). Sie nennt keine Namen und erwähnt auch in diesem Zusammen-
hang nicht ihren eigenen dortigen Studienaufenthalt, oder wenn doch, findet dies 
keinen Eingang ins Protokoll. Die Sozialschule in Amsterdam331 sei die erste ge-
wesen, die Casework unterrichtete (vgl. de Jongh 1950; 1953; James 1952; 1955), 
und 1954 hätte sie selbst in Nijmegen mit der Ausbildung begonnen. Dort hätten 
sie die Erfahrung gemacht, dass die „jungen Sozialarbeiter, die mit Casework in 
ihrer sozialen Praxis beginnen, […] meist nach einigen Wochen mit dem Gefühl 
zurück[kommen]: »Es geht nicht. Alles, war [sic!] wir gelernt haben, hilft nicht 
recht. Die Leute arbeiten nicht mit, antworten nicht, und wir kommen nicht mit 
ihnen zurecht«“ (Baltussen 1963b: 1). Damit verweist Baltussen auf den Paradig-
menwechsel, der mit der Einführung der »neuen Methoden« offenbar auch in den 
Niederlanden verbunden ist: Aktivierung zur Mitarbeit und Selbstverantwortung 

331 Sie verweist damit auf die konfessionell ungebundene Schule in Amsterdam unter de 
Jonghs Leitung, nicht auf die katholische unter der Leitung von Mr. L. M. Eggels.
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und -steuerung statt paternalistischer Fürsorge. Um in den »neuen Methoden« 
auszubilden wurden zweijährige Casework-Fortbildungskurse gestartet, zu-
nächst mit 32 Teilnehmenden, die sich jedoch schnell als zu groß erwiesen. Ziel 
dieser ersten Phase der Ausbildung war, überhaupt solide Casework-Kenntnisse 
zu vermitteln und unmittelbar in die Arbeitspraxis zu transferieren. Grundlage 
dafür ist eine berufsbegleitende Ausbildung: „Alle 14 Tage kamen diese Leute für 
2 Tage nach Nymwegen [sic!] und wurden in Theorie und Praxis unterwiesen. 
Von ihrer Dienststelle wurden diese Leute für 2 bis 3 Tage in der Woche freige-
stellt, um sich der Caseworkarbeit widmen zu können“ (ib.). Die Ausbildung in 
Supervision wurde zunächst ebenso zurückgestellt wie die Auseinandersetzung 
mit Groupwork.

Baltussen kritisiert dann einen kulturellen Unterschied zwischen den Nieder-
landen und den Vereinigten Staaten als untragbares „europäisches Übel“ (Baltus-
sen 1963b: 2): Während in den Niederlanden „die wissenschaftliche oder Lehr-
tätigkeit höher bewertet wurde, als die Praxistätigkeit“ (ib.), sei diese Statusfrage 
jenseits des Atlantiks „eine zweitrangige“ (ib.). Für die Ausbildung sei es wichtig, 
auch die Leitungskräfte in der Praxis sowie die Verwaltung einzubeziehen, denn 
diese seien wichtige Akteure für die Implementation, die sie zunächst zu wenig 
berücksichtigt hätten.

Für diese neue Ausbildung sieht Baltussen das Verstehen und Begreifen von 
Zusammenhängen und Problemen als zentral an: „Der Sozialarbeiter muß vor 
allem zunächst die Probleme richtig sehen und lernen, damit zu arbeiten“ (ib.). 
Grundlage des dafür notwendigen Lehrprozesses ist eine individuelle „Funk-
tionsanalyse“ (Baltussen 1963b: 3), um die Tätigkeitsbereiche der Teilnehmenden 
kennenzulernen und mit den Lehrinhalten abstimmen, also individualisieren zu 
können. „Im ersten Jahr wird besonderer Wert gelegt auf das Kennenlernen der 
Persönlichkeit des Klienten. Die Prinzipien müssen individualisiert werden. Das 
Akzeptieren will erlernt sein, Interviewtechnik muß geübt werden. Das scheint 
uns am Anfang das Wichtigste. Die Methode verlangt zunächst das soziale Stu-
dium, die soziale Diagnose und den Behandlungsplan“ (Baltussen 1963b: 4). Die 
klientenbezogene Individualisierung auf den Einzelfall spiegelt sich also auch im 
Lehrkonzept und dient dazu, Techniken zu erlernen, aber auch eine akzeptieren-
de Haltung zu entwickeln, wie sie Rogers beschreibt. Parallel zur „methodischen 
und theoretischen Fortbildung haben wir gleichzeitig auch mit der Supervision 
der praktischen Arbeit der Teilnehmer begonnen. Wir haben an unserem Stu-
dienzentrum 3 Supervisoren für diese Gruppe und dann noch 2 Supervisoren, die 
einen Teil ihrer Arbeit bei uns leisten, daneben aber noch an einer Erziehungsbe-
ratungsstelle oder einer ähnlichen Institution beschäftigt sind. Die Supervisions-
gespräche konnten nicht alle 8 Tage stattfinden, und wir haben sie zunächst mit 
einem 14 tägigen Abstand gehalten. Die Supervision mit Kräften, die schon viel 
Erfahrung haben, und solchen, die noch am Anfang ihrer Erfahrung stehen, ist 
sehr unterschiedlich. Wir haben zunächst immer nur 3 Fälle besprochen, haben 
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aber die Sozialarbeiter angeregt, auch ihre anderen Fälle zu beobachten“ (Baltus-
sen 1963b: 4). Ungenannt lässt Baltussen, wer diese ersten Supervisor*innen in 
den Niederlanden sind und wie sie die dafür notwendige Qualifikation erlangt 
haben.

In Baltussens Erläuterungen wird deutlich, wie Theorie und Praxis in der 
Ausbildung verwoben sind, aber auch, wie zentral Supervision für das Erler-
nen des Casework angesehen wird, weil die Supervision hochfrequent stattfin-
det. Entsprechend ist auch Baltussens leichte Kritik an den Büchern von Ruth 
Bang (1958; 1960)332 – es waren die ersten deutschsprachigen Bücher zum Case-
work überhaupt – zu verstehen, die sie offensichtlich kannte (Baltussen 1963b: 5). 
Zwar sieht sie deren Nutzen in der Darstellung der Theorie, kritisiert aber diese 
Theorielastigkeit und Zögerlichkeit und steht damit gewissermaßen in der Tradi-
tion Friedrich Hölderlins (1799). Baltussen ermutigt vielmehr zu einer pragma-
tischeren Herangehensweise. In ihrem Vergleich des sozialarbeiterischen Berufs 
mit dem Arztberuf verweist sie zunächst auf eine klassische Profession und auch 
auf die für die Ausübung notwendige Selbstreflexion. Diese Selbstreflexion gilt 
auch für die Lehre, die zwischen den Lehrenden erfolgt: „Mit Supervisoren haben 
wir versucht, herauszuarbeiten, in welcher Weise ein Sozialarbeiter am besten die 
Supervisions-Methode erlernen kann. Wir haben dabei die Erfahrung gemacht, 
daß der eine in dieser, der andere in jener Form am besten lernt und daß es viele 
Weisen des Lernens gibt, die je individuell verschieden sind. Casework ist kein 
Rezept. Wir haben einige grundsätzliche Erkenntnisse, aber vieles entzieht sich 
der Formulierung und der lehrmäßigen Vermittlung und kann nur durch Erfah-
rung erlernt werden. Hier bleibt ein weiter Raum für die Spontaneität und auch 
die persönliche Produktivität des Einzelnen“ (Baltussen  1963b: 6). Auch hier 
zeigen sich neben der Reflexion die Notwendigkeit, den Einzelfall zu betrachten 
und auf Erfahrungswissen zurückzugreifen und damit wichtige Elemente aus der 
Professionstheorie. Hinzu kommt noch der Aspekt der Wissenschaftlichkeit, den 
Baltussen eng an die Praxis koppelt: „Es wurde gesagt, daß wir lernen müssen, 
unsere Arbeit wissenschaftlich zu begründen. Aber es ist auch sehr wichtig, daß 
die Wissenschaft lernt, enge Verbindung mit der Praxis zu halten. Sonst besteht 
die große Gefahr, daß die Wissenschaft über unsere Arbeit hinweg denkt, ohne 
unsere praktischen Probleme wirklich zu kennen. Deshalb müssen Wissenschaft 

332 Bang  (1958) wurde von Caemmerer  (1959) scharf kritisiert, vor allem in Hinblick auf 
formale Aspekte. Dieser akademisch-schulmeisterliche Verriss ist in seiner auf Formali-
täten fokussierenden Vehemenz möglicherweise gar nicht Bang als Person zuzurechnen, 
die das erste Lehrbuch einer deutschen Autorin zum Casework überhaupt vorgelegt hat, 
sondern der diskursiven Auseinandersetzung zwischen bürgerlich-protestantischer und 
sozialdemokratisch-agnostischer Frauenbewegung zuzurechnen. Hier ist weiterer For-
schungsbedarf angezeigt, zumal Walter Friedländer, der Bang über die Arbeiterwohlfahrt 
verbunden war, das Buch in zwei Rezensionen ebenso wie weitere Autoren positiv be-
sprach (Friedländer 1959a; b; Laiblin 1960; o. V. 1959; Z 1959).
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und Praxis Hand in Hand arbeiten […] Wir haben deshalb auch in unseren 
Fortbildungskursen eine Einführung in research gegeben, ohne den Anspruch 
zu erheben, Forschung zu betreiben. Aber wir wollen zeigen, was hier an Frage-
stellungen möglich ist und wie man in unserem Beruf forschend arbeiten kann“ 
(Baltussen 1963b: 7).

In diesem Beitrag trägt Baltussen also maßgebliche professionstheoretische 
Aspekte, wenn auch nicht unter explizitem Rückgriff auf diesbezügliche Theo-
rien, in den Diskurs ein. Ebenso lässt sich ihr Beitrag als ideengeschichtliche und 
implizite Anknüpfung an das kasuistische Arbeiten der Berliner Arbeitsgemein-
schaften der Zwischenkriegszeit verstehen, das in der Bundesrepublik durch das 
NS-Regime einen jähen Abbruch erfahren hatte. Diese Aspekte finden sich in der 
sich anschließenden Diskussion, in der laut Protokoll drei Referate zusammen-
fassend besprochen werden, kaum wieder, wie der folgende Abschnitt heraus-
arbeitet.

D. Die resümierende Diskussion zu den Referaten von Baltussen, 
Braunthal und Hofer

Diesen Textbaustein analysiert Austermann (2019) nicht, und die Anteile Baltus-
sens daran sind kaum zu erkennen, bestenfalls zu vermuten.

Zunächst werden erste Erfahrungen der Akademie für Jugendfragen sowie des 
Fortbildungskurses unter Baltussens Leitung an der ASG-Fachschule Düsseldorf 
(s. S. 459 ff.) angesprochen. Dabei wird Supervision als zusätzliche Lernmöglich-
keit für die „Bewältigung praktischer Probleme“ (Protokoll Aachen  1963) der 
Sozialen Arbeit beschrieben und damit von intellektuellem Theorielernen unter-
schieden.

In weiteren Diskussionsabschnitten wird ein Fortbildungskonzept in Hessen 
angesprochen, ohne es mit den Referentinnen oder einem Träger zu verbinden – 
es könnte ein Hinweis auf den Zweijahreskurs sein, über den Caemmerer und 
Schenck (1964) berichten.333 Für die geplante Akademie des Deutschen Vereins 
wird gewünscht, dass die „Methodenlehre“ dort genug Raum erhalten solle. Da-
für wird auch auf Schweizer wissenschaftliche Arbeiten verwiesen, die sich mit 
Effizienzgesichtspunkten der Sozialen Arbeit befassen; so könnten Ansatzpunkte 
für methodisches Arbeiten identifiziert werden.

Von wem der Hinweis auf die enge Verflechtung von Supervision mit Stu-
dienpraktika in den Vereinigten Staaten kommt (vgl. Garrett  1954; Towle 
[1954]), bleibt ungenannt. In der Debatte findet sich jedenfalls das Modell der 

333 Auf den Tagungen der hessischen Bewährungshilfe referierte Ruth Bang zur Einzelfallhil-
fe, aber diese singulären Vorträge scheinen hier nicht gemeint zu sein (Bang 1959; 1960; 
1961a).
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Dreiecks-Lehrbeziehung zwischen Dozent*in, Field Instructor/Supervisor und 
Studentin wieder. Wichtig scheint unter Professionalisierungs- und Akademi-
sierungstendenzen der Hinweis auf „Research“, also sozialwissenschaftliche For-
schung zu sein, der diskutiert wird.

Als großes Problem wird der Wissensstand der Dozierenden genannt, ver-
bunden mit der Frage, wie diese in Einzelfallhilfe ausgebildet werden könnten. 
Skizziert wird ein Fortbildungskonzept, nach dem etwa zweimonatlich Klein-
gruppen von maximal zehn Dozierenden zusammenkommen, um von „auslän-
dischen Experten“ eine „grundlegende Orientierung“ (Protokoll Aachen 1963) 
zu erhalten, anstatt sich selbst im Ausland ausbilden zu lassen. Wahrschein-
lich resultierte aus dieser Diskussion der „Lehrgang in der sozialen Einzelhilfe 
(Casework)“, den Dr.  Marta Reyto-Cassirer MSW und die Psychoanalytikerin 
Prof. Dr.  Edeltrud Meistermann-Seeger  1965/66 in Köln durchführten (Meis-
termann-Seeger 1967; Neuffer 1990: 164; Walpuski 2020c).334 In dem Lehrgang 
fanden unter anderem Supervisionen, Konsultationen sowie analytische Grup-
penarbeiten statt, und Meistermann-Seeger, die sich bei Michael Balint  (1957; 
1959) in London einer Lehranalyse unterzogen hatte und weiterhin in intensivem 
Austausch mit ihm stand (Mackscheidt 2000), brachte dessen Ideen mit ein. Of-
fenbar plante Meistermann-Seeger, über den Lehrgang auf dem internationalen 
Psychotherapiekongress zu berichten. Ihr dafür publizierter Abstract liest sich 

334 Die Leitung des Lehrgangs vom 1.9.1965 bis 30.6.1966 oblag nach einer Empfehlung 
durch das European Special Social Welfare Programme der Vereinten Nationen der gebür-
tigen Ungarin Marta Cassirer geb. Reyto (1913–2004) (vgl. Neuffer 1990: 164). Sie ent-
stammte einer jüdischen Familie, promovierte in Psychologie, sprach Deutsch mit Wiener 
Zungenschlag, erwarb in New York den Master of Social Work und wohnte dort in einem 
Settlement. Sie heiratete in New York den Großcousin des Philosophen Ernst Cassirer, 
Heiner Reinhardt »Henry« Cassirer, der reformpädagogisch in der Odenwaldschule auf-
gewachsen war (Bauschinger 2016). Im Nachkriegs-Paris wirkte sie als UN-Expertin und 
Ausbilderin für Casework (Charrier 2006), führte Casework u. a. ab 1953 in der Union 
Nationale des Caisses d’Allocations Familiales (UNCAF; Valls-Lacroix 1989) und ab 1961 
in der SNCF-Sozialarbeit (Charrier 2006) ein, jeweils gemeinsam mit Dr. Myriam David 
(s. a. Cheminée 1999 [1957]; van Kessel 2018a; Reyto-Cassirer 1976). Beteiligt waren zu-
dem Prof. Dr. Edeltrud Meistermann-Seeger und Frau Dr. Donate Calleen – eine Psycho-
analytikerin und Übersetzerin aus Köln, vermutlich eine Verwandte aus der Schwieger-
familie: Dr. Donate M. H. Seeger-Bingemer (1955; vgl. Mackscheidt 2000; Juszczak et al. 
2001) – sowie Dr. K. Klüwer – vermutlich der spätere Prof. Dr. med. Carl Klüwer (um 
1922–2014), Leiter des AWO-Jugendheims Haus Sommerberg in Rösrath bei Köln, Kin-
derarzt und Psychotherapeut. Zudem war Annedore Schultze als Vertreterin des Arbeits-
kreises der Lehrkräfte für Einzelfallhilfe NRW beteiligt. Möglicherweise entspricht dieser 
Arbeitskreis der am Ende der Aachener Tagung gebildeten Kommission aus Dr. Augusta 
Schroeder (Aachen), Ilse Harder (Wuppertal), Anndedore Schultze (Bielefeld), Ilse Schur 
(Düsseldorf) und Dr. Alfons Maas (ASG Düsseldorf) (Protokoll Aachen 1963; vgl. Neuf-
fer 1990: 164).
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eigenwillig, gibt jedoch Einblicke in das Kursgeschehen, das die Teilnehmenden 
kontrovers erlebten: „Die Dozenten für Casework in Nord-Rhein-Westfalen wur-
den zur Belehrung der künftigen Case-Worker mit der in den angelsächsischen 
Ländern erprobten tiefenpsychologischen Ausbildungsmethode konfrontiert. 
Wie die auszubildenden Sozial-Fürsorger mußten die Dozenten die Fähigkeit er-
werben, den Gesprächspartner im sozialen Feld zu beobachten und ihm zuzuhö-
ren, ohne sich durch das eigene Unbewußte affektiv beeinflussen zu lassen. Um 
die Bedeutung der Dynamik des eigenen Unbewußten zu verstehen, bedarf es 
erfahrener Ausbilder und längerer Zeit. Beides fehlte. Unter dem Druck der Zeit-
not benutzten wir eine Methode der Gruppenarbeit, die wir in einer jahrelangen 
Forschungsarbeit an der Kölner Universität entwickelt haben. Die zweijährige Er-
probung mit den Dozenten war befriedigend“ (Meistermann-Seeger 1967). Ob 
sie den Vortrag tatsächlich hielt, ist ungewiss, denn leider ist im Tagungsband 
keine Textfassung ihres Vortrags abgedruckt (Spoerri/Winkler 1969). Der Abs-
tract verdeutlicht jedoch die psychoanalytisch-abstinente, aber auch beobachten-
de Haltung der Kursleitung.

Schon bevor dieser Lehrgang in Köln begann, entstand auch Cora Baltussens 
Kontakt zur Akademie für Jugendfragen in Münster, wie Gerhard Leuschner be-
richtet. Den Kontakt soll Dr. Maria Hoerkens, die Direktorin der Westfälischen 
Wohlfahrtsschule Münster und Vorstandsmitglied der Akademie hergestellt ha-
ben (Gröning 2013: 89). Nicht mehr nachvollziehen lässt sich, wo sich Hoerkens 
und Baltussen kennenlernten, oder ob über Teresa Bock, Alfons Maas oder Ve-
ronica Kircher noch eine weitere Vermittlung stattfand. Auf jeden Fall begann 
die Zusammenarbeit für die nächsten fünf Jahre wie bereits dargestellt, und die 
Akademie für Jugendfragen profitierte von dem Netzwerk, in dem Cora Baltussen 
agiert. Auch Baltussen wirkt damit in der dargestellten nordrhein-westfälischen 
Strategie, als Ausländerin Fortbildungen in Einzelfallhilfe und damit einen Wis-
senstransfer anzubieten. Zugleich profitierte Baltussen vom Kölner Lehrgang, 
weil daran viele Dozentinnen der Einzelfallhilfe in Nordrhein-Westfalen teilnah-
men, darunter auch spätere Kursteilnehmerinnen und Supervisorinnen an der 
Akademie für Jugendfragen.

Daneben ist Baltussen in den nordrhein-westfälischen Diözesen und katholi-
schen Verbänden tätig. Unter anderem hält sie auf der 10. Bundestagung Heim- 
und Heilpädagogik des Verbandes katholischer Einrichtungen der Heim- und 
Heilpädagogik e. V. in Köln mit rund 1.000 Teilnehmenden einen Vortrag, den 
Flosdorf (1966) erwähnt: Baltussen referierte am zweiten Tagungstag (27.4.1966) 
über „die sachgerechte Erziehungsmethode“ (op. cit.: 264), Akademiedirektor 
Franz Pöggeler sprach am Folgetag (ib.; Akademie 1967: 17). Das Zusammen-
treffen mag zufällig oder durch die Akademie arrangiert sein, jedenfalls findet es 
außerhalb des Akademie-Kontextes statt.
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Bericht über die berufsbegleitende Aufbauausbildung  
für Sozialarbeiter (1967)

Im Jahresbericht 1966 der Akademie für Jugendfragen (1967: 20–21) erschien ein 
doppelseitiger Text von Baltussen (1967).335 Der Text ist als Anhang dem eigent-
lichen Jahresbericht, den der Direktor Franz Pöggeler verfasst hatte, zugefügt. Als 
Fließtext hebt er sich deutlich von der Berichtsform der übrigen Akademiever-
anstaltungen ab, die lediglich kursorisch Themen und Dozent*innen benennen. 
Damit wird dem Thema und der Ausbildung sowohl vom Umfang als auch von 
der Positionierung ein besonderer Stellenwert eingeräumt, auch im Vergleich mit 
weiteren Jahresberichten der Akademie, die sämtlich keine Anhänge aufweisen. 
Er ist auch deshalb ein Novum, weil die Jahresberichte bisher ausschließlich vom 
jeweiligen Direktor verfasst wurden, und sich dieser Umstand erst Jahre später 
ändert.

Der Kurs, über den Baltussen berichtet, hatte im September 1966 angefangen, 
das heißt der Bericht ist nicht – wie bei Berichten üblich – retrospektiv, sondern 
steht am Anfang des auf zwei Jahre angelegten Kurses und beschreibt perspek-
tivisch und programmatisch das Vorhaben einer berufsbegleitenden Aufbau-
ausbildung, die gerade erst begonnen hat. Der Text bildet mit dem „Bericht der 
Kursteilnehmer“ (1969; Schauf 1969) gewissermaßen eine Klammer: Dieser Text 
betrachtet den Kurs perspektivisch und aus Sicht der Kursleitung, der Bericht von 
1969 retrospektiv und aus Sicht der Teilnehmenden, jedoch ohne Bezugnahme 
auf diesen Text. Weitere Texte zu diesem Kurs sind nicht bekannt.

Zunächst wird die Begriffsunsicherheit im deutschen Diskurs sehr sicht-
bar. Im schlichten Titel „Bericht über die berufsbegleitende Aufbauausbildung 
für Sozialarbeiter“ bleibt vollkommen unklar, was der Inhalt dieser Aufbauaus-
bildung ist. Erst auf der zweiten Seite wird dann in einer Abschnittsüberschrift 
„Praxisberatung (Supervision)“ genannt, der sogleich fast eine halbe Seite ein-
geräumt wird, und erst in diesem Absatz wird dann nach einigen Zeilen der 
Casework-Begriff genutzt. Beachtenswert ist die diesbezügliche Verschiebung im 
retrospektiven Bericht von 1969, wo seitens der „Teilnehmer“ selbstverständlich 
von „Supervision“ die Rede ist. Diese „Praxisberatung (Supervision)“ ist 1967 
nicht in die „Fächer- und Stundentafel“ eingegliedert, und es ist unklar, als was 
sie gilt. Offenbar wird sie nicht als Unterricht eingeordnet, denn sie wird in der 

335 Auch wenn der Text mit „C. Baltussen“ unterzeichnet ist, ist davon auszugehen, dass er 
ein muttersprachlich-deutsches Lektorat oder gar eine Redaktion durchlaufen hat. Mög-
licherweise ist der Text überhaupt nicht von Baltussen selbst verfasst, sondern für sie ver-
fasst worden, so dass erneut die Frage der Autorenschaft wie die der Fremdsprachlichkeit 
zu bedenken sind. So ließe sich ggf. das in Anführungszeichen gesetzte Wort „Verarbei-
tungsmöglichkeiten“ interpretieren, das eigentlich für „Bearbeitungsmöglichkeiten“ steht. 
Möglicherweise handelt es sich hier um ein Übersetzungsproblem aus dem Niederländi-
schen, das die Redaktion nicht aufzulösen vermochte.
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Kurskonstruktion nicht als solcher berücksichtigt. Die „Praxisberater“ werden als 
Protokollempfangende erstmalig erwähnt, noch bevor die Praxisberatung selbst 
genannt wird. Gleichzeitig ist der Absatz „Praxisberatung (Supervision)“ der ein-
zige Ausbildungsteil, der konkretisiert und inhaltlich gefüllt wird, vielleicht weil 
er neu und allgemein unbekannt ist.

Auch die Übernahme des dem US-amerikanischen Diskurs entstammenden 
»treatment« eingedeutscht als „Behandlungsformen“ zeigt, dass sich noch keine 
passenden deutschen Begriffe etabliert haben, die englischen Begriffe aber auch 
nicht genutzt werden sollen. Das ist umso auffälliger, weil trotz der transnatio-
nalen Kursinhalte als auch der Leitung durch eine Ausländerin diese Umstän-
de nicht erwähnt werden: Weder werden die Herkunft von Cora Baltussen aus 
den Niederlanden, wie in anderen Texten üblich, oder das Studium von Veronica 
Kircher in der Schweiz  (1957; Metz 1958; Loch 1959) erwähnt, noch wird auf 
ausländische Fachliteratur verwiesen oder ein Bezug zu den Vereinigten Staaten 
hergestellt. Einzig die Begriffe „Casework-Behandlungsformen“ und „Supervi-
sion“ deuten als Chiffren für Eingeweihte auf die transnationalen Kontexte hin. 
Obwohl an anderen Stellen bewusst mit der ausländischen Expertise Baltussens 
geworben wurde (o. V. 1965: 286), findet hier offenbar eher das Motiv Berück-
sichtigung, dass es der „Akademie […] dabei nicht um eine »Amerikanisierung« 
[gehe], sondern um eine methodische Bereicherung der deutschen Sozialarbeit“ 
(o. V. 1964: 380).

Ebenso wenig wie das Transnationale wird der katholische Rahmen themati-
siert. Wahrscheinlich ist das im Kontext eines katholischen Trägers nicht explizit 
vonnöten, sondern selbstverständlich, aber auch in der „Fächer- und Stunden-
tafel“ sind keine Zeiträume für christliche oder kirchliche Inhalte benannt, und 
die „ethischen Grundlagen“ werden in keinen Glaubenskontext gerückt. Ver-
stehen wird im Kurskonzept durch „wissenschaftliche Grundlagen“ ermöglicht, 
nicht durch eine spirituelle Glaubensgemeinschaft oder Seelsorge. Dies steht in 
einer gewissen Spannung zum durch Franz Pöggeler vertretenen Anspruch eines 
sichtbar katholischen Profils der Akademie (s. S. 334 ff.). Da auch die „Dienst-
herren“ der Teilnehmenden nur als „Behörden“ und „frei[e] Träge[r]“ angege-
ben und damit konfessionelle Bezüge verschwiegen werden – plausibel wären in 
diesem Kontext vor allem Anstellungsverhältnisse unter dem breiten Dach des 
Caritasverbandes (DCV) – scheint der Text absichtlich neutral formuliert worden 
sein. Die Gründe dafür könnten in (beantragten) Finanzmitteln aus öffentlichen 
Haushalten liegen (vgl. BT-Drucksache V/2453: 85.127 von 1968), die eine solche 
weltanschauliche Neutralität erforderlich machten. Ebenso wird aber nach außen 
auch demonstriert: Die Aufbauausbildung ist nicht aus dem (katholischen) Glau-
ben heraus, sondern wissenschaftlich und rational fundiert und trägt damit zur 
Professionalisierung bei. Dieser Anspruch an Wissenschaftlichkeit tritt im Text 
wiederholt zutage und entspricht auch dem Selbstverständnis als Akademie im 
klassischen Sinne: Alle an der Entwicklung des Aufbaukurses Beteiligten werden 
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mit akademischen Titeln benannt, und der Kurs hat eine „Studienleiterin“ sowie 
eine „wissenschaftliche Grundlage“ mit „methodologischer Basis“. Betont wer-
den die Auseinandersetzung mit dem „theoretischen Wissen“, die Rezeption von 
„Literatur“ und die „intellektuelle[n …] Anforderungen“.

Neben der katholischen Profilierung hatte Franz Pöggeler auch einen eli-
tenbildenden Anspruch der Akademie für Jugendfragen postuliert (vgl. Pögge-
ler 1957; 1963). Dieser bildet sich im Text schon in der einleitenden Darstellung 
der die Fortbildung leitenden bzw. darin dozierenden Personen als auch der 
Teilnehmenden ab, bei denen die hohen und erfolgreichen Bildungsabschlüsse 
herausgestellt werden. Und in der folgenden Darstellung wird dieser Anspruch 
untermauert, wenn in der Fortbildung „vielfache intellektuelle und gefühlsmä-
ßige Anforderungen“ gestellt werden, „sehr intensiv […] geübt“ und ein „sehr 
umfangreiche[r] Auftrag“ erteilt wird. Alles geschieht auf „wissenschaftliche[r] 
Grundlage“ mit „methodologische[r] Basis“ als Aufbau auf heutigen, also moder-
nen, Sozialarbeitsausbildungen.

Zugleich ist das Lernen in diesem Aufbaukurs mit einer Aktivierung verbun-
den: Protokolle schreiben, Literatur durcharbeiten und vor allem die „aktive Zu-
sammenarbeit zwischen Praxisberater und Teilnehmer“ „bringt eine große Akti-
vität in die gedankliche und emotionale Beteiligung der Teilnehmer“. Auch hier 
findet sich der mit dem Casework verbundenen Aktivierungsdiskurs wieder, der 
die Hilfe zur Selbsthilfe postuliert (vgl. van Susante/Baltussen 1955: 256; Wal-
puski 2021b). Zugleich grenzt sich die Ausbildung durch die „aktive Zusammen-
arbeit zwischen Praxisberater und Teilnehmer“ sowie die intendierte „emotiona-
le Beteiligung“ von schulischen Konzepten des Frontalunterrichts ab.

Für diese Lehre schimmern als emanzipatorisches Gedankengut humanis-
tische Gedanken durch, vor allem, wenn es um das „Verständnis des Klienten“ 
geht, darum, „das menschliche Wesen zu verstehen.“ Dieses neue Motiv des Ver-
stehens in der Sozialen Arbeit setzt auch eine „Wandlung in der Kontaktaufnah-
me mit dem Klienten“ voraus. Ob sich der Studienkurs damit lediglich von frühe-
ren, nun als überkommen betrachteten Verständnissen Sozialer Arbeit abgrenzt 
oder auch im zeitgenössischen Diskurs von anderen Weiterbildungsinstituten, 
muss hier offen bleiben.

Dabei ist die Studienleiterin bemüht, „die Gegebenheiten der Praxis mög-
lichst direkt in die Aufbauausbildung zu integrieren“, also weniger akademisch-
theoretisierend als anwendungsorientiert zu lehren. Aber nicht nur der anwen-
dungsorientierte Transfer der Theorie in die Praxis, sondern auch die „ständige 
Überprüfung der Anwendbarkeit“ ist das dritte Ziel der Aufbauausbildung. Zur 
Verzahnung dient sowohl die „Praxisberatung (Supervision)“ als auch der enge 
Kontakt mit den Dienststellen, deren „Erfordernisse und Gegebenheiten […] 
möglichst direkt in die Aufbauausbildung“ integriert werden sollen. Damit setzte 
Baltussen im Konzept ihre Erfahrung aus Nijmegen um (vgl. Baltussen 1963b: 2), 
dass die Einbindung der Verwaltung und Leitungskräfte notwendig und hilfreich 
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für die gelingende Weiterbildung ist, damit die Weitergebildeten die neuen Me-
thoden auch in ihrer beruflichen Praxis umsetzen können. Ob dieser Praxisbezug 
zusätzlich eine Forderung von Teilnehmenden oder „Dienstherren“ war, muss 
offen bleiben. Wahrscheinlicher ist es der konzeptionelle Antwortversuch auf 
das Frustrationserleben von Lernenden der »neuen Methoden« im allgemeinen 
Diskurs, die zu dieser Zeit häufig berichten, dass die Umsetzung des Gelernten 
in der eigenen Praxis aufgrund dienstlicher Rahmenbedingungen schwierig sei. 
Die Praxisnähe zu betonen, scheint jedenfalls trotz aller Wissenschaftlichkeit 
und dem Pöggeler’schen Anspruch der Elitenbildung zentral zu sein. Zugleich 
ist der Anspruch an die Praxis jedoch nicht mit einem vergleichbaren Exzellenz-
anspruch verknüpft wie der Anspruch an die Wissenschaft. Im Kollegium der 
Kursentwickler*innen ist mit „Regierungsoberinspektorin Mais“ nur eine einzige 
Praktikerin unter vielen Dozierenden ausgewiesen, und auch diese vor allem als 
leitende Funktionärin des Berufsverbandes.

Zweijährige Aufbauausbildung in der Methode der Sozialen 
Einzelhilfe (1969)

Jener programmatische „Bericht“ (Baltussen 1967) aus der Anfangszeit des Kur-
ses wird durch den retrospektiven Bericht von 1969 gewissermaßen mit einer 
Klammer geschlossen. Aus der Zwischenzeit des Kurses ist durchaus erkennbar, 
dass Kursinhalte schriftlich in den Diskurs getragen werden (e. g. Trötschel 1968; 
Holschbach 1969; Kircher 1969), allerdings nicht von Cora Baltussen selbst.

Retrospektiv erscheinen über die Aufbauausbildung zwei Berichte (Kurs-
teilnehmer 1969; Schauf 1969). Die Texte erweisen sich als nahezu vollständig 
identisch, sind aber in der Zeitschrift Bewährungshilfe dem Kollektiv „die Kurs-
teilnehmer“ zugeschrieben, in der katholischen Jugendwohl hingegen Norbert 
Schauf (1969) als Alleinautor, über den keine weiteren biographischen Angaben 
vorliegen. Die Hintergründe dieser Zuschreibungen beziehungsweise die tat-
sächliche Autorenschaft lassen sich nicht aufklären. Die Publikationen verwei-
sen nicht aufeinander und benennen keine Erstveröffentlichung. Inwieweit Cora 
Baltussen selbst an der Texterstellung beteiligt war, ist ebenso unklar; allerdings 
wird sie in dem Bericht mehrfach benannt, während die übrigen Dozierenden 
des Kurses nur kursorisch und kaum namentlich (Ausnahme: Hunziker, Wan-
ner) erwähnt werden (Kursteilnehmer 1969: 243).

Vom Anlass her ist dieser Bericht mit dem Bericht von Caemmerer und Schil-
ler (1953) über ihre beiden Kurse an der Deutschen Hochschule für Politik (DHfP) 
in Berlin zu vergleichen (vgl. Walpuski 2020c; 2022a), hebt sich aber stilistisch 
und inhaltlich deutlich davon ab. Dem Bericht fehlt zunächst stilistisch die et-
was blumig-schwülstige Ausdrucksweise der 1950er Jahre. Die Sprache dieses 
Berichts ist präzise, sachlich und akademisch argumentierend ausgefeilt, so dass 



477

vermutlich geübte Autor*in daran beteiligt waren. Zudem postuliert der Bericht 
berufs- und sozialpolitische Forderungen, die über die Kurserfahrungen hinaus 
gehen.

Die Publikationsmedien erklären sich einerseits aus der Nähe des Kurses zur 
Bewährungshilfe: Vier von 27 Teilnehmern des Kurses waren in der Bewährungs-
hilfe tätig (Kursteilnehmer  1969: 242, Baltussen hatte mindestens 1967 selbst 
einen Einführungskurs für die Bewährungshilfe gehalten, und auch Geschäfts-
führer Leuschner sowie Beiratsmitglied Nachbauer hatten Kontakte in die Be-
währungshilfe (vgl. Walpuski 2023a). Die Jugendwohl hingegen war eine katho-
lisch dominierte Fachzeitschrift, in der bereits mehrfach aus der Akademiearbeit 
berichtet wurde und in denen Akteur*innen aus dem Akademieumfeld regel-
mäßig publizierten (e. g. Bokler 1959; Joos 1966; Junge 1962; 1966; Kircher 1969; 
Maas 1961; 1965; 1966).

Ziel der Ausbildung war nicht ausschließlich, anwendungsorientierte Metho-
denkompetenz zu erwerben, sondern darüber hinaus „in das methodische Denken 
der Sozialen Einzelhilfe einzuführen und […] die Methode der Sozialen Einzelhilfe 
in größere, allgemeine Zusammenhänge einordnen“ (Kursteilnehmer 1969: 242)336 
zu können, auch „in ihrer Beziehung zur Sozialarbeit als Ganzes und zu den an-
deren Methoden“ (ib.). Dafür sind Kenntnisse zu erwerben, die „zum Verständnis 
psychodynamischer und sozialer Prozesse und Konflikte“ (ib.) verhelfen. Für diese 
Kenntnisse reicht psychologisches Wissen allein nicht aus: „So wurde Wert darauf 
gelegt, menschliche Konflikte nicht nur unter psychosozialen Gesichtspunkten zu 
behandeln, sondern auch die anthropologischen Perspektiven sozialer Probleme 
aufzuzeigen“ (ib.). Die diesbezüglichen 50 Unterrichtsstunden waren der Anteil, 
den insbesondere Norbert Luyten OP verantwortete, und sie waren ein Alleinstel-
lungsmerkmal der Kurse der Akademie für Jugendfragen.

Relativ frühzeitig im Kursverlauf wurde das organisatorische Konzept ange-
passt: War zunächst geplant, „die theoretische Ausbildung nach einer Einfüh-
rungswoche als Wochenendstudium in vierzehntägigem Abstand weiterzufüh-
ren“ (ib.), wurde dies in Rücksprache mit den Arbeitsstellen ab 1967 auf einen 
monatlichen Rhythmus umgestellt. Der Kurs kam dann für vier bis fünf Tage 
zusammen, während die begleitende Supervision 14-tägig stattfand. Ganz selbst-
verständlich wird schon im Untertitel und dann ab der zweiten Textseite der Be-
griff „Supervision“ genutzt, während „Praxisanleitung“ deutlich weniger genutzt 
wird. Hier lässt sich eine – wenn auch immer noch nicht entschiedene – Entwick-
lung seit 1967 (Baltussen 1967) erkennen.

„Ein Teil der Supervisionen wurde von der Kursleiterin [Cora Baltussen] 
selber durchgeführt, die übrigen Supervisionen erfolgten durch Praxisanleiter, 

336 Die nachstehenden Zitate und Quellenangaben folgen dem Text der Kursteilnehmer 
in der Bewährungshilfe (Kursteilnehmer  1969) und wurden im Einzelfall nicht mit 
Schauf (1969) abgeglichen.
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die bereits in der Methode der Sozialen Einzelhilfe ausgebildet waren und die 
Erfahrungen in Praxisanleitung hatten“ (Kursteilnehmer  1969: 243), darunter 
Veronica Kircher und Margareta Breuer.337 „Die Supervisoren arbeiteten ihrer-
seits unter Anleitung der Kursleiterin und hatten regelmäßig gemeinsame Pra-
xisbesprechungen. Ein Ziel des Lehrganges war, diese Praxisanleiter systematisch 
in die Lehrmethode der Supervision einzuführen“ (ib.), das heißt, im gelehr-
ten Verständnis der Akademie für Jugendfragen war Supervision etwas Weiter-
gehendes als Praxisanleitung und Supervision eine „Lehrmethode“, also etwas 
Pädagogisches, jedoch noch nicht ausdrücklich eine Form von Beratung. „Jeder 
Lehrgangsteilnehmer hatte mit drei Fällen zu gleicher Zeit unter Supervision zu 
arbeiten. Im ersten Ausbildungsjahr wurden nach Möglichkeit »leichtere« Fälle 
ausgewählt, d. h. Klienten, die psychisch relativ gesund waren und deren Prob-
leme vor allem durch Umweltbedingungen verursacht wurden. Im zweiten Jahr 
konnte mit zunehmend schwierigeren Fällen gearbeitet werden, die sowohl in 
der Diagnose als auch in der Behandlung an die Kursteilnehmer größere Anfor-
derungen stellten“ (ib.). Augenfällig ist, dass sich in diesem Kurskonzept spie so-
wohl die Erfahrungen Baltussens aus den Kursen in Nijmegen widerspiegeln als 
auch die Lehrkonzepte ihrer eigenen Lehrerin Charlotte Towle ([1954]). Gleich-
zeitig werden zweifelsohne aufgekommene Missverständnisse und Unsicherhei-
ten, die durch die Zweit-/Fremdsprachlichkeit und fremde Kultur der Lehrerin 
und Supervisorin Cora Baltussens in keiner Weise reflektiert, die aber zweifels-
ohne eine Rolle spielen (vgl. Klöpper-Mauermann 2022).

Zur Lehre gehören, wie schon von Baltussen (1967) beschrieben, Unterrichts-
protokolle. Das Protokoll einer Fallbesprechung im Fach Methodenlehre vom 
14.3.1968 unter Baltussens Leitung findet sich zu dokumentarischen Zwecken als 
Abschrift im Anhang (s. S. 547 ff.), ohne dass es gesondert ausgewertet wird, weil 
die zugrundeliegende Falldarstellung nicht überliefert ist. Dabei ist anzunehmen, 
dass die Fallbesprechungen im Wesentlichen nach dem Schema durchgeführt 
werden, das aus dem von Baltussen geleiteten Einführungskurs in Bewährungs-
hilfe im September 1966 überliefert ist: „

1. Beschreibung der Persönlichkeit des Klienten.
2. wodurch sind die Probleme hauptsächlich entstanden.
3. Wichtige soziale und psychologische Einflüsse und Faktoren in seiner Ent-

wicklung.
4. Diagnostische Zusammenfassung (der Klient), seine Möglichkeiten, seine 

Probleme und seine Lebenssituation).
5. Was ist erreicht und was könnte noch erreicht werden?“338

337 Cora Baltussen, Gutachten, 1.6.1970, Privatbesitz.
338 Bericht über das „Einführungsseminar in Bad Godesberg v. 19.9.–23.9.1966“, in: im Archiv 

des DBH e. V. – Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik, Köln.
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Auf ein Akademiediplom ausgerichtet verlangt das Kurskonzept nach dem ersten 
Ausbildungsjahr eine Zwischenprüfung und weist damit einen hohen Formali-
sierungsgrad auf. Diese „Zwischenprüfung umfaßte 1. eine schriftliche Auswer-
tung der eigenen Lernerfahrungen während des ersten Ausbildungsjahres 2. eine 
diagnostische Interpretation mindestens eines eigenen praktischen Falles, 3. die 
schriftliche Bearbeitung zweier Lehrfälle unter psychologischen und methodi-
schen Gesichtspunkten, 4. eine mündliche Prüfung in den Fächern Methoden-
lehre, Psychologie und Soziologie“ (Kursteilnehmer 1969: 243) und erweist sich 
damit als umfangreich, praxisorientiert sowie theoretisches Wissen und eigene 
Reflexionen abfragend. Für die Abschlussprüfung, die noch gut die Hälfte der 
Teilnehmenden ablegte, mussten erneut drei eigene Lernfälle aufbereitet und 
eine mündliche Prüfung über alle Theorieinhalte abgelegt werden. Die Super-
visor*innen waren an diesen Prüfungen beteiligt.

Dass in den Bericht die Ergebnisse einer ersten „Auswertung der Erfah-
rungen dieses Kurses aus der Sicht einiger an der Ausbildung beteiligter Do-
zenten und Supervisoren“ (ib.) einfließen, legt den Gedanken nahe, dass die-
se den Bericht mitverfasst haben. Zu diesen Ergebnissen gehört, dass sowohl 
die enge Kommunikation zwischen Dozierenden und Supervisor*innen über 
das Kursgeschehen als auch die Doppelrolle der Kursleitung und der Super-
vision von Teilnehmenden sich bewährt haben. Es zeigte sich weiterhin, dass 
der Lernprozess zwei Jahre benötigt und auch danach noch Fortbildung und 
Vertiefung notwendig ist, weil erst „im zweiten Jahr […] differenziertere Be-
handlungsformen eingeübt werden“ (op. cit.: 244) können. Offensichtlich be-
nötigt Lernen Zeit und stellt einen Entwicklungsprozess dar, der im Sinne einer 
»éducation permanente« nicht schnell abgeschlossen werden kann. Das von 
den Teilnehmenden der Abschlussprüfung aufbereitete Fallmaterial stellt sich 
dabei als „wertvolles Fallmaterial“ (ib.) dar, das „möglichst bald ausgewertet 
und für Lehrzwecke überarbeitet und veröffentlicht“ (ib.) werden soll. Dies ist 
einerseits dem europaweit gängigen Lehrkonzept für das Casework anhand von 
Musterfällen geschuldet. Diese Musterlehrfälle stammten zunächst aus der US-
amerikanischen Praxis (vgl. Caemmerer/Schiller 1953), wurden in Europa aber 
häufig als unpassend erlebt, so dass die Expertinnenkommission der IASSW, 
UCISS und Vereinten Nationen, an der auch Baltussen um 1959 mitgewirkt 
hatte, europäische Musterlehrfälle zusammengestellt hatte. Ein Fall, der mög-
licherweise auch in diesem Akademiekurs eingesetzt wurde, hier aber aus dem 
Einführungslehrgang für Bewährungshilfe 1966 rekonstruiert werden konnte, 
findet sich zu dokumentarischen Zwecken im Anhang (s. S. 543 ff.). Aufgrund 
der dort genutzten französischen Vornamen könnte es sich dabei um einen der 
genannten europäischen Musterlehrfälle handeln, die bisher nicht rekonstru-
iert werden konnten.

Auch die Kursteilnehmenden werteten den Kurs aus ihrer Perspektive aus. Sie 
beschäftigten sich mit vier Fragen: „
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1. Welche Motive und Erwartungen waren bei Beginn der Ausbildung vorhan-
den?

2. Welche Erfahrungen wurden während der Ausbildung gemacht?
3. Welches Ergebnis hat die Ausbildung im Hinblick auf die Anwendung des 

Gelernten in der Praxis bisher gezeigt?
4. Welche Folgerungen ergeben sich aus der Auswertung der Ausbildung für die 

Weiterentwicklung methodischen Arbeitens in der Sozialarbeit?“ (Kursteil-
nehmer 1969: 244)

Als Motivation zur Teilnahme am Kurs führen die Teilnehmenden vor allem an, 
„daß sie mit dem bisherigen Wissen und vor allem mit den bis dahin prakti-
zierten Methoden den sich in unserer dynamischen Gesellschaft ständig verän-
dernden Bedürfnissen und Problemen der Klienten nicht mehr gerecht werden 
können“ (ib.). Es ist also mit den einsetzenden »Inneren Reformen« als auch dem 
II. Vaticanum die Erfahrung einer sich wandelnden, sich modernisierenden Ge-
sellschaft und vielleicht auch einer Entfremdung. Dabei erscheint das Zitat, aus 
dem Kontext gelöst, geradezu als zeitlose Aussage. Zugleich sind die Teilnehmen-
den vollständig eigenmotiviert und nicht durch die Arbeitgeber, die die Teilnah-
me ihrer Beschäftigten teilweise missbilligen, entsandt. In einem Nachsatz führen 
die Teilnehmenden auch Wünsche für einen sozialen Aufstieg an, als wäre dieses 
Motiv zu egoistisch, um es vorrangiger zu benennen: „Es wurde auch die Erwar-
tung ausgesprochen, durch die Ausbildung die Basis für neue berufliche Chancen 
zu erhalten“ (op. cit.: 245).

Allerdings unterschätzten die Teilnehmenden, „daß eine berufsbegleitende 
Aufbauausbildung dieses Umfangs und dieser Intensität eine enorme Strapaze 
für jeden Teilnehmer bedeutete“ (ib.). Dies bildete sich in Spannungen in der 
Kursgruppe ab, die „durch eine positive Identifizierung mit der Studienleite-
rin [Baltussen] und das wachsende Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe“ 
(ib.) gelöst werden konnten. Baltussen wird also als starke Identifikationsfigur 
erlebt, die das Kursgeschehen halten konnte (vgl. Auchter 2015). Zugleich „war 
der Ablauf der Ausbildung mit dem ständigen Wechsel von Theorie und Praxis 
und der Einzelsupervision im Turnus von 14 Tagen über die 2 Jahre hinweg ein 
großer Gewinn“ (Kursteilnehmer 1969: 245) für den persönlichen Lernprozess. 
Die Teilnehmenden beschreiben diesen Prozess als „eine allmählich sich voll-
ziehende Korrektur der beruflichen Haltung; die Teilnehmer lernten es, sich von 
unrealistischen Wunschvorstellungen, Fixierungen und Vorurteilen zu lösen, 
dem Klienten offener, akzeptierender und verstehender zu begegnen, partner-
schaftlich mit ihm zu arbeiten. Voraussetzung dazu war, daß die berufliche Rolle 
realistischer und klarer gesehen werden konnte und daß die eigenen Möglich-
keiten und Grenzen in der helfenden Beziehung erkannt wurden. Das berufliche 
Engagement wurde bewußter und durchdachter; die Beziehung als Mittel der 
Hilfe konnte konstruktiver genutzt werden“ (ib.).
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Dabei erlebten die Teilnehmenden die „Verarbeitung der Theorie in zahl-
reichen Fallbesprechungen und in der Supervision“ (ib.) geradezu als „optimal“ 
(ib.), weil „das vermittelte Wissen stets auf seine Anwendbarkeit in der Praxis 
geprüft, mit der Praxis konfrontiert wurde“ (ib.). Und erneut zeigt sich darin, wie 
wichtig für die Teilnehmenden Cora Baltussen als Identifikationsfigur war: „Als 
wichtige Voraussetzung für das Gelingen dieser Ausbildungsform wurde von den 
Teilnehmern die Tatsache gewürdigt, daß die Studienleiterin als erfahrene Ca-
seworkerin die Integration von Theorie und Praxis ermöglichte“ (ib.), obwohl 
für Cora Baltussen keine eigene Berufspraxis als Caseworkerin belegt ist: Nach 
ihrer Rückkehr aus den Vereinigten Staaten, wo sie das Casework theoretisch und 
hospitierend erlernt hatte, hatte sie unmittelbar die Leitung des Studienzentrums 
in Nijmegen übernommen. Gleichwohl hatte sie natürlich eine umfängliche Er-
fahrung als Sozialarbeiterin im Feld aus früheren Jahren und war möglicherweise 
schon in den Brüsseler Ausbildungszeiten mit frühen Casework-Ansätzen in Be-
rührung gekommen.

Die Teilnehmenden beschreiben insgesamt einen Kompetenzzuwachs, ins-
besondere in Hinblick auf diagnostische sowie prozesssteuernde Fähigkeiten als 
auch in Hinblick auf Empathievermögen und Nähe-Distanz-Regulation (op. cit.: 
246). Zudem fühlen sie sich sicherer in ihrer professionellen Rolle, so „daß die 
Teilnehmer ihren Vorgesetzten gegenüber und allgemein nach außen hin ihren 
Berufsauftrag besser vertreten und verdeutlichen können“ (ib.). Eine solche 
emanzipatorische Befähigung mag in einer autoritär geprägten bundesdeutschen 
Gesellschaft und katholischen Sozialdiensten kurz vor den Umbrüchen, die 1968 
mit sich brachte, von den Vorgesetzten nicht unbedingt goutiert worden sein und 
zu Konflikten geführt haben. Die Teilnehmenden berichten konkret von ihren 
Schwierigkeiten, am Arbeitsplatz „Veränderungen struktureller Art zu schaffen“ 
(ib.), „von unnötigen und unzeitgemäßen Arbeiten“ (ib.) befreit zu werden und 
von wenig ergiebigen theoretischen „Auseinandersetzungen“ (ib.). Entsprechen-
des berichtet auch Gerhard Leuschner für spätere Supervisionsausbildungen 
der Akademie für Jugendfragen (vgl. Leuschner in Gröning/Kreft  2011; Grö-
ning 2013). Zu diesem frühen Zeitpunkt lässt sich hier ein Supervisionsverständ-
nis erkennen, dass auf Demokratie, Emanzipation und Mündigkeit anstelle einer 
psychotechnischen Funktionalisierung setzt.

Supervision diente in der Ausbildung als Lernformat, an dem sich der fach-
liche Kompetenzzuwachs erkennen lässt, wenn die Teilnehmenden „jetzt in der 
Lage sind, Klienten mit nicht allzu schwieriger Problematik auch ohne Supervi-
sion methodengerecht zu helfen. Die Behandlungsform der Stützung339 wird im 
allgemeinen schon gut beherrscht. Auch sind sie in vielen Fällen in der Lage, 
die Behandlungsform der Klärung anzuwenden. Bei Klienten mit schwieriger 

339 Vgl. zur »Stützungsmethode« auch Maraun (1952: 245), die Ruth Bang (1967a) später als 
„Wandlungsmethode“ bezeichnet (vgl. Walpuski 2021b).
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Problematik fehlt es noch an vertieftem Wissen und Behandlungsfähigkeiten. 
Aus diesem Bewußtsein heraus wurde auch der Wunsch nach Konsultation von 
Praxisberatern und Fachberatern ausgesprochen“ (Kursteilnehmer 1969: 246).

Die letzte Textseite (op. cit.: 247) stellt ein programmatisches und berufspoli-
tisches Statement dar. Denn schon zu diesem frühen Zeitpunkt in der Entwick-
lung wird der Wunsch geäußert, dass „Voraussetzung, Inhalt und Ziel der länger-
fristigen berufsbegleitenden Aufbauausbildungen […] einheitlich konzipiert und 
dem internationalen Standard angeglichen werden. Dazu ist eine Unterstützung 
und Anerkennung der Aufbauausbildungen durch den Staat und die Träger der 
Sozialarbeit erforderlich“ (op. cit: 246 f.). Ob es sich hier wirklich um eine Er-
kenntnis der Teilnehmenden handelt und welcher „internationale Standard“ ge-
meint sein könnte – nach gegenwärtigem Forschungsstand gab es keinen (vgl. 
Kircher 1969: 401) – ist unerheblich. Deutlich wird der Wunsch, einen formalen, 
anerkannten und damit (ökonomisch, sozial und kulturell) verwertbaren Aus-
bildungsabschluss zu erhalten. Dabei scheinen die Teilnehmenden vergleichbare 
Weiterbildungen in Frankfurt am Main (Deutscher Verein) und Erlangen (Victor 
Gollancz-Stiftung) zu kennen. In dieser Forderung spiegeln sich zudem die dar-
gestellten Diskussionsprozesse um die Akademisierung und bundesweite Verein-
heitlichung der Ausbildung als auch die transnationalen Diskurse der UCISS und 
der IASSW in der Sozialen Arbeit.

Es schließen sich zarte Ansätze von Institutions- und Gesellschaftskritik an, 
zunächst an den Arbeits- und damit Lernbedingungen der berufsbegleitenden 
Ausbildung: Hier bedürfe es ähnlich dem niederländischen Modell mehr Freistel-
lung und Praxiserprobungsmöglichkeiten für das neu Erlernte. Aber die Kritik 
richtet sich auch dahin, „daß die derzeitigen Strukturen in der Sozialarbeit verän-
dert werden müssen, wenn auf breiter Basis methodisches Arbeiten möglich sein 
soll. Vor allem kommt es darauf an, daß die Verwaltung sich insgesamt um part-
nerschaftliche Einstellung bemüht und der Sozialarbeit einen relativ freien Raum 
gewährt, in dem im Sinne der Methoden gearbeitet werden kann“ (Kursteilneh-
mer 1969: 247). Dazu gehöre eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung, unter 
anderem durch „berufsbegleitende Spezialausbildungen ähnlich wie in anderen 
Berufssparten (etwa im ärztlichen Beruf)“ (ib.). Zunächst bildet sich hier der dar-
gestellte Diskurs um eine »éducation permanente« ab, und zugleich spiegelt sich 
in dem Vergleich mit dem „ärztlichen Beruf “ (ib.) der professionstheoretische 
Diskurs und das Bemühen der Sozialen Arbeit, den angestrebten Professions-
status zu erreichen. Dafür sei es „dringend notwendig, daß es bald in Deutsch-
land zu einer Klärung über die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen 
für die Funktion des Praxisberaters kommt und seine Funktion und Stellung in-
nerhalb der Sozialarbeit klar umrissen wird“ (ib.). Denn die bestehende Praxis, 
„daß Absolventen dieser Aufbauausbildungen gegenüber ihren Berufskollegen 
als Praxisanleiter fungieren“ (ib.), wird von den Kursteilnehmenden abgelehnt: 
„Diese Entwicklung schadet der Sache mehr als sie nutzt. Die Teilnehmer sind 
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sich darin einig, daß an den Praxisberater besonders hohe Anforderungen zu 
stellen sind. Den Anforderungen kann er neben persönlichen Voraussetzungen 
nur durch eine besondere Ausbildung gerecht werden, wobei Ausbildungen wie 
in Münster die Basis für den weiteren Weg zum Praxisberater bilden können“ 
(ib.). In diesen abschließenden Sätzen wird zunächst sichtbar, dass die Teilneh-
menden sich in einfachen Fällen nun zwar sicher in der Anwendung der Case-
work-Methoden fühlen, ihnen aber die Aufgabe, selbst diese Ausbildungs- und 
Beratungsrolle zu übernehmen, (noch) zu schwer erscheint. Sie wünschen sich 
eine weitergehende diesbezügliche Ausbildung, und so kann ihr Statement auch 
binnenpolitisch als Aufforderung an die Akademie für Jugendfragen gelesen wer-
den, eine Ausbildung für Praxisberatung zu gründen. Auffällig ist dabei der Be-
griffswechsel: Wird anfänglich ganz selbstverständlich der Begriff „Supervision“ 
(op. cit.: 242) gebraucht, ist abschließend nun von Praxisanleitung, Praxisbera-
tung und Konsultation die Rede. Dies kann auf unterschiedliche Autor*innen 
hinweisen, die einzelne Textbausteine verfasst haben. Eine redaktionsgeschicht-
liche Textkritik könnte hier aufschlussreich sein. Es bildet aber unabhängig da-
von auch ab, wie uneinheitlich die Begrifflichkeiten im bundesdeutschen Diskurs 
dieser Zeit waren. Im von Dora von Caemmerer (1970) im Folgejahr herausge-
gebenen Sammelband „Praxisberatung (Supervision)“ wird sehr sichtbar, wie ihr 
Übersetzungs- und Verwendungs-Begriffswunsch von »Praxisberatung« vor al-
lem mit dem des niederländischen Mitautors Cornelis Wieringa, der den Begriff 
der „Supervision“ favorisierte, kollidierte (vgl. oben; vgl. Caemmerer 1970b: 206; 
Melzer 1975: 238). Wieringa wiederum, der auch für die Akademie für Jugend-
fragen tätig war, hebt sich damit gleichzeitig von Baltussen (1967) ab, weil deren 
Text aus der Anfangszeit dieses Kurses – wie oben herausgearbeitet – den Begriff 
„Praxisberatung (Supervision)“ (Baltussen 1967) nutzt. Gleichzeitig enthält der 
Begriff der Praxisberatung im Gegensatz zur Praxisanleitung den Beratungsbe-
griff, der von Mollenhauer (1965) neu gefasst und von Hornstein (1966a; b) auch 
in die Akademie-Kontexte getragen wurde.

Mit diesem Text schließt sich also die Klammer um den zweijährigen Aufbau-
ausbildungskurs an der Akademie für Jugendfragen. Dieser Text, zugleich einem 
Autor*innenkollektiv (Kursteilnehmer 1969) als auch Norbert Schauf (1969) zu-
geschrieben, wirft damit zunächst viele Fragen zu seiner Entstehungsgeschich-
te auf, die sich aktuell nicht beantworten lassen. Gleichzeitig verdeutlicht er aus 
unterschiedlichen Perspektiven den damaligen Diskursstand um Supervision in 
der Bundesrepublik.

Sicherlich wird auch die Wohlfahrtsschuldozentin Veronica Kircher (1969a; 
b), die den Kurs als eine der Supervisor*innen begleitete, Anregungen aufgenom-
men oder beigesteuert haben, ohne dass sich diese gegenwärtig herausdestillieren 
lassen. Ihr Beitrag (1969b) betont sowohl die wichtige Funktion von Supervision 
bzw. Praxisanleitung als Theorie-Praxis-Transfer als auch die Verwobenheit zwi-
schen grundständiger Ausbildung und Fort- und Weiterbildung.
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Tätigkeitsende in der Bundesrepublik Deutschland

In dieser Zeit, als Cora Baltussen viel für die Akademie für Jugendfragen und an-
dere katholische Bildungseinrichtungen in der Bundesrepublik arbeitet, stirbt 
1965 ihre ältere Schwester, Priorin Maria Josefine Aloysia von der Mutter Gottes 
OSB geb. Elisabeth Mathilda Maria Baltussen (Sinderhauf 2004: 326 f.). Über das 
Verhältnis der beiden Schwestern zueinander ist nichts bekannt. Drei Jahre später 
stirbt auch Baltussens Mutter in Driel. Bei ihr hatte sie die vergangenen Jahre ge-
wohnt, und nach dem Tod der Mutter zieht sie nach Nijmegen (Driessen 2009). 
Dieses Grenzgängerinnentum und Distanzarbeiten – Wohnung in den Nieder-
landen, Berufstätigkeit in der Bundesrepublik – funktionierte, weil die Akademie 
für Jugendfragen erst ab etwa 1970 ein eigenes Seminargebäude in Münster hatte. 
Bis dahin fanden die Kurse und Tagungen in unterschiedlichen Bildungsstätten 
statt, und in Münster war lediglich die zentrale Verwaltung beheimatet: Die Aka-
demie war eine Art Wanderzirkus, und die Dozierenden arbeiteten überwiegend 
am heimischen Schreibtisch, wenn sie nicht in Kursen oder zu Besprechungen 
präsent sein mussten.

Mit dem Kurs für Einzelfallhilfe an der Akademie für Jugendfragen scheinen 
auch Cora Baltussens Tätigkeiten in der Bundesrepublik im Herbst 1968 auszu-
laufen. Es finden sich nur noch einzelne kleine Projekte und Aktivitäten, und 
wie oder ob Cora Baltussen überhaupt noch in den ersten Kurs der Akademie 
für Supervision in der Einzelfallhilfe, den Annedore Schultze, Dr. Franz Mönks 
und Elmar Knieschweski leiten, eingebunden ist, lässt sich nicht mehr feststellen.

Referat im »Fachausschuß II« des Deutschen Vereins in Frankfurt 
am Main

Im Herbst  1968 hält „Direktorin Balthussen“ [sic!] im Rahmen der „19. Voll-
sitzung des Fachausschusses II – Gefährdeten- und Nichtseßhaftenhilfe – in er-
weitertem Rahmen am 23. und 24. Oktober 1968 in Frankfurt/Main“ (lb340 1969: 

340 Unter diesem Kürzel publizierte der Wissenschaftliche Referent des Deutschen Ver-
eins Willy Ernst Eckelberg mindestens seit 1954. Eckelberg (* 1905 in Berlin) studierte 
Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, trat 1931 der 
NSDAP bei, war 1934 Gerichtsassessor in Königsberg i. Pr. und wurde 1938 ins Reichsmi-
nisterium des Innern (RMI) berufen. Dort war er unter Hans Globke im Judenreferat tätig, 
das u. a. die NS-Rassegesetzgebung verantwortete (Jasch 2012; Personalakte im GStAPK 
I. HA Rep. 77 Nr. 539). Teilweise wird Eckelberg offenbar irrtümlich mit Doktortitel ge-
nannt (e. g. Breyer 2003); die einzige auffindbare Monographie  (1959) ist jedoch keine 
Dissertationsschrift, und es finden sich keine Belege für eine Promotion. In den 1960er 
Jahren – formal war er Oberregierungsrat zur Wiederverwendung und Beschäftigter des 
Deutschen Vereins in Frankfurt – holte ihn seine Tätigkeit im RMI ein: Unter bundes-
weitem Presseecho ermittelte die Staatsanwaltschaft Frankfurt im Zusammenhang der 
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43; 1968: 325; vgl. o. V. 1969: 528) ein nicht näher betiteltes Referat vor 150 Zu-
hörenden. Vermutlich war es die Ausschussvorsitzende Elisabeth Zillken, mög-
licherweise im Verbund mit Elisabeth Denis (beide Mitglied der Akademie für 
Jugendfragen, s. S. 228), die Baltussen zu diesem Referat einlud, denn Baltussen 
stand ihrerseits sonst in keinem erkennbaren Kontakt mit den Strukturen des 
Deutschen Vereins. Neben den persönlichen Kontakten stellt die »Gefährdeten-
hilfe« zudem eine thematische Verbindungslinie dar, denn unter den »Gefähr-
deten« waren insbesondere auch „weibliche sittlich Gefährdete“ (lb 1969: 47) wie 
die »fabriekmeisjes« zu verstehen, wie sie Baltussen schon Jahrzehnte zuvor zu 
schützen bemüht war (Baltussen 1941).

Baltussen spricht die gesellschaftlichen Bedingungen sozialer Arbeit klar an: 
„Es ist nicht nur der Mensch in Not, es ist auch die Gesellschaft, die diese Nöte 
produziert“ (lb 1969: 48), wird sie paraphrasiert, und Erinnerungen an frühe-
re Texte entstehen (van Susante/Baltussen 1955). Baltussen zeigt sich erneut als 
Europäerin und begrüßt, dass der Fachdiskurs transnational geführt wird (vgl. 
Baltussen 1962). Dann beschreibt sie „Soziale Einzelfallarbeit [als …] eine Kunst, 
die die Erkenntnisse der Wissenschaft von den menschlichen Beziehungen und 
die Fertigkeit in der Gestaltung von Beziehungen einsetzt, um dem Individuum 
Kraft und Hilfsquellen in der Gemeinschaft zu erschließen, die geeignet sind, 
eine bessere Anpassung des Klienten an seine ganze oder an einen Teil seiner 
Umwelt herbeizuführen“ (lb 1969: 48). Unbehagen bereitet ihr dabei inzwischen 
das wörtlich aus dem US-amerikanischen Diskurs übernommene Wort „Anpas-
sung“ (»adjustment«), das ihr unglücklich gewählt scheint, weil die Gefahr droht, 
„daß wir uns dabei in der Anpassung selbst verlieren, die allzu groß geworden 
ist. Man sagt: casework soll eine Hilfe sein, die den Klienten die Möglichkeit 
bietet, eine Konfliktverarbeitung zu finden, die zur Selbsthilfe oder zur Reifung 
der Persönlichkeit führt. Das sind Akzentverschiebungen, die im Grunde aber 
für uns mehr sagen, wenn wir in der Praxis stehen und von der Praxis aus die 
Dinge sehen“ (ib.). Was hier als „Akzentverschiebung“ protokolliert wurde, ist 
mehr als ein nur für Praktiker*innen relevantes Detail. Es ist der Unterschied 
zwischen einer funktionalisierend-optimierenden Anpassung oder Zurichtung 
des Individuums an die Umwelt, Gesellschaft oder Organisation durch Casework 
und einem individuellen Reifungs- und Entwicklungsprozess, der aufklärend, be-
fähigend und emanzipierend wirkt, ohne individuelle Werte und Eigenschaften 
zu negieren. Erkennbar hat sich Baltussen von ihrer frühen psychotechnischen 
und paternalistisch-fürsorgenden Berufsprägung gelöst und neue Verständnisse 
entwickelt.

Kriegsverbrecherprozesse gegen Max Merten und Hans Globke auch gegen Eckelberg 
(u. a. Hamann 2022: 691). Das Verfahren wurde 1961 eingestellt. Im Sommer 1970 en-
dete seine Tätigkeit für den Deutschen Verein, vermutlich durch den Renteneintritt. Auch 
in dieser Personalie werden die unkritischen Personalkontinuitäten zum NS-Regime im 
Deutschen Verein deutlich (vgl. Ayaß 1992).
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Im Folgenden wird dann geradezu hochkomprimiert ihr Verständnis der So-
zialen Arbeit und damit auch des Casework und der Supervision dargestellt und 
professionstheoretisch, anthropologisch, anerkennungstheoretisch, ethisch, sozial-
wissenschaftlich und psychologisch verortet: „Voraussetzung für die Arbeit ist ein 
soziales Studium, eine soziale Diagnose, die Behandlung, die Gesprächsführung“ 
(ib.). Mit dieser Eröffnung legt sie eine professionalisierte, wissenschaftlich fun-
dierte Herangehensweise zugrunde, die auf demokratischen Grundsätzen fußt: 
„Der erste Grundsatz ist der Respekt vor dem anderen als Menschen, seiner echten 
Würde als Mensch. Ein weiterer Grundsatz ist die Abstandnahme von jeder Ver-
urteilung“ (ib.). In diesen Grundsätzen findet sich sowohl die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte von 1948, das bundesdeutsche Grundgesetz als auch die akzep-
tierende Haltung aus dem US-amerikanischen Casework-Diskurs. Entsprechend 
sieht sie den sozialarbeiterischen „Auftrag [… im Hinarbeiten auf eine] Individua-
lisierung. Die Arbeit mit dem Klienten erfolgt in einer beruflichen Partnerschaft. 
In ihrem Rahmen kann der Helfer eine Autorität sein. Dabei muß der große Unter-
schied zwischen autoritär und Autorität deutlich gesehen werden. Man kann dem 
anderen Hilfe durch berufliche Kenntnis, durch Wissen und durch Haltung geben. 
Diese Tätigkeit des Helfers gibt ihm eine bestimmte Autorität. Berufliche Autorität 
in der Arbeit ist nicht negativ zu werten“ (ib.). In diesen Aussagen benennt sie ein 
auf demokratisch-partnerschaftlichen Verhältnissen beruhendes Arbeitsbündnis, 
einen rechtsstaatlichen Kontrakt für die Zusammenarbeit. Für diese Kooperation 
kann Autorität sehr dienlich sein, wenn diese durch fachliche Expertise, aber auch 
durch Haltung, also ein professionelles und ethisch verortetes Verständnis der 
eigenen Rolle, begründet wird und nicht durch autoritäres Verhalten. Für dieses 
Arbeitsbündnis sieht sie Vertraulichkeit als zentral an und berichtet vom nieder-
ländischen Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeitende.

Baltussen betonte schon eingangs den Einfluss gesellschaftlicher Rahmenbe-
dingungen, und führt dies nun weiter aus: „Diese industrialisierte Welt hat schon 
einige Krisen überstanden: Die Armut am Anfang der industriellen Epoche, das 
soziale Unrecht am Anfang der neuen Epoche. Das Menschliche, das Humane, 
hat aber in die Arbeits- und Lebensbeziehungen dieser industriellen Welt noch 
nicht überall echt zurückgefunden […] Im Rahmen des Wirtschaftswunders ist 
das Humanisierende, das Menschliche nicht mehr so deutlich. Unsere Aufgabe 
ist es, in Mitteleuropa eine humane Welt zu schaffen, damit wir sagen können: 
Wir und die Technik, aber nicht: Die Technik und dann auch noch wir“ (ib). 
Möglicherweise klingt hier die Technikkritik Günther Anders’ (1956) an, in je-
dem Fall wird in diesen Sätzen aber Baltussens kritische Haltung gegenüber In-
dustrialisierungs- und Ökonomisierungsprozessen sowie ihre oben dargestellte 
Prägung durch die Human Relations-Bewegung sichtbar. Diese hatte sich seit der 
Konferenz in Nijmegen 1956 längst zur ökonomisch dominierten Human Res-
sources-Bewegung gewandelt. Baltussen hingegen betont den Humanismus und 
den Stellenwert des Menschen in der Industriegesellschaft.
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Denn viele Menschen, „[u]nsere Klienten kommen in dieser Entwicklung 
nicht mit. Die Niederlande haben seit einigen Jahren ein Ministerium für Kultur, 
Freizeitgestaltung und soziale Arbeit. In der Bezeichnung dieses Ministeriums 
kommt zum Ausdruck, daß der soziale Staat die Aufgabe hat, sich auch mit der 
sinnvollen Gestaltung der Freizeit zu beschäftigen. Die Sozialarbeiter sehen in 
dieser Aufgabe eine vorbeugende Möglichkeit für viele, die sonst zu den kurati-
ven Gruppen kämen. Der Mensch muß selber erfahren, wo seine Sinngebungs-
möglichkeiten besser ausgedrückt werden können. Man kann mit den Klienten 
heute sehr viel mehr besprechen, als man es vielleicht in früheren Jahren tun 
konnte. Viele Tabus sind weggefallen; viele Dinge, die man früher nicht aus-
sprechen durfte, können heute ruhig behandelt werden“ (lb 1969: 48). Baltussen 
versteht Gesellschaft und Staat also als paternalistisch und folgt damit dem ka-
tholisch-patriarchalen Bild vom benevolenten pater familias, der für das Wohl-
ergehen seiner Haushaltsangehörigen verantwortlich zeichnet und sie unterstüt-
zen will. Auch wenn Baltussen die Thematik nur touchiert, sind Sinnfragen für 
sie offenbar eine Aufgabe von sozialer Arbeit und Beratung, die sich zunehmend 
im Dialog bearbeiten lassen. Hier schimmert vermutlich ihre Sozialisation in der 
katholischen Frauenbewegung durch, in der Persönlichkeitsentwicklung (»cha-
racter building«) wie oben gezeigt ein wichtiger Aspekt war. Folgerichtig ist für 
sie die Aufgabe der Sozialen Arbeit eine fördernde Arbeit zur Befähigung: „Wir 
versuchen, Kräfte zu mobilisieren, die nicht mobilisiert waren. Wir versuchen, 
den Klienten da zu unterstützen, wo er sehr verletzt war. Wir versuchen, ihm 
neue Wege zu zeigen, wo er etwas wagen kann. Wir versuchen, ihm deutlich zu 
machen, daß seine Gefühle von Haß vielleicht nicht größer sind als seine Gefühle 
von Zuneigung. Dabei versuchen wir, echte Ansatzpunkte dort zu finden, wo der 
Klient unmittelbare Interessen hat“ (ib.). In dieser Aufzählung fällt auf, dass sie 
laut Eckelbergs Paraphrase nicht von »Aktivierung« spricht, dem sonst im Dis-
kurs üblichen Terminus (vgl. Walpuski 2021b; e. g. Bang 1967; McCormick 1948), 
den Baltussen an anderer Stelle allerdings ebenfalls – wenn auch zurückhaltend – 
nutzte (Baltussen 1957).

Insgesamt zeigt sich, dass Baltussen in ihrem Referat frühere Einflüsse und 
Positionierungen aus katholischer Sozialisation, Mädchenschutz, Betriebssozial-
arbeit, Human Relations-Bewegung und Lernerfahrungen in den Vereinigten 
Staaten integriert und die Soziale Arbeit professionstheoretisch und ethisch be-
gründet darstellt: „Diese Aufgabe erfordert damit große wissenschaftliche Kennt-
nisse und praktische Erfahrungen sowie viele Institutionen. Dabei hat sich eine 
Reihe von Methoden und Arbeitsvorgängen entwickelt. Das casework ist eine 
der Methoden – nicht ohne weiteres die erste, zweite oder dritte. Wir kennen die 
Einzelhilfe, die Gruppenarbeit und die Gemeinwesenarbeit“ (lb 1969: 48). Super-
vision kommt in dieser Referatsparaphrase nicht vor. Vielleicht hat Baltussen da-
von gesprochen, und Protokollant Eckelberg hat dies ausgelassen, vielleicht ist 
es ein in diesem Kontext irrelevantes Detail. Zumal vermutlich alle Zuhörenden 
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wussten, dass die »neuen Methoden« fest mit der Supervision verbunden waren 
(vgl. Neuffer 1990).

Nach diesem pointierten Referat finden sich nur noch wenige Spuren von 
Cora Baltussen in der Bundesrepublik.

So berichtet Aloys Schepers, Kursteilnehmer und Sozialarbeiter des Sozialdiensts 
Katholischer Männer (SKM) bzw. der Jugendgerichtshilfe Hamm, dass eine Super-
vision bei Cora Baltussen ihm im Sommer  1969 den entscheidenden Impuls für 
die Gründung des Arbeitskreises für Jugendhilfe e. V. in Hamm gab. Baltussen fragte 
ihn – so jedenfalls seine Erinnerung rund 50 Jahre später – ob er einen persönlichen 
Erfolg haben oder der Sache dienen wolle. In dieser Reflexion fand er den Weg, ein 
öffentliches Bewusstsein für die neu aufkommenden Betäubungsmittelmissbräuche 
Jugendlicher zu wecken, der letztlich zum Aufbau einer der ersten stationären Sucht-
therapien führte (Arbeitskreis für Jugendhilfe 2020: 6–9). Auch wenn Zeitpunkt und 
wörtliche Rede nicht korrekt erinnert sein werden, wird der subjektive Sinn mehr als 
greifbar, den Schepers der Supervision bei Baltussen zuschreibt.

Um 1969/1970 kooperiert Baltussen noch mit Margareta Breuer, Dozentin an 
der (katholischen) Höheren Fachschule für Sozialarbeit des Meinwerk-Instituts 
in Paderborn (damals: Katholischer Mädchenschutz; heute: IN VIA), im Rahmen 
eines Fortbildungskurses für alle Zweige der Sozialarbeit.341 Mit der Katholikin 
Breuer verband sie das Interesse am Mädchenschutz und der Frauensozialarbeit, 
aber auch die vorhergehende Kooperation an der Akademie für Jugendfragen.

Auch die Paderborner Fachschule ging 1971 als eine von 15 Einrichtungen 
in die Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen (KFH NW; heute Katho 
NRW) auf (Bock 1975), und sowohl Margareta Breuer als auch die Münstera-
nerin Veronica Kircher, beide aus den Supervisionskursen Cora Baltussens, wa-
ren mit Lowy am Lehrplanentwicklungsprojekt (LEP) beteiligt (Walpuski 2024; 
KFHNW 1974). In diesen Prozess der Aufwertung und Akademisierung der 
Höheren Fachschulen zu Fachhochschulen war Cora Baltussen noch einge-
bunden: Nach Kersting  (2002: 96 f.) konzipiert sie um 1970 mit Louis Lowy 
einen Ausbildungskurs für Supervision für die zukünftige Katholische Fach-
hochschule (KFH NW), dessen Konzept pünktlich zur Gründung der Fach-
hochschule  1971 vorlag. Der erste Schwerpunkt, noch bevor grundständige 
Studiengänge begannen, war die Fortbildung, unter anderem in Supervision. 
Die dort ausgebildeten Supervisor*innen erhielten erstmalig in der Bundesre-
publik ein Fachhochschuldiplom in Supervision, das heißt, an der Katholischen 
Hochschule Köln fand die erste akademisierte Supervisionsausbildung in der 
Bundesrepublik statt, an der Cora Baltussen nach Kersting vorbereitend betei-
ligt war. Allerdings wurde der Ausbildungsgang, über den gegenwärtig wenig 
bekannt ist, schnell wieder eingestellt, ohne dass Kersting Gründe dafür nennt 

341 Cora Baltussen, Gutachten, 1.6.1970, in Privatbesitz.
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(Kersting  2002: 96 f.). Weder im Bericht zum Lehrplanentwicklungsprojekt 
(KFH NW 1974) noch im Beitrag Lowys (1977) finden sich jedoch Hinweise 
auf Baltussens Mitwirkung, so dass hier weitere Forschung notwendig ist. Lowy 
hingegen soll die Entwicklungen an der KFH NW von 1970 bis 1977 unterstützt 
haben (Scherzinger 1995: 231).

Rückkehr nach Nijmegen und das Mühen um Anerkennung  
für die »Driel-Polen«

Formal betrachtet hat Cora Baltussen als Grenzgängerin und Wanderarbeiterin 
mit Wohnsitz in Nijmegen die Niederlande seit ihrem USA-Aufenthalt 1953/54 
jeweils nur noch kurzzeitig in Form beruflicher Reisen verlassen, so dass Rück-
kehr ein nicht ganz zutreffender Begriff ist. Gemeint ist, dass sie ihre interna-
tionalen Tätigkeiten einstellt und vor allem noch lokal in Erscheinung tritt. Im 
Wesentlichen bleibt unklar, was Cora Baltussen nach ihrer Rückkehr in die Nie-
derlande tut, und es gibt nur wenige Quellen, die etwas darüber aussagen. Sie ist 
rund 60 Jahre alt und hat damit das in der Bundesrepublik zu dieser Zeit übliche 
Renteneintrittsalter für Frauen erreicht.

Dennoch bleibt sie aktiv, und eine wichtige, selbstgestellte Aufgabe, so lässt 
sich zumindest anhand der Quellenlage schließen, ist das Mühen um Anerken-
nung der polnischen Fallschirmjäger aus der Operation Market Garden 1944. De-
ren Rehabilitation und Auszeichnung liegt ihr am Herzen, und dafür setzt sie sich 
in der Korrespondenz mit Ministerien ein (Driessen 2009).

Sie bleibt gewissermaßen die »Mutter der Kompanie« (Białas  2016), wie 
sie wohl schon 1944 genannt wurde. Zunächst erhält jedoch Cora Baltussen 
Auszeichnungen: Colonel Kloos von der US-amerikanischen Botschaft in Den 
Haag kommt 1970 nach Heteren, um Cora Baltussen im Besonderen und den 
Bürgern von Heteren und Driel im Allgemeinen für die Unterstützung der 
Operation Market Garden zu danken. Er überreicht Baltussen im Nachgang 
des 25. Jahrestages des Angriffs die Silberfigur eines Fallschirmspringers.342 
Am  13.9.1979 besucht sie der im Rahmen einer Gedenkreise nach Driel ge-
kommene Sohn des inzwischen verstorbenen Generalmajors der polnischen 
Fallschirmjäger, Stanisław Sosabowski, im Haus ihrer Familie in Heteren (Sosa-
bowska 1985: 173). Auch der polnische Staat erkennt ihr Bemühen und zeich-
net sie dafür mit dem Offizierskreuz des polnischen Verdienstordens (Order 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej; 1989), dem Orden Polonia Restituta (Order 
Odrodzenia Polski; Orden der Wiedergeburt Polens) sowie zweifach dem Gol-
denen Verdienstkreuz der Republik Polen (Złoty Krzyż Zasługi; 1980 und 1988) 

342 o. V. (1970): Moedige burgers geëerd. In: De Telegraaf 77, 27.03.1970 (25625), S. 2.
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aus.343 Erst  2006, nach Cora Baltussens Tod, wird die polnische Brigade mit 
dem niederländischen Militair-Willems-Orden geehrt.

Abbildung 23: Cora Baltussen um 1977. Fotografie: Aloys Schepers, Hamm.

343 Onderscheidingen Cora Baltussen, Website der Stichting Driel-Polen, https://www.driel-
polen.nl/nl/historie/cora-baltussen/onderscheidingen-cora-baltussen/, abgerufen am 
6.9.2022. Diese Angaben sind nicht belegt, Bilder zeigen Cora Baltussen allerdings mit 
ordensgeschmücktem Revers. Die Liste der Orden findet sich in zahlreichen Fassungen in 
Print- und Onlinemedien, bisher jedoch nicht in amtlichen Belegen.

https://www.driel-polen.nl/nl/historie/cora-baltussen/onderscheidingen-cora-baltussen/
https://www.driel-polen.nl/nl/historie/cora-baltussen/onderscheidingen-cora-baltussen/
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Abbildung 24: Cora Baltussen um 2000 in ihrer Wohnung in Nijmegen. Fotografie: Aloys 
Schepers, Hamm.

Denn 2004 zieht Cora Baltussen aus ihrer Nijmegener Wohnung in eine Pflege-
wohnung in Heelsum, direkt am Driel gegenüberliegenden Rheinufer, wo sie im 
Folgejahr 93-jährig verstirbt (Driessen 2009). Ihre Beisetzung mit Eucharistiefei-
er findet am 25. November 2005 inmitten eines Schneesturmes statt, der bis ins 
deutsche Münsterland für Chaos sorgt, aber auch von dort Trauernde anzieht. 
Die kirchliche Trauerfeier verdeutlicht noch einmal die tiefe Verbundenheit Cora 
Baltussens und ihrer Familie mit dem katholischen Glauben. Als Lesung wurde 
das „Loblied einer starken Frau“ (Sprüche 31, 10–31) sicher nicht zufällig gewählt, 
denn dort heißt es abschließend: „30 Trügerisch ist Anmut, vergänglich die Schön-
heit, eine Frau, die den HERRN fürchtet, sie allein soll man rühmen. 31Gebt ihr vom 
Ertrag ihrer Hände, denn im Stadttor rühmen sie ihre Werke!“ (Einheitsüberset-
zung 2016). Und auch der gewählte Evangeliumstext aus Johannes 14, 1–6, der zur 
Nachfolge Jesu aufruft, ist zwar ein üblicher Trauertext, aber gleichzeitig ein Text, 
der sich zu Cora Baltussens christlich geprägtem Leben sehr gut fügt. In der Toten-
messe wurde in Würdigung ihres Engagements und ihrer Verbundenheit für Polen 
auch ein polnischer Choral gesungen, der die Czarna Madonna Częstochowska344 

344 Die Schwarze Madonna von Tschenstochau ist eine der höchsten Reliquien Polens und 
nationales Symbol.
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als wundertätige Mutter Gottes anruft und zugleich in der polnischen Kultur einen 
wichtigen Symbolcharakter hat.

Zwischenergebnissicherung der Lebensverlaufsforschung zu 
Cora Baltussen

Die Lebensverlaufsforschung und Quellenanalyse zu Cornelia Wilhelmina Maria 
»Cora« Baltussen soll facettenartig unter sieben Überschriften zusammengefasst 
werden. Zum Teil überschneiden sich Aspekte, weil sie sich nicht trennscharf zu-
ordnen lassen, andere Details aus der detaillierten Rekonstruktion finden nicht 
den Weg in diese Ergebnissicherung.

Cora Baltussen füllt auf eine Weise eine typische weibliche Biographie ihrer 
Zeit aus: Aus gutsituiertem Fabrikantenhause stammend ging sie lange zur Schu-
le, wenn auch nicht zum Gymnasium. Die Rolle einer Ehefrau und Mutter war 
zwar der für sie vorgedachte Lebensentwurf, schien aber nicht ihren eigenen 
Vorstellungen zu entsprechen, wie schon die frühe Entscheidung für die Ob-
latinnen zeigt, die einen in ihrem gesellschaftlichen Umfeld (der katholischen 
Säule) akzeptierten Ausbruch aus der Rolle der Haustochter und designierten 
Ehefrau und Mutter ermöglichte. Cora Baltussen blieb ihr Leben lang unver-
heiratet und kinderlos. Gleichzeitig entschied sie sich auch gegen ein monasti-
sches und für ein Erwerbsarbeitsleben. Ob bzw. wie umfassend die Erwerbsarbeit 
für den Lebensunterhalt notwendig war, bleibt offen. In jedem Fall war dieser 
Lebensentwurf für Frauen ihres Standes in dieser Zeit unüblich, und die Zahl 
möglicher Berufe war eingeschränkt: Sekretariat, Lehrerin, Krankenschwester, 
Politikerin oder Fürsorgerin  – viel größer dürfte die akzeptierte Auswahl für 
Frauen aus dem bürgerlichen Milieu nicht gewesen sein. Ihr Lebensentwurf ist 
mit denen ihrer internationalen Zeitgenossinnen in der (kirchlichen) Sozia-
len Arbeit häufig vergleichbar: Im katholischen Milieu Belgiens beispielsweise 
Maria Baers (1883–1959) oder der Niederlande Marie Kamphuis (1907–2004), 
in Deutschland beispielsweise Alice Salomon  (1872–1948) oder Dora von Ca-
emmerer (1910–1988), in den USA beispielsweise Charlotte Towle (1896–1966) 
oder Bertha C. Reynolds (1887–1978). Inwieweit sich die einzelnen Frauen dabei 
selbst als Feministinnen oder Frauenrechtlerinnen verstanden und bezeichneten, 
sei dahingestellt. Das mag auch daran liegen, dass die Pionierinnen häufig große 
Schnittmengen zwischen Frauenbewegung und Sozialer Arbeit hatten. Cora Bal-
tussen, Marie Kamphuis und Dora von Caemmerer als Supervisionspionierinnen 
gehörten aber schon zur Nachfolgegeneration der ersten Frauenbewegung, die 
von den Errungenschaften ihrer Vorgängerinnen profitierte: Sie besuchten Aus-
bildungsstätten für die Soziale Arbeit und studierten, waren also doppelt qua-
lifiziert und gehörten damit zu einer Elite mit kulturellem und symbolischem 
Kapital. Gleichzeitig halfen sie der Nachfolgegeneration, die »neuen Methoden« 
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zu etablieren: Dora von Caemmerer (1910–1988) protegierte den deutlich jün-
geren Heinrich Schiller (1924–2016) erst in Berlin, dann in Nürnberg, und Cora 
Baltussen (1912–2005) leistete Teresa Bock (1927–2012) in Düsseldorf und dann 
vor allem im Rahmen der Akademie für Jugendfragen Starthilfe, darunter auch 
Gerhard Leuschner (* 1936).

In der Natur der Sache liegt, dass Cora Baltussen keine Karriereabsichten 
hatte  – es gab schlicht kaum Lebensentwürfe für weibliche Berufskarrieren, 
insbesondere nicht im katholischen Milieu dieser Zeit – sondern vielmehr ein 
Freiheitsstreben. Cora Baltussens Lebensweg entstand im Gehen, im Ergreifen 
von Möglichkeiten und im pragmatischen Tun des Notwendigen. Erst mit der 
Planung des Studiecentrums Maatschappelijk Werk Nijmegen und dem dafür not-
wendigen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten entstand kurzzeitig etwas wie 
eine Karriereplanung, die allerdings von den Männern in den Verbandsspitzen, 
einflussreichen Entscheidungspositionen sowie dem männlichen Klerus abhing. 
Für sie bot sich mit ihrem praktischen Wissen aus der Sozialarbeit in mehreren 
Nationen in Verbindung mit ihren Studien in den USA die Möglichkeit, eine Lei-
tungsposition einzunehmen. Im Fokus stand dabei Social Casework. Und erst 
dadurch, dass sich Social Casework im damaligen Verständnis nicht ohne Super-
vision erlernen ließ, kam die Supervision in ihr Leben.

Die Leitung des Studiecentrums wurde ihr nach sieben Jahren zu anstrengend, 
und sie ließ sich von ihren Aufgaben entbinden. Sie war gut vernetzt in Kirche, 
Politik und Wissenschaft, in internationale Expert*innengruppen eingebunden, 
und Vieles hätte für eine Fortführung der Karriere gesprochen. Publikationen und 
Vorträge hätten dazu beitragen können, doch das Schreiben und die großen Büh-
nen war nicht Baltussens Ausdrucksform. Letztlich ergriff sie die Chancen, die sich 
schicksalhaft ergaben, und übernahm Aufgaben, für die sie berufen wurde. Hierin 
spiegelt sich ihre präkonziliare katholische Sozialisation, die Frauen die hintergrün-
dig dienende Rolle der Martha von Bethanien (Lukas 10, 40) zudenkt, die besten-
falls erwählt wird, sich aber nicht aus eigenem Antrieb nach vorn drängt. So wirkte 
Baltussen in der unmittelbaren Beziehung von Mensch zu Mensch. Gleichzeitig 
könnte das Ausscheiden zu einem Zeitpunkt, an dem Soziale Gruppenarbeit im 
Studienzentrum als Lehrfach eingeführt wurde, ein Hinweis sein, der sich einige 
Jahre später in Münster zu wiederholen scheint. Cora Baltussen verstand sich als 
Vertreterin der Einzelfallhilfe und hatte keinen persönlichen Zugang zur Gruppen-
arbeit. Diese Modernisierung oder Zeitenwende konnte oder wollte sie nicht mit-
gehen. Dies mag ebenso für die Veränderungen in der katholischen Lehrmeinung 
nach dem II. Vaticanum gelten, auch wenn diese mit ihrem dialogischen Verständ-
nis anschlussfähig an das Wirken in partnerschaftlichen Beziehungen hatte.

Cora Baltussen war weder theoretische Wissenschaftlerin noch Autorin. Sie 
war keine vortragshaltende Koryphäe und Theoretikerin, sondern pragmatisch 
veranlagt. Sie lehrte in der direkten Beziehung, verwies auf anderes Wissen, und 
beeindruckte mit ihrem Charisma und Habitus.
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Gleichzeitig war Cora Baltussen eine Netzwerkerin. In den 1950er und 1960er 
Jahren war sie in ein einflussreiches katholisch-politisches Netzwerk eingebun-
den. Dafür sprechen ihre Freundschaft mit Marga Klompé, die Kontakte zu 
ihrem Professor und Altminister Theo Rutten und seinen Promovenden sowie 
zu Alt-Ministerpräsident Louis Beel als Kuratoriumsvorsitzender, aber auch die 
kommunalpolitischen Kontakte in der KVP. Über das politische Netzwerk ihrer 
Heimat hinaus pflegte und nutzte sie auch ihre internationalen Kontakte, bei-
spielsweise als sie Louis Lowy oder Ilse Scherzer Freund in die Bundesrepublik 
holen half.

Ihr eigenes Wissen schöpfte Cora Baltussen aus mehreren Reservoiren:

a) Bürgerliches Reservoir einer Unternehmertochter
b) Römisch-katholisch-monastisches Reservoir, geprägt durch den präkonzilia-

ren Neothomismus
c) Transnationales Reservoir einer Kosmopolitin und Europäerin
d) Politikwissenschaftliches Reservoir als Demokratin, Kommunalpolitikerin 

und Parteimitglied
e) Emanzipatorisches Reservoir der Ersten Frauenbewegung
f) Sozialarbeiterisches Reservoir einer Lehrerin für Social Casework und Super-

vision, geprägt durch Einflüsse aus Psychologie, Pädagogik und Praxiserfah-
rungen

Diese sechs einzelnen Facetten sollen nun vertiefend dargestellt werden. Immer 
wieder wird darin eine Wandlung und Entwicklung erkennbar, denn auch die-
se Lern- und Veränderungsbereitschaft zeichnete Baltussen aus. Möglicherweise 
trug dazu die Zäsur des Zweiten Weltkriegs äußerlich bei, in der widerständiges 
Handeln gegen die deutsche Besatzung und der Einsatz für eine Demokratie eine 
große Relevanz erhielt.

Facetten einer bürgerlichen Frau

Cora Baltussen wurde am 19. Januar 1912 als siebtes von 16 Kindern des Frucht-
konservenfabrikanten Arnoldus Johannis Baltussen  (1871–1943) und seiner 
Ehefrau Johanne Catharina Wilhelmina van der Horst  (1880–1968) geboren. 
Sie wuchs im kleinen Ort Driel in der Großfamilie auf, und der Erste Weltkrieg 
berührte die neutralen Niederlande kaum. Soziale und ökonomische Sicherheit 
prägte ihre Kindheit, die allerdings von einem belgischen Flüchtlingstreck irri-
tiert wurde – möglicherweise der Auslöser ihres sozialen Interesses. Die Eltern 
legten auf eine solide Schulbildung wert: Sie besuchte die Grundschule und an-
schließend die weiterführende School voor uitgebreid lager onderwijs (ULO), wo 
sie 1928 mit 16 Jahren ihren Abschluss erwarb (Driessen 2009). Dieser Abschluss 
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ist in etwa mit dem der deutschen Mittel- oder Realschule zu vergleichen. Daran 
schlossen sich Hilfstätigkeiten im elterlichen Haushalt und eine Ausbildung zur 
Näherin an, so dass sie auf ein späteres Leben als Ehefrau und Mutter vorbereitet 
war. Ein Studium war für sie offensichtlich nicht angestrebt.

Sie engagierte sich in einer Ortsgruppe der Katholieke Jonge Vrouwen (Katho-
lische Junge Frauen) und kam so mit der bürgerlich-konfessionellen ersten Frau-
enbewegung in Kontakt. Dort und später engagierte sie sich im Mädchenschutz, 
der durch das Motiv der zu wahrenden Sittlichkeit motiviert war. Das bürgerliche 
Milieu und der Katholizismus sind dabei eng verwoben, wie sich immer wieder 
zeigt.

Im Alter von 20 Jahren beschließt sie, nicht (unmittelbar) auf das Leben als 
Ehefrau und Mutter zuzugehen. Stattdessen schließt sie sich durch die Oblation 
dem Benediktinerinnenkloster Regina Pacis in Antwerpen an und absolviert dort 
eine Berufsausbildung zur Sozialarbeiterin. Damit bricht sie auf eine Weise aus 
dem ihr zugedachten und durch die Mutter vorgelebten Lebenslauf aus, gleich-
wohl aber in einer in ihrem Umfeld vollkommen anerkannten Weise. Zur dama-
ligen Zeit bedeutete eine Tätigkeit in der Fürsorge – zumindest im Deutschen 
Reich – auch ein Berufszölibat und war für »höhere Töchter« eine akzeptierte 
Form der Lebensgestaltung.

Ihre Tätigkeit – zwischenzeitlich hatte sie die Oblatinnen verlassen und arbei-
tete als Betriebsfürsorgerin  – wurde vom Zweiten Weltkrieg unterbrochen. In 
dieser Zeit wirkte sie als Krankenschwester für das Niederländische Rote Kreuz 
und damit ebenfalls in einer bürgerlich anerkannten Rolle für Frauen. Unge-
wöhnlicher ist das sich daran anschließende Engagement im Wiederaufbau, das 
sie im Auftrag des Roten Kreuzes auch nach Washington führt.

Zurückgekommen setzt sie ihre Ausbildung in Form eines Psychologie-
studiums an der Katholischen Universität Nijmegen fort. Ihre Motivation bleibt 
unklar; vielleicht nimmt sie das Studium auf, um dadurch Zugänge zu einem 
Stipendium der Vereinten Nationen zu erhalten. Denn es ist keine steile Bildungs-
karriere vom Abitur zur Promotion, wie sie Marga Klompé oder Eusebia Lekker-
kerker (oder Frauen mit vergleichbaren Biographien in Deutschland oder der 
Emigration) absolvierten, sondern Baltussen wählt gewissermaßen den zweiten 
Bildungsweg nach einer praktischen Tätigkeit. Mit dem niedrigsten Abschluss 
verlässt sie die Universität wieder. Die akademische Welt scheint ihr nur als Tritt-
stufe zu dienen und kein Feuer in ihr entfacht zu haben.

Auch mit ihrer Mitgliedschaft und ihrem kommunalpolitischen Engagement 
in der Katholischen Volkspartei (KVP) bleibt sie ihrem bürgerlichen Milieu ver-
bunden. Dieses Milieu aktiviert sie durch die Gründung der Stichting Driel-Polen, 
mit der sie sich für die Anerkennung der polnischen Fallschirmspringer einsetzt.

Baltussen wird Direktorin des Studienzentrums in Nijmegen und nimmt da-
durch einen öffentlich wahrgenommenen und respektierten Platz in der Gesell-
schaft ein, auf dem sie sich als einzige Frau unter Männern bewähren muss. Mit 
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dem Titel der Direktorin, der ihr auch nach ihrem Ausscheiden in der Bundesre-
publik weiter zugesprochen wird, bewahrt sie sich diese gesellschaftliche Stellung.

Auch wenn sie stellenweise nonkonformistisch von den vorgezeichneten Pfa-
den des bürgerlichen Milieus abweicht, bleibt sie letztlich doch immer im bürger-
lich akzeptierten Korridor der Lebensgestaltung, und ihre Kritik bleibt gemäßigt 
und für ihr Milieu vollständig akzeptabel.

Das Arbeiter*innenmilieu betrachtet sie eher paternalistisch und aus einer 
Perspektive der Sittlichkeit – sozialdemokratisches Gedankengut ist ihr fremd. 
Entsprechend entstehen ihr Schwierigkeiten, sich mit den Veränderungen der 
1968er Jahre zu arrangieren, stellt deren »Sturm auf das Establishment« doch 
einen erheblichen Gegensatz zu Baltussen bürgerlichem Selbstverständnis dar. 
Und auch mit der neuen Frauenbewegung der späten 1960er Jahre, die ihr bei-
spielsweise durch Irmengard Schönhuber an der Akademie für Jugendfragen be-
gegnet und die als revolutionäre Bewegung „die geschlechtsspezifischen Rollen 
und ihre Verfestigungen durch die Institution der Familie samt der daraus resul-
tierenden Gesellschaftsstruktur radikal in Frage“ (Steinert/Straub 1988: 44) stellt, 
hadert sie. Denn die radikal-emanzipatorische Bewegung hinterfragt konsequen-
terweise auch die von der ersten Frauenbewegung geschaffenen sozialen Berufe, 
ihre Ausbildungen und Vertreterinnen.

Facetten einer Katholikin

Mit dem bürgerlichen Milieu war für sie auch das konfessionelle Milieu eng 
verwoben, verstärkt durch die partikularistisch-versäulte Struktur der nieder-
ländischen Gesellschaft jener Zeit. Cora Baltussen war im katholischen Milieu 
der südlichen Niederlande sozialisiert – »het rijke roomse leven« – und blieb 
zeitlebens dem Katholizismus verbunden. Weil in ihrer Herkunftsfamilie der 
katholische Glaube wichtiger Lebensbestandteil und selbstverständlich war, 
wurde sie mit ihren Geschwistern zur Schule auf katholische Ordensinterna-
te geschickt. Als junge Frau engagierte sie sich im Katholischen Frauenbund 
und entschied sich 1932, im Alter von 20 Jahren, im belgischen Antwerpen als 
Oblatin einem Benediktinerinnenkloster beizutreten. Trotz dieser Nähe zum 
Kloster entscheidet sie sich nicht für eine vita contemplativa, sondern für eine 
sehr spirituelle Form einer vita activa, in der sie sich in Sozialer Arbeit aus-
bilden ließ, sowohl praktisch als auch an einer vermutlich katholischen Sozial-
schule in Brüssel. Damit einher ging die (revidierbare) Entscheidung für ein 
zölibatäres Leben, das durch die katholische Lehre sittlich-spirituell begründet 
und anerkannt war. Aus welchen Gründen sie sich 1939 entschied, das Kloster 
zu verlassen, bleibt ungewiss. In der Fabrikfürsorge, in der sie anschließend 
tätig war, setzte sie sich jedoch erneut für den Mädchenschutz verbunden mit 
katholischer Mission ein.
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Zu der partikularen niederländischen Gesellschaft dieser Ära gehört, dass 
sich das Leben in den meisten Bereichen innerhalb dieser (katholischen) Säule 
abspielte. So war auch ihr parteipolitisches Engagement selbstverständlich ka-
tholisch geprägt. Aus dem bürgerlichen Milieu entstammend bot die Katholieke 
Volkspartei (KVP) ihr und weiteren Familienmitgliedern eine politische Heimat 
und ein großes Netzwerk.

Auch ihr Studium nahm sie in diesem Milieu an der Katholieke Universiteit 
Nijmegen auf, unter anderem bei Theodor Rutten, späterer KVP-Bildungsminis-
ter. Es scheint der Auftakt ihrer Karriere in der katholischen Sozialarbeit gewe-
sen zu sein, denn im Anschluss wurde sie aus den katholischen Strukturen mit 
dem Stipendium der Vereinten Nationen zu Studienzwecken in die USA entsandt. 
Auch dort bewegte sie sich überwiegend in katholischen Kreisen, unter anderem 
an der Fordham University in New York als auch in zahlreichen Praxisstellen.

Zurückgekehrt in die Niederlande baute sie das Studiecentrum Maatschap-
pelijk Werk in Nijmegen auf, das fest in die Strukturen katholischer Sozialarbeit 
integriert war. Mit ihren internationalen Erfahrungen engagierte sie sich berufs-
verbandlich, und auch hier selbstverständlich mit der Union Catholique Interna-
tionale de Service Sociale (UCISS) in einem katholischen Verband, während sie an 
säkularen Verbänden und Tagungen nicht beteiligt zu sein scheint.

Anfang der 1960er Jahre ergeben sich Kontakte und Kooperationen in die 
Bundesrepublik Deutschland, und auch diese finden nahezu ausschließlich im 
katholischen Milieu statt. Dies gilt gleichermaßen für die Akademie für Jugend-
fragen, die ASG-Fachschule in Düsseldorf als auch für die Diözesen in Nordrhein-
Westfalen, für die sie tätig wird. Selbst den Einführungskurs für Bewährungshel-
fer führt sie nicht losgelöst von der Akademie und damit katholischen Kontexten 
durch.

Der Katholizismus erweist sich damit als zentrales Element und transnatio-
nale Verbindungsachse in ihrem Berufsleben und weit darüber hinaus. Auch in 
ihrem Einsatz für die Anerkennung der Driel-Polen mag der Aspekt, dass es ver-
mutlich überwiegend polnische Katholiken waren, für die sie anwaltlich stritt, 
eine Rolle gespielt haben, sollte die Anerkennung doch durch das protestantische 
Königshaus erfolgen.

Die katholischen Perspektiven hatte sie inkorporiert, und dieses Wertesystem 
wurde auch auf die Probe gestellt. Während sich dies bei der Psychoanalyse, die 
einerseits Grundlage des Caseworks der New Yorker Schule war und zugleich 
von der katholischen Kirche überwiegend abgelehnt wurde, durch die pastoral-
psychologischen Impulse von Carl Rogers auflösen ließ, war dies hinsichtlich 
der berufszölibatären Lebensentwürfen eigentlich aller führenden Lehrerinnen 
für Social Case Work schwieriger. Einige dieser Frauen wie beispielsweise Jane 
Addams und Mary Rozet Smith (Schüler 2004: 99), Rosemary Reynolds (1952) 
und Florence Hollis  (1952), Annette Garrett  (1954; 1956; 1970) und Florence 
Day (1937; 1938; 1946) (Baldwin 1958) oder Jessie Taft (1925; 1926; 1933; 1948) 
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und Virginia Robinson (1930; 1936; 1949; 1962; 1968) lebten mehr oder min-
der offen in Boston marriages345. Auch wenn dieser Umstand für andere Berufs-
zölibatäre nicht gleichermaßen (posthum) dokumentiert ist, wird er seinerzeit 
in einigen Fällen offen ersichtlich geworden sein und zog – für eine überzeugte 
Katholikin wie Baltussen – unweigerlich die Frage nach sich, ob sich in einer prä-
konziliaren moralisch-sittlichen Gesellschaft und Sozialarbeitswissenschaft die 
individuelle Sexualität derart ausklammern ließ oder doch subtil Wirkung ent-
faltete, beispielsweise in Richtung einer Liberalisierung von Wertvorstellungen 
und Lebensentwürfen.

In all diesen Facetten ist zeitgeschichtlich zu bedenken, dass Cora Baltussen 
in einem neothomistisch und naturrechtlich geprägten, präkonziliaren Katholi-
zismus sozialisiert wurde. In ihrem gesamten Umfeld lassen sich fast ausschließ-
lich mehr oder minder ausgeprägte Befürworter dieser Lehrmeinung finden wie 
beispielsweise Josef Pieper und Norbert Luyten OP, kaum jedoch explizit kriti-
sche oder deviante Positionen. Dabei wird Baltussen sowohl in den partikularen 
Niederlanden als auch später im Schotenhof-Kloster Regina Pacis zwar mit einem 
starken Katholizismus, immer aber auch mit weiteren christlichen Konfessionen 
in Kontakt gekommen sein. Im Schotenhof war es jedoch ein hegemonialer Ka-
tholizismus, der Ökumene als Rückholung von auf Abwegen verlorenen Brüder 
und Schwestern dachte, nicht als dialoghaft-partnerschaftliche Begegnung auf 
gleicher Augenhöhe.

Entsprechend waren die Veränderungen, die das II. Vaticanum mit sich 
brachte, eine Herausforderung: Kirche gab sich einen gesellschaftsverändernden 
Auftrag und begann, ein dialogisches Selbstverständnis zu entwickeln. Dadurch 
konnte sich die bisher naturrechtlich begründete Position der Frau in der Gesell-
schaft verändern, weil sie nicht mehr in diesem Maße dogmatisch als subaltern 
definiert war. Diese Veränderungen bedeuteten auch für die Soziale Arbeit und 
deren Lehre und Praxis große Auswirkungen, weil Moral und Sittlichkeit in den 
Hintergrund traten und advokatorische und emanzipatorische Prinzipien einzie-
hen konnten.

Einhergehend mit dem II. Vaticanum veränderte sich auch die Gesellschaft. 
Die Veränderungen kulminierten in den Studierendenprotesten der 1968er Jahre. 
Diese, zu guten Teilen von marxistisch-sozialistischer Theorie gespeist, waren für 
eine bürgerlich-neothomistisch sozialisierte Katholikin nur abzulehnen, denn 
Marxismus und Sozialismus wurden aus katholischer Perspektive als materialis-
tisch kritisiert. Dennoch begann auch das konservative katholische Bürgertum, 
sich zu öffnen und zu liberalisieren. Die aus der humanistischen Psychologie 
übernommenen Impulse für die Pastoralpsychologie trugen dazu bei.

Im Hintergrund ließ sich – und auch dies kann zum Verständnis beitragen – in 
der Bundesrepublik das Aufbrechen kollektivistischer Identitäten und vor allem 

345 Siehe Fußnote 5.
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des Nationalismus beobachten, an denen die CDU unter Konrad Adenauer mit-
wirkte. Gleichzeitige Entwicklungen in den Niederlanden sind im allmählichen 
Aufbrechen der »Verzuiling« zu erkennen, also der Auflösung klar abgegrenzter 
sozio-religiöser Milieus als kollektivistischer Identitäten. Die einsetzenden euro-
päischen Kooperationsprozesse trugen darüber hinaus dazu bei, den Nationalis-
mus in bürgerlichen Milieus zu schwächen.

Facetten einer kosmopolitischen Niederländerin und Europäerin

Für eine Frau ihrer Generation hat Cora Baltussen ein außergewöhnliches Leben 
geführt, denn mehrheitlich haben Angehörige ihrer Kohorte zeitlebens – mit der 
Ausnahme von Krieg und Vertreibung – ihre Heimat kaum verlassen. Zugleich 
ist es für eine kleine Minderheit von Frauen dieser Kohorte ein Lebensentwurf, 
der kein Einzelfall ist. Als Frau aus bürgerlicher Familie profitierte sie von den 
milieuspezifischen gesellschaftlichen Modernisierungserrungenschaften, die die 
erste Frauenbewegung erstritten hatte, und konnte als „Tochter aus gutem Hau-
se“ (de Beauvoir 1968) ein berufszölibatäres und auch kosmopolitisches Leben 
führen.

Baltussen kam schon zu Schulzeiten mit ausländischen Ordensschwestern 
in Berührung und ging mit 20 Jahren in eine ausländische Kommunität, wenn 
auch im gleichen Sprachraum. In den Folgejahren lebte und arbeitete sie in Bel-
gien, Italien, England, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den Vereinigten 
Staaten. Sie sprach mindestens Niederländisch, Englisch und Deutsch, vermut-
lich auch Französisch, und lernte im fortgeschrittenen Alter sogar noch Arabisch 
(Driessen 2009). Ob sie durch den intensiven Kontakt mit den polnischen Fall-
schirmspringern auch nach Polen reiste oder die polnische Sprache erlernte, ist 
ungewiss.

Im Nachgang des Zweiten Weltkriegs jedenfalls arbeitete sie in Washington 
für das Niederländische Rote Kreuz und kehrte nach kurzem Studienaufenthalt in 
der Heimat bald zurück in die Vereinigten Staaten, um dort eineinhalb Jahre lang 
Casework zu studieren und in den US-amerikanischen Schmelztiegel vieler Eth-
nien einzutauchen. Zurückgekehrt wirkte sie als Expertin im Special European 
Social Welfare Programme der Vereinten Nationen mit und engagierte sich in der 
Union Catholique Internationale de Service Sociale (UCISS). Beide Engagements 
führten sie in andere Länder und ließen sie letztlich zu einer Befürworterin des 
sich wandelnden und vereinigenden Europas werden.

Dass sie ab Beginn der 1960er Jahre schließlich begann, in der Bundesrepu-
blik Deutschland zu lehren, ist angesichts des Widerstands gegen die deutschen 
Besatzer in den 1940er Jahren und der Mitwirkung am Child Tracing der UNRRA 
in den unmittelbaren Nachkriegsmonaten beachtlich: Sie hatte sich den demo-
kratisierenden Ansatz des Casework zu eigen gemacht und sich selbst verändert.
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Für ihre Mehrsprachigkeit und das durch ihre Auslandsaufenthalte und inter-
nationalen Kontakte erworbene Wissen über zahlreiche Kulturen hatte sie keine 
formalen Nachweise erhalten. Dieses informale Wissen bedeutet aber ein enor-
mes kulturelles und symbolisches Kapital und prägt den Habitus. Diese Kapi-
talien eröffneten ihr die Wege zum Studium in den Vereinigten Staaten ebenso 
wie zur Lehre in der Bundesrepublik Deutschland. Sie wird damit zur Agentin 
transnationaler Wissenstransfer- und -generierungsprozesse. Dementsprechend 
lässt Baltussen sich als Transmigrantin beschreiben: „Migranten – insbesondere 
Transmigranten, die in mehreren Nationalstaaten leben oder dauerhaft soziale 
Beziehungen über nationalstaatlichen Grenzen aufrechterhalten – sind in dieser 
Vorstellung von Nationalstaaten Personen, die diese Ordnung stören: Sie fügen 
sich nicht in die Gleichsetzung von solidarischer Gemeinschaft und National-
staat, von Territorium und Citizenship (Bürgerschaft), von ethnischer Homo-
genität und Selbstbestimmung“ (Köngeter  2009: 343). Als Transmigrantin hat 
Baltussen in der Wissensgenerierung andere Optionen, kann durch ihre gleich-
zeitige Fremdheit und Vertrautheit irritieren und anregen und auch eine beson-
dere Form von Freiheit und Unabhängigkeit leben.

Zugleich steht diesem kosmopolitischen Leben als Transmigrantin eine große 
Heimatverbundenheit gegenüber: Die Aufenthalte in den USA nutzte sie nicht, 
um dem kriegszerstörten Europa zu entfliehen und sich dort eine neue Exis-
tenz aufzubauen, und auch innerhalb der Niederlande wohnte sie fast immer im 
Landstrich Betuwe zwischen Niederrhein und Maas in der Provinz Gelderland. 
Hier war ihr sicherer Ort und ihre Heimat.

Facetten einer Politikerin

Mit dieser Heimat in der Betuwe ist auch ihr formales wie bürgerschaftliches 
politisches Engagement verbunden. Im Gegensatz zu ihren Parteifreunden 
Marga Klompé aus dem benachbarten Arnhem, Theo Rutten aus dem benach-
barten Nijmegen oder Kuratoriumsmitglied Louis Beel zieht es sie nicht in die 
Landespolitik nach Den Haag. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wird 
sie für kurze Zeit Beigeordnete (»wethouder«) ihrer Heimatkommune Heteren, 
und dies bleibt ihr einziges formales politisches Amt. Vielleicht ist es einfach 
die Not der Kommune, die Amtsträger*innen braucht, vielleicht ist es das Aus-
probieren einer neuen Rolle, von der sie feststellt, dass sie ihr nicht liegt. Es ist 
in jedem Fall ein ungewöhnlicher und mutiger Schritt mit der Übernahme von 
Verantwortung.

Nahezu gleichzeitig begann sie, sich bürgerschaftlich für die polnischen Fall-
schirmspringer einzusetzen und öffentliche Anerkennung einzufordern. Dieses 
Engagement setzt sie unermüdlich jahrzehntelang fort und müht sich um die An-
erkennung der Leistung der polnischen Brigade in der Korrespondenz mit dem 
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Königshaus, dem Verteidigungsministerium und der Regierung. Sie gründete die 
Stichting Driel-Polen und erreicht, dass in Driel ein Denkmal gebaut wurde.

Dieses zivilgesellschaftliche Engagement begann allerdings genauer betrach-
tet schon früher mit dem Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht. Und 
auch ihr öffentliches Eintreten für den Mädchenschutz ab Ende der 1920er Jah-
re lässt bereits advokatorisches Handeln erkennen. Abgesehen von der Stichting 
Driel-Polen stand sie in ihrem Engagement allerdings selten in der ersten Reihe, 
sondern wirkte eher hintergründig.

Am politisch Wirksamsten war sie vermutlich durch ihre Lehre des Case-
work, denn auch diese lässt sich partiell als politische (Bildungs-)Arbeit begrei-
fen. Oben konnte herausgearbeitet werden, wie eng Casework von Anbeginn an 
(Richmond 1917; 1922) mit dem US-amerikanischen, individualistischen Demo-
kratieverständnis verwoben war, wie dies immer wieder bestätigt und von Bal-
tussens Lehrerin Charlotte Towle (1954) schließlich mit den Überlegungen John 
Deweys zusammengeführt wurde. Baltussen brachte dieses Demokratieverständ-
nis mit dem Casework und der Supervision von ihrer Studienreise mit. Während 
die Niederlande bereits eine längere und stabilere demokratische Kultur hatten – 
Driessen (2009: 84) erkennt schon im 17. Jahrhundert demokratische Aushand-
lungsmuster in der niederländischen Gesellschaft – als die Bundesrepublik, sind 
der Individualismus, pragmatische Hilfe zur Selbsthilfe (Empowerment) und die 
bedingungslose Akzeptanz der Hilfebedürftigen doch neu für Mitteleuropa. Die 
subjektivierenden Impulse, die Baltussen über das Casework und die Supervision 
und die rezipierten pastoralpsychologischen Akzente setzt, wirken also gemäßigt 
liberalisierend und modernisierend und sind immer theologisch begründbar 
und damit mit ihrem katholischen Milieu vereinbar.

Baltussen entwickelt sich zu einer liberalen Bürgerin, die sich für Frieden, Ver-
ständigung und Anerkennung engagiert. Der Kontrast zwischen ihren Haltungen im 
Child Tracing 1945 und in den 1960er Jahren ist eklatant. Das mag damit zusammen-
fallen, dass der Nationalismus als Bezugspunkt im Katholizismus an Einfluss verlor. 
Damit wirkt Baltussen auch völkerverständigend und paneuropäisch, sowohl durch 
eigene Tätigkeiten wie Vorträge, Beratung und Lehre als auch dadurch, dass sie im 
Rahmen ihrer Tätigkeit in der Bundesrepublik regelmäßig niederländische Super-
visor*innen einbindet und damit für einen »kleinen Grenzverkehr« in beide Rich-
tungen sorgt. Sie nimmt ein sich veränderndes Europa wahr und trägt ihren Teil dazu 
bei: Nicht durch die Schaffung von Strukturen und die Arbeit in Gremien, sondern 
durch den direkten Kontakt von Mensch zu Mensch als helfende Beziehung. Durch 
dieses transnationale Wirken trägt sie zu einem neuen politischen Denken bei, das 
nationale Perspektiven der bürgerlichen Parteien überwinden hilft.

Dabei bleibt sie moderat in ihren Ansichten und Forderungen, die immer 
mit dem bürgerlich-katholischen Milieu vereinbar sind und nicht radikal wer-
den. Dennoch lässt sich eine Entwicklung hin zu liberaleren Positionen in ihrem 
Lebensverlauf erkennen.
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Facetten einer Unbeugsamen

Eine gewisse Radikalität ist in Cora Baltussens Biographie jedoch immer wieder 
in Form ihrer Konsequenz sichtbar geworden, Situationen für sich zu verändern 
und sich nicht derart regieren zu lassen.

Schon in ihren frühen Jahren handelt sie emanzipatorisch im Sinne einer Be-
freiung aus Abhängigkeiten. Die Gründung der Ortsgruppe der Katholieke Jonge 
Vrouwen in Driel um 1930 (Driessen 2009) war ein erstes Element der Solida-
risierung und des advokatorischen Engagements im Mädchenschutz, ebenso 
wie die spätere Tätigkeit als Werksfürsorgerin. Als emanzipatorisches Handeln 
gegenüber familiär und milieubedingt vorgedachten Lebensentwürfen kann auch 
die Wahl eines berufszölibatären Lebensentwurfes gesehen werden.

Dieser ‚sperrige‘ Anteil, das sich-nicht-Fügen, lässt sich bei Baltussen dann 
vor allem in den 1940er Jahren deutlicher erkennen: Zunächst verließ sie den 
Orden, dann wirkte sie mindestens situativ im Rahmen der Operation Market 
Garden widerständig gegen die deutsche Besatzungsmacht, als sie sich als Rot-
kreuzschwester um Verwundete im Frontverlauf kümmerte und damit ihre 
Nächstenliebe bewies. Nach dem Krieg setzte sie sich bis zu ihrem Tod für die 
öffentliche Anerkennung der Leistung polnischer Fallschirmspringertruppen 
ein. All dies verdient Respekt. Ob sich Baltussen aber tatsächlich in einem ideo-
logischen Widerstand mit dem Nationalsozialismus befand und wenn ja, wo-
gegen sich dieser richtete, oder ob sie eher patriotisch für freie Niederlande und 
christlich-humanistisch am Nächsten, der unter die Räuber gefallen war, han-
delte, bleibt aufgrund der für diese Forschung ausgewerteten Dokumente offen. 
Irritierend ist aus heutiger Perspektive in diesem Zusammenhang ihr Wirken im 
Rahmen des Child Tracing: Zwar handelte sie dabei legitim im Sinne der Alliier-
ten und zum allgemein angenommenen Kindeswohl. Aus gegenwärtiger Pers-
pektive wären diese »Inobhutnahmen« aber vermutlich anders zu bewerten und 
nicht mehr auf diese Weise begründbar.

Während in der Bundesrepublik in den 1950er und 1960er Jahren eine Mit-
wirkung im Widerstand fortgesetzt öffentlich noch als »Wehrkraftzersetzung« 
oder »Landes- und Hochverrat« konnotiert war und als aktiver Widerstand mit 
männlichen Geschlechterrollen verbunden wurde (Amthor 2022: 293 f.), bot die 
Niederländerin Baltussen einen Ausweg: Einer Ausländerin war widerständiges 
Handeln leichter nachzusehen und erklärbar. Zugleich lässt sich der Widerstand 
vor allem als nationalistisch motivierter Widerstand gegen die Besatzungsmacht, 
also als militärischer Widerstand beschreiben, der in den 1960er Jahren der Bun-
desrepublik noch am ehesten anerkannt wurde (Amthor 2022: 303). Ein Wider-
stand Baltussens gegen die Verfolgung und Deportationen von Menschen aus 
jüdischen Familien oder politischen Gegnern in den Niederlanden lässt sich 
gegenwärtig nicht erkennen. Sicherlich hat Baltussen von der Massendeporta-
tion (rund 1.400 Menschen) des etwa 40 Kilometer entfernten psychiatrischen 
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Krankenhauses Het Apeldoornsche Bosch am 22. Januar 1943 erfahren, und auch 
aus Nijmegen und Arnhem wurden mehrere hundert Menschen aus jüdischen 
Familien deportiert (Presser 1965: 310 f.; 322 ff.). Inwieweit sie dadurch weiter-
gehendes Widerstandsverhalten entwickelte, das seinerzeit als humanitäre Hilfe 
gesehen wurde, aber erst in jüngerer Zeit als Widerstand bewertet wird (Am-
thor 2017: 295), ist nicht bekannt.

Unbeugsam blieb sie zweifelsohne trotz der langsam mahlenden Mühlen, als 
sie sich über Jahrzehnte für die Anerkennung der Leistung der polnischen Fall-
schirmjäger der Operation Market Garden einsetzte.

Cora Baltussens Drang zur Freiheit und Unabhängigkeit, ihre Konsequenz 
und Geradlinigkeit lässt sich partiell aber auch als Sturheit beschreiben, die ihr 
Umfeld möglicherweise hat verzweifeln lassen. Die Konflikte, die sie im Studie-
centrum Nijmegen als auch an der Akademie für Jugendfragen durchlebte, lassen 
sich nur erahnen, weil Vieles auch in den für diese Arbeit geführten Zeitzeu-
geninterviews unaussprechlich bleibt: »De mortuis nihil nisi bene« (vgl. Rosen-
thal 2011). In der Akademie für Jugendfragen wird es der Wechsel sowohl in der 
postkonziliaren theologischen Ausrichtung als auch die einsetzende Fokussie-
rung auf Groupwork, Gruppendynamik und Institutionskritik gewesen sein, 
die Baltussen nicht mittragen mochte. Möglicherweise entsprach ihre Orientie-
rung am Casework mehr ihrem weiblichen Habitus, aber auch ihre neuhuma-
nistische, subjektivierende Perspektive stand mit einer eher in der Kritischen 
Theorie und den Sozialwissenschaften verorteten Perspektive im Groupwork 
im Widerspruch.

Bemerkenswert an ihren Berufstätigkeiten ist in einer Geschlechterperspekti-
ve, dass Cora Baltussen häufig als einzige Frau unter Männern in vergleichbaren 
Leitungspositionen arbeitete (vgl. Abbildung 20 auf S. 421), sowohl in Nijmegen 
als auch in der Akademie für Jugendfragen. Gerade für die 1950er und 1960er 
Jahre hatte sie in der Geschlechterperspektive eine ungewöhnliche und heraus-
ragende Stellung inne, umso mehr, als die sie umgebenden Männer sich in der 
Regel durch akademische Leistungen ausgezeichnet hatten, oft promoviert oder/
und ordiniert waren und damit einem klerikalen status perfectionis zuzurech-
nen waren. Sich in diesem Umfeld zu behaupten, dürfte ihr – neben ihrer in den 
Vereinigten Staaten erworbenen Expertise und ihrem Habitus – im katholischen 
Milieu auch durch ihr weithin anerkanntes Lebensmodell der Jungfräulichkeit 
möglich geworden sein.

Baltussens Leben scheint dabei immer wieder von Brüchen und zum Teil 
umwälzenden Veränderungen gekennzeichnet zu sein: Verbergen sich darin un-
ausgesprochene aber gelebte Formen einer Institutionskritik und Emanzipation? 
Möglicherweise sind diese Brüche in ihrem Leben aber auch Ausdruck erfahre-
ner Traumatisierungen. Hier ist offensichtlich vor allem an die Besatzungszeit der 
Niederlande und ihr Engagement im Widerstand zu denken, aber möglich wä-
ren auch selbst oder sekundär gemachte Missbrauchserfahrungen in Elternhaus, 
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Internatsschule, Kirchengemeinde oder als Oblatin, wie sich aus einem der ge-
führten Zeitzeugeninterviews vorsichtig erahnen ließe:

„Übrigens denke ich oft jetzt346 auch an sie, wenn es um das Thema Missbrauch geht. 
//mhm// Denn sie war eine von – also von=von ihr habe ich das sehr früh kennen-
gelernt und auch gelernt, wie häufig sowas ist, wie man umgeht mit den Opfern, auch 
mit den Tätern, das war ja immer auch ihr Thema. Und äh da habe ich also schon früh 
eine Menge dazugelernt, was andere Leute erst viel später vielleicht mitbekamen, ne? 
//mhm// Äh, deswegen haben mich die Dinge, die jetzt da in der Kirche passieren, 
auch gar nicht so überrascht, weil ich eigentlich schon ziemlich vertraut war mit dem 
Thema, ne?“347

Denn nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland (e. g. Dreßing et  al. 2018; 
Frings et al. 2022; Gercke et al. 2021) und in Frankreich (Sauvé et al. 2021), son-
dern auch in den Niederlanden gab es innerhalb der Katholischen Kirche zahlrei-
che Missbrauchsfälle (Stichting Beheer & Toezicht 2018). Im Herbst 2019 erteilte 
das Bistum Münster einer Forschungsgruppe um den Historiker Thomas Groß-
bölting den Forschungsauftrag, Fälle von sexuellem Missbrauch durch Priester 
und andere kirchliche Amtsträger zwischen 1945 und 2020 aufzuarbeiten. Im 
Ergebnis attestierten sie unter anderem den Bischöfen Joseph Höffner (Amtszeit: 
1962–1969) und Heinrich Tenhumberg (Amtszeit: 1969–1979) intensives Lei-
tungs- und Kontrollversagen. Sie identifizierten 196 beschuldigte Kleriker und 
mindestens 610 Betroffene bei einer geschätzt zehn Mal höheren Dunkelziffer 
(Frings et al. 2022: 530) und beschrieben ein Dispositiv, das „Gelegenheitsstruk-
turen für sexuellen Missbrauch im Bereich der Kirche über Jahrzehnte getragen, 
stabilisiert und endemisch werden lassen“ (ib.: 537) hat. Inwieweit Personal oder 
Teilnehmende der Akademie für Jugendfragen als Opfer oder Täter*innen be-
troffen waren, lässt sich aus der Studie ebenso wenig erkennen wie Kontext und 
Zeitpunkt eines Missbrauchs, der in einem von Jan Lohl (2019: 67–72) geführten 
Interview zu einer Supervisionsausbildung beschrieben wird. In diesem Zusam-
menhang ist zu prüfen, welche kollektiven Schweigegebote es innerhalb katho-
lischer Strukturen und Milieus bis zu den jüngsten Aufdeckungsprozessen und 
weiterhin gibt, wie sie Rosenthal  (1992a; b) für die Nachkriegszeit in Hinblick 

346 Das Interview wurde am 23.11.2018 und damit zu einem Zeitpunkt geführt, als die Ta-
gespresse viel über die MHG-Studie (Dreßing et al. 2018) berichtete. Es liegt vollständig 
transkribiert vor, wurde aber aus den oben dargestellten Gründen nicht systematisch für 
diese Arbeit ausgewertet.

347 Eines der eingangs benannten Zeitzeugen- und Expert*innen-Interviews des Autors zur 
Kontextualisierung der Forschungsfrage. Hier: Einstündiges Interview mit VMS, geführt 
am 23.11.2018, vollständig transkribiert. Die vollständige Auswertung dieses und der wei-
teren Interviews soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
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auf NS-Täterschaften beschreibt. Ähnlich Cora Baltussen könnten sich auch in 
der Auseinandersetzung mit Eugen Drewermann (2019 [1989]), der schon ver-
gleichsweise früh die Missbrauchs-Thematik benannte, neue diesbezügliche Er-
kenntnisse gewinnen lassen.

Facetten einer Lehrerin für Casework, Supervision und internationalen 
Expertin

Vielleicht waren es die belgischen Kriegsflüchtlinge, die um 1918 in Driel ein-
quartiert wurden, die Cora Baltussen für soziale Fragen und Nöte sensibilisier-
ten. Sie hinterließen jedenfalls einen starken Eindruck bei der Fünfjährigen, 
und vielleicht waren genau diese frühen Bilder der entscheidende Impuls für 
ihren späteren Lebensentwurf. Denn offenbar maß Cora Baltussen diesen Bil-
dern subjektiv eine große Bedeutung bei, so dass sie als Narrativ Eingang in 
ihre Biographie fanden (Driessen 2009). Nachweislich sammelte sie selbst erste 
Praxiserfahrungen mit sozialer Arbeit in ihrem Engagement im Frauenbund 
und dem Einsatz für den Mädchenschutz Ende der 1920er Jahre. Ihr Beitritt zu 
den Oblatinnen in Antwerpen und die damit verbundene Ausbildung in Sozia-
ler Arbeit in Brüssel sind mit dieser Berufswahl zugunsten Sozialer Arbeit ver-
bunden. Ob sie Mitte der 1930er Jahre schon von Mary Richmond (1917; 1922), 
Alice Salomon  (1926) oder den brandneuen Konzepten Jessica Tafts  (1926; 
1929; 1933) und Virginia Robinsons  (1930; 1936) oder ähnlichen Konzepten 
aus dem frankophonen Raum hörte, lässt sich gegenwärtig nicht ermitteln. Die 
transnationale Rezeption dieser neuen Konzepte in Brüssel ist ungewiss aber 
grundsätzlich anzunehmen. Denn sofern Baltussen die katholische Brüsseler 
Schule besuchte, wovon auszugehen sein dürfte, war diese als Gründungsmit-
glied der Union Catholique Interneationale de Service Sociale (UCISS) seit 1925 
bereits ebenso transnational vernetzt wie das Kloster, dem sie zu jener Zeit als 
sozialarbeitende Oblatin assoziiert war. Allein aus internationaler Vernetzung 
jedoch auf Modernisierungsprozesse zu schließen, kann ein trügerischer Fehl-
schluss sein, denn aufgrund der damaligen katholischen Kritik am Casework 
(Psychoanalyse, Individualismus, Materialismus) ist anzunehmen, dass inner-
halb der UCISS das Casework zunächst ablehnend rezipiert wurde. Dies än-
derte sich offenbar erst Anfang der 1950er Jahre, wie gezeigt werden konnte 
(Hommes 1951; Vismans 1954; BKF 1955).

Weitere Praxiserfahrungen machte Baltussen während ihrer Tätigkeit als 
Werksfürsorgerin, als sie sich offenbar neben Fragen des Mädchenschutzes – ein 
lebensweltorientiertes, advokatorisches Verständnis Sozialer Arbeit lässt sich hier 
erkennen – im Geiste der Zeit mit psychotechnischen Konzepten auseinander-
setzte. Ihre Berufstätigkeit wurde durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen, 
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in dem sie pflegerische Aufgaben für das Rote Kreuz übernahm, zugleich aber 
Eindrücke von existenziellen Nöten der Menschen sammelte.

Ihr kurzes Psychologiestudium in Nijmegen war eher durch die Angewand-
te Psychologie, Sozialpsychologie und konkret die Psychotechnik geprägt. Das 
damalige Verständnis der Psychotechnik in den Niederlanden unterschied sich 
dabei von der diesbezüglichen Lehre in der Bundesrepublik und machte sie für 
den anschließenden Studienaufenthalt in den Vereinigten Staaten anschlussfähig 
an die dort starke Human Relations-Bewegung.

Dass sie zu Studienzwecken in die Vereinigten Staaten reiste, war mit dem 
Auftrag verbunden, dort das notwendige Wissen zu erwerben, um im katholi-
schen Teil der Niederlande eine Ausbildung in Casework und Supervision auf-
zubauen. Sie setzte sich nicht nur intensiv mit der aktuellen Praxis und Lehre des 
Casework auseinander und fand in der klientenzentrierten Psychologie bei Carl 
Rogers eine theologisch vertretbare Argumentation, die katholischen Vorbehal-
te gegen die Psychoanalyse zu entkräften. Dadurch konnte sie die Lehre eines 
diagnostisch-analytischen aber sozialwissenschaftlich konzipierten Caseworks 
in Verbindung mit Supervision bei Charlotte Towle  (1954) aufnehmen. Diese 
wurden von John Deweys reformpädagogischen und pragmatischen Konzepten 
ergänzt. Sie erweiterte also zunächst ihr psychologisches Wissensreservoir und 
fügte Wissensreservoire in Soziologie, Pädagogik und Philosophie hinzu. Grund-
legend verfügte sie durch ihre Sozialisationserfahrungen in Familie, Schulen und 
Kloster zudem über ein ausgeprägtes theologisches und damit auch ethisches 
Wissensreservoir.

Der in Abbildung 25 dargestellte unzulängliche Visualisierungsversuch der 
Ideen und Diskurse, die Cora Baltussen in ihrem Werden und ihrer beruflichen 
Fachlichkeit prägten, lässt diese Einflüsse, die immer vor einem katholischen 
Hintergrund erfolgen und gedeutet werden, deutlicher werden.

Nach ihrer Rückkehr aus den Vereinigten Staaten übernahm sie unmittelbar 
die Leitung des Studiecentrums Maatschappelijk Werk in Nijmegen und damit 
die neue Rolle als Lehrerin für Casework und Supervision. Aufbauend auf den 
Konzepten ihrer Lehrerin Charlotte Towle (1954) in Chicago entwickelte sie um-
gehend Ausbildungscurricula für Casework, dann sukzessive für Supervision 
und psychiatrische Sozialarbeit. Dabei reflektierte sie unter Rückgriff auf ihre 
Praxiserfahrungen immer wieder die Differenzen zwischen der gesellschaftli-
chen Situation in den Vereinigten Staaten und der Situation in den Niederlanden 
und Europa und den daraus folgenden Konsequenzen für die Ausbildung in den 
»neuen Methoden« der Sozialen Arbeit. Ihr ergänzender Beitrag zu den vorlie-
genden Casework-Konzepten scheint dabei die Anthropologie zu sein, die sich 
im stark psychologisch geprägten Konzept von Towle (1954) so nicht findet, aber 
in den frühen Konzepten aus Nijmegen. Diese anthropologischen Impulse sind 
dem Katholizismus und ihr Transfer ins europäische Casework letztlich Baltus-
sen zuzuschreiben.
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Abbildung 25: Diese unterkomplexe Skizze ist der unzulängliche, stark vereinfachende 
und soziografische Versuch einer Visualisierung von Ideengeschichte und Diskursen, 
die Cora Baltussen in ihrer Fachlichkeit prägten. Sie ist mit Teppichschichten 
vergleichbar: Cora Baltussen steht auf der untersten Schicht – gelb für den 
Katholizismus – von der aus sie alles andere betrachtet. Auf diesem Teppich finden 
sich die Akteur*innen in Kreisen (natürliche Personen) und in Ovalen (Organisationen). 
Selbstverständlich sind nicht alle Akteur*innen dem Katholizismus zuzurechnen, 
werden von Cora Baltussen (und ihrem katholischen Umfeld) aber aus der katholischen 
Perspektive betrachtet und verstanden. Anhand der Pfeile lassen sich Beeinflussungen 
nachvollziehen. Auch dort, wo keine Pfeile eingezeichnet sind, gab es Einflüsse 
aufeinander; zugleich sind viele weitere Einflüsse nicht dargestellt.

Dabei reflektierte sie wiederholt die Unterschiede zwischen der beruflich-fach-
lichen wie gesellschaftlichen Situation in den Vereinigten Staaten im Unterschied 
zur europäischen, die sich aufgrund der Traditionen und der sozialpolitischen 
Rahmenbedingungen anders darstellte. Baltussen entwickelte sich so vor allem 
innerhalb der UCISS zu einer Expertin, die zur Mitarbeit in einer westeuropäi-
schen Expertinnenkommission für Musterlehrfälle des Casework entsandt wurde 
und Referate im Rahmen von UCISS-Tagungen in Rapallo und Luxemburg hielt. 
Auch die Kontakte, die zu Einladungen als Rednerin auf der Tagung des nord-
rhein-westfälischen Arbeits- und Sozialministers nach Aachen und in den Fach-
ausschuss II des Deutschen Vereins, führten, dürften letztlich diesem katholischen 
Netzwerk entstammen, letztlich aber auf ihre Fachexpertise zurückzuführen sein.

Schließlich übernahm sie ab 1964 die Studienleitung für Casework an der 
Akademie für Jugendfragen in Münster und setzte dort die ersten Keimlinge für 
ein kritisches Casework- und Supervisionsverständnis, die in den Folgejahren 
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wuchsen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie die Akademie für Jugendfragen schon 
wieder verlassen, aber sie hatte die Saat gelegt, aus der kurze Zeit später die 
erste unabhängige Supervisionsausbildung an der Akademie für Jugendfragen 
hervorging.

Ihre Lehre lässt sich dabei als überwiegend mündlich und dialogisch erteilt 
rekonstruieren: Sie lehrte von Mensch zu Mensch in überschaubaren Gruppen-
größen. Ihre Positionen und Gedanken zu verschriftlichen, lag nicht in ihrem 
Interesse oder Können. Vielmehr beeindruckte sie durch ihre charismatische 
Person, ihren Pragmatismus und die Betonung der Praxis, weniger der Theorie, 
aber auch durch ihren bürgerlichen Habitus, der ihr Autorität verschaffte.

Baltussen war keine Theoretikerin und keine Wissenschaftlerin im klassi-
schen Sinne. Das Studium in den Niederlanden faszinierte sie nicht, sondern war 
Mittel zum Zweck und schnell beendet. Dennoch trat sie immer wieder für eine 
Rationalisierung ein, weil die Soziale Arbeit wissenschaftliche Grundlagen not-
wendigerweise bräuchte. Selbst bescherte ihr dies letztlich ein Statusproblem: Be-
stand sie in den Niederlanden als einzige Frau in einer Runde von promovierten 
und habilitierten Männern (s. o.) auch aufgrund ihrer Auslandserfahrung und 
ihres singulären Wissens, galt das ähnlich noch für die ersten Jahre der Akademie 
für Jugendfragen. Auch hier waren um sie herum im Wesentlichen männliche 
Dozenten tätig, die parallel an ihren akademischen Qualifikationen arbeiteten, 
insbesondere im Umfeld von Wilhelm Dreier. Parallel wurde jedoch die Ausbil-
dung in Sozialer Arbeit weiter aufgewertet: Zunächst wurden um 1960 aus Sozial-
fachschulen die Höheren Fachschulen, und ab 1969 wurden die Fachhochschu-
len gegründet und die Ausbildung damit akademisiert, und die Theoriebezüge 
wuchsen. Bald schon wurde Baltussen auf akademisch-theoretischem Niveau 
überholt, und ihr singuläres Wissen aus dem Ausland verlor an Wert. Sie hatte le-
diglich den niedrigstmöglichen akademischen Abschluss erworben, und ihr fehl-
te neben akademischer Bildung vor allem der zugehörige Habitus. Die Akademi-
sierung der Sozialen Arbeit befremdete sie dementsprechend. Diese Befremdung 
lag aber auch darin begründet, dass sich das Milieu der Sozialarbeitenden wan-
delte. Nicht mehr ausschließlich philanthrope, sittsame »höhere Töchter«, son-
dern Kinder beiderlei Geschlechts aus dem Kleinbürgertum und der Arbeitsklas-
se wählten sie Soziale Arbeit als Beruf und suchten damit zugleich ein kollektives 
Aufstiegsprojekt (vgl. Olk 1986). Dass dieses zugleich mit Sozialdemokratie oder 
Marxismus und damit politisch linken Positionen verbunden wurde, vergrößerte 
aus katholischer Perspektive das Unbehagen. In Dora von Caemmerers späteren 
Briefen an (den Sozialdemokraten) Walter Friedländer findet eben dieses Un-
behagen Worte, wenn auch aus protestantischer Perspektive. Denn Caemmerer, 
in den 1970er Jahren phasenweise auch Lehrsupervisorin an der Akademie für 
Jugendfragen und selbst mit Adels- sowie akademischem Titel und Habitus aus-
gestattet (Walpuski 2022a), sah sie die Akademisierung sehr kritisch: „Ich fin-
de vielmehr, daß die Umstellung auf die Fachhochschulausbildung den ganzen 
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Methoden der Sozialarbeit einen solchen Rückschlag versetzt hat, daß man noch 
garnicht sieht, wohin der Weg der Sozialausbildung in Deutschland gehen wird. 
[…] Diese brauchbare Lösung wird […] auch von den Studenten abgelehnt, die 
[…] nur noch auf Gesellschaftsveränderung hinarbeiten und die berufliche So-
zialarbeit als manipulierte Anpassung ablehnen.“348 Und zwei Jahre später: „Die 
Fachhochschule [Berlin] ist ganz überwiegend in den Händen der Linksradika-
len, die versuchen, alle Berufungen nur nach politischen Gesichtspunkten durch-
zubringen. An dem Stand der Leistungen der Studenten, die ich in Supervision 
bekomme, kann ich das niedrige Niveau der Ausbildung ablesen, obwohl ich mir 
schon vorbehalte, nur Studenten in Supervision zu nehmen, die noch wirklich 
arbeiten wollen.“349 Damit lässt Caemmerers Kritik erahnen, dass es für sie auch 
um die Abwehr der Proletarisierung eines bisher bürgerlich-sittlichen Berufs für 
»höhere Töchter« und damit die Anpassung an die neuen, sozialdemokratischen 
Rechtsverhältnisse der Bundesrepublik ging. Diese bildete sich in der neuen So-
zialgesetzgebung wie dem BSHG ab, ebenso aber auch – wie von Wolfgang Aben-
droth begründet – im verfassungsrechtlichen Diskurs zur Gleichrangigkeit von 
Rechts- und Sozialstaat im interdependenten Verhältnis (Perels 2012b). Für Cora 
Baltussen kam als Katholikin als weiterer Punkt hinzu, dass zugleich die katho-
lischen Wertvorstellungen gesamtgesellschaftlich ihre Legitimation einzubüßen 
begannen. In der Folge mussten wertfreie und nicht-moralisierende Ansätze von 
Sozialarbeit mit den katholischen Werten kollidieren. So lange die bürgerlich-
katholischen Moral- und Sittlichkeitsvorstellungen trugen, konnte Cora Baltus-
sen Casework und Supervision lehren. Spätestens mit der Bewegung der 1968er 
wurden diese Moralvorstellungen jedoch vehement kritisiert, und es wurde eine 
Wertneutralität eingefordert, so dass Baltussen den orientierenden Boden unter 
den Füßen verlor.

Hinzu kam, dass auch der wachsende Einfluss von Groupwork, Gruppen-
pädagogik und Gruppendynamik und daraus entstehenden Formen der Autori-
tätskonflikte und Institutionskritik dazu führten, dass Baltussen sich zunehmen 
unwohl fühlte. In Lowys Worten wird das deutlich, auch wenn er nicht Baltus-
sen, dafür aber ihre Lehrerinnen benennt: „Austin, Garrett, Pettes, Robinson, 
Towle, C.  Hester, um nur einige Vertreter zu nennen, haben sich stark an das 
psychoanalytische und später ego-psychologische Modell angelehnt und die bis 
in die sechziger Jahre überbetonte Einzelsupervision mehr am »Case-Work Mo-
dell« der Sozialarbeit ausgerichtet. Mit der Entwicklung der Gruppensupervision 
in den USA konnten die Vertreter von Social Groupwork ihren theoretischen 

348 Schreiben Caemmerer an Friedländer vom 10.7.1972, in: University of Albany, Library, 
M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Friedländer 
Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 7, Folder 36).

349 Schreiben Caemmerer an Friedländer vom 17.7.1974, in: University of Albany, Library, 
M. E. Grenander Department of Special Collections & Archives, Walter A. Friedländer 
Papers, 2.2.1 Professional Correspondence, Box 7, Folder 36).
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Beitrag einbringen. Doch es genügte nicht, die fundamentale Orientierung der 
Einzelsupervision zu beeinflussen“ (Lowy 1977: 12). Mit diesem letzten Satz irr-
te Lowy, denn zumindest in der Bundesrepublik scheint mit dem Ende dieser 
»Überbetonung« ein Generationswechsel unter den Supervisionspionier*innen 
stattzufinden, denn neben Baltussen zogen sich auch Ruth Bang und Dora von 
Caemmerer zurück.

Für diesen möglichen Wendepunkt in den 1970er Jahren können hier nur 
Indizien benannt werden, und eine Überprüfung muss weiterer Forschung über-
lassen werden. Dennoch sind wichtige Impulse, die Cora Baltussen in die Bun-
desrepublik brachte, im folgenden Abschnitt zu sichern.

Cora Baltussens Impulse für die Supervisionsentwicklung

Mit ihrer Lehre setzte Cora Baltussen wichtige Impulse für die Entwicklung von 
Casework und Supervision, vornehmlich in den katholischen Niederlanden und 
in Nordrhein-Westfalen. Ihre Impulse wurden aufgenommen und entwickelten 
sich weiter. Wie ihre Impulse die Entwicklungen in den Niederlanden beeinfluss-
ten, kann hier nur am Rande geklärt werden, weil die dortige Geschichte nach 
Baltussens Ausscheiden 1961 nicht weiter untersucht wurde (vgl. e. g. van Kes-
sel 1994; 1998; 2018).

Im vorhergehenden Abschnitt konnten bereits die ideengeschichtlichen Strö-
mungen, mit denen Baltussen sich auseinandersetzte, skizziert werden (s. Ab-
bildung 25), aber auch die Grenzen, an die sie durch gesellschaftliche Verände-
rungsprozesse gelangte. Aus diesen ideengeschichtlichen Strömungen und ihren 
biographischen Erfahrungen lassen sich folgende fünf Impulse aus vielen weite-
ren komprimiert herausgreifen:

1. Individualisierung und Subjektivierung. Baltussen war Pionierin der Einzelfall-
hilfe (Casework) und damit auch der Supervision. Sie hat sich biographisch 
immer wieder emanzipiert und aus Abhängigkeiten gelöst. Entsprechend 
stand sie für eine individualisierende Form der Sozialen Arbeit mit Subjekten 
und vertrat damit eine Gegenposition zu kollektivistischen Konzepten. Damit 
einher geht die Erkenntnis, dass das Individuum dann mit der eigenen Moral 
notwendig auch gegen Autoritäten und gegen das Kollektive bestehen muss. 
Die persönliche, diffuse Sozialbeziehung war dafür ein wichtiges Element. 
Supervision, verstanden als beziehungsbasierter, reflexiver Beratungsprozess, 
kann bei dieser Form der Autonomieentwicklung, sich sowohl als Subjekt als 
auch als Profession anderen gegenüber zu vertreten und zu emanzipieren, 
helfen. Im Umkehrschluss ist ein solches Verständnis auch ein Gegenmo-
dell zu dem an der Akademie des Deutschen Vereins in Frankfurt gelehrten 
Verständnis einer funktionalisierenden Praxisanleitung. Baltussen trug also 
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Impulse zur Individualisierung und Subjektivierung in die Entwicklung von 
Casework und Supervision.

2. Ethischer Anspruch. Durch ihre Sozialisation im neothomistischen katholi-
schen Milieu und Glauben hatte Cora Baltussen katholische Moralvorstel-
lungen sowie die Sozialethik und Anthropologie inkorporiert und internali-
siert. Der katholische Habitus jener Zeit beinhaltete eine ideengeschichtliche 
Denktradition von Aristoteles über Thomas von Aquin und ihre zeitgenös-
sischen Schüler. Cora Baltussen hatte damit auch Tugendethik und Natur-
recht internalisiert und inkorporiert, und beides war für sie keine beliebige 
Verhandlungsmasse, sondern eine Selbstverständlichkeit und ein Fixpunkt, 
die nicht expliziert, sondern bestenfalls auf den konkreten Fall hin reflektiert 
und angewandt werden mussten. An diese katholische Biographie mit ihren 
Wertvorstellungen war das Bemühen um eine Humanisierung der Arbeits-
welt, die von der Human Relations-Bewegung gefordert wurde, ebenso an-
schlussfähig wie die Entwicklung der Allgemeinen Menschenrechte – wenn 
auch beschränkt durch Baltussens bürgerliche Perspektive. Dafür waren Kon-
zepte, wie die Beziehung zum Anderen und Nächsten gestaltet werden kann, 
notwendig.
Dementsprechend waren Casework und Supervision für sie nur auf einer 
ethischen Grundlage denk- und lehrbar, und diese ethische Grundlage prägte 
ihre Lehre sowohl in Hinblick auf die Klient*innen als auch auf die Profession 
der Sozialen Arbeit. Baltussen trug also Impulse einer katholischen, humani-
sierenden Ethik in die Entwicklung von Casework und Supervision.

3. Persönlichkeitsentwicklung sowie Veränderbarkeit von Rollen und Identität. Der 
Lebensverlauf Cora Baltussens war durch die großen politischen Ereignisse 
des 20. Jahrhunderts beeinflusst, unter anderem den beiden Weltkriegen, dem 
Kalten Krieg sowie Dekolonialisationsprozessen, Demokratisierungsprozes-
sen, Migrationen und Globalisierungsprozessen sowie dem Aggiornamento 
ihrer Religion durch das II. Vaticanum. Neben diesen äußeren Einflüssen, die 
auf ihre Persönlichkeit einwirkten und zu integrieren waren, war das Konzept 
der Persönlichkeitsentwicklung auch mit ihrem Glauben verbunden, unter 
anderem in der monastischen Tradition der Exerzitien als auch den Vorstel-
lungen von sittlicher Reife. Hier lassen sich zudem Anschlüsse an die angel-
sächsische Tradition des character building erkennen.
Baltussen entwickelte sich von der sittlich-frommen Bürgerstochter hin zu 
einer kritischen, immer mündigeren und von wissenschaftlichen Theorien 
beeinflussten Pragmatikerin. Sie schaffte es, die vielfältigen kulturellen und 
rationalen, transnationalen Einflüsse in ihre Person und Lehre zu integrie-
ren und ihre Identität und ihre Rolle immer wieder zu aktualisieren. Der 
dafür notwendige Ansatz des Reflektierens und Verstehens der eigenen als 
auch anderer Personen – auch in den sozialen Strukturen – führte letztlich 
auch zu advokatorischem und politischem Engagement und war damit nicht 
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Selbstzweck, sondern war in den Dienst am Nächsten gestellt. Baltussen trug 
also Impulse einer Persönlichkeitsentwicklung und -reifung als normativen 
Anspruch in die Entwicklung von Casework und Supervision.

4. Professionalisierung und Institutionalisierung der Supervision. In Cora Bal-
tussens Verständnis von Casework und Supervision lassen sich wesentliche 
Professionsmerkmale und -funktionen feststellen. Dabei war Baltussen keine 
Theoretikerin und leistete folglich auch keinen als solchen markierten pro-
fessionstheoretischen Beitrag zur Supervision. Dennoch wirkte sie mit ihrer 
Forderung nach einer Verwissenschaftlichung der Sozialen Arbeit ebenso auf 
eine Professionsbildung hin wie mit dem Impuls der kritischen (Selbst-)Re-
flexion und der Selbstverständlichkeit eines ethischen Bezugskonzeptes. Für 
Baltussen stand die diffuse Sozialbeziehung zur Klient*in im Fokus, ebenso 
die Meisterin-Novizin-Supervisionsbeziehung, und Supervision folgte für sie 
damit einem charismatischen Modell.
Wenn sie dann selbst als freiberufliche Supervisorin tätig war, lebte sie gewis-
sermaßen als Phänotyp einer Professionellen dieses Modell. Baltussen trug 
also Impulse in die Entwicklung von Casework und Supervision, die zur Ver-
wissenschaftlichung und Reflexion und damit der Professionalisierung bei-
trugen.

5. Transnationale Wissensgenerierung und Europäisierung. Cora Baltussen war 
einerseits eine der vielen Ausländer*innen, die Casework und Supervision in 
die Bundesrepublik brachten. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass sie 
im Gegensatz zur Mehrzahl der übrigen Ausländer*innen keine deutsche Exi-
lantin ist, sondern eine Transmigrantin. Erst und nur ihre spirituelle Heimat 
im und ihre Zugehörigkeit zum Katholizismus verschaffen ihr einen Zugang 
zum katholischen Milieu, das in der jungen Bundesrepublik stark ist, sich aber 
ebenso stark von sozialdemokratisch-materialistischen Impulsen abgrenzt 
und damit vielen der deutschen Exilant*innen verschließt. Nur deshalb kann 
Baltussen modernisierende Impulse transportieren und so transnational zur 
Wissensgenerierung beitragen. Dabei erweist sie sich als Kosmopolitin und 
Europäerin, die für Verständigung eintritt. Baltussen trug also als Transmig-
rantin Impulse aus transnationalen Wissensbeständen in die jeweilige lokale 
Entwicklung von Casework und Supervision.
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8 Ergebnisse

Nach einer weit ausholenden Bewegung zur Kontextualisierung des Forschungs-
anliegens in drei chronologisch sortierten Kapiteln (ab Seite 59), die die Ideenge-
schichte von Casework und Supervision transnational rekonstruieren, einem or-
ganisationsanalysierenden Kapitel zur Akademie für Jugendfragen (ab Seite 218) 
und einer ausführlichen Lebensverlaufsforschung zu Cora Baltussen (ab Sei-
te 263) kommt diese historiografische Untersuchung zum Professionsbildungs-
prozess der Supervision in der Bundesrepublik Deutschland zwischen Restaura-
tion und Inneren Reformen zu ihrem Ende. Im Zuge dieser Kontextualisierung 
mussten und konnten zahlreiche neue Quellen insbesondere aus der Zwischen-
kriegszeit und den 1950er und 1960er Jahren im In- und Ausland erschlossen 
werden. Diese ergänzen die vorliegenden Bibliographien von Huppertz (1975), 
Kröger (1977), Ringshausen-Krüger (1977) und Belardi (1998) maßgeblich. Die 
Digitalisierungsprozesse der vergangenen Jahre haben einen großen Anteil am 
Auffinden und Erschließen dieser Quellen. Durch diese neu erschlossenen Quel-
len konnten zahlreiche Fehler in Details in der Forschung zur Geschichte der 
Supervision gefunden und korrigiert werden. Wahrscheinlich sind jedoch wei-
terhin viele nicht gefunden und dafür noch neue hinzugekommen.

Diese umfassende Quellenerschließung war unerlässlich, um die am An-
fang stehenden, für einen Professionsbildungsprozess wichtige Fragen nach den 
Ideen, Theorien und Wissensbeständen, auf denen fußend sich Supervision in 
der Bundesrepublik Deutschland entwickelt hat, beantworten zu können. In 
einer akteurstheoretischen Perspektive wurden Anlässe, Strukturen und Netz-
werke sowie religiöse und politische Gegebenheiten untersucht, um zu erkennen, 
wie Ideen, Theorien und Wissen transnational transportiert wurden. Die der Ent-
wicklung zugrundeliegenden philosophischen und ethischen Konzepte wurden, 
sofern möglich, herausgearbeitet. Ein weiteres Augenmerk lag auf dem Transfer 
wissenschaftlicher Diskurse und Erkenntnisse und ihrer sprachlichen, sozialen 
und kulturellen Translation.

Die Ergebnisse der einzelnen Kapitel wurden bereits jeweils in Zwischen-
abschnitten gesichert. Einige dieser Zwischenergebnisse stellen jeweils für sich 
genommen interessante und neue Beiträge zum Forschungsstand dar, die je-
doch für die übergeordnete Frage zum Entwicklungs- und Professionsbildungs-
prozess der Supervision in der Bundesrepublik nur wenig austragen. Dennoch 
verdienen sie, unter anderen Fragestellungen weiter verfolgt zu werden, wie 
dies beispielsweise in Hinblick auf die Bewährungshilfe geschehen wird (Wal-
puski 2023a).

Aufgabe dieses abschließenden Kapitels ist nun, die erarbeiteten Ergebnisse 
in Hinblick auf die übergeordnete Frage zum frühen Professionsbildungsprozess 
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der Supervision in der Bundesrepublik Deutschland zu bündeln und zu einer 
Gesamtgestalt zusammenzufügen.

Im folgenden Abschnitt wird dies in der Darstellung der Supervision als cha-
rismatischem Modell geschehen. Die nächsten fünf Abschnitte werden dann 
zunächst die Ideengeschichte der Supervision detaillierter rekonstruieren, Cora 
Baltussens Beitrag dazu herausstellen und diesen in das Geschehen an der Aka-
demie für Jugendfragen in Münster einordnen. Anschließend wird der Beitrag der 
Supervision zu Demokratisierungsprozesse im westlichen Europa auch durch die 
Subjektivierung dargestellt, die in dieser frühen Zeit noch als Modernisierungs-
prozess und nicht unter dem Blick der Beratungskritik beschrieben werden kann. 
Ein abschließender siebter Abschnitt stellt weitere zentrale Erkenntnisse dar, die 
sich – ohne weiterführende Forschung – noch einer Systematisierung entziehen.

Ein charismatisches Modell von Supervision

In der dargestellten Rekonstruktion wird ein Verständnis von Supervision er-
kennbar, das sich mit Max Weber (1922) in Ansätzen als »charismatisches Mo-
dell« begreifen lässt und sich dadurch legitimiert. Max Webers Charisma-Ver-
ständnis unterscheidet sich dabei von dem der (Katholischen) Kirche: Während 
diese das Charisma als aus Wohlwollen gespendete Gnadengabe des göttlichen 
Geistes versteht, definiert Weber Charisma „als außeralltäglich […] geltende 
Qualität einer Persönlichkeit […], um derentwillen sie als […] vorbildlich und 
deshalb als ‚Führer‘ gewertet wird“ (Weber 1922: 140). Weber stellt das Charisma 
also in einen Kontext von Herrschaft, weil es von Anhänger*innen der Persön-
lichkeit zugeschrieben wird und nicht objektiv feststellbar ist. Zeitgeschichtlich 
findet Weber das Charisma insbesondere an gesellschaftlichen Wendepunkten 
und Umbrüchen, weil die Botschaften der charismatischen Persönlichkeit dann 
neue Orientierung böten: „Das Charisma ist die große revolutionäre Macht in 
traditional gebundenen Epochen. Zum Unterschied von der ebenfalls revolutio-
nierenden Macht der ‚ratio‘, die entweder geradezu von außen her wirkt: durch 
Veränderung der Lebensumstände und Lebensprobleme und dadurch, mittelbar 
der Einstellungen zu diesen, oder aber: durch Intellektualisierung, kann Charis-
ma eine Umformung von innen her sein, die, aus Not oder Begeisterung geboren, 
eine Wandlung der zentralen Gesinnungs- und Tatenrichtung unter völliger Neu-
orientierung aller Einstellungen zu allen einzelnen Lebensformen und zur ‚Welt‘ 
überhaupt bedeutet“ (Weber 1922: 142).

Bezogen auf die 1960er Jahre ließ sich die von außen herangetragene, wissen-
schaftsgetriebene Rationalisierung und Akademisierung der Sozialen Arbeit (und 
der Gesellschaft allgemein) beschreiben, die auf ein restaurativ-traditionales katho-
lisches Milieu trifft, das dennoch durch „Bildungsnotstand“ (Picht 1964), Aufarbei-
tung der Verstrickungen in den Nationalsozialismus und Aggiornamento in eine 
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Krise gerät. Dieses steht der „revolutionierenden Macht der ‚ratio“‘ (Weber 1922: 
142) tendenziell kritisch-ablehnend gegenüber. Baltussen schafft es, durch die 
Gestaltung von persönlichen Beziehungen ein Gegengewicht gegen die Rationa-
lisierung zu setzen. Damit erhält sie einen emotionalen Zugang, bekommt »An-
hänger*innen« und wird als »außeralltägliche Persönlichkeit« wahrgenommen 
(ähnlich übrigens Louis Lowy) – natürlich nur im sehr kleinen Maßstab der Akade-
miekurse und ihres direkten Umfelds. Denn die von Weber beschriebene Reinform 
des Charismas findet sich so natürlich nicht bei Cora Baltussen, aber es sind an-
schlussfähige Dynamiken und Tendenzen, und Ulrich Oevermann schlägt zudem 
vor, „den Begriff der Charismatisierung aus der Engführung der herrschaftssozio-
logischen Argumentation [zu] lösen und universalisierend auf jede Lebenspraxis 
[zu] übertragen. Denn Charismatisierung ist die Quelle, die für die Krisenlösung 
angezapft werden muss, wenn man unter Krise tatsächlich radikal versteht, dass in 
ihr die eingespielten Routinen scheitern“ (Oevermann 2003: 349). Mit Baltussens 
Weggang aus der Akademie für Jugendfragen entsteht dann die Frage nach der „Ver-
alltäglichung“ (Weber 1922) und damit der Institutionalisierung ihrer Lehrinhalte.

Das Charismatische lässt sich also an den Beziehungen festmachen, die Cora 
Baltussen zentral stellte (und mit ihr sowohl die Casework-Lehre von der »hel-
fenden Beziehung« (vgl. e. g. Hamilton 1950; Bang [1953]; Biestek SJ 1957) als 
auch die Human Relations-Bewegung). Zunächst soll hier an das katholische Mi-
lieu erinnert werden, in dem Baltussen sozialisiert wurde. Die neothomistische 
Ausprägung des katholischen Glaubens brachte ein Bild des Menschen mit sich, 
das Grundlage der Sozialen Arbeit und damit auch von Casework und Super-
vision ist. Es ist weniger die theologisch relevante Frage der Beziehung des Men-
schen zu Gott, sondern wirksam wird das Bild des Menschen in der Welt und der 
Beziehung der Menschen untereinander. Angesichts des II. Vaticanums lässt sich 
die Frage der Beziehungsgestaltung von Mensch zu Mensch nicht mehr allein im 
präkonziliaren Katholizismus verorten, sondern die im Zuge des Aggiornamen-
to aufkommenden dialogischen Elemente einer »Kirche in der Welt« verändern 
den Blick auf den Mitmenschen (vgl. van Susante/Baltussen 1955): Nicht mehr 
Sittlichkeit und Würdigkeit sind nun das Kriterium, paternalistische Fürsorge zu 
erfahren, sondern die Akzeptanz des Anderen als Ebenbild Gottes (auch wenn 
Frauen dabei weiterhin den Männern untergeordnet bleiben). Verwiesen sei hier 
auch auf die diesbezüglichen Anregungen der Dialogphilosophie, unter anderem 
durch Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Martin Buber.

Sowohl US-amerikanisches Casework, Katholizismus, Philosophie, sozial-
pädagogische Bewegung, Pastoralpsychologie, niederländische Psychotechnik 
als auch Human Relations betonten also die Wichtigkeit der unmittelbaren Be-
ziehung von Mensch zu Mensch. Sie grenzten sich damit zunächst von bisheri-
gen Fürsorgeverständnissen ab, die vor allem auf funktionalisierte, wirtschaft-
liche Hilfe und Sittlichkeit ausgerichtet waren und dabei häufig kollektivistische 
Konzepte verfolgten. Ebenso standen sie im Gegensatz zur im Deutschen Reich 
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vertretenen Psychotechnik, die an einer technizistischen Funktionalisierung zur 
Optimierung und Produktivitätssteigerung ausgerichtet war. Stattdessen wurde 
in dieser Strömung aus unterschiedlichen Sozialen Bewegungen und Ideenge-
schichten heraus dem zwischenmenschlichen Beziehungsraum ein großer Stel-
lenwert eingeräumt.

Hier lässt sich nun mit dem Begriff der »diffusen Sozialbeziehung« (Oever-
mann 1996) weiterarbeiten. Nach Oevermann umfasst die »diffuse Sozialbezie-
hung« die ganze Person mit all ihren Facetten und – im Gegensatz zur »spezifi-
schen Sozialbeziehung« – nicht nur die für die Ausübung einer Rolle notwendigen 
Facetten der Person. Damit eine stellvertretende Krisenbewältigung – nach Oe-
vermann das Kennzeichen einer professionalisierten Dienstleistung – erfolgreich 
verlaufen kann, müssen die an der Interaktion Beteiligten einander im Modus 
der »diffusen Sozialbeziehung« begegnen (vgl. Oevermann  2001). Im Arbeits-
bündnis oder Kontrakt wird sukzessive ausgehandelt, welche Facetten Teil der 
Beziehung sind und welche nicht. Zugleich ist diese »diffuse Sozialbeziehung« 
anschlussfähig an die dargestellten Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung und 
Reifung, die mit der Supervision verbunden werden, da sich diese Persönlich-
keitsentwicklung nicht rollenförmig auf einzelne Facetten reduzieren lässt, son-
dern notwendigerweise die ganze Person umfasst.

Wenn man diesem Gedanken der »diffusen Sozialbeziehung« und dem Mo-
dell einer charismatischen Supervision folgt, erweist sich die Supervision als Be-
ziehung, die sich einer Funktionalisierung, Standardisierung und Abstraktion 
und damit auch Rationalisierung zu entziehen scheint. Da ein wichtiges Ziel 
von Supervision – kantianisch gesprochen – Aufklärung und Mündigkeit ist und 
dazu auch rationale Wissenssysteme gehören, gilt es, das scheinbare Übergewicht 
der »diffusen Sozialbeziehung« im professionellen Arbeitsbündnis in ein Gleich-
gewicht zu bringen mit diesen funktionalen und rationalen Anteilen, die ebenso 
notwendig sind und zur rollenförmigen »spezifischen Sozialbeziehung« gehören. 
Dabei wird zunächst die prinzipielle Unverfügbarkeit des Anderen vorausgesetzt, 
und es geht gerade nicht (wie beispielsweise bei den psychotechnischen Ansät-
zen) darum, den Anderen funktional für eine Rolle verfügbar zu machen. Ferner 
geht es nicht darum, den Anderen mittels eines Verstehens gleichzeitig zu beherr-
schen, sondern es geht vielmehr darum, ihn als grundsätzlich autonomen Men-
schen zu verstehen. Die beschriebene »diffuse Sozialbeziehung« ist ferner mit 
Michel Foucaults Konzept der Gouvernementalität kritisch zu betrachten. Dann 
wird als Dilemma ersichtlich, dass in dieser Beziehung neben dem (proklamier-
ten) aufklärenden Potenzial auch ein signifikantes gouvernementales Potenzial 
als Selbstregierungstechnologie enthalten ist. Ulrich Bröckling (2017) beschreibt 
einige dieser der Beratung innewohnenden Selbstführungs- und -optimierungs-
imperative.

Neben der »diffusen Sozialbeziehung«, die zur erfolgreichen stellvertretenden 
Krisenbewältigung notwendig ist, muss der „professionelle Experte […] sowohl 
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über fachlich-wissenschaftlich-methodische Kompetenzen als auch über prak-
tische, fallbezogene Kompetenzen verfügen, und er muss in der Lage sein, sein 
erworbenes Wissen fallspezifisch in krisenbewältigendes Handlungswissen zu 
übersetzen und anzuwenden“ (Aguado 2019: 13). Diese unterschiedlichen Kom-
ponenten, die zum Teil in paradoxen Widersprüchen zueinander stehen, in sich 
zu vereinbaren, beschreibt Oevermann dann als doppelte Professionalisierung, 
weil „sie bezüglich der Einübung in einen wissenschaftlichen Diskurs professio-
nalisiert [ist … und sie] die Anwendung von der Wissenschaft auf die Praxis im 
Fokus hat“ (op. cit.: 14). Diese Praxis wiederum ist mit dem individuellen Fallver-
stehen fest verbunden. Zugleich versetzt die charismatische Kompetenz im We-
ber’schen Verständnis dazu in die Lage, diese Widersprüchlichkeiten auszuhalten 
und „souverän mit ihnen umzugehen“ (ib.).

So lässt sich die Ausbildung in Supervision als Novizen-Meister-Beziehung 
beschreiben, weil die Novizin – sowohl wissenschaftlich wie anwendungsbezo-
gen, also doppelt professionalisiert – von berufserfahrenen Kolleg*innen in der 
Praxis in Form eines „kollegialen Noviziats“ (Oevermann 2000) eine exemplari-
sche „Einführung und Einübung in eine Handlungs- und Kunstlehre“ (Oever-
mann 1996: 125) erfährt.

Diese »Handlungs- und Kunstlehre« muss im Kontext der Akademie für Ju-
gendfragen auch unter dem Rubrum des Katholizismus gesehen werden, wenn 
nicht schon unausgesprochen bei Baltussen, so doch in der „Veralltäglichung“ 
(Weber 1922) nach ihrem Weggang. Die herausgearbeiteten starken katholischen 
Einflüsse sind zunächst vor allem auf das in Münster und in der Tradition der 
Akademie für Jugendfragen gelehrte Verständnis von Supervision wirksam ge-
worden. Sie sind jedoch nicht auf die Kurse der Akademie für Jugendfragen be-
schränkt geblieben: Akademie-Absolventin Martha Fehlker begründete schon 
1972 für das Bistum Münster einen »Sozialwissenschaftlichen Grundkurs« als 
pastoralpsychologische Ausbildung mit erheblichen Supervisionsanteilen (Zie-
manns  2007),350 und die Verflechtungen zwischen Akademie für Jugendfragen 
und der neu gegründeten Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, an der 
unter anderen Louis Lowy und Akademie-Absolvent Heinz Kersting CO Super-
vision lehrten, wurde bereits beschrieben. Seit  2001 bietet die Katho Münster 
einen weiterbildenden Supervisionsstudiengang an, auf dessen Begründung 
die 2002 dort emeritierte Martha Fehlker (* 1937) noch wesentlichen Ein-
fluss hatte. Zusätzlich wirkte sie ab 1985 am systemischen Institut für Beratung 
und Supervision in Aachen unter der Leitung von Heinz Kersting CO in der 

350 Im selben Jahr wurde die Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie gegründet. Vgl. 
dazu Binder et al. (2021: 16), die die Gründung von „Institute[n] für die Klinische Seel-
sorgeausbildung […] in Bethel, Hannover, Stuttgart, Halle und an weiteren Orten“ ab 
1969 nennen und damit eine protestantisch verengte Perspektive haben. Zu den Anfän-
gen des Pastoralpsychologischen Dienstes in der ev.-luth. Landeskirche Hannovers siehe 
Winter (2023).
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Supervisionsausbildung mit und arbeitete mit den Lernsupervisand*innen auto-
biographisch an deren „Lebensskript“ (Kersting 2002c). In Kerstings Laudatio zu 
Fehlkers Verabschiedung wird das hier herausgearbeitete doppelt-professionali-
sierte, charismatische Modell mit einer katholischen Ergänzung in seiner jahr-
zehntelangen Wirkung greifbar:

„Der Supervisor muss selbst ein Meister in der Sozialen Arbeit sein, und das 
heißt, er muss zu aller erst einmal für das Ausführen sozialarbeiterischer Tätig-
keiten die dafür notwendige Haltung reflektiert und internalisiert haben. Die 
Ethik gehört in der Sozialarbeit unabdingbar zur Kompetenz des handelnden 
Sozialarbeiters. Ethik ist nicht etwas nachträglich hinzugefügtes. Das Handeln 
in der Sozialen Arbeit impliziert in jedem Fall Ethik. Darüber hinaus muss er 
Wissen besitzen über die Menschen, über Organisationen und die soziale Welt. 
[…] Mit Martha Fehlker halte ich die Spiritualität des Supervisors, der im pas-
toralen Feld Supervision erteilt, für unabdingbar. Sie ist seine wichtigste »Feld-
kompetenz«. Erst die Spiritualität qualifiziert die Supervision in der pastoralen 
Begleitung zur pastoralen Supervision“ (Kersting 2002c).

So führten Dozierende, Absolvent*innen und Netzwerkpartner*innen der 
Akademie für Jugendfragen das Konzept auch andernorts weiter und verbreiteten 
damit auch die durch die katholische Theologie und Spiritualität beeinflussten 
Grundannahmen im Sinne der Weber’schen „Veralltäglichung“. Ob die auf An-
gleichung der Ausbildungskonzepte und damit des Supervisionsverständnisses 
ausgerichteten Diskussionsprozesse in der Kommission IV der Konferenz der zen-
tralen Fortbildungsinstitutionen für Jugend- und Sozialarbeit dazu führten, dass 
diese »katholische Supervision« »verwässert« wurde oder stattdessen aber die 
protestantischen Institute in Gelnhausen (Burckhardthaus) und Stuttgart (Dia-
konische Akademie) oder die säkulare Akademie des Deutschen Vereins in Frank-
furt am Main »katholisch getauft« wurden, muss weiterer Forschung überlassen 
bleiben. Als Ergebnis zu sichern ist, dass bis heute im Diskurs unbenannt, Teile 
der Supervision im Sinne eines Charismas stark von katholischer Theologie und 
Spiritualität und deren Transformation ins Soziale geprägt sind. Dies konnte so-
wohl für kirchliche wie freie Institute als auch Hochschulen sowie unterschied-
liche Denkschulen exemplarisch aufgezeigt werden.

Wenn nun Supervision als reflexive Institution viele Felder der Sozialen 
Arbeit berät, entsteht damit unweigerlich die Frage, wie eine solche »katholische 
Supervision« ihre Grundwerte auch in die Felder Sozialer Arbeit, Bildung und 
Therapie trug und – da bisher unreflektiert – weiterhin trägt, auch außerhalb des 
Caritasverbandes (DCV). Dies kann auch als Translation oder Transformation 
des Theologischen in die Soziale Arbeit und in therapeutische Zusammenhänge 
gedeutet werden. Ob es sinnvoll ist und wie es gelingen könnte, diese katholi-
schen Einflüsse mit der vorgebrachten oder weiterer Beratungskritik zu überwin-
den, muss als weitere Forschungsaufgabe benannt werden. Ein genauerer Blick 
in die Ideengeschichte der Supervision kann dafür hilfreiche Grundlagen bieten.
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Ideengeschichte der frühen Supervision

Als weiterer zentraler Erkenntnisgewinn dieser Untersuchung ist zu sichern, dass 
die Entwicklung der Supervision in der Bundesrepublik von mehreren Sozialen 
Bewegungen und mehreren Denkschulen, aber auch wesentlich stärker von Re-
ligionen beeinflusst wurde, als bisher in den Blick genommen wurde. Damit ist 
nicht eine Indienststellung gemeint, die sicherlich im Interesse einer Funktio-
nalisierung oder Missionierung immer wieder stattfindet, sondern eine ideen-
geschichtliche Beeinflussung. Erste Ansätze fanden sich schon weit früher als bis-
her beschrieben im protestantischen Milieu bei Johann Hinrich Wichern (1857) 
in der Konzeption der preußischen Gefängnisreform. Dass schon Wichern seine 
Reformideen für Preußens Gefängniswesen in transnationaler Vernetzung einer 
europäischen Gefängnisreformbewegung entwickelte, ist hinreichend belegt 
(Haas et al. 1999).

Die wichtigsten die Supervision beeinflussenden Sozialen Bewegungen, die 
modernisierend auf die Gesellschaft einwirkten und erst die Rahmenbedingun-
gen schufen, dass Supervision sich entwickeln konnte, wurden zuvor herausge-
arbeitet. Sie lassen sich wie in Abbildung 26 zusammengefasst skizzieren.

Abbildung 26: Skizze der Sozialen Bewegungen als Kontextualisierung und 
ideengeschichtliche Wirkfaktoren für die Supervisionsentwicklung.
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Erst anhand der für die Lebensverlaufsforschung zu Cora Baltussen und den 
katholischen Strukturen, in die sie verwoben war, unternommenen Kontextua-
lisierungen werden diese Bewegungen und damit Ideengeschichte in Hinblick 
auf die Supervisionsentwicklung als ideengeschichtliche Strömungen sichtbar. 
Zudem sind diese Bewegungen und Strömungen häufig mit Schnittmengen 
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ausgestattet, und einzelne Akteur*innen wirken in mehreren Bewegungen zu-
gleich mit. Außerdem ist deutlich geworden, dass es sich bei den meisten dieser 
Bewegungen um transnationale Akteursnetzwerke und in Netzwerken geteil-
te Ideen und Theorien handelt. In praxisbezogenen Handlungsgemeinschaften 
(Communities of Practice) entwickelten sich diese Ideen und Theorien. Während 
die Einflüsse einiger der dargestellten Sozialen Bewegungen bereits beschrieben 
wurden – hier sind insbesondere die erste Frauenbewegung mit ihren Beratungs- 
und Bildungsansätzen, die Arbeiterbewegung mit ihren auf demokratische Parti-
zipation angelegten Strukturen und die Psychoanalyse mit ihren individualistisch 
verstehenden Zugängen (Gröning 2013; 2015; 2016; Steinhardt 2007) zu benen-
nen – ist dies für den Katholizismus insbesondere in seiner präkonziliaren neo-
scholastischen und naturrechtlichen Ausprägung bisher noch nicht geschehen.351 
Dabei ist natürlich berechtigterweise einzuwenden, dass der Begriff einer Sozia-
len Bewegung oder Community of Practice nicht auf die Glaubensgemeinschaft 
und die Institution der Katholischen Kirche im Ganzen anwendbar ist. Teilweise 
allerdings, beispielsweise in Hinblick auf Ordensgemeinschaften oder Verbände, 
kann dies allerdings möglich sein. Insgesamt ist also als Desiderat der ideenge-
schichtliche Beitrag der Religionen zur Supervisionsentwicklung zu benennen, 
darunter auch der der Jüdischen, wie sich am Gebot der »Zedaka« (Wohltätig-
keit) und dem daraus resultierenden Anspruch der »Hilfe zur Selbsthilfe« zeigte.

Abbildung 27: Transnationale Pfade der Wissensgenerierung (Karte: OSM, ODbL).

© Open Streetmaps OSM

351 In der hier erfolgten Auseinandersetzung mit der Akademie für Jugendfragen und 
Cora Baltussen lässt sich kein maßgeblicher Einfluss der Anthropologie Hans-Eduard 
Hengstenbergs nachweisen. Dies schließt nicht aus, dass dieser anderswo erfolgte (vgl. 
Schulz 2013). Andererseits übersieht Schulz (2013) die hier herausgearbeiteten anthropo-
logischen und philosophischen Einflüsse im katholischen Milieu vollständig und benennt 
einzig John Dewey als gemeinsamen theoretischen Bezug.
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In einer transnationalen Perspektive zeigte sich im Rahmen dieser Arbeit, wie 
diese Ideen in transnationalen zirkulären Prozessen entstanden und sich weiter-
entwickelten. Während sie den 1930er Jahren durch den nationalsozialistisch in-
duzierten Emigrationsdruck forciert wurden, waren es nach dem Zweiten Welt-
krieg die programmatisch angelegten Austauschprozesse mit den Vereinigten 
Staaten (Füssl 1997; 2004) und das Special European Social Welfare Programme 
der Vereinten Nationen. Aber auch einzelne Akteure wie die Akademie für Ju-
gendfragen sorgten mit dem Engagement ausländischer Dozent*innen aus den 
Niederlanden, den Vereinigten Staaten und der Schweiz für diese transnationalen 
Wissensbildungsprozesse. In Bezug auf Cora Baltussen und die Akademie für Ju-
gendfragen wurde dabei sehr klar rekonstruiert, wie der katholische Glaube und 
die Theologie und Philosophie sowie kirchliche wie verbandliche Strukturen die-
sen Transfer auf Akteursebene unterstützt und ermöglicht haben.

Das bis heute etablierte Narrativ aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, 
die Supervision sei gewissermaßen geschichtslos aus den Vereinigten Staaten im-
portiert worden (s. S. 42), kann so als widerlegt betrachtet werden. Zugleich muss 
das in den 1990er Jahren entstandene Narrativ (s. S. 270), dass hauptsächlich 
Jüdinnen und Juden für den frühen Transfer gesorgt hätten, als unterkomplex 
korrigiert werden. Zum Transfer der Supervision in die Bundesrepublik trugen 
zahlreiche Emigrant*innen mit deutschen Sprach- und Kulturkenntnissen bei. 
Zwar entstammten diese Emigrant*innen mehrheitlich jüdischen Familien, ver-
standen sich vor ihrer Emigration aber nicht zwangsläufig selbst als jüdisch, son-
dern (auch) als sozialistisch, sozialdemokratisch, marxistisch oder pazifistisch 
oder waren religiös konvertiert. Die Emigrierten auf ihre jüdische Abstammung 
zu reduzieren und nicht auf ihre ideengeschichtliche Verortung bedeutet damit 
aber, erneut rassistisch-antisemitischen Kategorisierungen zu erliegen.

Die Kritik an einer unzulänglichen Rezeption der Supervision in der Bun-
desrepublik, die unter anderem Fokus geäußert wurde (e. g. Ringshausen-Krü-
ger 1977; Belardi 1992), ist hinsichtlich einer nur unzulänglichen Reflexion und 
Übernahme von Konzepten aus dem US-Diskurs partiell allerdings berechtigt. 
Im transnationalen Transfer wurde vor allem praxisorientiert die Methode be-
trachtet, selten jedoch die dahinterstehenden Ideen und Metatheorien. Entspre-
chend ist auch Hans-Uwe Ottos (1971) Kritik (vgl. Schnurr 2008: 150) entspre-
chend partiell zuzustimmen.

Dass die vier Denkschulen von Casework und damit der Supervision (vgl. 
S. 139) sich durchaus theoretisch unterschieden und dass diese Unterschiede 
durchaus im Diskurs sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa doch 
reflektiert wurden, konnte gezeigt werden. Letztlich hat aber auch Cora Baltussen 
Casework und Supervision denkschulenübergreifend und damit einerseits eklek-
tizistisch gelehrt. Diese Lehre lässt sich aber andererseits auch als Pragmatismus 
beschreiben, erst „einmal ganz einfach an[zu]fangen“ (Baltussen 1963c; s. S. 325) 
und nicht nach unerreichbarer Perfektion und immer mehr theoretischem 
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Wissen zu streben. Baltussen adaptierte und ergänzte damit die Konzepte ihrer 
Lehrerin Charlotte Towle auch für das katholische Milieu und Europa. Unter 
anderem durch die Aufnahme der Pastoralpsychologie aus dem Umfeld von 
Carl Rogers schaffte es Baltussen, Argumente für die Vereinbarkeit psychoana-
lytischer Zugänge mit katholischen Positionen zu finden. So konnte sie die dia-
gnostische Schule in der Tradition Mary Richmonds  (1917; 1922) aufnehmen 
und demokratische wie sozialwissenschaftliche Elemente einführen. Die dyna-
misch-funktionale Schule nach Otto Rank (1936), Jessie Taft (1926) und Virginia 
Robinson (1931; 1936; 1949) lehnte sie tendenziell ab, zugleich war ihr Lehrer 
Carl Rogers allerdings mit dieser Denkschule verbunden, so dass sich Anteile 
daraus auch in Baltussens Denken fügten. In Chicago nahm Baltussen dann auch 
den von John Dewey vertretenen Pragmatismus auf. Dessen demokratietheoreti-
schen Überlegungen schlossen den Kreis zu den Ursprüngen des Caseworks bei 
Mary Richmond, seine pädagogischen Ansätze eines erfahrungsbasierten und 
experimentellen Lernens fanden Eingang in das von Oevermann schließlich als 
»kollegiales Noviziat« (Oevermann 2000) beschriebene Lernmodell. Diese ideen-
geschichtlichen Pfade sind in Abbildung 25 (s. S. 507) skizziert.

Cora Baltussen – und mit ihr weitere Pionierinnen wie Dora von Caemmerer 
oder Ruth Bang – blieb dabei zeitlebens eine Vertreterin des Social und Psychia-
tric Casework, also der Einzelhilfe. Sowohl durch die von ihr rezipierten Ansätze 
John Deweys als auch durch ihre Kooperation mit Louis Lowy vermittelte sie 
jedoch wichtige theoretische Grundlagen, die die Supervision für gruppendy-
namische Konzepte nach Kurt Lewin öffneten und so die Ausgangspunkte zur 
Entwicklung der Institutions- und Hierarchiekritik schufen. Dazu trugen auch 
die Überlegungen Klaus Mollenhauers  (1965) zu einem pädagogischen Ver-
ständnis von Beratung bei, die sich demnach als Aufklärung versteht und an eine 
psychoanalytische Pädagogik anschließt, die nicht klinisch handelt, sondern auf 
Verstehen abzielt. Ebenso findet sich zu dieser Zeit noch kein relevanter Diskurs 
zu Kontrakt und Setting von Supervision; der Fokus liegt auf dem Erlernen der 
Methode. Dies mag dem überwiegend im Ausbildungssetting des »kollegialen 
Noviziats« und damit hierarchisch gedachten Rahmen begründet sein: Super-
visand*innen mussten in die Supervision gehen, und die »Meister« sorgten in 
der »diffusen Sozialbeziehung« selbstredend auf gute Weise für ein gelingendes 
Setting und einen guten Kontrakt. Im damaligen Diskurs wurde das, was heute 
zu Mündigkeit, zum Wissen, also zur Qualität und ihren Merkmalen diskutiert 
wird, unter dem Begriff der Persönlichkeitsbildung und -reifung gefasst.

Diese Formen des, Verstehens, Aufklärens, Aushandelns und der Kritik ent-
standen erst in der Veralltäglichung der Folgejahre nach Cora Baltussen und bil-
den inzwischen einen wesentlichen Bestandteil kritisch-reflexiver Supervision 
(Gröning 2013; 2015b). Ohne Cora Baltussens transnationalen Transfer von Wis-
sen und praktischer Erfahrung wäre das nicht gleichermaßen gelungen, wie der 
folgende Abschnitt darstellt.
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Cora Baltussens Beitrag zur Supervisionsentwicklung in 
Deutschland

Die Entwicklung der Person Cora Baltussens, gewissermaßen ihre eigene Persön-
lichkeitsbildung und -reifung, als auch die Entwicklung ihrer Wissensbestände 
wurde im Rahmen dieser Untersuchung detailliert rekonstruiert und in sechs Fa-
cetten verdichtet. Baltussen erweist sich darin als überzeugte und gläubige Katholi-
kin aus dem bürgerlichen Milieu der südlichen Niederlande, die vom sozialisieren-
den Milieu vorgedachte Wege als Ehefrau und Mutter verlässt. Sie entscheidet sich 
für ein berufszölibatäres Leben, das ihr international Respekt und gesellschaftliche 
Anerkennung verschafft. Dazu trägt einerseits der gegen die deutsche Besatzungs-
macht geleistete Widerstand als auch der anschließende jahrzehntewährende Ein-
satz für die Anerkennung der Leistungen polnischer Fallschirmspringertruppen 
bei. Schließlich erwirbt sie sich die Position einer international anerkannten Ex-
pertin, Lehrerin und Beraterin für Casework und Supervision in einer Zeit gesell-
schaftlicher Modernisierungs- und Umbruchprozesse sowie der westeuropäischen 
Annährung. Die erworbenen gesellschaftlichen Positionen und Kapitalien macht 
sie sich nicht zunutze. Sie strebt nicht nach politischem Einfluss in Form eines 
Mandates, nimmt aber über ihre Tätigkeit als Casework- und Supervisionslehrerin 
durch die gelehrten Inhalte erheblichen indirekten Einfluss.

Dieser Beitrag muss – losgelöst von ihrem Wirken in den Niederlanden, in 
denen andere Rahmenbedingungen galten – für die Bundesrepublik herausge-
stellt werden. Im Gegensatz zu anderen ausländischen Impulsgeberinnen dieser 
Zeit wie beispielsweise Rosa Dworschak aus Wien, Marie Kamphuis aus Gronin-
gen oder Anne Fischer aus Richmond, VA (vormals Frankfurt am Main) schaffte 
sie es, Spuren zu hinterlassen und Strukturen und Wissenssysteme zu begründen. 
Da sie, im Unterschied zu Dora von Caemmerer und Gerhard Melzer an der Aka-
demie in Frankfurt, stärker auf den charismatischen Beziehungsraum anstelle 
einer funktionalisierten Ausbildung und damit stärker auf das gesprochene Wort 
im Beziehungsraum als auf Literatur setzte, lässt sich ihr Wirken vor allem in per-
sönlichen Beziehungen rekonstruieren. Die diesbezüglich geführten Interviews 
mit Zeitzeugen, die im Rahmen dieser Arbeit kontextualisierend wirkten aber 
nicht wissenschaftlich ausgewertet werden konnten, unterstützen diese These. Zu 
Baltussens Wirken trug auch die institutionelle Absicherung der Akademie für 
Jugendfragen durch die Strukturen und den Einfluss der katholischen Kirche und 
Verbände bei, während die Akademie der Victor Gollancz-Stiftung, für die Anne 
Fischer mehrfach lehrend tätig war, im politischen Tagesgeschäft ebenso aufge-
rieben wurde (Bäcker 1975) wie der sehr frühe Kurs an der Deutschen Hochschule 
für Politik (DHfP) (Caemmerer/Schiller 1953), noch bevor die Supervision zur 
Institution wurde. Insbesondere aus der Victor Gollancz-Stiftung wären in den 
Folgejahren vermutlich weitere kritische Impulse zu erwarten gewesen, denen so 
der institutionelle Rahmen geraubt wurde.
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Wie wichtig Baltussens Wirken war, lässt sich deshalb erst vollständig nach-
vollziehen, wenn man sich die Wirkung der Akademie für Jugendfragen über 
die Folgejahrzehnte noch einmal vor Augen führt. Denn dass die Akademie zu 
einem einflussreichen Ausgangspunkt für Entwicklungen werden konnte, ist mit 
Cora Baltussens Impulsen und Netzwerken verbunden. In Baltussens Beitrag war 
die Supervision dabei immer eng mit dem Casework verbunden und damit in 
einen engen Korridor gezwängt. Deshalb ist ebenso Louis Lowys Beitrag (vgl. 
Kersting 1998; 2002), den Cora Baltussen an die Akademie vermittelte, herauszu-
stellen, weil er den Korridor durch gruppenpädagogische Elemente weitete. Und 
auch Akademiegeschäftsführer Gerhard Leuschner ist zu nennen, der von beiden 
intensiv lernte und die Supervision stark beförderte, wie sich nachfolgend zeigt.

Akademie für Jugendfragen als wichtiger Ausgangspunkt der 
Supervisionsentwicklung

Ein Ergebnis dieser Arbeit – im Zuge der Kontextualisierung der Entwicklun-
gen – ist ein erster systematischer Beitrag zur Rekonstruktion der ersten Dekade 
der Akademie für Jugendfragen, der weit über die Vorarbeiten von Müller (2014) 
hinausgeht. Zunächst wurde der Kontext im katholischen Milieu als auch im 
Weiterbildungsdiskurs in der Bundesrepublik hergestellt und mit der Grün-
dungsgeschichte zusammengeführt. Dabei lag die Perspektive zunächst auf den 
formalen Strukturen der Akademie für Jugendfragen und ihren Akteur*innen die-
ser Zeit. Der Fokus wurde dann aber von der Akademie im Allgemeinen hin auf 
die spezifische Perspektive der Supervision verschoben. Hier wäre also – unter 
anderen Perspektiven und für spätere Dekaden – noch weitere Forschungsarbeit 
zu leisten.

Sehr deutlich wird in dieser Rekonstruktion, wie die Akademie für Jugendfra-
gen als Organisation im katholischen Milieu kirchliche und verbandliche Struk-
turen und Netzwerke und darüber auch formalen politischen Einfluss nutzte, um 
Casework, Groupwork und Supervision zu befördern und so einen Beitrag zur 
Professionalisierung zu leisten. Dieser Beitrag scheint derzeit in den 1970er Jah-
ren vor allem mit der Person Gerhard Leuschners als Akademiegeschäftsführer 
verknüpft zu sein. Die Mitwirkung an der 1969 gegründeten Konferenz der zen-
tralen Fortbildungsinstitutionen für Jugend- und Sozialarbeit verbunden mit der 
Akquise regulärer Haushaltsmittel aus dem Bundesjugendplan belegt dies exem-
plarisch.

Bis 1970 lässt sich dabei keine ausgesprochen kritische Haltung in der Akade-
mie nachweisen, wie sie beispielsweise im Linkskatholizismus festzustellen wäre. 
Die Akademie arbeitete zunächst entlang der präkonziliaren Lehrmeinungen und 
mit dem Ziel eines explizit katholischen und damit anschlussfähigen Profils, wenn 
auch zunehmend „im Geiste offener Katholizität“ (o. V. 1964: 380). Erst um 1970 
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herum zeigen sich Veränderungen und erste Brüche. Einerseits sind diese am Di-
rektorenwechsel von Franz Pöggeler zu Wilhelm Dreier abzulesen. Mit Dreier be-
gann eine sozialwissenschaftlich und an postkonziliarer Theologie ausgerichtete 
Ägide. Zugleich nahmen Akteur*innen wie Gerhard Leuschner, Hermann Stein-
kamp oder Wolfgang Weigand aber auch neue Einflüsse wie die Gruppendynamik 
oder die Themenzentrierte Interaktion (TZI) in ihre Konzeptionen auf. Vor dem ge-
samtgesellschaftlichen Hintergrund der Studierendenproteste der 1968er Jahre und 
der einsetzenden Inneren Reformen (Schmitt 1978; Borowsky 1998) entwickelte 
sich das gelehrte Supervisionsverständnis an der Akademie für Jugendfragen wei-
ter (vgl. Gröning 2013). Es kam zu Abspaltungen, Aus- und Neugründungen von 
Instituten wie dem Fortbildungsinstitut für Supervision (FiS) und dem Arbeitskreis 
Gruppendynamik Münster (AGM), zur Kooperation mit aber auch Abgrenzungen 
von der pastoralpsychologischen Ausbildung mit Supervisionsanteilen im Bistum 
Münster (Ziemann 2007), an denen Akteur*innen aus dem unmittelbaren Aka-
demieumfeld beteiligt waren. Diese Entwicklungen zeichnen sich zwar in dieser 
Untersuchung bereits ab, konnten aber nicht mehr eingehend untersucht werden, 
da sie erst außerhalb des untersuchten Zeitraums stattfanden.

In dieser Phase der 1970er Jahre scheinen dann drei hochgradig prägende 
Entwicklungsschritte für die Supervision im unmittelbaren Umfeld der Akade-
mie für Jugendfragen stattzufinden, die sich hypothesenartig skizzieren lassen:

1. Die Supervision erschließt sich durch die dargestellten und weitere Einflüsse 
ein kritisches Potenzial und entwickelt die Institutionskritik als wichtigen Be-
standteil von Supervision. Sie wird damit zur sozialwissenschaftlich fundier-
ten, kritisch-reflexiven Institution (Gröning 2013; 2015; 2016).

2. Die Supervision lässt sich »taufen« (vgl. Gröning/Kreft 2011: 50). Über die 
Einbindung der Supervision in die Priester- sowie Pastoralpsychologischen 
Ausbildungen des Bistums Münster unter der Federführung von Martha 
Fehlker wird die Supervision ein wichtiges und anerkanntes Instrument 
im seelsorgerlichen Dienst der katholischen Kirche. Die theoretischen Bei-
träge von Carl Rogers und Seward Hiltner ermöglichen dies theoretisch 
(Ziemann  2007; Klessmann  2020). Zugleich erfährt Supervision damit die 
Aufgabenzuschreibungen, Sinnfragen zu bearbeiten und zugunsten der Ziel-
vorstellungen der Kirche als Organisation zu funktionalisieren.

3. An der Akademie für Jugendfragen war Heinz J. Kersting CO durch Louis Lowy 
mit Groupwork, aber auch der soziologischen Systemtheorie in Berührung 
gekommen (Kersting  1975; 1977). 1985 gründete Kersting mit Lothar Kra-
pohl  (1987) und Georg Nebel dann in Aachen das Institut für Beratung und 
Supervision (IBS), das explizit eine systemtheoretisch und konstruktivistisch be-
gründete Supervision konzipierte und lehrte, weiterhin mit Louis Lowy koope-
rierte und in Groupwork ausbildete, und das nach Kerstings Tod 2005 seit 2009 
in die Trägerschaft des Caritasverbandes des Bistums Aachen übergegangen ist.



526

Wenn diese Entwicklungen hier für das Umfeld der Akademie für Jugendfragen 
beschrieben werden können, ist gleichzeitig nicht auszuschließen, dass ähnliche 
Entwicklungen auch anderswo stattfanden. Der bisher nicht erforschten Arbeit 
der Akademie der Victor Gollancz-Stiftung mit ihrer Nähe zur Kritischen Theorie 
und Demokratisierung ist ebenso ein kritisches Potenzial zuzutrauen wie dem 
Burckhardthaus Gelnhausen oder der Diakonischen Akademie Stuttgart eine Ver-
bindung pastoralpsychologischer Konzepte mit Supervision. Hier besteht weite-
rer Forschungsbedarf.

Als dann im Mai 1989 die Deutsche Gesellschaft für Supervision e. V. (DGSv) 
in Köln gegründet wird, sind unter den 27 resp. 47 Teilnehmenden der Grün-
dungsversammlung mit Heinz J. Kersting (erster Vorsitzender), Wolfgang Wei-
gand, Carl-Josef Leffers, Bernd Jansen, Franz X. Leinfelder und Gerhard Leusch-
ner (Weigand  2019; Protokoll der Gründungsversammlung) mindestens sechs 
maßgebliche Akteure (sic!) aus dem katholischen Umfeld, die sich auf die Aka-
demie für Jugendfragen zurückführen lassen. Ferner sind unter den ersten fünf 
juristischen Verbandsmitgliedern mit der Akademie für Jugendfragen, dem FiS 
Münster und dem IBS Aachen drei aus dem unmittelbaren Umfeld der Akademie 
entstandene Ausbildungsstätten (Retaiski 1990). Und mit Gründungsvorsitzen-
dem Kersting sowie dem folgenden Vorsitzenden Wolfgang Weigand prägen zwei 
durch die Akademie geprägte Akteure über die ersten zwölf Jahre die Geschicke 
des Berufs- und Fachverbands.

Schließlich ist auch der Niederländer Cornelis Frans Wieringa  (1928–1992) 
mit seinen Impulsen für die Supervision der Akademie für Jugendfragen zuzu-
rechnen, auch wenn Wieringa sowohl am Haus Schwalbach als auch für die Aka-
demie des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge lehrte. Ab 1966 
gehörte Wieringa zunächst zu den Honorardozenten, später zu den fest angestell-
ten Dozenten der Akademie. Von Wieringa liegen zahlreiche Publikationen vor 
(e. g. Wieringa 1958; 1960; 1961; 1962; 1967; 1970; 1971; 1973; 1979; 1990), über 
Wieringa hingegen ist bisher kaum etwas publiziert (Jansen 2021). Allerdings lobte 
die Stiftung Supervision 2020 erstmalig den »Cornelis F. Wieringa Ehrenpreis« aus 
(Weigand 2020; Stiftung Supervision 2021), so dass biographische Forschung zu 
seiner Person unter Berücksichtigung seiner Ehefrau Waltraud Lüdemann-Wierin-
ga (Küper/Lüdemann-Wieringa 1988; Gröning/Kreft 2011: 48) angemessen wäre.

Mit ihrer eigenen Schriftenreihe (s. Abbildung 13 auf S. 359) und auch in dem 
Wissen, dass die ersten drei bundesdeutschen Dissertationsschriften zur Supervision 
(Fehlker 1977; Lander 1977; Ringhausen-Krüger 1977) sämtlich im Kontakt mit der 
Akademie für Jugendfragen entstanden, wird auch der wissenschaftliche und damit 
professionalisierende Impuls der Akademie deutlich. Die Akademie für Jugendfragen 
muss also als wichtiger Inkubator für die Supervision im katholischen Milieu, ver-
mutlich sogar dem christlich-bürgerlichen Milieu der westlichen Bundesrepublik 
betrachtet werden, deren Einflussbereich hier erst schemenhaft deutlich wird.



527

Supervision als Teil des westeuropäischen 
Demokratisierungsprojektes

Als weitere wichtige Erkenntnis dieser Rekonstruktion ist die nachgewiese-
ne strukturelle Einbindung der Supervision in das Demokratisierungsprojekt 
Westeuropas herauszustellen. Zwar hat Gröning  (2013) dies schon benannt. 
Diese Erkenntnis kann nun allerdings anhand zahlreicher in- und ausländi-
scher Quellen weit umfassender substantiiert werden. Es ist nicht nur die ideen-
geschichtliche Verortung des Casework und damit der Supervision im US-
amerikanischen Demokratieverständnis von Anbeginn an (Richmond  1917; 
1922) sowie deren kontinuierliche Verortung und Aktualisierung darin (Rey-
nolds  1938; 1939; 1942; Towle  1945; 1954). Über die US-amerikanischen 
Austauschprogramme (Füssl 1997; 2004; 2017) wird der strukturierte Impuls 
ebenso sichtbar wie über das Special European Social Welfare Programme der 
Vereinten Nationen mit seinen paneuropäischen Seminaren und Lehrmateria-
lien. Sicherlich standen hinter diesem Programm ebenfalls US-amerikanische 
Interessen und Ressourcen. Als europäisches Programm ist es jedoch wesent-
lich stärker als selbstgesteuerter, demokratischer Aneignungs- und Moderni-
sierungsprozess denn als aufoktroyierter Re-education-Prozess einer Sieger- 
und Besatzungsmacht zu begreifen. Systematische Forschung zu Strukturen 
und Wirkung dieses transnationalen Programms liegt bisher kaum vor (Po-
hek 1954a; Yelloly 1980; Hartshorn 1982; van Kessel 2018a; b). Bisher sind vor 
allem die Kulturaustausche in die Vereinigten Staaten beschrieben (Füssl 1997; 
2004; 2017; Matter 2006; 2015), nicht jedoch das durch dieses Programm ge-
schaffene paneuropäische Akteursnetzwerk. Diese Arbeit konnte immerhin ex-
emplarisch verdeutlichen, welche prägenden Impulse das Programm jedoch bis 
etwa Mitte der 1960er Jahre setzte. Die weitere Erforschung dieses Programms 
kann nur in transnationaler Perspektive erfolgen und ist aufgrund der Kultur- 
und Sprachbarrieren, wie in den methodologischen Überlegungen dargestellt, 
äußerst komplex.

Dabei sollte vergleichend auch die verbandliche Parallelstruktur, die in dieser 
Arbeit in Gestalt der Union Catholique International de Service Sociale (UCISS) 
sichtbar wurde, berücksichtigt werden. Einerseits gibt es, wie beispielsweise in 
den Personen Cora Baltussens oder Swithun Bowers OMI, Schnittmengen in 
den Akteur*innen, andererseits stellt sich die Frage, wie deckungsgleich oder 
unterschiedlich die gelehrten Supervisionsmodelle waren. Dabei ist die eher 
reservierte bis ablehnende katholische Haltung zur Demokratie als auch der 
Psychoanalyse in präkonziliarer Zeit explizit zu berücksichtigen. So lassen sich 
beispielsweise für das bundesdeutsche katholische Milieu kaum bis keine Berüh-
rungspunkte zum Linkskatholizismus, Freudomarxismus oder zur Frankfurter 
Schule um Theodor Adorno, Max Horkheimer oder Jürgen Habermas finden, 
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während sich diese Verbindungen insbesondere für die Victor Gollancz-Stiftung 
andeuten. Auch Ruth Bang, der Arbeiterwohlfahrt und damit der Sozialdemokra-
tie verbunden, trug die Arbeiten Mitscherlichs (1967) und damit des Frankfurter 
Sigmund-Freud-Instituts in ihren vielen Publikationen in den supervisorischen 
Diskurs. Diese Einflüsse der Kritischen Theorie, die offenbar anderswo oder erst 
nach Baltussens Zeit an der Akademie für Jugendfragen ihre Wirkung entfalteten, 
gilt es weiter zu erforschen und zu sichern.

Subjektivierung als Erfindung des Subjekts und Teil des 
Demokratisierungsprozesses

Supervision lässt sich nach den obigen Ausführungen in einer funktionalisti-
schen Perspektive als Amalgam aus Rationalisierungs-, Subjektivierungs- und 
Emanzipierungsfunktionen beschreiben. Diese Benennung weicht von den oben 
mit Kadushin (1976), van Kessel (2018) und Rapoport (1963: 12) eingeführten 
bis zu sechs Funktionen der Supervision ab, weil sie den Fokus von einer von 
diesen eingenommenen handlungstheoretischen Mikro-Perspektive hin zu einer 
strukturalistischen Makro-Perspektive verschiebt.

Abbildung 28: Funktionen von Supervision.
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Diese Funktionen lassen sich wie folgt beschreiben:

1. Die Rationalisierungsfunktion findet sich im Diskurs in den Beiträgen, die 
Casework und Supervision als wissenschaftlich begründete Methoden be-
schreiben, die unter anderem kognitive Reflexionsprozesse und damit Ra-
tionalität und wissenschaftliche Objektivität gegen in der Sozialen Arbeit 
auftretende Affekte, Emotionalitäten und Moralvorstellungen setzen. Die 
Rationalisierungsfunktion liefert zudem Argumente für die Professionali-
sierungsbestrebungen, weil sie Soziale Arbeit zur objektiven und empirisch-
quantitativen Wissenschaft zu machen versuchen. Soziale Arbeit soll versach-
licht und standardisiert werden – Supervision wird zur Praxisanleitung – so 
dass Fälle im Sinne der Akte (vgl. Schütze 1993; Kasakos 1980) korrekt be-
arbeitet werden können (Althoff 2020: 44 ff.; vgl. Max Weber). Damit erfüllt 
die Rationalisierungsfunktion die von Kadushin (1976) beschriebenen admi-
nistrativen als auch edukativen Funktionen als auch die von van Kessel (2018) 
benannte evaluierende Funktion. Insgesamt ist die Rationalisierungsfunktion 
dem Strukturfunktionalismus zuzurechnen.

2. Die Subjektivierungsfunktion verortet die Erkenntnis individualistisch in 
Wahrnehmungen und Interessen. Die Realität ist damit nicht objektiv be-
stimmbar, wie bei rationalistischen Ansätzen, sondern subjektiv und relativ. 
Biographischen Erfahrungen kommt eine große Bedeutung zu. Diese Funk-
tion entstammt der Humanistischen Psychologie, aber auch den psychoana-
lytischen Einflüssen. Sie arbeitet unter anderem mit (tiefen-)psychologischen 
Zugängen und angewandter Psychologie und findet sich im Casework-Dis-
kurs um die unzulängliche Angepasstheit (»adjustment«) des Individuums, 
dem durch individuelle Einzelfallhilfe zu einer verbesserten Angepasstheit 
an die Gesellschaft verholfen werden soll. In der Human Relations-Bewegung 
spiegelt sich diese Subjektivierung in Hinblick auf die Arbeitswelt. Gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen und Strukturen werden vor allem psycho-
logisiert und auch alle daraus resultierenden Probleme und Schwierigkeiten 
dem Subjekt angelastet. Diese Funktion findet sich in der bei Kadushin (1976) 
beschriebenen entlastenden Funktion, aber auch in van Kessels (2018) evalu-
ierender Funktion und ebenso in Rapoports (1963) konsultativer Funktion, 
die – je nach Ausformung – als Subjektivierungstechnik eingesetzt werden 
können.

3. Die Emanzipierungsfunktion schließlich ist explizit mit einem Verständnis 
von Demokratisierung, Mündigkeit und Anerkennung verbunden. Zunächst 
ist hier das seit Anbeginn des Casework damit verbundene US-amerikanische 
Verständnis von Demokratie anzuführen. Seit Mary Richmond (1917; 1922) 
wurde Casework und damit auch die Supervision immer als demokratisierend 
beschrieben, also als dialogische Begegnung auf gleicher Augenhöhe und als 
partizipativer Prozess in Abgrenzung zu einer autoritativ-paternalistischen 
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Fürsorge. Mit der Aufnahme der Kritischen und marxistischen Theorie wur-
de diese Emanzipierungsfunktion auch in gesellschaftlicher und politischer 
Dimension verstanden, und die Institutionskritik fand Aufnahme in die 
Supervision. Sie lässt sich auch in Rapoports (1963) konsultativer und integ-
rierender Funktion finden, ebenso in der von Kadushin (1976) beschriebenen 
edukativen Funktion.

Diese Funktionsbeschreibungen korrespondieren zugleich mit verschiedenen so-
zialen Milieus dieser Ära. Die Rationalisierungsfunktion wird übergreifend im 
sozialen Milieu des Bürgertums und Strukturfunktionalismus vertreten. Die Sub-
jektivierungsfunktion findet sich im sozialen Milieu eines progressiven Bildungs-
bürgertums in Verbindung mit humanistischer Psychologie und Anthropologie. 
Die Emanzipierungsfunktion korrespondiert ebenfalls mit dem bildungsbürger-
lich-progressiven Milieu, allerdings in einer anderen Ausprägung, nämlich mit 
Vertreter*innen der marxistischen und Kritischen Theorie. In diesen drei sozia-
len Teilmilieus jener Zeit unterscheidet sich das Demokratieverständnis jedoch: 
Während im ersten Milieu das konservative Bürgertum die Demokratie tenden-
ziell als sozialdemokratisch-proletarisches Projekt kritisch-distanziert betrachtet, 
versucht das zweite Milieu des progressiven Bildungsbürgertums, durch Subjek-
tivierung zu demokratisieren. Dies geschieht durch eine Individualisierung und 
das Betonen der Ebenbildlichkeit Gottes, des dialogischen Elements, aber auch 
der Unzulänglichkeit des Menschen als „Mängelwesen“ (Gehlen 1940) und mit 
einer „Verletzungsoffenheit“ (Popitz  1992; Kleine  2013) und damit in Abgren-
zung zur kollektivistischen »Volksgemeinschaft« einer »arischen Herrenrasse«. 
Das dritte Milieu wiederum versteht Demokratie als Prozess der Kritik und der 
Vergesellschaftung, also als gemeinschaftlichen politischen Aushandlungspro-
zess. Dieses Milieu will bewusst gesellschaftsverändernd wirken.

In der aus drei Perspektiven beschriebenen Szene während des DAGG-Kon-
gresses 1969 in Bonn (s. S. 369 ff.) werden diese Differenzen spürbar: Ruth Cohn 
als Vertreterin der Humanistischen Psychologie war für Gerhard Leuschner, der 
bei Cora Baltussen und im katholischen Milieu die Subjektivierung erfahren 
hatte, anschlussfähig. Die Studierenden, die aus einer Perspektive der Kritischen 
Theorie oder des Marxismus heraus diese humanistisch-subjektivierende Haltung 
Cohns und der diskutierten Gruppendynamik hinterfragten und damit ein ande-
res Demokratieverständnis offen legten, erlebte Leuschner hingegen als aggressiv, 
konfrontativ und offensiv. Obwohl alle Versammelten sich der Gruppendynamik 
zugehörig fühlten, zeigt sich hierin ein Schisma zwischen einer subjektivierenden 
und einer kritischen Gruppendynamik. Dieses Schisma reproduzierte sich in den 
Folgejahren ebenfalls in der Akademie für Jugendfragen, wo Leuschner als Ver-
treter der Subjektivierung sowohl mit dem sozialwissenschaftlich ausgerichteten 
Direktor Wilhelm Dreier (Dreier/Steinkamp 1969) als auch dessen Promovenden 
und Leuschners Kollegen Hermann Steinkamp (1973) in Widersprüche geraten 
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musste. Dieser vertrat ein in der kritischen Theorie begründetes Demokratie-
verständnis und wollte gesellschaftliche Strukturen ändern, während jener vor 
allem auf subjektiver Ebene gesellschaftsverändernd wirken wollte. Während 
Leuschner außerhalb der Akademie im Fortbildungsinstitut für Supervision (FiS) 
und dem Arbeitskreis Gruppendynamik Münster (AGM) tätig wurde, gründete 
Steinkamp mit anderen das Team für angewandte Gruppen- und Organisationsdy-
namik (TAGO) (Christen et al. 2001: 21), und die Rivalitäten institutionalisierten 
sich. Letztlich reproduziert sich hierin auch das Schisma der Zwischenkriegszeit 
zwischen der Individualpsychologie und der Psychoanalyse Freud’scher Prägung 
sowie der politischen Psychologie marxistischer Prägung, wie sie unter anderen 
durch Siegfried Bernfeld, Manès Sperber und Arthur Kronfeld in den kasuisti-
schen Arbeitsgemeinschaften (s. S. 133 ff.) oder durch Wilhelm Reich (Stichwort: 
»Sexpol«) vertreten wurde.

In der Regel kommen alle drei Funktionen in der Supervision in unterschied-
lich starker Gewichtung zum Tragen. Alle drei Funktionen finden sich auch in 
dem von Cora Baltussen gelehrten Verständnis von Casework und Supervi-
sion, wie sich insbesondere in ihrem Referat 1968 (lb 1969) nachvollziehen lässt 
(s. S. 484). Von ihrem katholischen Standpunkt aus musste sie die Subjektivie-
rung und Emanzipierung zunächst kritisch-ablehnend betrachten, weil die prä-
konziliare Lehrmeinung beispielsweise Psychoanalyse und Demokratie mehr 
oder minder stark ablehnte.

Cora Baltussens Verständnis und Lehre dieser Funktionen in den 1960er 
Jahren lässt sich jedoch nicht mit dem inzwischen entwickelten Verständnis 
von Subjektivierung beschreiben, sondern es muss aus dem zeitgeschichtlichen 
Kontext einer jungen Bundesrepublik zwischen Restauration und Inneren Re-
formen, die weiterhin stark von den völkisch-kollektivistischen Vorstellungen 
des NS-Regimes und einer Ablehnung von demokratischen Ideen geprägt war, 
und einem neothomistischen, präkonziliaren Katholizismus betrachtet werden. 
Dann steht das Individuum der Individualfürsorge der Zwischenkriegszeit und 
das humanistisch beschriebene Subjekt in der jungen Bundesrepublik im star-
ken Kontrast zu kollektivistischen Gesellschaftsvorstellungen. Subjektivierung 
ist dann – noch vor deren Ausnutzung durch die Konsumgesellschaft wie von 
Baudrillard (2015; Hellmann 2017) und im »Psychoboom« als „trivialisierte The-
rapie“ wie von Bude (1988) beschrieben – noch nicht die von Michel Foucault 
kritisierte Regierungstechnologie (Gröning 2015; Maasen et al. 2011), sondern 
ein emanzipatorischer Schritt im Prozess der Demokratisierung. Subjektivierung 
schafft dann eine erste Mündigkeit, indem es eine Sprachfähigkeit über die indi-
viduelle Situation und das Selbst schafft, die Dialoge ermöglicht. Subjektivierung 
war demnach zunächst eine positiv zu wertende »Erfindung des Subjekts« als 
kontraktfähiges Individuum.

Zurück zur Katholikin Cora Baltussen und ihrem Umfeld heißt das, dass sie 
vor allem eine subjektivierende Supervision mit einer Nähe zu Therapeutisierung 
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und Pastoralisierung lehrte. Diese Subjektivierung war zudem durch die katho-
lische Theologie und Philosophie geprägt. Insbesondere die katholische Anthro-
pologie spielte darin eine große Rolle. In diesem Prozess einer »Erfindung eines 
katholischen Subjekts« konnte zudem die katholische Reserviertheit gegenüber 
demokratischen Prozessen aufgebrochen werden. Die Emanzipierungsfunktion 
wurde in diesem Milieu als »materialistisch« kritisiert und abgewehrt, den-
noch war sie latent in Baltussens Lehre enthalten, beispielsweise aufgrund der 
Rezeption US-amerikanischer Demokratieverständnisse oder von John Deweys 
Ansätzen. Vermutlich konnten Baltussen und ihre Zeitgenossen selbst diese de-
mokratisierenden Aspekte nicht verbalisieren und waren sich nicht im Klaren 
darüber, welchen emanzipierenden und demokratisierenden Impulse sie durch 
die Subjektivierung eingetragen haben. Für die rationalisierende Funktion, die 
mit dem viel diskutierten Anspruch an Wissenschaftlichkeit einher ging, gilt das 
nicht gleichermaßen. Allerdings machte Baltussen die untergeordnete Rolle, die 
die Theorie für sie einnahm, sehr deutlich (Baltussen 1963b: 5; s. S. 327).

Weitere Forschungsbedarfe zur Entwicklungsgeschichte der 
Supervision

In den vorangehenden Abschnitten wurden bereits zahlreiche weitere For-
schungsbedarfe benannt. Darüber hinaus wurden noch weitere Forschungsbe-
darfe im Rahmen dieser Arbeit sichtbar, die hier stichpunktartig zusammenge-
fasst werden sollen.

 y In dieser Arbeit wurde ein enger Zusammenhang von Professionsbildungs-
prozessen mit ethischen und damit philosophischen und religiösen Konzep-
ten sichtbar. Teilweise hat Katharina Gröning hier schon Vorarbeiten geleistet 
(e. g. Gröning 2013: 135–158; 2016: 26–30.57–61; vgl. Dieringer 2017; 2019; 
2020), wenn sie insbesondere auf anerkennungstheoretische Konzepte von 
Axel Honneth (1992) und Micha Brumlik (1992) zurückgreift. Daneben be-
tont sie auch das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit als fundamental für Beratung 
und als Antwortversuch auf eine Beratungskritik, die Formen von Beratung 
berechtigterweise als „trivialisierte Therapie“ (Bude  1988) oder mit Michel 
Foucault als Regierungstechnologie und Funktionalisierung kritisiert. Diese 
Zusammenhänge auch in den historischen Entwicklungslinien weiter heraus-
arbeiten und so zur Begründung einer »Ethischen Profession« beizutragen, 
bleibt eine noch unerledigte Aufgabe. In dieser Arbeit ist sichtbar geworden, 
wie sehr Thomas von Aquin mit seinem aristotelisch geprägten Verständ-
nis von »Akt« und »Potenz« und seiner Betonung der Ratio und des Intel-
lekts, die den Emotionen übergeordnet sind, sowie seinen individualisieren-
den Ansätzen den Katholizismus anschlussfähig an Rationalisierungs- und 
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Individualisierungsprozesse machte. Hans Scherpner  (1929) hat dazu aus 
protestantischer Perspektive bereits gearbeitet, allerdings lange bevor Case-
work und Supervision tatsächlich in den 1960er Jahren dann tatsächlich in 
die katholische Sozialarbeit und damit flächendeckend Einzug hielten. Hier 
ist ein wichtiger Verbindungsbaustein von Professionsbildung und Ethik 
noch detaillierter zu untersuchen.

 y Die grenzübergreifenden Diskurse zur Sozialen Arbeit innerhalb Westeuro-
pas in Verbindung mit den USA sind exemplarisch deutlich geworden. Damit 
wurde ein empirischer Beitrag zur transnationalen Forschung geleistet, der 
weit über eine einzelne biografische Arbeit hinaus reicht. Während die bi-
lateralen Austauschkontakte insbesondere in der Emigration als auch dem 
Cleveland Program bereits mehrfach beforscht und publiziert wurden (Wie-
ler/Zeller 1995; Wieler 2022; Füssl 1997; 2004), gilt das für andere Aspekte 
nicht. Deutlich werden sowohl die partikularistischen Unterschiede in den 
Niederlanden (»Verzuiling«), die transnationale Netzwerke wie die Union 
Catholique Internationale de Service Sociale (UCISS) attraktiver für das Ler-
nen und die Modernisierung erscheinen lassen als einen nationalen Dialog. 
Ähnliches gilt für das Dreieck Münster – Nijmegen – Fribourg, das durch drei 
Staatsgrenzen getrennt, aber durch den Katholizismus geeint ist.
Denn häufig findet Forschung national statt, obwohl Verbände, Organisatio-
nen und Soziale Bewegungen supranational tätig sind. Diese Einflüsse und 
ähnlichen Entwicklungen werden bisher insgesamt zu wenig berücksichtigt. 
„Die entscheidende empirische Frage ist dementsprechend, wie das Wissen-
schaftsfeld durch seine zunehmende transnationale Einbindung transfor-
miert wird und ob damit den Verkürzungen eines unreflektierten metho-
dologischen Nationalismus entgegengewirkt werden kann“ (Köngeter 2009: 
341). Auch für die Supervisionsforschung ist dies in den Folgejahren weiter 
zu beforschen. Spätestens mit Gründung der Association of Organisations for 
Supervision and Coaching in Europe (ANSE) 1997 ist der transnationale Bezug 
der Supervision institutionalisiert worden.

 y Es hat sich gezeigt, dass auch in der Zeit des isolierenden NS-Regimes trans-
nationale Impulse aus den Vereinigten Staaten in den Diskurs einflossen, 
darunter auch Berichte über Casework und Supervision. Zwar konnten ein-
zelne Beispiele aufgezeigt werden, aber die Thematik wurde hier nicht syste-
matisch erschlossen und in Bezüge zur Zwischen- und Nachkriegsgeschichte 
gesetzt. Bisher ließ sich beispielsweise nur ansatzweise rekonstruieren (Wal-
puski 2022a), ob die deutsche Supervisionspionierin Dora von Caemmerer 
bereits in ihrer Fürsorge-Ausbildung am Ende der Weimarer Republik mit 
Casework in Kontakt kam, wie sie während der NS-Zeit dachte und was sie 
dann in den 1950er Jahren zur Supervisionspionierin machte.

 y Immer wieder wird am Rande dieser Arbeit deutlich, dass die Victor Gollancz-
Stiftung mit ihrer Akademie erhebliche Beiträge zur Supervisionsentwicklung 
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in der Bundesrepublik Deutschland geleistet hat (Ringshausen-Krüger 1977; 
Schumann  1995). Mit der überraschenden Liquidation der Stiftung (Bä-
cker 1975) verschwand diese aus dem Diskurs und den Erinnerungen, ohne 
dass ihr Wirken bisher aufgearbeitet worden wäre. Angesichts der oben dar-
gestellten Emanzipierungsfunktion der Supervision und ihrer Nähe zu ak-
tueller Forschung (Lander 1975; 1976; 1977a–d; Ringshausen-Krüger 1977) 
aber auch der Bundespolitik scheint die Victor Gollancz-Stiftung mit ihrer 
Nähe zur Kritischen Theorie ein gewinnbringender Untersuchungsgegen-
stand zu sein.

 y Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag – unter anderem bedingt durch den Le-
bensverlauf Cora Baltussen  – auf dem Social und Psychiatric Casework als 
einer der drei klassischen sozialarbeiterischen Methoden. Damit sind indi-
vidualistische und subjektbezogene Ansätze verbunden. Im Zuge der Arbeit 
lässt sich aber deutlich erkennen, dass auch die Geschichte des Groupwork 
zahlreiche Anschlusspunkte an die Supervisionsentwicklung hatte, spätestens 
mit den Einflüssen der Themenzentrierten Interaktion (TZI) nach Ruth Cohn 
und der Gruppendynamik, aber auch schon früher über Gisela Konopka, 
Heinrich Schiller (Caemmerer/Schiller 1953) und die Bildungsarbeit des Haus 
Schwalbach (Kapp 1958; 1959; 1969; 1963; Caemmerer/Schenck 1964). In der 
Geschichte der Akademie für Jugendfragen werden diese Anschlusspunkte in 
der Person von Louis Lowy und seinem stark prägenden und langjährigen Ein-
fluss auf Akteur*innen wie beispielsweise Gerhard Leuschner, Heinz Kersting 
oder Teresa Bock sehr deutlich. Dieser Einfluss ist im Detail herauszuarbeiten, 
ebenso die Verbindungen zum Community Organizing, das in der Akademie 
für Jugendfragen mit Annedore Schultze verbunden war. Diese letztlich auf das 
Gemeinwesen fokussierenden Konzepte wiederum sind über das aristotelische 
Konzept des »Zoon Politikon« (vgl. Gröning 2013: 120 f.) und den Neothomis-
mus anschlussfähig an eine katholische Anthropologie und Sozialethik. Diese 
Verbindungslinien gilt es, weiter herauszuarbeiten.

 y Während diese Arbeit das Ziel hatte, die katholische Entwicklungsachse 
detailliert zu rekonstruieren, gab es möglicherweise ein oder mehrere ver-
gleichbare protestantische Netzwerke. So deuten sich intensivere Kontakte im 
calvinistisch-reformatorischen Protestantismus zwischen den Niederlanden 
(Jan F. de Jongh, Marie Kamphuis) und der Deutsch-Schweiz (Anni Hofer; 
Hess et al. [1954]; Heß-Häberli 1958) an, beispielsweise durch deutschspra-
chige, also übersetzte Publikationen in der Schweiz wie Kamphuis  (1954) 
oder de Jongh  (1953) sowie dortige Vorträge. Ob auch die schweizbezoge-
nen Tätigkeiten der Deutschen Ruth Bang (e. g. 1961c; 1965) hinzuzurechnen 
oder  – was eher zu vermuten ist  – unabhängig davon sind, wäre dabei zu 
klären.

 y Ein weiteres Thema zeigt sich in der Frage nach der Sexualität, die in den ka-
tholischen Milieus transnational zunächst grundlegend nicht offen, sondern 
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vor allem normativ behandelt wurde. Andere Formen als die heteronorma-
tive, monogame Ehe, die zudem eines der sieben katholischen Sakramente 
ist, entsprechen bis heute nicht der katholischen Lehrmeinung und unter-
liegen damit insbesondere in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg 
einem kollektiven Schweigegebot (vgl. Rosenthal 1992a; b). Möglicherweise 
gab es ebenso ein kollektives Wissen in Form eines »offenen Geheimnisses«, 
wie dies beispielsweise hinsichtlich von besuchenden Cousins oder allein-
erziehenden Haushälterinnen der formal zölibatär lebenden Pfarrer der Fall 
war.352 Öffentlich vertreten wurde ein traditionelles Rollenbild für Frauen in 
der Reproduktions- und Sorgearbeit (vgl. Bendel 2007). Bezogen auf weib-
liche Lebensentwürfe und Sexualität greift zudem (konfessionsübergreifend) 
weiterhin das Konzept der »geistigen Mütterlichkeit«. Dieses spaltet Sexua-
lität und damit auch leibliche Reproduktion und Generativität ab und bie-
tet insbesondere in Verbindung mit den katholischen Konzepten der Virgo 
consecrata, der Profess oder der Oblation353 die Möglichkeit, ein aus bürger-
licher Perspektive respektables Leben zu führen. Dieses Konstrukt erweist 
sich gesellschaftlich als sinnvolles Prinzip, weil es schützende, bewahrende 
und pädagogische Elemente mit triebfeindlichen Kontrollelementen verbin-
det (vgl. DeClerck-Sachße/Sachße 1981: 360; Drewermann 2019 [1989]). Die 
Emanzipation von männlich dominierter Sexualität erfolgt dabei als indivi-
dueller Prozess, der gesellschaftliche Konflikte und Aushandlungsprozesse 
weitestgehend reduziert und dennoch den Raum schafft, andere Formen von 
Geschlechtlichkeit und Sexualität auszuleben. Inwieweit die Kriterien einer 
Sozialen Bewegung erfüllt werden oder Anschlüsse an die LGBTQIA+-Be-
wegung bestehen, ist unerforscht. Gleichwohl zeigt sich insbesondere an den 
dargestellten und offener gelebten Boston Marriages in den nordöstlichen 
Vereinigten Staaten, dass trotz der abgespaltenen Sexualität auch homoeroti-
sche und -sexuelle Komponenten das Leben und Handeln der Protagonistin-
nen beeinflusste. Was es für die Soziale Arbeit bedeutete, dass nicht nur ganze 
Fürsorgerinnengenerationen in den Ämtern aber auch insbesondere die lei-
tenden und lehrenden Sozialarbeiterinnen berufszölibatär und ggf. verdeckt 
in homosexuellen Partnerschaften lebten, ist unter dem Aspekt von Sexuali-
tät und Generativität noch nicht ausreichend erforscht. Für diese Forschung 
sind die inzwischen über binäre Geschlechterverständnisse und die Hetero-
normativität hinausgehenden Diversitätskonzepte zu berücksichtigten. Wenn 
im Bewahrungsdiskurs »schlechte Neigungen« und „Sexuelle Fehlhaltungen“ 

352 Die beiden berufszölibatären katholischen Fürsorgerinnen und Freundinnen Marianne 
Pünder und Marianne Hapig gründeten in Berlin etwa 1935 eine Wohngemeinschaft (vgl. 
Hapig 2007).

353 In dieser Arbeit konnte die Oblation für Cora Baltussen und Luise Jörissen, beide OSB, 
und die virgo consecrata für Barbara Albrecht sowie die Laiendominikanerin Margarete 
Sommer OP und vermutlich auch Veronica Kircher beschrieben werden.
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(Sammelbandtitel Bang 1968) wie Crossdressing, Promiskuität und Homose-
xualität insbesondere bei Mädchen und Frauen als »sexuelle Verwahrlosung« 
und Verlust der Sittlichkeit kategorisiert, im katholischen Milieu transnatio-
nal Vereine für den Mädchenschutz (s. FN 230 auf S. 270) gegründet und ins-
besondere Angehörige des proletarischen Milieus in die Fürsorgeerziehung 
bzw. Arbeitshäuser eingewiesen wurden, lässt sich eine starke Beteiligung der 
Sozialen Arbeit an gesellschaftlichen Exklusionsprozessen und der von Mi-
chel Foucault beschriebenen »Biopolitik« konstatieren (Lautmann 2005; vgl. 
Autorenkollektiv  1971). Auch die mit der ersten Frauenbewegung entstan-
denen Formen von Beratung (e. g. Mütterberatung, Sexualberatung, Erzie-
hungsberatung, Berufsberatung), die diese Machtausübung subtil als »Kon-
trolle durch Hilfe« kaschieren, sind unter dieser Perspektive zu betrachten 
(vgl. Gröning 2015). Schließlich ist all dies umso mehr zu reflektieren, als das 
bürgerliche Milieu unter dem Deckmantel der »geistigen Mütterlichkeit« und 
damit erfüllten Sittlichkeitserwartungen ggf. diese in anderen Milieus punitiv 
und damit hegemonial behandelten (homo-)sexuellen Neigungen ungestraft 
ausleben oder hinter einer Fassade der Respektabilität diese Triebe negie-
ren und in einen »Kampf gegen die Sünde« transformieren konnte. Dieses 
Verhalten bewegt sich zwischen Bigotterie und einem katholisch geprägten 
Verständnis von Sünde, Beichte und Absolution (vgl. Drewermann  (2019 
[1989]). DeClerck-Sachße und Sachße  (1981) rekonstruieren dies anhand 
der Biographie von Bertha Pappenheim alias Anna O. (vgl. Karpe 1961). Und 
auch am Fallbeispiel aus dem Einführungskurs in der Bewährungshilfe von 
1966, das in den Anhang aufgenommen wurde (s. S. 543), ist darüber hin-
aus nachzuvollziehen, wie diese Werte auch die sozialarbeiterische Lehre und 
Supervision prägten. Hier ist dringend weitere Forschung notwendig. Dabei 
ist auch zu berücksichtigen, dass sich natürlich auch hinter der gelebten Fas-
sade einer bürgerlichen Kleinfamilie andere Wertvorstellungen manifestieren 
können, als die nach außen vertretenen.

 y Joachim Wieler kommt das Verdienst zu, als erster die »Emigrierte Sozial-
arbeit« (Wieler/Zeller 1995; Wieler 2022) untersucht zu haben. Damit haben 
er und die Forschungsgruppe zugleich maßgebliche Protagonist*innen für 
die frühe Supervisionsentwicklung interviewt und wertvolle Narrationen ge-
sichert. Über diese Narrationen hinaus gibt es viele weitere Quellen in Archi-
ven, wie beispielsweise die erhaltenen Korrespondenzen und Aufzeichnungen 
Walter A. Friedländers oder Gisela Konopkas. Dieser Schatz lässt sich nur aus 
akteurstheoretischer Perspektive erschließen und auswerten. Diesbezüglich 
wurden in dieser Arbeit nur erste Schritte gegangen und Zugänge aufgezeigt.

 y Schließlich wurden mit dieser transnationalen und historischen Forschung 
zwangsläufig methodologische und methodische translatorische Fragen auf-
geworfen, und es musste ein Umgang damit entwickelt werden. Diese Fragen, 
insbesondere die translationswissenschaftlichen, können hier nicht als gelöst 
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betrachtet werden, sondern müssen in die Fachdisziplin verwiesen werden. 
Fragen des Umgangs mit fremdsprachigem Quellenmaterial gewinnen ange-
sichts rapide zunehmender Mobilität, Diversität, globaler Kommunikation 
und Migrationen stark an Relevanz. Dazu gehört auch, die Prozesse der Di-
gitalisierung und Digitalität, insbesondere in Hinblick auf Algorithmen und 
die ihnen intransparent innewohnenden Grundannahmen und Filterprozes-
se, stärker in den Blick der Forschung zu nehmen und diesbezüglich zu re-
flektieren.
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Anhang

Abkürzungsverzeichnis und Glossar

AA:  Algemeene Vrouwenvereeniging Arbeid Adelt, Niederlande
ASF:  Arbeitskreis Soziale Fortbildung des AWO-Hauptausschusses
ASG:  Arbeitsgemeinschaft Sozialpädagogik und Gesellschaftsbildung 

e. V., Düsseldorf
AWO:  Arbeiterwohlfahrt
BDF:  Bund Deutscher Frauenvereine
BDKJ:  Bund der Deutschen Katholischen Jugend
BDM:  Bund Deutscher Mädel, weiblicher Zweig der Hitlerjugend von 

1933–1945
BESch:  Bund Entschiedener Schulreformer
BKF:  Berufsverband der Katholischen Fürsorgerinnen
BKS:  Berufsverband Katholischer Sozialarbeiter
BSHG:  Bundessozialhilfegesetz
BSS:  Berufsverband der Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 

Bundesverband e. V.
CDP:  katholischer Frauenorden der Schwestern von der Göttlichen 

Vorsehung – Deutsche Provinz
CDU:  Christlich Demokratische Union Deutschlands
CIUSS:  englischer Name der UCISS, siehe dort
CNV:  Christelijk Nationaal Vakverbond, niederländischer 

Gewerkschaftsbund
CO:  Institutum Oratorii Sancti Philippi Nerii, Kürzel des katholischen 

Ordens der Kongregation vom Oratorium des heiligen Philipp 
Neri, kurz: Oratorianer

COS:  Charity Organization Society
DAGG:  Deutscher Arbeitskreis für Gruppenpsychotherapie und 

Gruppendynamik
DBH:  DBH e. V. – Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und 

Kriminalpolitik, Köln
DBK:  Deutsche Bischofskonferenz der römisch-katholischen Kirche
DCV:  Deutscher Caritas Verband, Freiburg
DEFB:  Deutscher Evangelischer Frauenbund
DGSv:  Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching e. V., Köln
DJI:  Deutsches Jugendinstitut e. V., München
DIP:  Deutsches Institut für wissenschaftliche Pädagogik, Münster in 

Westfalen
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Drs.:  Doctorandus, ehemaliger niederländischer Studienabschluss 
vergleichbar dem gegenwärtigen Master, keine Promotion

DV:  Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.
EGKS:  Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
EK:  Vereniging van Catechisten van de Eucharistische Kruistocht
ESWP:  European Social Welfare Programme of United Nations 

Organization
HICOG oder 
USHCG:  U. S. High Commissioner for Germany (1949–1955)
IASSW:  International Association of Schools for Social Work
ICSSW:  International Committee of Schools for Social Work, 

Vorgängerverband der IASSW
IEB:  Institut für Erwachsenenbildung, eine Sektion des Deutschen 

Instituts für wissenschaftliche Pädagogik (DIP), Münster in 
Westfalen

IIS:  Internationales Institut für Soziologie
IRO:  International Refugee Organization (ab 1948)
JFB:  Jüdischer Frauenbund
JWG:  Gesetz für Jugendwohlfahrt
Kand.:  Kandidaatsdiploma, vormaliger niedrigster niederländischer 

Studienabschluss, vergleichbar einem gegenwärtigen 
Bachelorabschluss.

KatHO NRW – 
neuer Name der 
KFH NW: Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (ab 2008) mit den 

Standorten in Aachen, Köln, Münster und Paderborn.
KDF:  Katholischer Deutscher Frauenbund e. V.
KFB:  Katholischer Frauenbund
KFFV:  Katholischen Fürsorgevereins für Mädchen, Frauen und Kinder
KFH NW:  Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen (ab 1971) mit 

den Standorten in Aachen, Köln, Münster und Paderborn
KfZG:  Kommission für Zeitgeschichte, Bonn
KJV:  Katholieke Jeugd Vereeniging (Katholische Jugendvereinigung)
KVP:  Katholieke Volkspartij (niederländische Katholische Volkspartei, 

bis 1980)
MBK:  Mädchen-Bibel-Kreis, evangelisches Jugend- und Missionswerk,  

Bad Salzuflen
MOB:  Medisch Opvoedkundig Bureau, niederländische 

Erziehungsberatungsstelle ähnlich US-amerikanischer Child 
Guidance Clinics

MSW:  Master of Social Work, Abschluss an US-Universitäten
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NATO:  North Atlantic Treaty Organization
NDV:  Nachrichtendienste des Deutschen Vereins für öffentliche und 

private Fürsorge
NKR:  Nederlandsche Kultuurraad (Niederländischer Kulturrat, von der 

NS-Zivilregierung in den Niederlanden etabliertes 
Gremium 1941–1945)

NSB:  Nationaal-Socialistische Beweging (niederländische faschistische 
Partei, ab 1941 einzige zugelassene Partei)

NSLB:  Nationalsozialistischer Lehrerbund
NSV:  Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
NV:  Naamloze vennootschap (niederländische Aktiengesellschaft)
OMGUS:  Office of Military Government for Germany (U. S.) (1945–1949)
OP:  Ordo fratrum Praedicatorum (Predigerorden), Kürzel des 

katholischen Ordens der Dominikaner
OSB:  Ordo Sancti Benedicti (Orden des Heiligen Benedikt), Kürzel des 

katholischen Ordens der Benediktiner und Benediktinerinnen
PSW:  psychiatrisch sociaal werkster, niederländische Übersetzung von 

Psychiatric Social Worker
RAD:  Reichsarbeitsdienst
RJWG.  Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt
RKVB:  RK Vrouwenbonden (Römisch-katholischer Frauenbund)
SAG:  Soziale Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost, von Friedrich Siegmund-

Schultze gegründetes Settlement
SED:  Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
SJ:  Societas Jesu (Gesellschaft Jesu), Kürzel des katholischen Ordens 

der Jesuiten
SPD:  Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SSJ:  u. a. Kürzel eines der katholischen Frauenorden der Schwestern von 

St. Joseph
UCISS:  Union Catholique Internationale de Service Sociale
ULO:  School voor uitgebreid lager onderwijs
UNRRA:  United Nations Relief and Rehabilitation Association (bis 1947)
UNESWP:  European Social Welfare Programme of United Nations 

Organization
USEP:  United States Escapee Program
USHCG oder 
HICOG:  U. S. High Commissioner for Germany (1949–1955)
VVAO:  Vereniging van vrouwen met academische opleiding (Vereinigung 

von Frauen mit akademischer Ausbildung)
WPV:  Wiener Psychoanalytische Vereinigung
ZdK:  Zentralkomitee der deutschen Katholiken
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Fall »Regis«

Im Folgenden die exakte Abschrift des maschinengeschriebenen Protokolls 
einer Fallbesprechung aus dem Einführungslehrgang für Bewährungshilfe 1966 
(s. S. 352 ff.). Möglicherweise basiert diese Lehrsequenz auf einem der Muster-
fälle, die von der europäischen Musterlehrfallkomission unter Baltussens Beteili-
gung erarbeitet wurden.

Protokoll vom 22.9.1966 im Seminar für die Weiterbildung der 
Bewährungshelfer (Arbeit in Casework) in Bad Godesberg

Fall REGIS
Familienmitglieder:

 y Vater 45-jährig
 y Mutter 44-jährig
 y Monique 16-jährig
 y Pierre 10-jährig

Schwierigkeiten in der Familie
Mutter R. erscheint in Begleitung einer Nachbarin im Büro der Fürsorgerin und 
die Nachbarin erklärt, daß Frau R. ganz außer Fassung sei. Die Nachbarin wird 
gebeten, Frau R. und Fürsorgerin alleine zu lassen. Frau R. weinte sehr und ver-
sucht aber sich zu beherrschen, als das Gespräch über ihr Anliegen beginnt. 
Frau R. bittet, daß Monique in einem Mädchenheim untergebracht wird und die 
Fürsorgerin möchte dafür ein passendes Heim nennen. Aus den wirren Reden 
erfährt die Fürsorgerin eine Situation, wobei große Schwierigkeiten in der Fa-
milie der Hintergrund sind. Mo. soll zunächst einen 27-jährigen jungen Mann 
gekannt haben, der den Eltern zwar nicht gefiel, aber akzeptiert wurde, weil sich 
eine Heirat anbahnte. Das Verhältnis löste Mo. und lernte einen jüngeren Mann 
kennen. Hierüber hatte sie nichts berichtet und der Vater hatte dieses nur durch 
einen Briefwechsel zwischen den beiden aufgeklärt. Es hat dann eine große Aus-
einandersetzung gegeben, zwischen Vater und Tochter und Mo. wurde vom Vater 
geschlagen. Dieser hatte ihr sogar die Haare abgeschnitten und ihr das Essen ver-
weigert.

Daraufhin habe Mo. bei den Großeltern und in der Nachbarschaft erzählt, 
daß der Vater sie habe mißbrauchen wollen.

Der Vater hänge sehr an seiner Tochter und dieses wäre ein schwerer Schlag für 
ihn. Am liebsten würde er fortlaufen, wenn nur der 10-jährige Sohn nicht da wäre.

Die Mutter steht nun hilflos da. Sie berichtete auch Wutanfälle ihres Man-
nes und daß er impulsiv und heftig wäre. Sie glaube aber nicht, daß ihr Mann 
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sich an der Tochter vergreifen würde, obwohl in der Nachbarschaft gemunkelt 
werde, er sei zu liebevoll zu seiner Tochter. Es sei zwar wahr, daß ihr Mann Mo. 
von der Schule abhole; dieses sei ihrer Meinung nach aber nur eine väterliche 
Sorge. Sie ist der Meinung, daß Mo. das Familie leben zerstöre. Ihr Mann und 
sie hätten für ihre Kinder viele Opfer gebracht und würden sehr an ihren Kin-
dern hängen.

Die Fürsorgerin schlägt vor, den Vater, der über den hiesigen Besuch seiner 
Frau unterrichtet ist, ebenfalls zu sprechen. Die [M]utter erscheint dadurch sehr 
erleichtert.

Das Gespräch wurde dann in Gegenwart von beiden Elternteilen, der Sohn 
wurde auch mitgebracht, fortgesetzt. Der Junge schien sehr verschüchtert zu sein.

Herr R. ist kräftig, jünger aussehend, hat ein fleischiges Gesicht und vorste-
hende, blutun[t]erlaufene Augen. Er macht einen aggressiven Eindruck und be-
achtet seine Frau kaum. Diese hält sich im Gespräch auch zurück. Er gibt an, daß 
er nur gekommen sei, weil er nicht mehr weiter wußte. Falls bei der Fürsorgerin 
kein Resultat erzielt werden könne, würde er zum Geistlichen gehen und wenn 
dieser auch nicht helfen könne, würde er Mo. ins Kloster sperren, sogar bis zur 
Volljährigkeit. Im weiteren Gespräch ergibt sich, daß Herr R. sehr darüber unge-
halten ist, weil Mo. ihn angelogen hat. Er meint damit den verschwiegenen Brief-
wechsel und den Verkehr mit dem jungen Mann. Außerdem könne er Feigheit 
und Betrug nicht ertragen. Deshalb hat er sie gestraft; um sie nicht unbeaufsich-
tigt zu lassen, hole er sie von der Schule ab. Herr R. setzte zwar großes Vertrauen 
in Mo., das Problem sei jedoch, daß andere Leute die Sache anders deuten. Von 
seiner Seite ist es gut, darüber reden zu können. Es erscheint ihm zwar schwierig 
mit einer jungen Fürsorgerin darüber zu sprechen. Die Fürsorgerin geht nicht 
darauf ein, nimmt aber teil an seinen Problemen. Nun ändert sich auch das Ver-
halten von R. Die Fürsorgerin fügt ein, daß auch die Frau über die Verletzung des 
Vaters durch die Reden von Mo. bestürtzt [sic!] gewesen sei. Er ist schon ruhiger, 
als er weiter spricht. Er meint, er sei wütend über Mo. gewesen und mit einem Lä-
cheln antwortet er, daß seine Tochter zu kokett gewesen wäre und ihm auch nicht 
guten Tag gesagt hätte. R. macht sich wenig Sorgen seinetwegen, nur die Tochter 
könne etwas Dummes anstellen und er könne bei einer evtl. Schwangerschaft der 
Tochter dieserhalb ver-verdächtigt [sic!] werden.

Nach kurzen Zusammenfassungen erklärt die Fürsorgerin, daß R. als Vater 
seine Tochter nicht mehr beschützen kann. R. spricht auch noch von dem schwie-
rigen Stadium seiner Tochter und auch er habe es durchgemacht, jedoch nicht so 
schlimm. Hier wird auch Frau R. eingeschaltet und nach ihrer Meinung gefragt. 
Da sie ähnlich antwortet wie ihr Mann, wird dieser wieder grob und schiebt sei-
ner Frau die Schuld für das Versagen seiner Tochter zu.

R. erscheint als Eifersüchtiger seiner Frau gegenüber. Frau R. verteidigt sich 
nicht. Auf die Frage der Rollenverteilung hat er eine absolut vernünftige Antwort. 
Er betont, daß alles, was durch harte A Arbeit aufgebaut wurde, durch das Verhalten 
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von Mo. zerstört werde. Die Fürsorgerin gibt ihm Recht. Am Schluß des Gesprä-
ches ist R. noch ruhiger. Er erklärt aber, daß er ein Draufgänger sei und etwas Angst 
vor seiner Heftigkeit habe. 20 Jahre habe er sich beherrschen können. Zwar habe 
er auch in seiner Jugend Schwierigkeiten mit der Polizei gehabt, aber die Beherr-
schung nie ganz verloren. Zwischendurch erwähnt er, daß er im Club Schach spiele. 
Die Fürsorgerin bestätigt ihm sein hitziges Temperament und erklärt, daß sie Mo. 
in der nächsten Sprechstunde sprechen werde. Beim Abgang holt die Fürsorgerin 
den Sohn aus dem Wartezimmer und der Junge kommt zwischen den Eltern zu 
stehen. Von diesem Augenblick an macht der Junge einen zufriedenen Eindruck, 
da auch der Vater den Jungen bei der Hand faßt. Beim Hinausgang erwähnt die 
Fürsorgerin ihren Eindruck, daß seine Frau ihren Mann dringend nötig habe.

Persönlichkeiten der Eltern

a) Mutter: Still, zurückhaltend, ängstlich, verschüchtert, ratlos. Sie steht im 
Elend und unter Druck. Sie drück aus, daß sie alles verlieren könne. Sie ist der 
ruhende Pol in der Familie. Sie liebt ihren Mann und ihre Kinder, ist aber rea-
listisch eingestellt. Bisher war sie ihrer Aufgabe gewachsen, steht dem jetzi-
gen Problem aber ratlos gegenüber. Andererseits ist sie bemüht, die Bezie-
hungen zwischen ihr und ihrem Mann aufrechtzuerhalten bzw. zu 
normalisieren, nicht zuletzt hervorgerufen durch die Krisenjahre der Tochter. 
Die Mutter ist auch auf Grund ihres Alters aus dem Gleichgewicht geraten. 
Sie ist eifersüchtig und unglücklich zugleich.

b) Vater: Sehr kräftig, fleischiges Gesicht und blutunterlaufene Augen. Sieht jün-
ger aus als seine Frau. Hinterläßt a[g]gressiven, wenn nicht gar brutalen Aus-
druck. Er gibt sich sehr autoritär, unbeherrscht und zum Teil auch eifersüch-
tig. Sonst seiner Familie gegenüber als treusorgender Vater, läßt er aber eine 
große Sorge der Tochter gegenüber erkennen. Im Grunde genommen ver-
traut er seiner Tochter, andererseits fühlt er sich jedoch von ihr betrogen. Ei-
nerseits ist er einsichtig, andererseits jedoch diktatorisch veranlagt.

Vorläufiges Persönlichkeitsbild der Tochter.
Sie soll ein anziehendes, etwas kokettes Mädchen sein, das durch ihr Verhalten das 
Familienleben in Gefahr bringt. Sie versucht ihre eigenen Wege zu gehen. Sie ver-
schweigt den Eltern vieles, belügt sie und verbreitet angeblich unwahre Beziehun-
gen zum Vater. Ein offener Widerstand gegen die Eltern ist nicht zu erkennen.

Soziale und psychologische Einflüsse
Eltern haben schwer gearbeitet und haben es zu etwas gebracht. Bisher waren sie 
glücklich und zufrieden. Beide Elternteile möchten sich ihr Werk nicht zerstören 
lassen. Der Vater hat immer im Vordergrund gestanden und im Grunde genom-
men wurde das gemacht, was er sagt. Die Kinder haben eine normale soziale 
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Entwicklung durchgemacht. Echte materielle Einschränkungen haben die Kinder 
wegen des Fleißes ihrer Eltern nicht gekannt.

Der Vater hat nicht versucht, sich dem Alter der Tochter entsprechend an-
zupassen. Durch sein Verhalten entstand ein Gerede in der Nachbarschaft und 
dieses forderte ihn zur Aggressivität heraus, die sich auf die Tochter entladet. Er 
liebt seine Tochter und möchte sie nicht durch fremde Personen verlieren. Er ist 
von Natur aus brutal und bisher konnte die Mutter diese Brutalität eindämmen. 
Schwereren Belastungen hielt sie nicht stand. Die an sich normale Entwicklung 
der Tochter konnte der Vater nicht verstehen und die Mutter das Chaos nicht 
aufhalten, weil der Vater eine feste Form hatte.

Diagnostische Zusammenfassung
Der Vater braucht Zeit, um mit seinen aktuellen Problemen fertig zu werden. 
Seine Vater-Verantwortung muß dann stärker angesprochen werden. Er verhält 
sich seiner Tochter gegenüber nicht nur negativ, sondern zeitweilig auch posi-
tiv. Seine objektiven und realistischen Züge müssen angesprochen werden. Seine 
Ich-Bezogenheit muß sich seiner Vaterrolle mehr unterordnen. Die Beziehungs-
konflikte sind dem Vater im Grunde peinlich. Seine Triebhaftigkeit wird ihn al-
lerdings immer wieder in Unruhe bringen. Der Vater wird stets die Möglichkeit 
nötig haben, sich abreagieren zu können. Eine echte Problemhilfe ist aufgrund 
seiner schillernden Gesamtstruktur kaum möglich. Seine Entfaltungsmöglich-
keiten liegen in seinen Freizeitinteressen (u. a. Schachspiel) und in seiner Verant-
wortungsfreudigkeit gegenüber seiner Familie und haben hier mehr die Aufgabe 
des Abreagierens. Diese positiven Momente müssen stets wach gehalten werden.

Die Mutter hat realistische Züge, da sie im Grunde genommen nur Mutter 
und Ehefrau sein will. Jahrelang hat sie die negativen Eigenschaften ihres Mannes 
positiv beeinflussen können. Der neuen Situation steht sie jedoch hilflos gegen-
über. Einerseits möchte sie ihren Mann nicht verlieren, andererseits auch nicht 
ihre Tochter. In ihrer Hilflosigkeit geht sie den Weg es geringen Widerstandes 
und ist mit der Einweisung der Tochter in ein Heim einverstanden. Sie fühlt 
instinktiv, daß sie ihres Alters wegen nicht mehr die große Anziehungskraft auf 
ihren Mann ausübt; daher die Unsicherheit.

Die Tochter hat zwar den Anlaß für das Chaos in der Familie gegeben, ihre 
Loslösung von den Eltern ist aber durchaus normal und hängt auch mit der Pu-
bertät zusammen. Die Loslösung ist aber chaotisch.

Rückführung in die normalen Bahnen.
Das bisher Erreichte.

Die Fürsorgerin hat erkannt, daß die Mutter Hilfe benötigt und diese mit der 
kommenden Aussprache mit dem Manne angeboten. Die Mutter ist damit zufrie-
den und erleichtert. Die Einweisung der Tochter in ein Heim wurde übergangen 
und somit der Mutter die Hoffnung gelassen, ihre Tochter nicht zu verlieren. Sie 
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hält sich im Hintergrund, weil sie instinktiv spürt, daß sie ihre Rolle als Ehefrau 
und Mutter zurückerhalten hat oder durch weitere Beruhigung der Atmosphäre 
zurückerhalten kann.

Der Vater wurde von der Fürsorgerin angehört und akzeptiert. Durch die 
Aussprache konnte er sich abreagieren. Gleichzeitig wurden ihm von der Für-
sorgerin aber Grenzen gesetzt. Durch den Hinweis, daß seine Frau ihn brauche, 
wurde er wieder in seine richtige Rolle versetzt. Er hat aber auch instinktiv ge-
spürt, daß er von der Fürsorgerin akzeptiert und nicht direkt von ihr verurteilt 
wurde. Die eigentlichen Probleme konnten bei dem Vater nicht durch die bloße 
Aussprache abgebaut werden. Die Fürsorgerin hat das Gespräch sehr gut geleitet, 
wenn der Vater in manchen Beziehungen zu direkt wurde.

Wegen der triebhaften Vitalität des Vaters war sein Gefühlsleben von den 
normalen Bahnen abgewichen. Durch das Gespräch wurde er wieder besonne-
ner. Die Geste, den Sohn zwischen die Eltern zu führen, hat den Eltern und dem 
Sohne das Gefühl des Familieseins gegeben. Ferner wurde von der Fürsorgerin 
erreicht, daß die Einweisung von Mo. zumindest aufgeschoben wurde. Den El-
tern wurde die Möglichkeit gegeben, mit Mo. in einer etwas besseren Stimmung 
zu sprechen.

Unterrichtsprotokoll

Im Folgenden die exakte Abschrift des maschinengeschriebenen Protokolls aus 
dem Fach Methodenlehre gegen Ende der zweijährigen Aufbauausbildung in der 
Methode der Sozialen Einzelhilfe an der Akademie für Jugendfragen, Münster 
(s. Zweijährige Aufbauausbildung in der Methode der Sozialen Einzelhilfe (1969) 
auf S. 476 ff.).

Aufbauausbildung für Sozialarbeiter

Jugendakademie Münster
Fach: Methodenlehre
Protokollführer: [geschwärzt]
14.3.1968
Fall Michael Berichterstatterin Fräulein [geschwärzt]

Nachdem Frl. [geschwärzt] den Fall vorgetragen hat, wird gefragt, welche diag-
nostischen Überlegungen nach diesen Gesprächen insbesondere nach dem Tele-
fongespräch anzustellen sind.

Welche Möglichkeit der Behandlung hat die Klientin der Sozialarbeiterin an-
geboten und welche Möglichkeiten hat das Ins[t]itut für eine Behandlung der 
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Frau. Um diese Fragen beantworten zu können, müssen noch einige grundsätz-
liche Erwägungen angestellt werden. Es wurde zunächst festgestellt, daß die Frau 
viel über ihre Probleme aus der Vergangenheit ausgesagt hat. Inwieweit ist es uns 
im Casework möglich und inwieweit ist es nötig, diese Dinge mit dem Klienten 
aufzuarbeiten. Hierbei muß aber immer gesehen werden, daß die Dinge der Ver-
gangenheit mit den Dingen der Gegenwart konfrontiert werden. Die Frau ent-
lastet sich, wenn sie über die Probleme ihrer Vergangenheit spricht. Diese Ent-
lastungsmöglichkeit können wir ihr geben. Vielleicht können wir sie auch dazu 
führen, daß sie bereit ist, sich in eine Spezialbehandlung zu begeben. Wir können 
feststellen, daß sie zu ihrem Mann und den beiden Jungen keine klaren Bezie-
hungen hat. Die Ursachen ihrer Störungen liegen wahrscheinlich in einer gestör-
ten Vaterbeziehung. Dadurch, daß sie mit der Sozialarbeiterin spricht, wird ihr 
schon manches klarer. Die Frau möchte die Zusammenhänge sehen. Wir bieten 
der Frau wesentlich eine unterstützende Behandlungsmethode an. Es muß Ver-
trauen zwischen Helfer und Klienten aufgebaut sein, ehe der Klient über seine 
Vergangenheit im Zusammenhang mit dem jetzigen Verhalten sprechen kann. 
Die Frage nach den Behandlungsmöglichkeiten muß immer zielen auf die Fra-
ge, wie sieht die Lebenssituation des Klienten aus, wie sind seine Beziehungen. 
Wir sind darauf angewiesen, daß der Klient außer uns eine ganze Reihe anderer 
Möglichkeiten hat, sich in Beziehungen aufzubauen. Bei dieser Klientin können 
wir feststellen, daß sie durch die Beziehung mit der Sozialarbeiterin fähig wird, 
sich selbst mehr zu akzeptieren. Es sind bereits Fortschritte in der Behandlung 
zu erkennen. Die Klientin sieht ihre Aufgaben besser und hat den Mut, sie zur 
Diskussion zu stellen. Die Behandlung ist in einer echten Aufbauphase. Bei der 
Frage der Anwendung von differenzierten Behandlungsmethoden bezw. Techni-
ken ist zu fragen, wie tief und starr die Abwehrmechanismen sind. Auf die Klien-
tin bezogen können wir sagen, daß sie mit einem sehr schwierigen Abwehrme-
chanismus lebt. Sie hat Probleme, die in ihrer Person tiefe Ängste hervorrufen. 
Weiter ist zu fragen, inwieweit der Sozialarbeiter fähig ist, solche differenzierten 
Behandlungstechniken anzuwenden. Dann müßte auch geklärt werden, inwie-
weit solche Methoden in unseren Institutionen durchzuführen sind. In Bezug 
auf die Klientin können wir sagen, daß sie noch nicht so weit ist, um eine solche 
differenzierte Methode zu akzeptieren. Eine Therapie mit solch tief verdrängten 
Gefühlen ist sehr peinlich. Wir könnten eine solche Behandlung auch nur vor-
bereiten, wenn wir einen Therapeuten hätten, der uns dabei helfen würde.

Dadurch, daß die Sozialarbeiterin mit dem Sohn arbeitet und die Mutter an 
diesem Prozeß aktiv Anteil nimmt, hat sie hier den ersten Ansatz, ihre eigenen 
Gefühle und ihre Beziehungen zu ordnen. Wir können allerdings noch nicht 
sagen, ob sie dadurch an ihre eigene Grundproblematik herankommt und Lö-
sungsmöglichkeiten für diese Grundproblematik findet.

Wir sollten dem Klienten nur die Behandlung anbieten, die er auch verkraften 
kann. Wir können vom Klienten nicht fordern, alles zu gleicher Zeit zu tun. Wir 
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müssen bei der Anwendung der Behandlungsmethoden immer auch sehr deut-
lich unsere eigenen Möglichkeiten und Grenzen der Institution sehen.

Bei der weiteren Diskussion über den Fall kamen wir zu dem Ergebnis, daß 
die Sozialarbeiterin vorerst mit der Mutter immer wieder über hauptsächlich 
über das Kind sprechen sollte. Es ist richtig, daß die Sozialarbeiterin in den Ge-
sprächen mit der Mutter immer wieder auf das Kind zurückgekommen ist. Wir 
müssen auch sehen, daß die Frau die Möglichkeit hat, mit ihrem Mann über ihre 
Probleme zu sprechen. Diese Möglichkeit sollte von der Sozialarbeiterin gestützt 
werden.

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde betont, daß wir bei unseren 
Klienten nie genau im voraus planen können. Es wurde weiter gesagt, daß wir 
immer darauf achten sollten, was andere in den Beziehungen tun. Wir müß-
ten in der sozialen Behandlung immer mit vielen Faktoren rechnen und alle 
diese Faktoren bei unserem Behandlungsplan berücksichtigen. Es wurde auch 
gesagt, daß der Klient durch die Vielfalt der therapeutischen Kontakte nicht 
alles auf einen abzuladen brauche. (tröstlich für den Sozialarbeiter). Die Sozial-
arbeiterin sollte mit der Frau die Bedeutung des Ehemannes für sie bewußter 
durchsprechen. Der Ehemann ist für seine Frau ein echter Partner. Diese Be-
ziehung kann aktiviert werden. Bei den Behandlungsmöglichkeiten fragen wir 
heute immer mehr, welche Beziehungspersonen für den Klienten wichtig sind 
und wichtig werden können.

Mit Einsichtgeben arbeiten wir nur, wenn alles Andere für den Klienten getan 
worden ist. Wenn es zu dieser Behandlungsform kommt, dann sollten mit dem 
Klienten nur die Zusammenhänge besprochen werden, die er selber schon mit 
uns formulieren kann.

Es wurden dann noch kurz die Behandlungstechniken nach [Florence] Hol-
lis und Rut[h] Bang gegenübergestellt. Frau Baltussen kritisierte den Terminus 
Selbstkritik bei Ruth Bang und meinte, daß man besser von Selbsterkenntnis 
sprechen sollte. Sie meinte weiter in dem Zusammenhang, daß wir die Phasen 
bei Ruth Bang nicht so deterministisch sehen sollten. Wir sollten die Behandlung 
als ein organisch Ganzes betrachten.

Die Diskussion werde beendet mit einem weisen Satz: „Wir gehen mit dem 
Klienten in ein Boot, aber wir sind nicht allein am Steuer“.
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